
L Charakter des Drogenproblems ; 

e vor Ort recherchiert wurde, versucht, diese For chungslücke zu schließen., 
nd stellt damit die erste kriminologische Untersuchn ng der Drogen‚kontrolle in 

\ nd aus Sicht der wichtigsten Koka— Kokain- Produktio slähde_r dar. 
. ach einer Einführung werden Entwicklung und Ausiliaß des Drogenproblems m 
nen unter'suchten Ländern erö|tert Anschließend fo! die Darstellung der Politik 
nd Rechtslage unter Berücksichtigung rechtsstaa' licher und dogmatischer 
-spekte. Schließlich werden aus der Kritik der herrschenden Politik folgende 
Iternativen vorgeschlagen. 
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Vorwort 

Die Idee zu der vorliegenden Arbeit kam mir während eines For— 
schungsaufenthalts in Peni im Jahre 1988 als Gast der Comisio’n Andina de 
Juristas (CAJ ), einer nichtstaatlichen Menschenrechtsorganisation mit Be- 
raterstatus beim Wirtschafts— und Sozialrat der Vereinten Nationen. Die 
CA] beschäftigte sich schon zu dieser Zeit mit dem Koka—Kokain-Problem 
in der Andenregion und hat mich mit dem Thema in Berührung gebracht. 
Nach Ablegung des Ersten Juristischen Staatsexamens im Jahre 1990 
suchte ich Prof. Dr. Schüler—Springorum auf mit dem Anliegen, über das 
Koka—Kokain-Problem in Kolumbien, Perü und Bolivien eine Dissertation 
zu schreiben. Herr Prof. Dr. Schüler—Springorum zeigte sich sehr interes- 
siert und nahm mich als Doktorand an. 

Ich habe die Untersuchung im August 1990 mit der theoretischen und 
praktischen Vorbereitung für einen ersten Forschungsaufenthalt in Kolum- 
bien, Perü und Bolivien begonnen. Während dieses Forschungsaufenthal— 
tes, der von Mitte August bis Mitte November 1990 dauerte, habe ich mit 
Hilfe der deutschen Botschaften in Bogotä, Lima und La Paz, den Rausch- 
giftverbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes in Lima und La Paz, der 
kolumbianischen Sektion und der peruanischen Zentrale der CA] sowie 
privater Kontakte eine intensive Materialsammlung, ergänzt durch 
Interviews und Besuche, durchgeführt (vgl. Annexe II—IV). Das Material 
habe ich danach in Deutschland systematisch aufgearbeitet. Von Mitte 
September 1991 bis Mitte März 1992 war ich zum zweiten Mal in den 
genannten Ländern, um die Arbeit zu aktualisieren, einige Zweifelsfragen 
zu klären und verschiedene Aspekte zu vertiefen (Annexe II-IV). Ich habe 
die Dissertationsfassung der Arbeit im März 1992 abgeschlossen. Die 
vorliegende veröffentlichte Fassung wurde im Dezember 1992 / Januar 
1993 überarbeitet und - soweit möglich - aktualisiert. 

Mit der Arbeit versuche ich, eine Forschungslücke zu schließen und 
einen Beitrag zu einer rechtstaatlich verträglicheren und wirksameren 
(internationalen) Drogenkontrolle zu leisten. Der internationale Charakter 
des Drogenproblems macht zweifellos Maßnahmen in den Anbauländem 
notwendig. Der Erfolg dieser Maßnahmen hängt jedoch von der Kenntnis 



VIII '— Vorwort 

‘. 

' ' ' etroffenen Ländern ab. Darüber hinaus ist_Verständms 
:;iiSlstgfisigilliltrélitdefi'irb deren Besonderheiten erforderlich. Gleichwohl 2;- 
schäftigt sich die kriminologische Drogenforschung seit Jahrzehnten gr rn- 
tisch ausnahmslos mit der Situation in den (reichen) Konsumenten an ill-‘ 
Dies ist Anlaß genug, eine Untersuchung aus der Sicht der (armen) 

" zuführen. _ _ 
baull)aigdfiicllclelfflilafte Forschungssitnation, insbesondere im dentschsgaclfln- 
gen Raum, sowie der besondere Charakter der Forschungsobye e ä 
Schwellen- (Kolumbien) bzw. Entwicklungslander (Peru und Bohv1elrci) imn 
als Hauptakteure im Koka-Kokain—Prozeß machen es - nach eilt;erd uliizeil 
Einführung zum Untersuchungsgegenstand (Kapitel I) — e or erh::I; 
Entwicklung und Ausmaß des Drogenproblems in den untersucnke_ 
Ländern darzustellen (Kapitel II). Dabei sollen yomehmhch die sofzroo ‚ot 
nomischen und soziopolitischen "Dimensmnen _ des Problems an gezelig 
werden. Anschließend folgt die Darstellung der (internationalen, reg1ona;n 
und nationalen) Politik und Rechtslage (Kapitel III). Der_1nte}r)nahoriihne 
und regionale Rahmen (III A) wird gesondert behandelt, we1ls_1c hau? ]] 
der rechtliche (internationales und regionales Recht) und poht1sc e (t o_(;) 
der USA) Spielraum der untersuchten Länder ergibt. Danach lb;ewer e :3r- 
Rechtslage und Politik in zweifacher Hmswht; zunachst dnrck e12e_ v 
gleichende Analyse von Drogenrecht und -pohtt_k unter Berne s:lc ti}glnäig 
rechtsstaatlicher und dogmatischer Aspekte (Kapitel IV_), sodannR UE: ] ie 
Untersuchung der Wirksamkeit der dargestellten Politik und ec s;g 
(Kapitel V). Die Wirksamkeitsanalyse ist von besonderer Bedeutung,t a - 
ähnlich wie in der Terrorismusgesetzgebung - auch in der Drogengesgf;ge- 
bung und -politik rechtsstaatliche Einschränkungen in der Regel Ä'fllt P 1itziil; 
enzargumenten gerechtfertigt werden. Die Kritik der herrschen in (I)31rt 
stellt nur dann einen wirklichen Erkenntmsgewmn und praktisc en ti0 - 
schritt dar, wenn aus ihr folgende und über Sie hmausgehende Alterna ven 
vorgeschlagen werden. Dies soll in Kapitel VI geschehen. 

' des verarbeiteten Materials, die daraus folgende Fulle an 
Deiäiles,hc/ilieenäfit und Qualität der Quellen, der interdiszrplmare Ansatieund 
nicht zuletzt das heikle Thema der Arbeit haben mich veranlaßt, den; ser 
einige Hilfestellungen zu geben (so daß er SlCl'l nicht im Gestrupp er e— 
tails verliert) und einige untypiscl;e methodologßchzüälächmken zu ver— 

' efährdun von In orman en zu verrn . _ _ 
weciiiernI-Ilillltr'legtlgllcling habe gich zunächst eine Gliederung erstellt, die einen 
groben Überblick über den Inhalt der Arbeit verschafft, und ein Inhaläfve/ri 
zeichnis, das eine detailierte Inhaltsangabe darstellt. Die Kapitel % — t- 
enthalten Teilergebnisse, die wiederum in einem abschheßendzn esaanaß 
ergebnis in Form von Schlußfolger11ngen zusammengefaßt wer en, so 

d n 'roten Faden' nicht ver 1ert. 
deräiifibdälogisch ist folgendes zu bemerken: Im Rahmen der Läntegué 
chung habe ich 'geschriebene‘ und 'ungeschnebene Quellen verwen e . 

— 4 _  

Vorwort IX 

'geschriebenen' Quellen finden sich in der Bibliographie, wobei die unter— schiedliche Zugänglichkeit dieser Quellen mich veranlaßt hat zwischen "Veröffentlichungen" (I) und "unveröffentlichten bzw. vertraulichen Do- kumenten" (II) zu differenzieren. Artikel aus den systematisch ausgewer— teten Periodika (III) finden sich in der Regel im Text, nur längere Hinter- grundanikel habe ich in die Bibliographie aufgenommen (bei I). Da die Mehrzahl dieser Quellen in spanischer Sprache verfaßt ist, habe ich Zitate übersetzt, wobei ich im Zweifel der Lesbarkeit Vorrang vor einer (allzu) wörtlichen Übersetzung eingeräumt habe. Unter 'ungeschriebenen' Quellen 

dings nicht alle mündlich erhaltenen Informationen. Als weitere mündliche Quellen dienen vielmehr 'Gespräche' (mit 'G' in Annex 11 gekennzeichnet) und 'vertrauliche Gespräche', bei denen es sich um informelle, oftmals per- sönliche Gespräche handelt, bei 'Vertraulichkeit' der Gesprächsparter je- doch anonym zu bleiben wünscht. Der Großteil dieser Gespräche bildet einen integralen Bestandteil der vorliegenden Arbeit und hat entscheidend zu meiner Meinungsbildung beigetragen, ohne daß dies - aus den genann- ten Gründen - immer in Form einer Fußnote vermerkt wird. Diese metho- dologischen Besonderheiten, die eine Uberprüfbarkeit erschweren, erfor— dern eine besondere Objektivität und eine behutsame Auswertung der in der field work gewonnenen Erkenntnisse. ' 
Die größzügige finanzielle Unterstützung der Rolf-Weber Stiftung der LMU München (erster Forschungsaufenthalt), des Freistaates Bayern auf- grund des "Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstleri— schen Nachwuchses" (seit 1.11.1990) sowie des DAAD (zweiter For- schungsaufenthalt) haben mir ermöglicht, mich ausschließlich der Arbeit zu widmen und diese in weniger als zwei Jahren fertigzustellen. Trotzdem hätte ich die Arbeit ohne die geistige und moralische Un— terstützung zahlreicher Gesprächspartner, Bekannter und Freunde in dieser Form nicht vorlegen können. Neben den in der Interview- und Besuchsliste erwähnten Personen (Annex II, 111) danke ich besonders meinem Vater. Er hat großes Interesse an meiner Arbeit gezeigt und sie als kritischer Freund begleitet. Mein Doktorvater Prof. Dr. H. Schüler—Springorum hat die Fer- tigstellung der Arbeit durch seine Gutachten gefördert. Er hat mich bei der Abfassung der Arbeit in keiner Weise beschränkt und mir dadurch großes Vertrauen entgegengebracht. Herrn Prof. Dr. Simma danke ich für seine hilfreichen Gutachten. Die Rauschgiftabteilung des BKA, besonders Frau Valentin und Herr Kessler, hat wichtige Kontakte hergestellt und Informa- tionen geliefert. Für kritische Gespräche danke ich meinen Freunden und Studienkollegen A. Schebany, J. Pubs, H. und W. Schulze, H. Mayer, A. Krebs, V. Brychy sowie den Referenten des Max Planck Instituts für aus- 
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\ 

Iändisches und internationales Strafrecht in Freiburg/Br. Prof. Dr. H.-J. | 
Albrecht, Dr. O. Lagodny und Dr. W. Perron. Während der Forschungs- ' 
aufenthalte hat mich die kolumbianische Sektion der CAJ unterstützt. Sie . Fa.. „"”—‚... „__ fr..“fl'l. ___ 
hat mir in Bogotä einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt und war mir | " ""'"""'" m...... 
ein wertvoller Gesprächspartner. In ähnlicher Weise war mir die CAJ in ‘ ‚ET—'}; ' _ ' * m...... 
Lima behilflich. In Kolumbien erhielt ich weiter wichtige Unterstützung sm," „ °,"“°"" um ul.... 
durch M. Afanador, M. Anzola, A. Diaz, R. Jacquin, L. Romero, F. Visbal "°“ 5 * _ V e  n e z  u e l & 
(alle Bogotä), F. Veläsquez (Medelh'n), E. Garcés (Cali); in Perü durch V. "““'“‘ ‚> °°"""’ 
Prado, T. Hernändez, J. Wiese (Lima); in Bolivien durch N. Romero und L. Madeq ' *GEORGUOWN 
Arauco (La Paz). Für die orthographische Korrektur einiger spanischer % «. . Gum“ * 
Namen und Begriffe danke ich M. Bohörquez. °2°°“ Guanare.f _, W”? 

Schließlich gilt mein Dank Prof. Dr. G. Kaiser für die Aufnahme in die ‚. C ' “""“ surim 
Reihe der Kriminologischen Forschungsberichte. Für die damit zusammen— ;:"ew ° 0 a 
hängende 'technische' Unterstützung danke ich B.Bonn‚ G.Strub, J. Smettan m., ä!“°°- ' 
und G. Ganz sowie M. Knecht für die - sicherlich mühsame - letzte Kor— ; ; „  \ ““"“ 
rektur des druckfertigen Manuskripts. am?! ' 

Mint ._= 

Kai Ambos, Freiburg/Br., Febmar 1993 _'*f ‘" "-—._ . * "  
um“. { ' .  . . 'q "rd-h. 'rchf ‘ 

v„7‚".’„ B r a s i | 
Hllllfliga . . _ 

“ d ä “  _ ‘ ‚ _ ‘ 

P e r u  « „ 
(:,||„_.f*LIMA Once 

Av=cuchg ' C „„, 
' 1 
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.:.; 

_ Cultivodecom 

E i  Region" deelaboracmn“ 
de mcau'na 

Quelle: US-State Department, Washington D.C. 1991. 
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it to Colombrano de Bienestar Famr 

{Ill(solliilmbianisches Institut farruharer Wohlfahrt). 

International Comision of lurists. 

lntemational Enforcement Law Reporter. _ . 

Instituto Libertad y Democracia (Institut Freiheit und 

Demokratie), Perü. 

International Narcotics Control Act, USA. 

International Narcotics Control Board. 

lntemational Narcotics Control Strategy. 

International Narcotics Control Strategy Report, USA. 

Instituto Nacional de Estadisti_ca e Informatica (Nationales 

Statistik— und Informatik— Institut), Peru. 

Instituto Nacional Penitenciario (Nationales 

Strafvollzugsinstitut), Peru. . 

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische 

Rechte. 
Izquierda Unida (Vereinigte Linke). 

Landeskrirriinalamt. 
' arios 

' isterio de Asuntos Campesmos y Agropecu 

1(\l/i/llri‘nisterium bäuerlicher und landw1rtschaftlrcher 

Angelegenheiten), Bolivien. 

(Mindest)monatsgehalt oder -gehälter. 

‘ M.inPublz 

NDCS: 

NSTZ: 
DAS: 

OE: 

0FECOD: 

ONDCP: 
OP: 

DSP: 

PBC: 
PDAR: 

PG: 
PEAH: 
PIP: 
PJOP: 

PN: 

PNUD: 

PS: 
PT: 
RGVB: 
SL: 

StS: 
SUBDESAL: 

Abkürzungen XXXI 

Ministerio Publico. 

Movimiento de [zquierda Revolucionaria (Bewegung der 
Revolutionären Linken), Bolivien. 
Movimiento Nacionalista Revolucionario (Nationalistisch- 
Revolutionäre Bewegung), Bolivien. 
Max Planck Institut. 

Movimiento Revolucionario Tupäc Amaru (Revolutionäre 
Bewegung Tupac Amaru), Perii. 
metrische Tonne, US Maßeinheit entspricht l , l t .  

Narcoträfico al Dia/Drug—Trafficking Update (monatliche 
N achrichtenzusammenfassung der CAJ). 

National Drug Control Strategy, USA. 
Nuevo Foro Penal, Kolumbien. 
Neue Zeitschrift für Strafrecht. 
Organizaciön de los Estados Americanos (Organisation 
Amerikanischer Staaten). 

Oficina de Estupefacientes (Betäubungsrnittelbüro), 
Kolumbien. 
Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Exekutivbüro zur 
Drogenkontrolle), Perü. 
Office of National Drug Control Policy, USA. 
Oficina de Planeaciön (Planungsbüro), Kolumbien. 
Oficina de Servicio de Proyectos (Projektausführungsbüro 
der Vereinten Nationen). . 
Pasta bäsica de Cocaina (Kokainpaste). 

Programa de Desarrollo Altemativo (Programm alternati— 
ver Entwicklung), Bolivien. 

Polic1’a General (Allgemeine Polizei), Peni. 

Proyecto Especial Alto Huallaga. 
Policia de Investigaciones (Ermittlungspolizei), Peni. 
Policia J udicial de Orden Publico (J ustizpolizei der öf— 
fentlichen Ordnung), Kolumbien. 
Policia Nacional (Nationalpolizei). 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Entwicklungsprograrnm der Vereinten Nationen). 
Policia de Seguridad (Sicherheitspolizei), Perü. 
Policia Técnica (Technische Polizei), Peru. 
Rauschgiftverbindungsbeamter (BKA). 
Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad), Perti. 

Staatssekretär. 
Subsecretari’a de Desarrollo Altemativo y Sustituciön de 
Cultivos de Coca (Staatssekretariat zur alternativen Ent' 
wicklung und Substitution der Kokapflanzen), Bolivien. 
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Unidad Democrätico Popular (Demokratische Volks- 
UDP: einheit)‚ Bolivien. . ‘n ) | 

' Unidad M6vil de Patmllaje Rural (Mobtle Landpatmut e , ‘ 

UMOPAR. Bolivien. 

- United Nations Drug Control Programme. 

EEEEZC United Nations Fund for Drug Abuse Control. 

' . United States Information Service. . . . . 

USIS. Wiener Konvention (Convention agamst 1111c1t Traffic m 
. 

WK: Narcotic Drug5 and Psychotropic Substances). . I. Best] ung des Untersuehungsgegens des 

> ' Washington Office on Latinamenca. 
111111 

' 

333 Wiener Übereinkommen über Vertrage. 

]. Drogen, Drogenproblem, -politik und -gesetzgebung 

1.1. Drogen 

In ihrer ursprünglichen Bedeutung bezeichnet man als Drogen die - bei 
Trocknung einer Pflanze oder eines pflanzlichen oder tierischen Produkts 
entstehenden - "Präparate pflanzlichen, tierischen oder mineralischen Ur- 
sprungs, die als Heilmittel, Stimulantien oder Gewürze Verwendung fin- 
den“. Gegenwärtig sind Drogen - nach der Definition der Weltgesund- 
heitsorganisation (WHO) - "alle jene Substanzen , die im lebenden Orga- 
nismus eine oder mehrere Funktionen zu ändern vermögen, also Stoffe mit 
Wirkung auf das zentrale Nervensystem: Alkohol, Medikamente und 
Rauschmittel"2. » 

Gegenstand dieser Arbeit ist im wesentlichen Koka und seine 
Verarbeitungsprodukte, auf die deshalb gesondert einzugehen ist (2.). Bei- 
läufig ist die Rede von Marihuana und Mohn, da sie in Kolumbien ange- 
baut werden (vgl. II 1.3.1., 1.3.3.). Auf andere Drogen wird bei der Dar— 
stellung der Konsumsituation verwiesen (II 1.2, 2.2., 3.2.). 

Längere Ausführungen über den medizinisch-pharmakologischen Dro- 
genbegriff sind daher entbehrlich (siehe dazu die einschlägige Fachlitera- 

l Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Mannheim/Wien/Zürich, 9. Aufl. 1973, Band 
, 7, S. 228f.; zum Entstehungsprozeß durch Trocknung: LüllmannMohr/Ziegler, 
- 1990, S. 4. Etymologisch stammt der Begriff aus dem arabischen 

(dawa=Heilmittel), niederländischen (droog=trocken), lateinischen 
(trochicus=früher gebräuchliche Arzneirrüttelzubereitung) und slawischen 
(doroga=teuer‚ kostbar) [vgl. Wagner, 1984, 5.25; Vogt/Scheerer, 1989, 5.5]. 

2 Zitiert nach: Eser/Lutterorti/Sporken (Hrsg.). 1989, S. 1119. Ebenso Tamayo, 
1990, S. 3 (4): “Se endende por 'färmaco' o 'droga' toda sustancia que, introducida 
en el organismo vivo, puede modificar uno o mäs de sus funciones". Ahnlich 
Kreuzer, 1987, S. 3: "Droge ist jeder natürliche und künstliche Stoff, der die 
körperliche oder seelische Befindlichkeit des Menschen beeinflussen kann"; auch 
Vogt/Scheerer, 1989, S.Sff. 



tur3 . Es kann hier genüg . 
den? medizinischen-pharmakologischen un 

Sprachgebrauch kurz darzustellen. 

"Rauschrnitteln, -drogen" oder "Suchtstoffen" gesproc 

f 't'onen verzichte . 

gzgli{ilffl der "Drogenabhängigkert"5 (drug-dependence, 
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d ndsatzhchen Unterschted zwrsc 

en, en gru d juristisch-krimnalrstrschen 

' S rach ebrauch wird eher von 

armak010glschem p g hen und auf formale 

1964 von der WHO eingeführten 
t4. Man folgt dem dependencia de 

drogas) - statt "Sucht" (addietion, adicciön) — und unterscheidet gemäß fol- 

gender Tabelle nach Abhängigkeitsarten. 

Nach medizinisch-ph 

' 
. 

3 Coper, 1987, S.561ff.; Bader/Gietzen/Wolf, 1985, S.634ff.; Tölle, 1988, S.135ff., 

‘ " ‘ 5.16. 
Bl ale , 1983, S.328ff., Stubmg, 1984, . . . 

4 D; sorCaper 1987, S. 5 62, "die Schwierigkeit, den Begn_ff Rauschnpétä e;;31;t alt 

definieren, darin besteht, daß zaNreiche£/prägrgt;lgrüg)zrggtlgjpgprag 2ntsprächender 

deren Zweck dienen, z.B. als Arzne1m.ue . __ k" ., (ähnlich Stübing, 

' ' ' ' 'Rauschzustande auslesen onnen _ _ . 

113908? Ssel16r' ‘lfa.lsreurnéct„asllfllc9189‚ S. 2421 “Der Begriff Betaubungsrmttel ist nicht 

' deuti fest elegt"). . . _ 

5 i$rogengabhäägigkeit" kennz3icämet 'd‘limnacgeliie\lfirllzlzlhgäll$vtililäililtegnz‘tlnrrligcääielnegiatlli- 

falls auch physischen Zustan , er src_ aus knü ft sein kann: „ Ent- 

ben und mit drei Phanomenen ver p _. _ _ 

(vittiggl‘ugrrgdeiDrträ‘g'l'äl-egrznz 2) Entwicklung_einer|korperlrchergr)Stil/bhsa'irgg61sgke‘i;1un:lluä)1 

Entwicklung einer psychischen Abhäng1gk_ert_ (C_oper, 1 Ball ‚et al 1985 S. 

Vogt/Scheerer, 1989, S.15ff.); zu den Abhangtgkertstypen er ., , 

635; Wagner, 1984, S. 15. 
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Tabelle 16: Zur Abhängigkeit fiihrende Mittel und Art der Abhängigkeit 

Drogen Psychische Physische Toleranz— 
Abhängigkeit7 Abhängigkeit8 entwicklung9 

Opiate stark stark stark 
Alkohol mittel stark gering 
Hypnotika mittel mittel mittel 
Nikotin mittel gering gering 
Weckamine mittel wenig stark 
Halluzinogene gering keine mittel 
Cannabis gering keine kaum 
Cocain stark gering kaum 

In Lateinamerika wird ebenfalls von der WHO—Klassifikation ausgegan- 
gen“). Tamayo unterscheidet ausdrücklich zwischen "Droge" (droga) oder 
"Arzneimitte " (färmaco) im ursprünglichen Sinne (FN 1) und 
"Abhängigkeit verursachender Droge" (droga causante de dependencia); 
letztere teilt er in "Rauschgifte" (estupefacientes) und "psychotrophe 
Stoffe" (psicotro'picos) ein“. Del Olmo differenziert zwischen natürlichen 
(zb. Kokablätter), verarbeiteten (Morphin, Kokain, Kaffee), halbsyntheti- 

6 Nach Bader et al., 1985, S.635; ähnl. Coper, 1987, S.565. 
7 Psychische Abhängigkeit (Gewohnheitsbildung) ist durch ein starkes, unwider— 

stehliches Verlangen zur Steigerung des Wohlbefindens gekennzeichnet (vgl. 
Bader et al., 1985, 5.635; Caper, 1987, S. 565f.; Stübing‚ 1984, S.14; Bleuler, 
1983, S. 330f.; Tamayo, 1990, 55;  Eser et  al.., 1989, S. 1120). 

8 Physische Abhängigkeit (Sucht) ist durch "Entzugssymptome" bei abruptem 
Absetzen oder zu niedriger (schon "tolerierter") Dosis gekennzeichnet (vgl. ebd.) 

9 "Toleranz ist eine regulatorische Leistung, die den Organismus befähigt, gegen die 
Wirkung eines Pharmakons kompensatorisch zu reagieren, so daß nach wiederhol- 
ter Gabe sein erwünschter Effekt nachläßt bzw. nur aufrechterhalten werden kann, 
wenn die Dosis erhöht wird", umgangssprachlich auch "Gewöhnung" (Bader et 
al., 1985, S. 635; ähnlich Caper, 1987, S. 565; Eser et al., 1989, S. 1120). 

10 Interviews mit den in Kolumbien, Perü und Bolivien in der Prävention 
Verantwortlichen: De Salvador, Bogota, 20.9.90; Lemer, Lima, 15.10.90; Dipp V., 
La Paz, 25.10.90. Vgl. auch Quiroga, 1990, S. 24ff.; Mara l., 1988, S. 61ff.; 
Villanueva, 1989, S. 167ff. (179), wo die in Anlehnung an die WHO entwickelten 
Abhängigkeitskriterien des Manual of Diagnostic Classification (DSM-III-R) 
dargestellt werden. 

11 Tamaya, 1990, S. 4ff., wonach "estupefacientes“ die Derivate von Opium 
(Morphin, Heroin, Codein) und Koka (Kokain), "sicotröpicos" Hypnotica 
(Barbiturate und Nicht-Barbiturate), Anxiolitica (Meprobamat, Benzodiacepin), 
Psychostimulantien (Amphetamine, Coffein), Psychodisleptica (LSD, Marihuana, 
Hongos, Mescalin) und Inhalationsmittel (Plastikzement, Lösungsmittel, Benzin) 
sind. 
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schen (Heroin, LSD, Crack) und synthetischen Drogen (Valium, Barb1tu- 

rate)”. ‘ 

' ' ' ' ' ' ' h n Terminologie versteht man 

Nach der Jurclil'1slgizlgldllri-ililnl3‘taarläiiiiitlttlliili 3erwendete Stoffe mit suchtma(-{ 

unter Drcifl?nkiiii und es wird die, so Kreuzer”, "moralrsreregd(e) Sun 

chend; s iiiefüh%end(e)" Bezeichnung "Rauschgift" gebraucht . Im _tpä- 

"mell- leexistiert die strenge Unterscheidung zw1schen Bemuäungs;r;r/Öfl, 

rllllzsuciscelrimittel und —gift nicht: estupe aciente bzw. ncfzrccäwüogbgflgpä oder _ 

lieh übersetzt Betäubunl sm%tel,äag;tge;ijgcphagcflzfl1218n2n0’ www) darin 

äi£ltfiiillieilfäit iiir(li;ies ‚gilt \evliianso im Englischen für estupefacrent, nar- 

' narcotic drug. . ' 'li- 

corliicl((iglrumbien, Perü und Bolivien w1rd drogas 1.e.S. benutzt (trafico ! 
.. . . .. Form 

cito de drogas) und narcöticos (Betaubungsrrnttel) in der abgeäurä}äpieme _ 

narco zu neuen Wortbildungen - als Ersatz fur das zu lange es lpncm etc. 

benutzt narcotraficante, -terrorismo‚ —guertlla‚ -vw e 
' 16 

(Rauschgifthändler, -terrorismus‚ -guenlla, -gewalt) . 

Im positiven Recht wird über definitorische Unsicherheiten durch Ver- 
' d 

weise auf in "Positivlistem aufgeführtlzl?rq%glngrllnzvneggeggisjaerrll gn‚lg<äeerrlluglür 

.T. rundle ende) Forum e mi _ . .  ‚_ 

die?eergige(if relävantengRechtsinstrumenten finden s1;111 Ve;rxme 119nggl&n 

völkerrechtlichen Abkommen von 1961, 19 , 

/ 

12 Del Olmo‚ 1990a, 3.105; krit. dies., 1988, S.lff. 

, 1987, S. 3. 
_ 

li l\(freluisli‘iibing 1984. S. 16; Kreuzer. 1987, S. 3; Wegner,g984öäägaurgaépägtädä 

ofgfizielle Dokumente: Innenmigisteriumf5%zrgélfuätsgtggg2 Auf]: 1990; Bund 

' — ' n rauenunse . , _,„_. . _ 

Rausc}itglfiKri3ireialli?agrreiterz Bericht zur Situation der polize1hche}n Ratg;yhg;fgtfäeg/ 

Deuts; er in Bund und Ländern, Berlin 1980; ' Deuts; i?tbekämpfung' 

1I(amp;";sgchuß- Öffentliche Anhörung zu dem Thema Rascdeäzentrale für po: 

Pnrgic’ikoll übef die 48. Sitzung vomhti3ä._i9c%9e,nßlagygétsghä „£auschgm _ was ist 

litische Bildungsarbeit: Drogensuc , un Fluch sind sie-alle". 

?", S. 4: "'Harte' und 'wetche Drogen. em ' . A n. 

(Da's 'onario Terminologico de Ciencias Med:cas‚ Barcelona (Saf9lgg'lilt7iensdlin 

15 1998 Nuevo Diccionario Médico, Barcelona (Teide),_2. Aufag ). sti1pefacente, 

andefen romanischen Sprachen: stupeffant, narcotrque ( ranz. , 

narcotico (ital.). 
"t. Del Olmo‚ 1988, 3.70. . . .739f. 

113 äiii' die westeuropäische Rechtslage (ebenfalls i.d.R. Listen) Meyer, 1987, S 

. .N. 
mä1[ 

18 $ijSingle Convention on Narcotic Drugs von 1961 (BGBl 1977 II 3.111) en 

" " 'tte1, die Convention on Psychotrophtc 

die Tabellen 1 ur1“91711I äääß?it9aggullgälll477) Tabellen I—1_V_ über psycl;;>ütrggätä 

Substdnäes Vfoiierweist wiederum die Convention agamst ”hat Trafläjc};nEcosoc 
Stoffe, ara‘ä P chotropic Substances vom 19.12.1988 h(" s chotropic 

€l%8NF%3/15)b?züglich "narcotic drug" (Art. l(n)) uxigabelllglä'lil Irin).,w.N.]. Im 

substance“ (Art. 1(r)) [vgl. zu diesen Uberernkommen p. 
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Legaldefinitionen dagegen im Acuerdo Sudamericano sobre 
Estupefacientes ); Psicotröpicos (Südamerikanisches Übereinkommen über 
Rauschgifte und psychotrophe Stoffe) von 197319 und im kolumbianischen 
Estatuto Nacional de Estupefacientes (ENE, Nationales 
Betäubungsmittelstatut, Gesetz 30) von 198620. Im peruanischen Ley 
General de Drogas (Allgemeines Drogengesetz, Gesetzesverordnung 
22095) von 19782 und dem bolivianischen Ley del Regimen de la Coca y 
Sustancias Controladas (Gesetz über den Rechtszustand von Koka und 
kontrollierten Stoffen, Gesetz 1008) von 198822 finden sich sowohl 
Verweise als auch Legaldefinitionen. Der neue peruanische CP vom April 
1991 spricht von "toxischen Drogen, Betäubungsmitteln und 
psychotrophen Stoffen", ohne diese ausdrücklich zu definieren oder auf DL 
22095 zu verweisen (letzteres wird aber auch nicht ausdrücklich abbedun- 
gen). - 

1.2. Drogenproblem, Drogenpolitik und -gesetzgebung 

Bei der Darstellung des Drogenproblems findet die Kriminologie als 
interdisziplinäre "Human und Sozialwissenschaft, die individuelle und ge- 

BIMG vom 28.7.1981 (BGBl ] S.681, zu1. geänd. durch Art.2 des "Gesetzes zur 
Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und andere Erscheinungsformen der 
organisierten Kriminalität" (OrgKG) v. 15.7.1992, BGBl I S.1302, 1305) heißt es 
in 5 1(1): "Betäubungsmittel im Sinne dieses Gesetzes sind die in den Anlagen I 
bis III aufgeführten Stoffe und Zubereitungen" (kritisch Albrecht, 1991, 8.72). 

19 Velasquez‚ 1989, S.296ff. Im ersten Zusatzprotokoll wird zwar auch auf “von den 
Regierungen zu aktualisierende Listen" verwiesen, der Regelungsgegenstand je- 
doch als "Rauschgifte, psychotrophe Stoffe und alle anderen Stoffe, die physische 
oder psychische Abhängigkeit hervorrufen", definiert, davon ausgehend, daß diese 
"Präzisierung für die angemessene Typifizierung der Deliktsanen unentbehrlich 
ist" (vgl. HI A 2.1. m.w.N.). 

20 Regimen Penal, 1987, @@ 300ff. Das ENE definiert in Art. 2 u.a. Droge, Rauschgift 
["Ist die nicht verschriebene Droge, die über das Zentralnervensystem wirkt, 
indem sie Abhängigkeit erzeugt"], Medikament, psychotropher Stoff ["Ist die 
Droge, die über das ZNS wirkt, indem sie neuropsycho-physiologische Wirkungen 
erzeugt"], Mißbrauch, psychologische Abhängigkeit, Sucht oder Drogensucht 
(drogadicciön) und Toxikomanie. Art. 1 der Ausführungsverordnung 3788 vom 
31.12.1986 stellt korrigierend klar, daß unter "Sucht und Drogensucht physische 
und psychische Abhängigkeit zu verstehen ist"(vgl. III B 2 m.w.N. sowie Annex 1 
A). Mara I., 1988, S. 71, kritisiert, daß "die Legaldeflnitionen des ENE nicht 
immer mit den wissenschaftlichen Konzepten der Pharmakologie und Medizin 
übereinstimmen". 
Correa, 1988, 5.66. In Art. 89 wird u.a. Abhängigkeit (=Drogensucht, Arzneimit- 
telabhängigkeit), physische und psychische Abhängigkeit, Droge und Drogensüch- 
tiger (=Arzneirnittelsüchtiger) definiert. 

22 Gaceta Oficial de Bolivia, afio XVIII, Nr. 1558, La Paz, 22.7.1988. In Art. 33 wird 
u.a. Droge oder Arzneimittel, Toleranz, physische Abhängigkeit, psychische Ab- 
hängigkeit und chemische oder Arzneimittelabhängigkeit definiert; in einem An- 
hang finden sich die Listen der völkerrechtlichen Abkommen (vgl. III D 2 m.w.N. 
sowie Annex I C). 

21 
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sellschaftliche Kriminalisierungs— und Entkriminalisierungsprozesse empi- 

risch erforscht", ein reiches Betätigungsfeld”. 

In Kolumbien, Perü und Bolivien kann man primäre (unmittelbare) und 

sekundäre (mittelbare) Probleme unterscheiden. Primäre Probleme sind der 

Anbau von Koka sowie - in Kolumbien - Marihuana und Mohn (dazu H 

1.3., 2.3., 3.3.), die Verarbeitung zu Kokain (2.2), der Handel mit Koka- 

Kokain (2.4) und in zunehmendem Maße auch der Drogenkonsum (II 1.2, 

2.2., 3.2.). Als sekundäre Probleme erscheinen die als "Dimensionen des 

Drogenhandels" bezeichneten Phänomene: die insbesondere mit dem 

Handel zusammenhängende Gewalt, die politische und soziökonomische 

Expansion des Drogenhandels sowie Folgen für die Umwelt (II 1.4., 2.4., 

3.4.). 

Die staatliche Antwort auf das Drogenproblem findet sich in der gelten- 

den Drogenpolitik und -gesetzgebung. Unter Drogenpolitik werden - ne- 

ben internationalen Bemühungen (III A) - alle rechtlichen und tatsächlichen 

Maßnahmen der Regierungen Kolumbiens, Perus und Boliviens in den 

Bereichen 'Prävention', 'Substitution' sowie 'Kontrolle und Repression' ver- 

standen. Unter ‘Präventign' werden die Maßnahmen zur Vorbeugung gegen 

Drogengebrauch (primäre Prävention) und Behandlung von Konsumenten 

(sekundäre Prävention) dargestellt; unter 'Substitution' die Maßnahmen zur 

Ersetzung der Kokapflanze durch landwirtschaftliche Alternativprodukte 

(mit dem Schlagwort "alternative Entwicklung" - desarrollo alternative - 

gekennzeichnet); unter 'Kontrolle und Repression‘ die strafrechtlichen 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Drogenkonsum, -anbau, -produktion und 

-handel (vgl. 111 B 2., C 2., D 2.). Letzere bilden den Schwerpunkt der Dro- 

genpolitiken und damit auch der vorliegenden Arbeit (W l.). 

Drogenpolitik ist auch immer Drogenkontrolle, wenn man davon aus- 

geht, daß der Umgang mit Drogen irgendeiner (auch nur gesundheitspoliti- 

schen) Kontrolle bedarf und nur die Art der Kontrolle umstritten ist. Die 

' übliche Unterscheidung in "aktive“ und "reaktive Drogenkontrolle" ist hier 

jedoch nur beschränkt verwendbar“. Versteht man unter aktiver Drogen- 

kontrolle alle "Maßnahmen, die geeignet erscheinen, unerwünschten Dro- 

genkonsum präventiv zu verhindern", unter reaktiver Drogenkontrolle 

hingegen Maßnahmen, "die auf bereits erfolgten Drogenkonsurn hin ein- 

treten"25, hängt die Beurteilung einer Maßnahme als aktiv oder reaktiv 

vom Standpunkt der Betrachters ab. Die Konsumentenländer betrachten die 

/ 
23 Schneider, 1987, S.84ff. (87) m.w.N. Zuueffend Jenny, 1973, 8.13: "Die 

komplexe Natur des Drogenproblems verwebt 'medizinische, 

pharmakologische, soziologische, pädagogische, psychologische, gesellschaffliche 

und juristische Aspekte' miteinander. und es ist nicht abzustreiten, daß hier die 

Kriminologie ein reiches Betätigungsfeld finden muß". 

24 Vogt/Scheerer, 1989, S.30ff. auf Hess (1983) bezugnehmend. 

25 Ebd., S.30. 35 
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(flägznzzrlralög)hli(ointroumaßnahmen in Transit- und Anbauländem insbe 
"t zur aktirrre ri|1 le)rriärggncllces Drägäganbaus, als präventiv und zählen sie 

dann _ . ' ontro e . Für die betr ff " 
;_(t)c;lgl£eér:l %; eine Reaktion zweifacher Art dar: intern?tiääälnagfnls)äiilander 
hende z T ri1is1\;m lrn (Il’en Industrreländem und innerstaatlich auf schon %!éstter- 
eines klassischgapfohirtfi(tjiumlotils_hund Handelsstrukturen durch Verfolguri2 . om . . . . . Produzenten und Händler. 3 sc en Ansatzes mittels Knrmnalrsrerung der 

SätäiicehDä'iiägengesetzgebung ist Teil der Drogenpolitik. Sie umfaßt ru d 
haltenen recil;rtl_sohgenannten Drogen-_ oder Betäubungsmittelgesetzei gilt: 
"Verordnu 13: en Regelungen, in Kolumbien außerdem zahlr ' h 
Penj “ ragen es Belagerungszustandes" (dazu III B 2 l 2 4 1 ) eg'e 
alle drgliltä'rollglgs auch Erasrdraldekrete" (IH C 2.3.1) Inhaltlich betrilfrflt sig 
. npo 1 rsc en Bereiche überwie end 'K 

| ' , t js;äräcézur Zerterlung genauer IV l . ] .  u. 1.2).gGeradeoitri rlt)eiltzirlialr‘iiäielfre's- 
nicht v;r1;erftimgiliildaß die Gesetzgebung nur ein unvollständigesnuélieiisri 
der Maßnahm 211 in Pd;;esltaatlrdchlgn Drogenpolitik liefert, da ein droßteil 

_ _ _ _ un eg1erun serkläru ' 
v1ele posrtwrechthchen Regelungen - wiegdie Later'ilr%:rliieit'illrflziiiletfnztisäalgneg 
pflegen — letra muerta "tote B " ' angewendet werden. ( r uchstabe ) darstellen, d.h. me oder selten 

1.3. Kritische Ansätze 

Die Kri ' ' ' hier ni ä]: airllndeen herrschenden Begr1fflrchkeiten ist bekannt und braucht 
senschaftlich _131z_e nen wrederholt zu werden. Medizinisch-naturwis- 
über Drogens$ät 1ns}besondere von Szasz kritisiert, daß Abhandlungen 
haben" da "Abh"mc' ts in. pharmakologischen Lehrbüchem "zu suchen 
"Gebraiich" und dang1gkert nicht in der "Droge selbst", sondern im 
nichts anderes al ergn Ersatz begrundet ist, daß "Sucht" also letztendlich 
Kritik daß der 112 <;wohnhett ser”. Daraus folgt als kriminalpolitische 
genpolitik nicht rrsc ende Drogenbegnff und die darauf basierende Dro- 
rien folge Das v\x;ssr£enghafthchen, sondern politisch-ideologischen Krite- 
Kampfbe rm 0 rege werde in "der Sprache der Politiker" zum 
wirklichui a gegen gesellsglgafthche Randgruppen und diene der Ver- 
01m0 und gjarllilgliltoarär äifl’lähesgri/ Lateinanzgéka haben insbesondere Del 

_ . . er re en, ' ' " 
g;g}kettsgrzeugender Wirkung beruhende "Gefähfliilfätfiääätil'lmmmei abäan- 
g mc t wrssenschafthch nachweisbar sei, sondern die Untersclfäidulr?g 

26 So auch ebd., S.31f. 
Szasz ] 8 0  S 28 1 , , . , 8 ,  l 1 1 , . . 2 7  9 . 0 der Slci_l lnfbesondel'e auf Freuds Kokain" (S. 2 -3 - )  

23 Szasz, 1990, 8.110; Suarez R., 1990, S.89. 
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von legalen-'guten‘ und illegalen-'bösen' Drogen politisch-ideologischen 

' ' f 1 e29‚ _ ‘ 

Kngelrfink;nrgl insoweit beigepflichtet werden, als - (vv}1\e ObäI(l gezp;(g}tfl- 3:3 

" ' “ff über "Rauschmitte " p arm o og 
ursprunghche Drogenbegrr _ “ll ale Dm . b dere He- 

' " ' ' gen, ms eson 
"Rauschg1ft (krumnalpoht15ch) auf d1e1 eg n . " d _ “wurde 

' " ' " Koka1n ("we1ßes Dre1eck ), re uz1e . 
rom ( goldenes Dre1eck ) und _ _ _ t e  unkr 

' ' dukt10n erre1chte semen 0 p 
Dieser Vorgang terrmnologwcher Re . . H 13 t 

' " ' der US—Reg1erung im er s 
mit der Erklarung des dntten war an drugs _ _ _ d 

' ' ' 'damenkamschen Kokaanbau un 
1989 die 5101! insbesondere gegen die su ähnt n 

, ' " ' A 3.) und zu den schon erw e , 
—verarbe1tungslander nchtete (Vgl. III d 

' '- " Anlaß gab. Dadurch wur e, 
vollkommen neuen narco Wortschopfungen d 

' ' ' ' dad de los Andes, das aus en 
so eine Studie der kolumb1amschen Univers1 . _ _ " d 

" " ' ' " ' d Gefahrl1chkert bestehen e 
Elementen Abhang1gkefi, Schadhchke1t un „ „  _ h 1icisches" er- 

" ' ' ' h-‘uristische Modell" durch em okonom13c -po _ _ 

stent;i11 \iiiiislc(oi<ain zum "Hauptfeind" und vorrang1gen nat1onalen SlChCI' 

' bl m emacht30_ ‘ __ 
heltläi)ege tirm%nologischen Aspekte dürfen zwar nicht uberbewertet, sollten 

aber bei den folgenden Darlegungen im Auge behalten werden. 

2. Koka-Kokain 

2.1. Koka: Kulturpflanze oder Rauschgit‘t? 

"Wir werden nicht müde, vor anderen Vöäkegnunfi der£gä;dgzn;pflggpgtxgg‚ 33 

' ' ' rauc en, 
dieses Nahrungsrruttel eng nut„unseren e V hwinden seiner Bewohner be- 

den ist. Die Vernichtung wurde auch das ersc " _ 

323ten. Der Indianer verdient aus keinem Grund Beschranl;ängfer;(;:1:;ge;:l deéel;laf 

ster des Westens" (Bauernvertreter vor einer NGO on e , 

15/18.9.1981)31‚ 

2.1.]. Bot nik 

" die etwa 200 Arten 
k tr uch32 ehort zur Gattung Erythroxylon, _ . _. 

Eäa%? 3(smadenen %. coca und E. novogranatense33 prakt1sch d1e großte 

_ _ _ — ‚ _ _ _ -  
' kursen und Stereoty- 

d: D l Olmo, 1988, S.5f., IS, 20f., 56 (zu D1s " . _ _ " 

29 Zäi)gtliilriisd,lelg;910a, Sf105f.; Camacho G., 1988. Zum Begnff der Gefährlrchkert 

krit.b.uch Vogt/Schwerer, 1989, S.17ff. _ _ 
' 88 3.51". 55f., dies., 

' ' d d l s Andes, 1990, S. 1ff., Del _Olmo, 19 ‚_ , 

30 Y9g9102ijnslfelg3‘i‘fz Zuedgn Modellen aus Sicht der Prävention. Lärpp/Alcaraz, 1990, 

S.15ffi; zur sicherheitspolitischen Dirnenston naher Kap. III A . 

Zitiert nach Camino, 1989, S. 94. . . 

33 .. ’“ Mm— was-aafans-33%.3*?%2r.5.1°.10..13231 
' " /R' htber , , . .; le . ,  , . ., . _ 

ähixiaiäil' i3äia&sfi1sizift; Häppe, 1981, s.114r.-, Scheffer, 1989, s.352r.‚ Dietz, 
1990, s.14r. 

= lon=I-lolz) des Strauches 
"hrt vom rotfarbenen Holz (erythros rot, xy ‘ _ 

33 113::. iäii'5 grght auf das Wort khoka (Baum) des altperuamschen Indmnerstanuns 

Koka«Ko/cain 9 

Bedeutung haben. Der Strauch, der bis zu Sm hoch werden kann, wird in 
der Andenregion Südamerikas am ertragreichsten in den feuchtwarmen, 
600—1800m über dem Meeresspiegel liegenden östlichen Andenhängen 
Perus und Boliviens bei einer durchschnittlichen Temperatur von 15-20° 
Celsius angebaut. Plowman bezeichnet ihn als "ökologisch ideale Pflanze", 
da er auch bei einer für andere Produkte nicht mehr nutzbaren 
.Bodenqualität, etwa Lehmboden, angebaut werden kann“. 

Das eigentliche Emteprodukt sind die ovalförmigen, meist grünlichen 
Kokablätter, die bis zu 40 Jahre drei bis sechsmal jährlich geerntet werden 
können35‚ Die Blätter enthalten neben Säuren, Mineralien, Vitaminen etc. 
Alkaloide, zu denen Kokain als Hauptalkaloid gehört. Der Kokainalkaloid- 
anteil beträgt je nach Blattart 0,5 bis 1,1%, wobei die peruanischen vor den 
bolivianischen und kolumbianischen Blättern den höchsten Alkaloidgehalt 
besitzen36, Der unterschiedliche Alkaloidgehalt, Anbaubedingungen und - 
dauer (Reife der Blätter) führen zu unterschiedlichen Emteerträgen in den 
diversen Anbauregionen. Diese Variablen erschweren die genaue Berech— 
nung von Anbauflächen und Produktion (näher 2.2.). 

2. . . Rec ts eschicht: on derKultur a e um Rausch i 

Archäologische Funde belegen, daß Koka schon in vorehristlicher Zeit 
(2000-4000 Jahre v.Chr.) in den südlichen Anden, dem Amazonas und Tei- 
len Mittelamerikas (Panama, Nicaragua) bekannt war”. 

Zur Zeit des Inkareichs (13-16 Jh.) hatte Koka als heilige Pflanze 
zahlreiche Funktionen, die teilweise bis heute erhalten» sind. Nach einem 
Schöpfungsmythos der Inkas wurde Koka den Menschen von Manko 
Kapak ("Sohn der Sonne") als göttliches Geschenk überbracht, um "den 
Betrübten zu erheitem, dem Müden und Erschöpften neue Kräfte zu 
bringen und den Hungrigen zu sättigen". Bei religiösen Zeremonien 
wurden “Koka—Opfer" dargebracht, mit einem Kokabissen im Mund 

der Aimarä zurück. Novagranatense bedeutet Nueva Granada (altspan. 
Kolumbien) (Täschner/Richtberg, 1982, S.11; Schmidbauer/vom Scheidt, 1988, 
S.188). 

34 Zitiert nach Camino, 1989, S.100; unterscheide davon aber die durch den Drogen- 
handel entstehenden negativen ökologischen Folgen (11 2.4.3.) 

35 Die erste Ernte findet nach Täschner/Richtberg, 1982, 8.7 n. 1988, S.14, i.d.R. erst 
im 2. oder 3.Jahr statt; nach Camino, 1989, S. 100 erreicht der Strauch die höchste 
Produktivität im 5.Jahr. 

36 Hoppe, 1981, geht von einem Gesamtalkaloidanteil von 0,5 - 1,3 und von einem 
Kokainanteil von 0,2-1,0% aus; Prada, 1989, S.182ff. gibt 0,63-l,12 an; Gomez, 
1990, S.64 - aufgrund Angaben des DEA und des Dep. of State — für Perü 0,72%, 
Bolivien 0,53 und Kolumbien 0,28. 

37 Camino, 1989, S.91 (vor ca. 60001); Prada, 1989, S.149f.; Schmidbauer/vom 
Scheidt, 1988, S. 188ff. (vor 5000 J.); Täschner/Richtberg, 1982, S.10ff.; dies., 
1988, S.19ff.; Cäceres, 1990, S. 37f.; Koenig, 1989, S. 4 (ca. 2000 v.Chr.); 
Scétg12‘er, 1989, S.350f. (3000 v. Chr.); zu Bolivien: Dietz, 1990, S.4Iff. (4 Jh. 
n. .). 
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' " kablätter ins Grab d Gotter an erufen, und den Toten wurden Ko_ 
geilcre(änuriieihnen einegwohlwollende Aufnahme im Jensertszu verschaffen. 
Koka ‚diente auch als Medizin und Zahlungsmttel,_als Lmdergrgng gegen 
Hunger und Durst und ständiger Begleiter im Produkttonsprozeß : 

" ' ' ' Arbeiter würden sich ohne " " e unmo lich ohne Koka zu arbeiten die _ „ „39 
K%skawzlärstören ‚g. es würde Faulheit herrschen, wenn es Koka nicht gabe 

' ie s ielte Koka jedoch eine transzendentale und 
Igrem;iliilgzhafilstliriezogerge Rolle. Als "Verbindung des Gläub1gen nut serrliietn 
Gottheiten"“0 und entscheidender Faktor sozrokrltureller Integration sied e 
Koka ein "echtes Symbol ethnischer Ident1tät" dar: Der Gebr2uc K 133 
Kokablattes ist gleichzusetzen mit der Teilnahme an der andrmsc en - 
tur"42 

t r der Herrschaft der Spanier, die zunächst Koka "als unnutzes ver- 
derbi?cfres‚ zum Aberglauben verführendes Drug und Blendwerk ldes Ecu- 
fels"43 im Jahre 1569 verboten hatten, wurde bald der okononusc en d 1ilk - 
zen der Pflanze entdeckt. Der Anbau wurde erhoht, um die Arbertspro .- 
tivität der in den Minen beschäftigten Ind10s durch Kokakonsum zu mam— 
mieren44 und nicht wirklich deren Lebensbedmgungen verbessern zu mus- 
SGI]: 

' " ' ' länzendes " ' ' t” uherten den Kokakonsum unerschopflrch. Es war ein g _ 
62221?£fféifläefinka Garcilazo de 1aVega sagt uns„...‚ 1233 cllärccggogct)eäl é'l:;g 13m- 
nahmen des Bischofs und der resthchen Angeste ten er r . 

dieses Produktes vrele Spanrer vom Koka stammte und daß Transport und Verkauf _ bekam n kauften die 
' . Mit dem wenigen Geld, das Sie für_1hre Arbeit e , _ 

fid?äiääliablätter statt Essen; kauend konnten sie die 1hnen_aufgezwungengr, tod 
bringenden Aufgaben besser aushalten, zum Preis eines verkurzten Lebens . 

. . . . der ' ' ' d' Verbreitun . Eimge argumentteren, daß Koka nur von _ 
38 Isiitflhtiiluigglsctasteleverwendet w1girde (Schmidbauer/vom Scheidt, 1981, S.189, ahfillcth 

Prada 1989, S.170), andere, daß nur die Verfügungsgewalt her der Führ_ungs1 9ags9e 
lag und Koka bis zu den unteren Schichten wertergegeben_ wurde (Gamma, _ ht , 
8.95; Koenig, 1989, SA); für letztere Ansicht sprechen die zahlreichen enc e 
über kokakauende Indios. 

39 Carter/Mamani zitiert nach Camino, 1989, 5.96. 
40 Prada, 1989, S.171. 
41 Camino, 1989, 3.97 -d 1988 5 189 
42 Ebd.; auch Schmidbauer/vom Scheu t, , . . . . " _ 
43 Kirchenkonzilbeschluß (vgl. Schmidbauer/vam Scheidt, 1981, S.189f., Tasch 

ner/Richtberg, 1982, S.12f.; dies., 1988, S.21f.) 
' ärate: "Die Indios in den . berühmt ewordenen Ausspruch des Eroberers Z " 

44 VMig'iie‘rjielliönnen 36gStunden unter Tage bleiben, ohne zu schlafen und zu essen 
(Schmidbauer/vom Scheidt, 1988, 8.189). 

' ' . .N.; vgl. auch Koenig, ard Galeano, Zitiert nach Prada, 1989, S. 151 m w  . 
45 11391819, S?5; Täschner/Richtberg, 1982, 3.13; 1988, 8.22; Mirtenbaum, 1991, S.330f 
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Auf diese Weise säkuralisierten und sozialisierten die Spanier den Ko- kakonsum und legten die Grundlage für die nach der Unabhängigkeit La- teinamerikas zunehmende Bedeutung des Koka als Exportprodukt. 
Während Koka aufgrund der chemischen Isolierung des Kokains durch den Göttinger Chemiker Niemann (1860) als Betäubungsmittel und Ge— nußmittel in Coca Cola (1886) zunächst weltweiten Ruhm erlangte“, kün- digte sich mit den Berichten Pöppigs (1836), Tschudis (1846), Mante— gazzas (1859) u.a. eine Koka-Gegenoffensive an“. Sie weitete sich — späte- stens seit den mißglückten Kokainversuchen Freuds (1883, dazu 2.3.) — unter dem Einfluß der prohibitionistischen Tendenzen in den USA zu einer internationalen medizinisch—juristischen Koka Diskreditierungskampagne mit z.T rassistischen Tendenzen aus“. Koka wurde als Rauschgift und der kokakauende Indio (Coqueo) als unzivilisierter, rauschgiftsüchtiger Wilder dargestellt: 
"Wir glauben, daß der tägliche Gebrauch der Kokablätter nicht nur absolut schädlich ist, sondern die Ursache einer rassischen Degeneration und der De- kadenz, die viele Ureinwohner und selbst Mestizen bestimmter Zonen Perus und Boliviens sichtbar zeigen"49. 

Rechtspolitische Folge dieser Kampagne war zunächst die Einsetzung einer "Studienkomission der Kokablätter" des Wirtschafts— und Sozialmts (ECOSOC) der UNO (1950), die die gesundheitsschädliche Wirkung be- stätigte und die Reduzierung der Anbauflächen forderte”. Nach ähnlichen 

\ 

46 Vgl. Täschner/Richtberg, 1982, S.19ff.; 1988, S.27ff.; Schmidbauer/vom Scheidt, 1988, S.l9lff.; Gunkelmann, 1989b, S. 359f.; Dietz, 1990, S.67f. 47 Vgl. Täschner/Richtberg, 1982, S.14ff.; 1988, S.23ff.; Schmidbauer/von Scheidt, 1988, S. 196ff.; Cäceres, 1990a, S.45f.; Mirtenbaum, 1991, S.332f. Die ersten Be— richte waren noch wrdersprüchlich: so ist Koka etwa nach Pöppig einerseits für den Indie "die Quelle seiner besten Freuden" und andererseits sei der Indio da- durch "fiir alle emsteren Lebenszwecke unbrauchbar Sklave seiner Leidenschaft" (nach Täschner/Richtberg, 1982, S.15f.; 1988, S.24; Cäceres. 1990a, 8.45); Tschudi betrachtet Koka einerseits "als eine große Wohltat"... die "so wenig ein Laster als das Weintrinken" ist (nach Täschner/Richtberg, 1982, S.17; 1988, 5.25), andererseits schildert er die coqueos als "mißtrauisch, unschlüssig, falsch und heimtückisch" (nach Schmidbauer/vom Scheidt, 1988, S.203f.). 
48 Wegbereiter diese Kampagne waren insbesondere Psychiater, meist westlicher Herkunft, u.a. Kraepelin, Valdizan, Paz S., Ricketts, Saenz, Gutierrez N., Zapata O., Wolff, Erlenmeyer (vgl. Cdceres, 1990a, S.32ff., 50ff.; Prada, 1989, S.154ff.; Gunkelmann, 1989b, S.361f.); ähnl. heute Castro De la Mara, Interview, Quehacer Nr. 7l/Mai—J uni 1991/S.40ff. 
49 P.O.Wolff in: El Comercio vom 12.9.1949, nach Cdceres, 1990a, S. 33f. 50 Obwohl eine kurz darauf gegründete peruanische Kommission diese Beurteilung ablehnte (vgl. Cäceres, 1990a, S. 33f.; Prada, 1989, S.213ff.; krit. auch Minenbaum, 1991, S. 332f.‚ 347). 
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Stellungnahmen anderer UNO-Organe51 wurde schließlich die völker— 

rechtliche Verpflichtung des "Ausjätens" (eradication) der Kokasträucher 

und die Abschaffung des Kokakauens binnen 25 Jahren in der Single Con- 

vention von 1961 festgelegt [näher 111 A l.l.b)]. 

2.1.3. Koka ist nicht Kokain 

Die oben geschilderten Bemühungen führen in Teilen der (westlichen) 

Öffentlickeit und bei politisch Verantwortlichen immer wieder zu undiffe- 

renzierten Gleichsetzungen von Koka rnit Kokain und "geldgierigen" Ko- 

kabauem mit Kokainhändlem”. 
Solche Aussagen sind jedoch, wie sich seit den siebziger Jahren auch 

eine neue (südamerikanische) Forschungsrichtung darzulegen bemüht5 , 

wissenschaftlich unhaltbar. 
Der Kokainalkaloidgehalt des Koka beträgt nur 0,5-1,1%, so daß Ko- 

kainwirkungen (dazu 2.3.3.) nur bei extrem hohen Dosen vorkommen kön- 

nen: 

"Im Vergleich zum Kokain bleibt jedoch festzustellen, daß beim Kokakauen nur 

relativ geringe, überwiegend nichttoxische Kokaindosen über den Blutkreislauf an 

die zentralnervösen Wirkungsfelder gebracht werden"“. 

Eine rein medizinisch-pharmakologische Betrachtungsweise läßt überdies 

die noch immer vorhandene kulturelle Bedeutung des Koka außer acht, die, 

wie in einer Studie des Instituto Indigenista Interamericana 

(Interamerikanisches Eingeborenen-Institut) der OAS kürzlich wieder fest- 

gestellt wurde, noch immer Teil der andinen Kultur ist: 

" die Gewohnheit des traditionellen Konsums entspricht nicht der Befriedigung 

einer biologischen Notwendigkeit, sondern entspringt von den Vorfahren überlie- 

51 Das WHO—Kommitee verglich 1953 den coqueo oder cocaismus mit dem 

Cocainismus; die Betäubungsmittelkomission der UNO bezeichnete 1954 das 

Kokakauen als "Form von Toximanie" (vgl. Cdceres, 1990a, S. 34). 

52 Vgl. etwa die Angriffe Margaret Thatchers auf die Kokabauem, "die entschlossen 

weiter Drogen (1) auf den Weltmarkt pumpen", und, "um Geld zu scheffeln, vor 

nichts haltmachen" (Frankfurter Rundschau v. 14.4.1990); oder die symptomati— 

schen Ausführungen Lindlaus, 1987, S.293, der von "Kokainanbaugebieten" 

(8.99) und "Rauschgift produzierenden Ländern“ spricht, den Kokaanbau mit dem 

Kokainhandel gleichstellend. Krit. zum herrschenden Diskurs auch Del Olmo. 

1988, 8.46. 
53 Zu dieser Richtung zählen u.a. Mayer, Carter/Mamani, Wagner, Gagliano, 

Caceres, Cabieses, Crespo. Auf diplomatischer Ebene hat diese Forschungsrichtng 

ihren (späten) Niederschlag in der internationalen Kokawerbekampagne des 

bolivianischen Präsidenten Paz Zamora gefunden, etwa auf der Weltausstellung 

1992 in Sevilla und dem 2.Iberoamerikanischen Gipfel in Madrid im Juli 1992 

(vgl. NAD 26/Juni 1992/2', NAD 28/August 1992/3', NAD 31/November 199213). 

54 Täschner/Richtberg, 1982, S.48; auch Cäceres, 1990, S.36 auf die Arbeiten von 

Byck/van Dy_l_ce (1977), Grinspoon/Bakalar (1979) und van Dyke/Byck (1982) 

verweisend. Ahnl. Camino, 1989, 3.93; Koenig, 1989, S.6; Minenlmum, 1989. 

Koka-Kokain 1 3 

fetten und tiefen kulturellen Überle ' gungen, so daß diese B ' ' 
deren Kulturen Tabak und Alkoholkonsum, Teil des sozialeräliggiué' 331332301? 
nen ist, den Charakt ' ' ' " (Hervorhebung d.Vei-f.).er eines Symbols ethmscher Idenhtat annimmt"55 

älgirtleerllnerdft'ejl'llzvrpsgltit‘iälten Kultigr Tee, Kaffee oder Alkohol kulturelle Funk- 
, e sonut " er rituelle Gebrauch der Kok ' ' . _ _ _ _ a das ei ent] 

Wesen der Gememschafthchke1t innerhalb der andinen Kultur darg"56- lche 
"Wir essen Koka nicht nur um des bloßen ' . . . _ Essens Willen N ' ' 
3313 in längerer Kultur, in unseren Traditionen gerade die Sfiiiiin?fllä slägklzfocli( a, 

er 0 a ist, der uns lehrt gut zu leben Koka essend konnten unsere drei?»E 
eltern nachdenken und die Probleme d' " ' 
uns Koka, damit wir diese Weisheit emplFasrfge?izgl7t. losen. Deshalb hmterheßen sie 

Egfil; l;zirirtlelasghenkeärlslitphhzwei Freunde zur Begrüßung Kokablätter wird 
„ ginn o ic er Beratungen ausgetauscht und ' , 

selbstverstandhch von Indios in La Paz oder Lima wie auf degliilafängiizä 
in Puno (De t. C ' ' Bolivien) gckgutsg'usco, Peru) oder im Chapare (Dept. Cochambamba, 

runDasl posiI‘rlivrechtlich abgesicherte Ziel einer weitgehenden Kokazerstö- 
b13 Igl (d ea.lzplierl ;; lll.nlt.érls?tuäiic., gl 2%, D 2.2.)1 stellt deshalb ein zentrales Pro- 

_ _ . 11 en rogenpo itik dar, da es vo d — 
nen Indios als Angriff auf ihre kulturelle Identität empfundennwi‘iä:betmffe 

die Beschränkung seines (des Koka, d.Verf.) traditionellen Gebrauchs wird .. 
als An nt g gen ihre SOzial , l l  Chaitllcllell CC te et 6 al 6 en kultulellen und Wi . . . " . S R b betrachl 

2.2. Verarbeitung und Mengenverhältnisse 

13;e3äte32turflisügn Beg;ifi('js_vemirrung und Ungenauigkeit geprägt Nach 
_ a s1n lese "Interpretationsfehler" auf " . 

chemische Grundkenntmsse" der meisten Autoren zurückzufühi'2iingiglslbcizti 

5.144; ders. 1991 S332'Sche er 1989 
Nr.7l/Ma1-Jum 1991/S.43ff.; Pflacio/Rojas, fääd,‘éf‘ääf“’ Interview m Quehacer 

5 5  t1611 naeh Canllno 1989 5.931 111.W.N. auch 1 ”Ido 1989 5— 168t f -413 ’11 '14 : 1 » , s , rt, 

56 £i;tiäi(äfiiéä 313533; golz5e(llléäurglen_l'jVengendugigszusarmnenhängen" der Koka in 
_ . , , i losen e ' 
integrativen Funktion ausführlich %)ietz, 199%)1,€3S112115g15firl Ii?fdf. ihrer daraus folgenden 

5 7  Emgebol'enenfuhlel des ko g , , lulnblallls€hsn Anlazonas eblets t iel t  nach Cllnlino 

5 8  Dies basl‘elt auf e i  enel Anschauung Wal“ “end del IOISChUUgSfl‘-lfßnthfiltß (Annex g 
In); Vgl.  aueh Schnudbau€r VDI" sch€ldt, 1988, S.190f.,  1K0€nlg‚ 1989, 5 . 5 ,  DJEIZ‚ 

59 Instituto Indigenista Interamericana ' ' _ " ‚zitiert nach Camino, 1989, S.99' M‘ 
1989, S.151 spricht von mangelndem Respekt bezüglich bestimfntei‘rgli‘i'laäililt4äl 
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sondere sei "die Unkenntnis, was die pasta bäsica ist, ziemlrch verbre1- 

tet"60 
' ' ' '1t werden“: 

beitun s rozeß kann in vrer Phasen erngeter - 

Der(1%%$geerntftefr Kokablätter können aufhzweli’lAtrt'tenugfetfrécsitcälrlletthvlvtz; 

' bäuerlic en u e a — 
den: entweder werden sre nahe der __ {‘ Auflockem und 

" ' " hichtig verteilt und unter hau 1gem ' ‘ „ 

grund mog11Chst durmsc d l dia) oder in Art eines Ga- 
' h an der Sonne getrocknet (coca e _ 

$Ä$iiß22 immer wieder angefeuchtet und_unäegÖ%uhrlfenahme von 

' t  d n Füßen trocken gestarnpft (coca_p1ca a . . 

De‘(l2(;nzliililr Eittraktion des Alkaloides Kokain werden die getrockneéen 

Kokablätter mit Wasser (H20) und Schwefglsäuge (H%ä%ä)sltrrlmägr)i eig 

" " ' ' h t "  un nac ca. - , 
Holz— oder Zementbehaltem emgewe1c _ " f Kem— 

' ' " " die brenge Masse stamp en, _ 
denen die sog. pzsacocas ( Kokatreter ) „ h ikahen 

' ' bonat u.a. losende C em 
sm Calcrumkarbonat (Kalk), Natriumcar „ . _ _ 'ßli- 

" ' berflache die gelbhch bis wer 
bergermscht63', so entsteht an der Wassero b b _ b ma “_ 

ta, pasta asrca r , p 
che sog. rohe Kokapaste (coca pasta, eaca rap ß Wird meist von den 

I am . Dieser noch relativ pnrrnt1ve _ roze . “ _ 

Kif$;uegrlnfselbst vorgenormnen und findet in den sog. cocmas, but 

" ' hen 'Laboratorien', statt. ‘ . _ _ 

tem(lglhi\us dieser Kokapaste wird in Ämem Alifigrägängirztrazzcgiä 

' ' ' hung von Ather, ceton, , _ 

(Raffimerlmg) unter Belmlsc ' ' V edelun zu der grauen bis 
d t r Verwendung von Filtern eine er g _ _ 

bräulrillichlerrlleliokainbase (base, pasta basrca lavada, sulä°ato fi$ifiää 

' ' Filtrieren etwa zu em 
re1cht (C17H21N04) Durch _we1teres _ l, 'd  _ h it von 70-85% er- 

enden Rocks-Kokam, kann eine. Alka 01_ rein e . _ 

Zää?$firden. Sowohl in Paste als auch rn Base ist Kokain als Sulfat ent 

haltenö4. ' ' Salzsäure eventuell 
de Base entsteht unter Be1nnschung von . , _ 

Ät1523' Atied Äzeton, das weiße, femflock1ge Kokamhydrochlortd 

nen'“ vgl auch Prada, 1989, S. 176f.; Henman, 1989, S.109f.; Cansejo 

Pernianente en Defensa..., 1991, 8.215 

t De la Mara, 1989, S. 142, 14 . . . . 

23 Edit:; De la Mara, 1989, S. l42ff.; Presidencra de la Republrca, 11998869,SS.4ä:., 

Qauiraga 1990, S. 86f.; Thamm, 1986, S.39f.; Delprrou/labrousse, , . ., 

Keup, 1690, s. 15f. Zu den Umweltfolgen s. 11. 2.4.3. 989 s 10 some ei- 

62 Täschner/Richtberg, 1982, SK8idieä, l98%,ä.1$ääEääß, 1 , . 

ehe Beobachtungen in den 0 age re en v ._ " . . . _ 

63 Ig)ie Reihenfolge ist str., andere geben an, daß die Blatter zuersé r;\nt I\ät;g;rgkgflläg_ 

nat vermischt werden und nach 12 Stunglgg ig Vil)asgzr-cäeäigrtpeezclgvgeo S 64 benö— 

' ' de la Republica, , . ‚ ‚_, - . 

lt(i(gletlriX:itie(:Pkr:)glsdzielgliitlr‘izischen Blätter aufgrund hoheren Hangehaltes großere Mengen 

chemischer Zusätze zur Verarbeitung. d 3 hwefelsäure 

— t ht in der zweiten Phase aus Wasser un _ c _ 

64 gilfdfiii;éä?£ )Sgtltä—32H3O+); für Kokainsulfat kommen zwar Kokarnbasen 
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(clarhidmto de cocaina, white stufi] flakes, weißer Schnee) mit einem 
Reinheitsgrad von 95-99%, das mittels Milchzucker, Traubenzucker, Borax 
u.ä. beliebig "versetzt" bzw. vermehrt werden kann65. Man spricht von Hy- 
drochlorid (C17H21N04C1), da Salzsäure (HCL) - als chemikalischer Ge- 
gensatz zur (Kokain)base - das entscheidende Verarbeitungselement ist. 

. Aus der Base wird das im Norden Südamerikas (Andenregion) vor- 
kommenden Bazuco (auch Pasta Basica de Cocaina, Pitillo“) gewonnen, 
während die insbesondere in den USA vorkommenden Free Base und 
Crack durch Rückumwandlung des Kokainhydrochlorids zur Base gewon— 
nen werden67. Diese Drogen stellen chemisch verunreinigte Vor— (Bazuco) 
bzw. N ebenprodukte (F reebase, Crack) des Hydrochlorids dar68_ 

Die bei den einzelnen Verarbeitungsstufen entstehenden Mengen hän- 
gen von den jeweiligen Transformationskoeffizienten ab, die wiederum, 
wie schon erwähnt (2.1.1), entscheidend vom Kokainalkaloidanteil und 
außerdem von Qualität und Quantität der während der Verarbeitung ver- 
wendeten chemischen Stoffe abhängen, d.h. erheblich voneinander abwei— 
chen können. In Kolumbien werden nach US-Angaben aus 1 ha Anbauflä- 
che 800 kg Blätter gewonnen, aus 500 kg Blättern 1 kg Base und aus 1,1 kg 
Base 1 kg Kokain HCL59. In Perü erhält man nach Bricefio/Martinez im 
Hauptanbaugebiet Alto Huallaga jährlich 1,3 metrische Tonnen (mT) pro 
ha, in den anderen Anbaugebieten 0,9 mT/ha. Aus 100 kg Kokablättem 
erhält man lkg (rohe) Kokapaste (Koeffizient=0,01), daraus 0,45 kg. Base 
(0,45), daraus 0,33 kg. Kokain HCL (0,7), das bis zur fünffachen Menge 
" gestreckt" werden kann (also hier zu 1,65 kg)”. In Bolivien gewinnt man 

(C17H21N04) dazu. Zur chemischen Zusammensetzung vgl. auch Neumüller 
(Hrsg.), 1981, S. 790. 

65 Keup, 1990, 527 geht davon aus, daß das dem Endverbraucher angebotene 
Kokain einen Reinheitsgrad von nur max. 25% aufweist. 

66 Bazuco wird in Kolumbien, Pasta Basica de Cocaina (PBC) in Petri, Pitillo in 
Bolivien konsumiert (Leön/Castro De la Mara, 1989, 8.24; Castro De la Mara, 
1989, S. 140). 

67 Ebd.; Keup, 1990, S. 16, 29; Gurtkelmarm, 19893, 3.354. 
68 In einer peruanischen Untersuchung wurde festgestellt, daß die Pasta u.a. Benzol- 

säure, Methanol, Kerosin‚ Geschmacksmittel, Kokainsulfat, Schwefelsäure, Basen 
und andere Alkaloide (neben Kokain) enthält und der Reinheitsgrad sich zwischen 
40—85% bewegt (Jeri/Pe'rez. 1990, 3.9.) 

69 US Department of State, 1991, S. 100. Go'mez, 1990, S.67 (Tabelle 4) gibt ebenfalls 
für 1 ha 800 kg an. 

70 Briceit'a/Martz’nez, 1989, S. 264 (Tabelle 2) und 265 (Tabelle 3); Laity, 1989, S. ] ,  
10f. hält diese Angaben für eine “konservative Schätzung" und gibt für den Alto 
Huallaga 0,5 - 2,5mT/ha bei bis zu sechs Ernten jährlich an und folgende Koeffizi- 
enten: 0.005 (Blätter zu Kokapaste), 0,4 (Paste zu Base), 1,0 (Base zu Kokain 
HCL). Das US Department of State, 1991, S.121 geht nun von 2,3 mT/ha bei 
reifem Koka im Alto Huallaga aus (früher 1,14 mT/ha für alle Anbauflächen), 136 
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nach offiziellen Angaben im Hauptar;bauge2iet 9CÖh;galr(eoälsgelwlliantl(riilläal 

k und in den Yungas 810 kg B atter. us 

%.?rsgoKogkapaste (Koeffizient 0,01), ati/312,02 kg Paste 1 kg Base (0,49) und 

1 k Kokain HCL (0,8) . _ “ . _ 

augl)lii.35giegr'ilzirtintengZahlen sind von entscheidender Bedeutung fu;irelläzerlätren 

' der einzelnen Derivate, aus er 
rechnung der Gesamtproduktron _ d D anhandels 

" ' ' " " hen Bedeutung es mg 
der fur die Einschatzung der okonom1sc _ . h dem 

' ' ' rt folgt. Wie 316 aus 
entscheidende Wirtschaftliche (Dollar)we ' _ d' hätzte 

' llten Zahlen ergibt, ist ie gesc 
Verarbe1tungsprozeß und den dargeste „ d' Berechnung der 

" 'n ha der Ausgangswert fur ie „ ‘ 

€iiii?rii%äiikiior? (in kg oder mT) mittels einer elaenf3alfjls) g;scfhääejr(tflfgr(ä 

' Zahlenll 1.3., 2. ., . . .  u 
tragsvar1ablen (zu den konkreten . ‘ f ationskoef- 

' derum mittels der Trans orrn 
der Blattproduküon lassen Sich Wie. der einzelne Derivate be- 

fizienten die potentiellen Produkhonsmengen ' „ _ _ chen 

' ' " de Un51cherhe1t fuhrt w1e ges 
rechnen. Die in den Schatzungen liegen hl Dies erschwert wie- 

- . heblich voneinander abweichenden Za en. 

deziilurznTeiärie verläßliche Einschätzung der okonormschen Bedeutung des 

Drogenhandels (vgl. 11 1.4.2., 2.4.1.‚ 3.4.1). 

2.3. Aspekte des Kokainkonsums 

2.3.1. Agplikationstormen 

Die Applikationsarten des Alkaloides Kokain hih(ijgen davon ab, welches 

' - bzw. Nebenproduktkonsum1ert wu . 

veigigell(ndkiéiiilätter werden - mit alkalischen Substanzen, etwa Käl4k tod;; 

Pflanzenasche gemischt72 — gekaut (coque7o3) Icäleiä 81211 läfikgtfe#ü 131 regen 
’ 

. .  c 

- ' Roh- oder Beutelform - getrunken . 0 am . 

l€ijorircign,uiivie oben ausgeführt (2.1.3), wegen des germgeg Alkalmdgehaltes 

- jedenfalls bei geringer Dosierung - ausgeschlossen wer en. 

kg Blätter ergeben 1 kg Paste, 2,5 kg Paste 1 kg Base, 1 kg Base 1 kg Kokain 

HCL. ' ' ' ' ' Re ublica de 
' aben des Landwutschaftsnnmstertums)‚_ _ p _ 

71 gull raga,l 918308 31502 1£I£di?Laity, 1989, S.11 gelten folgende Koeffrz1enter;jcg,tgttlg 

lglili\ftlgr-Paste) () 278 (Paste-Base), 0,83 (Base-HCL); das US Departrger; 0 mm; 
(1991 S 86f geht nun von 2,7 MTlha (frü’lllgrl106kglrglgtiläiiaäigeägn l k  g Paste 

" ’ . " bieten aus, - ‚ 
(fruher 1,2) in anderen Anbauge B 1 k Kokain HCL. 

' ' bis vier kg Paste 1 kg Base, 1 kg ase g _ . _ d 

€YelZu abe einer alkalischen Substanz fördert die Extraktion des Allälgfiä;iä f 

72 defen gResorption aus dem Verdauungstrakt in den 

(Täschner/Richtberg, 1982, 8.42; dies., 1988, S.47). . v aueh Castro De 

73 Diese Darstellung beruht auf eigzner/2nshctläziigniggusrad grä‚gfsf- d%s. 1988, S.45ff.; 

t , 1987,S.25,27ff.;Täsc ner rc , , . ., , 

?clfiiäbauer/vom Scheidt, 1988, S. 200; Schefj‘er, 1989, 351f. 
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Die verunreinigten Nebenprodukte (bazuco, pasta basica de cacaina, 
pitillo, crack, free base) werden in der Regel - mit Tabak oder Marihuana 
gemischt - geraucht, aber auch inhaliert74_ 

Kokain HCL wird geraucht oder geschnupft ("koksen"), auch über die 
Mundschleimhaut und die Genitalien verabreicht und in der Bundesrepu- 
blik vorherrschend — als wäßrige Lösung- intravenös injiziert75‚ Besonders 
gefährliche Kombinationen entstehen mit Heroin und LSD: beim sog. 
speed ball (cocktail) wird eine Mischung aus Heroin und Kokain injiziert, 
beim "Stereo-Druck" (Stereo-Schuß) Kokain und Heroin getrennt in jeweils 
eine Arrnvene injiziert; die sog. "Stereo—Cocktails" enthalten neben Kokain 
Ritalin (ein synthetisches Weckamin) und Dilaudit (ein Morphinderivat), 
Frisco Speed Balls sind Mischungen aus Kokain, Heroin und LSD“. 

Die stärkste Wirkung wird bei gleicher Dosis durch intravenöse Injek- 
tion hervorgerufen, danach folgen Rauchen, Schnupfen, Kauen und orale 
Einnahme7 . 

Die verschiedenen Applikationsfonnen verteilen sich schichtspezifisch. 
Das reine Kokain HCL wird eher in der Oberschicht und die Billigprodukte 
crack, bazuco etc. eher in der marginalisierten Straßen— bzw. Slumszene 
konsumiert”. 

2.3.2. Abhängigkeit 

Nach der WHO-Klassifizierung ist der Kokain—Typ durch eine starke 
psychische Abhängigkeit und keine oder nur geringe physische Abhängig- 
keit aufgrund fehlender Toleranzbildung gekennzeichnet (vgl. Tabelle 1)7 . 

Diese Charakterisierung wird jedoch in Teilen der (medizinischen) Lite- 
ratur unter Verweis auf die schnelle psychische Gewöhnung 
(Kokainismus), die zu starken psychischen Entzugserscheinungen führe, 

74 Free Base wird nach Keup, 1990, S.16 u.33 inhaliert, nach Süddeutsche Zeitung 
(München) vom 11.7.90 aber auch geraucht (ebd. in Zürich). Bazuco etc. wird in 
der Regel mit Tabak oder Marihuana gemischt geraucht, vgl. Leöri/Castra De la 
Mara, 1989, 5.24; Castro De la Mara, 1989, S. 140; Navarra C., 1989, S. 118; 
Täschner/Richtberg, 1982, S. 50; dies., 1988, S.54ff. 

75 Dies ist insofern überraschend, als in den anderen Ländern die ersten beiden Kon— 
sumformen dominieren, vgl. Keup, 1990, S. 32 und 74f.; Gunkelmann. 1989a, 
S.354. 

76 Castro De la Mara, 1987, S. 32; Castro De la Mara, 1982, S. 49ff.; dies., 1988, 
S.54ff.; Schmidbauer/vom Scheich, 1988, S. 199; Keup. 1990, S. 32f.; Stübi'ng, 
1986, S. 41. 

77 Castro De la Mara, 1987, S. 26. 
78 Dies gilt in besonderem Maße für Lateinamerika, vgl. die im folgenden angegebe- 

nen Literaturangaben und u. II 1.2, 2.2., 3.2.; auch Keup, 1990, S. 29f. In der Bun— 
desrepublik stieg die Anzahl der Kokain Erstkonsumenten 1990/91 von 2308 auf 
2467 Personen (BM-Rauschgifi‘kurier, nicht pressefrei, Nr. 1/92, März 1992, 3.5). 

79 Stübing, 1986, S.41; vgl. auch Bader et al., 1985, S. 654; Coper, 1987, S. 567f.; 
Tölle, 1988, S. 157; Bleuler, 1983, S. 337; Schmidt-Semisch, 1992, 8.98. 
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relativiert“. Castro de la Mata etwa spricht vom "unwiderstehlichen 
Wunsch, die Droge zu konsumieren"81, Bader sogar von einer "wahrhaft 
teuflischen Droge"82. Navarro C. betont, daß es nicht darauf ankomme, ob 
die Abhängigkeit physischer oder psychischer Natur sei, sondern daß Ko- 
kain und seine N ebenprodukte "suchterzeugen " (adictivas) seien, was sich 
aus dem außerordentlichen Konsumdruck und dem Verlust der Selbstkon— 
trolle, der bis zur Selbstzerstörung führen könne, ergebe83. Nach einer von 
Keup/Erhardt verfaßten BKA-Studie kann heute sogar "die Möglichkeit des 
Entstehens einer körperlichen Abhängigkeit nicht mehr geleugnet 
werden", vielmehr weise Kokain ”alle typischen Symptome einer Sucht 
auf: Toleranzbildung, Dosissteigerungen und Entzugserscheinungen"“. 

2. 3_,3. Wirkungen 

Biochemisch—pharmakologisch wirkt Kokain einerseits - als ältestes und 
einziges natürliches Lokalanästhetikum85 — betäubend und andererseits 
über das zentrale und vegetative Nervensystem stimulierend, weshalb es 
auch als "zentralstimulierende Substanz" bezeichnet wird“. 

Die dadurch ausgelösten psychischen Effekte vereinigen Wirkungen 
von Stimulantien und Halluzinogenen. Zu einem diffusen Glücksgefühl 
und allgemeinen Wohlbefinden treten Vorstellungen überrnenschlicher 
Kräfte, eine (sexuelle) Leistungs- und Aktivitätssteigerung, Vemrinderung 
von Hunger- Durst- und Müdigkeitsgefühlen, erhöhte Kontaktfreudigkeit, 
aber auch optisch-akustisch-taktile Halluzinationen aufgrund eines eupho- 
risch erlebten Rauschzustandes (the kick)”. In diesem Sinne bezeichnet 
Heckmann Kokain als 

"wohl die Droge mit der größten Verstärker-Wirkung im lemtheoretischen Sinne: 
Es 'funktionistt immer', die Konsumenten fühlen sich unter seiner Wirkung wohl 
und sehr stark, sehr groß, sehr effektiv. Die Selbsteinschätzung verbessert sich ra- 

80 Coper, 1987, S. 567f.; Bleuler, 1983, S. 336; Castro De la Mata, 1989, S. 152; 
Schmidbauer/vom Scheidt, 1988, S. 202; Gunkelmann, 1989a, S.358f. 

81 Castro De la Mara, 1987, S. 26. 
82 Bader et al., 1985, S. 654. 
83 Navarra C., 1989, S. 131; gegen die "trügerische" Unterscheidung in physische 

und psychische Abhängigkeit auch Keup, 1990, S. 45. 
84 Keup, 1990, S. 44ff. 
85 Als Entdecker gilt Carl Koller aufgrund der Anregungen Freuds 

(Täschner/Richtberg, 1982, 8.30, 34; dies., 1988, S.37, 41); zu den "medizinischen 
Hoffnungen und Emüchterungen" allgemein: ebd., S. 28ff. 

86 Castro De la Mala, 1989, S. 150ff.; Bader et al., 1985, S. 654. 
87 Coper, 1987, S. 567; Bader et al., 1985, S. 654; Keup, 1990, S. 36f.; Stün, 

1986, S. 42; Schmidbauer/vom Scheich, 1988, S. 201f.; Gunkelmann, 1989a, 
S.355f. 
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pide, das Selbstwertgefühl bezüglich beruflicher und sexueller Leistungsfiihigkeit 
erhöht sich enorm"8 . 

Der Kokainrausch verläuft zeitlich in drei bzw. vier Phasen mit zu- 
nehmender negativer Wirkung”: der oben dargestellten euphorischen 
Phase (Euphorie) folgt die eigentliche Rauschphase (Disphorie und Hallu- 
zinie), in der Halluzinationen mehr und mehr die anfänglichen positiven 
Empfindungen verdrängen, und schließlich die depressive Phase 
(Psychose), in der durchweg negative Elemente (Angst, Verfolgungswahn, 
Ausweglosigkeit) in den Vordergrund rücken. Mit zunehmender Konsum- 
menge und -dauer vermindert sich demnach die scheinbar idealtypische 
Wirkung der "Leistungsdroge", und es treten ernsthafte psychische und 
physische Störungen (Kokainismus) auf. Nach US-Untersuchungen kommt 
es zu motorischer Unruhe, Gewichtsabnahme infolge Appetitverlust, 
Schlafstörungen, allgemeinem körperlichen Abbau, Konzentrationsstörun— 
gen, paranoid-halluzinatorische Psychosen (Dermatozoen Wahn90) und 
manischer Depression“. Lateinamerikanische Untersuchungen entdeckten 
zahlreiche physische und psychische Störungen von Pasta-Konsumenten, 
etwa geistige Verwirrung, Bewußtseinsänderungen, Angstzustände, innere 
Unruhe, geringes Selbstwertgefühl, Gefühlsverarmung, erhöhte Depres— 
sion, eine Mischung aus Frustration und Aggression”, epileptische 
Anfälle, Atembeschwerden”. Weiter werden Herzschwäche , 
Ohnmachtsanfälle, Diarrhoe, bei häufigem Gebrauch Impotenz und — je 
nach Applikationsart - Hauterkrankungen beobachtet94_ Als psychosoziale 
Folgen wird von Vereinsamung, (familiärer) Isolation, Verschuldung und 
einem allgemeinen sozialen Niedergang, etwa durch Leistungsverlust, 
berichtet9 . ' 

88 Heckmann, 1987, S. 38. 
89 Keup, 1990, S.37f. aufgrund Täsehner/Richtberg (3 Phasen); Castro De la Mara, 

1987, S.34 aufgrund Jeri et al. (vier Phasen: euforia, disfon'a, alucinosis, psicosis). 
Schmidbauer/vom Scheidt, 1988, S. 202 unterscheiden aufgrund Maier ebenfalls 
vier Phasen: augenblickliche euphorische Wirkung, chronische Wirkung, Delirien, 
Kokain-Wahnsinn. 

90 Der Kokainberauschte versucht, sich in Wirklichkeit nicht vorhandene 
'Kokainwanzen', Käfer oder Spinnen von der Haut zu kratzen (vgl. Keup, 1990, S. 
42). 

91 Vgl.Keup, 1990, S. 41ff.; Heckmann, 1987, S. 39. 
92 Die Agressionswirkung ist str., nach Keup, 1990, S.39 wurde in Tierversuchen 

nachgewiesen, daß Kokain in kleinen Dosen agressionsfördemd und in großen 
antiagressiir wirkt. Stübing, 1986, S. 42 spricht bei Dauergebrauch von einer 
"Neigung zu Gewalttaten". 

93 Vgl. Navarra C., 1989, S. 118ff.; Villanueva, 1989, S. 182ff.; Jerf/Pe'rez, 1990, S. 
64f. 

94 Bader et al., 1985, S. 654; Bleuler, 1983, S. 336; Coper, 1987, S. 567; Keup, 1990, 
S. 41; Tölle, 1988, S. 157; Stübr'ng, 1986, S. 42. 

95 Heckmann, 1987, S. 39; Stübing, 1986, S. 42; Villanueva, 1989, S.193ff. 
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Eine durch Überdosierung96 herbeigeführts akKurte Virgl'fmdefläicrirlbrlluéällg'; 

" ' br e ämp e o 
- durch Atemlahmung, Herzstrllstand, zere " 97. di e Ge- 

' ' kung zum Tod fuhren , es 
— f d der zentralstrmulrerenden Wir _ . ' 

faiii'r Eihb'ht sich bei den genannten Kokam-Herom—LSD-Kombmatronen. 

Wenn auch die geschilderten Wirkungen e;ä bei ;ntsprilalcllilergcäerdle)ro‘sligzI—l 

' d e s i n z  reicen a e  _ 
rung und Konsumdauer antreten un t Rausch h bleibt läßt 51ch 

' 
p ase , 

Freud93 geschrlderten Euphorie der ers en _ k ‘ rfahrun- 

' ' ' Berufung auf die Ko ame _ 
doch die gegen die Suchtwrrkung unten h These daß die 

lm X immer Wieder vorgebrac te _ ‚_ _ " 

gen FICUdS und Malco "nli hk 'tsstruktur "ohne Schwrer1gkerten 
Droge bei entsprechender Perso_ c er _ ' hen Mate- 

" 99 hts des dargestellten empmsc _ 
tzt werden konne , angesrc . 

?ifi?liaum aufrechterhalten oder gar ;erallgemeg:prgn.Sääaäizétl’ätäätgacigilsä 

dieser These, scheint dies selbst zu er ennen, we " _ t,“- esell- 

' fgaben, sobald sre 1 en g_ 
und Malcolm X ihren Konsum (erst) an _ d ihnen 

' ' ' " ' be1tsst11 gefunden hatten, er es 
schafthch geb11hgten personhchen Ar „ k " Denn welcher nor- 

" 1' hte, der Welt ihren Stempel aufzudruc en . " 

filzglébkainkonsument, so ist zu fragen, kommt Jemals daz'äig ders/Villoerllt 

(seinen) Stempel aufzudrücken", oder nut den Worten Schm1 aus 

Scheidt: 
. ' 

"Nicht jeder ist eine so starke Persönlichkeit w1e Freud und kommt aus eigener 

Kraft von dem Mittel wieder los" '°°. _ 

' ' t demnach ebenso konsequent 
' r Verharmlosung des Kokamkonsums rs ' _ . 

Efi'tlgegenzutreten wie einer Verteufelung des traditionellen Kokagebrauchs 

2.4. Der internationale Kokainhandel 

Die zur Einschätzung des Handels vegfüglgiren äalüt1rgesst(arräréirinviännuäé 
. . . . c m 

sentlichen aus dem repressw-polrzerhc en erer {A  am (DEA) die die 

rtm nt of State und der US Drug Enforcemen_ g y ' , _ 

1s)iia;lliaaus eSatellitenaufnahmen ergebenden Anbauflachen und die Beschlag 
_‚_P_._d_.—r 

96 Die letale Dosis ist str., Blgzcler, 1983, S. 337 gibt durchschmtthch 1200 mg an, 

1. auch Me es, 1983, S. . 
. 

97 Bistro De lagi'fata, 1989, 81.918579;333131äer, 1983, S. 337; Keup, 1990, S. 43f., zur 

' ' eckmann, , . . . 

%°kzmtlslffilrllliä Über Coca, in: Centralblatt für die gesamte 1Ther'ii'fb dvorgr 

98 18861 1884g als Anhang bei Täschner/Richtberg, 1988, S.213ff.‚ v g .  auc ., . 

35ifi; Cäcizres, 1990a, s. 46ff.; Casrillo, 1991, S.31ff. “db [vom SCheidt 

99 Szasz 1980, S. 107ff. (110); zum Kokainmythos allg.: Sférggt S'212'88ff . 

1988;S.196ff.; Täschner/Richtberg, 1982, S.20ff.; dies., _ „b .. ‚für seine Art 

S h idbauer/vom Scheidt, 1988, 5.202. Freud selbst ist im u ngenbl. h kritisiert 

100 c m tischen Anwendung von Kokam in der Fachwelt erhe red eines 
der äher?lfdl hat sich später, insbesondere unter dem Emdruck des in es fsode" 

Üdii rh'r'n mit Kokain behandelten Freundes von Flemchl, von der Ko am p 
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nahmezahlen hochrechnen. Internationale Berichte, wie etwa die Jahresbe- 
richte des "Internationalen Suchtstoffkontroll—Rates"101, sowie nationale 
Berichte beruhen mehr - sofern sie offizieller Natur sind - oder weniger - 
sofern sie von NGOs stammen - auf diesen Hochrechnungen. Ihre Verläß— 
lichkeit und Genauigkeit sind aus den schon genannten Gründen zweifel- 
haft (2.2.). Hinzu kommt, daß sie häufig von politischen Interessen bein— 
.flußt sind. Zutreffend bemerkt Heckmann: ' 

"Wer nur ein einziges Mal miterlebt hat, mit welcher Ungenauigkeit die 
hochspezialisierten Agenten weltweit operierender Drogenkontrollorganisationen - 
wie zb. der DEA - Trends in den Bereichen Anbau, Verarbeitung und Handel be- 
schreiben, kann sich nicht mehr über die hierzulande vorherrschende Ungenauig— 
keit von Journalisten wundern" 102. 

2.4.1. Vertrieb und Transport 

Kolumbien ist der zentrale Vertriebsplatz des internationalen Kokain- 
handels, während Perü und Bolivien in erster Linie als Kokaproduzenten in 
Erscheinung treten, Bolivien zunehmend auch als Kokaverarbeiteflß 
Kolumbien lieferte 1989 80% des weltweiten Kokainangebotl4 und 1991 
49,9% (6.785 kg) des in Europa und 57,2% (551 kg) des in der Bun— 
desrepublik sichergestellten Kokainl5. Von den 1989 verfügbaren 776 
metrischen Tonnen (mT) Kokain HCL der Andenregion stammten 556 mT 
aus Kolumbien gegenüber nur l73mT aus Bolivien und 37mT aus Perü, da 
Bolivien und Perü 65-90% ihrer Base zur Endverarbeitung nach Kolumbien 
transportierte 106. 

(Jones) distanziert (vgl. Täschner/Richtberg, 1988, S.35ff.; Schmidbauer/vom 
Scheidt, 1988, 8.192). 

101 Das International Narcotics Control Board (INCB) wurde 1961 aufgrund der 
Single Convention gegründet, besteht aus 13 vom ECOSOC gewählten 
unabhängigen Experten und verfaßt jährliche Berichte zum weltweiten 
Drogenangebot, —handel und -nachfrage (vgl. United Nations, 1989, S.81ff. u. 111 
A.l.l.). 

102 Heckmann, 1987, 8.37. 
103 Vgl. im einzelnen für Kolumbien (II 1.3.), Perli (H 2.3.) und Bolivien (II 3.3.) 

sowie V 3.1.3. m.w.N. 
104 US Department of State, 1990, S.25. Nach INCB, 1992, S.3f. hat sich der Handel 

auch auf Afrika und Asien ausgedehnt. 
105 BKA, 1992, 8.60, 62. Die restlichen 50,1 % des europäischen Marktes stammten 

aus Brasilien (2,7%), Bolivien (4,1), Venezuela (2,6), Ecuador (2,1), Niederlande 
(2,5), Surinam (4,3), Spanien (4,1), niederländische Antillen (3,7), Trinidad und 
Tobago (4,5), sonstige (5,8) [unbekannt 13,5, wobei bei 86% der 
Gesamtsicherstellungsmenge die Herkunft ermittelt werden konnte]. Die restlichen 
42,8% des deutschen Marktes stammten aus Brasilien (8,7), Argentinien (1,5), 
Niederlande (2,5), Panama(10,6), Venezuela (3,9), sonstige (11,3) [unbekannt 4,4, 
wobei bei insgesamt 95,6% der Gesamtsicherstellungsmenge die Herkunft 
ermittelt werden konnte]. 

106 US Department of State, 1990. S. 14; nach US Department of State, 1991, 3.10 
waren in 1990 700-890mT Kokain verfügbar. 
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Während des Untersuchungszeitraums haben wegen der seit August 

1989 verstärkten Repression in Kolumbien (II 1.4.1.) und der neuen Politik 

der Gaviria—Regierung in der Auslieferungsfrage [III B 2.4.2.e)] erhebliche 

Veränderungen stattgefunden. Zum einen ist eine (Teil)verlagerung der 

Kokaverarbeitung nach Bolivien (und andere südamerikanische Länder) zu 

beobachten, wobei der Großteil der Vermarktung des Endprodukts jedoch 

weiterhin von den kolumbianischen Organisationen kontrolliert wird1 7. 

Zum anderen scheint die Vorrnachtstellung des sog. "Medellin-Kartells" 

zugunsten des "Cali-Kartells"log gebrochen zu sein. Schon 1990 

behauptete das Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), der 

kolurnbianisehe Geheimdienst, daß Medellins "Quote" des weltweiten 

Vertriebs von ursprünglich 75% auf 40% gesunken sei109. Ende September 

1992 stellte DEA-Direktor Robert Bonner fest, daß das "Call Kartel " 

Medellin ersetzt habe und zwei Drittel des auf dem US Markt verfügbaren 

Kokains kontrolliere1 10. 

Der Transport in die USA erfolgt durch Flüge nach Mittelamerika, 

Mexiko oder auf eine karibische Insel, von wo über See zum Anlegehafen 

Miami transportiert wird; in letzter Zeit findet verstärkt direkter Seetrans- 

port statt1 “. 
Der Transport nach Europa nutzt ebenfalls verstärkt den Seeweg mit 

mehrmaligem Wechsel der Ladung auf hoher See1 12, wobei neben den ur— 

‚/ 

107 Vgl. DAS, 1990b (Verlagerung nach Bolivien, Perü, Ekuador, Venezuela und 

insbesondere Brasilien); DAS, 1991c, 5.2, wonach 70% der Laboratorien nach 

Brasilien und Venezuela verlagert wurden. Die Vermarktungskontrolle der 

Kolumbiauer wird u.a. daran ersichtlich, daß gegenwärtig mehr Kokainlager als 

Verarbeitungslaboratorien bestehen (DAS, 1991, 8.2). Die zunehmende Bedeutung 

Boliviens wird daran deutlich, daß Bolivien — neben Kolumbien, Brasilien und 

Venezuela - 1991 zu den wichtigsten Herkunftsländern des in der Bundesrepublik 

sichergestellten Kokains gezählt hat (BKA-Rauschgiftkurier, Nr.ll92, März 1992, 

8.4). Zur Produktionsverlagerung nach Bolivien a. u. II 3.3. und Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, 14.3.1992-3 (Haubrich). 

108 Zu diesen beiden "Kartellen" und zum Begriff "Kartell" in diesem Zusammenhang 

näher unter II 1.4.1. 

109 DAS, 199%, 3.6; vgl. auch El Tiempo (Bogota) 26.8.90. 

110 Zitiert nach IELR, Oktober 1992, 8.400. Nach der DEA ist der Anteil der Kokain- 

exporte des "Cali-Kartells" von Mitte 1990 bis Anfang 1992 von 30% auf 65% ge- 

stiegen (nach Semana Nr.541, 15.9.1992, 829; ähnl. ebd., Nr.549, 10.11.1992, 

8.49; El Pais (Madrid) v. 30.6.1991: "De Medellin a Cali"). Ahnlich Bahamo'n, 

1991, 8.122 (aufgrund Geheimdienstinformationen), nach dern der Anteil Medel- 

lins 1991 auf 35% zugunsten Calls (65%) sank (auch V 3.3.). Vgl. auch die 

zunehmenden Beschlagnahmen von Kokain, das dem Cali—Kartell zugerechnet 

wird (etwa El Espectador, Bogotä, 29.12.1991: 7 kg in Cordoba). 

111 Vgl. NAD 1/Mai 1990/4 , wo vom "schwimmenden Kokain" gesprochen wird und 

ein DEA-Beamter darauf hinweist, daß "tausende Kilos in den Frachtcontainem 

kommen"; auch Krauthausen/Sarmiento, 1991, 5.28. 

112 Keup, 1990, S. 21f., wonach 1989 die Hauptmenge des in der Bundesrepublik si- 

chergestellten Kokains auf dem Seeweg eingeschmuggelt wurde (aufgrund B 

..
..
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sprünglichen "Anlegeländern" der iberis ' . _ chen Halbms l ' 
lande seit 1989 auch Frankreich, Großbritannien und fiieucllintdirsrlgdieigl‘ilk 
als "Zwischenla er" 113 - 
parlarnents g genutzt werden . Nach einem Bericht des Europa- 

"stellen von den französischen A ' _ _ _ _ nullen nach Frankreich " " ' 
Antillen in die Niederlande, von Kuba nach Luxemburg urldvgrlilagieerii hpääanääe; 
Trinidad ' ' dar" 1 14. und Tobago nach Großbntanmen klare und identifizierbare Drogenrouten 

Nach dem jüngsten Bericht des DAS existieren, jeweils von Kolumbien 

Dept. Santander (Cucllta ' „ C  € UB & ( :  ac - - ( . ) ) .  11 Z 1 ( ar as) Curaca.o (holländische Insel) 

Bogotä - Venezuela (Caracas) - Puerto Rico (San Juan) — Spanien (Madrid)- 
Medellin - Venezuela - ' " ' tannien (London); (Caracas) Schwarz (Zurich) 0. Italien (Rom) 0. Großbri- 

Bogotä — Argentinien (Buenos Aires) - Ex-UDSSR (Moskau) 
Santa Marta - 13 d - 
(Stockholm); un esrepubhk (Hamburg) ' Norwegen (0510) - Schweden 

Kolumbien - Japan - Alaska - US ' 
Kolumbien - Panama- Australien‘A’ 
Kolumbien - Großbritannien — USA; 
Kolumbien - Schweiz - Jugoslawien oder Polen. 

Die deutschen RGVBS " ' . geben fur die Vorprodukte Pasta und B ' 
das Endprodukt Kokain folgende (regionale) Handelsrouten an1152:lse SOWIC 

Iquitos (peruanischer Amazonas ' ' nach L ' ' ' 
stant, Manaos, Belem (Brasilien)? von dorf%fiibda%äßblen) oder Benjarrun Con- 
Lima (Perü) nach Santia C ' ' nach Italien (Mailand, R (g; ‚(Nggre’zgifuenos Aires und Frankfurt, von dort per Zug 

Dept. Beni (Bolivien) über L d ' ' ' 
Santa Cruz über Land nach Bä'25i1123 per Schlff nach Brasflien', 
Cochabamba nach Paraquay, Chile oder Argentinien. 

113 

IR4aäi:s;clfgigféjaéirf)sbgricht 1989); ebenso 1991 (BKA-Rauschgzfikurier Nr 1/92 
Fall der "Don Jilanu%iuflgji°gnlirnlicäieKr,ll(nterväew, München 26.2.1991. Vgl etwa deil 

, 0 an ] ,  . . v . . 

Bremerhaven anlegte (Guthoflky, Interview ?l\4€näfieaäl2f9lög)escmt—ft wurde, m 
21% des 1991 in der Bundesre ' ' . pubhk srchergestellten Kokai 
portiert (BKA, 1992, S.65ff.). Vgl. auch Keup, 1990, S. 20; ;älgigflääig 3322- 

11; lit. nach EFE Kabel v. 16.10.1991. 
DAS, 1991c, S.8f. Nach DAS, 1991a, S.8f. existierten, jeweils von Kolumbien aus- 
gehend, folgende Routen Cücuta Ven 

- - — ezuela _ 

%;3dämstgrdamx Puma Gal.hnas ‘ Jamaica — € ? ? i  ((Miur'aamcaci)fßßumäa 
(Rotterdaräo- ](3 an Juan) - Spanien (Madrid); Bogotä - Curacao - Niedgglmd- 

gotä - Cost)a R?g0täs' Vene‚zuela (CaracaS) - Puerto Rico - Spanien (Mad.id')-afi " 
City) _ S _ C;4 ( an Jose) - Bonduras (Tegucigalpa) - Guatemala (Gu t ' £— 

mö 199Pamen( adnd); Bogota- Honduras — USA (Miami T .. “ em 3 
n, 1.8.120; auchDAS, l991b, s_41_ . ‘ ‚  ampa) [ahnl_ Baha— 

116 Bieseke, 1991, S.2f. (die zwei ersten Routen); Schulzke, 1991 S 7° 
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‘- 

' ' ' ' ' benfalls große Be- 
r’t rn mtemattonalen Fluglrmen kommt e _ _ 

ESti?urigrazntipi,n Europa wurden im ersten I?};1ätt'taldl%991(759b‘20i (Iljslllärofliätgrierin 

' ' un , a 
Frachtladungen von Schiffen, 31,6% in _ 1990 ca 20% der 

' 7 der Bundesrepublik wurden . 
senden srchergestelltll . In . " _ h este—‚m 1991 39% 

n 2.474 kg Kokain auf Flughafen src erg , „9 

$cfria‘9nöttrlnelilgglelgl.oAls Schmuggler werden die sog. mulas (Esel) oder 

' ' ' " der im Körper (Kapseln 
.. . " b utzt, die Kokaln im Gepack,„am o " 120 _ 

oäärnlc(rcemdoeriie in Magen oder After, sog. Analbomben ) tragen . Die 

' " " d die anderen "Kuriere" 
" hmu ler bevorzugen Direktfluge, wahren „ 

E<3inpevrcs>(ri ihregn% Herkunftsland abzulenken - oft mehrere Fluge nehmen, da 

" ' den . 
" d Anbaulandem genauer kontrolltert wer _ _ 

Fl“iinmäanilrel sind vorwiegend Europäer, Laternangerrklagcttr I(rilnlsablezcgtilldsge 

' ' " Afrikaner am 1 . - 
Kolumbraner), seit 1989 auch verstarkt _ 2 601 Tatver- 

' lumbraner von den msgesamt . 
trug 1991 der Anteil der Ko . 258) Niederländem (164)‚ 

" ' 0 P rsonen, efolgt von Italrenern ( , ' _ 

(1132i‘iigrltgä 1153)5 und: Spanien? (138)‘22‚ In der Bundesrepublik wurde é99ägäe 

gen 7.236 Verdächtige ermittelt, wobei 5.169 der Verdachtrgen eu 

waren123. 

_ _ _ _ _ /  

' ' ' ' Nr. 4/91 Juli 1991,S.1f. 
KA Rausch ! kurrer (nicht pressefret), , . ' . . 

118 1990 BKA 811991, ohne Seite. 1991: BKA Rauschgtfi‘kuner (mcht pressefrer), 

Nil/92» März 1992, SA; BKA! 199; 156611 Benutzung des Esels als Haupthaus- 
' "hrt von der tra 1 rone en . . _ 

119 Dgäilgfägfflilrlyilclli iiÄm DAS, 19901), S. 2 schmuggeln auf diese Wegse v}o}rgvgggegr;d 

%olumbiarier, gefolgt von Italänerp, Spar;itzgg,älfg)lagglgegg,£zuäcüan und Unter— 

' ' ' S, 1991c, S. ., samme . __ _ ' 

tsltill'iieät,eiiiwzhuclttlumbianischen mulas in englrschen Gefangnrssen vgl. El Tiempo 

B otzi v.13.10.1991-7B. 

120 (Zuoäen)'Transporttechniken' im einzelnen: DAS, 19901), S.5f. l(zu K;psfil(r;)ar;d 

1991c S 6 (etwa im doppelbödigem Koffer, Schallplatten, Foto4;ms;s im Magen 

um ütein)‘ BKA 1992, s.c7r.; Semana Nr.548, 3._11.1992, s. im unsichtbar 
iranfportierte Kokain soll inzwischen nic(ljttßmar_ fu}r5 Rgri‘s‘äi‘nsiiiimeenmöglich ist 

.. . . SS 
sein sondern auch so prapanert_sem, a te , 1711992). 

‘ ' ' Mitghed der DI.TIN,BOgOta, . . " 
(vertrauhche [ntorrnat10n von d. K kam äCkChen haufig 

. 1Nach Castilla, 1987, S.381., werden ie _o _ p _ _ . 
121 Kf“ffi 1132211? din Kokaingeruch trainierten Pohz_crhunde prapearert, 1ncän;ggcäge 

ita8rke Gerüche beigemischt werden. Das_Medellm- Kartell "sl??e solgia;rre äugesetzt 

stiktütchen herstellen, denen der intensrve Aftergeruch gm re 

' d, m so die Polizeihunde zu verwuren. . _ . 

122 ZKA ‘1992 S 69 Gemessen an der Sicherstellungsmenge lagen jedoch die Spanier 

’ ' ' ° ' 3.566). . 
(4.209 kg) vor den Kolumbianern( . d“ ht. en ehören Türken 

S.70. Zu den 2.067 mchtdeutschen Ver ac rg g _ 3 6 ,  

(”> . . . . . .M. . .  
' A erikaner , aro , , _ t 

(Gä;c1ilg;1géäää (5137) [ebd.]. In Baden-Württemberg waren 1991 vo%ü$ääesäläld 

1 297 Tatverdächtigen 456 Ausländer, msbesondere Italiener, 

Jügoslawen (LKA-Ba-Wü, ohne Datum (1992), S.61f.). 
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2.4.2. Eurgpägg' che Marktentwicklung 

Obwohl schon seit etwa 20 Jahren ein illegaler Kokainmarkt in Europa 
existiert und seit 1983 verstärkte Bestrebungen der organisierten Krimina- 
lität, den Markt zu erschließen, festzustellen sind124, kam es - statistisch 
nachweisbar - erst 1988 zu einem deutlichen Anstieg von Kokainsicher- 

stellungen auf dem europäischen und deutschen Markt. Dabei wird nun 
auch überwiegend die Ansicht vertreten, daß Kokain zur "Straßendroge" 
geworden ist1 5. 

1989 wurden in Europa 7.963 kg Kokain sichergestellt, davon allein 
1.831 in Spanien, 1.406 in der Bundesrepublik und 1.396 in den Niederlan— 
den126. 1990 stiegen die Sicherstellungen auf 12.970 kg, 1991 auf 
13.586127. Die Sicherstellungen in der Bundesrepublik stiegen von 24 kg 
(1981) über 165 (1985) auf 496 (1988), 1.406 (1989), 2.474 (1990) und 
964(1991)128. Dabei ist zu beachten, daß - nach groben Schätzungen - nur 
etwa 10—20% der realen Kokainmenge sichergestellt wird”? 

Verdeckte Ermittlungen deuten darauf hin, daß "europäische Brücken- 
köpfe" errichtet werden, die die "ersten Marktkontakte" hinsichtlich 
Transport, Lagerung, Verteilung etc. etablieren sollen. "Residenten" und 

124 Lewis, 1989, 8.36, 47; Saberschinsky, 1991, 3.182; zur weltweiten Marktentwick- 
lung: INCB Berichte 1988-90 (vgl. UN Information Service-UNIS/NAR/Z70, 
Wien, 9.1.1989; UNIS/NAR344, Wien, 8.1.1990; Süddeutsche Zeitung 
(München), 10.1.1991). Nach einem US—DEA—Beamten begannen die Aktivitäten 
des Cali-Kartells in Europa 1985 (La Prensa [Bogotä] v. l7.  10.1991). 

125 BKA, 1992, S.9: "Straßenszene mittlerweile voll erreicht". Saberschinsky, 1991, 
5.184: "Alltagsdroge". Hafenmaier (Interview, München 26.2.1991): seit 1988 
Straßendroge. A.A. Keup, 1990, S.26 "(noch) keine Straßendroge"; Lewis, 1989, 
5.49: "A great deal of cocaine is dealt and consumed in restricted, private circles. 
Supplies at street level are often limited". 

126 Keup, 1990, 5.25. Der Rest wurde in Frankreich (938kg)‚ Portugal(793), Italien 
(668), Großbritannien (537), Schweiz (253), Belgien (83) und Dänemark (58) si- 
chergestellt. 

127 BKA, 1992, 8.59. 
128 Ebd., S. 24; BKA, 1991, ohne Seite; BKA Rauschgiftkurier (nicht pressefrei), 

Nr.l/92, März 1992, 5.4. Die starke Abnahme im Jahre 1991 gegenüber 1990 ist 
mit zwei Großsicherstellungen von 986 und 924 kg im Jahre 1990 zu erklären 
(ebd.). In Bayern stiegen die Sicherstellungen von 2,8 kg (1981) über 2 (1985) auf 
7,2 (1988), 661,2 (1989) und 156,5 (1990) [die Loseblattstatistik des bayerischen 
LKA, die seit 1970 Kokainsicherstellungen registriert, weist große Schwankungen 
auf, die weniger auf Anderungen der realen Menge, als vielmehr auf Großsicher- 
stellungen, etwa 1989 einmal 650 kg, zurückzuführen sind]. Ahnlich ist die Situa- 
tion in Baden-Württemberg: 2,3 kg (1985), 24,6 (1988), 395,5 (1989!), 47,3 
(1990) und 22,3 (1991) [LKA Ba-Wü, Rauschgiftkriminalität in Baden- 
Württemberg, Jahresbericht 1991, S.64]. 

129 Hafenmaier, Interview, München 26.2.1991 (IO-15%); Hess, 1989, S.26 (10- 
20%); Reeg, 1989, 530 (2—10%); nach H-J. Albrecht sind solche Schätzungen 
allerdings sinnlos, da sie von "zu vielen Unbekannten ausgehen", Interview. 
Freiburg/Br., 14.3.1991. ' 
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"Depothalter" sorgen für Lagerung und Verteilung, wobei der Resident die 
Kontakte des Depothalters zum Abnehmer (Konsumenten) herstellt. Das 
Depot wird von den südamerikanischen Organisationen durch 
"Speditionen" beliefert. Ein dichtes Netz von Residenten und Depothaltem 
verhindert eine Angebotsverknappung bei größeren Beschlagnahmenl3o_ 

Im Gegensatz zu den USA besitzen die kolumbianischen Organisationen 
in Europa (noch) keine ausreichend großen Verteilemetze, um die gestie— 
gene Nachfrage selbständig decken zu könnenl3l‚ Zur totalen Markter- 
schließung existiert deshalb eine Zusammenarbeit zwischen südamerikani— 
schen und westeuropäischen Drogenhändlem, die über "ein vielschichtiges 
und effizientes Netzwerk verfügen"l32, bzw., so das DAS, eine 
"Geschäftsallianz" (alianza comercial) zwischen den kolumbianischen 
Kartellen und der italienischen Mafia, Cosa Nostra, Camorra und anderen 
Gruppen der organisierten Kriminalität”? Dieser Verdacht wurde durch 
die im Rahmen der Operation "Green Ice" gewonnenen Erkenntnisse be— 
stätigtl34. Nach Lewis scheinen die 

"distribution chains more compact and less extenuated than those for some other 
drugs, particulary Heroin", wobei - zumindest Mitte der 80er Jahre - , "cocaine 
consumption by participants has contributed to the instability, fragmentation and 
self destruction of some trafficking organizations" 135. 

Nach Interpol findet in Europa auch eine Verarbeitung zu Kokain HCL 
statt, wie die Entdeckung von Laboratorien in Italien, Spanien und 
Frankreich und 1990 auch in der Bundesrepublik belegt‘36, Angesichts 
dieser Entwicklung bezeichnet das DAS Kokain als "Droge des Jahres in 
Europa"l37‚ und in einer Studie des BKA wird festgestellt: 

"Nach Preisverfall und Sättigung des amerikanischen Marktes haben die Kokainba- 
rone Südamerikas offenbar eine Offensive zur Eroberung des europäischen Dro- 

130 BKA, 1992, 8.65; Hafenmaier, Interview, München 26.2.1991. 
131 Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.172f. 
132 INCB Bericht 1990, nach Süddeutsche Zeitung, München, vom 10.1.1991. 
133 DAS, 1990b, 3.2; dem, 1991a, S.2; Castillo, 1991, 3.11, 180, 211, insbesondere 

auf die Cosa Nostra, Camorra und La Piovra verweisend; El Tiempo (Bogota) 
26890; El Espectador (Bogotä) v. 20.10.1991-15A, besonders auf die Camorra 
Bezug nehmend; bezweifelnd Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.173f. 

134 "Green Ice", eine gemeinsame, mehrjährige Polizeioperation der USA, Italiens und 
Kolumbiens gegen Kokainvertrieb und "Geldwaschen", endete im September 1992 
und bestätigte insbesondere "the close cooperation between the Colombians and 
the Sicilians“ (vgl. IELR, Oktober 1992, S.399ff., 401; NAD 30/Oktober 1992/lt). 
Zu ihrer Wirksamkeit im einzelnen V 5.3., PN 232. 

135 Lewis, 1989, 8.49. 
136 Zitiert nach DAS, 1990b, S.5; BKA, 1991, ohne Seite; BKA, 1992, 8.38. 
137 DAS, 1990b. 
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genmarktes gestartet und scheinen nach einer 1" ' ' ' . . an erfnstr en Strate ' "- sche Drogenszene mit Kokain geradezu überschwämmen äu wollen'$ft338dlé europär 
Eine realistische Einschätzung der Kokain _ _ __ . gefahr und der Maß ah ihrer Emdammung setzt Kentmsse über die Situation in den He?kuhlftesläfi‘—I dern voraus, auf die deshalb im folgenden eingegangen wird. 

\ \  

138 ä;ä_p,J 311119239, 5.13; INCB, 1992, 85; vgl. auch BKA, 1991, ohne Seite: "Droge der VN Inf , _BKA, 1992, 8.64: Umonentterung in Richtung europäischer Markt". mit Koa;n:tzßr;.sgtään;äfläéfjhläfifi74:2"zsiiäréiguglg3elorglanisationen wollen Europa , n, . . ; eric t d - gt;nts v. Okt. 1991: "Europa es un objetivo primordial pargsloläutrrgfpiilärciilcfsn Paäife los la:pgnentado su actrvrdad y en muchos casos fortalecido sus organizacidhés en (B 1mos tres anos (zu. nach NAD 19/November 1991/4)' El Espectadar ogotä) v. 20.10.1991-15A: "El narcoträfico se toma a Europa". ’ 
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11. Entwicklung und Ausmaß des Drogenproblems 

1. Kolumbien 

1.1. Historischer und politischer Kontext 

Kolumbien hat eine lange Tradition politisdch modväe;rt;\re(äevaalti/;loiferillciriizili 
.. . . . oge 

Hohepunkt in den werz1ger Jahren in ca s des liberalen Reformers 

G walte oche) erreichte. Nach der Ermor ung_ 

imt°i Präs$dcntschaftskandidaten Jorge Ehecer Ga1tan am 9.4.1948 kam es 

zum offenen Krieg zwischen liberaler und konservativer Partei, dem 200— 

250 000 Kolumbianer zum Opfer fielen. Noch heute sind die Folgen dieser 

' ' " ' ' ' als eines der gewalt— 
d ti s urbar. Kolumbien gilt nach Wie vor 

gfig;tl;iiraLiinägr Eier Erde. Allein im Laufe des Jahres 1991 starge7no(r)nelllä 

als 28.000 Personen eines unnatürlichen Tod;esi1 dav91$ähi9aälä und 192191 

' ' " .h. zehn Personen täg c ; ZW1$ . 

P011t15Chell Gründen, d ' 000 Personen und dieser Trend 
d' ' nnatiirhche Todesrate ca. 250. _ _ 

lbi;iiuagnz ‘?)i1 Praktiken der staatlichen Sicherheitsorgane schließen Miliircie, 

Massaker, "Verschwindenlassen", Folter, Körperverletzungen, wrllkur c e 

Festnahmen u.a. ein? 

_______P_._4 

1 Vgl. zur La Violencia: CIJICAI, 1990, 8.68; Pearce, 1990, S. 49, Mayer, 1990, 

S.32. . _ " 63 

’ ' ‘ " de schon auf 1.8 
" ft 1992 belief 51611 die Zahl politischer To 

2 }%255S%8t5891211338?1, cuadro l; CAJ-SC, l991f_.). S.a.?abelle 17 (lf(a(p ;) m.w.N. 

und Différenzierungen (insbesondere zum Begriff des politischen ‚ o  e 1 ei die 

3 Procuradun’a General de la Naciön, 1991. Danach begeht die Natrilci>elalsptcr’eliikräfte 

meisten Menschenrechtsveäetzpng_en (1'54,9?1)59'dälnaGccelfaiitgngizgersonal (05%) u. 

(19,7%), das DAS (2,1%), ie ust1zpo 1ze1 , o , Bericht der Procumduria. 

. S.64 . V 1. auch einen neueren _ , 

angifägh(iafgllyfc)h[fllalsi “Verscihwii1den“ und die Folter einer Person anlgliälzielglt Ziiäii 

(iA 7OISeptember 1992/2). Zu Menschenrechtssuuatron und Droge eg 

CAJ-SC, 1991b und 1991c sowie näher bei IV 2.4.1. 
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Mit der Bildung einer "nationalen Front" zwischen Liberalen und 
Konservativen am 10.5.1957 wurde die Violencia offiziell beendet4 und 
eine "Zweiparteienhegenomie" unter Ausschluß jeglicher Opposition 
institutionalisiert: 

"Die Nationale Front' etablierte sich, um zu erreichen, daß die offiziellen Parteien 
sich den gesamten Staatsapparat ..., insbesondere das Amt des Präsidenten der Re— 
publik untereinander aufteilten Es ging — so wurde gesagt - nicht darum, diejeni- 
gen vom politischen Leben auszuschließen, die sich nicht durch sie (die offiziellen 
Parteien, d. Verf.) repräsentiert fühlen konnten, sondern man wollte erreichen, daß 
sich die kolumbianische Demokratie ohne Gewalttätigkeiten entwickeln konnte"? 

Nach einer Studie der Comision Andina de Juristas (CAJ) bedeutete die 
Zweiparteienherrschaft: 

"a) Liberale und konservative Partei wechselten sich unter Ausschluß der anderen 
Parteien in der Präsidentschaft ab6; b) die zwei Parteien verteilten politische und 
Verwaltungsposten unter sich; c) Unmöglichkeit des Machtzugangs und einer 
Teilnahme an den politischen Entscheidungen für bäuerliche Schichten und Arbei- 
ter; d) mangelnde Partizipationsmöglichkeiten jener Schichten, die nicht zur natio- 
nalen Front gehörten; e) ...Gleichgültigkeit weiter Bevölkerungsschichten bei den 
Wahlen, was zu hohen Stimmenthaltungen führte”. 

Daneben deutet auch die sozioökonomische Situation des Landes auf eine 
Marginalisierung eines Großteils der Bevölkerung, insbesondere im 
ländlichen Bereich, hin: 

"10% der Bevölkerung verfügen über 48% des Nationaleinkommens und sind 
Eigentümer von 80% des Bodens. Auf der anderen Seite verfügen die ärmsten 20% 
der Bevölkerung nur über 5% des Nationaleinkommens{ 10% der Bewohner 
gehören dürftige 0,2 % des Grund und Bodens“. 

Nach Pearce sind 56,9% der Bauern Eigentümer von jeweils weniger als 3 
Hektar Land (durchschnittlich 0,9), was 2,8 % der landwirtschaftlichen Ge— 

4 Die genaue zeitliche Einordnung der Violencia ist strittig, da sich die Gewalttätig- 
keit nach Bildung der "Nationalen Front" in Auseinandersetzungen zwischen Bau— 
embevölkerung und staatlichen Sicherheitslcräften fortsetzte. Pearce, 1990, 3.61 
spricht deshalb von einer "second phase of violence" ( 1958—65). 

5 CIJ/CAJ, 1990, S.70f. 
6 Dies belegt ein Überblick über die Präsidenten seit 1958 nach der letzten 

Militärregierung von Rojas Pinilla (1953—57): Alberto Lleras Camargo (Liberale, 
1958—62); Guillermo Leon Valencia (Konservative, 1962—66); Carlos Lleras 
Restrepo (Liberale, 1966-70); Misael Pastrana Borrero (Konservative, 1970-74); 
Alfonso Lopez Michelsen (Liberale, 1974-78); Julio Cesar Turbay Ayala 
(Liberale, 1978-82); Belisario Betancur (Konservative, 1982-86); Virgilio Barco 
(Liberale, 1986-90); Cesar Gaviria (Liberale, 1990 - 94), der jedoch den Ex- 
Guerillakormnandanten der M19, Navarro Wolf, als Gesundheitsminister in sein 
Kabinett aufnahm (inzwischen ausgeschieden). 

7 Comison Andina de Juristas (CAJ), 1988b, S. 25f. Vgl. auch Palacio/qas, 1990, 
S.82ff., die das politische System als "Kombination aus 'formal-dernokratischen‘ 
mit 'repressiv—autoritären' Mechanismen" beschreiben; kn't. nun auch offizielle 
Quellen Sanchez/Gimlda/Garcia, 1991, S.8ff. (näher I[[ 2.4.4). 
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1 . 

entspricht. Auf der anderen Seite haben 10,86% der 

Sammutzungsfläche__ hnittlich 43 ha), was 24,2% 
Bauernhöfe eine Große von 20-100ha (durpllliäc1:I als 100ha, das sind 61,3% 

der Gesamtfläche ausmacht; 4,36% haben 

" ' ' durchschnittliche Größe 
der Gesamtflache, Wobei davon 0,37% auf eine ation von Grund und 

9 Dies bedeutet eine Konzentr mmen . _ „ 

Bildeln8ilnl dgglrf ä?inden weniger Großgrundbesrtzer gegenuberdVertäelzrrlrltcigri:lg 

und Verarmung der Masse der Kleinbauern, dmflsormt auf an erem d (dazu 

mensquellen etwa aus dem "Drogengeschaft , angew1esen 3 

1.4.2.). 

Eine Antwort auf diese Situation war das EntSteglenmezasltgl'leelrcihftli 

Guerillabewegungen, die bis heute den Staat vor große Pro 'etischen split- 

den sechziger Jahren entstanden — ausgehendwon_ kommgn;s "un smeen 

tergrupppen der Violencia - zunächst die Natronalg_1 ER23/olrgitionären 

(Ejercito de Liberacion Nacional - ELN — 19615),_ erias de Colombia 

Streitkräfte Kolumbiens" (F uerzas Armadas Revo uc„rono . P lar de 

FARC — 1966) und die "Volksarmee der Befreiung" (E]ercn‘o oguA dl" 

Liberacion - EPL - 1967). 1970 gründete sich die Bewegung 1 . p 

(Movimiento 19 de Abril - M19), und Ende der 70er Jahre folgten unbe- 

deutendere Gruppen der sog. "2. Generation" . 

Obwohl die liberal-konservative Allianz erst mit der 1äegi;rt;r;gsäiegr; 

nahme des Liberalen Virgi 'o  Barco(l986-90) formalf— (przhon mit der 

E t cheidung der konservativen Partei - beendet wurde, an 5 1982-86) 

n s mahme des Konservativen Behsano Betancur ( 
. " b e  

. . .  . . _ 

Eigelzrdlwligsil; Öffnung des politischen Systems durch Imtuerung eines Fr1e 

densprozesses statt. Trotz fast ununterbrochener Verhandlur;grap,eivlillzagfheärl 

stillstandsabkommen und zT. politischer Abkommen zw1sc e 

Guerillagruppen und der Regierung wurde aber erst Ende 1989 ein sichtba- 

rer Erfolg erreicht: am 2.November unterzeichnete die M19 ein Abkommen 

' .1990 und 
' ' d die Übergabe der Waffen am 8.3 

ld!“ %Zfigägfiääüflfläpyahlen am 11.3. und Präsrdentsehaitswahäzr; 

airei 27.5.1990 folgte. Anfang 1991 gaben EPL, PRT und Qumtm ame 

8 Americas Watch/Centro de Investigaciön ); Educaciön Popular (AW/CINEP), 

1 86, 8.16. " M 

9 P9earce 1990 S. XII geht von einer Gesamtfläche von 3.006.536,9 ha aus, 0 e 

die Departements Antioquia und Choco zu berucks1cht1gem G eriuagmppen _ 

E' ideolo isch-strategische Einschätzung der Vier wrohtrgen_ u l  auch Pearce, 

10 EIII‚IIEI FARCg EPL M19 - findet sich bei8gIJs/Clllgi{f’ %%°häi%äiuslärid als Antwort 

' ' ' .'W/CINEP,19,. . 1  __ __ 
199% Si"llsglfifli:aizlg'lfifrn 1April 1970, als gemäß dem Ergebms eines gleläzrzile‘rsafigiil 
aäf586älie Zweiparteienherrschaft hätte beendet werdensollen. iur„ (Movimiento 

gehören Quintin Lame, die “Bewegung %erRevlpt;p;iflagn(ätfiriaibrÜ und die 
' ' ' - M I R , " r e r e s  a e  _ _ _ 

f'ilelgizrglilfib‘iiaärle'eflblgftfznrplalilei" (Par2ido Revolucionarw de los Trabajadores 

PRT). 
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bewaffneten Kampf auf “, während die immer wieder von Kämpfen unter- 
brochenen Verhandlungen mit ELN und FARC bisher ohne Erfolg blieben. 
De facto hat der Friedensprozeß die militärische Schlagkraft der Guerilla 
kaum veringert, da die stärksten Gruppen (FARC, ELN) nach wie vor aktiv 
sind und sich ein Großteil der Guerilleros der formal integrierten Gruppen 
(M19, EPL, Quintin Lame, PRT) abgespalten hatl2. 

Einer der Gründe ist, daß die Regierung freie und sichere politische 
Betätigung nicht garantieren kann, wie zahlreiche Morde an Mitgliedern 
der Linksparteien "Patriotische Union" (Union Patriotica — UP) und der aus 
der M19 hervorgegangenen "Demokratischen Allianz M19" (Allianza De- 
mocratica M19) belegen”. 

Bei den genannten Präsidentschaftswahlen am 27.5.1990 ging der libe— 
rale Kandidat Gaviria als Sieger hervor. Uberraschend war das gute Ergeb- 
nis der AD M19 — trotz der Ermordung ihres Spitzenkandidaten — und die 
geringe Wahlbeteiligung”. 

Am 9.12.1990 wurde — in Erfüllung einer der Forderungen der Opposi- 
tion, insbesondere der AD M 19 - eine verfassungsgebende Versammlung 
gewählt, aus der die Liberale Partei mit 29,34% (24 Mandate) als stärkste 
Partei hervorging, gefolgt von der AD M19 mit 27,31% (19 Mandate), der 
konservativen "Bewegung der nationalen Rettung" mit 15,66% (11), der 

11 Ein Teil der EPL gründete eine politische Partei (Esperanza, Paz y Libertad), ein 
anderer spaltete sich ab und setzte den bewaffneten Kampf fort; nach Geheim— 
dienstinformationen 13 Fronten mit 160—300 Kämpfem (El Espectador, Bogotä, 
27.1.1992-11A). Die PRT hat den Kampf am 26.1.1991 aufgegeben und einen 
"Friedensvertrag" unterzeichnet (IA Sl/Februar 1991/4; IA 54/Mai 1991/2; IA 
55/Juni 1991/2; CAJ-SC‚ 1991f., 3.5). Quintin Lame spaltete sich ebenfalls, 
wobei der weiterkämpfende Teil jedoch nur 25 Personen umfassen soll (El 
Espectador, Bogotä, 27.1.1992-1 1A). 

12 Zu den Abspaltungen schon FN 11; zum Friedensprozeß CA], 19881), S.3lff.; AW, 
1990, S.]37ff.; AW, 1992a, S.49ff.; Ramirez, 1992 und die fortlaufenden Berichte 
in IA Nr. 34ff. (seit September 1989). Im Mai 1992 wurden die Gespräche 
suspendiert. Zum Jahreswechsel 1991/92 existierten 60 Fronten der F ARC und 35 
der ELN mit insgesamt bis zu 35.000 Kämpfem (El Espectador, Bogotä, 
27.1.1992-11A aufgrund Geheimdienstinformationen). Im Jahre 1988 wurde die 
Zahl noch auf 16.670 Kämpfer geschätzt, davon 12.500 der FARC (vgl. Ambos, 
1989, S. 37, Fußnote 38 aufgrund La Republica, Lima 6-8-1988 und 
Verteidigungsministerium). 

13 Die systematische Ermordung der legalen linken Opposition, die ihren vorläufigen 
Höhepunkt in den Morden an den Präsidentschaftskandidaten Bernardo Jaramillo 
(UP, 22.3.1990) und Carlos Pizarro (AD M19, 26.4.1990) fand, veranlaßte die US- 
Menschenrechtsorganisation AW, 1990, 3.145, zu der Feststellung, daß "for the 
Colombian Left peaceful political participation has proven to be more dangerous 
than armed struggle" (ähnlich AI, 1991, 5.68). Am 18.4.1991 wurde der 
Mitbegründer der neuen Partei der EPL, J.M.Madrid B., ermordet (IA 54/Mai 
1991/2f.). 

14 César Gaviria i i l lo gewann mit 47,4% der Stimmen vor Gömez Hurtado der 
konservativen "Bewegung der nationalen Rettung" (movimiento de salvaciän 
nacional) mit 23,7% und Navarro Wolf der Allianza Democrätica M19 mit 12,5% 
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sozialkonservativen Partei mit 15,63% (9) und kleineren Gruppierungen”. 

Die Bedeutung der verfassungsgebenden Versammlung lag in der erstmali- 

gen Überwindung der Zweiparteienhegemonie von Liberalen und 

Konservativen durch Beteiligung demobilisierter Guerillagruppen, insbe- 

sondere der AD M 19, und unabhängiger Kandidaten”, die ihren formalen 

Abschluß in der Annullierung des bipartidismo in der im Juni 1991 verab- 

schiedeten Verfassung fand 7. Bei den aufgrund der neuen Verfassung 

(Übergangsartikel l) vorgezogenen Kongreßwahlen (Kammer und Senat) 

vom 27.10.1991 fand jedoch eine Art Wiederbelebung des bipartidismo 

statt, da die regierende liberale Partei sowohl in der Abgeordnetenkammer 

(49,68%, 80 von 161 Sitzen) als auch im Senat (54 von 102 Sitzen) die 

(absolute) Mehrheit erhielt und die einzige Alternative zu den traditionellen 

Parteien - die AD M 19 - nur 15 Abgeordnete in der Kammer (9,3%) und 

12 Senatoren1 . 

1.2. Drogenkonsum 

Neben zahlreichen Studien über Konsum legaler und illegaler Drogen in 

einzelnen Städten bzw. über ausgewählte Bevölkerungsschichten wurde 

1987 die erste umfassende nationale Studie von Torres/Murelle durchge- 

führt”. Eine Einschränkung der Repräsentativität der Studie ist jedoch 

darin zu sehen, daß nur die städtische Bevölkerung im Alter von 12 bis 64 

Jahren unter Ausschluß sog. "institutionalisierter Bevölkerungsgruppen" 

(insbesondere Armee und Strafgefangene) und nicht registrierter Stra- 

bei einer Wahlbeteilgung von 42%, der niedrigsten der letzten 20 Jahre (IA 43/Iuni 

1990/2f.). 
15 Die Wahl erfolgte aufgrund Belagerungszustandsverordnung (decreto del estado 

de sitia, dazu III B 2.1.) 1926 vom 24.8.1990; die restlichen der insgesamt 70 Sitze 

verteilten sich auf die Patriotische Union (2), eine evangelistische Bewegung (2), 

die indianische Bewegung (2) und einen Unabhängigen; die Wahlbeteiligung lag 

jedoch nur bei 30% (IA 50/1 anuar 199112). 

16 Neben der M19 beteiligen sich inzwischen auch EPL und PRT auf für demobili- 

sierte Guerillagruppen reservierten Sitzen an der verfassungsgebenden Versamm- 

lung (IA 51/Februar 1991/4). 

17 IA 56lluli 1991/3. 

18 In der Kammer folgen den Liberalen die Konservativen (21,1%, 34 Sitze), die AD 

M 19, die "Bewegung der nationalen Rettung" (7,6%, 12), Unabhängige (4,3%, 7), 

andere (8%, 13, darunter 2 Eingeborene und ein Mitglied der UP). Im Senat 

folgen den Liberalen die (konservative) "Neue demokratische Kr “ (14 

Senatoren), AD M19, Konservative (8), Bewegung nationaler Rettung" (5), andere 

(9, davon - gemäß Art.l7l neue Verfassung - 2 Eingeborene und l UP). Bei der 

gleichzeitig abgehaltenen und erstmals direkten Wahl der Gouverneure der 

Departements gewannen ebenfalls die Liberalen (18 gabernadores) vor 

Koalitionen (S), Konservativen (3) und "Bewegung nationaler Rettung" (1) (vgl. 

El Espectador, Bogotä, v.  28.10.1991 und El Tiempo, Bogotä, v. 29.10.1991). 

19 z.B.: Ruiz Jimenez et al., 1980; Climent/De Aragon, 1986, S. 58-69; Veläs— 

uez/I'orres/Rarnires et al, 1985; vgl. auch die Verweise in Universidad de los An- 

des, 1990, S.1 l8ff. 

22 
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ßenbevölkerung d h  ins _ , . . gesamt 12.641.741 Personen rfaß 21 
Iwemger als 502220 der kolumbianischen Gesamtbevölltiiruntll’lllrc2tllnM,'Was 

en) entspncht . Danach ergibt sich folgendes23: g . 11110- 
Tabelle 2: Mindestens einmaliger Konsum nach Substanz und Geschlecht 

Substanz Männlich Weiblich Gesamt % 

Alkoh ] „...?... 328323? f'iää'“° 7'°47'4°5 ”” . . . . . .578 3.740. 
ll}3eruh1ggngsrmttel 284.680 477.526 762 202 22,5 
Kc;s;;; HCL 61.887 19.359 811246 0,22 
Marihu 24.754 6.453 3 l .207 025 

am 117.585 19.359 136.944 1708 

Daraus ergibt sich daß die "le _ . „ , galen Drogen" Alkohol, Z”  
hillglgnglsrmltäel uber 90% des Konsums darstellen”, wälifäriätti‘iiriielrllicltllliedu— 
demga £;1k ai1;>gr;._rlicI_l)flanhuana ca. 60% ausmacht und das billigere basufd 

_ . vorgezogen wird. Mit Ausnahm ' 
gungsnutteln konsunueren Männer erheblich mehr als Frauän. von Bemhl_ 

Im einzelnen lassen sich folgende Schlußfolgerungen ziehen26° 
Was die geographische Verteilun ' g n n . . " g angeht, so haben die R ' " ' 
P;ät(i)éääfgäitg) den hochsten Konsum von Marihuana (jevfeili 139 Ssä(lif(l:äfl)lfl ung 
der Nordre ionasiiatca (12,5/1000 bzw. 11/1000), während Kokain, am me' t un 
Zentralre ign (B( arrangurlla, Atlant1kküste) mit 4,5/ 1000 konsumiert w'lsdell)l'11 
Betrachtegt man dogota) falltdurch den höchsten Alkoholkonsum (705 5/10ll0 re 
basuco am h" fie Hauptstadte dieser Regionen wird deutlich daß Märih ) auf. 

an 1gsten in Medellin (jeweils 27/1000 bzw., 18/1000) S:? äEli 

20 Torres/Murelle, 1987. 
21 E b .  ' ' ' d ,  8.1 und 206, daher wurde bei den insgesamt durchgeführten 2.800 

Interviews nach den Variable " ' " " " _ n souookonomische Schicht" " " 
siiildelad;eäiglfiläl) dleri'terrrilziiifgel‘lilzfltert. Solche Einschränkungen der gg;crglsziiltlativlillil 
„ _ a en stat t" “ ' 
1;J_nterentvvrckelten" Ländern unvermeidliitrls(fllälllatiicrlia2s.säniig 3d;r) BeV01kerung m 
mä:hlsäiltätijs_che Bevölkerung beläuft sich auf 69% (ca. 21 Mio) d h fa t 9 ' 
renz erkläi-f ;og Torresfil4urelle erfaßte Bevölkerung (12,6 Millionen) Dsie D%fOI 

rc aus den og. ausgeschlossenen Gruppen und der großen lZalil 
nicht Registrierter (Zahlen ' und eigene Berechnungen). aus Fischer Welt Almanach 92, Frankfurt 1991, 8.434 

V 1. g Torresfil4urelle, 1987, S.207 (erste Tabelle). Dabei wird von der prevalencia 
de vida (mindestens ei m ' differenziert (vgl. 2_2').n al1ger Konsum) ausgegangen und nicht weiter zeitlich 

Umgangssprachlich für d ' ' von Kokain HCL, vgl. 01 zI\szvzerunreinigte Nebenprodukt der Base und Vorprodukt 

Darauf weist kritisch Londofio, 1990, S.l6ff. hin. 
Ich beschränke mich hier s ' " ' _ . ‚_ owe1t moghch, auf Marihu ' 
und Kokam und auf die nur wesentlich erscheinenden E??ärii$s?dß?äftfdiewsucm 
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(27/1000 bzw. 12/1000), am geringsten in Bananquilla (:)/1000 bzw. 0/1000) und 

Bogotä (6/1000 bzw. 3/ 1000) konsumiert werden, während Kokain am meisten in 

Bananquilla (9/1000) und relativ wenig/nicht in Bogetä (3/1000), Medellin 

(3/ 1000), Cali (0/1000) konsumiert wird. Alkohol wird wieder am meisten 

konsumiert: Bogotä (619/ 1000), Cali (583/1000), Medellin (SIS/1000) und 

Bananquilla (408/1000)“. 
Was Konsumentenalter angeht, so wird Marihuana vorwiegend in der Al- 

tersgruppe 30-37, basuca 20—24 und Kokain 25-29 konsumiert, wobei das 

"Risikoalter" bei Männern 20-24 und bei Frauen 16-19 beträgt”. 
Was die sozioökonomische Situation angeht, so läßt sich bei Frauen feststellen, 

daß die größte Risikogruppe bei Marihuana und basuca aus Armenvierteln kommt, 

bei Kokain aus der Unterschicht; bei Männern bei Marihuana und Kokain aus der 

Oberschicht, bei basuco aus der Unterschicht, gefolgt von der Mittelschicht”. 
Weiter ist bei Arbeitslosen verglichen mit Beschäftigten ein erhöhter Konsum der 

genannnten Drogen festzustellen, wobei innerhalb des weiblichen Geschlechts 

Hausfrauen fünfmal weniger basuco als arbeitslose Frauen konsumieren” 

Was die Problematik der sog. "Einstiegsdrogen" (sustancias de inicio) angeht, 

wurde eine überragende Häufigkeit von Beruhigungsrnitteln in 62,5% der Fälle 

(42,4% männlich/83,1% weiblich) festgestellt; danach folgen: Alkohol mit 13,1 % 

(21,2/4,8), Marihuana mit 11,9% (20,0/3,6), Zigaretten mit 6,5% (7,1/6,0), baruco 

mit 3,6% (5,9112), Kokain mit 1,2% (LZ/1,2) und andere mit 1,2% (2,4/0,0). 

Denm3af:h ist innerhalb der illegalen Drogen Marihuana die häufigste Einstiegs— 

droge . 
Als Konsummotive wurde mit Abstand am häufigsten "Vergessen von Sorgen" 

genannt (51,5%; 40,2% männlich/63,0% weiblich), danach "Vergnügen" (13,5%; 

24,4/2,5)‚ "Arbeits-, Studienüberdruß" (9,8%; 9,8/9,9), "Neugier" (3,7%; 3,7/3,7), 

"Kreativitätsvermehrung" (3,1%; 4,9/1‚2), "Nichts mehr zu tun" (3,1%; 3,7/2,5), 

"gesellschaftliche Akzeptanz" (3,1%; 4,9/ 1,2) und "andere" (12,3%; 8,5/16,0)32‚ 

Neben dieser Studie wurden von Gömez im Rahmen volkswirtschaftlicher 

Untersuchungen über den Drogenhandel folgende Zahlen angegeben33: 

27 Tarres/Murelle, 1987, S. l47ff., 163ff. Die Analyse der Hauptstädte ist besonders 

relevant, weil 27,3% der Bevölkerung dort leben, soziokulturelle Unterschiede 

existieren (vgl. insbesondere die Ergebnisse der Küstenstadt Bananquilla mit den 

anderen) und ein Bezug zum Drogenhandel hergestellt werden kann. Weiter läßt 

sich im Falle von Medellin aufgrund vorheriger Studien der Konsum von basuco 

als "epidemisches Phänomen" beurteilen (ebd.,S.204). Die Stadt Bogotä hat 1989 

eine Untersuchung durchgeführt, wonach Alkohol und Barbiturate am meisten 

konsumiert wurden und innerhalb der illegalen Drogen: Marihuana (8,5%), 

Kokainpaste (3,8%), Kokain (3,7%), LSD (2%), Heroin (0,3%). (zitiert nach 

Universidad de los Andes, 1990, S. 1 19). 

28 Torres/Murelle, 1987, S. 34ff. 

29 Ebd., S. 77ff.; Torres/Murelle unterscheiden zwischen close alfa (Oberschicht), 

close media (Mittelschicht), ciase baja (Unterschicht) und tugurial (Armenschicht, 

die in städtischen "Slums" wohnt). 

30 Ebd., S.97ff. 
31 Ebd., S. 137ff. Die Kenntnis der "Einstiegsdrogen" ist relevant zur Orientierung der 

(staatlichen) Präventionsprogramme (5. Kap. Il]. 2.) 

32 Ebd., S. 139ff. Torres/Mureile untersuchten auch die Motive der Nicht- und der 

Ex-Konsumenten. 
33 Gömez, 1990b, S.9, 11. 
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Tabelle 3: Illegaler Konsum in Tonnen ( 1982 - 88) 

Substanz 1982 1984 1986 1988 

Marihuana 150 150 200 200 
Kokablätter 400 500 500 500 
Base de Coca34 » 6,2 10 10 
Kokain 3 3 3 3 

Nach der letzten nationalen Untersuchun von 198935 er e e  ' 
gende Zahlen (Reihenfolge nach Prozentfnteil): Alkohol (gSä81%;jc'lfafb(ait 
(21,6%), Beruh1gungsmittel (6,1%), Marihuana (2,8%), Inhalierungsmittel 
(2,4%); Kokain (1,8%), basuco (1,7%), Amphetamine (1,7%), Barbiturate 
(1,1%), Hasch15ch (0,8%), LSD (0,6%), Heroin (0,6%), Mescalin (O 5%) 
0p1um_(0,5%), Methadon (0,5%) und andere. Auffallend, da allen andereri 
Ergebmssen wrdersprechend, ist dabei der um 0,1% höhere Anteil von Ko- 
ka1n gegenüber basuco. 

Ange51chts dieser Zahlen und der anderen noch zu behandelnden Pro- 
bleme Kolumbrens im Drogenbereich erscheint "illegaler" Konsum nicht 
als vorrang1ges Problem, wobei jedoch von staatlicher und nichtstaatlicher 
Seite immer Wieder auf die Zunahme des Konsums, insbesondere von ba- 
suco, hingewiesen wird“. 

1.3. Drogenanbau, -verarbeitung und -vertrieb 

1.3.]. Marihuana 

Schon in den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts wurde in beschränktem 
Maße Marrhuana für traditionelle Heilzwecke angebaut, jedoch erst Ende 
der 60er/Anfang der 70er Jahre kam es aufgrund der steigenden Nachfrage 
in den USA und Europa zu einem bedeutenden Anstie von Anbau und 
Handel, der zur sogenannten Bonanza Marimbera führte 7. In dieser Phase 
bildeten srch geographisch isolierte Hauptanbaugebiete um größere Städte 
heraus: nahe Bogotä in den Departements Tolima, Viejo Caldas und Meta, 

34 Gemeint ist das Nebenprodukt der Base, umgangssprachlich basuco, vgl. 0. I 2.2. 
35 Zitiert nach Universidad de los Andes, 1990, 3.119. 
36 So Giraldo Interview Bogotä 18 9 1990' auch De Salv ' ' . . . . . , adar, Interv1ew, Bo t ' ,  

20.9.1990, Mara I., 1988, S. 61ff. 1987 schätzte das Gesundheitsministerium?äaä 
ca. 400.000_Kolumb1aner regelmäßrg Kokainpaste rauchen (Pearce, 1990, S I “ )  
xg)1.ßzucä diDe Pressee1;l\darung der Comisian Interamericana para el Control dei 

e rogas: " nstie von Dro e k ' ' ' " -Diario, La Paz, 2810.1990).g g n onsum m Late1namenka (nach Ei 

37 Als Marimbergs wurden diejenigen Personen bezeichnet, die für Transport, 
Xt;r()k)auf und Übergabe des. Marihuanas zuständig waren (vgl. Castillo, 1987, 
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' ' e de Cauca und Cauca, nahe Medellin in Antwqura, an 

32ileA(äläüuklkiigäl nahe B‘3agrranquilla und Cartagena sowre m der Sierra 

a artha . ‘ 

Neil\?aighvärdriätzlg9 Ii3ar Kolumbien 1977 mit 52%_ der von den USA imporc-1 

tierten Gesamtproduktion Hauptanbieter vor Mex1ko (37%), USA (8%)grn 

Jamaika (3%). 1981 verschwand Mex1ko (3%) gegenuber K_obum2äe;1 

(79%) fast völlig vom Markt, während es 1985 mit 85% gegenrrvler d o 

von Kolumbien, 20% der USA und 10% Jamarcas Wieder - Wie 1tteKer 

70er Jahre — Hauptanbieter wurde. Mit der abnehmenden Bedeutuggkt.1 o- 

lumbiens als US—Marihuanalieferant ging auch die Marrhuanap\rjo 1111" (fin 

und damit der Handel in den 80er Jahren zurück. Obwohl die An au 8a80(e) 

zwischen 1982 und 1985 mehr oder wemger glerchbheb (zw1scherßr2 . f 

und 10.000 ha), fiel die Marihuanaproduktron von 11.090 t (19 )qauh 

3.000 t (1985)“). Diese Tendenz hat Ende_der 80er Jahre angehaltenil ac 

Angaben des US Department of State verr_mgerte srch die _Anbauflaczf3es vton 

13.005 ha (1987) auf 2.000 ha (1990), die Produktion fiel von ihr}, Mi 

7.760 ha (1987) auf 2.800 (1989) bzw. 1.500 (199% 1991), so f die 

rihuana "appears to be substantiall ehmrnated Dies ist an ten 

vermehrte Eigenproduktion der USA4 , e1ne Nachfrageanderung zugg;is t"- 

anderer Drogen (insbesondere Kokain) ung verstarkte staathche rs o 

rungsmaßnahmen seit 1984 zurückzuführen . ' 

.3.2. Koka und Kokain L___J———— 

' ' enden Kokainkonsum in den westlichen Industnelandem, 

iriäbegzrnldgiglgden USA, Anfang der 80er Jahre wurde Kolumb1c;p zum 

Hauptverarbeiter der aus Peru, Bolivien und Ecuador gelieferten Ko apaste 

und zum weltweiten Kokainvertriebszentrum (dazu schon 1 2.4.1.). R 11 

Der Kokaanbau spielt demgegenüber eine untergeordnete (;( e, 

insbesondere wegen der geringeren Quahtät der kolumbranrschg.n o(; 

kablätter (dazu schon 1 2.1.1. und 2.2.). Gleichwohl haben Kokaan au un 

-produktion in den 80er Jahren bis 1990 kontmurerhch zugenomm2ng.3v)gn 

ursprünglich 5-12.000 ha (1982) über 15.500ha (1985) auf „3 . .  d' a 

(1988), 43.040 (1989), 41.000 (1990) bzw. 40.900 (1991 geschaut), res 

_________4— 

38 Vgl. Policia Nacional (DIJIN), 1988b, S. 251. 

39 Gömez, 1990a, S.S7ff. 

40 Ebd., S.61f. 
41 US Department of State—BINM, 1989, 8.151". und 1990, 8.191". und 1991, S.21f.‚ 

100. 
42 Dazu krit. Londofio B, 1990, S. 32. ' . 

‘ ' 00 1988. 5.012. 
' 90h, 89, wurden 1984 4.000ha zerstört, 1986. 9.7 , 

43 Iri];cctil dGe(r)rrinäg' 113epartment of State-BINM, 1991, 5.101, zw1schen 1987 und 1991 

14.000 ha. 
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entspricht einer Produktion von 2.400—8.000mT (1982), 10.800mT (1985), 
27.385mT (1988), 34.415mT (1989) bzw. 32.740 (1990)44_ 

Die nur schwer zugänglichen Anbaugebiete befinden sich in den 
Departements Cauca, Nariüo, Huila, Putumayo, Caqueta, Amazonas, Vau- 
pes, Guainia, Vichada, Casanare, Arauca, Boyaca, während Verarbeitung 
und Vertrieb in der Regel in den Departments stattfinden, wo die Haupt- 
handelsorganisationen ("Kartelle") ihren Sitz haben, d.h. in Antioquia 
(Hauptstadt Medellin), Valle (Cali), Cundinamarca (Bogotä) und Meta“. 
Neben der Verarbeitung zu Rohkokain für den ausländischen Markt wird 
das sog. basuco (rohe Kokapaste) und die Kokainbase für den inländischen 
Markt hergestellt46‚ Die verstärkte Repression hat zu einer Verlagerung 
von 70% der Laboratorien in benachbarte Länder, insbesondere Brasilien 
und Venezuela, geführt, ohne jedoch die kolumbianische Vermarktungs- 
kontrolle zu gefährden (vgl. schon 1 2.4.1.). 

1.3.3. Mohn, Opium und Heroin 

Im Jahre 1984 wurden erstmals 27 ha Mohnanpflanzungen sowie Verarbei- 
tungslaboratorien für Opium, Heroin und Morphium im Süden Tolimas 
entdeckt, 17.200 Mohnsträucher wurden von der Polizei beschlagnahmt“. 
E.rst sieben Jahre später, im März 1991, wurde die kolumbianische 
Offentlichkeit erneut von ähnlichen Entdeckungen in den Departments 
Tolima, Huila, Caquetä, Cundinamarca, Valle, Cauca, Narifio, Boyacä, 
Santander, Antioquia und Caldas überrascht“, obwohl seit 1986 regehnä- 
Big - außer im Jahre 1987 - größere oder kleinere Mengen Mohnsträucher 
beschlagnahmt wurden”. Trotz der Zerstörung von mehr als 8 Mio. Mohn- 
sträucher im Laufe des Jahres 199150‘stieg die Anbaufläche bis April 1992 

44 Die Zahlen von 1982 und 1985 stammen von Gémez, 1990a, 3.67; die übrigen aus 
US Department of State—BINM, 1991, 5.101, wobei von Bruttoanbaufläche und - 
produktion ausgegangen wurde (zur Problematik Brutto-, Nettoanbaufläche — unter 
Abzug des zerstörten Anbaus - vgl. näher V 2, Tabelle 12). Nach DNE, telef. Inter- 
view, Bogetä, 27.12.1991, beträgt die Gesamtanbaufläche zum 19.12.1991 ca. 
18.000 ha. 

45 Vgl. Policia Nacional, 1988, S.252ff.; Castillo, 1987, S. 37; Pearce, 1990, 5.111. 
Die verschiedenen Angaben wurde unter Benutzung einer Landkarte überprüft. 

46 Nach US Department of State—BINM, 1991, 3.101, 55 mT (1989) bzw. 60 mT 
(1990) Base. Vgl. auch 1 2.2. (Verarbeitung) und V 3.1.3., Tabelle 15 
(Beschlagnahmezahlen). 

47 DAS, l99ld, S.8; PN-DIJIN, 1991, Tabelle 7.40, 5.413. 
48 DAS, l991d, S.8; Semana (Bogotä) v. 10.9.1991, S.22ff.; vgl. auch das Interview 

m. General R. José Serrano C., in: E1Espectador‚ Bogotä‚ 12.12.1991. 
49 1986: 150.000, 1988: 505.000, 1989: 2.505, 1990: 100. 1991 (bis März): 110.000 

(!) [PN—DIJIN, 1991, Tabelle 7.40, 5.413]. 
50 Nach DIJIN (M. Afanador), telefonisches Interview, 20.1.1992. 
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auf ca. 20.000 ha an“. 
Zunehmende Sicherstellungen von aus Kolumbien stammendem Heroin 

lassen außerdem keine Zweifel mehr, daß kolumbianische Organisationen 

in den Mohn—Heroin-Handel eingestiegen sind52‚ Dabei sollen sowohl die 

traditionellen als auch neue Organisationen beteiligt sein5 . 

1.4. Dimensionen des Drogenhandels 

1.4.1. "Kartelle ”. ”Drggenterrorismus" und "Drogenku'eg " 

Die Verwendung des Begriffs "Karten" zur Beschreibung der verschie- 

denen Drogenhandelsorganisationen, insbesondere die Bezeichnung 

"Medellin-Kartell", wird US-Behörden (DEA, CIA, FBI) und US-Presse 

zugeschrieben“. Im rechtlichen Sinne ist ein Kartell jedoch 

"ein Zusammenschluß wirtschaftlicher Unternehmungen der gleichen Wirtschafts- 

stufe zur Beeinflussung (Ausschaltung oder Verringerung) des Wettbewerbs" . 

Wird also "Kartell" für die Drogenorganisationen verwendet, wird der Ein- 

druck des Bestehens einer oder mehrerer hierarchisch strukturierter 

Organisationen emeckt - gleichsam "modem geführten Wirtschaftsunter- 

nehmen vergleichbar"56 -, deren Zerschlagung das Ende des kolumbiani- 

schen oder gar weltweiten Kokainhandels bedeuten würde. Dies stellt eine 

gefährliche und oberflächliche Vereinfachung dar. 

Die Drogenorganisationen beruhen nicht auf formalisierten Rechtsbezie- 

hungen, sondern auf familiären bzw. freundschaftlichen Bindungen, und 

_ / _ _ ‚  

51 NAD 25/Mai 1992/2; El Tiempo, Bogotä‚ 19.4.1992-13A; mein Artikel in Die Ta- 

geszeitung, Berlin, 3.9.1992-9. Ende 1991 betrug die Anbaufläche noch 2.500 ha 

(DNE, T. Ramirez, P.Velasquez, telefonisches Interview, Bogotä, 17.12.1991). 

52 Vgl. DAS, 1991d, S.10; El Espectador, Bogetä, 15.2.1992-9A', El Tiempo, Bogotä, 

2.6.1992. Vgl. auch Grl. Serrano, Interview, El Espectador, 12.12.1991; 

Antoniassi (Interpol), Interview, El Tiempo, 24.5.1992-3A. Die US‘DEA sprach 

schon im Oktober 1991 von "soliden Beweisen ..., daß das Heroin von Kolumbien 

schon verarbeitet an die nordamerikanischen Küsten gelangt" (nach La Prensa, 

Bogetä, 17.10.1991). Der neue “International Narcotics Strategy Report" des US— 

State Department weist auf die "Expansion des Heroin-Handels in Südamerika" 

hin (nach NAD 30/Oktober 1992/3). 

53 Nach dem DAS sind alle "Kokainmafias“ in das "Geschäft" verwickelt ( Canizales, 

Interview, Bogotä. 4.3.1992). Ahnlich La Prensa, Bogotä, 17.10.1991 (Cali-Kar- 

tell); Castillo, 1991, S.41 (Medellin—Kartell). Nach dem Wochenmagazin Semana 

hat sich eine sog. "Mohnkartell" aus Ex-Mitgliedem von Medellin und Cali 

gebildet und versucht, letztere Kartelle gegeneinander auszuspielen (nach NAD 

22/Februar 1992/2). Vgl. auch meinen Artikel in Die Tageszeitung, Berlin. 

3.9.1992-9. 
54 Vgl. APEP, 1990, 8.160ff., 175; Arango, 1988, S.54; Veloza, 1988, S.31; 

Nanclares und Veldsquez halten den Begriff für eine “journalistische Erfindung". 

Interview, Medellin, 13.9.1990. Krit. auch Busch, 1992, S.42f. 

55 Creifelds, Carl (Hrsg.): Rechtswörterbuch, München 1992 (11.Auflage)‚ 8.631. 

56 So Saberschinsky, 1991, 8.192. 
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l(iilielitftgerade rr}rlacht ihre relative Geschlossenheit und Stärke aus. Nach Aus- 
"MedäilrliresKearerrlilz'illitgelrci Drogenhändlers, der für seine guten Kontakte zum 

. — e e annt ist, existieren Kartelle "im Sinn ' ' _ " " e eine — 
sztrison {nciht , sondern berp_hen eher unorganisiert auf Freundsch?ffifdär 
pv ah?sncll12 i 31 £;zräi:gtäg “11 Sclhon aus Sicherheitsgründen erscheint es 

, er 1 ega e Markt aus zahlreichen kl ' 
'men statt aus wenigen großen leichter zu einen Unterneh- 
steht. Diese Unternehmen erfüile zerSChlagenden Kartellen" be- _ n streng abgegrenzte A f b ' 
Kokam—Prozeß und sind durch zahl ' ' u ga en lm Koka- _ reiche Vermrttler t ' 
den. In diesem Sinne wurde au un eremander verbun- ch von der DEA fest 1 ' 
der Kartelle einzelne Gru ' ' ' geSte lt’ daß Innerhalb ppen exrst1eren, die für die einzel H 
sen — vom Kokaankauf bis zur Kokainvert ' " nen andelspha- . _ erlung — zustandr ' d ' 
zw1schen diesen Gruppen ein g sm , WObel _ personeller Austausch t ttf d 58 
Entsche1dendes Strukturelemen ' ' s a m en kann . " _ t der ' Kooperat10n" als „Hieehie"59 Organisationen ist deshalb eher 

Obwohl sich die interne of ' ' ' _ _ gamsatronsstrukur genauerer Ke ' — 
zreht, steht doch fest, daß Sie nicht homogen ist, und es existiäl;tiins' e'nt 
vage Vorstellungen uber mteme Organisationsprinzipien em1ge 

die Bereicherungsabsicht als Hauptziel, das Geheimnis, die Willkür der Man- 
gel an Skrupeln, die nicht in Frage zu stellende Hierarchie, der blinde Gehorsam, 
die äußerste Verteidi un d ' ' ' Gesetz und Freiheit“£ g es aatergentums, die Waffen als Mittel von Recht, 

Das Verhältnis der Or ani ' - 

£3rfmäx; 31333 5Mncgh“ ‘;‘ä‘ä‘ääfif 11132333.sii'riä-t‘earfiteln'ädkfilifiäilféf 
Dr<ggcilniahnlciiäl urägtStaat/Gesaclerlllsq’trzllliirft F;argllllc°inge31£tilrc15erlie)ridenz zwischen 

zwischen dieser? Orgasnägiiaäfrcetrliteilriggez03d533323?3i iind Unterschiede 

““‘E‘fflifii‘äl’niigle‘äé‘ä' K... . - . ° °“ M°"°""' 
ä<2älg:bifipiggärglä'grschugrg‚ ;äiiliffclsieelildltlirrnirtiztulilsuccliendgflgarsiigggoriigri 

ausreichend präzise ä2f€i1ieü w51fitirgr311.lfßtrgrcigg g$ad:ähirtäétznischen "Mafia" 

's?éänsääf‘ääffääfiiii‘i'i'é'i‘iri£2If‘ä‘ä‘?332223aiiä‘ääi‘ä‘äfe‘ifiiiiä'i‘äiez‘iäigäii‘fii' 
sierung und um die Aufteilung der L' _ _ _ ' _ 1efer— und Konsumente ' 
unterscheldet Sie von der srz1hanischen und nordarnerikaniscääärklfltaffiäelilttahgiiis 

57 Gespräch, Medellin, 14.9.1990. 
58 Aufgrund Casrilla, 1991, 5.180. 
5 9  Vgl. Kl 4 S . 13 t , 1 I ,  5.3 , . . uthauSenl al 711 n 0 99 0 5 1 f  , 214, zur Nial'ktstluktuf näher » 5.4 
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' ht von einer kolumbiani- 
n s, deshalb kann man_strenggenommen me „61 

22iiä: ä?fi;qd noch weniger von einem Koka1nkartell sprechen . 

. . .. ter Be- 
' den im folgenden mangels vergleichbarer pragnan _ 

(g}rliflfzh'ylvgaiiltellllsriind "Mafia" verwendet, ohne den Anspruch defimtonscher 

Präzision zu erheben. 

' Cali existieren (mindestens) 
Neben den Kartellen von Medelhn oder _ _ _ _ 

vier weitere Organisationen in Bogotä, Armema—Peretra, Lemma undi an (dei; 

Atlantikküste (Bananquilla), die mehr oder weniger von Medelhn (<)1'erUsaA 

abhängen und von bekannten Drogenhändlern Wie dem_l987 acnamiiilao und 

ausgelieferten Carlos Lehder Rivasd(Amli;niäi), dera(lä;räemvan Grieken 

Wil on Rivera (Leticia) oder en ru em _ _ 

(Atlsantikküste) gegründet und geführt wurden62._A_lleinöim Department 

Valle sollen außerdem gegenwärtig vier Kartelle ex1streren k _ beson- 

Dabei bestehen Unterschiede in Handlungswerse und Stru tiär,(;h;_) Die 

dere zwischen den wichtigsten Organisationen (Medelhn unh [R'od1-i- 

Führer des Medelhn—Kartells - Pablo EscobaliélGälvilria, dilei OcÄlorrrilsén bzw 

“ ' C! aus der er mine en - . 
guez Gacha - kommen uberw1egen _ 11 Rodri uez Orejuela, San- 

Unterschicht, während die des Cab-Karte s —„ g .  d 

" “ " Burger mit hervorragen en 
tacruz Londono - als unbescholtene _ 64 De ts rechend 

' zur traditionellen Bourgeome gelten . .  men p _ 

$Sr?äé?2riäiie Kartelle verschiedene Strateg1e(p_ _pohfische}; upgclejgizeialzeli; 

" tion: Cali versuchte, sich in der tra itione en ou " 

iniälgtiirgiien‚ während Medelhn politische Teilhabe in Form des neuen 

/ _  

' ' ' to 1991 S.51f. 
88, S. 118; im Ergebnis ebenso Krauthausen/Sarrmen_ , , 

61 %bf’iäggrieiizung zur Mafia: Del Olmo, 1989a, S. .! 1ff. (17), auch Llnhdilüllll‚e i1958t7rulä— 

85 der - widersprüchlich und unklar — von einer fließenden hierarc sc 

tur"s richt. 
. ‘ . 

62 Vgl. pCastillo, 1987, S. 76, 93, 102, 106; ders, 1991, S.44ff. (msbes. 

Küstenkartell). 
d d  von 

, das von Tuluä, das vom Zentrum des Valle un as . 

63 223 K(g?rerilclirciltisy Oilile0isl991‚ 5.29; mein Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 

3.12.1991 aufgrund Calibesuch, 6.—9.10.1991). _ . . D ‚f40 km 

64 Escobar, 1951 geboren als Sohn eines 1Äand(\imiltjs “]‘olägg Nfugir5o, älél;älä Sohn des 

von Medellin, begann als kleiner uto ie , _ b , htwa en- 

" ' bio Ochoa R., handelte mit Ge rauc __ g , 
vermogenden Pferdeliebh_abers Fa d' area) begann schon fruh als 

Gacha, geboren 1947 m Pacho (Cun marn , 0 _ la we en seiner 

" ' ". Cali—Führer Gilberto Rodnguez„ rejue , g 

"filesriiäiilslkggir Vorgehensweise der "Schachspteler_ „genani‘ittö Fgftägrenauf19“3lgr‚ 

hin e en baute die Apothekenkette “Drogas la Rebaja . init 2 1 1 R d'osender 

Ak$iofiär der "Banco de los Trabajadores", und die Familie besaß den da 1 1991 

"Grupo Radial Colombiano" (vgl. Castillcx419éäl, 688.411”5.,E5522f5£0ä1n2135 1991. 

f., 66ff.; Veloza, 1988, S.3_ , _, , ‚_z _. . . 

ällse(i)'giliig557ifon zweifelhafter Glautxvürdrgkert)(Hl\ificgllisääpr IS/}ggieeüvlgn 1322212322 

70% der Drogenhändler von ntioqu1a_ h' ht 55% hatten nur 

' k men aus der stadt15chen Untersc_rc , ' 

$i'inllcesrsgcrlli‘irillcilai'zilglii/ingf) 35% mittlere Reife, 10% Universrtat (Semana, Bogota. 

26.9.1988, zitiert nach Pearce, 1990, 3.114). 
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Liberalismus"65 und territoriale Integration durch verstärkten 
Landerwerb6l5 zu erreichen suchte. Die soziale Herkunft der führenden 
Mitglieder erklärt das "offene Modell" (Camacho) im Falle Medellins mit 
leichteren Eintrittsmöglichkeiten und mehr Konkurrenz im Gegensatz zu 
einem "geschlossenen Modell" im Falle Calis mit stärkerer 
Monopolisierung und vertikaler Kontrolle und Integration“. Daraus 
ergeben sich unterschiedliche Strategien zur Interessendurchsetzung 
gegenüber Staat und Gesellschaft: Medelhn ging - bis zur Übergabe Pablo 
Escobars [dazu IV 2.3.2.b)] - mit hemmungsloser Gewalt zur 
Verwirklichung seiner Geschäfte vor und bediente sich dabei para- 
militärischer Gruppen, dessen aktivste die Extraditables (Auslieferbaren) 
waren, während Cali diskretere Mittel - die Infiltration der staatlichen 
Behörden und Investitionen in die legale Wirtschaft - einsetzte68. Die 
soziale Außenseiterposition Medellins machte es zur Hauptzielscheibe der 
staatlichen Repression, während Calis gute Beziehungen ernsthafte 
staatliche Verfolgung verhinderten, obwohl es im Kampf um Marktanteile - 
nicht nur im Krieg gegen Medelhn - nicht weniger hemmungslos Gewalt 
einsetzte69. 

65 Dessen Hauptrepräsentanten waren der liberale Abgeordnete Jaire Ortega und sein 
"Ersatzmann" Pablo Escobar (vgl.: Castillo, 1987, 5.226). 

66 Uprimny, 1990, 556. Dies führte zur sog. "landwirtschaftlichen Gegenreform" 
(contrareforma agraria, s. 1.4.2.b)). 

67 Camacho G., 1989, 8.196; zust. Gallon‚ 1991b, S.80, FN 3. — 
68 Vgl. Krauthausen/Sanniento, 1991, 5.122; Gallon, 1991b, S.80f. Dabei wurden 

insbesondere die guten Beziehungen zur städtischen Polizei ausgenutzt. Im Krieg 
gegen Medelhn, den Cali mit der Übergabe der capo.r des Medelhn-Kartells prak- 
tisch gewonnen hat, wurde das Cali-Karte" in enger Zusammenarbeit mit der Poli- 
zei zum Beschützer der Stadt gegen die Terroranschläge Medellins. Der Si- 
cherheitsdienst des Kartells hat die billigen Mittelklassehotels der Stadt nach ver- 
meintlichen Killern aus Medelhn durchsucht, Straßenkontrollen und Hausdurchsu- 
chungen durchgeführt. Heute erhält das Kanell speziellen Polizeischutz, Väter und 
Söhne verlassen das Nobelviertel Ciudad Jardin in gepanzerten Wagen mit 
Leibwachen, nicht selten von der Polizei gestellt. Die Zusammenarbeit mit den 
staatlichen Sicherheitsorganen soll sogar so weit gegangen sein, daß der von der 
Barco-Regierung im August 1989 erklärte Drogenkrieg sich nur gegen Medelhn 
richtete, da die staatl. Protagonisten des Krieges — der damalige Chef der 
Ermittlungspolizei DII1N Crl. Peläez Carmona und Direktor des DAS, Grl. Maza 
Marquez - als 'Freunde' Calis gelten. Dies wurde zwar niemals bewiesen, jedoch 
wiederholt - nicht nur vom Medelhn-Karte" - öffentlich denunziert (vgl. etwa das 
Cominunique v. 27.4.1990, bei Orozco, 1990, 5.52) und scheint sich in der 
ehemaligen Position Pelaez' als Chef der Polizei von Cali und seiner sowie der 
Entlassung Mazas durch die Gaviria-Regierung zu bestätigen (vgl. auch El Pais 
[Madrid] v. 30.6.1991; mein Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 3.12.1991; 
Krauthausen/Sanniento, 1991, 3.110; NAD 8/Dez.1990/4; IV 2.3.2.b)]. 
Im Juni 1991 wurde etwa der Israeli D. Candiotti in Florida zu fast fünf Jahren 
Freiheitsstrafe wegen Waffenverkaufs und Trainings von Söldnern für das Cali— 
Kartell verurteilt. Dies wurde in der kolumbianischen öffentlichen Meinung kaum 
wahrgenommen, im Unterschied zur ähnlichen Funktion, die Y. Klein für das Me— 
dellin—Kartell erfüllte (Kraurhausen/Sarmienta, 1991, 3.221). Kaum mehr Beach— 

69 
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M dellin-Kartell hat sich lokale Machtbasen geschaffen, etwa in 

der??rrneävierteln der nordöstlichen Zone Medellins, deren Bewohner1 als 

Rekrutierungspotential für kriminelle Auftrage, insbesondere Mod an- 

schläge, dienen und in sog. "Killerschulen" (esguelas de szcanos) gm ga- 

rarnilitärischen Zentren ausgebildet werden7 . Die Auftragge ertl er 

sicarias (Meuchelmörder) sind Glieder einer langen Kette von Verri}rit ern, 

an deren Spitze Vertreter des Kartells oder mit ihnen verbundene arami- 

litärs [s. 1.4.2. b, 1.4.3. G] stehen: 
' ' ' ' ' hef Pablo Escobar ist. 

" ' d canos das ist wre ein Unternehmen, dessen C . _ _ 

Ehifhgtibtegehiil Auftrag, der Chef seiner beibwachen gibt das weiter an Mi}t)gäl_iädfiää 

Leibwache, die Kontakte in den barrios haben. Das ist wie eine tte, é1'fä sich 

von Glied zu Glied die Information vemngert, bis schließlich das .etzteD_ [wissen 

auf sein Motorrad setzt, um die Sache für ein plaattpellars Z:; grie31ggzrgénigeie dabei 

' überhau t nicht, wen sie da fertiggemac t a n, un ' 

[sIätl>sstt drauf. V$arum sie es dann trotzdem tun? Wir nennen das hier cultura de la 

muerte (Kultur des Todes)"“. 

' ' " uchelmordwesen"), durch das Medellin weltweit ne— 

Ig);tivälcggruf'tlfrn(thlelif erlangt hat", stellt einen wesentlichen 'I_‘erl dieser 

"Kultur des Todes" dar. Es wird von Bewohnern der Zone nut'dfirhzizls-t 

weglosen sozialen Situation der Jugend Medellins und der Mogyc er 

"schnellen und leichten Geldes" - zur Rettung wenigstens der Fami ieb- er- 

klärt”. Andere sprechen auch davon, daß v1elz. der szcarro_s vor Tgt fetge- 

hung mit Psychopharmaka behandelt werden7 , urn d1e_m1t dem h u__" ag 

verbundene Todesgefahr ertragen zu können. Dabei darf Jedoch mc tzt(l) er- 

sehen werden, daß die verschiedenen Gewaltakteure dieser d nien 

(Drogenhandel, aber auch Polizei und Guenlla) die Entstehung un alsl 

Anwachsen des sicariato durch ihre verstarkte Nachfrage nac 

" ' ' " ' ' des nördli- 
t d' walttat1 e Vertreibung der bauerlrchen Bevölkerung . 

Shi-i aa‘Jie, iii3 (g:; das Ca%i-Kartell oder mit ihm verbundene Gruppen verwigkelt 

zu sein scheinen, da das diesen Bauern gehörende Land nach deren Ver2treisu8n2g 

für Drogenaktivitäten genutzt wird (vgl. {EADS 213?891l)19äiziil'4e'éiriéeilägkgi't" .des 

mein Artikel in Die Tageszeitung, er , . . . B waffnun 

' tha n/Sarmiento, 1991, S.120f., 220f. Zur (modernen) e _ g 

Iu(iide%:ählr(iirszclhenuliiefrastruktur der Kartelle: AW, 1990, 5.48 (Beschlagnahmen im 

August 1989); Matyas, 1990c, S. 3f. 
' 

. 1991c); vgl. AW, 
d Zone am 14.9.1990 u. 2.10.1991 (Ambos, 1991a u . 

70 1139393?h8.1236frf4 Castillo, 1987, S. 193ff.; Veloza, 1988, S.87ff., Salazar, 1991, 

S.80ff.; s. auch 1.1. 1.4.3.c) m.w.N. ' ' 14 9 1990 

71 Sozialarbeiter aus dem Norden Medellins, Interview „. . _ . ' 

72 Vgl. nur die zahlreichen, teilweise zu "rerßerrschen Artikel in der deutschen 

Presse, etwa Kamafsky, 1990; Germund, 1919)0. _ „ hafiliCh Gehänkter 

h ' , 1991, S.31-33, 84ff. (S.3 : “... ein gese sc _ ‚ 

73 331118 ginaz'irgoe’: Beweggrund Geld ist"); vgl. auch Krauthausen/Sarmrento, 1991, 

S.85ff.' auchV 5.1. . 
’ . . .  . 

d d e r  

d Ges räche m der nordostlrchen Zone (zona nororiental)_ un _ 

74 1r?ärsc‘lli‘illlelzfstllilclzlhen Zo%e (zona noroccidental), Medellins (vgl. Annex 1,111), msbe;gq 

dere "runder Tisc " im Projekt Fe y Alegna am 12.9.1990. A. Ba amon, . 

S.32. 
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"Arbeitskräften" zur Ausführung ihrer schwerkriminellen Aktivitäten 
potenziert haben75‚ 

Verständnis für das "fatalistische Abfinden mit einem frühen Tod"76 des 
sicario suicida ("selbstmörderischen Meuchelmörders") läßt sich am ehe- 
sten durch ihre eigenen Aussagen erreichen, die Gegenwartsbezogenheit 
und eine intensive Todesvorstellung ausdrücken: 

"Es interessiert mich nicht, wenn sie mich umbringen, mich interessiert nur das 
Geld und Hauptsache meiner Familie geht es gut mir scheint es nichts 
Schlechtes, eine Person zu 'begraben' es sind ja immer die Reichen 
verwerflich wäre es, wenn ich Arme tötete"77. 

“Ich will lieber leben Ein Typ hier denkt an nichts anderes als ans Töten. Man 
hat ihnen diese Mentalität eingetrichtert und das System, daß es hier so viel Ar- 
beitslosigkeit gibt. Schau, wie sie hier in Spannung, Streß leben und die Leute wol- 
len nicht mehr... Es bietet Dir jemand 50 oder 100 lucas (pesos) an, damit Du je- 
mand anderes beerdigst Nun, ich besorge mir schon 50 oder 100 (pesos) in ei- 
nem winzigen Moment, dies wird meine Beschäftigung bleiben. es muß jeman- 
den geben der korrumpiert Wir Arme sind gewalttätig, weil sie uns dazu ge— 
macht haben, ein Mythos, der umgewandelt werden muß, weil niemand schlecht 
ist, nur weil er existieren (überleben) will ich will eine bessere Art zu leben"7s. 

"Ich habe dreizehn Tote auf dem Konto, dreizehn, die ich persönlich umgelegt 
habe, denn wenn ich mit der Bande unterwegs bin, so zähle ich die Toten nicht als 
meine. Wenn ich nun sterben muß, so macht mir das nichts aus. Schließlich und 
endlich ist der Tod unser Geschäft. Wir übernehmen ja auch andere Aufträge, aber 
meistens sind es solche , jemanden gegen Bezahlung umzulegen"79. 

Im Medellin von 1991 formieren 6.000 Jugendliche von durchschnittlich 
16 Jahren ca. 500 Jugendbanden80. Nach offiziellen Statistiken haben die 
Delikte Mord und Raub von PKWs in Medellin und Umgegend erheblich 
zugenommen: Zum April 91 wurden 39,2% der Morde in Kolumbien in 
Medellin begangen (26,5% in 1990), und allein in den ersten vier Monaten 
von 1991 wurden 1.183 PKWs (2.328 auf nationaler Ebene) gestohlen. Die 

75 Krauthausen/Sarmiento, 1991, 8.86. 
76 Salazar, 1991, S.12 (Vorwort Hönner). 
77 Aussage eines sicario in dern Dokumentarfilm sobrevivir, Medellin, gesehen am 

23.9.1990 im CINEP, Bogotä, übersetzte Mitschrift. 
78 Aussage eines 22jährigen sicario der zum norariental, in: Opciön (Bogotä), 

Spezialbericht über Medellins Jugend, Nr. 24 (August 1990), nach 8.24 (1-20, 
hier: 3f.). Da sehr umgangssprachlich, gebe ich das Zitat im Original wieder: 
"Prefiero vivir... Un pelao por ah1’ no piensa si no en matar. Se les ha inculcado esa 
mentalidad y el sistema de que tanto desempleo que hay aqu1'. Mire cömo se vive 
aqui, con tensiön, con estrés, ya la gente no quiere mäs...Que aquel le ofreciö 100 
6 50 lucas pa'que vaya a tumbar a aquel Pues ya me consegui 50 6 100 en un 
momentico, ese va a seguir siendo mi empleo. Hay alguien, tiene que haber 
alguien que lo estä corrompiendo... Los pobres somos violentos porque nos han 
llevado asi, una rnitologr'a que tiene que transforrnarse porque nadie es male 
porque quiera ser Para mi quiero una mejor manera de vivir". 

79 Nach Salazar, 1991, S.31. 
80 Go‘mez/Bedaya et al., 1991, S.9. 
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' ' Verfü barkeit von Schußwaffen in der nordöstlichen und — 

53stifiifäm hat gdazu geführt, daß 1991 „82% der Morde mitdSchul3; 

waffen begangen wurden (1988:- 66%). Tater w1e_ Opfer 1s5in 1316ä84 

Jugendliche: 1990 waren 67% der Todesopfer zw1schen un 

8 1  

. . 

Jah}f;;l es. den staatlichen Sicherheitsorgane nicht gelungen ist, die <fiäk;li11e- 

rende Kriminalität unter Kontrolle zu bringen, haben Sich sog. VC;l s _ lt; 

zen (milicias populares) in den Armenvierteln gebildet. Sie ver_stz1 ent srcd 

als bewaffnete Beschützer des Volkes gegen allgemerne Knrmnd 1tah u(;ie 

polizeiliche Mißbräuche, führen zu diesem Zweck I-hnnchtungen (i11rc , 1 

sie als "Bereinigungen" (ajustacemientos) bezeichnen, und wer en vom 

DAS auf 5—8.000 Personen geschätzt”. 

' der Ermordun des kolumbianischen Justizministers Rodrigo Lara 

Boifllit am 30.4.1984gdurch das Medellin-Kartell, die angebhclfi;3vom Ch;f 

des Cali—Kartells (Rodriguez Orejuela) nicht geb11hgt wurde ,]\}[lerlläc 

"Krie " zwischen Cali und Medellin. Der Krieg der Kartelle um1 3r ran- 

teilegg wurde zum Krieg des Medellin Kartells gegen den Staat, a ls_ fer a- 

malige Präsident Betancur noch am Sarg von Lara Bomlla die Aug; ie eruti;rgl 

von Carlos Lehder Rivas an die USA ankundrgte,_und leitete entiairshen 

"Drogenkrieg" ein“. Seitdem wurde die E11mm1erung von staa dc 

Repräsentanten, die sich dem "Geschäft" entgegenstellten, zur staril_iglen 

Praxis des Medellin-Kartells, und die Regierung reagierte mit neuer rct ti:1ri 

"Kriegserklärungen". Den vorläufigen Schlußpunkt dieser Bskalat1pn s g _ 

ten die Morde an Carlos Valencia, Richter am oberen Cenchtsho _m _o 

gotä, am 16.8.89, Valdemar Franklin Quintero‚ Polizeichef in Antitäiäiit, 

und Luis Carlos Galan, liberaler Senator undÖPra51dentschaftskan 1 atit, 

beide am 18.8. - innerhalb von 48 Stunden - dar“8 , worauf der derzeit sta - 

_ _ _ J _ é _ _ _ d  

' ' ' 91b S.6ff. 
81 Vgl. Presrdencta de la Republica, 19 , . ' __ 

' ' ' ' ' ' .10.1991 (mein Artt 
Int rv1ew mit Vertretern der mlll€lfls, Medelhn, 2 ‘ _ 

82 lc3filrq‘ä)Tagzszeitung‚ Berlin, 3.12.1991 u. Amber, 1992b); vgl. auch Sie Serie 

im El Colombiano (Medellin) v. 209, 21.9.}u. 22.9; Frankfurge&fA gememe 

' Zeitung, 7.9.1991—11 (Karnofsky) sowie Bahamon (km.), 1991‚_S.1 ‘ . „ af 

83 Veloza 1988, 3.36; aber auch das Medellin-Kartell bestritt die Tatersch t 

(Orozco, 1990,S.40f.). . . 3 22 28 251 255 

, 1988, S.65, 75ff.; Matyas. 1990c, Castrllo 1991, . , , , , 

84 35g81' \l/i‘izlllfizzzcrlna'n, 1991, S.40', Krauthausen/Sarmisnto, 191921,R8é331(2)1f; h?d%%3mmlgg 

' , " ' " urden 42 Attentate gegen “ rogas 

%2äfäl ä)?är%iäariä" verübt (Matyas, 1990c, 3.10). Seit der Festnahr}p}e Escao‘g;agz 

und angeblicher Mordpläne seitens Cali gegen ihn, Wird eine neue ase 

Krieges befürchtet (NAD 22/Februar 1992/2). . " l. h D'„_ 

85 Castillo 1987,S.188; einen guten Überblick über_"l(riege und (verge3b4;rfz e) 1 

loge seit der Regierung Löpez Michelsen (1974) gibt Orpfco, 129g, .Gal .ns lagen 

.40ff. Zwischen der Ermordung Lara Bond as un er ‘ a _ 

86 ii?iieif<ii% l\S/lorde an Guilerrno Cano (Dirzkträ des El €sps?czzérzgä{iargnä lägg_lä'2ä 

' ' t'dro en olizei), Heman o aquero or 

glfiilfittghggl, %iiiine gPaff:lo Leal (Präsident der UP), Carlos Mauro Hoyos 
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findende "Drogenkrieg" von Präsident Barco erklärt wurde”. Umstritten 
ist, ob dem Kartei] auch die Morde an Bernardo Jaramillo, Präsident— 
schaftskandidat der UP, am 22.3.1990 und Carlos Pizarro, Präsident- 
schaftskandidat der "AD M19", am 26.4.1990 zugerechnet werden kön— 
nen”. Keiner dieser Morde, einschließlich des an Bonilla, wurden jemals 
gerichtlich aufgeklärt, weshalb die Urheberschaft des Medellin-Kartells 
und damit die Legitimität der "Kriegserklärungen" von unabhängigen 
Quellen in Zweifel gezogen werden sind89_ 

Das Medellin-Kartell reagierte auf die härtere Linie Barcos mit zahlrei- 
chen terroristischen Anschlägen, die auch zivile Opfer forderten, zB. am 
2.9.1989 gegen die Zeitung El Espectador, am 27.11.89 gegen eine Lini— 
enmaschine der Fluggesellschaft Avianca und am 6.12.1989 gegen die Ge— 
bäude des dem Präsidenten unterstehenden Geheimdienstes DAS9O. 

Nach einem einseitigen Waffenstillstand des Medellin-Kartells am 
27.7.199091 zur Ermöglichung des Regierungswechsels Barco-Gaviria und 
in Erwartung von Zugeständnissen der neuen Regierung92 setzten die 
Extraditables (Auslieferbaren) den Kampf Ende August mit Entführungen 
zahlreicher Journalisten und anderer Personen des öffentlichen Lebens fort, 
von denen bis Februar 1991 vier freigelassen und zwei ermordet wurden93‚ 

(nationaler Generalstaatsanwalt) und Antonio Roldan (Gouverneur von Antio- 
quia)(vgl.: APEP, 1990, 5.185; Castillo, 1991, S.70ff., Kap. IV u. V). Der Mord 
an Cano ist nach Castillo, 1987, 8.197 dem Cali—Kartell zuzurechnen. 

87 Einer der Hauptgründe dieser "Kriegserldärung" waren, so Reid, 1989, 8.150, die 
politischen Bestrebungen, insbesondere des Medellin-Kartells, das die "Bewegung 
nationaler Erneuerung" gründete [auch u. 1.4.3. b)]. 

88 Dies ist fraglich, da laramillo, Pizarro und ihre Bewegungen (UP, M19) aus natio- 
nalistischen Gründen stets gegen die Auslieferung von Kolumbianem an die USA 
waren und deshalb von den "Auslieferbaren" als “Freunde des Dialogs" betrachtet 
wurden (vgl. das Communiqué v. 27.4.1990 bei Orozco, 1990, 8.52). Zu 
kriminalistischen Details AW, 1990, S. 87ff. und unten Kap. VI. 

89 Vgl. z.B. Orazco, 1990, S.46, als einen der wenigen, der diese Zweifel öffentlich 
artikuliert; insbesondere die mögliche Täterschaft von US-Behörden wird nur ver- 
traulich geäußert. 

90 AW, 1990, 5.52; zu anderen Anschlägen Bahamo'n, 1991, S.99ff. Vgl. das 
"Comuniqué" bei Orozco, 1990, S.47: "9. Wir erklären der Regierung, der 
industriellen und politischen Oligarchie, den Journalisten, den Richtern, und 
all jenen (anderen), die uns verfolgt und angegriffen haben, den totalen und ab- 
soluten Krieg". 

91 NAD 4/August 1990/4. 
92 Das wichtigste Zugeständnis Gavirias war die Anti-Auslieferungsverordnung 2047 

vom 5. 9.1990 , vgl. u. 1113 2.4.2 e). 
93 Vgl. IA 47/0ktober 1990/4; NAD 8/Dezember 1990/4; NAD 9/Januar 1991/If; 

NAD lO/Februar 1991/2; NAD 11/März 1991/4; NAD 14/Juni 1991/1. Freigelassen 
wurden danach die Journalisten Russ (11.11.1990), Vitta (16.11.), Liévano 
(13.12.) und Acevedo (17.12) (NAD 9, a.a.0.)‚ ermordet Politikerschwester 
Montoya (22.1.1991) und Präsidententochter Turbay (25.1.1991), letztere bei 
einem Befreiungsversuch (NAD 10, a.a.0.); den Ermordungen waren 
Polizeirazzien in Medellin vorausgegangen, bei denen Prisco Lopera, Nummer 
neun des Medellin—Kartells, getötet wurde. Am 13.2. wurde F. Gaviria, Neffe des 



46 Entwicklung und Ausm48 des Drogenproblems 
) | 

Anfang 1990 haben sich jedoch von den Extraditables abgespaltene 
Mitglieder, genannt "Gruppe der anderen Extraditables", von den terroristi— 
schen Anschlägen distanziert und Pablo Escobar persönlich dafür verant- 
wortlich gemacht: 

"Die im Namen der 'extraditables' veröffentlichten Comuniques wurden nicht mit 
uns abgestimmt, sondern persönlich von Pablo Escobar redigiert und veröffentlicht 

Wir weisen die gewalttätige Form zurück, mit der er uns zwingt, die Quote fiir 
seinen persönlichen Krieg zu erfüllen"94, und "wir erklären unsere offene und 
totale Meinungsverschiedenheit mit dem Massenmörder Pablo Escobar"95. 

Nach der Übergabe Pablo Escobars im Juni 1991 und dem Verbot der 
Auslieferung in der neuen Verfassung [dazu III B 2.4.2.c)] haben die Ex- 
traditables ihre Auflösung angekündigt96 und ihre terron'stischen An- 
schläge eingestellt. Im Januar 1992 wurde jedoch die Reaktivierung der 
Gruppe angekündigt97 und die Flucht Escobars im Juli 1992 hat Befürch- 
tungen neuer terroristischer Anschläge laut werden lassen” 

Die "Generalisierung der Gewalt"99 wurde von offizieller Seite durch 
eine neue Terminologie (narcoviolencia, narcoterrorismo etc., vgl. I 1.1.) 
auf den so . "Drogenkrieg" reduziert. In einem "vertraulichen" Dokument 
des DAS1 wird ein hauptsächlich vom Drogenhandel geförderter "neuer 
Terrorismus" identifiziert und der "neue (Drogen)terrorist" folgendermaßen 
beschrieben: 

"1) a) Pseudo-Philantroph: Siedlungen für die verarmten Schichten, Sportplätze 
und soziale Hilfswerke...; b) Aggressivität, Sadismus und Unbarmherzigkeit mit 
denen, die sie nur widerwillig akzeptieren oder es wagen, sie zu verraten oder zu 

Präsidenten, entführt und zwei Tage später tot aufgefunden; am 20.5.1991 wurde 
zwei weitere Journalisten freigelassen (NAD 10, a.a.0.). 

94 Comunique vom 16. April 1990: Verurteilung von Pablo Escobar seitens der 
Extraditables, in: El Colambiano, Medellin, 16.4.1990; 

95 Comunique vom 23.7.1990, in: NAD 4/August 1990/4. 
96 NADIS/Juli 1991/3; Süddeutsche Zeitung, München, vom 5.7.91; zum Ende der 

Auslieferung III B 2.4.2.e), IV 2.3.3. c). 
97 Die Urheberschaft dieser Ankündigung ist unklar geblieben. Vgl. El Tiempo, Bo— 

gotä, 8.1.1992 mit folgenden Versionen (aufgrund Informationen der Sicherheits— 
kräfte): Urheberschaft Escobars (von diesem bestritten), um einem Attentat gegen 
ihn seitens des Cali—Kartells vorzubeugen oder seine Verbindung mit zukünftigen 
narcoterroristischen Anschlägen auszuschließen; Urheberschaft einer Dissidenten- 
gruppe des Medellin-Kartells; Urheberschaft persönlicher Feinde Escobars (vgl. 
auch NAD 221Februar 1992/2). 

98 El Espectador, Bogotä, 23.7.1992-11A. Zur Flucht und ihren Hintergründen 
außerdem: unten V 3.4.; Semana 534, 4.8.1992, S.22ff.; Semana 535, 11.8.1992, 
S.22ff.; Semana, 547, 27.10.1992, S.30ff.; NAD 28/August 1992/If; NAD 
29/September 1992/If; NAD 32/Dezember 1992/6; El Pair, Madrid, 24.7.1992-5 
sowie das (rechtfertigende) Exklusivinterview Escobars in El Nuevo Siglo, Bogotä, 
8.9.1992-13A. 

99 CA], 1988, 5.39. 
100 DAS, 1989a (vertraulich). 
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denunzieren 2) wirtschaftliche ' . , r Aufstieg als 'Führer' ' $?:eMt CoitäälGew1ääen kag2t;n% die Gunst der restlichen efiriälcieräl) Glaiiiibtggwliilftß ‚_ . ec ung oder Ve " ' " ' S;läärifjagstejllungsbedurfms verleitet ihn, soziale utiängäiitgilsltr:lige Stell) Sein , 1e alle kulturellen Schranken und Grenzen aufbrechen "6l3gesleiälel Enttäuschungen führen daz ' ' 
System repräsentiert, richtet". u, daß er die Aggressmtat gegen alles, was das 

Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, daß sich die "Drogengewalt" oder - besser - die mit dem Dro " drei verschiedene Arten ausdrückgteiglll;qndel zusammenhangende Gewalt auf als interne Gewalt der Kartei] ' ' ' " ' 
den erwähnten "Krieg der K arfélfiecil)l;zellmh als a5uste de cuentas" bezeichnet (vgl. 
als ann-Staatliche Gewalt In I 01111 des el Wähl'ltel'l nal Cole, ‚Oi l  mo ] "  V 

( 

S Selektl er ‘ itterltate ge)gen } el SOIIIICIII(CIteD) 0del “ lllkl'" hehe! } 01111 ( 1 61101 anscmag°. et “ a als anti-revolutionäre oder demokr t' ' gegen Guerilla und Volksbewegung?riäfzfif 1(.;4e.äbl)t‚ l1114.l:'7110c1:1)1]1 des Paramilitarismus 
Weiter stellt die Drogen ' ' ' 

_ gewalt1hrerse1ts nur eine Form der G g;cehälrrlsialcäiée;i derdallgemeinen Gewaltsituation im Land (1 elväaistifliälraltigl‘i ‘ von er neuen Regierun verabschiedete "N " . gle gegen die Gewalt" verschwundenF02 D' P ' “ aü0nalen Strate- 
' . _ . bleme Kolu b'  Sich deshalb Wie die Internationale J ' le R') ' m len513ssen 
. , _ unstenkonn keineswegs auf einen gerechten "Drogenkrieg" reäälzcigrää'treffend feststellt, ...heute glaubt und verbreitet man mit soviel Beharrlichkeit, daß sich das gesamte Problem auf einen Kampf zwischen einer würdigen, demokratischen und armen Regierung und Mafia der Drogenhändler, die über unzählige Summen Geldes ver fügen, reduziert. Wir müssen 'edo h ' auf solch einfache Begriffe reduziärerfiiiläitflggftehen'“) daß Sleh das Problem nicht 

\ 

10 ' 1 ;]9g91.1 bCagmgcl'?o \(/;gi 123351 Sé?)?7;ziitntlf Ergebnis zust.: Uprimny, 1991, S.160° Gallen , . . .. 1 n ara ' ' " ‘ S.94f., wo darauf hmgewiesen wird, fiaß au€hscllliläeliitgecssfitizciafi la lencza, 1992, in verarmten Zonen Gewalt herv rru . .  
0 

Phanomen der sicarios). ft (man denke nur an das schon erwähnte 
102 Diese Strategie besteht aus fünf Elementen: 

103 CI 
' J/CAJ, 1990, S. 98. Im folgenden Wird der kolumbianische Soziologe Fals 

B . . f „ . 
. . 

(”da t161 t, deml Olge die letzte Ulsflch€ del Gewalt ... die GCSCI‘IIOSSCBhCH 
. .. - - - .. . > 

das 502100k0110u118611611 s ystell ls, Sein ellta.l CI und alltldemokl atISChCI Cha] aktel bleibt" (ebd.); ähnlich auch US rights situation in Colombia is (32313?t of State, 1991. 8548: "The human 
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1,4.2. Qig ‚sgzz'oökgngmisghg Bedeutung 

‘ " " ttenwirtschaft" (underground 
' W1rtschaft gehort zur sog. Seha _ _ _ h n 

1e)c1(£;nlo)rlrglgeneconomic subterranea), die alle pnvatw1rtschafthc e 

Täti einen umfaßt, ' . . . die 

gäie zwar zur gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen, aber mehr in 
' ' will 

Sozialproduktsberechnung eingehen, weil man s1e entweder nicht erfassen 

oder .. kann, da sie gegenüber dem Staat verheimlicht werden . 

' ' " " 
h m e r —  

' "M f a  Ka 1tal1smus , Mafiaunterne 

Letzteres m der Fall dfäcliisrischg 1Hamfi:lsproduktion"105 beze1chneten 
“ 

" V e r b  
‘ 

tll)lflcl>gerl)llirierldelgsar in Kolumbien, dessen ökonomische Bedeutung zwar 

' ' essen ist: 
unbestritten, aber aufgrund semer 1llegalen Natur nur schwer zu rn 

"Eine Berechnung der Drogenwirtschaft in Kolumbien ist ein ziemliches Wagms. 

' ' ' ' ..., 'cht alle aufgrund ver- 
Zahlreich und sehr fanta51evoll smd d1e Spekulanonen dlichen Interessen ausge- 

läßlicher Informatmnen und viele von sehr schau 

hend"105. 

Die auf unsicheren Schätzungen beruhenden Berechnungen (vgl. 1.2.2.) 

führen nicht selten, wie Del Olmo zu Recht kritisiert hat, zu 
. . „ . . die 

"reduktionistischen und wenig wmsenschaftlrchen Ergebnissen, die 
. 

. . . " 7 A n -  

' ' .. leg1t1meren . 
" ' ' ' htun haben, die Repressron. zu. _ " 

glezilctf1i‘szhäer21aatlilclh vongDel Olmo betonten däifrrrunlilerrclenge)nksäprltlsdcllzesfi 

' e 
d 1 für die betroffenen late1name amsc f 

23%?122353e3 jedoch kein Grund sem, von einer - wegndauctzlll1nnuäbäi‘ib 

Schätzungen beruhenden - Darstellung der okonormschen e eu g 

sehI92ibei sollen die (wenigen) Studien zugrunde gelegt w:£enl;grile)ttrlapcslpä 

rent und nachvollziehbar erscheinenlog, und zwrschen n;\ 3018 und Anteil 

I dikatoren [a)] insbesondere Einnahmen des Drogen an e t schieden 

a?n Bruttoinlaniisprodukt, und regionalen Effekten [b)] un er 

werden1 10. 

_ _ _ — ‚ _ _ ;  

104 Vahlens Großes Wirtschaftslexikon, Band 2, München 1987, S. 512f. 

105 Uprimny, 1990, 3.67. 

106 Cama0ho G., 1989, 3.199. 

107 Del Olmo, 1989a, S. 29. 

108 Ebd., Sll4f. ömez, 1990a', dem, 1990b', dem, 1991; 
' ' ddies folgende: 0 _ . 1990; 

109 I[ä513Irieolv(il’zlunlll9u9e(ll;s.s$lz;lrmiento/Moreno, 1990; Gtraldo. 1990, Lee III, 

’ ' ' ' haus 1989. ., 1990; Campodomco, 1989, Hardmg , . . . _ zu- 

10 I).,izulgnifferenzierung stammt von Gömez, 1990a_, 8.72, wobei 1hm1edoch m der 

] ordnung der In ' atmen nicht immer gefolgt wrrd. 

' 
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a ) Makroökonomische Indikatoren 

Die Einnahmen hängen von den auf dem US- und den europäischen 
Märkten erzielten Großhandelspreisenlll, der verkauften Menge und der 
kolumbianischen "Durchdringung" dieser Märkte ab, wobei von minde— 
stens 50% Beteiligung der Kolumbianer in der Verteilung ausgegangen 
Werden kann“? Man muß zwischen Umsatzerlös, d.h. verkaufte Menge 
multipliziert mit dem (Großhandels)preis (untechnisch 'Bruttoeinnahmen'), 
und Rein- bzw. Rohgewinn, d.h. Umsatzerlös abzüglich der Kosten113 
(untechnisch 'Nettoeinnahmen'), unterscheiden. Die Differenz kann bis zu 
40% betragen“". Um feststellen zu können, inwieweit der zunächst im 
Ausland (insbesondere USA) erworbene Reingewinn die kolumbianische 
Wirtschaft beeinflußt, muß der "Rückfluß" angegeben werden, d.h. der Teil 
des Reingewinns, der der kolumbianischen Wirtschaft in Form von Inve— 
stitionen (dazu b)) zu eführt wird, und dessen prozentualer Anteil am 
Bruttoinlandsprodukt11 . Es ist aber darüber hinaus zu berücksichtigen, 
daß die für die Differenz zwischen Umsatzerlös und Reingewinn ver- 
antwortlichen Kosten zum großen Teil auch Investitionen in Kolumbien 
darstellen und bei den regionalen Einflüssen relevant werden. 

111 Der Großhandelspreis (prec1'o al por mayor) kann bis zu 2.000% unter dem 
Einzelhandelspreis (precio al detal) liegen (eigene Berechnung nach Lee III, 1990, 
S.18f.‚ der von einem Großhandelspreis von 30-50.000 US$/kg und einem 
Einzelhandelspreis von 600-650.000 im Jahre 1985 ausgeht). 

112 Gömez, 1990a, S.69 arbeitet mit drei Szenarien (0%, 50% bzw. 100% 
"Durchdringung"). Kalmanovitz, 1990, S.19 geht von 80% aus und verweist auf 
die Beteiligung von Nordamerikanem sowie peruanischen, bolivianischen, 
brasilianischen und nüttelarnerikanischen Händlerringen. In Europa kommen 
zwar 48,6% des Kokains aus Kolumbien, ausreichend große kolumbianische 
Verteilemetze scheinen jedoch noch nicht zu existieren (vgl. I 2.4.2). 

113 Als Kosten kommen zunächst Produktions— (Primärstoff Koka, Inhaltsstoffe, Er- 
haltung von Laboratorien etc.), Vermarktungs- (Transport, Lagerung etc.) und 
Lohnkosten (spezielle Risikozulagen) - wie im legalen Markt - in Betracht. Dar— 
über hinaus die speziellen Operationskosten (paramilitärische Gruppen zum 
Schutz von Handel und Händlern) und "Verfahrens"kosten (insbesondere Beste- 
chungsgelder) [vgl. mit z.T. anderer Klassifzierung Krauthausen/Sanniento, 1991, 
S.33ff.; Go'mez, 1991, 5.273; sowie V 5.4. zum sog. "crime tariff", einer Art 
Risikozuschlag]. 

114 Eigene Berechnung aufgrund Gömez, 199%, 5.12, Tabelle 3; Kalmanovitz, 1990, 
S.19 geht von 10-15% aus. 

1 [5 Das BIP ist "der Wert aller Sachgüter und Dienstleistungen, die in einem bestimm- 
ten Zeitraum erzeugt, aber nicht in derselben Periode im inländischen Produkti- 
onsprozeß verbraucht werden" (Vahlens Großes Wirtschaflslexikon, Band 1, Mün- 
chen 1987, S.312). Es betrug in Kolumbien in der dargestellten Periode in Mio. 
US$: 38.969 (1982), 38.253 (1984), 34.942 (1986), 39.090 (1988) (Gömez_ 199011, 
3. 14). 
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Tabelle 4 ‘ lt": Makroökonomische Indikatoren des Drogenhandels 

Jahre Preis/Großhandel Reingewinn1 ‘7 ’Rückfluß‘ ' ‘3 Bmttoinlands- 

(1000US$/kg.) (MiO.US$) (Mio.US$) produkt in % 

1982 52-60 4.530 3.839.9 9,86 

1984 26—45 4.490 1.420.7 3,71 

1986 22-30 3.875 13676 3,91 

1988 15-18 5.077 734.1 1,88 

1989 22 5.700 750.0 2,00 

Die kontinuierliche Abnahme des "Rückflusses" von ursprünglich 3.839 

Millionen US$ in 1982 auf 734 in 1988 und damit auch des BIP-Anteils 

von 9,86% auf 1,88% ist nicht auf eine Steigerung des BIP - dieses blieb 

zwischen 1982 und 1988 fast gleich (FN 116) —, sondern auf den starken 

Kokainpreisverfall von ursprünglich 52 bis 60.000 US$/kg (1982) auf 15 

bis 18.000 (1988) zurückzuführen. Dabei ist jedoch zu beachten, daß dies 

zumindest teilweise durch die Erschließung des europäischen Marktes seit 

1987 kompensiert wurde. Die europäischen Verkäufe wurden (nur) im 

Rahmen des Reingewinns berücksichtigt, der folgerichtig seit 1987 (5.270 

Mio. US$) bis auf 5.700 in 1989 anstieg“? Folgt man Gömez und geht 

von einem zusätzlichen Europaexport von 20t jährlich für einen Preis von 

30.000US$1kg aus, was jedoch eine unsichere Schätzung darstelltlzo, so 

/ 

116 Aufgrund Angaben von Gömez, 199%, 8.11 u.l4 (Tab. 2 u.5)‚ Kalmanovitz, 1990. 

S.19 (Tab.l) und Giraldo, 1990, 5.40: Preise (höhere Angabe) und Einnahmen 

stammen von Kalmanovitz; Preise (niedrigere Angabe), Rückfluß und % BIP 

stammen bis 1988 von Gömez; Rückfluß und % BIP 1989 von Giraldo I.. Ihre 

1991, S.278f.). 
117 Untechnisch 'Nettoeinnahmen', schließt - im Gegensatz zum Rückfluß - den euro— 

päischen Markt ein. 
118 Umfaßt Marihuana und Kokain (vgl. Text). 

119 Dabei wird ein Preis von 50.000US$/kg zugrunde gelegt (Kalmanovitz, 1990, S. 

19). 
120 1989 wurden in Europa fast 8.000 kg Kokain sichergestellt (I 2.4.2), wovon - aus— 

gehend von einer fast 50% kolumbianischen "Durchdringung" des Marktes - ca. 

4.000 im Auftrag der kolumbianischen Kaitelle verteilt wurden. Wird, wie 

Hafenmaier schätzt (Interview, München, 26.2.1991), nur 10-15% des realen Ko— 

kainangebots sichergestellt, waren 1989 ca. 53-80.000 kg Kokain auf dem Markt, 

davon 27-40.000 kg unter kolumbianischer Kontrolle. Bei einem 

Einzelhandelspreis von DM 243,10 für 1.096 mg Kokain (Keup, 1990, 3.27) ergibt 

sich DM 221.806,57 für ein kg (US $ 147.871‚05 bei US $ 1=DM 1,50); bei einem 

Großhandelspreis von US 30.000 pro kg bedeutet dies eine Verfünffachung des 

Einzel- gegenüber dem Großhandelspreis (eigene Berechnung), was angesichts der 

US Verhältnisse gering erscheint (vgl. FN 112) [aber auch Hafenmaier geht von 

einem Großhandelspreis von 32-35.000 US SIS/kg aus; das ba-wü. LKA von 80.- 

160.000 DM/kg (Jahresbericht 1990, S.96)]. Der kolumbianische Reingewinn 
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erhöht sich der "Rückfluß" um 300 - 400 Mio US$ ähr ' _ . lich und (1 
Anteil auf 3_-3,5%12_1„. Insgesamt gelangt man so zu einem "Rückflug 53h 
ca. 8äOOMM'9E US$ jähl'llilh, was im Rahmen anderer Studien liegt122 

. ar1_ uananantet nahm seit dem Tief 1986 (Rein ew' ' 35 
l\M/Iio.US$, Ruckfluß' „27,9 = 0,08% BIP) wieder zu (1988: Reinggewili'ilr'i1 165 

10.US$, Ruckfluß 88,9 = 0,23% BIP)123‚ was ebenfalls eine - wenn 
auch nur ' - - . 
be deutete.gennge Kompensation der Kokamverluste auf dem US—Markt 

Der prozentuale Anteil des Kokainhandels an de 
wegt 3101] zwischen 18 und 25%, was mindestens 15101;0g 322 11325033? bri- 
produktes Kaffee entspricht124. P P0 - 

Ein weiterer wichtiger Indikator der Bedeutun des Dr ' 
dessen Beschäftrgungswirksamkeit, die lokal und gregional (irgeerrs'2hai'ecli'zlisi ii: 
[dazu_b)]. Makroökonomisch läßt sich feststellen, daß Arbeitsplätze in allen 
w1cht1gen Wirtschaftsbereichen geschaffen werden: Landwirtschaft (Koka— 
Mar1huana— und nun auch Mohnanbau), Industrie (Verarbeitung zu Ko-' 
kam), Handel (Lagerung, Verteilung, Transport) und Dienstleistungssektor 
(Schutz, Rechts- und Wirtschaftsberatung etc.). Insgesamt wird geschätzt 
daß 250.000 Personen direkt beschäftigt sind, was 3% der Erwerbsbevölké 
rung (7.500.000) entsprichtl, und ca. eine Million mehr Personen als 
Famili ' ' - - .. . 
leben. enmltgheder oder sonst wrrtschafthch Abhang1ge vom Drogenhandel 

Die Tatsache, daß nur ein erin er Teil ' ' 
::zuruckfließt", ist damit zu erklären,gdaß gdie kolumb?aiiiscfiä%ä?lfaffl 
schlicht nicht mehr aufnehmen kann"126‚ d.h. die Investitionsmöglickeiten 

sind auf „ca. 1.200 M10. US$ jährlich beschränkt bzw. die Drogenmafia 
findet (gunst1gere) Anlagemöglichkeiten im Ausland. Hinzu kommt daß 
die Drogendollars - da rechtswidrig erworben - "gewaschen" also in 
sauberes Kapital umgewandelt, werden müssen, um ihren rechtswidrigen 

beträgt demnach zwischen 810 Mio (30 000 US$/k ' ' ' ' . . . mult l 
und 1.200 Mio (30.000 US$/kg multipliziert mit 40.0g00 kg)'.p 12.1ert mlt 27000 kg) 

121 Gömez, 1990b, S.llf., 13. 
122 Campodönico 1989 S 234 240f ' _ , , . , ., geht selbst von einem ‘R" k ' 

ggdelsteiigsg (')JSS$2110(019 €A;p.a2u)s und vegsveist auf Zahlen zwischen $$$—330% l\lli? 
‚_ , . aee nimmt 0—1000Mio. d2— " ' 

123 a/n.lHardmghaus, 1989, S.104, geht von 1.700 Mio. für 'l'988 zii? des BIP für 1985 
g . Kalmanoviiz 1990 S 19“ Gömez 19901) S 14' ' _ , , . , , , . , dem, 1991, . . 

2/3arihuana machte demnach 1988 3,25% des Reingewinns (einschläeßli?zln 
_ropa1scher Markt) und 13,8% des 'Rückflußes‘ (ohne europäischer Markt) aus 

124 (Eigene Berechnung aufgrund o.g. Zahlen). ' 
_n_gaben nach Cam odönico, 1989 . " utmr_t in : CAJ-SC, f990a, 5.125. ‚S 234 (fur 1987) und DANE (1987 und 1988), 

125 Kalmanovitz, 1990, 8.21; Hardinghaus, 1989, 5.100. 
126 Kalmanovitz, 1989, S.7. 
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Ursprung zu verbergen127. Kalmanovitz unterscheidet zwischen privatem 

und staatlichem Geldwaschen, wobei auf diese Weise insgesamt 4.600 Mio. 

US$ (3.800 und 800), der Großteil im nordarnerikanischen und 

europäischen Finanzsystem128, umgewandelt wurden”? Dabei wird ein 

Widerspruch der offiziellen Antidrogenpolitik deutlich, da die kolum— 

bianische Regierun seit der Öffnung des sog. "Geheimschalters“ 

(ventanilla siniestra 30) der Banco de la Republica (kolumbianische 

Staatsbank) unter dem Präsidenten Lopez Michelsen (1974) Kauf und 

Verkauf von (illegalen) Dollars vollkommen liberalisiert hat und diese 

Einnahmen als willkommene Devisen zur Verbesserung der chronisch 

defizitären Zahlungsbilanz und zur (teilweisen) Tilgung der 

Auslandschulden entgegengenommen hat. Diese Praxis des "Ankaufs von 

Devisen, ohne zu fragen“13 ist durch die neoliberale Wirtschaftspolitik der 

Regierung Gaviria nicht nur fortgesetzt, sondern durch eine Steuerarnnestie 

zur Repatriierung von Kapital und die volkommene Liberalisierung des 

Devisentauschs verstärkt worden”? So ist die kolumbianische Regierung 

"zum wesentlichen Bestandteil des ‘Geldwaschens"'133 geworden und 

insoweit zum Verbündeten der Drogenmafia. 

b) Regionale Efi‘ekte 

Nach Hardinghaus gibt es zwei Formen der Narcoinvestition, die beide 

zugleich den Zweck des "Geldwaschens" erfüllen: zum einen die zur Er- 

haltung des "Geschäfts" notwendigen Reinvestitionen für Anbau, Laborato- 

rien, Transportmittel etc., zum anderen weniger produktive Investitionen 

außerhalb des eigentlichen "Geschäfts" in mobile und immobile Kapital- 

anlagenl34. Diese Investitionsform nutzend hat die kolumbianische Dro— 

genmafia einen Großteil ihres Kapitals in große Ländereien, städtischen 

127 Vgl. die Definition des "Geldwaschens" in der Wiener Konvention von 1988, Art.3 

Nr.l (b)(i)z “The conversion or transfer of property for the purpose of 

concealing or disguising the illicit origin of the property" [dazu näher III A 1.1.c)]; 

nun auch den durch das OrgKG eingeführten % 261 StGB. 

128 Kalmanovitz, 1989, S. 6. Vgl. zur Rolle der Schweiz: Ziegler, 1990. Zu Europa 

und den USA: Der Spiegel, Hamburg, 9/92, S.130ff.; 10/92, S.146ff.; 11/92, 

S.160ff. 
129 Zu privatem "Waschen" zählt insbesondere die Ausstellung niedrigerer 

Importrechnungen, Schmuggel und Kapitalflucht (vgl. auch regionale 

Investitionen, u. b)); zu staatlichem “Waschen" Ankauf staatlicher Goldreserven 

und der "Geheimschalter" der Banco de la Republica (vgl. zu letzterem Text) [vgl. 

Kalmanovitz 1990, S.23 (Tab3); Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.67ff.; Castillo, 

1987, S.168ff.; dem, 1991, S.149ff., 155ff., 166ff.]. 

130 Dazu Campodönico, 1989, S.240f., 247ff.; Castillo, 1987, S. 23ff. 

131 Thoumi, 1990, S.95. 
132 Vgl. insbes. Ges. 49 v. 28.12.1990 (Diario Oficial, 31.12.1990). Seitdem ist es 

möglich, in jeder Privatbank gegen Hinterlassung einer Kopie des Personalauswa- 

ses/Reisepasses US-Dollars zu tauschen. 

133 Bagley, zitiert nach Campodönico, 1989, 5.250. 
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Grundbesitz (Bausektor) und andere Wirtschaftszweige investiert, was sich 
wie im folgenden gezei t werden soll ' ' ' . 
niedergeschlagen hat. g ‚Jeweils m den betroffenen Regionen 

Nach Sarmiento/Moreno hat die Dro ' | „ | . genmafia zwrschen 8 und 237 d 
Ruckflußes (ca. 300.000 US $) in Landerwerb investiert und besaß l-3nd2 

. 1988 ca. eine Million ha Grundbesitz, was 2,8% der gesamten landwirt- 
schaftlichen Fläche und 4,3% der Nutzfläche ents richt135 ' 
Zonen ausgewählt, die vom Konflikt zwischen traditionellen €?äßgr‘xdilldclieerj 
srtzern und der bäuerliche Interessen vertretenden Guerilla beherrscht wur— 
den, msbesondere die Magdalena Medio Region (Teile der Departements 
Caldas, Cundmamarca, Boyaca, Antioquia, Santander, Cesar und Bolivar 
nut Prasenz der FARC) und der Nordwesten des Landes (C6rdoba Antio— 
qu1a und Terle von Sucre und Bolivar mit Präsenz der EPL und l-"ARC) 
Ziel war d1e Etabherung einer neuen sozioökonomischen Ordnung des so-. 
genannten mode/0 Magdalena Media, das in einer Umverteilung des Grund 
und Bodens im Sinne einer Konzentration in Händen der neuen Groß— 
grundbe51tzer des Drogenhandels und einer Wahrung der Besitzstandes der 
trad1t10nellen latifundistas bestand. Dies setzte die Vertreibung der Guerilla 
und du nahestehender sozialer Bewegungen mit Hilfe von pararnilitäri- 
schen Prrvatarmeen, die von Drogenhandel und traditionellem Groß rund- 
bes1tz gegrundet und finanziert wurden, voraus [dazu näher 1 4 3 c)g] Das 
Ergebms dleses gewalttätigen Prozesses war eine Vennehrungldes. Pri- 
vateggÖentums in Händen von Drogenhändlem zu Lasten des Pachtbesit- 
zes und eme zunehmende Landflucht der bäuerlichen Bevölkerung die 
srch aufgrund gestiegener Bodenpreise ihrer Lebensgrundlagen entzdgen 
und wachsender Gewalt durch paramilitärischen Banden ausgesetzt sah 
33d1°3 derti bäuerlichen Massen seit Jahrzehnten geforderte Landreforni 

amt zur so enannten "lan ' ' " reforma agmria) “ IIg1 gekehft; dw1rtschafthchen Gegenreform (contra- 

"Die Intensität der Wanderung in die städtischen Zentren ist Ausdruck der 
Vertreibung der Produzenten der bäuerlichen W' ' „ _ _ _ 1rtschaft durch d P ' ' " 
der gewalttat1gen Aufzwmgung einer landwirtschaftlichen Gegerifef(i‘1frar‘1rf'll%"l%ars und 

134 Hardinghaus, 1989, 5.102. 
135 Sarmientofllloreno, 1990, 5.30. 

" ' ' g 136  Ebd S 3 1  DallaCll Stle das Elgelltuln Vol l  l5%7 (1960) auf 88‘% (1988 und Inch] 

als 90?!) Ill dell genannten k()lllllktlelchen Gebleten‚ Wählend I: aclltbeslgz VDI] 1490 

auf 3,3 20 sank. 

137 Ebd. S 35' nach Child/Arm ' ' , . , „ go stellt srch der Kokamhandel durch das ' d " - 
$:itevrvwaghläeengedalr‚urpzppnptroletairlijat; "als eine Form, die traditionelle 8rdfrlirfgtagu 

’ , 11er m: n orio, 1990, S. 15); auch E. M ' 
235322:Ä333i333 Yg1119l9r1 cosngr6arefarma auch Castillo, 199?a%.2rglervaävlz 

_, ren 0, , . ; Gallen, 1991b, s. 1' ‘ " ’ ’ 
Superacton de la Vtolencia, 1992, S.97ff. (Zonen mit Präsegz,dect€%nll>ilfn para la 
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Andererseits führten die teilweise "Befriedung" dieser Zonen und die Inve- 

stitionen der Drogenmafia zu einer Produktivitätssteigerung und 

Modernisierung der Landwirtschaft. Nach Kalmanovitz ist es zu einer 

"Produktivitätserhöhung der Viehzucht von beträchtlicher Größe" gekom- 

menl38_ Sarmiento/Moreno stellen fest, daß die genannten Regionen einen 

Zuwachs der Produktion gemessen an der nationalen Produktion zu ver- 

zeichnen haben. Die Produktion in Cordoba habe sich beispielsweise von 

1,91% (1983) auf 4,77% (1988), in Meta von 8,16 auf 9,35% und in San- 

tander von 4,87 auf 5,94% gesteigert. Insgesamt betrug die Produktion in 

den Narcoregionen 1988 32,98% der nationalen Produktion gegenüber 

28,95% in 1983139. 
Überdies liegen in diesen Regionen die Agrarlöhne höher als in anderen 

Departements: z.B. in Magdalena um 5%, Cesar 11%, Caqueta 42% 

(1985)140‚ 
Auch im städtischen Bereich läßt sich ein Einfluß der Investitionen des 

Drogenhandels feststellen. Nach Kalmanovitz stammen zwischen 10 und 

20% der Investitionen zum Erwerb von Grundeigentum aus der 

"Schattenwirtschaft" 141. Hier wird der Einfluß der Drogengelder auf den 

Bausektor deutlich, der wegen fehlender Baugenehmigungsverfahren zwar 

nur geschätzt werden kann, aber zu einem guten Teil "die gute Konjunktur 

der Bauindustrie in einigen Städten erklärt" 142. Insbesondere in den Dro- 

genhochburgen Medellin und Cali lassen sich große jährliche Bauaktivitä- 

ten und für einige Jahre extreme Steigerungsraten feststellenl43, Nach einer 

vorsichtigen Schätzung Giraldos wurden 1988 123 Mio. US$ von der Ma- 

fia in Wohnungen investiert, was 30% der Investitionen in luxuriöse 

Wohnanlagen entspricht. 
In den wichtigen Drogenstädten lassen sich außerdem Auswirkungen 

des Drogenhandels auf die Arbeitslosenzahlen feststellen”? Die Arbeits- 

losenquote Medellins, die traditionell weit über der nationalen Arbeitslo— 

senquote lag (zb 1979: 65%), war 1987 erstmalig mit 12% knapp unter der 

nationalen (12,3%), und seit dem neu ausgebrochenen "Drogenkrieg" im 

_ _ _ _ /  

138 Kalmanovitz, 1990, S.21. 

139 Sarmiento/Moreno, 1990, S.32 (Tab.l). 

140 Go'mez, 1990a, S.73f. (Tab.8); auch Gömez, 1991, S.290f. (Tabelle 13). 

141 Kalmanovitz, 1990, 3.21. 

142 Giraldo, 1990, S.38 und 45. 

143 Ebd., S.43 (Tab. 1). Im Jahre 1988 wurden in Call 1.144.892m , in Medellin 

1.977.149m gebaut. Steigerungsraten Cali: 68,7% (1984), 42,4 (1986), 3,5% 

(1988); Medellin: 25,7% (1985), 15,6 (1987), 3,7 (1988). Nach Gömez, 1990a, S. 

77f. (Tab.lO) und 1991, S.289f. (Tabelle 12), stieg der Anteil Medellins an der na— 

tionalen Bautätigkeit von unter 10% (1975) auf bis zu 23% in den 80er Jahren und 

fiel wiederum 1989/90 aufgrund der verstärkten Repression auf 16—17%. 

144 Giraldo, S.45. 
145 Gämez, 1990a, S. 78f. (T ab.l 1); dem, 1991, 3.288 (Tabelle 10). 
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August 1989 wurden zahlreiche Arbeitskräft _ . _ . e des Kartells "frei "146 
30 daß die Arbeitslosigkeit 1990/91 erneut auf bis zu 14% anstigtfgsäa‘%t AI]: 
dererse1t_s ist die Arbmtslosrgkeit in Bananquilla (Atlannkku' "ste) Hochbur 

es Manhuananhandels der 70er Jahre, mit Ende dieses Booms in den 80e% 
Jahren von 6,3'7 ' gestiegen. 0 (1979, national 8,8%) auf 14% (1987) bzw. 9,8% (1990) 

Gömez stellt als weiteren regionalen Effekt f ' _ _ _ est, daß die Dro e de ' 
zu e1;1:rifitiilgelruliliigl der Fmanzanlagen der regionalen Finanzingstiltuti'gäzg 
fuhrt : e e etwa stieg der Anteil an den nationalen Anl 
12,1 (1979/1) auf 15,3% (1986/2), um danach auf 8,7% (1990) zu i'äflfinYoifi 
Barran '11 f 

_ 

(1990)?438 a "" er von 6’1 (1979,” M 5»1% (1986/2) und schließlich 3,3 

Andere Drogeninvestitionen mit re ' ' _ _ g10naler Ausw1rkun sind etwa ' 
extensrves Sponsonng von Sportvereinen oder Sportlern1 und der Kill-f 
von Radiostationen oder Apotheken mittels Strohmänneml5o 

€) Bewertung 

Die Darstellung läßt keinen Zweifel an der Bedeutuh 
fur die kolumbianische Volkswirtschaft. Strittig ist äi€gäggdog;iehäs;äi 
Egfluß zu bewerten ist. Einige Autoren stellen positive makroökonomische 
" ekte heraus, insbesondere das durch den illegalen Rückfluß entstande 
Dev1senpolster", das die in Lateinamerika typischen Probleme d'ä 

Zahlungsunfahrgkert, des Währungsverfalls, der Kapitalflucht und d 
Hyperm_flatron verhindere bzw. vermindere und so zum "klein ker 
lumb1amschen Wirtschaftswunder" beitrage151. Andere beklagen deelh ng- 
gativen Effekt auf die legale Wirtschaft ' ' 
"holländischen Krankheit"l52, und stellen 11£classtt,ze sondere die Gefahr der sog. 

146 Krumrei, Interview Bo t ' " ' view, Medellin, 14.‚10.1g31ä 23.8.1990, Lucker, Medellin 10.9.1990; Mejia, Inter- 

147 Gömez, 1991, S.288 ' ' Angaben des D 33ä125% an. El Tiempo (Bogetä) v. 12.10.1991 aufgrund 

148 Gämez, 1990a, S.75f. (Tab.9); dem, 1991, 5.289 (Tabelle 11). 
149 Die Reihe reicht von Fußballclubs (2 b ' ' . . Los Mtllianü ' ' ' 

Anekdote um den Besuch des Stars R. Higuita im ‚ägfdlifgnmps/Ielge'lihsndocllaéafsu fir; 
Bahamö , 1991 . ‘ ' 151ff_)‚ n , S l43ff.) bis zum Reit- und Radsport (vgl. Castillo, 1987, S. 

Kalmanovitz, 1990, 8.21 t ' ' ' ' ' ' dial Colombiano" des Calin äiles)inzw15chen verkaufte Radiostation 'Grupo Ra— 

Kalm ' ' ' 247ffanawtz, 1989, S. 7, Kalmanovrtz, 1990, 5.24; Campodönico, 1989, S. 241f.. 

Damit wird das Phänomen der Verbilli ' " ' . _ gung der (inlandischen H " 
gilt!°edlylztzrt(sifidgieagiérlirg gäseW<eci(lisel)lrgäses fifgmnd des verstärlctae'i'idtäisrguotrils' (ällrl‘ég 

0 am ze' ' i991,5.230ff.;Ka1manovitz, 1990, 3233. et (n Gömez' 1991'S'285' Chdm' 

150 

151 

152 
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' ' ' des Drogenhandels die Ent- 
" al andere als klar, daß die Einnahmen _ "153 

wickelflrizt deieliolumbianischen Volkswutschaft begunsngt haben... . 

' ' ' ' ' bivalente Beurteilung 
' t h ist in diesem Zusammenhang die am " _ _ 

äg:irä3221s;e Drogenmafia in Gang gesetzten landw1rtschafthchen 

Gegenreform". Sie habe einerseits zu paranu11tänscher Gewalt _unckll zgit0ä; 

tären Strukturen in den betroffenen Regionen (gefushrt,tan3ereägitlsadatigneu 

" ' ' ' taa 0 er 
Mafia dadurch mehr politischen Willen als er _ _ M d _ 

' " " B einer produktiven 0 er 
herrschenden Sektoren gezeigt , da der Proze_ _ d 

' ' " Programm einer von en 
n durch efuhrt wurde (und) nebenbei ein . . " _ 

IPlällietirlliergn und 'Igechnikern unseres Landes so propagrerten grunen Revolu 

- u-154 . . 

tlorl)arid wird ein im Rahmen der vorliegenden Arbeit entsche1dendes 

Phänomen deutlich, nämlich die Ersetzung des in einigen Regionen . 
afia die die 

" d " Staates durch den Machtapparat der Drogenm , 

1\22iis?lfän ?urch Schaffung der genannten sozmokonorruschen Strukturen 

an sich bindet (dazu V 5.2.). Es bleiben demnach hzavlvei fur den weiteren 

Arbeit wesentliche Erkenntnisse festzu ten: . _ 

FE)rtänl%ägäzn weit über eine Million Kolumbianer [a)] direkt oder indirekt 

von der Drogenwirtschaft ab und bilden deren sozwokonomrsche 

BHSiS. ' " ' ' G ndlage ihres 
' finanzielle Kapaz1tat der Drogenmafra ist ru 

Eiräffiihzlelälzuf Staat und Gesellschaft, der im folgenden zu untersuchen 

ist. 

1.4.3. Der Einfluß auf ‚Staat und Gesellschafi 

' ' ‘ ' ' tion zu zeichnen, muß 
" ' amatrsches Bild der kolumt_namschen Situa . . _ 
o£“faeg,rrifaigdclie Justiz dieses Landes nicht funktioniert, weil die Veragtvjvsä_ 

llichen läesfochen oder bedroht sind; 80% 3er .äggehbrggfigtgeällgrotliigreti defllncongreß 

' " mes 1 , 
big, den Drogenhandel zu bekamp en. ie . G . “  ist beschmutzt- das ganze 

' d t, die Presse ist unterwandert, die _ nen a _ , 

liitii'i'iri'tl‘ieri‘t'i'gtnufiier der Psychose, ein großes Kokainlabor zu sem, unverstanden und 

verschmäht vom Rest der Welt“ 155. 

Kolumbianische Sozialwissenschaftler und Presse beantworteten den ;v;1\cä 

senden Einfluß des Drogenhandels rnit der Schaffung emeder „ar- 

"Narcoterminologie"l5ö. Mit Worten Wie narcocultura, narcopr; _ , em 

coviolencia, narcocapitalismo, narcoparlamentarros, nargopo lag; kol 

wird versucht, das Phänomen der schlemhenden Unterw)an esungGeheim- 

lumbianischen Gesellschaft schlagwortart1g zu beschrei en. er 

‘ _ . _ ' _ ' _ ‚ _  

153 Gömez, 1990b, 3.16; ähnl. ders, 1991, 3.285. 

54 S rmiento/Moreno, 1990, S.37. . _ . ) 

155 E? Pais (Madrid), Sonntagsmagazin vom 22.2.1987, S. 12, zu. nach Universidad da 

los Andes, 1990, 3.38. 
. L 

156 APEP, 1990, 3.114", Garcia-Sayän, 1989, 8.29; Camacho G., 1989, 8.195, vg 

schon 1 1.1. 
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dienst DAS erläutert in einem vertraulichen Dokument die "Strategie des 
Narcoterrorismus" folgendermaßenl$7; 

"... Durchdringung und Führung der Massen mittels Geld, womit die gedemü— 
tigten Massen zu einem Hilfsnetz seiner Interessen werden...; 
.. die als empfindlich betrachteten Schichten des nationalen Lebens werden 

durchdrungen, womit die Gründung einer eigenen politischen Bewegung erreicht 
wird: der MORENA [s.b)]; 
er vervollkommt seinen militärischen Arm, die autodefensas [s.c)]; 
. so taucht der 'Allmächtige' (tadapoderosa) auf: moderner Terror, der den 

Rechtsstaat verdrängen will, um seine eigenen Kriterien durchzusetzen...; 
indem neuralgische Punkte der öffentlichen Gewalt durchdrungen werden, ver— 
wirklicht sich die Drohung gegen das Überleben des Staates und der Demokratie 
am überzeugendsten." 

Auch in anderen Erklärungsansätzen wird eine Differenzierung zwischen 
den unterschiedlichen Ebenen der Beeinflussung bzw. Infiltration nicht 
vorgenommen, da die Übergänge fließend sind und es auch in der Realität 
Überschneidungen gibt. Aus analytisch-didaktischen Gründen soll jedoch 
hier eine Differenzierung in verschiedene Einflußbereiche [a)—e)] vor— 
genommen werden'58‚ 

a) Drogenhandel und soziale Schichten 

Für die große Masse der Arbeitslosen aus Unter- und Mittelschicht bietet 
der Drogenhandel zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten und oft die einzige 
Uberlebenssicherung. Dies fiihrt zu deren Ökonomischer Abhängigkeit und 
dient führenden Drogenhändlern zur Schaffung einer Sozialen Basis und 
lokaler Machtpositionen, insbesondere in vom Staat vernachlässigten Zo- 
nen (1.4.1., 1.4.2.). 

Das Verhältnis zwischen dem Drogenhandel und der traditionellen 
Oberschicht hat sich schwieriger gestaltet. Das Ziel der Annäherung war 
die gesellschaftliche Integration und Anerkennung des Drogenhandels, die 
im Tausch gegen ökonomische Macht und Kapital erreicht werden sollte. 
Es bildeten sich Allianzen zwischen der Drogenmafia und Teilen der Ober- 
schicht, " um das Image, den Status und nebenbei den Ursprung der 
Gelder zu 'waschen'", und es hat zahlreiche "Skandale bezüglich der 

157 DAS, 1989a, S. Sf. 
158 Auf die Presse wird dabei nicht gesondert eingegangen, da ihre Situation der der 

Justiz ähnelt [dazu e)], was Rafael Santos, Herausgeber von El Tiempo (Bogetä) in 
die Zeit vom 4.1.1991, 3.25, auf die Formel gebracht hat: “Niemand kann die 
Höllenqualen ermessen, die kolumbianische Journalisten, Richter, Polizisten und 
Regierungsbeamte erleiden, wenn sie versuchen, die mörderische Maschine zu 
bremsen, die durch den Kokainverbrauch in den Vereinigten Staaten angeheizt 
wird Reporter, die nur mit Widerwillen über das Drogen Thema schreiben, 
wollen ihre Namen nicht unter die Artikel setzen. Kolumnisten... versuchen, um 
das Thema herumzukommen“. 
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vermuteten oder realen Beziehungen und Geschäfte der kolumbianischen 

high society mit dem Drogenhande " gegeben”? 

Die Doppelrolle160 der Drogenmafia als Kriminelle (burguesia gangste- 

Til) und legale Unternehmer (burguesia emergente) hat jedoch zu einer wi— 

dersprüchlichen Reaktion aus "Ekel" und "Anziehung" geführt: 

"Eke1 bezüglich der arroganten Entfaltung von Reichtum, Macht und bestimmten 

schlechten Angewohnheiten‚ die sich gegen Sitte und Traditionen richten - 

ziehung schlicht deshalb, weil sie (die Drogenhändler, d.Verf.) beweisen, daß die 

Möglichkeit eines schnellen Reichtums besteht.... Ekel insoweit, als man sie als 

Vertreter eines Lasters betrachtet, das sich gegen die Gesundheit eben dieser Ge- 

sellschaft richtet. Anziehung, insofern sie Beschäftigungs- und Einkommensmög- 

lichkeiten für Akademiker, Techniker, Händler und Kleinunternehmer eröffnet 

haben, die so, ohne notwendigewveise in den geächteten und illegalen Teil des Ge- 

schäfts eintreten zu müssen, davon profitieren" "". 

Diese Mischung aus "Ekel" und "Anziehung" erklärt, warum die Akzeptanz 

des Drogenhandels stimmungsabhängig ist und Teile der Oberschicht sich 

immer wieder der Drogenmafia bis hin zur "Kriegserklärung" 

entgegengestellt haben162. So hat sich der "Ekel", insbesondere mit dem 

wachsenden narcoterrorismo, im Zuge der Drogenkriege (1.4. 1 .) verstärkt. 

b) Drogenhandel und Politik 

Schon im Jahre 1978 erklärte der damalige US Botschafter Ascencio: 

"Die Drogenhändler sind finanziell so stark, daß sie ihre eigene Partei haben und 

schon zehn Mitglieder der Legislative gekauft und bezahlt haben könnten" 63. 

Nach Reyes Posada164 hat der Drogenhandel in zweifacher Weise auf die 

Politik Einfluß genommen: zum einen hat er "direkten Zugang" zur po- 

litischen Macht erreicht, zum anderen haben einige Drogenhändler ihre ei- 

gene politische Bewegung gegründet. 
Im ersten Fall wurden insbesondere die Wahlkampagnen von 

Kongreßabgeordneten finanziert, um sie zur 'Zusammenarbeit' zu bewegen: 

"Es ist davon auszugehen, daß viele nationale und regionale Wahlkampagnen mit 

Geldern finanziert wurden, die aus dem Drogenhandel stammen. Viele Parlamenta- 

rier wurden in ihrem Wahlkampf finanziell von den Drogenhändlern unterstützt 

_ /  

159 CAJ-SC, 1990, S.135. 
160 Vgl. ebd., S.132f.; Dombais, 1990, 3.111. 

161 Camacho, 1989, S.198. Die beste Analyse dieser widersprüchlichen Beziehung 

findet sich in dem zum Klassiker gewordenen Werk von Camacho, 1988, Kap. 3 

und 4. 
162 Jüngstes Beispiel ist der im August 1989 ermordete liberale Präsidentschaftskandi— 

dat Galan, der ebenfalls der Oberschicht angehörte (vgl. auch. CAJ-SC‚ 1990. 

8.135). 
163 Nach Castillo, 1987, S.224. 

164 Reyes, 1990, S. 120. 
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ggilliiörganzierung erfolgte, um Einfluß auf die Gesetzgebung nehmen zu kön- 

Jüngstes Beispiel dieser Einflußnahme ist die Affäre um den " ' 
soborno" _(Bestechungsvideo), aus dem hervorgehen soll, daß Psa)bglo Ebiä 
bar Mitglieder der Verfassungsgebenden Versammlung bestechen wollte 
um srch ihrer Stimme gegen die Auslieferung zu versichern”? Auch dei 
Widerstand des Kongresses gegen die Wiener Drogenkonvention von 1988 
scheint auf eine ähnliche Einflußnahme zurückzuführen zu sein157 
. Die Mafia beschränkte sich jedoch nicht auf die Legislativel sondern 
investierte auch in Ministerien, die Verwaltung und selbst einen l’räsiden- 
ten. Carlos Ledher, an die USA ausgelieferter Drogenhändler aus Armenia 
denunz1erte 1984, daß der damalige Präsident Betancur "mehr als 110 000 
l?esos für seine Präsidentschaftskampagne von 1982" erhalten habe 
obwohl er_wußte_‚ daß dieses Geld aus dem Drogenhandel stammte"163 [iii 

Juni 1989 uberrerchte Miguel Maza Marquez, Direktor des DAS der ‚Re- 
g1erung die sog. "Papiere von Wanumen", wonach die Drogenmaiia Infor- 
manten in allen wrchtigen Bereichen der Exekutive besitzt die ihr vertrau- 
i.t— Unterlagen aus Justiz-, Außen und Regierungsministei’ium sowie vom 
Nationalen Drogenrat" (Consejo Nacional de Estupefacientes - CNE) und 

der Generalstaatsanwaltschaft zuges ich haben“? 
Aus diesen und anderen Fällen17 ergibt sich, daß 
"die heißen Gelder de ' ' ' ' " 
der traditionellen Partsei]i?‚rrigig!:=?i'lslbairgiltfrliSfi.l'lciinliilm''ligieelbel’ii?siiiiliälfläailf‘blrtilrdlepi'glfdlliigr‘iir3 
bianischen Polit'k dir ' ' ' .. .. 
dels zu tun hatteiz"l7l.ekt oder mdrrekt mit den fuhrenden Kopfen des Drogenhau- 

Als eigene Bewegungen der Mafia traten z B das " _ _ _ . . von Ledher e rundt 
Movzmrent_o Latino (1982)172 oder der Nuevo Liberalismo von ésEobarlß7% 
in Erscheinung. Im_ August 1989 wurde die "Bewegung nationaler 
Erneuerung (Movzmrento de Renovacion Nacional - MORENA) gegrün- 

165 Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, 1990, 8.23. 
166 Es ist jedoch zweifelhaft ob die Bestechu ‘ . _. ngsgelder an enomm 

wgelnn 3a, ob Sie entsche1dungserheblich waren, da eins überraäändd1rg/Itlslhrllineii 
( .13) gegen die Auslieferung stimmte [vgl. NAD 17/September 1991/3" El Es- 
pecta or,Bogotä‚ 12.12.1991 u. 12.1.1992-7A; zur Auslieferung III B 2.4.2.e)]. 

lg; \Z/igil. El Tiergpo‚ Bogotä, 25.10.1992—7A. Zur Wiener Konvention näher In A ] 
ert a ' ' 6.9.1982 c CA], 1988, S.39 auf Grundlage von El Tiempo (Bogotä) vorn 

:?(9) 3g1.CAJ/CIJ, 1990, S. 97;APEP, 1990. S. 191f.; Castillo, 1991 S 264 
g . Pearce, 1990, 8.193; Castillo, 1987 S. 24 ' - , . . ' 

171 deutsche Zeitung, München, 22.9.1989. ‘ 2 ff" CA] SC, 1990, 8.139 und Süd. 
CAJ-SC‚ 1990 S 138f ' Vorwürfe ' ' ' _, . __ ., gegen die Barco Re 

1 Generalsekretär des Pra51denten G. Montoya V., erhebt Castilglf,nllggl 18152b5äf den 
13% Iäeyes, 1990, 5.120f.; Pearce, 1990, S.l94f. ' . 

axtillo, 1987 S.226 Pablo Escobar selbst wurde 19 , . 82 al E " '-  
beralen Kongreßabgeordneten Jaire Ortega gewählt (ebd., 3.6;äatzmann fur den h 
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' ' ' " " nkt einer Symbiose zwi- 
det, d1e nach einem Bericht des DAS den Hohepu " _ 

schen Drogenhandel, Selbstverteidigungsgruppen, den von ausland15cl;ßn 

Söldnem trainierten Gruppen gedungener Mörderuund den #; Guerwa 

überdrüssigen landwirtschaftlichen Unternehmern darstellt " , m.a. .? 

"den politischen Arm" des "Narcofaschismus"l75‚ Teil dieser Symbiose 

' (1 auch die Sicherheitskräfte (dazu sogleich) ._ _ _ s i e  direkte Beteiligung in der Politik hat srch Jedoch, wie der _Fall vp1n 

C. Ledher zeigt, nicht selten als schädlich für das Geschaft erw1es;n, _a 

die betreffenden Drogenhändler einen Bekannthertsgrad erreichten, er Sie 

leicht identifizierba.r machte“? 

c) Drogenhandel, Sicherheitskräfie und Paramilitarismus 

Teile der Polizei und der Armee werden vom Drogenhandel bezahlt und 

kollaborieren auf vielfältige Weisel77‚ Nach Ansrcht der CA] 

' ' " ’ lizei hoch zu 
" ' d der Korru tion der Stre1tkrafte und der Natronalpo . . 

säiff 1irrlrt1 dJiilhgiI-ra 1987 entdec?kte man etwa, daß 187%% der stadhschen Pohzer von 

Medellin in den Drogenhandel verwickelt waren . 

. . . . die 
' z heuti en Ta e ist es in Medellin stadtbekannte Praxrs, daß 

ghslizeliniion dei auf däm Marktplatz tätigen Klem- und Zw1schenhp;ßdlgrgn 
"St euem" kassiert und sie dafür in Ruhe ihrem Geschaft nachgehen "B"t .? 

In sogenannten, von ehemaligen Polize1bearnten e1ng‘errchteten, p}ros 

verkaufen diese dem Medellin-Kartell personlrche Daten von rg2c d im 

Dienst befindlichen Polizeibeamten, die darmt lerchte Opfer von or1 an- 

schlägen werden180, Ebenso ist die Polizei in Call unterwandert. Där_ ang- 

jährige Chef der städtischen Polizei Cahs und spatere Chef der Gfi°. ;1ma t'—' 

teilung DIJIN, O. Peläez Cannona, gilt als entsch1edenster_ Ii€1 a oran 

des Cali—Kartells, insbesondere“ in dessen Krieg gegen Medelhn . 

174 Zitiert nach Reid, 1989, S.l49f. Vgl. auch Pearce, 1990, S.266f.; CAJ—SC, 1990, S. 

139f. 
' ' ’ 26.9.1989. 

175 Jorge Child rm E1Espectador (Bogota) vorn . 

' ' ' " ' hielt (FN 173), er- 
P bhz1tat, die P. Escobar als Kongreßabgeordneter er . 

176 Qii-fsh 2i2h "‘später als "kontraproduktiv" (vgl. Krauthausen/Sanmenta, 1991, 

S.ll4ff. m.w.N.). 
' ' ’ ' 1991 5.14, 57ff. 

. C all , 1991, 5.260, Bahamon (insbes. zur Armee), . , ' 

177 Käpal 1$); I%iaufhausen/Sarmiento‚ 1991, S.110. Gömez, Intervrew, Medellin, 

11.9.1990 und Betancourt, Interview, Bogota, 3.9.1990. 

178 CA],1988,S.41. . _ . ber det 

' l , Interviews, Medellin, 13.9.1990; 1romsc_herwerse _ m > 

179 gghbäulfriicielsizitilatezs ein sog. CA] (Centro de Attencion Immedmta - mobile Poll— 

zeieinheit). 

180 Bahamön, 1991,S.97f. _ . ' ‘ 

" Artikel in 
1.4.1.; Pisuer a (Name geandert), 1991, S.15 sow1e r_r_1emerr ‘ - 

181 Xlgel Slszeilgoerizeitung v. 3.12.1991 aufgrund Besuch und Gesprache m Call 

9.10.1991. Auch Pela’ez, Interview, Bogotä 17.9.1990. 
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Als bekanntester Beleg militärischer Verstrickung in den Drogenhandel 
gilt der Fall des Gebäudes "Altos de Portal" in Bogotä, in dem im Juli 1989 
während einer militärischen Razzia zahlreiche Smaragdschmuggler im 
Auftrag des Drogenhändlers R. Gacha ermordet wurden. Die Befehlshaber 
der speziellen militärischen Eingreiftruppe, an die Gacha US$ 200 Mio. be- 
zahlt hatte, wurden von einem Militärgericht zu 14 und 20 Jahren Freiheits- 

' strafe verurteilt“? 
Die Unterstützung durch korrumpierte Sicherheitsorgane reicht von der 

Hilfe beim Drogentransport183 bis zur Warnung vor bevorstehenden 
Polizeieinsätzen: 

"Es ist nicht mangelnde militärische Macht, daß die großen Drogenhändler nicht 
festgenommen werden konnten..." - so Generalstaatsanwalt Gömez Mendez am 
18.9.1989 -, "sondern, weil sie über Informanten in der Polizei und Armee verfü- 
gen, die sie vorher benachrichtigen, wann Aktionen zu ihrer Festnahme durchge- 
führt werden sollen" ‘ 84. 

Auf Druck der US—DEA wurden 1989 im Zuge einer "Reinigung" der 
Sicherheitscrgahe 867 Polizisten, 45 Offiziere und 60 Unteroffiziere der 
Polizei, 14 Offiziere und 169 Unteroffiziere der Armee und eine unbe- 
stimmte Anzahl von Soldaten vom Dienst suspendiert“? 

Zur gewalttätigen Sicherung des Geschäfts und in "Allianz" mit den 
Großgrundbesitzem im Zuge der contrareforma agraria [1.4.2. b)] hat die 
Drogenmafia "Killerschulen" (escuelas de sicarios) und zahlreiche paramb 
litärische Gruppen gegründet”? die teilweise aus den seit 1965 entstan- 
denen "Selbstverteidigungsgruppen" hervorgingen. Der legale Ursprung 
und die Beteiligung der Armee an diesen "Selbstverteidigungsgruppen"18 

182 Das ungewöhnlich strenge Urteil ist mit dem befürchteten Legitimitäts- und Repu- 
tationsverlust der Streitkräfte angesichts eines solch klaren Falles der Verwicklung 
mit dem Drogenhandel zu erklären (vgl. Krauthausen/Sarmiento, 1991, 8.98; 
Comisiön para la Superacio'n de la Violencr'a, 1992, 8.96). Zuletzt hat ein ehem. 
Armeekapitän auf der Ranch des inzwischen toten Drogenhändlers Gacha einige 
Fässer mit Dollars gestohlen (NAD 21/Januar 1992/1). 

183 Vgl. die Fälle bei CAJ-SC, 1990,S.140f. 
184 Zitiert nach APEP, 1990, S. 190; Pearce, 1990, 5.267; ähnlich bei Reid, 1989, 

S. 152; auch die zahlreichen Fälle von Ex-Militärs bei Bahamön, 1991, S.57ff. 
185 Vgl. Matyas, 1990a, S.l4;APEP‚ 1990, 3.190. 
186 Vgl. AW, 1990, S.23f.: "...the Medellin and Cali Cocaine Cartels have played 

significant wies in organizing, training, arming and maintainig armed death 
squads... Medellin chiefs Escobar and Gacha ...(developed)... well funded 
and equipped schools to train assassins" (auch CA], 1988b, S.40; CAJ/CIJ, 1990, 
5.92; US House of Representatives, 1990, S.8Sff.; Krauthauserü$armiento, 1991, 
S.95ff. und oben 1.4.2. b). Die Zahl der paramilitärischen Gruppen beträgt nach 
Angaben des damaligen Regierungsministers und heutigen Präsidenten C. Gaviria 
vor dem Abgeordnetenhaus am 30.9.1987 mindestens 128 (CAJ-SC, 1990, S. 223), 
wovon 124 in CAJ-SC, 1990, S. 218ff. (Tabelle XVHI-l3) namentlich genannt 
sind. 
Die sog. “Selbstverteidigungsgruppen" (grupos de autadefensa) haben ihre 
Rechtsgrundlage in der Belagerungszustandsverordnung (decreta del estado de 

187 
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hat dazu geführt, daß die Paramilitärs des Drogenhandels eine " starke Prä- 

senz von Militärs oder mindestens logistische Hilfe oder Komplizenschaft 

seitens der Armee und Polizei"188 aufgewiesen haben. Der ehemalige Di— 

rektor der nationalen strafrechtlichen Ernüttlungsbehörde, Lozano Tovar, 

zeigte sich 1989 überzeugt, daß "einige mittlere und untere Kader der 

Streitkräfte die Gruppen der Privatjustiz dulden, unterstützen oder för— 

dern"lg9‚ Das DAS deckte in mehreren vertraulichen Berichten”0 die Ver— 

bindungen der "Allianz" zwischen Großgrundbesitzem, Drogenhändlern 

(u.a. P. Escobar) und Mitgliedem der Armee mit pararnilitärischen Gruppen 

und Killerbanden, insbesondere in der Region Magdalena Medio, auf. Da- 

nach diente etwa die Organisation ACDEGAM (Asociacio'n de Campesinas 

y Ganaderas del Magdalena Media = Vereinigung der Bauern und Vieh— 

züchter des Magdalena Medio) als "Fassade für gekaufte Mörder und Dro- 

genhändler" und wird von zahlreichen "staatlichen Autoritäten" unter— 

stütztl9l‚ An einer der bekanntesten dieser Gruppen, "Mord den 

siti'o, B-VO, dazu unten Kap IV 1) Nr. 3398 von 1965 (später Gesetz 48 von 

1968), wonach Zivilbevölkerung zur Sicherung der öffentlichen Ordnung von der 

Armee mit Waffen versorgt werden konnte. Die von der Heeresleitung am 

9.4.1969 zur Aufstandsbekämpfung erlassene Ausführungsverordnung 005 stellte 

die autodefensas unter direkte militärische Kontrolle und machte sie zum 

Instrument der Aufstandsbekämpfung (Camanda del Ejerclta, ohne Datum, 

S.3l6ff.). Deshalb werden sie als legaler Ursprung des Paramilitarismus und der 

Verwicklungen der Streitkräfte betrachtet. Erst 1989 wurde diese Rechtsgrundlage 

durch die B-V0en 813, 814, 815 (April) und 1194 (Juni), auf die im Rahmen der 

Drogengesetzgebung noch einzugehen sein wird [111 B 2.4.1.2.b)bb) bei FN 211, 

IV 2.5.1., V 5.2. bei FN 220], aufgehoben (vgl. AW, 1990, S.l4ff.; CAJ/CIJ‚ 1990, 

S.9lf.', Matyas, 1990a, S.10f.). Die neue Verfassung vom Juni 1991 verbietet 

schließlich - implizit - paramilitärische Gruppen (Art.223, wonach 

Waffenherstellung und -besitz auf offizielle Sicherheitskräfte unter 

Regierungskontrolle beschränkt ist). 

188 Camacho G., 1989, S.l9lf.; Palacio/Rajas, 1990, 3.90; Castilla, 1991, S.219f. 

Vgl. auch AI, 1988a, S. 13, wo die Verwicklungen der Militärs u.a. damit 

begründet werden, daß "kein Mitglied eines Todesschwadrons festgenommen 

und keine militärische Operation zur Beschränkung ihrer Aktivitäten" durch- 

geführt wurde, obwohl sie in völlig unter militärischer Kontrolle stehenden 

Gebieten operierten. Oder Reid, 1989, S. 147ff., FN 4, der auf die 

Vermittlungstätigkeit von Armeeangehörigen zwischen israelischen und britischen 

Söldnem und den paramilitärischen Gruppen aufmerksam macht (ebenso Castillo, 

1991, S.233ff. aufgrund Viäfara). 

189 El Espectadar (Bogotä) vom 11.2.1989, zitiert nach CAJ-SC, 1990", S.143, auch S. 

217. 
190 DAS, 1988, 198%, 1989c (insbes. aufgrund der Geständnisse des Ex- Guerilleros 

und Paramilitärs Diego Viäfara, zu dessen Lebensweg Castilla, 1991, S.197f., 

206ff.). Auch vertraulicher Beschluß des Juzgado Segunda de Orden Publica, Bo- 

gotä, 31.8.1988, in dem u.a. die Verhaftung von Escobar und Rodriguez Gacha 

wegen "Verbrechensverabredung" angeordnet wurde. 

191 Z.B. den Kommandanten der Militärbasis von Puerto Calderon und den Komman— 

danten der Polizei in La Dorada (Caldas), Puerto Boyaca, die “zwei Millionen 

Pesos monatlich von den Drogenhändlern empfangen" (DAS, zitiert nach Matya.n 

1990a, S.12 und APEP, 1990, S.193; weitere Details bei Castillo, 1991, 8.202, 

218, 227f., 239f., 248; Krauthausen/Sarmienta, 1991, 3.97). Zum Chaos in den 
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Entführem" (Muene a los Secuestrad ' ' ' . omas—MAS), partm retten n h — 
Ig/iliben des damahgen _Generalstaatsanwaltes Jimenez Gpömez S;Cakltlirr'e 
G1Lg1_1ede_r dgr2 Sicherheitsorgane, darunter Mitglieder aller 

e ennd1enste . , was nach Ansicht der Internationalen J uristenkomission 
nur Äiit; Spitze eines Eisbergs" darstellt”? 

u gabe dieser paranfilitärischen Gru ' ' ' ' ' . __ _ _ ppen ist die Elimlnie " 
Fuhrern lmksstehender Orgamsationen, von angeblich diem'äuef'il’lg 
gnterstutzenden Baugr9ni von Gewerkschaftsaktivisten oder Verteidigem 
er Menschenrechte , womit ihnen eine entscheidende Rolle im so e 

nannten schmutugen Krieg"195 zukommtl96. g _ 

d) Dragenhandel und Guerilla 

Mitte der 80er Jahre prägte der damali ' . ge US—Botschafter in Bo t '  ' 
Tambs, den Begriff der narcaguerillalg7, um eine Zusammefi2räizä?llrä 

autodefenras des Magdalena Media nach Ermord ' " . _ un ihrer Fuhre . 
192 ür;ses (211?92r1e1 Otero) 1991/92 vgl. El Especi‘aäor, Bogotä 111'1111'9'9822—912d L' 

wur e 1 von den Ochoas (Cali—Kartell) we " '  ' ' _ _ __ gen der Entfuhru 
212z;tszf)täläräangärrclgrdäillvlsl9hgegrandet und später auch vom Medel1iiifäIz:a'.il'ltelllll'i'i'iti'3 

_ . . _ _ ic er e1tsorgane kamen aus der F2 ( 1' ' ' 
hermdienst) B2 (militärischer Geheimd' PO izeilicher Ge- . , t), dem DAS der L ft af 
Marine (vgl. CAJ-SC 1990 s 141' CA'3ns ' " w fe und , , . , , 1988, 8.40; CAJ/CIJ 1 ' 

%‘gyas. 1990a, 3.11; Pearce, 1990, S.246f.; Castilla, 1991 s 202%f-932haäi9'3' 
193 CA 1‚s.104; Krauthausen/Sarmienta, 1991‚S.214.) ' ' " m" 

J/CIJ 1990 s. 93 Der Bericht verweist zB ' ' ' ‚ _  ‚ _ . . a u f e m v r t r  
223 \lierrrtriCrli‘ili'li'firggsllnn'sli'enu'äls vom Dezember 1987, worlacliuzlli'i'hilolflacle'igelil'i'i‘l'ilgt 

. . _ es räSi entschaftskandidaten der link ' h ' 
Patriatica Jaime Pardo Lea] Telefon " ' Sgerlc teten Umon . , _ , gesprache eines bekannten D h" 
nut der XIII Armeebrigade stattfanden (ebd S 9 regen andlers _ ., . 9; auch CAJ—SC 1990 S 
Zur Rolle privater, vo h ' " ' ' '143)' Krauthausen/Sarmienta, l'99e1‚%rg'l)llfäen Militars gefuhrter Wachgesellschaflen 

194 Camacha, 1989, 3.191. 
195 Der Begriff des "schrnutzi ' " ' ' 

. . _. gen Krieges meint die s stematische E "  ' ' 

*‘gi%%ä?er QP£:(lftlitilri)gn iläiChM_ ‘” Ser Rigßl - staatliclle Sicherheitsoflgläungleil'i'i't'i'ag 
‚ M13 ensc - . 

Verbindung mit dem "Drogenkriegfnll'l'3é; und des Knegsrechts (näher zur 

196 Vgl. Pearce 1990 S 195' Dombois 1990 ' _ ‚ ‚ - . , ‚3 .111,  der Sie dabe' al " - 
äiillin'llbifrsi'lrtrizr'l5k'l'äs9'l) "'Sal'l 1\f’fertgeterd der Interessen der herrschenliens Klfsusi"Gs'igfit 

,_ ‚ „  . ., er ie "diskretere und stillere, abe ' l ' " 
äg;gehfgigregsejägsstl\llaiitrctopztirairliailitlilirismus" betont. Selbst das USrD2;arzililgfflif 

_ ., . , . e es:  " ig [Wing paramilitary ron s ft ' 
pohtical v101ence at th di ' g p 0 en engage m interests" (Herv.d.Verf3. rection of drug traffickers and powerful rural political 

197 Der Begriff wurde ' ' . _ _ Jedoch schon in den 70er Jahren als P ' 
fti'g'2'rllt'i'iri'ilei'inlascge GäefiillaLbenutzt, etwa von dem darnal?g%ltgllfl'gflßietgglrila'fitlgrliaii 

o ert 1 : " es guérilleros sont les princi aux consomm 
} ‘ l t d;ogr;e Par conseguent la campagne ann-drogue sera aufomatiquement iii? 521135 

K’liigsllsakaenrt'i-giuäl'ils'l'i'nilz'it'tert naÖc/l; 1Dlelépiran/Labrausse, 1986, S. 208). Nach dem 
' s_am . .5(s.FN220)er fuhrd '  Th — " 

durch den damaligen Justizminister Parejo - eine WiedergeburflLan?äfio zlu9'192ll'h'ss' 
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Drogenhändlem und Guerillabewegungen zu dennnzieren‘gs_ Dies wurde 
von US-Regierungskreisen und kolumbianischen Sicherheitsorgancn 
aufgenommen. So stellte etwa die Nationalpolizei 1987 fest: 

"... es entstand ein Abkommen, wonach diese (die Guerillagruppen, d.Verf.) den 
ersteren (den Drogenhändlem) Sicherheit im Tausch gegen Geld anboten.... in 
einigen Fällen vertrieben sie sie (die Drogenhändler, d.Verf.)..., nahmen sich der 

, Verarbeitung und selbst des Vertriebs an ..." 199. 

Solchen Anschuldigungen folgte bald die Fra e, ob die FARC - neben Me- 
dellin und Cali- das "dritte Kartell" seien2 . Dabei gab es, wie Reid 
feststellt, "viel Spekulation, aber wenig klare Beweise"20 . 

Tatsache ist, daß einige Guerillagruppen in Zonen operierten, in denen 
Marihuana, Coca und (nun auch) Mohn angebaut wird und in denen sich 
verstärkt Drogenhändler ansiedelten, etwa in den Departments Boyaea, 
Meta, Cauca, Narifio (insbesondere FARC) oder Cördoba, Urabä, Futu- 
mayo, Antioquia (auch EPL)202‚ Es gilt ebenfalls als sicher, daß in den An— 
fängen dieser "Koexistenz" eine partielle Zusammenarbeit stattfand203 - die 
Comisiön para la Superaciön de la Violencia spricht von "Anpassung und 
Konfrontation"204 - , wobei sich 'edoeh die Guerilla in erster Linie als In- 
teressenvertreter der Kokabauem 05 und niemals als strategisch—ideologi- 
sche Verbündete der Drogenhändler betrachtete, wie es etwa die traditio- 
nellen Großgrundbesitzer taten: . ' 

38f.). 1986 sprach etwa G. Bush, damals Vizepräsident, von gegenseitiger Hilfe 
von "Händlern und Terroristen" (nach Del Olmo, 1988, 3.66). 

198 Universidad de Los Amtes, 1990, 8.12; CA], 1988b, 3.40; Pearce, 1990, S.256; 
Reid, 1989, 3.135; Del Olmo, 1988, S.7lf.; Orozco, 1990, S.37f.; Palacio/Rojas, 
1990, S. 100. Dabei waren insbesondere die FARC, ELN und M19 gemeint. Tambs 
selbst wurde später im Rahmen der Irangate Aufdeckungen des Drogenhandels zur 
Finanzierung der Contras beschuldigt (Universidad de los Andes, 1990, S. 12; Reid, 
1989, 8.135, FN 1). 

199 Felicia Nacional, 1988, S.256f.; andere offizielle Auffassungen in Universidad de 
los Andes, 1990, S.l3ff. Ahnlieh nun auch zur Rolle von FARC und ELN bei 
Mohnanbau/Heroinproduktion vgl. El Espectador, Bogetä, 27.1.1992—11A. 

200 Semana (Bogotä), Nr. 354, 20.2.1989. 
201 Reid, 1989, 5.146. Camacho, 1989, 8.195, kritisiert die "nicht vollständig glaub- 

würdige empirische Grundlage vorgebrachter Beweise"; krit. auch Palacio/Rojas, 
1990, 5.100. Beispiele wenig fundierter Vorwürfe des US-Außen- und Verteidi- 
gungsministeriums bei GAO, 1991b, S. 19f. 

202 Reyes, 1990, S. 131ff., 136f.; zu den Departements mit Präsenz (auch) der EPL 
vgl. Comisiön para la Superaciön de la Violencia, 1992, S.97ff.; auch oben 1.4.2. 
b). 

203 Dies bestätigen auch Menschenrechtsaktivisten (Valle, Interview, Medellin, 
14.9.1990 und Pinzon, Interview, Bogetä, 17.990). Zum Magdalena Medro 
(Gaeha und FARC Führer Arenas) Castillo, 1991, S.68f. 

204 Comisiön para la Superaciön de la Violencia, 1992, 5.96. 
205 Vgl. etwa Delpirou/Labrousse, 1986, S. 212: "Elles (die FARC. d.Verf.) obligent 

les trafiquants ä payer un salaire minimum aux ouvn'ers agrieoles et & 
respecter un certain nombre de nonnes en ce qui conceme les conditions de 
travail"; ebenso Kraurhausen/Sarmienta, 1991, S.94f. 
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"die Komplexität dieser Beziehungen wurzelt dari ' ' ' n, daß die Gu nl] ' den lokalen Produzenten ausspraeh und sich gelegentlich mit ni$MefeälI-ilärvici)llélmmlt m taktischer Form verbundete, sich sicherlich (jedoch) zum schlimmsten Feind de" paramrlrtanschen Gruppen entwickelt hat"206. r 
Die Existenz und oben beschriebene Auf ' ' " ' 

_ _ _ gabe der Paranulrtars sch] ß langfnstrge und strategrsche Zusammenarbeit zwischen PAR?) Tiiiti .D nh . . . . . h urrcl>gel eraägzliplga:ktisch aus, machte ihn vrelmehr zur exrstenzrellen Bedro- 

"... die Interessen gingen radikal auseinander und die Gu ' ' 
__ _ , enlla be — handler als eine Bedrohung zu betrachten wegen ihrer Allianz mitgc?llgrxrli‚ I%fpifzii" %97 

Dies führte nach Reyes Posada - ' d ' " ' 
‘ je enfalls im Meta - zum end lt1 Bruch zw1sehen FARC und Mafia mit der Ermordung des UP glg‘lührgeei'rsl Pardo Lea] rm %lgtober 1987, für den das Medellin-Kartell verantwortlich gemacht wurde . Doch auch in anderen Regionen bedeutete die Ermor- 3unnon linken Plolitikem, insbesondere der UP, oder die Zusammenarbeit es arcoparami itarism ' t  ' ' " ' Armee, den Bruch209_ us rm den Sicherheitskraften, insbesondere der 

Neben diesen ideologischen Differenzen s ' ' ' 
_ _ pncht gegen eine strate rsche yneiäbiräiung aue11d1e lvon gmana Mendoza vorgebrachte Tatsache w%nach m s ein po rose er efan ener ’ 

oder verurteilt wurde"210. g wegen Drogenhandels angeklagt 
Selbst der ehemalige Präsident Barco b ' ' ' ' 

„arcaguerilla; ezwe1felte die Exrstenz einer 

206 Camacho, 1989, S.l94f. Gegen eine strategische Allianz auch: De Roux 1989b S.6lf. _AW, 1990, S.26f., stellt fest: "... this collaboration pales next to the blood ' targettmg by the Carte! supported paramilitary groups of leftist politicians anä peasant commumtres that are considered the 'social base' of the guen'llas". 207 CAJ-ISC,‘ 1990, 8.137. Pablo Escobar selbst meinte zur Zusammenarbeit mit der Guerrlla in einem Interview mit Semana (Bogotä): " daß man mich angeblich als Sozrus der Guerrlla__ darstellt, das allerdings akzeptiere ich nicht, schließlich gerietzt es mein personltches Ehrgefühl Ich bin ein Mann der Investitionen und eshalb kann 1c_h_meht mit der Guerilla, die gegen das Eigentum kämpft einver— gianden_sein (Zitiert nach Reid,_ 1989, 8.203; vgl. auch das Zitat bei Orozcb 1990 be 8). Ahnhch hat R. Gaeha die FARC als nicht vertrauenswürdig und uiiseriöti Pze1chnet (nach Krautliausen/Sarmiento, 1991, 8.204). Andererseits hat sich H J  merä,üähef %er Paramrlrtärs_ des Magdalena Medio, von Escobar aufgrund einer go%ä, v. 2.3n19 äls;mmenarbeit nut der ELN losgesagt (Interview in Semana, Bo- 
208 Reyes, 1990, 8.137 
209 Valle Interview Medellin 1491990 ' . , , , . . . C  till , . . mit R. Gaeha in den Llanos Orientales. as 0 1991, S 68f zum BNCh der FARC 210 Zitiert nach CA] 1988b S ' , , .40f. Man kann dresbeziiglich von e' "T " sprechen, da dieser Aussa ' ' me" atsaCh? 

widersprechen wurde (ebd.,gse.4ii;l.Ch von offizreller Seite trotz Nachfragen me 
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"The term 'narcoguerilla' which implies a permanent alliance is misleading"21 '. 

Die kolumbianische Guerilla hat andererseits — im Gegensatz etwa zum pe- 
ruanischen Sendero Luminoso (2.4.2.) — zumindest indirekt die 

Kokasubstitutionspolitik im Süden des Departement Cauca und Norden 

Nariiios unterstützt, indem sie zum einen den Konsum von basuco be— 

kämpft und zum anderen den Anbau von Grundnahrungsmitteln gefördert 
hat: 

“... der basuco—Konsum in den ländlichen Zonen ist minimal dies_wird auf die 
drastische - und manchmal inhumane — Gegenposition der Guenllabewegung 
zurückgeführt In gleicher Weise hat die Guerilla den Kokaproduzenten 
überzeugt/gezwungen, diese Reihe zu vermindern und Sighrungsmittel anzubauen; 
und sie hilft ausdrücklich der Intervention des Pro_1ekts" ‘ . 

Danach läßt sich die Existenz einer "narcoguerilla", jedenfalls im Sinne 

einer strategisch-ideologischen Allianz, nicht bestätigen. Es bleibt die 

Tatsache temporärer und taktischer Allianzen zwrschen Guerilla und Ma— 
fia sowie die Auferlegung von Steuern, des sog. boleteo oder des "mpaesto 
al gramaje" durch die Guerilla, die im Zuge der Mohnexpansron zu ihrer 

Hauptfmanzierungsquelle geworden sind21 . 

Angesichts der Urheberschaft des Konzeptes der nargoguerilla drängt 

sich der Verdacht auf, daß damit versucht werden sollte, den während der 

Betancur—Regierung begonnenen Friedensprozeß durch Deleg1trmrerung 

der Guerilla zu "vereiteln"214 bzw., so Uprimny, "die Kriege mednger 
Intensität mit Antidrogenoperationen zu verbinden", d.h. strategische 

Interessen der Aufstandsbekämpfung durchzusetzen“? In diese Richtung 
geht auch folgende Feststellung des US—Senators Jesse Helms: 

211 Zitiert nach AW, 1990, 8.27 (nach Becker, Paul: Lost illusions: Latin America‘s 
struggle for Democracy as recounted by its Leaders, NY., 1990, 3.200). 

212 UNFDAC, 1990, 8.9; auch Besuch und Gespräche in dieser Zone, 23-25.10.1991. 

Die Beteili un der FARC an Mohn/Opium-ll-Ieroinhandel soll US$ 15.000 Mio. 

213 jährlich ein%ringgen (nach El Espectadar, Bogotä, 27.1.1992-11A_; mem Artikel in 
Die Tageszeitung, Berlin, 3.9.1992-9). Nach dem Wochenman Semana sollen 

sie eine 20%-Gewinnbeteiligung fiir Hilfsdxenste beim Mohnanbau und der 

Heroinproduktion erhalten (in: NAD 32/Dezember 1992/3). 

Krauthausen/Sarmiento, 1991, 8.95 (in Höhe von 10%); AW, 1990, 5.26; CAJ, 

1988b, S.41; Castillo, 1991, 8.68. 
214 Londofio, 1990, S. 39. _ 

215 Uprimny, 1990, 8.62; auch CIJ/CAJ, 1990, S.81;_ Pearce, 1990, S.256‚ 

Universidad de los Andes, 1990, S.l3ff. Diese Ansrcht wurde auchfl1n o._g. 

Interviews geteilt. Veläsquez vertritt die These, daß an diesem Punkt die Doktrlfl 

der nationalen Sicherheit ins Spiel gebracht Wird" (Intervrew, Medellm. 

10.9.1990). 

Kolumbien 67 

"Die Kommunisten sind weder an der Demokratie noch an der Versöhnung interes— 
siert. Sie wollen die frei gewählte Regierung stürzen und sie tuen dies, indem sie. 
die USA mit Drogensendungen unterhöhlen" 16. 

e) Drogenhandel und Justiz 
"Die Justiz ist vielleicht der Sektor, in dem sich am dramatischsten jene komplexe 
und widersprüchliche Situation des Drogenhandels ausdrückt. Die Drohungen, der 
Terror und die Ermordungen vermischen sich mit Korruption und Komplizen— 
schaft"217. 

Der in einem bedeutenden Drogenverfahren ermittelnde Richter hat die 
Wahl zwischen Korruption oder Tod. Es regiert das sogenannte ley de los 
das metales: plata o plomo ("Gesetz der zwei Metalle: Silber oder 
Blei")218. Zahlreiche Richter, die sich der Korruption widersetzten, wurden 
ermordet219‚ Bei der "Befreiung" des von der M19 besetzten Justizpalasts 
am 6/7 . l  l. 1985 wurden allein 14 Richter des obersten Gerichtshofes ge— 
tötet, von denen mindestens vier mit der Auslieferung großer Drogenhänd- 
ler an die USA befaßt waren220‚ 

Edgar Saavedra Rojas, Richter am Corte Suprema, beklagt - mit unter 
seinem Schreibtisch griffbereiter Pistole -, daß die Justiz völlig "schutzlos" 
sei: 

"... wenn die Drogenmafia die Mehrzahl der Richter noch nicht ermordet hat, dann 
nur deshalb, weil sie nicht gewollt hat; wollte sie, könnte sie die gesamte kolum- 
bianische Justiz dem Erdboden gleichmachen"221 

216 Zitiert nach Landofio, 1990, S. 39; weitere Nachweise zu den strategischen 
Interessen der USA in Universidad de los Andes, 1990, S. llff. und ]]] A3. 

217 CA], 1988b, 3.42. 
218 APEP, 1990, 5.177; Garcia—Sayän, 1989, 8.27; Universidad de los Andes, 1990, 

8.38. Nach APEP, 1990, 5.178, ist "die Unabhängigkeit der Justiz angesichts der 
nackten Kugel in Frage gestellt"; rnißtrauisch Bahamön, 1991, 3.30. 

219 U.a. der die Ermordung von Justizminister Lara untersuchende Castro Gil; die ge— 
gen Lehder, Ochoa und Escobar ermittelnde Londofio de Rojas; der den Mord an 
Pardo Leal untersuchende C. Valencia und schließlich die den Mord an Cafio 
untersuchende Staatsanwältin Rocio V. (dazu IA 70/Septernber 1992/3f. und V 
3.3.). Nach Asonal Judicial erhält ein Fünftel der 4379 Richter Todesdrohungen 
(nach Cansejo Economico y Social de las Naciones Unidas [CESNU], 1990, 8.43); 
seit 1980 wurden ca. 300 Richter und Justizangestellte ermordet, davon 53 von 
Drogenhändlem (CIJL, 1990, 5.21) [vgl. zu den Fällen CAJ-SC, 1990, 8.163; CA], 
1988b, S.42; CESNU, 1990, S.42ff.; CIJL-ICJ, 1990, S.21ff.; 
Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.1 17f.]. 

220 Pearce, 1990, S. 181f., 194; Londofio, 1990, S. 38; CAJ-SC, 1991d. Die Hinter- 
gründe der Besetzung sind bis heute umstritten: die Interpretationen reichen von 
einem taktischen Bündnis zwischen Drogenhandel und M19 bis zu einem Bündnis 
zwischen Drogenhandel und Sicherheitsorganen. In jedem Fall ging es der Dro- 
genmafia um die Vernichtung der im Justizpalast befindlichen Auslieferungsakten 
und die Liquidierung der einer Auslieferung zuneigenden Richter (vertrauliche 
Gespräche, Bogotä, September und November 1990). 

221 Interview, Bogetä, 19.9.1990. 
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“ " “ '  hwierig 
" t solchen Umstanden , so Camacho, ist es so 

v3rrllitezrl:zubestimmen, wann ein für diese Personen (des Drogenhandels, 

d.Verf.) günstiges Urteil Ergebnis der schlichten Korruptlon oder der leg1- 

timen Angst ist" 2. 

Die Rechtssprechung des Corte Suprema zur Auslieferung, auf die noch 

einzugehen sein wird (IV 2.3.3), läßt im übngen vermuten, daß es sich er 

der Konfrontation mit dem Drogenhandel gerade aus Smht_der Justiz, _wre 

die CAJ-SC feststellt, um einen guerra no deseada (unerwunschten Krieg) 

handelt223‚ Dies sollte jedoch nicht darüber hinwegtauschen, daß das effi- 
ziente Funktionieren der Justiz - über die Bedrohung durch den Drogen— 

handel hinaus — durch zahlreiche strukturelle Probleme erschwert oder 

verunmöglicht wird. Sie reichen von technischen Unzulanglrchkerten 

(fehlende Büroausstattung, Personalmangel) bis zu mhalthchen l)efiz1ten 

(fehlende Richterausbildung) und politischen _ Beschrankung(jen 

(Zuständigkeitsverlagerung an Polizeien und Militarjustlz), auf die an an e- 

rer Stelle noch eingegangen wird224. 

1.4.4.F l  n " rd ieU e t  

. " ' Kokapaste 
U ltfol en von Kokaanbauflache und Verarbeitung zu 

331än?ärf sollcfn sie dort (2.4.3.) für alle drei Länder untersucht werden. 

____—_____ 
des Freis ruches führender Mitglieder des Cali- 

222 %;ffäi?hi?ä5äfäti%.,Fggmacruz L.? schienen die Richter etwa bestocl';e: 

worden ‚zu sein, wie eine entsprechende Untersuchung der Procu;3daria vermu e 

läßt (El Tiempo, Bogotä, 8.1.1992; El Esperffftazéor, gct)gotta‚ 9d1e‘19pml.se is‘ ähnlich- 

- AJ, 1988b, S.43 . re 1 ua ron _ ‘ . 

223 %?iérfrffs1v91219dei'lvsi7i'fÄifsliefemng öffentlich fordern - dies h1eße unser eigenes 

Todesurteil zu unterschreiben" (Santos. 1991, vgl. FN 158). _ 1 

224 Zu den Zuständigkeiten IV 2.3.1.; zu organisatorischen und operativen Prob emen 

V 5.3. Vgl. auch Ambos, 1989, S.134ff. m.w.N. 
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2. Petri 

2.1. Historischer und politischer Kontext 

Als nach 12 Jahren Militärdiktatur225 im Mai 1980 die erste 
verfassungsmäßige Regierung mit dem Präsidenten Fernando Belaunde 

' Terry der konservativen "Accion Popular" gewählt wurde, wurde in einem 
kleinen Dorf im Departement Ayacucho zum ersten Mal eine Gruppe aktiv, 
die sich Sendero Luminoso (SL - "Leuchtender Pfad") nennt. SL war schon 
in den 70er Jahren nach der Spaltung der kommunistischen Partei Perus als 
Teil der maoistischen Fraktion entstanden und verfolgt einen maoistisch 
ausgerichteten Marxismus—Leninismus mit einer starken, durch den perua— 
nischen Philosophen Jose Mariategui geprägten, nationalistischen Kompo- 
nente226‚ Zur Zerstörung des bestehenden Systems und Neuerichtung einer 
"Volksrepublik" bedient sich SL aller möglichen Formen des Terrorismus 
wie Attentate auf staatliche Repräsentanten, Massaker an der Zivilbevölke— 
rung aufgrund von sog. "Volkstribunalen" und ökonomischer Sabotage, 
ohräeé7sich an Menschenrechte oder Kriegsvölkerrecht gebunden zu füh- 
len . 

Nach den Worten ihres (inzwischen festgenommenen und verurteil— 
ten228) Führers Abiel Guzman, alias Presidente Gonzalo, herrscht Bürger- 
krieg: 

225 Die erste dieser Militärregierungen des Generals Juan Velasco Alvarado (1968 bis 
75) versuchte erstmals in der Geschichte Perus eine die ökonomische Macht der 
Oligarchie beschränkende Reformpolitik einzuleiten, deren Kern eine Agrarreform 
zugunsten kleinerer und mittlerer Bauern war; diese Politik wurde jedoch vom 
Nachfolger des erkrankten und abgesetzten Velasco, General Francisco Morales 
Bermudez (1975—80), nicht weiterverfolgt bzw. rückgängig gemacht (vgl. Skid- 
more/Smith, 1984, S. 216; LAB, 1985, S.42ff.). Vor 1968 wechselten in Peru Mili- 
tärdiktaturen mit demokratisch gewählten Regierungen (vgl. ebd., S. 210ff.; ebd., 
S.28ff.) 

226 Grundlegend zur Entstehung und Ideologie Senderos: Degregori, 1990; Gorriti, 
1990b; Gonzälez, 1980ff.; [AB, 1985, S.106ff. SL betont immer wieder seine 
Eigenständigkeit und Besonderheit gegenüber anderen revolutionären 
Bewegungen und verurteilte den "real existierenden Sozialismus" als 
“revisionistisch". 

227 Zu den Menschenrechtsverletzungen SLs vgl.: A], 1989, S.5; AI, 1991, 5.183; AI, 
1992b, S.30ff.; AW/CAJ, 1990, S.64ff.; AW, l992b, S.25ff. 

228 Guzman wurde am 12. September 1992 im Limenser Stadtteil Surco in einer Pri— 
vatwohnung mit anderen SL Mitgliedern festgenommen und schon am 7. Oktober 
von einem erstinstanzlichen Militärgericht zu lebenslanger Freiheitsstrafe und Ent- 
schädigungszahlungen in Höhe von US $ 25.000 Mio. wegen "Vaterlandsverrat" 
(Art. 78 Cödigo de Justicia Militar) verurteilt. Das Urteil wurde in zweiter Instanz 
am 10. Oktober und in dritter Instanz am 14. Oktober bestätigt. d.h. das eigentliche 
Gerichtsverfahren dauerte gerade eine Woche (vgl. zu den Hintergründen: IA 
70/September 1992/5f.; IA 7l/Oktober 1992/6; Andean Group Report, London, 
8.10.1992, S.l; ders, 12.11.1992, 5.3). Vgl. auch die polemische Rede des Präsi— 
denten Fujimori anläßlich der Festnahme. der Guzman u.a. als "Vemichter", 
"Verwirrten" und "Monstrum" bezeichnet (Fujimori 1992). SLs militärische 
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"Our policy is to raze to the ground, 5) leave nothing ...; in a war, what you cant 

use or carry of, you destroy, you burn . 

' ts (= allen außer Lo— 
L f des Jahres 1990 war SL in 20 Departemen ‘ 

ilelfto)a'ltziv. 116 der 181 Provinzen, also praktisch im gesamten äagt3i,glä 

tiv230 unter anderem auch in der Kokaregron _Huallaga (19 f ) e; 

Seine' aktive Mitgliederzahl wird auf 3.000 bis 25.000 Kamp er g 

schätzt232. 

Neben SL trat im Juni 1984 das erste Mal eine andere Gruppe, ngmer;s 

Movimiento Revolucionario Tupac Amagt_ (MR’1;äfl-_ 1%;äO'z'ilitr'gglraigichiäv33 

T ac Amaru"), deren Ursprung 13 ms _ _ _ _ , 

ä'1'igtän'slgh in Erscheinung. Diese Bewegung}; die Rsmhlat'fos'fgält'; h'tn (11121; 

' ' Che Guevaras und der kubarusc en evou  . , 

Eä;äcäis öffentlich die Exzesse SLs knt1s1ert und die An31cht vertreten, 

daß Senderos' 
. . 

' ' ' ' ' nkult sem Sekuerertum und 
" tion der Partei als eines Fensohs, sem Persone _ , _ _ _ 

säfi?frfioleranz gegenüber den anderen Volkskraften, seine dogmat15che und iso 
--234 

lierte internationale Politik der Situation Perus nicht gerecht werden . 

Die ideologischen Differenzen führten auch zu nuhtggsä1p{nf 211jsäcaigand;; 

'schen den beiden Gruppierungen, wo_ _ . __ _ _ 

iitz1'4ngizrr' ällepartements bzw. 39 der 181 Prov1nzen nuhtansch aktiv 

' ' ' ' ' den zu sein wie 
' t damit edoch nicht wesenthch verringert wor ‚_ 

äfi?äigekrFaefgtisigllifrlilé folgende Anschläge, insbesonäerp1 im b;g;e;nä>g 113330 äg;ggp 

' " htemd auch die te ungn 
(IA 73/Dezember 1992/6), emuc _. _ re ime than for us, re- 

: " t's more of a problem for Fupmor_is_ g _ 

Sflprecägs ohlgsghfglieilred (1) the party of the responsibility of looking aaftetr thpl 

Chya'- „any it is a big blow It will delay a few things, but in the SerlX i Wéh 

change noihing“ (nach Harding, Vorwort in: Poole/Renzque, 1992, . , au 

ebd. 8.100). 
. . 

' - t nach USIS, 1990, 
' rt Vollversamlung des ZK. der P_CP SL, zmer _ . 

229 IS\'5ES'df/ll'äu2ä das vermeintliche Interwew rnit Guzman in der SL Zenung El 

Diart'o (Lima) vom 24.7.1988. 5 ‚bt an daß SL 

' ' ' 1991, S.1lff., Tabelle 4. Bernales, 1992, S_. gi , _ 

230 Euch"; lgleoprlefi'lsgglf' l1"'9"92 in zwei Dritteln des Staatsgebmtes aktiv ist, insbesondere in 

den Departements Ayacucho, Junin, Huanuco und Luna. . ' t  dem 

231 Reid 1989, 8.157; Gonzälez, 1991. Daraus entstanden Verbindungen im 

D o 'enhandel (s.u. 2.4.2.b)) . . 
232 AIWECAJ 1990, 3.13 (3.000); USIS, 1990, S.53 (5.000), Bemales, 1992, 5.6 

(6.000, 25.000). 
' ' ° ' 1 S.32ff. 

Z hrer Geschichte. Quehacer, Luna, Nr. 5 , ' _ . 

233 Z'i'ti'ert nach Ambos 1988, S.72. Dagegen SL, z(pletät 'nbdfen \2’)orgeg ;;pgffl;hrä 

' ' - ' ktor er v e r a  ne — 
höchsten Vertreter, Arce Bone, Ex D1r_e _ den Was sie wollen, 

' ' ' "... TA will 'eden Moment nut der Regierupg re ‚. . . ' 

iDslardle)n KmnMrl}f des per'uanischen Volkes zu stoppen (Interv1ew, in. ExpresO 

Lima, 10.11.1991). 
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wurde und somit SLS Vormachtstellung niemals ernsthaft gefährden 
konnte235‚ 

Die Regierung Belaunde antwortete auf die Bedrohung durch SL im 
Oktober 1981 mit der erstmaligen Verhängung des Ausnahmezustandes 
(estado de emergencia236) für fünf Provinzen des Departements Ayacucho 

. und erklärte zwischen Dezember 1981 und Mai 1985 insgesamt 24ma1 den 
Ausnahmezustand, davon allein siebenmal für das ganze Land237_ Die im 
April 1985 gewählte und Juli vereidigte APRA-Regierung unter Alan Gar- 
cia setzte diese Politik - trotz anfänglicher tei1weiser Aufhebung des Aus- 
nahmezustandes — im Dezember 1985 fort238_ 

Unter dem amtierenden Präsidenten Fujimori nahm der Gebrauch dieses 
Mittels zunächst ab239‚ mittels eines 'Selbstputsches' wurde jedoch im 
April 1992 der Ausnahmezustand über das gesamte Land verhängt (dazu 
sogleich). 

Faktisch bedeutet die Verhängung des Ausnahmezustandes eine 
Machtübernahme der Armee, einhergehend mit einer Erschwerung oder 
Ausschaltung rechtstaatlicher Kontrollen und der Mißachtung weiterer als 
der gemäß Art. 231 authebbaren Grundrechte24o„ Damit wird die verfas- 

235 Aber auch MRTA ist militärisch stärker geworden: 1989 operierte die Gruppe 'nur' 
in 11 Depts. bzw. 23 Provinzen (Comision Especial, 1990, S.28f.; dem, 1991, 
S.1 1ff., Tabelle 4). Zum Krieg SL-MRTA zuletzt Gonzälez, 1991, S.50. 

236 Der Ausnahmezustand wird nach Art. 231 der Verfassung durch den Präsidenten 
für die Dauer von 60 Tagen verhängt und ist verlängerbar. Mit seiner Verhängung 
geht die "Kontrolle der internen Ordnung der Ausnahmezonen" auf ein 
"politisches—militärisches Kommando“ (cornando politico militar) über, dessen 
Leiter - ein ziviler Staatsbeamter - vom Präsidenten auf Vorschlag des 
"Vereinigten Kommandos der Streitkräfte" (Comana'o Conjtmto de las Fuerzas 
Armadas) ernannt wird. Die vier Grundrechte "Unverletzlichkeit der Wohnung" 
(Art. 2.7.), "Freizügigkeit" (Art. 2.9.), "Versammlungsfreiheit" (Art. 2.10.) und 
"Schutz vor Verhaftung ohne Haftbefehl" (Art. 2.20g) können aufgehoben werden 
[ vgl. Art.23l‚ 275 Verfassung sowie Ausführungsgesetz Nr. 24150 vom 5.6.1985, 
insbesondere Art.4 (in: Normas Legales, Trujillo, Nr. 134, Mai-Juni 1985, S.216)]. 
Zur völkerrechtlichen Problematik dieser Einschränkungen Garcia—Saytin, 1988 
und unten IV 2.3.3.a). 

237 AW/CAJ, 1990, 5.15. - 
238 So standen Ende 1990 88 der insgesamt 181 Provinzen des Landes unter Aus- 

nahmezustand, und 25% der Bevölkerung lebten ständig unter Ausnahmezustand, 
35% (Bevölkerung Limas) die Hälfte des Jahres (US Department of State, 1991, 
S.736). Während des Jahres 1989 lebten mehr als 50% der Bevölkerung (ca. 11 
Mio.) unter Ausnahmezustand (US Department of State, 1990, nach Boletin der 
CA], S. 111). 

239 Ende 1991 standen 48 Provinzen ganz und 11 teilweise unter Ausnahmezustand 
gnd 45% der Bevölkerung waren davon betroffen (US Department of State, 1992, 

.708). 
240 Vgl. US Department of State, 1991, 8.736, wonach "the constitutional rights of 

persons detained are routinely ignored"; ähnlich ders, 1992, 8.709, 712; GAO, 
1991c, S.18, wonach die Regierung "has little control over the military"; auch 
AW/CAJ, 1990, S. 14f.;AI, 1988b;A1, 1991, S.182ff.; Laeb, 1990 (zur Situation in 
Ayacucho). 
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" ' Demokratie und der Rechtstaat, so Kritiker, durch„"emen 

8Stiggfiilu?tßsgianen eigenen Spielregeln innerhalb des formalen Staates 241 er— 

set%ie Situation in den Ausnahmezonen wird noch dadurch verscharft, datß 

die Bevölkerung seit Jahren von der Armee dazu gedrangt Wirdäsogenalräihe 

Selbstverteidigungskomittes (rondas campesmas) zu bilden, re 1mh ere 

men der Aufstandsbelcämpfung eingesetzt v;gden und selbst sg wim 

Menschenrechtsverletzungen begangen haben“ _. Die rondas wur ei? ( 

November 1991 durch zwei Verordnungen Prasrden_t Fujimoris aner ann 

und ihre Bewaffnung erlaubt243‚ obwohl em ahnlrcher MI 1tanls(ie- 

rungsprozeß der Zivilbevölkerung in anderen Landern, msbesc_mderefiüp;t 

lumbien, zu einer Verschärfimg der allgememen Gewaltsrtuatron ge 

hat244. 

ahre 1988 erhielt der Krieg zwischen SL, MRTA und den 

Sich£rhbitskräften durch das Auftreten einer Gruppe namens Cognargdo 

Rodrigo Franco245 eine paramilitärische Variante, und angesrc_hts_ er e- 

fürchteten "Kolombianisierung"246 wurde eine Spezralkommrssron zur 

Untersuchung der "Ursachen der Gewalt 247und Entw1cklun(g_ von 

"Alternativen zur Befriedung" im Senat gebrldet . Nach AngabenAiesert) 

Kommission wurden zwischen 1980 (17. Mai) und 1992 (bis 31i dugu; 

24.517 Personen Opfer der politischen Gewalt, davon 2.045 Mitglie er eg 

Sicherheitsorgane, 11.872 (angebliche) "Subversrve , 10.286 Z1v1 123t8n pn 

264 Drogenhändler24s‚ Als Täter wurden 1990 bei insgesamt 3.45 p em 

' ' " ’ — 7 5.93 (117). 
241 Patmc1a Valdez, z1t1ert nach Garcm Sayän, 198 , ‘ 

242 V 1 Loeb 1990; AW, 19921), S.23f.; IA 6l/Dezember 1991/6, IA 62/Japuzr 

19g92/5f.; E'l Espectador, Bogotä, 24.1.1992. Zu rondas in Ayacucho. Leon ar , 

Die Ta eszeitung, Berlin, 9.12.1992, 5.11. 

243 D-Leg%40 und 741, in: El Perüano, Lima, 12.11.1991, S_.101685f. Der Kongreß 

hat diese Verordnungen nicht gebilligt, statt desseg die rondgs_iirirrliäoleir zrii2hi 

t 11t. Die Gesetze wiederum wur_enü _von u) 

uKri’tletrlzcelilghngtefssä daß sich die rondas zur Ze1tl3r91t2e/r5tr_mlél;llrii.'lisriléiärl%)(ogrtg;1flfe.)brär}rfr;l 

ID member 1991/Sf; IA 62/Januar .; , , . .". 

252ziäeäf Gäsetzgebungsverfahren Präsident-Kongreß (vor dessen Auflosung!) 

v 1.111C 1. 
244 ähnlich krit CAJ 1991b‚ S.27f. Zur kolumbianischen Erfahrung schon 11 1.4.3.c). 

' . ' ' ' ' - Rodrigo Franco war 
G e Wird nicht nur aufgnmd_ ihres Namens 

245 gifflußiäfiiher APRA-Politiker zur 129eg;3 Igalyla) dßefla n9rä) ;varalssieclgröläällZ/ä 

sehen v 1. Ambas, , . _. n an“ . _ ' 

31l;päfigfiéifl uiid 6 de(r g181 Provinzen militärrsch prasent (Common Especral, 

1990, 3.28). Zu weiteren paramilitärischen Gruppen: AW, 1992t;3, Sf.20£t; einer 

. A st 1988/5. Der Begriff beschreibt die e urc ung 

246 ifusä6iärig upgali'amilitärischer Banden und damit ernhergehender neuer Formen 

von Gewalt, insbesondere Attentate. wie man sie von Kolumbren kennt. 

247 Vgl. Comision Especial, 1989; Comision Especial, 1990. 

. . " ' 1992 S.8 ("costo 
' L ma Constrtucron y Socredad) , Vol. 1 Nr.2, August ' , _ 

248 $(Ciiilpazcziimiiladb de la violencia politica"). Die Common Especial_arbelititnrlaglté 

Auflösung des Kongresses am 5. April 1992 (dazu sogleich tm e 
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folgende Gruppen verantwortlich gemacht: in 1.512 Fällen SL, in 68 
MRTA, in 5 Commando Rodrigo Franco, in 259 Bauernorganisationen 
(rondas campesinas), in 106 "Drogenhandel", in 284 nicht identifizierte 
Gruppen, in 369 die Polizei, und in 849 die Armee249_ Des weiteren gelten 
seit 1983 bis Ende 1991 ca. 5.300 Personen - nach einer Festnahme oder 
Entführung - als 'verschwunden'zso. Die Kosten der politischen Gewalt 

betrugen zwischen 1980 und 1992 (31.8) US$ 20.500 Mio.251_ 

Die am 8.4.1990 durchgeführten Präsidentschaftswahlen gewann der 
unabhängige Kandidat Alberto Fujimori (Cambio 90), der damit Nachfol- 
ger des Apristen Alan Garcia wurde252. Bei den Kongreßwahlen (Senat 
und Abgeordnetenhaus) ing das konservative Parteienbündnis FREDEMO 
als stärkste Kraft hervor 53, danach folgte die ehemalige Regierungs artei 
APRA254, an dritter Stelle erst das Regierungsbündnis Cambio 90 5 und 
abgeschlagen die gespaltene Linke256_ 

Nichtregierungsorganisation weiter und gibt Perü Paz heraus. Wie in früheren 
Berichten schätzt sie auch bei diesen Angaben den Anteil mündlich mitgeteilter, 
nicht verifizierbarer Daten, die nicht eingeschlossen sind, auf 10%, so daß sich die 
Gesamtzahl der Opfer auf 26.969 belaufen würde (ebd.). Die Todeszahl verteilt 
sich folgendermaßen auf die drei Regierungen: Belaunde (8.103), Garcia (9.660), 
Fujimori (7.223, zum 31.10.1992 27 Monate im Amt). 

249 Comision Especial, 1991, S.59ff. (Annexe 1-8). Zum Vergleich 1989; bei 
insgesamt 3.189 Opfern in 1.526 Fällen SL, 161 MRTA, 11 Commando Rodrigo 
Franco, 153 nicht identifizierte terron'stische Gruppen, 127 "Drogenhandel", 342 
Polizei, und 886 Armee (Comr'sion Especial, 1990, S.45ff.). Von den insgesamt 
2.049 Attentaten im Jahre 1990 werden 1.406 SL, 233 MRTA, 8 CRF, 28 
Drogenhandel und 374 anderen Gruppen zugerechnet (Comision Especial, 1991, 
S.8, Tabelle 1), 

250 US Department of State, 1991, S.740 nach Ministerio Publica (5.000 bis Ende 
1990); US Department of State, 1992, 8.711 (279 bis 300 in 1991). Nach Zahlen 
der Coord'inadora Nacional de Derechos Humanos sind 1992 (bis 15.9.) 161 
Personen als verschwunden gemeldet, davon allein 150 seit dem "Selbstputsch" 
Fujimoris vom 5.April (Estadisticas por DetenciÖn-Desapariciön de Personas en 
1992, Lima, Loseblatt, 15.9.1992; Call, 1992, 3.6). 

251 Perü Paz, Lima (Constituciön y Sociedad) , Vol. 1 Nr.2, August 1992, S.6. Dies 
entspricht 99% der peruanischen Auslandsschulden und 43% des ESP (ebd.). 

252 Im ersten Durchgang erhielt der vom konservativen Parteienbündnis FREDEMO 
(FN 252) aufgestellte Schriftsteller Vargas Llosa noch die meisten Stimmen 
(27,61%) gegenüber Fujimori (24,62%), APRA (PN 252) Kandidat A1va Castro 
(19,17%) und den beiden Kandidaten der gespaltenen (FN 255) Linken (Peace 
6,97%, Banantes 4,07%). Im Stichentscheid gewann Fujimori jedoch klar 
(56,53%) aufgmnd der Stimmen der ländlichen und traditionell unterprivilegierten 
Bevölkerung vor Vargas Llosa (33,92%) (vgl., USIS, 1990, S.6; Pooleflfe'nique, 
1992, S. 132ff.). 

253 FREDEMO, Bündnis der konservativen Accion Popular des ehemaligen Präsiden— 
ten Belaunde Terry, der christdemokratischen Partei (Partido Popular Cristiano) 
und der Libertad—Bewegung von Vargas Llosa, erhielt im Senat 20 der 60 Sitze 
und im Abgeordnetenhaus 60 der insgesamt 180 (ebd.). 
Die Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) - 1930 von Haya de la 
Torre gegründete älteste Partei mit sozialdemokratischer Ausrichtung (Mitglied 
der SI) — erhielt im Senat 16 und im Abgeordnetenhaus 55 Sitze (ebd.). 

254 
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Fujimori, der damit ohne Mehrheit im Kongreß regieren mußte, hat am 
5.4.1992 durch eine Art "Selbstputsch" — mit Unterstützung der Streitkräfte 
- den Kongreß aufgelöst und - im Zuge einer angeblichen "Säuberung" der 
Justiz — eine Massenentlassung von Richtern, Staatsanwälten und anderen 
Justizangehön'gen durchgeführt257. Die Wahlen zu einem 
verfassungsgebenden Kongreß (Congreso Constituyente Democratico) vom 
22.11.1992 gewann Fujimoris "Cambio 90" rnit 39% (44 von 80 Sitzen), 
allerdings ohne Teilnahme eines Großteils der traditionellen Parteien (u.a. 
der APRA) und bei Abgabe von 22,7% ungültigen (Protest)stimmen258‚ 

2.2. Drogenkonsum 

Obwohl schon seit Anfang der 70er Jahren Studien über Drogenkonsum 
durchgeführt wurden259, hatten diese wegen zahlreicher methodologischer 
"Defekte"260 und einer Beschränkung auf bestimmte Städte, insbesondere 
Lima261, nur eine geringe Aussagekraft. 

Erst im Jahre 1986 wurde die erste Studie auf nationaler Ebene von 
Jutkowitz et al. durchgeführt und 1987 veröffentlicht252. Ferrando führte 
zwei Jahre später eine methodologisch verbesserte Untersuchung gleicher 

255 Das von Fujimori aus unabhängigen Persönlichkeiten gegründete Bündnis Gambia 
90 ("Wechsel 90") erreichte 14 Sitze im Senat und 32 im Abgeordnetenhaus 
(ebd.). 

256 Die 1980 gegründete "Vereinigte Linke" (Izquierda Unida- TU) spaltete sich 1989 
endgültig in IU mit Henry Peace als Präsidentschaftskandidat und Izquierda Socia— 
lista (IS) mit Alfonso Banantes als Kandidat. Die IU besteht aus zahlreichen Par- 
teien von Mitte bis extrem links, während IS aus gemäßigt linken Parteien und Un- 
abhängigen besteht. IU erhielt 6 Sitze im Senat und 16 im Abgeordnetenhaus, IS 3 
im Senat und 4 im Abgeordnetenhaus (ebd.). 

257 Vgl. Decreto-Ley 25418 v. 7.4.1992 - besser bekannt als Ley de bases del 
Gobierno de Emergenct'a y Recon.strucciön Nacional ("Grundlagengesetz der 
Regierung des nationalen Notstandes und des Wiederaufbaus"), in: Normas 
Legales, Trujillo, Nr.191, April 1992, 3.177. Zu den Hintergründen des Putschs: 
vgl. IA 66/Mai 1992/5f.; IA 67/Juni 1992/6 u. die folgenden IA‘s; auch AI, 1992, 
S.10ff.; AW, 1992b, S.lff.; Poole/Re’nique, 1992, S.159ff. Zur (anfänglichen) 
Unterstützung durch die Bevölkerung: Haubrich, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 18.4.1992; Leonhard, in: Die Tageszeitung, Berlin, 13.4.1992—9; krit. 
Vargas Llasa, in: ebd., 22.4.1992—13. Zu den Auswirkungen auf SL: Leonhard, in: 
Die Tageszeitung, Berlin, 2.5.1992—18f. und 9.12.1992—1 ] .  

258 IA 72/November 1992/5. 
259 Vgl. Castro de la Mata, 1987, 8.16; Jeri/Pérez, 1990, S. 10ff.; Leön, 1989, S.32ff.; 

Prada, 1989, S. 271ff. 
260 Insbesondere Léon, 1989, S.73, kritisiert "die methodologischen Defekte in allen 

Studien". 
261 Nach Castro de la Mara, 1989, S.16, sind "die Mehrzahl der Studien 

unvollständig" 
262 Jutkawitz et al., 1987. Es wurden 4.384 Personen von 12 bis 45 Jahren in 5.000 

Wohnungseinheiten in allen Städten über 25.000 Einwohner — außer den Ausnah- 
megebieten Tingo Maria und Ayacucho — befragt, wobei jedoch allein 1.240 Woh- 
neinheiten aus dem Stadtbereich Limas stammten (Lean, 1989, S. 66f.). 
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263 . . . ähääfäh , unad1e in beiden Ugärsuchungen gewonnenen Daten zu ver- en un zu verg eichen . Sie hat bei m' d t ' ' Gebrauch zwischen drei ve ' ' m es enS e1nmahgem 
". " rsch1edenen Zertpunkten unterschied ' "irgendwann (prevalen_cia de vida - auf das gesamte Leben bezogeh? J_ungst (usa reczente_- ‚in den letzten zwei bis 12 Monaten vor dem Inter-, _v1ew) und gegenwartrg (usa actual - in den letzten 30 Tagen)265_ 

Tabelle 5 : Konsum auf nationaler Ebene in Prozent 

Substanz "irgendwann" "jüngst" "gegen- 
wärtig" 

1T\;1:aä ] 57,2 15,3 27,6 o 0 .  83,5 27,5 47 1 Analget1ca 21,6 9 0 ’ Hustenmittel 12,3 4.8 8,0 Sedativa 3 2 1,1 215 Hypnotica 0,8 0,3 3.7 Aufputschmittel 1,3 0,3 0% Marrhuana 5,3 . 0,5 0,3 Halluzmogene 1,4 02 ' Inhalationsm'ittel 2,4 0.6 0,03 Kokablätter 14 9 0,6 0,4 Pasta Basica266 2,8 0,4 dä Kokain 1,3 0:2 ' 0,4 

{Der Konsum Jüngst" oder " gegenwärtig" ist gegenüber "irgendwann" deut- 1ch "geringer, da es 51011 bei den ersten beiden um begrenzte Bezu s- zeüraurne handelt. Demgegenüber varieren die Zahlen im Verhältrgti Jungst und "gegenwärtig": nur im Fall von Tabak, Alkohol Kokablätterä und Kokam ist der zugegebene "gegenwärtige" Konsum höher als der "jüngste", während er bei den anderen (illegalen) Drogen geringer ist. Dies 

den Ausnahmegebieten Ayacucho Tin ' . , go Mana und Tara oto - ' lv3ägagäzne aus1 tät;gn StadtbgrerchQLgmas kamen, 2.713 vompRest d!?äiidhffiä 33 , . aus en e irgsstädten der Sier d Urwaldstadten der Selva Dabei bleibt ' ' ra un 563 aus den 
_ _} ._ Jedoch auch — Wie bei Jutk "t Ge22in t15)33?5 lkiiii (lanilig:hen) 2B3völkerung unberücksichtigt optlaz68£519iilgdsez ‘ _ ng , von , Mio.) in Städten und d ‘ ' , (10,2 M10.) in den Städten mit mind t ' avon Wiederum 70% 2 rechnung, Zahlen nach Ferrando, 1953,?h%?£89 Einwohnern leben (ergene Be- 222 So Ferrando selbst in: Lerner/Ferrando, 1989, S.61. Ferrando, 1990, 5.39, 40 (Tabelle 12), 44 (Tabelle 15), 45 (Tabelle 16). 266 ' ' Pasta Basrca de Cocama (PBC), gemeint ist - gemäß der bei I. 2.2. definierten Ter— mmologie - das ve ' ' ' 

Kokainhydrochlmi gt;nre1mgte Nebenprodukt der Kokambase und Vorprodukt des 
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ist erstaunlich, da "jüngst" einen erheblich größeren Zeitraum als 
"gegenwärtig" umfaßt (zwei bis 12 Monate gegenüber 30 Tagen), ist aber 
damit zu erklären, daß die Befragten den Konsum illegaler bzw. sozial ab- 
gelehnter Drogen eher als etwas Vergangenes ("jüngst") denn Aktuelles 
("gegenwärtig") betrachten und sich deshalb bei der Frage nach 
"gegenwärtigem" Konsum eher an legale Drogen erinnem267‚ 

Insgesamt scheinen die Angaben Ferrandos zu niedri zu sein, wie sich 
aus von ihr selbst durchgeführten Kontrollinterviews26 und einem Ver— 
gleich mit Jutkowitz et al. ergibt. Er erhält höhere Zahlen bei "irgendwann" 
erfolgtem Konsum269, insbesondere bei Marihuana (8,3%), Kokablättem 
(21,7%), Pasta Basica de Cocaina (PBC, 4,0%) und Kokain (2,6%)270. 

Bei der geschlechtsspezifischen Differenzierung stellt Ferrando einen 
höheren Konsum bei Männern (91,8%) als Frauen (86,7%) fest, wobei sich 
im einzelnen folgendes ergibt: Alkohol (Männer: 88%/Frauen: 79,5%), 
Tabak (73,5/42,4), Analgetica (17,6/25,1), Hustenmittel ( l  1,4/13,1), 
Sedativa (2,1/4,2), Hypnotica (0,6/1‚0), Stimulantien (LI/1,6), Marihuana 
(9,7/1,3), Halluzinogene (2,2/0‚8), Inhalationsmittel (BA/1,6), Kokablätter 
(18,4/1 1,7), PBC (SJ/0,1), Kokain (2,5/0,1)271. 

Die geographische Verteilung weist auf einen generellen Unterschied in 
den Konsumgewohnheiten zwischen limefio (Einwohner Limas) und pro- 
vinciano (Einwohner von Rest der Küste, Gebirge und Urwald). Die [ime- 
fios konsumieren vorwiegend die illegalen und sozial geächteten Substan- 
zen (PBC, Kokain, Marihuana), die provincianos die pharmazeutischen 
(insbesondere Analgetica und Sedativa) und "folkloristischen" 
(insbesondere Kokablätter) Substanzen. So wird etwa in Lima 69% des 
PBC, Kokain und Marihuana Perus konsumiert, während 53% der pharma- 
zeutischen Substanzen und 67% der Kokablätter in den Provinzen 
eingenommen werden”? 

Als Durchschnittsalter des Konsumbeginns gibt Ferrando für Tabak 
17,8 Jahre an, für Alkohol 17,3, Analgetica 17,0, Hustenmittel 17,3, Seda— 

267 Ebd., S.43. Dies begründet andererseits Zweifel an der von Ferrando gewählten 
zeitlichen Differenzierung - zumindest zwischen "jüngst" und "gegenwärtig". 

268 Ebd., S. 58ff. (Tabelle 39). Die Kontrollinterviews wurden im Stadtbereich Limas 
mit 111 schon beim ersten Interview bestimmten Personen durchgeführt und führ- 
ten bei allen Substanzen - außer Kokablättem - zu Korrekturen nach oben bis zu 
100% (Halluzinogene), z.B. Marihuana (19%), PBC (50%), Kokain ( ]  1%). 

269 Im Folgenden wird nur noch von "irgendwann" erfolgtem Konsum ausgegangen. 
270 Ebd., S.40 (Tabelle 12). Andere Ergebnisse: Tabak (67,4), Alkohol (87,2), Analge— 

tica (9,9), Sedativa (18,5), Hypnotica (0,9), Psychostimulantien (3,7), Halluzino- 
gene (3,0), Inhalationsmittel (3,6). 

271 Ebd., S.45f. (Tabelle 17), 65 (45), 70 (51), 75 (61), 77 (65), 80 (70), 83 (75), 86 
(80), 87 (84), 90 (89), 92 (99), 93 (95). 

272 Ebd., S.41. Der Kokablattkonsum ist mit Abstand am höchsten in der peruanischen 
Sierra (Gebirge) mit 31%, was sich aus der andinischen Kokatradition erklärt (n 
I 2.1.). 
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tiva 22,3, Hypnotica 19,9 Psychostimulantien 19 3 Marihuana 1 
' ' , _ , , 8,6, Hal- ll(i;zi:lnggi)r12el 31,0, Inhalatronsrmttel 14,2, Kokablätter 17,7, PBC 20,3, Ko- 
Aus der Sicht der Drogenpolitik ist die Häufi keit d ' galer Drogen (Marihuana, PBC und Kokain) ung das Bilsd(lfiilg);izililäalzljilblzi Konsumenten von besonderem Interesse. Im Falle von Marihuana er ibt sich, daß uber die Hälfte der Konsumenten (52,1 %) es nur ein bis zweifnal in ihrem Leben geraucht haben, nur 9,8% mindestens hundertmal und die Mehrza%4eme 'hohere" Ausbildung universitärer oder anderer Art enos- sen hat . PB_C hat knapp die Hälfte (49,4%) ein— bis zweimal ä2 1% mindestens hundertmal konsumiert und auch hier hat die Mehrzahl hohere Ausb11dung275. Kokain wurde von 41,6 % ein— bis zweimal von 24,8% mindestens hundertmal konsumiert, und die Konsumenten h, b fastz ausschließlich eine "höhere" Ausbildung275, a en usammenfassend ergibt sich, daß die Dro en, dene ' " am starksten ausgesetzt ist (Alkohol und Taba%r)‚ bei wii?éaaz/101nligirsutgigi konsumiert werden, während die illegalen Drogen sich zwischen 137 (Kokain) und 5,3% (Marihuana) bewegen. , 0 

Diese Ergebnisse bestätigt eine neuere Studie üb ‘ er Ju endlrche 15-24 ;2h21i?7)‚ nach der ebenfalls Alkohol (mindestens einmalig5r Gebraucfh von äfil a) und Tabak (64,5%) zu den am häufigsten konsumierten Drogen z en, wahrend der Konsum von Kokablättem (6,2), Marihuana (3 7) PBC (2,8) und Kokain (1,2) relativ niedrig ist277‚ ' ' 
Interessanterweise entspricht dies nicht de " " ' 

„ _ „ r offenthchen Memun ' PBC fur die am haufigsten konsumierte Droge hält. Es existiert, sog,Fgf rando in einer anderen Studie eine "sub'ekti ' ' ' ' 
. _ , ve E realen in Widerspruch steht"278‚ ] pldem1010316 dle ZU der Trotz des relativ geringen Konsums von PBC ' ' _ _ _ _ _ Wird Sie mehr und als die qualitativ und quantitativ gefährlichste der illegalen Drogen angezgf hen. Schon 1978 wies Mariategui auf die "erhöhte klinische Agressivität 

273 Ebd., S.47ff. (Tabelle 21—23). 
274 16 9% haben es drei— bis fünfmal 727  ' , . . , , o sechs— bis neunmal, 14,1 - ' ;1g.lliilrliluhänge313z1grna}ll klonsiängr;rt. Keiner ist ohne Ausbildung 1 3% hz’befiel(linruri,df —, , up sc u - ,  , meine höhere Ausbild ' , ' ,"  275 anderer (5,3%) Art [ebd., S.87 (Tabelle 82), S. 86 (Sär)l]g. unrversrtarer (12,6%) oder 3,4% drei- bis fünfmal 3 7% sechs— bis neunmal ' _ . . . . . _ ‚11,47 zehn-b - äl’glglaiiöllcizlrgeAlStb911tlzlne Ausbildung, 1,2% haben Grundsbhul— 2 5%bnäldliilrilt‘slgltiililn 

, u s  1 ‘ " 1 ; ' 7  (Tabellen 101, 102, 1 (t)igi;gl.universitarer (5,9) oder anderer (2,8%) Art [ebd., S.97f. 
276 15 5% drei- bis fünfmal 2 0‘? ' _ , . _ . , , .o sechs- bis neunmal, 16,1% zeh - b' - äig$alljt.keiner ist ohne Ausbildung, 0,7% haben Grundschul-‚n0 792 läaliill;ltlslglrili?lu— 277 ‚ o ohere Ausbildung (3,6%l1,8%) [ebd., S. 100f. (Tabellen 104 105 106)] ' Ferrando, 1991,S.15ff. u. Tabellen 1 u.2. ‘ ’ . 278 Ferrando 1989 ' rando, 1989b, Sa385522, vgl. auch Lauer/Ferrando, 1989, S. 87; vgl. auch Fer- 
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der PBC" 11111279, Salcedo spricht von der "Ära des PBC"280, und Le6n 

weist einen kontinuierlichen Anstieg des Konsums zwischen 1976 und 

1989 nach281 und stellt fest: 
"Wenn die von der Literatur angedeuteten epiderniologischen Tendenzen anhalten, 

wird der Konsum von PBC in der Zukunft ein ernstes Problem der öffentlichen Ge- 

sundheit darstellen"zsz. 

Demgegenüber "kommt Marihuana aus der Mode"283, und Kokain bleibt 

wegen seines hohen Preises und seiner "aristokratischen Aura" auf die 

Oberschicht beschränkt284_ 

2.3. Kokaanbau und -verarbeitung 

Perü ist weltweit das Hauptanbaugebiet für die Kokapflanze235, wobei die 

Angaben für die Gesamtanbaufl"che zwischen 100.000 ha und über 

300.000 ha varieren286, was 60 - 80% der Weltkokaproduktion ent- 

spricht287‚ 15 - 30% dieser Menge werden für legale Zwecke unter 

Aufsicht der staatlichen Kokabehörde ENACO (Empresa Nacional de 

Coca288), etwa zum traditionellen Kokakauen, zur Teeherstellung (mare de 

coca) bzw. für pharmazeutische Zwecke verwendet28 . 

/ 

279 Mariategui, 1978, 8.39. 

280 Salcedo‚ 1984, S.80ff. 
281 Leön, 1989, S. 99ff. auf Grundlage aller zwischen 1976 und 1989 durchgeführten 

seriösen Studien. Vgl.auch Lemer/Ferranda, 1989, S.83f.; Villanueva, 1989, 

8.182ff.; Ferrando, 1991, 5.16. 

282 Ebd., 3.103; so auch Lerner, Interview, Lima, 15.10.1990 u. 7.11.1991. 

283 Lerner/Ferrando, 1989, S. 81. 

284 Ferrando, 1990, 8.110; auch Lerner/Fermndo, 1989, S. 84f. 

285 Nach Ramirez, 1983, S. 160 wurde in den Departements Cajamarca, Lambayeque, 

San Martin auch Cannabis angebaut. 

286 US Department of State—BINM, 1991, S.21 gibt für 1990 121.300 ha an. Bri- 

cerioflklartinez, 1989, 8.263, gelangen für 1987 zu einem Mittelwert von 235.000 

ha ausgehend von offiziellen Schätzungen (150.000) und inoffiziellen (320.000) 

und zu einem jährlichen Wachstumsfaktor von 27%. Campodönico, 1989, S.234f 

zitiert für 1987 Zahlen von 98.000 - 180.000 (ebenso Quehacer (DESCO) Nr. 59, 

Juni/Juli 89, 3.42). 
287 Je nach Ausgangsschätzung vgl.: US Department of State—BINM, 1990, S. 32; 

Hoffmann, 1990, S.62. 

288 Vgl. Art. 41 des peruanischen Drogengesetzes Nr. 22095 vom 3.3.1978 (s. Ill. 

C.2.2.1.) sowie Prada, 1989, S.198ff. zur Rolle ENACO'S. 

289 Auch hier herrscht Unklarheit: während Velasco, 1989, S.10, 15% legale Verwen- 

dung angibt, gibt Podestä, 1989, S.213, 30% an; nach offiziellen Angaben betrug 

der legale Anbau 1987 fast 18.000 ha (Laity, 1989, S.4). Die Unterscheidung le- 

gal/illegal verliert an Bedeutung, wenn man weiß, daß auch ein Teil des "legal" 

produzierten Kokas zur Herstellung der "illegalen" Kokapaste verwendet, d.h. auf 

dem Sehwarzmarkt verkauft wird, wie Rojas schon 1976 nachgewiesen hat (vgl. 

Jerl/Pérez, 1990, 5.54, vgl. auch FN 293). 
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Die Kokaproduktion begann sich seit Mitte der 70er Jahr 
Kokamnachfiage des US Marktes auszubreiten und hatte 115s32£ä313531 
331 88c39rg%a)threg enolrär‘1feo(sxt)eigerungsraten zu verzeichnen: von ca. 95 000 

11 er . ' . (1990/geschätzt 1991)290. (1987) bis 137.300 (1989) und 138.300 

Die Anbaugebiete befinden sich im 350 km 11" ' ' 
’nen Tal des Huallaga—Flusses (Departementsorsldiih 823 Lli/Ilnaitiäleleiigifd 
Huänuco), den_Tälern von Convencio’n und Lares (Departement Cuzco) 
und vereinzelt in den Departements Cajamarca, Ayacucho Amazonas La 
Libertad, Loretto (Ucayali Fluß) und Pun029l. Hauptanbaugebiete sind,das 
obere Huallaga-Tal (Alto Huallaga, Tingo Maria bis Tocache) mit ca 50 
[MS 100.000 ha,_ das ausschließlich Koka zur illegalen Verarbeitun— 
produzrert, und die Täler von Convenciön und Lares mit 15 — 45.000292 iigi 
denen - im Gegensatz dazu - schon seit Jahrhunderten legal traditioneller 
Kokaanbau betrieben wurde und die vor dem Kokainboom das peruanische 
Kokazentrum darstellten, woran heute noch der Hauptsitz ENACOS in 
Cuzco (Hauptstadt des gleichnamigen Departements) erinnert293 Die in 
der field workEnde 1991 gewonnenen Erkentnisse deuten auf eine neue 
Entw1cklung hm. Emerseits ist eine Produktionsverlagerung weg vom Alto 
Huallaga in den unzugänglicheren Norden San Martins (Huallaga Central 
Bajo Huallaga) sowie die Departements Amazonas und Loreto (Uca ali 
Fluß) festzustellen, so daß sogar von einem "Verschwinden des Älto 
Huallaga gesprochen wird. Andererseits wird auch im traditionellen Anb b' t . .. . marlz(1t2gggdie Convencrön/Lares zunehmend Koka fur illegale Zwecke ver- 

290 US Department ofState-BINM 1989 S 16 (für 19 , , . 85) und 1991, S.22. - 
äÜ$fi;ffll. .Sggäeftällltifllitllt99 1T „51.23 geht nun von einem höheren Emalg)zsegrii?:n 

, m a jetzt 2,3 mT/ha) so daß sich d' P (1 kt' 
196.900 mT (1990) und 225 900 (1991 "' “ re ro u 1011 auf _ _ ._ geschaut erhebt. Z ' 
potentreller Bruttoproduktron (hier angegeben) und N3ttoproduktiäri%gll%eäcmecl 

291 Prada, 1989, s. 353; Laity 1989 511 ut  z ' ' 
Huallaga insbesondere Hemändez, 1991,%3f. umlfenahme einer Landkarte; zum 

292 Auch diese Zahlen sind unklar das US D epartment 0 State-BINM, . 
233 583 23.303 11315((<)5ä-)7f0%f)_ fudr der$lto Huallaga ai1s; laity, 198919392'131d1190 

. a ur as 0 re Hualla aTal und bis 45000 " 
Departement Cuzco au5' Salcedo 1989 S 42 g ' Zu . fur das 20.000 und Campadönica 1989 ' s 23'5f .z" von mm 80000 bzw' 15 bis _ ‚ .  . ‚__ . . 1t1ert 30 bis 43.000 fü 
ä:allaga. Damit besteht ledigl1c_h Übereinstimmung, daß im Oberen Äu3llizg?äiii 
Vei-frfähläiggglrggg) rz:(r;gebatiztowud, wobei jedoch etwa Laity, 1989 vor einer 

_. . a erer nen, z.B. ?" hi - - ' ’ 
wegen moghcher Verlagerungen warnt. IC s Palcazu Pach1tea (oberer Urwald), 

293 Vgl Salcedo 1989 Reid 1989 . . , , , ‚8.153. ENACO erhält nach Henman ] 
81% seines Kokas aus der Gegend von Canvenciön und Lares (ähnlichggßgzittsi. 112,10, Ztervrew‚Qu1llabamba, 16.11.1991.) s " 

um Ganzen meine Artikel in Die Ta ' ' geszeitun , B Im, . . 
ggf)segtctidor, Bogotä, 1.3.1992-2D. Zum Mag :  NÄD 2‘81lAugußstl 11999922/6uNAEÄ 

pember 1992/4f.; NAD 30/Oktober 1992/4f.; Rumrill in La Repitbll'ca 

294 
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Neben Kokaanbau findet in Perü auch die Verarbeitung zu Kokapaste 

und - seltener - Kokainbase und —hydrochlorid statt295. Zu diesem Zweck 

existieren "Extraktionslabors" zur Herstellun von Kokapaste und 

"Transformationslabors" für Base/Hydrochlorid2 6, wobei es sich dabei 

nicht um Labors im wissenschaftlichen Sinne, sondern - so die Polizei - 

um "ländliche Labors in schwer zugänglichen Anbaugebieten", d.h. 

meist schlichte Holzhütten, handelt297, die deshalb umgangssprachlich ca- 

cinas ("Küchen") genannt werden 8. 

Während das wenig produzierte Kokainhydrochlorid (1989: 37mT299) 

im wesentlichen in Petri selbst konsumiert wird (2.2), werden 65—90% der 

Base zur Weiterverarbeitung nach Kolumbien gebracht3oo, 1989 etwa 852 

und 1990 787mT301. Dabei werden Land-, Wasser— und Luftwege genutzt, 

wobei oft eine Kombination stattfindet und im allgemeinen der Transport 

zu Wasser und Luft bevorzugt wird 2. 

Angesichts der Dominanz der kolumbianischen Kartelle und der an 

Kolumbien orientierten Produktions- und Vertriebsstrukturen leuchtet es 

ein, daß sich eine vergleichbare "Drogenmafia" in Perü nicht hat etablieren 

können303. Statt dessen hat sich der selbständige Handel auf den Aufbau 

eines Netzes zur "Mikrovermarktung" (micro—camercializaciön) zur Befrie— 

digung des internen Konsums beschränkt, dessen Organisationsgrad jedoch 

schwer einzuschätzen ist. Besuche in Anbaugebieten machen deutlich, daß 

der Kokabauer individuell und unorganisiert Koka anbaut und verkauft. Die 

Aufkäufer bzw. Zwischenhändler haben allenfalls losen Kontakt zu größe- 

(Lima) v.  2.11.1991, S.l9; Hemandez, 1990 u. 1991, S.2f. Nach Angaben des UN- 

CODEVA Projekts (vgl. III C 2.2.4.) und von ENACO werden in La Convenciön 

und L&res nur ca. 8.000 ha - von den insgesamt bis zu 45.000 ha - legal vermarktet 

(CODEVA, Agroinforrne Nr.5, Sept. 1990; Battistini, Interview, Quillabamba, 

16.11.1991; Wiese, Interview, Quillabamba 15.11.1991). 

295 Prada, 1989, 3.340, 356; Barsallo/Gardillo, 1988, 8.64. 

296 Ramirez, 1983, S. 170. 

297 Palicia de Investigaciönes del Peni (PIP), zitiert nach Prada, 1989, 3.344f. Solche 

Labors befinden sich im Zentrum Perus (Lima, Junin, Cerro de Pasco, Ayacucho), 

im Nordosten (Huänuco, San Martin) und im Süden (Cuzco, Puno) (Ramirez, 

1983, 3.170). 
298 Prada, 1989, 8.276. 

299 US Department ofState-BINM, 1990, S.14; vgl. auch die Beschlagnahrnezahlen in 

V 3.1.3. (Tabelle 15). 

300 Ebd. 
301 USIS, 1990, 8.40. 

302 Vgl. Prada, 1989, S. 363f., FN 192, der unter Bezug auf Campos Linares die sog. 

“weiße Route" (vom Huallaga über Iquitos, Amazonas bis nach Leticia, perua- 

nisch-kolumbianische Grenze) und "Goldroute" (von Trujillo über das 

Departement Tumbes nach Ecuador) als am häufigsten benutzte Handelswege 

angibt (vgl. auch ebd., S. 333f.). Vgl. auch die Routen unter 1. 2.4.1. 

303 Valger, 1990, S.4. Barsallo/Gardilla, 1988_, 8.55, vertreten sogar die Ansicht, daß 

die "Mafias der Drogenhändler vom Ausland kamen". 
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ren Handelsorganisationen Häufi ' ' ' _ " _ . ger behefem Sie die " Hä dl 
Klemvermarktung 304 m Callao oder einigen Stadtteilerf Lirrrllas'är äetten der 

2.4. Dimensionen des Drogenhandels 

2.4.1. Die sozioökonomische Bedeutung 

Aus der Differenzierun ' ' . . _ _ _g zwrschen legalem und 111e alem Anb ' 
ls(ä:rlriladicetels)lcll)iztopue einei/Ifmlltnalen/legalen und infogrmalen/ille'g'eltlerefrä'c'it 

_ . r ormae ar , der vom Mono 01 ENAC ' _ 
Wird, soll hier nicht weiter betrachtet w (1 P ' 0 kontr01hert ‚ d a  er ve 1 h ' ' 
formalen Markt unbedeutend (2 3 ) er en " rg IC en mit dem In- , _ . . und, da le al n1cht Z' l d  ' 
Drogenkontrolle ist306 Eine sozioöko ' g " le er staatlichen . _ . he E1nschätz d ' 
Marktes beruht w1e lm Falle Kolumb'nomlsc Img CS Illegalen _ , 1ens, auf bloßen Schätzu " 
srch am besten anhand der Unterscheid ' “ngen “I'd laßt 
Indikatoren und regionalen Effekten vor'rlie'lgirrir'fnlfc'len Inakrookonomlschen 

a) Makroökonornische Indikatoren 

Das große Defizit der ausgewerteten L' ' _ 1tera_tur besteht in der fehl d - 
t£g;ighc;ggzglgrea Tr31;säparenzh und damit Uberprüfbarkeit der Eigeg'rlli'släz 

_ e a ,  man äufig mit nicht nachvoll ' hb " ' 
Einnahmen aus dem Drogenhandel A ' 216 am Zahlen über _ _ _ , nte11 am BIP, an Ex rt - 
£;%%t;1etätaniwud3'07Emä akAusnahme bildet nur eine Städ°ieenveotä' %fi 

nez un tuel ere Zahlen v 308 ' ' _ 
gmnde gelegt werden sollen. on APEP ' die deshalb h1er zu- 

304 Vgl. Prada, 1989, 3.366. 
305 Vgl Prada 1989 S 367 w ' ' ._ _, , . . oa lsStdt t  ' ' ' 
3 Mana, Muaflores und Bananco gefienä?i°rvädää Comas‚ Lima La VlCtorla‚ Jesus 
332 Zgl. Ill C 2.2.1. sowie Tantahuilca, 1989, S.6. 

name/Martinez. 1989, 8.261; für das seriöse Vorgehen der Autoren spricht u a 
das ausdrückliche Erwähnen von "Beschränkungen" (limitaciones), insbesondere 
"die geheime und unerl b " ' dig mache (ebd., S. 2612)ru te Natur des Drogenhandels , die Schätzungen notwen— 

308 APEP, 1990, S.222ff. 
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Tabelle 6309: Umsatzerlös , Anteil an Bruttoinlandsprodukt und legalem Export (in 
Mio. US $) 

Jahre Umsatzerlös Bruttoinlandsprodukt % Export % 

1981 878,8 19.500 4,5 3.249 27,1 
1983 630,5 17.300 3,6 3.015 20,9 
1985 10355 18.650 5,5 2.978 34,8 
1987 1.973,8 22.000 9,0 2.544 77,6 
1989 1.890 16.000 11,0 2.690 70,3 

Der Umsatzerlös (untechnisch Bruttoeinnahmen) ergibt sich aus der Multi- 
plikation von jeweiliger Jahresmenge von Kokapaste/Base und Kokain 
HCL mit dem jeweiligen Dollarpreis, den die Auflcäufer der Paste/Base 
beim Weiterverkauf an die internationalen Händler (der kolumbianischen 
Kartelle) bzw. die Produzenten des Kokains HCL beim Direktverkauf in 
die USA erhalten3lo‚ Die Aufl<äufer selbst zahlen die meist bäuerlichen 
Produzenten von Koka und Paste in peruanischen Intis (jetzt Soles), da 
diese, so Kawell, "schlechte Erfahrungen mit gefälschten Dollars" gemacht 
haben3u‚ Demnach findet der Großteil des Handels innerhalb Perus statt, 
so daß eine Differenzierung zwischen (Auslands)umsatzerlös und 
'Rückfluß' im kolumbianischen Sinne (1.4.2. a)) entfällt. Allerdings muß 
ebenfalls zwischen Umsatzerlös und Reingewinn (untechnisch Netto- 
einnahrnen) unterschieden werden, da auch in Peni ein Teil des Umsatzer- 
löses zur Erhaltung von Produktions- und Handelsstrukturen verwendet 
werden muß, also 'Kosten' entstehen. ' 

Der Großteil des Umsatzerlöses stammt aus dem Verkauf der Kokain— 
base (für 1987: US$ 1.568,3 Mio.), da sie das peruanische Hauptprodukt 
darstellt (1987: 1.045,5 mT); danach folgen Kokapaste (US$ 268.450) und 
Kokain HCL (US$ 137.100), wobei zu beachten ist, daß das Kokain HCL 
zwar den höchsten Preis hat (30.000 US$/mT gegenüber 650 US $/mT für 
Paste und 1.500 US $/mT für Base), aber in nur unbedeutender Menge 
produziert wird (4,57mT gegenüber 413mT Paste und 10455 mT 
Base)312. 

Die Richtigkeit der auf dieser Basis gewonnen makroökonomischen 
Indikatoren der Tabelle 6 hängt von den Grundvariablen Produktionsmenge 
und Preis/mT ab, wobei insbesondere die jeweilige Produktionsmenge von 

309 Die Angaben 1981-1987 stammen von Bricefiofil/Iartinez, 1989, S.269 (Tabelle 6) 
und S.278 (Tabelle 9); die Angaben für 1989 von APEP, 1990, S. 226, 231f. 

310 Vgl. Bricefio/Martinez, 1989, S. 262, 269. Sie nennen Kokapaste Pasta Basic de 
Cocaina—Bruta (PBC-B = rohe Kokainpaste), Kokainbase PBC-Lavada 
(gewaschene Kokainpaste), vgl. zur Temünologie [. 2.2. 

311 Kawell, 1989, S.9, englische Übersetzung; vgl. auch Bricer'iaflklartinez, 1989, S. 

312 Diese Zahlen basieren alle auf Bricefioflllartl’nez, 1989, S. 269 (Tabelle 6). 
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Koka und Derivaten mit zahlreichen Unsicherhei ' 
_ . tsfaktoren behaft t 313. Auch die Preise schwanken sehr stark. Bricefio/Martinez gehen vone658(i US älk_g Paste und 1.500 _pro Kg Base aus, Scheben/Kohler stellten jedoch im Wi21;jz 1990;1n_en P_re1sve;f(ajll $auf jeweils US$ 120 bzw. 470 fest worauf er ein re1sant1eg an S 240 bzw. 600 N ’ 30%%zw. 900 (Mai 1992) folgte3l4‚ ( member 1991) und US$ ' erdies ist fraglich wieviel der Paste in Peru zur B ' 

. " . _ , _ ase verarbett Wird. Wahrend Brweno/Mamnez von 85% in 1987 ausgehen, schätzt 1UeS AID fur 1986/87 nur 50%315. Daraus würde ein geringerer Umsatzerlös folgen, da srch der Verkauf um 35% von der Base auf die billigere Paste (1.500 US_ $/mT_gegenüber 650 US $/mT) verlagem würde. dAngc31cthts dieser quantitativen Unsicherheit verwundert es nicht daß an ere n ersuc ungen - aus chend ' - ’ 
Ergebnissen gelangen316, g von anderen Variablen zu anderen 

Einigkeit besteht jedenfalls darüber daß Koka ' ' _ __ , zum wrcht1 te Exportprodukt Perus weit vor Kupfer, 0], Blei, Silber und Zinn wurd?”n Der ehemahge Pras1dent Garcia bezeichnete den Drogenhandel wiederholt 

313 gl. S 011 1 2.2. W O  Ins “ l l m | e g 
U Ch , beso dele auf d e I l ob  e atlk des ablhch 11 Eltlél es und dle Iranst°l 111a110n8k08111216111811 Cl 6 an en W Id  dort finden SlCll auch die 

W ng 8 g 1 ' 

314 Scheben/Kahler 1990 S 17 (Zahl von März 1990)" Besuch d , . . , e 20 (Zahl_von November 1991); NAD 28/August 1992/6 (Zahl \lonrMarilel9%2Hiii'iiiltld2 bellarrscher Uberblrck seit August 1989). 
315 Laity, 1989, S.“. 
316 Hardinghaus, 1989, 3.103, geht von 1.300 Millionen US Um ' von denen 600—650 Mill im Land blieben. Campodöniccf, 19889atzsjäärtllf'llgagliis)’ und S.238, von einem realen Umsatz in Höhe von 750 Mio. bzw, potentiell von fli1548' ‚wobei er bei der potentiellen Angabe von 516 mT Kokain HCL ausgeht, die r 3.000 US $/kg verkauft würden, was schon deshalb unwahrscheinlich <;(rsrheint, da - unums_tntten - Peru hauptsächlich Kokapaste verkauft und in In313‘3216l191938888/501211l1111IVICLJSUH£ YV;ägerx;rkauf hergestellt wird. Das Pano.v , , . , on . "0. Umsatz au . gaufgmnd Angaben der per. Zentralbank) von 1.200 Mio.. Välgle(gvlgléolggg Edi? $00 Mio., wobei er einerseits von Kokainexporten in Höhe von 3,5 Milliardeh US und andererseits von Rückfluß' in Höhe von 800 Mio. spricht was zumindest unverstandlrch ist, da kaum Kokain exportiert wird und ein 'Rückiluß' - jedenfalls 511 kolumbianischen Smn_e - nicht existiert. Deustua, 1987, S.38f. geht von 600 las? alliggger Grundlage eines Kokaexportvolurnen von 2000-4000 Mill US $. Ve- Kokäin a t ,  S31 von 8004.000 Mm. US $, basierend auf 4.000 mT Export von Ein hr}; 3 e. er ehemahge peruamsche Prästdent Garcia schätzte 1989 die na en auf 30 Mio. monathch, der damalige Wirtschaftsminister Vasquez B sp(rjach von 1.000 Millionen jährlich [AW/CA], 1990, S. 12, FN 5], der ehemalige In ustnemrmster Romero Caro von 2.800 Mio. im Februar 1990 wovon 2 100 i and blieben (Scheben/Kahler, 1990,S.16.). ' ' m 317 Campodönico 1989 S 239 ' _ , , . ; Podesta, 1989, S. 214; Jeri/P' 1990 ' - dmghaus, 1989, s.9s; Scheben/Kohler, 1990, S.16; Kawäilfz,l989, ‚SS..954’wldgei Kupfer das wichtigste le ' ' _ gale Exportprodukt mit 449 Mi . US bzw. 519 Mio. US $ (Campoda’m'ca, 1989, S. 234) darstellt? $ (Kawell‚ ebd.) 
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als äeänziges erfolgreiches multinationales Unternehmen Lateinameri- 
kas" . 

Nach Bricefio/Martinez wird der Umsatzerlös in die Landeswährung In- 
tis (jetzt Sales) umgetauscht, um den "operativen Zyklus des Drogenhan- 
dels funktionsfähig zu machen", und im Ausland angelegt“? Dies wurde 
durch eine 1989 von US AID in Auftrag gegebene Studie bestätigt, wonach 
von den 1.890 Millionen US $ Umsatz des Jahres 1989 ca. 900 Mio. ins 
Ausland flossen und 1.000 Millionen in Petri investiert wurden320‚ 

Die Verwendung im Inland setzt, wie im Falle Kolumbiens (1.4.2), be- 
stimmte "Geldwaschverfahren" voraus. Ein Großteil - ca. 500 Millionen - 
wird im offiziellen Finanzsystem über die Bankfilialen in den Anbauzonen 
umgetauscht321 oder in den "Wechselschaltem" der Banken Limas322; ein 
anderer Teil auf dem Parallelmarkt der Ocofia-Straße in Lima direkt ver- 
kauft323 und der Rest zum Erwerb von Konsumgütern, insbesondere des 
Schmuggelhandels, sowie für "spezielle Zahlungen"324 verwendet. 

Die staatliche Währungspolitik hat die 'Injektion' von Cocadollars - 
mehr oder weniger - begünstigt und sie als willkommene und notwendige 
'Liquiditätsspritze' betrachtet. 1988 wurde die Verwendung der "Dollars 
des Parallelmarktes" sogar ausdrücklich durch zwei Exekutivverordnungen 
legalisiert, und seitdem kaufen zahlreiche öffentliche Enrichtungen ihre 
Dollars in der Ocor’ia-Straße325 . Auf diese Weise erzeugt der Drogenhandel 
25 bis 50% der Devisen Perus und stellt einen entscheidenden Li- 

318 Zitiert nach Pearce, 1989, S.112. 
319 Bricefio/Martinez, 1989, 5.271. 
320 Zitiert nach APEP, 1989, S.237. 
321 Die drei Privatbanken Banco del Credito (größte Perus), Interbanc und Banco 

Amazom'co haben Filialen in Tocache, Uchiza, Aucayacu, Progreso, Juancui und 
Tingo Maria (Alto Huallaga); auch die staatliche Banco Agrario tauscht 
'Cocadollars' (vgl. Campodönico, 1989, 8251, FN 17 nach Actualida Economica, 
Sept. 1988). 

322 Dabei werden "Fassadenfirmen", "Dreiecksoperationen" (doppelter An- und Ver- 
kauf mittels Währungstausch) und ähnliche Tricks benutzt, wobei wegen des 
Bankgeheimnisses Anonymität gewährleistet ist (vgl. APEP, 1990, S.246ff.). 

323 Die Ocafia-Straße liegt im Zentrum Limas in der Nähe des Platzes San Martin und 
ist der Hauptumschlagsplatz für "schwarze Dollars", was von zahlreichen mit Ta- 
schenrechner und Dollarbündeln ausgestatteten peruanischen Männern und Frauen 
zum Ausdruck gebracht wird. In jeder peruanischen Stadt finden sich ähnliche 
Straßen (Besuche Perus Sommer 1988, Oktober 1990, November 1991). Nach J. 
Gonzalez, Mitarbeiter der Limefiser Consulting Firma Apoyo. werden in der 
Ocofia täglich ca. drei Millionen US $ getauscht, wobei 80% aus dem 
Kokainhandel stammen (Kawell, 1989, S.9; auch Scheben/Kohler, 1990, 3.16). 

324 "Spezielle Zahlungen" (pagos especiales) sind in US $ geleistete Bestechungs- 
und Treuegelder sowie "Spesen" (Alkohol, Prostituierte etc.) (Bricer'ia/Martinez. 
1989, S.271). 

325 Rechtsgrundlage sind die Exekutiwerordnungen R.C. 009-88-EF/90 und 094-88— 
EF, die bis zum 31.12.1990 den Umtausch von Dollars jeglicher Art erlaubten 
(vgl. CA], 1989, S.14; Campodönico, 1989, S. 250ff.). 
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qurd1tatsfaktor dar326‚ Die Wirtschaftszeitschrift Actualidad Economica warnte deshalb 1988 vor der Fortsetzung dieser "Tendenz", da sie zur Folge haben werde, daß "der Drogenhandel eine hohe Kontrolle über den freien Dev1senmarkt und damit über die Wirtschaft und Politik erreichen 
g 7 g 

b) Regionale Eflekte 

Seit den 70er Jahren sind in Petri verstärkt Wände rbewe e verarmten Gegenden der sierra (Gebirge) in die vom Kgdllilag-lglodlän 1idrßol-1 f't' ' sielfiär:lde selva (Urwald), rnsbesondere das obere Huallaga-Tal, festzu- 

"Diese Situation (der sierra d Verf ) des Man ' , . . els und der V 1 ' Bauern veranlaßt, von der sierra in die selvagzu ziehen, um %i::lit°fié(bäaffi um ... “1 "nt del K 'KOkfllll [Ildu t] e zu a l l l l l l  - 
bau tellzunellfllen Ode! Oka ' s | S enhä.ngfln 

Nach einer Studie von Aramburti330 stie ' " _ _ . g die Bevolkerun d b Huallaga-Regmn rn dresem Zeitraum von 92.237 (1972) gauferlI(‘1)4.‘i6r301 (1981) Personen, was einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 4 2% entspricht. Der Großtetl der Zuwanderer suchte Land (52,8%) und Arbeit (32,4%), was man sich seit den 70er Jahr kawirtschaft versprach: en von der auflcommenden Ko— 

eine bedeutende Zahl der Ansiedler, die in der letzen Dekade angekommen sind, tat dies we en der ökonomische " ' ' ' ' ' 
Kokaanbau zusammänhängen"”h n Moghchkerten, die um dem rllegalen 

Die Attraktivität des Kokaanbaus rührt von seiner ver li ' 
_ _ _ - chen mit de tr — d1t10nellen Landw1rtschaft - um ein vielfaches höherän Rentabilitäi h2r (dazu naher V 2). Zwar sanken die Kokapreise im Huallaga seit Juli 1989 (2,5—3 US$/kg) kontmu1erhch, zunächst dramatisch auf 0,35-0,85 US$/kg 

326 CA] 1989 S.14' Briceüa/Illartinez 1989 S 273ff ‚ . , __ , . . .;APEP, 1990, S.237, gägtdgäqrz'rirrslält1zerlots des Jal(;rels8 21; 359 (1.890 Mio. US $) 98% der gesztmti.:t1"iliiift.;eusitl . zsys cms un aller in- und ausländischen G Id 1 - gachten. Nach Scheben/Kahler, 1990, 8.17, ist es "sicher kein Geri?chfndz%etliligl(lisn Zäääfäigttgettl)ruckteng neuen [mi-Scheine zuerst im Alto Huallaga oder in Ocofia s ' ' ‘ 
Banken zu haatfern isländ'estrmmten Wechselstuben, auftauchen, bevor 51e m den 

327 Zitiert nach Campodöm'co, 1989, S. 254. 
328 Ebd.; krit. zur e enwärt' ' ' " ' 

S.7ff_; Saberon,gl 9g91, S.4£g.en neolrberalen Wirtschaftspolrtik auch Ruhm, 1991, 
329 The Pano.r Institute, 1990, S. 7. 
330 Aramburü, 1989, S.23lff. 331 ' Ebd., S.245. Hemandez, 1991, S.4, bezeichnet die internationale Kokainnachfrage ) als ex0 elle ex eine [Sache und die bauelllche All'l'lut als endogene, Interne 
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(August 1989/1990), dann auf 1-1,8 US$/kg (Dezember 1991) und 2,3 

US$/kg (Juni 1992)332; sie haben jedoch immer über den Preisen landwirt- 

schaftlicher Altemativprodukte bei geringeren Produktionskosten gele- 

gen333. Der Lohnarbeiter verdient bei Koka US $ 12/T ag, was 2,5 bis 8mal 

mehr als bei anderen Produkten ist334, Der Bauer steht damit vor der Alter- 

native "'legal' arm oder reich, aber 'illegal' zu sein"335. 

Die Folge ist, daß 60 bis 70% der Familien der Anbauzonen direkt oder 

indirekt vom Koka abhängen, da sie entweder nur Koka als Monokultur 

oder hauptsächlich Koka anbauen336_ Insgesamt sollen nach vorsichtigen 

Schätzungen 40.000 Personen in der Kokaproduktion beschäftigt sein und 

26.000 im damit zusamenhängendem Dienstleistungsbereich3 7; auf na- 

tional3egr Ebene sollen 600 bis 900.000 Personen im Kokabereich tätig 

sein . 
Die "Kokaisierung" der regionalen Ökonomien hat wirtschaftliche und 

soziale Folgen. Zwischen 1980 und 1987 stieg etwa das nationale BIP um 

15,2%, das der Kokadepartements nahm um 23,8 (Huänuco) bis 53,6% 

(Lambayeque) zu; ebenso stieg die Zahl der zugelassenen Kraftfahrzeuge 

in San Martin um 12% und im Amazonas um 14,5%, auf nationaler Ebene 

nur um 3%339‚ Andererseits ist eine höhere Inflation sowie eine Verteue— 
/ 

332 Vgl. die (tabellarische) Übersicht in NAD 28/August 1997J6. 

333 Im Jahre 1987 erhielt der Bauer für 1 ha Koka bis zu US$ 4.000, für Kakao 975 

pro ha, Reis 720/ha und Mais 240/ha (APEP, 1990, 8.234; Velasco, 1989, S. 11). 

Laity, 1989, 5.2, gibt 3.900 US$/Jahr an, was 3-11ma1 höher als bei anderen Pro- 

dukten sei. Nach Bricefiofll/Iartinez, 1989, S. 266 zahlte ENACO 0,6 US$/kg, der 

Händler 3,60. Im Alto Huallaga erhielt der Bauer im November 1991 für 1 kg 

Kakao etwa 0,6 US$; in La Convenciön zahlte das staatliche ENACO ca. US$ 12 

pro arraba (12 kg) Koka, Drogenhändler das doppelte; für die arroba Kaffee 

erhält der Bauer etwa 10 USD, fiir Kakao 9, für Achiote 4 USD (Besuch und 

Gespräche in diesen Zonen, Annex III und meine Artikel in Die Tageszeitung, 

Berlin, 8.1.1992 u. El Espectudor, Bogotä, 1.3.1992-2D). Die 

Kokaproduktionskosten betrugen zum Juni 1992 im Huallaga 1,8-2,0 US$/kg, 

daraus folgt - bei einem Preis von 2,3 US$/kg (FN 330) - eine Rentabilität von 0,3— 

0,5 US$/kg (NAD 28/August 199216). 

334 Laity, 1989, 8.2. 
335 Aramburü, 1989,S.231. 

336 Ebd., 8.253; APEP, 1990, S. 233f. Beachte jedoch, daß schon in den 60er Jahren 

(vor dem Kokaboom) im Alta Huallaga dauerhafte Agrarprodukte (Kaffee, Tee, 

Kakao, Platano u.a.) angebaut wurden, die auch von der Koka nicht vollständig 

verdrängt wurden, während im Huallaga Central und Hajo Huallaga 

hauptsächlich die kurzlebigen Monokulturen Mais und Reis angebaut werden, die 

von der Koka verdrängt werden (Hernändez, 1991, S.3; zur 

Produktionsverlagerung schon 2.3.) 

337 Lairy, 1989, 52; diese Zahlen sind äußerst umstritten: die CA], 1989, 5.15, gibt 

etwa 250.000, Prada, 1989, S. 197, 80.000 und Salcedo, 1989, S. 42, 250.000 

(Anbau auf nationaler Ebene), wobei sie sich alle auf Kokaanbau und -produktion 

beziehen. 
338 APEP, 1990, S. 232 (600.000); Hardinghaus, 1989, 8.100 (900.000). Zur Ermitt- 

lung dieser Zahlen, vgl. u. 3.4.1.b). 

339 APEP, 1990, 3.235. 

rGüng (der Dienstleistungen“0 und Produktionsfaktoren, insbesondere des 
Öf12unt und}l<30kdtäis, festzustellen34l. Zahlreiche Banken haben Filialen er 

ne , um 0 a ollars zu "waschen" und all ' ' ' ' - _ , ein in Ting0 Mana, der Koka- 
galllpt5til/dt des Alto Huallaga, gibt es 150 Einzelhandels eschäfte mit jähr- 
Kc ken) erkaufen in einem Wert von über 80 Mio. US $ 42. Der regionale 
. o„a com hat zum Phanomen der sogenannten "Kokadörfer" (villa cams) 
gefuhrt, die von J er1/Perez bildhaft beschrieben werden: 

"In diesen Ortschaften ist der amerikanische ' ' _ ‚ „ Dollar die all ' " 
ääielisizil1'fitl‘llltgrtifjnlwaT—i'ilfll d)amit durchgeführt. Die Döfläfllsli%ierivgälllgilrläulrllilsdi’aalliie 

. e s  e öchster Qualität die vom S hm - 
Schiffe Kähne und Flugzeuge der Händl ' " c uggelhandel durch , „ _ fuhrt werde V '  1 ' 
Unterbeschaftrgte und Abenteurer ziehener em_ge n. le e Arbertslose, " _ _ zu diesen Ortschaften d k" ' 
xpääglgen iindwemgen Jahren machen. Kleinunternehmer und Bill-ildnsililillfiänfelä 

src em Dollarkauf , transportieren sie (die Dollars, d. Verf.) auf dem 
Luft ' ' " ' se1n:xeä3.m die großen Stadte und etablieren so das Geschäft des Geldwech- 

c ) Bewertung 

Aus den makroökonomischen Indikatoren ergibt sich eine größere Abhän- 
gigkeit der peruamschen als der kolumbianischen Wirtschaft vorn 
Drogenhandel. Dies birgt die Gefahr in sich, so Bric'efio/Martinez daß ' 
von Variablen abhängt, die sie nicht kontrollieren kann"344 sd daßs'le 

letzter Konsequenz die staatliche Wirtschaftspolitik einer totalen Fremdbln 
st1mm_ung unterworfen ist. Gerade die begünstigende staatliche Finanz Oli. 
tik zeigt, daß der peruanische Staat ohne die Cocadollars s ' L' _p_ "_ 
nicht hatte erhalten können. eine 1q111d1tat 

Auf lokaler Ebene zei t sich, daß Kok ' " ' ' ' 
der _Unterentwicklung dagrstellt"345. Koka? 2l'lclieilltAdliiewlgiilc'll'ocrlilesält'tliitlion 
Somalpohtrk, indem es denen überleben hilft, die staatliche So?ialiar$ 
lgiiäpiräiae ;isie ärizeiltäläejrjiéläladurchhsriclgert Koka politische und soziale Stabi— 

, .  , aus sc ei t, "... ' ' ' 
mögliche Erhebung der verarrnten Bauemsilfaälillilgrriltl'ä‘tlsönetllngesgcfn 2lile 
sche1nhcher ist diese Erhebung jedoch, wenn die Lebensg'rundla e \l'( k -  
ohne Abstimmung mit der Bauernschaft zerstört wird, insbesondereg in eine? 

340 Im Huallaga kosten die riskant " . „ _ . en Kurzfluge von 10-60 min ' 
$$ä?lllnetn Stadten, oft _em21ge Fortbewegungsmöglichkeit, in sechssiäiéäthgiii-(laei'; 
Hot ; 1s°bi)snzgifnlzlldlljsggnllaprfltlsai l5/(ä-100, Übernachtungen in herunter gekommenen 

, u ige ttagessen bis zu 6 US$ (B h d 
Annex HI und meine Artikl ' ' ' esuc er Zone, Vgl. E.s‘per:tador‚Bogr)tä‚1.3.1992-3DiIl Die Tageszeitung, Berlin, 8.1.1992 11. El 

34] Ebd., S. 245; Aramburu', 1989, 3.248. 
342 Laity, 1989, 5.2. 
343 Jeri/Pérez 1990 3 5 5 “  „, , , vgl. auch Prada, 1989, S. 3 4 " 
344 nachdem ganze Dorfer unter der Herrschaft der Matiosi"Östfi'ender Chavez zmm' 

Eucerin/Martinez, 1989, 3.278. ' 
34 - -— 5 Ex UNFDAC Reprasentant Abbes, zitiert nach Salcedo, 1989, S. 44. 
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Region, in der sich die bewaffnete Aufstandsbewegung inzwischen konso- 

lidiert hat [dazu 2.4.2.b)]. Die Kehrseite dieser sozialen Rolle des Koka ist, 

daß ganze Ortschaften vom Drogenhandel abhängen, was eine Tendenz zu 

Spekulation und schnellen Gewinnen bis hin zu einem allgemeinen Werte— 

verfall mit sich bringt347‚ 

2.4.2. in u au t a t  und eellscha 

a) Korruption von Politik, Justiz und Sicherheitskrizften 

“Der beträchtliche Überfluß ausländischen Geldes in Perü hat eine ausgeprägte 

Korruption aller gesellschaftlicher Schichten und den Verrat der moralischen 

Grundsätze ermöglicht._ Die Kokadollars haben Parlamentarier, Richter, Staats— 

anwälte, Rechtsanwälte, Arzte, Chemiker, Polizisten, Bürgermeister und Gefäng- 

niswächter gekauft“? 

Nach einer Untersuchung von Bustamante349 setzen die peruanischen Dro- 

genhändler ihre Interessen mittels direkter oder institutionalisierter 

Korruption durch. Im Falle direkter Korruption werden identifizierbare Re- 

präsentanten des Staates bezahlt, während bei der institutionalisierten Kor- 

ruption eine Individualisierung nicht möglich sei, vielmehr eine Art 

"verallgemeinerte Korruption" des gesamten Staatsapparats vorliege, die 

sich etwa in der Manipulation von Kriminal- oder Justizstatistiken aus- 

drücke (dazu V 3)350‚ 
Die direkte Korruption, die insbesondere im polizeilichen und justiziel- 

len Bereich stattfindet, läßt sich zum einen statistisch351 und zum anderen 

durch sechs konkrete Fälle nachweisen: 

' Carlos Langberg, 1985 zu 14 Jahren wegen Drogenhandels verurteilt, erfreute sich 

nicht nur hervorragender Beziehungen zur damaligen Militärregierung Bermudez 

(mit Innenminister Velit Sabatini), sondern hatte auch enge Kontakte mit 

führenden APRA Miggliedern, die sein "Geschäft" bis zur Machtübernahme Alan 

Garcias protegierten3 . 
Reynaldo Rodriguez Löpez (El Padrino), 1989 zu 25 Jahren u.a. wegen Drogen- 

handels, Schmuggels, Mordes in mittelbarer Täterschaft im berühmten Fall Villa 

346 Hardinghaus, 1989, 5.103. 

347 Vgl. etwa APEP, 1990, 8.245, kurzsichtiges Untemehmerverhalten kritisierend. 

M. Bemales: "...der Drogenhandel erzeugt gesellschaftliche Prostitution und 

Zerstörung sozialer Netze der Bauemschaft" (Interview in: Quehacer (DESCO) 

Nr. 59 - Juni/July 1989, S. 64f.); s. auch folgenden Abschnitt. 

348 Jeri/Pe'rez, 1990, 5.54. 

349 Bustamante B., 1989, S.301ff. 

350 Ebd., S.307f., 316. 

351 Nach Kriminalstatistiken gab es zwischen 1983 und 1987 89 Korruptionsfälle in 

der Polizei, nach Justizstatistiken 917 Verurteilungen von Amtsträgem aller Art, 

wobei eine steigende Tendenz festzustellen ist und insbesondere die Kriminalstati- 

stiken eine hohe Dunkelziffer aufweisen dürften (Bustamante, 1989, S- 

310/Tabelle 4, S.314/Tabelle 8). 

352 Reid, 1989, 3.154; Manrique, 1989, S. 218; Delpirou/labrousse, 1986, S.173f. 
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Coca verurteilt baute die " ’ ' amm “ , . großte Drogenorgamsatron in en e Z ' ' 
Üääää‘i? der Erm1ttlungspolizei PIP, der Guardia Civilgufid Frisit Kofi?aéit%elt mit 
ger verurte'liljulm der Beiaunde-Regrerung auf. Mit ihm wurden folgende i‘\nritsztlfr'll 
Jaime Sulldn(L?erge V. Espmoza E._und José Jorge Z. (beide Generäle der PIP? 
neministers P '  utnant der PIP), Lu1s L6pez Vergara (Berater des ehemali en In. 
Mitglieder de E;Sä\;étäl Tlicciplag; gege;i einen 1\);Jeiteren PIP—General wurde eräiittelf 

1awurenaus anelanB ' ' , 
lftélägiälo 33115311? Abgeorginfiter der APRA, täurde 1;8v961isiierilgeläfifildleziggiillifi3lr 

, er zwei ' ' ' genhäindlgrs einlösen wollte3g4.e(:ks vom Konto eines strafrechthch verfolgten Dro- 

erc1 es änchez sechsmal wegen Schmu . , . ggels von PBC an - 
gpäiäicrli/tiägegeguäé'elépéirtlaäte zur Justiz - sechsmal freigespräähklearlig,tlrlariiifegegagn 
Enrüttelt wurde355. er1chtshofes wegen des Freispruchs im August 1988 

eneral Juan Zärate Gambini Direktor de ' ' _. _ __ _ , r Ant1dro en o l z  ' 
fd?ife<sie£'nlt:ieusjlgfftjtribbeilielfielili 150 an%eren führendeng hätgliäde?nlpiglr)l’gllilzgia3glgn 

" _ , n gegen i n wurde we d ' ' _ trachtl _ gen es Verschwmden - 
sen357ichen Menge beschlagnahmter Drogen nn Januar 1991 ein Haftbäfiflilii'läi- 

Anfang Juli 1991 wurde der Chef de r DINTID, General G t '  ' 
Untergegebene 40 kg beschlagnahmtes Kokain weiterverkaäffit?bäh°s%äärfggg weil 

Und auch in der gegenwärti ' ' ' . _ gen Regierung ist die Einflußnahm 
dD;;garzhczilrlislslllsw zgeflägiilChäi dem exg;ten (Sicherheits)berater Fujitiofiess 

" _ em 1gen eeka itän Vlad' ' M ' ’ 
der u.a. fur die Drogenkontrolle zu " ' P Hmm ontesmoa stand1g ist wurden ' (1 
Kontakte zum Drogenhandel insbeso ' ’ WIE erholt enge _ „ ' . , ndere im Rahm ' " 
anwaltlichen Tat1gke1t, vorgeworfen359; A. Calderörimvsäilin‘1i-7ruj(ifirnuctlrireeli13 
nannter Direktor der Drogenbehörde OPEC . . 

mpüonsvorwürfen Ende 1992 verlassen360_ OD, mußte diese wegen Koi-. 

353 Reid 1989 S 155- Mann“ ‚. , . , que, 1989, 8.219; Del irou/Lab 
äls(lLima)‚ 10.7.1989, s. 24ff. Das Strafmaß Jorge Z.'s wuifififii iiä% is9'9167fl'; 

von 15 auf 8 Jahre gesenkt (NAD 24/April 1992/2). 2 vom 
354 Reid, 1989, S.154; Manrique, 1989, 5.219. 
355 Reid, 1989, S.154f. In ähnlicher Weise wurde F.Gamero, ein scheinbar mit dem 

(inzwischen verstorbenen) Sänche ' _ z _zusammenarbettender Dr " 
zß£9g4/geigpsprochen, worauf drei Richter vom Dienst sus°pgifiildliäliltdlgiirdaén 
nach dem pi; 1932/2). Zu diesen sich wiederholenden Justizskandalen Rubici1 

ie chter nicht die Freiheit zu (ver)urteilen haben: zwischeri 
Korruption und Tod d ' ' (Interview, Lima, 6.11.1980)T0hung kann der Richter memanden verurteilen" 

356 IA 45/August 1990/5. 
357 NAD 9/Januar 1991/3. 
358 
359 

€ielseke, Interview, Lima, 5.1 1.1991; Castro, Interview, Lima 13.11.1991 
331913126;/2Ju21 l?92/:7;_ NAD 27/Juli 1992/8; Andeari Group Report ‚London 
der nach, d. , ‚go e/Remque, 1992, 3.150, 202. In diesem Zusammenhait äußerte 
sun smäß' em elbstputsch Fupmoris vom (aufgelösten) Kongreß zun% rf 
Langd in dl??ä:äßlgentilä gewfählte San Roman: "Es macht mir Sorge diifä ä; 

_ _ e einer a 1a allt d' ' ' ’ 
erw1rbteme offizielle Stellung" (nach IAeöl;l/?Jä$iid p39135315nat10n31en Drogenhandels 

3 . 60 R. Soberön (CAJ), Brief vom November 1992, S.2. 
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Die Korruption in der Justiz hat solche Ausmaße angenommen, daß 

sich eine Anti-Korruptionsbewegung aus Rechtsanwälten und (anonymen) 

Richtern gegründet hat (Movimiento pro Justicia), in derem ersten Aufruf 

es heißt: 
"Die Korruption hat die Rechtssuchenden in eine (solch) kritische Situation ge- 

bracht, daß sie es vorziehen, in aller Stille ihre prekäre Situation auszuhalten als 

Hilfe bei der Justiz zu suchen die Justiz hat aufgehört, Instrument der Rechtssu- 

chenden zu sein, um sich in eine wirksame Waffe der Korrugten zu verwandeln, 

die sie gebrauchen um ihre illegale Interessen zu befriedigen"3 ‘. 

Auch die peruanische Armee ist in den Drogenhandel verwickelt. 1987 

wurde gegen 32 Mitglieder der Streitkräfte, einschließlich des Generals 

Carba'al, wegen angeblicher Verbindungen mit dem Drogenhandel ermit- 

telt36 . Nach einem Bericht des US House of Representatives existiert 

"endemic corruption" in den peruanischen Streitkräften“? Der Armee ist 

zum wiederholten Male von seiten der US-Behörden und der peruanischen 

Polizei vorgeworfen worden, insbesondere im oberen Huallaga-Tal, mit 

den Drogenhändlern zu kooperieren und die Arbeit der Polizei durch Unter- 

richtung der Drogenhändler von bevorstehenden Polizeioperationen sowie 

gemeinsamen Demonstrationen mit Kokabauem (1) zu behindern 64: 

"... Peruvian military personnel were at the forefront of the demonstration as they 

encouraged residents to stone the DEA and Peruvian police personnel. Besides the 

ongoing protection afforded traffickers by the Peruvian rnilitary , the relationship 

is replicated in other major areas of the valley..."365. 

Hintergrund dieser Probleme ist - neben strategischen Differenzen zwi- 

schen der Polizei und der Armee [dazu b)] - das Ausmaß der Korruption in 

der Huallaga—Region. Alle - Politiker, Polizei, Armee und Guerilla (dazu 

unten) - verdienen dort am Kokainhandel, am wenigsten freilich die 

Kokabauem 66. 

____‚___-— 

361 Movimiento pro Justicia, 1991, S.1; Ugaz, Interview, Lima, 6.11.1991. 

362 Reid, 1989,S.158. 

363 US-I-Iouse of Representatives, 1990, 8.37; vgl. auch Presencia (La Paz), 21.‚ 22. 

und 23.8.1990; El Diario (La Paz), 31.8.1990; Ultima Horn (La Paz), 31.8.1990. 

364 Da die Region sich im Ausnahmezustand befindet (s. 2.1.) muß jede Polizeiopera— 

tion beim "politisch-militärischen Kommando" 24—48 Stunden im voraus angemel- 

det werden, was nach Gene Bachmann, DEA Chef auf der Militärbase Santa 

Lucia, "ziemliche Schwierigkeiten verursacht", da man oft nur noch verlassene 

Laboratorien vorfände (NAD 8/Dezember 1990/4). 

365 US-House of Representatives, 1990, 8.36; vgl. auch die US-Stellungnahmen in 

NAD 8/Dezember 1990/4', NAD 7/Nov. 1990/4; NAD 9/Januar 1991/1; The Panos 

Institute, 1990, S.9', SI (Lima), 4.11.1990, S.6ff.‚ wo Melvin Levitsky, US 

Staatsekretär für internationale Drogenangelegenheiten, den ehemaligen 

Oberkommandierenden im Alto Huallaga General Arciniega rhetorisch fragt: 

"Warum lassen sie die Flugzeuge mit Koka abfliegen?". 

366 Nach Manrique, 1989, S.217 hat dort die Korruption "die wichtigen Zirkel der 

Politiker und Befehlshaber der Polizei erreicht. Nach Barsallo/Gordillo, 1988. 
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Angesichts dieser weitreichenden Verquiclcung von Drogenhandel und 
staatlicher Autorität stellte ' " ' ' hats fest: , die schon erwahnte Common Especial des Se- 

"Der Einfluß und die Macht des Dro ' _ _ _ . genhandels haben 
$Sr??iirääii ;drmnrstratrver und politischer Ebene heibleeigeli'i‘ililftn gig;lescPrhlä<ri)r- 
schen Staats orm;n einer 1nnerenKrrse an, wenn das gegenseitigeMißtrauen zwq: 
d.Verf) Irna gew ten und -emnchtungen dazu beiträgt seinem (des Staateé 
ter bestraf% und äl)l schaden Es rerc_l_it aus, darauf hinzuweisen, daß viele Rich: 
zei einige mit sehr hggsetzt wurden Ahnhches gilt für viele Mitglieder der Poli— 

Enlscheidungsfassunä ;äll3grfnätrgäarldägäghlgoäruption m in die hohen 813t der 
auf öffentliche Amtsträger und die Bürger im‚allgeliirltleirlilegeligi‚{'%lälerende Wirkung 

Der Staat so Podestä "hat sich (somi ' ' _ , , _ t) zu einem leichten Inst ' - 
;ngen gäy;argd;lt,üdär (aire Macht hat, ihn zu korrumpiererril'glglält (beige 
tru' km 0 wac e es peruanischen Staates ersch ' . ' 

wrrksame Drogenpolitik (V 5 2 )  send " Wert mCht nur e1ne . . . ,  e m l a ß t s o a r d r e V  b ' d  
Drogenhandel und Guerilla zu einem P g_ er In ung von _ ‘ robl ' ' 
den, Wie im folgenden gezeigt werden soll. em nationaler Sleherhelt wer- 

b) Gewalt, Guerilla und nationale Sicherheit 

Sflf);yähl täer peruamsche Drogenhandel seine Interessen mittels Korruption 
_ _ v _ urchzusetzen vermag, ist er als "eine Form der or anis' rt 

Krumnalrtat, in die weite Sektoren der Gesellschaft verwickelt signd le ' en 
mer von Gewalt begleitet"359‚ Dies zeigt sich insbesondere im Alto Halli? 
lag“, WO Dr0gengewa1t die eh ' - . . 
ganz Perus gemacht hat: emals fnedhche Zone zur konfl1ktrerchsten 

"Die Drogenhändler initierten ein Re' _ " ich des Terrors ..., inde ' ' " 
gigäiäscärgrchtenen und den Kokapreis auf niedrigem Niveau IlIilieflltt.eii11 zäegzäke- 
wächternpunäeg äilinerrerchen._ Die höchsten Gewaltquoten kamen von den [eilt 
Berühmt w d c agem, die jeden Streit oder jede Liebelei mit Schüssen löste 
calante de Ill.eeérlir Stile gestimmt? der 'narcos' wie dem 'Vampir' oder Catalino Elsl' 

' n . - . . .  _ 

persönlich praktizierten"378wc e und Uchrza, die die Gebrauche des Bleis höchst- 

S.90f. "erreichte die Polizei in ' ' " , . ermgen Fallen alarmi ' 
ärgi/Jnrp;al;(t)agtyuntifll(orruptionfi_ Vgl. auch NAD 3INOveräbigdi9l9l2ygäPsV/A?IIJI 

( tervrew mit einem 'Berater' des berüchtigten Drogenhändlers "El 
Vaticano"); meine Artik 1 ' ' ' ' Bogotä, 1.3.1992-2D. e in Die Tageszeitung, Berlrn, 8.1.1992 u. El Espectador, 

367 Comision Especial, 1989, 5263 ff. 
368 Podesta', 1989, 8.221. 
333 Comision Especial, 1989, 8.46 und 261. 

Manrique, 1989 S.212' ' 3.32ff.;Gonztilez, 1991'‚ vgl. auch Reid, 1989, 8.155; auch: Kamofsky‚ 1991, 
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1989 wurde sogar behauptet, die Drogenhändler böten für jeden toten DEA 

Agenten US $ 50.000 und bis zu 500.000 für einen zerstörten Hub- 

schrauber37 . 
_ . 

Dabei handelt es sich im Kern um den Kampf um Gewmne und, Wie 

Tantahuilca es ausdrückt, um Probleme unbezahlter "Rechnungen": 

"Die Gewalt hat im Kern eine wirtschaftliche Ursache In den Transaktionen 

der Pasta bestehen Probleme von 'Rechnungen': viele Aufkäufer, die ihren Ver- 

pflichtungen nicht nachkommen, bezahlen mit ihrem Leben" . 

Diese Situation hat sich durch das Auftreten SLS verschärft. SL begann 

schon Mitte 1983 in der Zone zu operieren, etablierte sich jedoch erst in ei- 

nem zweiten Versuch zwischen 1985 und 1987, nachdem der Ausnahmezu- 

stand erneut aufgehoben worden war und der polizeilichen Antidrogenbe- 

kämpfung Vorrang vor der Aufstandsbekämpfung eingeräumt wurde37 . 

SL nutzte die von ihm selbst so bezeichnten “Machtvakua” und "internen 

Widersprüche" der offiziellen Politik, um als "Verteidiger der Koka" eine 

Allianz mit den bäuerlichen Produzenten einzugehen, die er in einer seiner 

Schriften folgendermaßen begründete: 

"Es handelt sich um ein ideologisches, politisches und militärisches Problem: Wir 

sind gegen diese Uberausbeutung und verteidigen den bäuerlichen Kokaproduzen- 

ten, wir helfen dem gerechten Preis, den die Bauern fordern, durch die direkte 

Verhandlung des Bauern mit dem Käufer ohne Zwischenhändler...; indem wir 

Abä&mmen und Normen aufstellen und wer sie bricht, wird drastisch bestraft 

SL stellte sich so als einzige "antiimperialistische Kraft"375 und Beschützer 

der Bauern vor staatlicher Repression und den von der kolumbianischen 

Mafia finanzierten Zwischenhändlem dar: 

"Sendern agierte als Vermittler zwischen den bäuerlichen Produzenten und den 

Vertretern der kolumbianischen Händler, die Kokablätter oder Pasta Bäsica 

_ _ _ — ‚ d , :  

371 El Camercio (Lima), 14.1.1989 und 23.6.1989 nach einem Bericht des US—Senders 

NBC. 
372 Tantahuilca, 1989, 8.8 

373 Vgl. AW/CAJ, 1990, S.118ff.; Manrique, 1989, S.210ff.; Karnofsky, 1991, S.36ff.; 

Krauthausen, 1991, S.12f. 

374 Communicado del Partido Communista del Perü al pueblo en general de los depar- 

tamentos de Huanuco, San Martin y Ucayali. Parc armado de 72 horas a panir de 

las 00.00 horas del dia de abril hasta las 00.00 horas del dia de abril del 90, 

3.4 (contra la erradicacion y por la libertad de cultivos: gegen die Zerstörung und 

für die Freiheit der Pflanzen). Das Flugblatt ist wie alle SL Schriften chaotisch 

aufgebaut und an vielen Stellen verwirrend formuliert; so wird an zitierter Stelle 

auch noch auf "ausländische Firmen" und "Yanquees" (USA) Bezug genommen, 

um der antiimperialistischen Ausrichtung gerecht zu werden. Vgl. auch das 

Interview mit Arce Borja, Ex-Direktor der SL Zeitung El Diario, in: Expreso 

(Lima), 10.11.1991, wo er feststellt. "SL nähert sich dem Volk, dern ausgebeuten 
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kauften. Sendero bot den Bauern Schutz an ' „ ges1ehts der Drohun " 
(der Anbauflachen, d.Verf.) und verhandelte höhere Preise mit däIl-I‘iiilrdlzeti'lr'iä'tgägng 

Während SLS Rolle als Verteidi _ _ ' ger der Interessen der Kok b 
;on offizieller Seite anerkannt wird377, besteht Uneinigkeit hiäsiäiäiizlfää 
derhaltmsses zwischen SL und den (Zwischen)händlern. Einige sehen 

_ arm eine strategische Allianz mit dem Ziel gemeinsamer Machtkontrolle: 
"Die Beweise dieser Vereinigun g stehen vollkommen außer Zweifel‘ S ' 
?alllden'däs Drogenhandels operieren gemeinsam und leisten sich gegenls‘eiiilgdä? 

en, in em Sie Sich die D1v1denden einer territorialen Kontrolle, die ihnen 
Geldmittel, Waffen“8 unterwo " ' ' ‘ " ' erlaubt, aufteilen"379‚ , rfene Bevolkerung und einen m111tanschen Apparat 

Für andere handelt es sich hin ' ' _ _ _ gegen nur um eine Art Koex1stenz takt' 
Natur, die von SL dominiert wird und deren Grundlage das gemeiitsscalifiz 
Interesse der Erhaltung der Kokapflanze ist: 

"Die Guerilleros schlugen ein Zusammenleb ' _ . en nut den Dro enhä dl 
Coii'liilr‘iadlgaiegrgfiiilzri‘iariäevezriel'z'zu häi_ben, äiän}gen beide Kräfte von gein uiid ed2r;ecllieii 

_ ei 1gen lese: ie roduktion des Kokablatt d' ' 
shsche Auferlegung machte von Gewalt ' " es re senden- . . „ _ gegen die Dro enhandl 
Mindestens zwei der 13 orthchen 'Firmen‘ leisteten Widegrstand, v$0rdGeiibäll)leciihvori 
den Guerill ' ' ' " sänftigt..."3gäés' die auf die Hilfe der cocaleros (Kokabauem) zahlen konnten, be- 

Es besteht Einigkeit, daß Koka zur Hauptfinanzierun s uelle 
Volkskr1eg' wurde33_1 und die Gruppe ihren Einfluß sygstgmatisc\lliogogfäst 

ausgedehnt hat, daß sie in weiten Teilen des Alto Huallaga "wie ein alter— 
nat1ver Staat82 nut e_1genem Gesetz und "revolutionärer Gerechtigkeit" 
funktioniert . Dabei kann SL sogar aufgrund eines weniger autoritären 

376 AW/CAJ, 1990, 5.119; ähnlichPoole/Re’nique, 1992, 5.185f. 
377 Vgl. Camision Espect'al, 1989, S. 342; USIS, 1990, 3.56. 
378 Vgl. La Republica (Lima) vom 31 3 1989' M „ ' _ . . . afias de ' 

de Sendern = Rauschgiftmafias bewaffnen senderistiscr:lliiläclsllsöiiitrilelii'aiil a 105 asesmos 
379 Comision Especial, 1989, 3.267; vgl. auch USIS, 1990, S.56f. 
380 Manfique 1989 S 213' auch Reid 1989 S ' ‚ . - . . , . .159f.: "D ' 

d.Verf.) wurde auch in Schlachten gegen die Händler friiiäli??i"iat (als Verrmttler, 
381 Ebd.: "Sendern sammelt s ' _ ystemahsch Abgaben von der Dro enindustr' 

32inäuäiüfsääääeie[glgilivgrdinung das G;ld scheint zur Hafptfinanzieifniäsdifdä 
. “ r e n  zu sein". umri'll geht von einer F' ' ' 
golg'gl;leorrä 80;%7taus_(lnteiview 13 Quehacer Nr. 59 - Juni/Juli 1989 -“Smölä?liillilriglidg 

ri, nerv1ew, 1ma 1 .10.1990. Nach Krauthausen 1991 R , 
zmerend, wird "von jedem mit Koka t 11 1 ' ' Gonzälez 
Flugzeug ein Zoll von etwa 10 000 Doll pas 6 VO geladenen k01umblammhen _ . . lan t" was zu 'äh [' h E“ 
bis zu US $ 50 M10 führen kann N alri ver g ’ J “C en mnahmen " . _ . Hallmann 1991 S 3 h 
MRTA zusammen ZWischen ein undac ' ' , , ' 7 ne men SL und ' _ . zwei M10. US $ ro Ta ' " 
mente Angaben im Text. In diesem Zusammenhang wird aufheelilne Yädgii2h2 

: " ' ' lle als narcoguerilla damit, daß der 382 Reid 1989 - , - 

| 375 Ebd. und F. Soberon SL rechtfertigt seine Ro _ _ „ . L‘ma . , S, 159, Poole/Remque‚ 1992, S.185ff. ("Hu alla R . „ _ _ 

Best1mungsort der Droge das Herz des (US-) Imper1ums ist (Interwew, i . que, 1989, S. 214, der die "drei Kardinalregeln" und "fcaht ig‘fifin'g'ei'liva'äre'; | .. ' ‘ Bauern _ Korruption SLs durch die Drogengelder diskutiert v 1. Man ' ‘ ( g rique, 1989, S.216f.). 

10.10.1990). 
senderistischen "Gesetzes" darlegt. Vgl. auch Bernales/Rumrill, 1989, S. 166: "SL 
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und flexibleren Vorgehens als in anderen Regionen383 auf eine soziale Ba- 

sis innerhalb der vom Kokaanbau lebenden Bauemschaft zählen, wie auch 

der ehemalige Vorsitzende der Gewaltkomission des Senats, Senator E. 

Bemales‚ feststellt: 
"... wir stehen vor der Situation, daß sich eine gewisse soziale bäuerliche Basis 

für SL konsolidiert hat“334‚ 

Auch die andere bedeutende Guerillagruppe, MRTA, bezieht in den von 

ihr kontrollierten Zonen des H uallaga Central (nördlich der Stadt Juanjui) 

Einnahmen aus dem Drogengeschäft. Während im Alto Huallaga, dem Ein- 

flußgebiet Senderos, jedoch eine 'Abgabe' ("mm)“) von US 8 4000-7000 

pro Flug mit Kokapaste erhoben werden soll, liegt der ‘Tarif‘ im Huallaga 

Central noch bei US $ 2.000385. Die erwähnte Produktionsverlagerung 

(vgl. 2.3.) kann jedoch langfristig zu höheren Preisen auch im Huallaga 

Central führen. 
Die im Huallaga und Amazonas-Gebiet existierende Kombination von 

Subversion und "Drogenmacht" stellt, wie M. Bernales warnt, eine zuneh- 

mende Gefahr für die nationale Sicherheit dar: 

"Die Drogenmacht ist ein aktiver Faktor der überaus schwerwiegenden Zerset— 

zung des Staates und macht uns zu einem innerlich und äußerlich verwundbaren 

nationalen System Subversion und Drogenhandel behalten die strategische In- 

itiative wo der Drogenhandel eindringt, dringt auch SL ein"3 . 

Aus dieser Kombination zwischen Drogenhandel und 'Subversion' resultiert 

der oben angedeutete Strategiekonflikt zwischen peruanischer Armee und 

Polizei/US DEA. Während die Armee allenfalls eine freiwillige Ersetzung 

der Koka für sinnvoll hält, um die Kokabauem nicht SL in die Hände zu 

treiben, zerstört die Polizei Kokaanbau auch gegen bäuerlichen Widerstand, 

was eine wirksame Aufstandsbekämpfung behindert: 

schreitet mit der Ausdehnung von Koka-Kokain voran und scheint befreite oder 

überwiegend kontrollierte Zonen zu errichten." 

383 Dazu Reid, 1989, 5.160; Rumrill, 1989, Interview, Quehacer Nr. 59 (Juni/Juli 

1989), 5.67 (zur allgemeinen Einschätzung SLS schon 2.1.). 

384 Interview in: PAZ (Lima) Nr. 15/Nov—Dez. 1989, S.35ff. (35); vgl. auch CA], 

1989, S. 22, wonach “Sendero die einzige Organisation war, die fähig war, die 

cocaleros zu organisieren." 

385 Besuch der Huallaga—Region im November 1991 (vgl. Annex III und meine 

Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 8.1.1992 u. El Espectador, Bogotä, 1.3.1992— 

2D). Vgl auch Poole/Rénique, 1992, S.182ff. und USIS‚ 1990, S. 58: MRTA 

enjoys ties with narcotics traffickers in the Upper Huallaga Valley, though not to 

the extent of the SL". Soberon bestreitet dies, Interview, Lima, 10.10.1990; 

bejahend auch: Süddeutsche Zeitung v. 15.5.1991; Hallmann, 1991, 8.3; Gonzälez. 

1991, S.50. 
386 Interview in Quehacer (Lima) 59/luni-Juli 89, S.64f.; vgl. auch Bemales/RumrilL 

1989, S.162ff. 
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"... police counter narcotics operations which tar _ . _ ' get wers and traf '- 
rsgäly LL}; against the mr11tarys plan to control the ei%i3in insurgencfiCK‘ir: ciän dl 

ge tween the two (SL und Kokabauem, d. Verf.)..." 7. y'" W a 

Vorläufiger Höhepunkt dieser die Dro ' _ _ _ genkontrolle beh1 d - 
%e1äzWischen den S_1_cherhertsorganen (dazu näher IV 2.3iliain38)ptia/Iairn 1tillile 
Ari-i _assung des militanschen Oberbefehlshabers des Alto Haiallagcl General 
Ohlclänieglä, angeblich auf Druck der USA388‚ Bisher ungeklärt jedoch nicht 

__ onsequenzen geblieben ist der Abschuß ’ ' 
Aufldarungsflugzeuges durch die peruanische Luftwaffe”? CHICS US- 

2.4.3. Folgen fir die Umwelt 

Grundsätzlich gilt Coca als ökolo ' " ' _ _ g13ch vertraghches A r d kt 
Dlelr illegale Drogenhandel ist jedoch einerseits als unngniltatierl)btairel Fo(llggtlie)s 
1((1 egalen) Kokaanbausund andererseits durch die Verarbeitung zu Ko— 
ap3säefas; lund Kolgam HCL schädlich für die Umwelt390 

1 us e nung er Anbauflächen führte zu einer verstärkt ' 
dAt;;cmhblll3rrlia/riadägdungb vprufrsachten, Entwaldung der Anbaugebiei? £äifli 

oya e ä u t  sich die mit dem Kokaanbau z . " - 
ggrädä Entwaldung der Amazonasregion seit den 70er Jali‘ifeilimzltiifniiggr 

. 00 ha, was 10% der gesamten Amazonasentwaldung dieses Jahrhun— 

387 US-House of Representatives, 1990, 3.35. 
388 Aminiega war es - als einzi ' ' " ' gern mfl1tanschem Oberbefehlshaber d R ' 

iiiläiigiighdgtirüyc‘li-ztiiariligiliigeeri BEelj/t‘ivlkeäung zlu)gewlinnen, Sendero zu isälieé%?‚iid ä: 
_ „ . u r e 1 m  cz. 989-  emäßd ' 
;rtr)ibglollllftälchÄrrli;igilt-alriäcäen Klomlrlnando des Dept. San 1%/Iartins Fr\tlloii{gieaitrigrliisslglgsfäi 

. ._ n er geic zeitigen öffentlichen An h 1d' ' 
meldung m den Drogenhandel durch ‚Mel ' sc u igung seiner Ver- . . vyn Lev1tsk , U - " " 
;rgpgnagpnäeg 1 qovgvegaqnjgelelggegröheiten‚ wurde eine ginnrisscäittilritgsseääftallälx 

. . , , 8.124; Krauthausen, 1991“ - 
äegr%esniggttgiigailt99gé ?.35f.; Zalsh, 1991, S.2f.; Poole/Re’niqué 1[9132n588f3f 

_ . - . s rer et 'es (Bigler Interview L' ‘ , . . . 
Arcmiega folgten die Generäle Chacön B " ’ una, 5.11.1991)- Allf Im August 1992 gab es Gerücht bei" rito und Hanke (Gonzälez, 1991, S.48). 

Huallaga Region (NAD 28/Augusti99äliäimh einer Rückkehr Arcmlegas in die 
389 Die peruanische Luftwaffe schoß im April 1992 eine Hércules 0130 der US-Luft- 

waffe ab die peruanischen Piloten wurden ' , _ vom kommandrere d - 
neral Velarde ausgezerchnet (!), worauf dieser - scheinbar autf1}gnü%pfävgf{pgnge_ 
von Präsident Fu'imo ' ‘ ' 70/September 19192/7)r1 semes Postens enthoben wurde (NAD 25/Ma1 1992/2,3; [A 

390 Vgl. allgemein: Garcia-Sayän, 1989, S. 21ff.; Camino, 1989 S 102ff' 
Mint.Ase.Dro. 1989' The Panos Institu ,_ , te, 1990, S.4f.; APEP ' 
?;5ädllg/äg?rllä,f 011988. S.37fg;l %epartamento de Estado, 199’1_1?19‚321,8}22231 

, _. _ ., ano, in: spectador, Bo otä, 7. . '- ’ 
kolumb1amschen Putumayo El Espectador, Bogotä, ä9.12.19311—979A2.sec. E. Zum 
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derts393usmacht39l‚ Jährlich werden ca. 20.000 ha tropischerWald zer- 
stört . 

Die Entwaldung wiederum macht die Böden vor dem in der selva be- 
sonders häufigen und starken Regen schutzlos und führt wegen der 
Hanglage der Anbauflächen zu verstärkter Landerosion393_ Auf diese 
Weise wird der Boden bis zu 15 cm abgetragen394, und es kommt zu häufi- 
gen Erdrutschen und Überschwemmungen3 5. 

Diese Wechselwirkung von Entwaldung und Erosion ergibt eine schlei- 
chende Zerstörung des ohnehin empfindlichen Okosystems der 
Hauptaubaugebiete (Ceja de Selva- Zone zwischen den Ostabhängen der 
Anden und dem Amazonasbecken — und Selva Alta), die insbesondere 
durch die Vernichtung unzähliger Arten von Flora und Fauna sichtbar wird: 

"Das Ergebnis ist dramatisch, beim Rhythmus, mit dem heute die Böden zerstört 
werden, wandelt sich die Selva Alta in einigen Jahrzehnten zur Halbwüste"396. 

Während diese Folgen häufig auch mit intensiver landwirtschaftlicher Nut— 
zung legaler Produkte verbunden sind, stellt die Verseuchung von Wasser 
und Boden durch die intensive chemische Behandlung der Kokapflanze 
und ihre Verarbeitung zu Kokapaste/Base/Kokain HCL eine spezifische 
Folge des Drogenhandels dar397‚ Zur Produktivitäts- und damit 
Rentabilitätsteigerung wird die Kokapflanze mit Herbiziden, Pestiziden, 
Fun iziden und Düngemitteln massiver als andere Agrarprodukte behan- 
delt 98. Bei der sog. "Einweichung" der Kokablätter zur Extraktion des Al— 
kaloids Kokain (vgl. I. 2.3.) werden für 10 arrobas (120kg) Kokablätter 18 
Liter Kerosen, 10 Liter Schwefelsäure, 5 kg Kalk, 1 kg Karbid und 5 kg 
Toilettenpapier verwendet; zum "Waschen" von ein kg Kokapaste 11 Liter 
Azeton und 1 Liter Toluol399‚ All diese Chemikalien werden als Abfall- 

391 Zitiert nach Dourojearmi, 1989, 8.284; auch: APEP, 1990, S. 239; The Panos In- 
stitute, 1990, S.4; Departamento de Estado, 1991. 

392 CA], 198%, S.18. 
393 Angesichts dieser Erosionsgefahr wurde Koka zur Inkazeit auf mit Steinmauem 

geächerten Terassen in tiefen Gräben gepflanzt (vgl. The Panos Institute, 1990, 
S. . 

394 Dourojeanm', 1989, 5.285. 
395 Camino, 1989, S.103. 
396 APEP, 1990, S.240; vgl. Dourojeanni, 1989, S. 291; Camino, 1989, S.103; CA], 

1989a, S.18; Mint.Ase.Dro., 1989, S.O6ff. 
397 Vgl. Dourojeanni, 1989, S.288ff.; Camino, 1989, S.103f.; Mint.Ase.Dro., 1989, 

S.8f.; APEP, 1990, 5.240f.; Marcela, 1990. 
398 Daurojeanni, 1989, 5.289 spricht von "mißbräuchlicher und sichtbarer Pflanzen- 

vergiftung naher Dosierung"; Amar y Leön‚ 1991, 5.210. 
399 Ebd., S.290; ausgehend von 6.400 m'l‘ Kokapaste fiir 1986 errechnete Marcelo fiir 

1987 folgende Vergiftungsmengen: 57 Millionen 1 Kerosen, 32 Mio. 1 Schwefel— 
säure, 16mt Kalk, 3.200 m'l‘ Karbonat, 16.000 mT Toilettenpapier, 6,4 Mio. 1 Ace- 
ton, 6,4 Mio. 1 Toluol (Marcela, 1990 ebd. und Camino, 1989, S.104). 
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produkte der Kokaverarbeitung in die Gewässer ' _ _ e1e1tet nd damit auch in Boden und Luft. g u gelangen 
"Die Verseuchung", so Marcelo, "überschreitet schon die Verschmutzungstandards der WHO" „ . . . . . . . . . schwunden"4lägfj Viele Fischspe2ies, Amphibien, Reptilien smd Völlig ver- 

Nach Schätzungen des US State Department werden im K ' 
. _ _ oka-Kok - arbertungsprozeß in Kolumbien, Peru und Bolivien - in Mio. - bisalzliiY7'e716 ä.äer Kerosen, 1663k1g Wasserstofflcarbonat, 7,6 Liter Amonium 13 6 Liter we e saure, , g Permanganat, 21,7 Lite Äth ', ' und 0,3 Liter Salzsäure verwendet4m. 1' er, 10,8 Liter Azeton 

In diesem Zusammenhang ist auch der von den USA zur ' Kokazerstörung propagierte Einsatz von Thebutiuron (Spike) uniiff;rlicitilgrzril' Herbrz_rde zu erwähnen, der zu internationalen Protesten führte da bei sy- stemat1schem Einsatz dieses Mittels schwere ökologische Sbhäden be- furchtet werden“? Angesichts der Proteste wurde dieses Mittel nach US Angaben bis heute nur räumlich begrenzt - in sog. "Testrunden" — im Jahre 1988, Marz 1989 und 1990 angewendet403, wobei jedoch die örtliche Be- voläerugglweiäere Anwendungen denunziert hat404‚ 
s 0 ge es Drogenhandels sind nach Douro'eanni ' ' Naturschutzgebiete gefährdet, da sie sich einer wabhsendz;hlliffalsitlalnaillgiti Kokaproduzenten und Drogenhändlern gegeniibersehen405 . An esichts d' B ' ' “ ' ' ' folgeng: 1eser efunde ist es nicht uberstneben, wenn Dour01eanm 

" sein Umwelteinfluß (von Kokaanbau und verarbeitun ' d V ' " 
_ . _ - , . erf. ist an s;£werwregend, so daß er eine vorrang1ge Behandlung, sowähl unter 21cm Asgzltstt [ _ besser zu studieren als auch um unmittelbare Maßnahmen zu ergreifen um ei: nige seiner Konsequenzen zu mildern, verdient"406. , 

400 Marcela, 1990, S.4. 
401 Departamento de Estado, 1991, Tabelle. 
402 Vgl. CA] 198% S 72ff ' auch' Garcia Sa ' ' , , . ., . - yan, 1989, 8.24; € , 1 . ' gig], 1989a, S.19; Hemdndez, 1991, S.6f.; IA 29/April 19,819’/1'70f.;9139‚3%/112i13 19 9/7f. Z__um Protest von Greenpeace u.a. Umweltorganisali'onen IA 2l/July K 88/7f. Fur__Kolumbrenz Landofio, 1990, S. 30ff., wonach viele Marihuana- und Gglfcgsanmbauflachein ap(clli nigdergebßnnt wurden. Zum geplanten Einsatz von gegen en 0 um ianischen M hn El ’ 1.1992; dagegen Chavez, 1992. 0 Espectador‚ Bogota‚ 23.11. 24. 403 USIS, ' ' ' 14/Juni11999900/45‚:47’ 57, Wrobleski, 1989, S.50f., Karnofsky, 1991, 8.40; NAD 
404 Besuch in Huallaga-Region, Nov 1991 (Annex III" la ' ' 7.4.1990 aufgrund eines Berichts von Scheben/Kohlär in £ipsl‘äzggiz(elru\llllägchlgrlz ge;t(i)rn\gü(Wol); IA 29/April 89/7f.; Krauthausen, 1991, S.12f.; Kamofsky 1991 rib (L ud;ieutsche Zeitung v. 15.5.1991; Alternativa (Uchiza), Mai 1991; El Dia-‘ . a az) v. 24.11.1991. Bestre1tend Bigler, Interview, Lima 19.11.1991' 4 zwerfelnd, da keine Beweise, Garcia-Sayän, Interview. Lima, 13.11.1991 ' 05 Vgl. Dourajeanni, 1989, S. 291ff. (Tabelle 2). . 406 Dourojeanm', 1989, S.292. 
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3. Bolivien 

3.1. Historischer und politischer Kontext 

Nach Molina407 gab es in Bolivien seit der Unabhängigkeit (August 1825) 
75 Regierungen, von denen 38 konstitutioneller und 37 militärischer Natur 
waren. Angesichts dieses Wechsel der Regierungsformen stellt die CA] 
fest: 

"Bolivien ist ein Land, das sich traditionellerweise durch Staatsstreiche charakteri- 
sieren läßt, die konstitutionelle Prozesse unterbrachen"4os_ 

Und Nohlen schreibt: 

"Die wechselvolle Entwicklung Boliviens ist gekennzeichnet durch langandau— 
emde rfgessive Militärherrschaft sowie kurzlebige demokratische Offnungsver- 
suche" . 

Als im Oktober 1982 Heman Siles Suazo von der "Demokratischen Volks- 
einheit" (Unidad Democratico Popular-UDP) - nach 18 Jahren fast 
ununterbrochener Militärherrschaft begleitet von groben Menschenrechts— 
verletzungen410 - die Präsidentschaft übernahm, ging — jedenfalls vorläufig 
- die Zeit der Militärdiktaturen zu Ende. Der Regierung Silez Suazo folgte 
im August 1985 Victor Paz Estenssoro von der Nationalistisch-Revolutio- 
nären Bewegung (Movimiem‘o Nacionalista Revolucianario — MNR), die 
während ihrer ersten Amtszeit (1952 - 64) die "bolivianische Revolution 
von 1952" durchführte411 und während der nachfolgenden Militätdiktatu— 
ren im Exil oder Untergrund arbeitete. 

407 Molina, 1987, S. 162. 
408 CA], 1988a‚ S. 7. 
409 Nohlen, 1982, S. 132. 
410 Nach der reformorientierten Regierung der "Nationalistisch-Revolutionären Bewe- 

gung" (Movimienta Nacionalista Revolucionaria - MNR), die 1952-64 an der 
Macht war, folgten die Militärregierungen der Generäle Bardentos Ortufio (1964- 
68), Ovando Candia (1969-70), Torres Gonzälez (1970-71), Hugo Banzer (1971— 
78), Padilla und Bush (1979), Garcia Meza (Juli 1980 - Oktober 1982), unterbro- 
chen durch die verfassungsmäßigen Regierungen von Guevara Arce (UDP — 
1978/79) und Lidia Gueiler (1979/80)(vg1. CA], 1988a, S. 11ff.; Nohlen, 1982, S. 
l32ff.). Gegen den ehemaligen Diktator Garcia Meza und seine Gefolgsleute, 
insbesondere Innenminister Arce Gömez, begann 1984 ein sog. "Verfahren der 
Verantwortlichkeiten" (Juicia de Responsabilidades), dh ein in Ermittlungs-‚ 
Anklage- und Urteilsphase eingeteiltes Strafverfahren zur Feststellung ihrer 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Taten während der Militärdiktatur; das 
Verfahren dauert bis heute an und stellt ein innenpolitisches Konfliktthema ersten 
Ranges dar, nicht zuletzt deshalb, weil der inzwischen 'untergetauchte' Garcia 
Meza von Teilen der Armee geschützt zu werden scheint (vgl. AI, 1991, S.45f.; 
CAJ, 1988a, S. 49ff.; IA 48/November 1990/1.; IA 49/Dezember 1990/1; Gamarra, 
1990, 8.12, FN 12.) 

411 Diese Revolution, die als die "zweite wirkliche Revolution Lateinamerikas" nach 
der mexikanischen von 1910 gilt, brach - zumindest zeitweise — durch eine 
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_ Nach der im Mai 1989 abgehaltenen Präsidentsc ' eine Pattsituation, da keine der drei führenden Parteieiliatfltise“;iatilslolaiitgeallzdesalfrlf heit erreichte. Die MNR erhielt 23,7% der Stimmen, die Nationalistisch Demokratische Aktion (Accion Democratica Nacionalistas-ADN) des ehemaligen Diktators Banzer 22,7% und die Revolutionäre Bewe ng der Linken (Movimiento Izquierdista Revolucionario - MIR) 19 4%41 Nach zahen Verhandlungen einigten sich schließlich MIR und ADN. eine Regierung der Übereinstimmung und nationalen Einheit" zu bilden und MIR-Fahrer Jaime Paz Zamora wurde am 6. August mit ADN-Stimmen im Kongreß zum neuen Präsidenten gewählt413, wofür er Luis Ossio San'ines Fuhrer _der ADN, zu seinem Vizepräsidenten machte4l4‚ In der boliäianiz schen Offentlichkeit wurde diese "unerwartete Allianz" mit Verwirrun und Skepsrs aufgenommen, insbesondere deshalb, weil der Präsiden£ schaftskand1dat der ADN, Ex—General Hugo Banzer, MIR-Kandidat Paz Zamora während seiner Militärdiktatur einsperren ließ und die beiden Par- teien als ideologisch und programmatisch diametral entgegengesetzt galten, so daß eher e' ' ' ' wäre4l5. me Koalition zwrschen MIR und MNR zu erwarten gewesen 

Verglichen mit Kolumbien und Peru ist Bolivien ein ' ' und, so das US Department of State zutreffend, "human riäilfsd.l.lfgfg glilearlix£ rally respected in practice"4lö. In den 80er Jahren kam es jedoch verstärkt zu_ soz1alen Protesten und Unruhen aufgrund der sogenannten "neuen Wirtschaftspolitik" der Regierung Paz Estenssoro, die durch eine drastische 
Agrarreform Verstaatlichung der Zinminen Verleihun " ' 

_ . __ . ‚ g von Bar errechte Indio_s_ und Auflosung der Streitkräfte zugunsten von Volksiülizen nmi1tngä' sozrookonormschen Vorrnachtstellung der Bergbaubourgeosie und 8Gli-;:ofß)grundbesitzer (Nohlen, 1982, S. l l3ff.; auch Bedregal/Viscarra, 1989, S. 
412 Abgeschlagen folgten die "Vereinigte Linke" (I ' d ' " ' 

d V " . . . . zqwer a Umda) und Gew1ssen 1990,?F53af1f1.de5 (Canctencza de Patrza), vgl.. Godekmg, 1989, S. 65f.; Krempz'n, 
413 Nach der Verfassung (Gesetz vom 2. Februar 1967 wird der P r "  ' " lich direkt gewahlt (Art.86). Erhält keiner der führänden Kandiälggndiäräblgälliife Mehrheit, wahlt der neu zu bildende Kongreß einen der drei Kandidaten in seiner leJ-IStäf-lh Sitzung (Art 90 I). Erhält im ersten Durchgang keiner die absolute Kifn ‚Clt‚ Wird in einem zweiten Wahlgang der Präsident aus den beiden ersten . .didaten des ersten Wahlgangs bestimmt (Art. 90 II). Letzteres war we en der Einigung zw15chen ADN und MIR nicht notwendig. g 414 IA 31/Juni 1989/1; IA 33/August 1989/1. 415 Vgl. IA 33/August 1989/l“ Godekin ' ' ' ' 

„ " , _ g, 1989, S.65f. Dies Wird immer w ' f_rklart, daß Paz Zamora unbedingt Präsident werden wollte" (so etwa dageäl'ibarili’al—t kig_e_ Außenmmsterßedregal, Interview, La Paz, 26.10.1990; zu Paz Zamora un- 139118012) Haubrich, m: FAZ Magazin 637, 15.5.1992, S.9ff.). Bei den im Dezember Sti a gehaltenen Kommunalwahlen erhielt die ADN-MIR Koalition 26,35% der (;nrnen, vor MNR (24,96), UCS (23,02), CONDEPA (15 3) MBL (5 7) und an eren (4,8) [La Presencta, La Paz, 2.12.1991). ' , , 416 US ' 2.5.2llepartment of State, 1991, 8.515; ebenso den., 1992, S. 506. Vgl. aber IV 

Juristisches Seminar 
d. Unlvers. Göttingen 



" 

100 Entwicklung und Aus ' ß des Drogenproblems 

Sparpolitik die Inflation von 23.000% (1985) auf 10% (1987) reduzierte 

und damit einen Produktions—, Beschäftigungs- und Einkommensrückgang, 

von dem besonders die unteren Schichten betroffen wurden, auslöste41 . 

Die sozialen Unruhen halten auch während der Regierung Paz Zamora an 

und führen häufig zu General- oder Hungerstreiks, die vom einflußreichen 

Gewerkschaftsdachverband COB (Central Obrero Boliviana - Boliviani- 

sche Arbeiterzentrale) organisiert werden . 

Die beiden Regierungen antworteten auf solche Proteste immer wieder 

mit der Verhängung des Belagerungszustandes gemäß Art 111ff. der Ver— 

fassung, der zuletzt vom 15.11.1989 bis 7.1.1990 in Kraft wa1419 und Mas- 

senverhaftungen, Ortsverbannung und Zensur mit sich brachte420_ Ange- 

sichts dieser den sozioökonomische Verhältnissen entspringenden Kon- 

flikte stellte die CA] schon 1988 fest: 

“In Bolivien existiert keine systematische Verletzung der bürgerlichen und politi- 

schen Rechte wohingegen die wirtschaftlichen und sozialen Rechte sich in den 

letzten Jahren in nie dagewesener Geschwindigkeit so weit verschlechtert haben, 

daß sie Niveaus erreichten, die unterhalb des Existenzminimums liegen. Dieses 

Problem zeigt sich außerdem stärker in den ärmsten Schichten der Gesellschaft 

Ende 1990 ist es in verstärktem Maße zu politisch motivierter Gewalt ge- 

kommen, dessen vorläufiger Höhepunkt der Tod des von der 

Aufstandsbewegung ELN-CNPZ“22 im Juni entführten Unternehmers 

Jorge Lonsdale in einer militärischen Konfrontation zwischen den Aufstän- 

_ _ 4 _ _ _ _ _ 4 _ 4 _  

417 Vgl. CA], 1988a., S. 21ff. Bolivien zählt heute zu den ärmsten Ländern 

Lateinamerikas und wies Mitte der 70er Jahre nach Haiti die negativsten 

Indikatoren sozialer Entwicklung auf (vgl. Nohlen, 1982„S . 127ff.). 

418 Vgl. zu den sozialen Unruhen IA l9lMai 1988/1; IA 20/1u1i 1988/2; IA 28/März 

1989/1; IA 40/März 1990/li“, IA 53/April 1991/1. Ein Generalstreik wurde etwa 

am 26.4.1990 ausgemfen (IA 42/Mai 1990/1), ein Hungerstreik (zuletzt) im Januar 

1992 (IA 63/Februar 1992/1). 

419 IA 37/Dezember 1989/1; IA 40/März 1990/If. Während der Regierung Paz Estens- 

soro wurde der Belagerungszustand im August 1985 und August 1986 verhängt 

(vgl. CA], 1988a, S. 69) 

420 Vgl. Molina, 1987, S. 179, der eine "verfassungsmäßige Diktatur" durch die Exe— 

kutive kritisiert. Auch IA 37/Dezember 1989/ 1, wonach nach offiziellen Angaben 

kurz nach Verhängung des letzten Belagerungszustandes 858 Personen festgenomv 

men und 732 innerhalb einer Woche freigelassen wurden. Vgl. auch CA], 198821, 

S. 78ff.;Al, 1991, S.44f. 

421 CA], 1988a. S. 91f. 

422 Das Commando Nestor Paz Zamora (CNPZ) beruft sich auf den verstorbenen Bru— 

der des jetzigen Präsidenten und stellt eine Einheit der emeuerten bolivianischen 

"Nationalen Befreiungsarmee" (Ejercito de Liberacion Nacional Renovada — ELN— 

R) dar, die ein Wiederaufleben des mit dem Tode Che Guevaras 1967 beendeten 

bewaffneten Kampfes in Bolivien anstrebt und mit der peruanischen MRTA 

zusammenarbeiten soll [Ultima Hera (La Paz) vom 6.12.1990; IA 49/Dezember 

1990/2; IA 55/Juni 1991/1]. 
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dischen und Sicherheitskräften bild 423 ' _ " . _ ete . Darauflun wurde d' ' ' "- 
ET£ÄSS??CNMIOHZI% Antiguerilla Kommando General ii£äi?ää 

_ „ _ omntan o Nacional Antiguerillero Gen [ - _ 
aktiv und kundtgte in einem öffentlichen Communique di;aE£nfiäierliinA) 

aller Boten des Anti-Vaterlandes und des Terrors dieses menschliche 
Geschwür, enannt ELN ' " ' eins" an424.g und CNPZ d1e roten Soldner im Verhältnis zwei zu 

Seit Juli 1991 wurden mehr als 50 A " „ . _ , nschla e von ein 
1E1ergzto Guertllero Tupac Katari (EGTK) aäsgeführt“? gfufirz’ifllgaöntffiils 
en ehaupten eine Zusammenarbeit der bolivianischen mit der peruani: 

sehen Guerilla, insbesonder ' ' ' - - - . 

filtriert haben s011426. e mit SL” ‘ne das b°h‘”ams°he Temt°num in— 
Mit dem Aufkommen d' " 1eser Akt1v1täten häuften sich ' 

Menschenrechtsverletzungen der staatlichen Sicherheitsorgane427 dle 

3.2. Drogenkonsum 

In Bolivien mangelt es an Untersuch " _ _ ungen zum Dro enkonsum. D' 
ggä:ngnéeliir\tliigen Z;1tp1}1{nkt (Dezember 1991) erhältlichgen Studien st:iitfftlemn 

msc en oten Kreuz und untersuch d ' 
La Paz"'28 bzw den fünf Städt en CH Drogenk0nsum 111 _ . . en Cochabamba, 0ruro, Sant " 
und R1beralta429. Wetter wurden Ende 1990 zwei Studien vän%%l<liäää 

423 Der Tathergang ist stritti ' . g. Nach Angaben der S1ch h ' " 
durch einen Kopfschuß der Aufständisch " er e1tskrafte wurde Lonsdale . . en getotet, nach (1 
%r;illätlmtrollliierte Feuer der Smiterheitskräfte, in der Presse ;uriäeän%agiäsiärc? glas 
vommälslz1F983ä)2bfihlliqmswrt [IA 49/Dezernber 1990/If ' Ultirria I-Iora (El; Paiä 

. . ; azo L ", 
Department ofSrate. 1991, S.5152].Pa2) vom 6121990, AL 1991, SAS: US 

424 Hay (La Paz) vom 13.12.1990; IA 50/Januar 1991/1. 
425 IA 66/Mai 1992/1; IA 68/Juli 1992/If. 
426 ägrlgtfe_lrlrärguftreten der EGTK war die Hauptsorge der bolivianischen Regierun 

was schein tion von SL-E1nheiten über die peruanische Südgrenze zu verhinderng 
IA 52/Mäm alrggllc/l'it %Äll_lfirllöi/Illaliml gI9A1 ‚214/gktsoslfir 1988/1; IA 46/September 1990/li 

, ; . uni 991/1- ' ‘ 
21.;cälth 20 l.?rmeegeneral Sandoval, einen "Stützpunkt" zwiécfien53iairillll(tilgtagrlelliiinsteln 
bestehe ; ( ;1frls ä/1'(131kChapare (IA 58/Sept. 1991/2). Die EGTK soll aus Send5risten 
Armadas d L']; t. 1991/ 1). Desweiteren existiert eine Gruppe namens F uerzas 
Mormonen e : eracton Zarate W:]ka (FAL—ZW), die im Mai 1989 zw ' 

aus den USA ermordet haben soll (vgl. AI 1991 S 45" U Ü 
ofSrate, 1991, 8.516) ’ ’ ' ' S Department 
IA 55/Juni 1991/If. (aufgrund WOLA Bericht ' [A ' 
zwe1 vermutltchen EGTK Mitgliedern); kritisclier nu6nö/älllgit lggzgetggftiiizgnytzl} 
State, 1992, S.506ff. 5 0 6 “  " ' involved in human right(s abtis esSome members of the securtty forces were 

428 Cruz Roja Boliviana, 1987. 
429 Cruz Roja Boliviana, 1990. 

427 
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" 30 Frühere Untersuchungen sind 
" hüler und Studenten durchgefuhrt4 " .  " _ 

Eääcfäer veraltet oder leisten weder wertvolle noch glaubwurdrge 

- « n431 
" 

Befgggteman.die Ergebnisse der Studien des Roten Kreuz zugrunde, so laßt 

sich folgende Tabelle erstellen“? 

‘ | 

' ’ ' J . in Santa Cruz, 
' ' hte Arberterschüler zw15chen 6 und 13_ 

430 Emehadblarfibuadiierildulglteiäsl‘tlci Die andere Schüler und Studenten zw15%1;n 1ät?331232 

J.(i$i den Hauptstädten der Departments (vgl. CONAPRE, Boletrn orm , 

Juni 1991‚hierz 8.15). . . 1939 3 

' ' ' . 4. V 1. etwa die Angaben bei Bedregal/Viscarra, , . 

431 g(llllffRoja Bciizwanadasi 1 oline methodologische A E3a5teru(;gfnwgouräi 

" , , unverständlich bleiben. .uc uzr_ , . , . 

38nf?erstileiihlclllzligzsiäfshiqnuiiillzilsliimäaß die Mehrzahl der Städien var:1 eiilifrliibartsltcilltägg 

" ' ' n finanziert seien, die zur Rechtfertigung „er von i _ " 

(Sjligzs‘liltisiziibciiläiolitik nur daran interess1ert seien, den furchtbaren Einfluß des 
. . . . . . „u_ 

Drogenkonsums nachzuweisen. Ahnhch pessnnist1sch zur Forschungssrtuanon a 

ßerte sich Carlos Dipp, Interview, La Paz, 25.10.1990 (zur genauen institutionellen 

Einordnung, vgl. KapitellllD2.4.2.). . . . S 1275. 

' ' h aus Cruz R0]a Bolzviana 1990, . . 

432 Die Zahlen) ‘i0Icllelfadii'tz iiiggeet)gélbt:sng Mittelwert, der für alle Seh1ehtgr{J gtilrt, 

gb?)‚ nvlvlgetel wurde. Die Zahlen der fünf Städte (ebd., S. 113) mussen na;: erini:n 

l“ll\/liiilecl—/Oberschicht differenziert werden,. da die Sü.(lglg d'sel1t35tre‘cnhii ;;g eines 

Mittelwert noch den jeweiligen Schichtante11} angibt, so _ ' _iert 3 Zahlen stellen 

Mittelwerts aus den angegeben Zahlen unmoghch ist; die z1tig e b iden Studien 

d 'eweiligen Mittelwert von Männern und Frauen dar. re e n und die 

elltjn den Kenntnisstand bzgl. Drogen, Gebrauch von näe Die Studie 

sSchiehtenzu ehörigkeit der Konsumenten festellen (ebd., S. 15, . ). b _1 einer 

"berc La Pgaz führte 1.536 Interviews mit 10 bis 25jah3fggen ähi'end die 

Eesamtbevölkerung von ca. 1.000.000 durch (ebd., S. 127, 1 bei” einer Ge- 

re Studie auf 4.087 Interviews nut 10 bis 451ahrigen S 18 eigene 

namatbevölkerung von 1.447.214 Einwohnern b_asrert (ebd.,_ d ihs esamt 

l3mi'lechnungen). Demnach werden von beiden Studien ca. 2,5 1V\1310. h?än i & d 

ca6 6 5  Mio. Bolivianer erfaßt (38,5%), wobei jedoch zu eac , 

bestimmte Altersgruppen außer acht gelassen wurden. 
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Tabelle 7: Mindestens einmaliger Gebrauch von "Drogen"433 

Droge La Paz (%) fünf Städte (%) 
Unterschicht Mittelschicht Oberschicht 

Marihuana 3,8 0,6 0,8 1,1 
Kokain 0,9 0,5 0,85 0,35 

‘ Pasta Basica434 - 0,13 0,23 0 
Heroin - 0 0,05 0 
Opium 0,13 - - - 
Alkohol 0,13 0,6 0,35 0,7 
Sedativa 0,13 — - — 

438 
fisch. 

"Mittelklasse“ 
Wohngegenden (ebd., 8.145). 

436 Ebd., S. 114. Betrachtet man jedoch die aufgefühiten Drogen getrennt, liegt Mari— 
huana auch bei den fünf Städten vor Kokain. 

437 Es wurde gefragt "welche Droge" (sie !) versucht wurde (ebd., S. 114, 138). 
Ebd., S.1 13, 138 und 3.112. Die La—Paz—Studie differenziert nicht geschlechtspezi- 

Die Aussagekraft dieser Zahlen leidet darunter, daß die jeweiligen 
Schichten in der "Fünf-Städte-Studie" weder quantitativ noch qualitativ de- 
finiert werden (PN 430). Als Bezugspunkt kann allenfalls die La—Paz- 
Studie dienen, die 29,8% der Befragten der Unter-, 58,2% der Mittel— und 
12,0% der Oberschicht zuordnet, ohne jedoch diese Einteilun am dem 
tatsächlich vorhandenen Schichtenmodell des Landes zu messen4 5. 

Insgesamt kann festgehalten werden, daß Marihuana und Kokain am 
häufigsten (zumindest einmal) konsumiert werden, Wobei nach der Tabelle 
Marihuana in La Paz eindeutig am meisten konsumiert wird, während in 
den fünf Städten — nach expliziter Angabe der Studie - Kokain zusammen 
mit Pasta Base mit 2,1% vor Marihuana und Alkohol 1iegt436_ Der relativ 
geringe Wert für Alkohol erklärt sich damit, daß nicht ausdrücklich nach 
Alkoholkonsum gefragt wurde und Alkohol deshalb nur von denjenigen 
Befragten angegeben wurde, die ihn als Droge betrachten437‚ 

Insgesamt gaben 10,42% (La Paz) bzw. 9,3% (fünf Städte) der Befragen 
an, "mindestens einmal" Drogen versucht zu haben, wobei in den fünf 
Städten prozentual mehr Männer als Frauen in den jeweiligen Schichten 
konsumierten: Unterschicht (Männer: 3,7/Frauen: 1,7%); Mittelschicht 
(4,5/2,2); Oberschicht (5,6/3,0)438. "Gewohnheitsmäßigen Konsum" gaben 

433 Der Begriff "Drogen" wird weder definiert noch differenziert, jedoch scheint von 
den "illegalen Drogen” ausgegangen worden zu sein. Enthält eine Spalte keine 
Zahl, hat die entsprechende Studie nichts ermittelt. 

434 Kokapaste: damit ist insbesondere das Nebenprodukt Pitilla gemeint (Kolumbien 
Bazuco, Perü PBC, vgl. 1.2.2). 

435 Cruz Roja Baliviana, 1990, 3.135. An anderer Stelle wird die Unterschicht 
soziologisch auf die Volksschichten (sectares populares) und geographisch auf die 
hochgelegenen Armenviertel La Paz‘ bezogen. die Mittelschicht auf die im 
Zentrum lebende und die Oberschicht auf die reicheren 
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0 78% (La Paz) bzw. 0,88% (fünf Städte) an, wobei die auch in diesem Fall 

genauere La-Paz—Studie mittels Hochrechnung der sog. "ausweichenden' 

' ' m "realen Wert" von 1,6% 

(nicht antwortenden) Gruppe (0,85%iezineldlgn fünf Städten ermittelten 
. Dabei liegen auch hier _ _ „ _ 

5211?2äspezifischen männlichen Werte um bis zu zweimal hoher als die 

' ' h Werte43 . 
. . 

wellä)ilrlice Slierspezifische Differenzierung gelangt zu folgenden Erggbmszs‘evrii_ 

In der Unterschicht werden die meisten Dgro(g_enP ge)vt;)0h„nhäatsgg dignn 13- 

- -1 a az z . - , 
schen 19-21 Jahren, dann 22 25 und 16 . _ _ 22—25 

" " ' der Mittelschicht zw13chen 
15 und 16—18 (fünf Stadte) konsumiert, m „ "d . _ der Oberschicht 

b w. 10-12, 16—18, 19-21, 22-25 (funf Sta te), in . ‘ __ 

%3rpfaiiziif Städte) zwischen 19-21, 22-25,4£13-15, 16—18, wobei keine zw1 

schen 10—12 und über 25 entdeckt wurden . 

' "berzeugenderen 
' CONAPRE-Stud1en (FN 428) gelangen zu 11 . 

Erglzllaenissen. Bei den zwischen 13;11 und) 2éjahrigenV ägäi}däääprä4xaflgrryitä 
. . . . . nsum , 

überw1egend em (mindestens ernnr 1ger o '11 alex) 

d der Konsum anderer (i eg 
und Tabak (27,3%) festgestellt, wahren . äß Konsum 

' ' liegt. Der gewohnhe1tsm 1ge 
Drogen mit 12,8% wert darunter d on anderen Drogen 

h 1 beträ t 1,7%, von Tabak 3,5% im „ v _ - 

2(71%?4111<.0B2i den zgwischen 6- und 13jährigen Schulern aus der Arbeiter 

schiebt beträgt der (mindestens einmalige) Konsum von Inhalationsm1tteln 

4,7%, von Kokain 1,5 und Marihuana 0,1%442_ 

Obwohl die CONAPRE-Studien einen geringen [Anstiegngegcinugleä d;n 

früheren Roten-Kreuz—Studien erkennen lassen, bleibt iier rega e g 

konsum gering, und man kann mit dem Roten Kreuz fo gern. _ di 

"... der unerlaubte Drogenkonsum erreicht zumindest in den Stadten, in denen e 

' ' fen was bedeutet daß es 
' führt urde, noch keine alarmierenden Stu , _ 443 

?riäälf) läct:liläf VORÄEUGUNG durchzuführen (Hervorhebung im Text) . 

‚ _ _ _ — f — — — -  

439 Unterschicht (männlich 0,6/weiblich 0,3), Mittelschicht (0,3/0‚2), Oberschicht 

. f.] . 

(0'6/0ß) [ebdq S. “S f ,  140f ' d' Personen zw15chen 10- 
ff., 143ff. Beachte, daß die La-Paz—Stu ie nur _ _ _ lt 

440 ggd.1a1?rieltir6faßt. Für die Oberschicht konnten fur La Paz keine Zahlen ern‘utte 

werden. . 

441 CONAPRE, Boletin Informativo 13, Juni 1991, S.9ff. (Grafiken 1-4). 

442 Ebd.,S.15f. 
443 Ebd., S. 121. 
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3.3. Kokaanbau und -verarbeitung 

Bolivien ist der zweitgrößte Kokaproduzent““"4 mit einer Anbaufläche von 
50-70.000 ha, was 65 bis 130.000mT entspricht445. Die Hauptanbaugebiete 
befinden sich in der Region Chapare, Departement Cochabamba (SS—90% 
der Gesamtanbaufläche), und Yungas, Departement La Paz ( 10-15 %); ein 
geringer Anteil (845 ha) wird in Yapacani, Departement Santa Cruz, 
angebaut446‚ 

Zwischen 1963 und 1987 hat sich die Anbaufläche nach offiziellen An- 
gaben um das 20,3fache und die Kokaproduktion um das 31,5fache er- 
höht447, wobei die großen Steigerungsraten Ende der 70er/Anfang der 80er 
Jahre liegen und eine gewisse Stabilisierung ab 1986 eingetreten ist448_ Die 
Produktionssteigerung, insbesondere seit Ende der 70er Jahre, erklärt sich 
zum einen aus der aufkommenden Kokainnachfrage des US und Ende der 

444 Bedregal/Viscarra, 1989, S. 202, spricht auch von einer "bedeutenden Marihuana- 
produlction", was sich jedoch nicht mit anderen Quellen deckt (vgl. insbesondere 
US Department of State-BINM, 1991, S.80: "Bolivia is not a significant producer 
or trafficker of other dangerous drugs ..."). 

445 Das US Department of State-BINM, 1991, S. 21 schätzt brutto - ohne Zerstörung 
(zur Unterscheidung brutto-netto vgl. V 2) - 55.400 ha und 68.300 mT (1989) bzw. 
58.400 ha und 64.400 mT (1990). Die bolivianische Regierung spricht von 60.956 
ha und 151.992 mT (Presidencia de la Republica, 1990, S. 42ff.). Inoffizielle 
Zahlen gehen für 1987/88 von 70.000ha und 100-150.000 mT aus (Campodönica, 
1989, S. 229) bzw. 61.000 und 147.608 (Quiroga, 1990, S. 34). Selbst offizielle 
Quellen geben widersprüchliche Zahlen an (vgl. ebd., S.80ff.). Zur 
Zahlenproblematik Cortez: "Wir hängen in diesem Moment in fataler und 
unumkehrbarer Weise von den Nordamerikanern, die die Informationen 

' vollkommen willkürlich und immer ihren eigenen politischen Interessen untertan 
handhaben, ab" (Interview, La Paz, 24.10.1990). Das US State Department—BINM, 
1991, 8.23 geht nun - wie in Perii (2.3) - von einem höheren Ertrag der reifen 
Kokablätter in der Chapare Region aus (statt 1,6m'1‘ per ha jetzt 2,7 mT/ha), so 
daß sich die Produktion auf 81.000 mT (1990) bzw. 79.100 mT (1991 geschätzt) 
erhöht. 

446 Presidencia de la Republica, 1990, S. 42 gibt folgende Verteilung an: Chapare 
(51.198 ha und 141.511 mT), Yungas (8.913 und 8.343) und Yapacani (845 und 
2.138); vgl. auch Campodönico, 1989, S. 229; Quiroga, 1990, S. 34; Dietz, 1990, 
S.72ff. Zur gesetzlichen Verteilung vgl. u. Kap. ]]1 D 2.2.1. a). 

447 Presidencia de la Republica, 1990, S. 2. 
448 1963 (3000 hal4.800mT), 1970 (4.450 hai/6.000 mT), 1975 (11.285ha/11.800mT), 

1979 (20.833/ 17.070 mT), 1981 (28.308ha/38.286mT), 1983 (44.661/—)‚ 1985 
(64.542ha/141.233mT), 1986 (70.995ha/134.554mT)‚ 1987 (-/133.766mT), 1988 
(60.956ha/136.762mT), 1989 (55.400ha/77600mT), 1990 (58.400ha/81.000mT). 
Die Zahlen bis 1988 stammen vom bolivianischen Landwirtschaftsministerium, 
außer der Hektarangabe für 1988, die von DIRECO stammt (zitiert nach Quiroga, 
1990, S. 81f.). Die Zahlen von 1989/1990 stammen vom US Department ofState- 
BINM, 1991, S. 21f., wobei die aufgrund der höheren Erträge bereinigten Angaben 
venvendet wurden. Angaben von DIRECO und des US Department ofState—BINM 
stellen (zu) konservative Schätzungen dar (vgl. zur Zahlenproblematik - selbst bei 
Heranziehung ausschließlich offizieller Quellen - schon I. 2.2. und die z.T abwei— 
chenden Angaben in Presidencia de la Republica, 1990, S. 43, PN 437). 
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- - 449 
80er auch des europäischen Marktes; zum anderen ist Sie, so Labrousse d ; 

auf nur an ihrer persönlichen Bereicherung 1nteressrerte Sektoren e 
' ' "konomische Krise, 

Oli archie und der Armee sowre auf die allgemeine o , _ 

dieg die ländliche (indianische) Bevolkerung besonders schwer trifft, 

zurückzuführen: 
. 

' ' ' den wirtschafthchen 
" t1e ist auch Konsequenz der schwerwregen . 

uggrstlicz(iälaeiiinl>roigileme, die einen Großteil der Laufbevolkerung und die untersten 

Schichten der städtischen Bevölkerung bedrangen . 

' ' ' ' " ' ' f den Beginn der Sub- 
Stabrhsrerun bzw. der Ruckgang seit 1986 ist au ' ‚_ 

lsilfutionspolitik (glll D. 2.2.)‚ die eine Jährliche l}eduknon der Anba\r2flzfirz 

zur Folge hat (V Z.), sowie eine gewisse "Satt1gung des US ar e 

" führen. _ _ 

zurlläilc=flteigerungstendenz seit 1963, insbesondere seit. 1978, geht Hand rn 

Hand mit der Produktionsverlagerung von de%tra'dltäcällleu?n ©r:)baggzgtzr;e 

"berwie end "illegalen" Chapare-_ eg10n , v . " _ 

älliffi? V?ifi Sben erv$ähnt, 85-90% der Produkttonkommen. Eine ahnhche 

Entwicklung war in Peru bezüglich der Produkttonsverlagerung von La 

Convenciön/Lares nach dem Alto Huallaga festzustellen (2.3.). 

Nach offiziellen Angaben werden derzeit 84% der Kokap_roduäctrorg(zur 

illegalen Verarbeitung genutzt, während nur 16% dem tradrt1(pne gr}; gr); 

sum dienen, wobei der Großteil der illegalen Produktron aus11 em äpnur 

stammt. Dort werden 86% der Produktion zur Sulfatherste ung un das 

14% für den traditionellen Konsum verwendet, wahrend m den; ll’(u_ng'iist im 

Verhältnis 43% zu 57% ist452. Hinzu kommt,_ daß die Pro u tig/ältaman 

Chapare bis zu dreimal höher als in den Yungas ist. Im Chaparegr _ den 

aus einem Hektar Koka 2.650 kg rm Gegensatz zu 810 g m 

53 
. 

Yurlälcrligil4ich wie in Perü findet auch in Bolivien eine Weiterverabertung dgr 

Kokaernte statt. Nach offiziellen Angaben wurde 1988 90% desflgeer(rjrjte 23 

Koka zu Kokapaste, davon 10% zu Base und diese Menge vo stand g4 1 

Kokain HCL verarbeitet, was 1.368,6 mT Paste, 67,6 mT Base un , 

d , . —  

449 Labrousse, 1990, S. 368. 

450 Presidencia de la Republica, 1990, S.6; vgl. auch Labrousse, 1990, S. 369. 

451 Presidencia de la Republica, 1990, S. 2. . „ _ 

452 Presidencia de la Republica, 1990, S. 2, 34. In Yapacam_betragt dggacéi d33ä X/iid 

hältnis illegale/legale Verwendung 90%/10%. Nach Qutroga, 19N ‚h  D INACO 

90% der Gesamtproduktion illegal und 10% legal verwendet. ac10000 für 

werden jährlich ca. 100.000t Kokablätter produzrert, davc9)gl . 

traditionellen Konsum, sog. acullico (Ultima Ham, ‘Ii_.a Baz, 7.12.11 )t;estrmen in 

A aben des Landwirtschaftsrninisterrums, re im emze nen _ , S— 

453 1(iifi'c'kllendlegnz aber akzeptiert werden (vgl. eoga, 1990, S. 82, vgl. die neuen U 

Angaben in FN 443). 
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mT Kokain ergab454. Der Kokapreisverfall hat bewirkt, so die Regierung, 
daß “eine größere Zahl von Personen in den Koka—Kokain—Prozeß als 
Form der Wiedererlangung der wegen des Kokapreissturzes verlorenen 
Einkünfte verwickelt" ist455, d.h. die "heimische" Produktion von 
Kokapaste hat zugenommen. Die verstärkte Repression in Kolumbien hat 
außerdem zu einer Kokainproduktionsverlagerung geführt (schon I 2.4.1.). 
Von offizieller Seite wurde Mitte 1991 geschätzt, daß — statt früher 10% - 
inzwischen 30 bis 40% des bolivianischen Koka zu Kokain HCL 
verarbeitet werden und befürchtet, daß "Bolivien zum Hauptkokainprodu- 
zenten wir "456. Dem entsprechen Berichte, nach denen inzwischen 30-35 
aktive Gruppen des Drogenhandels existieren, von denen die neueren im 
Chapare und im Beni operieren457‚ 

Die technisch unkomplizierte Verarbeitung zu Paste wird meist von den 
Kokabauem in den Anbauzonen selbst vorgenommen458‚ während die 
technisch aufwendigere Herstellung der Base und des Kokain HCL in etwa 
4.500 "Laboratorien", von denen 4.000 vom Chapare und 500 von den 
Yungas "versorgt" werden459 und die in den Departements Cochabamba, 
Santa Cruz, Beni und Pando gelegen sind460, vorgenommen wird. Noch im 
Jahre 1990 wurde der Großteil dieser Laboratorien von den kolumbiani- 
schen Kartellen, insbesondere dem Medellin—Kartell, kontrolliert451. Mit 
der Übergabe der Führung Medellins (1.4.1) und zahlreicher mit Medellin 
zusammenarbeitender bolivianischer Händlef‘62 sowie der erwähnten Pro— 
duktionsverlagerung dürfte sich diese Situation im Laufe des Jahres 1991 
jedoch geändert haben. Heute erscheint es wahrscheinlich, daß eine kolum- 

454 Republica de Bolivia, 1989, S.10f. Presidencia de la Republica, 1990, S. 6ff., 34 
gibt für 1987 etwa 1.354mT Kokapaste, 684 mT Base und 218,8 mT Kokain HCL 
an. Quiroga, 1990, S. 90, - aufgrund Zahlen des Landwirtschaftsministeriurns - 
1.036mT, 345mT, 314mT. Das US State Department-BINM. 1990, 5.14 für 1989 
173mT Kokain HCL. Zur genauen Berechnung dieser Zahlen (insbesondere Ertrag 
ha/kg, Verarbeitungskoeffizienten) schon 1.2.2. 

455 Presidencia de la Republica, 1990, S. 7. 
456 NAD lS/Juli 1991/4. Ähnlich äußerte sich Sanchez B., Interview, La Paz 

23.10.1990. Vgl. auch Frankfurter Allgemeine Zeitung, 14.3.1992-3 (Haubrich). 
457 Die Zahlenangabe stammt von der DEA (nach NAD 24/April 199211); vgl. auch 

Presencia, La Paz, 26.11.1991; La Razön, La Paz, 20.9.1991 u. 29.11.1991; 
Ultima Ham, La Paz, 16.6.1991. Oder auch die Erklärung des "StS sozialer 
Verteidigung" Tonico, daß der Drogenhandel zunehme (La Raza’n, 29.9.1991). 

458 So Matyas, Interview, La Paz, 23.10.1990; vgl. auch Campodönica, 1989, S. 231. 
459 Aguilo', 1988, S. 61. 
460 Vgl. ebd., S. 8; Quiroga, 1990, S. 30; Bedregal/Viscarra, 1989, S. 110. 
461 Sanchez B., Interview, La Paz 23.10.1990; vgl. auch NAD 6/Okt.1990/3. 
462 Insgesamt haben sich sieben Händler im Zuge der neuen Politik freiwillige Über- 

gabe gegen Nicht-Auslieferung' (näher III D.2.3.2 b), IV 2.3.3.c)] gestellt, ein wei- 
terer nach Fristablauf (zu Namen und Bedeutung V 3.4.). Der ehemalige boliviani- 
sche Kokainkönig Roberto Suärez Gomez (Rey de la Cocaina) verbüßt schon seit 
Juli 1988 in La Paz eine Haftstrafe und sein Nachfolger und Neffe Jorge Roca 
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' " ' ' h der bolivianische 
' ' h Kontrolle von Ca11 ausgeubt Wird und Sie _ _ 

iiäliéi iin übrigen verselbständigt hat. Von off1z1eller Seite wurde jeden- 

falls inzwischen anerkannt, daß eine "Kolumbien Connectton , insbeson- 

dere des Cali—Kartells, mit im Bein operierenden Drogenbanden exi- 

stiert4 

' daß Bolivien sich vom 
Zusammenfassend bleibt demnach festzuhalten, _ 

zweitgrößten Kokaproduzenten auch_zu einem emstzunehmenden Herstel 

1er von Kokainbase und Kokain entw1ckelt hat. 

3.4. Dimensionen des Drogenhandels 

3.4.1. Die sozioökgnomische ‚Bedeutung 

a) Makroökonomische Indikatoren 

ensatz zu Kolumbien und Perü liegen für Bolmen keine Untersu- 

l:llliiurcilgeegn vor, die die ökonomische Bedeutung des Drogenhandels äur ging; 

bestimmten Zeitraum darstellen. Die Regierung selbst hat J;:) 015 ment 

Wichtigkeit des Drogenhandels immer wieder betont. In einem 33 u . n 

von 1989464 wird der Gesamtproduktionswert „von Koka un d_se1ne 

Derivaten für 1988465 auf US $ 891,2 Mio. geschatzt, wobei sich 12egs7u2e 

folgt verteilt (in Mio. US $): Kokaproduküon(205), Kokapaste ( 1; ), 

Base (101,4) und Kokain HCL (297,4). Daher kann es srch -d_Wie OB? 

(1.4.2., 2.4.1) auch hier nur um grobe Schatzungen handeln, da ie zur n(_i 

rechnung des Umsatzerlöses benöti ten Variablen Produkt10n3mepge ud 

Preis aus den genannten Gründen4 6 sehr unsrchersmd. Das vor1 11egerg e 

Dokument enthält insofern eine Abweichung von bisher dargeste _ten d'? 

rechnungen, als es zwischen realer _ und potentieller Produktion 21 - 

ferenziert. Bei der realen Produktion Wird nur"die_ Menge||(1n mT)kz_ugrun {. 

gelegt, die real in Bolivien verarbeitet Wird ( heimische Produ non, vgd. 

3.3.), während bei der potentiellen Produktion davon ausgegang;r(rwr;l , 

daß 100% verarbeitet werden. Diese Differenz1erung, deren pr.  1136 eg 

Sinn nicht einleuchtet, stellt eine zusätzliche Fehlerquelle dar, Wie proh 

folgende eigene Berechnungen belegt werden soll (der nicht mathema13c; 

' ' les festgenommen (IA 
T ho de Pa a) wurde am 13.12.1990 in Das Auge 

gä/ä/xäeuzgiisf c1988/ 1; NltD 6/0kt.1990/3; NAD 9/lanuar 1991/4). 

463 So der StS für soziale Verteidigung Torrico (nach AlAD 30/Oktober 1992/6). 

464 Republica de Bolivia, 1989, S. 6ff. Vgl. auch Machicado, 1991, 8.221. d um 

465 Das Dokument gibt an vielen Stellen kgigie.latiresztaäil arg, 22äl2?élfftcghdiri lgrloäuk- 

' ' f 1988 und be innt au cite _mi er _e _ _ . _ 

ii2$iiéfiiiifäfi9ss, so daß dagvon auszugehen ist, daß Sich auch die hier utiertefl 

Zahlen auf 1988 beziehen. . . _ - 

466 Vgl (nochmals) 12.2., wo insbesondere auf die Transformationskoeffizrenten em 

gegangen wird. 
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geschulte und interessierte Leser kann folgenden Absatz überspringen und 
sich auf das danach folgende Ergebnis beschränken). 

Zur Ermittlung vom Gesamtproduktionswert von US $ 891,2 Mio. wurden fol- 
gende Werte verwendet: Anbaufläche von 51.198 ha (Chapare) mit einer Rentabi- 
lität von 2.695 kg./ha (= 137.978,6 mT), 8.913ha (Yungas) mit 900kg/ha (= 8.021,7 
mT), insgesamt also 146.000,3 mT. Daraus folgen — potentiell — 1.460 mT Kokapa— 
ste bei einem Transformationskoeffizienten von 0,01 (96 kg Koka= lkg Paste), 
715,4- mT Base bei 0,49 (2,02 kg Paste=lkg Base) und 572,3 niT Kokain HCL bei 
0,8 (1,25 kg Base = lkg Kokain). Geht man, wie das zugrundeliegende offizielle 
Dokument, davon aus, daß in Bolivien nur 90% der Kokaproduktion zu Paste und 
nur 10% der Paste zu Base verarbeitet werden (3. schon 3.3.), reduzieren sich die 
Mengen auf — real - 1.386mT Paste, 67,6mT Base und 54,1mT Kokain; mul- 
tipliziert man diese reduzierten Mengen mit dem jeweiligen Preis, ergeben sich als 
Einzelproduktionswerte US $ 205,9 Mio. für Koka (bei 1,41 US $lkg Koka), 291 
Mio. für Paste (bei 210 US $/kg rohe Paste), 101,4 Mio. für Base (bei 1.500 US 
$/kg) und 297,6 Mio. für Kokain (bei 5.500 US $/kg), insgesamt also US $ 893 75 
Mio., d.h. annäherungsweise der offizielle ermittelte Wert von 891,2 Mio. 5 . 
Geht man von der potentiellen Produktion aus, ergeben sich — aufgrund der ge- 
nannten höheren Mengen — höhere Einzelwerte für Paste (1.460mT mal US $ 
210/kg : 306,6 Mio.), Base (715,4 mal 1.500 = 1073,1 Mio.) und Kokain (572,3 
mT mal 5.500 = 3.147,65 Mio.), insgesamt also US $ 4.733,25 Mio. 

Im Ergebnis bedeutet dies, daß der reale Gesamtproduktionswert US $ 
895,5 Mio. und der potentielle US $ 4.733,25 Mio. beträgt. Die Abwei- 
chung zwischen dem realen offiziellen Wert (891,2 Mio.) und dem hier 
ermittelten (895,5 Mio.) beruht auf einem Rechenfehler der offiziellen An- 
gaben (vgl. FN 458). Der hier ermittelte potentielle Wert (4.733,25 Mio.) 
entspricht eher den in einem anderen Regierungsdokument fiir 1987 ange— 
gebenen Wert von US$ 3.722,45 Mio., wobei die Abweichung im wesentli- 
chen auf geringere Produktionsmengen und einen geringeren Rohkokain— 
preis zurückzuführen ist468‚ Es existieren also innerhalb der offiziellen 
Quellen nicht nur schlichte Nachlässigkeiten, sondern auch un- 
terschiedliche Berechnungsarten, die, so könnte eine provokante These 
lauten, der Ausdruck der Verfolgung unterschiedlicher drogenpolitischer 
Ziele innerhalb der gleichen Regierung sind. 

467 Die Werte wurden durch eigene Berechnungen auf Grundlage der in Republica de 
Bolivia, 1989, S. 9ff. angegebenen Zahlen ermittelt. Die Abweichung basiert auf 
einem Rechenfehler in ebd., S. 10f. bei der Ermittlung des Wertes der Kokapaste 
(1.368,6 mT mal 210 US$/kg : US $ 287,4 statt 291 Mio. !) und des Kokains 
(54,1mT mal 5.500 US$/kg : 297,4 statt 297,6 Mio. 1). 

468 Presidencia de la Republica, 1990, S. 45, 49 (Anexo). Dort werden folgende Men— 
gen und Preise für 1987 angegeben: Koka (127.211 mT/l,56 US$ pro kg), 
Kokapaste (1.354,4/262), Base (683,8/1500), Kokain (547,04/3.917). Nach 
Ansicht dieses Dokuments ist es "nicht möglich den finanziellen Anteil der 
letzten beiden Verarbeitungsprozesse (Base und Kokain HCL), der effektiv im 
Land bleibt, zu bestimmen" (ebd., S. 9). Nach NAD 6/Oktober 1990/4 sind die 
Kokapreise im September 1990 wieder bis auf durchschnittlich 1,70 US$/kg 
gestiegen, nach eigener field work Ende 1991 auf bis zu 1,4 US$/kg (Yungas) und 
1,62 US$/kg (Chapare). Preise 1987 - 1990 in UNDCP, 1992, 3.10. 
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Inoffizielle An aben bewegen sich zwischen US $ 3 bis 4.000 Mio. für 

die Jahre 1987/88 69. 

Davon zu unterscheiden ist die Frage, was der reale nationale Um- 

satzerlös ist. Folgt man dem Regierungsdokument von 1989, wird real 

90% der im Land hergestellten Paste exportiert, was US $ 258,7 Mio. Um— 

satzerlös (90% vom genannten offiziellen Gesamtproduktionswert 287,4 

Mio.) ergibt, und die restlichen 10% zu Base und danach Kokain HCL ver- 

arbeitet, das - vollständig exportiert - einen Erlös von US $ 297,4 Mio. 

bringt, insgesamt also 556, 1 Mio.470 (wovon zur Ermittlung des Reinge- 

winns natürlich die Kosten abzuziehen sind, dazu sogleich). Diese Zahl 

kann überprüft werden, indem die Differenz zwischen legalem und realem 

(LT. illegalen) Devisenfluß ermittelt wird und die illegalen Importe 4ge- 

schätzt werden; demnach beträgt der Umsatzerlös bis zu US $ 490 Mio. 1. 

Inoffizielle Quellen geben 300-900 Mio. an472. 
Vergleicht man potentiellen Produktionswert und Umsatzerlös mit eini— 

gen makroökonomischen Indikatoren, wird die ökonomische Bedeutung 

des Drogenhandels erst vollständig deutlich. Ein potentieller Produktions— 

wert von — durchschnittlich - US 4.000 Mio. entspricht 92,3% des bolivia- 

nischen BIP von 1988 (4.332 Mio.473), 556 Mio. Umsatzerlös entspricht 

12,8% des BIP, 92,6% des Werts der legalen Exporte (1988: 600,5 Mio.), 

258,8% des legalen Hauptexportproduktes Gas, 96,1% der legalen Importe, 

292,8% des gesamten Schuldendienstes und 159,4% der öffentlichen Inve- 

stitionen474. Der Umsatzerlös allein der Kokaproduktion beträgt fast 29% 

der landwirtschaftlichen Gesamtproduktion, womit Koka zum wichtigsten 

Agrarprodukt wird475, 

469 Quiroga, 1987, S.13, spricht von 4.000 Mio.; Campodönico, 1989, S. 231f., von 

1.400 (ohne Rohkokain); Hardinghaus, 1989, S. 98, von 3.000; CEDIB, 1989, S. 

14 von 4.000; Volger, 1990, S. 4, von 4.000“; Pardo, 1991, S.] von 200 Mio. nur 

für die Kokaproduktion. 

470 Republica de Bolivia, 1989, 8.11. Ich lege hier die offiziellen, von Rechenfehlem 

(FN 465) unbereinigten Zahlen zugrunde. 

471 Presidencia de la Republica, 1990, S. 14 allerdings andere Variablen verwendend. 

472 Quiroga, 1990, S.36f., gibt 367 und 900 aufgrund offiziellen Dokumenten an; 

Campodönico, 1989, 3.234, "mindestens" 500; Hardinghaus, 1989, S.103, 600— 

900; CEDIB, 1989, 3.14, 600; Labrousse, 1990, S.373, 300-600; Volger, 1990, 

5.4, 600; Ultima Hera (La Paz) vom 12.9.1990: "mehr als US $ 300 Mio.". 

473 Republica de Bolivia, 1989, 5.1. Der Fischer Weltalmanach 91, Frankfurt 1990, S_. 

82f. gibt ein ESP von US$ 3.930 Mill für 1988 an; danach wäre also der Anteil 

größer als 100%. 
474 Republica de Bolivia, 1989, S. 11 (z.T eigene Berechnungen). 

475 Ebd., S. 6 (1986: 28,2%, 1987: 28,3; 1988: 28,9); Presidencia de la Republial. 

1990, S. 3 (28,5%); Pardo, 1991, 5.1. geht von eine Kokaproduktionswert von US 

$ 200 Mio aus, was 20% des landwirtschaftlichen BIP entspreche und womit Koka 

zum zweitwichtigsten Produkt nach Gas werde. 
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' Der sich aus dem Umsatzerlös unter A z 
:|Gescl_1äftskc_>sten""'76 ergebende Reingewinnb iilvgirddefiorliJ errsl‘ärrial—1Oljlllg1 
Kokamfam1hen" größtenteils477 auf den internationalen Finanzmärkten 

angelegt._Der Rest wird in Bolivien durch Schmuggel von Luxusgütern und 
Eingang ms offizrelle Fmanzsystem "gewaschen". Die "Neue Ökonomische 

oht1k der Regierung Paz Estenssoro hat durch eine liberale Wäh- 
rungspoht_rk, deren zentraler Bestandteil der tägliche unkontrolh'erte Dol— 
lartausch in der sog. "Schwarzen Börse" (bolsin) der Zentralbank war de 
facto zur Legahs_rerung der Drogendollars beigetragen478_ Sichtbafster 
Ausdruck dessen 15t der offene "Schwarztausch" auf zahlreichen öffentli- 
chen Platzen in La Paz, dessen bekanntester — nahe des Marktplatzes ele- 
gen - Klern-Mrami" genannt wird479_ Der Zufluß der %)ro— 
genhandelsdevrsen erklärt deshalb "in einem großen Maß die gegenwärti e 
äbllltat des Dollarpreises und die gemäßigte Inflation"4sq Naeh Benitäz 
wirt(;(ä\lafstl'r‘llgl_ die Narcodolars das rezeptfreie Vitamin der Volks- 

Polizeiliche Interdiktionsmaßnahmen, die in der ' 
vorübergehenden Verringerung des (illegalen) Dollarangetii?ilariät 323 
ner Erhohung des Dollarpreises und der Lebenshaltungskostefr führen fin 
den deshalb wenig Sympathie in der Bevölkerung: ’ _ 

"N ach Jeder großangelegten Anti-Drogen-Operation steigt der Preis für Dollars und 
alles wird teurer“ Viele Leute am ' . en erlerchtert auf ' ' ' " ' ' 
und alles zum Normalzustand zurückkehrt"482_ , wenn die Akmntat vorher m 

b) Regionale Efi‘ekte 

Seit den 60er Jahren sind verstärkt Mi rationsströme län ' ' 
germgerem Ausmaß - städtischer Bevöglkemng in die Koiläzillbglilglietbietlél 
msbesondere m die Chapare-Region, festzustellen. Nach offiziellen An a-, 
ben wachst m der Chapare-Region die Farnilienzahl um 15 3% jährlich 3 
Nach emer Studie von Aguilö zogen zwischen 1965 und 1987 in drei Mi- 

476 Nach Valger, 1990. S.4 gehen jährlich 100 Mio. an die Beschäftigtender Kokain- 
dustri ; d ' ' ' ' ' (Anefo)?u en Produktmnskosten LE. Prestdencza de la Republica, 1990, S.52ff. 

477 Nach ebd. zu 75%. 
478 Vgl. Campodönico, 1989, S.243ff. 
479 Beobachtungen während der Forschungsaufenthalte; vgl. auch Kawell, 1989 S 10 
220 Campodanzco, 1989, S. 246; auch Quiroga, 1990 S.37f ‚ ' . 

Ultima Horn (La Paz) vom 12 9 1990 Auch V ,  . _ _ . . . al er, 1990, 8.5: " " 
22313 fg:;t Sihlr)r(iuggelw1rtscclliaftddas Land aufrechtnocapaste und Iäiäffn$rdäi 

, uswaren un an ere Konsumgüter werden in La d " W. Cerruto, Direktor des Nationalinstitut f" s ' ' ' " s [" gfscrlmuggelt ‘ 
Teil der Volkswirtschaft der vom Dro S ur tansnk. FS g1bt emen größeren ‚__ _ genhandel bewe w d“ , : ' 

4 (La Paz) vom 6.12.1990. Ahnhch El Espectador, Bogota%t 26%l.199ä13mma Hard 
82 Susanna Race, zitiert bei Kawell, 1989, S. 10. . 

483 Presidencia de la Republica, 1990, S.5. 
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grationsbewegungen 60.000 Familien bestehend aus durchschnittlich fünf 
Mitgliedern (also 300.000 Personen) in den Chapare484_ Nach Oporto la— 
gen die größten Migrationen in den Jahren der wirtschaftlichen Krise und 
des Kokabooms zwischen l981-86485_ Toranzo weist in diesem Zusam— 
menhang auf das Phänomen der "descampesinizacio’n" und 
"recampesinizaciön" hin, um die Ersetzung der traditionellen Migration 
Laufg-ätadt durch die 'Kokamigration' Land-Land, Stadt—Land zu beschrei- 
ben . 

Hauptgrund dieser Migrationsbewegungen ist, wie auch von offizieller 
Seite anerkannt wird, die hoffnungslose sozioökonomische Situation, ins- 
besondere der Landbevölkerung: 

"Die allgemeine, in den letzten Jahren verschlimmerte, Krisensituation, die die 
ländliche Bevölkerung trifft, verursacht große vorübergehende oder endgültige Mi- 
grationsströme zu den Kokaproduktionszonen" . 

Labrousse weist darüber hinaus auf einen Zusammenhang zwischen dem 
Zinnpreisverfall auf dem Weltmarkt, der zur Schließung zahlreicher Zinn- 
minen und Massenarbeitslosigkeit der Minenarbeiter führte, und den 
"Kokamigrationen" hin: 

"Une partie de ces mineurs ont gagné la région de Cochabamba la tentation était 
grande de desoendre .. dans la plaine du Chapare et ses plantations de Coca qui ne 
sont qu'ä 150 km de la capitale régionale"488. 

Direkte Folge dieser Migrationen war eine totale Änderung der ursprüng— 
lich von Polykulturen geprägten Produktionsstrukturen hin zu 
Kokamonokulturen. Nach offiziellen Angaben stieg der Kokaanteil am 
landwirtschaftlichen Umsatz (Bruttoproduktionswert) in Cochabamba von 
24,7% (1980) auf 62,8% (1987) und in La Paz (Yungas) von 18,7 auf 
33,2%; in der Kokaregion Chapare sogar von 66% auf 92,5%489. Nach ei— 
ner Studie des in Cochabamba ansässigen "Zentrums zur Untersuchung und 
regionalen Entwicklung" (CIDRE) veränderte sich die Produktionstruktur 
zwischen 1971 und 1985 folgendemaßen: 1971 (52% Bananen/Platanen, 
22% Koka, 12% Reis, 9% Yuca, 4% Orangen), 1977 (39% Reis, 27% Ba— 
nanen/Platanen, 27% Koka, 4% Yuca, 3% Orangen), 1985 (68% Koka, 
14% Bananen/Platanen, 11% Reis, 4% Yuca, 3% 0range)490‚ Diese Hin- 

484 Aguilä, 1988, S. 54ff., wobei in der ersten Migrationsbewegung (1965-75) 5.000 
Familien (8,4%), in der zweiten (1970—80) 30.000 (50%) und der dritten (1975-87) 
25.000 (41,6%) in den Chapare zogen. 

485 Opono‚ 1989, S. 174. 
486 Taranzo, 1991, S.98f. 
487 Republica de Bolivia, 1989, S. 3. Zu den "conditions de pauvreté absolue" vgl. 

auch Labrousse, 1990, S. 369. 
488 Labrousse, 1990, S. 370 
489 Presidencia de la Republica, 1990, S. 3f. 
490 Zitiert in The Panos Institute, 1990, S.8; vgl. auch Opono, 1989, S. 174 mit ähnli- 

chen Zahlen. 
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wendung der Bauemschaft von einer diversifizierten zu einer Koka- (monpgaroduktron, die —lw1e9 1im Falle Perus — in der relativ hohen Rentabilität er oka begrundet rst4 , bedeutet "den Bruch des traditio 11 stems"492 zu nst ' " ne en Sy— 
[( gu en eines Koka—Koka-Systems"“’93 und somit in letzter _onsequenz die Zerstorung der traditionellen bäuerlichen Wirtschaft was s1ch msbesondere im hohen Grad der Merkantilisierung und Monetaiisie- rung der neuen Kokaw1rtschaften zeigt: 

Geld befriedigt"494‚ 
Dies hat eine Steigerung der Lebenshaltun skoste " ' ' gung des landwirtschaftlichen Kreislaufs, air so frähuvttl/ile gggligfiszctillliltl)rlltla zu gelangen", zur Folge495‚ Der Kokaboom hat außerdem nicht die E.ntwrcklung der Infrastruktur begünstigt und - aus offizieller Sicht - zu einem Yerlust von arbeitsrechtlichen Garantien geführt”6 Letzterem wrders_p_rrcht Jedoch der in diesen Regionen hohe Grad gewerkschaftlicher gäagésieäuncgi97, der diehDurchsetzung einer mit den Interessenvertretun- o a a u e m  mc ' ' ' " " ' 
macht [dazu unten 3.4.2‚b)]i abgestimmten Substrtutmnspoht1k unmoghch 

Schließlich macht sich auch in di ' ' 
„ _ _ _ esen Re none Beschaftrgungswrrksamkert des Koka-Kokain—Prozesses bemärkbaii Najclli der (grundhchsten) Untersuchung von Aguilö“98 sind insgesamt 463 000 Personen — ohne die m der Drogenbekämpfung tätigen Sicherheitskfäfte 

491 Nach Presidencia de la Republica 1990 S 5 be ' ' _ „ . , , . „ tra en die "direkt K - pglrltéelrtlsrrgdlglptllarabeci Koka }10 Cents, bei 01/Gasg15, Zinn 51 liiild n?cs:lietntgtiit‘iä- __ _ en ents, 0 ne den Preisverfall dieser Produkte e "b gullz>erutäksmhtigen. Im Chapare schwankte der (illegale) Preis 1991g;äiscäeägl(g k . gm 81 pro50 kg, in den Yungas betrug er im November 1991 ca. 70 US$/50 Bg, agegen fur das Hauptsubstitutionsprodukt Kaffee ca US$60/50 k für anane 1,5/20 kg. Zu berücksrchtigen ist, daß Koka viermal jährlich geerntäf u d verkauft Wird (Besuch in den Zonen, vgl. Annex III). n 492 Oporto‚ 1989, S.174. 
493 Aguilar, 1987, 8.51. 
494 Flores/Blanes, zitiert in Quiraga, 1990, 8.42. Vgl. auch zur Zerstörung der bäuerli- chen Wirtschaft 0 ort , 198 . ' ' ' ' ' 

publica, 1990, S. 717 o 9, S 179, Agutlar‚ 1987, S.49ff., Presulencra de la Re- 
495 Ebd., S4. 
496 Ebd., S.6. 
497 In den Tropen Cochabamba; gibt es folgende Gewerkschafien: Federacion Espe- cial de Trabajadores Campesinos del Tro ' ' ' 

_ _ _ plC0 Chapare (20.409 Mit 1 - deracwn Espectal de Trabzyadores de Carrasco Tropical (9.798), Fegdleiiili)alnpäe 

ren 1. ' ' ' ' 
29.1(8tg99850n0, 1989, S.l75f.‚ Morales und Gurzerre . Interv1ew, Cochabamba, 
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san estellten — beschäftigt, davon 414.250 rm Bereich der 

‘Il(ri)clczipigdltiilkttrqgrgi (3ä0.000 Anbauer, 74.250 Käufer, 40.000 Transporteuge, 

sog. zepes und matobenes), 42.500 in der Verarbeitung (20.000 I-21;Bstéher 

von Paste, 22.500 von Kokain, pisacocas) und 6.250 1I1'1 Handel ( V e- 

mikalienhändler, 400 Zwischenhändler, 5.600 in Banden organrsr;r;e Ä;— 

teiler). Bis auf die "Verteiler" haben alle in den Anbauregtonen enh (-1 

beitsschwerpunkt. Damit sind 7,07% der Gesamtbevolkerung (auggg/ ep 

von 6.550.000) und 12,6% der ländlichen Bevolkerung (msgesargc9 A;fd er 

Gesamtbevölkerung = 3.668.000) im Koka—Kokarn-Prozeß tattg h & ere 

Quellen sprechen von 300 bis 700.000 Beschaftrgten, woher Jedoc_ o dnur 

von Produzenten (im Sinne von Anbauem) ausgegangen und eine 2e2m 

mehrstufigen Verarbeitunggprozeß entsprechende Differenzrerung ( . .) 

nicht vorgenommen wird5 . 

c ) Bewertung 

' r cite wird einerseits auf die negativen strukturellen Folgen 

X;n"%fgfiaääsfhü", inbesondere die finanzwirtschaftlrche Abhangrgkert 

von "Kokadollars" und der Wettbewerbsverlust legaler Wrrtschaftszwerge, 

hingewiesen, andererseits jedoch anerkannt, daß_ em durch einen 

Preisverfall verursachter v e  der illegalen Exporternrraägpen emzpb rgm 

rezessiven Effekt auf die Volkswirtschaft haben wurde . Desh e- 

wirkt die vom Preisdiktat der Kartelle abhängrge Kokawrrtschaft zwa\;,f v;lile 

Flores/Blanes feststellen, nur einen "trügerrschen, wegl()grcht stabrlenh o 1; 

stand" bzw. "eine Situation trügerischen _Re1chtums _, aber es ste t auc 

fest, daß, so Oporto, "die Koka-Kokainwrrtschaft ange31chts der exp1fäs1;en 

Wirkungen der (wirtschaftlichen, d.Verf.) Kr1se em echtes wrrtscha c es 

498 Aguilö, 1988, S.57ff. (68f.). . s 95 NaCh 

' hu n auf rund Daten des Fischer Weltalmanach 89, _ . ._ 

499 Eifääärßäzlztalrllrllääch 9%, 3.236 beträgt die Gesamtbevolkerung_ mzwrs;:ähfen 

7 110.000, davon 50% ländlich. Entsprechend dürften Sich auch die Besc tr- 

girngszahlen seit Aguilös Untersuchung absolut erhoht haben.d t 207 der 

' ' d la Re ublica, 1990, 8.2 (308.000 Kokapro uzen_en = 0 
500 £;iägägällieriing von%ochabarnba und La Paz); Re_publtc_a «ie Balwta, 1989, S.9efl 

(118 000 Produzenten = 22%, jedoch bei nur 2 - nicht Wie im allgem%38npmäu_ 

nominen fünf - Personen pro Familie); Quiroga, 1990, S.44 _(300-355i989 80100 

zenten)‘ Oporto, 1989, S.172 (350.000 Produzenten); Hardmghaus, _ b. . 8 

(600-700 000 insgesamt); Kawell, 1989, 5.10 (350.000 Produzenten), La rouss , 

1990 3.370 (600.000 insgesamt); Campodänigoü98äl, Sl124519b9115 650%??? 611115ä060 

" d , 1991, 3.1 (60.000 Produzenten; ac im a, _. , . .  . _ 

i=?-iifüäääoooo Personen = 7% der ökonorrusch aktrv. Bevolkerung, 150.000 in 

der Kokaproduktion). . 

501 Presidencia de la Republica, 1990, S.15ff. (19). Zu den4rfregatrven Folgen. 

insbesondere Kosten der Prohibition, auch Quaglra, 1991, S.17 . 113 von 

502 Zitiert nach Quiroga, 1990, 8.43; ähnlich T aranza, 1991, S. 

"Destabilisierung" sprechend. ‘ 
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und soziales Polster darstellt"503 und ihr insofern - wie im Falle Perus - 
jedenfalls kurzfristig eine stabilisierende Funktion zukommt504. 

Angesichts dieser ambivalenten Bewertung kann mit Labrousse - die 
aktuelle faktische Situation betonend — festgestellt werden: 

"Personne ne peut niet que les revenues de la drogue sont devcnus le principal 
soutien d'une économie en crise, et la culture du coca la premiére source 
d'emplois"505. 

3.4.2. Der Einfluß auf Staat und Gesellschafi 

a) Verwicklung von Militär und Politik, Korruption von Polizei und Justiz 

Die Verbindungen der bolivianischen Militärs mit dem Drogenhandel 
gehen auf die Zeiten der Militärdiktaturen der 70er Jahre zurück. Während 
der Banzer-Diktatur (1971-78) wurde eine "allgemein wohlwollende 
Haltung, eine eventuelle Hilfe und direkte Verpflichtungen gewisser Ein- 
zelpersonen" beobachtet506, so daß sich "die Industrialisierung des Kokains 
unter dem Schutz der Regierung" in fünf Organisationsstufen entwickeln 
konnte507. Die Garcia—Meza-Diktatur (1980-82), deren Putsch von der 
Drogenmafia Santa Cruz finanziert wurde, erlangte als "Kokain-Regie— 
rung", insbesondere durch ihren "KokaininnenmirriSter" Arce Gömez, in- 
ternationale Berühmtheit508. Nach Reid zeigte der Garcia—Meza-Putsch 
"den Grad der Uberschneidung, der zwischen den Kokainunternehmern und 
einem ultrarechten und kriminellen Sektor der Armee existierte"509; nach 
Peter Passage, einem Beamten des State Department, "kaufte sich die Ma— 
fia zum ersten Mal eine Regierung"sm‚ 

503 0porto, 1989,S.172;zust.Mirtenbaum, 1991, 3.325. 
504 Vgl. dazu schon Hardinghaus, 1989, 5.103, zitiert in 2.4.1. c);Aguilö, 1988, S.70f. 

Toranzo, 1991, S.112 spricht von "reaktivierenden Ergebnissen" durch die Schaf— 
fung einer neuen Unternehmers- und Grundbesitzerschicht. Cha'vez, 1991, S.229f. 
ebenfalls von kurzfristigen "positiven Wirkungen". 

505 Labrousse, 1990, 3.365. 
506 Dunkerley, zitiert nach Reid, 1989, 5.162. 
507 Diese fünf Stufen waren: 1. Beobachtung und Planung, 2. Organisation der Infra— 

struktur, 3. Organisation der Verarbeitung, 4. Vermarktung, 5. Integration des Ko- 
kakapitals in die bolivianische Volkswirtschaft, vgl.: Boscope’, 1982, S. 68, 99. 
Banzer selbst häufte ein Vermögen von ca. 700 Mio. Dollar an (Volger, 1990, 
3.5). Zum "Kokainprojekt" Banzers genauer Dietz, 1990, S.83ff. 

508 Vgl. Reid, 1989, 8.163; Oporto, 1989, 8.177; Bedregal/Vircarra, 1989, S.118f., 
120f.; CA], 1988a, S.31; Gamarra, 1990, S.1, 12; Nohlen, 1982, 8.136; Volger, 
1990, S.5 ; Dietz, 1990, S.87ff. 

509 Reid, 1989,S.163. 
510 Zitiert nach ebd., 5.164. Gegen General Garcia Meza wurde 1984, u.a. wegen sei- 

ner Verwicklungen mit dem Drogenhandel - ein sog. "Verfahren der Verantwort— 
lichkeiten" eröffnet (FN 408). Darin wurde u.a. festgestellt, daß Garcia Meza 300 
kg Kokain für die Ermordung des ehemaligen Präsidenten Siles Z. und den amtie— 
renden Präsidenten Paz Zamora geboten haben soll (NAD 26/Juni 1992/4). Oberst 
Arce Gömez wurde im Dezember 1989 unverzüglich nach seiner Verhaftung an 
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Mit dem Ende der Militärdiktaturen endete jedoch nicht das Verhältnis 

zwischen Militär und Drogenhandel, wie etwa die Amtsenthebung von ei- 

nem General und vier Armeemitgliedem im Chqpure_ im Oktober 1988, die 

vermutete Zusammenarbeit von Teilen der bohvranrs_chen Plotte _rmt_dem 

"Kartell von Puerto Villarroel"511 und zahlreiche weitere F_allesliizs hin zu 
gewaltsamer Behinderung polizeilicher Drogenkontrolle zeigen . Ange- 

sichts dieser latenten Infiltration stellt Gamarra fest: 

"The bolivian army appears particulary vulnerable to the temptation of huge profits 

' = ' ' 1Noriega in Ge- 
t d b the cocame trade. Bol.vra has already ‚had its Manue " 

ä2?:1räiircig Meza — and the likelihood of a Similar figure is not far fetched 513. 

' t ähnlich wie in Perü, ein traditionell spannungsreiches _Ver— 

hHlälntrzililskcz)ilnrmlgolizei, das sich durch den_ Aufbau und die (westliche) 

Unterstützung der speziellen Drogenpolize_r EELCN (insbesondere. DMC- 

PAR) und die damit einhergehende Diskriminierung und Diskreditierung 

der Armee zu einer offenen Aversion, auch gegen die US Drogenkontroll- 

behörden, entwickelt hat. Dies macht die Armee gegenwartrg ‚zu einem 

"major obstacle in narcotics interdiction" _und laßt ihren Einsatz im 

"Drogenkrieg" kaum ratsam erscheinen514 (näher IV 2.3.1, V 5.3.). 

r den zivilen Re ierungen Siles Zuazo, Paz Estensorro und Paz 

Zariiää scheint der Einfli%ß des Drogenhandels nicht etwa Zuruckgegangen 

zu sein, sondern sich zumindest konsolidiert zu haben. Diesen Schluß legen 

die zwei großen Skandale der nachdiktatorrellen Ara - die narcovzdeos 

("Rauschgiftvideos") und der "Fall Huanchaca" - nahe. _ 

Die narcovideos5l5 - dem Abgeordneten Vargas vom ehemaligen 

Marinekapitän Jaime Paredes übergeben und im April 1988 an den Prasr- 

denten des Kongresses weitergereicht - zeigen em Treffen ‚im Hause des _- 

inzwischen inhaftierten516 — "Kokainkömges" Roberto Suarez Gomez mit 

' ‘ f völkerrechtliche 
' SA aus ehefert, was mangels Auslreferungsvertrag au 

dBlgddfiken stie% (IA 38/Januar 199011); im Januar 1991 begann der Prozeß gegen 

Arce Gömez (NAD 9/Januar 1991/4). 
' 198811. 511 Vgl. Oporto, 1989, 5.178, IA 25/November . 

‘ ' La Paz) 21., 
-H se 0 Re resentatrves, 1990, S.60f.‚ vgl. auch Presencra ( , 

512 n1 llljrfd gä.8.1590;p12l Diario (La Paz), 31.8.1990; Ultima Hard (La Paz), 

31.8.1990. 
513 Gamarra, 1990, S.12f. 
514 US—House of Representatives, 1990, S.60f.; Gamarra, 1990, S.12f. . 

515 Vgl. Oparta, 1989, S.l79f., Bedregal/Viscarra, 1989, S. 155ff.; IA l9/Mar 

1988/1f.;IA 21/July 1988/lf. d. P [ 1 h „und festge- 

d am 20.8.1988 in seinem Haus - ‚ ie o _1ze1 so on erw - 

516 3333e33A22/Augu5t 1988/1.) und sitzt seitdem urn Gefangnrs San Pedro (Lä 

Paz) wo er ausgebaute Kellerräume bewohnt und außerst zuvorkommejne r 

behandelt wird (ein Interview mit dem Verf. wurde auf Nachfrag;_n ktor 

Gefängnisleitung von Suarez abgelehnt; auffallend war die vom Gefängnis d're die 

Carl. H. Ruiz betonte "persönliche Willensfreiheit von Herrn Suarez ‚ f  ul1zu 

herausgehobene Stellung des "Kokainkönigs" rm bolrvramschen Stra vo g 

deutlich macht, Besuch in San Pedro, 1. und 2.11.1990). 
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dem dem Medellin-Kartell angehörenden José Salazar und drei prominen- 
ten Mitgliedern der ADN (Regierungspartei des Ex - Diktators Banzer) — 
Alfredo Arce Carpio (Fraktionsvorsitzender), Mario Vargas Salinas 
(Abgeordneter und Ex-Chef des militärischen Geheimdienstes) und Jorge 
Alvestegui (Unternehmer) - Mitte 1985. Daraufhin wurde die ADN und die 
mit ihr koalierende MNR - durch Suärez selbst - der Entgegennahme von 
Geldern der Drogenmafia bezichtigt. Im Gegenzug wurden Bilder des 
MIR—Vorsitzenden und gegenwärtigen Präsidenten Paz Zamora veröffent- 
licht, auf denen dieser in freundschaftlicher Pose mit Mitgliedern der Dro- 
genszene gezeigt wird. Die um ihr Renommee fürchtenden Großparteien 
ADN, MNR und MIR einigten sich daraufhin, die von ihnen dominierte 
Untersuchungskomission des Kongresses aufzulösen, jedoch nicht ohne 
vorher zu versuchen, ihre Glaubwürdigkeit wiederherzustellen: 

"... angesichts der Tatsache, daß man mit den archäologischen Funden der Familie 
Suarez zusammenhängende Themen behandelte ...war die Motivation der in den 
Videos gezeigten Versammlungen nicht die Begehung von Straftaten (sie !)..."5'7. 

De facto verfolgten die Mehrheitsparteien , wie von den Minderheitspar- 
teien kritisiert wurde, "die Absicht ihre Verbindung mit dem 
Drogenhandel zu verdecken"518‚ 

Im zweiten Skandal, dem "Fall Huanchaca"519 ging es um die Hinter— 
gründe der Ermordung des bolivianischen Wissenschaftlers Noel Kempff 
und zwei seiner Begleiter durch Drogenhändler bei einer Expedition zur 
Untersuchung der tierischen und pflanzlichen Spezies in der Zone Huan— 
chaca (Dept. Santa Cruz) im September 1986. Die vom einzigen Überle- 
benden, dem spanischen Wissenschaftler Vicento Castellö organisierte 
Bergung der Leichen wurde von offizieller Seite, insbesondere vom 
damaligen DEA Chef der Zone, Jesüs Gutiérrez, "aus technischen 
Gründen" so lange verhindert, daß bei Ankunft der Rettungsmission die 
Drogenhändler verschwunden und das "Labor" vollständig abgebrochen 
war. Eine zur Untersuchung dieser 'Behinderungspolitik' eingesetzte 
Spezialkomission des Kongresses wurde selbst - etwa durch Nichter- 
scheinen von den Diplomatenstatus beanspruchenden DEA-Beamten — 
behindert und einer ihrer Mitglieder, der Abgeordnete Edmundo Salazar, 
nach Ankündigung "sensationeller Aufdeckungen" am 10. November 1986 
ermordet. In ihrem von allen Parteien - außer ADN—MNR - verabschiedeten 
Abschlußbericht stellt die Komission fest: 

"Die Ermordung von Prof. N. Kempff ist das direkte Ergebnis der Anwesenheit 
von mächtigen Gruppen von Drogenhändlem, die in unserem Hoheitsgebiet mit 
absoluter Nicht-Strafliarkeit (impum'dad) handeln und dabei auf den impliziten 

517 Zitiert nach BedregaWiscarra, 1989, S. 156f. Die Rechtfertigungsversuche der 
besagten drei ADN-Mitglieder bezogen sich nicht auf "archäologische Funde", 
sondern auf "journalistische" (Arce, Alvestegui) oder geheimdienstliche (Vargas) 
Interessen (vgl. IA 19/Mai 1988/2). 

518 IA 21/Juli 1988/2. 
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Schutz oder zumindest die Toleranz von Organen zählen, die Teil des boliviani- 

schen Justiz- und Polizeisystems sind" . 

Zur Verwicklung der Antidrogenpolizei UMOPAR (Los Leopardos) in den 

Drogenhandel sagte Major Iijena Zenteno, einer der Gründer der Spe— 

zialeinheit, vor der Kommission: 
"Ich habe Unregelmäßigkeiten bei der Beschlagnahme von Kokain im Chapare 

beobachtet. Die Beamten waren diejenigen, die mit der Mafia wegen ihrer Dek- 

kung Kontakt aufnahmen, unter ihnen (war) Miguel Angel und ein anderer namens 

Gabriel ..., der direkt für das Innenministerium arbeitete (und) vollständige Dek- 

kung und Schutz von Kommandant Quinteros und dem Innenminsterium genoß 

er mußte fiir den Kommandierenden General der bolivianischen Polizei und den In- 

nenminister Geld mitnehmen"521. 

Die aus dieser Aussage folgende Verbindung zwischen dem damaligen In- 

nenminister Fernando Barthelemy mit dem Drogenhandel, die auch von der 

US-Botschaft behauptet wurde, führte zu dessen Rücktritt im März 

1987522. Die neue Regierung hat sich im September 1991 verpflichtet , den 

Fall innerhalb von zwei Jahren aufzuklären5 3. 

Die in dem Minderheitenbericht festgestellte Korruption von bohviani- 

scher Polizei und Justiz524 stellt dabei nur die "Spitze eines Eisberges" dar, 

wie immer wieder auftretende Korruptionsfälle - etwa die Protegierung 

eines der wichtigsten Kokainhandelsnetze mit Verbindungen zum 

Medellin—Kartell durch zwei führende UMOPAR Beamten525, die Fälle 

"Sérpico"526, "Capobianco 527 oder "Meco Dominguez"528 - belegen. 

519 Vgl. Informe Parlamentaria‚ 1986 (auch Cortez, Interview, La Paz, 24.10.1990); 

CA], 1988a, S.40ff.; Volger, 1990, S.5 (kurz). 

520 Infarme Parlamentario‚ 1986, 3.58. 

521 Ebd., 3.67. 
522 CA], 1988a, S.44f. ' 

523 Presencia, La Paz, 16.9.1991; vgl. zum Fortgang außerdem Presencia, 26.6.1991, 

5.11.1991 u. 23.11.1991; NAD 25/Mail992/1. 

524 Zur Justiz vgl. CA], 1988a, 5.28, 45; Oporto, 1989, 8.178; IA 70/September 

1992/1. 
525 El Deber (La Paz) vom 30.9.1990, El Munda (La Paz) vom 29.9.1990. A. 

Gamarra, 1990, S.13, den ehemaligen UMOPAR Trainer, Luftwaffenmajor Edgar 

Merwin, zitierend: "every director of the unit was on the take". Andere Beispiele 

sind die Befreiung des Drogenhändlers Chavéz mittels Beihilfe von zwei 

UMOPAR Mitgliedern und einem Staatsanwalt (IA 40/März 1990/1) und die des 

inzwischen in den USA inhaftierten Drogenhäridlers Roca Süarez durch zwei 

vermutlich bestachene Richter (IA 41/April 1990/1). 

526 Im "Fall Sérpico" geht es um die Aktivitäten des Polizisten Orlando Candio als ei— 

ner der zehn größten Drogenhändler Boliviens und ‘Geldwäscher' sowie die mögli- 

che Verwicklung anderer Polizisten in seiner Organisation (La Razön, La Paz, 

23.7.1991; Ultima Hera, La Paz, 25.6.1991). Die US DEA hat dazu eine Liste von 

40 in den Drogenhandel verwickelten Polizisten vorgelegt (La Razön, 5.6.1991). 

Im September 1992 wurden von Polizeikapitän Waldo Panozo 35 Polizisten der 

Korruption beziehtigt; Panozo wurde wenige Tage später selbst des Dienstes 

enthoben (CEDIB, Boletin Quincenal Nr.23, 23.9.1992). 
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Nach dem US-House of Re ' ' ' ' ' _ presentatrves ex1st1eren am e UMOPAR— 
Posten im Chapare nur, um Drogenhändler vor Polizeiopereäionen zu war- 
nen, und es hat sogar Falle gegeben, in denen UMOPAR und US-DEA Per- 
sonal von diesen Posten beschossen wurd ' " ' _ en, u e - 
rauen zu verhindem529‚ III me unangekundlgte OPC 

Auf diese Weise hat der Drogenhandel, so Oporto, 
"die Entscheidungsmechanismen der Exekuti _ _ _ _. _ _ ve, des Parlament , d ' 
Polizei, der Streitkrafte, die Parteien, die Kommunikationsmedieri unfiraii‘äitlz’qr 
heiten der Gesellschaft durchdrungen"”°‚ re m- 

und auch unter ziviler Herrschaft, so das US De artm ' 
"w1despread narc_otics related corruption a seri%us p32b12iriägääe’läiletigi 
amtierenden Regierung befindet sich mit dem ehemaligen DiktatorPanzer 
sogar einer der direkt in den Drogenhandel verwickelten Militärs und Co- 
ronel Rico Toro, enger Vertrauter des Ex-Innenministers Arce Gomez der 
Kokainregierung Garcia Mezas v 1. 3.1 
ten der FELCN emannt532. ( g .), wurde sogar zum Kommandan- 

b) Gewalt, organisierter Widerstand und Militarisierung 

Ein Kolumbien vergleichbarer narcoterrorismo oder die a 
msc_hen Huallaga—Region bekannte explosive Mischung aus 32r322a533iä 
Militar und Polizei ist Bolivien (noch) fremd. Das ist im wesentlichen auf 
zwei Faktoren zurückzuführen. Die enge Verflechtung zwischen Dro en- 
ha_ndel und_Poht1k ermöglicht einen weitgehenden Gewaltverzicht da äus- 
re10hend w1rksame Korruptionsmechanismen existieren533. Die fiiedliche 
Tradition des Landes geht mit der Kanalisierung sozialer Konflikte mittels 

527 Im Fall Capobianco geht es um die Verwickl . _ _ _ _ ung von en en Venva dt - 
528 ;nal;gäe; ämenmimsters Capob1anco in DrogenaktivitätenäNAD 24/Äpri°lnl 332/636 

. m _ es zu 21 J. verurteilten Drogenhändlers M. Dornin ue d ' . ' 
ärteilenden Richter (N. Paredes, A. Mercado, E. Löpez) von i?mfüiiäiariäeiräriäi 
bes Xeru_rte11ten der Annahme von Bestechungsgelden in Höhe von US$ 54 000 
Besc 1;ildigt. Eine parlamentarische Untersuchungskomission fand Beweise die die 
(151? 6%näsder Delikte aktive und passive Bestechung sowie Gebührenschireiderei 
(ernieutei) Väegs:|eäz1 1008) Inahelegen (Presencia, La Paz, 3. und 22.10.1991). Mein 
blockiert. eines nterv1ews mit einem der drei Richter wurde von diesen 

529 US-House ofRepresentatives, 1990, S.58 und 63ff. (weitere Beispiele). 
530 Oporto, 1989, S. 178; ähnlich La Razön, La Paz, 20.4.1991. 
23 US Department of State-BINM, 1990, S.11; dem, 1991 3.26 

Aufgrund innen— und außenpolitischen Drucks ' b , . ' er allerdin f "  __ . , ins esondere der US-DEA, blieb 
Paz, 331 g; 1r;ur ur funf Tage im Amt (La Razon, La Paz, 5.3.1991; Presenct'a, La 

533 So stellt Alderete R als ehem " " ' __ _ . _ . Staatsekretar sozialer Verteid' " 
Estensorro fur die polizeiliche Drogenbekämpfung zuständig, etlv%alrfgst‚uillitilär 'Elä 
Drogenhandel nicht a f Ge " ' ' ' ' (Interview, La Paz, 25u10.19;vgi)1t zuruckgre1fen muß. die Bestechung reicht aus" 
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gewerkschaftlich organisiertem Protest anstelle des bewaffneten Kampfes 
einher (3.1.). 

Nach Reid lassen sich vier Formen von Drogengewalt unterscheiden: 
"Kämpfe zwischen typischen Geschäftsbanden; gewalttätiger Widerstand gegen 
repressive Anti-Geschäftsaktionen; die von den Repressionsorganen verursachte 
Gev;3aät und eine Gewalt, die das Ergebnis der Bildung paramilitärischer Gruppen 
ist" . 

Während die Bandengewalt begrenzt ist und die von rechten Militärs und 
Drogenhändlern mit Unterstützung von bekannten (Neo-) N ationalso- 
zialisten (Barbie alias Altmann) zur Zeit der Militärdikaturen gegründeten 
Pararhilitärs an Bedeutung verloren haben535, stellt der Konflikt zwischen 
staatlicher Anti-Drogen Politik und Interessen der Kokabauem im Chapare 
gegenwärtig das zentrale Gewaltproblem dar. Der hohe Grad gewerk- 
schaftlicher Organisierung der Kokabauem (FN 495) hat dabei bis jetzt 
eine der peruanischen Huallaga-Region vergleichbare Gewaltentwicklung 
verhindert und eine konfliktentschärfende Wirkung entfaltet, da bäuerliche 
Forderungen mittels friedlicher Protestformen (Märsche, Hungerstreiks 
etc.) — zumindest zum Teil - durchgesetzt werden konnten536‚ Bei einem 
Besuch der konfliktreichsten nördlichen Zonen des Chapare (Isinuta) ge- 
winnt man deshalb auch den Eindruck, daß Gewalt eher von den staatlichen 
Sicherheitskräften, insbesondere der UMOPAR, als von den Bauern aus- 
geht537‚ Angesichts des relativen Kräftegleichgewichts erscheint der von 
den USA empfohlene verstärkte Einsatz der bolivianischen Streitkräfte, die 
seit 1984 in der Drogenbekämpfung tätig sind538‚ und die damit einherge- 
hende zunehmende Militarisierung der Zone?9 die Gefahr einer Gewaltes- 
kalation erheblich zu erhöhen. Gamarra - in Übereinstimmung mit anderen 
US-Lateinamerikaexperten — warnt deshalb: . 

"Because Bolivian democracy is currently not threatened by narcoterrorism, gue- 
rilla warfare, and the like, the Wisdom of militarizing the drug war must be se- 
riously questioned by the US Congress"“°. 

534 Reid, 1989, S.161. 
535 Vgl. Reid, 1989, S. 163f.; Bedregal/Viscarra, 1989, S. 119. Zum Einfluß des deut- 

schen (Neo)nazionalsozialismus in Bolivien, Lateinamerika Nachrichten 131 
(November 1984), S.49ff. 

536 Vgl. Reid, 1989, 8.161; Gamarra, 1989, S.]Of.; zuletzt (Juni 1991) fand ein 
'1Marsch für Souveränität und nationale Würde" nach La Paz statt, der — trotz 
Verhaftungen durch UMOPAR - zu einem Abkommen zwischen Regierung und 
Kokabauem führte (CEDIB—Boletin Quincenal 12/Juni 1991; NAD 15/Juli 1991/2). 

537 Besuche Oktober 1990 und November 1991 (Annex HI). Zur Problematik der Ge- 
walt der staatlichen Sicherheitskräfte 5. Kap. IV 2.5. 

538 Gamarra, 1989, S. 9ff.; Oporto, 1989, S. 180ff. (zur Rolle der USA und den 
Rechtsgrundlagen, Kap. HI A 3. und D 2.3.3). 

539 Vgl. NAD 1/Mai 1990/3; NAD 211uni 1990/2; NAD 4/August 1990/2; NAD 
6/Oktober 1990/3; NAD 8/Dezember 1990/2. 

540 Gamarra, 1989, S.15; auch Analisis (La Paz) 17.8.1990, S.9ff. 
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3.4.3.F l en "rdie m 1 

Im bolivianischen Hau ' ' . _ ptanbaugebtet Chapare ist wie ' ' Huallaga—Regron, eine zunehmende Entwaldung iind Eigsiicfh gfifäiunrliidcltllirsl wachsenden Kokaanbaus festz . _ ustellen541 und e' ' sfällievrvlell>tvoe(:jrlgikftung durch die bei Anbau und Verarbeitung b23utzä?ihiiche r te. Insoweit kann auf oben (2.4.3.) verwiesen werden ml- 

\ 
541 Republica de Bolivia, 1989, S.4f.; The Panos Institute, 1990, S.4f. 
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4. Zusammenfassung und Teilergebnis I 

In Kolumbien, Petri und Bolivien ist die innenpolitische Lage durch lan- 

gandauemde Bürgerkriege (Kolumbien, Petri) und soziale Proteste 

(Bolivien) instabil, obwohl diese Staaten als (formale) Demokratien gelten. 

Die Ursachen dieser Situation sind in den ungerechten sozioökonomischen 

Verhältnissen und der damit im Zusammenhang stehenden Geschlossenheit 

der politischen Systeme, die in Kolumbien historische Ursprünge hat, zu 

suchen. Die Folge davon ist eine Welle politischer Gewalt, begleitet von 

Menschentechtsverletzungen der staatlichen Sicherheitsctgane, insbeson— 

dere in Kolumbien und Petri, die sich damit in einer denkbar ungünstigen 

Ausgangsposition für eine wirksame Drogenkontrolle befinden (vgl. 1.1., 

2.1., 3.1.). 

Diese schon allgemeinpolitisch problematische Situation wird durch das 

Drogenproblem verschärft. Während der Drogenkonsum, mit Ausnahme 

des zunehmenden basuco bzw. PBC-Konsums in Kolumbien und Petri, ein 

relativ geringes Problem darstellt (1.2., 2.2, 3.2.)‚ haben sich Kokaanbau, - 

verarbeitung und der daraus folgende Handel mit all den erwähnten be- 

sorgniserregenden 'Dimensionen' zum wohl größten Problem der Region 

entwickelt. 
Die traditionelle Aufgabenverteilung im 'weißen Dreieck' - Kolumbien 

als Vertriebs- und Handelszentrum, Petri und Bolivien als bloße Anbaulän— 

der und Kokalieferanten — läßt sich nicht mehr aufrechterhalten, wobei oh- 

nehin zweifelhaft ist, ob sie jemals in dieser simplen Form Gültigkeit hatte. 

Im Kokaanbau liegt zwar nach wie vor Perri weit vor Kolumbien und'Bo- 

livien; diese beiden Länder haben sich jedoch stark angenähett (1.3., 2.3., 

3.3.). In der Verarbeitung ist nicht nur bei der Herstellung der Kokapaste, 

sondern auch - wegen der verstärkten Repression in Kolumbien - bei der 

Produktion von Base/Kokain HCL eine Verlagerung in das friedlichste der 

drei Länder, Bolivien, festzustellen (3.3) Hinzu kommt die aufsehenette- 

gende Ausdehnung des Mohnanbaus in Kolumbien und dessen Verarbei— 

tung zu Opium/Heroin, die mit polizeilichen Mitteln kaum kontrollierbar 

scheinen (1.3.3). 

Im makroökonomischen Bereich spiegelt sich die genannte 

Aufgabenverteilung absolut gesehen so wider, daß der kolumbianische 

Drogenhandel die (noch immer) höchsten Umsatzerlöse bzw. Reingewinne 

vor dem bolivianischen und peruanischen hat. Relativ betrachtet - gemes— 

sen an makroökonornischen Indikatoren - ergibt sich jedoch ein anderes 

Bild. Die wirtschaftliche Bedeutung des Drogenhandels ist am größten in 

Bolivien, vor Petri und Kolumbien, denn der Anteil des Drogenhandels am 

BIP (und anderen makroökonomischen Indikatoren) ist in Bolivien, vor 

Petri und Kolumbien, am höchsten. Auf lokaler bzw. regionaler Ebene 

haben — außer bestimmten gtaduellen Unterschieden - die mit dem Koka- 

boom zusarnmenhängenden Einkommens- und Beschäftigungsmögli6h- 
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keiten in Petri und Bolivien zu Migrationsströmen in die An 
fuhrt, wahrend die gewalttätige contrareforma agraria in Kotiriiiltfliildhneigiree 
Landflucht der bäuerlichen Bevölkerung bewirkt hat. Schließlich ist in al- 
len drer„Landern e1ne den Drogenhandel begünstigende staatliche Finanz- 
und Wahrungspolrtrk zu beobachten. Dies macht den Interessenkonflikt 
zwischen konsequenter Drogenkontrolle u d f - . _ 

Iität bzw. Liquidität deutlich (1.4.2., 2.4.1., I31.4.1'fl)'.mzw'rtsc"""t"c'ler Stahl“ 
_ Die kolumbianischen Kartelle waren w ' ' ' 

tion und finanziellen Stärke in der Lage, eifrägneigfiietfäilzliäldifsrdhghgimsa_ 
rat aufzubauen (l.4.1.). Dieser Apparat hat durch einen - je nach Bed55fa: 
gezrelten oder wrllkürlichen narcoterrorismo staatliche Entscheidun s ro- 
zessebeemf_lußt und insbesondere die Justiz existentiell bedroht [ l  4g3pe)] 
Dabei darf Jedoch nicht übersehen werden, daß das gemeinsame Interess' 
an_ der_Erhaltung der bestehenden sozioökonomischen Ordnung zu einen? 
Bundms zw1schen Drogenhandel, Teilen der Oligarchie und des Militärs 
gefuhrt hat, das die Zerstörung der Volks- und Guerillabewegung zum Ziel 
hätt;l urädldas eine ernste und konsequente Bekämpfung des gesamten Dro- 
lg1ap( frag—; nicht nur des Medellrn-Kartells — bis heute be» bzw. verhindert 

Der peruanische und bolivianische Dto enh ' ' ' 
auschheßlich des Mittels der Korruption, da dies 2132iiisähifäifiräicfät fr?iii 
Einfluß auf politische Entscheidungsprozesse und polizeiliche 
l};fc>g;nkontroll;r£ktrvitäten zu gewinnen. Gewaltanwendung wird in Perri 

rcoguen a, or anisierte ‘ ' ' ' ' gung überlassen (2.4.1? , 34.2.)1r Widerstand in Bolrvren der Bauembewe- 

Man kann unter Vernachlässigung dieser Unterschied ' 
stellen, daß ‚das Drogenproblem in Kolumbien, Petri und Brillilrgiirtrrltitlrf?etrfizsetr 
Straf)rechthcher als v1eltnehr sozialpolitischer und sozioökonomischet 

atur ist. Wegen der poht1schen und sozioökonomischen Bedeutung des 
Drogenhandels ist seine wirksame Bekämpfung durch eine bloße Verbots- 
p_ohtrk - dies kann hier schon vorweggenommen werden — äußerst schwie- 
rig, wenn nicht gar zum Scheitern verurteilt. 
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III. Drogenpolitik und -recht 

A. Der internationale und regionale Rahmen 

1. Internationales Völkerrecht 

1.1. Die normative Entwicklung auf UNO-Ebene aus lateinameri- 

kanischer Sicht 

' ' ' ' " hat die drei geltenden 
Die Mehrzahl der latemamenkamschen Lander_ . _ . 

UNO—Übereinkommen1 unterzeichnet und die ersten beiden in das inner- 

_ _ ' _ d _ _ _ — .  

n sind: die Sin le Convention on Narcotic Drugs von 1961 am 

1 11131f112f.t1593ämda5 Änderungspfotokoll von 1972 am 8.8.1975 (vgl(.j Art.4?f.h iiii 

BGBl 1977 II 112; spanisch in: 7,lgläsquleöz,ßll;9g7göa’(Sg12531?tf%’6di; ;3vßllnll9)76 [[ 

Psychotropic Substances von 19 am . . V . .. , Ni . 1989 S 

' ' in Veläs uez, 1989a, S. 302ff., vgl. auch United attons, , _. 

bäfté).slgiglscsiilnvention 3gainst Illicit Traffic in Narcotrc Drugs and Ps%gggrg7&c 

Substances vom 19.12.1988 ("Wiener Konventron —WK, in. t“ naleri 

E/Conf.82l 15, 19.12.1988) wurde auf _der gleichnamigen. tratesrna t10 nd 

Konferenz von 106 Staaten angenommen, bis November 1991 fur 590 t:li_a en L;mh 

die BG völkerrechtlich bindend und trat im Nov. 1990 — am _ . Kragft [[lv 1 

Hinterlegung der 20. Ratifikations— oder Beitritt3prkunde (Art.29) l.l?n S at 19 9go. 

UNDCP, montt status of treaty adherence, Wien 7.11.1991, IE cl ep . of a 

5309 UN-ECOSOC: Final Act of the UN Conference for the a (éptgop ces 

Convention against lllicit Traffic in Narcottc Drugs and Psychotropg u) s apgß.9, 

Dok. E/Conf.82ll4, Wien 19.12.1989; DND, information Letter, Sctodert u n ,  

S 6]. Die CND (FN 3) hat die Mitgliedstaaten schon auf1_hrer 11_. ' on er agamgj 

(29.1.—2.2.1990) aufgefordert, "to initiate steps for expedrtrous rat1ficat1or:„..{. the 

for the provisional application of its substantrve prov1srons, and to mi 1aei as 

necessary administrative and legislative measfures for; 1Crlril%eäzrptdiitubrii th 2112; gnth 

possible and preferably wrthm a given nme rame ‚34 R 1]' VN In- 

' . ion, E11990/24, E/CN.7/1990/16, S.20ff., [ es. , _ ' 

fgfr‘iiläiioii2?isienst-UNIS/NAR/34S, Wien, 23.1.1990, S.2f.). Zur 1näegrpfatr;3aägg 

Drogenpolitik vor 1961: UN, 1989, S.61ff.; Prada, 1989, S. 89ff., 1 ., 

Ursprüngen der WK: Del Olmo, 1991, S.103ff. 
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staatliche Recht übemommen2. Vor einer Darstellung der Rechtslage 
Kolumbiens, Perus und Boliviens ist es für das weitere Verständnis 
notwendig, die völkerrechtliche Entwicklung im Lichte der für diese 
Länder besonders relevanten Normen der UN-Übereinkomrnen darzu- 
stellen3. Dabei kommt der "Wiener Konvention" (FN 1) als jüngstem 
völkerrechtlichen Instrument die größte Bedeutung zu, weshalb sie bei der 
folgenden Darstellung im Mittelpunkt steht. . 

In der aktuellen lateinamerikanischen Diskussion gibt es - vereinfacht — 
zwei Positionen. Auf der einen Seite wird die "Wiener Konvention", insbe- 
sondere von offizieller Seite, als Fortschritt gegenüber den Konventionen 
von 1961 (Single Convention) und 1971 angesehen, da in ihr der Grundsatz 
der "geteilten Verantwortlichkeit" (responsabilia'ad companida) von An- 
bau- und Konsumentenländem4 anerkannt sei und ein "integraler Lösungs— 

2 Kolumbien hat die Single Convention (SC) einschließlich Zusatzprotokoll von 
1972 durch Gesetz 13 vom 29.1 1.1974 übernommen, die Konvention von 1971 (K 
71) durch Gesetz 43 v. 29.12.1980 (vgl. Veläsquez, 1989a, S.35ff.‚ 43ff., 255ff., 
302ff.). Perli hat die SC durch Beschluß - Militärregierung! - 15013 v. 16.4.1964, 
die K 71 durch Gesetzesverordnung (G-VO) 22736 V. 23.10.1979, das 
Zusatzprotokoll durch G—VO 21881 v. 12.2.1977 übernommen (vgl. Rubio, 1988, 
5.30, 40, 77; Del Olmo. 19891), S. 281). Bolivien hat d. SC durch G-VO 12906 v. 
30.11.1975. die K 71 durch G—VO 14122 v. 19.11.76 und d. Prot. 1983 über— 
nommen (Del Ohne, 198%, 5.281). Die WK wurde von Peru (Resaluciön 
Legislntiva 25352 v, 22.11.1991) und Bolivien (Ges. 1159 v. 30.5.1990) ins 
innerstautliche Recht übernommen; der kolumbianische K0ngreß hat sie im Juni 
1992 abgelehnt (UNDCP, montt status of treaty adherence, Wien 7.11.1991; 
Loyaza, Interview, La Paz, 22.11.1991; Pando, in: Epoca Nr.3l, Okt. 1991, 5.50; 
CA], R. Soberön, Fax. Lima 16.3.1992; NAD 20/Dez. 1991/4; NAD 27/Iuli 
1992/7). Zur Unterscheidung von völkerrechtlicher Bindungswirkung und 
innerstaatlicher Geltung/unmittelbarer Anwendbarkeit vgl. u. a) [FN 12]; zu 
Auswirkungen dieser Konventionen auf die nationalen Betäubungsmittelgesetze 
vgl. B, C, D insbes. l .  

3 Auf organisatorischer Ebene sind folgende Organe zu unterscheiden: Comission 
on Narcotic' Drugs - CND (vom Economic and Social Council [ECOSOC] 1949 
gemäß Art. 68 UNS eingesetzte Hauptdrogenkontrollorgan der UNO), Division of 
Narcoric Drugs—DND (beratendes Sekretariat der CND), International Narcotics 
Control Board — INCB (aufgrund der Single Convention, aus 13 vom ECOSOC 
gewählten unabhängigen Experten bestehendes Kontrollgremium, das jährlich 
Berichte verfasst, vgl. 1 2.4), UN Fund/or Drag Abuse Control - UNFDAC (1971 
vom Generalsekretär aufgrund einer Generalversammlung—Resolution gegründeter 
Fonds zur Unterstützung von Anti—Drogenprojekten in den Bereichen Anbau, 
Handel und Konsum) und Hilfsorgane der CND (insbesondere the Heads of Natio— 
nal Drug Law En_forcement Agencies-HONLEA) sowie mit Einzelfragen befasste 
UNSpezialorganisationen (insbesonder ILO, WHO, UNESCO, FAQ, UNIDO), 
Programme (UNDP‚ UNICEF, WF?) und andere internationale Organe 
(insbesondere 1CPO-lnterpol)[vgl. United Nations, 1989, S.77ff.; Prada, 1989, 
S.IOOIT.I. BND, 1NCB und UNFDAC wurden durch Resolution 45/179 vom 
21.12.1990 zum neuen UN International Drug Control Programme (UNDCP) und 
dessen neuer Direktor (Giorgio Giacomelli) zum Sub-Generalsekretär der UNO 
(UN-DND, information letter. January 1991, S.lff.). 

4 Zur Entwicklung und Reichweite dieses von den Anbauländern in Anspruch ge— 
nommenen Prinzips: Lamm, 1988a, S. 41ff. 
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ansatz" verfolgt werde5. Auf der anderen Seite wird sie negativ beurteilt, da 

sie einseitig die Anbauländer belaste und im Kern "repressiv" sei . 

Im folgenden soll untersucht werden, welche Position die besseren 

Gründe für sich hat. Dabei sollen die für Lateinamerika wesentlichen Re— 

gelungsgegenstände [a) —d)] berücksichtigt werden. 

a l  Nicht-Intervention und Beachtung der nationalen Rechtsordnungen 

Alle drei Konventionen enthalten zahlreiche Vorbehalte bezüglich des 

nationalen Rechts. 
Die Single Convention und Konvention von 1971 stellen "action against 

the illicit traffic" und "penal provisions" unter den Vorbehalt von 

"constitutional limitations" bzw. verlangen "due regard to their constitutio— 

nal, legal and administrative systems" (Art.35f. Single Convention, 21f. 

Konvention 71). Den Vertragsstaaten steht es frei, strengere Kontrollmaß- 

nahmen vorzunehmen und Vorbehalte anzubringen7. 

Die "Wiener Konvention" von 1988 geht darüber hinaus, indem sie sich 

schon in Art.2 ("scope of the convention") zu den völkerrechtlichen Prinzi— 

pien der "sovereign equality and territorial integrity of States" und "non 

intervention in the domestic affairs" bekennt, aus denen folgt, daß die Ver— 

tragsverpflichtungen nur "in conformity" mit den "domestic legislative sy— 

stems" und unter Beachtung der innerstaatlichen Kompetenzverteilung er— 

füllt werden könneng. Im Widerspruch dazu stehen jedoch andere, impera— 

tiv formulierte Regelungen, insbesondere im Bereich der "offences and 

sanctions", wonach bestimmte Maßnahmen durchgeführt werden sollen 

"shall adopt", Art.3 Abs. 1 u. 8, Herv.d.Verf.). Außerdem werden Kon- 

flikte rnit dem innerstaatlichen Recht durch Verlagerung selbständiger Re- 

_ _ _ — ‚ _ _ _ . -  

5 Vgl. die Stellungnahmen ehemaliger perüanischer bzw. bolivianischer Regierungs— 

vertreter: Lamas, 19881), S. l3lff. (auch Interview. Lima, 17.10.1990); Lopez B., 

1990, S. 129; Bedregal/Viscarra, 1989, S. 468ff. (auch Interview mit Bedregal G., 

La Paz 26.10.1990);Aqui1ar, Interview, La Paz, 26.10.1990. 

6 Vgl.: Del Olmo, 1990b, S. 37ff.; dies., 1990c, S. 97ff.; dies., 1991, S.108ff.; 

Cäceres, 1990, S. 137ff.; Veläsquez, 1989c, S.440f.; CONACUID, 1988; Uribe, 

1990, S.113ff.‚ der die WK als “Sinnestäuschung" bezeichnet; vermittelnd, aber 

kritisch: Saavedra, 1991; Saberön, 1992. 

7 Vgl. Art. 39, 49, 50 SC, Art. 23, 32 Konv.7l„(vgl. zu Vorbehalten im allgemeinen 

Vertragsvölkerrecht Art. 19ff. des Wiener Übereinkommens über das Recht der 

Verträge [WUV] von 1969, BGBl 1985 II 926). Kolumbien hat zu Art.9 Abs.1 b)- 

e) der WK (Zusammenarbeit bei Ermittlung von Delikten) einen Vorbehalt ange— 

bracht (vg1. Veläsquez, 19892, 8.404); Peri'i bezüglich Art.3 Abs.l a)ii) 

(Kriminalisierung des Kokaanbaus, vgl. u. b)) und Art.32 Abs.2-4 (Beilegung von 

Streitigkeiten durch Internationalen Gerichtshof in Den Haag) (vgl. Lopez B.. 

1990, S.134f.). 
8 Ausformungen dieses Prinzips finden sich auch in Art. 3 Nr.2, l l ,  wonach Durch- 

führung von "offences and sanctions" rnit dem nationalen Recht vereinbar sein 

müssen, und in Art. 5 Nr.11, wonach Maßnahmen bezüglich "confiscation" sich 

am nationalen Recht orientieren müssen. Nach Del Olmo, 1990b, S. 48 wird in 24 

der 108 Artikel auf das nationale Recht Bezug genommen. 
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g;3rlliériggs_1corr};plexel all.llf die exekutive bzw. administrativ-operative Ebene 
r ei 5 ezüg ic "confiscation" (Art 5) ' " ' ' _ _ . sow1e extradmon" Art 

[vgl.d)] und anderererse1ts ' ( '6) _ . insbesondere bezüglich inte ' . mat 
(Pohze1)kooperatton (Art.9f) - umgangen. Art.9 sieht etwa vor lonaler 

to establish and maintain channels of communication between their competent 
agenc1es and services to facilitate the secure and rapid exchange of information 

. concerning all as ect f ' ' ' ' activities“ (N111[;1]5. s 0 offences including links w1th other criminal 

3a?äiüäigithält Art 3 Nr(.j10 einen Hinweis auf die Bedeutung von "criminal 
. ,. wenn es ort - unter Anspielun auf d' E ' ' 

latemamer1kamschen narcoguerilla [vgl. II 1.4.3g.d) u. 2.£lf2.b)TI-slieerilzät'emer 
l l  For the purpose of cooperation ..., in particular cooperation under articles 5 6 7 
and 9, offences shall not b ' ' ' politically motivated"; e consdered as political offences or regarded as 

damit 3011 einer Berufung auf einen in" ' ' ' . oghcherwetse 11beralere f ' chen Um an t _ . ' . __ _ n stra rechtli- 
werden? g g im poht1sch mot1v1erten Tatern die Grundlage entzogen 

andWetilter s1eht Art.9„ "specific training programms for its law enforcernent 
& t 13 „er personnel (Abs.2) vor, in denen "the parties shall assist one 
no er (Abs.3), was als völkerrechtliche Legitimation für die Präsenz 

ausländischer Polizeiberater ' 1 t ' ' ' ländem dienen kann (dazu u. 13n2r31 e1namerrkamschen und anderen Anbau— 

ven'{'_rotz dieser den Rekenntnissen zur "territorial integrity"‘und "non—inter— 
seieriorri'icäilvr'gdlfii'r'allterll'ien Regelungen der Konvention ist die Kritik diese 

e r a s " 1nguistische Tarnung"IO und in Wahrh ' ' _ . ' „ _ e1t handle e 
älChfufll 611116 Verpfltchtung, das mnerstaatliche Recht zu ändern"11 scher? 
ggfstäfinäl' Jungtis$hen Grunden nicht haltbar. Auf völkerrechtliche; Ebene 

me in ung erst durch die (freiwilli e) Z t' ' 
tragsstaates und eine Verpflichtun g US Immung emes Ver- . g durch das Inkrafttreten de V 12 
auf 1nnerstaatlicher Ebene hän S ertrages ' gen Geltung und Ran d ' 
Gesetzgebung abl3 Insowei ' ' g von er natlonalen . t fordern die meisten l t ' ' ' 
Rechtsordnungen auch die K ' & elnamerlkan18Chen , olumb1ens Perus und Bolivien 14 ' _ _ , s , s e21ell 
Transformattonsgesetze, denen ein Verfassungs—, übergesetzlicher older Ge'3 

9 Vgl. Saavedra, 1991, S. 23f.‚ der in dieser Fiktion gerade eine Gefahr für Länder 
wie Kolumbien sieht, da n d ' ' ' " ‘ ' gration der Guerilla eröffneu.r as politische Strafrecht die Moglichkeit der Reinte- 

10 Del Olmo 1990b S 48' auch dies 19 , , . , ., 90c,S.ll7;C 
l l Del Olmo, 1990c‚ s. 117. ONACU'D' 1988'S' % 
| .. 
2 ;/Cglle.iäil‘t1.l l f f .  und ä4f. W£Jl{; Verdfioss/Simma‚ 1984, && 707ff.; beachte die Unter- 

"Inkraftrg „“T“ ca _ Bindung ("consent becomes irrevocable") d 
eten ( obhgatmns are to be performed"), vgl. ebd ä716ff (FN 37 un 

13 Verdross/Simma, 1984, && 852ff. m.w.N. " ' ) '  
14 Art.76 Nr.18 alt Verf. e kol. Verf. u. 150 Nr.16 neue; 102 per. Verf.; 59 Nr.12 boliv. 

!lil'l 
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setzesrang beigemessen wird”. Die Art der innerstaatlichen Anwendbar— 

keit der Rechtsnormen eines Vertrags hängt von deren Charakter ab. Eine 

unmittelbare Anwendbarkeit (self—executing), d.h. in der ursprünglichen 

völkerrechtlichen Fassung ohne Erlaß konkretisierenden Landesrechts, 

kommt grundsätzlich nur bei Normen in Betracht, die subjektive Rechte 

verleihen und ausreichend bestimmt formuliert sind” 
Gerade letztere Voraussetzung erfüllen die UN-Drogenkonventionen 

nicht, da ein Großteil ihrer Regelungen unbestimmt formulierte Tatbe- 

stände und Rechtsfolgen enthält, die lediglich Zielbestimmungen formulie- 

ren. Zutreffend stellt Chatterjee fest: 

"...there exists an unbridgeable gu1f between the Convention provisions and what 

States in reality can do to implement the Convention provisions. These provisions 

stand for the targets to be attained in tackling drug related problems“ 17. 

Dem nationalen Gesetzgeber bleibt also ein erheblicher Beurteilungs- und 

Enne$sensspielraum, der eine unmittelbare Anwendbarkeit jedenfalls 

ausschließt 8 und eine die Souveränität verletzende, innerstaatliche 

Zwangswirkung, wie sie Del Olmo kritisiert, kaum hervorhringen kann. 

b l  Rechtliche Stellung von trgditionellem Kokaanbau und -konsum 

Während in der Single Convention das Ausjäten aller wild wachsender 

Kokasträucher, die Zerstörung illegalen Anbaus (Art.26) und die Abschaf- 

fung (!) des Kauens von Kokablättem binnen 25 Jahren (Art. 49 Abs.2 e)) 

zum Ziel erklärt wurden, heißt es in Art.l4 Abs.2 3.2 der "Wiener Konven- 

tion": 
"The measures adopted shall respect fundamental human rights and shall take due 

account of traditional licit uses, where there is historic evidence of such use, as 

well as the protection of the environment" (Herv. d.Verf.). 

Damit wird nach offizieller Ansicht traditioneller Kokaanbau und -konsum 

in Form des Kokakauens anerkannt und somit eine Völkerrechtswidrigkeit 

Perus und Boliviens wegen Nichterfüllung der Verpflichtung aufgrund des 

genannten Art. 49 (2) e) der Single Convention verhindert”. 

Diese auf den ersten Blick schlüssige Auslegung erfährt jedoch bei ge- 

nauem Studium der "Wiener Konvention", insbesondere unter systemati- 
_ ' _ ' _ d _ ‚ _ „  

15 Verfassungsrang: Perü'(105: für MRverträge); Überges. Rang: Costa Rica 

(Art.7), El Salvador (144f.), Guatemala (46, bei MR einschl. über Verf. ! s.u.), 

Paraguay (9), Honduras (17), Perü (101), Kolumbien (93: MRverträge); Ges.rangz 

Argentinien (31), Mexiko (133), Umguay (6), Ecuador (3, 137), Venezuela, 

Dominik. Rep. (3); Kolumbien (ex 150 Nr.]6). Bolivien, Chile, Kuba u. Panama 

erkennen Völkerrecht nicht innerstaatlich an (vgl. Treios, 1991, S.65ff.; auch 

Minvielle, 1988, S.72ff.). 

16 Verdross/Simma, 1984, && 863ff. m.w.N; Jime'nez, 1988, S. 27-53 (34). 

17 Chatterjee, 1989, S.9. 

18 Verdross/Simma, 1984, 9 865. 

19 Vgl. Lopez B., 1990, S.133f., 148f.; Lamas, 1988b, S.155. 
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fiiäers'tulrll? tel}eoäogigchen Aspekten”, einige Einschränkungen Grundsätz 
e src 1e rage, ob die Vertragsparteien ' t  'hr " "- 

Menschenrechte" und der "Beachtun ' ' ml 1 em Respekt für _ g traditioneller Gebräuch " ' " 
kerrechthche Anerkennun d ' ' e eine VOI- . g er Koka beab31cht1gten und d' d ' 
auf die vollständige Zerstörun d ' ' ICS en Verzwht _ _ _ g es Kokaanbaus e1nschl eßt. D " ' 
eine der Kokatrad1tmn wohlgesinnte Auslegung des Woitlauts aEifelsr 31? 
dagegen Jedoch folgende Gesichtspunkte: ' ' 

S;giäliAätß Abs.l (a)(ii) stellt Kokaanbau "for the purpose of the production of 
dar“ und „AgriZC'jort'etrlär'styrttd'iet'llernt'l'gliötl Convjention" ein strafrechtliches Delikt 
" , . ic un e ' ' “ ' 

%iii'efcxttgelltegcllj, v;ag 1£1'1 Widerspruiih zu Artg.lg A%rs.'s2uSgéestiliiwennon ausdruckhch 
r . s. . umgebenden Regelungen haben anz" ' 

; . . . . _ l m  S . gz(ii'/VLé'iihos'iifu(ijeiu\rignd1esldxn% illegalen Anbaus und mögligchst effekii'i?ee Zci;iist's"rjlflu€ilg 
. . e. 11 aus zum Ziel, so (1 ' ' 

fiptsäegiiigg {iubr einedurlitergeordnete Bedeutung zulä£mäiiääz 5 2  be] systematischer 
. _ s. e an e t  "possession, purchase or cultivation 

iumpnon als Straftat, ohne eine Ausnahme für traditionellen {grkpersonal con- 
onsum zu machen23. 0 aanbau und _ 

Ziel und Zweck der Konvention ist s ' ' ‘ _ ' _ _ - .mhrName-dreßekämf ' 
l;landels mittels einer Doppelstrategie, nämlich - so der Titel vorFAlrl’iglge—Selii'liigal'm 
measures to erad1cate illiCit cultivation" und andererseits "measures“ to elimiifiiiä 

illicit demand", so daß Art. 14 Ab ' ' 
eine untergeordnete Bedeutung Zukäl'än‘lst'.2 auch bel teleologßcher Auslegung nur 

Insgesamt erscheint Art 14 Abs 2 S 2 d __ _ . . . emnach zwar als F t ' - 
lg;rilriäiebreridertSingle %)i’illäl’ll‘lüf'l und formales Zugeständnis aici)rdsizhgiitbäfi 

_ , ann Sie, so e lmo, "ruhig bleiben"24 klärt aber ' ht " ' -  
die Bechtstellung des traditionellen Kokaanbaus und -kon2ifmsersgäldgffi 
ermoghcht Jeder Partei eine ihren Interessen entsprechende Auslegjung25 

20 Zur Auslegung völkerrechtlich Verträge vgl. Art.3l WÜV und Verdross/Simma 
1984, fié774ff. 
Diesbezüglich hat Perli einen Vorbehalt f ' ' orrnuhert, da nicht kl ' 
fä;iälgterlinuliii\d1i.ilrätägaubctgn Anhbau fgetrennt werde und die Definitiofvrfr?'ällicfii _ _‘ a .. . S.134f.; Soberön, 1992! 5.41]; au Art.3 Abs.l(a)(ii) beztehe (Lopez B., 1990, 

22 Ahnlich Del Olmo, 1990c, S.106f. 
23 Saovedra 1991 S 3'1 bezeichnet d' ' ' , , . . ies als ”kr1mmal l ' t '  " ' " 
24 Del Olmo, 1990c, 5.141. 130 ' “Chen RUCkSChÜÜ ' 
25 Vgl Lamp-Bravo 1990 S 1 _. _ , , . 34; Soberön, 1992, 8.46. Und d' ' 

Säggrvorlid Reid auf der internationalen Konferenz in Lima : "Ichevycfllteelcileiri'iéfiigl'i 
a. opez Bravo um eine Klärung bitten, denn ich bin nun etwas verwirrt 

darüber was genau der Status des t " ., . . . r d t  ' 
unter dieser Konvention ist" (in: CA], la99lllf)glillle4rß).l(0kaanbaus und _konbums 

21 
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c l  Kriminalisierung der mit rechtswzdng erlangtem Elgent_um zusamm 

hängenden Tathandlungen und der zur Herstellung von illegalen Be- 

täubungsmitteln und psychatrophen S_tofifen benutzten Gegenstande 

und Stoffe 

Die "Wiener Konvention" hat insoweit völlig näue Täbesztuägigilengltlsnclhäatffear; 

' " ' ' ' 1 en In 
Bezii hch der mit rechtswrdng erlangtern g_ 2 _ g 

den Tatlfandlungen" unterscheidet Art.3 drei Dehktsgruppen ‚_ w?1iiif3 tig 

Täter der rechtswidrige Ursprung des Vermogens bekannt sem 

Teilnahmehandlungen bestraft werden: . . .- 

"the conversion or transfer of propertg\ t 3ftx bt£ul pä)r(pp}5_e of concealrng or drsgur 

' " fill r o e r t “  [ .  . , . . „ 

Eltliä tdifnizli:lacllrtrice)iiiggi %isgäi5e gf tlie true nature, source, location, disposmon, mo- 

' ' " 3 Abs.1 (b)(ii)]; 
t, ' hts w1th respect to, or ownershrp of property [ . 

ttgiircqriigition, possession or use of property [3 Abs.1 (c)(i)]. 

' ' ' f das sogenannte 
' Gru e bezreht srch msbesondere au „ 

Péildääiihen" ä/n. II 1.4.2.), da der Erwerb vrl)lndGellc)l zugggt;ztdgpsndaän 

" ' b im Bereic es rog - 
haufigsten erlangten Eigentumserwer _ " 'on or 

' ' die Produkte von conversr 
stellt. Bei der zweiten Gruppe geht es um" W‘rts'chafts üter Die 

" al um mittels "Drogengeld erlangte 1 _ g_ . _ 

t(.'l'riirtltsefeäir'uppseo erfaßt die wirtschaftliche Verwertung rechtswrdng)en Vier- 

mögens durch Dritte, wobei fraglich ist, warum der Verkauf sole en er 

mögens nicht kodifiziert wurde. 

Bezüglich der "zur illegalen Drogenherstellung notwendrgen Gegen— 

. .  " ll 

stande und Stoffe so . . . 

"the manufacture transport or distribution possessron of equrpmentfor {ä2tpfiiää 

or substances knowing that they are being or_ are to be used mh°fr oic substan- 

cultivation, production or manufacture of narcotrc drugs and psyc 0 op 

ces" bestraft werden [Art.3 Abs.l (a)(iv)‚ (c)(ii)]. 

Weiter sollen die Vertragsparteien Maßnahmen ergreifen, 

' " " "tor the manufacture and 
“ d' rsron of substances (_12 Abs.l)„‚ mom " 

diit£biifiäri of‘s'i'lbstances within their temtory [12 Abs.8(a)] und prevent trade 

in and the diversion of materials and equrpment (13). 

Problematisch ist, daß nur vier Tathandlungen __- manufacturej, ;)rargspgri 

distribution possession — genannt werden, „wahrend bezug c or- 

bungsmitteln und psychotrophen Substanzen funfzehn Tathand ungen v 

_ _ _ _ ‚ — — — — -  

26 Vgl. Saavedra, 1991, S.36ff.; Lamas P., 1988b, S. 142ff.; Soberön, 1992, S.42f. 

Der internationale und regionale Rahmen 131 

gesehen sind”, die auch bez"glich "substances", "material" und 
"equipment" erfüllt werden können2 . 

Die abschließende Aufzählung der zur Drogenherstellung notwendigen 
Stoffe im Anhang ist unvollständig”: Es werden immer ähnlich wirkende, 
nicht erfaßte Stoffe technisch herstellbar sein, so daß eine solche Auf— 
Zählung kaum jemals auf dem 'neuesten Stand' sein dürfte”. 

Aus lateinamerikanischer Sicht ist an diesen Tatbeständen besonders 
bemerkenswert, daß sie - historisch einmalig - eine völkerrechtliche Aner- 
kennung der Mitverantwortlichkeit der Industriestaaten am Drogenproblem 
implizieren, indem die kriminelle Beteiligung von Teilen ihres Finanzwe- 
sens und ihrer chemischen Industrie am illegalen Drogenhandel zumindest 
für möglich gehalten wird“. Ein genaues Studium dieser Regelungen, ins- 
besondere der Art. 12f., zeigt jedoch, daß an die ökonomischen Interessen 
der Industriestaaten größere Konzessionen als an die der Anbauländer ge- 
macht werden: 

Nach Art. 12 und 13 sollen Maßnahmen ergriffen werden, die die Vertragsstaaten 
"für angemessen halten" ("deem appropriate“), während die die Anbauländer be- 
treffenden Maßnahmen zur Zerstörung des illegalen Anbaus (Art.l4 Abs.1 und 2) 
imperativ ("shall") formuliert sind. 
Nach Art. 12 Abs.ll kann ein Vertragsstaat, der Informationen bezüglich der 
rechtswidrigen Herstellung und Verteilung solcher Stoffe einem anderen Ver- 
tragsstaat mitteilt, von diesem verlangen, daß er "any trade, business. commercial 
or professional secret or trade process" vertraulich behandelt ("keep confidential"). 
Nach Art.12 Abs. l 4  sollen die Regelungen "not apply to pharmaceutical preparati- 
ons, nor to other preparations containing substances in Table I or Table II (FN 29) 
that are compounded in such a way that such substances cannot be easily used or 
recovered by readi applicable means". 

Insoweit fehlt es der "Wiener Konvention" an einer ausgewogenen, an der 
Gewinnverteilung orientierten Lastenverteilung”. Gleichwohl stellt sie 
einen Fortschritt gegenüber der Single Convention und Konvention von 
1971 dar, da erstmalig die Verwicklung von Teilen des Finanzsystems und 
der Industrie der "westlichen Welt" eine völker- und strafrechtliche Dimen- 

27 "Production, manufacture, extraction, preparation, offering, offering for sale, 
distribution, sale, delivery on any terms whatsoever,brokerage, dispatch, dispatch 
in transit, transport, irnportation and exportation". 

28 Saavedra, 1991, S.34f. 
29 Folgende Substanzen werden aufgezählt (Ubersetzung d.Verf.): Ephedrin, 

Ergometrin, Ergotamin, Lysergsäure, 1—Phenyl—2—Propanon, Pseudoephedrin 
(Tabelle I), Säureanhydrid, Aceton, Anthranilsäure. Ethylether, Phenylessigsäure, 
Piperidin (Tabelle II). Es fehlen z.B. Salzsäure, Schwefelsäure, Natriumkarbonat 
u.a. in der Koka—Kokain Herstellung benötigten Stoffe (vgl. I 2.2.). 

30 Saavedra, 1991, 5.35. 
31 Vgl. Perl, 1990, S.123ff. (125f.); ähnlich Lopez B., 1990, S.130f. 
32 Grundlegend Del Olmo, 1990c, S.103, 104f., 146. 
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sion erhält, die unmittelbar und mittelbar Beteiligte an ihrer empfindlich- 

sten Stelle - dem Gewinnstreben — trifft”. 

dl Beschlagnahme und Auslieferung als prozessgle Hauptinstrumente der 

Rechtsdurchsetzung 

Auch insoweit enthält die "Wiener Konvention" wesentlli9c7hle Erweiterungen 

" d r Sin le Convention und Konvention von . . _ . 

geglggilbäer e"Besählagnahme 34 sieht die Single Convention ledigliC}h 

"seizure and confiscation" der illegalen Betäubungsmittel und zur Herste - 

lung Verteilung etc. benutzter Gegenstände vor (Art.37).flDagegen ermoigl- 

1ichfdie "Wiener Konvention" — als prozessuales Gegenstuck zur mate{lile - 

rechtlichen Kriminalisierung rechtswidrig erlangten Eigentums - BescAlatg5- 

nahme, Einfrieren, Einziehung u.a. Zugriffe auf dieses Eigentum ( . 

Abs. 1 (a) u.2), insbesondere: 
' thorities to order that 

" art shall em ower its courts or other competent au . 

baniacjä?niancilal or compmercial records be made available or the se‘ilzled.mAu:(zlirä 

shall. not decline to act under the provismns of this paragrap on e g 

bank secrecy" (Art5 Abs.3) (Herv.d.Verf.). 

Weiter wird eine verstärkte Zusammenarbeit vereinbart (Art.5 Abs;ldu;iddäg 

und der wirtschaftliche Zugriff auf Ertrage bäW. ?rlosg (Öp)roc;e()bsei die 

' ' ' ' Art.5 A s. un , 
rechtsw1dn en Eigentums erweitert ( _ 

rechtmäßigä Herkunft dieser Erträge oder beschlagnahmten Eigentums 

vom (angeklagten) Eigentümer zu beweisen ist (Bewe131astumkehr). 

' ' cl regarding the 
“ constder ensurrng that the onus of proof be reverse _ " 

lfv3fEIET-itgjinnifit'yalleged proceeds or other property liable to confiscation (Art.5 

Abs.7). 

Die Rechte gutgläubiger Dritter sollen von diesen Regelungen unberührt 

' Art.5.Abs.8). _ 

blelää?eizestechnisch auffällig ist insbesondere, daß die Beschlagnahme zur 

Drogenherstellung notwendiger Gegenstände und Stofsfe 1[lvglac)fl_ nichänge- 

' ' - keiner te e em1er - 
lt Wird, sondern nur die von „ a n  . 

ECii%5trumentalities used in offences" im Sinne von Art.3 Abs.l (A_rt.5 

Abs l  (b)). Del Olrno spricht in diesem Zusammenhang von„e1ner 

"absichtlichen Vergeßlichkeit" aufgrund der oben schon erwahnten 

ökonomisch—industriellen Interessen3 . 

‚ _ _ _ — „ _ _  

33 Vgl. Saavedra, 1991, S. 36f. 

34 Ebd., S.77ff.; Del Olmo, 1990c, 5.108ff.; Lamas P., l988b, S.l42ff.; Soberom 

1992, S.45. 
35 Del Olmo, l990c, 8.109; kritisch auch Saavedra, 1989, S.9lf. 
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Bezüglich der Rechtsfigur der "Auslieferung"36 wiederholt und modifi- 
ziert die "Wiener Konvention" zunächst die schon in der Single Convention 
im Rahmen der Strafbestimmungen (Art.37 Abs.2 (b)) enthalten Regelun- 
gen: 

Die in den beiden Konventionen festgelegten Verstöße gelten als auslieferungs— 
fällige Verstöße für bestehende und zukünftige Auslieferungsverträge [Art.37 
Abs.2(b)(i) der Single Convention, Art.6 Abs.2 der "Wiener Konvention"]; dies gilt 
ebenfalls, wenn die Auslieferung nicht vom Bestehen eines Vertrages abhängig ge- 
macht wird [Art.37 Abs.2(b)(iii) bzw. Art.6 Abs.4]. 
Beide Konventionen können als Rechtsgrundlage im Falle eines Auslieferungser- 
suchens, das nicht auf einen - innerstaatlich notwendigen — Auslieferungsvertrag 
gestützt werden kann, angesehen werden, wobei die "Wiener Konvention" den Par- 
teien weitergehend vorschreibt, falls notwendig, entsprechende innerstaatliche Ge— 
setze zu erlassen [Art.37 Abs.2(b)(ii) bzw. Art.6 Abs.3]. 
Beide Konventionen gestehen den Parteien grundsätzlich das Recht zu, die Aus- 
lieferung — im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften - zu verweigern, 
wobei die Single Convention die Entscheidung de facto ins Ermessen der nationa- 
len Behörden stellt, da deren Ansicht, ob der Verstoß "sufficiently serious" ist, die 
Grundlage der Auslieferungsweigerung bildet (Art.37 Abs.2(b) (iv)); 
demgegenüber läßt die "Wiener Konvention" eine Weigerung (nur) zu, wenn 
"substantial grounds leading to believe that compliance would facilitate the 
prosecution or punishment on account of race, religion, nationality or political 
opinions, or would cause prejudice for any of those reasons ...” vorliegen (Art.6 
Abs.5 u.6). 

Die dargestellten Modifikationen deuten die den neuen Auslieferungsre— 
gelungen der "Wiener Konvention" zugrundeliegende ratio an. Es geht um 
eine Effektivierung der Auslieferung mittels Schaffung neuer Rechts— 
grundlagen, prozessualer Beschleunigung und administrativer Vereinfa- 
chung: 

"the parties shall endeavour to expedite extradition procedures and to simplify 
evidentiary requirements ..." (Art.6 Abs.7); 
"... the requested party may take a person whose extradition is sought into 
custody or take other appropriate measures to ensure his presence at extradition 
proceedings” (Art.6 Abs.8); 
"the parties shall seck to conclude bilateral and multilateral agreements to carry out 
or to enhance the effectiveness of extradition" (Art.6 Abs.l l).  

Wird nicht ausgeliefert, soll jedenfalls die (sachliche) Zuständigkeit des 
ersuchten Staates festgelegt werden (Art.4 Abs.2) und eine Strafverfolgung 
durch ihn stattfinden (Art.6 Abs.9); wird nicht ausgeliefert, weil die 
auszuliefernde Person ein Staatsangehöriger des ersuchten Staates ist, soll 
der ersuchte Staat "consider the enforcement of the sentence which has 
been imposed under the law of the requesting party", also ein auf der 
Grundlage des Rechts des ersuchenden Staates gesprochenes Urteil 
vollstrecken (Art.6 Abs.lO). Diese Regelung, die verfassungsrechtliche 

36 Vgl. Sutivedrn, l991, S.5. 16ff.; Del Olmo, l990c. S . l l l f f . ;  Lamm, 1988b, 
S.l44ff.: Uribe, 1990. S.l36f.; Soberön. l992, S.4Sf. 
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Ausliefemngsbeschran" kungen umgehen wi1137, steht in Widerg;rucheizriller;i1 

strafrechtlichen Territorialitätsprinzip38 lund Ssttelltt 333 Del mo 

" f die Souveränität des ersuc_ ten aa e . . _ 

Alälilcliiagaä‘dlere der dargestellten Auslreferungsn;geln, itriäilbgzclingzrrzt ä13i; 

' ' ' aus ie erungs 1 
schon 1961 norrmerte Embezrehung neuer _ " werden als rechts- 

' ' hterun der "ev1dentrary requirements , 

lsltriicrlit1‘ilceh EÄliäiiklich ugnd somit kaum innerstaathch umsetzbar angesehen . 

Sowohl auf die Beschlagnahme als auch auf die Ausäefertägewiilid K1;)n 

' ' ahmen ms eson - 
' och em egangen, da diese Maßn , „ _ 

fiilrlrfgiggn s?:hon in gdie innerstaatliche Rechtsordnung ubernommen wur 

den41 . 

e) Zwischenergebnis 

" ' rika besonders relevanten 
Untersuchung der fur Latername . " _ _ 

ä22e13225gegenstände ergibt sich zwe1felsoätn&, daß (ii12n VX;gner9 'l<102‘i,;2n 

' " " ' Convention un onven _ 

tion gegenüber der Slngle ' d r Anbauländer zurmndest be- 
Fortschritt darstellt, da Sie die Interessen e _ _ ffl' h Verant- 

" ' ' ' besondere finanzw1rtscha 10 e _ 
rucksrchtrgt [a), b)] und die D' ändert jedoch mehts 

' ' t  der Industrieländer anerkennt [c)]. res _ 

‘dvzi)rleliil 021n sie die repressive Tendenz der fruheren Konventionen fortsetzt 

und insbesondere auf der Ebene sicherheitspolitischer Zusammenarbeit [d)] 

erweitert. Zutreffend stellt Albrecht fest,daß h te 

"sich das Paradigma strafrechtlicher Kontrolle des Drogenproblems eu 

international durchgesetzt (hat)"42. \ 

Es ist deshalb im Ergebnis beiden in Lateinamerika vertretenen Posrtronen 

zum Teil zuzustirnrnen. 

1.2. Internationales "Soft Law" 

Als "soft law" werden außerrechtliche Erklärungen oder Vererr}1)barugag;rg 

von Staaten Staatenorganisationen oder Staatsoberhauptern, ins eso 

___‚_‚_._-—— 

37 Saavedra 1991, S.5, 16; vgl. Art. 1611 3 2  GG: "Kein Deutscher darf an das Aus— 

‘ liefert werden". 
. „ . ‘ 

lm“; aGuBg-C"Geltung für Inlandstaten. Das deutsche Strafrecht gilt fur Tr}1)tenfi,fld&g)n 
38 %?larld be angen werden". Ähnlich für Kolumbien: Art.l3f. €;dtg{_> riiii völkerl 

Peri'r 1 Cgl" Bolivien: 1 CP; Ecuador: 5 CP; Costa „RIC_8. 4_ d ’  Lnter nationaler 

rechtlich noiwendigen Erweiterungen bezüghch Zusßnr;%gäert er u 

Flagge fahrenden Schiffe (dazu auch Art.4 Abs.2(a) der ). 

39 Del Olmo, 1990c, S . l l l ;  krit. auch Soberön, 1992, 8.44. 

d a, 1991,S.16ff. . . ' . W 

il? zagclvel('olumbienz B 2.4.2. d), e); Perü: C 2.3.2. c); Bohvren. D,2.3.2. c), 

. . .b r ide.  _. . " . ' _ 

42 ill)ilcitll 1991, 3.69 mit einem guten Uberbhck uber die mtemationele 

Suchgiftgesetzgebung. 
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sogenannte "gentlemen's agreements" oder politische Absichtserklärungen, 
bezeichnet, die nicht den klassischen Völkerrechtsquellen im Sinne von 
Art. 38 IGH-Statut43 zuzuordnen sind und deshalb zwar keine 
völkerrechtlich bindenden Verpflichtungen begründen können, denen aber 
gleichwohl (politische) Autorität oder (innerstaatliche) Sanktionswirkung 
zukommen kann. Der Begriff ist mißverständlich, da damit ein geringerer 
"Härtegrad" (soft) völkerrechtlicher Rechtserzeugung (law) impliziert wird, 
obwohl "soft law" gerade kein Völkerrecht im klassischen Sinne ist und 
keine Rechtsverbindlichkeit zur Folge hat“. Auch Resolutionen der 
Generalversammlung der UNO zählen zum "soft law", wobei sich deren 
rechtliche Unverbindlichkeit direkt aus der UN—Satzung (UNS) begründen 
läßt, wonach die Generalversammlung - außer im organisationsintemen 
Bereich (housekeeping)45 - nur die Befugnis zu Empfehlungen hat (Art. 11- 
14 UNS) und somit deren Resolutionen allenfalls - aber immerhin — zur 
Fortbildung des Völkerrechts beitragen können“. 

Im Bereich der Drogenbekämpfung sind jüngst zwei intemationale47 
"soft 1aw"-Instrumente, die in Lateinamerika auf großes Interesse gestoßen 
sind, verabschiedet worden: einerseits die "Political Declaration and the 
Global Programme of Action on International Codperation against Illicit 
Production, Supply, Demand, Trafficking and Distribution of Narcotic 
Drugs and Psychotropic Substances" der Generalversammlung vom 
23.2.1990 ("Political Declaration" und "Global Programme of Action" der 
Generalversammlung) und andererseits die "Declaration of the World Mi— 
nisterial Summit to Reduce the Demand for Drugs and Combat the Cocaine 
Threat" vom 11.4.1990 ("London Declaration"). 

43 Völkerrechtsquellen sind demnach: a) internationale Übereinkünfte (Verträge), 
b) Gewohnheitsrecht, c) Rechtsgrundsätze, d) richterliche Entscheidungen und 
Lehmeinungen (Art. 38 IGH-Statut, in: Sartorius Il Nr.2; vgl. Verdrass/Simma, 
1984, 95515ff.). 

44 Vgl. Verdross/Simma, 1984, 55540ff., 654ff. m.w.N . und zahlreichen Beispielen. 
45 Insbesondere Beschlüsse von Geschäftsordnungen (Art. 21, 30, 32 8.2, 72, 90, 

9311 UNS), Beamtenrecht (Art. 101 UNS, 32 V-VII [GH-Statut), vgl. ebd., ä'é 
626ff. 

46 Allein der Sicherheitsrat kann bindende Beschlüsse erlassen (Art. 25 UNS), die bei 
"Verfahrensfragen“ der Zustimmung von 9 der insgesamt 15 Mitglieder (Art. 23) 
und bei "sonstigen Fragen" von 9 einschließlich der 5 ständigen Mitglieder 
(Art.27), wobei Enthaltung als Zustimmung gilt, bedürfen. Zu "sonstigen Fragen" 
zählen unstrittig Beschlüsse im Rahmen der "friedlichen Beilegung von Streitig- 
keiten" (Art.33ff.l34) und bei "Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei 
Angriffshandlungen" (Art. 39ff.‚ vgl. die Beschlüsse gegen den Irak im Golflcrieg) 
[vgl. ebd., @@ 159, 232ff., 634ff.]. 
Zu den Erklärungen von Cartagena und San Antonio als regionales “soft law" vgl. 
2.2 und 2.3. Als "soft law" kann man auch Resolutionen und Beschlüsse der CND 
(FN 3) betrachten (vgl. z.B. die in: CND, Report on the eleventh special session, 
E/1990/24, E/CN.7/1990/ 16, S.33ff.). 

47 
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a l  "Political Declaration" und "Global Programme ofAction" 

' " olitical Declaration" als auch das "Global Action Pro- 

äferrt‚r?lb"gäe knlipfen an die "Wiener Konvention" an und)äpgiem deren 

schnellstmögliche Ratifikation, "preferably by the end of 19 . 

Die "Political Declaratioms0 bet°.‘“ - ‚wie die "_Wiener „Konventrpfpp 

[l.l.a)] - die Prinzipien der "sovereigmty" itemtorral mtegrrty , Irlilctm-érsise _ 

ference" und — aus lateinamerikamscher Sicht von besonderemN 315 91 

"shared responsibility" (responsabilidad compartzda) [Begr.u. r. , . 

Sie weist darauf hin, daß 

"the fight against illicit trafficking has to clpmptrii.sle ;ille‘ptiidläurdltiegäure'spai'leriflgrfil: 
. . . . . . . va 

interaha at ehrnrnatmg 1111c1t consumption, cu 1 _ ' f '  s bstances 

' , ' ' ' ' f precursor chemicals, specr rc u , 
tmg the diversion from legrtrmate uses 0 _ . . _ f . and reven- 

' ' d m the illic1t manu acture ..., p 
matenals and equrpment frequently use _ _ . _ f th launde- 

' ' financral institutions or e ‘ 
the use of the bankrng system and other _ . . _ _ _ 

triiiä of proceeds derived from illic1t drug trafficking by making such activ1t1es cn 

minal offences" 

und weiter auf _ ’ . _ . 

«„ the insufficient control of commerce in arms as well as bynllegal acuvmes of 

mercenaries" (Begr. u. Nr.6‚ 15). 

Damit wird nicht nur die "Wiener Konvention" bestätrgt [s.ofc)], sondern 

bezüglich "arms" und "mercenaries" darüber hmausgegangen ." d fl WS 

Weiter soll die "Eliminierung" des illegalen Anbaus durch tra;3 e_tu(t)i 

in support of viable alternative income schemes und crop su"sti öon 

programmes, by means of integrated rural development strateg1e|s 1eprg) ]g- 

licht werden (Nr.6, 13), womit — Wie in der Wiener Konvention [ ._ . h n 

die mit der Umstellung auf legale Produkte verbundenen okonorrusc 6 

Probleme der Anbauländer zumindest anerkannt werden. 

Das "Global Programme of Action"52 sieht auf der Ebene der Präven— 

tion, Kontrolle und Repression folgende Maßnahmen vor: 

‚ _ _ — f —  

48 %'Zi..?iäi‘ä‘ééé.i.ifä:ffi'ä.t‘ifäioäa‘ihg'g’äßmääfi'éliäeüää-:338..31;2;223a333 
CA], 1990, 3.273ff. 

23 €ÄZfSÄÄS”EÄZ'E'Sgäfilgfä'lfläfélfi’ffiäfä‘igfffla Beschluß.efl (en‚s.4- 
— ' . 1 N . 

. 

“ %fgzneli’iigffziliänvsgf lrc‘l„?rlasgtii?fa lsipzr.izci1 Äfiif'äi1'fäfiiienfbgffid‘écr’éhfeurrV£Äiläflfä 

52 %iät?éi%?t.?i'rezrteur..ss%aaaa-3a—3-esra5sea 
buchst.lNr. .. 
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"prevention and reduction of drug abuse with a view to elirnination of the illicit 
demand for narcotic drugs and psychotropic substances" (AlNr.9-29); 
"treatment, rehabilitation and social reintegration of drug addicts" (B/Nr30-37)‘, 
"control of supply of narcotic drugs and psychotropie substances", unterscheidend 
zwischen "eradication and substitution of illicit production... and illicit processing" 
(C/Nr.38f), "illicit production, manufacture and supply ..." (C/Nr.40f), "cooperation 
on the multilateral level" (C/Nr.42—44), "monitoring and control mechanisms" 
(C/Nr.4S-SO); 
"supression of illicit trafficking ...“, unterscheidend zwischen "traffic" (D/Nr.51- 
60) und "distribution“ (D/Nr.61); 
"measures against the effects of money derived from, used in or intended for use 
in illicit drug traffic ' g, illegal financial flows and illegal use of the banking 
system"(E/Nr.62-73) ', 
"strengthening of judicial and legal systems, including law enforcement" (F/Nr.74- 
85); 
"measures against the diversion of arms and explosives and illicit trafic by ves- 
sels, aircaft and vehicles" (GlNr.86—89); 
"resources and structure" (organisationsinteme Maßnahmen, H/Nr.90-9S). 

Wie in der "Wiener Konvention" [l.].b)] wird die langfristige Reduzierung 
der illegalen Anbaupflanzen unter Beachtung der "traditional licit uses" 
(Nr. 38 b) und "effects on the environment" (Nr. 38d) gefordert. Die Um- 
stellung auf Altemativprodukte setze binnenwirtschaftlich "integrated rural 
development programmes" (Nr. 38e) und außenwirtschaftlich "acess to 
international markets for crop substitution products" (Nr. 39a) sowie 
verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit voraus. 

Die besondere Verantwortung der Industrieländer wird durch Forderun— 
gen nach "effective prevention of the diversion of precursor chemicals, 
specific substances, materials and equipment for illicit purposes" (Nr. 46) 
und "laws and regulations on money laundering, currency reporting, bank 
secrecy and forfeiture of poperty and proceeds" (Nr. 65, 3.0. 'E') betont 
[s.l.l.c)]. Mit den unter 'G' vorgeschlagenen Maßnahmen wird sogar über 
die "Wiener Konvention" hinausgegangen, ebenso mit dem Vorschlag 
eines internationalen Drogenstrafgerichtshofes (Nr. 82). Dabei fällt auf, daß 
die die Banken und andere Finanzinstitutionen betreffenden Maßnahmen 
zwar relativ konkret, aber sehr zurückhaltend formuliert sind: 

"mechanisms shall be developed to prevent the banking system and other financial 
institutions from being used for the processing and laundering of drug related mo— 
ney consideration should be given to traee property and proeeed facilitate 
acess to banking records and information concerning the financial flow of 
property or proceeds related to illicit drug trafficking“ (Nr.63, Herv.d.Verf.). 

Insgesamt bedeutet diese Resolution der Generalversammlung jedoch aus 
den genannten Gründen einen weiteren 'qualitativen Sprung' gegenüber der 
"Wiener Konvention". 

53 In diesem Zusammenhang wird auf die beim G—7—Gipfeltreffen in Paris vom 14-16 
Juli gegründete Financial Action Task Force, die Geldwaschverfahren identifizie— 
ren und verhindern soll, hingewiesen (Nr.73; auch in der "Erklärung von Corra— 
gena", Teil C Nr. 2, vgl. 2.2.) 
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b )  London Declaration 

' Erklärun wurde auf dem "World Ministerial Summrt to 

geantgnflizngemmd for? Drugs and Combat the Cocame Threati ;i;äoauf 

Einladung der UNO und der britischen Regierung vom 9 bis 11}.] . 163 

London stattfand und Regierungsv;rt(rjetgg und Experten von me r aus 

" "hrte, vera sc ie e . _ " 

Lan£iäli Zdläfnlmiiirful'c'llirung", die u.a. vor der mit dern t'_cocame thäeä't 

zusammenhängenden Gewalt und organisierten Krinunahtat warntflun Rie 

Verabschiedung der "Wiener Konvention" und der gerade dargeste ten 1_ e}; 

solution der Generalversammlung begrüßt, folgen Beschlusse bezu\g(w 

"reduction of illicit demand" (Nr. 1-ä%)3rär)id internationaler Droge on- 

" ' he cocaine threat", - . . 

trOlll)eei ä?$enilgbtefaßt sich im wesentlichen ‚mit Präventronsmaßnatamen, 

die im Rahmen von "national strategies" entw10kelt werden sollen un 'n 

Erziehungsmaßnahmen in allen gesellschafthchen _Bere1chän dll er 

"Medienkampagnen" und Drogenmißbrauchsforschung bis zu Be an ung 

und Rehabilitation sowie Alternativen zum Strafvollzug reichen. 

Im Bereich Kontrolle und Repression wird von Strategien ausgegangen, 

"that are comprehensive and multidisciplin;r\ry idn scop:a arlc'lntili‘rilät‘eotrtrilgrcl'isiltiiilgliäiires 

e illicit demand for cocame and ot er mgs, oe 1 _ . 
231 äeduärug trafiicking, to prevent the use of the financial and banking systems for 

launilering funds and to promote effective treatment, rehabrlitahon an mein 

reintegration" (Nr.20, Herv.d.Verf.). 

" ' der für die Andenregion besonders relevanten Frage des ille- 

gäihgkiikbaus wird zwar auf die Erklärung von Cartagena (vgl. 2.23_Begug 

genommen und die Teilnahme der betroffenen Kokabauem und die S [lb— 

wicklung alternativer wirtschaftlicher Möglichkeiten im Rahmen het; t u  t- 

stitutionsprogramme als notwendig erachtet; zugleich Wird Jed00 f e on", 

daß "more attention should be given to the scope for‘leradication o co_ca ', 

ohne traditionellen Konsum und Anbau, w1e etwa die Wiener Konvention 

[1.1.b)] oder die Resolution der Generalversammlung [a)], zu garantieren 

(Nräajg'Primip der shared responsibility wird im Rahmen_der \}lleli'jlinlt5woli- 

tung der Industrieländer zwar nicht ausdrücklich _erwahnt, 1ed0c a final; 

men gegen nGeldwaschem (Nr.20) und 'lchem1cal substances, ma2tgri2 8) 

and equipment frequently used in the illi<:it _ manufacture . (Nr. 1 { )] 

gefordert, wobei insbesondere Art. 12f. der i'W_1ener Konvention '1[1 . ‚(I: I 

als Maßstab genannt wird. Beschlüsse bezughch der Kontrollel & e;gäen 

Waffen— bzw. Sprengstoffexporte sowie von Pr1vatflugzeugen un 0 e 

unterbleiben jedoch. 

_ _ f _ 4 _ _ f _ ? .  

54 UN-GA, Dok. AMS/262, 2.5.1990, englisch; vgl. auch Frankfurter Rundschau vom 

14.4.1990. 
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Insgesamt enthält die "London Declaration" keine qualitativ neuen Re- 
gelungen gegeniiber der "Wiener Konvention" und bleibt hinter der Reso- 
lution der Generalversammlung und der noch darzustellenden "Erklärung 
von Cartagena" zurück. Darin drückt sich die stärkere Interessenvertretung 
der Industrieländer auf internationalen Konferenzen gegenüber - der dem 
"one man-one vote"—Prinzip folgenden - Generalversammlung aus. 

2. Die lateinamerikanische Rechtslage 

2.1. Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotröpicos 

Das "Südamerikanische Übereinkommen über Betäubungsmittel und 
Psychotrophe Stoffe" (ASEP) und seine zwei Zusatzprotokolle wurden von 
Argentinien, Bolivien, Brasilien, Kolumbien, Chile, Ecuador, Paraquay, 
Perü, Uruquay und Venezuela in Buenos Aires am 27.4.1973 aufgrund der 
Empfehlunjgen einer Expertentagung vom November/Dezember 1972 ver- 
abschiedet 5. 

Danach erfordere "Ernst" und "Größe" des "unerlaubten Drogenge- 
brauchs das ständige und solidarische Handeln aller südamerikanischen 
Länder" und insbesondere folgende Maßnahmen (Nr. 1—11 ASEP): 

Zusammenarbeit und Informationsaustausch in den Bereichen Kontrolle, Re- 
pression, Vorbeugung, Behandlung und Rehabilitierurig; 
Gründung nationaler Drogcnbehörden; ‘ 
Förderung von Erziehungsplänen und wissenschaftlichen Untersuchungen im 
Bereich von Prävention und Bekämpfung der Drogenabhängigkeit', 
verstärkte Ausbildung und Training (spezialisierter) Sicherheitsorgane und poli- 
zeilich-operutive Zusammenarbeit in konkreten Fällen; 
Ausjüten der Cannabis und Kokapflanzungen und Verbot von Mohnpflanzungen, 
außer der für wissenschaftliche und industrielle Zwecke genehmigten (auch 
2.Zusatzprotokoll Nr.4); 
Institutionalisierung durch Einrichtung eines "Ständigen Betäubungsnüttelse- 
kretariats", das regelmäßige Treffen koordinieren soll—“’. 

Text in: Velrisqnez, 1989a, S.296ff. Zum (kriminalpolitischen) Hintergrund: ebd., 
S.39ff.; Del Ohm), 1988, 3.36; BedregaI/Viscarra, 1989, S.42lff. (euphemistisch) 
. Der ASEP trat am 30.Tag nach Hinterlegung der vierten Ratifikations- oder Bei- 
trittsurkunde in Kraft (Art.12f.). Er wurde von Kolumbien durch Gesetz 66 von 
1979 (21. Dezember) ins innerstaatliche Recht übernommen (ebd.); von Petri 
durch Gesetzesverordnung (G—VO) Nr.22609 vom 25.7.1979 (vgl. Rubio, 1988, 
5.30. 40, 76f.); von Bolivien durch G-VO 15116 v.  18.11.76. 
Diese Empfehlung erhielt 1982 durch ein Statut. das Regelungen zu einer 
jährlichen Konferenz (Art.3f.), zum "permanenten Sekretariat" (Art.5-l 1) und zu 
"technischen Komissionen" (Art. 12f.) enthält und 1988 reformiert wurde, eine 
rechtliche Form (vgl. Estntuto del ASEP. Buenos Aires 1982, DOC. ASEP/SP/4; 
Bedregul/Virc‘arm, 1989. 3.422). 

56 
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Auf strafrechtlicher Ebene wurden im Teil I des ersten Zusatzprotokolls auf 

Grundlage der oben schon erwähnten Drogendefinition (vgl. 1.1.1.) 

Tathandlungen, Straferschwerungsgründe und Rechtsfolgen formuliert. 

Als Tathandlungen (Nr.2) kommen in Frage: 

' alle mit dem Produktionsprozeß, der Vermarktung sowie der Organisation und 

Finanzierung zusammenhängenden Handlungen (a—c); 
Lieferung, Anwendung, Bereitstellung, Übergabe unentgeltlicher oder entgeltlicher 

Art, im Falle von dazu ermächtigten Medizinern mißbräuchlicher oder betrü- 

gerischer Art von Betäubungsmitteln (d,e); 

Produktion, Herstellung, Zubereitung oder Gebrauch heimlicher Art, im Falle von 

Medizinem mißbräuchlicher oder benügeriseher An (f, g); 

Beisichführen der Primärstoffe oder der zur Verarbeitung benötigten Elemente 

ohne legitimen Grund (h); 
Bereitstellung, zur Begehung dieser Delikte bestimmter oder gebräuchlicher, 

beweglicher oder unbeweglicher Güter (i); 

öffentliche Anstiftung zur Anwendung der Stoffe oder zu persönlichem Gebrauch 

(1)- 

Straferschwerungsgründe (Nr.3) sind: 

Lieferung, Anwendung, Bereitstellung oder Übergabe an Minderjährige (a), 

zwecks Schaffung oder Haltung einer Abhängigkeit (b) oder unter Anwendung von 

Gewalt oder Betrug (c); 
Begehung an schuldunfähigen Personen (d); 
Stellung als Arzt, Pharmazeut, Tierarzt oder andere Fachperson (e), als in der 

Prävention und Straverfolgung tätiger öffentlicher Beamter (D oder als Lehrer von 

Kindern oder Jugendlichen (]); „ 

Begehung innerhalb einer Erziehungs- oder Haftanstalt oder anderer öffentlicher 

(Freizeit)einrichtungen (g); 
‘ gewohnheitsmäßige Begehung (h) oder Begehung mittels einer kriminellen Ver— 

einigung (asociacia’n para delinquir)(i). 

Bei den Rechtsfolgen (Nr.4) kann zwischen strafrechtlichen und sonstigen 

Folgen unterschieden werden. 
Im ersten Fall sind - dem System der Zweispurigkeit der strafrechtlichen 

Sanktion folgend - einerseits Freiheits-, Geldstrafen oder Dienstsuspendie— 

rung (4a) und andererseits Maßregeln der Besserung und Sicherung (4b) 

vorgesehen57, letzteres sofern der Verurteilte drogenabhängig ist. Dabei 

steht es in richterlichem Ermessen, ob er nur die Maßregel verhängt und die 

Strafe als "abgebüßt" (compurgada) betrachtet oder sie nach oder vor der 

Strafe anordnet, wobei er im letzteren Fall die verbüßte Maßregelzeit auf 

die Strafe anrechnen kann (sog. "Vikariieren"58). Die auf Behandlung, Er- 

ziehung und Rehabilitierung gerichtete Maßregel soll so lange andauern, 

bis ein "annehmbarer Grad von Rehabilitierung" erreicht ist. 

Als sonstige Rechtsfolgen sind unmittelbare Zerstörung von Anbau und 

Primärstoffen (4c,d) sowie Beschlagnahme von Primärstoffen und anderer 

Gegenstände "allgemeiner Nützlichkeit" (4e) vorgesehen. 

_ _ _ _ _ 4 — P — d —  

57 Zum Konflikt dieses dualistischen Ansatzes mit dem monistischen des 

kolumbianischen StGB von 1980. vgl. Veldsquez, 1989a, S.42f. 

58 Vgl. ebd., S.42 m.w.N. u. 's" 67 StGB. 
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T .1 .. . . . . . . 
Reg äin _ II des ersten Zusatzprotokolls enthalt m zw11rechthcher Hms1cht 

"die den Rauschgiftabhängigen in seiner Gesundheit ' _ _ _ _ _ _ und seinem Verm" " - 
zen und die Verteidigung der Familie, insbesondere die psychopädagc?gääähi°äi- 
dung der Sohne und Dritter, beachten" sollen. 

_In diesem Sinne kann Geschäftsunfähi k ' " ' _ _ g ert fur bestimmte Handlun en 11 d 
Einsetzung eines Pflegers sowie - bei Selbstgefährdung oder Gefahr fiir 
dDritte - die Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt angeordnet wer— 

en. 

Das zweite Zusatzprotokoll regelt - aus chend von ' ' 
trollrerten, wissenschaftlichen oder industriellen "Ausbilili'teiirnsgt'z'iai'flcihhlägl'c'a 
oder Cannab15_- ein spezielles Erlaubnisverfahr'en für Produktion Verar— 
be1tung_etc. dieser Stoffe (Nr.5) sowie Im— und Export anderer-' Betäu- 
bungsrr_nttel (Nr.6-9). Ziel ist die vollständige staatliche Kontrolle und 
Vermeidung von Schmuggel bzw. Handel ohne entsprechende Ermächti- 
gung (Nr.l_0). Medizinische und pharmazeutische Einrichtungen werden 
einer staatlichen Kontrolle unterstellt, indem ihnen Dokumentations- und 
Infomahonsp_flichten und den von ihnen Beschäftigen — wie auch frei ar— 
bette_nden - Arzten Verschreibungpflichten auferlegt werden (Nr.ll-20) 
Die gewohnhettsmäßige Vergiftung" wird als "Krankheit" definiert und 
eine entsprechende (geschlossene Beha dl schlagen (Nr‚21-24)_ ) n ung der Betroffenen vorge— 

2.2. Erklärung von Cartagena 

Die "Erklärung von Cartagena" wurde am 15. Februar 1990 von den 
(ehemaligen) Präsidenten Bush (USA), Barco (Kolumbien) Garcia (Peru) 
und Paz Zamora (Bolivien) in Cartagena (Kolumbien) unterzeichnet59 

In der Erklärung wird eine umfassende Koka(in)bekämpfungsstraitegie 
zur Beendigung von Konsum, Produktion und Handel festgelegt wobei 
51c_h die Prä51denten darin einig sind, daß alle Glieder in der Kette des Ko- 
karnhandels gleichzeitig bekämpft werden müssen. Obwohl der 
Erklarung" keine völkerrechtlich bindende Wirkung zukommt da sie nicht 

den klassmchen Völkerrechtsquellen im Sinne von Art. 38 IGlf—Statut son- 
dern dem sog. "soft—law" zuzurechnen ist60, stellt sie — angesichts der 

59 Text (spanisch) in: CA]: Boletin Nr 25 Juni 1990 Lim ' 
S.259_ff. Daneben wurden sechs bilaterale Abkommen unteäeisciiäifetfi,d(rjelijrhiiglggz 
lun_i_bien ( control of essential chemicals, weapons export control, public awaren- 
f_.\_s_.\ ) und drei mit_Peru ("tax information exchange, public awareness, confirming 
A dl na1cotncs_trufhckmg ts covered by the 1899 US—Pert'l extradition treaty") [v 1 

60 Vrmi.rmi (Asstslant Secretary of State for Interamerican Affairs) |990 S 2] g ' 
___on den klassischen Völkei'rechtsquellen (FN 4%) könnie allienf ' ' 
_ _i_n(t_zr__r_taäjt;_ijjiih Uberemkunfl" vorliegen. was jedoch schon daran scheiterit'läaßec'lrii'; 
und _ V vorgesehene Vertragsschlreßungsverfahren nicht durchgeführt wurde 

eine vertragliche Bindung auch nicht dem Willen der Parteien - vgl. Wortlaut 
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Beteiligung der entscheidenden Staaten auf der Kokainangebots— und Nach« 

frageseite — politisch "das wichtigste regionale Instrument im Bereich der 

Drogenbekämpfung"61 dar und bildet die Grundlage für die nationale Dro- 

genpolitik Kolumbiens, Perus und Boliviens. Sie wurde deshalb auch in der 

"London Declaration" (l.2.b)) als 

"significant milestone on the road towards combating the cocaine threat“ 

bezeichnet (Nr.23) und soll deshalb genauer dargestellt werden. 

In drei Teilen werden Absichtserklärungen zu "wirtschaftlichen Aspek- 

ten und alternativer Entwicklung" (A), "Angriff gegen illegale Drogen" (B) 

und "diplomatischen Initiativen und öffentlicher Meinung" (C) abgegeben. 

Bezüglich A wird insbesondere die volkswirtschaftliche Bedeutung des 

Drogenhandels anerkannt. So habe er zwar "auf lange Sicht einen negativen 

Einfluß" auf die Volkswirtschaften der Parteien, trage aber zu 

"Deviseneinnahmen" und zur "Erzeugung von Beschäftigung und Ein— 

künften" bei. Deshalb führe seine "Verdrängung zu bedeutenden wirt- 

schaftlichen Kosten", die nur - mittels Unterstützung durch die USA - im 

Rahmen einer Strategie der "alternativen Entwicklung" (desarrollo alter- 

native) aufgefangen werden können. Kurzfristig werden von den An- 

denstaaten Mittel für "soziale Notprogramme" und zur "Unterstützung der 

Zahlungsbilanz" benötigt, mittel- bzw. langfristig "lnvestitionsprogramme 

. zur definitiven Ersetzung der Kokawirtschaft" und Programme zur 

"Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts". Die Umstellung von Koka 

auf andere legale Agraprodukte bedarf zusätzlicher Wirtschafts- und Han— 

delsinitiativen, insbesondere erleichterter Marktzugang für diese Produkte, 

internationale technische und finanzielle Unterstützung und Förderung pri- 

vater Initiativen. 

Bezüglich des "Angriffes gegen die illegalen Drogen" (B) "verpflichten 

sich" die Präsidenten unter Beachtung der Menschenrechte zu einem 

Kampf gegen "Produktion, Transport und Konsum" durch folgende Maß- 

nahmen: 
' Förderung von Programmen " integraler Prävention" zur Verminderung der 

Nachfrage durch "Informationsaustausch" und finanzielle Mittel (1); 

verstärkte polizeiliche Repression (interdiccion), urn den "illegalen Drogenfluß von 

Produzenten zu Konsumenten zu unterbrechen" (2); 

"Intervention der Streitkräfte“ im Rahmen der Souveränität und Rechtsordnung der 

Parteien (3); 
"Informationsaustausch", auch nachrichtendienstlicher Art; 
"Nettoreduzierung" des. illegalen Kokaanbaus durch Förderung alternativer 

"wirtschaftlicher Möglichkeiten" und unter Beteiligung der betroffenen Bauern. 

Beachtung der Gesundheit der Bevölkerung und des Okösystems (S); 

- entspricht. Es handelt sich demnach um "soft law" im oben definierten Sinne 

(LZ). 
61 NAD ll/März 1991/1. 
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Identifizierung Einfrieren Beschla ' _, „ _ ,  gnahme etc. von den aus Dro d 
stammenden Emkunften,_msbesondere durch Kriminalisierung des "Geläfväsiliäfi? 
und Formulrerungen, die vom Bankgeheimnis freistellen“ (6), sowie Beschlag- 
nahme und Verteilung der "aus dem Dro enhand l t ' " 
ter“ an die beteiligten Staaten (7); g e S ammenden Gewmne und Gu— 
Kontrolle der zur Kokainherstellung notwendigen Substanzen durch verstärkte 
Exportkontrolle seitens der USA d I — ' ' Anden3taaten (8); un mport und Produktionskonuolle seitens der 

Kontrolle von Waffen insbesondere des Ex ' ' , _ _ portes seitens der USA von Schiffen 
und Flugzeugen durch Regrstnerung, von Pilotenschei " 
del benutzten Kommunikationssystemen (9); nen und von Im Drogenhan- 
rechtliche Zusammenarbeit und "Stärkun der Justiz" i sb ' 
Drogenbereich tätigen Richter und Angestgellten ( IO). , n esondere Schutz der un 

Bezüglich „"Diplomatischer Initiativen und der öffentlichen Meinung" (C) 
soll_e_rne Scharfung des öffentlichen Bewußtseins zugunsten einer In- 
trnsrvrzrtgng 2fi$ Kargpäsl gggen den illegalen Drogenhandel" erreicht wer- 
en un e1 en er e ic en Foren und anderen Or ani ti ' - 

sammenarbeit gefördert werden. g sa onen dle Zu 

Aus lateinamerikanischer Sicht ist besonders die Anerkennung der 
sozrookonomrschen Bedeutung des Drogenhandels (A) [vgl. Kap. II] sowie 
die beabsrchtrgte Kontrolle von "Vermögensdelikten" (B 6 7 )  der zur 
Kokamherstellung notwendigen Chemikalien (B 8) und der Waffenexporte 
(B 9„) hervorzuheben, da darin - weitergehend als in der "Wiener Konven- 
tion (LL); aber ebenso wie in der Resolution der Generalversammlung 
(1.2.a)) - eine Anerkennung des Prinzips der "Mitverantwortlichkeit" 
(responsabzltdad compartida) liegt. Bedenklich ist hingegen die beabsich- 
t1grfinterve\2t1on der Streitlfträfte, da sie zu einer von der Bevölkerung ab— 
ge e nen 11tansierun üh.ren kann . ' 2_3‚3_;IV 2.3.1.1- g [vg] II 3.4.2. b), III C 2.3.3., D 

Im Verhältnis zu den USA ist bemerkenswert, daß, so Gonzälez N - 
Perus ehemaligen Präsidenten Garcia paraphrasierend —, . 

"zum ersten Mal eine Gruppe südamerikanischer Länder den Staatschef des mäch- 
tigsten Landes der Erde einberuft um ein em ' - 
. . ‚ em 

dlskuuerenn62‘ % sames Problem mulnlateraj zu 

was die Bedeutung des Themas für die USA und deren hervorragende 
Rolle in der andinischen Dro en olitik d' - . ‚ . 

wird, andeutet. g P ’ auf 1° S°glelCh emulgehem sem 

62 GonzälezN 1990 343  O b d  ' ' " .. , . _ . arm der "Anfan s unkt eine n B ' ' 
den USA (ebd..S.44) liegt, darf bezweifelt weräléil. r euen e21ehung mit 
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2.3. Erklärung von San Antonio 

Die Erklärung von San Antonio (Texas), auch Cartagena II genannt, wurde 

am 27.2.1992 von den Präsidenten der USA, Boliviens, Kolumbiens, Penis, 

Ekuadors, Mexikos und dem Außenminister Venezuelas unterzeichnet . 

Die Erklärung beginnt mit einem (wenig strukturierten) Vorspann all- 

gemein gehaltener Stellungnahmen, die u.a. - wie in solchen Erklärungen 

inzwischen üblich - die Bedrohung von Gesundheit, Wohlstand, nationaler 

Sicherheit und der demokratischen Institutionen durch das Drogenproblem, 

die Fortschritte in seiner Bekämpfung (hier insbesondere Kokain) sowie 

einige Grundsätze der internationalen Drogenkontrolle (Souveränität, 

Integrität, geteilte Verpflichtungen, gerichtliche Kooperation, alternative 

Entwicklung) betonen. Danach folgt der konkretere Strategieteil, der drei 

Bereiche umfaßt: "Drogenkontrolle und Stärkung der Justiz", "Wirtschaft 

und Finanzen" sowie "Prävention und Reduzierung der Nachfrage". 

Im Bereich "Drogenkontrolle und Stärkung der Justiz", der von wirt— 

schaftlichen Programmen, insbesondere alternativer Entwicklung, begleitet 

sein müsse, soll folgendes erreicht werden: 

Fortbildung des Drogenkontrollpersonals; 

regionaler Informations austausch; 
Kontrolle des Luftraums; » ‘ „ 

Kontrolle von Flugzeugen, -häfen und -pisten; ' 

Kontrolle der internationalen Gewässer; „,. 

schärfere Kontrolle chemischer Substanzen, insbesondere Verfolgung wichtiger 

Handelstransaktionen, eventuelle Sanktionen gegen Chemieunternehmen, Quanti- 

fizierung des legalen Bedarfs chemischer Produkte; 

Kontrolle von Häfen und Zollfreigebieten; 

Kodifizierung des Geldwaschtatbestandes und seine Anwendung mittels eines 

integralen Programs und lnformationsaustauschs; 

Stärkung der Justiz, insbesondere physischer Schutz; 

Stärkung der gerichtlichen Kooperation, insbesondere reibungsloser lnformations— 

und Beweisaustausch; 
Verteilung beschlagnahmter Finanzmittel und Güter; 

Kontrolle von Waffen, Munition und Sprengstoff. 

Im Bereich "Wirtschaft und Finanzen" geht es um Maßnahmen in drei 

Unterbereichen: 
Im Bereich der Wirtschaft sollen (private) Investitionen zur wirtschaftlichen Ent— 

wicklung, der (regionale) Handel sowie eine Reduzierung der Auslandsschulden 

gefördert werden. 
Im Bereich alternativer Entwicklung wird die Notw 

und deren eventuelle Institutionalisierung, insbesondere zur Schaffung kurzfristiger 

Arbeits— und Einkommensmöglichkeiten, anerkannt. Aus der bolivianischen 

Erfahrung folge die Notwendigkeit einer Parallelität von Kokareduktion und 

alternativer Entwicklung sowie bäuerlicher Partizipation. 

endigkeit internationaler Hilfe 

_‚_F_‚_‚_‚— 

63 Text nach USIS, 1992; vgl. die umfassende B richterstattung des El Especmdor. 

Bogotä, insbesondere 26.2.1992—6A; 27.2.1992-10A, 28.2.1992-13A/14A'. auch El 

Pais, Madrid, 26.2.1992; NAD 23/März 1992/l u.4; CEDIB, Bolet'm Quincenal, 

März 1992. 
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Im Bereich der Umwelt wird zur V h' " ' 
Kokainproduktion aufgerufen (dazu Zbli3ifilu2nxgl.gir. schadhchen Folgen der Koka- 

Als Strategien zur " " ' n g Pravent10 ' ' genannt: und Reduktion der Nachfra e‘ werden 

' im Bereich der Prävention Erz'eh ' ' ' ' Behandh.;pgf und Rehabilitatiori; ung und Mob1hs1erung der Bevölkerung; 

Wissensc a tliche Untersuch ' 
Fortbildung; ungen, 

: Gründung "Nationaler Räte"; 
Fort!aufende Beobachtung und Berichterstattung. 

Die Erklärung stellt einen ' ' ' _ . „ politischen Komprormß dar. Die lat ' ' 
äfiräiä;hgg f1Anr]ibaulan(ciler haben erstmals erreicht, daß sich die USÄudirpll‘iälit 
. geson erten Abschnitt zu Maßnahmen N 

tion verpflichten sowie die sozioökonomi ' Z_llr 8Chfragel'edllk- sche Dimensmn de K k 
anerkennen ohne allerdings konkrete f ' ' S 0 3311133118 ' , _ lie Hilfen 
Die USA machen ihre Strate ' ' _lnan216 zu verspreChen- . . gie internationaler Zusammena b ' b 
in bilateraler Form im operativen und ' ' r elt, evorzugt . ht11chen Berei h 
Stellen der Erklärung deutlich gene ' C an mehreren " . . , ohne allerd ' 
mixltilatlgeralen Emgreiftruppe" durchsetzen zu klirilngiäendas Vorhaben emel' 

e arteien heben die aus ihrer Sicht erreichtenF ' . „ ortschr1tt - 
£(O>lngdeeirp iie;1%rol‚geligbäkamiifung hervor. Perü und Bolivien lobenesdlgfr % 

_ r o m  er "a temativen Entwicklung" Die ' d E " _ 
ausgewmsenen Erfolge entsprechen allerdin s k ' m er rklamng 
ausführhch zur Wirksamkeit Kap. V, insbesor%dertfäfi den Tatsa0hen (vgl. 

2.4. Andere Abkommen und Erklärungen 

Schon am 11.8 1984 wurde von Kol ' . . umb1en, Perti, Bolivien 
32%?2ä256141' Iläzäi_;ima_((!j)dund l\llllcaragua die "Erklärung von Quito€cgzicflelbr' 

. in Wir ie VÖ errechtliche Qualifiz' d ' _ 
handels als "Straftat ge ' ' 'lemng CS RaUSChglft_ " _ . gen die Menschheit" und ein U t " 
fur 21efv(jon tm betroffenen Entwicklungsländer geforderll ersmtlung8f0nds 

u er " nteramerikanischen Konferenz ' ' . . gegen den Rausch ifth " 
$$$»?2222;r3}12234'31'2986) wurde das ”Interamerikanische ‚Algkrioziliciiftli- 

_ .ega.en onsum, Produktion und Handel von B t "  - 
giéttgrgln ugd psychotrophen Stqfien” von allen CAS—Mitgliedern 5e?5bbsuc'fää- 
(Kok' s enthalt Empfehlungen zur Bekämpfung von Angebot 
wurd2päpdtä<tron) und (Kokam)nachfrage sowie zur Prävention. Weiter 
des Drogenrrr1'illrslgll-Jang hder (énteramerikanischen Kommission zur Kontrolle 

uc s omision Interamericana ara [ C 
Abuso de Drogas—CICAD) empfohlen. CICAD wurdepdarau‘fhin fl?finl)lS cli'lgl 

64 Deutsch in Körner 1990 ' ‘ " den folg. Abkommen). ‚S. 1024f., sekundar Del Ohm), l991, S.103ff. (auch zu 

65 Spanisch in“ Min' ' . islerm d i  1 ‘ - ' . — 
S.74ff_; krit. Del01;:10‚1991f5‚]"6'5'‚'"”subsecremm' de Defense Socml, 1990, 
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" tonomes" Or an der OAS von deren Generalversammlung ge- 

g?u?r?daelzsßö.mllis besteht augs Repräsentantefrft den) Mitghedsstaaten der OAS 

" ' 'ährlich ordentliche re ena . 

unatiriilt3lllllf.lllgglöj haben Kolumbien, Perü, Bolivien, Ekug$or und Vene- 

zuela das Abkommen ”Rodrigo Lara Bonilla" geschlossen . Es s1ehtßeme 

Harmonisierung der Drogenpolitik und -gesetzgebung, regelmaßrg; ega- 

tungen, eine Vereinheitlichung der Auslteferungsverfahren und ort 1 - 

n en vor. _ 

dunirsri’ell?8t.llt2élln9189 wurde von den Präsidenten Boliviens, Kolumbrenä, 

Ekuadors, Perus und Venezuelas die "Erklärung von Galapagos verag— 

schiedet68‚ In der auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und gemeinsamekt 1- 

cherheit der "Andengruppe" gerichteten Erklärung werden ein versta;f er 

"Kampf gegen den Rauschgifthandel" im Sinne des Abkommens Ro rgo 

Lara Bonilla" sowie Programme zur Kokasubstrtutron_ gefordert. 

Nach Canagena wurde auf einem Treffen der Minister der DAS-Staaten 

vom 17. bis 20.4.1990 die "Erklärung und das A_ktwnsprogromm v;in 

Ixtapa" (Mexiko) verabschiedet69‚ Darm wurden im wesentlichen e 

Grundsätze der "Wiener Konventio)n'iqr;pd Ser Erklarung von Canagena 

" ' en Verwirklichun e " tig . _ _ 

besfirtrllg2äx5c.llc969ro wurde von den äräsidenten Perus, Venezuelas, Bohv1ens, 

Ekuadors und dem Außenminister Kolumbrens der. .Akt yon ‚ Machu 

Picchu" (Petri) verabschiedet, in dessen Punkt 22 auf die Erklärungen von 

Galäpagos und Cartagena Bezug genommen wrrd__ un . ;_;3e 

"Koordinationsgruppe" zur Drogenpolitik und -kontrolle gegrundet Wir . 

3. Die Rolle der USA71 

In dem im November 1988 verabschiedeten Anti-Drug Abuse Act ('Act 

88') wurde vom Kongreß festgestellt, daß 

" the operations of international illegal drug smu_ggling organizatio)gs pose a dr- 

rect threat to the national security of the member nanons of the 0AS . 

66 Spanischer Text von Gründungsprotokoll und Statut, in: Ministerio del Interior- 

Subsecretaria de Defensa Social, 1990, S.80ff. 

67 Spam. Text in: ebd., S.117ff. 

68 Span. Text in: ebd., S.l20ff. (hier: 122). 

69 Span. Text in: ebd., S.88ff. . 166) 

70 Spam. Text in: ebd., S.162ff. (hier: . . . . 

' ' ' - ron: Gramckow, 1990, S.28ff., 

71 %äßt;;t;f>nfglgä 1SJ.S 81Dflfi);g%nci)gollelill,klggg, Ss.l?:ä%t (369ff.). Zur Drogenpolitik der 

Reagan Regierung: Wisotsky, 1989, S.409ff.; dem, 1990. 
‚ ‚ . . _ . Law 100_ 

' A ! of 1988 (Ac t  88 ), section 4101 (a)(l), in. Public 

72 633 ?Un éäägecgngressional and Administrative News, 100th Congress—2nd 

session 1988), 102 Stat. 4181ff. (4263). 
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In den seit September 1989 aufgrund des 'Act 88' regelmäßig verab- 
schiedeten Jahresberichten der National Drug Control Strategy (NDCS) 
wird Kokain — trotz Erfolgen der polizeilichen Drogenkontrolle — als "still 
our biggest enemy"73 und der internationale Drogenhandel als Bedrohung 
der nationalen Sicherheit bezeichnet: 

"The NDCS recognizes that the international drug trade is a threat to our national 
security and the security and stability of other nations"74. 

Mit den NDCS-Berichten hatte die US-Regierung des Präsidenten Bush 
dem schon im Oktober 1982 von Präsident Reagan erklärten dritten Dro- 
genkrieg75 eine neue programmatische Grundlage verliehen“. 

Da, so der 'Act 88', 
"illegal international drug smuggling organizations have grown so large and po- 
werful77that they threaten to overwhelm small nations standing alone against 
them" , 

müssen diese Nationen - im Falle der "Kokainbedrohung" Kolumbien, Perü 
und Bolivien - von den USA unterstützt werden. Den USA kommt damit 
eine wesentliche Rolle in der Formulierung und Ausführung der 
Drogenpolitik und -gesetzgebung dieser Länder zu, die im folgenden näher 
dargestellt werden muß, um einschätzen zu können, ob und, wenn ja, in 
welchem Umfang ihnen ein gesetzgeberischer und politischer Spielraum 
verbleibt. 

Angesichts der Fülle des verfügbaren Materials und der unterschiedli- 
chen Qualität des US-Engagments liegt es nahe, eine Zweiteilung in 
"offizielle" bzw. "inoffizielle" Rolle vorzunehmen. Unter "offizieller Rolle" 
wird dabei das in Gesetzen und Regierungsdokumenten niedergelegte 
quasi—normative US-Engagement verstanden, während "inoffiziell" sich auf 

73 The White House, 1990, 5.4 (Einleitung von W. Bennett). 
74 The White House, 1991, S.77. Schon 1982 erklärt DEA Funktionär Caffey den Ko- 

kainhandel zur nationalen "Bedrohung" (nach Del Olmo, 1988, 8.55). Verteidi- 
gungsminister Cheney erklärte die Drogenbekämpfung zur "high priority national 
security mission of the Department of Defense“ (DOD) [zitiert nach Duncan 
(Department of Defense Coordinator for Drug Enforcement Policy and Support), 
1990, 8.4]. Vgl. auch das Dokument "Santa Fe II" von 1988 des privaten "Council 
for Interamerican Security", wo auf die Bedrohung durch "kommunistische 
Subversion, Terrorismus und Drogenschmuggel" hingewiesen wird (in: Duch- 
row/Eisenbürger/ Hippler [Hrsg.], 1989, S. 197f.). 

75 Dazu Del Olmo, 1988, S.58ff. Der erste "Drogenkrieg" wurde schon 1914 
aufgrund des "Harrison Narcotics Act", der zweite 1974 von der Nixon Regierung 
erklärt (vgl. Wisotsky, 1989,S.411; Wirotslcy 1990, S.XVIIff.). 

76 Vgl. The White Haare, 1989, 1990 und 1991. Die erste NDCS wurde, da vom da- 
maligen Direktors des "Office of National Drug Control Policy" (ONDCP), 
William J. Bennett, auch Bennett oder Bush Plan genannt. Die NDCS von 1990 
entwickelte die Anderm Initiative (dazu sogleich). 

77 'Act 88', sec. 4101 (a)(2). 
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unveröffentlichte, schwer zugängliche Quellen schriftlicher bzw. mündli- 

cher Art und persönliche Eindrücke, die während der field work gewonnen 

wurden, bezieht. 

3.1. Offizielle Rolle 

Der 'Act 88' enthält in seinem Titel IV ("International Narcotics Contro ") 

unter Subtitel D ("provisions relating to specific countries") Ermäch- 

tigungen zur militärischen und wirtschaftlichen "Unterstützung" von Boli- 

vien, Peni und Kolumbien”. Das in Section 660 des Foreign Assistance 

Act von 1961 vorgesehene Verbot von "training and advice or any finan- 

cial support" für ausländische Polizeikräfte79 gilt - nach dem sogenannten 

"drug-enforcement waiver des 'Act 88'" - nicht für Unterstützung 

"for use in narcotics control for foreign law enforcement ageneies, or other units, 

that are organized for the specific purpose of narcotics enforcement" [sec. 4204 (e), 

4205 (b)] (Herv.d.Verf.). 

Darauf basierend sieht die NDCS vom Januar 1990 eine Strategie vor, die 

"supporting the principal cocaine source countries Colombia, Petri and 

Bolivia", das langfristige Ziel hat, 

"... to work with the host govemments to disrupt and destroy the growing. proces- 

sing and transportation of coca and coca products within these source countries, 

with the long term goal of effecting a major reduction in the supply of cocaine to 

the US, while also working to reduce the demand for drugs by users in the US"; 

und kurzfristig, 
"... seeks first to strengthen the political will and institutional capability of 

Colombia, Perü and Bolivia to take the needed steps to disrupt the cocaine 

trafficking organizations second to increase the effectiveness of law enforcg- 

ment and military activities assisting them in isolating key coca growing areas 0 

controlling their national airspace blocking shipment of key precursor chemi- 

cals destroying existing laboratories carrying out eradication programs on a 

case by case basis third to inflict significant damage to the trafficking organi- 

zations focusing on leaders and their key lieutenants impeding the transfer 

of drug generated fonds seizing the assets of traffickers...““', 

und viertens nach dem NDCS 1991, 

"to strengthen and diversify the 1egitimate economies of the Andean nations to en- 

able them to overcome the destabilizing (!) effects of eliminating cocaine, a major 

source of income"“. 

78 'Act 88', sec. 4302, 4303, 4305 (102 Stat. 4269ff.). 

79 Public Law 87-195, 75 Stat. 424 (1961). sec. 660 (a). 

80 Insoweit fragt Reid, 1990, S. 168, ob diese "Isolierung" der Kokazonen "in‘der Pra— 

xis die Kriminalisierung der bäuerlichen Bevölkerung impliziert". 

81 The White House, 1990, S.49ff.; vgl. auch USIS-Documento‚ 1990, 3.4“, Quainmn. 

1990b, S. 3f.,9; ders, 1990a, 5.29; Dion, 1990, S. 155f.; Perl, 1990b, 10ff. Zu den 

Widersprüchen der Strategie: Thoumi, 1990, S. 50ff. 

82 The White House, 1991, 5.79. Die ersten drei Punkte wurden beibehalten (ebd.. 

S.78f.). In der NDCS 1992 wird erstmals Chemikalien- und Waffenhandel sowne 

71 
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Für die daraus folgende "Andean Strategy" ergibt sich folgendes Budget: 

Tabelle 8: Funding for the Andean Strategy (1989-94)83 
(Mio. US $) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 

KOLUMBIEN84 
-militiirisch35 8.6 40,3 60,5 60.5 60 5 60 5 
—wirtschaftlich 0.0 3.6 50,0 50,0 500 50,0 
-Rechtsdurchsetzung 10,0 20.0 20,0 20,0 20 0 20,0 
—DEA86 4.2 4.4 4.4 4.4 4,4 434 
gesamt 22.8 68.3 134.9 134.9 139,9 139,9 

PERU87 
—militärisch 2.6 36.5 24,9 34.9 34.9 34 9 
-w1rtschatthch 1.3 4.3 63,1 103.1 103.1 103 1 
-Rechtsdurchsetzung 10,5 12.0 19,0 19.0 19 0 19.0 
—DEA 4.3 6.8 6.8 6.8 6.8 6,8 
gesamt 18.7 66,6 128,8 168.8 168,8 168,8 

BOLIVIEN 
-militäriseh 5.8 33.7 40.9 40.9 40.9 40 9 
-wrrtschaitlrch 4.0 40.7 5,8 130,8 130.8 130 8 
-Rechtsdurchsetzung 10.0 15,7 15,7 15,7 ' 15 7 15,7 
-DEA 4.0 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 
gesamt 23.8 96.7 159,9 194,0 194,0 194,0 

GESAMT 
-militärisch 17.0 110.5 141.3 141.3 141.3 141 3 
-w1rtschaftlrch 5.3 48,6 208,9 283.9 283.9 283 9 
-Rechtsdurchsetzung 30.5 54,7 54,7 54,7 54 7 547 
—DEA 12.5 17,8 17,8 17.8 17,13 17:81 
gesamt 65.3 231,6 422.7 497.7 497,7 497,7 

d' _ ,. . . .  _ . 
l:)egäeäetgtpfn)g auslandrscher Finanzsysteme besonders betont (The Wlute Hause. 

83 ONDP 7061990 in" US]? 1990 337‘ B '  ' ' . .. . . . . . . .  , . . rgler. Interv1ew, Lima. 5.11.1991. D' 
Zal(ijlen sind ab 1990 geplant und werden deshalb bei den entsprechenden Länder? 
in en Fußnoten. sofern erhältlich. aktualisiert. Bilaterale Hilfe LR. anderer Pro— 
gramme. insbesondere US-AID, wurde n' ht " ' ' " . „ 
bedeutet "law enforcemem". ic bemekstchttgt. Rechtsdurchsetzung 
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Für 1991 wurden vom Kongreß US$ 372,6 Mio. bewilligt; für 1992 iä;d 

1993 wurden erhebliche Kürzungen vorgenggngzn,gar)rsbfgsat;täzag iiiiaiben 
. d r militärischen Hilfe für Perti (vgl. , _: r _ __ 

läbliimläien, Peru und Bolivien, wie SlCh aus den makrookononusfcäen i{ni(]1e 

katoren ergibt (11 1.4.2., 2.4.1., 3.4.1.), in erheblichem Maße au te 

der USA angewiesen8 . 

Die US-Gesetzgebung sieht enge Richtlinien und Voraussetzungen fur 

die Unterstützung der Empfängerländer vor. Grundsätzlich können nur 

Länder unterstützt werden, die folgende Voraussetzungen erfullen. 

(l) major illicit drug producing or transit countries...; 

(2) democratic goverments; 

' ' " ' Assistance Act ' 
" ' ben ist nicht die gemaß sec. 506(a) des Foreign “ _ " 

84 219 zll9göligh2ili(lgigtnini August 1989 bewilligte "emergency asststancef lntf‘l)cl)hesv40)rt 

US$ 65 Mio. enthalten [US-House of R;prgsenfio_ttyes,fll(j9%% 18632 la(uafenfle US: 

829 . benso fehlt das 19 em ig e u _ __ 

%ldäizi2formpiojekt dessen Gä?gltbi19dggft U35ä (;1)6,2q1;2g>.33;g;, i{g:ieldfireievit 

die USA 36 Mio. beitragen (US- , _ a, . ‚ .  92 l ,  t die US 

’ ' lnterv1ew, Bogota, 6.2.19 , ge ang 
Bogota, 24.1.1992 sowre Dua_rte, h Kolumbien sondern als 

' ' ht ' dieser klasstfizrerten Form nac . , _ 

1:1G‘lgzarrliltlt‘iaket'l'? danach erhielt Kolumbign1 149190 (ijs'$tssc%äftliilége El?lf2nlläls9'i UJSS$ 

AID 503 Militär-, 22,4 Antidrogen— un , an Wll' _ h'lf (USIS 

' " ' ' " ' —AID und 30,8 Antrdrogen 1 e . 
80 8 Mio.(ohne Mfl1tarh11fe), davon 50 US . . _ ;- _ d 22 M10. 

’ " ' " ten 60 Mio. Mliltdl' un 
Dokumente, Marz 1991). Die fur 1993 beantrag k b 1992 verabschiedete 

' ' ' den durch das vom Kongreß im 0 to er . 

F"Ic-“')(lilrze‘ilghrilf(ä)iizlrltitions Bill“ gekürzt (NAD 24/April 199214, NAD 30/Oktober 

l992/3' NAD 32/November 1992/1f.). _ „ . 

‘ ' ‘ ' ' " d International 
' ' " ' ' haltet "Foren Military Financmgn (FMF) un _ _ 

85 Üiiiifr?iääuäiicih and Training"1 (IMET); IMET Schatzungen fur91998ß}939p1 ii?3h 

Kolumbien (US $ 1,5 Mio./2,5), Perü (QS/0,9), Bohnen (Dj/0, ) [ , 

USIS, 1990, 3.37]. 
_ . ’ . 

86 Kosten für Personal der Drug Enforcement Agency (DEA), dem ]ustrznuntstenum 

unterstehende US—Drogenpolizei. , _ 

' ' ' " ' ' " f US$ 1005 M10. 
— B hat die nulnansche Hilfe fur Peru 1991 au , 

87 ??; 3334Kgälgä‘ie für die Armee bestimmt waren, wegen mangelnferfll_ifiac(häng 

dir %Äenséhénrechte gekürzt; die Armee erhielt {135 2t/ac)hrlt_ilslphl-9zggi veV ur (ie; nur'50 

' 8/0kt.1991/2; NAD 22/Februar . .  _. _ 

iiii%* $ilnls\gfifi)ftiiche Hilfe bewilligt, militärische Hilfe von-1%IA‘grg8/tgiqougeir 

Polizeihilfe (beantragt 19 Mio.) reduziert (NAD 24/April 1992/4, 

1992/3;NAD 32/November 1992/1f.). _ “ _ . _ 

88 International verteilt sich die US-Hillfie wge()fc;\1/g;;3 Fu(;fll/9)%2 goälg)äztsn cu$aägrl\fllid 

R t Lateinamert as ., . _ “ ‚_ _. 

$2riietzeiilel\zimi4diilio.eiebdj. Das o.g. "Foreign 3%pezatgns Brill däil?ri fiä) 132903 

" ' nkontrollhilfe in Höhe von U 10. vo , . 

illlislviizairrtliiglfe ?ii?%lie Andenregion (NAD 3l/November 1992/1). Zur Bedeutung der 

Zahlen auch Palmer, 1990, S.l73f. 
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(3) whose law enforcement agencies do not engage in @consistent pattern of gross 
violations of intemationally recognized human rights." 

Nach dem sogenannten "certtfication requirement"90 des Foreign Assi- 
stance Act von 196] [sec. 481(h)] i.V.m. dem jährlichen INCA muß der 
Präsident auf Grundlage des INCSR gegenüber dem Kongreß darlegen 
("certify"), daß das Empfängerland "has cooperated fully with the US", 
insbesondere durch Abschluß bilateraler Abkommen9l, oder — falls dies 
nicht der Fall war - "vital national interest of the US require, that the as- 
sistance be provided"92‚ Die "volle Kooperation" mit den USA wird an- 
hand zahlreicher Drogenkontrollmaßnahmen, die vom Empfängerland zur 
effizienten Drogenbekämpfung und Unterstützung der US-Bemühungen zu 
ergreifen sind, überprüf 9 . 

Außerdem legte der 'Act 88' für Peru und Bolivien spezielle Erforder— 
nisse fest, die im Ergebnis die Hilfe von einer möglichst weitgehenden und 
effizienten Zerstörung des Kokaanbaus abhängig machen und zusätzlich, 
ausdrücklich im Falle Boliviens, eine spezielle Antikokagesetzgebung for- 
dern94. Die herausragende Bedeutung der Kokavemichtung wird auch 

89 'Act 88‘, sec. 4204 (c), sec. 4205 (c) i.V.m. sec. 481 (i) u. 502 (B)(d)(l) des 
Foreign Assistance Act of 1961. Die Voraussetzung der Beachtung der 
Menschenrechte wurde im neuen International Narcotics Control Act (Oktober 
1992) nicht mehr aufgeommen (NAD 31/November 1992/2). 

90 'Act 88‘, subtitle E, sec. 4401ff., insbes. 4407 = 102 Stat. 4277ff.; vgl. auch The 
White House, 1990, S.58f.; US Department of State-BINM, 1990, S.3ff.‚ 15f.; 
International Narcotics Control Act  of 1991, section 4(a). 

91 Sog. Chiles Amendment = sec. 481(h)(2)(B) des Foreign Assistance Act of 1961 in 
seiner durch den 'Act 88' geänderten Fassung, vgl. sec. 4407 = 102 Stat. 4278; US 
Department of State—BINM , 1990, S.3. 

92 Seal 481(h)(2) des Foreign Assistance Act  o f  1961, 102 Stat. 4277f. 
93 Im einzelnen ist zu prüfen: “Have the actions of  the government of that country re— 

sulted in the maximum reductions in illicit drug production ..."; "Has the 
goverment taken the legal and law enforcement measures to enforce the 
elimination of illicit cultivation and the supression of illicit manufacturing of and 
trafficking in narcotic and psychotropic drugs and the arrest and prosecution of 
violators involved in the traffic ?"; "... taken the ...steps to eliminate the 
laundering of drug related profits or drug related moneys ...?"; to eliminate 

bribery and other forms of public corruption ...?"; "... encouraged and facilitated 
the production or distribution of drugs ...?”; "Does any senior official engage 
in, encourage, or facilitate the production or distribution of drugs... ?"; “Has that 
government investigated agressively all cases in which any member of an agency 
of the United States has been the victim of acts or threats of violence and 
energetically sought to bring the perpetrators of such offences to justice7"; "... 
does that government fail to provide reasonable cooperation to lawful activities of 
US agents ...?; "Has that government made necessary changes in legal codes in 
order to enable law enforcement officials to move more effectively against 
narcotics traffickers...?; "... expeditiously processed US extradition requests ...?"; 
“... refused to protect drug traffickers ...?.[n Sec. 481(h)(3) des Foreign 
Assistance Act of 1961, 102 Stat. 4279f.]. 
Bezüglich Kolumbien werden keine “certification conditions" festgelegt, sondern 
nur "increased military assistance“ und spezielle Unterstützung bezüglich 

94 
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daran deutlich, daß der 'Act 88' die Finanzierung von "testing and use of 

safe and effective herbicides in the aerial erradication of Coca" vorsieht, 

wobei "the impact of such use on the environment and on the health of in- 

dividuals" beachtet werden soll (sec. 4202). 

Wird die "certification" vom US-Präsidenten nicht erteilt oder die Er- 

teilung vom Kongreß mißbilligt, erhält das betreffende Land keine 

(weitere) Unterstützung mehr, die USA stimmen gegen Kredite multilate- 

raler Entwicklungsbanken für dieses Land95 und können - nach Ermessen 

des Präsidenten - Handelssanktionen verhängen96_ Die auf dieses Weise 

’freigesetzten' Mittel können einem anderen Land , das "significant steps to 

halt9'i7llicit drug production or trafficking" unternommen hat, zugeteilt wer— 

den . 

Nach dem "Chiles Amendment" (vgl FN 91) soll die NDCS von zahlrei- 

chen bilateralen und multilateralen Abkommen rechtlich abgesichert wer- 

den, auf die, soweit für die nationale Drogenpolitik und -gesetzgebung re- 

levant, unten eingegangen wird. 

Es bleibt anzumerken, daß an keiner Stelle im 'Act 88' Vorbehalte be- 

züglich der in den genannten völkerrechtlichen Abkommen und " soft law“- 

Instrumenten zitierten Prinzipien der "sovereignity, non intervention" und 

"territorial integrity" enthalten sind. Formaljuristisch ließe sich dies damit 

begründen, daß der "Act" nicht Völkerrecht, sondern nationales Recht dar— 

stellt und es sich um eine Art Regelung der "Geschäftsbedingungen" für 

einseitige Zuwendungen handelt. Angesichts der im "Act" vorgesehenen 

"protection from narco—terrorist attacks" (sec. 4305 = 102 Stat. 4273). Im Falle 

Perus soll der Präsident "give foremost consideration, whether the government 

made substantial progress in meeting its coca erradication targets"; finanzielle Zu— 

wendungen für das US AID Substitutions Projekt im Alto Huallaga sollen nur be- 

willigt werden, "if the Secretary of State determines that such project continues 

to be effective in reducing and erradicating coca leaf production, distribution and 

marketing in the Upper Huallaga Valley" (sec. 4303). Im Falle Boliviens sollen 

die in den bilateralen Abkommen festgelegten "erradication targets" erreicht 

werden und - falls nicht- ein Programm “of forced erradication" begonnen werden 

(sec. 4302). Das neue Gesetz soll u.a."legal coca requirements" festlegen und 

"unlicensed coca production" sowie "possesion and distribution of coca leat“ 

kriminalisieren. Ergebnis ist das boliv. Gesetz 1008 (vgl. D. l .  u. 2.2). Der neue 

INCA von 1992 enthält keine spezielle "certification conditions" mehr (NAD 

30/Oktober 1992/3). 

95 Sec. 481(h)(5) des Foreign Assistance Act of 1961. 102 Stat. 4281. 

96 Sec. 802(b) des Trade Act of 1974 in seiner durch den 'Act 88‘ geänderten Fassung, 

sec. 4408 = 102 Stat. 4281; US Department ofState-BINM, 1990, S.5. 

97 So wurden die 1991 für Perü vorgesehenen US $ 35,9 Mio. Militärhilfe 

Kolumbien (30,9) und Bolivien (5) zugeteilt, da die Regierung Fujimori sich 

geweigert hatte, ein Militärabkommen für 1990 zu unterzeichnen. Als die 

peruanische Regierung jedoch im Februar 1991 ihre Bereitschaft zur Unterzeich— 

nung eines neuen Abkommens ankündigte, wurde die "certification" von Präsident 

Bush in der ersten Märzwoche 1991 für 1992 erteilt (NAD 6/Oktober 1990/If: 

NAD 7/November 1990/1; NAD 11/März 1991/3). 
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erheblichen Eingriffe in die Souveränität d " ' 
. .  ' A ' 

grundung Jedoch unbefriedigend_ er ndenlander bleibt diese Be- 

3.2. Inoffizielle Rolle 

Das certification—Verfahren ist die ' ' _ . gesetzliche Grundla ' ' 
rechtlichen und w1rtschaftlichen Einflußnahme, megenf;lflerigoäilfc};;?‚ 
31cklungsgcghtwchen Terminologie als "konditionier’te Hilfe" (ayuda con: 
l_tcli(olnada) bezeichnet. Die Bedingung besteht im Bereich der Drogen o— 
lt1‘h aut Gesetz in der drug-control performance, die angesichts der za'l'il- 

re1c en genannten Voraussetzungen der US—Regierung einen — ihren dro- 
g;prplolittifitciihetn I13rmr1täten entsprechenden - erheblichen Beurteilungsspiel 

‚r ne . _ 1eser wird - trotz des anzuerkennenden Anst' ' _ 
is;lgithchen Hilfe im Rahmen der "Andean Strategy" (Tabt=‚lllgsßc)ler Xdäli 

r von ' ' ' _ ergibt: repressrven Aspekten beherrscht, wre srch etwa aus dem INCSR 

" ' ' aiihi'1edlii/ iglpäkeglgplsrzlyaxithfboth the poläce and the militaries of Colombia Perü 
en orcementan military anti-narcot'c ' ' ' " 

country support one another lnitiatin ' ' ' S actw1t1es in each _ . g such a comprehensrve strat ' l  ' 
renewed emphasrs on coordination b egy WI lrequue a _ _ etween host country a ' ' ' enc ' ' . ’ ‘ ‘ . _ _ _ geneies, better intelli- 
g e, additional equ1pment as well as specralrzed training" (Herv.d.Verf.)”. 

Em [Ll'illjlltttblbill‘ttß Einsatz der US—Streitkrc'zfte wird von offizieller Seite 
gowo nl%0der nationalen Drogenbekämpfung nach dem "Posse Comitatus 

tatute als auch auf internationaler Ebene ausgeschlossen: 
"US milit ' ' ' 333 äeizäzärigy' %?Jé'ääfifä' Ä?éfifé’?äiäil' 11222"33ä°3°555335 $$$: 
532x3,2t;“t.3;22*33235152252? 32?fä'érgämdäiifiäfigfgf""gifig 33 
zr(i:äevril/Iitlliaipi thebAndean region have asked fo're Userlfäit')tpgnzlnd t'l\lgrreeigfntäligi?rltlzriil 

combar‘i-oie‘f'i „3e‘i‘fe'ä‘iäi‘i‘ä‘i'fgm °fél-““ °f US-Arm‘?d F°'°“ -"-°“°"“°1 “‘ “‘” 
equipment and operational support" (Her'äfi.f\cf)ertf'iflläl'lo"ce and military personnel, 

Nach Perles Ansicht erscheint es deshalb auch nicht möglich, 

98 Zum Begriff in diesem Zusamm ' enhan : ' 
99 5.202. Zur dt. Diskussion: Hofmeier, 199ä S'i'ät'lf'f '990' “ “  Younger" ” ”  

US Department ofState-BINM 1990 S ' ' ' ' "opciön militarista" sprechend.' . .16. Krit. Del Olmo‚ 1991, 8.108, von einer 

100 Duncan, 1990, S.40f. 
101 €!äcfinosssällf: Auch GAO. 1991b. 3.13: "US militar personnel are prohibited 

ons Howe y;ig orc ;;c;)orrliganyitngl folomb1an military on countemarcotics operatit 
__ uc re v's'tst " ' ' ' 

sory actiVites" (ähnl. für Perü GAO. l'9'9lc?Srlllll73fuy locations 215 part Of the“ ad“- 
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. . . . US 
"that the President's Strategy mvolves any substant1al increase in the scope of 

military involvement in anti drug efforts in Latin America . 

' ' " ‘ ' 1989 US-Militär- 
en 5 richt edoch, daß Prasrdent Bush im Jahre „ _ 

ll?äräiegr - säg. Spejcial Forces — errnächtigt hat, in den Anbauzonen tat1g zu 

werden103 und im Rahmen derfield work unmittelbare Aktiv1taten der US— 

Militärs denunziert wurden104. Zutreffend stellt WOLA fest: 

"the US rnilitary will be the behind the scenes actor that will assure that successful 

antinarcotics operations are carried out'05. 

Dies gibt zu der Besorgnis Anlaß, . . " ms 

"... that US forces will soon be directly engaged in active combat in the Andes . 

' ' " ' ht 'edenfalls fest, 
t die Rolle der US-Strertkrafte noch zwerfelhaft, soste _ _ 

Elsaß der Einsatz der lateinamerikanischen Strertkrafte1071 eine Vorbe 

dingung wirtschaftlicher Hilfe darstellt: 

' ' ' ' ' ' the primary condition for further eco- 
'In ractrce acce tance of nulitary ard IS ‘ _ - 

notrfic assistance an% the administration s pohcy contmues to be fundamentally rm 

litary in nature“ . 

' ' ' ' ' Beteiligung ihrer 
t etzen 81011 die USA - ob mit oder ohne dzrekte “ 

1S)ti:lefiutkrsä.fte - dem Vorwurf aus, unter dem Vorwand -derDrogenbekamp— 

fung traditionelle Hegemonialinteressen109 zu verfolgen. 1nsbesonder}e1 

Bullington und Block weisen nach, daß die US-Drogenkontrbllpohtrk SlC 

102 Perl, 1990, 8.11. 
103 Vgl. WOLA, 1990,S.8ff. (10). An m) 

' b re ionen, insbesondere Huallaga_u_n_d Chapare (__ nex . 

104 %eiuiliiiingÄ3-g'g, a1‘3202ga, S.Bff., wo über von US Mllltal’S durchgefuhrten u_nä 

känimandierten Operati nen im kolumbianischen Dept. Putumayo berichtet w1r 

(dazu auch IV 2.5.1.) 
105 WOLA 1990, S.8. 

. 

' ' ' ' ' — OLA), 1990, S.l3f.‚ 
' kt des Washington Office on Latinamerica W 

106 avi‘illlcitlizelglgvlirr;llfir989b, S.llff.; WOLA, 1990, S.11: direct involvement through a 

limited form of surgical strike Operations". k"b ). " der Einsatz 

tt 'n NAD 6/Oktober 1990/2 (Rüc_ u ers. aus span. . ... ‘ 

107 Xä'l'sireigker'cfli’f1ti irli der Drogenbekämpfung ist eine Vorbedmgun_g w1rtschaftl;cher 

Hilfe" GAO 1991b, S.17: "US and Colombian officmls believe that] rr1u itagy) 

involvement is necessary for reducing the flow of drug traffickmg .b'1gt' fallen 

die entspr. Klausel in der "Erklärung von Cartagena (2.2.) sowue die 13 e 

Abkommen Perus (C 2.3.3.) und Boliviens (D 2.3.3.). 1990 Eb _ T kmmm 

: I itiative, Legislative Update, 12.10. . enso 0 , 

108 %gOMS.ägtllffl? déi- vor Souveränitätsverletzungen warnt; auch Youngers/Walsh. 

1989, S. 351ff. “ _ . 

109 Vgl. nur Pearce, 1982; Skidmore/Smith, 1984, S.321ff. ( Latin America, the 

United States and the world"). 
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historisch der traditionellen antikommunistischen Außenpolitik unterord— 
nen mußtel 10, und stellen fest: 

"... their overall purpose (der US—Drogenbehörden in Lateinamerika, d.Verf.) is to 
implement traditional hemispheric American policies, using the pretext of drug 
trafficking to justify this remarkable paramilitary and intelligence presence For- 
eign drug enforcement carried out by US paramilitary units is the cover for he- 
mispheric counter-insurgency efforts“' ' '. 

Die von der US-Politik betriebene Militarisierung äußert sich in jedem 
Land auf spezifische Weise. 

In Kolumbien wurden von der Militärhilfe in Höhe von 40,3 Mio. des 
Jahres 1990 (Tabelle 8) 38,5 für Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen der 
Streitkräfte im Rahmen der "Operacion Tricolor 90" verwendet“? Ca. 
77% (US$ 50 Mio.) der im August 1989 für die Drogenbekämpfung bewil- 
ligten "emergency assistance" flossen den verschiedenen Einheiten der 
Streit3kräfte zu und nur 16,1% (10,5 Mio.) der zuständigen Nationalpoli- 
ze1 . 

Von offizieller US-Seite wird zugegeben, daß die Antidrogenhilfe auch 
zur Aufstandsbekämpfung genutzt werden kann114‚ Unter staatlichen oder 
nichtstaatlichen Menschenrechtsorganen besteht Einigkeit, daß "die Streit- 
kräfte ein größeres Interesse an der Aufstandsbekämpfung als der Bekämp— 
fung des Drogenhandels haben"“5. Auf die gerade für den kolumbiani— 
schen Fall bedeutende Kritik, daß der sog. "Drogenkrieg" nur als Vorwand 
zur Durchsetzung von (US)—Interessen der Aufstandsbekämpfung diene, 

110 Bullington/Block, 1990, 8.52: ".. relations with apparently friendly anti-communist 
govemments will never be sacrificed for drug control". Auch Youngers/Walsh, 
1989, S.345f.; Bagley, 1990, S.377ff.; Palacio/Roias, 1990, 5.75. Sowie die Be— 
kenntnisse des Ex-DEA Agenten Lew‘ne: "... eine echte Gefahr ist die CIA ...bis 
zum Hals in den internationalen Betäubungsmittelhandel verwickelt" (nach 
CEDIB, Boletin Quincenal 16, August 1991, 3.3). Zur (kontraproduktiven) Rolle 
des CIA im Nahen und Femen Osten ("Goldener Halbmond"): Jäger 1991. 

111 Bullington/Block‚ 1990, S.39 u. 52. Ähnlich krit. Henman, 1988, 8.147: the 
’war on drugs' is a lie... the logie of the ‘war on drugs' allows a rather more direct 
involvement in negotiating the balance of power in individual countries". Vgl. 
auch Tokatlian, 1990, 8.363, der von einem "Rauschgiftkonflikt niedriger 
Intensität“ (narcoconflicto de baja intensidad) spricht und Youngers/Walsh, 1989. 
8.352, die vor möglicher Aufstandsbekämpfung warnen. 

112 El Especlador (Bogota) vom 14.10.1990 aufgrund eines US-Senatsberichts; NAD 
26/Juni 1992/2;AW, l992a, 5.110. 

113 US-House ofRepresentativer, 1990, 3.79, dies kritisierend. 
114 Vgl. GAO, 1991b‚ S.2f.‚ 19f. (hier 2): "US officials believe that a flexible policy is 

needed to allow (antinarcotics) aid to be used against insurgent groups when their 
activities ( l )  impede effective government action to combat narcotics trafficking 
or (2) are clearly intertwined with those of the narcotics traffickers." Zur Kürzung 
der Militärhilfe schon PN 84. 

1 l 5  Cordoba, Interview, Bogota 16.11.1990; Pinzan, Interview Bogota 17.9.1990; Ge— 
spräche mit Mitgliedern der CAJ-SC und anderer Organisationen. Vgl. auch 
Wilde, 1990, S.12ff.; Youngers/Walsh. 1989, 3.355; Bustos. 1990, 8.106; WOLA, 
1990, S. 17ff. 
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muß im Rahmen des Kap. IV (2.5.) noch eingegangen werden [schon 11 

1.4.3.d)]. 
In Peri'l hat die Militarisierung des Alto Huallaga — symbolisiert durch 

die rnit US—DEA-Mitteln gebaute Polizeibase Santa Lucia — zu einer Stär- 

kung des "Leuchtenden Pfades" (SL) [11 2.4.2. b)] und zu einer 

Verwischung der (Zuständigkeits)grenzen zwischen Aufstandsbekämpfung 

und Drogenkontrolle geführt. Dies wiederum hatte einen Strategiestreit 

zwischen peruanischer Polizei/US DEA und Streitkräften zur Folge, ob der 

Kokavernichtung oder SL Bekämpfung Vorrang einzuräumen ist“6, und 

zu einer zumindest mittelbaren Verwicklung von US—Personal in 

Aufstandsbekämpfungspolitik117. Ebenso wie in Kolumbien wurde die 

Antidrogenhilfe zweckwidrig zur Aufstandsbekämpfung verwendet, indem 

Polizeieinheiten, insbesondere die Spezialantiterroreinheit "Sinchis", die 

vorrangig in der Aufstandsbekämpfung tätig sind, ausgebildet wurden1 18. 

In Bolivien wird die US-l-Iilfe von der Militarisierung der Chapare-Re— 

gion und der Beteiligung der bolivianischen Streitkräfte in der Drogenbe- 

kämpfung abhängig gemacht“? weshalb den USA auch hier vorgeworfen 

wird, geostrategische Interessen zu verfolgen”? Nach Unterzeichnung des 

den Einsatz der Streitkräfte vorsehenden "Annex III" im Mai 1990 

(D.2.3.3.) wurden - auf Druck der US Botschaft121 - im April 1991 56 US- 

Ausbilder (Green Berets) nach Bolivien geschickt122 und im Laufe des 

. »  

116 Höhepunkt dieses Streits war die Entlassung des militärischen Oberbefehlshabers 

der Region Oral. Arceniegas auf Druck des US Staatssekretärs M. Levitsky (vgl. 0. 

112.4.2.m.w.N.). 
117 Vgl. schon oben 11 2.4.2.; NAD ”Mai 1990/2; NAD 8/Dezember 1990/4; NAD 

31/November 1992/4 ("Die Marines sind nur an der Bekämpfung des Terrorismus 

interessiert..."); Gorrl'ti, 1990a, S. 190f.; Youngers, 1990, 8.201; Fine, 1989, 53,9; 

Campodonico, 1990, S. 55; Youngers/Walsh, 1989, S.354f.; Aprodeh, 1990b, 

S.3ff.; dem, 1990a; dem, 1991; F. Soberon, Interview, Lima 10.10.1990; 

Kamofsky, 1991, S.40; Poole/Rénique, 1992, 3,1941. 

118 Vgl. GAO, 19916, S.30f., wonach nur 56% der seit 1989 aufgrund der Antidrogen- 

hilfe ausgebildeten Polizisten in der Drogenbekämpfung aktiv sind und auch nach 

einem Verbot des US-Verteidigungsministeriums weitere 32 Polizisten dieser Ein- 

heit ausgebildet wurden, weshalb die "US embassy is violating policies" (8.28). 

Nach Youngers/Call, 1991, 8.35 und Poole/Re'nique, 1992, 3.1951. trainieren seit 

1989 US Ausbilder (Green Berets) die Drogenpolizei DIPOD und die "Sinehis". 

Der US—Kongreß hat die Hilfe an die ehemaligen "Sinchis" (nun "Einheit für Spe— 

zialoperationen") nun im "Foreign Operations Bill 199 " untersagt (NAD 

31/November 1992/1). 

119 Vgl. II 3.4.2. b); Youngers/Walsh. 1989, 3.356; Walsh, 1991, 8.2. Als Beteiligter 

berichtet der ehemalige Außenminister Bedregal in Bedregal/Viscarra, 1989, 

S.223ff. 
120 Symptomatisch Hmm, 1991, S.8: die Militarisierung —... ist Teil eines 

politisch—militärischen Neuentwurfs der USA für Lateinamerika, der ihren 

politischen Einfluß zu konsolidieren und ihre Militärstrategie zu bestätigen 

sucht, mit der direkten Anwesenheit ihrer Truppen“. Auch Haller, 1989, S.28ff. 

121 NAD 1/Mai 1990/3; NAD 2/Juni 1990/2; NAD 8/Dezernber 1990/li 

122 Walsh, 1991, 8.2. 
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Jahres 1991 die Infanteriere ' „ _ g1mente Manchego und Jordän zur D - 
kampfung ausgeb1_ldet123‚ Im Juni 1992 etablierten sich - ohneräizrtli'it'i- 
}r;;i_:pignilieä b(;liiganischen Kongresses - 122 US-Militärs einer Ingenieurein 

' ep .  ent, im Au ust 1992 ' - bolwianisches Territorium 1%4 marsch1erten 145 US-Soldaten durch 

Länderübergreifend werden mit den natio ' ' ‘ _ . . . " ' nalen Sicherheit - 
ogd1n1erte Militaroperationen durchgeführt, etwa "Operation B125tg äifiaä2" 
() ommer 1986) oder "Operation Snowcap" (März 1987)125, und das State 
„epartment haltzeäine als 'A_ir Wing" bekannte Luftwaffe für Antidrogenein— 

satze gebildet . Nach einem neueren Bericht des "Comittee of Arms 
Control and Foreign Folie " _ _ _. _ y des US—Kon resses b f d ' 
US-M111tarberater in Kolumbien, Peru und Bgolivienlzgi.In en 81611 300—500 

Neben der Konditionierung einer verstärkten Militarisieru ' 
ESA ihre Hilfe von den Ergebnissen der Kokareduktion abilili%nrglizgc"leiinciizliei 
R1 ateralen Abkommen mit Bolivien wurden sogar jährliche 

edukttonszahlen festgelegt (für 1991: 7.000 ha), deren Nichterfüllun die 
Nichtauszahlung von Hilfsgeldem oder deren Verminderung bedeutetlg8 

Die Einflußnahme der USA wird auch durch die P " ' 
US-Reg1erungsbehörden deutlich. Auf ziviler Ebene exiZfieeritz zi12iiha'äfilscihai'r'i 
jeder US. Botschaft der US—Information Service (USIS) der in der 
Andenreg10n insbesondere Drogeninformationspolitik betreibt Auf 
Pravent10nsebene gibt es sog. "Prevention Officers", die die von den USA 
insbesondere durch US—AID, finanzierten Präventionsprogramme koog 
dm1eren; durch Unterstützung von CEDA (Kolumbien) CEDRO (Perür)_ 
CESE und SEAMOS (Bolivien) und anderer Or anisatiorien üben die USA' 
auch hier einen erheblichen Einfluß ausl 9. Auf Kontroll- bz 
Bepressmnsebene sind das dem US State Department unterstehen? 
Bureau of International Narcotic Matters" (BINM) an den Botschaft 6 

durch die 'Narcotics Assistance Unit" (NAU) oder "Narcotics Affairs Sei:13 
tolon ‚vertreten, die_ dem DOD unterstehende "Security Assistance 

rgamzatron und militärisches Personal und die dem Justizministerium 

123 Presencia, La Paz, 12.12.1991. 
124 NAD 28/August 1992/5; NAD 29/September 1992/3 
125 US—House ofReprerentalives, 1990, 3.161”. ' 
126 Kawell, 1989, 5.13; Youngers/Wrilsh, 1989, 5.353, FN 15. 
127 Nach NAD 27/Juli 1992/3 Na ' ' . ch P l R ' 

200 Special Forces in Pert'l stationie;.o ” emq 1992' S'195 Würden sell 1990 
So auch die Stellungnahme des US Bo . — tsch ft . ' ' ' 
25101991. Zu den bilateralen Abkommen I'l'l E'i.'gftwers' "" Presencm' La Paz' 
Im Gegensatz zu den anderen Politikb ' ' ' _ ere1chen scheint diese E" fl ' 
Lt;;läarapcht zu werden (De Salvador, Interview, Bogota, 20.9.19309g'2ii1136 I'r'1'tceii33 
unt ,. lma, 15.10.1990; krit. aber Sanchez, Interview, La Paz 22 '11 1991' näh 

en, vgl. auch uns. 1990, S.32ff.; Dion, 1990, 5.155). ' ' ' ' er 

128 

129 
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unterstehende "Drug Enforcement Agency" (DEA) zu nennenl3o. Durch 
diese Organisationen üben die USA insbesondere auf die nationalen 

Drogenpolizeien — PN (Kolumbien), DIPOD, UMOPAR (Perü), Fuerza 

Especial, UMOPAR (Bolivien) - einen erheblichen Einfluß aus. Hinzu 

kommen die sogenannten "Coca Reduction Agencies" — CORAH in Perü, 

DIRECO in Bolivien - sowie eigene Projekte, etwa‘das von US-AID 

finanzierte "Upper Huallaga Valley Area Development Project" (PEAH)131 

oder die Programme im Chapare (dazu D 2.2.5). An den Funktionen der 

einzelnen Organen wird deutlich, daß nur US—AID Entwicklungshilfe 

leistet, wobei jedoch auch ihre Schwerpunktsetzung, insbesondere in 

Bolivien, umstritten ist132‚ 

Besonders umstritten ist die Rolle der DEA, da sie — im Gegensatz etwa 

zum militärischen Personal133 - im operativen Bereich in Zusammenarbeit 

mit den Landespolizeien unmittelbar in den Kokaanbaugebieten tätig ist. In 

Kolumbien begleiten die insgesamt 33 DEA-Agenten die Drogenpolizei 
bei Operationen gegen Anbau und Handel; in Petri etwa arbeiten 10-12 der 

21-23 DEA-Agenten im Alto Huallaga (Militärbase Santa Lucia); in Boli- 

vien zählen die 12 DEA—Agenten zu den 20 "field advisors", die insbe- 

sondere im Chapare tätig sindl34, Nach Angaben der US-Botschaft neh— 
men die DEA—Agenten nur "beratende Aufgaben" im Rahmen der Polizei- 

hilfe wahr. In ein— bis fünfwöehigen Kursen werde die nationale Drogenpo- 
lizei durch "mobile training teams" in "narcotics control, intelligence, sur- 

veillance, undercover operations" ausgebildet: 

130 Diese Informationen basieren auf Gesprächen mit US-Funktionären in Bogotti, 

Lima, La Paz und: GAO, 1991b, 12ff.; GAO, 1991c, S.9ff.; Wrobleski, 1989, 8.50; 

Westrate (Assistant Administrator for Operations DEA), 1990, S.2ff.; Duncan, 

1990, S.2lf.; US—House of Representatives, 1990, S.2lf., 48f., 75f.; Kawell, 

1989b, S.1lff. 
131 NAU: Narcotics Control Programme in Peru; U.S.-GOP Anti Narcotics Control 

Programme, August 1989; Upper Huallaga Area Development Project (No. 527- 

0244), April 1989; Srickny, ohne Datum; US—House of Representatives, 1990, S. 

21f., 48ff., 75f. Zum PEAH s.u. C 2.2.4. Zur genauen nationalen Organisation: 

B.2.6., C.2.4., D.2.4. 
132 Schon die sechs Hauptaufgabenbereiche von US-AID lassen gewisse ideologische 

Kriterien erkennen: Erhaltung einer "gesunden ökonomischen Politik", Förderung 

von Handel und Investitionen, Gesundheit von Müttern und Kinder, 

Umweltschutz, Stärkung der demokratischen Institutionen, alternative 

Entwicklung (US-MD, Presseinformation, La Paz 1991; krit. zu letzterem 

insbesondere V 2) 

133 Vgl. Duncan, 1990, S. 21f.: "... US military personnel do not serve as field 

advisors or replace agents of the DEA on coca erradication operations". 

134 CAC, 1991b, 8.14; GAO, 1991c, S.12; US—House of Representatives, 1990, S.21. 

49, wonach die im "field" Tätigen "on a temporary basis" (90 Tage) im Land sind. 

Vgl. auch das Communique der DEA in El Espectador, Bogotä, 14.1.1992 sowie 

Besuche und Interviews (Annexe 1], H1). 
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"We don't teach torture, but we do teach interrogation" 135. 

Von offizieller Seite wird Wert darauf gelegt, daß die DEA sich immer - 
der nationalen Polizei unterordnend - im Hintergrund hält. Zwar erfordere 
"drug control military tactics", es gäbe jedoch "no Rambos in Peni" (oder 
anderswo), die "DEA isn't the first to hit the labs" und "Peruvians blow u 
‚the strips, not us"136. p 

Dem widersprechen jedoch vom Verfasser im peruanischen Huallaga 
und im bohv1anischen Chapare erhaltene Augenzeugenberichte von Koka- 
bauem ‚und Interviews mit (unabhängigen) Einzelpersonen, wonach die 
DEA mcht nur an Operationen, etwa Sprengungen, beteili t ist sondern 
solche häufig selbst "in vorderster Linie" (Lanza) vornehme 37. Ähnliches 
Wird in Sekundärquellen berichtetl38‚ Nach Fine unterstützt die DEA im 
Alto Huallaga nicht nur - wie gesetzlich vorgeschrieben - 

"units that are organized for the specific u use of 11 ' 
’ arcot1cs en --139 

(Herv.d.Verf.), p rp forcemem 

d.h._ die peruanische Drogenpolizei, sondern auch spezielle Antiter- 
rore1nhe1ten der Polizei und militärischen Einheiten, die nach Einschätzung 
der DEA - so der damali e DEA Chef Cretien — Drogenkontrolle als 
"pr1mary purpose" haben14 . Nach Youngers/Walsh agiert die DEA prak- 
tisch 1n e1ner "quasi-paramilitärische Rolle", und angesichts der schon er- 
wähnten Verwischung der Zuständigkeitsbereiche zwischen Drogenkon- 
trolle (Polizei) und Aufstandsbekämpfung (Militär) ist eine direkte Beteili- 
gung an Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen nicht auszrischließenl4l. Au- 
ßerdem können, so Fine weiter, die im DEA oder DOD Training erlernten 
Fährgkeit auch für "non narcotics related activities" verwendet werden und 

135 DEA Agent nach Fine, 1989. 
136 {(;gg, Interview, Lima, 15.10.1990; Bigler, Interview, Lima, 17.10.1990; Fine, 

137 Vgl. zu den Besuchen Annex III' Morales und Gutierre ' ‚ z, Intervtew, 
gocl;itbarnlba, 29.10.19C90;h.4gu116, Interview, Cochabamba 29.10.1990; Alem 3. 

pa @, nerv1ew, oe a amba 30.10.1990; La ' 
25.11.1991;der.r., 1991, 3.16. mm Intemew' La Pa 

138 Escobar 1990 S 181'AW/CAJ 1990 S l l 9 f f '  Kawell 1989b S » , - . . . . . ,  , , .13; Hall , 
1989, S.28ffs, NAD 8[Dezember 1990/8; Amber, 1991a‚ S.31f. Vgl. auch dä 
ägr1ch}tj ig delr( %olugib1anischen Zeitschrift Semana Nr.549 (10.11.1992 S 40ff ) 

nac er cum ianische D h" dl . ' ’ ’ . ’ ermordet wurde. regen an er R Gacha von einem US Agenten 

139 Drug enforcement waivers des 'Act 88', sec. 4204 (e), sec. 4205 (b). 
140 Fine, 1989, S.2ff. 
141 Vgl. Youngers/Walsh, 1989, 5.353, 354. 
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private US-Untemehmen sind zur Wahrnehmung paramilitärischer Aufga- 

ben verpflichtet werden“? 

Es ist schwierig, die Intensität des faktischen Einflusses der USA auf die 

nationalen Entscheidungsprozesse einzuschätzen. In einer der wenigen 

dazu durchgeführten Untersuchungen wird bezüglich der kolumbianischen 

Regierungen Turbay, Betancur und Barco festgestellt: 

"Die drei Regierungen haben die nordamerikanische Diagnose im Drogenbe- 

reich übernommen und die von den USA entwickelte Strategie eines 

‘Drogenkrieges' akzeptiert In der Realität ist die Politik das Ergebnis von In- 

itiativen und Aktionen aus Washington die (drogenpolitische) Autonomie ist mi- 

nimal ..." 

In Bolivien wurde in einem (erstmaligen) Seminar zum Thema des US- 

Einflusses auf die bolivianische Drogenpolitik von offizieller Seite eine 

wesentliche Einflußnahme bestritten, was von den Pressevertretem als 

"schrecklich naiv" bezeichnet wurde‘“. Die CA] spricht von "politischen 

und diplomatischen Pressionen, die die Souveränität der Staaten zu unter- 

graben scheinen" 145. 

Bei Gesprächen mit kolumbianischen Funktionären fällt auf, daß sie 

sehr zurückhaltend auf die Frage nach Politik und Rolle‚«der USA in der 

Region reagieren, zwar anerkennen, daß den USA "bewußt eworden ist, 

daß es sich nicht nur um ein polizeiliches Problem handelt“ 46, zugleich 

aber kritisieren, daß "nicht nur Militärhilfe" geleistet werden dürfe und 

weitere "internationale Anstrengungen" erforderlich seien'47‚ Die 'neue 

Politik' der Regierung Gaviria, insbesondere hinsichtlich der Auslieferung 

[B 2.4.2.e)] hat zu zunehmenden Spannungen mit den USA und - aufgrund 

zunehmender Pressionen der USA — einer offeneren Kritik geführt. So 

wurde bei Interviews und Gesprächen in der DNE beim zweiten For- 

schungsaufenthalt nicht nur die einseitige militärische Hilfe der USA kriti- 

siert, sondern auch, daß "die USA uns ihre Politik aufzwingen will" 148. 

In Peru und Bolivien hingegen trifft man auf Resignation und Aversion 

gegenüber der US-Politik wegen des Gefühls einer "drogenpolitischen 

Fremdbestimmung". Luis Lamas Puccio, ehemaliger Berater des Justizmi- 

nisters und Mitglied des "Comite Multisectorial de Drogas", stellt etwa 

fest: 
/ 

142 Fine, 1989. S.5f. u. 9f., wo er z.B. einen vom DOD verpflichteten privaten 

"paramilitary specialist, to coordinate drug control operations" nennt, der die Auf- 

gaben eines "low intensity conflict advisors" des DOD wahmehme. 

143 Mercedes, 1989.S.19f. 

144 Presencia, La Paz, 15.11.1991. 

145 CA], 1991, S.9 (Nr.]8). 

146 Sanchez. Interview, Bogota 14.11.1990. 

147 Pardo, Interview, Bogota. 21.9.1990. 

148 Interviews u. Gespräche im DNE, 17.9.1991 u. 24.9.1991. 
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"...OFECOD (peruanische Drogenbehörde C 2 4  ' ' . . . , . . . 1 )wudvo  d — 
kgemanagt... die Botschaft_entw1ckelt ihre Aktivitäten nütts ede'r'sl)gf\tscmiifltlm 
tiggz;ggäeäitesggtaurf 21?pn nc'll'"t'1'1rissc'len Aspekt hinter jeder nationalen Drogenais 
. sc ie A sind nicht daran intere ' d' ' ' ' _ 
tilateralen Organisationen zu mach d ' ' ' ss1ert, le Po"'lk m mul- 
fluß wie in bilateralen Beziehungeif'liabgrf'f4gf'r'n me den gleichen politischen En— 

Dazu 'paßt' es, daß A. Calderon, ehemali er Polizeik ' 
rektor von _OFEGOD, of the record die UgS-Behördenogéfnägänqscfitfi Dilri 
seine Arbeit bez1chtigt und Bewunderung für Deutschland und Ja an Eus 
gedg1(pkt‚ die eine gemeinsame Front mit Perti gegen die USA biläen soll: 
ten " _. Elvira Sanchez Bustamante, Direktorin "Internationaler Koo era- 
tn im bohv1amschen Innenministerium, äußert ähnliche Vorwürfe p 

"... die Wirtschaftshilfe (der USA) ist an die Zi ‘ _ ele der US—Dro enb k "  - 
%ug<äand„vélrz}s) Sfiäptssetllcretariat (d_asdgesetzlich für Drogenkonärollie3 ;i'i'sf'äfr'i'd'igg gitst 

. . ., . . , e r wenig mit er realen Politik zu tun d ' ' 
der NAU der US-Botschaft fest ' ' ' ' son em d'e mm von ' . gelegt wenn sre nicht mit dem Kurs d A “dr 
genoperanonen zufrieden sind wird sofort die ' ' er .nt1 0- 
kürzt... (Frage: d h  die Polizei verwirklich ' ganze Wl_rt80h8fthChe Hilfe ge- _ . . . _ _ t die US—Poht1k'U fo 1 
nein, aber in der Realität _]fl die Abkommen werd " ri_'na gesehen ' beiden Re 1eru — 
ter2eichnet es verhandeln auch beide Re 'e  en von ' g rigen un 
kommt ein Entwurf der US-Botschaft und v%' rungen, aber w'9 verhandeln s'e' es _ , ir k 
men. aber im wesentlichen wird der Text von denol'l'SeA' dil?fäaertliqlrlmgen vomeh- 

Selbst Guillermo Bedregal ehem ' ' ' ' , ahger bohv1amscher Auße ' ' 
Paz Estensorro, erinnert daran, daß, nmmlStel' unter 

"als ich Minister war, Shultz und Rea k " ' 
zu setzen, die Militarisiei'ung zu akzepfii?enaq'5äl.h um den Pra51denten unter DIUCk 

l$\ Präventionsbereich wird von Mario Sanchez, Generaldirektor CO- 
_ PRES,_kritiSiflt, daß die USA ihre politischen Konzepte mittels der von 
ihr Jfinan21erten NGOs durchsetzen wollen153. 

orge Alderete ehemaliger Staatssekretär " ' ' ' „ _ , _ _ _ soz1aler Verte1d1 un " e- 
steht bezughch des bohv1amschen Antidrogengesetzes von 1988g selgbstkgri- 
tisch ein, daß es unter dem Druck der USA" verabschiedet werden sei154' 
eine Kritik, d' - wird: ie von dem ehemaligen Abgeordneten Roger Cortez geteilt 

149 Interview, Lima 17.10.1990; vgl. auch C. 2.4.1.. 
150 Gespräch, Lima 16.10.1990. Andererseits wird Calderon von der US Botschafi als 

ein Mann kr't' ' ' " ' ' .. .. . 
5.1 „99„_ 1 iSiert. mit dem WII“ nicht sprechen konnen (Bigler, Interview. Lima, 

151 Interview, La Paz 23.10.1990. 
152 Interview, La Paz 26.10.1990. 
153 Sanchez, Interview. La Paz, 22.1 1.1991 (vgl. auch V I.). 
154 Interview La Paz 25 1019 ' ' _ , . . . 90; v 1. d ' ' - - 

einer bestimmten Gesetzgebung Bgolivign's'l' Aa 88 "3"' efWähme F0rdemng 
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"... das Gesetz entspricht den Notwendigkeiten der nordamerikanischen Politik 
die bolivianische Regierung ist möglicherweise die schwächste in der Zone, so 

daß sie besonders nachgiebig gegenüber dem nordamerikanischen Druck ist" 155. 

3.3. Bewertung 

Aus der vorstehenden Darstellung ergibt sich, daß Kolumbien eher eine 
selbständige Drogenpolitik den USA gegenüber zu führen in der Lage ist 
als Peru und BolivienlSö, Bei beiden muß die grundsätzliche Frage gestellt 
werden, ob ihnen ein eigener drogenpolitischer und —gesetzgeberischer 
Spielraum verbleibt. Angesichts der Tatsache, daß schon im Falle Kolum- 
biens von der genannten Untersuchung die These vertreten wird, daß ”eine 
staatliche Drogenpolitik nicht existiert"157, erscheint dies im Falle Perus 
und Boliviens noch weniger möglich. Eine befriedigende Klärung dieser 
Frage würde jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Hier ging es nur 
darum, Einflußfaktoren der Drogenpolitik Kolumbiens, Perus und 
Boliviens festzustellen und deren Ausmaß zu verdeutlichen, um das 
Verständnis der nachfolgend zu beschreibenden nationalen Drogenpolitiken 
zu erleichtern. Schließlich darf bei aller berechtigter Kritik von 
lateinamerikanischer Seite auch nicht übersehen werden, daß diese Kritik 
häufig eher einem Gefühl politischer Ohnmacht und einer diffusen 
antiimperialistischen Rhetorik als nüchternen Tatsachen entspringt158. 

Bedenklich und beachtenswert im Rahmen der folgenden Ausführungen 
ist die Rolle der USA insbesondere deshalb, weil ihre Wahrnehmung des 
Drogenhandels und Kokains als "still our biggest enemy"159 und damit als 
des gegenwärtig größten nationalen Problems nicht der Problemlage in den 
hier zu untersuchenden Ländern entspricht. Kolumbiens Hauptproblem ist 

155 Interview, La Paz, 24.10.1990; ähnl. Lanza, 1991, S.16: "... die nordamerikanische 
Pression hat sich auf brutale Art und Weise gezeigt". Auch in Petri war ein solches 
Typengesetz geplant (Rubio, Interview, Lima 6.11.1990). 

156 Vgl. auch US—Hause of Representatives, 1990, 8.71: "... the Department of State 
believes that Colombia has the greatest indigenous capability to fight the drug war 
and depends least on the United States..." (Her-v.d.Verf.). 

157 Mercedes, 1989, 8.22. 
158 Vgl. schon Ernest Mandels Diagnose, nach der "sich eine konfuse, patriotische 

Rhetorik gegen den Yankee Imperialismus" immer dann entwickelt, wenn Teile 
der politischen Führungsschicht mit den US-Antidrogenbehörden konfrontiert 
werden (zit.nach Gälvez, 1990, 8.39). Allerdings werden schon vorhandene 
Ressentiments durch die geschilderten US—Aktivitäten und nationale 
Entscheidungen - wie die des US-Supreme Court im Fall "United States vs. 
Alvarez-Machain" - geschürt (In dieser Entscheidung hat der Supreme Court die 
Ansicht vertreten, daß die Entführung eines Mexikaners, der an der Entführung 
und Ermordung eines DEA-Agenten beteiligt war, aus Mexiko durch US-Agenten 
weder durch den Auslieferungsvertrag zwischen Mexiko und den USA noch 
aufgrund allgemeiner völkerrechtlicher Grundsätze verboten gewesen sei (das 
Urteil ist abgedruckt in: Intemational Legal Materials. Vol. XXX]. Nr.4, Juli 
1992, 5.900). Dies hat zu zahlreichen Protesten geführt, u.a. hat das "Inter- 
American Juridical Committee" der OAS diese Ansicht abgelehnt (IELR, August 
1992, 8.306; NAD 27/Juli 1992/1f.). 
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zunächst die politische Befriedung, die u.U. auch "Friedensver " mit der Drogenmafia einschließt; Perus vordringliche Problelrlnaeldslilrl'rtcllgfller von SL_entfach_te Bürgerkrieg und die Bewältigung der wirtschaftlichen und sozralen Mrsere; Bolivien schließlich kämpft auch in erster Linie ge— gen Hunger und Unterentwicklung, nicht aber gegen Koka und Kokain160 Daraus folgt em erheblicher Interessenkonflikt zwischen den USA einer-' und den betreffenden Ländern andererseits, der schon an dieser Stelle die Etage aufwrrft, ob eine so wesentlich von den USA beinflußte Drogenpo- litik uberhaupt noch die nationalen Interessen ausreichend berücksichtigen kannoder ob Sie nicht schon aufgrund dieser die nationalen Probleme rgnonerenden Fremdbestimmung zum Scheitern verurteilt ist. 

:59 The White House, 1990, S.4 6 . 0 Vgl. H 1.1.‚ 2.1., 3.1.‚ V 4.4.; vgl zu dresem Problem verschiedener Prioritäten auch Gorrr'tr‘, 199031, 5.192; Duzan, in CAJ, 1990, S.218f. 
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B. KOLUMBIEN 

1. Rechtshistorische Entwicklung 

Nach Veläsquez hat sich die Drogengesetzgebung in Sieben Phasen ent- 

‘ 161. 

c(llälljnter der Regierung M. Fidel Suarez' wurde mit dem Gese(tjz lbll.\éggn 

1920 "über Import und Verkauf von Drogen, die zu einer ser er ;rden 

Gewohnheit führen", das erste Antidrogengesetz erlassen.M an;: wu He- 

Verkauf und Verschreibung von Kokam, 013813;111t,z Esd}tärg,o te Iorp) ;;1 de setz 

' ' u.a. Substanzen sow1e von ' . _ 

r1(1181‚vboirifrlgäaßljadas das Gesetz 11 aufgrund der Genfer Qpiumkonvergiltz)n 

von 1925 ergänzte, regelte die Möglä:lä<ett d;r glgtilriiel;rsgsutrsgftäfglestand 

genabhängigen in Krankenhausern un erme . _ G fän ms und 

' ale Handel mit verbotenen Substanzen mit e g 

Gäläfiußirbltllsirgaft. Mit der Durchführungsverordnung _(decreftohreglfilmölnércäz 

ri0162) 1377 vom 30. August 1930 wurde erstmals die Em0u r (xl/018 vom 

huana verboten. Die Gesetze 68 vom 9. Dezemberd93 untl.Che Gel- 

23.10.1933 verschafften internationalen Abkommen.mnegstaa( 11umbiani- 

tung. Schon in dieser ersten Phase] vgrdfldtt; Orientierung er 0 

" eu rc . _ 

$Ch(32n) GeDtatszgelälellsitazm \9(5)lke\lirci:r(ft t 24.4.1936 änderte mittels eines 

"Straftatbestandes gegen die öffentliche Gesundheit" den Südtg0hfneätäl 

(CP = StGB) von 1938 (% 270-275). Dabei wurden u.a. rg)gerei liche|; 

Verkauf an Minderjährige, Zurverfügungstellung von un ew gTatbe- 

Sachen für die verbotenen Tathandlungen und d1_e Erfullu\ng Oli/%} einem 

stände durch Ärzte und Pharn;z;z;gtten säafrei;lttrlrllälfs vzref;> g\t;erkzlluf von 

' eschluß vom 11.2. wur e e " 

l%bläffféiffem gegen Rezept auf Apotheken beschrankt. Der Beschäu\ßeli5b7oßt 

von 1941 ordnete eine Zählung der vorhandenen Kokafelder z;n un_ rte die 

neue Anpflanzungen. Das Gesetz 12 vom 11.3.1943 trags orm1e 

Genfer Drogenkonvention vom 26.6.1936 ms nattonale Rec t. 

. 
161 Velcisquez 1989a, S.lff.; vgl. auch Garcia, 1990a; Matya.r‚ 1990b. 

ved a/Pe’rez, 1990, 82—14. . . .  .- 

62 %“ de;r re l zählen zu den Administrativverordnungen (decretos ru}!_mänt.\trct(t{rj 

1 vd?) die 51 gesetzesabhängige (d. reglenf1qenäctr;(£3)lt ur\i/d rfs)elllijsitläré begnekann 

' ' " .120 r. a e e . . 
autonomos) unterteilt werden konnen (Art bef’hle (revolucionex a (irdenes 

der Präsident Ausführungsbeschlusse bzw. - e f  . anzen' Pefiu 1990‘ 

' 120 Nr.3 alte, 189 Nr . ] !  neue Ver ., zum g . , _ ‘ 

‚Segl5ffe)rlld)sesfrllir(lass von Gesetzesverordnungen( (dlleälzsm7tlg{lslr0121 18%,el)21dfe fit; 

. . . ' , "ndern oder suspendteren _vg. . . . . _. ‘_ 

Vä'f )abits‘tadilrilgdzril' niuen Verf. erheblich beschrankt worden (absol. Mehrheit des 

Kongresses, nur best. Regelungsbereiche, vgl. Art. 150 Nr. 10). 
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(3) Mit dem Gesetz 45 vom 18.12.1946 wurde die "Reform der Re- 
form"l63 durch die konservative Regierung Ospina Perez eingeleitet: im 
Zuge der Neudefinition des Drogenproblems als "soziale Gefahr" wurden 
in Art. 270 CP "betäubende Stoffe" (sustancias narcoticos) durch 
"Betäubungs— oder Rauschgiftdrogen" ersetzt (drogas estupefacientes); die 
Strafen wurden verschärft und eine "gesetzliche Verantwortlichkeitsver— 

‘mutung" (presuncio'n de responsabilidad) des Drogenkonsumenten ge- 
schaffen. Die V0 896 vom 1.3.1947 - von vielen als erstes umfassendes 
Antidrogenstatut betrachtet - verbot noch weitergehend Kokablätter als 
Zahlungsmittel, ordnete die Zerstörung jeglicher Kokaanpflanzungen an'64 
und präzisierte die gesetzliche Verantwortlichkeitsverrnutung dahingehend, 
daß jede Person, die irgendein Betäubungsmittel bei sich führt, als 
"illegaler Händler“ betrachtet werden sollte. Schließlich sollten Amtsträger 
bestraft werden, die Zuwiderhandlungen nicht anzeigten. Die Gesetze 34 
vom 5.11.1948 und 43 vom 17.11.1948 sowie die V0 923 vom 4.4.1949 
enthielten weitere repressive Vorschriften. 

(4) Die Militärdiktatur von Rojas Pinilla ging als epoca del peligrosismo 
in die Gesetzgebungsgeschichte ein, da sie sich von der Vorstellung leiten 
ließ, daß von den in Drogenkonsum oder -handel verwickelten Personen 
eine erhöhte Gefährlichkeit ausging. Die Belagerungszustandsverordnung 
(B-VO = decrem de estado de sitio, dazu 2.1.) 0014 vom 12.1.1955 ordnete 
deshalb Normen bezüglich "sozialer Prävention" an und entwickelte sog. 
"Stadien spezieller Gefährlichkeit": Anbau, Verarbeitung, Gebrauch, Han- 
del, Zurverfügungstellung von Drogen. Es wurde eine doppelte Bestrafung 
eingeführt: Drogenhandel und -gebrauch wurden als Straftatbestand vom 
Richter und als "vordeliktisches Verhalten" von den Verwaltungsbehörden 
verfolgt. Diese verstärkte Kriminalisierung basierte, so Veläsquez, auf dem 
Glauben, daß man "mittels strafrechtlichem Terror Drogenhandel und -kon- 
sum unterbinden könne"165. Neun Jahre später ist per VO 1699 vom 
16.7.1964 die VO 0014 aufgehoben werden, und es wurden Normen zur 
Regelung "asozialer Verhaltensweisen" erlassen. De facto wurden die glei- 
chen Tathandlu'ngen kriminalisiert, als neues geschütztes Rechtsgut wurde 
jedoch "die gesellschaftliche Ordnung" eingeführt. 

(5) Auf zwanzig Jahre ausschließlich repressive Gesetzgebung folgte in 
den 70er Jahren das sog. "Intervall der Toleranz"166 der Regierung Lleras 
Restrepo, die auf Grundlage der VO 16/68 die VO 1118 von 1970 
(nationales OWiG) erließ. Als Ordnungswidrigkeiten, die die gesellschaft- 
liche und wirtschaftliche Ordnung berühren, wurden Betäubungsmittelhan- 
del, Beisichführen von Betäubungsmitteln auf öffentlichen Plätzen, Zuwer- 

|63 Velrisquez_‚ 19893, 8.8. 
164 1nsbes. diese Vorschrift führte zu erheblichen Protesten der Kokabauem des Dept. 

Cauca, die, unterstützt von nationalen Politikern, ihre Suspendierung für ein Jahr 
erreichten ( V O  1472 v. 30.4.1947. Velci.rquez, 198%, 5.10). 

165 Velri.rquez, 198911, S. 14. 
166 Ebd.. S.IS 
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fügungstellung von öffentlichen Sachen für den Betäubungsmittelgebrauch 
und -anbau etc. erfaßt. Die wesentlichen liberalen Elemente dieser 

Gesetzgebung waren die Legalisierung des persönlichen Konsums und die 

Sanktionierung der anderen Tathandlungen mittels Ordnungswidrigkeiten 

statt Straftatbeständen167. Mit der VO 1136 vom 19.7.1970 wurden 
medizinische Behandlung und Rehabilitation für Drogenabhängige zu 

Maßnahmen des "gesellschaftlichen Schutzes". 
(6) Das Gesetz 17 vom 21.11.1973, das eine Reaktion auf die beiden 

internationalen Konventionen von 1961 und 1971 (A1) darstellte, berei— 

tete das erste offizielle nationale Betäubungsmittelstatut (Estatuto Nacional 
de Estupefacientes-ENE) - VO 1188 vom 25.6.1974 — vor. Das ENE von 

1974, das in Aufbau und Systematik dem näher zu besprechenden, gelten- 

den ENE von 1986 entspricht, erhöhte die Strafen für die bestehenden De- 

likte, kriminalisierte erneut 'Beisichführen' und persönlichen Konsum und 

regelte in drei Kapiteln präventive Aspekte. Ein wichtiger Schritt zur 

Institutionalisierung und Zentralisierung der Drogenpolitik wurde mit der 

Gründung des bis heute existierenden "Nationalen Betäubungsmittelrates" 
(Consejo Nacional de Estupefacientes — CNE, 2.6.1.) durch VO 1206 vom 

26.6.1973 eingeleitet. 
(7) Das geltende Recht findet sich insbesondere im neuen Betäubungs— 

mittelstatut - Gesetz 30 vom 31.1.1986 (vgl. Annex 1 A) ?, das gemäß Art. 

101 alle entgegenstehenden Normen abbedingt, und in den B-VOen, die 

seit der letzten Erklärung des Belagerungszustandes (da'zu sogleich) 

erlassen wurden. Demnach wird der auch in den Konsumentenländem 

vorherrschenden Tendenz gefolgt, das Betäubungsmittel(straf)recht als 

sogenanntes Nebenstrafrecht oder akzessorischen Strafrecht — im Gegensatz 

zum Kemstrafrecht - zu kodifizierenlög. 

2. Politik und geltendes Recht 

2.1. Das Zusammenspiel von ordentlicher Gesetzgebung und 

"Verordnungen des Belagerungszustandes" unter Berück— 

sichtigung der neuen Verfassung 

Gemäß Art. 121 der alten Verfassung'69 konnte der Präsident, zusammen 
mit seinen Ministem, den Belagerungszustand (estado de sitio) im Falle ei- 

nes "auswärtigen Krieges" oder "inneren Notstandes" erklären. Damit er— 

hielt er die Möglichkeit sogenannte "Belagerungszustandsverordnungen" 

(decretos de estado de sitio - im folgenden B—V0en) mit Gesetzeskraft un- 

167 Mit der V0 522 vom 27.3.1971 wurden die Sanktionen jedoch wieder in den 

Rang von Straftatbeständen erhoben. 

168 Albrecht, 1991. S.70 m.w.N.. Eine Ausnahme bildet Spanien, wo die entsprechen— 

den Straftatbestände in den Codigo Penal (Kernstrafrecht) eingegliedert sind. 

169 Vgl. Perla P., 1990, S.77f. 
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ter Umgehung der Legislative170 zu erlassen. Sie zählen zu den 
legislativos (FN 162) und heben die bestehenden Gesetze zwar niiceli:trfiiiofr 
suspend1eren Sie aber so lange, bis die Exekutive die öffentliche Ordnung 
fliärl)w1ederhergestellt erklärt und den Belagerungszust aufhebt (Art. 

De facto führt dies in den von der Regierung als wesentlich betrachteten 
politischen _Fragen zu einer ausschließlichen Verordnungsgesetzgebung da 
das ordenthche Gesetzgebungsverfahren, das zwar laut Verfassung ains- 
druckhch funktionsfähig bleibt (Art. 121), gegenüber dem Verordnungsver- 
fahren zu komplrzrert und langwierig ist. Zudem verführt diese Rechtslage 
zu einer 1e1chtfertigen Verhängung des Belagerungszustandes, der seit 
9.11.1949 - von kurzen Unterbrechungen abgesehen — praktisch permanent 
bestanden hat, zuletzt am 1.5.1984 erklärt”1 und erst nach Verkündung der 
neuen Verfassung (Juli 1991, dazu sogleich) aufgehoben wurde”? Dies 
hat zur. Bezeichnung Kolumbiens als "Ausnahmeregime", "Ausnahmestaat" 
äl;ä 17äaboratonum des Belagerungszustandes in Lateinamerika" ge- 

D1e faktische Ausschaltung der Legislative wurde durch ein spezielles 
Vorlage- und Prüfungsverfahren der B—V0en gemildert, wonach die Regie— 
rung dem Obersten Gerichtshof (Corte Suprema de Justicia-CSJ ) die B-VO 
zur lii;iäfung ihrer Verfasssungsmäßigkeit schon am nächsten Tag vorlegen 
muß . Im Rahmen dieses Verfahrens hatte sich eine auch von der Lehre 
anerkannte Rechtsprechung entwickelt, die eine "ursächliche Beziehung" 
(relacion causal) oder "Konnexität" zwischen den der Verhängung des 
Belagerungszustandes zugrundeliegenden Ursachen — Störung und Wieder— 
herstellung der öffentlichen Ordnung (vgl. Wortlaut des Art. 121) - und den 
auf dieser Grundlage erlassen B—VOen verlangt: 

" der Belagerun szustand wird weder he ' ' 
bung zu vervollstäädigen, verbessern oder 1)rtegireftsztlätlilähilerileitii li {ill-gglriltililri'ihfegciiecflfettz i i i  
von Zielen zu erreichen. so lobenswert diese auch sein mögen, sondern für den sehr 
genaupdefinierten Zweck, die Ursachen.des inneren Notstandes zu bekäm 
die Wmderherstellung der öffentlichen Ordnung zu erreichen" 175. pfen Und 

170 Legislativorgan ist der aus Senat und Abgeordnetenkammer bestehende Kongreß 
(Art.56, 93ff. alte Verf., 132ff. neue Verf.). 

171 V0 1038/1984 in: Regimen Penal 1987ff S 351 Be " ' ' , . _ _, _ ., . . grundet wurde dies t d 
ärrlngrili)ing des damaligen Justizmimsters Lara Bonilla (Veläsquez, 19893, Sn.122; 21.- 

172 B-VO 1686 v 4 7 1991 (El Espectador 5 7 1991) Ins es _ . . .  , . .  . arnthatde Bel — 
zustand zwrschen 1949 und 1991 35 Jahre bestanden (äallon, 1991er, S.4)3:gerungs 

173 Gallen, 1987, S. 79ff.; ders. 1991a; aus völkerrechtlicher Sicht Uprimny, 1991a. 
74 galt.821)21 Verfassung i.V.m. Art.l3 der V0 432 v. 26.3.1969 (vgl. Perla, 1990, 

175 Corte Suprema de Justicia (CSJ), Urteil vom 3.10.1989, zitiert nach: Can- 
cino/Monroy/Granados, 1990, S.l7ff. wo ausführlich m w N  f ' 
CS] und dissenting vater eingegangen wird. ' . . au dle Rspn des 
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Die neue Verfassung vom 5.7.1991176 hat den estada de sitio durch den 

estado de conmocion interior ("Zustand innerer Unruhe") ersetzt (Art.213), 

der dem Präsidenten in Abstimmung mit seinem Kabinett die Befugnis be- 

läßt, die ordentlichen Gesetze durch decretos legislativos für den Zeitraum 

des Ausnahmezustandes zu supendieren. Die neue Regelung setzt einem 

Mißbrauch dieser Ausnahmebefugnis jedoch engere Grenzen. Der estado 

de conmocion interior kann grundsätzlich nur für 90 Tage erklärt werden, 

verlängerbar bis zu 270177. Es dürfen nur decretos legislativos erlassen 

werden, die, wie von Rechtsprechung und Lehre gefordert, “eine direkte 

und spezifische Beziehung mit der Situation des Ausnahmezustandes 

haben" (214 Nr.l). Freiheits— und Menschenrechte dürfen nicht aufgeho- 

ben, das humanitäre Völkerrecht soll beachtet werden (214 Nr.2) und das 

"normale Funktionieren der öffentlichen Gewalten und staatlichen Organe 

nicht unterbrochen werden" (214 Nr.3)178_ Die gerichtliche Kontrolle ob- 

liegt dem neugegründeten Corte Constitucional (Art.214 Nr.6). Im Laufe 

des Jahres 1992 wurde der estado de conmociön interior schon zweimal - 

am 9. Juli und 8. November — verhängt”? 

Die Regelung des (inneren) Ausnahmezustandes ist gerade für das gel— 

tende Betäubungsmittelrecht von äußerster Wichtigkeit, da ein Großteil der 

seit dem 1.5.1984 erlassenen B-V0en mit der durch "Rauschgifthandel und 

-terrorismus" gestörten öffentlichen Ordnung begründet wurde und dem- 

nach Betäubungsmittelrecht darstellt. Diese B—V0en machenwiederum den 

Großteil des geltenden Betäubungsmittelrechts aus und suspendieren sogar 

Regelungen des ENE, sofern diese entgegenstehen. 

Die neue Verfassung und die damit zusammenhängende Aufhebung des 

(verfassungsrechtlich nicht länger existierenden) "Belagerungszustandes" 

gibt zu der Frage Anlaß, wie es um die Fortgeltung der bis zum Juli 1991 

erlassenen B-V0en bestellt ist. Nach dem Achten Übergangsartikel der 

Verfassung galten diese B-V0en maximal 90 Tage, d.h. längstens bis zum 

18.10.1991, innerhalb derer sie von der Regierung einer 

Spezialkommission (Comisian Especial Legislativa, auch ”Congresito" 

genannt) zur verfassungsrechtlichen Prüfung vorgelegt werden konnten. 

Diese Kommission, die aus 36 von der verfassungsgebenden Versammlung 

‚ _ _ _ — ‚ _ .  

176 Ortega T., 1991; zu den rechtspolitischen Hintergründen der Neuregelung Gallen. 

19910,S.1ff.;6a110n, 1992. 

177 Er ist zweifach verlängerbar (um jeweils 90 Tage) — wobei die zweite 

Verlängerung der Zustimmung des Senats bedarf - und die V0en nach 

Wiederherstellung des Normalzustandes 90 Tage weitergelten können, also 

insgesamt 270 Tage, so daß die V0en - mit den ersten 90 Tagen - bis zu 360 

Tagen gelten können (213 Abs.1 u. 3)[vgl. auch Gallon, 1991c, 8.4]. 

178 Zu den Schranken und deren Auslegung näher Gallen. 1991c S,6ff. (insbesondere 

auch zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz und den internationalen Menschen- 

rechtspakten aufgrund Art.93 Verfassung). 

179 IA 69/August 1992/Zi; IA 72/November 1992/2; krit. zu dieser Praxis Gallon. 

1992. 
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gewählten Mitgliedern bestand konnte die Verord „ . _, nun en entwed 
vollstandig annehmen, so daß Sie zu ordentlicher Gesetzgegbung wurde;r 
oder ganz oder teilweise ablehnen (Sechster Übergangsartikel). Dies ist bei 
folgender Darstellung zu berücksichtigen. 

2.2. Prävention 

2.2.] . Positives Recht 

Gemaß Art.2 1 des Nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes (Gesetz 30 
vom 31.1.1986 - ENE, vgl. Annex I A)180 ist "Prävention der Verbund 
aller ...Aktwitäten, um die Abhängigkeit zu vermindem und vermeiden" 
\]j/2cä dieser Definition können zwei Arten von Maßnahmen unterschieden 

r en: 
öffentliche Aufklärung (Art. 9-19); 
Behandlung und Rehabilitation (Art. 84-87). 

Bezüglich der "öffentlichen Aufldärung" sieht das ENE " 
Vermeidung von Anbau, Produktion, Handel und Konsfrfimii)äänläretääf 
bungsm1tteln (Art.9) und Erziehungsprogramme vor, die mit Hilfe der 
Massenmedien (Art.10), der Schulen (Art.l 1), Universitäten (Art.12) und 
sog. Burgerkomm1ttees (Art.]3) durchgeführt werden sollen. Weiter sind 
Kampagnen gegen Alkohol— und Tabakkonsum vorgesehen wobei 
insbesondere. die Ausgabe an Jugendliche unter 15 Jahren (Art.14) sowie 
die Beschatngung von Jugendlichen unter 14 Jahren in den betreffenden 
Etabhssements verboten werden (Art.]5); Alkohol- und Tabakhersteller 
werden _ ve fl1chtet‚ auf die Gesundheitsgefahren des Konsums 
ig_ienzuvslz1eisendlR1 änd deeerkauf wird bei Unterlassen verboten (Art 18) 

rnse - un a roansta ten sowie Kinos dür ' " ' 
We[rburég für diese Produkte senden (Art. 19). fen nur zu besnmmmn ZCIten 

m ereich von "Behandlung und Rehabilitation" for ' ' 
als Hauptzrel die gesellschaftliche Reintegration des iß‚bhéri'nnuglilzer:ii(äl3frtfißlzll)3 
die durch Behandlung in Rehabilitationszentren erreicht werden ‚soll: 
allerdings nur bei Abhängigen, die keine Straftat oder Ordnungswidrigkeif 
LS. des ENE begangen haben. Als solche Zentren wurden schon 1970 
durch Art. 4f. der VO 1136 Krankenhäuser und Heime mit "speziellen 
Abteilungen" eingerichtetlgl_ Demzufolge bestimmt auch Art. Sie) — im 
Rahmen der Sanktionierung des "Beisichführens der persönlichen Dosis" 
als Ordnungsw1drigkeit (vgl. 2.4.1.2.) -, daß der sich im "Stadium der 

180 Vgl. Regimen Penn! 1987ff " 3000ff' ' ' Veläsquezv198911‚S_32|ff‚ , 99 ., auch in. Ortega, 1990, S.369ff.; 

181 Folgende Warnungen sollen veröffentlicht werden: "Exzessiver Alkoholgenuß ist 
!;ch:)rdhch für die Gesundheit" (Art.]6), "Tabak ist schädlich für die Gesundheit" 

182 Decreto ! 136/70. in: Regimen Penn]. 1987ff., % 3086. 
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Drogenabhängigkeit befindende, erstmalig (bei der Ordnungswidrigkeit) 
überraschte Konsument" in eine psychiatrische o.ä. Anstalt eingewiesen 
werden soll. , 

Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß das ENE die Zielvorgaben 
ziemlich unbestimmt formuliert; es bleibt, so I . Lopez, "sehr allgemein be— 
züglich Prävention"ls3‚ Maßnahmen zur Umsetzung finden sich in den im 
folgenden darzustellenden Plänen. 

2.2.2. Nationale Pläne 

a) Nationaler Plan zur Prävention (1985) 

Im Februar 1985 unterzeichnete der CNE mit Zustimmung des kolum- 
bianischen Präsidenten ein Abkommen mit UNFDAC, auf dessen Grund— 
lage folgende sechs Projekte im Rahmen eines "Nationalen Plans zur Prä- 
vention, Behandlung und Rehabilitation" begonnen wurden184: 

(a) Alternativen der Behandlung und Rehabilitierung von Drogenabhängigen; 
(b) Verwaltungstechnische Unterstützung des Exekutivsekretärs des CNE; 
(c) Jugendförderung und (sinnvolle) Freizeitnutzung; 
(d) Weiterbildung von Erziehungsbeamten; 
(e) Nationale Kampagne gegen die Drogenabhängigkeit; _ 
(f) Substitution des Kokaanbaus im Süden des Dept. Cauca-[dazu 2.3.2 a)]. 

(a) Dieses Programm, das vom Gesundheitsministerium durchgeführt wird, 
reicht bis 1979 zurück, als die ersten staatlichen Dienste zu Drogen- 
abhängigkeit und Alkoholismus eingerichtet wurden. Im Oktober 1980 
wurde ein Abkommen zur technischen Unterstützung mit UNFDAC unter- 
zeichnet, das 1984 verlängert und 1985 Teil des "Nationalen Plans" wurde. 
Um den Konsum zu reduzieren und den Abhängigen die gesellschaftliche 
Wiedereingliederung zu erleichtern, wurden auf mehreren Ebenen Aktivi- 
täten eingeleitet: 

Fort— und Weiterbildung der im Gesundheitswesen Beschäftigten; 
Schaffung eines nationales Gesundheitsnetzes mit speziellen Drogenzentren; 

' verstärkte Zusammenarbeit mit Programmen von NGOs; 
Informations- und Erziehungsprojekte mit besonderen Risikogruppen. 

(b) Dabei ging es im wesentlichen darum, das Verwaltungsverfahren und 
die Informationssammlung des CNE zu erleichtern und effizient zu 
machen. Das Ziel war die Sammlung und Strukturierung relevanter Infor- 
mationen über Drogen und die Schaffung eines Dateninformations- und 
Datenverarbeitungssystems. 

(c) Das Ziel dieses Programmes, das vom Erziehungsministerium 
durchgeführt wurde, war im wesentlichen die Erziehung von Kindern, Ju— 

183 Lopez, Interview, Bogota 18.9.1990; krit. auch Londoüo, 1986, S.291ff. 
184 Plan Nacional de Prevencion, Tratamiento y Rehabilitation, in: CNE, 1988, 5.19 

(im Text rn. Seitenzahl); Revista del CNE, Bogota Juli 1986, 8.49; Universidad de 
los Andes, 1990, S.40ff. 

Kolumbien 171 

gendlichen und Erwachsenen, um sie zur sinnvollen Freizeitnutzung die keine Gelegenheit für den Drogenkonsum als Ersatzbefriedigung bietet, an- zuhalten. Dabei wurden neue Jugendorganisationen geschaffen, bestehende unterstützt und Erziehungsbeamten zu Projektleitem ausgebildet. (d) Dieses Programm, geleitet vom "Kolumbianischen Institut familiärer Wohlfahrt" (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), bietet den Mit- gliedern regionaler Familienkommittees Möglichkeiten der Weiterbildung dam1t smsel_bst präventiv in der örtlichen Gemeinschaft tätig sein können. , (c) Bei diesem Programm, das dem Kommunikationsministerium unter- steht, geht es um die Nutzung der Massenmedien, um vor den Gefahren des Drogenkonsums zu warnen und Alternativen anzubieten. Über vorhandene farmhiire Strukturen soll die individuelle Abwehrhaltung gestärkt - la fami- liu umda, nuestra mejor defensa (”die geeinte Familie, unsere beste Vertei- digung") — und anhand konkreter Drogenkarrieren zum Umdenken ange- le1tet werden - no gracias, preflero vivir ("Nein Danke, ich lebe lieber"). 

b ) Plan Maestro (1988) 

Um den neuen Erkenntnissen aufgrund der Erfahrung mit dem "Nationalen Plan zur Pravenhon" gerecht zu werden, wurde 1988 ein "Meisterplan zum Kampf gegen abhang1gke1tserzeugende Stoffe" erstellt185, der mittels 
"eines Bündels von zusammenhängenden integralen und voneinander abh" „ . , _ an en- den Antworten dem Drogenproblem "in seinen verschiedenen Phasen und Forfnen des Anbaus, der Produktion, der Verarbeitung, des Handels, der Vermarktung, des Gebrauchs und Mißbrauchs sowie in seinen bio— s chosozialen "k ‘ und politischen Konsequenzen" begegnen will (5.26%. y , D ononuschen 

Der Plan—besteht aus vier Unterplänen, von denen die ersten beiden so— gIl\(lflc'h, ;ilie z;)i;deren beiden ("Nationaler Plan zur Anbausubstitution"! " at10n er an zur Repression und Kontrolle" 3 äte 2.3.2 2.4.3.] behandelt werden. ) p r [ ‚b) bzw. 

aa) "Nationaler (Unter)Plan zur Prävention, Behandlung und 
Rehabilitierung" 

Dieser Plan, der sich an den unter 2.2.2 dargestellten anlehnt, besteht aus zwei Hauptpropkten, zum einen dem "Projekt zur Befähigung, Erziehung und Bildung , zum anderen dem "Beistands- bzw. Fürsorgeprojekt" (S.37ff). 
Das "Projekt zur Befähigung, Erziehung und Bildung" ist wiederum in zehn Unterprojekte unterteilt: 
Jugendförderung und kreative Freizeitnutzung; Vorsorge bezüglich Kind, Jugend und Familie; Ausbildung von Beamten des Justizministeriums zur Entwicklung von speziellen Pravenhonsprogrammen innerhalb des Jugendstrafvollzugs; \ 

185 CNE, 1988, S. 26ff. (insgesamt 67 Seiten). 
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Präventionsprograrnme innerhalb der Universitäten; 
sechs regionale Programme für die Departements Caldas und Santander sowie die 

Städte Bogota, Medellin, Barranquilla und die Region Valle (Hauptstadt Cali). 

Dabei wird in erster Linie die primäre Prävention, die aus Aktivitäten zur 

Förderung, Erziehung, Information und Teilnahme der Gemeinschaft 

besteht, betont (3.27, 37). 

Das " eistands- bzw. Fürsorgeprojekt" besteht aus drei Unterprojekten: 

' Stärkung der Programme zur Verhinderung der Drogenabhängigkeit und des 

Alkoholismus; 
Pilotprojekte zur Beschäftigung der "Straßenjungen" (muchachos de la calle) 

Bogotas; 
Aidsuntersuchung und —hilfe‚ insbesondere mit Risikogruppen. 

Es konzentriert sich auf Risikogruppen mittels spezieller Vorsorge-, Be— 

handlungs— und Rehabilitationsmaßnahmen, die die Kontrolle und Vermin- 

derung der "bio—psychosozialen Folgen" der Abhängigkeit sowie die Wie- 

dereingliederung der Patienten zum Ziel haben. 

Zusammenfassend setzt sich der "Nationale Plan zur Prävention, Be— 

handlung und Rehabilitation" folgende Ziele (37): 

Verminderung des Risikos der Drogenabhängigkeit unddei Zahl der Krank- 

heitsfälle; . 

Kontrolle und Linderung (reparacion) der physischen, psychischen“, familiären und 

sozialen Konsequenzen; . 
Schaffung von Mechanismen zur wirksamen Bekämpfung von Drogenabhän- 

gigkeit,- gebrauch, -produktion und —vermarktung. 

bb) "Plan bezüglich Information und logistischer Unterstützung" 

Auch dieser Plan (S.58ffi knüpft an den 1985 verabschiedeten Plan an. Die 

Präventionskampagne soll durch die Massenmedien fortgesetzt [2.2.2.(e)] 

und die Datenbank des CNE systematisiert und weiterentwickelt werden. 

c) "Nationaler Plan zur Überwindung des Drogenproblems" (1990/91) 

Der Plan Nacionall86 stellt die verbesserte und aktualisierte Fortsetzung 

des "Nationalen Rahmenplans zur Prävention und integralen Kontrolle des 

Drogenproblems”87 dar, der dem CNE im August 1990 vorgelegt wurde, 

um, so Giraldo, "die geltenden Pläne mittels eines integralen Ansatzes zu 

aktualisieren und verbessern"lgß. Der Plan Nacional, der Vorschläge in 

den Politikbereichen 'lnternationale Kooperation‘, Kontrolle und 

Repression', 'Prävention' und 'Behandlung' und einen entsprechenden 

Maßnahmenkatalog enthält, wurde dem CNE erst am 31.1.1992 vorgelegt 

186 DNE, 1991. 
187 DNE, 1990. 
[88 Interview, Bogota, 18.9.1990. 
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und bis zum Abschluß der Untersuchung noch nicht bewilligt“? Er kann 
ge651)ialb nur als "neue politische Tendenz" berücksichtigt werden (dazu 

d) "Programm zur gesellschaftlichen Bewußtseinsbildung" (1'992)190 

Das dem CNE zum März 1992 noch nicht vor ele te P ' 
bewußt machen, daß die verschiedenen Erscheinuägsfärmeri°äääj?ogvcvell} 
problems ihre Ursachen in Entwicklungsdefiziten haben und zu ihrer Lö- 
sung gesamtgesellschaftliche Beteiligung notwendig ist. Die spezifischen 
Ziele- Vergesellschaftung des Drogendiskurses, Erweiterung der Kommu- 
nrkatron, Starkung der Partizipation und repräsentativen Demokratie — sol- 
len durch folgende Strategien erreicht werden: 

Schaffung eines nationalen und internationalen Kommunikationsnetzes ) 
Verabschiedung von Normen zur ( " ' ' ' ' _ ‘ starkeren) Part121 atron } ' 
und Kommumkatron im allgemeinen; p n den Massenmedien 
Verwirklichung eines “massiven Multimedienplans"; 
Fortbildung im Bereich der Kommunikation; 
Be leitun ' ' - . . 
an 5%altungge n\;on Entwrcklungsprqekten durch Informattons- und DiSkussronsver- 

Durchführung von Untersuchungen im Bereich der Kommunikation. 

2.2.3. Exkurs: Inte2rale Prävention im Strafimllz:i_ng._7 

Das aus dem Jahre 1964 stammende Strafvollzu ' 
Ejecution Penal) 19' enthält keine Regelungen bezügägfi?giägéfligäögfiüää 
oder —kontrolle. Die in seinem Art.42 k) enthaltene Zuständigkeit des Ge— 
fangmsdrrektors, den Gefangenen "spezielle Erlaubnisse" zu erteilen wird 
sogar von VQ 815/84 für Delikte aufgrund des ENE ausgeschlossen”2 
wasdder noch im Bereich der Zwangsmaßnahmen darzustellenden [2.4.2.c)i 
n;ecr;ltezrlllzgeäiésälilriggt‚ Alternativen zum Fre1hertsentzug ber Drogenstraftätem 

Eine Sonderbehandlung erfahren hingegen die als so enan ' ' 
(Meuchelmörder, vgl. 11 1.4.1.) oder in organisierten Ba1%den ;?tlfträfeifiäri 
Jugendlichen Straftäter zwischen 16 und 18 Jahren, indem sie "für die Pha— 
sen des Empfangs, der Beobachtung und der Behandlung" in Sonderabtei- 
lungen der Strafvollzugsanstalten untergebracht werden sollen”? 

189 Giraldo Interview Bogotzi 291  1992 Auch ' ' . , , . . . nicht auf der Snzun am 31 1 1992 
da das Thema "Mohnbekäm fun durch Gl'f " ' ' " g ' ' ’ ließ (tel. Auskunft DNE, 13'2p199g2)' 1 osat keine Zeit fur andere Themen 

190 DNE/Minirterio de Comunicacirines, 1992. 
|9 l  Ministerio de Justicia—Dire- " ' - — - - 

von 17. Juli 1964. mm General de P”“""“* D'V'S‘0" Legal, V0 1817 
192 VO SIS/84 v. 5.4.1984 , in: Velcisquez. 198921, 8.319. 
193 B-VO 566/90, nach: Barco, 199011, S.1195ff. 
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Im Jahre 1988 wurde in den Jugendabteilungen der Gefängnisse Nacio- 

nal Modelo und Reclusion Nacional de Mujeres (Bogota) ein Rehabilitati- 

onsprogramm der Gefängnisabteilung__des Justizministeriums initiert, das 

jedoch Mitte 1990 aufgrund der Anderung des Jugendgesetzbuches 

(Codigo del Menor) und der daraus folgenden Kompetenzverlagerung auf 

das "kolumbianische Institut familiärer Wohlfahrt (ICBF) abgebrochen 

wurdelg4‚ Angesichts der Drogenproblematik in den kolumbianischen Ge— 

fängnissen (dazu IV 2.4.2.) entwickelten Mitglieder der Rehabilitationsab- 

teilung der Gefängnisdirektion des Justizministeriums im Juli 1990 ein 

Vorprojekt "integraler Prävention der Drogenabhängigkeit im 

kolumbianischen Strafvollzugssystem", das folgende Ziele verfolgen 

solltel95: 
Aufklärung und Sensibilisierung des Gefängnispersonals mit dem Ergebnis der 

Schaffung von Arbeitsgruppen innerhalb der Gefängnisse; 

Orientierungs- und Rehabilitationsprogramme für die (gefährdeten) Gefäng— 

nisinsassen sowie Bildung von Rehabilitationszentren und therapeutischen Ge— 

meinschaften innerhalb der Gefängnisse; 

Schaffung eines Informationszentrums und Förderung von Untersuchungen über 

Drogenabhängigkeit im Strafvollzug. 

Dieses Projekt wurde im Untersuchungszeitraum weiterentwickelt und 

formuliert in der letztgültigen. von der kolumbianischeaegien gebil— 

ligten Fassung, folgende Ziele196: 
Stärkung der technisch-professionellen Struktur des Strafvollzuässystems mittels 

Fortbildung und Beratung; 
Präventionsprogramme für Gefängnispersonal und -insassen; 

Resozialisierungsprogramme zur gesellschaftlichen Wiedereingliederung von 

drogenabhängi gen Gefangenen; 
Förderung von Untersuchungen zum Problem der Drogenabhängigkeit in den 

Gefängnissen; 
Entwicklung eines "Evaluationsmodells" des Projekts. 

Langfristig soll der Drogengebrauch reduziert werden und dadurch "die 

Verbesserung des sozialen Klimas und die Verminderung von mit dem 

Konsum zusammenhängenden Handel und Gewalt" erreicht werden197. 

Zur Verwirklichung dieser Projekte wurden seit September 1989 Semi- 

nare zur Drogenprävention mit Gefängnispersonal durchgeführt, und 1990 

wurden in 40 der insgesamt 174 Gefängnisse Programme primärer Präven- 

‚ _ _ — _ _ _ —  

194 Ministerio de Jurticia - Direcciön General de Prisiones, 1990, S.4f.; Garcia. Inter— 

view, Bogota, 26.9.1990; Besuch der Reclusion de Mujeres, 7.8.1990 (Annex III). 

195 Ministerin de ]usticia - Direcciön General de Prisiones, 1990, S.7ff. 

(Zusammenfassung); Jacquin, Interview, Bogota 19.9.90. 

196 Ministerio de Justicia - Direcciön General de Prisiones, 1991, S.20ff. 

197 Ebd., 8.20. Zu Anfang 1992 stand die Bewilligung und Finanzierung durch 

UNDCP noch aus (Jacquin, Interview. Bogotä, 10.1.1992). 
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tion und ' ' " ‘ .. .. . 
nen193 in drei Gefangmssen Programme sekundarer Praventmn begon— 

2.3. Kokasubstitution und alternative Entwicklung 

2.3.] . Positives Recht (ENE) 

Das ENE enthält nur allgemein - 
„ _ ‚ gehaltene Regelungen. Art8 Sieht d' 

Moghchkert der Kokazerstörun und Art ‘ ' ' . re 
tions pr Ogrammen % .88 die Entw1cklung von Subst1tu- 

"zugunsten der Eingeborenen und Landarbeiter vor die sich ' ‘ _ , vor Ink 
Statutes der landw1rtschafthchen Nutzung von Kokapflanzungen gewfdftrliiädtell'iäilalglsafis 

Diese Regelungen müssen im Zusammenhan ' _ __ . g mit der durch A r .  - 
ernge_fuhrten staatlichen Kontrolle des Kokaanbaus und den in Art. t77-38; 
norm1erten spe21ellen Verfahren der Kokazerstörung gesehen werden die 
im Rah " — .. 

[2.4.2.cfiien von Kommue und Repressmn genauer betrachtet werden 

2.3.2. Nationale Plan" e 

a) Substitutionsprogramm im Cauca ( I 985) 

Wie oben erwähnt [2.2.2.D], enthält der "Nationale P " ' " 
(1985) em Substitutionsprogramm im Süden des CaucaI ?%ä31251231f 1Ati'ore- 
ha, Balboa, Almaguer, Bolivar, La Vega, Mercaderes, Patia). Danach sgoll 
der Kokaanbau langfristig durch legale landwirtschaftliche Produkte die 
die gleiche Rentabrhtät garantieren, ersetzt werden, wobei die kleinbätierli- 
phe£roduktron durch Verbesserung der Dienstleistungen, technische Un— 
geerfsölriäilitn%i 1g‘unstigere Kred1tvergabe etc. mittels folgender vier Strategien 

Schaffung von Anreizen für alternative Produkte; 
Schaffung von bauerhchen Kooperativen zur besseren Vermarktung; 
Stärkung der organisatorischen Strukturen ‘ " ' _ mittels starkere T " '- 
chen Gemeinschaft an der Produktionsentwicklung; r ellnahme der ortll 
Verbesserun de I - . 

gung). g r nfrastruktur (Wasser-. Elektnzrtats- und Gesundhmtsversor- 

b) ”Nationaler Plan zur Anbausubstitution " (1988)199 

Damit wird das Caucaprojekt in doppelter Hinsicht weiterentwickelt. 

198 Ministerin de Justicia - Direcciön General de Prisiones, 1991,“ 3.10, 12; Beltmn 
Intervi ' 7 - — . . 
2712853395089“, —3-9—1991‚ Besuch eines solchen Seminars m Cartagenä 

199 CNE, 1988, S.61ff. 
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Zum einen werden neue Gebiete einbezogen, und es wird nach Art der 
Bevölkerung sowie Anbau differenziert: 

Norden Narifios (Gemeinden beiva, Rosario, Policarpa), Fuß des Putumayoberges, 
Alto Caguän und Guayas als nichtindianische Kokaanbaugebiete; 
Orinoquia (Amazonasgebiet) mit vorwiegend indianischer Bevölkerung und 
traditionellem Kokaanbau; 
Meta, Vichada, Arauca, Casanare, Guaviare, Vaupés und Sierra Nevada de Santa 
Marta als zerstreute bäuerliche Siedlungen. 

Zum anderen werden die Strategien zur Produktionsumstellung und 
mögliche Altemativprodukte spezifiziert. Als Strategien werden u.a. die 
Stärkung der "ländlichen integrierten Entwicklung", Förderung von Pro- 
duktion und Vermarktung, Schutz und "rationelle Nutzung" der natürlichen 
Ressourcen, "Stärkung institutioneller Aktivitäten", Respekt für ethnische 
Minderheiten und Förderung der "kommunalen Partizipation" genannt. Als 
alternative Einkommensform wird im Bereich der landwirtschaftlichen 
Produktion zwischen "dauernden Anbauprodukten" (z.B. Kakao, Kaffee, 
Kautschuk), "Übergangsprodukten" (Mais, Gemüse, Yuka) und "Anbau zur 
Unterstützung" (Futtergemüse, Weiden) unterschieden. Forstwirtschaftliche 
Produktion (Aufforstung, Bodenregeneration, Waldbestand), Viehzucht 
(für Eigenkonsum und Vermarktung) sowie Fischproduktion sollen als Al— 

1 I ternativen forciert werden. .» „ 

c ) "Nationales Programm alternativer Entwicklung " (1992)200 

Ein erster Entwurf wurde dem CNE aufgrund der Präsidialrichtlinie 05 v. 
28.12.1991 im Januar 1992 vorgelegt. 

Darin wird als allgemeines Ziel die "mikroregionale Entwicklung" in 
(potentiellen) Produktionszonen formuliert. Als konkrete Ziele sind vorge- 
sehen: 

Untersuchungen über die betroffenen Bevölkerungsgruppen; 
Organisation und Partizipation der Bevölkerung zur Integration in das Programm; 
Planung und lokale Entwicklung der betroffenen Gemeinschaften; 
agroindustrielle Transformation zur sozioökonomischen Entwicklung. 

Das Programm soll in Form von kurz- , mittel- und langfristigen 
Zeiträumen umgesetzt werden. Kurzfristig (innerhalb eines Jahres) sollen 
insbesondere die Zonen illegalen Anbaus festgestellt werden, mittelfristig 
(bis fünf Jahre) potentielle Anbauzonen und langfristig (mehr als fünf 
Jahre) eine Institutionalisierung des Programms erreicht werden. Als Stra- 
tegien dienen die Prävention der Produktion und Expansion illegalen An— 
baus, die Substitution des illegalen Anbaus und die Kontrolle der zur 
Drogenherstellung notwendigen Inhaltsstoffe. 

200 DNE, 1992. 
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Zum Dezember 1991 arbeiteten fünf Pro' ' ' . 1ekte nut einer Gesamtf ' - rung von US$ 25 Mio., von denen das Caucaprojekt (Col/85/426), iilzf;näifii auf d N ' "  .. Mio.)33 1_ orden Narmos ausgedehnt wurde, das großte darstt (US$ 9,5 

2.4. Kontrolle und Repression 

2. 4. 1 . Materielles Recht 

2. 4. I . I . Kontrollmaßnahmen 

Das Kap. IV ENE (Art. 20—3l) re elt die in d " ' ' Gesundhe1tsministeriums liegende Kor%trolle von Im;i;)fl2ugäräiéfiäilt Lift; Verteilung. von Betäubungsmitteln und der zu ihrer Herstellung notwgendi- gen (chemischen) Stoffe2 2, wobei die Art.30f. nur organisatorische Maß- nahmen enthalten (dazu 2.5.). Das Gesundheitsministerium überwacht Ver— kauf, Import, Verarbeitung, Verteilung etc. der genannten Stoffe sowie Herstellung_und Import von Spritzen und Nadeln und die damit arbeitenden pharmazeutischen und gesundheitlichen Einrichtungen (Art. 20—23 26 28f.). Diese Einrichtungen müssen Berichte anfertigen und Kontrollbt'ichei‘ fuhren; Arzte, die Abhängige behandeln, müssen das Ministerium zur Vervollstand1gung eines nationalen Registers informieren (Art.24f. 27) Z . d h . . . 2_tlituii3ei andlungen werden als Ordnungsw1dngke1ten geahndet (dazu 

2.4.1.2. Strqfi‘atbestände 

a) ENE 

Das Kapitel V des ENE umfaßt neun t " ' - - . Tathandlungen enthalten; M ,  die ihrerseits zahlreiche 
Art.32 bestraft denjenigen der ohne Erlaubnis M ’ ‘ . ‚_ anhuana— od - stellung illegaler Drogen dienende Pflanzungen oder mehr als ‘lrkagn%eargieziilrdilelseär 

20! Neben Cauca/Narifio existieren Sub ' ' ' ' _ _ _ stitutronspro_|ekte in den De t . (Cli)ulz$\lliiare, in der Sierra de la Macarena und in der Region des Ali)osRilgmcuziiilfiäijii Zum . (:l‘i'liltl‘ggmg 233 ;(stitiC; de lo?‘ proyectos programa UNDCP a diciembre 1991) g .  auc meine Artikel in Die T ' ' . 202 | 1.4.1992—18 und El Espectador, Bogotzi, 26.2.1992—6A. Zur €V€ffiiäiifi<lät VB;.dm’ gätrtnaßh Art.20f.): Chloroform, Ather, Azeton, Amoniak, Permanganat von beit 332 e,gääa;bjtgp;tt‚ Cstitlotrtidsa[iirei Schwefelsäure, Lösungsmittel u.a. zur Verar— _ n o e v g .  schon oben A 1 1  ) " Ausfuhrungsbeschl. 09/87 . ‚C ], ergan2t dureh 
Vehisquez, l989a, S.l8lf.).  u. 18/87 (vgl. auch zu den Beschl. 10/77 u.2996/77 

203 Das Simfrnaß reduziert sich auf 1 bis 3 Jahre und l bis 40 MG. 
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Art.33 kodifiziert das "Einführen, Transportieren, Bei sich führen, Lagern, Aufbe- 

wahren. Verarbeiten, Verkaufen, Anbieten, Erwerben, Finanzieren, Liefem" von 

illegalen Drogen, also elf Tathandlungen, und bestraft sie — unterschiedslos - mit 

vier bis zwölf Jahren und 10-100 Monatsgehältem. Abs. II enthält eine 

Strafmilderung, wenn die vorgefundene Menge Marihuana weniger als 1 kg, 

Hasehisch weniger als 200 g, Kokain als 100 g, Metacualon als 200 g beträgt204‚ 
Art.34 bestraft die Zuwerfügungstellung von beweglichen oder unbeweglichen 

Sachen zum "Verarbeiten, Lagern, Transportieren, Verkaufen oder Gebrauchen" 

der in Art.32 genannten Drogen sowie die Ermächtigung oder Duldung dieses 

Zwecks mit 3-8 Jahren und 10-800 Monatsgehältern. Art. 34 11 mildert die Strafe - 

ebenso wie 33 H -‚ wenn die Menge Marihuana weniger als 1 kg, Haschisch 

weniger als 300 g, Kokain oder Ausgangsstoffe als 100 g, Metaculon als 200 g 

beträgt. Unklar bleibt, warum die privilegierte Hasehischmenge hier 100 g mehr als 

bei 33 11 beträgt. 
Art.35 bestraft "Stimulieren und Propagieren" des illegalen Drogen- und 

Medikamentengebrauchs mit 3-8 Jahren. 
Art.36 bestraft "Verschreiben, Liefem oder Anwenden" durch ärztliches Personal 

mit 3-8 Jahren und mit einer 5-10 jährigen Suspendierung der Arbeitserlaubnis. 

Art.37 bestraft "Liefem, Verwalten oder Bereitstellen" an Minderjährige unter 16 

Jahren bzw. deren Verleitung zum Gebrauch mit 6-12 Jahren. 
Art.39 bestraft in der Drogenkontrolle tätige öffentliche Amtsträger (Angestellte 

oder Arbeiter), die die "Straflosigkeit" (impunidad) eines Drogendelikts bzw. die 

"Unterdrückung, Veränderung oder Entwendung" beschlagnahmter Gegenstände 

"betreiben" oder die Flucht eines Verdächtigen oder Verurteilten "ermöglichen", 

mit 4- 12 Jahren und Arbeitsverlust sowie Untersagung der öffentlichen Rechte und 

Funktionen für den gleichen Zeitraum. Findet die ,J-landlung aufgrund 

"Fahrlässigkeit" (culpa20 ) des Amtsträger statt, vermindert sich die Strafe um die 
Hälfte (Absll). 

' Art.43 I bestraft den illegalen Besitz von den zur Drogenherstellung notwendigen 

chemischen Stoffen206 mit 2-5 Jahren. 
Art.44 bestraft die "Verbrechensverabredung" (concierto para delinquir) zur 

Begehung der genannten Taten als solche - ohne Tatausführung 

(Organisationsdelikt, vgl. 129 [a] StGB) - mit 6—12 Jahren und 10-1000 Mo- 

natsgehältem. 

Neben den in den Abs. II der Art. 32, 33, 34 genannten Strafmilderungs- 

gg"nden enthält Art.38 als Gegenstück im Bereich der Strafzumessung 

spezielle Straferschwerungsgm"nde mit einer Strafverdopplung der Min— 

deststrafe als Rechtsfolge: 
' Wenn die Tat mittels (valiendose) eines Minderjährigen unter 16 Jahren, eines 

Geistesgestörten oder eines Gewohnheitskonsumenten, in öffentlichen Einrichtun- 

gen oder Veranstaltungen, durch Kinder oder Jugenderzieher sowie in einer von ei— 

nem Pfleger verwalteten Immobilie (Art.38 Nr.l a-d) begangen wird. Letzteres 

Kriterium bezieht sich auf Art.34 und scheint systematisch nicht in Art.38 zu pas- 

sen. 

_ _ _ — _ _ _ ,  

204 1—3 J. u. 2—100 Monatsgehälter', davon zu unterscheiden ist die in Art. 51 

kodifizierte "persönlich Dosis" (vgl.2.4.1.2.). 

205 Culpa bedeutet eher Schuld, Fahrlässigkeit sollte mit negligencia übersetzt 

werden. Da Schuld jedoch immer vorliegen muß, ist Grund für die Strafmilderung 

hier fahrlässiges - im Gegensatz zu vorsätzlichem - Verhalten. 

206 Außer Chloroform die in FN 202 gen. Stoffe. 
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Wenn der ausländische Täter unerlaubt e' ' ' ' 1ngererst ist Nr.2 ; daher 
Veläsquez, um den Schutz der "nationalen Souveränität"z(°7. ) geht es, so 
Wenn mehr als 1000 k (Marihuan 100 ' ' beschlagnahmt wurdeng(Nr.3). a), (I-Iaschrsch) bzw. 5 (Kokam, Metaculon) 

b) Belagerungszustands-Verordnungen (B-V0en) 

“Angeszigäits der hohen Zahl der im Untersuchungszeitraum erlassenen B— 
V0en erschemt es notwendig, unmittelbar die Drogenkontrolle betref- 
fende B-V0en von solchen zu trennen, die nur mittelbar der Drogenkon- 
trolle dienen. Bei letzteren handelt es sich um B-V0en, die zwar laut offi- 
zieller Begründung zur Bekämpfung des Drogenhandels erlassen wurden 
jedoch im (entscheidenden) Beschlußteil andere Sachverhalte regeln209_ , 

aa) Unmittelbare Drogenkontroll-B-V0en 

Hier gibt es drei Straftatbestände, die alle zu ordentlichen Gesetzen 
wurden“? 

Art.1 der B-VO 1198/87 macht die Ordnun ' ' ' ' gsw1dngkert des Art. 64 iVm 65 b -d 
ENE (2.4.1.2) zum Straftatbestand. Danach wird der Eigentümer oder Besi22e2 
eines Grundstucks, auf dem illegale Flugpisten existieren oder gebaut werden und 
Släg;äügflghneb6eiiaefhrmgung landen oder unterhalten werden, mit 3-10 Jahren 
suspendiert2 1ulg es t, und entsprechende Lizenzen und Genehmigungen werden 

Art.6 der B—VQ 1856/89212 bestraft denjenigen, der seinen Namen zum Erwerb 
von Gutern 'mit aus dem Drogenhandel und verwandter Delikte stammenden 
g is:;1rmägäienß ) Geld20n00 ZSL0I0(Yij-Ifügung stellt (Strohmann), mit 5-10 Jahren und 

u e von - onats eh"lt ' der enäsprechenden Güter2[12j4.2.d)]. g a em, unbeachthch der Beschlagnahme 

rt. er B-VO 1895/89 bestraft denjenigen der direkt oder indir k ' 
. ' ., .. . . ’ t einer anderen Person) fur srch oder einen anderen" eine ungerechtfertiäte {Ineuriiietlif 

gensmehrung aus dehktrschen Aktivitäten erhält, "fiir diese Tat als solche" mit 5- 
10 Jahren und einer Geldbuße in Höhe der erzielten Vermögensmehrung. 

207 Veläsquez‚ 1989a, 3.112. 
208 Allein während der Barco Regierung (1986-90) wurden mehr als 120 B—V0en er— 

lassen, vgl. (auch für spätere B—VOen)‘ Barco 1990a' Re i ' ' . , , men Penn/, 19 7ff. 
(verstreut), Ortega, 1990, S.403ff. (bis B—VO 2390/89 v. 20.10.89); Diarz'o 0f%cial 
(ldR bei neueren B—V0en). Nach Garcia, 1991, 826 wurden zwischen März 1984 
und Dezember 1989 im Rahmen des "Drogenkriegs" 136 B—V0en erlassen. 

209 Im Begründungsteil dieser B—V0en wird auf den Drogenhandel Bezug genommen 
und sie werden in offiz Publikationen als B V0en zum "Kam ' . — f 
Drogenhandel und Terrorismus" aufgeführt (vgl. Barco, 1990b, S.2l9lf’f.).geZ%|eril1 
Widerspruch zwischen Be ründu ' " u. unten IV 25.1. g ng und Beschlußteil naher Garcia, 1991, S.26ff. 

210 Art.2, 7, 10 VO 2266 v. 4.10.1991 (Camision Especial, in: Derecho Colombiano, 
Bogotä, Nr.359, November 1991, 3.423, 429f.). 

211 Art.] der B—VO 1198/87 stellt eine wörtliche Wiederholung des Art.] der B-VO 
3665/86 dar (vgl. Barco, 1990a, S.49ff., 307ff.; Regimen Penal, 1987ff., ä3063). 

212 Barco. 1990a, S.889ff. (891). 
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bb) Mittelbare Drogenkontroll-B-V0en 

Auch hier sind drei Regelungen zu nennen214: 
klassisches Beispiel einer "politischen“ Drogengesetzgebung ist die B-VO 

180188215, besser als "Statut zur Verteidigung der Demokratie" (Estatuto para la 

Defensa de la Democracia) bekannt, die aufgrund der Ermordung des General- 

staatsanwaltes Hoyos (II 1.4.1.) erlassen wurde. Die 52 Artikel umfassende Ver- 

ordnung nimmt zwar in ihrem Begründungsteil u.a. auf die "kriminelle Aktion von 

mit dem Drogenhandel verbundenen Gruppen" Bezug, enthält jedoch im Be— 

schlußteil nicht einen einzigen Straftatbestand zur Dro enkontrolle, sondern die 

klassischen Tathandlungen eines Antiterrorismusgesetzes 15. 
B-VO 1857/89217 — eine der zahlreichen als Reaktion auf die Ermordung des li— 

beralen Präsidentschaftskandidaten Galan am 18.8.1989 erlassenen B-V0en - be— 

straft Personen, die mittels "Waffenanwendung" die Regierung stürzen oder das 

verfassungsmäßige System "abschaffen oder ändern“ wollen, mit 5—9 Jahren und 

100—200 Monatsgehältern (Art.1) sowie diejenigen, die dessen "freie 

Funktionsweise behindern", mit 2-8 Jahren und 50—100 Monatsgehältem (Art.2). 

Die ebenfalls am 18.8. erlassene B-VO 1858/89218 bestraft mit der Begründung der 

"andauernden Aktion von mit dem Drogenhandel verbundenen Organisationen" 

denjenigen, der “unter dem Vorwand einer politischen Kampagne oder im Zuge 

von Wahlaktivitäten Waffen oder Drohungen benutzt, um Unterstützung oder 

Stimmentscheidung für einen bestimmten Kandidaten zu erhalten" oder mit den 

gleichen Mitteln die freie Wahlausübung behindert, mit 3-6 Jahren und 10—50 Mo— 
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Art.51 bestraft denjenigen der die " ' ' 21 " " ' ' _ . , personhche Dosrs 9 fur se E 
oder -gebrauch ber srch„führt oder aufbewahrt“, mit bis zu 30n"=flagdäellillacftnsuunndl 
tfu.lfilrilr halben Monatsgehaltern bei erstmaliger Begehung [a)] bzw. mit 1 Monat bis 
T _ undfll/2 bis 1 Monatsgehältern bei wiederholter Begehung,“ sofern die erste 
scat':0rliliegirtwlatr)igterzalzs l12 Monate zurückliegt [b)]. Der Drogenabhängige wird — wie 

a n . . . A ' ' ' ' " verbracht [C)]— ( ) nicht bestraft, sondern in eine psychiatrlsche u.a. {Anstalt 

Art. 52—54 verhängen Bußgelder für die Massenm d' ' ' ' ‘ . _ . ,Erz1ehun se1nrrchtu 
und Industrrezwerge, die ihren im Rahmen d e le? ' g ngen 
fifeglsegten Pflichten nicht nachkommen. er Pravennon (Art.10ff, 2.21.) 

. t .  verhängt ebenfalls ein Bußgeld für Arzneimitt lh ' ' ' 
1Ä;s1k;zgtderhArzneimittelabhängigkeit hinweisen. e ersteller , die/mcht auf die 

. . _ ver ängt ein Bußgeld für "Herstellen, Verkauf ' " ' 
in: E;ri/cetterg oder Anzeigen, die "zum Drogenkonsum atiins’tixgiit'?üen von Artikeln 

r .  ver ängt ein Bußgeld für Apotheken und Dro erien d ' ' 
nehmigte Menge pharmazeutischer Produkte d' " A g "  " 1_e eine nicht ge- 
Rrog3n unfil Medikamente“ enthalten, führen. ’ le bhangrgkert hervorrufende 

r . ver ängt ein Bußgeld für pharmazeutische Einrichtun d' ' ' vor e h “  b ‚_ gen, te die in Art.28 
beh%näiärfiie enen Uberwachungsmaßnahmen des Gesundhertsmmtsteriums 

Art.59 und 60 sanktionieren das nicht e h ' " ' Xertg3ilgn" von Spritzen und Nadeln. g ne mrgte Herstellen, Importieren, 

rt. estraft die Lieferung von Dro en an S ortl d ' ' 
Jahren Haft und Berufsverbot bis zu 5gJahren. p er 0 er deren Ansüftung mit 1-5 
Art.67 sieht den Beschäftigungsverlust von Amtsträgern vor, die ihnen bekannte 

natsgehältern. ( Ordnungswidrigkeiten nicht umgehend anzeigen. 
.. - 

2.4.1.3. Ordnungswidrigkeiten ( ENE ) 4 , » 2.4.2. Progessuales Recht 

Kap. VI des ENE enthält zwölf Ordnungswidrigkeitstatbestände [zu 

Art.64f. s.2.4.1.1.b)aa)]: 
Cl) ZuStändigkeiten 

Charakteristisch für die Rechtsentwicklun auf diesem Ge 'e ' ' 
Unmenge_ von B-VOen, aufgrund derer zu%1ächst drei nichtbliletirsarll)ärgrlfzt3 
bare spezrelle Gerichtsbarkeiten entstanden sind [aa)], die schließlich we- 
gen Kompetenzproblemen und —konflikten, insbesondere zwischen den 
spezralrsrerten Richtern" und den "Gerichten der öffentlichen Ordnung" 

durch das f'Statut zur Verteidigung der Justiz" [bb)] im November 1990 
veremhertlrcht wurden. Zum besseren Verständnis wird im folgenden auch 
die Rechtslage vor dem "Statut" dargestellt. 

213 Barco, 1990a,3.981ff. (981). 

214 Während B—VO 180/88 nur zum Teil zu ordentlichem Gesetz wurde (Art.lf., 4, 6- 

8, 12, 14-26, 28-36), wurden B—V0en 1857/89 u. 1858/89 vollständig über- 

nommen (Art.4, 8, 9 VO 2266/91, in: Derecho Colombiano, Bogotä, Nr.359, No— 

vember 1991, S. 423-428, 429). 

215 Barco, 1990a, S.437ff. Folgende Artikel wurden erweitert bzw. verschärft: Art.29 

durch B-VO 261/88 (ebd., S.503ff.) und 2490/88 (Art lf., jedoch 

verfassungswidrig, vgl. Ortega, 1990, S.554ff.); Art. 37 durch 2490/88 (Art.6, 

ebd.); Art.45 durch 2490/88 (Art.4, ebd.); 1194/89 fügte den Tatbestand der 

Unterstützung "bewaffneter Gruppen", die durch B—V0en 813 - 815/89 und 

Art.223 der neuen Verf. verboten, aber nicht aufgelöst wurden [s.ll 1.4.3. c)], ein 

(Baron, 1990a, S.865ff.). 

216 U.a. "Unterstützung terroristischer Aktivitäten" (Art.3), "Nichtanzeige 

terroristischer Aktivitäten" (4), "Verbrechensverabredung" (7), “Anstiftung zum 

Terrorismus“ (8), "Anleitung und Training" (15), "Entführung" (22), "Erpressung“ 

(25), "terroristische Attentate gegen Industriekomplexe u.a. Einrichtungen" (27) 

und "Delikte gegen öffentliche Amtsträger" (Kaplll) [vgl. Ambos, 1989, S.7lff. 

m.w.N.; auch Cancino/Monroy/Granados, 1990, S.69ff. m.w.N.]. Das Strafmaß 

der Entführung "mit terroristischen Zielen" wurde durch Art.6 B-VO 2790/90 

(Estatuto de Defensa de la Justicia, dazu näher 2.4.2.) auf 20—25 J. erhöht. 

217 Barca, 1990a, S.9l lff. 

218 Ebd., S.921ff. 

219 Gemäß Art 2j ENE beträ ' " ' ' ' . _ gt die personliche Doms (=Ergenkonsum be' M ih 
ä) tg, l-{aschrsch 5_g, Kokain 0. darauf basierende Stoffe (z.B. b)azubo) a1r gufirrifi 
I e _acu on 2 g. Bei anderen Betäubungsmitteln wird sie vom rechtsmedizinischen 
nstrtut festgesetzt (Art.5 D.Regl. 3788/86). 
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aa) "Spezialisierte Richter", "Gerichte der öffentlichen Ordnung" und 

"Militärstrafjustiz" 

Die Kompetenzen der im Jahre 1984 im Rahmen der allgemeinen 

Strafgerichtsbarkeit geschaffenen220 "spezialisierten Richter" (jueces espe— 

cializados, nachfolg. jueces esp.) wurden 1987 auf die in Art. 32-35 ENE 

kodifizierten Delikte (vgl. 2.4.1.1.) erweitert221_ 1988 wurde ihre Zustän- 

digkeit auf bestimmte Mindestmengen beschränkt222, 1989 - erneut - er- 

weitert, diesmal bezüglich des 'Strohmanntatbestandes' (Art.6 B-VO 

1856189)223‚ Zuletzt wurde ihr Fortbestand durch B—VO 2626/89 mit den 

genannten Kompetenzen bestätigt224. 
Als Reaktion auf die politischen Morde in Medellin sollten im August 

1987 90 "Richter der öffentlichen Ordnung" (iueces de orden publico, 

nachf. jueces OP.) von den "Ober erichten der Justizdistrikte" (Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial)22 ernannt werden226‚ Es kam jedoch erst 

im Januar 1988 - nach Erweiterung ihrer Kompetenzen auf die Delikte des 

genannten "Statuts zur Verteidigung der Demokratie" (180/88)227 - zur Er— 

nennung von — aus finanziellen Gründen — nur 10 Richtern. Die B-VO 

474/88 löste schließlich die "Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung" aus 

der Abhängigkeit der ordentlichen Gerichtsbarkeit, indem sie ein selbst- 

ständiges "Obergericht der öffentlichen Ordnung" (Tribunal Superior de 

Orden Publica) schuf, dessen 12 vom CSI ernannten Richter (magistrados) 

Rechtsprechungsgewalt im gesamten Land haben sollten; diese ernannten 

220 Art. 12 des Ges.2/84 schuf 200 Stellen und wurde konkretisiert durch B-V0en 

1806/85, 466/87, 1197/87, in: Ortega, 1990, S.3S9ff., 448f., 456; Regimen Penal, 

1987ff., % 3031ff., 3046, 4786ff., 4884ff. Vgl. auch sekundär CAJ-SC‚ 1990, 

S.l3f.; Universidad de los Andes (zu kurz), 1990, S.70f.; Veläsquez, 1989a, 

S.230ff. 
221 B-V0en 468/87, 1202/87, 1203/87, 474/88 (Art.23) in: Barca, 199021, S.155ff., 

323ff., 333ff., 539ff. (544). B-VO 474/88 wurde durch Art.2 der VO 2271/91 v. 

4.10. zu ordentlichem Gesetz (in: Derecho Colombiano, Bogotä, Nr.359, Novem- 

ber 1991, S. 442f.). 
222 Gemäß Art.2 B-VO 1582/88 sind die jueces esp. zuständig: bzgl. Art.32 1 ENE bei 

zwei oder mehr kg; 32 II: 1000 oder mehr Pflanzen; 33: 1000 gr oder mehr. Bei 

geringeren Mengen die jueces pen. (in: Ortega, 1990, S.551f.; Regimen Penn/, 

1987ff., && 4760-1ff., 4860-1ff.). Vgl. auch B-VO 2459/88 zur Ferienzuständigkeit 

beim Rechtsmittel des habens corpus, in: ebd, && 4761-1ff ., 4860—4ff. 

223 Vgl.o. 2.4.1.1. b) a); gemäß Art.6 B—VO 1856/89 i.V.m. Art.9 B-VO 1893/89, in: 

Barco, 1990a, S.889ff.‚ 959ff.; zu dem sich daraus ergebenden Kompetenzkonflikt 

sogleich. 
224 Insbes. Art.2, in: Regimen Penal, 1990, @@ 4786ff. 

225 Kolumbien ist in 27 solcher Distrikte aufgeteilt. d.h. es existieren 27 Tribunales 

Superiores de Distrito Judicial, die als Vorinstanz des CS] den OLG'S entsprechen 

(vgl. CAJ-SC, 1990, 5.11) 

226 Insbes. Art.4 B—VO 1631/87, in: Regimen Penn/, 1990, 155 4794ff.; Barco, 199021. 

S.375ff.; sekundär: CAJ-SC, 1990, S.38ff. 

227 Vgl. 0. 2.4.1.1. b) bb). Gemäß Art.2 B-VO 181/88, modifiziert durch 261/88. 

bestätigt durch 333/88, in: Barco, 1990a, S.471ff., 503ff., 521ff. 
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ihrerseits die jueces O P  die den ' . , Jueces es . beamt ' ' 
Isitlc(ellt wurden, als erste Instanzzzs. 1989 wurdi.n die juzgicgilgcgüglgighlgz: 
strzeigerdienernpéen B-V0en_ 1857/89, 1858/89, 1895/89 229 und die magi- 
dig230_ s n una] Superior fur die Beschlagnahme (1856/89) zustän- 

Die doppelte Kompetenzverweisun ' ' _ . g der B-VO 1893/89 t " 
ä(om}petenzwurwarr2 1_ zw1schen jueces esp. und jueces O.Pis di?aiiiii 
grc/ die Reorganisation der "Gerichtsbarkeit der öffentliched0rdnun " 

£ - ? 474/88) nicht behoben wurde, symptomatisch: in Art.l verweist die 
detre fende Norm —bezüghch der gerade genannten B—VO 1856/89 - auf 

as T_rilfluna/‘Superior OP. und in Art.9 - bezüglich Art.6 von 1856/89 - 
auf die zuständigen Rechtsprechungsorgane für das Delikt des Drogen- 
handels", also die jueces esp.. Daraus fol t ' " 
lich des Art.6 B-VO 1856/89 ('Strohmann'ä eme Doppelkompetenz bezug- 

Die Militärstrafiustiz (iusticia militar) war 1984 zu ä " ' ' 
des alten ENE von 1974 (V0 1188/74) zuständig23r12 ciiäilfcilrr gl;nrlijelh9l8tg 
diese Zustand1gkert an die ordentliche Gerichtsbarkeit23'3 erhielt sie w' d 
bezughch der Art.32-35 ENE durch B-VO 3671/86, die ‚jedoch für väff er 
sungsw1dr1g erklärt wurde234‚ so daß die Zuständigkeit für Art 32-35 Elfi-i 
1987 — wie obendargestellt - auf die jueces esp. überging. 1989 wird Mili- 
tarstrafrrchtem jedoch die Zuständigkeit erteilt, dort Durchsuchungen 

228 Art. 1—19 B—VO 474/88 ' ' ' 1990a,5.539ff.,743ff. , mod1fizrert durch Art.7f. B—VO 2490/88, in: Barco, 

229 Vgl. 0. 2.4.1.1 b)' gemäß Art4 B V0 185 _. , . - 7/89, . - 
23 vo 1895/89, m: Barco, 1990a, s.911rr.‚ 921ff. 98i?f 2 B VO 1858/89' Am 2 B- 

0 Art. 1 B-VO 1893/89 i V m  1856/89 (zum r ' _ _ . . . oblemat. V 
333323 sogleich), in: 8arca‚ 1990a, S.88'9ff.‚ 959ff. 3.21.2211cfin/Ar11 ing-9VB 
den B-Vozgnla8cg3'lj8lä 71'r8'19”5478a91 Suga|réajrß;dgcag O.P. die Verfahrensakten bzgl der in 

_ " _ _ , un Art.6 ' ' ' ' 
231 <\l;erustandrgen Richter weiterleiten soll, in: Euren? l'9cäiigméeitfil7lgfehkte s°fon an 

g .  Cancino/Monroy/Granados 1990 S 55ff ' ' ' ' ' hervorgerufenen "ch t' _ , „, . ._ (6lff.), die die dadurch 
(68) kritisieren. ao tschen Wirkungen (60) sow1e Verw1rrung und Lähmung" 

232 B-V0en 1042/84 . 1 ' las Andes‚ 1990, SuÖgf2_90/84, vgl. Regimßn Penn/, 1987ff., & 4870; Universidad de 

233 B-VOen 2689/85 u. 3811/85 u. Art.47 des (neuen) ENE. 
234 Urteil des CSI-Sala Plena vom 5 3 _ . _ . .1987, wonach die Mil't" ' ' 

;ogn„%ngästen begangene Delikte keine Anwendung findeaririiuii'cisrgzr k119t90'zif 
340/87(wcfii-iii'chvhg4'i'lit'a'ilfgri'ge‘iil'e' Oebergalllsc für verfassungswidrig erklärte B-VÖ 

, „ ongen un tionen der Justiz 1' ' P ' ' ' ‘ 
dazu u.) ubertragen werden sollten (ebd po 1261 ( allem Judictdl .,S.l39ff.) und Art 5 15 B-V ' 
wonach Flugpersonal - da Reserve der Luft ff ' ' "D' ' 0 262/88' _ _ . — der Milit u t 
sei (verfassungsw1drrg vg] Orte wa e ' m 512 unterworfen . ga, 1990, S.529ff. W t — ' 
(Art.4f. verfassungsw1drrg, Barco, 1990a, S.4lff.) und „9167867 nipesri28:9?föl)'/SÖ 
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durchzuführen, wo sich des Drogenhandels und des "1enofisg3tgs" [B-VO 

180/88, 2.4.1.1.b)bb)] verdächtigte Personen befinden konnten . 

bb) Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung ("Statut zur Verteidigung der 

Justiz") 

chun szeitraum wurden - wegen des oben erwähnten 

'I'lläorrlijprelsttirrlwirrwgarrs" - jueces esp. und Tribunales de 0.P. durch das 

"Statut zur Verteidigung der Justiz" (Estatuto para la Defensa de la Just:- 

cia-EDIZ36) mit Wirkung vom 16.1.1991 (Art.89 EDI) aufgelost_und die 

Zuständigkeiten vollständig neu an jueces de 0.P. (spezrelle Gerrchtsbar- 

keit der öffentlichen Ordnung) und juecesg;enales y pro;rtzrgggisltdetlg czlri 

' enthche Straf erichtsbarkeit, nac . Jueces pen. . , 

Ebßtlc).((l))rgs EDI wurde gwiederum durch die B-V0en 99/91, 390/91_ und 

1676/91 geändert bzw. ergänzt, was im folgenden, sofern von wesenthcher 

Bedeutung, berücksichtigt wird237‚ 

Angesichts der noch immer zahlreichen Kompetenzverweise erscheint 

es sinnvoll, zwischen der alleinigen Zuständigkeit von jueces de 0. P. und 

konkurrierenden Zuständigkeiten zwischen diesen und Jueces pen. zu un- 
- e„23.8_ ', . 

tersiilllili‘rii zuständig sind die jueces de 0.P. nach der neuenRechtslage 61- 

nerseits im Bereich der unmittelbaren Drogengesetzgebung [2.4.1.2.a) u. 

b)aa)] bezüglich Art. 35, 39, 43, 44 ENE, Art.] B-VO 1198/87 und Art.l 

B—VO 1895/89 (9 Nr.l3 i.d.F. d. Art.3 B-VO 1676/91, Art.9 Nr.10 i.d.F. v. 

Art.l B-VO 99/91), im Bereich der mittelbaren Drogengesetzgebung 

' 1.Abs. der 
- 1863/89 u. 2103/89, in: Barco, 199021, S.953ff., 1073ff. Art.21_3_ 

235 Eeti3?lerfassung verbietet Ermittlungen und Verurterlungen von ZiVilpersonen 

durch die Militärgerichtsbarkeit. 0 1 1  1990 ' f | d it Art 

- 0 2790 v. 20.11.1990, in: Diaria 0ficial v. 2 . . , im. 0 gen en rn . 

236 EDV] zitiert. Das EDI ähnelt stark dem US-AID Reformprqekt [vgl. US-AID, 

1991a S.10ff. (l3ff.)]. 
, ' ' ' ' - " 4f 8f. 13 16 18, 

-VO 099/91 -1n Drama 0fictal v.  14.1.1991 ändert Art.l‚ ., , , , 

237 1230 22—28, 30, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 50-55, 57, 59f., 62—64, 67—76, 90-92, 94, 32, 

101 des EDI. Die B-VOen 390/91 u. [676/91 w2n12g3er) (il/gl9 1C)iaßeta égg;sätävzüflg 

' ' Es ecial Le islativa [s. 2.1.], Bogot , . . . as 

fd%fiiäli2tionfin wurdeä im wesentlichen durch M3 46 denV0 2271/91 v. 4.t1)0. 

zu ordentlichen Gesetzen (in: Derecho Colombtano, Bogota, Nr.359, Novemder 

1991 S. 444-476). Einzelne Nachweise, sofern notwendig, bei den entsprechen en 

Bestimmungen. ' . " . 

‘ ' ' " hter ). 
' et nzen erhalten die Jueces superiores (ordentliche Oberr1_c 

238 gäilä? Ig(ggnég die Existenz u. Sicherheit des Staates ( l l l f f .  CP), 111egÖalgr 

Waffenbesitz (Art.l B-VO 3664/86), Entführung (269 CP), Drohung (A12.ä VO 

VO 180/88) [vgl. Art.10 EDI] und Erpressung [Art.10 EDI i.d.F. des fit. Piasos 

390/91], wobei die Zuständigkeit bei Erpressung bei mehr als funf dio-Art 3f 

Lösegeld (wieder) an die Richter der öff. Ordnung zuruckgegeben wur e ( . . 

B-VO 1676/91). 
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[2.4.1.1.b)bb)] für "Terrorismus" (180/88), Art. 1, 2 B-VO 1857/89 und 
Art.] B-VO 1858/89 (9 Nr.4, 7, 9 i.d.F. v. Art.] B-VO 99/91)239. 

Eine konkurrierende Kompetenz besteht bezüglich der Art.32—34 ENE, 
wobei - wie schon nach der alten Rechtslage — nach der Drogenmenge dif- 
ferenziert wird240; bezüglich Art.6 B-VO 1856/89 ('Strohmann'), wobei 
nach der Höhe der Bereicherung differenziert wird24l', und bezüglich der 
mit den beschlagnahmten (Drogen)gütem zusammenhängenden Amts- 
handlungen, wobei nach der materiellen (Delikts)kompetenz differenziert 
wird242 und — verwirrend ! - gemäß Art.24 (2) EDI über "Anträge" bezüg- 
lich der Rückgabe dieser Güter von den jueces de 0.P. entschieden wird. 

Rechtsmittelinstanzen sind das Tribunal Superior de 0.P. (Berufung 
gegen Verfügungen) und der CSI (Aufl1ebung, Revison) [4, 5 Nr.2 EDI 
i.d.F. v. Art.l B-VO 99/91]. Das Tribunal Superior ist außerdem zuständig 
für Ausschlußgründe, das Habeas-corpus—Verfahren243 und Vorlagen be- 
züglich der Freisprüche sowie Verfügungen bezüglich Verfahrenseinstel- 
lung und Rückgabe von Gütern (5 Nr.1, 3, 4 i.d.F. v. Art.] B—VO 99/91). 
Der CSI ist als einzige Instanz bei Amtsdeliktsverfahren gegen Richter und 
Staatsanwälte zuständig (Art.4 Nr.4 in geänderter Fassung B—VO 99/91). 

Angesichts der noch immer komplizierten konkurrierenden Zuständig- 
keiten bleibt abzuwarten, ob das EDI die erhofften positiven Wirkungen 
bringt (dazu V 3.4.). 

239 Alle Bestimmungen wurden zu ordentlichen Gesetzen (Art. 4, 6 VO 2271/91, in: 
Derecho Colombiano, Bogotä, Nr.359, November 1991, S.455, 473) 

240 Jueces de 0.P. sind im Falle von 32f. ENE zuständig, wenn die Menge der 
Pflanzen mehr als 2000 "Einheiten", der Samen mehr als 10.000gr und die Droge 
mehr als. 3000 gr. Haschisch‚ 2000 Kokain einschl. Ausgangsprodukte und 4000 
Metaculon beträgt; bei geringerer Menge sind die jueces pen. zuständig (Art. 9 
Nr.ll i.V.m. 11 Nr.l EDI). Im Falle von 34 ENE sind die jueces 0.P. zuständig, 
wenn die Drogenmenge mehr als 10.000 gr. Marihuana, 3000gr Haschisch, 2000gr 
Kokain einschl. Ausgangstoffe und 4000gr Metaculon beträgt oder es sich um 
Laboratorien handelt; bei geringerer Menge juecer pen. (Art.9 Nr.12 i.V.m.ll Nr.2 
EDI). 

241 Die jueces de 0.P. sind zuständig, wenn die Bereicherung mind. 1000 
Monatsgehälter in kol. Währung beträgt; juecer pen. bei geringerer Bereicherung 
(Art.9 Nr.14 i.V.m. Art.l 1 Nr.3 EDI). 

242 D.h. entscheidend ist das dem Vermögenserwerb zugrundeliegende Delikt [Art.ll 
Nr.15 i.V.m. Art.ll Nr.4 EDI i.d.F. v. Art.4 B—VO 390/91; vorher Art. 1 u. 9 der 
B-VO 1893/89, vgl. 0. aa)] 

243 Das der englischen Habeas Corpus Akte von 1679 zugrundeliegende Instrument 
dient dem Schutz des Bürgers vor willkürlicher Verhaftung und wird in 
Lateinamerika als "einfaches und schnelles Rechtsmittel vor dem zuständigen 
Richter" (Art. 25 Abs.1 AMRK) zur Rettung willkürlich Verhafteter, insbesondere 
in den militärischen Ausnahmegebieten, benutzt. (vgl. auch Art. 104 GG sowie: 
Garcia-Sayän, 1988; Fix Zamudio, 1989, S.139ff.). 
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b) Spezielles Verfahren 

aa) Verfahrensablauf 

Der Verfahrensablauf wird vom EDI völlig neu geregelt. Das Verfahren 

gliedert sich in die (polizeiliche) "Voruntersuchung" (indagacion prelimi- 

mr), das (richterliche) Ermittlungs- (sumario) und das Hauptverfahren 

(juicio)244. Das Besondere gegenüber dem 1987 und 1991 reformierten 

allgemeinen Strafprozeß245 besteht in den neuen Zuständigkeiten: neben 

der sich schon aus der obigen Darstellung ergebenden richterlichen Zustän— 

digkeit der jueces de 0.P in Ermittlungs- und Hauptverfahren liegt die po- 

lizeiliche Voruntersuchung in den Händen einer — analog der allgemeinen 

"Justizpolizei"2"'6 — gebildeten speziellen "Justizpolizei der öffentlichen 

Ordnung" (Policia Judicial de Orden Publica - PJOP). Sie besteht aus 

"Untersuchungseinheiten" der Sicherheitskräfte (dazu 2.5.4.) und darf eine 

Reihe - gesondert zu behandelnder [c)] - Zwangsmaßnahmen vornehmen. 

Die von der PJOP gelieferten Beweise haben den gleichen Beweiswert wie 

die richterlichen Beweise und ihr Tatsachenbericht wird als Zeugenaussage 

und nach den Regeln des Sachverständigenbeweises (Art.266ff. alter CPP, 

264ff. neuer CPP, FN 244) behandelt (Art.21 EDJ)247. Bei den 
Ermittlungen unterliegt sie "der Kontrolle des Ennittlungsrichters der 

öffentlichen Ordnung und der Aufsicht der Beamten der 

Staatsanwaltschaft" (Ministerio Publica) [23 ED] i.d.F. e-vo 99/911248‚ 

244 Kap. IV-VI, Art.23-46 ED]; zum besonderen Verfahren bzgl. der genannten 

Ordnungswidrigkeiten (2.4.1.2) vgl. Art.68-72, 74f. ENE sowie Veläsquez, 1989a, 

S.218ff. Das besondere Verfahren zur "Zerstörung der sichergestellten 

Pflanzungen und Stoffe" gemäß Art.77ff. ENE wird unten - c) - behandelt. 

245 Ergebnis der Reform war zwei neue Codigos de Procedimiento Penal (CPP) inner- 

halb von vier Jahren (V0 50 v.1987‚ in: Ortega, 1990, S.l23ff.; VO 2700 

v.30.11.1991‚ in: Diariq_0ficial‚ Bogotä, 30.11.1991). Der neue CPP, der am 
1.7.1992 in Kraft trat (Ubergangsart. 1), hat das Akkusationssystem eingeführt 

(Art. 24, 320, 330, 333f.‚ 352) und zu diesem Zweck eine allgemeine 

Generalstaatsanwaltschaft gegründet (F iscalt'a General de la Naciön, vgl. Art. 1 18- 

130 CPP und Estatuto Orgäm'co der F iscalz'a, VO 2699 v. 30.11.1991). 

246 Die Policia Judicial ist Hilfsorgan der Rechtsprechung und führt die polizeilichen 

Ermittlungen grundsätzlich auf Anordnung des Ermittlungsrichters, bei 

"Dringlichkeit“ aus eigener Initiative durch, entsprechend der deutschen Polizeitä— 

tigkeit im Emrittlungsverfahren (163 StPO, 152 II GVG). Zur Professionalisierung 

wurde 1987 im Rahmen der StPOreform der Cuerpo Tecnico de Policial Judicial 

gegründet (vgl. Art.326ff.‚insbes. 334 CPP u. V0 54 von 1987, in: Ortega‚ 1990, 

S.436ff. sowie 11. 2.5.4. b). Im neuen CPP von 1991 (FN 245) wird die 

Iustizpolizei der Staatsanwaltschaft unterstellt (Art.309) und ein cuerpo técnico de 

investigaciön der F iscalz'a gegründet (310 Nr.2). 

247 Bestätigung der verfassungsmäßigen B-VO 3665/86 (Art.6), in: Barco, 199021, 

S.49ff.; kritisch Cancino/Monroy/Granadas, 1990, S.]59f. Diese Bestimmung 

wurde zu ordentlichem Gesetz (Art.3 VO 2271/91, in: Derecho Colombianrx 

Bogotä, Nr.359, November 1991. S.444f.). 

248 Im lateinamerikanischen Strafprozeß ist grundsätzlich nicht der Staatsanwalt 

(160ff. StPO) sondern der Ermittlungsrichter (iuez de instruccion) 'Herr des 
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wobei das ursprünglich geschaffene Institut der "Staatsanwält 
öffentlichen r " ' ' e_ der Gesetzen wu 3£1älgg (Fucales de O.P., 71 EDI) mcht zu ordenthchen 

Schon 1987 wurde das gerichtliche Verfahren für die Art - 
durch Anwendung des Kapitel II des Gesetzes 2a von 1984 tl)’tr=.2r1c3ü51'21t3212(133 
Danach sollte u.a. das Ermittlungsverfahren nicht länger als 30 Tage dauern 
und die Hauptverhandlung spätestens 5 bis 10 Tage nach Durchführung der 
(hochstens) 10tägigen Beweisaufnahme beginnen251. Gemäß der Lex- o- 
stenor-Regel und der Kollisionsnorrn des ED] (Art.102 IV) wonach ‚die 
entgegenstehenden B-V0en abbedungen werden, gelten nun jedoch dessen 
neue Fristen. Danach soll der Beschuldigte nach dem richterlichen 
Eroffnungsbeschluß drei Tage nach seiner Festnahme - bei zwei bis fünf 
Beschuldrgten nach fünf, bei mehr als fünf nach zehn Tagen - vemommen 
werden (Art.32 in der zuletzt durch Art.6 B—VO 1676/91 geänderten 
Fassung); nach der Vemehmung bestimmt der Ermittlungsrichter die 
'rechthche Situation" des Beschuldigten innerhalb von 10 - bei mehr als 
funf Beschuldrgten 20 Tagen — (Art.33 i. d. zuletzt durch Art.7 B-VO 
1676/91 geänd.Fas.) und erläßt einen entsprechenden Beschluß nach 
weiteren 15 Tagen252_ Im Hauptverfahren sind für die Beweisaufnahme 2 

Ennittlungsverfahrens' (311ff.[318], 354 alter CP " ' 
Staatsanwaltschaft (Ministerio Publica) als "Repräsentari?derwaGhd-;ällscha‘fis 
Kontroll- und Uberwachungsfunktionen im Ermittlungs- und Hauptverfahren 
wahm1rr_rmt und zugunsten wie zu Lasten des Beschuldigten/Angeklagten 
mtervemeren kann (121ff. alter CPP); es handelt sich um eine Mischform 
zw13chen Inquisitions- (ein u. derselbe untersuchende u. urteilende Richter) und 
Akkusatronsprozeß (anklagender Staatsanwalt und uneilender Richter) da 
Ermittlungsnchter und Richter im Hauptverfahren grundsätzlich 'rso- 
nenverschteden sind, wobei der Ermittlungsrichter bei Taten die in die Zustänedi - 
keit der Untergenchte (jueces de circuito y superiores, 70f. alter CPP) fallen übär 
Anklagee_rhebung‚ Emstellung o. Wiedereröffnung der Untersuchung entscheidet 
(sog. calrficacran, 73 1.V.m. 467ff. alter CPP). Im neuen kolumbianischen CPP 
von 1991 wurde Jedoch nun das Akkusationssystem eingeführt mit einer 
iagllgfeflrfiemendGeneralstaatsanw_altschaft (vgl. FN 245). Für die konsequente 
Pää!säl?%983ä £];ärpfsatronsprmzrps auch: Instrtuta Iberoamericano de Derecha 

249 Eine andere A., das Fortbestehen dieser Fiscales be'ahend verstößt e en ' 
Eäfrägg;artficäl 6, 8 der Verf. und VO 2271/91, da leiztere Art.7l EDlgniäht e(riilt? 
wurde (vgl. 511; nur fortgrlt, wenn er von der Camision Especial übernommen 

250 D - ' ‘ lä;0hsB55/ZO 1203/87 (Art.3), 1582/88 (Art.3), m. Barco, 1990a, S.333ff.; 0rtega, 

251 Art.]4 u.16 des Gesetzes 2a von ' ' ' ' Veldsquez, l989a, S,234ff. 1984, m. Ortega, 1990, S.359ff. (359), sekundär 

252 Nach Abschluß der Ermittlungen haben die Prozeß ' ‘ ' . _ parteren - außer dem MmP 
(Bl-IV? 99/_91) - 5 Tage Zeit, Emwendungen vorzubringen, nach weiteren 10 Ta€£ri 
st;h er Richter den Beschluß zur Klageerhebung, Einstellung oder Wiederauf- 
ä' nge der Ermittlungen erlassen; in letzterem Fall ordnet der Ermittlungsrichter 
EIB] ewe1saufnahmean und unterweist die zust. Untersuchungseinheit (Art.39 

m der genngfug. geänd.F. B-VO 99/91). Alle gen. Bestimmungen zur 
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Monate 42 II) und fur die Urte113verkundung, einschließlich Ladung, 
Tage (46) vorgesehen. Durch Art.l B-VO 390/91 wurde die 2%f3fentliche 

Verhandlung in Verfahren der öffentlichen Ordnung abgeschafft . 

bb) Besondere Verfahrenstechniken 

Im Mittelpunkt stehen die durch das EDI eingeführten G_ehermhal- 

tungstechniken hinsichtlich Verfahrensbeterhgten und Bewersverfahren 

‚auch . _ _ _ 

[vgll)ie Ider?tität der Richter der öffentlichen Ordnung wird im Ernnttlungs- 

und Hauptsacheverfahren geheim gehalten, indem die Gertchtsakten und 

alle Beschlüsse nicht unterschrieben werden und _die Bewersaufnah_me 

schriftlich vorgenommen wird (Art.47-50). Der Richter is't' ermachtrgt, 

"jegliches angemessene Mittel oder jeghchen Mechanismus ‚zu verwen— 

den, um seine oder die Identität der Verfahrensbete1hgten geheim zu halten 

(Art.50)254‚ _‘ . _ 
Ebenso kann die Identität der Zeugen255 und Sachverstand1gen geheim- 

gehalten werden, indem sie ihren Fingerabdruck statt ihrer Unterschrift - in 

Anwesenheit des Ministerio Publica - abgeben (Art.22, 27 i.d.F. B-VO 

99/91). Die Mitglieder der PI OP identifizieren srch ebenfalls nicht mit Na- 

men, sondem mit einer speziellen Codenummer ihrer‚lnstitution (Art.24 

I I I  . 
. . . 

)Die Folge dieser Regelungen ist eine geheime Bewers€thebung durch 

Wahrung der Anonymität der bei der Beweisaufnahme Beteiligten (Art.22) 

oder der Behandlung von Beweisen als Verschlußsache bis zum Ende der 

Ermittlun sphase (Art.37 Abs.ll). . . _ 

All diegse Regelungen wurden von der genannten Common EspjeÖczal Le- 

gislativa (2. 1 .) angenommen und damit zu ordentlichen Gesetzen 

Daneben wurden sog. Vorbehalte (reservas) eingeführt, die in erster 

Linie dem Schutz der in der Drogenkontrolle Tätigen dienen [vgl. 0]. Die 

Akten des CNE und seiner Filialen (94, 99 EN_E) sow1e das gesamte Ver- 

fahren des CS] bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung der Drogen B- 

" wurden zu ordentlichen Gesetzen (Art.4, 6 VO 2271/91, in: 

Y)2itezlcriirsllcgblfdiliilbliliirbg,ßogotä,Nr.359, November 1991, 5.462, 474f.)£.ä Art 5 vo 

' ' ' tä, 12.2.1991, 32 Ordentliches Gesetz gemä . 

253 32711/1910(ii1€113e3252 Colombiano, Bogetä, Nr.359, November 1991, 5.470). “ 

254 Vgl. dazu auch die (letzte) Modifikation durch B—VO 1676_v.3.7.1991 (Art.10): .., 

die Richter und die Ermittlungsemherten konnen die von ihnen als notwendig er 

achteten technologischen Verfahren verwenden um den Schutz und die 

Anonymität der Verfahrensbeteiligten zu garantieren . . . . . „ 

255 Schon Art.4 B—VO 1199/87: Ersetzung der Ausweispaprere, finanmelle Hilfe fur 

Wohnungswechsel (Barco, 199021, 8.316). 1 b B tä‘ N 359 November 

in: Derecha Co am iano, ogo r. , . 

256 ?993: g‘426f,945262f7„112519—(463‚ 476). A. El Tiempo (Bogotä) 2.10.1991; EI PLUS 

(Cali) 8.10.1991. 
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V0en, außer den Urteilen, werden zu Verschlußsachen257; den an der Un— 
tersuchung Beteiligten, den Hilfsbeamten der Justiz und dem Verteidiger 
wird unter bestimmten Umständen Akteneinsicht verwehrt25ß und die an 
der Tat unbeteiligten Informanten werden vertraulich behandelt259. Die 
Gründe anderer Vorbehalte, etwa bezüglich des Werts beschlagnahmter 
Betäubungsmittel (76 ENE), sind weniger eindeutig. 

Bei der Beschlagnahme von (vermeintlich) aus dem Drogenhandel er- 
langten oder zur Begehung von Drogendelikten benutzten Gütern wurde 
eine Beweislastumkehr dahingehend eingeführt, daß der Angeklagte be- 
weisen muß, daß diese Güter weder illegal erlangt noch benutzt wurden250.’ 
Ahnlich muß ein Dritter die "rechtmäßige Herkunft" und Bestimmung be— 
schlagnahmter Güter beweisen (Art.6 B-VO 42/90). Während die Beweis- 
lastumkehr bezüglich des Angeklagten durch die Comision Especial (vgl. 
2.1.) konkludent abbedungen wurde und nun (wieder) die allgemeinen 
Beweisregeln gemäß Art.246ff des neuen CPP gelten, d.h. Beweislast der 
Anklage aufgrund der Unschuldsvermutung (Art.2 CPP), wurde sie bezüg- 
lich Dritter beibehalten261. Auf diesen Wertungswiderspruch wird zurück- 
zukommen sein [IV 2.3.3.b)]. 

Im Bereich der "Belohnungen" (premialidad) für Zusammenarbeit bei 
der Aufklärung von Drogendelikten hat das EDI zum Teil ältere Regelun- 
gen abgelöst. 

Man kann zwischen finanziellen Belohnungen für an der Tat Unbetei— 
ligte und strafrechtlichen für Täter oder Teilnehmer unterscheiden. Der 
Unbeteiligte, der Informationen liefert, die "zur Festnahme des Angeschul- 
digten oder Sicherstellung von Gütern" oder Feststellung anderer Straftaten 
führen, erhält eine Belohnung bis zu 1000 Monatsgehältem(64 I EDJ)262. 

257 Art.3 B-VO 1894/89, in: Barco, l990a, S.967ff.; vgl. zur verfassungsrechtliche 
Kontrolle des CS] 0. 2.1. 

258 Art.37 ED]: aus Gründen der Verfahrenssicherung und zum Schutz der Beteiligten 
kann der Richter "den Vorbehalt bzgl. der Entscheidungen oder eines konkreten 
Beweises bis zur Einstellung der Ermittlungen" verfügen (ergänzt durch B—VO 
99/91). Ordentliches Gesetz gemäß Art. 4 V0  227 1191 (in: Derecho Colombiana, 
Bogotä, Nr.359, November 1991, 3.461). 

259 Art.3 B—VO 2034/87 (ebd., S.41 lf.)‚ ergänzt durch Art.64 Abs.4 ED]. 
Ordentliches Gesetz gemäß Art. 4 VO 2271/91 (in: Derecho Colombiana, Bogotä, 
Nr.359, November 1991, S.467f.). 

260 Art.5 B-VO 1856/89, in: Barco, 1990a, S.889ff.; vgl. auch den verfassungswidrig 
erklärten Art. 8 B—VO 1893/89,(ebd., S.959ff. u.u. d) 

261 Nur Art.6 B—VO 1856/89 wurde zu ordentlichem Gesetz (Art.7 VO 2266/91, in: 
Berecho Colombiano, Bogotä, Nr.359, November 1991, S.429). Die Geltung des 
CPP folgt aus dem Verweis in dem zu ordentlichem Gesetz gewordenen Art.11 
par. B—VO 2790/90 i.d.F. d. Art.4 B-VO 390/91 (Art.5 VO 2271/91, in: ebd., ‘ 
S.470f.). Art.6 B-VO 42/90 wurde gemäß Art.2 VO 2272/91 übernommen (in: 
ebd., S.478f.). 

262 Damit werden die B-V0en 3673/86=1199/87. geändert durch 2034/87 und zuletzt 
durch Art.38 v. 180/88, wonach bis zu 500 Gehältern bezahlt wurden, abbedungen, 
in: Barco, 199021, S.12lff., 315ff., 41 [ff., 437ff. (474). Zur alten Rechtslage auch, 
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Bezüglich der an der Tat Beteiligten verweist der geänderte Art. 63 (B-VO 

99/91) auf Art.301 (alter) CPP, wonach ein freiwilliges Geständnis, 

aufgrund dessen eine Verurteilung erfolgt, zu einer Reduzierung der Strafe 

um 1/3 führt, und auf die B-VO 3030/90 v. Dezember 1990263. Letztere B- 
VO geht auf die bedeutende B-VO 2047l90264, die eine der ersten 

drogenpolitischen Maßnahmen der Regierung Gaviria darstellt und mit der 

ein versöhnlicherer Kurs gegenüber den Drogenhändlem eingeschlagen 

wurde, zurück. Die B-VO 2047/90 hat insbesondere wegen ihrer Relevanz 

fiir das Auslieferungsrecht [dazu e)] viel Beachtung gefunden. In ihr 

werden für vor dem 5.9.1990 - Zeitpunkt des Erlasses der (ursprünglichen) 

B-VO 2047/90 - begangene Drogendelikte265 denjenigen Personen 

Strafnachlässe gewährt, die - in Freiheit befindlich - ein freiwilliges und 

vollständiges Geständnis all ihrer Drogendelikte ablegen; dieses Geständnis 

muß eine Verurteilung ermöglichen und die zur Tatbegehung benutzten 

oder aus dieser stammenden (illegalen) Güter enthalten266‚ Die Höhe des 

Strafnachlasses hängt von der Art der gestandenen Delikte ab267. 

c ) Strafprozessuale Zwangsmaßnahmen 
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der Antiterrorismusgesetzgebung bekannt sind268 vo ' _ _ , n spe21ellen dro e - 
poh(tj15chen Z\äantglsmlaßnahmen uggrschieden werden. Alle Best1mm' ufa 
wur en zu or en ic en Gesetzen , außer der Einschränku 
corpus [näher IV 2.3.3.a)]. ng des habeas 

aa) Allgemeine Zwangsmaßnahmen 

Im Bereich der polizeilichen Ermittlungen werden vom EDI und von 
anderen B-V0en folgende Eingriffsgrundlagen kodifiziert: 

' Durchsuchung von Personen sofern ein "be " ' . _ , grundeter Verdacht be teht 
Wichtige Untersuchungsgegenstände verbergen" (24h EDI), sowie vän "Öriä?‘ Siii 
denen man Tatverdacht_rge oder wichtige Gegenstände vermutet”°‘ , 
fotografische o.a. Identifikation Verdächtiger (24i, j EDI) , 
Uberwfachung des Fernmeldeverkehrs”'; ’ 
vor äu ige Festnahme bis zu 18, bei mehr als fünf Personen bis zu 35 T 272 
i.V.m. einer Einschränkung des Habeas—Corpus-Recht5273; die vorläufig??est— 
;ial}rrze ist gi;fe einz1g zugelassene Sicherungsmaßnahrne (58 EDJ)' 
so a ions t incomunicaciön) bis zu 8 T h ' ’ ' ' 

10, bei mehr als fünf bis zu 15 Tagen274', agen, el mehr als ZWCI Personen bls zu 

Unter strafprozessualen Zwangsmaßnahmen werden hier - im weiteren 

Sinne - alle Maßnahmen verstanden, die in die Freihtäitsrechte der Bürger 

eingreifen. Dabei können allgemeine Zwangsmaßnahmen, wie sie etwa aus 

.“ . .. „ . „ . . ‚17 Ägbzlär) Güter fuhrender Zusammenarbeit vernngert Wird (Art. 10 Abs.2 I.V.m. 

268 Vgl.Ambor, 1989, S.86ff., 108ff. 
269 Art.3 VO 2265/91 (Art.]2 B-VO 3030/90 in‘ Derecho C ' ' , . al 17 

Nr.359, November 1991, 5.416); Art.2 VO 2269/91 (B—VO 02n62368'80,it113'oägg’ 
S.437—440); Art.3, 4, 6 VO 2271/91 (EDI, in: ebd., 5.447, 458f.‚ 459f., 461 ‚464f? 
231,39äf.); Art.4, 7 VO 2272/91 (B—VO 1146/90, 2894/90, in: ebd., 3486492: 

270 B—V0en 1863/89 2103/89' lust d Militärrichter v 1a) in' ‚ - - . . , . Ba , 19 0 , 
50.3.53ff„1073ff.; auch Art.35 ED]: Haftbefehl für Tatvegrdächtigen diifc?h jue2 die 

271 Gemäß B-VO 1232/90: Zust.d. Militärricht ' ' ' ED], Zust.d. jueces de O.P. er, in. Ban-0, 199021, 3.131 lff., Art.24 I 

272 Gemäß Art.26 EDI muß fünf Tage nach der Festnahme der ' 
richtigt werden, der dann weitere 13 Tage — bei mehr als fünf €ei-tsioiie‘rzihlii‘i; ggnja;hg 
- bis zur Klarung der rechtlichen Situation hat (Art.32f. ED] i.d.F. d. Art.6f B-Vg0 
1676/91). Gemaß _A_rt.40 a)B-VO 180/88 (Antiterrorismusstatut) können die Si- 
cherheitskrafte (Milttär, Polizei und Geheimdienst) u.a. Personen wegen der Teil— 
nahme an terrorishschen Aktivitäten" ohne richterliche Anordnung "ergreifen" 
Gemaß Art _41 B—VO 180/88 müssen sie erst nach fünf Tagen innerhalb von 24 h. 
also eigentlich 6 Tagen, den Richter informieren und erst nach weiteren fünf -, 
ohne Berucksrchtrgung der Anfahrtswege — die Festgenomrnenen übergeben 
}wobei letztere Frist nochmal um 10 Tage durch den Richter verlängert werden 

ann _(42). Dies bedeutet, daß der Festgenommene bis 21 Tage in 
273 Eol\rzgrgewahrsam sem kann (zur rechtsstaatlichen Problematik IV 2.3.3. a). 

— 82/88 (Barca, 1990a, S.489ff.) und 62 ED] durch Korn etenzve ' 
gg/gbzääcä1gclliltf d(;äer_öäf. r?r(änu_nä), die es nur in größeren Städten gilitiv%s-l\lfnä 

s e- oc a ' ' 
27 "nahesten" Strafrichtär erlaubt wird.em die Begehr emes Habeas Corpus vor dem 

4 Gemäß Art.26 bis fünf Tage nach Festnahme zu der drei “ ' , bzw. funf 
mehr Personen) bzw. 10 (bei fünf oder mehr) Tage bis zur ersten üf:iiiéiiic?iiäi 

‚„ 

Universidad de las Anders, 1990, 8.73. Art.63f. sind nun ordentliche Gesetze 

gemäß Art. 4 VO 2271/91 (in: Derecho Colombiano, Bogotä, Nr.359, November 

1991, 3.467). 
263 Der urspr. 63 ED] hatte noch die "wirksame Zusarnmenarbei " belohnt und damit 

Art. 45 ENE, wonach ein Strafnachlaß bis zu 2/3 bei Anzeige möglich ist, suspen- 

diert (vgl. Art.102 EDI) und Art.37 B-VO 180/88, geändert durch Art.6 B-VO 

2490/88, wonach Erlöschen der Strafe (!) vorgesehen war, abbedungen (in: Regi- 

men Penal, 1987ff., €; 3044 und Barco, 1990a, S.437ff.‚ 743ff.). 

264 B-VO 2047/90 v. 5.9.1990, in: Diario Oficial, Bogota 5.9.1990; geändert bzw. er- 

gänzt durch B-V0en 2147/90 (Garantie der Achtung der Menschenrechte der Ge- 

ständigen durch Zuständigkeit des Generalstaatsanwaltes f. Menschenrechte), 

2372/90, 3030/90 v. (14.12), 303/91 v. 29.1.(Art. 3: Zulassung von Belastungsma- 

terial ausländischer Strafverfolgungsbehörden), 1303/91 (Beweisverfahren mit 

ausländischen Behörden), die LW. die Rechtstellung der Geständigen stärken und 

die Nicht—Auslieferung garantieren. Alle — außer 2147/90 — wurden zu ordentlichen 

Gesetzen (VO 2265/91 v. 4.10. in: Derecho Calambiana, Bogotä, Nr.359, No— 

vember 1991, S.410-421). 
265 Bei “illegalem Waffenbesitz" und "Verbrechensverabredung" findet die Regelung 

auch Anwendung, wenn die Begehung (bis zu) 180 Tage nach dem 5.9.1990 statt- 

fand. 
» 266 Art.l B-VO 3030190. Handelt es sich bei den Gütern um Waffen oder andere ille— 

gale Güter, müssen sie zum Zeitpunkt des Geständnisses abgegeben werden. 

267 Bei illegalem Waffenbesitz oder Verbrechensverabredung wird die Strafe ausge- 

i setzt [Art.10 (l) B-VO 3030/90]; bei anderen (Drogen)delikten wird nach dem 

\ schwersten Delikt bestraft (Absorptionsprinzip), WObei das Strafmaß um 1/3 

" wegen des Geständnisses und um 1/6 wegen zur Aufdeckung anderer Delikte oder 
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Beschlagnahme [s. d)]; 
° Auslieferung [s. e)]. 

Im Bereich der Strafdurchsetzung werden unmittelbare Freilassung (61 

ED] i.V.m. 395 alter CPP), Aussetzung der vorläufigen Festnahme und des 

Strafvollzugs (zur Bewährung) grundsätzlich ausgeschlossen”? Eine vor— 
läufige Freilassung ist nur gestattet, wenn der Angeklagte schon eine der 

(möglichen) Freiheitsstrafe entsprechende U—Haftdauer verbüßt hat oder 

wenn er älter als 70 Jahre ist (59 in d.F. B-VO 99/91). Diese Regelungen 

stellen eine Abschwächung gegenüber der alten Rechtslage dar, wonach 

vorläufi2g7e Freilassung und Strafaussetzung ausnahmslos ausgeschlossen 

wurden 5. 

bb) Drogenrechtliche Zwangsmaßnahmen 

Dabei geht es im wesentlichen um Maßnahmen gegen Drogen und die zur 

ihrer Herstellung benötigten Stoffe sowie die Infrastruktur der Drogen- 

händler: 
‘ Zerstörung von Marihuana, Koka u.a. Pflanzungen, aus denen abhängigkeiter— 

zeugende Drogen hergestellt werden können, wobei das ursprünglich in 77 ENE 

vorgesehene Verfahren schon 1986 vereinfacht und 1990 vom ED] wieder einge— 

führt worden ist277; ‚» 
Zerstörung sichergestellter Drogen nach Identifizierung und Untersuch'üng27g; 
Legale Verwendung oder Zerstörung zur Drogenverarbeitung dienender 

(Inhalts)stoffe279; 

Vemehmung (indagaroria) kommen können (32 ED] 18. i.d.F. d. Art.6 B-VO 

1676/91). Gemäß B-VO 1859/89 bis 7 Tage, in: Barco, 1990a, S.927ff. 

275 Als Ausnahme ist allenfalls Unterbringungin eine Krankenanstalt möglich (Art.60 

EDI u. 12 B-VO 3030/90, geändert durch B-VO 99/91). 

276 B-V0en 1203/87 (Art.4) u. 1860/89 (Art.7), in: Barco, 1990a, S.333ff.‚ 935ff. 

277 Art.77 ENE, der etwa ein "angemessenes wiss. Verfahren“ zur Zerstörung 

vorsieht, wurde durch B—VO 3665/86 (Art.2, 7), wiederholt von 1198/87 (Art.2)‚ 

suspendiert und schließlich von Art.54 Abs.l ED] (i.d.F. B—VO 99/91), der jedoch 

auch die Befolgung von 1198/87 vorschreibt, wieder eingeführt (Barco, 1990a, 

S.49ff., 307ff.). Damit ist die rechtliche Stellung des traditionellen Anbaus noch 

zweifelhafter geworden. 
278 Art.54 Abs.2 EDI i.V.m. Art.79ff. ENE, wonach die unters. Probe nach Entschei- 

dung des DNE legal verwendet oder zerstört wird; die urspr. richterl. Anordnung 

wird durch die des Vorgesetzten der Untersuchungseinheit ersetzt (B-VO 99/91). 

279 Art.54 Abs.3 i.V.m. 2 ED] (i.d.F. B—VO 99/91), 79ff. ENE, urspr. Art.20f. ENE 

(i.V.m. CNE Beschluß 09/87, Regimen Penal, 1987ff., ‚% 3200ff.) und Art.3 B— 

VO 1198/87 (Barco, 1990a‚ S.307ff.): Zerstörung o. legale Verwendung wird nach 

Identifikation durch die DNE angeordnet, bei schwer zugänglichen Gegenden in 

Eigenverantwortung vom Vorgesetzten der Untersuchungseinheit. Gemäß B-VO 

1146/90 ist weiter der Import der dort genannten (Art. 1) und durch Beschlüsse des 

CNE zu bestimmenden Stoffe verboten, in: Barco, 1990a, S. 1289ff., geändert dch 

1813/90 (Diario 0ficial v. 6.8.1990). 
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Besetzung und "Unbrauchbarmachung" von für den Dr " . _ o enhandel be 
lässgsp:llililtzgn änd I‘ElStlfnzsocllm‘si spezrelle Kontrolle von Hubscäraubernzn nutzten 

u es an - un teuer eheim ' " ' " ’ ' Eldelikten Angeklagten (50 ENE); g msses fur die wegen Betaubungsrmt- 

rteilung von sogenannten Certificadas de Carencia de In arm ‘ . _ es T 
Estapefacrerrtes, durch die dem Antragsteller bestätigt wird‚f nicht ilr7ioc'l’eafirgogeftii€ 
handel verw1ckelt__ zu sein, und die als Voraussetzung für gewerbliche Tätigkeit im 
Zusammenhang fur die Drogenherstellung benötigten Stoffen dienen”? 

d) Beschlagnahme 

Die Beschlagnahme hat sich neben der Auslieferun zum wichti s 
drogenrechthchen Zwangsmittel entwickelt. Ursprüngligch als zivilre5hiii13 
cheSankt10n einer Straftat konzipiefi283‚ wurde die Beschlagnahme 1986 
betaubungsmittelrechtlich kodifiziert. Gemäß Art.47 ENE wird die Be- 
schlagnahme von 

"Gütern, Möbeln Ausstattungen und übri “ " ' __ _ ," gen Gegenstanden , in denen rn 
Betaubungsmittel lagert, aufbewahrt herstellt, verarbeitet, verkauft oder lieferta3 
von" Fahrzeuge(_n) u.a. Transportmittel(n)‚ die zur Deliktsbegehung benutzt wer: 
den , von aus diesen AktiVitäten stammende Gelder(n) und Wertpapiere(n)" sowie 
Yriitel; vogr zgrn %rogenkonsum anstiftenden Artikeln" (56 ENE) Spritzen (61) 

e l  . . . | ’ ‚ .  

angeordnet? ege ung einer Ordnungsw1dngke1t benutzten Gegenstanden (73) 

Seitdem ist eine stetige Erweiterung bzw Konkretisie „ . . run der 
beschlagnahmefah1gen Gegenstände festzustellen. g 

1333 auff zum 13rogenhandel benutzte Hubschrauber”* 
_ an aus ‘em Drogenhandel "stammende oder direkt oder indirekt mit den 
illegalen Aktw1täten verbundene" Vermögenstitel, beweglich oder unbewe liche 
ääg};enf, Dev15en, R;cpte_allerßArt‚ Wirtschaftliche Profite und Wertpapiere£5 so- 

u aus un erec t ti t ' " " des 'Strohmanri'zgfi; er g er ere1cherung stammendes Vermogen des Taters und 

280 Art.54 Abs.l ED] (urspr Art 2 B-VO 1198/87 Barco 1990 ' . . , , S.302ff. . . . 
ENE; zum genauen Kontrollverfahren B-VO 1896/89, in: e d  889ff. ) 1 V in 42 

281 B-VO 262/88, in: Reg/men Penal‚ 1987ff., 55 4900ff. 
282 B-VO 1146/90, in: Barca‚ 1990a S.1289ff' B-  des CNE v. 13.6.1991. , ., VO 2894/90 v.3.12 und VO 0031 

283 Gemäß Art.]10 CP geändert durch Art 37 d Ges 2a v 1984 ' " ' , . . . . liert der Tater die 
zur Tatbegehung benutzten Ge enst" d d ' ' ver ' vgl. auch VO 1060/84. g an e an en Staat (in. 0rtega, 1990, S.37f.)‚ 

284 9110121617)15 B-VO 262/88, Regimen Penal‚ 1987ff., && 4900ff. (ordentliches Gesetz, 

222 Art.] B—VO 1856/89, in: Baron, l990a, S.889ff. 
Art.l B-VO 2390/89 auf die o g  B-V0en 1856/89 und 18 _ _ . . 93/89 2. . . . 
verwe15end, m: Barco, 199021, 3.1 [ l7ff. Beachte, daß nur Art.5 B-VO 2330/8922 
ordentlichem Gesetz wurde (Aral VO 2272/91 ' ' ' Nr.359, November 1991. 3.477). ' m' Demho calommana' Bogetä’ 
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1990 auf "Bankeinlagen"287 und “Flugzeuge und Mobiliar ausländischer Her— 

kunft"äää sowie auf die Güter derjenigen, die sich freiwillig gestellt und gestanden 

haben . 

Das EDI hat angesichts dieser Tatbestandsdichte in seiner Kemregelung 

zur Beschlagnahme (Art.55290) nur noch Art.47 ENE und B-VO 1856/89 
(EN 260) zusammengefaßt. In diesem Zusammenhang ist jedoch auch B- 

VO 1146/90 zu nennen, die - entgegen der oben dargestellten Tendenz — die 

Beschlagnahme eines im "öffentlichen Dienst" befindlichen Schiffes oder 

Flugzeuges, auf dem Betäubungsmittel — mit Hilfe des Personals - gefunden 

wurden, untersagt (Art. 18)291. 
Die beschlagnahmten Gegenstände sollen innerhalb von 72 Stunden - 

nach der alten Rechtslage "unmittelbar"292 - von den "Untersuchungs- 
einheiten der öffentlichen Ordnung" (dazu 2.5.4) an die DNE - vorher CN'E 

- übergeben werden”? Von der DNE werden sie zunächst einer 

"vorläufigen" Bestimmung zugeführt294 und schließlich, wenn eventuelle 
Eigentumsrechte nicht geltend gemacht wurden, "im Zeitpunkt des Urteils" 

durch Beschluß der DNE endgültig dem Staat zugewiesen [55(4), 57 EDI]. 

Eigentumsrechte können entweder vom angeklagten Besitzer oder von 

Dritten, die die "Rechtmäßigkeit der Herkunft" beweisen m'üssen295, 

geltend gemacht werden, wobei jedoch in beiden Fällen - aus 

Rechtssicherheitgründen - eventuelle Rechte ein Jahr nach der Möglichkeit 

ihrer Geltendmachung erlöschen (57 EDI). Die Rechte Dritter sind je— 

denfalls auch dann "nicht einwendbar", wenn es sich um ‘aus Betäubungs- 

mitteldelikten stammende Gegenstände handelt (53 EDI). 

Daneben dient die Beschlagnahme dazu, Bußgeldansprüche aufgrund 

Ordnungswidrigkeiten (40 ENE) bzw. Schadensersatzansprüche (58 EDI) 

287 Art.l B-VO 42/90, in: Barco, 1990a, S.1159ff. Beachte, daß nur Art.3, 4, 6 B—VO 

42/90 zu ordentlichem Gesetz wurde (Art.2 VO 2272/91, in: Derecha Ca- 

lombiana, Bogotä, Nr.359, November 1991, S.478f.). 

288 Art.l B—VO 2187/90, Justizministerium v. 18.9.1990. Ordentliches Gesetz gemäß 

Art.6 VO 2272/91, in: Derecho Colombiano, Bogotä, Nr.359, November 1991, 

S.493). 
289 Art.l3 B—VO 3030/90, vgl. 0. b)bb). Ordentliches Gesetz (FN 267). 

290 Art.55-58 ED] wurden zu ordentlichem Gesetz gemäß Art.3, 4 VO 2271/91, in: 

Derecho Colombiano, Bogotä, Nr.359, November 1991, 3.447, 465f. 

291 In: Barco, 1990a, S.1289ff. (1299), geändert durch 1813/89, in: Diaria Oficial 

v.6.8.1990. Ordentliches Gesetz gemäß Art.4 VO 2272/91, in: Derecha Co— 

lombiano, Bogotä, Nr.359, November 1991, 5.490. 

292 Art.l B-VO 42/90 (schon FN 285), die wiederum 2390/89 — Art.3: 72h - geändert 

hatte. 
293 Art.3 B-VO 2390/89, geändert durch 42/90 (Art. 1) und schließlich 55 ED] . 

294 Vgl. Art.55 EDI, wo auf die in den schon zitierten B-V0en 2390/89, 1856/89, 

42/90 u. 1273/90 genannten öff. Einrichtungen verwiesen wird. B-VO 99/91 er- 

wähnt ausdrücklich DAS, Nationalpolizei, Streitkräfte, Staatsanwalt und Fondo 

Rotatorio des CNE. 
295 Art.47 (2) ENE, suspendiert durch Art.4 B-VO 2390/89, geändert dch Art.6 B-VO 

42/90 (FN 283). 
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e en d An " gugs ichef1?. geklagten durch Verkauf der beschlagnahmten Gegenstande 

e) Auslieferung 

Unter Auslieferung versteht man "die amtliche Überstellung einer Person 
aus der Strafgewalt eines Staates in die Strafgewalt eines anderen Staates 
zum_ Zwecke der Strafverfolgung oder -vollstreckung"296 Das 
Ausheferungsrecht ist durch völkerrechtliche (bilaterale) Abkommen und 
innierstlziatllichte.Verfassungs— und Strafrechtsbestimmungen geregelt. 

_ m 0 um 1anisc en Rechtssystem war die Auslieferun " ' 
m Art.l7_ CP und 647—672 (alter) CP? geregelt297. Gemäß äeärmfiiisääzhiirtj 
nerstaathche Recht fundamentalen Art.l7 Abs.3 CP "bietet Kolumbien in 
keinem Hall die Auslieferung eigener Staatsangehöriger an, noch gewährt 
es Sie bei wegen politischer Straftaten Angeklagten oder Verurteilten"293_ 
Art.l7 (2) unterwirft die Auslieferung von eigenen Staatsangehörigen je— 
doch offenthchen Verträgen, was von der Rechtsprechung als Ausnahme zu 
Abs. 3_ interpretiert wird [dazu näher IV 2.3.3.c)]. Als solch ein 
offentlrcher Vertrag" wurde am 14.9.79 ein Auslie'ferungsabkommen zwi- 

schen den USA und Kolumbien abgeschlossenzgg_ In Art.8 wurde be- 
stimmt, daß "keine der Parteien verpflichtet ist, eigene Staatsangehörige zu 
ubergeben", die Exekutive dies jedoch gleichwohl tun könne, und zwar "in 
Uberemsttmmung mit den Bestimmungen des Vertrages", wenn die Tat im 
Empfangsstaat begangen wurde und die auszuliefemde Person wegen die- 
ser Tat dort verurteilt werden ist300‚ Die den Vertrag ins innerstaatliche 
Recht transformi_erenden Gesetze wurden jedoch aus formalen Gründen für 
verfassungsw1dng erklärt301, so daß als (innerstaatliche) Rechtsgrundlage 

296 Verdross/Simma, 1984, 51230. 
297 Zur Rechtsgeschichte, Unive 'dad d ' ' S.1ff.‚49ff.‚66ff. rm e la: Andes, 1990, S.76ff., Urtbe, 1990, 

298 In. 0) legal, 1990, 5 . 1 5 .  Eule Solche Elflschlankung bzgl. 61genet Staatsangehollgef 
. .. . . 

1.231; auch 1611 1 GG. 

299 Ges. 27 u. 68 (Diario Oficial v 14121986) V 1 ' _ . . . . . - auch d 
Auslreferungsabkommen — Universidad de los Andesg‚ 1990, S.Säfi. en vorbeugen 

300 Ebd., S.89. 
301 Gesetz 27 v. 3.11.1980 war verfassungswidri da der das G e ' 

Minister nicht zuständig war, sondern nur derg Präsident. Im äefä8närifll‘it2nlzggg 
wurde lediglich die Unterschrift des Präsid. ergänzt, was nach Ansicht genau der 
Halfte (12) der Richter nicht ausreichte, da Gesetz 27 vollständig eliminiert 
xfirden sex und ein neues Gesetzgebungsverfahren notwendig geworden sei. Nach 
P "sicht der anderen 12 Richter heilte die nachträgliche Unterschrift des 

ras1denten den. Formfehler: ein extra ernannter 25. Richter bewirkte die 
Verfassungsw1dngkeit, indem er sich - ebenso wie der Generalstaatsanwalt - 
?Jres’tltzli'lerlä\g11;1frfrunägg gäcitll°lt'oss (Urteile v. 12.12.1986 u. 25.6.1987, in: Regimen 
Kaplan, 1990:S_ 326f.) , zust.. Unbe, 1990, S.5ff., krit.. Kavass, 1990, S.159ff.; 
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nur das ursprüngliche Abkommen von 1888 in seiner 1940 geänderte Fas- 

sung bestand, das jedoch die Auslieferung von Kolumbianem 

ausschließt3m_ 
Darauf führte die Regierung Barco am 18.8.1989 - im Rahmen der Er- 

klärung des Drogenkrieges gegen das Medellin-Kartell (II 1.4.1.) — die Me- 

thode der administrativen Auslieferung ein303. Art. 17 (2) CP wurde sus- 

pendiert und das in Art.647 - 672 (alter) CPP festgelegte Verfahren dahin- 

gehend modifiziert, daß über ein konkretes Auslieferungsbegehren allein 

von der Exekutive ohne Einschaltung des CS] entschieden wurde304, _Wei- 

ter konnte die Regierung durch "Exekutivbeschluß" die "sofortige Uber- 

gabe" einer ausüeferbaren Person auch dann anordnen, wenn die betref- 

fende Person wegen des gleichen Delikts in Kolumbien verfolgt und/oder 

noch nicht festgenommen wurde, wobei jedoch die Auslieferung ausge- 

schlossen ist, wenn Todestrafe, Freiheitsstrafe von mehr als 30 Jahren oder 

Mißachtung der Menschenrechte zu erwarten sind”? 
Die Regierung Gaviria hat, wie oben schon festgestellt, diesen kompro- 

mißlosen Kurs etwas abgeschwächt, indem im September 1990 die Auslie— 

ferung bei freiwilliger Übergabe und vollständigem Geständnis ausgesetzt 

wurde306, Sie hat damit den Beschluß der verfassungsgebenden Ver— 
sammlung vorbereitet, die endgültig im Juni 1991 ein verfassungsmäßiges 

Verbot der Auslieferung von Kolumbianem beschlossen hat3°7„ Der ent- 

sprechende Artikel der neuen Verfassung vom 18. Juli 1991 lautet: „; 

302 Art.X des Abk. v. 1888, vgl. CSI-Sala de Casacion Penal, Urteil v. 27.2.1987, in: 

Gaceta Judicial 2428/105ff. (114ff.); Kavass, 1990, S.152f.; gg. ein 

Wiederaufleben Uribe, 1990, S.9ff., 23. 

303 B-VO 1860/89, in: Barco, 1990a, S.935ff.; Regimen Penal, 1987ff., 5%5005ff. 

304 Art.lf. B—VO 1860/89 (ebd.), Art.647f.‚ 655 — 659 alten CPP ändemd; davon zu 

unterscheiden ist die von der Verfassung vorgeschriebene Kontrolle der B-V0en 

durch den CSI (vgl. 21), die ihm unbenommen bleibt und die er auch im Fall 

dieser B-VO ausgeübt hatte (verfassungsgemäß, vgl. Barco, 1990a, S.938ff.). 

305 Art.5, 6, 8 u.9 B-VO 1860/89 (ebd.), Art. 649f., 659f., 665 teilweise 

suspendierend. Vgl. auch B-VO 2105/89 (Barco, 1990a, S.1098f.), womit das in 

Art. 667 (des alten) CPP garantierte "Recht auf Verteidigung“ durch das 

Erfordernis des "persönlichen" Vorbringens abgeschwächt wird u. B-VO 1270/90 

(ebd., S.]3l3f.), womit das Verwaltungsgerichtsbuch (C6digo Contencioso 

Administrativo) geändert wird, näher u. IV 2.3.3.c). 

306 B-V0en 2047/90 (Art. 12), ergänzt durch B-VO 2147/90, 2372/90 (Art.2), 3030/90 

(Art.6), 303/91 (Art.l), 1303/91. die i.W. die Rechtsstellung der Geständigen stär— 

ken und die Nicht-Auslieferung garantieren (vgl. schon FN 263 zum Inhalt im Ein— 

zelnen). Alle - außer 2147/90 - wurden zu ordentlichen Gesetzen (VO 2265/91 v. 

4.10. in: Derecho Colombiano, Bogetä, Nr.359, November 1991, S.410—421). Vgl. 

auch Art.63(l) EDI . 

307 El Tiempo (Bogota) v. 20.6.1991; auch Sherman, 1991, S.l74ff.; NAD 15/Juli 

1991/2. 
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"Art.35.- Die Auslieferung von gebürtigen Kolumbianem ist verboten"3oa. 

DUYCh B-VO 1676/91 vom 3 7 1991 wurden “ ° 
. 

- . 
h 

Ausheferungsverfahren für beendet erklärt (A rt. 1). "°C anhanglge 

f) Andere Maßnahmen 

Hier handelt es sich insbesondere um Maßnahmen zur "Stärkung der Ju- 
stiz" (fartalecimiento de la justicia). Zum einen wurden Regelungen zum 
Schutz der in Betäubungsmittelverfahren Tätigen eingeführt Diese Be- 
stimmungen wurden nur zum Teil zu ordentlichen Gesetzen3ogz' 

- Personen- Haus- und Familienschutz für Richter und Sta " _ , . atsanwalte“°; 
- Geheimhaltung der in Betäubungsmittelverfahren Beteiligten durch die schon 

genannten Geheimhaltung5techniken und Vorbehalte [2.4.2.b)bb)], Ein änkung 
des Unnuttelbarkensgrundsatzes3", Vermeidung von Unterschriftensé:Pi sowie 
Verbot von Kopien der Prozeßa.kten313 und Ton- und Bildaufnahmen während 
länge;;uchung und Verfahren3‘4; 

- c a ung einer Lebensversicherung und eines "S'ch h ' t  f 
Rechtsprechun szwei es" ' 1  ‘ ' ' ' ' er e is  ond_s des Sicherheitsmaß%i ahrne%i 315 ;a 5 Juristische Person zur vertraulichen Organisation von 

— Zeugenschutz durch die Möglichkeit eines Fin __ gerabdmckes statt de U ' 
lguter Erklarungen und durch spezielle Schutzmaßnahmen, etwa neu; Pä:ääcallidl£ 
Eiii)rr!i;33riltg oder finanz1elle Unterstützung zur Ermöglichung eines Ortswechsels (22 

- Informantenschutz durch die gleichen Maßnahmen [64 (4) i.V.m.22 EDI]. 

Zum anderen werden die im Justizbereich täti " ' _ _ gen Amtstra er zur aktiv 
Zusammenarbeit _verpfl1chtet, deren Unterlassen Sanktiänen von .ß'frri 
be1tsplatzverlust bis Bußgeld nach sich ziehen kann (Art.66f. EDI). 

308 Ortega T 1991. Vgl auch Art546 des neuen CPP ' ‘ , ._ _ . . 1991 (FN 244): "Die 
Auslieferung von geburti en Kolumb' ' v " ' 
anderen Auslieferungen: 1ärt.547-571).lauern Wird verboten ' Zum Verfahren bei 

309 Übernommen wurden die Art 22 49 64 66f EDI " _ . ,  , , . emaßArt.3,4V 
ÄDrterlcifthoö'(1‘8'gmgä'1‘8'533/(890ginm'359' November g1991, S.446f. 4560f 22476'17/f9)1 

. , -  - .1v02273/91': . ’ -  " " 
(Art.3 vo 2272/90, in: ebd., 5.485). ' m ebd' S'497f')’ B VO 494/90 

310 B-V0en 1631/87 (Art.13) u. 474/88 (20), in: Barco, 1990a, S.375ff., 539ff. 
311 Ait.3 B-VO 1966/89' kein direkter Kontakt vo ‘ _. . _ n Richtern u d St t ' 
312 flgeklagten wahrend Bewersaufnahme (Barco, 1990a, S.1015?f.). aa sanwalt mit 

.4 B-VO 1966/89 (ebd ) u Art 49 EDJ' nur Ko ie d Ge ' _ . . . . htsakten sollen 
ohne Unterschnftnach außen el ' p. n er "lc' Gerichtspräsident. g angen, die unterschriebenen Originale behält der 

313 Art.! B-VO 344/89‘ kein Gerichtsbeamter ' _ . soll Ko i d ' 
außer auf Antrag einer zust. Stelle (Barco, 1990a, S?8‘1I9lf.)‘.35 Verfahrens anfertigen 
Art.67 ED] : Verbot der Sendung "jeder Botschaft, Notiz, Aufnahme oder Infoma- 
tion, die in irgendeiner Form die ' V ' ' identifizieren". im erfahren oder der Untersuchung Tätigen 

315 B-VO 774/87 u. 1855/89, in: Barco, 1990a, S.251ff., 877ff. 
316 Vgl. auch B-VO 1191/90, in: Barco, 1990a, 1307ff. 

314 
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Als häufige Maßnahme mittelbarer drogenpolitis_cher Art - im Sinne der 

genannten Differenzierung [2.4.1.2.b)] - ist schließhch die _Verhangung des 

Ausnahmezustandes in einigen Gebieten wegen der "Aktion des Drogen- 

handels" zu nennen317 und die Kontrolle der im Jahre 1983 legahsrerten, 

inzwischen zahlreichen "privaten Wachuntemehmen"“& Weiter wurden 

zahlreiche B-V0en erlassen, die die (nachträgliche) Schaffung neuer 

Haushaltstitel für drogenpolitische Maßnahmen, etwa den Wiederaufbau 
des durch einen Anschlag zerstörten Geheirndienstes DAS (II. 1.4.1), er- 

möglichten3l9_ 

2.4.3. Nationaler Plan zur Regression und Kontrolle und Nationale Strate- 

gie gegen die Gewalt 

Der Plan Nacional de Represion y Control ist Teil des dargestellten Plan 

Maestro von 1988 (S.33ff, 2.2.2.) Da er im wesentlichen nur die Zustan- 

digkeiten auf operativer Ebene bestimmt, wird er 1111 folgenden emgearbe1- 

tet (2.5.4). . _ _ 
Die Estrategia Nacional contra la Violencra (Mar 1991) s1eht zur Be- 

kämpfung "aller Glieder der Kette des Rauschgifthandels" folgende Maß- 
nahmen vor320: 

Erweiterung der Substitutionsprogramrne (schon 2.3.); 
verstärkte Importkontrolle von Inhaltsstoffen; ‘ , 
verstärkte Interdiktion, insbesondere des Luft- und Seeraums; 
verstärkte Zerstörung von Kokamlaboratonen; _ “ 
verstärkte Verfolgung wirtschaftlicher Delikte, msbesondere Geldwaschen" und 

ungerechtfertigte Bereicherung; _ 
verstärkte internationale Zusammenarbeit; . 
konsequente Prozessierung aller in den Drogenhandel Verwrckelten. 

»." ‚' 

2.5. Die zuständigen Organe 

2.5.] . Der 'Überbau'. insbesondere CNE 

Das Hauptorgan ist der schon 1973 gegründete321 "nationaleää3etäu— 
bungsmittelrat" (Consejo Nacional de Estupefac1entes_— CNE) . Der 

CNE, der dem Justizministerium zugeordnet ist und alle un Drogenbererch 

- 88 u. 769/88, beide auf ehoben durch 1685/90 (Diario Oficial v. 

317 ?.gge910)?‚768718/90, aufgehoben dch 16%9/90 (Diaria Oficial v. 26.7 1990); B-VO 

2099/89 (Pacho-Cundinamarca); 2100/89 (Boyacä); 858/90 (Bello u. Estrella— 

Antioquia) [Barco, 1990a, S.1047ff., 1061ff., 1239ff.]. 

318 B-VO 334/88, in: Barco, 1990a, S.529ff. 

319 B-V0en 1965/89, 2098/89, 2104/89, 3016/89 (DAS), 494/90 (Art.20), 1081/90 

(Barco, 1990a, S.1003, 1037, 1083, 1147, 1177, 1281) 

320 Presidencia de la Republica, 19913, S.34f. 

321 Durch VO 1206 vom 26.6.1973 [vgl. 0. 1 (6)] 
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tätigen Funktionsträger in sich vereint323, formuliert gemäß Art.9la) ENE 
für die Regierung 

"die Politik und Pläne und Programme, die die öffentlichen und privaten Einrich- 
tungen im Kampf gegen Produktion, Handel und Gebrauch von Drogen" durchfüh- 
ren sollen, und schlägt "Kontrollmaßnahmen bezüglich des unerlaubten 
Gebrauchs" vor. 

Er ist somit das gesetzlich vorgesehene, vorrangige policy—making—Organ 
und wird deshalb auch im Rahmen anderer Politikbereiche erwähnt. 

Dem CNE unterstehen das "Betäubungsmittelbüro" (Oficina de Estupe- 
facientes - OE), das die vom CNE beschlossene Politik ausführen, überwa- 
chen und einschätzen soll (93 ENE); das "Technische Beratungskommit- 
tee" (Comite Tecnico Asesor - CTA), das gemäß Art.96 ENE Beratungs— 
aufgaben aller Art im Bereich der Prävention wahmimmt (näher 2.5.3.)3 4 
ein "rotierender Fonds" (Panda Rotatorio), der in der Rechtsform einer 
juristischen Person die Finanzierung der Drogenprogramme organisieren 
soll325 und lokale bzw. regionale CNES, die in allen Departements und 
kleineren Verwaltungseinheiten (intendencias und comisarias)326 für die 
Durchsetzung der vom nationalen CNE beschlossenen Politik sorgen 
sollen”? . 

Durch B-VO 494/90 vom 27.2.1990 wurde -gverfassungstheoretisch 
übergangsweise (vgl. 2.1.) - das schon erwähnte "Nationale Betäubungs- 
mitteldirektorat" (Direcciön Nacional de Estupefacientes-DNE) zur 
"wirksamen Ausführung der Entscheidungen des CNE" gegründet328 und 

322 Vgl. Art.89ff. ENE; Ausführungsverordnung 3788 vom 31.12.1986 (Regimen 
Penal, 1987ff., S.213f.); deskriptiv: Universidad de los Andes, 1990, S.42ff., 61. 

323 Gemäß Art.90 ENE besteht das CNE aus folgenden Funktionsträgem: (Vize) 
Minister Justiz, der ihm vorsitzt, die (Vize)minister von Gesundheit, Erziehung 
und Landwirtschaft, der Generalstaatsanwalt der Nation oder Staatsanwalt für die 
Justizpolizei, der Chef des DAS, der PN und der zivilen Raumfahrtbehörde sowie 
der Direktor des Zolls. Durch B-VO 494/90 wurden als weitere Mitglieder er- 
nannt: die Minister der Verteidigung, der Kommunikation, der Präsidentenberater 
für Versöhnung, Normalisierung und Rehabilitation sowie der Direktor des 
Betäubungsmitteldirektorats (s. Text), jedoch ohne Stimmrecht (in: Regimen 
Penal, 1987ff., 5.212). 

324 Zusammensetzung: Vertreter der Präsidenschaft, Vizeminister der Justiz, Gesund— 
heit, Erziehung, Arbeit, Landwirtschaft oder kompetente Vertreter sowie der Di— 
rektor des ICBF, der PN/DIJIN, des Instituts für Rechtsmedizin und der Präsident 
der kolumbianischen Gesellschaft für Psychiatrie (Art.95 ENE). 

325 Vgl. Art.97 und VO 2355/87 vom 11.12.1987 (Regimen Penal, 1987ff., 5.215) 50- 
wie Beschlüsse 580/90 und 602/90 (beide 13.3.1990) des Justizministeriums. 

326 Art. 309 der neuen Verfassung erhob die intendencias und comisarias zu departa- 
mentos. 

327 Vgl. Art.43, 98f. und AusführungsV0 3788/86 vom 31.12.1986 (Regimen Penal, 
1987ff., S.216) sowie Beschlüsse 0020/87 (11.6.87) und 11/88 (25.2.1988) des Ju- 
stizministeriums. 

328 Art.2, in: Regimen Penal, 1987ff., 3.212. Die B-VO 494/90 wurde zu 
ordentlichem Gesetz (Art.3 VO 2272/91, in: Derecho Calambiano, Bogotä, 
Nr.359, November 1991, S.479—486). 
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als "Spezialverwaltungseinheit" dem Justizministerium angeschlossen. Das 
DNE, das faktisch politisches Ausführungsorgan ist und dessen Direktor 

vom Präsidenten ernannt wird329, besitzt ein Sekretanat, dem das schon 
erwähnte Betäubungsmittelbüro und ein für die Präventtonsprogramme 

verantwortliches "Planungsbüro" (Oficina de Planeaczon—OP) _sow1e v1er 

Subdirektionen”° unterstellt wurden (Art.8ff B-VO 4_94/90). Die Aufgabe 
des Betäubungsmittelbüros beschränkt sich de facto im wesenthchen auf 

die Erteilung der schon genannten Certificados de Carencza de Informes 

por Trafico de Estupefacientes”l, so daß Kompetenzkonflrkte mit dem 
DNE vermieden werden. 

Demnach ergibt sich folgendes Schaubild332; 

Schaubild 1 : Organisationsstruktur 'Überbau' 

Consejo Nacional 

Beratun s- |Fonds l  regionale 

kommi tt2e “ _00nseJ os 

[Betäubungsmi tte1d1' rektionj 

.» 

Betäubungs— 
mi t te l  bü r o  

Sekretar ia t  Planungsbüro 

Subdirekt ionen 

329 Interview mit Sanchez, Bogota 14.11.1990. ‚4 ( hu“ h Klärung von 

' . erden unterschieden: 'ur' ico "rec rc "= ' 

330 £ä%ä?rigääbiäl Eingriffen ins Privateigerftum im Rahmen der Drogenkontrolleä 

insbes. Beschlagnahme von Gütern); bienes ("Gütern = Verwaltung un_ 

Verwendung beschlagnahmter Güter); co_ordmacron (_ Koordmau_on : 

Zusammenarbeit mit den regionalen CNEs und Richtern); operatzvo ( operat1v — 

Finanzierungsfragen und Budget). 2 d. k . t d  B t-- b ngsmmel 

.4.2. c bb B—VO 1146/90); die ustän ig er es e au u - 

331 bv'iigrlosogfglilfi ich aus) Aii.l B-VO 2894/90 i.V.m. Art.93 ENE u. 10 B-VO 494/90 

sowie VO 0031 des CNE v.13.6.1991. 

332 Auf Anregungen von Giraldo, Interview, Bogota 18.9.1990 und Cuervo. 

Interview, Bogota 1.10.1990. 
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Li-.ZJLC'I'M 
Der CNE bestimmt in diesem Bereich die von den entsprechenden Mini- 
sterien oder Privateinn'chtungen durchzuführenden Kampagnen, Pro- 
gramme oder Projekte und überwacht deren Durchführung [Art.9l b), d) 
ENE]. Das genannte Planungsbüro ist für die Präventionsprogramme ver- 
' antwortlich. 

Im Rahmen des Präventionsplans von 1985 (2.2.2.) wurde das 
"Dokumentations- und Informationszentrum über Drogensucht" (Centro de 
Documentacion e Informacion sobre Drogadicciön — CEDA) gegründet, 
das der Verwaltungsabteilung der Präsidentschaft untersteht und auf allen 
Ebenen im Bereich der Prävention tätig ist333‚ 

Wie schon zum Teil erwähnt (2.2.) und wie sich aus der Zusammenset- 
zung des CNE ergibt, haben zahlreiche Ministerien im Bereich der Präven- 
tion wichtige Aufgaben334, 

Das Gesundheitsministerium nimmt etwa durch die “Direktion von Überwachung 
und Kontrolle” die Aufgabe wahr, die Industrie zur Veröffentlichung der in 
Art.]6f. ENE vorgeschriebenen Warnhinweise anzuhalten335. Mittels seines 
"rotierenden Betäubungsmittelfonds" verwaltet es ein Register von 
Arzneimittelabhängigen und mittels der "Revisionkomission pharmazeutischer 
Produkte" überwacht es die von ihm einer speziellen Kontrolle unterworfenen 
Medikament?” Es soll die Verträglichkeit der zur Anbauzerstörung benutzten 
Stoffe und Methoden überprüfen [Art.20g) ENE]. Überdies nimmt es zahlreiche 
Funktionen im Rahmen der dargestellten Pläne wahr. 
Das Erziehungsrninisten'um koordiniert und überwacht in Zusammenarbeit mit 
dem Instituto Colombiano para el Fomento de la Educacion Superior (ICFES) und 
dem CNE die genannten Aufklärungs— und Erziehungsprogramme auf schulischer 
und universitärer Ebene (1 If ENE). 
Das Kommunikationsministerium koordiniert und überwacht in Verbindung mit 
dem CNE insbesondere die Medienkampagnen (10 ENE). 
Die "Gefzin ni teilun " (Direcciön General de‚Prisiones) des Justizministeriums 
ist für die unter 2.2.3. behandelten Präventionsprogramme im Strafvollzug zu- 
ständig. 

2.5.3. Substitution 

Der CNE überwacht im Rahmen der Substitutionsprogramme die Karn- 
pagnen zur Vermeidung von Marihuana— und Kokaanpflanzungen (Art.9 
ENE) und verfügt deren Zerstörung [8 und 91 g)ENE]. 

Das Planungsbüro des DNE entwirft und überwacht in Zusammenarbeit 
mit einer "Technischen Arbeitsgruppe" (Grupo Tecnico de Trabajo), die de 

333 CEDA wird aus nationalen und internationalen - UN'FDAC, EG, USA, Holland, 
Italien - Quellen unterstützt, Interview mit De Salvador, Bogota 20.9.1990; auch 
Universidad de Las Andes, 1990, 8.58, FN 1. 

334 Vgl. neben den zitierten Normverweisen: Universidad de los Amtes, 1990, S.46ff.‚ 
61. 

335 Vgl. Art. 41 der AusführungsV0 3788/86 (Regimen Penal, 1987ff., S.187); auch 
oben 2.2.1. 

336 Art.25ff. ENE, 23ff. AusführungsV0 3788/86 (ebd., S.l9lf.) 
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facto seit 1985 arbeitet und aus den nationalen Projektkoordinatoren be- 
steht, die Substitutionsprogramme. Das gemäß Art.96 ENE hierfür vorge- 
sehene, schon erwähnte "Technische Beratungskommittee" (CTA) hat nie- 
mals funktioniert, da die hohen Ämter seiner Mitglieder regelmäßige Tref— 
fen praktisch unmöglich gemacht haben337_ ' 

Das Landwirtschaftsnünisterium ist für die Durchführung der 
Substitutionsprogramme hauptverantwortlich. Praktisch liegt die Hauptver- 
antvvortung 'edoch bei den nationalen und lokalen Koordinatoren von 
PNUD/OSP 38. 

2.5.4. Kontrglle und Repregion 

Das CNE ist auch in diesem Bereich das Policy-making-Organ und ver- 
waltet durch das DNE die beschlagnahmten Güter. Betrachtet man jedoch 
die besonders wichtigen ausführenden Organe, erscheint es sinnvoll - aus 
Gründen der Übersichtlichkeit — zwischen Zuständigkeiten auf operativer 
Ebene im Sinne eines (polizeilich) präventiven Tätigwerdens und auf ge— 
richtlicher Ebene im Sinne eines (strafverfolgend) _. repressiven Tä- 
tigwerdens zu differenzieren, auch wenn in der Praxis Überschneidungen 
und Abgrenzungsprobleme bestehen. 

a) Operative Ebene } 

Auf dieser Ebene spielen die Nationalpolizei (Policia Nacional- PN), der 
zivile Geheimdienst (Departamento Administrativo de Seguridad-DAS) 
und die Streitkräfte (F uerzas Armadas - FFAA), die alle im CNE vertreten 
sind (FN 321), wichtige Rollen—339. 

Die dem Verteidigungsministerium unterstehende m340 wurde 1987 
durch die Gründung der "Direktion der Antirauschgiftpolizei" (Direcciön 
de Policia Antinarcöticos), die die Drogenkontrollspezialdienste und Luft- 
dienste zum Zwecke der effektiveren Drogenbekämpfung vereinte und ih- 
rerseits der Generaldirektion (Direcciön General) der PN untersteht, reor- 
ganisiert34l. Die "Antirauschgiftpolizei" besteht aus sogenannten 
"Antirausch iftkommandos", einer Geheimdienstabteilung und einem 
Luftdienst3 und soll gemäß dem "Nationalen Plan zur Repression und 

337 Giraldo, Interview, Bogota, 17.9.1991. 
338 Besuch und Gespräche Projekt Col/851426, 23—25. 10. 1991. 
339 Vgl. sekundär CAJ—SC, 1990, S.150ff.; Universidad de los Andes, 1990, S.93ff. u. 

Annex IV (ohne Berücksicht. des EDI). 
340 Gemäß VO 2137/83, die die PN zuletzt reorganisierte, vgl. Universidad de los An- 

des. 1990, S.95, FN 1 u. Annex lV/l. Ihre Gesamtzahl beläuft sich nach PN- 
DIJIN, 1990, 3.232 auf 73.176 Personen; nach GAO, 1991b, 3.15 auf 87.000. 

341 B-VO 423/87, in: Barco, l990a, S.l47ff. 
342 Die 12-15 "Kommandos", bestehend aus jeweils 110 Personen, operieren von irn 

Norden, Osten, Süden und Nordwesten liegenden Polizeiposten und es gibt eine in 
Bogota stationierte Spezialeingreiftruppe fiir das ganz Land, bestehend aus 60 Per— 
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Kontrolle" insbesondere Drogenhändler festnehmen, (Koka)anpflanzungen 
zerstören, Verarbeitungsstoffe, Flugpisten und Laboratorien sicherstel— len—343, 1988 wurde eine spezielle, der PN unterstehende Flughafenpolizei 
gegründet, die - in Koordination mit der "Abteilung der zivilen Luftfahrt" 
(Departamento de Aeronäutica Civil) zur Vermeidung der im ENE und B- VO 180/88 kodifizierten Delikte auf den nationalen und internationalen 
Flughäfen beitragen 3011344. 1989 wurde eine 1000 Mann starke Sonder— 
truppe (cuerpo especial) gegründet, um "Aufträge der öffentlichen Ord- 
nung gegen (die vom Drogenhandel finanzierten, vgl. II 1.4.1., 1.4.3.) To- 
desschwadrone, Jugendbanden oder Selbstverteidigungsgruppen" zu erfül- len345_ 1990 wurden auch die im Land existierenden örtlichen Polizeim- gane (Policia Local) der PN unterstellt346. Eine weitere Abteilung der PN, 
die "Direktion der Justiz- und Untersuchungspolizei" (Direccio’n de Policia 
Judicial e Investigacion—DIJIN) ist als Teil der vom ED] gegründeten "Untersuchungseinheiten der Justizpolizei der öffentlichen Ordnung" im Bereich der (vorgerichtlichen) Untersuchungen von Betäubungsmittelde- 
1ikten tätig (Art.23 i.v.m. 18 ED], s.u.b)). 

Das dem Präsidenten unterstehende _DÄS_ nimmt ebenfalls als Teil dieser 
Einheiten an den (vorgerichtlichen) Untersuchungen teil [s.b)]. 1988 er- 
mächtigte der Kongreß den damaligen Präsidenten Barco, das DAS zu 
"reformieren", was zu seiner Modernisierung und Professionalisierung 
führte347‚ Es arbeitet eng mit der PN zusammen-“& 

Auch die Streitkräfte — Armee (B-2 u. S-2), Marine und Luftwaffe - 
stellten Mitglieder dieser "Untersuchungseinheiten" (dazu sogleich). Auf- 
grund anderer B-V0en sind sie - neben der PN — jedochfür einige der ge— 
nannten prozessualen Zwangsmaßnahmen zuständig, etwa Zerstörung von 
Pflanzungen und Stoffen, Unbrauchbarmachung von Pisten und Beschlag- 
nahme von während einer Operation entdeckter Gegenstände349_ Die Ar- 
mee agiert in von der Guerilla beherrschten oder infiltrierten Zonen auf- 
grund der genannten narcoguerilla-Doktrin [ II 1.4.3. d), HI A 3.2.], die 
Marine zur Interdiktion von Seetransport und die Luftwaffe zur Interdiktion von Luftransport35o.' 

sonen. Die Geheimdienstabteilung besteht aus ll-16 Gruppen zu jeweils 9 Personen und soll auf bis zu 20 erhöht werden. Der Luftdienst besteht aus ca. 300 Personen und hat 4 -6 Basen (GAO, 1991b, S.15f.; CAJ-SC, 1990, 8.151, erste 
Zahlen; Universidad de los Andes, 1990, S.95f.). 

343 CNE, 1988, S.34ff. 
344 B—V0en 263/88 u. 615/88, in: Barco, 1990a, S.509ff., 559ff. 
345 B-VO 814/89, in: Ortega, 1990, S. 567ff.; vgl. auch PN-DIJIN, 1990, S.235f. 
346 B-VO 677/90, in: Barco, 1990a, S.1203ff. 
347 Insgesamt wurden neun B—V0en erlassen und zwischen 1986 und 89 wurden die Mittel um das fünffache aufgestockt, vgl. Barco, 1990a, 5.82f. 
348 Vgl. z.b. Art.5 B—VO 814/89 (333), der auf das DAS verweist. 
349 B—V0en 3665/86, 3667/86, 1198/87 in: B 19 ' 1990‚S.457ff. , area, 90a, S.49ff., 61ff., Ortega, 

350 Ausführlich GAO, 1991b‚S.17f. 
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Demnach ergibt sich folgendes Schaubild: 

Schaubild 2: Organisationsstruktur Kontrolle und Repression (operative Ebene) 

| P r ä s i d e n t l  . _ @ ‚  Ver te id igungs— 
minis ter ium 

|Geheimdienstzll S t re i tk rä f te  

| 1 | 
An t i  rauschg- i f t— F lughafen— |cuerpo e s p e c i a l l  
p o l i z e i  p o l i z e i  

Ant i rauschgi f t -  Geheimdienst— 
kommandos abtei lung 

. . 4" „° „ 
b) Gertchtlzche Ebene 

Das EDI hat eine völlig neue "Rechtsprechung der 0ffentfibhen Ordnung" 

(Jurisdiccia’n de Orden Püblico) geschaffen [vgl. 2.4.2. a)], die rnit Geltung 

des neuen CPP (Juli 1992, FN 245) in die ordentliche Gerrchtsbarke_rt 

integriert wird351. An deren Spitze steht gemäß Art.80f EDJ352. die 

"Nationale Direktion strafrechtlicher Ermittlung" (Direcciön Nacional _de 

Instrucciön Criminal - DNIC), die die oberste (richterliche) Ermitt- 

lungsbehörde darstt und nach dem alten CPP auch den “"1"echmschen 

Körper der Justizpolizei" (Cuerpo Tecnico de Policia Judwral, vgl. FN 

246), leitete353. Die Justizpolizei untersteht nun der neugegründeten F ls— 

calz’a General, die die DNIC ersetzt hat (FN 244f). Dabei steht ihr der 

"Nationale Rat der Justizpolizei" (Consejo Nacional de Palicia Judic1al), 

der den Direktor der DNIC (nun F iscal General) berät und die Aktiv1täten 

der "Justizpolizei" überwacht354, nun auch als beratendes Organ im Be- 

351 Die Richter werden dann "Regionalrichter" und das Tribunal der öffentlichen Ord- 
nung "Nationales Tribunal" genannt (5. Ubergangsartrkel). ' 

352 Die in diesem Abschnitt genannten Art.9, 47, 80-88 EDI wurden zu ordenthchem 

Gesetz gemäß Art.3, 4 VO 2271/91 (in: Derecha Colambiana, Bogotä, Nr.359, 
November 1991, S.448-452‚ 454f., 463). 

353 Vgl. Art.3l4, 317, 319, 327 alter CPP und Art.6 der VO 54/87 (ebd.); sekundär: 

CAJ-SC, 1990, S.49ff. (63). J . . . P " 'dente 

ebd. . Der GNP] besteht aus dem ust1znumster, rasr 
354 dAäslscgtfr(S/t?afääiisaßf Gerferalstaatsanwalt, Direktor des DAS, der PN, des Zolls 

(Art.3 VO 54/87) sowie nun auch dem Direktor der DNIC (Art.?7 EDI). 
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reich der "Rechtsprechung der öffentlichen Ordnung" zur Seite (80 I EDI). 
Der DNIC/Fiscalr'a unterstehen die neugeschaffene "Nationale Unterdirek- 
tion der öffentlichen Ordnung" (Subdirecciön Nacional de Orden Publica), 
von der wiederum 5 Fili'«1ldimkti0nen355 — aus Rechtsprechungs— und Ver— 
waltungsabteilungen bestehend - abhängen (80 EDI). In den Rechtspre- 
chungsabteilungen vereinigen sich Ermittlungsrichter und Richter der 
Hauptverhandlung356. Der vom Direktor der DNIC/Fiscal General er- 
nannte Fillialdirektor (Art.81 EDI ) hat eine Fülle verfahrensbezogener und 
administrativer Kompetenzen, etwa Anordnung bestimmter Untersu- 
chungshandlungen an den Cuerpo Tecnico de Policia Judicial (Art.9), Er- 
nennung von ermittelnden und Richter der Hauptverhandlung (Art.47), to- 
tale administrative Kontrolle der entsprechenden Filliale und ihres — auch 
richterlichen — Personals [Art.83 a)]. 

Als (polizeiliches) Hilfsorgan wurde die schon genannte "Justizpolizei 
der öffentlichen Ordnung" (Policia Judicial de Orden Publica - PIOP) ge- 
schaffen, die aus dauernden "Untersuchungseinheiten" (unidaa'es investi- 
gativas) der PN (DIJIN, SIJIN), des DAS sowie aus dem "Technischen 
Körper der Justizpolizei" besteht (18 EDI). Die ursprünglich - im Falle von 
Zuständigkeit der Militärgerichtsbarkeit - geschaffenen Untersuchungs- 
einheiten der Streitkräfte wurden von der Camisian Especial we en Ver- 
stoßes gegen Art.213 der (neuen) Verfassung abgeschafft 57. Die 
"Untersuchungseinheiten" der PN und des DAS führen die vorprozessualen 
Ermittlungen selbständiger als die des Cuerpa Tecnica, da letztere nur auf- 
grund einer Anordnung des Fillialdirektors oder — im Falle der B-VO 
3030/90 - des Direktors der DNIC tätig werden dürfen (23 ED] i.d.F. B-VO 
99/91), während PN und DAS (nur) der "Kontrolle" des Errnittlungsrichters 
und der "Aufsicht" des Ministeria Publica unterliegen (23 ED] , vgl. 
2.4.2.b)). Da die "Untersuchungseinheiten" organisationsrechtlich autono- 
men Organen angehören — PN, DAS, Streitkräfte und (cuerpo tecnico) der 
Justizpolizei - bleiben sie auch in deren Organisationsstruktur eingeordnet 
und unterstehen diesen bzw. — im Falle der Justizpolizei — der DNIC. 

Demnach ergibt sich folgendes Schaubild: 

355 In Bogotzi, Cali, Medellin, Barranquilla u. Cucutä (Art.84 EDI). 
356 Mit Wirkung vom 16.1.1991 wurden 82 Richter der öff. Ordnung eingesetzt 

(Art.90), durch Art.8 B-VO 1676/91 weitere 20. Die urspr. Zahl von 84 
Staatsanwälten d. öff. Ordnung wurde durch B—VO 99/91 auf 100 aufgestockt. 

357 E] Tiempo (Bogotd) v. 2.10.1991. Art.213 lautet im entscheidenden Teil: "In kei- 
nem Fall können Zivilisten von der Militärstrafjustiz untersucht und abgeurteilt 
werden". Die B-VO 99/91 bestimmte, daß sich diese Mitglieder aus den Geheim- 
diensten der Militärs rekrutieren. 
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Schaubild 3: Organisationsslxuktur Kontrolle und Repression (gerichtliche Ebene) 

Min is te r in  F isca ' l ia  Nat ionaler Rat 
Pub”! i eo  General Jueti zpo'l i ze i  

! 
[Unterd'i rek t i  onen ö f fen t l i che  Ordnung} 

F i l i e ' ld i rek t ionen ‘ 
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Staats— Ermitt lunge— M i l i t ä r —  Rich ter  Haupt- 
anwalt  r i ch te r  r i ch te r  verfahren l l . 

Untersuchungs- Ex-Untersuchungs- Untersuchungs— 
einhei ten von e inhei ten der e inhe i ten  der 
P o l i z e i ,  DAS St re i tk rä f te  Jus t i zpo l i ze i  

/ „_ * 

Just izpol ize i  der .*“ 
öffent l ichen Ordnung 

2.6. Neue politische Tendenzen? 

Die schon genannten Änderungen der Regierung Gaviria, insbesondere 
bei der Auslieferung, deuten - trotz anderslautender Bekundungen [dazu IV 
2.3.3.c)] - darauf hin, daß ein politischer Wandel von der bedingungslosen 
Konfrontation ("Drogenkrieg") zur Suche nach einem modus vivendi und 
einer integralen Lösung des Drogenproblems stattgefunden hat. So wird in 
einem internen Arbeitspapier des DNE358 zur Vorlage beim CNE, das die 
Grundlage des äenannten Plan Nacional para la Superacio'n del Problema 
de la Droga35 _ bildete, die monokausale, ausschließlich repressive Dro- 
genpolitik der Vergangenheit kritisiert und eine stärkere Betonun 
präventiver Aspekte auf der Grundlage multikausaler Erklärungsansätze36 

358 Sanchez/Giraldo/Garcia, 1991, insbes. S.7f., 17, 23f.; zust. Hernändez, Interview, 
Bogotä, 24.9.1991.. 

359 DNE, 1991. Vgl. 0. 2.2.2. 
360 Demnach enthält das Drogenproblem sechs Dimensionen: ein undemokratisches 

und "geschlossenes" ökonomisches [ l ]  und politisches [2] System, strukturelle De- 
fizite im Erziehungs- [3], Gesundheits- [4] und Justizsystem [S], die geopolitische 
Abhängigkeit [6] Kolumbiens (insbesondere) von den USA 
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gefordert. Die Anerkennung struktureller Probleme im oliti _ „ _ schen, sozroolconomrschen und Justizbereich (H 1.1.‚ 1.4.) führt zurpForderung nach der Schaffung einer neuen Kultur sozialer Entwicklung" im Rahr_nen der allgememen politischen Umwälzungen. Dies bedeutet für die gghttlliktim Bäcre10h 'Iiontrolle und Repression', daß sie sich innerhalb der or- n 0 en esetzge ung vollziehen und an rechts t tl' " orientieren 3011361. s a rohen Grundsatzen 
Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese olitischen Absichtse kl" weiterentwickelt und (normafiv) umgesetztßverden. r arungefl 

(Sanchez/Giraldo/Garcia, 1991, S.7ff.). Ähnlich DNE, 1991, vor S.], wo statt einer uülitärisch-repressiven Strate ie "un mane'o " " 
gefordert wird. g _] mas expresamente polrt1co 

361 Auch DNE, 1991, S.6: "Rigorose Beachtung der Menschenrechte". 
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C. PERU 

l. Rechtshistorische Entwicklung 

Die peruanische Gesetzgebung seit 1920 verläuft in drei Phasen362. 
Die erste Phase reicht von der "Zollordnung" (Cadigo de Aduanas) v. 

11.3.1920 bis zum Decreto Supreme (1331363 vom 17.12.1946. inhaltlich 
wird sie durch das Gesetz 4428 v. 26.11.1921 bestimmt und läßt sich so 

charakterisieren354: 
Anerkennung der Gesundheitsschädlichkeit der Drogen355; 
staatliche (Gesundheits)kontrolle jeglichen Verkehrs von Drogen innerhalb des 

formalen-legalen Systems von Produktion und Handel, d.h. keine Maßnahmen be- 
züglich einer organisierten Drogenkriminalität; 

' Sanktionierung mittels allgemein gehaltener und unbestimmter Straftatbestände 
und administrativer Maßnahmen, einschließlich Kriminalisierung des Konsums; 
Orientierung an den internationalen Konventionen von 1912 (Den Haag). 1925 und 

1931 (Genf). 

Der Gesetzgeber hat in dieser Phase eine vorsichtig kontrollierende, im 

Kern tolerante Haltung eingenommen. 

In der zweiten Phase (1949-1966) hat sich insbesondere durch das De- 

creto Ley (DL, FN 363) 11005 v.  28.3.1949, das erst 1978 ersetzt wurde, 

ein Wandel von der formalen Kontrolle zur aktiven polizeilichen Repres- 

sion folgendermaßen vollzogen366: 

362 Vgl. Rubia, 1988, S.9ff.‚ der vier Phasen animmt, wobei sich jedoch die dritte und 

vierte Phase nicht wesentlich unterscheiden und beide geltende Gesetzgebung ent— 

halten. Auch Prada, 1985, S.150ff.; dem, 1989, S.404ff., der die Politik bis 1977 
als "zwischen Toleranz und Prohibition" verlaufend beschreibt. 

363 In Peru lassen sich folgende, für die Betäubungsmittelgesetzgebung relevanten 

Rechtsquellen, entsprechend der Normenhierarchie, unterscheiden: vom Kongreß 

(Senat und Abg.kammer) erlassene Gesetze (Izyes gem. Art.186 Nr.l Verf.). vom 

Präsidenten aufgrund Ermächtigung des Kongreßes erlassene Rechtsverordnungen 

"mit Gesetzeskraft" (Decreta Legislativo = DLeg, auch Decreta Ley = DL 

genannt, gemäß Art.2ll Nr.10 i.V.m. 188), vom Präs. erlassene 

Präsidialverordnungenl—beschlüsse (Decreto Suprema = DS/Resaluciön Suprema = 

RS gemäß 211 Nr.ll) und von Ministem erlassene Ministerialbeschlüsse 

(Resaluciön Ministerial = RM). 
364 Insgesamt wurden neben den genannten Normen 3 DS'. 18 RS, 1 RM erlassen 

(vgl. Rubio, 1988, 3.5). 
365 Als Drogen werden Opium, Morphin, Kokain, Heroin und Derivate genannt (Ges. 

4428 u. Ausführunggsregelung v. 7.3.1923); zur medizinischen 

Kokainverwendung 1.2.1. 
366 Das DL 11005 entstand aufgmnd der Empfehlung des DS v.26.3.1949 und soll in— 

nerhalb von 24—48h vorbereitet werden sein (Prada, 1985, S.151). Weiter wurden 

2 Ges., 5 DL's und 2 DS erlassen (Rubio, 1988, S.5f.). 
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Anerkennung der Extstenz eines internationalen, von "Mafias" organisierten D h _ . . . .. . . . D;cl>ig<egt36alndels, der polizeilich verfolgt werden musse, und Kod1fimerung dieses 

Verschärfung des materiellen Strafrechts durch wörtliche Übernahme der Tat- ha dl d . . . . . . K änsär?igs?n er Genfer Konvention von 1936, msbesondere Krmunaltsterung des 

Verschärfung des Strafprozessrechts, insbesondere Ausschluß des Habeas Corpus 
Rechts sowre prozessualer Begünstigungen (vorläufige Freilassung Strafum- 
wandlung, -erlaß etc.), "Belohnung" für Kollaboration sowie Beschleunigung des 
Verfahrens durch DL 11045 (sogenanntes Es!aruto Procesal); 
Schaffung einer zentralen (administrativen und gerichtlichen) Repressionsinstanz 
rsnttt dem ;Nanonah=gr Exlelkuctlivlrat gegen den Betäubungsmittelhandel"; 

ra ersc wemn et an e mit Minder'äh' 
Drogen (Ges. 16g185 v. 28.6.1966); ] rigen (1962) und Schmuggel von 
Betonung von Herstellung und Vermarktung von Kokain als zentrales Problem. 

Kokaanbau, -handel und -konsum wurden mit dem Kokamonopol (Estanco 
de la Coca) einer totalen staatliche Kontrolle unterworfen (1949) und - 
unt;:r Einfluß der Single Convention von 1961 (A.l.l.) — wurde die 
stu enweise okareduzierung und das Verbot von Koka als Zahl ' 
angeordnet (1964)368. ungsrmtflfl 

_ Die dritte Phase (1969-85) ist durch einen die ersten beiden Phasen ver- 
emtgenden _mtegralen Ansatz bestimmt, der gleichermaßen Regelungen auf 
der prävent1v-sozialen und polizeilich-repressiven Ebene einführt359_ 

Auf der präventiven Ebene wird die Drogenabhängigkeit mit dem 
Gesundheitsgesetzbuch (DL 17505 v. 18.3.1969) als Problem der öffentli— 
chen Gesundheit und Angriff auf die menschliche Würde begriffen, das be- 
kämpft werden müsse. Erst das DL 19505 v. 22.7.1972 unterscheidet den 
schützenswcrten Konsumenten vom profitorientierten Händler und ordnet 
Schutzmaßnahmen für (insbesondere minderjährige) Konsumenten an. 
Diese neue Sicht bildet die Grundlage für die Präventionsregelungen in 
dem DL 22095 v. 21.2.1978 (vgl. 2.1.1.) 

Auf der repressiven Ebene wird durch das genannte DL 19505 als zen— 
trales polizeiliches Problem der illegale Handel kriminalisiert und der Kon- 
sum entkriminalisiert. Dem folgt das genannte DL 22095, das eine Reihe 
von Straftatbeständen einführt, die durch das Decreto Legislativo (DLeg, 
PN 363) 22 v. 12.6.1981 geändert wurden. Die Straftatbestände des DLeg 
122 wurden wiederum durch die Reform des CP vom April 1991 geändert 
(dazu 2.31). Außerdem wurden prozessuale Änderungen eingeführt, ins- 
besondere bezüglich der Strafbegünstigungen, deren Gewährung bzw. 
NiChtgeWährung zwischen 1978 (DL 22095) und 1985 (Ges. 24388) insge- 

367 Eine unvollständige Kodifizierung des "illegalen Drogenhandels" wurde schon 
1941 durch das_DS v.  5.6. versucht (vgl. Prada, 1985. S.151). Demnach kann der 
Beginn der zweiten Phase auch 1941 angesetzt werden (so Prada, 1989, S.409f.). 

368 131. 11046 v. 13.6.49 u. DS 254 v.11.12.1964. Vgl. Prada. 1989, S.41 lf.‚ FN 260 
sowre die oben dargestellte internationale Antikokakampagne (I 21.2.). 

369 Insgesamt werden 8 Ges.. 1 | DLs. 4 D1egs und 4 DS eingeführt (ebd.. 8.6). 
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samt sechsmal geändert wurde, bis das neue Strafvollzugsgesetz (Codigo 
de Ejecuciön Penal‚ CE?) vom Juli 1991 Klarheit schaffte [vgl. 2.3.2. c)]. 

Das bilaterale Abkommen mit den USA vom 14.5.1991370 enthält in 
allen drei Politikbereichen Regelungen (2.1.3., 2.2.3.‚ 2.3.3.) 

2. Politik und geltendes Recht 

2.1. Prävention 

2.1.]. Po itive ec t 

Das genannte z.T. geltende Ley de Represion del Trafico Ilicito de Drogas 
(DL 22095, vgl. Annex I B371) enthält jeweils ein Kapitel "über die 
Fürsorge" (II) und die "Erholung des Drogenabhängigen" (III). 

Das Kapitel II hat nicht die Prävention i.e.S. zum Gegenstand, sondern 

de facto Kontrollmaßnahmen, indem Herstellung, Import, Export und Er- 
werb von Drogen einem besonderen, vom Gesundheitsministerium durch- 
zuführenden Verfahren unterworfen werden (Art. 10-16)372. Die Prävention 
hat - entgegen der Gesetzessystematik - in den Disposiciones Generales 
(Kap. I) Platz gefunden. Danach sind Ausbildungsprogramme, Informati— 
ons- und Orientierungsaktivitäten im Erziehungsbereigh, insbesondere in 
den Lehrplänen, ebenso vorgesehen wie wissenschaftliche Untersuchungen 
zur Drogenabhängigkeit und öffentliche Aufklärung (Art.4-—9). 

Für die Drogenabhängigen373 (Kapitel III) ist eine medizinische Be- 
handlung zur Entwöhnung und die "bio-psycho-soziale Rehabilitation" da- 
durch vorgesehen, daß staatliche und private Behandlungsdienste angebo- 
ten und Rehabilitationszentren geschaffen bzw. unterstützt werden (Art. 17- 
19). Dabei soll der Abhängige auch zu Hause behandelt werden können. 
Die (staatliche) Hilfe kann von ihm selbst, seinen Verwandten oder einer 
staatlichen Stelle beantragt werden (Art.20f.). 

Unter dem gleichen Titel (sic!) findet man eine kriminalpolitisch inter- 
essante Differenzierung zur strafrechtlichen Behandlung strafloser und der 
wegen "illegalen Drogenhandels" straffällig gewordener Konsumenten, 
wobei nur diese nach ihrer Behandlung mit der dem Delikt entsprechenden 

370 CEDRO, 1991. Innerstaatlich umgesetzt durch DS No. 100-91—PCM v. 15.5.1991, 
in: Normas Legales (Trujillo), tomo 179, mayo 1991, S.86ff. Vgl. auch IELR, Mai 
1991/173f. Zur Entwicklung der Verhandlungen: NAD 6/0kt.1990/1; NAD 
10/Februar 1991/4; NAD 12/April 1991/l; NAD l4/Juni 1991/li Krit. Youn- 
gers/Call, 1991; Deustua, 1991; Apradeh, 1991. 

371 Text in: Cödigo Penal/Co'digo de Procedimientos Pennler/Cödigo de Ejecuciön 
Penal ( CP/CPP/CEP), Lima 1990, S.I37ff.; Rubio, 1988, S.66ff. 

372 Art. ohne Angabe sind solche des DL 22095. 
373 Die Abhängigkeit wird mittels eines rechtsmedizinischen Gutachtens auf Antrag 

des Richters in Anwesenheit des Staatsanwalts festgestellt, wobei die Art und 
Menge der Betäubungsmittel sowie die Vergangenheit und klinische Situation des 
Abhängigen berücksichtigt werden soll (Art.28). 
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Strafe_bestraft werden. Innerhalb der straflosen Konsumenten muß dif- 
ferenuert werden zwischen demjenigen, der aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit in eine Rehabilitationseinrichtung eingeliefert wird (Art.22), 
dem Volljährigen, bei dem der Richter die "notwendigen Mittel zu seiner 
Rehabilitation" anordnet (Art.24), dem Minderjährigen, der seinen 
Erziehungsberechtigten oder - falls es keine gibt - dem Jugendrichter 
überstellt wird (Art.25), dem voll— oder minderjährigen 
W_1ederholungskonsumenten, der "zwingend" eingeliefert wird (Art.26). 
Die entstehenden Behandlungskosten sollen durch Pfändung der Güter des 
Abhängigen gedeckt werden (Art.27). 

In eine ähnliche Richtung wie Art.22 geht der geltende Cödigo Civil von 
1984, wonach der gewohnheitsmäßige und ungerechtfertigte Drogenge- 
brauch einen Trennungs- und Scheidungsgrund darstellt (Art.333 Nr.7, 349 
CC) und die Sucht Anlaß zur Pflegschaft sein kann (Art.564 CC)374. 

Im Bereich des Strafvollzugs sollen die Haftanstalten nach dem Cödigo 
de Ejecuciön Penal (CEP=StVZG) von 1985 und seiner Ausführungsrege- 
lung (reglamento)375 medizinisch ausgestattet sein und "spezifische Be- 
handlungszonen" einrichten (Art.95 CEP), so daß die Abhängigen eine 
"spezielle Umgebung innerhalb der psychiatrischen Einrichtungen des 
Strafvollzugs haben" (Art.237 reglamento). Diese Regelung wurde vom 
neuen CEP vom 31.7.1991375 übernommen (Art.79). Beschlagnahmte 
Wertgegenstände stehen dem "Nationalen Strafvollzugsinstitut" (Instituto 
Nacional Penitenciario) als finanzielle Mittel zur Verfügung (Art.161 alter 
CEP, Art.237 reglamento). 

2.1.2. Dgr Plan von I 986 und private Aktivitäten 

Im Jahre 1986 wurde vom Comite Multisectorial de Control de Drogas 
(2.4. 1 .) ein "Nationaler Plan zur Drogenprävention und Kontrolle" für 1986 
bis 1990 vorgelegt377. Der für die Prävention relevante Teil - Prevenciön 
del Usa Indebido de Drogas, Tratamiento y Rehabilitaciön del Färmaco— 
dep_enaüente378 - enthält u.a. Maßnahmen der primären, sekundären und 
tert1ären Prävention sowie zur Fortbildung, Durchführung wissen- 
schaftlicher Untersuchungen, Behandlungseinrichtungen und örtlichen 
Entwicklung im Gesundheits-, Erziehungs— und Justizbereich. Eine ge— 
nauere Darstellung erübrigt sich, weil die Bedeutung dieses Planes sich in 

374 Rubin. 1988, S.15‚ 33. 
375 CEP = DL 330 v.6.3.1985, regl.= DS 012-85—JUS in: CP/CPP/CEP 1990 

S.353ff., 387ff.; Rubio, 1988, 8.33, 87 (Wortlautauszug). , ’ 
376 DLeg 654, in: El Perüano, Diario Oficial, Lima, 1.8.1991. 
377 COMUCOD, 1986, 366 S., gegliedert in eine Zustandsbeschreibung (S.I2—lll), 

plolistis306hZe) Strategie, einschließlich Organisation (112-144) sowie die Unterpläne 

378 Ebd., S.I45ff. 
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der Zuteilung von Kompetenzen an zahlreiche Ministerien und Behörden 
erschöpft379_ 

Praktische Präventionspolitik wird nur auf privater Ebene, insbesondere 
von dem Centro de Informacion y Educacion para la Prevencion del Abuso 
de Drogas (CEDRO, 2.4.2), betrieben. Dabei werden folgende Ziele und 
Maßnahmen verfolgt380: 

öffentliche Aufklärung durch wissenschaftliche Untersuchungen (vgl. Bibliogra- 
fie), Spots in den Massenmedien, Wettbewerbe und Veranstaltungen; 
aktive "Verwicklung und Mobilisierung" der Bevölkerung durch Kampagnen 
mittels "Meinungsführern", Schaffung eines Netzes von 1.200 Einrichtungen aller 
Art sowie öffentliche Aufklärung (ebd.); 
Weitergabe (Drogen-)"spezifischer Kenntnisse" mittels eines Dokumentati- 
onszentrums, Veröffentlichungen, Fortbildungsprogramrne, technischer Unter- 
stützung und Angebot von Dienstleistungen; 
Weitergabe "unspezifischer Kenntnisse" zur Verminderung der Risikofaktoren, die 
zum Konsum führen, mittels therapeutischer Gruppen, "Schulen für E1tem", 
Programmen zur sinnvollen Freizeitnutzung, Förderung von "natürlichen Führern" 
und örtlicher Selbstorganisation als Alternative zum "Leben auf der Straße", insbe- 
sondere für die sogenannten nifios de la calle (Straßenkinder). 

Im Jahre 1991 wurde verstärkt Sozialarbeit mit der Gemeinschaft betrieben. 
Zukünftig soll auch mehr im ländlichen Bereich gearbeitet werden”“. 

] . A '  .., 
2.1.3. Das Abkommen mit den USA 

. . - »" . 
Das bilaterale Abkommen mit den USA vom 14.5.1991 (vgl. PN 370) Steht 
folgende Maßnahmen vor (Nr.30-32): 

' Sensibilisierung der öffentlichen Meinung gegen Drogenhandel und -gebrauch 
durch Kampagnen und Verteilung von Informationsrnaterial; 
Schaffung von "agentes preventivos" durch Rekrutierung von "Meinungsführem"; 
Aufldärung durch Studien, Fortbildung, technische Unterstützung etc.; 
verstärkte institutionelle Zusammenarbeit zwischen peruanischen und US 
Organisationen. 

2.2. Kontrolle, Substitution und alternative Entwicklung 

2.2.1. Positives Recht 

DL 22095 enthält nur im Rahmen des Kapitel IV ("Produktion, Ver- 
marktung und Kontrolle") einige allgemein gehaltene Regelungen zur Ko— 
kasubstitution und Zerstörung. Ausgehend von staatlicher Kontrolle und 
dem Kokamonopol zur "Industrialisierung, Export oder wissenschaftlichen 
Untersuchungszwecken" mittels des Empresa Nacional de Coca (ENACO, 

379 Lamas, Interview, Lima 17.10.1990, nach dessen Ansicht dieser Plan "niemals 
Geltung hatte"; ebenso Danzer, Interview, Lima, 15 . 10. 1990, der nachdrücklich da- 
von abriet, den Plan genauer zu behandeln. 

380 Lehrer, Interview, Lima 15.10.1990; vgl. auch dem. 1989, S.369ff. 
381 Lerner, Interview, Lima, 7.11.1991. 
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2.4.3.) [Art.32,33,41], wird jeglicher private Neuanbau von Koka verboten 
(Art.3l) und bestehender einer Enteignung, obligatorischen Zerstörung 
und Substitution unterworfen (Art.33ff.). Dabei werden die "nicht direkt 
von ihren Eigentümern geleiteten" Kokagrundstücke enteignet (Art.34) und 
die in "Einzeleigentum" stehenden beschlagnahmt und landlosen Bauern 
zugesprochen, wenn ihre Eigentümer die Koka nicht innerhalb von 2-3 
Jahren "zerstören und substituieren" (Art.35). Zuwiderhandlungen werden 
polizeilich verfolgt (Art.37) und bestraft (2.31), jegliche (technische) 
Hilfe zum Kokaanbau ist verboten (Art.39). Die Eingriffsintensität der 
Regelungen macht die diktatorische Einstellung des damaligen 
Gesetzgebers deutlich. 

Im November 1990 wurden die mit Kokaanbau und -vermarktung 
zusammenhängenden wirtschaftlichen Aktivitäten, im April 1992 alle 
Flughäfen in der Huallaga-Region und anderen Kokagebieten unter Aus- 
nahmezustand gestellt“? 

Im Dezember 1990 wurde eine "Autonome Behörde alternativer Ent- 
wicklung" gegründet, die im November 1991 durch das "Institut alternati- 
ver Entwicklung" ersetzt wurde (dazu 2.4. ] .). 

Nach jahrelanger Kokareduktionspolitik unter der programmatischen Ägide 
der USA wurde am 26.10.1990 mit der "Fuäigori-Doktrin über Dro- 
genkontrollpolitik und alternative Entwicklung" erstmals eine peruani- 
sche Strategie vorgelegt. 

Der Vorschlag geht von der These aus, daß die Kokareduktion von einer 
alternativen wirtschaftlichen Entwicklung in Form der Substitution durch 
andere Anbauprodukte begleitet sein müsse, da 

"Repression, die die Bauern ohne Alternativen läßt, unter den gegenwärtigen sozio- 
politischen Bedingungen Perus leicht zu einer Verschärfung der Armut und viel— 
leicht zu einem Bürgerkrieg führen könnte" (5.2). 

Eine Substitutionspolitik setze jedoch die Vergabe von "registrierten 
Eigentumstiteln" an die bislang dem informellen Sektor angehörenden 
(Koka)Bauern voraus, da die Ersatzprodukte - im Gegensatz zu dem von 
Zwischenhändlern, informell aufgekauften Koka - nur innerhalb einer for- 

382 DS 151-90 PCM v. l4 . l  l . l990‚ in: Namur Legales (Lima), Nr.l72‚ November 
1990, 8.56; DL 25426 v. 9.4.1992, in: ebd., Nr. 191, April 1992. 3.192. 

383 Acuerdo Presidencia de la Republicu—ILD, Doctrina Fujimori sobre Politica de 
Control de Drogas y Desarrollo Alternative. Lima 26.10.1990. zit. m. S. 
Auffallend ist der explizite Bezug zur Politik der USA ("Initiative for the 
Americas“ von Präsident Bush und Brady Plan von Finanzminister Brady) auf 
S.7f.‚ der einmal mehr die schon beschriebene. dominierende US—Rolle bestätigt 
(Vgl. A.3.). Vgl. auch die Rede Fujimoris zum Abkommen mit den USA, in: El 
Perürmo, Lima, 16.5.1991. insbes. S.3f. 
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malen "Marktwirtschaft in den Anbauzonen" kontrolliert zu produzieren 
und effektiv zu vermarkten seien. Damit werde es den Bauern "erlaubt, sich 

als Privatuntemehmer in eine Wirtschaft des legalen und sicheren Marktes 
zu integrieren", und ihnen "die Verantwortung übertragen wie sie den 
Grund und Boden verwalten" und mit wem und wie sie "Verträge schlie— 
ßen" (3.3). Die registrierten Grundstücke könnten mit Hypotheken belastet 
werden und dienten so als Sicherheiten für notwendige Kredite, die zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt mangels Sicherheiten nur 10% der landwirt- 
schaftlichen Betriebe erhalten. Die Registrierung errnögliche eine leichtere 
Einschätzung der Substitutionsergebnisse und den "Wiedereintritt der 1e- 

galen Autorität" in die derzeit von "subversiven Gruppen" und Drogen- 
händlem beherrschten Anbauzonen [II 2.4.2.b)] sowie die Wahrnehmung 
des Staates nicht nur als "Unterdrücker, sondern als legitime Autorität und 
Quelle alternativer Lösungen" (5.4). 

_ In der Praxis geht es um die Beseitigung bürokratischer Hindernisse zur 
Überwindung der "Informalität" der Kokabauern. Schon seit September 
1990 sei die Registrierung ihrer Grundstücke innerhalb eines Monats und 
"hundertrnal billiger" als im alten System möglich (8.3), weiter müßten auf 
gesellschaftsrechtlicher Ebene nicht nur (nicht rechtsfähige) Personenver— 
einigungen, etwa Produktionskooperativen, sondern auch (rechtsfähige) 
Kommandit- oder Aktiengesellschaften zugelassen Werden (S.5)„ 

Zusammenfassend wird das Schlagwort der "alternativen Entwicklung" 
mit drei Kriterien gefüllt: Eigentumstitel für die Kokabauern, 
(gesellschaftsrechtliche) Erleichterung der Gründung "formaler Unterneh- 

men" und Integration in den formalen Wirtschaftssektor. Ziel ist die 

"Schaffung einer Wirtschaft des Marktes. die sicheres Eigentum anbietet, altema— 
tive (Einkommens)möglichkeiten und ein politisches System, das bäuerliche Parti- 
zipation einschließt" (5.8). 

Die Fujimori Doktrin wurde nicht nur im Akommen mit den USA auf— 
gegriffen (dazu unten), sondem auch im November 1991 durch das "Gesetz 
der Grundlagen der integralen Strategie alternativer Entwicklung, um den 
unerlaubten Dro enhandel mit der Beteili un der Bevölkerun 
auszurotten"3g4, fortgeführt. Neben der Schaffung einer neuen Organisati- 
onsstruktur (dazu 2.4.1.) bestätigt dieses Gesetz die Anerkennung der Ko- 
kabauern als "wertvolle Verhandlungspartner" (interlocutores valfdos) und 
sieht ihre Identifizierung, ihre Registrierung, die Vergabe von Eigen- 
tumstiteln und aktive Beteiligung bei "der Schaffung einer sozialen Markt— 
wirtschaft vor, die die alternative Entwicklung erleichtert" (Art.2 Nr.l-9). 

Die bäuerliche Partizipation wird ausdrücklich als (subjektives) Recht aus— 

geforrnt und umfaßt alle Handlungsebenen von der Aushandlung der Sub— 

stitutionsabkommen bis zur Überwachung der Verwirklichung der Strategie 

(Art.9—ll). Als "alternative Aktivitäten" sind u.a. deren Feststellung und 

384 "Ley de bases de la estrategia integral de desarrollo alternativo para erradicar el 
trafico ilr'cito de drogas con la participaciön de la poblaciön" (DLeg. 753 v. 
8.11.1991, in: El Perüano, Lima, v. 12.11.1991. S.101708). 
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Förderung auf der Grundlage bäuerlicher Selbstbestimmung, 
Infrastrukturmaßnahmen gemäß den Notwendigkeiten der Bevölkerung, 
Schaffung von Finanzierungsinstitutionen und Konkretisierung staatlicher 
Zuständrgkeiten zur Vermeidung von Disfunktionalitäten vorgesehen 
(Art.2 Nr.lO-l7). Der Staat tritt in Form des IDEA in Erscheinung (dazu 
2.4.1.), welches eine "direkte Interlokution" zwischen Exekutive und Be- 
völkerung ermöglichen soll (Art.2 Nr.l8f.). Die konkrete 
Proyektausführung soll privaten, nichtstaatlichen Organisationen überlassen 
werden385‚ Es werden "spezielle Zonen alternativer Entwicklung" per DS 
geschaffen, in denen völlige Privatautonomie der bäuerlichen 
Grundstückseigentümer bezüglich Belastung ihrer Grundstücke (zur 
Kreditsicherung) und Investitionen Dritter besteht (Art.3-8). 

2.2.3. Das Abkommen mit den USA 

Das Abkommen mit den USA (FN 370) verfolgt in diesem Bereich die von 
der Fujlm0ri Doktrin vorgegebene Strategie struktureller ökonomischer 
Reformen mit Hilfe bäuerlicher Partizipation (Nr.l7ft). Eine "strukturelle 
mrkroökonomische Angleichung" in den Kokazonen erfordere insbeson- 
dere (Nr.ll): 

' Demokratische Teilnahmemöglichkeiten; 
Annerkennung und Registrierung von Vermögensrechten; 
lokale Substitutionsabkommen; 
Förderung neuer ökonomischer (Einkommens)möglichkeiten; 
Beseitigung bürokratischer Hindernisse, insbesondere bezüglich Kreditaufnahme 
und Vermarktung alternativer Produkte. ’ 

Diese alternativen Entwicklungsmöglichkeiten sollen auch in anderen 
Zonen gefördert werden, um die Migration in die Kokazonen oder den Ko— 
kaanbau in dresen Zonen zu verhindern (Nr.22). 

2.2.4. Konkrete Proiekte (USA, UNDQP1386 

Nach den ersten polizeilichen Kokazerstömngsoperationen 1979/80 wurden 
im Jahre 1983 die von den USA finanzierten Projekte "Kontrolle und 
Reduzierung der Koka im Alto Huallaga" (CORAH) und "Spezialprojekt 
Alto Huallaga" (PEAH) begonnen. CORAH hatte eine Kokazerstörung 

385 Gonzälez, Interview, Lima, 18.11.1991. 
386 Diese Darstellung basiert auf Besuchen der genannten Projekte (vgl. Annex 111 u. 

meine Artikel in Die Tageszeitung , Berlin, 8.1.1992 u. El Espectador, Bogotä, 
1.3.1992—2D) und folgenden Dokumenten: Programa de las Naciones Unidas 
para la. Fiscalizaciön Internacional de Droga.r UNDCP/FDAC, terminos de 
referenc1a, evaluacion del programa del sector de reduccion de oferta 
UNDCP/FDAC en el Perü, ohne Ort, 1.10.1991; Situaciän actual de los prayectos 
UNDCP, AD/PER/86/4S9, ohne Ort, 13.5.1991; Situaeiön actual de las proyectos 
UNDCP, AD/PER/88/4S4, ohne Ort und Datum; Hernändez, 1991, S.5ff. llff. 
(insbesondere zu US-Projekten). , 
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Organisationsdelikt (Bande bzw. Mitgliedschaft in Bande, auch Art.57), 
von einem Amtsträger, im Erziehungsbereich Tätigen, gesundhettlrchem 
Fachpersonal, mittels einer schuldunfähigen Person oder in öffenthchen 
Erziehungs-, Gesundheits- oder Erholungseinrichtungen begangen wurde 
(Art.55 A). Bei erstmaliger Tatwiederholung innerhalb von fünf Jahren 
wird als Mindeststrafe die Höchstrafe des entsprechenden Delikts verhängt, 
bei einer zweiten Wiederholung wird der Täter mindestens für den 
Zeitraum der Höchststrafe und höchstens für das 1'/zfache derselben in ein 
Straflager überstellt (Art.65 i.V.m. 11 lff. CP). 

Die Strafe wird auf 2-10 J. gemildert, wenn bei den Tathandlungen_ des 
Art.55 "kleine Mengen"392 verwendet wurden oder die Droge "m kleinen 
Mengen und direkt an individuelle Konsumenten verteilt wurde" (Art.55 
B . 

)Die Strafe des Teilnehmers kann nicht- wie im allgemeinen Strafrecht - 
(um ein Drittel) gemildert werden, sondern entspricht der des Täters 
(Art.62 i.V.m. 102 CP). _ 

Der Besitz der "persönlichen Dosis" (FN 391) für den "eigenen und un- 
mittelbaren Konsum" ist straffrei (!), wobei die "Abhängrgkert"—°"*’3 m 81— 
nem rechtsmedizinischen Gutachten festgestellt werden muß (Art.56) [vgl. 
2.1.1. . 

Atfsländer werden - außer im Falle der Strafmilde‘rung des Art.58 (so) - 
nach Verbüßung der Strafe ohne Rückkehrrnöglichkeit des Landes ver- 
wiesen (Art.63). ‘ _ 

Neben der Freiheitsstrafe wird ein Bußgeld von 50-500 Mindestmonats- 
gehältem (MG) [Art.61] und ein nach Vollzug laufendes Berufsverbot394 
von 2—10 J. (Art.6l A, B) angeordnet. 

Während des Untersuchungszeitraums wurde im April 1991 ein neuer CP 
erlassen395, durch dessen Art.296 bis 303 die betäubungsmittelrechtlichen 
Straftatbestände in das Kemstrafrecht eingegliedert wurden und DLeg 122 
abbedungen wurde. Die Änderungen beschränken sich im wesentlichen auf 
eine Reduzierung des Grundtatbestandes "Drogenhandel", die Konkre- 
tisierung des straffreien Konsums sowie - im Bereich der Strafzumessung — 
insgesamt mildere Strafen und spezielle Bußgeld-Tagessätze (B g): 

als Grundtatbestand wird nun "Fördern, Begünstigen oder Erleichtem des illegalen 
Drogenkonsums mittels Herstellung, Handel oder Besitz zum Zwecke des Han- 
dels" sowie die Vermarktung von Primärstoffen oder Inhaltstoffen zur Drogenver- 
arbeitung mit 8-15 J., 180-365 Bg und Bemfsverbot gemäß Art.36 Nr 1,2 u.4 be— 

392 "Kleine Menge” oder "persl. Dosis" ist die Tagesdosis (Art.89 Nr. 12). 
393 Die in Art.89 Nr.9-ll angegebenen Definitionen der _"Drogensucht" und 

(phys.lpsych.) Abhängigkeit entsprechen den genannten Definitionen (Kap. I. 1 .). „ 
394 Diese Berufsverbot umfasst "öffentliche Aufträge, Amter und Beschäfttgungen 

und die Ausübung von im Urteil verbotenen Berufen (61 A, B i.V.m. 27 Nr.3, 6 al- 
ter CP). 

395 Cödigo Penal (CP), verkündet durch DLeg 635, in: El Perüana, Lima, Sonder- 
nummer April 1991; sekundär: Zur'iiga R., 1991. 
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straft (Art.296); die in der ursprünglichen Fassung tggthaltene Tathandlung des "Anbaus" wurde in der revidierten Fassung gestrichen3 . Konsum bleibt durch das (noch immer ungeklärte) Konzept der dasis personal straffrei; zu ihrer richterlichen Bestimmung werden die Kriterien "Verhältnis Ge— wicht-Dosis, Reinheitsgrad und Ergreifen der Droge" angegeben (Art.299) und zur Abgrenzung Konsum—Handel schon im Grundtatbestand klargestellt, daß nur "der Besitz zum Zwecke des Handels“ strafbar sei (Art.296). 
Bezüglich der Tatbestände der An 58, 59 und 59 A DLeg 122 wird nur das Strafmaß von 58 auf 2-5 J. reduziert und ein Berufsverbot gemäß Art.36 Nr.l,2 u.4 CP angeordnet sowie spezielle Bußgelder397 verhängt (Art.300-302). 
Der strafschärfende 55 A DLeg 122 wird insoweit vereinfacht, als der Strafschärfungsgrund der kriminellen Organisation mittels Begehung durch minde- stens zwei Personen oder Mitgliedschaft erfaßt wird und die unnötige getrennte Kodifizierung des Art.57 DLeg 122 entfällt; das Strafmaß wird durch 180—365 Bg und Berufsverbot gemäß Art.36 Nr. 1, 2, 4, 5 u.8 CP ergänzt (Art.297). Zur Strafmilderung wird weiterhin - vgl. Art.55 B DLeg 122 — das Konzept der "kleinen Menge" verwendet, wobei das Strafmaß bei Besitz und Produktion zum Handel auf 2-8 J. (365 — 730 Tagessätze und Berufsverbot) reduziert wird und bei direkter Verteilung an "Nicht-Schuldunfähige" (zus. Erfordernis) auf 1-4 J., 180- 365 Tagessätze und Berufsverbot (Art.298). 
Der Tatbestand des Art.60 DLeg entfällt und ausländische Täter werden ausnahms- los - anders Art.63 DLeg 122 — des Landes verwiesen (Art.303). 

Im Hinblick auf die Rechtssicherheit ist zu beanstanden, daß die Neure- gelung den enumerativen Ansatz des DL 22095 bei der Drogendefinition (FN 389) durch die unbestimmten Begriffe "toxische Drogen, Rauschgift 
oder Betäubungsmittel" ersetzt (zur Problematik I I.). 

Im November 1991 hat Präsident Fujimori per Verordnung zwei neue 
Tatbestände (Art. 296a, 296b) eingefügt, mit denen beabsichtigt ist, so die 
offizielle Begründung, die "finanziellen und logistischen Strukturen" des 
Drogenhandels "anzugreifen", indem "aus dem Rauschgifthandel herrüh- 
rende Gewinne und Produkte" den Tätern entzogen werden. Trotz Wider- 
stand des (damaligen) Kongresses macht sich nun strafbar398: 

396 Als Grund dafür wurde genannt, daß die Kriminalisierung des (Koka)anbaus kaum vereinbar mit der in der Fujimori Doktrin und den folgenden Regelungen (2.2.2, 2.2.3.) enthaltenen Anerkennung der Kokabauem als "wertvolle Verhandlungspartner" sei. Damit ist nun jeglicher Anbau straffrei, nicht allerdings 
der Vermarktung von Primärstoffen (!). (Garcia-Sayän, Interview, Lima, 5.11.1991; Ugaz, Interview, Lima, 6.11.1991; Prada, Interview, Lima, 7.11.1991). 

397 90-180 Tagessätze (Abs.l von 301 und 302) bzw. 180-360 Tagessätze (Abs.2). 
398 DLeg 736 v. 8.11.1991 (hier: Begründung), in: El Perüano, Lima, 12.11.1991, 8.101664f. Der Präsident hat diese Verordnungen aufgrund der ihm gemäß Art.211 Nr.10 i.V.m.188 Verfass. vom Kongreß durch Gesetz 25327 v. 17.6.1991 für 150 Tage verliehenen Kompetenz — zum Erlass von DLeg's zur "Befriedung" — 

erlassen. Die V0en treten 30 Tage nach Veröffentlichung in Kraft, wenn der Kongreß nicht gegen sie stimmt (Art.3 Ges. 25327, in: El Perüano v. 17.6.1991, S.97673; vgl. zur V0kompetenz allg. FN 361). Der Kongreß hat jedoch durch Gesetz 25399 v. 7.2.1992 u.a. das DLeg 736 abbedungen (in: El Peruano, 10.2.1992, S.104225), woraufhin Präsident Fujimori es durch DL 25428 v. 10.4.1992 (wieder) in den CP inkorporiert hat (in: Narmas Legales. Trujillo, Nr.191, April 1992, S.l99f.) . 
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"Wer sich an der Investition, dem Verkauf, der Verpfändung, der Übereignung 
oder dem Besitz der vom Drogenhandel erhaltenen Gewinne, Sachen oder Güter 
oder wirtschaftlichen Nutzen beteiligt (interviene)" - und mindestens Verdacht be- 
züglich des illegalen Ursprungs hegte -, mit 5-10 Jahren, 120-300 BG und Berufs- 
verbot; "wer besagte Gewinne kauft, aufbewahrt, schützt, versteckt oder 
empfängt", mit der gleichen Strafe (Art.] D Leg 736, 296a CP). 
"Wer sich am Verfahren des Weißens oder Waschens (blanqueada o lavada)399 
von aus dem illegalen Drogenhandel oder NarcoterroriSmus (!) stammenden Geld 
beteiligt, sei es, daß er es in andere Güter umwandelt oder in andere Länder über- 
führt, unter jeglicher vom Bank- und Finanzsystem angewendeten Modalität oder 
in dem er es in den nationalen Wirtschaftskreislauf zurückfiihrt (repatricindalo), in 
einer solchen Weise, daß er seinen Ursprung, sein Eigentum und andere potentiell 
illegale Faktoren verbirgt", mit 6-12 Jahren, 140-365 BG und Berufsverbot; 
handelt es sich bei dem Täter um ein “Mitglied des Bank— oder Finanzsystems", 
wird die Strafe um "das Maximum des Gesetzes als Minimum"(?)400 verschärft; 
sind die Tathandlungen mit "terroristischen Aktivitäten" verbunden, werden die 
Strafen verdoppelt (Art.] D Leg 736, 296b CP). 

Zur Ermittlung dieser Delikte kann das Ministerio Publica die Aufhebung 
des Bank— und Steuergeheimnisses beantragen (Art.] 1.Abs. DLeg 736). 

Im Nebenstrafrecht wurden 1982 durch DS 059-82—EFC401 zur Drogen- 
herstellung geeignete chemische Produkte und Inhaltstoffe402 einer staatli— 
chen Produktions— und Vermarktungskontrolle unterworfen (Art. If), indem 
Hersteller, Importeure und Groß- und Einzelhändler verpflichtet wurden, 
spezielle "Verkaufsregister" anzulegen (An.3), Azeton und Salzsäure nur in 
begrenzten Mengen im Einzelhandel zu verkaufen (Art.4) und (darüber) die 
entsprechenden staatlichen Behörden monatlich zu informieren (Art.5). Die 
Nichtführung dieser "Verkaufsregister" wird als Zuwiderhandlung mit 15 
Mindestmonatsgehältem bestraft (Art.7b i.V.m. 6b), bei Wiederholung 
innerhalb von drei Jahren (daneben) mit Schließung des Unternehmens und 
Anzeige wegen Drogenhandel i.S.von An.57 DLeg 122 (Art.8 i.V.m. 6b). 
Fehlende oder falsche Information der Behörden wird mit IO 
Mindestmonatsgehältem bestraft (Art.7a i.V.m. 6a), bei Wiederholung mit 
20 Mindestmonatsgehältem (Art.8 i.V.m. 6a). Dieses DS wiederholt im 
wesentlichen die Art.43ff, 47ff DL 22095 [schon a) und sogleich c)]. 

Schließlich wurde 1990 durch Beschluß des Direktoriums der Marine403 
der illegale Seetransport von Betäubungsmitteln mit Bußgeldern bis zu US 
$ 1000 pro Unze Heroin oder Kokain und 500 pro Unze Marihuana oder 
Derivate bestraft. 

399 Vgl. dazu auch das Abkommen mit den USA v. 14.10.1991 (näher 2.3.3.) 
400 Das "Maximum des Gesetzes" meint wohl die im CP vorgesehene Höchsfreiheits- 

strafe, also 25 Jahre (Art.29); "als Minimum" bedeutet dann, daß die Mindesstrafe 
in diesen Fällen 25 .] . ist (R.Soberon, Interview, Lima. 19.11.1991) 

401 V. 17.2.1982, in: Rubio, 1988, S.82f. 
402 Als solche werden aufgezählt: Schwefelsäure, Natriumkarbonat, Ethyl— oder 

ätherischer Schwefel, Azeton und Salzsäure (Art.2). 
403 Resoluciän Directoral 0035-90—DC-MEP, in: El Perüano (Lima) 7.3.1990. 
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c ) Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß Art. 75 DL 22095 werden Zuwiderhandlungen gegen die Art.43-45 
und 47—53 mit 2-20 Mindestmonatsgehältem Bußgeld und Schließung der 
entsprechenden Einrichtung bestraft, bei Tatwiederholung wird wegen 
illegalem Drogenhandel gemäß Art.57 DLeg 122 bestraft. Die Vertreter 
oder Geschäftsführer der zuwiderhandelnden juristischen Personen haften 
gemeinschaftlich (solidariamente) (Art.76). 

2.3.2. Prozessuales Recht 

a ) Zuständigkeiten 

In Perü gibt es noch keine spezielle Drogengerichtsbarkeit. Daher sind die 
allgemeinen Zuständigkeitsregelungen anzuwenden. Ermittlung und 
Verurteilung der "gemeinen Verbrechen" fallen in die Zuständigkeit der or- 
dentlichen Strat]ustiz (Art.9 alter CPP) und Straftaten aufgrund von 
"Spezialgesetzen" in die Zuständigkeit des CSI , der Tribunales Correccio- 
nales404, der Jugendrichter oder Militärgerichte, die spezielle Kammern 
einrichten können (Art.]0 alter CPP)”? Der neue CPP vom 25.4.1991406 
unterscheidet zwischen örtlicher und sachlicher Zuständigkeit sowie 
Zuständigkeit aufgrund Sachzusammenhang (Art.]5, 17ff., Ziff., 26f., 42ff. 
CPP). Die sachliche Zuständigkeitsaufteilung des alten CPP wird durch 
Verweis auf Sonderregelungen des CPP oder anderer Gesetze ersetzt 
(Art.22 Nr.], 23 Nr.]). Die Zuständigkeit für Betäubungsmitteldelikte 
(Art.296ff. neuer CP) obliegt demnach den Kammern der Obergerichte 
(Salas Penales de las Corres Superiores, Art.373 Nr.7 CPP). 

Die einzige Sonderbestimmung im Rahmen der Zuständigkeit besteht 
darin, daß der CS] aus Gründen der Sicherheit der Angeklagten oder im 
Ausnahmezustand (II 2.1.) eine Zuständigkeitsverlagerung bei Terrorismus, 
Spionage oder Betäubungsmittelverfahren anordnen kann 07. 

404 Dies sind vom CS] oder den Obergerichten (Carter Superiores) gebildete Diszipli— 
nargerichte, die auch Funktionen im ordentl. Verfahren, insbesondere im Rahmen 
der Ermittlungen haben (207f., I l f f .  CPP). und als Sonderstrafgerichte, etwa im 
Bereich des Terrorismus. gebildet werden können (Art.6 des Ges. 24700 v.  9.6.87, 
in: CP/CPP/CEP, 1990, S.3l9ff.). 

405 Vgl. etwa Gesetz 24700 (ebd.) u. Gesetz 24063 v. 10.1.88, nach dem der CS] zwei 
neue Senate mit je 5 Mitgl. einrichten soll, in: Rubio, 1988. 8.86. 

406 DLeg 638 v. 25.4.1991 (in revidierter Fassung in El Perüana, Lima, 1.6.1991). 
Der CPP trat am 1.4.1992 in Kraft (Art.2 DLeg 638). 

407 Art.3 des Ges. 23414 v. 1.6.1982, in: ebd., 8.83f. 



..‚7 

222 Droggiipalitik und -recht 
'": 
" \  -r. ‚  

b) Besondere Vetfahrehsbestimmungen 

Ein besonderes, abgekürztcs Verfahren existiert - für Betäubungsmittel- 
verfahren“*08 - nicht. Es gelten die allgemeinen Verfahrensvorschriften 
(Art.9lff. CPP). Allerdings ist - nach Kolumbien [B 2.4.2;b)] - nun auch in 
Perü das Akkusationssystem eingeführt worden und der Staatsanwalt hat 
den "Ermittlungsrichter" (iuez instructor) als 'Herr des 
Ermittlungsverfahrens' (Art.49 alter CPP) ersetzt409‚ 

Nach den einzigen Sonderbestimmungen beginnt die Strafverfolgung 
(acciön penal) mit der Anzeige des Ministerio Publica (Art.54 in der durch 
DLeg 122 geänd. Fassung). Minderjährige sollen innerhalb von 24 h dem 
Jugendrichter überstellt werden (Art.72). 

Möglichkeiten von Strafmilderung, -ausschluß oder -aussetzung werden 
zwar laut offizieller Begründung nun auch gewährt, um "die Subversion 
und den illegalen Drogenhandel auszurotten", beziehen sich aber im Be- 
schlußteil des betreffenden DLeg nur auf das Delikt des Terrorismus im 
Sinne der Art.3 19-324 CP410. 

c) Zwangsmaßnahmen 

aa) Allgemeine / ' x  * 

Im Bereich der Straf(vollzugs)begünstigungen gestaltete sich die 
Rechtslage bis zur Verabschiedung des neuen Codigo de Ejecucion Penn] 
(CEP)‘“ sehr kompliziert“? 

408 Das durch DLeg 124 v. 12.6.81 eingeführte abgekürzte Verfahren gilt nach dem 
klaren Wortlaut nicht für Betäubungsmitteldelikte (in: CP/CPP/CEP, 1990, 
S.3llff.). Zwischen März 1980 und Dez. 1982 galt ein abgekürztes Verfahren für 
Betäubungsmitteldelikte in den unter Ausnahmezustand gestellten Depts. 
Huänuco, San Martin und der Prov. Coronel Portillo (DL 22927, aufgehoben 
durch DL 23505, in: Rubio, 1988, S.78f., 85). Für terroristische Straftaten vgl. 
Ges. 24700 (FN 404). 

409 Vgl. Art.l—3, 58-67, 104-108, 112f., 260 CPP. In der offiziellen Begründung wird 
von einem "modernisierten Akkusationsmodell" i.S. strikter Beachtung prozes- 
sualer Garantien gesprochen (nach Figueroa, 1991, 8.32). Das MinPubl bleibt 
neutrale Kontrollinstanz (Art.250 Verf.). 

410 Vgl. DLeg 748 v. 8.11.1991, in: E1Peru’ano, Lima, 13.11.1991, S.101788‚ wo je- 
doch nicht einmal der "Narcoterrorismus" erwähnt wird, der die einzige 
Verbindung zwischen Drogenhandel und Terrorismus ermöglicht. 

411 DLeg. 654 v. 31.7.1991, in: El Perüano v.1.8.1991. 
412 Schon die Rechtsentwicklung war verwirrend. Gemäß Art.64 DL 22095 wurde 

wegen Drogenhandels Angeklagten oder Verurteilten "vorläufige Freilassung, be— 
dingte Entlassung, Strafumwandlung, Strafaussetzung zur Bewährung und Begna- 
digung" nicht gewährt. Diese Regelung wurde zwischen 1981 bis 1985jährlich (!) 
geändert bzw. ergänzt: 1981 wurde die "bedingte Entlassung" wieder gewährt 
(Art.l DLeg 122); 1982 die "Begnadigung" und 1983 (zusätzlich) 
"Sonderausgangserlaubnis", "Freiheit unter Aufsicht", "Arbeit außerhalb der Straf- 
anstalt", "Abarbeitung der Strafe" (erneut) nicht gewährt; 1984 letztere Norm auf 
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Der neue CEP, der zwar nicht ausdrücklich, aber gemäß der Lex-poste- 
rior-Regel die in FN 409 genannten Regelungen abbedingt, schließt 
Straferlaß für Arbeit und Erziehung (Art.44-47), kontrollierten Ausgang 
(Art.48-52) und bedingte Entlassung (Art.S3—S7) für Delikte der Art.296ff. 
CP (Drogenhandel) ausdrücklich aus (Art.47, 48, 53). Er bestätigt also die 
Tendenz des "Gesetzes der Entkriminalisierung" (vgl. FN 411). 

Die vom Ermittlungsrichter angeordnete Freilassung kann vom Staats- 
anwalt angefochten und muß vom Tribunal Correcianal gebilligt werden 
(Art.74 DL 22095). 

bb) Drogenrechtliche 

Gemäß Art.7l DL 22095 kann die Polizei im Rahmen der Untersuchung 
folgende Maßnahmen vornehmen: 

vorläufige Festnahme bis zu 15 Tagen bei Kenntnis des Ermittlungsrichters [die 
richterliche Vorführung innerhalb von 24 h ist bei Terrorismus- und Drogendelik- 
änpgemäß Art.2 Nr.20 g) der Verfassung ausgeschlossen, vgl. a. Art.]09 neuer 

P ; 
Eintritt und Durchsuchung von Drogenlagern, —fabriken oder —verteilungszentren; 
Inspektion von Laboratorien, Apotheken und Geschäften in Begleitung eines 
Gesundheitsbeamten; - 
Beschränkung oder Verhinderung der Ein-, Durch- oder Ausreise von des 
Drogenhandels Verdächtigen. 

Delikte seit dem 6.1 1.83 für anwendbar erklärt und schließlich 1985 ("Gesetz der 
Entkriminalisierung") Art.64 in der durch DLeg 122 geänderten Fassung dahinge- 
hend geändert, daß einerseits "Strafumwandlung" wieder gewährt und andererseits 
(zusätzlich) "bedingte Entlassung", "Strafersetzung" und "Strafnachlaß" nicht ge- 
währen werden sollen (Ges. 23490 v. 5.11.82, Ges. 23689 v. 11.10.83, Ges. 23956 
v.29.10.1984, Art.2 Ges. 24388 v. 5.12.1985, in: Rubio, 1988, S. 14ff., 85f., 88). 
Bei Beurteilung der Rechtslage war folgendes zu berücksichtigen. Bei strenger 
Anwendung der lex posterior Regel würden nach dem (letzten) Gesetz von 1985 
"vorläufige Freilassung, bedingte Entlassung, Strafaussetzung zur Bewährung, Be- 
gnadigung, Strafersetzung und Strafnachlaß“ nicht gewährt, außer in den Fällen 
der Strafmilderungen gemäß 55 B DLeg 122(2.3.1b)), sofern es sich nicht um 
einen Wiederholungs- oder Gewohnheitstäter oder Begehung gegenüber 
Minderjährigen handelt. Die daraus folgende Verdrängung des Gesetzes von 1983 
war problematisch, da damit dessen Nichtgewährung anderer Vergünstigungen 
abbedungen worden wäre, ohne daß das Gesetz von 1985 eine solche 
Abbedingung ausdrücklich angeordnet hätte [es bezieht sich nur auf "Art.64 
geändert durch Art.l des DLeg 122" (1981), so]. Für diese Abbedingung sprach 
jedoch - neben der lex-pasterior Regel — auch das "Günstigkeitsprinzip", wonach 
"im Zweifel" und bei zeitlicher Konkurrenz von Strafgesetzen das für den 
Angeklagten günstigere Gesetz gilt und eine Rückwirkung nur bezüglich 
günstigerer Strafgesetze erlaubt ist (Art. 187(2) u. 233 Nr. 7 d. Verfassung; auch 
Rubio, 1988, S.l4ff.). Schließlich sprachen dafür auch Gründe der 
Rechtssicherheit. 
Demnach galt nicht das (ungünstigere) Gesetz von 1983, sondern nur das "Gesetz 
der Entkriminalisierung" von 1985, d.h. vorläufige Freilassung, bedingte Entlas- 
sung, Strafaussetzung zur Bewährung, Strafersetzung und -nachlaß‚ werden grund- 
sätzlich nicht gewährt. 

\ 
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Im Bereich dieser Maßnahmen wird das Habeas-Corpus—Recht ausge- 

schlossen (Art.7l). 
Die Polizei kann vom Richter verlangen, daß er schon vor Beginn des 

Ermittlungsverfahrens "entsprechende Sicherungsmaßnahmen bezüglich 
der beweglichen und unbeweglichen Sachen des Beschuldigten" anordnet 
(Art.73). 

Ein richterlicher Haftbefehl kann zu Beginn der Ermittlungen bei 
"absichtlicher" Tatbegehung und "ausreichenden Beweisen" u.a. im Falle 
von Betäubungsmittelstraftaten und bei gemeinschaftlicher Begehung er- 

teilt werden; er kann vor dem zuständigen Gericht angefochten werden 

(Art.79 B 3 des alten CPP, nicht im neuen CPP). 

Im November 1991 wurden die Streitkräfte zur wirksameren Bekämp— 
fung von "terroristischer Delinquenz und illegalem Drogenhandel" er— 

mächtigt, in die Strafvollzugsanstalten einzutreten, u.a. um "über die Besu— 

che der wegen Drogenhandel Festgenommen Kontrolle auszuüben"4l3‚ 

Die zur Drogenherstellung dienenden "Drogen, Inhaltstoffe, Fabriken, 

Laboratorien" u.a. Gegenstände werden "beschlagnahmt" (decomisado), 

die zum (Koka)anbau dienenden Grundstücke und Arbeitsmittel, zur Ver- 

teilung dienende Transportmittel sowie aus dem Handel stammendes Geld 

"sichergestellt" (incautado)4l4_ Die Pflanzen (Koka) und nicht vermarkt— 
bare Drogen werden - letztere nach chemischer Analyse; zerstört (Art.66 

Abs.2, 68), die restlichen Wertgegenstände vorläufig von 0FECOD nach 

den Vorgaben des COMUCOD (vgl. 2.4.1.) verwaltet und - je nach end- 

gültiger richterlicher Entscheidung - an den Eigentümer mit Nutzungsent- 

schädigung zurückgegeben oder dem Staat übereignet (Art.69f i.d.F. DLeg 

122). Geld wird in der Banco de la Naciön gelagert und Teil des Staats- 

vermögens (Art.8 DL 22926). Der Rückgabegrundsatz wurde durch DS 

041-81-JUS dahingehend konkretisiert, daß die Rückgabe im Falle des 

Freispruches "unmittelbar" erfolgen müsse (Art. 1), bei Geld in der 

gleichen Währung (3) und die Entschädigung bei unbeweglichen Sachen an 

Preis und Nutzungsdauer, bei beweglichen an den Lebenshaltungskosten zu 

orientieren sei (2). DS 051-82-JUS bestimmt, daß die Fahrzeuge und 

"übrigen beweglichen Sachen" an den Verkäufer zurückgegeben werden, 

außer er ist in den Prozeß verwickelt (...expresamente comprendido en el 

praceso.i., Art. 1). Der Gläubiger eines Pfands an einem Fahrzeug, der die 

Sicherstellung dieses Fahrzeugs ermöglich hat, hat das Recht, die 

413 DLeg'. 734 v.8.11.1991 (hier: Art.2 a), in: El Perücmo, Lima, 12.11.1991. 
S.101662. Das DLeg richtet sich jedoch in erster Linie gegen Störung der internen 
Ordnung der Anstalten durch "Aktionen der terroristischen Delinquenz" (Art. 1 ). 

414 Art.66 in der durch Art.5 DL 22926 v. 4.3.1980 geänderten Fassung, in: Rubin. 
1988, S.77. 
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Aufbewahrung und Nicht—Nutzung zu verlangen, solange nicht die 
vollständige Schuld erfüllt wurde (Art.2)415. 

Einer Auslieferung unterliegt "jedes von den Gerichten der ersuchenden 
Natron angeklagte oder verurteilte Individuum", sofern es sich um ein in ih- 
rem Territorium begangenes — nichtpolitisches — Verbrechen handelt 
(Art.345 alter CPP) und keine Verfolgung "aus Gründen der Rasse, Reli- 
gion, Nationalität oder Meinung" zu erwarten ist (Art.109 Verf.). Über den 
Antrag entscheidet die Exekutive aufgrund einer Entscheidung des CS] 
der, neben den Gesetzen, (bilaterale) Verträge und den Grundsatz dei 
Gegenseitigkeit berücksichtigen muß (Art.109 Verf., 346f alter CPP). Mit 
dem wrchtigsten Empfängerstaat, den USA, besteht ein Auslieferungsver- 
trag vom 28.11.1899, dessen Geltung im Februar 1990 im Rahmen der 
Cartagena-Konferenz (A.2.2.) bestätigt und auf Rauschgifthandel und ver- 
wandte Straftaten erweitert wurde“? 

2.3.3. Das Abkommen mit den USA: Militarisierung ? 

Nachdem das aus peruanischer Sicht zu sehr repressive Aspekte betonende 
Militärabkommen zur Unterstützung der Drogenbekämpfung von Präsident 
Fu31mori endgültig im September 1990 abgelehnt wurde, wurde am 
14.5.1991 ein neues Abkommen unterzeichnet (vgl. FN 370). Das Ab— 
kommen räumt der Repression formal den gleichen Rang wie der Präven- 
non (schon 2.1.3.) und alternativen Entwicklung (2.2.3.) ein (Nr.45). Zur 
"Sicherheit" der Anbauzonen sind - neben militärischer Hilfe für die Armee 
(1) und die Polizei zur Drogenbekämpfung — zivile Maßnahmen der Sicher- 
heitskräfte, etwa Straßenbau, unter Nutzung der lokalen Resourcen und er- 
lerchterter Rechtsschutz der Bevölkerung vorgesehen (Nr.23 —25). Die In— 
terdrktion richtet sich gegen "Produktion, Verteilung und Konsum (!)", ins- 
besondere durch Eliminierung der Koka und Maßnahmen gegen chemische 
Inhaltsstoffe, Laboratorien, Infrastruktur, Transportmittel, kriminelle Orga- 
nisationen, Drogenabhängigkeit (!) und ungerechtfertigte Bereicherung 
(Nr.26f.). Diese Maßnahmen erfordern eine größere Wirksamkeit der zu- 
ständigen Sicherheitsorgane durch bessere Ausbildung, Ausstattung und 
Bezahlung (!) der Polizeikräfte, vollständigere geheimdienstliche Tätigkeit 
(Nr. 28) und eine Verbesserung und Stärkung der Justiz, insbesondere 
durch Aktionen gegen die Korruption (Nr.29, 33—35). ' 

Die aktivere Rolle der Streitkräfte in der Drogenbekämpfung - ein 
Hauptkonfliktpunkt zwischen den USA und Peru - wird in dem Abkommen 
selbst nur implizit via militärischer Hilfe an die Armee (so) angedeutet. In 
einer danach zwischen dem peruanischen Außenminister und US-Bot- 

415 Text der Dekrete in: ebd., S.81f., 84. 
416 vD{;:r lV9e9r(t)rag vgn _1899 isthilnzlä] Star. 1921 u. Treaty Series 288. Die Erweiterung 

n wur e m einer 6 ung der Pressen entur EFE v. 15.2.1990 be — 
geben (CAJ Dokumentation). g kannt 
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schafter vereinbarten "Absichtserklärung" (memorandum de entendimiento) 
heißt es jedoch explizit: 

"The Parties agree that in order to effectively support the attack on the narcotics 
threat the capabilities of the Peruvian Armed Forces must be enhanced and trai- 
ning intensified. The Peruvian Armed Forces must be able to assure and reinforce 
civilian government control over the most important coca growing and hans-ship— 
ment areas, provide protection to police forces on counter narcotics Operations 
from guerilla insurgents, and develop the capability to strike at drug trafficking 
organizations"“”(l-1erv.d.Verf.). 

Schließlich wurde am 14.10.1991 ein Abkommen zur "Prävention und 

Kontrolle des Geldwaschens" abgeschlossen4lg‚ Darin wird ein Informati- 
onsaustausch zwischen peruanischen und nordamerikanischen Finanzinsti- 
tutionen bezüglich jeder Geldüberweisung und -bewegung vereinbart, so- 

fern eine der Parteien die andere darum ersucht und dieses Ersuchen be- 

stimmte (formale) Voraussetzungen erfüllt419‚ Ausführende Organe des 
Abkommens sind das US—Finanzministen'um und die peruanische Banken- 
und Versicherungsaufsichtsbehörde (Superintendencia de Banca y Segu- 
ros). 

2.4. Zuständige Organe 
f auf 

2.4.] . Der 'Überbau' 

Gemäß DL 22095 ist das "Multisektorale Kommittee zur Drogenkontrolle" 
(Comité Multisectorial de Control de Drogas COMUCOD), das aus den 
im Drogenbereich tätigen Ministerien besteht420, für die Drogenpolitik, - 
gesetzgebung und Kontrollaktivitäten hauptverantwortlich (Art. 3, 77). 

417 Memorandum of Understanding between the governments of the United States and 
Perü concerning cooperation in counternarcotics activities (Memorandum de En— 
tendimiento entre los gobiemos de los Estados Unidos y el Perü referente a la  coo— 
peracion en las actividades contranarcoticos), Lima Mai 1991 (Perüanischer Au- 

ßenminister Carlos Torres y Torres Lara, US Botschafter Anthony Quainton) 

[unveröff. Fassung von USIS‚ Lima, 5.11.1991). 
418 Agreement between the Government of the United States of America and the Go- 

vernment of the Republic of Perü regarding cooperation in the prevention and 
control of money laundering arising from illicit traflicking in narcotic drugs and 
psychotrophic substances, Original in englisch und spanisch, Lima, 14.10.1991 
(Torres y Torres Lara und Quaint0n). 

419 Das Ersuchen soll eine kurze Sachverhaltsbeschreibung, den Verwendungszweck 
der Information, die Unterschrift der Direktoren der ausführenden Behörden, die 

verletzten Gesetze sowie die persönlichen Daten der verwickelten Personen 
enthalten (Art.III). Es kann aus Gründen der Sicherheit und öffentlichen Ordnung 
abgelehnt sowie wegen laufender Verfahren aufgeschoben werden ( Art.]V). 

420 Ministerium des Inneren (Vors.)‚ Landwirtschaft, Industrie, Erziehung, Gesundheit 
und seit 1980 Wirtschaft/Finanzen (Art.1 DL 22926) sowie ein Mitglied des CSI 

(Art.3). 
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Demgegenüber soll das dem Innenministerium unterstehende421 
"Exekutivbüro zur Drogenkontrolle" (Oficina Ejecutiva de Control de Dro— 
gas —OFECOD) die nationalen Aktivitäten planen, koordinieren und kon- 
trollieren, die Entscheidungen des COMUCOD der Verwaltung mitteilen 
sowie die beschlagnahmten Gegenstände verwalten (Art. 78f)422_ 

De facto spielen diese zentralen Organe jedoch eher eine untergeordnete 
und, so Prado, "symbolische" Rolle423. 

Das COMUCOD tagt aufgrund seiner Zusammensetzung nur sporadisch 
und konnte (deshalb) niemals die im Gesetz vorgesehene strategisch-politi- 
sche Funktion erfüllen. Luis Lamas P., als ehemaliger Berater des Justiz— 
ministers unter der Garcia-Regierung in der Drogenpolitik tätig, stellt fest: 

”COMUCOD hat keinerlei wirksame Funktion: es gab niemals ein Treffen mit dern 
Ministerrat, sondern lediglich der Vertreter (des COMUCOD) in unregelmäßiger 
Form, und es gab nie genug Zeit, alles zu diskutieren“424. 

Auch KHK Biesicke, RGVB des BKA in Lima, ist eine wesentliche Be— 
deutung des COMUCOD nicht bekannt, d.h. seine "operative Kapazität ist 
gleich Nu11"425. 

Dem_ OFECOD fehlt es schon aufgrund seiner Eingliederung in das 
Innenmmisterium an Weisungsmöglichkeiten. Außerdem hängt es finanzi' 
el] vollkommen von den USA ab, und seine Aktivitäten werden, wie selbst 
sein (ehemaliger) Direktor A. Calderon a)?” the record zugestand, von der 
NAU der US-Botschaft bestimmt“? Lamas stellt dazu fest: 

"OFECOD hat wegen der Abhängigkeit vom Innenministerium keinerlei 
Entscherdungsmacht zur Zeit ist OFECOD nur ein Verwaltungsorgan, das 
funktioniert, weil das Gesetz sagt, daß es funktionieren soll außerdem wird 
OFECOD von der US—Botschaft 'gemanagt,’ weil es auf rund von Abkommen mit 
den USA besteht, die OFECOD gegründet haben und finänzieren”“T 

Dieses organisatorisch-institutionelle Defizit hat die Regierung Fujimori 
veranlaßt, ein neues Organ namens "Autonome Behörde für alternative 
Entwicklung" (Autoridad Auto’noma para el Desarrollo Altemativo— 
AADA) zu gründen, deren Namen zwar eine Zuständigkeitsbegrenzung auf 
Substitution und alternative Entwicklung vermuten läßt, deren Rechts— 

421 Vgl. - neben Art.78 - das “Gesetz zur Organisation und Funktionen des Innenmini— 
sterium5 v. 12.6.1981, wo OFECOD als "Koordinationsorgan" dem Innenministe- 
rium zugeordnet Wird (Art.6f.‚ 23), in: Rubio, 1988, 3.80. 

422 Mitglieder sind "die in der Anwendung des DL notwendigen Sektoren außer den 
fur Praventmn, Verfolgung und Repression des Drogenhandels verantwortlichen 

(SO), Jedenfalls der Generalstaatsanwalt und der Staatsanwalt des Corte 
Superior von Lima (81). 

423 Prada, 1989, S.43lff. (435) m.w.N. 
424 Interview, Lima, 17.10.1990. 
425 ?; zatßfägnd Soberön, Brief vom November 1992. S.2; Biesicke, Interview, Lima, 

426 Gespräch, Lima, 16.10.1990; vgl. schon 0. A.3.2. 
427 Lamm-, Interview, Lima 17.10.1990. 
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grundlage jedoch erweiterte Kompetenzen, etwa im Bereich der öf— 
fentlichen Sicherheit, vorschen423‚ Das Abkommen mit den USA vom Mai 
1991 hat diese Idee aufgegriffen (Nr.] lff.) und die Funktion dieser 
Behörde folgendermaßen umschrieben (Nr. 13): 

"... die autonome Behörde wird zur Verteilung der für den Kampf gegen den ille- 
galen Drogenhandel notwendigen Mittel verantwortlich sein, sowie um die zur 
Zeit bestehenden Hindernisse zu neutralisieren" (Herv.d.Verf.). 

Die AADA wurde jedoch niemals etabliert. Statt dessen wurde im No- 
vember 1991 als Ersatzinstitution ein "Institut alternativer Entwicklung" 
(Instituto de Desarrollo Alternativo- IDEA) als "juristische Person des öf- 
fentlichen Rechts mit technischer, wirtschaftlicher, finanzieller und admini- 
strativer Autonomie und eigenem Vermögen" gegründet429, die vom Präsi- 
denten abhängt und deren Direktor von diesem ernannt wird. Das IDEA hat 
folgende Funktionen: 

' Entwicklung, Ausführung und Überwachung einer wirtschaftlichen Strukturreform 
zur Schaffung einer sozialen Marktwirtschaft in den Anbaugebieten; 

'- Abschluß von Substitutionsabkommen mit der bäuerlichen Bevölkerung und 
Überwachung dieser Abkommen; 
Vorschlag von "speziellen Zonen"; 
Ausarbeitung von Normen und Politik bezüglich Substitution, alternativer Ent- 
wicklung und Kontrolle der Kokaproduktion. . 

Das IDEA besteht aus einem Direktorium, Beratungsgremium, einer 
Leitung (gerencia) alternativer Entwicklung (Koordinatidns- und Ausfüh- 
rungsorgan) und regionalen Direktorien. Nach Auskunft von Gonzalez del 
Rio 30, einem (nun selbstständigem) Berater des Präsidenten, sollten bis 
Februar/März 1992 vier Regionalbüros in den Departments San Martin, 
Cuzco (La Convenciön), Apurimac und im Nordwesten (Lambayece, Ca- 
jamarca) eingerichtet werden, deren Hauptfunktion die Vergabe inter- 
nationaler Hilfsgelder und die Herstellung eines Kontakts mit lokalen Or- 
ganisationen sein soll. . 

De facto wird die Drogenkontrollpolitik von einer engen Beratergruppe 
Präsident Fujimoris bestimmt; zu ihr gehören u.a. V. Montesinos, Gonzalez 
del Rio und General Velarde. Als wichtigste Organe können auf 
diplomatischer Ebene die dem Außenministerium zuzuordnende "Direktion 
von Umwelt, Natur und Menschenrechten" (Direcciön de Media Ambiente, 
Drogas y Derechos Humanos) und auf repressiver Ebene die 
"Antidrogendirektion" der Polizei (DIRANDRO, vgl. 2.4.4.) genannt wer- 

428 DS 158/90 PCM V.12.7.1990, in: Normas Legaler, Trujillo, Nr.173 (Dezember 
1990). Krit., insbesondere wegen der mangelnden Kontrolle der AADA Soberon, 
1991b, S.39f.; dem, Interview, Lima, 4.11.1991; Garcia-Sayrin, Interview, Lima, 
5.11.1991;Rubi0‚ 1991, S.Sf. 

429 DLeg. 753 v. 8.11.1991 (Art.lZ—l9, hier: Art.l2), in: El Perüano (Lima) v. 
12.11.1991, S.101708ff. 

430 Interview, Lima, 18.11.1991. 
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den43 '. Im Juli 1992 wurde bestimmt, daß alle in der Drogenkontrolle täti- 
gen Organe ihre Normen und Verfahren dem "Operativen Kommando der 
Internen Front" anzupassen haben“? 

2.4. 2. Prävention 

Der Staat wird durch das Erziehungsministerium (Art.4-9 DL 22095) in 
Form des "Sektoralen Koordinationskomitees zur Vorbeugung des illegalen 
Drogengebrauchs" (COSEPUID) und durch das Gesundheitsministerium 
(Art.7—9, 17) in Form der "Permanenten Koordinationskormnission der 
Aktionen des Gesundheitssektors gegen die Drogenabhängigkeit" 
(COPASFA), dem die Behandlung Abhängiger obliegt, tätig433, De facto 
stellt jedoch das schon genannte, private CEDRO die zentrale Präventi- 
onsinstanz dar (2.1.2). 

2.4.3. Kontrolle und Substitution 

Gemäß DL 22095 war das Hauptorgan das Landwirtschaftsministerium, 
das die Substitutionspolitik koordiniert, indem es die jährliche Kokareduk- 
tion vorschlägt, Projekte billigt und Untersuchungen durchführt (Art.36, 
38, 40). Ihm untersteht das "Nationale Kokaunternehmen (Empresa 
Nacional de Coca-ENACO)434, dem der staatliche Kokaanbau und die 
Vermarktung für Import und Export obliegen (33, 41 )435 . 

1988 wurde eine "Multisektorale Kornission" gegründet, die "alternative 
Methoden zur Kokazerstörung und (daraus resultierende) Vergiftungs- 
probleme definieren" 3011436. 

Nach Gründung des IDEA als Nachfolger des AADA (vgl. 2.4.1.) exi- 
stiert formal eine neue, ausschließlich zuständige Institution, die jedoch 
(noch) nicht zu funktionieren scheint. 

431 LW. aufgrund Soberön, Brief vom November 1992, 8.2. Zur zweifelhaften Rolle 
der grauen Eminenz Montesinos schon H 2.4.2.a). Gonzalez del Rio ist ehemaliger 
Mitarbeiter des ILD, das jedoch nach dem Rücktritt seines Direktors Hemando de 
Soto nicht mehr an der Drogenpolitik beteiligt ist. General Velarde ist 
Repräsentant der Streitkräfte. 

432 DL 25626 v.21.7.1992‚ in: Normas Legales, Trujillo, Nr.l94 (Juli 1992), S.229f. 
Das "Operative Kommando“ ist eine Art nationaler Sicherheitsrat zur 
"Subversionsbekämpfung"; seine militärischen Operationen obliegen dem Ober- 
kommando der Streitkräfte (vgl. Art.6 DLeg 440; 25, 26 DLeg 743). 

433 Prada, 1989, S.433f. m.w.N. 
434 Vgl. Art.27 des "Organisationsgesetzes des Agrarsektors" v. 19.1.81, in: Rubio, 

1988‚S.79. 
435 Vgl. auch "Organisationsgesetz von ENACO" v. 5.12.1978, in: Rubio, 1988, S.75f. 
436 Art. 1 d. Ministerialbeschlusses 0098-88-PCM, EI Perüano v. 2.12.1988; Mitglie- 

der: Vertreter der Ministerien des Inneren (Vorsitz), Landwirtschaft, Gesundheit, 
des Alto-Huallaga-Projekts, des 0FECOD, der Agraruniversität, der 
Umweltschutzorganisutionen (Art2). 
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Die direkte Kokazerstörung obliegt noch immer der Polizei (dazu so— 
gleich), wenn auch dem IDEA eine Uberwachungsfunktion zukommt. 

2.4.4. Kontrolle und Repression 

Neben dem Gesundheitsministerium, das für die Kontrollmaßnahmen im 
eigentlichen Sinne zuständig ist [2.3.1. a)], und dem im Juli 1992 gegrün- 
deten "Kontrollbüro" für chemische Inhaltsstoffe des Industrieministeri- 
ums437 sowie den auf prozessualer Ebene tätigen Justizorganen kommt den 
Polizeiorganen und den Streitkräften hier die entscheidende, operative 
Rolle zu. 

Die dem Innenministerium unterstehende Polizei wurde im Dezember 
1988 reorganisiert. Die bisherigen "Polizeikräfte" wurden zur 
"Nationalpolizei" (Policia Nacional-PN), im einzelnen wurde aus der 
Guardia Civil (GC) die Policia General (PG), aus der Policia de Investiga- 
ciones (PIP) die Policia Técnica (PT) und aus der Guardia Republicana 
(GR) die Policia de Segun'dad (PS)438‚ Im November 1991 wurde die 
Organisationsstruktur durch Schaffung einer Generaldirektion als oberstes 
"Befehlsorgan" und u.a. "Ausführungsorgane" vereinheitlicht. Zu den Aus- 
führungsorganen zählt die "Antidrogendirektion" (Direcciön Antidrogas - 
DIRANDRO), die — unter Leitung eines Polizeigenefals- "die Aufgabe hat, 
den illegalen Drogenhandel zu verhüten, untersuchen, anzuzeigen und zu 
bekämpfen"439. 

Die Spezialeinheiten "Direktion zur Untersuchung des illegalen Dro- 
genhandels" (Direcciön de Investigaciön del Träfico ilfcito de Drogas - 
DINTID) als Teil der PT (ehemals PIP) und "Direktion der Drogenpolizei" 
(Direcciön de Policia de Drogen-DIPOD) als Teil der PG (ehemals GC) 
bestehen jedoch unverändert fort. Die DINTID hat die Aufgabe, Straftaten 
zu untersuchen und anzuzeigen (Art. 83 DL 22095) und notwendige Kon- 
troll- und Zwangsmaßnahmen vorzunehmen440. Der DINTID sind fünf 
Exekutivabteilungen441 und das Ausbildungszentrum für Drogenermittler 
CERCITID untergeordnet. Außerdem ist der PT die peruanische Sektion 

437 Im Rahmen des DL 25623 (Art.l 1), vgl. FN 388. 
438 Ges.24949 v.6.11.88 (Änderungen der Art. 2, 22, 61, 67, 172, 182, 204, 211, 273, 

274, 277-82, 284, 285, 293 d. Verfassung) u. DL 19494 v. 6.12.1988, in: El Pe- 
rüano v.  7.12.88; Interviews m. Grl. H. Gallegos (DINTID), Cdt. C. Saavedra, 
Crl. C. Dominguez (Interpol), Lima 10.10.1990. Zur alten Rechtslage Prada, 1989, 
5.433. Die Gesamtzahl des Personals beläuft sich auf 80.000 (GAO, 1991c, S. 13). 

439 Art.l3, 14, 24 Nr.2 DLeg 744 v. 8.11.1991, in: El Perüano, Lima, 13.11.1991. 
S.101755ff. Nach GAO, 1991c, 3.13 besteht die Antidrogenpolizei aus 1.200 Per- 
sonen. 

440 Vgl. 0. 2.3.2. c)  und z.B. Art.l l DS 059-82-EFC, wonach die PIP (PT—DINTID) 
die notw. Maßnahmen im Bereich der Kontrolle der chem. Stoffe vornehmen 
kann. 

441 DICON (Konsum), DIT ID (nat. u. intern. Handel), DCMD (Primärstoffe und Che- 
mikalien), DICTER (Flughafenkontrolle), DITFI (Finanzkontrolle). 

Perü 23 l 

von Interpol angeschlossen, die die internationalen Polizeikontakte hält 
(DEA, BKA). Die DIPOD hat die Aufgabe die Kokasubstituhon und -zer- 
störung auszuführen, wobei Festgenommene der PT-DINTID überstellt 
werden (Art. 37 in der durch Art.3 DL 22926 geänderten Fassung). Water 
hat die "Geheimdienstdirektion" der PN (Direccio'n de Inteligencia-DIRIN) 
eine Drogenabteilung. 

‘Die (erweiterten) Funktionen der Streitkräfte wurden schon oben be- 
schrieben (2.3.3.). Ihre besondere Bedeutung wird insbesondere daran 
deutlich, daß ihnen die Drogenkontrolle in den unter Ausnahmezustand 
stehenden Gebieten mittels der "Politisch-Militärischen Kommandos" ob- 
‘ 2 

i5%gmt41fach ergibt sich folgendes Schaubild: 
Schaubild 4: Organisationsstruktur Kontrolle und Repression 

Fel ic ia  Nacional 

Antidrogendirekt'ion DIR'ANDRO] 

[ 1 
Al lgeme ine  Technische Sicherhei ts-  
Poh'zei-PG Poh‘zei-PT Pohze1—PS 

Drogenpol i z e i  Drogenpo l i ze i  Interpofl - - - - - - - -  -l 
DIPOD DI NTID 

1 DEA, BKA 

F 1 
Exekut iv— Ausbi 1dungszentrum 
abtei lungen CERCITID 

2.5. Neue politische Tendenzen? 

Mit Unterzeichnung des bilateralen Abkommens mit den USA (2.2.3. u. 
2.3.3.) und weiterer (normativer) Maßnahmen im Bereich alternat1ver Ent— 
wicklung (2.2.2., 2.4.3.) hat die Regierung ihre programmattschen Schwer- 

442 Zuletzt Art.2 DL 25626 v. 21.7.1992, in: Norma; Legales, Trujillo, Nr.194 (Juli 
1992), S.229f. Zum Ausnahmezustand, der alle Kokaanbaugeb1ete bemfft, schon 
II 2.1. 

.
.
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punkte deutlich gemacht: Alternative Entwicklung und Interdiktion. Frag— 
lich ist, ob der alternativen Entwicklung in der Praxis das gleiche Gew1cht 
wie in der Regierungsrhetorik zukommt (dazu IV 1.2.2. u. V 2). 
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D. BOLIVIEN 

1. Rechtshistorische Entwicklung 

Die Entwicklung verläuft grob gesprochen in zwei Phasen443: 
In der ersten Phase (1916-61) wurden lediglich (verarbeitete) Betäu- 

bungsmittel, insbesondere Kokain, kriminalisiert, während der traditionelle 
Kokaanbau und -konsum ignoriert und damit toleriert wurde. Das in dieser 
Phase verabschiedete Erste Nationale Betäubungsmittelgesetz stammt — in- 
soweit differieren die Quellen - von 1916, 1939 oder gar erst 1956444. 

Merkmal der zweiten Phase (1962-88) ist die starke Anlehnung an die 
Single Convention von 1961 und die späteren internationalen Abkommen. 
Kern der bis 1988 erlassenen (sechs) Betäubungsmittelgesetze ist die Be- 
kämpfung des Handels und Kriminalisierung des (Koka)konsums, insbe- 
sondere die graduelle Zerstörung bzw. Substitution der Kokapflanze. Fol- 
gende Gesetze wurden erlassen: 

Das “Betäubungsmittelgesetz" vom 10.1.1962, von Gonzalez als erstes 
"Spezialgesetz” bezeichnet445‚ das zahlreiche Tathandlungen und Strafen bis zu 10 
J. enthielt und auf dessen Grundlage 1966 eine "interministerielle Betäubungsmiß 
telkomission" gegründet wurde, die u.a. für die Kokareduzierung zuständig war. 
Decreto-Ley (DL=Gesetzesverordnung446) 11245 v. 20.12.1973, die erstmals - 
aufgrund der Definition des Koka als "Betäubungsnüttel" gemäß der Single Con- 
vention - alle Produktionsphasen kriminalisierte, höhere Strafen (bis 25 J. u. Todes— 
strafe) vorsah und jegliche prozessualen Privilegien, insbesondere vorläufige Frei— 
lassung, ausschloß sowie einen "Nationalen Drogenrat" und die "Nationale Direk- 
tion zur Kontrolle gefährlicher Stoffe" gründete. 
DL 14203 v. 17.12.1976, das neue Tatbestände einführte und die prozessualen 
Fristen soweit verkürzte, daß - so Gonzalez - “die Verfahrensergebnisse nicht 
das Produkt der gebührend bewiesenen juristischen Wahrheit"447 sein konnten. 
DL 16562 v. 13.6.1979, das einerseits - entgegen der bisherigen Tendenz — Koka 
aus der Liste der Betäubungsmittel nahm, Freiheitstrafen verkürzte (höchstens 15 
J.) und die vorläufige Freilassung ermöglichte, andererseits aber weiteren Ko- 

443 Vgl. Gonzcilez O., 1988, S.39ff.; Quiroga, 1990, S.53ff.; Panda, 1991, S.4ff. 
444 1916: Del Ohnn, 1989b, S.278. 1939: Quiroga, 1990, 5.53. 1956: Gonzälez O., 

1988, 3.39. 
445 Ganzcilez O., 1988, 8.39. 
446 Die Rechtsgrundlage eines DL's findet sich implizit in Art.96 Nr.1 Verfassung, 

wonach der Präsident "Verordnungen" (decretos) und "Anordnungen" (ördenes) 
mit Gesetzeswirkung zur Ausführung und Einhaltung der vom Kongreß 
(Abgeordnetenkammer und Senat, Art.46ff. Verf.) verabschiedeten Gesetze 
erlassen kann (59 Nr.1). Sie müssen sich jedoch an den von den Gesetzen 
vorgegebenen Rahmen halten, dürfen insbesondere keine Rechte einschränken 
oder ändern (vgl. 96 Nr.1 Verf.: "... sin definir privativamente derechos alterar 
los definidos por la [ey ...“). Nach h.M. befugt diese Norm den Präsidenten auch 
zum Erlaß von Decrems Suprenms (DS) und Decrez‘os R'eglemenmrr'os [Republlca 
de Bolivia: Constituciön Politica del Estado = Ges. v. 2.2.1967, La Paz 1983: 
Romero, Interview, La Paz, 2.12.1991]. . 

447 Gonzcilez, 1988, 5.42. 
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kaanbau verbot, Geldbußen erhöhte und neue Tatbestände (Anstiftung, Verschwö— 
rung) schuf. 
DL 18714 v. 25.11.1981448, das erneut die Kokareduktion anordnete, Eigen- 
konsum kriminalisierte, die Schuldunfähigkeit von Minderjährigen (unter 15 J.) 
einführte und die vorläufige Freilassung verbot. 
Das Gesetz über die "Rechtstellung der Kontrolle gefährlicher Stoffe" vom Mai 
1985, das zwischen legalen traditionellen und anderen illegalen Kokaanbauzonen, 
die zerstört werden müßten, unterschied und somit die dreifache Differenzierung 
des geltenden Gesetzes (5. 2.2.1.) vorbereitete. 

Im Jahre 1988 wurde das im folgenden darzustellende geltende “Gesetz der 
Rechtsstellung des Koka und kontrollierter Stoffe" (Ley del Regimen de la 
Coca y Sustancias Controladas, vgl. Annex I C449), auch Gesetz 1008, 
verabschiedet. Dieses Gesetz wurde einerseits, so damalige politisch Ver- 
antwortliche450, unter großem (Zeit)druck seitens der USA vorbereitet, be— 
rücksichtigte jedoch andererseits erstmals die "verschiedenen Standpunkte 

der Regierung (USA), politischen Parteien, Bauemorganisationen bis 
zur US—Botschaft"45 1. Es hat sich im materiellrechtlichen Teil sehr stark an 
die "Wiener Konvention" angelehnt“? 

Auf außerrechtlicher Ebene wurde 1974 das erste Projekt der Kokaredu- 
zierung (Proyecto de Desarrollo Chapare—Yungas/PRODES), finanziert 
von US-AID, begonnen453‚ Im Jahre 1982 folgte ein "Fünfiahresplan zur 
Kokareduzierung und Repression des Drogenhandels", 1986 der 
"Dreijahresplan zur Bekämpfung des Drogenhandels" (Plan Trienal de 
Lucha contfa el Narcotrafico) sowie 1988 das — diese Pläne verbessemde - 
"Integrale Programm zur Entwicklung und Substitution" (Programa Inte- 
gral de Desarrollo y Sustitucio’n -PIDYS) und 1990 die "Nationale Strate- 
gie alternativer Entwicklung" (Estrategia Nacional de Desarrollo Altema- 
tivo), die beide unten dargestt werden454 (2.2.2, 2.2.3.). 

448 Ausführlich ebd., S. 44ff. Das kurz davor erlassene DL 18254 v. 5.5.81, das alter- 
native Strafen vorsah, trat nie in Kraft (ebd.). 

449 In: Gaeera Oficial de Bolivia, Jahr XVIII Nr. 1558, La Paz, 22.7.1988 (ohne Art.77 
!); auch: Semino, 1988, S.59ff.; zitiert als Gesetz 1008. 

450 Alderete, Interview, La Paz, 25.10.1990; Aguilnr, Interview, La Paz. 26.10.1990; 
Cortez, Interview, La Paz, 24.10.1990. 

451 Quiroga, 1990, 8.59. 
452 Vgl. Panda, 1991, S.23ff. 
453 Quiroga, 1990, 3.56, 62ff. 
454 Zur Geschichte der Politik alternativer Entwicklung Machicao. 1991, S.39lff. 
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2. Politik und geltendes Recht 

2.1. Prävention 

2.1.1. Positives Recht (Gesetz “323 KM reglamentg455 ) 

Definitorisch ist hervorzuheben, daß zwar Konsum als "gelegentlicher, 
periodischer, gewohnheitsmäßiger oder dauemder Gebrauch" und Reha— 
bilitation als "biopsychisch-soziale Wiederanpassung" definiert werden 
(Art.33 n, fi456), nicht jedoch der Oberbegriff der Prävention. 

Auf der Regelungsebene ist Titel VII (Art. 136-144) der "Behandlung, 
Rehabilitation und gesellschaftlichen Wiedereingliederung" gewidmet, und 
es werden drei Arten von Maßnahmen angeordnet: 

Einrichtung staatlicher und privater Zentren457 zur "Untersuchung, Prävention, 
Behandlung und Rehabilitation", die jeden durch "gerichtliche Verfügung" oder auf 
familiären Antrag eingewiesen Konsumenten für die medizinisch indizierte Dauer 
behandeln (136-138); bemerkenswert ist, daß Konsumenten, die sich freiwillig in 
Behandlung begeben haben — außer in einem schwerwiegenden oder sozial gefähr— 
lichen 4(_ägsundheitszustand -, nicht gegen ihren Willen intemiert werden dürfen 
(138 I) . . 
Aufklärung durch Präventionsprogramme in staatlichen Erziehungs — und 
Bildungseinrichtungen"59 ("Formale Erziehung")(l40); 
Aufklärung mittels "nicht-formaler Erziehung" — unter Beteiligun der Bevölke- 
rung - auf örtlicher Ebene460 ( 141) und mittels der Massenmedien4 (142). 

Bezüglich der "gesellschaftlichen Wiedereingliederung", verweist Art. 144 
lediglich auf "zuständige Organe", die die "entsprechenden Mechanismen" 
veranlassen sollen. 

Außerhalb des Titels VII gibt es eine Präventionsmaßnahme, die den 
Strafvollzug betrifft. Gemäß Art.125 kann ein Inhaftierter "im Falle medi- 
zinischer Dringlichkeit" aufgrund einer Anordnung des zuständigen Ge- 
richts in ein Krankenhaus eingeliefert werden, solange es die — in einem 
komplizierten Verfahren als notwendig festgestellte - Behandlung erfordert. 

455 Ausführungsregelung zum Gesetz 1008 v. 28.12.1988, zit. als regl. 
456 Art. ohne Angabe beziehen sich auf das Gesetz 1008 (FN 449). 
457 Gemäß Art.36 regl. werden diese Zentren als “gemeinnützig" (de utilidad publica) 

betrachtet. 
458 Minderjährige unter 16 J. werden der Jugendgerichtsbarkeit überstellt, die in Ab- 

sprache mit den Eltern weitere Maßnahmen verfügt (Art.l39). Gemäß Art.4446 
des regl. (ebd.) sollen sie in spez. Behandlungszentren untergebracht werden. 

459 Gemäß Art.39 des regl. muß illegaler Drogengebrauch als Pflichtfach in die Lehr 
pläne aufgenommen werden. 

460 Gemäß Art.4l regl. soll in "jeder Erziehungsgemeinschaf " eine interdisziplinäre 
Komission aus' Lehrern, Eltern und den lokalen Präventionskomitees gegründet 
werden. . 

461 Gemäß Art.50f. des regl. sind insoweit Programme verboten, in denen Minderjäh 
rige mit Alter und Namen im Zusammenhang mit Drogenkonsum oder -handel 
dargestellt werden. 
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Art. 35 regl. verbietet Privatuntemehmen, ehemalige Abhängige zu dis- 
kriminieren, und schreibt vor, daß die im Rahmen der Prävention verwen- 
deten Informationen von der "nationalen Realität und den UN — Empfeh— 
lungen" ausgehen sollen und die Presse sich an "joumalistischer Ethik" ori- 
entieren solle (48f. regt.) 

2.1 .2, Der Plan von 1988 

Mit der Gründung des "Nationalen Rates zur integralen Prävention des 
unerlaubten Drogengebrauchs" (Consejo Nacional de Prevencion Integral 
del Usa indebido de Drogas - CONAPRE) im Jahre 1986 (Regierung Paz— 
Estensorro, vgl. 2.4.2.) begann die Formulierung einer nationalen Präventi- 
onspolitik, die 1988 zum ersten "Nationalen Plan zur Prävention des uner- 
laubten Drogengebrauchs"“62 führte. Grundlage dieses und der folgenden 
Pläne ist ein, von der Regierung euphemistisch als "bolivianisches Modell" 
(modelo boliviano) bezeichneter, integraler Ansatz, der nicht nur den Kon— 
sum, sondern auch Produktion und Handel illegaler Drogen sowie alle an- 
deren, insbesondere sozioökonomischen, Faktoren des Problems beseitigen 
will463‚ 

Der 'Plan 88' orientiert sich an der "nationalen Realität" und soll die spe- 
zifischen "sozioökonomischen, psychosozialen und kulturellen Bedingun- 
gen" der von der Drogenabhängigkeit betroffenen Bevölkeüngsgruppen 
feststellen (S. 9, 11). _ 

Zur Vermeidung von Handel und Konsum sowie zur Formung eines 
"kollektiven Bewußtseins der Ablehnung" ( ]  1) gegenüber illegalen Drogen 
und Alkohol werden Strategien auf dem Gebiet der (wissenschaftlichen) 
Organisation, Untersuchung, Kommunikation, Erziehung und Gesundheit 
verfolgt (1 lff): , 

' Auf organisatorischer Ebene (organizacio’n) sollen Struktur und Funktionsweise 
von CONAPRE effektiviert werden (3. 2.4.2). 

' Auf Ebene der Untersuchung (inve.rtigacinn) sollen Studien bestehender 
(universitärer) Einrichtungen gefördert und neue spezialisierte Forschungszentren 
geschaffen werden, wobei in beiden Fällen Partizipation i.S. einer 'invesligacimr 
participant€' angestrebt wird. 
Auf Ebene der Kommunikation (comunicnciön) sollen - ausgehend von der 
sozioökonomischen Realität und diskriminierende sowie simplifizierende 
Strategien vermeidend - (ebenfalls) Untersuchungen durchgeführt, audiovisuelles 
Material erarbeitet und die Massenmedien genutzt werden. Mittels eines "Projekts 
des Lebens" (proyecto de vida) sollen "Gesundheit, Arbeit und Zeitnutzung als 
fundamentale Werte der Bolivianer" vermittelt werden. 
Auf der Ebene der Erziehung (educaciön). die sich z.T. mit camunicucirin über— 
schneidet. wird - weitergehend - Aufklärung mittels einer "entmystifizierten Spra- 
che" statt einer “Terrorstrategie zur Einschüchterung des Konsumenten" unter akti- 
ver Beteiligung der Bevölkerung ( "Volkserziehung". "Erziehungsgemeinschaften". 
"partizipative Untersuchung") und die Ausbildung des Personals der Erziehungs— 

462 Republica de Bolivia-CONAPRE, 1988, zitiert als 'Plan 88'. 
463 Vgl. CONAPRE, Boletih Informativo 9 (März-Mai 1990). 3.2: Dipp/Alcaruz. 

1990, S.34ff., 47ff.; Dipp, Interview. La Paz 25.10.1990. 
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einrichtungen angestrebt, wobei wichtige soziale Bezugsgruppen (Familie, Arbeit. 
Kirche, Schule, Gemeinschaft) und -personen (Eltern, Erzieher) einbezogen wer- 
den sollen. Weiter soll die Bevölkerung zu sinnvoller Freizeitnutzung angehalten 
und öffentliche (Freizeit)einrichtungen sollen auch an Feiertagen geöffnet werden. 
Auf gar@j@ Ebene (salat!) wird zwischen primärer und sekundärer 
Prävention unterschieden, wobei unter ersterer die Stärkung der Abwehrkräfte von 
Risikogruppen gegenüber negativen Umwelteinflüssen und unter letzterer die 
(frühzeitige) Behandlung Abhängiger verstanden wird. Insoweit sieht der Plan die 
"Regionalisierung" der gesundheitlichen Dienste unter Beteiligung der Bevölke- 
rung und die verstärkte Ausbildung von im Präventionsbereich tätigen Personal 
vor. 

2._I.3. Die Pläne von 1990/91 

Der 1990 verabschiedete "Nationale Plan zur integralen Prävention des il- 
legalen Drogengebrauchs"464 und der Plan von 1991465 verfolgen — ebenso 
wie der 'Plan 88' — einen integralen Ansatz auf Grundlage des "Modelo Bo— 
liviano" und legen als vorrangige Strategien "Interdisziplinarität, Intersek- 
torialität und gesellschaftliche Partizipation" sowie als "operative Mecha- 
nismen" "Untersuchung, Koordination, Ausbildung, Gesundheit, gesell- 
schaftliche Kommunikation und Entwicklung" fest ('Plan Op. 90', 3.8, 
llff): 

' Im Bereich "Untersuchung" sollen Konsumstudien auf die im ‘Plan 88' genannte 
Weise gefördert und durchgeführt werden. 
Auf der Ebene der "Koordination" geht es um Planung und Durchführung von 
Aktivitäten mit anderen Organisationen der Prävention und - im Sinne eines inte- 
gralen Ansatzes - mit in der Substitution und Repression tätigen Organen (s. 2.4.). 
Im Rahmen der “Ausbildung" werden Veranstaltungen und Seminare einerseits zur 
Aufklärung, insbesondere der Jugend, und andererseits zur Fortbildung des 
Gesundheitspersonals und Erziehungspersonals organisiert. 
lm Qesundheitsbereich geht es um die Verbesserung der Beratung und 
Notfallbehandlung sowie die Schaffung von Rehabilitions- und Behandlungsein- 
richtungen. 
Auf der Ebene der Kommunikation werden audiovisuelle (Massen)medien zur 
öffentlichen Aufl<lärung und Datenverarbeitung zur Dokumentation der Drogen- 
situation genutzt. 
Im Rahmen gesellschaftlicher Entwicklung werden Aktivitäten zur "kreativen 
Freizeitnutzung" mit präventiven Inhalten angeboten, insbesondere Messen und 
Sportveranstaltungen, sowie die Erweiterung der Präventionprogramme auf (noch 
nicht erfasste) Risikogruppen und ländliche Zonen angestrebt. 

Ziel ist die Erfassung von 20% der Risikogruppen (10). 

2.2. Kokasubstitution und alternative Entwicklung 

Die Substitution bildet programmatisch den Schwerpunkt der boliviani- 
schen Antidrogenpolitik, insbesondere seit sie von der (neuen) Regierung 
Paz Zamora mit einer gesamtwirtschaftlichen Strukturreform verbunden 

464 Presidencia—CONAPRE, 199011; dem. l990b; Dip/), Interview, La Paz 25.10.1990. 
465 Bur'xems‘. Interview, La Paz. 22.1 1.1991. 
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werden ist (2.2.3). Sie basiert auf einer gesetzlich einzigartigen Differen— 
zierung zwischen der legalen und illegalen Koka, aus der die Schaffung 
dreier Anbauzonen verschiedener Rechtsnatur folgt und die zunächst 
[2.2.1. a)] - vor Darlegung des eigentlichen Substitutionsrechts [2.2.1.b)] - 
kurz behandelt werden muß. Danach werden die geltenden Strategien der 
ehemaligen und jetzigen Regierung dargestellt. 

2. . Positives Recht Geset 1008 u. re la to FN 4 

a) Natürliche Koka und Koka 'iter criminis' 

Art.3 des Gesetzes 1008 unterscheidet Koka "im natürlichen Zustand, die 
keine gesundheitsschädlichen Wirkungen hervorruft" von "Koka 'iter 
criminis'" ("im Verbrechensablauf"), aus der die (gesundheitsschädlichen) 
Derivate gewonnen werden (vgl. I Z.). Daran knüpft die weitere Unter- 
scheidung zwischen — einerseits - einer "notwendigen Produktion" für den 
legalen (traditionellen) Konsum und die (staatlich überwachte) industrielle 
Nutzung der 'natürlichen Koka' (Art.2, 4f, 6 S.1‚ 15, 190, und — andererseits 
- einer (illegalen) "Uberschußproduktion" für die illegale Verarbeitung und 
den Handel der "Koka 'iter criminis'" (Art.6 S.2, 7) an. Der Gesetzgeber 
verfolgt damit das Ziel, Koka von den "kontrollierten Stoffen" 
(Betäubungsmittel) zu unterscheiden (vgl. Namen des Gesetzes, 1.) und 
liegt insoweit auf der Linie der Denkrichtung, die Koka als‘schützenswertes 
Kulturgut betrachtet (1. 2.1.3). Daraus folgt eine Aufteilung des existieren- 
den Kokaanbaugebiets in drei Zonen: 

(1) die ‘natürliche Koka' hervorhringende " one traditioneller Produktion" (zum de 
producciön traditional)““, deren Anbaufläche in regelmäßigen Abständen nach 
der jeweiligen Nachfrage bestimmt wird und 12.000 ha nicht überschreiten darf 
(Art.8a, 9, 29); _. 
(2) die "Koka 'iter criminis'" hervorbringende "Zone von Uberschußpmduktion im 
M a g "  (zona de producciön excedentaria en transicio'n) , in der Koka 
graduell (50008000 ha jährlich) substituiert werden soll (Art.8b, 10); 
(3) die "Koka 'iter criminis'" hervorhringende "@ne illegaler Produktion" (zona de 
producciön ilicita)468‚ in der Koka (schon) verboten ist und entschädigungslos 
zerstört werden soll (Art.8c, 1 I). 

Auffallend ist die Ambivalenz bezüglich der Zone (2): einerseits wird in ihr 
"Koka 'iter criminis'" produziert und sie steht insoweit der Zone (3) gleich, 
andererseits gilt der dort und in Zone (1) arbeitende Bauer als "legaler 

466 7.170 ha: Subtropen Nord u. Südyungas, Murillo‚ Mufiecas, Frans Tamayo, Inqui- 
sivi (La Paz), Yungas de Vandiola (Cochabamba)[vgl. Art.9; MACA—SUBDESAL. 
Tab. la, nach 5.6]. 

467 51.361 ha: Provinzen Saavedra, Larecaja, Loyaza, Migrationsgegenden von 
Yungas (La Paz) sowie Chapare, Carrasco, Tiraque. Arani (Cochabamba) (Art.10. 
ebd.) 

468 2.425 ha (Isibore Secure, Yapacani, San Carlos, Buena Vista) und das restliche 
oben nicht erfaßte Staatsgebiet (Art.11, ebd.). 
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Kleinproduzent" (Art. 12), d.h. in Zonen (1) und (2) wird legal und nur in 
Zone (3) illegal Koka produziert. Darin liegt ein Wertungswiderspruch, auf 
den zurückzukommen sein wird. 

Die Zonen (1) und (2) müssen registriert und ein Kataster angelegt wer— 
den, um im Rahmen der Substitution ein Recht auf Entschädigung (Art.25), 
das in der illegalen Zone (3) nicht zugestanden wird, geltend machen zu 
können (Art.16f, 5 regl.). 

Bezüglich neuem Kokaanbau ist Zone (1) gegenüber (2) und (3) privile- 
giert. In Zone (1) kann zumindest - unter staatlicher Aufsicht - alter durch 
neuen Anbau ersetzt werden, während in Zonen (2) und (3) jeder neue An- 
bau verboten ist und als illegal betrachtet wird (Art. 31). 

b) Substitution und alternative Entwicklung 

Gemäß Art. 13 versteht man unter Substitution 
"den Prozeß, durch den man die durch den Drogenhandel in der Kokaproduktion 
hervorgerufene sozioökonomische Dynamik ändert. um alternative Produktions- 
und Sozialstrukturen zu fördern, die ausreichendes Einkommen sichern". 

Damit impliziert Substitution Ersetzung der Kokapflanze durch legale 
Produkte und "alternative Entwicklung". Deshalb soll ein 

"Wechsel in den landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen, der Kreditunterstüt— 
zung, der Entw1cldung der landwirtschaftlichen Industrie und der Stärkung der 
Vermarktungssysteme und territorialen Gliederung der betroffenen Regionen" er— 
reicht werden, wobei "jegliche Substitution allmählich fortschreitend und zugleich 
mit Programmen dauerhafter sozioökonomischer Entwicklung geplant" 
wird und “die Suche interner und externer Märkte für die Altemativprodukte 
einschließt" (Art.21 S.2, 22). 

Im Rahmen "alternativer Entwicklung" sollen zusätzlich Aktivitäten in den 
Ursprungsgebieten der zugewanderten und der betroffenen forstwirt- 
schaftlichen Bevölkerung zur "Konsolidierung (mikro)regionaler Ent- 
wicklung und der Präsenz des Staates" durchgeführt werden [Art.30, 
vgl. II 3.4.1.b)]. Schädliche Nebenfolgen für Menschen und Ökologie sol- 
len vermieden und "nur manuelle und mechanische", nicht jedoch chemi- 
sche Mittel (11 2.4.3.) bei der Zerstörung verwendet werden (Art.18). Sub- 
stituierte Kokapflanzen, die durch neue ersetzt werden, gelten als illegal 
(Art.26). 

Betroffen von solchen Programmen sind die Zonen (1) und (2), was be— 
züglich Zone (1) verwundert, da in ihr — wie oben dargelegt - legaler tradi- 
tioneller Kokaanbau stattfindet. Eine Lösung dieses (erneuten) Wertungs- 
w_i_derspruchs könnte sich aus Art. 25 ergeben, wonach die 
1'Uberschußproduktion" der Zonen (1) und (2) substituiert werden soll, d.h. 
im Falle der Zone (I) eine Produktion von mehr als 12.000 ha (Art.29 
1.V.m. 40. Die Verwendung des Begriffs der "Überschußproduktion" im 
Zusammenhang mit Zone (1) ist jedoch widersprüchlich, da es sich gemäß 
den obigen Ausführungen im Bereich der Zone (I) um "notwendige Pro- 
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dukt:ion" und nur in den Zonen (2) und (3) um "Überschußproduktion" 
handelt (vgl. Art.6). 

Der "Integrale Plan zur Entwicklung und Substitution" (Plan Integral de 
Desarrollo y Sustitucion - PIDYS), der im folgenden näher dargestellt 
wird, soll den "institutionellen Rahmen" bilden, um "Bedingungen und Fri- 
sten der freiwilligen Verminderung469, gerechten Entschädigung und 
Aktionen zur (alternativen) Entwicklung" in den betroffenen Zonen zu 
konkretisieren (Art.24, a. 13f regl.). Dabei soll internationale Hilfe auf 
Grundlage der "Mitverantwortlichkeit und Nicht-Konditionierung"470 be— 
antragt werden (Art.27). 

2.2.2. PIDYS (1988! 

Der PIDYS, der dem dem Plan Trienal (1986, S.D.1.) folgte, wurde 1988 
gesetzlich kodifiziert und in seiner letzten - hier zugrunde gelegten Version 
— für den Zeitraum 1989—93 angelegt47l‚ Im Juli 1989 erließ die Regierung 
Paz Estensorro außerdem ein DS, wonach PIDYS die "freiwillige 
Substitution und Reduzierung" der überschüssigen Kokaproduktion, 
"alternative wirtschaftliche und soziale Entwicklung" mittels 
"landwirtschaftlicher Konversion", "wirtschaftlicher Reaktivierung" 
(Kredite), "regionaler Entwicklung" und "gesellschaftlicher Partizipation" 
erreichen 3011472. Die neue Strategie der "Partizipation" der betroffenen 
Bauern — Produkt des hohen Organisationsgrads und der.Widerstandskraft 
der Kokabauern [II 3.4.2.b)] — drückt sich in zahlreichen Abkommen zwi— 
schen Regierungsbehörden und den Bauernorganisationen aus“3 und zieht 
sich wie ein 'roter Faden' durch den im folgenden darzustellenden Plan (zur 
Praxis, insbesondere der Partizipation, aber IV 1.2.2., V Z.). 

Der eigentliche Plan 'PIDYS' bietet zunächst eine Analyse der landwirt— 
schaftlichen Entwicklung in den Kokaanbaugebieten (Kapitel I, II) [II 3.3. 
u. 3.4.], um dann "Ziele und Strategie der alternativen Entwicklung" (III), 
konkrete Zielvorgaben (IV) sowie ein Investitionsprogramm (V) vorzule— 
gen. 
Hauptziel ist, 

"die Koka-Kokain Produktion mittels der Entwicklung anderer Aktivitäten zu 
verdrängen", 

was durch folgende "operative Ziele" erreicht werden soll (S. 35ff): 

469 Gemäß Art.l4 ist "freiwillige Verminderung" das "Verfahren, durch das die die 
Produzenten freiwillig die überschüssigen Kokamengen vermindern". 

470 Zum Begriff der Konditionierung (an die Erfüllung bestimmter Bedingungen ge— 
knüpfte Hilfe) schon A.3.2. 

471 MACA-SUBDESAL, ohne Jahr, 8.5. Die hier zugrunde gelegte Zusammenfassung 
beträgt 67 S. + Tabellen/Schaubilder. 

472 Art.4, 6 des DS 22270 v. 22.7.1989 (in: Gaeeta Oficial, La Paz, 22.7.1989). 
473 23. gemäß Art.2 DS 22270 (ebd.) Abk. v. 6.6.87, 5.2.88, 1.3.89; zuletzt 

Abkommen v. 11.7.1991 (CEDIB Boletin 12-Juni 1991). 
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Verminderung der Kokaproduktion gemäß der genannten Zonenaufteilung; 
Entwicklung einer diversifizierten und rentablen landwirtschaftlichen Produktions- 
struktur zur Erreichung sicherer Nahrungsmittelversorgung und wirtschaftlicher 
Uberschüsse; 

' Industrielle Modernisierung der Landwirtschaft und Erzeugung höherer Gewinne 
bei existierenden und neuen (legalen) Produkten474, insbesondere durch 
(technologische) Ausbildung der Bauern; 
Verbesserung der Infrastruktur zum einfacheren Transport der örtlichen Produk- 
non; 
Schaffung von Energieversorgungssystemen; __ 
Verstärkung der Investitionen in rentable Projekte, um den Ubergang von der 
Koka- zur legalen Wirschaft zu erleichtern; 
Verlustminderung der landwirtschaftlichen Produktion und höhere Einnahmen für 
die Primärproduzenten; 
Verminderung der (Kranken)sterblichkeit durch Wasser- und ärztliche Versorgung; 
Verbesserung der schulischen und erzieherischen Infrastruktur; 
Schaffung von Dienstleistungszentren aller Art; 
Verminderung der Zuwanderung in die Kokazonen; 
Schaffung neuer Organisationsstrukturen unter Beteiligung der Regierung, In- 
stitutionen und Produzenten, insbesondere durch gemeinsame öffentliche Veran- 
staltungen; 
Umsiedlung der Bevölkerung von ökologisch empfindlichen Zonen zu neuen 
Zonen, die bessere Produktionsmöglichkeiten bieten. 

Dadurch sollen innerhalb von fünf Jahren (1989-93) insgesamt 32.000 ha 
Koka substituiert werden475, wobei die gemäß Art.16f. des Gesetzes 1008 
registrierten Bauern US$ 2000/ha als Entschädigung erhalten. Angesichts 
der erheblich größeren Ausdehnung der 'substitutionsfähigen' Zone (2) 
gegenüber (1) [2.2.1.a)] wird ersterer Vorrang eingeräumtund der Großteil 
der Investitionen in Höhe von insgesamt US$ 627 Mio., die als (in der 
Regel private) Kredite (inversion. financiera) und (öffentliche) verlorene 
Zuschüsse (inversion de apoyo) gezahlt werden sollen, fließt in den 
Chapare (51%), der Rest in die Valles Altos (20,1%), Yungas (15,6%) und 
den Norden Potosis (12,1%) [Art.60ff.]. Sektoriell betrachtet fließt 35% in 
die Industrie, 28% in die Landwirtschaft und 15% in den 
Dienstleistungsbereich476, 

2.2.3. Nationale Straterzie alternativer Entwicklung (1990) 

Ausgehend von der sozioökonomischen und finanzpolitischen Abhän— 
gigkeit Boliviens von der Kokawirtschaft (II 3.4.1.) und der Kritik, daß mit 
dem PIDYS (der alten Regierung) lediglich die (isolierte) Substitution der 
Kokapflanze verfolgt worden sei und es an einer integralen makroökono- 
mischen Rahmenstrategie gefehlt habe, entwickelt die (neue) Regierung 
Paz Zamora eine "neue Vision" der Ersetzung der "Kokawirtschaft" im 

474 Im Hauptkokagebiet Chapare sollen etwa verstärkt Zitronen, Platanos, Bananen, 
Papayas, Ananas, Kakao. Kaffee, Tee etc. angebaut werden (3.48). 

475 1989: 5000, 1990: 6000, 1991: 6000, 1992: 7000; 1993: 8000 (ebd.. 5.45). 
476 Es folgen: Transport/Kommunikation (8,4%), Sanierung (3,1), Erziehung (3.1), 

Energie (2,7), Gesundheit (2.7), Bewässerung (1,9) [60ff., Tabellen]. 

-.
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Rahmen einer "nationalen Strategie alternativer Entwicklung"477, charakte— 
risiert durch das Schlagwort "Koka zur Entwicklung" (coca por desar— 
rollo478): 

"In der neuen Vision wird vorgeschlagen, die Kokawirtschaft und ihre Derivate zu 
ersetzen, d.h., Beschäftigung, Einnahmen und Devisen mittels einer alternativen 
wirtschaftlichen Entwicklung, die einerseits darauf gerichtet ist, die sozioökonomi— 
schen Kosten der Kokazerstörung zu kompensieren und andererseits den 
notwendigen strukturellen Wechsel zu begünstigen, zu substituieren" (S. 32). 

Dazu bedarf es folgender Maßnahmen (33ff.)479: 
Investitionen in "alternative" Produktionsbereiche, insbesondere die Agrarwirt- 
schaft und -industrie‚ aber auch in den Herstellungs ', Bergbau— und Energiesektor; 
Schaffung einer verbesserten Infrastruktur; 
Schaffung eines "Fonds sozialer Entschädigung" (2.4.1.) zur kurzfristigen und 
übergangsweisen Schaffung von Ersatzeinnahmen und -beschäftigung für die be- 
troffene Bevölkerung; 
Diversifikation der Produktion; 
Fortbildung der in der Kokawirtschaft tätigen Arbeiter; 
Verbesserung des Zustandes der unter Auswanderung leidenden Regionen; 
(internationale) Finanzhilfe, die zum Ausgleich der staatlichen Devisen— und 
privaten Einnahmenverluste dient, alternative Beschäftigungsmöglichkeiten schaf- 
fen und die durch die Koka-Kokain Wirtschaft entstanden ökologischen Schäden 
sanieren hilft; 
Schaffung einer politisch hochrangigen, effizienten insti}utionellen Rahmens (dazu 
2.4.1); " 
aktive Teilnahme der Winschaftsubjekte, insbesondere des privaten Sektors, im 
Rahmen "gesellschaftlicher und wirtschaftlicher “Übereinstimmung" 
(concertaciön). 

Dabei hat der Staat die Aufgabe, die "sozioökonomische Infrastruktur zu 
schaffen und zu erhalten", während dem privaten Sektor "die Konkretisie- 
mng der mit Produktion, Handel (und) spezialisierten Dienstleistungen zu- 
sammenhängenden Aufgaben und ein Großteil der Kreditvermittlung" ob- 
liegt (37). 

Ausgehend von einer jährlichen Substitution von 5.900 ha wäre inner- 
halb von 8 Jahren Koka völlig beseitigt, wobei - nach den etwas verwirren- 
den Berechnungen des Planes - bei einem jährlichen Einnahmenverlust von 
US$ 939 Mio. eine ausländische Finanzhilfe von US$ 3.474,3 Mio. not- 
wendig wäre. Im ersten Jahr würden US $ 434,3 Mio. zum Ausgleich der 
Zahlungsbilanz (61,3 Mio.), des Einnahmenverlusts der Produzenten (25) 
und für Investitionen im Rahmen der alternativen Entwicklung (348) ge- 
nutzt (S.38ff, Tab. 7). Schließlich ist entscheidend, daß die der Strategie 
zugrundeliegenden strukturellen Anderungen nur langfristig erreicht wer- 
den können, wobei die sozioökonomischen Kosten bei einem größeren 
Substitutionszeitraum geringer wären. 

477 Presidencia de la Republica, 1990, S.26ff., zitiert nach Seitenzahl. 
478 Paz Zamora, 1990, 3.82. 
479 Zur gesamtwirtsch. Strategie: Presidencia de la Republica, 1990, S.26ff. 
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Angesichts der an keiner Stelle begründeten Substitutionszahl von 5.900 
ha/jährlich, die von der Regierung selbst als "ziemlich hoch" bewertet _w1rd 
(39, Tab. 7, FN 1) und dem wenig transparenten und scheinbar flex1blen 
Finanzierungsrahmen ist es jedoch zweifelhaft, ob dieses Programm er- 
folgreicher als PIDYS sein wird (vgl. IV 1.2.2. u. V 2.). 

2.2.4. Abkommen mit den USA 

Im Rahmen des ersten Antirauschgiftabkommens mit den USA vom 
12.2.1987 wurde eine Erklärung zu "Alternativer Entwicklung" abgegeben, 
die in veränderter Form als "Integraler Plan alternativer Entwicklung" 
(Plan Integral de Desarrollo Altemativo) zum Annex II des geltenden Ab- 
kommens vom 9.5.1990 wurde480_ Dieses Abkommen und seine drei 
Annexe wurden am 15. August 1991 und 21. August 1992 aktualisiert, 
jedoch nicht wesentlich verändert; die ursprünglichen Annexe I-III heißen 
jetzt Sektionen A-C481. 

Die im Annex II/Sektion B enthaltenen "Unterprogramme" (vgl. II und 
III-X) stellen angesichts der bedeutenden Rolle der USA (A 3.) die 
Schwerpunkte der gegenwärtigen Substitutionspolitik dar und sollen des— 
halb kurz genannt werden: 

Schaffung eines "Fonds alternativer Entwicklung" (III, FONADAL, näher 2.4.1.); 
Bereitstellung von US Devisen zum Ausgleich der Zahlungsbilanz (IV); . 
"alternative Entwicklung“ in den Koka- und Errügrationsgebieten mittels Zu- 
schüssen und Krediten zum “landwirtschaftlichen Ubergang", "wirtschaftlicher Re- 
aktivierung" und "regionaler Entwicklung" sowie "integrale Prävention" (V A-E); 
Begünstigung von Privatinvestitionen (VI); 
Gemeinsame Planung zur Erweiterung der Hilfsquellen (VII). 

Den Vertragspartnem geht es darum, "die Produktion von verfeinerten 
Produkten von Kokain zu reduzieren und, in letzter Konsequenz, zu ver- 
nichten" (I A.), das bedeutet, "die angebaute Kokamenge bis zu einem Ni- 
veau zu reduzieren, das einzig ausreicht, um die Nachfrage für den legalen 
Gebrauch zu befriedigen" (II B). 

480 Convem'o para la Prevenciön Integral del Usa Ilicito de Drogas entre el Go_biemo 
de la Rep. de Bolivia y el Gobierrw de Estados Unidos de América, Washington 
D.C., 9.5.1990, m. Anexos I, II, III (zu I, III 5. 2.3.3), in: CEDOIN (La Paz), rn- 
forrne Nr. 197. 

481 Vgl. Abkommen USA-Bolivien. 1991 (Bibliographie, II); Loyaza, Interview, La 
Paz, 22.11.1991; CEDIB-Boletin Quincenal 22 (August 1992), S.2ff. 
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2.2,5. Konkrete Proiekte (UNDCPZQS-AID) 

Im Rahmen des PIDYS und der "Nationale Strategie alternativer Ent- 
wicklung" wurden zahlreiche Projekte in den Kokaanbauzonen Yungas und 
Chapare begonnen“? 

In den Yungas begann UNFDACS Arbeit im Jahre 1976 und 1984 wurde 
das als Agroyungas bekannt gewordene Projekt AD/BOL/84/4OS initiert, 
das am 31.12.1990 mit einem Etat von US $ 21,8 Mio. abgeschlossen 
wurde und "integrierte ländliche Entwicklung" zum Ziel hatte. Dieses Pro- 
jekt wurde durch zwei kleinere Projekte (Etat: US$ 6 Mio.) zur Gesund- 
heitsversorgung und kommunalen Entwicklung ergänzt (AD/BOU86/4OS, 
fortgesetzt durch AD/BOL/92/708 und AD/BOL/88/4l4), wobei letzteres 
im Dezember 1992 abgeschlossen wurde. Im März 1991 wurde als Nach- 
folge von Agroyungas das - einzige gegenwärtige laufende - Projekt 
"Alternative Entwicklung in den Ubergangszonen der Yungas von La Paz" 
(AD/BOU9I/419) bewilligt, jedoch mit einem wesentlich geringeren Etat 
(US $ 600.000) und unter Ausführung des "Staatsekretariat alternativer 
Entwicklung", nicht wie bei den anderen Projekten durch PNUD/OSP. Die 
Finanzierung ist bis Dezember 1992 gesichert und wird möglicherweise bis 
1996 fortgesetzt. , 

Im Chapare wurden 1988 drei Projekte bewilligt: 
' AD/BOL/88/412 zur agroindustriellen Entwicklung, Verbesserung des Ver— 

kehrsnetzes und der Elektrizitätsversorgung mit einem Etat von US $ 15 Mio. bis 
Dezember 1992 mit Verlängerungsmöglichkeit; 
AD/BOIJ88/4l 1 zur Wasser- und sanitären Versorgung mit US$ 4 Mio. bis 1994; 
AD/BOL/88/4IS zur soziokommunalen Entwicklung und Milchproduktion mit US 
$ 5,8 Mio. bis 1994. 

Im September 1991 begann das Projekt "Hilfsdienste zur Produktion und 
Agroindustrialisierung" (AD/BOU90/4lS/A) mit einem Etat von US $ 1,8 
Mio., das zunächst bis Ende 1993 laufen soll. Ende 1992 lief das von der 
Bundesrepublik finanzierte Projekt AD/BOL/92/SS2 zur Erhaltung der 
Waldbestände in den Tropen Cochabambas an; es soll zunächst 2,5 Jahre 
dauern. 

482 Die Daten zu den von UNDCP finanzierten Projekten basieren auf UNDCP, 1992, 
S.llff.; Republica de Bolivia, 1992, S.3ff. und UNDCP Projekt Dokumenten 
(1990/91), die von Quaglia, Interview, La Paz, 2.12.1991, zur Verfügung gestellt 
wurden. Außerdem: Telleria, Interview. La Paz, 22.11.1991; Rivera, Interview, 
Villa Tunari, 27.11.1991. Neben den genannten Projekten hat UNFDAC/UNDCP 
auch Projekte zur Prävention (AD/BOL/Sö/40ö; AD/BOL/86l409; 
ADIBOL/90/4l7; ADIBOL/92/658; AD/BOL/92/663; AD/BOL/92/664) und Re- 
pression, insbesondere Justiz (AD/BOL/86/407; AD/BOL/90/4lö), finanziert. 
Zum US—AID Projekt MACA—SUBDESAL, 1991; Rodriguez, Interview. 
Cochabamba, 26.11.1991. Besuche aller Projekte (vgl. Annex 111 und meine 
Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 11.4.1992-18 und El Espectadnr. Bogotii. 
28.2.1992-15A.). 
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Diese und die in FN 482 genannten Projekte zusammengenommen hat 
UNDCP zwischen 1985 und 1992 mehr als US$ 75 Mio Projekthilfe gelei— 
stet, womit Bolivien das weltweit größte Landesprogramm des UNDCP 
darstellt. 

Außerdem finanziert US AID im Chapare vom PDAR ausgeführte Pro- 
jekte, im Jahre 1990 mit einem Etat von US$ 128.000 und 1991 3,2 
Mio483. 

Von offizieller Seite wird Wert darauf gelegt, daß es sich bei all diesen 
Projekten um nationale Projekte handelt und UNDCP bzw. seine Mat— 
gliedsstaaten und US AID lediglich als Financiers auftreten484‚ Dies Wird 
auch daran deutlich, daß die Projektausführung in immer mehr Fällen dt- 
rekt dem dem Staatssekretariat alternativer Entwicklung unterstehenden 
PDAR obliegt (zur Struktur näher 2.4.3). 

2.3. Kontrolle und Repression 

2.3.1. aterielles Recht Geset 1008 und re lame to 45 

a ) Kontrolle 

Auf der Grundlage des genannten Rechtsstatus der Koka (2.2.1.) unterwirft 
der Gesetzgeber "Produktion, Verkehr und Vermarktung" der Koka 
staatlicher Kontrolle (Art. 15-17, l9f) und verbietet die "Produktion" ande— 
rer zur Herstellung "kontrollierter Stoffe"485 geeigneter'Pflanzen [Art.34 
i.v.m. 33k)] sowie "Besitz" , "Handel und Konsum" illegaler Drogen 
(Art.35‚ 37). Weiter werden chemische Stoffe, Medikamente, Inhaltstoffe 
und für "kontrollierte Stoffe" verwendete Devisen einer staatlichen (auch 
1mport- und Export) Kontrolle unterworfen (Art.36, 38-45, l7ff. regt.) 

b) Strq‘atbestände 

Im Bereich der Straftatbestände kodifiziert das Gesetz 1008 einerseits 
besondere betäubungsmittelrechtliche Tathandlungen und andererseits dem 
allgemeinen Strafrecht verwandte Tathandlungen. Des weiteren enthält es . 
Teilnahmehandlungen und Straferschwerungsgründe. 

483 MACA-SUBDESAL, 1991. S.246ff. (Tabelle 11, 12); PDAR, 1nversron 

programada para la gestion 1991, Cochabamba, November 1991. 

484 Vgl. MACA-SUBDESAL. 1991, 3.5. 
485 Unter snstnncias controladar versteht Art.33a) die in den Listen l-V aufgeführten 

"gefährlichen und kontrollierten Stoffe. die Arzneimittel oder Drogen natürhcher 
oder synthetischer Art" enthalten. Liste V enthält folgende chemische Stoffe: 
Schwefel- u. Salzsäure. Permunganat, Hydroxidamonmk_ u. -kalk, 
Natriumkarbonat, Äthylether. Azeton, Essiganhydrid u. wurde im Sept. 1990 
durch Ministerialbeschluß u.a. um Methanol. Amoniak, Chloroform, mdustr. 
Lösungsmittel ergänzt (Ultima Horn. La Paz, 12.9.1990). 
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Als besondere betäubungsmittelrechtliche Straftatbestände sind geregelt: Yetkallf V0“ BÜäumngsrmttem Ohne Beachtung der V9rges‘3hrlebenen ,F0rma' 
_ litäten (vgl. Art. 19 regl. u. 39) durch (a) den Elgentümer elner Apotheke mit deren 

"Säen. Ernten. Anbauen oder Sammeln" von zur Herstellung "kontrolherter Stoffe" sechsmonatiger Schließung, einjährigem Berufsverbot und 2.00c4.000 T., (b) den 
geeigneter Pflanzen mlt em bis zwe1 J. Fre1heltsentzug, bei Wlederholung 2-4 J. Leiter (regente) mit einjährigem Berufsverbot und 1_000-2_000 T., (c) den Ange- 
und 250 -500 Tagessätzen (T.)_ Bußgeld (Art46); stellten mit soo-1.000 T. (Art.63 I )494; 
"llerstellen"436 V01'}„ "kontrollzeggtenStoffen“ mit 545 J- “Hd 2500-7500 Tages- zur Betäubungsmittelausgabe ermächtigte Einrichtungen, deren Betäubungs- 
setzen (Art.:17 D» _Handelra m_“ 10'25 J- und 10—000'25-000 T- (Art.48 I), mittellager nicht vollständig registriert ist (Art.23 regl.),mit LOGO—4.000 T. und Si- 
A_nwenden (admrmstrar) mit 10—15 J. und 1500-3000 T. _(Art.50)‚ cherstellung der Betäubungsmittel, im Wiederholungsfalle mit 2-4 J. und endgülti- "L1efern"489 mit 8—12 J. und 1000-2000 T. (Art.51), "Transportleren" mlt 8-12 J. ger Schließung (A„‚64); 

und_l.OOO—I.SOO T- (Art.55), wobere1ne “großere Menge" ' ohne genaue Angabe ' Zuwerfügungstellung beweglicher oder unbeweglicher Sachen zur 
nur lm'Fall des Higgin 315 Strafscharfungsgrundgllt; . „ „ __ „ Betäubungsmittelverarbeitung, —lagerung‚ —transport, —verkauf oder -gebrauch so- 
B°1'SIPh'FUhYCU der Ergenbedarfsmenge mlt_ _Intermerung "! el,“ o_ffenthche_s wie Duldung des Konsums mit Beschlagnahme dieser Sachen (Art.27 regl. i.V.m. 

oder pnvates Behandlungszentrum bis zur Rehabllltlerung, wobe1 die Uberschrer- 71); 
tung der VO" ZW31 SP32131'1'515" zu,'deflnlerenden Eigenbedarfsmenge49' zur A1" nach den "geltenden gesetzlichen Regelungen" wird der Eigentümer oder Besitzer 
wendung des Tatbestandes _Handel (Art.48) fuhrt(_Art.4?); __ . von Grundstücken bestraft, auf denen — ohne staatliche Ermächtigung und Kenntnis 
besondere Bestrafung der "‘ der Verarbeitung taugen Kokatreter (Pl—1000503)“ - Flugpisten existieren oder gebaut werden, Flugzeuge landen oder starten (Art.30 
Vgl. 1.2.2. — mit 1—2 J. und 200—500 T., wenn Sie nicht ln den Ermittlungen kollabo- regl.). 

tieren (An'47 H); 492) D h h 5 101 d 2004 000 T b "Anleitung" (induccion zum rogenge rauc mit — . un . ., ei - - _ 
Ausnutzung der (elterlichen) Autorität, Minderjährigkeit oder Behinderung des Dem allgememen Strafrecht verwandt smd folgende Regelungen. 
Angeleiteten oder Begehung in Erziehun s», Hilfs- oder Strafvollzugseinrichtungen Mord mittels "kontrollierter Stoffe", der der Vergiftung gleichgestellt und mit 30 J. 
mit 10-20 J. und 4000-8000 T. (Art.54) 3; bestraft wird (Art.57 i.V.m. 17 Verf. und 252 Nr.5 CP.) 5; 
"Andern" oder "Fälschen“ medizinischer Rezepte, um Betäubungsmittel zu er— Nichtanzeige der Tathandlungen des Art.46 durch den Eigentümer von dazu be— 
halten, mit 3—5 J. und 200-400 T., sowie anderer offizieller Dokumente, um Betäu— nutzten Einrichtungen mit 3—5 J. und Sicherstellung seines Eigentums, der Tat- 
bungsmittel einzuführen. mit 8-15 J. und 3.000-6.000 T. (Art.58); handlungen der Art.48f. durch Eigentümer oder Besitzer von öffentlichen Orten, in 
illegaler "Import" mit zwölfmonatiger Suspendierung der Importlizenz und 10.000 denen diese begangen werden, mit 1-2 J . und 500-1500 T.; im Falle der Duldung, 
T., bei Wiederholung mit endgültigem Erlöschen der Lizenz und der Strafe des Verschleierung oder Teilnahme mit 2-6 J. und 2.000-4.000 T. (Art.60t); 
Tatbestandes "Handel" gemäß Art.48 (Art.59); (passive) Bestechlichkeit des Amtsträgers mit 8-12 J. und 2000-5000 T. (Art.66 
Ausgabe von Rezepten über Betäubungsmittel durch medizinisches Fachpersonal I), sowie (aktive) Bestechung durch den Täter mit 4—8 J. und LOGO-2.000 T (Art.67 
ohne Beachtung der vorgeschriebenen Formalitäten rnit der im Gesundheitsge— [, vgl. 332, 334 StGB); 
setzbuch vorgesehenen Strafe und 2000—4000 T., im Wiederholungsfalle Verbot Vorteilsannahme durch den Amtsträger mit 8—12 J . und 2.000—4.000 T. (Art.68) so— 
der Berufsausübung und 2—5 J . (Art.62); wie durch den Schein-Amtsträger mit 10-15 J . ‚und 3000-6000 T. (Art.69)496; 

Anderung oder Ersetzung des Tatobjekts oder der Beweismittel mit 10—15 J . und 
„ „ . . . . 1000—2000 T. (Art.70); 

486 Unter Herstellen (fabrtcar) e d  jeder Prozeß der Extraktion, Vorbere1tung, Fluchtbegünstigung mit 2—6 J und 1000_2 000 T bei Fahrlässigkeit Strafmilde- 
Verarbeitung, Handherstellung, Zusammensetung, Raffinierung, Umwandlung rung um 2/3 (Art 73 Vgl 120 I StGB)‘ ' " 
oder Konversion" verstanden, durch den man "kontrollierte Stoffe" erhält [An.33 Strafvereitelung UU;Ch den Täter (!) für einen anderen (!) mit 4—6 J_ und 1.000- 
I)]. 2000 T., Straffreiheit bei Angehörigen (Art.75, vgl. 258 StGB); 

487 Unter illeg. Handel (trafim ilicito) wird jede auf die mit der Drogenherstellung zu- Hehlerei mit der Hälfte der Strafe der Vortat ( Art.77‚ vgl. 259 StGB); 
sammenhängenden (Verarbeitungs)handlungen “gerichtete oder aus diesen öffentliche Aufforderung zu Straftaten mit 2-5 J. und 2.0004000 T. (Art.79). 
erwachsende“ Tat, jegliche Art von "Transaktionen" und "Finanzierung von gegen 
das Gesetz gerichteten Aktivitäten" verstanden (33 m)). 

488 Unter administrar wird "die Anwendung" auf jegliche Art verstanden [33 h)]. 

489 Untfir Übergabe (entrega) 0'- Lieferung (summmm) ed Abtretung oder Vorrat lm Wiederholungsfalle: Eigentümer mit definitiver Schließung, Berufsverbot und 
0 ne gesetzhche Rechtfertigung verstanden [33 l)]' 2-5J Leiter mit definit Berufsverbot u 2-5J Angestellten rn 2—5 J (63 II) 

490 Unter dem hier relevanten Tb "Besitz" (pasesian) wird das "illeg. Beisichführen D' '.' A (252 d ( “"t CP ' h " T d trafe w'l d d ich Art '17 der 
(tenencia) von Betäubungsmitteln und Ausgangsstoffen" verstanden (33 II)); unter flä'hm r - V  f es spa _erera) Hvorrlgetsr;fene ° gg ] " ur d lt d die 
Konsum (cansumo) "gelegentlicher, periodischer, gewohnheitsmäßiger o. (Vruferen) der gäilmg 1". '; hoc ss}; ä V°‘h d ' ““.‘83Wal‘ice 13 a . 
dauemder Gebrauch" (33 n, vgl. 2'1_1')_ er assung__ le o erranglge ec tsque e arst_e t u n  son-ut le x- osterlor- 

„... „ . . .. ., . Regel verdrangt Wird (Harb, 1987, S. 12, wo er die Beibehaltung der Todestrafe als 
“ 491 Gemaß Art.26 regl. entspr. die Eigenbedarfsmenge der fur 48 Stunden benot1gten "Irrtum" bezeichnet; auch Art. 24 d. ‚egl_, wo die Höchsstrafe auf 30 J_ festgelegt 

“" Konsumenge. wird). 
TM}; 492 Dies kann zwar 3UCh m“ "An5tlftung" übersetzt werden‚_w1derspncht Je_d‚°Ch dem 496 Das Gesetz spricht hier von "Gebührenschneiderei" (concusian), die jedoch der 

" Tatbestand und der Systematlk des Gesetzes. da die Anstlftung (mstzgacron) exph— "Vorteilsannahme" entspricht (5 331 StGB). Unter "Schein-Amtsträger ist eine 
i.S.d. ;} 132 StGB "Amtsanmaßung“ begehende Zivilperson zu verstehen, d.h. es 
werden mit Art. 69 zwei Tatbestände — "Vorteilsannahme" und "Amtsanmaßung" - 

‘ zit geregelt wird (Art.56, vgl. Text). 

{ erfaßt. 
.‘ 493 Gemäß 29 regt. sollen "Art und Weise, Menge, Zeit, Ort" der Begehung und 
‘ "mildernde und erschwerende Umstände" berücksichtigt werden. 
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Als aus dem allgemeinen Strafrecht stammende Teilnahmeformen wer— 
den Anstiftung497 zu einem der genannten Delikte und Teilnahme498 ge- 
nannt. 

Neben den genannten sind als Straferschwerun s ründe folgende - mit 
den entsprechenden Erhöhungen des Strafmaßes — vorgesehen: 

im Falle der Art.50f499 bei Gesundheitsverschlechterung auf 15-20 J. und 1.000- 
3.000 T., bei Tod auf 20—30 J. (Art.52); 
bei krimineller Vereinigung und Verschwörung von mindestens zwei Personen um 
1/3 (Art.53); 
bei Amtsträgern bezüglich aller o.g. Delikte um l/3 und Berufsverbot (Art.65), bei 
Fluchtbegünstigung i.S.v. Art.73 und Freilassung eines Festgenommenen auf 4-8 J. 
und 2.000-4.000 T. (Art.73 II, 74); 
im Falle des Art.66, wenn es sich um einen (bestechlichen) Richter, Staatsanwalt 
oder Mitglied eines Drogenkontrollorgans handelt (Art.66 II) auf l2-20 J. und 
3.000-6.000 T., im Falle des Art.67, wenn eine der o. g. Personen bestochen werden 
sollte auf 8-12 J. und 3000-6000 T. (Art.67 H); 
bei einem Festgenomenen, der geflohen ist, um 2-4 J. (Art.72); 
bei Waffengebrauch um die Hälfte, bei Waffengebrauch mit Körperverletzungs- 
folge um 2/3, mit Todesfolge auf 30 J. (Art.78). 

Minderjährige Täter (bis 16 J.) werden in Rehabilitationszentren einge— 
wiesen (Art.25 regl.), ausländische Täter mit 500-1.000 T. (Art.49 III) und 
nach dem Aufenthaltsgesetz (ley de residencia) bestraft. 

Besondere Erwähnung verdienen schließlich die im prozessualen Teil 
des Gesetzes (Tit. IV, V) angedrohten Sanktionen. Einerseits wird die 
Nichtbeachtung der dort festgelegten gerichtlichen Fristen und Termine [s. 
2.3.2. b)] der "Verdunklung" einer Straftat im Sinne von Art.6l gleichge— 
stellt und soll als "Hehlerei" im Sinne von Art.77 bestraft werden (Art.82). 
Zum anderen werden die diese Fristen nicht einhaltenden Richter, Staats- 
anwälte und Beamten des CONALID — neben der genannten Strafverfol— 
gung - mit Dienstsuspendierung bestraft (Art.]27) und die Rechtsanwälte, 
deren (das Verfahren verlängemde) Anträge zurückgewiesen wurden, mit 
Bußgeld bis zu 180 T. und Suspendierung der Berufsausübung bis zu ei- 
nem Jahr (Art.]28). Ebenso wird das Fembleiben von Verhandlungen im 
Falle eines Rechtsanwaltes mit Bußgeld und Verfahrensauschluß, im Falle 
des Staatsanwaltes mit Dienstsuspendierung und gemäß Art.82 bestraft 
(Art.]29). 

497 Mit 4-6 J. und 2.000-3.000 T., bei Minderjährigen oder Behinderten 5- 10 J. und 
2000-4000 T. bestraft (Art.56). 

498 Mit 2/3 des Strafmaßes der Haupttat bestraft (Art.76); gemeint sein dürfte Teil- 
nahme in der Form der Beihilfe, da Anstiftung schon genannt wurde. 

499 Im Falle des Art.51 ("liefern") sollen gemäß 29 regl."Art und Weise, Menge. Zeit. 
Ort" der Begehung und "mildemde und erschwerende Umstände" berücksichtigt 
werden. 
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2.3.2. Prozessuales Recht 

0) Spezielle Gerichtsbarkeit 

Gemäß Art.83 wurden als erste Instanz "Gerichte zu kontrollierten Stoffen" 
(Juzgados de Partido de Sustancias Controladas) geschaffen, die aus drei 
Richtern bestehen und den "Distriktobergerichten" (Cortes Superiores de 
Distrito) - zweite Instanz - untergeordnet sind. Ihre sachliche Zuständigkeit 
erstreckt sich auf die Straftaten des Gesetzes 1008 [Art.85 a)]500‚ die 
örtliche auf das gesamte Staatsgebiet, wobei sie ihren Sitz in den Haupt- 
städten der Departements haben (Art.87). Ihre Entscheidungen werden mit 
einfacher Mehrheit gefällt (Art.89). Fällt ein Richter aus, wird er durch den 
diensthabenden Strafrichter ersetzt (Art.90). Es kann jedoch niemals das 
Gericht als ganzes abgelehnt werden, allenfalls ein Richter aus gesetzlichen 
Gründen, über die der Corte Superior innerhalb von 48 Stunden — ohne 
weitere Rechtsmittel - zu entscheiden hat (Art.88). 

Die Staatsanwaltschaft (Ministerin Publico501) schafft zur "Verfolgung 
und Kontrolle" der Verfahren dieser Gerichte ebenfalls "Staatsanwälte zu 
kontrollierten Stoffen" (Fiscales de Sustancias Controladas) (Art.9lfi, die 
— rechtsstaatlich bedenklich - aus der "Spezialeinheit zur Bekämpfung des 
Drogenhandels" (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico) rekru- 
tiert werden (vgl. 2.4.4.) und deren Funktion im folgenden dargestellt wird. 

b) Spezielles Verfahren 

aa) Beschleunigung des Verfahrens 

Das Verfahren besteht aus den polizeilichen Untersuchungsmaßnahmen zur 
Tataufklärung (Art.93ffl502, auf deren Grundlage das Hauptverfahren er- 
öffnet wird und die Hauptverbandlung mit abschließendem Urteil stattfm- 

500 Weiter sollen sie insbesondere Vermögen natürlicher oder juristischer Personen, 
gegen die wegen eines Betäubungsnfitteldelikts oder/und des "Geldwaschens" er- 
mittelt wird. untersuchen (Art.85 b)). 

501 Wie in Kolumbien und Perü überwacht auch in Bolivien das Ministerio Publica 
das gesetzliche Verfahren und interveniert zugunsten und zu Lasten des 
Angeschuldigten/Angeklagten. Im Unterschied zu Kolumbien und Perü, wo, wie 
ausgeführt, das Akkusationssystem eingeführt wurde, ist jedoch der 
(Ermittlungs)richter - nicht der Staatsanwalt — 'Herr des Ermittlungsverfahrens' 
(Art.46ff., 166ff. CPP. in: Horb, 1987, S.421ff.). 

502 Das Gesetz spricht insoweit von diligencias, worunter wörtlich "gerichtliche 0. be- 
hördliche Maßnahmen" 0. "Amtshandlungen" zu verstehen sind. Gemäß Art.34 
regl. fallen darunter folgende Dokumente: "Zettel der Anzeige, der Festnahme, 
vorläufiger Bericht, detaillierte Akte der Maßnahme, Akte der Sicherstellung, 
der Droge, Laboranalyse. Fotos, Erklärungen der Täter, andere 
Beweisdokumente, Akte zur Beschuldigung, Abschlußbericht, Verweisung an 
Staatsanwalt". 
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det (Art.101ft). Ein gerichtliches Ermittlmg@gn wird ausdrücklich 
ausgeschlossen (Art.86). 

Die polizeilichen Untersuchungen werden bei "Kenntnis oder Anzeige 
der Planung oder Begehung" eines Betäubungsmitteldelikts von der Fuerza 
Especial, die insoweit die Funktion der Justizpolizei (palicia judicial) ge- 
mäß 112 CPP erfüllt, am Tatort aufgenommen (Art.93, 95), wobei die 
genannten Spezialstaatsanwälte des Ministeria Publica die Untersuchungen 
leiten, überwachen und bei allen Maßnahmen anwesend sein sollen [Art.92 
a)+d)‚ 96, 98]503. Festgenommene müssen innerhalb von 48 Stunden dem 
zuständigen Spezialrichter überstellt werden (Art.97)504 und sichergestellte 
Drogen innerhalb von 24 Stunden in der Anwesenheit eines Staatsanwaltes 
verbrannt werden (Art.98). Die Untersuchungen sollen in einem 
polizeilichen Abschlußbericht zusammengefaßt werden, der - neben der 
Identifikation der in die Tat verwickelten Personen, Tag, Ort und Um- 
stände, evtl. Sicherstellungen und Festnahmen - insbesondere die rechtliche 
Qualifizierung der Tat und entsprechende Belastungsbeweise seitens des 
Staatsanwaltes enthalten muß (Art.99, 100). Dieser Bericht hat den 
Charakter eines "urkundlich gesicherten Beweises" (pmeba precanstituida) 
(Art.116 8.3). 

Das Hauptverfahren wird 24 Stunden nach Erhalt dieses Berichts vom 
Spezialgericht durch Beschluß eröffnet, wobei eine Abweichung von der 
rechtlichen Qualifizierung der Staatsanwaltschaft bei Feststellung eines 
schwerwiegenderen Tatablaufs möglich ist (Art.101)505‚ Der Beschluß, 
gegen den die Berufung (und jedes andere Rechtsmittel) ausgeschlossen ist 
(Art.106), wird dem Obergericht vorgelegt, das innerhalb von 48 Stunden - 
bei nur mündlicher Beteiligung des Ministeria Publica - per Verfügung506 
über seine Richtigkeit entscheiden muß (Art.105). Innerhalb weiterer 48 
Stunden soll das Spezialgericht die Erklärungen der Angeklagten (Art.107) 
und innerhalb (weiterer) drei Tage ihre Entlastungsbeweise empfangen 
haben (Art.110); das Ministeria Publica soll ebenfalls "rechtzeitig" seine 
Beweise vorgelegt haben und die richtige Anwendung des Gesetzes 
überwachen [Art.lll i.V.m. 93a)-c)59_7]. Nach Erhalt der genannten 
"Erklärungen" und unter Wahrung des Offentlichkeitsgrundsatzes eröffnet 

503 Auf Provinz- und Kantonsebene nehmen die Subpräfekten u.a. örtliche Amtsträger 
diese Aufgaben wahr (Art.94). 

504 Diese Frist ist unklar: gemäß Art.32 regl. sollen Festgenommene innerhalb von 48 
Stunden dem nächsten Kommando der Fuerza Especial übergeben werden; gemäß 
An.33 gelten die 48 Stunden für jeden Festgenommenen "mit dem Zweck, die 
Ermittlungen zu vervollständigen" (vgl. Kap. IV). 

505 Darüber hinaus enthält dieser Beschluß die Haftbefehle, Sicherheitsleistung der 
Abwesenden, die vorläufige Registrierung bzw. Hinterlegung der 
Wengegenstände (Art. 102). 

506 Art.105 ist insoweit unklar: der Carte Superior "absolverä la consulta en auto 
motivado con solo requerimiento (wörtl.: Aufforderung) verbal del Ministerio 
Publica". 

507 Art.1 11 verweist irrtümlich auf Art.96a, der jedoch nicht existiert. 
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der Richter die Hauptverbandlung, die nicht länger als 20 Tage dauern soll 
(Art.116 i.V.m. 234 CPP), und an die sich die Schlußvorträge der Parteien 
innerhalb von drei Tagen anschließen sollen (Art. 117). 

Nach den Schlußvorträgen folgt das innerhalb von 10 Tagen zu fällende 
Urteil (Art.118), das — neben der Urteilsformel (Art.242 CPP) —den 
Rechtszustand sichergestellter Güter und Wertpapiere, die dem Staat und 
der Gesellschaft zugefügten Schäden und die Höhe des 
Rehabilitationseinrichtungen zukommenden Bußgelds bestimmen soll 
Art.ll9 . 

( Rech25mittel können nicht nur vom Staatsanwalt und dem Verurteilten, 
sondern müssen - aus Gründen der wirksameren Kontrolle erstinstanzlicher 
Entscheidungen (Korruption !) - von Amts wegen eingelegt werden 
(Art.121). Es existieren jedoch auch hier zahlreiche Beschleumgungsvor- 
schriften, die unübersichtlich verstreut und (deshalb) schwer verständhch 

sind. Alle Urteile werden - unabhängig von einer Berufung - zwingend vom 
Carte Superior innerhalb von 21 Werktagen kontrolliert (Art.121 I, 123 I) 
und die gerichtlichen Beschlüsse und Verfügungen (autos de vzsta) vom 
CS] innerhalb von (insgesamt508) 23 Werktagen rechtlich überpruft 
(Art.121 l, 123 II). Der Staatsanwalt ist verpflichtet, Berufung und 
Nichtigkeitsbeschwerde einzulegen, wenn das Urteil oder der Beschluß den 

Angeklagten freispricht oder für unschuldig erklärt bzw. die Strafe unter 
seinem Antrag bleibt [Art.121 II, 92e)]; über die Berufung muß innerhalb 
von 21 Werktagen (Art.123 1), über die Nichtigkeitsbeschwerde innerhalb 
von (insgesamt) 23 Werktagen (Art.123 II) entschieden worden sem. Der 

Verurteilte kann innerhalb von drei Tagen Berufung einlegen (Art.122). 
Die Beschlüsse und Verfügungen des Carte Superior wiederum können 
innerhalb von 10 Tagen mit der Nichtigkeitsbeschwerde angefochten 
werden (Art.124). 

bb) Besondere Regelungen 

Gemäß der grundsätzlichen Regelung des Art.8l werden "keinerlei 
(andere) Gerichtsbarkeiten oder Privilegien anerkannt"; damit sollen fak— 
tisch bestehende Verquickungen zwischen Staat und Drogenhandel509 Je- 

denfalls normativ keine Rolle spielen. _ 
Beim Verfahren gegen Abwesende reicht die Anwesenheit des 

Untersuchungsbeamten des juzgada zur Säumniserklärung und Fortführung 
der Verfahrens aus (Art.113 i.V.m. 253 CPP), wobei der Säummsbeschluß 
öffentlich bekanntgemacht wird (Art.114). Stellt sich der Angeklagte 
freiwillig oder aufgrund eines gegen ihn ergangenen Haftbefehls, wird das 
Verfahren ohne Rückwirkungen fortgeführt und er muß seine Verteidigung 
in dem erreichten Verfahrensstadium aufnehmen (Art. 1 15). 

508 Gemäß Art. 123 II hat der Generalstaatsanwalt 8 Werktage und der CS] 15. _ 

509 Vgl. II 3.4.2. a); man erinnere sich nur an die dort geschilderte Straflosrgkert der 
"Rauschgiftmilitärs". 
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Der komplizierte Art.108510 bestimmt, daß "Prozeßhindernisse" 
(excepciones prejudiciales) "in keinem Fall als prozessuale Vorfragen" 
(cuestiones previas) zugelassen sind, womit - legt man Zweck und Syste— 
matik des Gesetzes zugrunde — gemeint sein dürfte, daß sie den Prozeß we— 
der hindern noch verzögern sollen. Gemäß 32 des Art.108 werden ”nur" 
der Tod des Angeklagten oder die (materielle) Rechtskraft - als negative 
Prozeßvoraussetzungen (Prozeßhindemisse) - zugelassen, bei deren Vor- 
liegen demnach der Prozeß nicht stattfindet. Art.126 regelt jedoch ein wei- 
teres Prozeßhindernis, indem er eine Strafldage- und -vollstreckungsverjäh— 
rung nach 20 Jahren, beginnend mit dem Tag der Tatbegehung bzw. Ur- 
teilsverkündung, anordnet. Das widersprüchliche Verhältnis von Art.108 
3.1, 8.2 und Art.]26 stellt eine (weitere) gesetzestechnische Nachlässigkeit 
dar. 

Im Juli 1991 wurde eine sog. "Verordnung der Reue" (decreto de arre- 
pentimiento) erlassen511, nach der Betäubungsmitteltäter, die sich 
"freiwillig" stellen, ihre Taten "frei und spontan" gestehen, die zur Tatbe- 
gehung benutzten Gegenstände übergeben, ihre Güter deklarieren und 
(dadurch) die Ermittlungen erleichtern, den Strafmilderungsgrund der Reue 
(Art. 40 III CP) geltend machen und — aufgrund des staatsanwalt— 
schaftlichen Antrags - nur die Mindeststrafe erhalten können (zu den Fol- 
gen für die Auslieferung sogleich). Die Verordnung hatte eine Geltungs- 
dauer von 120 Tagen (29.7. - 29.11.1991, Art 5f.). ‘ 

Die bei der Beschlagnahme angeordnete Beweislastumkehr wird dort 
behandelt. 

(: ) Zwangsmaßnahmen 

Die als Justizpolizei agierende Fuerza Especial kann im Rahmen der 
polizeilichen Untersuchung die "notwendigen Anordnungen" treffen, um 
die Anwesenheit der Verdächtigen zu gewährleisten, d.h. konkret sie 
"festhalten" und "in Isolationshaft nehmen" (incomunicar), sowie alle Per— 
sonen "verhören" und "kontrollierte Stoffe" und alle mit der Tat zusam- 
menhängenden Gegenstände "sicherstellen" (Art.95). Außer bei 
"Flagranzdelikten" ist jedoch bei Sicherstellung und Verhaftung die Anwe— 
senheit des Spezialstaatsanwaltes notwendig (Art.96). 

Sicherstellung LS. vorläufiger Beschlagnahme (incautacion) und Be— 
schlagnahme i.S.d. Einziehung (confiscacion) sind ausdrücklich als Sank- 
tion vorgesehen. Gemäß Art.7l sollen Grundstücke, auf denen Betäu— 
bungsmittel hergestellt und Primärstoffe angebaut werden, sowie alle zur 
Begehung von Betäubungsmitteldelikten benutzten beweglichen und un- 

510 Er lautet: "En ningün caso se admitirä excepciones prejudiciales como cuestiones 
previas; sölo son admisibles la muerte del procesado y el caso (?, gemeint: cosa) 
juzgado(a)" . 

511 Verordnung 22881 v. 29.7.1991, in: Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz, 9.9.1991. 
hier: Art.l—4. 
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beweglichen Sachen zur (vorrangigen) Finanzierung der staatlichen Prä- 
ventionsprogramme sichergestellt und eingezogen werden, wenn der Eigen- 
tümer an der Tat teilgenommen hat oder sie bei Kenntnis nicht angezeigt 
hat (Art.7l, a. 60). Weiter werden zur Tatbegehung benutzte Transport— 
mittel und nicht registrierte, Betäubungsmittel enthaltende Medikamente 
sichergestellt (Art.55, 64). Die Verwaltung der sichergestellten Güter - 
außer denen des Art.7lb) — obliegt CONALID (Art.103). Die Rückgabe an 
Dritte erfolgt nur, wenn diese ihren "rechtmäßigen Ursprung" bewiesen 
haben (Beweislastumkehr) (Art.104), wobei das Eigentum in jedém Fall 
nach 30 Tagen ohne Geltendmachung des Anspruchs auf CONALID 
übergeht (Art.28 regl.). 

Die Auslieferung wird grundsätzlich durch bilaterale Abkommen gere- 
gelt (Art.149 Gesetz 1008 i.V.m. 3 CP), wobei "jedes von den Gerichten 
des ersuchenden Landes angeklagte oder verurteilte Individuum" gemäß 
dem völkerrechtlichen Grundsatz der Reziprozität ausgeliefert werden 
kann, sofern die Tat im Territorium des Empfängerlandes begangen wurde 
und sich die Auslieferung im Einklang mit den völkerrechtlichen 
Abkommen befindet (Art.44 CPP). Der CSI überprüft die 
Auslieferungsentscheidung der Exekutive. Die Rechtsgrundlage der 
Auslieferung wegen Drogenhandel ist fraglich. Das geltende bilaterale 
Abkommen mit den USA aus dem Jahre 1900 enthält nicht den Tatbestand 
des Drogenhandels“? Die bolivianische Regierung betrachtet jedoch 
dieses Abkommen in Verbindung mit der (von Bolivien ratifizierten) 
"Wiener Konvention" als Rechtsgrundlage [vgl. FN 2, A l.l.d)]. Ein von 
den USA gefordertes neues bilaterales Abkommen wird deshalb nicht für 
notwendig gehalten513, obwohl Annex I in der Fassung vom Mai 1990 ein 
solches Abkommen noch gefordert hatte, während die Fassung vom August 
1991 die Möglichkeit der Auslieferung voraussetzt (vgl. 2.3.3.) und somit 
die "Wiener Konvention" als Rechtsgrundlage zu akzeptieren scheint. 

Die schon genannte "Verordnung der Reue" [b)bb)] setzt die Ausliefe- 
rung bei Erfüllung der genannten Voraussetzungen für 120 Tage seit Erlaß 
der Verordnung (29.7- 29.11.1991) aus (Art.5f.). Eine Verlängerung dieser 
Frist wurde ausgeschlossen514‚ 

Eine @u_figfi_rgi_l@tmg wird durch Art. 109 ausgeschlossen. 

2.3.3. Militarisierung aufgrund des Abkommen mit den USA? 

Das schon genannte bilaterale Abkommen (2.2.4.) enthält in der Neufas— 
sung vom August 1992 ein Annex Heine Sektion A zum "Verbot" 

512 Auslieferungsabkomrnen zwischen USA und Bolivien V. 21.4.1900 
(handschriftlich!) 

513 Loyaza, Interview, La Paz, 22.1 1.1991; Panda, Interview in Epoca Nr.3l (La Paz), 
Oktober 1991, 3.50. 
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(interdicciön515) und ein Annex III/eine Sektion C zur Rolle der Streit- 
kräfte in der Drogenkontrolle. 

Annex I/Sektion A (nun: "Programm zur Erfüllung des Antidrogenge- 
sctzes" = Programa para el Cumplimiento de la Ley Antinarcoticos) regelt 
inhaltlich den "institutionellen Rahmen" (dazu 2.4.4) und die "maximale 
Unterbrechung des Drogenhandels" mittels folgender Maßnahmen (IV): 

' Verfolgung der größten Rechtsbrecher, einschließlich Auslieferung (!)515; 
Kontrolle und Beschlagnahme chemischer Stoffe und Festnahme der Händler; 
Zerstörung von Laboratorien; 
Reduktion von Koka im Rahmen der Substitutionsprogramme (dazu schon 2.2.4.); 
Zerschlagung der Handelsrouten durch Unterbrechung des Transports und 
Beschlagnahme der Transportmittel; 

' Beschlagnahme von aus dem Drogenhandel stammenden oder für ihn benutzten 
Güter; 
Unterstützung des spezialisierten Justizsystems; 
Schaffung und Unterstützung eines "Nationalen Gemeinsamen Zentrums zur 
Koordination des Drogengeheimdienstes" (CCIN, näher 2.4.4.); 
Ausbildung und Unterstützung hochspezialisierten Drogenkontrollpersonals sowie 
Entlassung 'ineffizienten' Personals; 
Förderung der Koordination und Zusammenarbeit auf allen Ebenen durch das StS 
sozialer Verteidigung. 

Weiter werden Unterstützung (V) und Finanzierung durch die USA (VI) 
sowie Aktivitäten (VII) seitens beider Länder geregelt. Bezüglich letzterem 
hat sich Bolivien beispielsweise im Annex I vom Mairl990 verpflichtet, 
5.000 ha Koka während 1990 zu zerstören, ein Auslieferungsabkommen 
mit den USA zu unterzeichnen (!) und ein "strenges Auswahlverfahren" 
bezüglich des Drogenkontrollpersonals durchzuführen. In der Fassung von 
1991 verpflichtet sich Bolivien (außerdem), 7.000 ha während 1991 zu 
zerstören, ein "energisches" Interdiktionsprogramm durchzuführen und 
(insbesondere) die großen Drogenhändler zu verfolgen (VII B). Die von 
den USA gelieferte Militärhilfe gilt als "Leibe" und bleibt Eigentum der 
US-Regierung (IX B). 

Annex III, das erstmals von der Regierung Paz Zamora unterzeichnet 
wurde, schrieb in der Fassung vom August 1991 die "erweiterte Rolle" der 
Armee in der Drogenbekämpfung (II) vor, wurde aber in der (Neu)fassung 
vom August 1992 (Sektion C) insofern abgeschwächt, als nun die Streit- 
kräfte (nur) "ihre Verantwortung bezüglich Antirauschgiftprogrammen und 
der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen erfüllen" sollen. De 

514 Zuletzt kategorisch Tonico, Staatsekretär für soziale Verteidigung, kurz vor 
Ablauf der Frist, in: Presencia (La Paz) v.21.11.1991; auch Loyaza, Interview, La 
Paz, 22.11.1991. 

515 Interdicciön bedeutet gemäß Art.33p) Gesetz 1008 "das Verbot und die Aktion. 
um dem illegalen Handel vorzubeugen und ihn zu unterdrücken". 

516 In der Fassung vom Mai 1990 wurde nur Identifikation, Festnahme und Verurtei- 
lung der Händler gefordert, zur Auslieferung schon 2.3.2.c). 
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facto dürfte sich durch diese verbale Konzession an die Gegner einer Be— 
teiligung der Streitkräfte in der Drogenkontrolle nichts geändert haben517. 

Nach Annex III in der Fassung von 1991 partizipieren die Streitkräfte 
einerseits durch umfassende US-Hilfe an Heer, Luftwaffe und Marine, em- 
schließlich Training (III), andererseits durch eine verstärkte institutionelle 
Einbindung, etwa durch "Bereitstellung von Personal und Einrichtungen" 
(IV A., B.) und der Schaffung eines "Nationalen Gemeinsamen Zentrums 
zur Koordination des Drogengeheimdienstes" (CCCIN, IV A, näher 
2.4.4.)518_ Weiter ist auch in der Armee ein "strenges Auswahlverfahren" 
und mögliche Entlassung vorgeschrieben (VI C.) und folgende "Missionen" 
werden festgelegt (IV B): 

' Verbesserung der Sicherheit der Bürger; 
Unterstützung der F uerza Especial durch Armee und Luftwaffe; _ 
Anti-drogenoperationen, insbesondere gegen Waffenlager, Laboratorien, Sam— 
melorte chemischer Stoffe, 'Drogengüter' (Sicherstellung)._Flugpisten etc.; 
Interdiktion zu Luft und Wasser; _ . 
zivile Hilfsaktionen im Rahmen der "alternativen Entw1cklung", insbesondere zur 
Verbesserung der Infrastruktur; . _ _ . 
Lufttransport von Material und Personal fiir Anudrogenomratronm sow1e medi— 
zinische Evakuierung. 

Besagte Maßnahmen sollen sich auschließlich gegen Drogenhändler, nicht 
aber die Kokabauern richten (IV C.). 

Zu diesem Zweck wurden 1991 die Infanterieregimente Manchego und 
Jordän von US-Ausbildem trainiert und seit Januar 1992 läuft eine neue 
Trainingsphase519‚ Im Oktober 1991 ordnete Präsident Paz Zamora die er— 
sten Anti-Drogenoperationen der Armee im Osten des Landes an520. 

Interessanterweise enthält die Fassung des Annex HI von 1991 nicht 
mehr den noch in der Fassung vom Mai 1990 vorgesehen Quasi-Vorbe— 
halt', daß das Abkommen "in Einklang mit der Souveränität Boliviens 
unter der Autorität des Präsidenten" ausgeführt werde (I A). 

517 Dafür spricht - neben den schon erwähnten militärischen Aktivitäten im Laufe des 
Jahres 1992 (In A 3.2.) - die Ansicht des Außenministers Maclean, daß eine inner- 
staatliche Umsetzung der neuen Abkommen durch ein Kongreßgesetz nicht not- 
wendig sei, da sich die Neufassung im Rahmen der schon umgesetzen Fassung 
von 1987 bewege. Weiter wird nach Sektion C ein Großteil der Mditär_hilfe an die 
Streitkräfte geleistet (US $ 20.725 Mio.. nach CEDIB—Boletin Qu1ncenal 22, 
August 1992, 2f.). 

518 Beachte, daß schon Art.]35 Gesetz 1008 CONALID befugt, die Streitkräfte zur 
Drogenbekämpfung anzufordem. 

519 Presencia, La Paz, 5.12.1991. 
520 Presencia, La Paz, 4.10.1991; vgl. auch die vorherige Ankündigung des Innemini- 

sters Saavedra in: Presencia, 26.9.1991. 
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2.4. Die zuständigen Organe 

2.4.]. Der ’Überbau', insbesondere CQNALID 

Das höchste Drogenkontrollergan Boliviens, der "Nationale Rat gegen den 
illegalen Drogengebrauch und Handel" (Consejo Nacional contra el [Iso 
Indebido y Trafico Illicito de Drogas - CONALID) wurde im Juli 1987 
gegründet52l, im Gesetz 1008 als "höchstes nationales Organ" bestätigt 
(Art.l32) und zuletzt 1989 restrukturiert522‚ Zum Zeitpunkt des zweiten 
Forschungsaufenthaltes (November 1991) wurde eine neuerliche Re- 
organisation geplant, deren Ausgang von offizieller Seite mitgeteilt 
wurde523 und deshalb eingearbeitet werden kann. 

CONALID besteht aus den in der Drogenkontrolle tätigen Ministe— 
rien524 und hat die Aufgaben, die offizielle Drogenpolitik zu formulieren, 
koordinieren und einzuschätzen, das Gesetz durchzusetzen und die vorran— 
gigen Investitionen der öffentlichen Hand festzulegen525‚ 

Ebenfalls 1989 wurden zwei weitere übergeordnete Organe gegründet: 
zum einen der "Permanente Rat zur Exekutiven Koordination" (Consejo 
Permanente de Coordinaciön Ejecutiva — COPECE), der die "Ausführung 
der nationalen Politik koordinieren" und deren "Anwendung normieren" 
5011526; zum anderen die "Nationale Exekutivdirektion" (Direccirin Ejecu— 
tiva Nacional) des CONALID, auf die vom COPECE administrative Auf— 
gaben übertragen werden können und die — neben Koordination, Einschät— 
zung und Kontrolle der nationalen Politik — Bolivien auf internationaler 
Ebene repräsentiert527_ Die Ende 1991 diskutierte Reorganisation sieht die 
Auflösung der Exekutivdirektien vor, nicht zuletzt deshalb, weil schon die 
(formaljuristische) Aufgabenabgrenzung zwischen ihr und COPECE unklar 
geblieben ist. 

521 Art.l des Präsidialdekrets 21666 v. 24.7.87, in: Garrett! Oficial de Bolivia, La Paz, 
25.7.87. 

522 Art.lff. der im DS 22373 v.21.1 1.1989 enthaltenen Regelung (reglamento) des Ti- 
tels VI (zust. Organe) d. Gesetzes 1008 (Kopie v. Presidenciu). 
Regelungsermächtigung aufgr. Art.l34 des Gesetz 1008; zit. als: mg]. Org. 

523 Sanjines, Interview, La Paz, 22.11.1991; Strache ., Interview, La Paz, 22.1 1.1991'. 
vgl. auch Organigrama Desarrolle Alternative, erhalten von SUBDESAL, La Paz. 
25.1 1.1991. 

524 Auswärtiges und Kultur (Vers.), Inneres-Migration-Justiz u. soziale Verteidigung 
(stellv. Vorsitz), Planungswesen u. Koordination, Landwirtschaft, Gesundheit, 
Erziehung, Verteidigung, Finanzen u. Luftfahrt, vg1‚ Art.4f. d. regl. Org.(FN 522); 
zusätzlich nun Exekutivdirektor von FONADAL (dazu sogleich). 

525 Art.7 DS 22270 v. 267.89. 
526 Art.5, 101". d. regt. Org.; Zusammensetzung: Äußeres, Inneres (alter Vorsitz). 

Justiz, Landwirtschaft, Gesundheit (Art.5 ebd.) 
527 Art.6‚ 12, 13ff. d. regl. Org. Es besteht aus einem Exekutivdirekter und 3 

Subdirektoren ( Sanjines, Interview, La Paz 26.10.1990). 
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In den einzelnen Politikbereichen — Prävention, Substitution, Repression - 
wurden (im einzelnen unten zu behandelnde) Staatssekretariate 
(subsecretarias) gegründet, die ihren in CONALID und COPECE vertrete- 
nen jeweiligen Ministerien - Gesundheit, Landwirtschaft, Inneres (somit 
CONALID) - unterstehen und deren Tätigkeit von CONALID "überwacht" 
und "koordiniert" wird528„ Die Reorganisation von 1991 hat- entsprechend 
der Dreiteilung - (für die Politik verantwortliche) Komissionen geschaffen: 
"Nationale Kommission zur integralen Prävention" (Camision Nacional de 
Prevencion Integral — CONAPRE), "Nationale Kommission zur 
alternativen Entwicklung" (Comisiön Nacional de Desarrollo Altemativo - 
CONADAL), "Nationale Kommission zur Kontrolle und (finanziellen) 
Prüfung des illegalen Drogenhandels" (Comisiön Nacional de Control y 
Fiscalizaciön del Trafico Illicito de Drogas — CONACOTID) —, die den (für 
die Ausführung verantwortlichen) Staatsselcretariaten verstehen. 

Demnach ergibt sich folgendes Schaubiid529: 
Schaubild 5: Organisationsstruktur 'Überbau' 

Consejo Nacional 

Consejo Permanente 
-Exekut ivorgan— 

1 1 1 
Prävention a l te rnat ive  Entw ick lung  K o n t r o l l e  

CONAPRE CONADAL CONACOTID 

| 1 1 
Gesundheitsm'in. Landwir tschaf tsmin.  Innenminister ium 
D'i rekt ion- Staatssekretariat 5taatssekretar1at 
Prävention "a'l ternat ive 5021a1e " 
DINAPRE Entwick'l ung“ Ver te id igung 

Daneben wurde durch die Verselbständigung des schon in Art.23 des 
Gesetzes 1008 vorgesehenen "Nationalen Fonds alternativer Entcklung" 
(Fondo Nacional de Desarrollo Alternative-FONADAL) eine unabhängige 

528 Nach Art.10, 13 regl. Org. wurde die Tätigkeit noch vom inzwischen aufgelösten 
COPECE überwacht. 
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Struktur geschaffen. FONADAL, dessen ursprünglicher Zweck die Förde- 
rung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Rahmen der Koka- 
substitution war (Art.15ff regl.0rg.), ist nun selbständige juristische 
Person des öffentlichen Rechts und hängt direkt vom Präsidenten ab530. 
Seine vorrangige Funktion ist die Verwaltung und Vergabe der im Rahmen 
der "alternativen Entwicklung" aufkommenden finanziellen Mittel, um 
"effizient und schnell" sozioökonomische Entschädigung leisten zu kön- 
nen531. Der schon von der "Nationalen Strategie" Paz Zamoras vorgese- 
hene "Fonds zur sozialen Entschädigung" (Fondo de Compensaciön Social) 
wurde in FONADAL integriert532. 

2.1,2. Prävention 

Wie sich aus Schaubild 5 ergibt, ist das politische Leitungsorgan in der 
Prävention — nach der erneuten Reorganisation von 1991 — nun wieder CO— 
NAPRE. CONAPRE wurde im September 1986 als erstes staatliches Prä— 
ventionsorgan von der Regierung Paz Estensorro gegründet, 1987 reorgani— 
siert und 1988 gesetzlich als leitendes staatliches Präventionsorgan aner- 
kannt533‚ Die Regierung Paz Zamora wertete CONAPRE im November 
1989 zum "Staatssekretariat zur Prävention, Behandlung, Rehabilitation 
und gesellschaftlichen Wiedereingliederung" (Subsegretaria de Preven- 
ciön, Tratamiento, Rehabilitaciön y Reinserciön Social) auf. Dieses Staats- 
sekretariat wurde jedoch im Zuge von Sparmaßnahmen im Januar 1991 - 
zusammen mit weiteren 19 Staatssekretariaten - aufgelöst und im April 
1991 durch die "Nationale Direktion zur Prävention des unerlaubten 
Drogengebrauchs, Behandlung, Rehabilitation und gesellschaftlichen 
Wiedereingliederung" (Direccion Nacional de Prevenciön del Usa 
Indebido de Drogas, Tratamiento, Rehabilitation y Reinsercion Social— 
DINAPRE) ersetzt534. DINAPRE hat _ ähnlich wie das aufgelöste 
Staatssekretariat - die Aufgabe, Pläne und Programme im Bereich primärer 

. und sekundärer Prävention zu entwickeln und durchzuführen sowie diese 

529 Vgl. Republica de Bolivia, 1990, S.6, modifiziert durch Organigrama Desarrollo 
Alternative. 

530 DS 22866 vom 15.7.1991, hier: Art 1. ‘ 
531 Sanjines, Interview, La Paz, 22.11.1991 u. Art.5'DS 22866; FONADAL wird von 

einem Verwaltungsrat, bestehend aus dem Präsidenten der Republik, einem 
Exekutivdirektor und drei Beisitzem, geleitet (Art.3 DS 22866). 

532 Sanjines, Interview, La Paz 26.10.1990 11. 22.11.1991; vgl. auch 2.2.3. u. 2.2.4. 
533 DS 21380 v. 1.9.1986, DS 21795 v. 11.12.1987, Art.40 regl. (FN 449) und 

Art.28ff. regt. Org. (FN 514). Das nach dem CONAPRE gegründete Comite 
Tecnico Normativo. Multisectorial. Interinstitucional e Interdisciplinario wurde 
durch letzteres DS aufgelöst (vgl. auch Subsecretaria de Prevencian-CONAPRE. 
1990, S.7ff.). 

534 Präsidentialrichtlinie v. 7.1.1991 (n. Art.96 Nr.l Verf.) und DS 22770 v. 
4.4.1991. 
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mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen?” zu koord1meren 
(Art.3 DS 22770). DINAPRE besteht aus zwei Direktionen: einer aus dem 

Personal des ehemaligen Staatssekretariats gebildeten, vorstehenden 

Exekutivdirektion (Art.5 DS 22770) und einer (noch zu bildenden) 

General- oder Subdirektion. Letztere gliedert sich in fünf Algt3eglungen 
(Planung, Forschung, Prävention, Behandlung, Verwaltung) .. Auf 

regionaler Ebene agieren neun (organsahonsrechthch autonome) 

"Präventionskomitees" (Comités de Prevenciön Integral del [_]so In_debu_lo 
de Drogas - COPRE Departamentales)537„ Das zuständige M1mstenum ist 

das Gesundheitsministerium. 
Demnach ergibt sich folgendes Schaubild: 

Schaubild 6: Organisationsstruktur Prävention 

Gesundheits- Kom'l se i  an nichtfstaat l  1ehe 
mi  n i  ster1 um CONAPRE Orgam sationen 

| r 
Di rek t ion  

DINAPRE 

Exekuti' vd1' rekt ionen 
Zwei 
Di rektionen 

Subdirekt ionen _ 
5 Abtei lungen regionale 

Komitees-COPRE 

” _ _ _ — _  

ar mit den fo] enden: UNFDACIUNDCIÄ IIS-All), WHO-GPS 

535 I(Jl’tiafiiianzizi'ikanisches Gesundheitsbüro der DAS), Bohv1amsches_ Rotes Kreuz, 

"Erziehungskampagne über Betäubungsmittel" (Campana Educatxva sobre ä5stu- 

pefacientes - CESE), "Erziehungssystem gegen die, Drogenabhang1gken un _zlur 

ges. Mobilität" (Sistema Educativo Antidrogadlccton y z_ie Movilizae‘zon Soon:1 - 

SEAMOS), "Präv.progr. zum illegalen Drogengebr. bei Arbeiterbndernäurgä; 

jugendlichen von EL Alto" (Program de Prevencwn Integral del Usa In 3 IE! 

de Drogas en la Nifiez y Juventud Trabajadpra de las Calles de la Ciudad 1;90 

Alto - ENDA[BOHVi3]), vgl. Subsecretana de Prevenczon-CONAPRE, , 

S.97ff. 
Interview, La Paz, 22.11.1991; Baixeras, Interview, La Paz, 22.11.1991. 

536 .Is‘llrzgrh'iirzi’glich bestanden vier Direktionen (Planung, Untersuchung und Inforrgfihk, 

Pr03ekte, Verwaltung) und vier Abteilungen (nach Arbeitsbereichen. Gesut;_flfiil . 

Erz-chung und Ausbildung, gesellschaftliche Kommunikation, gesellscha ic e 

Entwicklung) [vgl. Subsecretaria de Prevenc10n-CONAPRE,d99O, S.I9ff.]. ' 

537 In den Depts. Tarija, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Bern, Chuquisaca, Pot031, 

Pando, La Paz (vgl. ebd., S.53ff.). 
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2.4.3. Substitution 

Führendes (politisches) Organ ist CONADAL538 (Schaubild 5). Es be— 
willigt, ändert und bewertet die nationalen Pläne alternativer Entwicklung 
und "die Mechanismen" ihrer Ausführung (Art.25 Statut MACA). Das 
"Staatssekretariat zur alternativen Entwicklung und Substitution der Koka- 
pflanzen" (Subsecretaria de Desarrollo Altemativo y Sustituciön de Culti- 
vos de Coca - SUBDESAL), das 1987 gegründet wurde, untersteht CO— 
NADAL und führt die nationale Substitutionspolitik aus539‚ Zuständiges 
Ministerium ist das Landwirtschaftsministerium (Ministerio de Asuntos 
Campesinos y Agropecuarios-MACA). Daneben existiert FONADAL (vgl. 
2.4.1.). 

SUBDESAL unterstehen die regionalen Komitees alternativer Ent— 
wicklung (COREDAL) von La Paz und Cochabamba und ihre entspre- 
chenden "Programme alternativer Entwicklung" (PDAR'S). Weiter existie— 
ren "örtliche Komitees alternativer Entwicklung" (COLODAL)54O. 

Die "Nationale Direktion zur landwirtschaftliche Umwandlung" 
(Direcciön Nacional de Reconversiön Agricola - DIRECO) untersteht 
ebenfalls SUBDESAL und hat die wichtige Aufgabe der Vornahme und 
Korgt4rplle der Kokareduktion sowie der Zahlung eventueller Entschädigun- 
gen . „ 

Als "Gesprächspartner" im Rahmen des PIDYS werden die anerkannten 
Kokagewerkschaften und Nationalitätenorganisationen genannt, die in 
CONADAL vertreten sind542‚ Ihr Anliegen unterstützend wurde Ende 

538 CONADAL wurde ursprünglich im Juli 1989 zur Ausführung und Kontrolle des 
PIDYS gegründet [Art.l9d) regl.0rg. i.V.m. Art.7f., 13 DS 22270 v. 26.7.1989] 
und ist nach dem Entwurf des Statuts des MACA (zit. als MACA-Statut, 1991) v. 
November 1991 nationale politische Beratungs- und Konzertierungsinstanz 
(Art.23). Es besteht aus folg. Ministerien: Landwirtschaft, Auswärtiges, Planung, 
Finanzen, Erziehungs, Gesundheit und 5 Vertr. der Kokagewerkschaften; 
Vorsitzender ist der Landwirtschaftsminister o. StS SUBDESAL [ebd., Art.7f. u. 
Organigrama Desarrollo Altemativo; nach Art 24 MACA Statut, 1991 zusätzlich 
Ministerium v. Industrie und Tourismus]. 

539 Art.2 des DS 21666 v.24.7.1987, Art.12, 16f. d. DS 22270 v. 26.7.1989 u. 
Art.22ff. des regl.0rg.; Art.ll, 15 MACA Statut, 1991; Sanjines, Interview, La 
Paz, 22.11.1991. 

540 Art.19d) regl.0rg. i.V.m. Art.9f.‚ 14f. DS 22270 v. 26.7.1989; COREDAL'S 
bestehen aus Vertretern v. SUBDESAL (Vors.), PIDYS ausführenden 
Organisationen, der regionalen Entwicklungskorporation und der 
Kokagewerkschaften (ebd., Art.9); COLODALS aus Vertretern der PIDYS 
ausführende Organisationen und der Kokagewerkschaften unter Vors. v. 
SUBDESAL (ebd., Art.10). Zur Abhängigkeit von SUBDESAL auch Art 70 
MACA Statut 1991, zu PDARs Art. 71f. MACA Statut 1991. 

541 Die Funktion DIRECOS geht auf die Art 5a) DS 21666, 6a) DS 22270 und 19b) 
DS 22373 zurück, obwohl es ausdrücklich erst in Art. 70, 73 MACA Statut, 1991, 
erwähnt wird. 

542 Art.“ DS 22270 v. 26.7.1989; auch Art.2l LS. Ges. 1008; zu den 
Kokagewerkschaften II 3.4.2. b). 
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1992 ein "Nationales Komitee pro Kokablatt" (Comité Nacional Pro-Hajo 
de Coca) gegründet543. 

Das Finanzministerium soll gemäß Art.28 Gesetz 1008 die notwendigen 
Finanzmittel zur Verfügung stellen. 

Schaubild 7: Organisationsstruktur Substitution 

Landwi r tschafts-  Komi ss ion 
mi  n i s ter i  urn-MACA CONADAL 

[ 
|?taatssekretariat "a1ternat ive Entwicklung"l—I 

D i r ek t i on  "Umwandlung“ 
-DIRECO- 

reg ionale  Komitees ö r t1 iche  Komitees 
-COREDAL ’ s-  -COLODAL ’ s— 

Programme-PDAR'5 

2.4.4. ntr Ile und ression 

Hauptorgan ist nun - nach der Reorganisation 1991 - die genannte 
"Nationale Komission zur Kontrolle und (finanziellen) Prüfung des illega- 
len Drogenhandels" (CONACOTID). Das 1987 gegründete "Staats— 
sekretariat zur sozialen Verteidigung" (Subsecretaria de Defensa Social), 
das die Kontrollpolitik planen und überwachen soll, untersteht or- 
ganisatorisch CONALID und politisch CONACOTID und dem Innenmi- 
nisterium (Schaubild 5)544_. 
Auf operativer Ebene agiert die ebenfalls 1987 gegründete "Spezialeinheit 
zur Bekämpfung des Drogenhandels" ( F uerza Especial de la Lucha Contra 
el Narcotrafico — FELCN), die vom StS abhängt545. und der zahlreiche 
Aufgaben im Bereich der polizeilichen Prävention und Re- 

543 MACA-SUBDESAL, Fax v. 13.1 1.1992 (N. Romero). 
544 Art.3 DS 21666 v. 24.7.1987, 22ff. regl.0rg. (FN 522). 
545 Art.4 DS 21666, 135 Ges. 1008 i.V.m. 25 regl. Org. 
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pression zukommen546_ Sie wurde im Oktober 1991 reorganisiert547‚ be- 
steht aus (1010548) Mitgliedern der Streitkräfte und Polizei sowie (zivilem) 
technischem Personal (Art.3 Regl. Organ.) und wird von einem 
(Sub)kommando geführt(Art.8ff). Auf technisch administrativer Ebene 
existieren sieben Abteilungen549‚ auf operativer Ebene drei Einheiten: die 
"Mobile Einheit für die Landpatrouille" (Unidad Movil de Patrullaje Rural 
- UMOPAR, auch Leopardos)55°, "Distriktkommandos" (Comandos 
Dist‘ritales)551 und "Spezialisierte Unterstützungseinheiten" (Unidades 
Especializadas de Apoyo), letztere bestehend aus Streitkräften und Polizei 
(Art. 31 Regl. Organ). Hervorzuheben ist, daß auch im Falle einer Beteili- 
gung der Streitkräfte das Oberkommando bei der FELCN verbleibt (ebd.). 
Zur Sicherung der "Kontinuität und besseren Kontrolle"552, insbesondere 
hinsichtlich Korruption, verbleiben nun die Mitglieder der Nationalpolizei 
für einen Zeitraum von fünf Jahren in der FELCN (Art.33 Regl. Organ.) 
Um "das institutionelle Ansehen zu wahren und Handlungen von Fahr- 
lässigkeit, Unterlassen und Korruption auszurotten", wurde ein "Büro inne- 
rer Angelegenheiten" gegründet, das besagte Handlungen untersucht und 
schuldige Funktionäre - bis zur Entlassung - bestraft553. 

Die Kontrolle der (legalen) Kokavermarktung und -verarbeitung obliegt 
der vom StS sozialer Verteidigung abhängenden "Direktion zur 
(staatlichen) Kontrolle und Prüfung des Kokablattes" (Direcciön Nacional 
de Control y F iscalizaciön de la Hajo de Coca - DINACO)554‚ Aufgrund 
eines Abkommens mit den USA zur Vermeidung der "DeV'iation wesentli- 

546 Vgl. 2.3.2. b)aa) und c) sowie Art.85a, 86, 93 Ges. 1008 und 17, 21 regl. (FN 
455). 

547 Durch Resolucion Suprema 209902 v. 24.10.1991 wurden folgende "Richtlinien" 
bewilligt: Reglamento Organico (50 Art., dazu sogleich). Manual de Funciones, 
Reglamento de la Oficina de Asuntos Internes (16), Reglamento de Condecoracio- 
ne.r (20). Folg. Darstell. basiert insbes. auf dem Reglamento Organico 
(Regl. Organ.) (vgl. Bibl., II). 

548 Schulzke, 1989, S.10, aufgrund Angabe des damaligen Oberkommandierenden 
Gr]. Afiez‚ handschriftlich hinzugefügt (Jan. 1990). 

549 Personal, Geheimdienst, Operationen, Logistik, Verwaltung, Recht, Informatik 
(Art. 19—29 Regl. Organ) 

550 Nach Schulzke, 1989, S. 10 648 Mann. 
551 In den Depts. La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca, Potosi, Tarija, 

Beni, Pando (Art. 6 Regl. 0rgan., auch Art.27-30). 
552 Torres, Interview, La Paz, 2.12.1991. 
553 Vgl. Reglamento de la Oficina de Asunlas Intemos, bewilligt durch Resolucion 

Suprema 209902 v. 24.10.1991, insbes. Art. ] ,  6ff. Es besteht aus Vertretern der 
Ministerien des Innern, und Verteidigung, des StS sozialer Verteidigung, des 
Kommandos der Nationalpolizei und der FELCN (Art5). 

554 Vgl. Art.8 regl.; 23a), 26 regl. Org. (DS 22373); auch III E des Annex I i.d.F. v. 
August 1991 (vgl. 0. 2.2.4). Die internen Richtlinien für die legale Kokavermark- 
tung wurden durch Resolucion Administrativa 005/90 v. 28.5.1990 durch das StS 
sozialer Verteidigung verabschiedet. 
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cher chemischer Produkte"555 wurde im März 1990 die — ebenfalls dem StS 
sozialer Verteidigung unterstehende "Nationale Direktion zur Registrie- 
rung, Kontrolle und Fiskalisierung des Imports, der Verabeitung, Nutzung 
und Vermarktung kontrollierter chemischer Stoffe und Vorprodukte" 
(Direcciön Nacional de Registro, Control y F iscalizacion de Importaciön, 
Elaboraciön, Utilizaciön y Comercializaciön de las Sustancias Quimicas 
Controladas y de Precursores - DIPREC) gegründet556_ Weitere Kontroll— 
kompetenzen haben einige Ministerien und Behörden, etwa das 
Gesundheitsministerium (Art.36, 38f, 41, 43f Ges. 1008), das Energremrm- 
sterium (Art.44) und der Zoll (Art.40, 45). ' . 

Aufgrund des Annex III/Sektion C sollen die Streitkräfte (direkter) m 
der Drogenbekämpfung eingesetzt werden und deshalb eine "enge Arbeits- 
beziehung und eine Verbindung gegenseitiger Unterstützung und Koordi- 
nation" mit anderen Regierungsinstitutionen, insbesondere mit dem StS so- 
zialer Verteidigung und dem Oberkommando der FELCN, herstellen (IV A 
Annex III i.d.F. vom August 1991). Zur besseren Koordination der 
(operativen) Kontrollorgane wurde zunächst ein "Gemeinsames Geheim- 
dienstzentrum aller Einheiten" (Centro de Inteligencia Conjunto Cambr- 
nado de todas la Fuerzas— CICCF) gegründet, das in der Fassung des An- 
nex I vom August 1991 zum "Nationalen Gemeinsamen Zentrum zur Ko- 
ordination des Drogengeheimdienstes" (Centro Nacional Conjunto de 
Coordinaciön de Inteligencia de Narco’ticos-CCIN) wurde. Es untersteht 

dem StS sozialer Verteidigung, hängt von der FELCN ab und soll engen 
Kontakt mit den Streitkräften halten557‚ Das neue Reglamento Organico 
der FELCN (FN 547) schafft ein Organ der "Institutionellen Koordination" 
mit Beratungsfunktion, bestehend aus Armee, Luftwaffe, Marine und Na- 
tionalpolizei (Art. 13)558‚ 

555 Abkommen v. 15.2.1990. in: Ministerin del Interior-Subsecretaria de Defensa So- 
cial, 1990, S.183ff. . . f d 

556 Resolucion Administrativa 04/90 v. 31.3.1990 (StS sozialer Verteidigung au grun 
Art.23 d) Gesetz 1008). Die finanzielle Unterstützung der USA an DIPREC wurde 
am 16.11.1991 durch ein bilaterales Abkommen forrnalrsrert (La Razön, La Paz, 
16.11.1991). 

557 Vgl. jetzt IV H des Annex I und IV A des Annex III i.d.F. vom August 1991 
(Abkommen USA-Bolivien, 1991). Nach III D des Annex _III i.d.F. vom__Mar 1990 
sollten noch alle Heereszweige und die F uerza Especial.’ in dem (ursprungltchen) 
CICCF vertreten sein. f h 

558 V 1. auch schon Art.l35 Ges. 1008, wonach Streitkräfte und Polizei an Ersuc en 
degs CONALID Einheiten zur Verfügung stellen müssen (ähnl. Art.4 DS 21666). 
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Demnach ergibt sich folgendes Schaubild: 
Schaubild 8: Organisationsstruktur Kontrolle und Repression 

[Staatssekretar iat  "soz ia le  Verteidigun?l 
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f, 
2.5. Neue politische Tendenzen? 
Nach dem Ablauf der Frist des "Dekrets der R " _ eue am29.11.19 b_)bb)] bleiben als drogenpolitische Schwerpunkte - ähnlich wiesirli l>2ei?üz- die $_ubst1tutron der Koka durch "alternative Entwicklung" sowie eine verstarkte Interdtktron zur Zerschlagung der Drogenhandelsorganisa- [ j o  5 5 9 .  . . . . . . . . 3)nen . Fraghch ist die Umsetzung dieser Ziele in die Frans (dazu V 2, 

\ 

559 So de 1992 ' ' 6.12.1391). in Kraft tretende Aknonsplan (nach Panda, Interview, La Paz, 

IV. Vergleichende Analyse unter Berücksichtigung 
dogmatischer und rechtstaatlicher Aspekte 

]. Vergleich von Recht und Politik 

In diesem Abschnitt werden positives Recht [1.1.] und - davon ausgehend — 
Politik (insbesondere die nationalen Pläne) [1.2.] vergleichend analysiert 
mit dem Ziel, die Schwerpunkte der nationalen Drogenpolitiken her- 
auszuarbeiten. 

1.1. Strukturvergleich der Gesetze 

Nach der Differenzierung in Kapitel III können die drogenpolitischen 
Bereiche ‘Prävention’, '5ubstitution', Kontrolle und Repression' sowie 
'Organisation', die alle — mehr oder weniger ausführlich - positivrechtlich 
geregelt sind, unterschieden werden. Daneben finden sich in den Gesetzen 
'Defmitionen‘ und Ubergangs- bzw. Ausführungsbestimmungen, die in 
Kap. III in den Fußnoten ergänzt oder - mangels Relevanz - nicht behandelt 
wurden. 

Weiter soll zwischen 'Kontrolle' und 'Repression' unterschieden werden. 
' Unter 'Repression' werden die Straftatbestände, 0Wi und entsprechenden 
prozessualen Regelungen und unter 'Kontrolle' alle anderen unter den ent- 
sprechenden Abschnitten aufgeführten, insbesondere die Koka betreffen- 
den, Vorschriften verstanden. Hier kommt es zu Überschneidungen mit 
dem Bereich 'Substitution' (III C 2.2., D 2.2.). Insbesondere im peruani— 
schen DL 22095 gehen 'Substitution' und Kokakontrolle ineinander über 
(vgl. III C 2.2.1.); im bolivianischen Gesetz 1008 wird der Rechtsstatus der 
Koka gesondert geregelt (Art.l-31, insbes. l-12), dabei handelt es sich 
überwiegend um Regelungen zur 'Kontrolle' (vgl. die folgende Tabelle 9). 
Mit der Neufassung des peruanischen CP wurden die betäubungsmittel- 
rechtlichen Straftatbestände in das Kemstrafrecht eingegliedert (III C 
2.3.1.) und damit - dem spanischen Beispiel folgend - von der international 
und auch in Kolumbien und Bolivien noch üblichen Regelung des Betäu— 
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bungsnüttelstrafrechts als sogenanntes N _ ebenstrafrecht oder ' Strafrecht (in Sondergesetzen) abgewichen'. akzessor180hes Falls erforderlich, wird innerhalb der Bereiche unterdifferenziert. 

Tabelle 9: Strukturvergleich der Gesetze 

0123? man den je}_Veiligeäi Bereichen die entsprechenden Bestimmun- BereiCh Kommbien Perü3 B01Men 
ä" er iéfellä?1ienmaßlg Zu und errechnet man das prozentuale Verhält- Prävention 15 20 10 

! g SIC 0 gende Tabelle (Vgl. dazu Kap. III und Annex I). _ Vorsorge [ 1(9_19) 6(4-9) 4040443) 

' - Behandlung 4(84»87) 1407-30) 6(125‚136-139‚ 
144) 

= % gesamt" = 14,9 = 23,3 = 6,7 

Substitution 1(88) 5(36-40) 13(13f,21-3 l) 
= % gesamt = 1,0 = 5,8 = 8,7 ‘ 

Kontrolle 16 25 30 
— Koka 6(3-8) 6(31-34,41) 18(1-12,15-17,190 
- andere 10(20-29) 19(10-16‚42-53) 12(34-45) 
= % gesamt = 15,8 = 29,0 = 20,1 

Repression 52 20 86 
- Straftatbestände 10(32—39,43f.) 8(296ff.C?) 33(46-70‚72-79) 

J- * — Ordnungswidrigk. 13(51-60‚63—5) 2(75t) - - - 
' ‘ - prozessual 29(40-2,45-50‚ 10(64,66-74) 53(71,80-124,126- 

61f.,66—83) 131,148) 
= % gesamt = 51,5 = 23,3 = 57,8 

Organisation-" 13(30f‚89-99) 10(3‚77—85) 4(132-135) 
= % gesamt = 12,9 = 11,6 = 2,7 

Definitionen° 1(2) 1(89) 1(33) 
= % gesamt = 1,0 = 1,2 = 0,7 

And. Regelungen7 3(1‚100f.) 5(1f.,86—8) 5(32‚145-7‚149) 
= % gesamt = 3 = 5,8 = 3,4 

Art. gesamt 101 86 149 

3 In Perü gilt seit April 1991 der neue CP (vgl. Kap. III C 2.3.), der nur 8 Straftatbe- 
stände enthält (Art.296-303), ansonsten bleibt DL 22095 gültig; Dbeg 122, das ab- 
bedungen wurde, enthielt 11 Straftatbestände (MLM-63.65). 

4 Bei der zweiten Stelle hinter dem Komma wurde aufgerundet. 
5 Das boliv. Ges. enthält noch in Art.23 ein Organ (FONADAL, III D 2.4.1), das je- 

doch hier 'Substitution' zugeordnet wurde. 
6 Das boliv. Gesetz enthält auch in Art.l, l3f. 'Def.', die jedoch hier 'Substitution' 

und 'Kontrolle' zugeordnet wurden. 
7 Ohne die nicht mit Art. bezeichneten (9)„Übergangsbest. und ( l )  Schlußbestim- 

mung des per. Gesetzes sowie die (7) Ubergangsart. des boliv. Gesetzes (vgl. 
Annex I B  u. C) 

\ 

l Zur internationalen Rec 
Albrecht, 199l, 3.70. 

2 Vgl. auch Del Ohm: l989b 8286 d' ' ' _ . . , , . , le d ' ' Klassrfikation im einzelnen zu anderen Ergeeb(r)i‘ilgsélrilfgtlililhet.emer unterschredllcher 

htslage Meyer, 1987; Albrecht/Van Kalmthaul, 1989; 
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Daraus ergibt sich aus Sicht der einzelnen Länder folgendes: 
In Kolumbien liegt der Schwerpunkt eindeutig auf der 'Repression' (51,5% der Artikel), es folgen 'Kontrolle' (15,8%), 'Prävention' (14,9%), 'Organisation' (12,9%) u.a. Auffallend ist der geringe Anteil der Substituti- onsregelungen (1%), der in erster Linie dadurch zu erklären ist, daß der Kokaanbau in Kolumbien nur eine untergeordnete Rolle spielt (II 1.3.2). Die Betonung des repressiven Aspekts in der kolumbianischen Gesetzge— 

bung zeigt sich noch stärker, wenn man die zahlreichen B—VOen, die sowohl das repressiv—materielle [III B 2.4.1.1. b)] als auch das prozessuale Recht (insbes. EDI , III B 2.4.2.) entscheidend prägen und zum großen Teil zu ordentlichen Gesetzen wurden, berücksichtigt. 
In Perü ist die Verteilung weniger eindeutig. In Prozenten liegen 'Kontrolle' (29%), 'Repression' (23,3%) und 'Prävention‘ (23,3%) eng zu- sammen vor 'Organisation' (11,6%) und 'Substitution' (5,8%). Die Straftat- bestände wurden zwar im neuen CP reduziert (FN 3), dies wirkt sich jedoch auffälliger in der Strafzumessung aus (dazu 2.4.1.) Insgesamt bleibt es bei einer repressiven Tendenz der Gesetzgebung, da der Schwerpunkt auf Repression und Kontrolle' (52,3%) gegenüber 'Prävention' und 'Substitution' (29,1%) liegt. Zudem werden auch auf organisatorischer Ebene repressive Aspekte betont (III C 2.4.). Der geringe Anteil der 'Substitution' erklärt sich aus dem Alter des Gesetzes (1978), wobei aller— dings die an dieser Stelle nicht einbezogene "Fujimori Doktrin" sowie die ergänzenden positivrechtlichen Regelungen zu berücksichtigen sind (III C 2.2.2). 

In Bolivien ergibt sich schon eindeutig aus dem Anteil der 'Repression' (57,8%), der weit vor 'Kontrolle' (20,1%), ’Substitution' (8,7%), 'Prävention' (6,7%) u.a. liegt, die gesetzgeberische Absicht, eine maximale Abschreckungswirkung zu erzielen. Darin zeigt sich zugleicheine gewisse Widersprüchlichkeit des Gesetzes, da es andererseits relativ 'fortschrittliche' Regelungen enthält, insbesondere zum Status der Koka (III D 2.2. l .). 

Aus vergleichender Sicht fällt auf, daß das bolivianische Gesetz nicht nur absolut (zahlenmäßig), sondern auch relativ (%) gegenüber dem ko- lumbianischen und peruanischen die meisten Repressionsregelungen ent- hält (86/57,8% gegenüber 52/51,5% und 20/23,3%). Hinzu kommt, daß es 
auf materiellrechtlicher Ebene nur Straftatbestände verwendet, während in den kolumbianischen und peruanischen Gesetzen auch Ordnungswidrig- keiten kodifiziert wurden. Faßt man 'Kontrolle und Repression' zu- sammen, liegt Bolivien rnit 116 Art. (77,9%) vor Kolumbien (68:67,3%) und Perü (48:53,9%). Hier sind jedoch zwei Einschränkungen zu machen: 
erstens läge Kolumbien mindestens gleich mit Bolivien, wenn man - wie oben erwähnt - die unzähligen, meist aus mehreren Artikeln bestehenden B-V0en hinzuzählen würde; zweitens können die bolivianischen 
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Kontrollartikel auch im weiteren Sinne der Substitution zugeordnet werden, 
da sie nur abstrakt die Rechtsstellung des Koka regeln (HI D 2.2.1.) 

Im Bereich der 'Substitution' liegt das bolivianische Gesetz (13/8,7%) - 
auch ohne die den Kokastatus betreffenden Regeln - vor Perü (5/5,8%) und 
Kolumbien (1/1%)', des weiteren definiert es als einziges Gesetz Substitu— 
tion (Art. 13) und erwähnt "alternative Entwicklung" (Art.21). _ 

Im Bereich der 'Prävention' liegt Pen”! (ZG/23,3%) vor Kolumbien 
(15/ 14,9%) und Bolivien (IO/6,7%); ebenso bei 'Organisation' (vgl. Ta— 
belle 9). 

Es muß jedoch davor gewarnt werden, aus der vorliegendenStruktur— 
analyse der Gesetze — geblendet von der (scheinbaren) Emdeut1gkert der 
Zahlen und Prozente - in schematischer Weise Schlüsse im Hinblick auf die 
Drogenpolitik zu ziehen. Dem Verfahren selbst haften analvtrsche Unge- 
nauigkeiten an, da Qualität und Regelungsd1chte der_aufgez|ahlten Artikel 
nicht genauer untersucht werden (dazu 2. unten bezughch Kontrolle und 
Repression) Ein Großteil der Drogenpolitik, insbesondere im Bereich von 
Prävention und Substitution, ist, wie in Kap. III gezeigt wurde, nicht 
positivrechtlich geregelt, d.h. eine Analyse der Gesetze ist nur von 
beschränktem Erkenntniswert. _ _ _ 

Im folgenden Abschnitt soll deshalb geprüft werden, ob die posmv- 
rechtliche mit der politischen Prioritätensetzung übereinstimmt. 

1.2. Drogenpolitische Schwerpunkte 

LMEMLOE 
Wie oben gezeigt wurde, spielt die Prävention auf gesetzlicher Ebene nur 
eine untergeordnete Rolle. Selbst wenn der Normante11 quantitativ relativ 
hoch ist, wie im Falle Kolumbiens und Perus, lassen srch daraus kaum 
qualitative Aussagen ableiten, da die meisten Regelungen sehr unbestimmt 
und ausführungsbedürftig bleiben. Aussagekräft1ger Sind die auf Planen be— 
ruhende faktische Präventionspolitik und die 0rganisatmnsstrukturen. 

In Kolumbien unternimmt man seit Ende der 80er Jahre_größere An- 
strengungen. Dies drückt sich qualitativ im 1988 verabschiedeten Plan 
Maestro aus, in dem erstmals wegen der negativen Erfahrungen ein inte- 
graler Ansatz verfolgt wird; der vorgeschlagene "Plan zur 1_Jberwmdu_ng 
des Drogenproblems" (1990/91) versucht, diesen Ansatz we1terzuentw1k— 
keln. Ausdruck dieses integralen Ansatzes ist auch das geplante P_r01ekt fur 
den Strafvollzug. In organisatorischer Hinsicht wurde ebenfalls durch_das 
Planungsbüro der DNE und des CEDA eine solide Arbeits— und Koordina- 
tionsstruktur geschaffen (vgl. zum Ganzen III B 2.2., 2.5.2.) Bei Gespra- 
chen mit Vertretern dieser Organe ist eine ungewöhnliche Offenheit und 
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Diskussionsbereitschaft festzustellen8. 
In Petri liegt die Präventionspolitik de facto in Händen des u.a. von US— 

Aid finanzierten privaten CEDRO. Dessen Subdirektor selbst stellt fest, 
daß der Staat "aus einer Reihe von Gründen gelähmt ist" (zu den Gründen 
schon II 2) und "NGOs diese Lücke füllen müssen"9. Die fehlende Präsenz 
des Staates, ein auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen notorisches 
Problem Perus, macht sich inhaltlich durch fehlende programmatische In- 
itiativen und auf organisatorischer Ebene durch eine mangelhafte bzw. in— 
existente Struktur bemerkbar. Das Ergebnis ist die Ersetzung des Staates 
durch CEDRO (III C 2.1., 2.4.2). 

Bolivien versucht, durch seinen - euphemistisch - als Modelo Boliviano 
bezeichneten integralen Ansatz eine Vorreiterrolle einzunehmen. Obwohl 
es sich dabei nicht um eine spezifisch bolivianische Erfindung handelt und 
ein integraler Ansatz' auch in Kolumbien und Perü (CEDRO) verfolgt 
wird, ist anzuerkennen, daß inhaltlich versucht wird, die Drogenproblema- 
tik zu entideologisieren, indem - sehr fortschrittlich — eine Orientierung an 
der nationalen sozioökonomischen Realität und eine "entmystifizierende" 
Sprache gefordert wird. Organisatorisch wurde die Präventionspolitik durch 
die Gründung des Staatssekretariats Prävention (1989) zunächst aufge— 
wertet, bald darauf (Januar 1991) jedoch durch dessen Auflösung wieder 
abgewertet (III D 2.4.2). Die nun existierende Organisationsstruktur zeich— 
net sich durch eine starke Dezentralisierung und damit Bevölkerungsver— 
bundenheit aus, was sie der kolumbianischen und peruanischen (CEDRO) 
überlegen macht (III D 2.1., 2.4.2). Der Präventionspolitik kommt jedoch 
insgesamt, wie selbst offizielle Stellen zugeben”), eine nur untergeordnete 
Bedeutung zu. 

1.2.2. Substitution und alternative Entwicklung 

Obwohl die gesetzlichen Vorgaben auch im Bereich der Substitution 
quantitativ und qualitativ mehr (Kolumbien) oder weniger (Bolivien) unbe- 
stimmt bleiben, entspricht die prozentuale Verteilung der politischen 
Schwerpunktsetzung. 

In Kolumbien spielt Substitution auch in der Drogenpolitik eine noch 
untergeordnete Rolle. Das zeigt sich darin, daß das Cauca Projekt als einzi- 
ges Substitutionsprojekt nur im Rahmen der Präventionspläne mitbehandelt 
wird und die Hauptverantwortung in organisatorischer wie finanzieller Hin— 
sicht auf Spezialorgane der UNO (UNFDAC/UNDCP, DSP) bzw. auslän— 
dische Geldgeber (BMZ) übertragen wurde. Nach Angaben von Mitarbei- 
tern des Projekts COL/85/426 (Kokasubstitution im Süden Cauca, Norden 

8 Giraldo, Interview, Bogota, 18.9.1990 und Gespräche mit anderen Vertretern des 
Planungsbüros; De Salvador, Interview, 20.9.1990; dies gilt weniger für Sanchez 
M., Interview, Bogota, 14.1 1.1990. 

9 Lemer, Interview, Lima, 15.10.1990 u. 7.11.1991. 
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Narifio) hat die Regierung die versprochenen Zuwendungen nicht gelei- 
stet“. Gleichwohl ist anzuerkennen, daß die neue Regierung die Substitu- 
tion in Form alternativer Entwicklung als Chance der Verbesserung der so- 
zioökonomischen Situation der betroffenen Regionen begreift und zum De- 
zember 1991 immerhin fünf Projekte bewilligt hat (III B.2.3.2.). Im Januar 
1992 wurde dem CNE erstmals ein Plan alternativer Entwicklung für das 
gesamte Land vorgelegt”. Sowohl in den Plänen als auch in Gesprächen 
mit verantwortlichen Funktionären wird deutlich, daß das Kemproblem — 
Sicherung der Lebensbedingungen der bäuerlichen Bevölkerung, insbeson— 
dere durch gleiche Preise für alternative Produkte, und integrale Entwick— 
lung - erkannt worden ist und mittels bäuerlicher Partizipation und besserer 
Vermarktung zu lösen versucht wird (näher V 2.). Dabei wird verständli— 
cherweise darauf hingewiesen, daß der Staat nicht in der Lage ist, höhere 
Preise oder Abnahmegarantien zu finanzieren, daß 

"der;3Kampf gegen die Rentabilität der Koka mit unseren Produkten unmöglich 
ist" . 

Hier bedarf es der verstärkten Hilfe der internationalen Staatengemein- 
schaft, insbesondere der Konsumentenländer. Insoweit ist die Unterstüt- 
zung der Bundesrepublik für das Projekt COL/85/426 - bis 1994 in Höhe 
von US $ 9,5 Mio.14 - ausdrücklich zu begrüßen (zum Ganzen III B 2.3.‚ 
2.5.3). 

In Perü wurde die Substitutionspolitik de facto — trotz der genannten 
Artikel des DL 22095 — bis zur 'Fujimori Doktrin' programmatisch und ope- 
rativ von den USA bestimmt. Die öffentliche Meinung hat den Vorstoß des 
Präsidenten deshalb auch zunächst begrüßt, da er "die erste Gelegenheit 
darstellte, in der ein peruanischer Verantwortlicher klarere Ideen aus ei- 
ner rein peruanischen Position formuliert" 15. Eine fundiertere Auseinander- 
setzung mit dem Plan und den ergänzenden positivrechtlichen Regelungen 
(vgl. III C 2.2.2.) sowie eine Analyse der politischen Praxis werfen jedoch 
viele Fragen und Zweifel auf. Der Hauptverschlag selbst - durch Verlei—. 
hung von Eigentumstiteln die bäuerlichen Eigentumsverhältnisse zu for— 
malisieren und legalisieren -, erscheint als "übertriebene Vereinfachung des 
Problems"lö, da er weder die entscheidende Sachfrage, welche Alternativ- 
produkte angebaut und wie sie mit ausreichendem Gewinn vermarktet wer- 
den sollen, beantwortet, noch erklärt, wie die staatliche Autorität in den von 

10 Baixeras, Interview, La Paz, 22.11.1991; Sanchez, Interview, La Paz, 22.11.1991. 
11 Besuch und Gespräche, 23-25.10.1991 (Annex III). 
12 Giraldo Interview, Bogotä, 29.1.1992. 
13 Giraldo, Interview, Bogota, 17.9.1991; auch schon 18.9.1990 und Gespräche mit 

anderen Vertretern des Planungsbüros. 
14 Mendez, Interview, Popayan, 23.10.1991. 
15 Soberön, 1991a, 8.44; vgl. auch Caretas (Lima) 29.10.1990, S.10ff. 

16 Sobero'n, 1991a, S.47. 
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Unterentwicklung und Gewalt geprägten Anbauzonen (II 2.4.2.) wieder- 
hergestellt werden kann. Die anderen inhaltlichen Feststellungen, etwa die 
Betonung sozioökonomischer Entwicklung gegenüber purer Repression, 
entsprechen nur schon lange bekannten Erkenntnissen und Leerformeln. 
Die Betonung bäuerlicher Partizipation und Fähigkeiten entpuppt sich als 
bloße Rethorik angesichts der Tatsache, daß keine Beratungen mit den bäu- 
erlichen Kokaorganisationen vor Veröffentlichung des Planes stattfanden; 
die Festlegung von Fristen zur schnellen Registrierung der neuen bäuerli— 
chen Grundstücke erscheint als Propaganda vor dem Hintergrund, daß es 
den peruanischen Behörden bis heute nicht gelungen ist, alle Bauern— und 
Eingeborenengemeinschaften zu registrieren 7. Statt dessen orientiert sich 
der Plan an US-Initiativen (Brady Plan, Initiative for the Americas), -Ge— 
setzen und -Kongreß(beratungen) [7f] und plädiert im Ergebnis für einen 
bäuerlichen 'Volkskapitalismus', ohne dabei zwischen der (sozialen) 
Marktwirtschaft 'entwickelter' politischer Systeme (USA, Europa) und 
'unterentwickelter' (Perü) sowie städtischen (Lima) und ländlichen (Alto 
Huallaga) Regionen zu differenzieren. Schließlich - und das ist das eigent- 
lich tragische der Fujimori-Doktrin - ist sie in den betroffenen Zonen, ins- 
besondere im Alto Huallaga, noch nicht umgesetzt worden. Ihre haupt- 
sächliche institutionelle Innovation, die AADA, vielfach kritisiert wegen 
ihre unkontrollierten "Superkompetenzen"18 (HI „@ 2.41), wurde nach 11 
Monaten Untätigkeit durch das IDEA ersetzt, das jedoch bis jetzt auch nur 
‘auf dem Papier' existiert (näher V 2). 

Im Ergebnis hat der Plan deshalb in erster Linie vertrauensbildende 
Funktion gegenüber der internationalen Gläubigergemeinschaft, insbeson— 
dere den USA, was - neben der dargelegten US-Orientierung - vor allem 
daran deutlich wird, daß an mehreren Stellen die Vertragstreue der 
amtierenden Regierung - besonders ihr emsthaftes Bemühen, den Ko- 
kaanbau zu reduzieren (S. 2,7,8) -, betont wird. 

In Bolivien enthält das Gesetz 1008, schon wegen seiner Ausführungen 
zum Status der Koka, eine relativ klare Darlegung der staatlichen Politik, 
die durch die beiden geltenden Pläne (1988, 1990) ergänzt und 
konkretisiert wurde. Zusammengenommen bilden Gesetz und Pläne damit 
die programmatisch fundierteste Substitutionstrategie der Region, 
insbesondere findet auch eine Partizipation der bäuerlichen Organisationen 
mittels Verhandlungen und Abkommen - z.T. aufgrund wirksamer Proteste 
[II 3.4.2.b)] - statt. Gleichwohl können auch die bolivianischen Pläne für 
das Hauptproblem der Sicherung der bäuerlichen Lebensbedingungen und 

17 Krit., insbesondere wegen fehlender Partizipation Sobero’n, 1991a, 3.48; dem, 
1991b, 5.40 (auf die Zurückweisung per. Bauernorganisationen verweisend); CA], 
1991a, S.6f. (Nr.lO). 

18 Schon III C 2.4.1.; Sobero'n, 1991b, S.39f.; dem, Interview, Lima, 4.11.1991; 
Garcia-Sayän, Interview, Lima, 5.11.1991; Rubio, 1991. S.5f.; Aprodeh, 1991, 
S.2. 
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profitablen Vermarktung alternativer Produkte keine Patentlösung anbieten, 
sondern sind auf massive internationale Finanzhilfe angewiesen. Dabei er- 
scheinen, wie oben schon angedeutet, Finanzierungsrahmen und jährliche 
Substitutionszahlen, insbesondere der "Nationalen Strategie" von 1990, 
zum Teil wenig überzeugend. Es ist fraglich, ob neben dem pogramma- 
tisch—rhetorischen Unterschied der "Nationalen Strategie" gegenüber PI— 
DYS - gesamtwirtschaftliche Substitution der Kokawirtschaft statt isolierte 
Substitution der Kokapflanze - , der sich bei Vergleich der konkreten Maß- 
nahmenkataloge als gering erweist (III D 2.2.), auch ein Unterschied in der 
praktischen Umsetzung besteht. Letzlich entscheidend ist, ob die gesamt- 
wirtschaftliche Strategie die erhofften sozioökonomischen Rahmenbedin- 
gungen schafft und es deshalb zu besseren Substitutionsergebnissen als bei 
PIDYS kommt (dazu V 2). 

Vergleichend fällt die Ähnlichkeit von peruanischem IDEA und bolivia- 
nischem FONADAL auf. Beide stellen organisationsrechtlich selbständige 
Organe dar, hängen direkt vom Präsidenten ab und dienen im Kern der Fi- 
nanzierung 'alternativer Entwicklung‘, wobei dem IDEA fortnaljuristisch 
weitgehendere Befugnisse gewährt wurden (im einzelnen III C 2.4.1., D 
2.4.1). Beiden wohnt auch die notorische Gefahr inne, die Entstehung 
schwerfälliger, die Politikausführung hemmender Bürokratien zu be— 
günstigen (V 2.). 

1.2.3. Kontrolle und Regression 

Schon die gesetzlichen Vorgaben machen eine überragende Bedeutung von 
Kontrolle und Repression deutlich. Selbst bei nur vorsichtiger Verwendung 
dieser Zahlen aufgrund der oben geäußerten Einschränkungen lassen 
Anteile von 52,3% (Perü), 69,3% (Kolumbien) und 77,9% (Bolivien), 
verglichen mit den anderen Anteilen (Tabelle 9), nur die Schlußfolgerung 
zu, daß dieser Bereich eindeutig den Schwerpunkt der staatlichen 
Drogenpolitiken bildet. Daran ändern auch neue politische Tendenzen, die 
eine stärkere Berücksichtigung präventiver Aspekte andeuten, nichts, 
solange sie nur unverbindliche politische Absichtserklärungen darstellen 
und nicht gesetzlich umgesetzt werden (III B 2.6.‚ C 2.5 ., D 2.6.). 

Hinzu kommt, daß .auf der operativ-polizeilichen Ebene diese Tendenz 
durch die Rolle der USA (III A 3.2., C 2.3.3., D 2.3.3.) und polizeilich— 
militärische Orgarrisationsstrukturen, die sich in allen drei Ländern 
differenzierter und weniger transparent als in den Bereichen Prävention und 
Substitution darstellen, verstärkt wird (III B 2.5., C 2.4., D 2.4., 
insbesondere die Schaubilder). 

Einige Aspekte von 'Kontrolle und Repression' müssen deshalb im 
folgenden gesondert untersucht werden. 

Il 
« 
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2. Einzelaspekte von 'Kontrolle und Repression' 
Der Schwerpunkt dieser Darstellung liegt gemäß der in Kapitel III vor- 
genommenen Einteilung auf materiellrechtlichen (2.2) und prozessualen 
(2.3.) Besonderheiten. In diesen Rahmen fällt auch die Untersuchung von 
Strafzumessung und Strafvollzug (2.4.) sowie im weiteren Sinn der Exkurs 
zum "Drogenkrieg" (2.5.). Wegen der kulturellen und sozioökonomischen 
Bedeutung der Koka (I 2.1.; 11 2.4.1., 3.4.1.) muß jedoch zunächst auf seine 
rechtliche Behandlung eingegangen werden. 

Als rechtsstaatlicher Prüfungsmaßstab dient die Convencion Americana 
sobre Derechos Humanos von 1969 (AMRK)I9, die als "internationale 
Übereinkunft" im Sinne des Art.38 ( l )  a) IGH Statut (San. H Nr. 2) einen 
völkerrechtlichen Rechtssatz darstellt und gemäß der WÜV eine völker- 
rechtliche Verpflichtung nach freiwilliger Zustimmung der Vertragsstaaten 
und Inkrafttreten begründet”. Inkraftgetreten ist die AMRK am 18.7.1978 
gemäß Art. 74.2 nach Hinterlegung des elften Ratifikations- oder 
Beitrittsinstruments“. Bis Februar 1991 haben sie 23 der 31 CAS-Staaten unterzeichnet und 22 ratifiziert”. 

Für ihre innerstaatliche Geltung und ihren Rang gelten die schon darge- 
stellten Voraussetzungen (III A.l.l.a)). Zur Frageder unmittelbaren An— 
wendbarkeit wird von der ganz h.M. die Ansicht vertreten, daß die in ihr enthaltenen Grund- und Menschenrechte unmittelbar anwendbar seien”. 

19 Auch Pacto de San José, Costa Rica, spanisch in: CA], 1988, S.57ff. deutsch: Eu- GRZ 80/435; auch Simma/Fastenrath, 1992, S.534ff. (soweit nicht anders angege- ben, Wird d1ese Übersetzung zugrunde gelegt). 
2° Ar" “ff” 24f. WÜV (Sa u, Nr. 320); Verdross/S' 1984 707ff 

oben 111, FN 12). ”""“ . 9?) ._(schon 

21 Vgl. Thun, 1989, 8.60; Kokort, 1986, S.25, FN 109. 
22 Chronologisch (Ratifikatign): Costa Rica (8.4.1970); Kolumbien (313.73); Vene- 

zuela (9.8.77); Honduras (8.9.77); Haiti (27.9.77); Ecuador (28.12.77); Dominik. Republik (19.4.78), Guatemala (25.5.78), Panama (226.78), El Salvador (23.6.78), Grenada (18.7.78); Perti (28.7.78); Jamaica (7.8.78); Bolivien (19.7.79); Nicaragua (25.9.79); Mexiko (3.4.82); Barbados (27.11.82); Argentinien (5.9.84); 
Sägue(1y (19.4t.85);) S{tiorgiämlg1921.lléßg); Paraguay (24.8.89); Chile (21.8.1990); nur un erz. . , . 75 Annex A ; auch , ' . 23/Dez.89, S.50ff.]. ( ) CA] Boletm Nr 

23 O’Donnell, 1988, S. 45f.; Jiménez, E.. 1988, S. 38ff. (differenzierend); Minvielle, 1988, S.7_5ff.;_Trejos, 1991, 5.78, 81ff. letztere unter Verweis auf Gutachten des mteramerrkamschen Menschenrechtsgerichtshofs und Rspr. des costaricanischen Verfassungsgenchts. Vgl.auch Art.2 AMRK (Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Rechte und Verfahren der AMRK zu verwirklichen) und Art.93 der neuen kol. 
_Verf. (Auslegung der Rechte und Pflichten der Verfassung im Einklang mit den mternatronalen Menschenrechtspakten). Anders die offizielle Auffassung der USA (vgl. Jime'nez, 1988, S.40f., Trejos, 1991, S.81f.). 
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2.1. Rechtliche Stellung von traditionellem Kokaanbau und -kon- 
sum 

Wie sich aus der Darstellung in Kapitel III (B 2.3.1.‚ C 2.2.1., D 2.2.1.) 
ergibt, ist die bolivianische Rechtslage de lege Zara die fortschrittlichste im 
Sinne einer Anerkennung des traditionellen Kokagebrauchs. Während das 
Gesetz 1008 traditionelle Gebräuche explizit anerkennt (Art.1-6, 
insbesondere Art.4), enthält das kolumbianische_ ENE lediglich die 
Formulierung "Regelung der Pflanzen in Übereinstimmung mit 
traditionellen Gebräuchen" (Art.7), und das pemanische DL 22095 
erwähnt diese Gebräuche nicht einmal (ebensowenig der neue CP). 

Alle drei Gesetze forcieren die Kokavernichtung bzw. -substitution und 
die Kriminalisierung des Anbaus, allerdings mit folgenden deutlichen Un- 
terschieden: 

Das kolumbianische ENE stellt Koka den Betäubungsmitteln gleich und be- 
schränkt den Anbau auf staatlich bestimmte "medizinische und wissenschaftliche 
Zwecke" (Art.3); Ziel ist die "Zerstörung" jeglicher Kokapflanzungen in einem 
vom EDJ bestätigten polizeilichen Verfahren [III B 2.4.2. c) bb)]; im günstigsten 
Fall wird traditioneller Anbau "substituiert" (88) und Konsum von Eingeborenen in 
"Übereinstimmung mit traditionellen Gebräuchen" toleriert (7); der anbauende 
Bauer wird mit 4-12 J. bestraft (32). 
Das peruanische DL 22095 verbietet den Anbau, ordnet die Enteigung und Zer- 
störung an und unterwirft die legale Produktion dem staatlichen Monopol ENACO; 
der anbauende Bauer wurde mit 2-15 J. (Art.58 DLeg 122), nach Art.296 CP Sogar 
zunächst mit 8-15 J . bestraft“. In der revidierten Fassung wurde die Tathandlung 
des "Anbaus" zwar gestrichen, es bleibt jedoch bei Art.296 II, nach dem die 
Vermarktung von Primärmaterial, also auch Koka, strafbar ist. Dies stellt einen 
Wertungswiderspruch dar und macht die Zufälligkeit der Entkriminalisierung des 
Kokaanbaus deutlich [schon III C 2.3.1.b)]. Im Ergebnis ist nun jeglicher Anbau, 
auch von anderen illegalen Drogen, straffrei, wenn man nicht Versuchsstrafbarkeit 
annimmt (dazu 2.2.1. 5. 
Im bolivianischen Gesetz 1008 führt der Versuch, die entgegengesetzten Posi- 
tionen der Kokaorganisationen (Schutz der traditionellen Koka : Art.1-6) und der 
USA/Regierung (kompromißlose Zerstörung bzw. Substitution = 8ff.) in 
Übereinstimmung zu bringen zu den in Kapitel III schon dargelegten 
Wertungswidersprüchen. ImErgebnis setzt sich die Substitution sowohl quantitativ 
als auch qualitativ durch”: einerseits umfaßt die traditionelle Zone ( 1) nur ca. 
7000 ha gegenüber 53.000 der substituierbaren Zonen (2) und (3), und andererseits 
soll auch Zone (I) - trotz der Anerkennung als traditioneller und legaler Anbau - 
der Substitution unterliegen (sie!, dazu a. III D 2.2.1.). Politisch ging es der 
Regierung einerseits um die Beruhigung der Bauembewegung - Ausdruck dessen 
ist die Ubergangszone (2) - und andererseits um deren Schwächung durch 
Spaltung”. Der illegal anbauende Bauer wird mit 1-4 J. bestraft (Art.46). Positiv 

24 Die ursprüngliche Privilegierung des ein Kokagrundstück betreibenden 
'Untemehmers‘, der (nur) mit 2-5 ]. bestraft wurde (Art. 60 DLeg 122), wurde mit 
dem neuen CP abgeschafft. 

25 Ähnlich Garcia-Sayän, Interview, Lima, 5.11.1991; Prada, Interview, Lima, 
7.11.1991; Ugaz, Interview, Lima, 6.11.1991; CA], 1991b, S.38. 

26 So auch Cortez, Interview, La Paz, 24.10.1990. 
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ist zu vermerken, daß der traditionelle Kokakonsum geschützt wird (Art.2) und 
Herbizidanwendung verboten ist (Art. 18). 

Diese Regelungen rufen verschiedene gesetzestechnische und rechts— 
staatliche Probleme hervor. 

Die Regelung des Rechtsstatus der Kulturpflanze Kokain einem Gesetz 
gegen Betäubungsmittel oder 'Rauschgifte‘ impliziert eine sachlich nicht 
gerechtfertigte Diskriminierung der Koka und, wie anhand des Gesetzes 
1008 schon gezeigt wurde, Wertungswidersprüche. Gesetzliche Bestimmt- 
heit und Konsequenz erfordern, die Koka entweder vollständig zu krimina— 
lisieren - so das kolumbianische Gesetz - oder ihren Rechtsstatus in einem 
Sondergesetz zu regeln. Die erste Lösung ist einfacher, da eine Dreifachdif- 
ferenzierung wie im Gesetz 1008 eine entsprechende Registrierung der An— 
bauflächen nötig macht, die wegen der weitgehenden Unzugänglichkeit der 
Gebiete sowie der ständigen Anderung und Verschiebung der Anbauflä- 
chen (II 1.3., 2.3.‚ 3.3.) zu erheblichen Problemen führt. Eine sonderge- 
setzliche Regelung der Koka, die insbesondere von den bolivianischen Ko- 
kaorganisationen gefordert wird”, ist jedoch vorzuziehen, da sie eine not- 
wendige Fortführung und Konkretisierung der Wiener Konvention darstellt 
[III A 1.1.b)] und die wissenschaftlich unhaltbare Gleichsetzung von Koka 
und Betäubungsmitteln (I 2.1.3.) vermeidet. Nur eine solche Lösung ent- 
spricht auch dem im IPBR (Art.27) von 1966 anerkannten kulturellen Min- 
derheitenschutz, sofern man - wie hier (1 2.1.3.) - davon"äusgeht, daß Ko- 
kaanbau und -konsum einen schützenswerten Teil der andinischen Kultur 
darstellen. 

Rechtsstaatlich bedenklich ist die mit der Zerstörung oder Substitution 
einhergehende (entschädigungslose) Enteignung der Bauern. Sie könnte 
gegen das in allen Verfassungen garantierte Eigentumsrecht verstoßen (Art. 
58 k01., 2 Nr. 14 per., 7 i bel. Verfassung, 21 AMRK), wenn der betreffende 
Kokabauer rechtmäßiger Eigentümer ist (was häufig kaum zu beweisen 
sein dürfte). Die Schutzwürdigkeit des Eigentümers hängt davon ab, ob er 
auf seinen Grundstücken Koka anbaute, bevor dieses Verhalten in dem be— 
treffenden Gebiet kriminalisiert wurde. In diesem Fall kann er sich auf den 
Grundsatz des Vertrauenschutzes bzw. auf das Rückwirkungsverbot (Art.9 
AMRK) berufen. 
Auf strafrechtlicher Ebene fällt die Tendenz zur verstärkten Kriminali- 
sierung des Kokaanbaus und der Kokabauem auf. Dabei wird die Tat- 
handlung des 'Anbauens' mit Tathandlungen anderer Qualität vermischt 
bzw. gleichgesetzt (näher 2.2.1) und - nur gemäß Art.47 II Ges. 1008 - der 
sog. "Kokatreter" (pisacoca), der meist aus der bäuerlichen Bevölkerung 
stammt, bestraft. Nach Ansicht von Kritikern findet in der Praxis außerdem 

27 Ebd.; Aramayo, Interview, La Paz, 24.10.1990; Morales/Gutierrez, Interview, 
Cochabamba, 29.10.1990. 

eine Unterscheidung zwischen traditionellem und Anbau 'iter criminis', 
selbst wenn er, wie im bolivianischen Gesetz, positivrechtlich normiert ist, 

nicht statt”. Schon daran zeigt sich ein für die Drogenpolitik und -gesetz_— 
gebung der Region symptomatisches Phänomen: es findet eine strafrechth- 
che Sanktionierung und Verfolgung des schwächsten ldes_der Kette zur 

Demonstration symbolischer Stärke statt”. Diese Kriminahsierung kann 
aus Sicht der Bauern nur willkürlich erscheinen, wenn - wie im Falle Perus 

- der Staat selbst zugleich für seine Zwecke Koka industriali51ert bzw. 
wenn - wie im Falle Boliviens - unter staatlicher Kontrolle die sogenannte 

"notwendige" Produktion vermarktet wird (Art.34 vs. 36 Gesetz 1008)“. 

2.2. Besonderheiten des materiellen Rechts 

2.2.]. Ver leich der Deliktsstruktur mBeis iel de Dro enha els 

Abstrakt besteht das Delikt aus Tatbestand und Rechtsfolge, wobei im 
Rahmen des Tatbestands zwischen objektivem Tatbestand (obj. Merkmale, 

insbesondere Tathandlungen, Tatsubjekt und -objekt, deskriptive Merk- 

male, normative Merkmale) und subjektivem Tatbestand (Vorsatz, beson- 

dere Merkmale) unterschieden werden kann32_ Weiter sollen als personen- 

bezogene bzw. zeitliche 'Erweiterungen' Täterschaft und Teilnahme bzw. 

Versuch behandelt werden. „ 

Da ein Vergleich aller Delikte den Rahmen der Arbeit sprengen wurde, 

wird als eines der wichtigsten und ‘repräsentativen' Delikte 'Drogenhandel 

untersucht (Art.33 ENE, 55 DL 22095/DLeg122, 296 per. CP, 48 Gesetz 

1008)”. Es handelt sich dabei um ein Tätigkeits- und Gefährdungsdehkt, 

da eine durch die Verwirklichung der Tathandlungen herbergeführte 

Rechtsgutsgefährdung ausreicht34_ Wörtlich übersetzt lauten die geltenden 
Drogenhandelstatbestände folgendermaßen: 

Art.33 I ENE: "Wer ohne staatliche Erlaubnis, mit Ausnahme der Regelung für 
die persönliche Dosis (eine) abhängigkeitserzeugende Droge emführt trans- 
portiert, bei sich führt, lagert, (aufibewahrt, verarbertet, verkauft, anbietet, erw1r_bt, 

finanziert oder liefert, macht sich mit 4-12 Jahren Freihertsstrafe und 10— 100 Min- 

destrnonatsgehältem Bußgeld strafbar." 

Art.296 CP: "Wer den illegalen Konsum toxischer Drogen, Betäubungsmittel oder 

psychotropher Stoffe durch die Tathandlungen [des Anbaus, gestnchen] der Her- 

28 Vgl. Moreno, 1988, 5.33; Mittenbaum, 1989, 5.150f.; Morales/Gutierrez. 

Interview. Cochabamba, 29.10.1990. 
29 Camino. Interview, Lima 15.10.1990. . . . . 

30 Vgl. Prada, 1991, 826 unter Verweis auf Hassemer; kritisch zur Kriminalisrerung 

der pisacoca auch Montafio, 1990, 3.23. 

31 Vgl. Moreno, 1988, S.35; kritisch auch De Rementeria, 1989, 5.367. 

32 Statt vieler: Jescheck, 1988, S.229ff., 260ff.; Wessels, 1991, S.38ff., 61ff. m.w.N. 

33 Vgl. Veltisquez, 19893, S.64ff.; Prada. 1985, S. 135ff. (168ff.). 

34 Zur Einteilung Wen-els, 1991, S.Sff. 
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1. 
fu, 

stellung oder des Handels fördert be " ' _ . . _ . ‚ gunstrgt oder ermö l' ht ' ' ' Zweck besttzt, Wird mit Freiheitsstrafe von mindestens 8gulgd h%ilibt2risnlu$t 333 mit 180 bis 365 " bestraft. Tagessatzen Bilßgeld und Berufsverbot gemäß Art.36 Nr. 12.435 
Wer wissentlich Primärm ' . atenal oder zur Herstellun v 0 bestrmmte Inhaltsstoffe vermarktet, wird mit der gleicghen [Sltrqffg Eggtälflilsn Stoffen 
Art.48 I Gesetz 1008" "(Handel) W ' _ _ . _ er nut kontrolliert ' ' fg?egsgsn;fe dvon 10 bis 25 Jahren und 10 bis 20.05?)] ”?”;(gfefsesnätärrlidgllti’ßmlrg nut . r an ei mit großeren Mengen stellt einen Strafschärfungsgrund dä?- " be- 

Im objektiven Tatbestand ist de ' ' ' ' 
. " " _ n drei Kod1fikatronen e ' (lÄltlsubjekt ( wer ) Jede natürliche, schuldfähige %’errrstäirilsasrgindaidas T tbi?tnelclldehkte) urgcé in allen drei Artikeln deskriptive und normafi$n starakt (äflsgmerkmale enthalten sind. Tatobjekte sind Drogen die ab6 1008) sind ()Sccl>1cär Inilcllit)((ll)P) dhef;ilniert oder in Listen aufgeführt (Gesetz _ . . .  urc ie Ve ' griffs anstelle abschließender Listen — $;n:trcrhgiffineservaäeläl qgenb?_ ex;ggsrve t"l"e}nd_ednz des materiellen Rechts deutlich37 p ' _ ed die s en sc e1 ende Charakteristikum ist d' . ' 

T ’ re starke Konzentr t (g1tflägäängintiggArtß3 ENE und 55 DLeg 122 (mindestens 12)ascl>(;rflievi(frlil 1008 auf de "H 6 CHF (6). Demgegenüber beschränkt sich Art.48 Ges kolumbianisghe an3;ä . D;;ch dies::1 übertriebene Kasuistik versuchen der ruamsc e Gesetz eb A " ' £;ämälungen auf Produktions- und Verrnarktur?gseftfeneail-iezweli'nzäflc??2ef1 “ zw. einem Artikel (Art.55 DLeg 122/Art.296 CP) zu erfassen. 

1eiitrzilein werden damit Tathandlungen strafrechtlich gleichbehandelt die "T v eine unterschiedliche Behandlung verdienen, Q";— feri;lalnäxotrtgeärtgnlilläeisrchfiihren':l gegenüber "Verkaufen, Anbieten oder iie— "Trans 0 i“ ‚ a .  Art.34)‚ Seien/Anbauen" gegenüber "Herstellen" und 122) 03; i%21riégtlelsrtzen (gegenüber "Verkaufen/Verteilen" (Art 55 DLeg ung un andel" (Art.296 CP). Darin k "  t . ' ägääiiilgää(%ierläh(hell3tsimnldägjlgtz liegen, da Ungleiches ?]?äzgsgu‘lliilli z. . rt. olumbianische V rf ' der Strafzumessung mö ' ' ' e asslmg). Ob das bei 
. _ gliche r1chterhche Ermessen bei Ve h" Freiheitsstrafe bzw. Bußgeld dies ausgleichen kann, ist abgaensgicl:llrilfs ‘d(elrl \ 

35 Art.36 N r ]  2 sieht den V " ' " 
‘ . , erlust offentlrcher Amte Verbot, solche zu erhalten; Nr.4 das Verbot. freibe£ulflrighMoändate vor bzw._das 

tatig zu werden. 
er untemehmensch 36 _ . . . 3?£älläßää?ifi° (ä2.f fh%äf°.fif‘“ t-(ENE)‘ "P'imä‘m“‘°““'" ‘296 CP) 

" . . , rma . '  " ' ' " (El‘ll3), kleine Menge" (298 CP), größere Mg;eges(iäcész.llt3)bs)staatliche Erlaubms 37 Kritisch auch Prada, 1991, S.25 . 
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strengen gesetzlichen Vorgaben zweifelhaft. Zum anderen werden einander 
sehr ähnliche Tathandlungen kodifiziert, die in der Praxis untereinander 
kaum abgrenzbar sind, z.B. "Lagern/Aufbewahren" (Art.33 ENE), 
"Herstellen/Vorbereiten" (Art.55 DLeg 122) oder "Fördem/Begünstigen" 
(Art.296 CP); darin könnte man einen Verstoß gegen das Bestimmtheitsge- 
bot sehen (vgl. nur An.3 kol. CP)”. 

in dieser Konzentration von Tathandlungen, so Villanuevä39, liegt wei- 
ter die Gefahr einer Mehrfachbestrafung wegen derselben Tat (ne-bis-in- 
idem), sofern Deliktskonkurrenz (concurso de hechos punibles, Art.26 CP) 
angenommen wird. Villanueva geht vom Fall eines Kleinhändlers aus, der 
zunächst Betäubungsmittel "bei sich führt", sie dann "anbietet", "verkauft" 
und schließlich "liefert". Hier scheide eine Deliktskonkurrenz aus, da die 
"Verwirklichung einiger der Tathandlungen notwendigerweise die 
Verwirklichung der anderen erfordere", viele der Tathandlungen also 
"Nebenfolgen der vorherigen" seien, so daß überhaupt nur ein Delikt, nicht 
aber eine Deliktskonkurrenz vorliege. Demnach würde der Täter nur einmal 
nach Art.33 bestraft, um den Ne-bis-in—idem—Grundsatz nicht zu verletzen. 
Diese Betrachtungsweise ist aus zwei Gründen anfechtbar. Zum einen ist 
schon die (unmittelbare) Anwendung des Ne-bis-in-idem-Grundsatzes 
erklärungsbedürftig, da er (nur) die erneute Strafverfolgung oder 
Bestrafung nach einem rechtskräftigen Urteil verbietet, also ein 
prozessuales Grundrecht darstt (Art.8 Nr.4 AMRK), nicht aber die 
materiellrechtliche Mehrfachbestrafung in demselben Prozeß“. Zum 
anderen kann Villanuevas' Ergebnis auch durch Gesetzeskonkurrenz er- 
reicht werden, da in diesem Fall der Unrechtsgehalt der Tat ebenfalls nur 
durch einen Tatbestand erfaßt wird und andere Tatbestände aufgrund 
Spezialität, Konsumtion oder Subsidiarität 'wegfallen'“. Dies setzt jedoch 
voraus, daß man die verschiedenen Tathandlungen des Art.33 ENE als 
verschiedene Tatbestände auffaßt, was naheliegt, da es aus den genannten 
Gründen gesetzestechnisch ohnehin 'sauberer' ist, die verschiedenen 
Tathandlungen getrennt zu kodifizieren und dies in anderen Betäubungs- 
mittelgesetzen, etwa dem bolivianischen, auch üblich ist. Folgt man dieser 
Ansicht läge hier ein typischer Fall der Konsumtion vor, da - um im 
genannten Beispiel zu bleiben — "Beisichführen, Anbieten, Verkaufen" 
entweder, da sie ein notwendiges Durchgangsstadium zum "Liefem" 
darstellen, als (mitbestrafte) straflose Vortaten zu diesem betrachtet werden 
können oder "Anbieten, Verkaufen, Liefem" als (notwendige) straflose 
Nachtaten zum "Beisichführen". Letzlich hängt die Art der Konkurrenz im 
konkreten Fall davon ab, ob der Unrechtsgehalt der Tat mit einem Tat- 
bestand bzw. - im Falle einer undifferenzierten Konzentration von 

38 So Veläsquez‚ 1989a, 8.72; Prada, 1985, 8.172; Hurtado—Pozo, 1984, 8.16; De 
Roux, 1989a, 3.323, 325; Jaramillo 1988, S.]2f. 

39 Villanueva, 1988, S.434ff. 
40 Vgl. Roxin, 1991, S.338f.; Jarass/Pierath, 1989, Art.103 RN 25ff. beide m.W.N. 
41 Wessels, 1991, S.252ff. m.W.N. 
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Tathandlungen wie bei Art.33 ENE und Art 55 DLe 122 ' 
Tathandlung zu erfassen ist (Gesetzeskonkurrenz) od5r andie2riöTili'aest'zilr'fcl; 
bzw. Tathandlungen (strafschärfend) berücksichtigt werden müssen (Ideal- 
und Realkonkurrenz). In diesem Sinne ermöglicht im konkreten Fall die 
Verw1rkhchung mehrerer Tathandlungen eines Deliktstatbestand (33 ENE 
55 DLeg 122) auch die Annahme einer Idealkonkurrenz (natürliche odef 
rechthche Handlungseinheit), wenn sich die Erfüllung bestimmter 
3athandflgngen als Verwirklichung verselbständigter Tatbestände 

arstell . Der neue peruamsche CP hat hier insoweit eine Verbesserun 
gebracht, als wemger Tathandlungen kodifiziert wurden so dag 
(kunsthche) Konkurrenzprobleme vermieden werden. ' 

Em weiteres Problem besteht bei der Versuchsstrafbarkeit (dazu unten) 

Im subjektiven Tatbestand sind die normalen V ' _ orsatzform A 
direkter Vorstaz, Eventualvorsatz, vgl. nur Art.36 ko]. Cl%l 2nääliiili 
Art.296 CP fuhrt zur besseren Abgrenzung zwischen straflosem Besitz zuni 
Eigenkonsum und strafbarem Besitz zum Handel da @ 

. . b des Besrtzens mit dem "Zweck" des Handels ein. s escndere Mer al 

Als Rechtsfolgen sind Freiheitsstrafe Buß " , geld und Berufsve b t C 
vorgesehen (naher 2.4.1). Strafschärfungen und -milderupgen riclite?r sicli)? 
neb b . .  . . " . .  " genen esonderen Grunden (vgl. Kaprtel IH) - nach den mitgefuhrten Men- 

Als Erweiterungen sind Täterschaft in Form d ' ' 
Nebentäterschaft (nur Art. 23 Alt.1 ko]. CP) und ?Ir‘elirllrlitatliliginiilhl'litlii'in lg;d 
An;tiftäng und 1131eihildfe (Art.23 Alt.2, 24 ko]. CP) denkbar. " 

ro emattsc ist er Versuch, da die 'eweili ' 
gen entweder als vollendete Tathandlungen (Argt.efil2fi(lälliflgelgl5näslieandiär2k 
weniger in 296 CP) oder als gesonderte Tatbestände (Art.46ff. Ges g1008) 
erfaßt werden. Eine Strafbarkeit des 'versuchten Handels' beispielsweise 
wird daran „scheitern, daß dessen Vorbereitungshandlungen z B  
Tranportreren oder "Lagern" von Betäubungsmitteln selbst eigenständige 

Tathandlungen und sormt vollendete Tatbestände darstellen (Vgl. Art.33 
ENE, 55 DLeg 122)43..1ns0weit ist der Versuch also gegenüber der 
Vollendung logisch subsrd1är (Gesetzeskonkurrenz), und die versuchten 
Tathandlungen/Tatbestände treten hinter vollendeten zeitlich früher 
hegenden Tathandlungen/Tatbestände zurück, solange ‚solche existieren. 

42 Vgl. etwa die Entscheidun ' _ ‘ _. g BGHS: 31/166, wonach Einfuhr 
Han€eltretben m1tBetaubungsmitteln in Tateinheit (Idealkonkurrenz) ver‘izii'khiifiil 
wur e. Auch tlanueva, 1988, S.435f. nimmt in anderen Fällen "natürliche 
Handlun se' h ' " ' - .. continuaäg)lgnélt (umdad natural de accuin) und fortgesetzte Tat" (delito 

43 So auch Prada 1985 s 174— Villanueva 1988 " ' _ _ ‚ _ _. .. , . , S.437ff. Ahnlr h, ‘ - 
suchsbetspiehn für die emzelnen Tathandlungen Veltisquez, 198%a,?72f?13£r 
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Aufgrund der hier vorliegenden vollständigen Erfassung der kriminellen 

Handlungen vom Anbau über Verarbeitung bis zur Vermarktung ist dies bis 

zum "Anbauen" (Art.32 ENE) bzw. dem noch zeitlich früheren "Säen" 

(Art.55 Nr.l DLeg 122, 46 Ges.1008) der Fall. Daraus folgt, daß in 

Kolumbien ein Versuch nur bezüglich "Anbauen", etwa durch Säen44, in 

Peru bezüglich "Herstellen" durch "Anbauen" sowie in Perü (a.F.) und 

Bolivien nur bezüglich "Säen", etwa durch Kaufen der Samen, möglich ist. 

2.2.2. Das geschügte Rechtsgut 

Unabhängig von den Unterschieden in Herkunft und Konzept45 spricht 

heute die überwiegende Meinung dem Rechtsgutsbegriff eine 

(gesetzes)kritische Funktion zu46. So kann die Bestimmung des Rechtsguts 

— im Sinne eines bloßen Gesetzespositivismus - nicht allein dem Gesetzge- 

ber überlassen bleiben und es somit lediglich als "Sinn und Zweck der ein- 

zelnen Strafrechtssätze"47 verstanden werden. Das schützenswerte 'Gut' 

muß vielmehr schon vor seiner positivrechtlichen Normierung als 

"Lebensinteresse der Gemeinschaft" (Jescheck48) erkennbar sein: 

"Nicht die Rechtsordnung erzeugt das Interesse, sondern das Leben; aber der 

Rechtsschutz erhebt das Lebensmteresse zum Rechtsgut"49. 

Damit wird der Schutz bedrohter Rechtsgüter zur Aufgabe und Legiti- 

mation des Strafrechts”. Daraus folgt jedoch nicht notwendig, daß allen 

Delikten klar abgrenzbare Rechtsgüter zugeordnet werden können oder - 

umgekehrt - daß strafrechtliche Sozialkontrolle zu ihrer Rechtfertigung 

immer auf solche Rechtsgüter zurückgreifen kann. Neue gesellschaftliche 

Bedürfnisse und Bedrohungen haben — jedenfalls aus offizieller Sicht - zu 

der kriminalpolitischen Notwendigkeit einer zunehmenden Kriminalisie— 

rung von Verhaltensweisen geführt, die keine Rechtsgüter im klassischen 

kolumbianischen Rspr. herrscht insbes. Uneinigkeit bzgl. der Versuchstrafbarkeit 

von "Liefern" (suministrar) vgl. Temis-Colegas, 1988, S.l97ff. 

44 So auch Nanclares, 1988b, S.39ff., davon ausgehend daß "Anbauen" ein konkretes 

Gefährdungsdelikt darstellt; zustimmend Villanueva. 1988, 8.438. 

45 Dazu grundlegend Hassemer, 1973/80, S.l7ff.. 57ff.'. Amelung, 1972. 

46 Jakobs, 1991, S.37ff.; Maurach/Zipf, 1983, 251ff.; Jescheck, 1988. S.231ff.; 

Roxin, 1992, S.9ff.; Hassemer, 1973/80, S.87ff.; Hassemer, 1989, 8.557; Wessels, 

1991, S.2f.; für Lateinamerika: Veläsquez, 19893, S.S3f.; Jaramillo, 1988, S.7f.; 

Villanueva, 1988, S.440f.; Universidad de los Andes‚ 1990. S.126ff.; zur Rspr.: 

Temis-Colegas, 1988, S.183ff. 

47 Honig. zit. nach Jakobs, 1991, 5.40. 

48 Jescheck, 1988, S.231. 
49 V. Liszt zit.nach Jakobs, 1991, 40. 

50 In diesem Sinne bestimmt etwa Art.4 kol. CP ("Rechtswidrigkeit"), daß die Straf- 

barkeit eines Verhaltens erfordere, daß dieses "das durch das Gesetz geschützte 

Rechtsgut verletzt oder in Gefahr bringt". 5 2 1 des dt. Alternativentwurfs be— 

stimmt: "Strafen und Maßregeln dienen dem Schutz der Rechtsgüter ..." (nach 

Hassemer, 1973/80, 3.87, FN 195). 
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Sinne bedrohen Bekann ' te Beispiele finden s' h ' ' lsinrtlfäaillrcliiei?etaubsngfsnäüelstrafrecht. Ihnen iit eli'riliel-dsrf/lelafts— . rm 0 e ' " Gefahrdungsdelikte gemeifils'elii‘h: Rechtsgutsverletzung 51 "Aus punktueller Re ' _ resswn ventron von Problerniiigen"”.kon 

, Umwelt 
_ rlagerung der 

mittels abstrakter 

Zudem steht außer Frage, 
daß dem Rechtn del Volks Esllndl‘lfll dessen SClllltz dle 

Betaubullgsn'llttelstl dftabestflnd8 dlel'lllcll 851“ soll:" dulCh legale Sue ‘ lite und 

g . ’ l ' 
g 

Rauschmittel we't " Rauschmittel ..."515 aus großere Opfer abverlangt werden als durch illegale 
Gleichwohl findet sich . das Rechts " ' 
sund _ _ _ gut der offentl - grundig]; zäiecshli)rln posrtrven Recht der untersuchten I.cäliliilltler [Kbv 3V01ksge_ 
der öffentlichen Gäfggh\äeisct; 311 dife Drogenabhängigkeit alss."P(igbllää 
rü . _ _, a r iir die Famil' ' lgeur;gepgrlzlyzllsriiscliler und geistiger Schädigung" hin1 eihmdieieiuifi?tge9r Hall P 

zu schützen"5g-c en GP geht es "genau darum. die öffentliche G 6ff. d‘fs 
schädliche W_8emaß Art.3 Gesetz 1008 "ruft die "Coca "t  e$uqdll?lt irkungen fur die menschliche Gesundheit heifdr$rlgllimslil 

. . wo 
Verstoß 

, nach einem T ' ' 
kolumbiafiesän Art.? und 4 ko]. CP darstellt57 filll td er Liihret' einen e Betaubungsmittelrecht "Gesundheit gund1 "CW iiiir das 0 er 51  Jakobs, 1985; dem, 1991, S.46ff. 52 Ha.vsemer, 1989, 8.558 53 Dazu ] k . " ' 

:: obs. 1991, S.46. Fur eine auch bei fehlender Sozialschädlichk ' t  er 
zulässi ' ' " ge Strafbarkert aufgrund fundamentaler Forderungen der Sozial 1 mora ", 
z.B. bei der Erregun "ff ' ' ' 
a.F.),Jescheck‚ 1988.88.33;£fl1cnen Argemrsses (183a StGB) o. Sodomie (175b _ ;; Hafi‘ke (2), ohne Jahr. 5.2. 

56 21breehr, 1987, 8.69; dem, 1991, S.70ff ' Meyer 1987 S 735 
x ' _ ‘ . 

n v 1 - ' pOSICIOH de motrvos, in: E1Perünna (Diario Oficial) Lima April 1991 S 37 
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Menschheit" als Rechtsgut aus dem positiven Recht, nämlich den von Ko- 
lumbien — und auch Perü und Bolivien — ins innerstaatliche Recht 
übernommenen UN- Konventionen von 1961 und 197158. 

Über einen formalen positivrechtlichen Ansatz hinausgehend ist jedoch 
festzustellen, daß sich die zahlreichen Strafvorschriften der drei Länder 
keineswegs immer mit dem Schutz des Universalrechtsguts59 "öffentliche 
Gesundheit" rechtfertigen lassen. Inwiefern soll etwa durch die Kriminali- 
sierung des Eigenkonsums die "öffentliche Gesundheit" geschützt werden, 
handelt es sich doch dabei um den typischen Fall der (straflosen) Selbst- 
schädigung? (näher 2.2.3.) Welche Interessen werden vorrangig durch die 
zahlreichen, im Namen des 'Drogenkrieges' erlassenen kolumbianischen B- 
V0en geschützt? Welches ist das unmittelbar geschützte "Lebensinteresse" 
der - insbesondere bolivianischen - Vorschriften zu Substitution und 
alternativer Entwicklung, die ebenfalls Grundrechtseingriffe zur Folge 
haben können (21)? 

Die überwiegende Meinung in der (kolumbianischen) Lehre vertritt die 
Ansicht, daß das lediglich formal aus dem positiven Recht folgende 
Rechtsgut öffentliche Gesundheit anderen Interessen untergeordnet oder 
jedenfalls gleichgestellt sei50‚ Würde es der Gesetzgeber mit dem 
öffentlichen Gesundheitsschutz ernst meinen, müßte er auch die so- 
genannten 'legalen' Drogen verbieten, die nicht nur zum Teil schwerwie- 
gendere Gesundheitsschäden (insbesondere Organschädigungen) hervorru— 
fen (I l.), sondern in Kolumbien, Perü und Bolivien in weit höherem Maße 
konsumiert werden (II 1.2., 2.2., 3.2.). Statt dessen wird eine Prohibitions- 
politik bestimmter für 'illegal' erklärter Drogen betrieben, deren absurde 
Doppelmoral sich durch die staatliche Gewinnbeteiligung bzw. Vermark- 
tung legaler Drogen (Alkohol, Tabak, Koka) und der dadurch erfolgten Fi- 
nanzierung (1) von Präventionsprogrammen entlarvt, die von Lopez Rey in 

Jaramillo, 1988, S.8', zust. Veldsquez, 1989a, S.53f., FN 27; Universidad de los 57 
Andes, 1990, 8.130. 

58 Vgl. Abs.] Präambel der Single Convention u. Konvention von 1971, die auf 
"Gesundheit und das Wohl der Menschheit" Bezug nehmen sowie der von den drei 
Staaten unterzeichneten und von Perü/Bolivien ratifizierten "Wiener Konvention", 
die vom "serious threat to the health and welfare of human beings" spricht (Kap.lll 
A l ,  FN I f) .  Die Inanspruchnahme der öffentlichen Gesundheit entspricht der 
internationalen Gesetzgebungspraxis (Albrecht, 1991, S.70ff.; Meyer, 1987, S.735 
m.w.N.); ein Teil der kolumbianischen Lehre bestreitet die unmittelbare 
strafrechtliche Wirkung der Single Convention (Jammillo, Interview; Medellin, 
1.10.1991). 

59 Zur Unterscheidung zwischen Universalrechtsgut (auf Gesamtheit bezogen) und 
Individualrechtsgut (auf Einzelnen bezogen) näher Jescheck, 1988, 8.233. 

60 Vgl. dazu insbesondere Landoiio, 1990, S.l9ff.; dem, 1986a, S.]51ff.; auch Inter- 
view, Medellin, 11.9.1990; zust. Del Olmo, 1989b, S.297ff.; dies., 1990a, 3.106; 
Universidad de los Andes, 1990, S.]29ff.; Busros, 1990, S.95ff.; zustimmend die 
peruanischen Strafrechtler Prada/Ugaz/Villavicencia/San Martin, Interview, Lima 
13.10.1990. 
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geiner berühmt gewordenen Kritik dahingehend zugespitzt wurde, daß der 
taat 

"die Erwachsenen betrunken macht, um die Jugend zu erziehen"‘“. 

In Wahrheit wird um das Rechtsgut der öffentlichen Gesundheit ein 
"ideologischer Diskurs" (Del 01m062) geführt, der jedoch nicht über dessen 
"Konturenlosigkeit" (Albrecht), die kein spezifisch lateinamerikanisches 
Problem darstellt, hinwegtäuschen kann“. 

An dieser Stelle wird deshalb eine über die bloße Rezeption des positi- 
ven Rechts hinausgehende kriminalpolitische Analyse notwendig, die den 
Blick auf andere geschützte Interessen, deren Charakter als Rechtsgüter im 
einzelnen zweifelhaft ist, freilegt: die persönliche Gesundheit, die sozio- 
ökonomische Ordnung, die öffentliche bzw. nationale Sicherheit, die indi- 
viduellen Freiheitsrechte, die Jugend, die Justiz und die Umwelt“. 

Der Schutz der persönlichen Gesundheit wird zur Rechtfertigung der 
Kriminalisierung des Konsums (dazu 2.2.3.) herangezogen, jedoch im Er- 
gebnis abgelehnt, da die Selbstschädigung nicht strafbar sei und im übrigen 
das individuelle Selbstbestimmungsrecht geschützt werden müsse“. 

Der Schutz der sozioökonomischen Ordnung ergibt sich zunächst for— 
mal aus den Präambeln der Single Convention und Wiener Konvention66 
und wird mit der sozioökonomischen Bedeutung des Drogenhandels (H 
1.4.2., 2.4.1., 3.4.1.) und mit den mit der Kokasubstitution verbunden sozi- 
oökonomischen Belastungen, insbesondere Perus und Boliviens, gerecht— 
fertigt. Dahinter verbergen sich (wirtschafts)politische Interessen. In der 
Weltwirtschaft, so eine immer wieder vorgebrachte Kritik, wollen die 
Industriestaaten, insbesondere die USA, die Märkte der Anbauländer be- 
herrschen“; in der Binnenwirtschaft will die (kolumbianische) Oligarchie 

61 Zit. nach Universidad de los Andes, 1990, 5.136; zust. Bustos, 1990, S.95ff. 
62 Del Olmo, 198%, 5.298. 
63 Vgl. Albrecht, 1991, S.70ff. m.w.N. und nun die durch die Entscheidungen der 

Landgerichte Lübeck (StV 1992/168) und Hildesheim (NK 3/92, 5.38) in Gang ge- 
brachte deutsche Diskussion zur Verfassungsmäßigkeit des Konsumverbots von 
Hasehisch (gegen die Ansicht der Landgerichte, die Verfassungsmäßigkeit 
bejahend BGH, Urt. v. 25.8.1992 - 1 StR 362/92, insbesondere 59  zum 
Rechtsgut). 

64 Vgl. etwa De Roux, 1989a, S.325f.; CA], 1990, 8.237; Ramirez B., 1988, 8.121; 
APEP, 1990, S. 155f.; sowie die folg. Nachweise. 

65 Universidad de los Andes, 1990, S. 132f.; Villanueva, 1988, S.442f.; a.A. BGH, 
a.a.0. (FN 63), 8.9: darf der Gesetzgeber mit dem Erlaß von Strafvorschriften 
auch anstreben, Schäden zu verhüten, die der Mißbrauch von Betäubungsmitteln 
beim Konsumenten selbst verursacht. " (Herv.d.Verf.). 

66 Nach Abs.3 der Präambel der SC ist "die Rauschgiftsucht sozial und wirtschaft- 
lich gefährlich". Nach Abs. 1 der Wiener Konvention berührt das Drogenproblem 
"the economic, cultural and political foundations of society" (III A ] FN 1f.); zust. 
Veläsquez, 19893, S.S3f. 

67 Universidad de los Andes, 1990, S.136ff. 
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ihre wirtschaftliche Hegemonie durch die Sicherung des Privateigentums68 
und des staatlichen Monopols über den Drogenhandel aufrechterhalten: 

"... im Kern verteidigt der Staat sein zukünftiges Monopol über Drogenproduktion 
und -verteilung... Es geht (deshalb) darum aufzudecken, wie sich der Staat mehr 
und mehr an die vom Rauschgifthandel stammenden Verhaltensweisen anpaßt, um 
die Kontrolle seiner Produktion und Verteilung zu übernehmen Solange die 
Droge zu Geld wird und das Geld zu einer Ware, die das Geld verdoppelt, stellen 
sich 'öffentliche Gesundheit' und 'staatliche Moral' als Fassade dar, hinter der die 
kapitalistische Produktionsweise stimuliert wird"69. 

Dieser Argumentation ist insofern zuzustimmen, als in allen drei Ländern 
eine auf ökonomischen Interessen beruhende 'Doppelzüngigkeit' der 
Drogengesetzgebung und -politik festzustellen ist. Wie in Kap. II im ein- 
zelnen nachgewiesen, existiert in Kolumbien eine Teilallianz zwischen tra- 
ditioneller Oligarchie und Drogenhandel, der Staat verfolgt eine begünsti- 
gende Währungspolitik und verdient an der Vermarktung legal erklärter 
Drogen; in Perü und Bolivien existieren ebenfalls Verquickungen 
ökonomischer und politischer Art, und der Staat verdient durch die Mono- 
polisierung bzw. Kontrolle der legalen Kokaindustrie. Staat und Oligarchie 
wollen diese Interessen wahren und machen sie deshalb zu Rechtsgütem 
der Betäubungsmittelgesetzgebung, obwohl sie nicht im entfemtesten mit 
den klassischen Rechtsgütem (Leben, Unversehrtheit etc.) verwandt sind. 
Es handelt sich um bloße Partikularinteressen, die kaum strafrechtliche 

Eingriffe rechtfertigen können, da ihre Mißachtung (nicht einmal) zur 
Sozialschädlichkeit, sondern allenfalls zu einer 'Partikularschädlichkeit' 
führen kann. - 

Öffentliche Sicherheit (und Ordnung) bzw. nationale Sicherheit 
wurden in Kolumbien 1964 schon einmal zum Teil durch das Rechtsgut der 
"gesellschaftlichen Ordnung" erfaßt (III B l.). Tatbestände wie 
"Verbrechensverabredung" (Art.44 ENE), Bildung oder Mitgliedschaft in 
einer kriminellen Vereinigung (Art.57 DLeg 122/gemäß 297 CP nur noch 
Strafschärfungsgrund, 53 Ges.1008) sollen vorrangig die Rechtsgüter der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit schützen7o‚ Die im Rahmen der 
Drogengesetzgebung erlassenen kolumbianischen B-V0en dienten schon 
wegen ihrer verfassungsrechtlichen Funktion der Wiederherstellung der öf— 
fentlichen Ordnung (An.121 alte Verf., III B 2.1.), wobei das Interesse an 

der Drogenbekämpfung bei den 'mittelbaren' B—VOen hinter politischen 
Interessen der Aufstandsbekämpfung zurückzutreten scheint (dazu 2.5.). 
Insoweit wird auch das Schutzgut der nationalen Sicherheit relevant, da 
sich der Staat nach offizieller Ansicht im "Kampf gegen Rauschgifthandel 

68 Del Olmo, 198%, 3.298. 
69 Nanclares A., l988a, 534; auch Interview, Medellin, 13.9.1990; zust. Bustos, 

1990, S.78f., 83; für Perl] Prada/Ugaz, Interview, Lima, 13.10.1990. 
70 Veläsquez‚ 1989b, S.22; für Prada, 1985. 5.166, enthält die öffentliche Sicherheit 

als Oberbegriff die öffentliche Gesundheit; auch Jaramillo, 1988, S. 15. 
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und Rauschgiftterrorismus zur Verteidigung der Demokratie" befinde“, wobei Rauschgiftterrorismus 'narcoguerilla' in Kolumbien und Petri sowie organisierten Widerstand gegen Kokazerstörung in Peru und Bolivien ein— schließt [II 1.4.3.d), 2.4.2.b) 3.4.2.b)]. Diese Erweiterung des Feindbildes hat eine verstärkte Militarisierung unter Einsatz der Streitkräfte, die gerade die Aufgabe der Erhaltung der nationalen Sicherheit haben (275 per., 208 ho]. Verf.), mit sich gebracht (insbesondere III A 3.2., C 2.3.3., D 2.3.3). Der daraus folgende, von offizieller Seite mehrmals erklärte "Drogenkrieg" (11 1.4.1.; III A 3.1.) gibt jedoch vor, nicht nur die Demo— kratie zu verteidigen, sondern auch die "individuellen Freiheitsrechte". Diese werden zum strafrechtlich schützenswerten Individualrechtsgut, in— dem alle diejenigen Tathandlungen bestraft werden, die zum Konsum nöti- gen bzw. anleiten (Art.35 ENE, 59 u. 59 A DLeg 122/301f CP, 54 Ges. 1008), um die Freiheit des Konsumenten zu schützen. Dies stellt nicht nur einen Widerspruch zu dem offiziell angeführten Rechtsgut der öffentlichen Gesundheit dar”, sondern ist auch deshalb problematisch, weil die Schutz- bedürftigkeit des Konsumenten dessen Schutzlosigkeit und fehlende Selbstbestimmbarkeit aufgrund signifikanter Betäubungsmittelabhängigkeit voraussetzt73 (näher 2.2.3.). In diesem Zusammenhang wird auch in beson— derer Weise die Jugend geschützt (Art.37 ENE, 54 Ges. 1008, 55 A Nr.6, 59, 59a DLeg 122/297, 301f CP [bei Schuldunfähigkeit.])74‚ Das rechtstaatliche Funktionieren der Justiz wird durch die Straftaten gegen Strafvereitelung, Bestechung, Fluchtbegünstigung 'etc. (Art.39 ENE, 60 DLeg 122/im CP entfallen, 65ff Ges. 1008) geschützt, die Justiz im all- gemeinen durch die insbesondere in Kolumbien im EDJ erlassenen prozes— sualen Schutzmaßnahmen (fortalecimiento de la justicia). Schließlich kann die Umwelt als Schutzgut in denjenigen Vorschriften gesehen werden, die den Einsatz chemischer Mittel bei der Kokazerstörung verbieten (explizit nur Art.l8 Ges. 1008) bzw. Besitz und Vertrieb dieser Mittel strafrechtlich verfolgen (Art.43 ENE, 6ff. per. DS 059-82-EFC und DL 25623, 59 Ges.]008). ' ' 
Enthalten schon einige der genannten Rechtsgüter, insbesondere die sozioökonomische Ordnung und öffentliche bzw. nationale Sicherheit, starke normative Elemente, die auf bestimmte politisch—wirtschaftliche ln- teressen hinweisen, verliert die strafrechtliche Intervention jedenfalls dann 

71 Vgl. nur Barco, 1990b; Universidad de las Andes, 1990, S.llff. (17). Zust. Ugaz, Interview. Lima, 13.10.1990, nach dem sich gerade im Alto Huallaga ein Problem der “inneren Sicherheit" zeige, ebenso o. II 2.4.2 b); vgl. auch Bustas, 1990, S.118ff. 
72 So auch Prada. 1991, S.26 bzgl. des ausdrücklichen Verweises auf die öffentliche Gesundheit in der Begründung des neuen peruanischen CP. 
73 Zust. Ugnz, 1989, S.3l.; a.A.: Universidad de los Anders, 1990, S.l33f. So denn auch der BGH, a.a.0. (FN 63), 5.9, der herrschenden Kriminalisierungslogik fol- gend: ".. an solche Konsumenten zu denken, die nicht hinreichend urteilsfa'hig und deshalb besonders schutzbedürftig sind. " (Herv.d.Verf.). 
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" i ihre Rechts utsbeziehung und damit kriminalpolitische Legitimation, 
32315 sie mit reingnormativen Gesichtspunkten, insbesondere der öffentli- 
chen Moral, begründet wird. Dieses Kriterium, das noch unbest1mmter als 
die in Ausnahmefällen als ausreichende Legitimation anzusehende Sozi- 
alschädlichkeit ist, wird häufig von Regierungsfunküonaren, insbesondere 
gegen die 'Legalisierung' (dazu VI ), vorgetragen75 und ist auch in der Po- 
litik der Konsumentenländer bekannt76. Es handelt Slch dabei um den Ver— 
such, fehlende rechtspolitische Argumente oder; um beim Strafrecht zu 
bleiben — Rechtsgüter durch einen von der off1z1ellen Poht1k angemaßten 
moralischen Absolutheitsanspruch, der das Drogenproblem auf den Kampf 
eines 'guten, aber schwachen Staates' gegen_eme 'bose, aber starke Dro- 
genmafia‘ reduziert, zu ersetzen. Diese moralische Komponente Wird auch 
bei der strafrechtlichen Behandlung des Konsums relevant. 

is bleibt festzuhalten, daß eine strafrechtliche Intervention am 
ehelslibrli‘jräicilrjclzlh das Rechtsgut der öffentlichen Gesundheit gerechtfertigt 
werden kann, da alle anderen genannten Interventionsgrunde eher 
(Partikular)interessen als Rechtsgüter darstellen. Das konturenlose Rechts- 
gut der öffentlichen Gesundheit leidet jedoch an der dargestellten Wider- 
sprüchlichkeit der offiziellen Drogenpoht1k, aufgrund derer manun let}zter 
Konsequenz zu der Schlußfolgemng gelangen kann, daß kein ec_ tes 
Rechtsgut geschützt wird und deshalb die strafrechtliche Intervention einer 
Degitimationsgrundlage entbehrr77. 

2.2,3. Kriminalisierung vs. Entkriminalisiemng des Konsum 

'tivrechtlich unterscheiden sich die entsprechenden Tatbestände 
Sflilecbriiäci):mwährend Art.51 ENE "Beisichführen" und "Aufbewahren der 
"persönlichen Dosis" fiir den "Eigengebrauch oder —konsum _ als 
Ordnungswidrigkeiten behandelt und Haft oder Bußgeld nurauschheßt, 
wenn sich der Konsument "im Zustand der Drogenabhang1gke1t befindet 
[51 c)], entkriminalisieren Art.56 DLeg 122 und 299 CP den Besitz der 
"persönlichen Dosis für den eigenen und unmittelbaren Konsum , un 
Art.49 Gesetz 1008 ordnet Behandlung für den abhang1genKonsumenten 
an (III B., C., D. 2.3.1.) Auf den ersten Blick stellt Sich die peruamsche 

74 T000m-1990vS-84v 990 G I te iew Bogota 1191990' h M., Interview, Bogota, 14.11.1 ; omez, n rv , _ , . . , 
75 ä?äefän, Interview, Lima, 16.10.1990; Bedregal G., Interv1ew, La Paz 

26.10.1990; auch Universidad de los Andes, 1990, S.l34ff.G .]  M al. S die 
: "Seither durchzieht zu einem utte1 or ismu 

76 grgdgeriiliruii—cll' S€gfifb)glfünpfung Gerade dies freilich erlaubt auf breiter Front den 
Verzicht auf rationale Befassung mit dem Drogenthema; Moral hat eben ämeli; 
schon das Recht auf ihrer Seite" (In: Schmidt-Semisch, 1990, S.8), ebenso sc 
Bustos, 1990, 8.83, 103. _ _ 

77 So Bustas, 1990, S. 103; so im Ergebnis auch LG Lübeck und Hildesheim, dagegen 
BGH (a.a.0, FN 63, 65, 73). 
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Regelung als die liberalste und kriminalpolitisch fortschrittlichste dar78_ 
Zudem hat der neue CP die Tathandlungen des Besitzes dahingehend 
differenziert, daß nur der Besitz zum "Zweck" des Handels gemäß 296 CP 
strafbar ist. 

Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, daß die Regelungen 
zahlreiche Probleme dogmatischer und kriminalpolitischer Natur nach sich 
ziehen. 

Beim Tatbestand ergeben sich zunächst Abgrenzungsprobleme zwi- 
schen Konsument und Händler, da die Tathandlungen oder bestimmte Tat— 
bestandsmerkmale insoweit identisch bzw. ähnlich sind. 

Der Tatbestand "Handel" des Art.33 ENE beeinhaltet neben elf weiteren 
Tathandlungen (vgl. 2.1) auch das Konsum implizierende, in Art.56 kodifi- 
zierte "Beisichführen" illegaler Drogen, was auf eine Doppelbestrafung 
hindeutet. Die Strafbarkeit ist - wie international üblich79 - von der mitge- 
führten Drogenmenge (Art.33 S.l) abhängig. Nur das "Beisichführen" der 
gesetzlich fixierten "persönlichen Dosis" (Art.2 j, III FN 392) wird als 
Ordnungswidrigkeit privilegierend behandelt, und darüber liegende 
Mengen machen das Verhalten zur Straftat. Dieses rein objektive Kriterium 
gerät mit materiellen Rechtsstaatsgrundsätzen, insbesondere dem 
Schuldprinzip, in Konflikt (dazu sogleich). Aufgrund systematischer und 
teleologischer Auslegung ergibt sich ein am Zweck der Tathandlungen 
anknüpfender Unterschied zwischen Art.33 und 56 ENE. Im Art.33 stellt 
das "Beisichführen" nur ein Zwischenglied zwischen "Transportieren" und 
"Verkaufen" an den Endkonsumenten dar, d.h. es ist auf den Handel ge- 
richtet; im Rahmen des Art.56 "führt" der Täter die Droge mit dem Ziel des 
persönlichen Konsums "bei sich", d.h. "Beisichführen" (und 
"Aufbewahren") stellen nur Vorbereitungshandlungen des Konsums dar”. 

Die peruanische Regelung des Art.56 DLeg 122 gewährte Straffreiheit 
bei der rechtsmedizinischen Feststellung der "Abhängigkeit", so daß der 
Nicht—Abhängige, also bloße Gele enheitskonsument, nicht in den Genuß 
der Straffreiheit kommen konnte 1; insoweit stellt Art.299 CP einen 
Fortschritt dar, da die Konsumabsicht nur von der persönlichen Dosis 
abhängt, die durch die (neuen) Kriterien "Gewicht, Reinheitsgrad und 
Sicherstellung der Droge" bestimmt werden soll. Zunächst kann jedoch bis 
zur Feststellung jeder Besitzer bis zu 15 Tage in Untersuchungshaft 
genommen werden (Art.2.20 g Verfassung)”. Weiter ergab sich bei der 
alten Rechtslage ein Abgrenzungsproblem zwischen Art.56 und 55 B DLeg 
122, da diese Norm eine Strafmilderung des "Handels" (Art.55) bei 
"kleinen Mengen" vorsieht und diese nur unbestimmt als Tagesdosis 

78 lust. Prada. 1985, S.156. 
79 Albrecht. 1991, S.75f. m.w.N. 
80 Veläsquez. 1989a‚ S.67. 74, 143; Ramirez, 1988, S.] 15; Martinez, 1988, S.133. 
81 Prada, 1985, S.180. 
82 NAD l3/Mai 1991/4; vgl. Kap.[lI C 2.3.1. b), 2.3.2. c) bb). 

Kontrolle und Repression 289 

' ' d Art.89 Nr.12). Dies eröffnet dem Richter einen weiten 

%erfhrel:s.renzsrrliieliaum und hat de facto _zu einer undiffmenufc\ejr}tfii 

Anwendung des Art.55 B unter völliger M1ßachtung des Art.56 g;l tin, 

d.h. im‘ Ergebnis zu einer gesetzesw1dngen und damigtä so San _ afrühri 

"verfassungswidrigen" Kriminalisierung des Konsums . Insoweit k " 

296 CP zwar, wie schon oben hervorgehoben, klarend den Besitz zweg: sh 

Handel ein, die Mengenverhältnisse der Art.296-2_99 CP bleiben _]C (äc 

ungeklärt84_ Hinzu kommt, daß Ait.299 CP die Rechtsstellung esf 

Konsumenten insofern verschlechtert, als er die Straff_rerstellung1 _ au 

"unmittelbaren" Konsum beschränkt. Er bleibt damit mcht nur inter 

Art.296 CP e.c. (keine Strafe bei Besitz zum Eigenkonsurri) zuruc1:j, sorg- 

dem liefert den Konsumenten (überflüssrgerwerse!) pohze1hcher un nc — 

terlicher Willkür aus. Angesehene peruanische Strafrechtler sprechen sogar 

von einer "Verhandlurgtgsmacht des Richters", die die ohnehin notonsche 

' e ünstr e . " 

KorAl-lftl.)29m£bsg.2 Gegsetz 1008 erklärt "Handel" (Art.48) fur anwenäbar, 

wenn die mitgeführte "Eigenbedarfsmenge" überschritten Wird, woherd re(sle 

der für 48 Stunden benötigten Konsummenge entspricht (26 regll .) un -d 2 

an keiner Stelle definiert8 - von zwei Rechtsmedmnem festge eg; war e _ 

soll. In der Rechtspraxis hat dies ebenfalls zu eine Verwrschung 11er ren 

zen zwischen Handel und Konsum und, Wie selbst offizielle (%ue er:1 zugz: 

stehen, einer polizeilich forcierten Anwendung des Handelstathestacrli es ger- 

führt87‚ Cortez kritisiert die fehlende _Differenz1erung zwrsc enh en v d 

schiedenen Arten des Konsums, msbesondere gelegenthc errlicakun 

gewohnheitsmäßigem Konsum“. Der Schutz des traditionellen Ko A 029 

sums durch Art.2 (schon 2.1.) impliziert die Nichtanwendbarkeit des rt. 

auflrliicfll(ifilteresse der Rechtssicherheit ist deshalb eine genaue Quantrfrzre- 

rung der Drogenmengen im Sinne des ENE wunschenswert, selbgt wgnr2 

damit die im konkreten Fall unterschiedliche Toleranz (v gl. 11) im E‘eac . eh 

bleibt. Bei dem Ausmaß der Korruption gerade im pohzerlwlaer;ä deren:m 

(vgl. Kap.Il) besteht ein weiteres Problem in Jedem Fall dann, a 1" iel \; he 

einem Festgenonimenen mitgeführte Drogenmenge durch dpo 1zeg iund 

Manipulation vemündert oder erhöht werden kann, je nach em 0 

wieviel der Festgenommene zur Bestechung zu zahlen bereit ist. 

Trotz der aus formaler Sicht vorzugswürdigen Regelung des 31:5 gibt 

sie jedoch zu gewichtigen materiell-rechtsstaathchen Bedenken A . 

/ 
83 Prada/Ugaz/Villavicencio/San Martin, Interview, Lima 13.10.1990; vgl. auch 

Mejt'a M, 1989, S.409f.; Lauras, 1987, S.3Sf. 

84 Kritisch auch Prada, 1991, S.26. _ ‘ „ 1991 

85 Prada, Interview, Lima, 7.11.1991; Ugaz, Interv1ew. Lima. 6. . . 

86 Krit. Montafio. 1990, 3.24. 

87 Dipp, Interview, La Paz 25.10.1990. 

88 Cortez. Interview, La Paz, 24.10.1990. 



Kontrolle und Repression 291 

290 .-‚.v ‘ . 

indem die als "persönliche Dosis" festgelegte Menge nicht als solche gilt, 
wenn der "Zweck Verteilung oder Verkauf" ist (Art.2 j Abs.3). Daraus folgt 
de lege lata, daß die dem Schuldprinzip zugrundeliegende Berücksichti— 
gung subjektiver Elemente, durch die das größtmögliche Maß materieller 
Gerechtigkeit erreicht werden und die somit dem Schutz des Täters dienen .-;

é 
??

 

des Einzelnen E ' . s ist deshalb als "auto ' " ' ' sun smäß' " ntar, antrlrberal und uns _ einzilnen läge; ifaiifl£htä% 90 abztlillehnen und entSpricht ehzrrebriln‘eirflzär - 6821t1 en um d .. fischen Sta . . eror "enden totalrt - 
- von der witsstzllibtäassgng’ die ' '“ _F0fm des 'real existierenden Särzälllimkral Kriminal „_  eg taatengememschaft so lange bekämpft wurd smus \ 2 0 1 Ä  lmpliziert d' Kri - - - e- G] ' le mmahsrerun . etchstellung des Konsumenten mit dem Händlergirsieneorgfelms time ’ rer, em überkommenen T"r 91 d61twird: a erstrafrecht folgend, als Potentieller Händler behan— 

"Der Benutzer endet " ' .. gewohnlich " - . . fur besagtes Geschäft benutzt wir di3'lgzliandler . se1 es in direkter Form oder weil er 

sum (Art.51) gemacht wird D n a l  0 m ub 

.e f . . er Zweck des "Beisichführ " ' _} k1ves Element, ed nur zuungunsten des Konsumentinsberiisckgichii t- g ‘ 

89 Veltisquez, 1989a, S.l43f. m.w.N; zust. De Roux 1989b S 49 90 Zaff ' ' ' Bu.rräfv?ml'9fizltl)tl ga9c(l)rf._.V;llltäquez, 1989a, S.143f.; zust. De Roux 198% S49 '  
9 Hildesheimima(éü 63) , unter Bezug auf An.2 I GG, LG Lübeck iind ] I . .  ‘ 

. .  . - 

> 

(nie 1335fngfgbecsllbhkiläpfl die. Strafe an die Gefährlichkeit des T" rechtswidrige 'lgat u ), wahrend im herrschenden Tatst f aters an 
sönlichkeit nur im soavlilenglerdgclgildvorwurf entscheidend sind 1231?n Pfiff 
StGB), vgl.]escheck, 1988,S.47ff. trafzumessung berücksichtigt wird (5 46 H 92 Velrisquez G. "r - ' m.w.N‚ , 21. nach. Ram1rez, 1988, 8.101; abi. Veltisquez‚ 19893 s. 143f 

soll, hier in ihr Gegenteil verkehrt wird. Dies führt, wie der folgende, von 
dem zuständigen kolumbianischen Strafrichter entschiedene Fall zeigt93, zu 
ungerechten Ergebnissen. 

Am Sonntag, den 7.2.1988, wurde der l7jährige Straßenverkäufer Orlando Antonio 
J.B. von zwei Polizisten durchsucht. Sie fanden vier "Portionen" bazuco mit einem 
Gewicht von 1,1 gr., d.h. 0,1 gr. über der fiir Kokain und zusammenhängende 
Produkte erlaubten persönlichen Dosis des Art.2 j. Orlando hätte demnach, obwohl 
er die Menge nachweislich zum Eigenkonsum bei sich führte, gemäß Art.33 Abs.2 
i.V.m. 2 j ENE mit (mindestens) einem Jahr Freiheitsstrafe bestraft werden müs- 
sen. Der zgätändige Richter hat das Verfahren jedoch mangels einer Rechtsguts- 
verletzung , der subjektiven Konsumabsicht des Täters und den negativen krimi— 
nalpolitischen Folgen einer möglichen Freiheitsstrafe "endgültig eingestellt". Mit 
dieser Entscheidung setzte er sich in Widerspruch zum positiven Recht, den er un- 
ter Berufung auf Grundsätze "materieller Gerechtigkeit" aufgelöst hat: "... die ein- 
jährige Freiheitsstrafe wegen der Beschlagnahme von 100 Miligramm mehr als er- 
laubt (zu Art.51, d.Verf.) kann keine Forderung materieller Gerechtigkeit sein. 
Im Gegenteil: 8% wäre eine schreiende Ungerechtigkeit reiner und physischer 
Strafterrorismus" 

Die durch das ENE geschaffene Rechtslage ist um so erstaunlicher, als 
beim Studium der Gesetzesberatungen und -begründung deutlich wird, daß 
Legislative und Exekutive sich vom Gedanken einer Differenzierung zwi— 
schen Konsum und Handel haben leiten lassen. So erläuterte etwa der den 
Gesetzesentwurf vorstellende Abgeordnete Cärdenas: 

93 Juzgado Primera Penn! del Circuito de Manizales (erste Instanz, vgl. III B 2.4.2.)‚ 
Urteil v. 15.2.1989, in: NFP 47/Jan-März 1990/S.141ff. mit zust. Komm. v. Valais- 
quez. 

94 Der Richter spricht insoweit von “Bagatelldelikten" (delita inocuo); er begründet 
dies einerseits mit Welzels "Sozialadäquanztheorie", wonach mit pflichtgemäßer 
Sorgfalt vorgenommene und im Rahmen der geschichtlich gewordenen Ordnung 
liegende Handlungen selbst bei Rechtsgutsgefährdung keinen Deliktstatbestand 
darstellen (vgl. Jescheck, 1988, S.226ff.; Roxin, 1992, S.l78ff.); andererseits mit 
Roxins "Irrelevanzprinzip" (principia de insigm'ficancia), womit er auf die Gruppe 
des rechtlich irrelevanten, erlaubten Risikos Bezug zu nehmen scheint (vgl. Roxin, 
1992, S.180f.; Jakobs, 1991, S.48f.). 
NFP 1990, 8.146; ähnliche Rspr. (zur alten Mengendefinition) in: Temis-Colegas, 
1988, S.210f. Die überwiegende Meinung in d. Lehre schließt sich dieser 
Rechtsprechung im Ergebnis an: Villanueva, 1988, S.442ff.; De Rotor, 1989a, 
323f.; Martinez, 1988, 134; Veläsquez V., 198%, 145f.; weniger kritisch: Escobar, 
1986, 43f. Boliv. Rspr. zu "Besitzen" u. "Beisichführen" gemäß DL 18714 v. 1981 
(vgl. III D l.) in: Gaceta Judicial de Bolivia, afio CXXVI/Nr. l745/Juli 1989, 
S. 189ff., 226ff. 
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"Wir beabsichtigen in dem Statut fiir die Konsumenten, Gewöhnten und Abhängi— gen mehr Prävention und Erziehung als Sanktion. Ich wiederhole: für die Konsu— menten"96. 

Dieses Ziel ist offensichtlich nicht erreicht worden, auch wenn aufgrund der Gerichtspraxis zum Teil von einer De—facto—Entkriminalisierung des Konsums gesprochen werden kann. 
Auf der Rechtsfolgenseite ist Art.51 ENE aus gesetzestechnischen Gründen wegen der verwirrenden Differenzierung bei wiederholtem Kon— sum kritisiert werden; es bleibt insbesondere offen, welche Rechtsfolge an- zuwenden ist, wenn sich die zweite Wiederholung nach 12 Monaten er- eignet bzw. bei "Beisichführen" zum dritten, vierten usw. Mal”. Diese Kritik ist auf die Art.22ff DL 22095 übertragbar (III C 2.1.1.). Die in Art.51 c) ENE angeordnete therapeutische Behandlung des Ab- hängigen unter Verantwortung seiner Familie ist zu Recht als unsozial kri— tisiert worden, da sich der Staat damit seiner Verantwortung für die sozial schwachen Schichten entzieht” Eine solche Verantwortungsverlagerung vom Staat auf den Privaten nivelliert im übrigen den oben zugestandenen Unterschied zwischen der Selbstschädigung durch Drogenkonsum und Selbstverletzung, da in diesem Fall die strafrechtliche Intervention nicht einmal mehr mit eventuellen gesellschaftlichen Kosten zu rechtfertigen ist. Aus dieser Sicht erscheinen Kriminalisierung des Konsums und private Kostenbelastung als unvereinbarer Widerspruch. - Kriminalpolitisch zweifelhaft ist der gemäß Art.29 DL 22095 mögliche Vollzug der Strafe bei einem Händler—Konsumenten, nachdem er die Ent— zugsbehandlung hinter sich hat. Dies bedeutet, daß der Abhängige unmit— telbar nach Verlassen der psychiatrischen Anstalt zum zweiten Mal inter- niert wird, aber diesmal in den die gerade erfolgte Behandlung konterkarie— renden Strafvollzug99‚ Schon die zwangsweise Anordnung der Internierung in eine Anstalt ist ohnehin vor dem Hintergrund des möglichen und damit kontraproduktiven Strafcharakters dieser Maßnahmen zu kritisierenloo; es handelt sich dabei um, so Bustos, "vordeliktische Sanktionen", die auf einer ethisch—moralischen und sozialen Diskriminierung des Konsumenten beru- henlm‚ Dies gilt insbesondere fiir Art.51 c) ENE, wonach der Abhängige 

96 Zit. nach: Tocara L., 1990, S.83; vgl. auch die Zitate bei Ramirez, 1988, S.101, FN 12. 
97 Vgl. Kap. 11] B 2.4.1.2. und Escobar, 1986, 8.46; Martinez, 1988. 8.135; Velcisquez V., 198%, S. 150f. 
98 Escobar, 1986, S.47; Martinez, S.135; Veläsquez, 1989a, 8.154. 99 Prada, 1985, S.156. Zu den kontraproduktiven Folgen des Strafvollzugs Lamm, 1987, S.35f. und u. 2.4.2. 
100 So eine der AGs der Konferenz der CA] im Februar 1990, in: CA], 1990, S.237f. Zum Absehen von solchen Sicherungsmaßnahmen gemäß Art.33 II kolumbianischer CP vgl. Urteil des Juzgado Primera Penal del Circuito de Buga, in: NFP 47/Jan.-März 1990/S.149ff. m. ab]. Korn. v. Agudelo u. Satamayer. 101 Busras, 1990, S.87‚ 91. 
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'erun ezwun en wird, wenn "die Familie ihren Verpflichtungen 
rziilcrhltniiaaizuhkomiig"; dageggen dürfen (immerhin) gemäß Art.l38 Ges.1008 
Konsumenten, die sich freiwillig in Behandlung begeben haben, grund- 
sätzlich nicht gegen ihren Willen internier_t werden. In allen Gesetzen ist 
jedoch Art und Zeit der Behandlung unbestnnmt. 

u ammenfassend kann demnach festgestellt werden,daß trotz unter- 
schizedslicher positivrechtlicher Regelungen in allen drei Ländern eine mc1;t 
gutzuheißende (faktische) Kriminalisierung des Konsums nut nur gradue - 
len Unterschieden stattfindet. Die praktische W1rkung der Neuregelung des 
peruanischen CP bleibt abzuwarten. 

2.2.4. Materiellrechtliche Expansion und legislative Technik 

' ' keit und Bestimmtheit von Normen hängt davon ab, mwrewert 
ls)ii:h(dzlrlaäleietzgeber abstrakter Regelungen, Generalklauseln, normat1ver 
Tatbestandmerkmale und unbestimmter Rechtsbegrrffe bedient. Die 
Gesetzes- oder legislative Technik stellt damit die condmo szne qua aan 
für die Erfüllung der aus der Gaggnäiefunktron der Strafgesetze folgen en 

‘c en Anforderun en ar. . . 
lleciiiislt)aribtlgleiilrecht Kolumbifns, Penis und Boliviens ist eine - auf denl_in- 
temationalen Konventionen beruhende und auch in den Konsumenten an- 
dern übliche103 - materiellrechtliche Expansron festzustellen, und zwar 
durch: 

' ' ' ' ' altung der 1 des strafrechthchen Emgnffs mittels Ausgest _ 
"(1‘aéitl‘fiecslfäiildggzielgualillgstrakte Gefährdungsdelikte (schon 2.2.2), Knnuna_llsierung von 
Vorbereitungshandlungen und Verwendung unbestimmter Rechtsbegnffe, d 
(b) Übernahme aus dem allgemeinen Strafrecht stammender Figuren un 
T tbestände, insbesondere Sonderdelikte, und _ _ 
(ca) Schaffung neuer Delikte (Nachverlagerung bei Folgedehkten). 

' " ' ' ' ' ‘ hnik besteht V h' ltms zw1schen dieser Expansron und legtslatrver Tec“ ' 
dDaarin eäa?5 die Expansion in vielen Fällen auf „die (vorsatzhch oder 
fahrlässig) fehlerhafte legislative Technik zurückzufuhren ist. 

a) Vorverlagerung des strafrechtlichen Eingrifi's 

' ' ' ' ' Kriminalisierung zeitliche Vorverlagerung W1rd insbesondere durch „ „ 
1\?(larrlie\;orbereitimgshandlungen erreicht. Dies wurde beim Drogenhandel 
schon nachgewiesen (2.21). Ihren Höhepunkt findet diese ze1thche 
Vorverlagerung in der in allen Gesetzen üblichen Sankuomerung des 

' ' ' iert auf dem Gesetzlichkeitsprinzip, das international an- 
102 gfarci‘hatmilgltefizlllägo'llbasGü, 1 StGB). Aus ihr folgt der Ausschlußt zir°rii 

Gewohnheitsrecht (nullum crimen sine lege sc_rrpta)‚ _das Analog;ever cin) und 
Zwecke der Neuschöpfung ( lex slricta), der Bestimmtheitgrund3sfaftz ( ex cer 
das Rückwirkungsverbot (lex praevia) [vgl. Jescheck, 1988, 11 .]. 
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bloßen Besitzes von Koka oder anderer 

haltensweisen - 
V0rbereiten (I)" (V] ’ Anbau“ Hef5tellen A erfassen, der. Hangd .1An.32 ENE, 55 DLeg 122,296 CP’4Ö äfbewahren‚ 
Rechtsstaatlichkeit ed Schon am _def Quelle bekämpft w es!. 1008)'- zieh en. Es wird dami1tninld(e;ufsmn dieser Regelungen sind in äwiifelDle Kette die Bauern st .gen0mmen‚ daß die sch " - zu _ , , rafrechthch verf wachsten Gliederd er 01 t w  d . er tr;1rifihlli(lc_lvorwurf zu machen sein dgrfte_erEeilr;‚ obwohl ihnen nur selten p u tiv, da sre e solche Politik ist kon- ‚_ zu einer R ' ' ' Starkung der Guerilla führt [II 2.4?3fiähälzränä)? er BauembeWegung und 

0rganisationsdelikt ' e, .. verwandte Delikte' stellen Unterstutzungshandlungen und sog. dar, ' gesetzlich kod‘f‘ ' . . _ 
Alsle(s)ciilciin aus Eier Terf°riSmusgesetzgebuirigmgetlfanfiipfmslgnstechnlk°"' 'mittelbareng %lfögonlsdehkte be_strafen Art.44 ENE _ Selln . 

DLeg 122 das "F"8g/88 — die "Verbrechensverabredun (3509117 der 
Drogenband or em, Organisieren, Finanzj 8 . , Art.57 
An44ENE 3332353LGCS' 1008 die "kriminelle Veer?nf Leiten" . . e 122 ‚_ _ „ " .  

Ges. 1008 eine strafschärfendselbstandlge Tatbestande bilden, Stellt Art‚53 de . e Qualifikatio - s Gesetzes dar. Im Penlam_schen DLeg 122nwziildiiza(rG(liil1figätréixt/bémäl)uljen 
. . . _ else. je 

einer 

__ Begehung " 
rfte deshalb 

103 A l b r e c h t ,  ! , . . ,  . . . . n Kulm/1 Ill 989 v I 9 7 

9 9 1  S 7 2 1  761 I'll W l J  , Alblechl/va ’ 0 , 1 Me 2 l 8 104 vg l .  JIIIICHCZ 1986 5.161. de S . , 
v - r anchez ]“ t1€1 t flachden] Ani be Wahr e" 

1 (Conservar) den ' - Be " ' - . ENE auch Veltisqueg, 1989b,58'l29f%n5011116ßt‚ Bustos‚ 1990, S.77f., 126f.' zu 32 105 Vgl. Ambos, 1989, S.80ff. 106 Dazu Jimenez R ._ .. 1986,S.23 .- v l07 Kritisch pmdo. 1985. S.l77ff’ eltisquez‚ 19893, S.]36ff, 
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"Tatprinzin" des Art.26 der (alten) kolumbianischen Verfassung und des 
Art.l9 CP 08. 

Bei den Unterstützungsdelikten wird die Werbung fiir Betäubungs- 
mittel (Art.35 ENE, 59 II DLeg 122/301 CP, 79 Ges.1008), Anstiftung 
bzw. Anleitung (Art.59 A DLeg 122/302 CP, 54, 56 Ges. 1008), 
‚"Zurverfügungstellung von Sachen" (Art.34 ENE, 60f, 71 Ges. 1008 i.V.m. 
27 regl.) sowie Strafvereitelung jeglicher Art (Art.39 ENE, 60 DLeg 
122/im CP weggefallen, 66-75 Ges. 1008), wobei es sich bei letzterem in 
der Regel um Sonderdelikte handelt (dazu sogleich), bestraft. Hier wird der 
Versuch deutlich, jedes auch nur im entferntesten dem Drogenhandel 
dienende Verhalten zu erfassen. Die sich daraus ergebende Tendenz zur 
"Überkriminalisierung" (Pradolog) ist äußerst bedenklich. 

Die Grenzen zwischen der auch im lateinamerikanischen Strafrecht gel- 
tenden (nur Art.23f. kol. CP) Täterschaft (unmittelbarer, mittelbarer, Mit- 
oder Nebentäter) und Teilnahme (Anstiftung und Beihilfe) werden 
verwischt, wenn Teilnahmehandlungen wie Werbung, Anstiftung und 
Anleitung unter Mißachtung des Grundsatzes der limitierten Akzessorietät, 
der eine vorsätzliche rechtswidrige Haupttat voraussetzt, zu selbständigen 
täterschaftlichen Delikten gemacht werden. Einen Sonderfall stellt Art.32 
ENE dar, wonach das "Finanzieren" der dort genannten Pflanzungen, also 
eine bloße Teilnahmehandlung, zum eigenständigen Tatbestand wird“°. 
Das bolivianische Gesetz 1008 verschärft den darin liegenden 
Anwendungskonflikt zwischen allgemeinem Strafrecht und 
Nebenstrafrecht sogar noch, indem es - um nur ein Beispiel mangelhafter 
legislativer Technik in diesem Zusammenhang zu nennen - Anstiftung und 
Teilnahme ausdrücklich für anwendbar erklärt (Art.56, 76), obwohl deren 
Anwendbarkeit schon aufgrund des Subsidiaritätsprinzips aus Art.20 des 
bolivianischen CP folgt und im übrigen Anstiftung eine Form der 
Teilnahme darstellt. Eine denkbare (formale) Lösung dieses 
Konkurrenzkonfliktes böte der Spezialitätsgrundsatz, nach dem hier die 
spezielleren Drogenregelungen das allgemeine Strafrecht verdrängen, 
eigentliche Teilnahmehandlungen also als täterschaftliche Handlungen 
behandelt werden. Es ist jedoch materiellrechtlich kaum vertretbar, die Be- 
achtung bewährter strafrechtlicher Dogmatik einem mit der legislativen 
Technik scheinbar nicht vertrauten Spezialgesetzgeber anheimzustellen und 
somit anerkannte rechtsstaatliche Garantien zu 'opfem'. Tatstrafrecht und 
Schuldgrundsatz fordern eine an der Vorwerfbarkeit der konkreten Tat 
("Tatschuld") orientierte Strafe. Hebt man die Unterscheidung zwischen 
Täterschaft und Teilnahme auf, ignoriert man den diese Unterscheidung 
normativ rechtfertigenden geringeren Grad der Vorwerfbarkeit der Teil- 
nahme und verfolgt ein an der "Lebensführungsschuld" orientiertes Täter- 

108 Veldsquez V., 1989a, 8.137. 
109 Prada, 1989, 8.394, 402. 
110 Ab]. wie hier: Estrada. 1988, S. 23; Jimenez, 1986, S.15f. 
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;äzfägcjh; (ll-2111 91). Auch das Günstigkeitsprinzip (in dubio pro reo1 1 1) er- "im“ N e einer Konkurrenz die Anwendung der dem Rechtsverletzer gu B ig3ren" orrn, also hier der allgemeinen Teilnahmevorschriften. Ve rfi?g “ negr StZeilili'Ä/rerftliigungshtellung" wird sowohl ein positives Tun ("Zur- — , rmac tigen") als auch ein Unterla " " unter Strafe gestellt. Wird schon "Zur-V rfü „Ssen_ ( Dulden ) indem die Rechtsprechung auch ein "übe gung—Stellen welt au8gelegt‚ . .  . .  
e " ' . 

laßtl 12, genugt nach der h.L. beim "Duldenfigsii)nggasrwelses ausrelChend sem ein bloßes Unterlassen, das nicht den Drogengebrauch fördert, sondern (nur) eine mehr oder weni er indiffe t “ ' ' 
wortlichen Persoä indiziert'lfl13.e Haltung der fur die unbeweghche Sache verant- 

$. 1:1(inglkrlictjiir läfilile Ik;nn IVs}iclti dell3maChbder Vermieter, dessen von ihm nicht _ ie er etäu ungsmittel konsu ' strafbar machen Wie der Vater der es ' ' Imeren, ebenso 
. ' , Kauf nimmt daß ' S ' ihm gehehenen PKW Betäubun 'm ' ' , sein am m von 

. . . gsmittel emmmmt"“. D' ]stellt somit em_typ1sches Beispiel mangelhafter Gesetzeslfäliräkatrtifiitéiliecrl 0 ge der M1ßachtung des Gesetzlichkeitsprinzips und der Ga rant1efunküon des Strafgesetzes (lex certa) dar. - 
Die Schaffung solch unbestimm _ ter Tathandlun en, insb %u;;gns\llcerrlisvtziägänlkg ;omgatlilver Tatbestandsme'ilcni'ale, %tellt eineesiggiigiz _ ar._ 0 on an anderer Stelle wurde auf die d f ' '- schen Probleme im Bereich der Drogenpolitik und Gesetzgebung hinlgrel\tn?ilel— 

112 (Art.233 Abs.7 peruanische Verf., auch 29 kolumbianische Verf.). CSI—Sala Penal, Urteil v. 29.7.1989, in: Regimen Penal, @ 3033-3. 113 Romero S. zit nach'Jimenez 1986 . . . , , 8.20; V la 
„4  Vg|_ veläsquez V, 198921, 5_86_ e squez V., 1989a, S. 85f. m.w.N.. 
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oder Propagieren in irgendeiner Form" spricht, bzw. Art.43 ENE, der den 
Besitz aller in irgendeiner Weise für die Betäubungsrrüttelherstellung ver- 
wendbaren Chemikalien bestraft“? Neben der schwierigen Abgrenzbar- 
keit der Tathandlungen des Art.55 zeigt sich im DLeg 122 die fehlende 
Bestimmtheit insbesondere in den Strafmilderungen des Art.55 B, der von 
einem "Anbau kleiner Ausdehnung" oder "knapper Drogenmenge" 
‚sprichtll7. Im Gesetz 1008 gilt etwa der "Handel" mit "größeren Mengen" 
als Strafschärfungsgrund (Art.48); ansonsten wird ein Verstoß gegen das 
Bestimmtheitsgebot umgangen, indem die entsprechenden Tathandlungen 
unabhängig von Drogenart und -menge gleich bestraft werden (z.B. 
Art.50f., 55 Ges. 1008), was aus Gründen materieller Gerechtigkeit pro- 
blematisch ist. 

b) Allgemeines Strafrecht, insbesondere Sonderdelikte 

Eine Expansion inhaltlicher Art wird erreicht, indem dogmatische Figuren 
und Tatbestände aus dem allgemeinen und besonderen Teil der Strafge- 
setzbücher übernommen werden. 

Es wurde schon darauf hingewiesen, daß das bolivianische Gesetz 1008 
ausdrücklich auf die Teilnahmeformen des allgemeinen Strafrechts Bezug 
nimmt. Als Täterschaftsfonn wird in Kolumbien und Perü die mittelbare 
Täterschaft besonders gewürdigt, indem Begehung mittels (beschränkt) 
Schuldfähiger strafverschärfend wirkt (Art.38 ENE, 55A DLeg 122). 

Aus dem besonderen Teil der Strafgesetzbücher wurden ebenfalls 
sowohl Allgemein- als auch Sonderdelikte übernommen. 

Bezüglich der Allgemeindelikte fällt dabei erneut negativ das Gesetz 
1008 auf, dessen Kodifizierung, etwa von Mord (Art.57) oder Hehlerei 
(Art.77)‚ nicht nur unnötig, sondern aus gesetzestechnischer Sicht auch 
mangelhaft ist (insbes. Strafvereitelung, Art.75‚ vgl. III D 2.3.1.) Damalige 
politische Verantwortliche erkennen diese "Mängel" zwar an und führen sie 
auf die Schnelligkeit des Gesetzgebungsverfahrens und den "Druck der 
USA" zurück, weisen jedoch die Verantwortung von sich. Symptomatisch 
ist die Auskunft des damaligen Generalsekretärs von CONALID, A. Aqui- 
lar, der für den strafrechtlichen Teil des Gesetzes das "Staatssekretariat so- 
zialer Verteidigung" verantwortlich macht und selbst nur noch "mit der 
Schere" (!) einige Verbesserungen "anbringen" konnte“? 

115 Vgl. Villanueva, 1988, 5.434. Zum Verhältnis von Rechtssicherheit und 
Bestimmtheit auch Baratta/Christie et al., 1991, S.1. 

116 Vgl. Jaramillo R., 1988, S.12ff., der durch Art.43 ENE auch das Schuldprinzip 
verletzt sieht. 

117 Vgl. Prada, 1985, S.175f.; Prada, 1989, 8.394. 
118 Interview, La Paz 26.10.1990; Alderete, Interview, La Paz, 25.10.1990. 
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Sonderdelikte, d.h. Delikte, die sich durch besondere Tätereigenschaf- 
ten auszeichnenllg, finden sich in allen drei Gesetzen. Als Täter kommen, 
neben Erziehungs— und Gesundheitspersonal (Art.36, 38 ENE; 55 A Nr.2-4, 
58 DLeg 122/297, 300 CP; 54, 62-65 Ges. 1008), insbesondere Amtsträger 
(Art.39 ENE; 55 A Nr.2, 60 II DLeg 122/297 CP; 65, 66, 68, 73 S.2‚ 74 
Ges. 1008) in Betracht. Die Tätereigenschaft wirkt entweder strafbegrün- 
dend im Sinne eines echten Sonderdelikts (Art.36, 39 ENE; 58 DLeg 
122/300 CP; 62-66, 68, 74 Ges. 1008) oder strafverschärfend im Sinne 
eines unechten Sonderdelikts (Art.55 A, 60 II DLeg 122/297 CP; 54 II, 65, 
73 3.2 Ges. 1008). Dabei fällt auf, daß das Gesetz 1008 die 
Tätereigenschaft innerhalb der unechten Sonderdelikte doppelt 
berücksichtigt. Art.65 etwa enthält eine generelle Straferhöhung um 1/3 bei 
Amtsträgem, während Art.73 S.2 ("Fluchtbegünstigung") die Strafe 
insoweit speziell auf 4-8 J. erhöht, was die mögliche Höchststrafe des 
Grundtatbestand (6 J.) gerade um 1/3 erhöht, also der Erhöhung des Art.65 
entspricht; bezüglich der Mindeststrafe ergibt sich jedoch eine 
unterschiedliche Dauer - 2,7 J. gemäß Art.73 S. ]  i.V.m. 65 bzw. 4 ]. gemäß 
Art.73 S.2 -, so daß hier die - Rechtsunsicherheit hervorrufende — Frage 
relevant wird, welche Norm anzuwenden ist. Für Art.73 S.2 spricht formal 
der Spezialitätsgrundsatz, der jedoch hier - wie oben - dem Günstig— 
keitsprinzip aus Gründen materieller Gerechtigkeitpweichen muß, so daß 
Art.73 S.l.  i.V.m. 65 anwendbar wäre. Es gilt auch hier der Grundsatz, daß 
eine mangelhafte Gesetzestechnik nicht zu Lasten des Angeklagten gehen 
kann! 

Die Notwendigkeit einer gesonderten Bestrafung der Amtsträger, jeden- 
falls als echte Sonderdelikte (Art.39 ENE; 56, 66, 68, 74 Ges. 1008), ist 
ohnehin fragwürdig, da alle diese Tatbestände schon im besonderen Teil 
der Strafgesetze enthalten sind (vgl. nur Art.l4lf, l49ff, 176ff kol. CP). 
Hält man es unbedingt für notwendig, diese Tatbestände "in dieser Stunde 
der Korruption, Unentschlossenheit und antiethischer Haltungen"120 
besonders strafrechtlich zu ahnden, reicht dafür die Kodifizierung als un- 
echte Sonderdelikte, wie sie das peruanische DLeg 122 vorgenommen hat, 
aus. Es darf jedoch bezweifelt werden, ob gerade damit, wie es die ratio 
legis vergibt, das Vertrauen in Justiz und Verwaltung wiedergestellt bzw. 
gestärkt werden kann. Zustimmung verdient vielmehr Jaramillo, der nicht 
in einer höheren Strafe eine "stärkere Abschreckungswirkung" sieht, 
sondern in einem . 

"sichereren Sanktionsvollzug, zu dem man nicht mit der Verabschiedung von Ge- 
setzen, sondern durch eine verstärkte Zusammenarbeit des Staates mit Justiz— und 
(polizeilichen) Untersuchungsorganen beiträgt" |2|_ 

119 Vgl. Wessels, 1991, S.7f. 
120 Jimenez, 1986,S.25. 
121 Jaramillo, 1988, S.l4f.; vgl. auch Jimenez, 1986, S.24f.; Prada, 1985, 8.171, 191; 

Veläsquez, 1989a, S. [ 16ff., nach dem das "Problem in Ländern wie dem unsrigen 
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c) Neue Delikte ( gemäß der Wiener Konvention) 

Eine Expansion besonderer Qualität findet durch die Schaffung neuer 
Delikte statt. Unter 'neuen Delikten' werden dabei die genannten Delrkte 
der Wiener Konvention bezüglich rechtswidrig erlangten Eigentums und 
der zur Betäubungsnüttelherstellung benutzten chemischen Stoffe verstan- 
den [III A 1.1.c)]. 

Insbesondere die auf rechtswidriges Vermögen bezogenen Tat- 
handlungen sind ein wichtiger Gradmesser für die Emsthaftigkeit und 
Glaubwürdigkeit der nationalen Drogenpolitiken, da - angesichts der soz1o- 
ökonomischen Verquickung zwischen Staat, Oligarchien und Drogenhan- 
del (H 1.4., 2.4., 3.4.) - nur auf diese Weise die herrschenden gesellschaftli- 

chen Schichten und ökonomischen Interessengruppen zu den Adressaten 
der strafrechtlichen Sanktion werden. Es handelt sich dabei um eine Art 
mittelbare oder "Sekundärgesetzgebung" (Albrecht), da sie sich nicht un- 
mittelbar oder primär mit dem Drogenproblem, sondern mit Folgeproble- 
men befaßt; deshalb kann man auch von einer "Nachverlagerung" der 
Strafbarkeit sprechen”? . _ 

In diesem Bereich enthält jedoch (oder deshalb) die kolumbiamsche 
Gesetzgebung mit Art.6 B-VO 1856/89 ('Geldwaschen mittels Strohmann'), 
Art.1 B-VO 1895/89 ('ungerechtfertigte Vermögensmehrung') und — schon 
1986 - Art.50 ENE (Ausschluß des Bank- und Steuergeheimnisses bei Be- 
täubungsmittelverfahren) Tatbestände und Beschlagnahmemöghchker- 
ten‘23. Art.l B-VO 1895/89 erhob das ursprüngliche (echte) Sonderdehkt 
der ungerechtfertigten Bereicherung von Amtsträgern (148 CP) zum All- 
gemeindelikt. _ 

Kriminalpolitisch stellen die kolumbianischen B-V0en die Antwort auf 
die Gewaltwelle des Medellin-Kartells und die Ermordung zahlreicher Per- 
sönlichkeiten, insbesondere des liberalen Präsidentschaftskandidaten Ga- 

lan, vom August 1989 dar (II 1.4.1.) In der offiziellen Begründung Wird 
deshalb auch ausdrücklich auf die "mit dem Rauschgifthandel zusammen- 
hängenden antisozialen Gruppen" und ihre kriminellen "Akt1v1täten"flhm- 
gewiesen und gedroht, deren "unberechtige Verrnögensmehrung zu 
"bekämpfen", um damit die 

"kriminelle Aktivität selbst anzugreifen und die Wiederherstellung der öffentlichen 
Ordnung zu erreichen"‘“. 

nicht auf normativer Ebene liegt, sondern in einer effektiven Strafverfolgung ..." 
( l  16). 

122 Albrecht, 1991, S.72f., 78 m.w.N.; insbesondere zur Gewinnabschöpfung Meyer, 
1989 und 1990. 

123 Vgl. Kap. III B 2.4.1.2. b)aa), 2.4.2. c)bb), d) 
124 Begründung der B-VO 1895/89, in: Barco, 1990a, 8.981. 
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Nach dem (positiven) Urteil des CSI zur Verfassungsmäßigkeit dieser B- V0en ging es faktisch darum "die wirtschaftliche Macht des Rauschgift- handels zu schwächen"125. Gerade diese "ökonomische Macht", die die Grundlage der gesamtgesellschaftlichen Macht der kolumbianischen "Drogenmafia" bildet (II 1.4.2.), läßt jedoch die Wirksamkeit solcher - im Grundsatz begrüßenswerter - Regelungen zweifelhaft erscheinen. Es gilt auch hier, daß das Problem nicht auf der normativen Ebene, sondern auf der Ebene der Rechtsdurchsetzung und -anwendung liegt. 
In Perü wurden - trotz Widerstandes des Kongresses - die Tatbestände der ungerechtfertigten Bereicherung und des "Geldwaschens" schließlich im April 1992 in den CP inkorporiert (DL 25428). Neben den bekannten praktischen Problemen einer effizienten strafrechtlichen Kontrolle des Fi- nanzsystems, läßt die Unbestimmtheit und Ungenauigkeit des Tatbestands "Geldwaschen" [vgl. III C 2.3.1.b)] seine Anwendbarkeit schwierig er- 

scheinen. Erstmals wird der "Narcoterrorismus" strafrechtlich kodifiziert, ohne daß jemals definiert worden wäre, was darunter zu verstehen ist. An- gesichts der politischen Implikationen des Begriffs handelt es sich um die 
Schaffung eines neuen normativen Tatbestandsmerkmals, dessen Anwen- dung der Willkür 'Tür und Tor' öffnet. Auf der Rechtsfolgenseite ist - neben der unklaren Strafzumessung im Falle der Begehung durch ein "Mitglied des Bank— oder Finanzsystems" [schon III C 2.3.1.b)] - die geringere Strafzumessung für die Täter dieser Sekundärdelikte (5—12J.) gegenüber den Tätern der Primärdelikte (8—15J ., 296 CP) fragwürdig; denn dies impli- ziert das gesetzgeberische Wertutteil, daß die Sekundärdelikte weniger schädlich bzw. verwerflich als die Primärdelikte sind”? 

Angesichts der gegenwärtigen Tendenzen - auch in Europa127 - ist es verwunderlich, daß die_bolivianische_Gesetzgebung die genannten Hand— lungen nicht strafrechtlich erfaßt hat. Nach Auskunft des damaligen beli- vianischen Abgeordneten Cortez enthielt der ursprüngliche Entwurf des Gesetzes 1008 Tatbestände zum "Geldwaschen" und zur "ungerechtfertigten Bereicherung", diese wurden jedoch aufgrund der da— von berührten politischen und wirtschaftlichen Interessen nicht verabschie- det: 
"Die Mehrheit der Abgeordneten ist sich der wirtschaftlichen Bedeutung des Rauschgägfthandels, seiner 'Uberschüsse' bewußt und schützt diese Einnahme— quelle" . 

125 Urteile 69 u. 71 des CSI vom 31.10.89, in: ebd., S.892ff., 983ff. (896). 
126 Zum Ganzen auch kritisch CA], 1991b, S.37f. 
127 Vgl. die am 8.11.1990 in Straßburg unterzeichnete Convention on Laundering, Se- arch, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime (Council of Europe Nr.l4l). Zu den weltweiten Bemühungen: US Department of State-BINM, 1991, S.335ff.; Albrecht, 1991, S.72f. m.w.N. 
128 Cortez, Interview, La Paz, 24.10.1990. 
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Die zur Kokainherstellung notwendigen chemischen Stoffe werden in allen 
Ländern in verschiedener Weise kriminalisiert. 

In Kolumbien bestraft schon Art. 43 ENE den Besitz solcher Stoffe, B- 
VO 1146/90 verbietet ihren Import, und Art.20f. ENE, bestätigt durch 
Art.54 EDJ129, ermöglicht ihre Zerstörung. In Perü werden Sie gemaß 
Art.42ff. DL 22095 , die durch DS 059-82-EFC und DL 25623 (Ju111992), 
insbesondere durch Strafandrohungen, konkretisiert wurden, kontrolhert. In 
Bolivien wird ihr Import und ihre Vermarktung gemäß Art.36ff. Gesetz 
1008 staatlich kontrolliert, gemäß Art.37 Handel und Konsum aller 
"kontrollierten Stoffe" verboten sowie in Art.47ff. entsprechende 
Strafandrohungen kodifiziertl3o‚ Es überrascht allerdings, daß die 
jeweiligen Nonnen verschiedene Stoffe einer Kontrolle unterwerfen (vgl. 
III FN 202, 390, 485), obwohl in allen drei Ländern der gleiche 
Verarbeitungsprozeß von Koka zu Kokain stattfindet (I 2.2.). Insowe1t ware 
eine Vereinheitlichung angebracht. 

Im Ergebnis bleibt festzuhalten, daß die Schaffung dieser neuen Deltkte 
auf normativer Ebene - unbeschadet der im Kapitel II angesprochenen 
rechtstatsächlichen Probleme - eine wichtige Voraussetzung der w1rksamen 
Bekämpfung der organisierten Rauschgiftkriminahtät bildet und deshalb zu 
begrüßen ist. Der kolumbianische Gesetzgeber hat die qualitativ und guan- 
titativ weitestgehende Rechtslage geschaffen, die msbesondere auch fur die 
westlichen Konsumentenländer Vorbildfunktion haben kann. 

2.3. Besonderheiten des prozessualen Rechts 

Neben dem schon im Kapitel III dargestellten 'Kompetenzwirwarr' des 
kolumbianischen Rechts fällt im Bereich der Zuständigkeiten in besonderer 
Weise die Kompetenzfülle der nationalen Polizeiorgane auf. Sie sind et- 
nerseits auf operativ—präventivpolizeilicher Ebene und andererersetts auf 
gerichtlicher Ebene im Rahmen der polizeilichen Errn1ttlungen tat1_g. Orga— 
nisatorisch existieren in allen drei Ländern spezielle Drogenpolrzeten - die 
kolumbianische Anti-Rauschgiftpolizei, die Flughafenpohzet . und_ der 
"Spezialkörpcr", die peruanische DIPOD und DIN'_I‘ID, d1e boltv1amsche 
Fuerza Especial (Schaubilder 2, 4, 8). In “Kolumbien kommt hinzu, daß 
sich die neugeschaffenen Untersuchungsetnhetten der Just1zpolrze1 der 
öffentlichen Ordnung" vorrangig aus den Sicherhettskräften (Polizei, DAS, 
ursprünglich Armee) rekrutieren und die einzige grundlegend z1v1le Embed 
(Cuerpo Tecnico de Policia Judicial) personell unterbesetzt 1st sow1e - als 

129 Ordentliche Gesetze gemäß Art. 4 VO 2271/91 (in: Derecho Colombiano, Bogotä‚ 
Nr.359, November 1991, S.464f.). ’ 

130 Vgl. bzgl. t;_mbi_e_nz Kap. III B 2.4.1.1. b), 2.4.2. c)bb), d); P_emz III C 2.3.1.a), 
b); Bolivien: 111 D 2.3.1. 
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einzige der drei Einheiten — nur aufgrund richterlicher Anordnung tätig 
werden kann (III B 2.5.4. Schaubild 3). Die Reorganisation durch das EDI 
hat damit im Bereich der "öffentlichen Ordnung" zu einer rechtsstaatlich 
bedenklichen Konzentration der Ermittlungstätigkeit in den Händen 
militarisierter Einrichtungen geführt, die zu Recht als "Militarisierung der 
Justizpolizei" kritisiert worden istl31. Zu begrüßen ist, daß zumindest die 
der Armee zugestandenen Untersuchungs- und Rechtsprechungs— 
kompetenzen als verfassungswidrig (Art.2l3) angesehen und deshalb von 
der Comision Especial annulliert wurdenl32‚ 

Die grundsätzlich mit der Einzigartigkeit der zu bekämpfenden 
(organisierten) Kriminalität begründbare operative Spezialisierung wird 
bedenklich, wenn die (polizeilichen) Spezialorgane keiner Kontrolle unter- 
worfen sind und über ihre drogenrechtlichen Kompetenzen hinaus geheim— 
dienstliche oder militärische Aufgaben wahrnehmen bzw. die dafür verfas- 
sungsmäßig vorgesehenen Organe in der Rauschgiftbekämpfung eingesetzt 
werden. Insoweit sind in allen Ländern Anzeichen erkennbar. 

In Kolumbien sind neben der Polizei der Geheimdienst DAS und die 
Streitkräfte über das Verteidigungsministerium im nationalen Drogenkon- 
trollorgan CNE vertreten und das DAS zusätzlich Teil der Untersuchungs- 
einheiten der Justizpolizei. Die Anti—Rauschgiftpolizei selbst enthält eine 
Geheimdienstabteilung. Der sogenannte "Spezialkörper" wurde ausdrück- 
lich für "Missionen der Öffentlichen Ordnung" im Rahmen des 
"Drogenkrieges" gegründet, und seine Tätigkeit ist vor allem unter Men- 
schenrechtsorganisationen umstritten. Eine Intervention der Streitkräfte 
findet insbesondere in den Koka- und Guerillazonen, etwa Valle de Cauca, 
Guaviare, Putumayo, statt (III A 3.2.). 

In Perr'1 nimmt die ehemalige "Ermittlungspolizei" PIP und jetzige 
"Technische Polizei", der die DINTID angehört, auch Geheimdienstaufga- 
ben wahr. Die erweiterten Zuständigkeiten der verfassungsrechtlich für die 
nationale Sicherheit verantwortlichen Streitkräfte nach dem US— 
Abkommen (III C 2.3.3.) Werden die ohnehin vorhandenen Spannungen mit 
der Polizei verstärken, da die Kokazerstörung die Bauern zu— Zweck- 
bündnissen mit SL veranlaßt und somit einer wirksamen 
Aufstandsbekämpfung zuwiderläuftl33 (II 2.4.2, 111 A 3.2.). 

In Bolivien ist das Kommando der FELCN - jedenfalls bis zur Re— 
organisation - durch fehlende personelle Kontinuität und eine mangelhafte 
Führungsstruktur charakterisiertl34, Die Funktion des aufgrund der Neufas- 
sung des Annex I existierenden "Nationalen Gemeinsamen Zentrums zur 
Koordination des Drogengeheimdienstes" (Centro Nacional Conjunto de 
Caordinaciön de Inteligencia de Narcöticos-CCIN) bleibt unklar (vgl. III 

131 CAJ-SC, 1991a, S.75f.; Aponte, 1990, 3.81, 88. 
132 El Tiempo (Bogotä) 2.10.1991; zur parteipolitischen Übereinstimmung: Pinzon, 

1991, S.l3f.; Avila de Z, 1991, 5.29. 
133 Krit. 3 Soberön, l991b, S.44; Garcia-Sayän. Interview. Lima, 5.11.1991. 
134 Krit. Lanza, 1991, S.5. 
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D.2.4.4.) Aufgrund der traditionellen Spannungen zwischen Armee und 
Polizei (II 3.4.2.) sind durch den im Annex 111 festgelegten Einsatz der 
Streitkräfte im Drogenkrieg (III D 2.3.3), so ein Polizeichef, " gegenseitige 
Anschuldigungen" und "permanente Spannungen" zu erwarten1 5. 

Der verstärkte Einsatz der Streitkräfte in Peru und Bolivien aufgrund 
‚der bilateralen Abkommen mit den USA (III C 2.3.3., D.2.3.3.) erschwert 
eine Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Polizei und Streitkräften. Nach 
der offiziellen Auslegung verbleibt der Polizei eine Art "Recht des ersten 
Zugriffs", d.h. die Zuständigkeit der Streitkräfte ist subsidiär und wird nur 
auf polizeiliches Ersuchen bei deren Überlastung begründetl36_ Es darf je- 
doch bezweifelt werden, ob diese formaljuristische Trennung in den Koka- 
Kokain—Produktions- und Handelszonen immer befolgt werden kann. Die 
Weite und mangelnde Infrastruktur dieser Zonen sowie die Mobilität der 
Kokaproduktion und des Kokainhandels machen, so geben auch die glei- 
chen offiziellen Quellen zu, eine vollständige polizeiliche Kontrolle häufig 
ebenso unmöglich wie ein abgestimmtes Vorgehen von Polizei und Sicher— 
heitskräften. Zudem sind die Zuständigkeiten in den betreffenden bilatera- 
len Abkomruen nicht eindeutig abgegrenzt wordenl37. 

Der Einsatz der Streitkräfte birgt weiter die Gefahr einer Antagonisie- 
rung der Bauernschaft. Insbesondere in Bolivien haben deshalb die Kom- 
mandanten der Streitkräfte mehrmals betont, nur in der Interdiktion gegen 
Drogenhändler und von chemischem Inhaltsstoffen tätig zu werden, nicht 
aber in der Kokazerstörung oder um die Bauern zu attackierenl38. Die 
Tatsache, daß dies mehrmals und mit Nachdruck wiederholt wurde, zeigt 
jedoch gerade, daß diese Gefahr nicht von der Hand zu weisen ist. 

Die Korruption der Drogenpolizeien [II 1.4.3 c), 2.4.2.a), 3.4.2.a)] und 
insbesondere die bolivianische Erfahrung mit der Kokainmilitärregierung 
Garcia Meza machen die Gefahr der Korruption von in der Drogenbekämp- 
fung verwickelten Streitkräften deutlich”? 

Schließlich stärkt die erweiterte Zuständigkeit und die damit einherge- 
hende militärische Unterstützung die ohnehin herausragende Stellung der. 
Streitkräfte in den betroffenen Gesellschaften. Dies schwächt die zivilen 

135 NAD l4/Juni 1991/2; "Bolivia: rivalidad entre la policia y el ejército". 
136 Ganzälez del Rio, Interview, Lima, 18.11.1991; Layaza, Interview, La Paz, 

22.11.1991; Torres, Interview, La Paz, 2.12.1991. 
137 Zutreffend Soberön, 1991b, 5.44: "man hat die Rolle der Streitkräfte in den 

Kokazonen nicht definiert". Krit. zu den militärischen Aspekten des US-Perü— 
Abkommens Youngers/Call, 1991; Apradeh, 1991, S.2ff. Zur Praxis der 4. Brigade 
in Medellin Bahamön, 1991, 5.282"... wir werden zu Polizisten". 

138 Vgl. etwa Gr]. Camponovo, Oberkommandierender der Streitkräfte, in: Presencia, 
La Paz, 22.11.1991, kritisch Lanza, 1991, S.8; Machicaa, 1991, S.403f. 

139 Lanza, 1991, S.7 bzgl. Garcia Meza: "... wir können nicht denselben Fehler noch 
einmal begehen". Bahamön (Ex—Coronell)‚ 1991, 8.15, den Ex—Kommandanten 
Landäzabal zitierend: "...die Betäubungsmittel korrumpieren alles, was sie berüh- 
ren". A. Sobero’n, 1991b. 3.44; Gamarra, bei H.3.4.2.a). 
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demokratischen Institutionen gegenüber den Militärs und kann auf lange 
Sicht zu De—facto-Militärherrschaft hinter einer formaldemokratischen Fas- 
sade führenl4o‚ 

Fraglich ist, ob diese Gefahren mit einer höheren Effizienz in der 
Drogenbekämpfung gerechtfertigt werden können (dazu V 5.3.) 

Die in Kolumbien und Bolivien existierende Spezialgerichtsbarkeit 
wirft erhebliche rechtstaatliche Probleme auf. 

Die Schaffung von fünf eigenständigen Filialen der öffentlichen Ord- 
nung durch das ED] und die Ernennung ihrer mächtigen Filialdirektoren, 
die eine totale gerichtliche und administrative Kontrolle des Verfahrens 
ausüben [vgl. 111 B 2.5.4.b)], durch den vom Präsidenten designierten 
"Nationalen Direktor strafrechtlicher Ermittlung"ljetzt. Generalstaatsanwalt 
(Art.249ff Verf.), lassen die Objektivität und Unabhängigkeit der 
Rechtsprechung der öffentlichen Ordnung bezweifeln. Die beschriebene 
Struktur löst die klare Trennung zwischen Exekutive und Judikative auf 
und macht die Filialdirektionen zu von der Exekutive abhängigen und sich 
aus der ordentlichen Rechtssprechung heraushebenden Superorganen, die 
eine gefährliche Eigendynamik entwickeln können“? 

Das Ministerio Publica soll aufgrund des gemischten Prozeßsystems 
durch Kontrolle und Aufsicht die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit garantie- 
ren. Im Drogenbereich soll es die polizeilichen Ermittlungen überwachen 
und bei den besonderen Verfahren, etwa der Koka-Kokainzefstörung anwe— 
send sein. In der Praxis funktioniert diese Kontrolle jedoch unzureichend. 
Nach einer peruanischen Untersuchung ist 

"die Abwesenheit der Vertreter des Ministerin Publica während der polizeilichen 
Untersuchung notorisch", (und) "die Mehrzahl der Angeklagten haben den 
örtlichen Staatsanwalt während der polizeilichen Vemehmung nicht zu Gesicht 
bekommen" 142. 

Nach Auskunft bolivianischer Richter funktioniert die Kontrolle "wegen 
technischer Mängel und fehlender Professionalisierung nicht" wie im Ge- 
setz vorgesehenl43‚ Außerdem werden die Staatsanwälte aus der Fuerza 
Especial rekrutiert, was zur Folge hat, daß eine unabhängige Kontrolle 
nicht möglich ist. In Kolumbien erschwert die "funktionale" Integration der 
Staatsanwaltschaft in die Filialdirektion der öffentlichen Ordnung eine un— 
abhängige Konnollel44‚ Ob die neugeschaffene Fiscalia General de la 

140 Grundsätzlich zur Macht der Streitkräfte Amber, 1991b, S.102f.; zum 
bolwianrschen Fall Lanza, 1991, S.7f.; Machicado, 1991, 8.226. 

141 Krit. auch Apante, 1990, 8.81, 88; CAJ—SC, 1991a, 8.75; Vela’squez, 1991, S.8; 
son G., 1991, S.10f., 22; Avila de Z ,  1991, S.28, 32. 

142 Mej!a, 1989, 3.420. 
143 Paredesfl_blercado, Interview, La Paz, 1.11.1990; kritisch auch Montaäo, 1990, 

S.25f. mit Forderung nach stärkerer Kontrolle durch das MinPubl. 
144 Krit.Aponte‚ 1990, 8.83. 
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Naciön mit der notwendigen Unabhängigkeit agieren kann, bleibt abzu— 
warten (III FN 244). 

Die in Kolumbien und Bolivien gebildeten Spezialgerichte stehen vor 
dem weiteren Problem, daß die dafür abgeordneten Richter nicht besonders 

ausgebildet werden. Veläsquez kritisiert dies als einen "wahren Etiketten- 
schwindel", um jegliche Verantwortung der Justiz aufzuladenl45‚ Aus 
rechtsstaatlicher Sicht erscheint die auf das gesamte nationale Territorium 
ausgedehnte örtliche Zuständigkeit der bolivianischen Spezialrichter pro- 
blematisch und kaum mit der örtlichen Zuständigkeitsbegründung der 
Art.28f. CPP vereinbar. Dies bedeutet zum einen, daß es - unabhängig vom 
Tatort - der FELCN überlassen bleibt, bei welchem Gericht sie die Tat an- 
zeigt. Zum anderen wird damit der Untersuchungsspielraum der Richter im 
Rahmen der Beweisaufnahme eingeschränkt, da der Tatort zur Augen- 
scheinsnahme zu weit entfernt sein kann. Weiter kann dadurch das Recht 
auf Verteidigung eingeschränkt werden, wenn die Entfernung zwischen 
Tat- und Gerichtsort so groß ist, daß es bäuerlichen Angeklagten erschwert 
wird, an den Gerichtsort zu gelangen und somit Entlastungsbeweise 
vorzulegen; im übrigen ist es solchen Angeklagten häufig unzumutbar, für 
längere Zeit ihren Heimatort zu verlassen”? 

Insgesamt ist eine Zuständigkeitsverlagerung auf die Sicherheitskräfte, 
insbesondere die Polizei, festzustellen. Dies schränkt die Kontrollmöglich- 
keiten der Iudikative ein und kann zu einer Rechtsschutzverkürzung der 
Angeklagten fiihren. 

2.3.2. Ve uhren 

a ) Allgemeines 

Die Verfahrensvorschriften in Kolumbien und Bolivien stehen ganz im 
Zeichen einer Verkürzung und Beschleunigung des Verfahrens. 

Auf formeller Ebene geht dies, insbesondere im bolivianischen Gesetz 

1008 (Art.121ff.), zu Lasten der Klarheit einzelner Normen bzw. der 

gesetzlichen Systematik und kollidiert damit mit dem Grundsatz der 

Rechtssicherheit (schon Kapitel III). 
Auf ma_teri_ell_eibefi beeinhaltet diese Verkürzung eine Abwertung des 

gerichtlichen gegenüber dem polizeilichen (Vor)verfahren‚ da die p@gili; 

chen Untersuchungsergebnisse aufgewertet werden, indem sie - entgegen 

dem gerichtlichen Charakter der Beweismittel (vgl. nur Art.246ff. alter u. 
neuer kolumbianischer CPP) - Beweischarakter erhaltenl47, und die 
richterliche Tatsachenüberprüfung eingeschränkt wird. Schon daran wird 

die inquisitorische Tendenz des abgekürzten Verfahrens deutlich, da die 

145 Veläsquez‚ 198%, 5.232; kritisch zur Ausbildung auch US-AID. 1991b, 8.11. 

146 Baptista, 1989, S.l7f.; Conferencia, 1988. S.40;Montaüo, 1990, S.24f. 

147 Krit. Cancino/Monroy/Grnnados, 1990, S.159f. 
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Anklage — wie im Akkusationssystem vorgesehen - nicht von einem 
unbhängigen gerichtlichen Organ (Staatsanwalt, Ermittlungsrichter) 
aufgrund dessen Beweiswürdigung, sondern aufgrund der polizeilichen 
Beweisaufnahme und -bewertung erhoben wirdl48‚ Am weitesten geht 
dabei das boliv. Gesetz (Art.86), indem das Ermittlungsverfahren aus- 
geschlossen wird und die Eröffnung der Hauptverhandlung aufgrund des 
polizeilichen Ermittlungsberichts obligatorisch angeordnet wird (dictarä, 
Art. 101). Nach dem kolumbianischen EDJ kann dem vorgelegten 
Beweismaterial erst in der Hauptverhandlung widersprechen werden 
(Art.20), die Jedoch nicht öffentlich ist (Art.13 par. EDJ i.d.F. d. Art.] B- 
vo 390/91)1 9. 

Diese Verfahrens- und Rechtsschutzverkürzung, die wesentliche Grund- 
sätze eines rechtsstaatlichen Verfahrens ignoriert (insbesondere angemes- 
sene Verteidigung und Offentlichkeitsgrundsatz, vgl. nur Art.29 
kolumbianische Verf.), erweckt den Eindruck, daß es dem Gesetz eher um 
die schnelle Verurteilung um jeden (rechtstaatlichen) Preis gehtl . Dieser 
Eindruck wird durch eine die Gefährlichkeit des Täters (Täterstrafrecht) 
implizierende Gesetzestechnik bestätigt. Herausragendes Beispiel ist Art.26 
EDJ, wonach der Festgenommene nicht als Verdächtiger, sondern als 
"Rechtsbrecher" (infractor) bezeichnet wird (ohne daß seine Schuld gemäß 
der Unschuldsvermutung bewiesen worden wäre) uhd*seine Aussage von 
einem (anonymen) Zeugen unterschrieben werden kann, falls er sich 
weigert sie zu unterschreiben15 1. 

Die Nachverlagerung der kontradiktorischen Beweiswürdigung in das 
Hauptverfahren erschwert eine angemessene Verteidigung, da sich der An- 
geklagte und sein Verteidiger de facto einer inquisitionsähnlichen, einseiti- 
gen Tatsachenwürdigung gegenübersehen und der Zeitraum der Beschaf- 
fung von Entlastungsbeweisen verringert wird”? Der Art.116 des Geset- 
zes 1008 etwa beschränkt den Zeitraum für die Hauptverhandlung auf 20 
Kalendertage, innerhalb dessen es kaum möglich sein dürfte, entlastende 
Zeugen aus entfernten ländlichen Gegenden vorzuladen153. Angesichts die- 
ser ungleichen beweisrechtlichen Situation zwischen Anklage und Vertei- 
digung darf bezweifelt werden, ob der Richter bei seiner Entscheidungsfin- 
dung die den Angeklagten entlastenden Gesichtspunkte, insbesondere be- 

148 Krit. Velrisquez, 1991, 8.7; zum Gesetz 1008 Montafia, 1990, 5.27. 
149 Dafür Pinzon G., 1991, S.20‘, dagegen AviIa de Z., 1991, 8.31. 
150 lust. Velrisque:‚ 1991, 8.12; Apante. 1990, 8.81; in diesem Sinne auch Panda, 

1991. 5.16. von "Schnelligkeit des Verfahrens und Erleichterung des Erreichens 
der Hauptverhandlung" sprechend. 

151 Krit. CAJ-SC. 1991a, 5.72. 
152 Aponre, 1990, 5.81; Avila de Z., 1991, S.27; CAJ-SC, 199121, S.72f.; Pinzon G.. 

1991, S.13. Vgl. auch Art.29 kolumbianische Verf. (rechtsstaatliches Verfahren): 
der Angeklagte hat das Recht. "Beweise vorzulegen und diejenigen zu bestreiten, 
die gegen ihn beschafft werden". 

153 Zutreff. Baptism. 1988. S.22f. 
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ichtigt‘, zumal dann, wenn, wre nn 
. . .. ks „ 

weisrechthcher Art, ausre1chend beruc Beweisaufn ebeschlnsse beste— 

EDJ , keine Rechtsmittel hinsichtlich der 

hené_54.n direkten Angriff auf das Recht der Verteidigung stellt die 
me . .. den 

Sanktionsandrohung gegen Rechtsanwälte ber das Verfahren verlangern 

' .128 Gesetz 1008). Viele 

Anträgen, die abgewresen werden, dar (Art daten nützende Antrage 

Rechtsanwälte werden möglifh‘lla‘:siirsie (itliir;blhlwiiilclzht vorherzusehen ist, ob 
tionen un er , 

aus Angst vor Sank 
' " ' h ewesen wären. „ . _ _ 

&6éiäpääi;6;filäütäfi tgiie Verfahrensverkürzung grundsatzhch die aus 

1' " ' V rfahrensbeschleunigung 

Nach Cancino/Monroy/Granadas fuhrt die der e daß "die Strafprozesse 

. . . . dazu 

' A sschheßlrchkert der Fristen . ,  _ " " 'n der 

mlilrfewlgelslizliecllleunguder Täterschaft enden und somit die Verkurzung 1 

0 
Praxis definitiv eine Quelle der Straflosigkeit (impum'dad) darstellt . 

D' (beweisrechtliche) Aufwertung der Ermittlungstätigkeit der Sicher- 
re - ' erkür- 

heitskräfle (insbesondere Polizei) in Verbindlilr:lgdmlklä;ä;iä%äi‘éfglle des 

zung bedeutet - angesichts der in der Prams u diche und i nh alth- 
- ' ei 

Ministerio Publica in der Untersuchungsphase eine z 
. . .. . . . t— 

h Verkürzung der Kontrolle der polizeilichen Tattgkert. Erst nn Haup 
c e 

' ' Ein- 

'sche Beweiswürdigung, und dies auch nur mit erhebhchen 

n 

D' ist bedenklich da die von der Polizei gelteferten Ergebmsse hau ig 

res , ' der Be— 

' h d n forrnaljuristischen Anforderungen entsprechep u2;ldl>re1156. Nach 

m e t  e b  verbotene Vemehmungsmethoden benutz w .  hält der 

W'elseflil imguchung des kolumbianischen lust12rrumste(r;ums2 3 3 ) we- 

ä?äläteilndzisRichter eine Isolation der Festgenommenen ( azu . . . 
.. . d ur 

gen der "Unregelmäßigkeiten" in den Haftorten fur bedenkhch un n 

empfehlenswert, 
"wenn man mit einer äußerst 

respektiert rechnen konnte 
lprofessionalisierten Polizei, die die Menschenrechte 

57 

g 

. . 
i B i ‘ 

"polize' 'chen Vernehmungsprotokolle nicht dle wesentl chen ewe S,  

grundsätbe" und zahlreiche Verfahren mußten aus Mangel an Bewersen 

’ " ' halte- 

inschließlich der Rücknahme von mittels Gewalt oder Nottgung er 
e / 

S.72f. 
154 Vgl. CAJ-SC, 199121, 6 

" 

155 Cancina/Monroy/Granados, 1990, S.21 .cse Angaben auf Interv.lews und Gespm- 

llen basieren di 19 9 1990“ Aide- 

156 Neben den folgenden Que. 'nsbesondere Saavedra, Bogota .. . , ten 

Chen Iiig %ifzmeil5i iöaigäbl—S'iariirledes/Mercado, La Paz, 1.11.1990. auch un 
rete, , . - . 
2.3.3.a). 

157 M inisrerio de Justicia — 
del Delito, 1990, S.22f. 

' ' ' ' ncian 
0ficina de Investigaciones sacta-1undtcas y de Preve 
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nen Geständnissen, eingestellt werden158. Aus richterlicher Sicht stellen diese Defi21te das Hauptproblem der Betäubungsmittelverfahren dar: 
".. die Vemehmungsprotokolle werden nicht verantwortli ‘ ' ch erarbet t, " — gg Unterschnften_ und unentbehrliche Akten fehlen Es ist sehr velrgreislt)etdicllßalilälile utachten bezughch der srchergestellten Sachen viele Tage nach der Inteivention angefertigt werden, ebenso werden Hau tze ' ' verhört Und schließlich die Korruptionll"159ugen nicht m der gebührenden Form 

Der Corte Superior von Cochabamba (Bolivien kriti ' ' arz" . . - . 
lt daß die pohzerhchen Untersuchungen ) Sie C Im M 1976, "im allgemeinen unvollständig und widers rüchl' ' ' ' Information des Angeschuldigten basieren"‘&. ICh smd und lediglich auf der 

Baptista beschreibt sie als 
"Erklärung eines Festgenommenen und ein B ' ' ' ' 

‘ . _ encht eines Polms {dent1tätsfeststellung ohne Fmgerabdrücke, ohne Zeichen irgendeinei°ärt°3$ ntersuchung, ohne vorhenge Daten, ohne Zeugennamen, d.h. ohne Beweise" 151. 
Dies bedeutet,daß der Beweiswert der polizeilichen Untersuchungen in der Regel genug ist. Durch die genannten Beschleunigungsvorschriften wird diese Situatlon verschärft, da die Polizei damit zusätzlich ihren Bericht unter Zeitdruck anfertigen muß. Aus diesen Gründen vertraut ein Großteil der Richterschaft — 95 bis 98% in Perti162 '- nicht den polizeilichen Untersuchungsergebnissen und zahlreiche Anz ' ' ' ' _ ‚ e1 en P Emstellungen oder Freisprüchen. g der 011261 enden In 
b) Besondere Verfahrenstechniken 

Die Stellung des Angeklagten wird durch die Einführun ' ' vollkommen geheimen Verfahrens mit anonymen Richtirimäiiijgrgiitllfr‘iiil Ernnttlungsbeamten und - daraus resultierend - einer geheimen Beweisauf- nahme und -würd1gung, dessen Höhepunkt die nichtöffentliche Hauptver— handlung darstellt, geschwächt [III B 2.4.2. b)bb)]. Die darin liegende Ein— schrankung des Rechts auf Verteidigung, die sich im Einklang mit der in- qu1srtonsc;lggn Tendenz des gesamten Verfahrens befindet, läßt sich kaum bestreiten . _ und wird vom Gesetzgeber hinsichtlich der anonymen Zeugen auch 1mphzrt zugestanden, indem die Möglichkeit einer Aufl1ebung der Anonyrmtät bei Falschaussage geregelt wird (Art.22 ED] id F B-VO 99/91). Diese Möglichkeit erscheint jedoch wenig erfolgversprecliend da nicht etwa der Verteidiger die Offenlegung des Zeugen beantragen kann’— 
158 Meji'a, 1989, S. 417ff.; zu den verbotenen Vemehm 159 Ebd., S_418f_ ungsmethoden auch 2.3.3.a). 

160 Nach Baptista, 1988,‘S.21. 
161 Ebd. 
162 Mejia, 1989, 5.411, 418f. 
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er kennt ihn ja nicht einmal! -, sondern dies dem entsprechenden 
"Filialdirektor der öffentlichen Ordnung" obliegt, dessen Interesse am 
Verlust eines Belastungszeugen gering sein dürfte. In der Praxis beruhen 
zahlreiche Verfahren und Verurteilungen ausschließlich auf Aussagen sol- 
cher anonymer Zeugen, deren Wahrheitsgehalt - gerade in den delikaten 
Verfahren der öffentlichen Ordnung - bezweifelt werden darf. Die rechts- 
staatlichen Bedenken gegen dieses geheime Verfahren werden denn auch 
von offizieller Seite nicht aus eräumt, sondern ihre Notwendigkeit rnit Ef- 
fizienargumenten begründet1 . Angesichts der Schwere und Besonderheit 
der zu bekämpfenden Kriminalität und dem Schutzbedürfnis der gegen sie 
vorgehenden Ermittlungs- und Justizorgane bedarf eine abschließende Be- 
wertung in der Tat einer Effizienzbetrachtung, deren Ergebnis mit den 
rechtsstaatlichen Bedenken abgewogen werden muß (dazu V 3.4.). 

In Kolumbien wurde weiter ein differenziertes 'Belohnungssystem' ge- 
schaffen [III B 2.4.2.b) bb)]. Die Kritik an solchen Regelungen, die be- 
stimmte Täter - hier des Betäubungsmittelrechts - bevorzugen, ist be- 
kannt165: Verfassungsrechtlich wird die Verletzung des Gleichheitsgrund- 
satzes gerügt, prozessual die Mißachtung des Legalitätsprinzips 
(Verfolgungszwang, @ 15211 StPO) und kriminalpolitisch der Wahrheitsge- 
halt der auf diese Weise erlangten Beweise angezweifelt sowie vor dem 
möglichen Verlust staatlicher (moralischer) Autorität gewarnt. Besondere 
Aufmerksamkeit verdienen in diesem Zusammenhang die kolumbianische 
B-VO 2074/90 und ihre Modifikationen, die unter bestimmten Vorausset— 
zungen Strafnachlässe gewähren und die Auslieferung aus‘schließen. Einige 
der darin enthaltenen Regelungen geben zu Zweifelsfragen Anlaß. Es bleibt 
unklar, warum sie nur auf in Freiheit befindliche Täter Anwendung findet 
(Art.1) — auch der schon in U-Haft sitzende Täter kann sich freiwillig zu ei— 
nem im Sinne der Norm effektiven Geständnis entschließen. Es ist fraglich, 
warum bei "illegalem Waffenbesitz" und "Verbrechensverabredung" der 
Anwendungszeitraum auf 180 Tage nach Inkrafttreten der B-VO ausge— 
dehnt wird (Art. 1), hat dies doch zur Folge, wie Cancino/Monroy/Granados 
bemerken“? daß diese Taten sechs Monate länger — quasi privilegiert - be- 
gangen werden können. Der Grundsatz der Einheitlichkeit des Verfahrens 
wird mißachtet, indem das Verfahren geteilt wird, wenn andere als die in 
Art.l genannten Taten begangen wurden. Dies impliziert die Möglichkeit 

163 Veläsquez, 1991, S.6f.; Aponte, 1990, S.81f.; CAJ-SC, 1991a, 5.72; Avila de Z., 
1991, S.27. 29, 31; Jaramillo, Interview, Medellin, 1.10.1991. 

164 Vgl. Pinzon G., 1991, S.8f., 13, 15;Montes, Interview, Bogotä, 21.10.1991. 
165 Vgl. insbes. die deutsche Diskussion zur "Kronzeugenregelung", Kühl: Neue 

Gesetze gegen terroristische Straftaten, NJW 87/737ff. (744: Stellungnahme 
deutscher Strafrechtslehrer); Ambos, 1989, S.]15ff. m.w.N.; Veläsquez, 1989a, 
S.241; Martinez, 1988, S.84; CancinoMonroy/Granados, 1990, S.163ff.; gegen 
Art.64 EDI Avila de Z,  1991 , 8.30; zu 5 31 BtMG Körner, 1990, RZ lff. 

166 Cancinofllrfonroy/Granados, 1990, 8.220. 
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einer Mehrfachbestrafung und widerspricht somit der ratio legis, nämlich 
der Ermöglichung von Strafnachlässenlö7_ 

Der Erlaß dieser B-VO hat eine nationale kriminalpolitische Diskussion 
über die 'neue Politik' der Gaviria—Regierung, der es in erster Linie darum 
ging, den narcoterrorismo zu beenden, hervorgerufen. Die politischen Par- 
teien begrüßten die Maßnahme, weil sie, wie der konservative Senator 
Sierra meinte, neue Friedensmöglichkeiten eröffne und, so der Präsident 
der UP Duefias, den pragmatischen Ansatz der neuen Regierung deutlich 
mache168. Unabhängige Quellen sehen darin "die Anerkennung der Nie- 
derlage der Politik Barcos" und eine "neue Politik" (La Prensa), die de 
facto "das Ende des 'Krieges'" zugunsten von Verhandlungen und einer 
"politischen Legitimität" (El Tiempo) der Rauschgifthändler bedeutelö9_ 
Dieser Einschätzung, die ein Nachgeben der Regierung gegenüber der or- 
ganisierten Kriminalität zum Ausdruck bringt, wurde von Präsident Gaviria 
in einer persönlichen Stellungnahme widersprochen: 

"Man kann alles vermuten, außer daß die Regierung Gespräche mit den kriminellen 
Organisationen führt oder irgendeine Art von Kontakt hält. Ich glaube im Laufe 
meiner Wahlkampagne, als gewählter und nun als amtierender Präsident ausrei- 
chend deutlich in diesem Punkt gewesen zu sein" (Herv. d. Verf.) 170. 

Auch nachdem sich Pablo Escobar am 19.6.91.„freiwillig gestellt hatte, 
wiederholte Gaviria, daß " " 

"wir nicht mit den Rauschgifthändlern verhandeln , den Kampf gegen die Kartelle 
fortsetzen werden““. 

Ähnlich äußerte sich R. Pardo, heute Verteidigungsminister, auf die Frage 
nach der Politik der neuen Regierung verglichen mit der Barcos: 

"Insoweit besteht Kontinuität die letzte B-VO (2047/90, d.Verf.) stellt eine 
Entwicklung gegenüber der alten Rechtslage dar, da sie die vorherigen B-V0en 
nicht abbedungen hat daran wird auch nicht gedacht" 172. 

De facto deuten jedoch - außer zahlreichen journalistischen Enthüllungen 
und Informationen aus informellen Gesprächen - bestimmte politische 

167 Ebd., 8.221. 
168 Vgl. El Tiempo (Bogota) v. 7.9.1990 mit Stellungnahmen aller Parteien. A. El Es- 

pectador (Bogota) v. 7.9.1990, rnit jurist. Stellungnahmen, die ebenfalls den weni- 
ger repressiven Kurs begrüßen; El Tiempo v.. 19.9.1990. mit Stellungnahme des 
Generalstaatsanwaltes A. Gomez M. ebenfalls grds. zustimmend. 

169 Sanin, J.: Con la mitad de la pena, La Pren.ra (Bogota) v . ]  1.9.1990; Benedetti, A.: 
El 'negocio' de la extradicion, El Tiempo v. 15.9.1990; vgl. auch Orozco (zust.)‚ 
1990, S.55ff.; Camacho G. (zust.), 1991, S.72f. Als einer der heftigsten Gegner 
dieser Politik hat sich der Ex—Justizrninister Parejo erwiesen (z.B. El Espectador, 
Bogotä, 12.12.1991, 15.12.1991 u. 16.1.1992); kritisch auch Castillo, 1991, 5.295; 
Bahamön. 1991, 3.124. 

170 El Espectador v. 23.9.1990. 
171 El Pais (Madrid) v. 21.6.1991. Ähnl. für Bolivien Panda, in: Epoca Nr.3l, Okt. 

1991, S.51: "... es gab keine Abmachung“. 
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en der Re 'erung darauf hin, daß mindestens "irgendeine Art von 

Iilgca)lrritlzltalclif?1zwischengiier Regierung und dem Medelhn—Kartell läkande;; 

hat“? So wurde etwa Coronel Peläez Carmona, Direk7tpr der 'Dßli h, äß t 

von den Extraditables gefordert, ins Ausland versetzt . Schhe c er. 

die B-VO selbst zumindest Kompromßberertschaft der Regrenang 'ble 

kennen da sie im Hauptkonfliktpunkt — der Ausheferung - eineiBezx16 ] 

Handhaibung ermöglicht [näher 2.3.3.c), zur neuen Poht1k schon II . . . 

Die in Bolivien erlassene "Verordnung der Reue" [III. p.%i35.2hb)bb')l]xi 

die in der öffentlichen Meinung positiv bewertet worden ist N', hä - lie.- 

Gegensatz zur kolumbianischen Regelug_g ä651irpfp9aääräaß und rc us 

befristet ewährt (vom 26.7. rs . . . . __ 

ferliinirgidmzibschließeride Beurteilung dieser Good-wrll-Maßnahmen hangt 

von ihrer Wirksamkeit ab (dazu V 3.4.). 

a) F reiheitseinschränkungen und Habeas-Corpus 

" dem wird die vorläufige Festnahme”6 entweder bis zu 18_b_zw. 

131531'1‘211gl-r13n (Kolumbien), 15 Tagen (Perü) oder 48 Stunden (30131312 

ermöglicht, wobei sie in Kolumbien zw15che_n 8 und 15 Tager91 311ac2 der 

zahl der Festgenommenen und in Bohv1en gemaß Arzt4 Sm den mit 

Verfassung nur in schwerwiegend;n 13ä11erviv ärätinrri(aaiiliplägl7 Dem ;1us An 7 

' ' en ve un en — . _ ‘ . 

auge; I m  dfcrilg;ridgäenAnspruch auf "unverzügliche" nchterheh}e 

Vorführung, d.h. spätestens nach 72 Stundenl78, entspricht au;£ruckhzg 

nur Art.97 des Gesetzes 1008, wonach Festgenornmene 1nnerä _ dvolt': so 

Stunden dem Richter überstellt werden sollen. Diese Frist wrr _1e oe , 

172 Interview,Bogota‚ 21.9.1990. “ " “ 

173 Vgl. etwa El Nuevo Siglo (Medellin) v. 29.8.1990: Es wach;t l;1alsd ämoggrgrfuäe; 

Di“°g ”"“°“°“ °°m(Raé“°lzi‘fääiildäfidäääotäf i2121'991) z... 
" P a r e ' o z . .  , 

1ägr;gäiääöggp Diälbge: O]rozco, 1990, S.34ff.; Gallon, 1991b, S.S3ff., Castrllo, 

1991, 5.136, 279, 286. 

174 NAD 8/Dez.1990/4. . 

175 V 1 nur den Kommentar in Presencia, La Paz, 26.11.1991. Wertefel=egäänza, 

19391 5.4 mit der Forderung eines ordentlichen Gesetzes zur. Nicht- us A g. 

176 ZumÄusnahmecharakter der vorläufigen Festnahme gemaß 1PBPR und MRK 

vgl. O'Donnell‚ 1988, S.l4lff. ' . tlso!ation8hafi nur bzgl. 

. III B 2.4.2. c), C 2.3.2. e), D 2.3.2.„c). In Peru rs 

177 yl‘äi'räilgmus' bis zu 10 Tage:;gpföglich gemaß Art.2 des Ges. 25031 v. 2.6.1989, 

vgl. Amber, 1989, 8.60, 67, 1 . ‘ . d Memhemechtsau- 

' rikanische Menschenrechtskommrssron," er ' 

178 ährfliedilaxslt‘ii>agi>eil (Art.28) spricht von "wemgen Tagen , vgl. 0Dannell, 1988, 

S.133ff. 
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Verhaftung vor, sondern er darf gemäß Art.7 Nr.6 "weder eingeschränkt wird von richterlicher Seite beklagt, in der Praxis häufig überschritten”? 
Hinzu kommt, daß die Voraussetzungen der vorläufigen Festnahme - wenn 
überhaupt - nur sehr unbestimmt geregelt sind. Art. 95 Gesetz 1008, der als 
einziger der Normen eine Voraussetzung enthält, spricht vage von 
"Verdächtigen" und "vermutlich Schuldi en". De facto wird somit 
aufgrund bloßen Verdachts festgenommen18 . 

Wie schon an anderer Stelle nachgewiesen wurdelsl, ermöglicht die 
lange Festnahmedauer, insbesondere in Kolumbien und Petri, die Anwen- 
dung verbotener Vernehmungsmethoden, insbesondere Folter, und das 
"Verschwindenlassen" von Personen“? Zahlreiche Menschenrechtsorga— 
nisationen haben diese Vorschriften deshalb kritisiert. Die kolumbianische 
Sektion der andinischen Juristenkomission stellt etwa fest: 

"... das Interesse, die Ergriffenen festgenommen und isoliert zu halten, ohne Unter— 
stützung eines Rechtsanwaltes und außerhalb jedes gerichtlichen Verfahrens, über- 
schreitet jeden rechtsstaatlichen Rahmen und impliziert Straflosigkeit 
(impunidad) bei der Begehung von Folter und Verschwindenlassen von Personen, 
die zu allgemein geläufigen Praktiken in Kolumbien zählen"'83. 

Um so dringlicher erscheint eine (nachträgliche) richterliche Kontrolle der 
Rechtmäßigkeit der vorläufigen Festnahme durch das Habeas—Corpus- 
Verfahrenl 4. Deshalb sieht Art.25 AMRK den Habeas-Corpus nicht nur 
als ein "einfaches und schnelles Rechtsmittel" zum Schutz vor willkürlicher 

179 Paredes/Mercado, Interview, La Paz, 1.11.1990; Ramero, Interview, La Paz, 
2.12.1991. 

180 Ähnl. kritisch Montafio, 1990, 5.29. 
181 2.3.2.a) und u. 2.5. 
182 Diese Taktik stammt aus dem "schmutzigen Krieg" während der argentinischen 

Militärdiktatur und zählt heute zum Aufstandsbekämpfungsrepertoir zahlreicher 
lateinamerikanischer Sicherheitskräfte, insbesondere auch der kolumbianischen 
und peruanischen (vgl. die in der Bibliografie angegebenen 
Menschenrechtsberichte von Al und AW). Sowie Waldmann, 1991, 8.38, der die 
zutreffende These vertritt, diese Technik sei dem Kalkül entsprungen, “man könne 
auf diese Weise den Vorwürfen der Weltöffentlichkeit ausweichen"; dies gelang 
nicht, wie nicht zuletzt die Entstehung zahlreicher Verschwundenenorganisationen 
auf nationaler Ebene (ASFADES-Kol., COFADER-Pert't, ASOFAMD—Bol.) - und 
regionaler (Federacion Latin_oamericana de Asociaciones de Familiares de 
Detenidos— Desaparecidos=FEDEFAM) belegt. 

183 CAJ—SC, 1990b, S.101ff. (105); CAJ-SC, 1991a, S.73. Ähnlich kritisiert die US 
Menschenrechtsorganisation AW: "To authorize incommunicado detention by 
security personnel for seven working days is to invite the infliction of torture in 
the course of interrogation. Since no judicial authority is responsible for a 
prisoner‘s whereabouts during incommunicado detention it creates a very 
dangerous period during which the prisoner can be made to disappear" (AW 1990, 
8.45); vgl. auch Ministerio de Justicia — Oficina de Investigaciones socio-juridicas 
y de Prevencion del Delito, 1990, S.22f. [schon 2.3.2.a)]. 

184 Damit soll Schutz vor willkürlichen Verhaftungen auf dem Verwaltungswege, ins- 
besondere durch die Polizei, mittels der Möglichkeit einer richterlichen Rechtmä- 
ßigkeitskontrolle - ähnlich der Haftprüfung gemäß % 117ff. StPO — gewährt 
werden; vgl. Fix-Zamudio, 1989, S.]39ff. m.w.N; Garcia-Sayän. 1988, S.53ff. 

noch abgeschafft werden", wenn er von den nationalen Rechtsordnungen 

vorgesehen ist (vgl. a. Art.8 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

Art.2.Nr.3 IPBPR). Da die betreffenden Verfassungen Regelungen dieser 

Art enthalten (Art. 30 kolumbianische Verf., 295 peruanische Verf., 18 

bolivianische Verf.) ist eine normative oder faktische Einschränkung des 

Habeas—Corpus grundsätzlich unzulässig. 
Gleichwohl wird in allen drei Ländern der Habeas-Corpus entweder 

normativ oder faktisch eingeschränkt. 
In Kolumbien wurde der Habeas-Carpus durch die B-VO 182/88 vom 

27.1.1988 dadurch eingeschränkt, daß er nur noch bei Richtern höherer In— 

stanz (iueces superiores) - nicht mehr bei jedem Richter der ersten Instanz 

gemäß 456 CPP — eingelegt werden konnte, diese jedoch nur in den große— 
ren Städten existieren und während der Gerichtsferien nicht verfügbar smd. 

Zum anderen wurde die richterliche Entscheidung von der des Minsisterio 

Publica zeitlich abhängig gemacht und somit unnötig verzögert18 . Ob- 
wohl der CS] im Rahmen der Verfassungskontrolle gemäß Art.121 alte 
Verfassung eine Einschränkung des Habeas-Corpus durch B-VO 182/88 

verneint hat186, hat die (neue) Regierung die Einschränkung des Habeas; 

Corpus insofern gemildert, als dessen Einlegung auch vor dem_ nahesten 
Strafrichter zugelassen wurde; die materielle Entscheidung obliegt Jedoch 

dem Tribunal Superior de Orden Publica, das seinen Sitz in Bogota hat 

(Art.62 B-VO 99/91). Damit verstößt Art.62 ED.I gegen Art.30 der neuen 
Verfassung, wonach der Habeas-Corpus "bei Jeglichem Juilsgti7zorgan entge- 

legt und innerhalb von 36 Stunden besch1eden sem muß Seine Nicht- 
übemahme durch die Comision Especial ist deshalb zu begrußen [schon 111 

.4.2.c . __ _ 

2 In )]Perü wird der Habeas-Corpus gesetzlich . ausdruekhch 
ausgeschlossen (Art.7l DL 22095) und hat durch die großzug1ge 
Auslegung des Art. 2.20g der Verfassung durch die Rechtsprechung, 

wonach ein bloßer Verdacht des Rauschgifthandels _zur vorlaufigen 

Festnahme ausreichtlsg, an Wirksamkeit verloren. Nach einer peruamschen 
Untersuchung von 1-3guiguren/Maravi189 wurde der Habeas-Qorpus gegen 

eine vorläufige Festnahme zwischen 1983 und 1990„nur in 9,5% der 

gerügten Fälle, bei Isolationshaft nur in 4,3% für begrundet erklart. Dies 

- . . . . . ' I 

h d'e d ssentm votes von Mant111a, Saavedra, Martinez im Urteil des CS 

185 23ra\llgrfaslsunlgsmäßiäkeit v. 3.3.1988, in: Barco, 1990a, S. 491ff. (496ff.); zust. 

Vela'squez, 1989a, S.242ff.; Ambos, 1989, S.108ff.; Camargo, 1988, S.96ff. (98). 

186 Urteil v. 3.3.1988 (ebd.), in: Barca, 1990, S.491ff.(494). _ d_ d 

187 D‘ Re ierun hat deshalb der Camision Especia_l auch die Abbe ingung er 

"éiitgegänstehgnden Normen" vorgeschlagen (vgl. m n  G., 1991, 5.2), gegen 62 

ED] auch CAJ-SC‚ 1991a, S.73f.; Veläsquez, 1991a, S.1 1. 

188 Eguiguren, 1990‚S.108ff. . 

189 Eguiguren/Maravi 1991, S. 9ff. (15ff.); Zahlen für den Ze1traum 1983-87 finden 

sich auch bei Eguiguren, 1990, S.89ff. 
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sei, so die Untersuchung, damit zu erklären ' ' ' Uberprufung s1ch auf die Haftdauer beschränke dänglefoäglfiläfllchä matenelle Rechtmäßigkeit der Freiheitseinschränkung zu prüfen un In Bohnen liegt zwar keine ausdrückliche nonnative Einschränkun d Habeas-Corpus vor, von richterlicher Seite wird 'edoch darauf hin g _68 sen, daß dessen praktische Wirksamkeit gering sei 1190. geme- 
Diese Einschränkungen des Habeas-Corpus lassen sich möglicherweise damit rechtfertigen daß sich Kolumbi ’ ' m s 

, _ . en und Peru irn Ausnah befinden - estado de smo gem. 121 kolumbianische Verfassung (Häzg 2é.nlld 

gggf:r?äi1 ist, "1‘10lleildiels im Fall Penis jedoch nur für einen Teil des 3 gr vg.  I 2.1). Die alte kolumbianisch V rf gestattete der Exekutive insoweit die Su ' e e assung 
. _ ' " pendterung von Geset ((liiäranrtlieeliie), diehrlmtßdem dBei}agerungszustand unvereinbar" sind (T:; 1(2111)d sc re t JC oc ausdrücklich die Sus e d' . ’ l\\//Ecgächenrechten tlmd Grundfreiheiten aus (Art.2l4 Nr.2)pläliel;burfiänisbhg __ ssung ermög icht — wie bei Terrorismus und Rausch 'ft ' vorlaufigeFestnahme bis zu 15 Tagen [Art.23l j.V.m. migt12ll2aäiäl] _(Sillf wohl] damit lilChb ausdrücklich eine Einschränkung des Habeas-Clnpus äläi as};zn wird — Im. Falle Kolumbiens nun sogar verboten ist191 - haben „ ge ungen in eiden Ländern zu seiner weit eh d ’ ' 3chr;nkung durch die Rechtsprechung geführt. In Kolumbin hätfltbr ](33181l die lage nach der Verfassungsmäßigkeit der B—VO 182/88 (formal) mit e31 mwe1s auf deren_ratio ('Wiederherstellung der öff. Ordnung') be'aht un matertellrechthch eine Einschränkung des Habeas-C rpus vemeintl92 

\ 

190 Paredes/Me d ' — 8.12.1991 rc“ ”* Intemewa La Paz, 1.11.1990; Montana, Interview, La Paz, 
191 Art.93 Verf. räumt den internationalen Menschenrechtspakten, die die Suspenaje_ rung des Haben-Car us ve b' t ' ' Gesetzen ein (vgl. Gall£n‚ 1991blesfx71). (dazu sogleich), Vorrang vor nationalen 192 Urteil v. 3.3.1988, in: Barco, 199051, S.491ff.(494). 193 Vgl. Eguiguren 1990 S 113' AI 199 , , . . , 1, 5.183: "In the emer en - Corpus was not suspended but the court did not generally implemihtztohlilsesrigllltbfll's. 
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Die fundamentale rechtsstaatliche Schutzfunktion des Habeas-Corpus 
verbietet jedoch seine Einschränkung. Der Interamerikanische Gerichtshof 
für Menschenrechte hat - der Ansicht der Kommission folgend und von der 
"herausragenden Bedeutung" des Habeas—Corpus für den Schutz der fun- 
damentalen Menschenrechte ausgehend - insoweit zutreffend festgestellt, 
daß 

"das Habeas-Corpus-Verfahren zu den unabdingbaren gerichtlichen Garantien 
zählt, deren Suspendierung durch An.27.2 verboten ist (und) daß diejenigen 
Rechtsordnungen der Mitgliedsstaaten, die zur Suspendierung (dieser) Verfahren 
im Ausnahmezustand ermächtigen, als unvereinbar mit der Konvention anzuse- 
hen sind"l94‚ 

Demnach ist eine umfassende richterliche Haftpn'ifung mittels Habeas- 
Corpus unabdingbar, um Mißbräuche staatlicher Sicherheitsorgane zu un- 
terbinden oder mindesten zu beschränken, insbesondere während des Aus- 
nahmezustandes. Die dargestellten Einschränkungen des Habeas-Corpus 
verstoßen demnach gegen die genannten Bestimmungen der AMRK. 

Für eine umfassende Überprüfung mittels Habeas—Corpus spricht im üb- 
rigen auch, daß die Mehrzahl der lateinamerikanischen Häftlinge jahrelang 
vergeblich auf eine rechtskräftige Verurteilung wartet (presos sin condena, 
dazu 2.4.2.)‚ so daß das Habeas-Corpus—Verfahren die einzige gerichtliche 
Kontrolle ihrer Festnahme darstellt. 

b) Beschlagnahme 

Die geltenden Beschlagnahmeregelungen werfen Problerhe dogmatischer 
und rechtstatsächlicher Art auf. 

Dogmatisch stellt sich zunächst die Frage nach der Rechtsnatur der be- 
treffenden Vorschriften, da die (entschädigungslose) Einziehung 
(confiscaciön) als Strafe in Kolumbien und Bolivien verfassungsrechtlich 
untersagt ist (Art. 34 bzw. 23 neue Verf.). Der kolumbianische CS] hat im 
Wege der historischen und teleologischen Auslegung zwei unterschiedliche 
Arten der Einziehung entwickelt: 

"... eine die alle Güter oder einen Teil des Vermögens des Verurteilten umfaßt und 
die als Einziehung universeller Ar_t (confiscaciön a titulo universal) oder einfach 
Einziehung bekannt ist, und eine andere, die sich auf die Gegenstände, Werte und 
Werkzeuge, die von einer rechtwidrigen Tat herrühren oder mittels derer eine sol- 
che ausgeführt wurde, bezieht; diese zweite Form wird manchmal füschlicher— 

194 Opim'an Consultiva CCS/87 v. 30.1.1987 ‚ % 35, 42f., in: CAS 1988a, S.l7ff. 
(26f., 29); bestätigt durch Opinian Cansultiva 0C-9/87 v. 6.10.87, & 41, in: DAS, 
1988b, S.l3ff. (23f.); dazu auch: Garcia-Sayän, 1988, S.53ff.; zust. Eguiguren, 
S.ll3ff.; auch O'Donnell, S.l35ff.; Gallen, 1991b, S.7; CAJ-SC, 1991a, S.73f. 
Beachte auch das rechtstatsächliche Argument, daß die mit Abstand meisten 
Habeas-Corpus (41,15%) zwischen 1983—90 in Perti wegen vorläufiger Festnahme 
eingelegt wurden, was dessen praktische Relevanz belegt [Eguiguren/Mnravi‚ 
199], S.l4f.‚ 868 von insges. 2.019, danach folgen individuelle Freiheit (13,8%), 
persönliche. Unversehrtheit (8%), Isolationshaft (5,4%), Recht auf Vert. (5,1%)1. 
Zum Anspruch auf ein effizientes Rechtsmittel i.A.‚ O’Donnell, 1988, S. 191ff. 
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weise ssßuellgjgmhung genannt und stellt die Strafe der _lie_sghlagn@mg 
dar"l9 . 

Verfassungsrechtlich zulässig ist nach dieser Rechtsprechung und der h.L. 
nur die 'spezielle' oder 'konkrete' Einziehung, während die "Einziehung 
universeller Art" durch Art.34 kol. und 23 bolivianische Verfassung 
abgeschafft wurde. Demnach stellt sich die weitere Frage, ob die in Kapitel 
III dargestellten Beschlagnahmeregelungen der zulässigen 'speziellen' 
Einziehung entsprechen und somit mit Art.34 bzw. 23 vereinbar sind. Eine 
vergleichende Analyse ergibt, daß sich diese Regelungen immer auf die aus 
der rechtswidrigen Tat erlangten oder zu ihrer Ausführung gebrauchten be- 
weglichen bzw. unbeweglichen Sachen beziehen, d.h. (polizeiliche) Be- 
schlagnahme und folgende (richterliche) Einziehung unmittelbar an die Tat 
anknüpfen. Art.53 Abs.2 ED] verlangt beispielsweise zur "Sicherstellung" 
mindestens den "summarischen Beweis" der "Verbindung" der Sache zu 
einer Betäubungsmitteltat. Insoweit handelt es sich um eine verfassungs- 
rechtlich zulässige N ebenstrafelgö_ 

Da die Beschlagnahme den Eigentumsverlust des Täters oder Dritter zur 
Folge hat, muß weiter die Vereinbarkeit mit den in allen Verfassungen vor- 
gesehenen Eigentumsgarantien (Art.58 kol., 2 Nr.l4 pen, 7i u. 22 
bolivianische Verf.) geprüft werden. In dieser Hinsicht ergeben sich jedoch 
schon aus dem Wortlaut der betreffenden Verfas'äung'snonnen Ein— 
schränkungen des Eigentumsschutzes. Zum einen wird nur rechtmäßig 
erlangtes Eigentum geschützt, und zum anderen ist die "soziale Funktion" 
des Eigentums bzw. das "kollektive Interesse" zu beachten. Insbesondere 
aus letzterem folgt, daß Normen zur Anullierung rechtswidrigen Eigentums 
bzw. zur Verhinderung einer rechtswidrigen Eigentumsnutzung nicht nur 
nicht gegen die Verfassung verstoßen, sondern von ihr gefordert werden: 

"... die Eigentumsgarantie verleiht eine soziale Funktion, die den Eigentümer 
dazu verpflichtet, das Eigentum in einer Art und Weise zu gebrauchen, die der 
Gemeinschaft nicht schadet"197. 

Ein Verstoß gegen die Eigentumsgarantie liegt demnach dann nicht vor, 
wenn die 'spezielle' Einziehung sich gegen eine Person richtet, deren Täter- 
schaft oder Teilnahme in einem ordentlichen Verfahren festgestellt wurde 
(bloßer Verdacht reicht nicht aus!198). Daraus ergeben sich zwei weitere 
Probleme. Erstens stellt sich die Frage nach der Behandlung (gutgläubiger) 
Dritter, deren Eigentum betroffen ist; zweitens ist die Rechtsstaatlichkeit 
des Einziehungsverfahrens fraglich. 

195 CS], Urteil 69 v. 3.10.1989 m.w.N., in: Barco, 1990a, S.892ff. (903); vgl. Can— 
cina/Monroy/Granador, 1990, S.l7lff. ( l79ff.), deskriptiv. 

196 H.M.‚ vgl. ebd. sowie 55 74ff. StGB. 
197 CS], ebd., 5.898; zust. Cancino/Monroy/Granados, 1990, S.l77f.; Sanguino, 

1986, S. 1 16; im Ergebnis auch Pinzon G., 1991, 5.17. 
198 So kritisch zur bolivianischen Rechtslage Montafio, 1990, 8.29. 
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' ' ' ' bianischen Gesetzgebung 
Bezü lich der Rechte Dritter ist in der kolum 

eine Tengdenz zu deren Schwächung festzustellen. Haben An.47_ENE und 1 

B-VO 1856/89 dem Dritten noch eine pnv1legmrte Rechtsposfimn einge— 

räumt verkürzte B-VO 2390/89 die Frist zur Geltenrärpaäl)tprag voErrlliliaslfgt'a'i-l 

' " d ordnete Art. as 
tumsanspruchen auf 5 Tage (Art.4) _un _ . _ _ G _ 

' ' Nichteinwendbarkeit bei egen 
dieser Rechte nach einem Jahr sow1e ihre „ B-VO 

" ' " ' ' DJ) an. Wahrend 
d aus Betaubungsm1tteldehkten (53 E _ _ 

S2t;910/68n9 für verfassungsmäßig erklärt wurde199 (FN 205), ist Art.6"El?1/e(i)1 

42/90 der die richterliche Anordnung zulrlRuckgiipälples E'g'ätt'äm; T ver- 

' ' m Bestandteil des Urteils des auptve ens ma , . . .  _ 

'f?arslstitierilg;v'illidrig, da die betreffenden Worte des Art.6 (en la sentenäla) die 

Verwirklichung des Anspruchs des Dritten unnot1g vegzogggng1g däfga 

" Verfahrens versto en . — 
den Grundsatz des ordnungsgemaßen „ 1_ h d kurzen Fristen SO- 

ärti en Rechtslage bleiben Bedenken bezug ic er " 

ä?der ignsgesamt restriktiveren Regelungen des EDI gegenuber der alten 

Re%äiiaggeegenüber ist das peruanische und bolivianiscä1e Rec£t3rgßzü(géggp 
. .. .. n s _ 

' t ndsätzhch von der Ruckgabe aus un gew _ 

l;fiiiugs'ä'r'i's'prigirc'llie; Bolivien gibt Dritten zurrundest 30 Tage zur Geltendma 

chung ihrer Ansprüche Zeit [111 C u. D 1ew. 2.3.2. c)]. 

Beim Einziehungsverfahrens obliegt in allen drei Länd:;m dä_äiégül\tägf 

' " ' " tliche Zuor nung em 1 . — 
Entscheidung uber die vermogensrech _ . d' k nk_rete rechts- 

' Bindung der Emz1ehung an ie o _ _ 
gen der oben beschrieben _ _ . _ d Urteil m der 

' ' " hohe Entscheidung mit em _ _ 
w1dnge Tat hangt diese r_1chter „ . " _ __ dmuustra- 

111g unabhang1ge, qua31 a 
Hauptsache zusammen. Eine davon vo _ “b d Schicksal der be— 

' h 'dun des zuständigen Gerichts n er as 

ts'till'i'la'ägäshcmcf'elzn Sächen, wie sie von der B-VO 1893/89201 vorgeschlagen 

wurde ist rechtstaatswidrig: . . . . 

' ' ' " trat1- 
" ' ' - ' enchthchen Verfahren unabhangiges adnums 

l'\'/iirfnahfle's B \\;gtir'r'i'rri't?rgeäzerrt sie nicht nur die Figur _der_ßes3hlagnahme, 

's'gisidern macht den Grundsatz des ordentlichen Verfahrens h1nfallig . 

Außerdem so der CS] weiter, kann "sie zu dem absurden Ergebnis" 

doppelter, voneinander unabhängiger Strafen fuhren. 

' ' d zusätzlich durch die im 
' Geltendmachung der Eigentumsrechte Wir _ _ 

kol€rfibianischen und bolivianischen 1\(/eochlt8 ;äggäsihäiedäeggfiéaääurtrn4 

A ekla te (Art.5 B- _ z . " _ . 

%bW;;;ä/iggeg Bli%lo 4g2/90', 104 Ges. 1008) die rechtmaß1ge Herkunft 

/ 
199 CS] Urteil 1 v. 23.1.1990,in1 Barca, 199021, 8.1 12lff. 

' ' ff: zu 
' 25 v. 22.2.1990, in. Barco, 1990a, S._1169 , 

200 Sägü3;fiäänden Rechtslage findet SlCh in Regimen Pena 

Barco, 199021. 3.908. 

201 Vgl. Art.1‚ 5 , 7 in: Barco, 1990a, S.959ff. 

202 Urteil 78 v. 13.10.89, in: Barco, 1990a. S.962ff. (965). 

st. Rspr. zur den Dritten 
l, 1987ff., % 3046-5 u. 
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der beschlagnahmten Sachen beweisen muß, erschwert. Darin könnte ein 
Verstoß gegen die Garantie des rechtsstaatlichen Verfahrens liegen, als 
dessen wesentlicher Bestandteil die Unschuldsvermutung (presuncion de 
inocencia) gilt (vgl. nur Art.29 kol. Verf.)203. 

Im Falle des Angeklagten ergibt sich jedoch insoweit keine Unverein- 
barkeit, da im gegen ihn stattfindenden Prozeß seine Schuld bewiesen wer- 
den muß und die Einziehung eine aus der Verurteilung folgende Neben- 
strafe darstellt. Art.5 B-VO 1856/89 wurde deshalb auch vom kolumbiani- 
schen CS] mit folgender Argumentation für verfassungsmäßig erklärt: 

" da es eines Strafverfahrens bedarf, sollen offensichtlich Beweise gegen den 
Angeklagten bezüglich irgendeiner der Tathandlungen des Rauschgifthandels be- 
stehen; gründet sich die Beschlagnahme, wie es sein sollte, nicht nur auf einen 
einfachen Verdacht, sondern auf fundierte Gründe beweisrechtlicher Art, kann und 
soll der Gesetzgeber dem Betroffenen die Möglichkeit geben die Anschuldigung 
bezüglich der vermögensmäßigen Verbindung zu widerlegen"204 (Herv.d.Verf.). 

Demnach sieht die Rechtsprechung in der Möglichkeit des Angeklagten, 
die rechtmäßige Herkunft des Eigentums zu beweisen, keine (belastende) 
Beweislastumkehr, sondern die ihn — trotz seiner eventuellen Verwicklung 
in ein Betäubungsmitteldelikt - begünstigende Möglichkeit, Vermögens- 
rechte geltend zu machen. Ähnlich argumentiert der CS] bezüglich der 
Vermögensansprüche Dritter (Art.4-B—VO 2390/89): _, 

"Art.4 tendiert dazu, das Eigentum gutgläubiger Dritter zu garantieren, weshalb er 
ein spezielles Verfahren innerhalb des Prozesses vorsieht, damit sie die Gelegen— 
heit haben, das Eigentum zu beweisen der Eigentümer soll sein Recht beweisen. 
Nach Einschätzung des Gerichts stellt die Vorladung eine weitere prozessuale 
Garantie für denjenigen dar, der glaubt ein Recht an einer Sache zu haben ..."205 
(Herv.d.Verf.). 

Der CS] geht dabei davon aus, daß der rechtmäßige Eigentümer von sich 
aus die entsprechenden Rechte geltend macht: 

"Wenn er es nicht tut, liegt ein Indiz dafür vor, daß die (beschlagnahmte) Sache 
mit einer illegalen Tat in Verbindung steht"205_ 

203 Vgl. Art.“ Nr.l AEMR, 14 Nr.2 IPBPR, 8 Nr.2 AMRK; sekundär: O’Donnell, 
1988, S.169ff. Nach der Interamerikanischen Menschenrechtskomission folgt aus 
der Unschuldsvermutung, daß niemand wegen einer Straftat verurteilt werden 
kann, "sofern seine Schuld nicht vollkommen bewiesen worden ist" (Comisiorz 
Interamericann de DDHH: Diez afios de aetividades 1971-81, Washington 1982, 
3.332, nach: O'Donnell, 1988, 3.169). Nach dem Menschenrechtsausschuß des 
IPBPR obliegt "die Beweislast der Anklage, und der Angeklagte genießt das 
Privileg des Zweifels. Niemand kann als schuldig angesehen werden, wenn nicht 
mindestens die Anklage von jedem vernünftigen Zweifel frei bewiesen werden ist" 
(Comentario General 13, 1984, g 7, nach: ebd., S. 170). 

204 CS] Urteil 69 v. 3.10.89, Barco, 1990a, S.892ff. (909); sekundär: Can— 
cino/Monroy/Granadas, 1990, S. 155ff.; a.A.: AW, 1990, S.43f. 

205 CS] Urteil 1 v. 23.1.1990, Barco, 1990a, S.l l2lff. (1129). 
206 Ebd. 
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Dies stellt keinen Verstoß gegen die Unschuldsvermutung dar, da erst die 
Nichtgeltendmachung zu der Vermutung der rechtswidrigen Verwicklung 
Anlaß gibt und daraufhin der Dritte zum (weiteren) Beteiligten des 
Verfahrens wird, innerhalb dessen die rechtswidrige Verwendung bzw. 
Herkunft zu beweisen ist und die Einziehung als Nebenstrafe verhängt 
werden kann. Entscheidend ist, 

"daß es ein (ordnungsgemäßes) Verfahren gibt, während dessen der Dritte 
Beweise zu seiner Verteidigung behaupten und entsprechende Argumente 
darlegen kann ...207. 

Diese Argumentation überzeugt gerade auch aus praktischen Erwägungen. 
Eine ineffiziente Staatsorganisation gepaart mit dem beschriebenen 
(finanziellen) Einfluß des Drogenhandels und besonderer Ver— 
schleierungstechniken, insbesondere der Benutzung von "Strohmännem", 
erschweren es erheblich, das Nichteigentum und eventuelle kriminelle Ak- 
tivitäten der Eigentumsrechte geltend machenden Verfalnensbeteiligten 
oder Dritter zu beweisen203. Demgegenüber wird es dem Dritten aufgrund 
seiner Sachnähe in der Regel leichter fallen, sein Eigentum zu beweisen. 

Die Comision Especial hat jedoch - trotz der genannten Argumente - ex- 
plizit nur die Beweislastumkehr bezüglich Dritter (Art.6 B-VO 42/90), 
nicht aber bezüglich des Angeklagten (Art.5 B-VO 1856/89) übernommen 
[vgl. III B 2.4.2.b)bb)]. Dies stellt einen Wertungswiderspruch dar, wenn 
die geltenden Beschlagnahmeregeln nicht implizit eine Beweislastumkehr 
bezüglich des Angeklagten enthalten. Dafür sprechen im wesentlichen zwei 
Argumente. Zum einen impliziert die prozessuale Struktur und der Ablauf 
des Beschlagnahmeverfahrens zumindest die Verantwortlichkeit des 
Betroffenen, sein Eigentum geltend zu machen. Zum anderen muß in der 
Verwaltungspraxis in der Regel der Betroffene die sein beschlagnahmtes 
Gut verwaltende Behörde von der Rechtmäßigkeit seines Eigentums über— 
zeugen. Diese eher rechtstatsächlichen Argumente helfen jedoch nicht über 
die positivrechtliche Tatsache hinweg, daß die explizite Beweislastumkehr 
bezüglich des Angeklagten abbedungen, bezüglich Dritter hingegen über- 
nommen wurde, womit jedenfalls ein positivrechtlicher Wertungswider- 
spruch nicht zu leugnen ist. Er erscheint wie einer der zahlreichen Kom- 
promisse gegenüber den Forderungen des Drogenhandels, wobei die prakti— 
schen Auswirkungen noch unklar bleiben. 

Rechtstatsächlich gestaltet sich sowohl das Beschlagnahmeverfahren 
als auch die Verwaltung und endgültige Zweckbestimmung der beschlag- 

207 Ebd., S. 1129f.; deshalb wurde die nur ein vom gerichtlichen Verfahren 
unabhängiges Verwaltungverfahren versehende B-VO 1893/89 für z.T. 
verfassungswidrig erklärt, CSI Urteil v. 3.10.89, in: Barco 1990a, S.962ff. (965). 

208 Krit. mit praktischen Argumenten Castillo, 1991, 8.291. 
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nahmten Sachen schwierig. In einem offiziellen kolumbianischen Bericht 
wurde u.a. auf folgende Probleme hingewiesen209: 

in vielen Fällen wird die Beschlagnahmeakte von Mitgliedern des Heers und der 
Polizei ausgefüllt, die "offen gesagt wenige Kenntnisse besitzen"; 
es finden Doppelbeschlagnahrnen statt oder schon zurückgegebene Sachen werden 
erneut beschlagnahmt; 
von insgesamt 1536 Zuweisungsbeschlüssen zwischen August 89 und 90 wurden 
nur 188 (15%) umgesetzt; 
weder die Beschlagnahmeakten noch die Zuweisungsbeschlüsse enthalten eine 
ausreichend genaue Aufschlüsselung bezüglich Menge, Wert etc.“°; 
die konkrete Vermögensverwaltung wird durch Todesdrohungen, Geld— und 
Platzmangel erschwert; 
die effiziente Verwendung und endgültige Zweckbestimmung wird durch die 
Langsamkeit der Justiz und mangelnde Koordination zwischen zuständigen Orga- 
nen erschwert, beispielsweise geben Polizei und Militär den Richtern in der Regel 
keine Auskunft über die Gründe der Beschlagnahme. 

In einer Anhörung vor dem kolumbianischen Kongreß wurde deshalb von 
Generalstaatsanwalt Gömez M. festgestellt: 

“Die Beschlagnahme war ein totaler Mißerfolg der Staat war weder gerichtlich 
noch verwaltungsmäßig noch technisch vorbereitet ...". 

Werde die gegenwärtige Politik nicht geändert, müßten möglicherweise 
"innerhalb von zwei Jahren alle diese Güter mit enofliien Entschädigungen, die alle 
Kolumbianer zu zahlen haben, zurückgegeben werden"21 ‘. 

Das Problem nimmt zum Teil absurde Formen an, wie folgendes Einge- 
ständnis eines verantwortlichen Beamten zeigt: 

"Was soll der Staat machen, wenn er sich um die Farm eines bekannten Rausch- 
gifthändlers kümmert und die Produktion weiterbetreibt, während er darauf wartet, 
daß sie an ihn zurückgegeben wird? Was macht er, wenn er sich nicht darum küm— 
mert und eine Giraffe stirbt? Soll er sie bezahlen...?"212 

Zusammenfassend kann von einem "echten Chaos" gesprochen werden. 
Nach einem Jahr Einziehungspolitik (August 1989—90) wußte das zustän— 
dige DNE weder, bei welchen Gerichten solche Verfahren anhängig sind, 
noch, in welcher Phase sich die jeweiligen Verfahren befinden. Eine neue 
Organisation der Beschlagnahme mußte demnach "bei Null anfangen"2'3. 

209 Vgl. El Tiempo (Bogota) v. 19.8.1990: "Bienes de la mafia: 365 dias de caos 
..."(aufgr. 'Dossier' des DNE) u. v. 28.8.1990 (Gegendarstell. des damaligen DNE 
Direktors R.E. Arbeläez); Cancino/Monroy/Granadas, 1990, S.l92ff. aufgr. 
Bericht des Justizministeriums; Garcia, 1991, 8.25. 

210 Polizeiliche und militärische Berichte sprechen in besagtem Zeitraum von ca. 1000 
Verrnögensgegenständen: 26 Gebäude, 400 Bauernhöfe, 12 Hotels, 503 
Parkplätze, 23 Flughäfen, 470 Flugzeuge, mindestens 600 Fahrzeuge, 125 
Kaffeehäuser und Diskotheken. 

211 In: El Espectador (Bogota) v. 12.9.1990. 
212 Offiz. Quelle nach El Tiempo v. 19.8.1990. 
213 Ebd. 
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Die "chaotische Situation" ermöglicht Willkür und Korruption. Die staatli— 
chen Behörden verlangen besondere "Verwaltungsgebühren", bestimmte 
Wertgegenstände verschwinden, und Abgeordnete sollen sich ungerechtfer- 
tigt bereichert haben. Viele solcher Fälle sind - nach Auskunft von Gene— 
ralstaatsanwalt Gömez in der genannten Anhörung - bewiesen worden, 
weshalb sich die Frage stelle, "ob es dem Land guttut, all diese Strolcherei 
straflos zu lassen"21 . 

Das Tribunal Superior de Orden Publica hat zahlreiche erstinstanzliche 
Rückgabeentscheidungen der jueces de orden publico aufgehoben, die be- 
treffenden Güter erneut staatlicher Kontrolle unterstellt und damit implizit 
'Unregelmäßigkeiten' zugegeben“? 

Mit dem Regierungswechsel Barco-Gaviria (II 1.) hat die Beschlag- 
nahme - nicht zuletzt aufgrund der geschilderten Probleme - abgenommen, 
und es wird seitdem versucht, den noch immer hohen Anteil beschlag- 
nahmter Güter für soziale Zwecke oder wirtschaftlich zu nutzen“? 

Ähnlich ist die Situation in Perü und Bolivien. 
In Perü wurde, so eine Untersuchungskomission der Abgeordneten- 

kammer, im Rahmen des Beschlagnahmeverfahrens eine "Serie von Delik- 
ten begangen", und die "Güterverwaltung erwies sich als Quelle der Kor- 
ruption", insbesondere für die Polizei, aber auch für die Justiz und die 
Streitkräfte, "die allesamt beschlagnahmte Güter weiterverkauften"”T 

Ebenso "verschwinden" in Bolivien zahlreiche beschlagnahmte Gü- 
ter218. Maldonado stellt fest: . 

"Kein Richter, Staatsanwalt etc. weiß etwas über diese sichergestellten Güter, die 
sich gewöhnlich in Kisten oder Lagern befinden, wo die unteren Beamten Fortbe— 
wegungsmittel und andere Geräte demontieren, bis sie nutzlos und ohne jeden Wert 
sind"2 . 

c) Auslieferung 

Schon aus Kapitel HI geht hervor, daß die Auslieferung in Kolumbien von 
einer größeren rechtlichen und politischen Bedeutung als in Perü und 
Bolivien ist. Während in diesen Ländern im Untersuchungszeitraum nur 

214 El Espectador (Bogota) v. 12.9.1990; auch Moreno, 1988, S.38, wo deshalb die 
Zuständigkeit des nationalen Rechnungshofs (Contralorr’a General de la 
Repüblica) gefordert wird. 

215 El Espectador (Bogota) v. 16.10.1991. Zur neu_ eingeführten Tutela 
(Verfassungsbeschwerde) gemäß Art.86 Verfassung (sowre VO 2591/91, 306/92) 
und der Rückgabe beschlagnahmter Güter, vgl. El Espectador, 7.3.1992-13A. 

216 Hernändez, Interview, Bogotä 24.9.1991. 
217 Castro, Interview, Lima, 13.11.1991; auch kritisch Lamas, 1989, 5.125. 

218 Vgl. nur Presencia, La Paz. 25.10.1991(?): "Escändalo sobre desopariciän de bie- 
nes incautados al narcoträfico“ (Herv.d.Verf.); ebenso die unter 2.5.2. 
geschilderten Fälle. ' 

219 In: Moreno, 1988, S. 38. 

..
»

.-
 

4 



322 Vergleichende Analyse 
Tu 

» « 

eine Auslieferung eines wichtigen Straftäters stattgefunden hat220, hat das 
Medellin-Kartell mit den schon erwähnten Extraditables, den 
"Auslieferbaren" (II 1.4.1.), sogar eine paramilitärische Organisation zur 
Verhinderung von Auslieferungen an die USA gegründet. 

In der Auslieferungspolitik der kolumbianischen Regierung zeigt sich 
exemplarisch die in Presse und Literatur vielfach kritisierte Inkohärenz und 
Wechselhaftigkeit der gesamten Drogenpolitik. Anfang der 80er Jahre 
sprach sich die Regierung "letztendlich aus christlichen Gründen" 
(Präsident Betancur) gegen die Auslieferung au3221. Die Ermordung des 
Justizministers Lara Bonilla im April 1984 läutete eine Wende ein, die Be— 
tancur noch bei der Beerdigung seines Justizministers mit folgenden pathe- 
tischen Worten ankündigte: 

"... wir sind an den Punkt des Nachdenkens über die Bedeutung von Worten wie 
Vaterland, Nation und Bürger gelangt. Diese Konzepte werden von denen mit Fü- 
ßen getreten, die ein Reich ohne Grenzen mit einer schwarzen Fahne und der Un- 
würdigkeit und dem Tod als einzige Ziele geschaffen haben. Hört her, Feinde der 
gesamten Menschheit. Kolumbien wird die Kriminellen übergeben, damit sie 
beispielhaft bestraft werden - in dieser weltweiten Operation gegen einen welt— 
weiten Angriff"222. 

In den nächsten zwei Jahren (1984—86) wurden zwar ca. 12 Rauschgift— 
händler ausgeliefert, die Regierung orientierte sich jedoch in einzelnen 
Fällen eher an der politischen 'Großwetterlage' als an juristischen Kriterien. 
Das zeigt sich etwa daran, daß innerhalb von 2 Monaten einmal eine Aus- 
lieferung wegen unzureichender Beweislage abgelehnt, ein anderes Mal 
bewilligt wurde, da 

"die Beweise dem zuständigen (ausländischen) Richter vorgelegt werden müssen, 
da es der Regierung nicht zukommt darüber zu entscheiden" 23. 

Nachdem der CS] - eingeschüchtert durch das Massaker im Justizpalast 
von 1985 und zahlreiche direkte Drohungen [Il 1.4.3.e)] — der Auslieferung 
die innerstaatliche Rechtsgrundlage entzogen hatte, indem er die dem Aus- 
lieferungsabkommen mit den USA von 1979 innerstaatliche Geltung ver- 
schaffenden Gesetze 27 und 68 für verfassungswidrig erklärte [III B 
2.4.2.e)], reagierte die Exekutive erst drei Jahre später nach der erneuten 
Ermordung eines hohen politischen Funktionärs, des liberalen Prä- 
sidentschaftskandidaten Galan (II 1.4.1.). Am 18.8.1989 — am Tag nach der 

220 Boliviens Bit—Innenminister Arce Gomez wurde im Dezember 1989 in einer 'Nacht 
und Nebel—Aktion‘, die in Kolumbien kaum ungesühnt geblieben wäre, an die USA 
ausgeliefert (NAD 9/Januar 1991/4; R. Matyas, Interview, La Paz, 23.10.1990). 

221 Vgl. Saavedra/Pe’rez, 1990, S.14ff.; Kavass, 1990, S.151ff. (157ff.); Universidad 
de los Andes, 1990, S.89ff.;Ambos, 1991c. 

222 Zit. nach Saavedra/Pérez, 1990, S.18f. 
223 Beschluß der Regierung v.26.8.1985, lit. nach ebd. 5.27. In Deutschland ist eine 

Prüfung des hinreichenden Tatverdachts nach €; 10(2) [RG grundsätzlich 
ausgeschlossen außer bei einem mißbräuchlichen Ersuchen oder 
rechtsstaatswidrigen Verfahren im ersuchenden Staat [BGHSt 32/314 (319ff.)]. 
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Ermordung - wurde die administrative Auslieferung (B-VO 1860/89) mit 
folgender Begründung eingeführt: 

"Da der Rauschgifthandel eine kriminelle Aktivität internationaler Ausführung und 
Wirkungen darstellt benöti man zu seiner Bekämpfung die gemeinsame Aktion 

mittels der Auslieferung"2 4. 

Die Kompromißlosigkeit der Regierung wurde jedoch mit zunehmender 
Aktivität der Extraa'itables (II 1.4.1.) geschwächt und endete schließlich in 
dem konkludenten Friedensangebot der B-VO 2047/90 - freiwillige Uber— 
gabe gegen Nicht-Auslieferung -, das eine breite Unterstützung gefunden 
hat [2.3.2 b)bb)] und in ähnlicher Form - als viermonatige Suspendierung 
der Auslieferung - in Bolivien eingeführt wurde (III D 2.3.2.c)]. Kriminal- 
politisch ging es beiden Regierungen um Befriedung: im Falle Kolumbiens 
um ein Ende der terroristischen Anschläge, im Falle Boliviens um die 
Verhinderung einer gewalttätigen Eskalation des Konflikts mit dem Dro— 
genhandel, wie sie in Kolumbien stattgefunden hat ("Kolum- 
biarrisierung")225_ 

Trotz der Emotionalisierung und Politisierung des Themas, das eine 
sachorientierte und wertungsfreie Debatte erschwert, soll versucht werden, 
auf die wesentlichen juristischen und rechtspolitischen Argumente ein- 
zugeben. 

Im Kern geht es um die Frage, ob die Auslieferung von eigenen Staats— 
angehörigen nicht eine Verletzung der völkerrrechtlichen Schutzpfiicht des 
Staates darstellt, zumal dann, wenn, wie die Kritiker argumentieren, ko- 
lumbianische Staatsangehörige in den USA rechtlich — wegen der Ver- 
schiedenheit der Rechtssysteme - und faktisch — wegen Diskriminierung 
und Willkür von US-Behörden - schlechter als in Kolumbien behandelt 
werden. Schließlich habe jeder Kolumbianer das Recht, im eigenen Land 
von kolumbianischen Gerichten abgeurteilt zu werden, und die 
Auslieferung stelle eine Verletzung der nationalen Souveränität und 
kolumbianischen Traditionen dar2 6. Symptomatisch ist in diesem 
Zusammenhang die öffentliche Distanzierung des ehemaligen 
Gesundheitsministers Navarro Wolf (M19) von drei Auslieferungen, die 
vom Kabinett — einschließlich Navarro — im September 1990 gebilligt 
wurden: 

"Die Auslieferung von Kolumbianern ist gegen mein Gewissen und meine politi— 
schen Uberzeugungen ich unterzeichne den Beschluß (bezüglich der Aushefe— 

224 Begr. der B-VO 1860/89, in: Euren, 1990a, S. 935. 
225 Hernändez, Interview, Bogetä, 24.9.1991; Panda, Interview, La Paz, 6.12.1991; 

auch in Epoca Nr.31 (La Paz), Oktober 1991, 8.50. 
226 Veläsquez, Interview, Medellin 10.9.1990; Vgl. auch CA], 1990, S. 239; APEP, 

1990, S.202ff.; Universidad de los Andes, 1990, S.89ff.; auch Kaplan, 1990, S. 
322ff. (325); Bustos, 1990, S.65f. Die fundierteste Untersuchung stammt vom 
Anwalt des Medellin-Kartells Uribe, 1990. 
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rungen) aus verwaltungstechnischen Gründen, wobei ich öffentlich meinen Dissens 
runder Auslieferung in diesem Fall und in allen anderen Fällen ausdrücke"227‚ 

Der CS] hat diese als eher "sentimental und effekthascherisch denn juri- 
stisch begründet(en)" Argumente in ständiger Rechtsprechung mit 
Praktibalitäts- und Effektivitätsargumenten verworfen: 

"... die. Auslieferung entsteht als juristischer Akt internationaler Solidarität sie 
stellt einen Imperativ da:, ohne den die Kriminalitätsbekämpfimg unmöglich ist 
das Verbrechen und der Verbrecher haben kein Vaterland, und es besteht ein welt- 
äveiträs2 emeinsames Interesse, daß gegen sie ermittelt wird und sie bestraft wer- 
en' . 

Obwohl eine Schutzpflicht des Staates als Teil staatlicher Souveränität 
anerkannt wird, wird einschränkend hinzugefügt, daß 

"diese Schutzpflicht nicht zu einem Verfolgungshindemis werden kann Es han- 
delt Sich nicht um einen Souveränitätsverzicht, sondern um die Notwendigkeit der 
Gerechtigkeit, damit derjenige, der die Rechtsnormen eines ausländischen Staates 
mißachtet hat, dafür vor den Richtern des Ortes zur Verantwortung gezogen wird, wo er die Tat begangen hat ..."229 

In einem jüngeren Urteil wird festgestellt: 

”Die Auslieferung stellt weder einen Souveränitätsverzicht des Staates noch ein 
Abweichen von seiner Strafgewalt und - pflicht-ldarv...., sondern ist der Ausdruck 
internationaler Solidarität und die rechtliche Anerkennung der Souveränität des 
ersuchenden Staates, die Taten, die in seinem Territorium begangen wurden, zu 
untersuchen und zu entscheiden"23o‚ 

Diese eher am - je nach weltanschaulicher Position - positiven oder ne- 
gativen Ziel der Maßnahme als an der Maßnahme selbst orientierten 
Ausführungen verdeutlichen zwar den rechtspolitischen Zweck der 
Auslieferung, beseitigen die rechtlichen Bedenken jedoch nicht 
vollständig. 

Die Rechtsquellen der Auslieferung sind grundsätzlich innerstaatliche 
Vorschriften, zwischenstaatliche Übereinkommen und die Völkerrechtli— 
chen Regeln der Spezialität und Gegenseitigkeit23l_ Demnach verbietet das 
Völkerrecht — bei Beachtung von Spezialitäts— und Gegenseitigkeitsgrund- 
satz (FN 231) — eine Auslieferung eigener Staatsangehöriger grundsätzlich 

227 Zit. nach El Tiempo (Bogeta) v'. 7.9.1990. 
228 Urteil im Fall Heman Botero Moreno v. 2.10.1984, zit. nach: Saavedra/Pérez, 

1990, S. 19ff. 
229 Ebd. 
230 Urteil 68 v.3.10.89 zur Verfassungsmäßigkeit der B—VO 1860/89, in: Barco 1990. 

S.938ff.(942). 
231 Vgl. Linke, 1983, S.18ff. Nach dem Spezialitätsgrundsatz sind Strafverfolgung 

und -vollstreckung irn_ersuchenden Staate nur in den Grenzen von Auslieferungs- 
begehren und —bew1lhgung zulässig, nach dem Gegenseitigkeitsgrundsatz muß 
gewährleistet sein, daß der ersuchende Staat ebenfalls ausliefem würde (vgl. näher 
ebd., S.22f.). _ 
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nicht. Davon zu trennen ist die (entscheidende) Frage nach der in_- 
nerstaatlichen Rechtslage. Im einzelnen ist zu prüfen, ob das innerstaatliche 
Recht eine besondere Ermächtigungsgrundlage verlangt, und wenn ja, ob 
eine solche vorliegt und/oder ob verfassungsrechtliche Gründe gegen die 
Auslieferung sprechen, insbesondere aufgrund eines ausdrücklichen Ver— 
bots der Auslieferung eigener Staatsangehöriger. 

Wie schon ausgeführt [III B 2.4.2.e), C 2.3.2.0), D 2.3.2.c)], unterwirft 
das innerstaatliche Recht Kolumbiens, Penis und Boliviens die Ausliefe- 
rung eigener Staatsangehöriger grundsätzlich einem bilateralen Vertrag und 
den genannten völkerrechtlichen Prinzipien. 

In Kolumbien war die Rechtslage - bis zur neuen Verfassung - jedoch 
etwas komplizierter. 

Nach der h.M. bedeutet der Verweis des Art.l7(2) des kolumbianischen 
CP auf einen "öffentlichen Vertrag", daß eine Auslieferung eigener Staats— 
angehöriger - trotz des Verbotes des Art.l7(3) CP - möglich ist, wenn ein 
entsprechendes bilaterales Auslieferungsabkommen existiert, da nach stän- 
diger Rechtsprechung des CSI ein solches dem innerstaatlichen Recht vor- 
geht232. Folgt man dieser Ansicht, waren Auslieferungen an die USA je— 
denfalls bis zur Verfassungswidrigkeit der dem Auslieferungsabkommen 
von 1979 innerstaatliche Geltung verschaffenden Gesetze 27 und 68 
(Dezember 1986) rechtmäßig”? Die Rechtslage seit diesem Zeitpunkt bis 
zum Erlaß der B-VO 1860/89 (August 1989) und nach deren Erlaß bis zur 
Verabschiedung der neuen Verfassung (Juli 1991) ist unklar. 

Die Verfassungswidrigkeit der Transformationsgesetze berührt nicht die 
völkerrechtliche Wirksamkeit des Auslieferungsabkommens, sondern 
macht es nur als @ Rechtsgrundlage unwirksam, d.h. die USA 
behielten ihren völkerrechtlichen Auslieferungsanspruch234. Dafür spricht 
im übrigen auch, daß der CS] lediglich Formfehler bei der Ausfertigung der 
Transformationsgesetze gerügt hat, jedoch materielle Mängel — also das ei- 
gentliche Abkommen - nicht beanstandet hat [111 B 2.4.2.e)]. Fraglich ist 
indessen, ob die B—VO 1860/89 den Vertrag vollständig als neue inner— 

232 Urteil 68 des CSI v. 3.10.89 zur Verfassungsmäßigkeit der B-VO 1860/89 m.w.N., 
in: Euren, 1990a, S.938ff. (944f.); Urteil v. 27.2.1987 (VE. Mera M.), in: Gaceta 
Judicial 2428/S.105ff. (109); vgl. Zärate, 1985, S.3Sff., 79ff. 

233 A.A. Uribe, 1990, S.19ff., der auch Auslieferungen vor der Unwirksamkeitserklä- 
rung der Gesetze 27 und 68 im Wege einer Art Rückwirkung der Verfassungswid- 
rigkeit für unzulässig hält. 

234 Vgl. nur 46 WÜK (Sa H, Nr.320): "1. Ein Staat kann sich nicht darauf berufen, daß 
seine Zustimmung durch einen Vertrag gebunden zu sein, unter Verletzung einer 
Bestimmung seines innerstaatlichen Rechts über die Zuständigkeit zum Abschluß 
von Verträgen ausgedrückt wurde und daher ungültig sei, sofern nicht die Verlet— 
zung offenkundig war und eine innerstaatliche Rechtsverschrift von grundlegender 
Bedeutung betraf“. Zutreffend Kavass, 1990, S.162ff.; im Ergebnis auch Uribe, 
1990, S.9ff. (16), wenn er gegen ein Wiederaufleben der Verträge von 1888 und 
1940 argumentiert, da der Wille der Regierungen der USA und Kolumbiens, diese 
Verträge aufzuheben, nicht durch eine innerstaatliche Gerichtsentscheidung besei- 
tigt werden kann (außerdem ausdrücklich S. 145, 147f.). 
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staatliche Rechtsgrundlage ersetzen konnte. Der CSI bejaht dies und argu— 
mentiert, daß die Auslieferung (damals noch!) nicht in die Verfassung Ein— 
gang gefunden habe und dem Gesetzgeber deshalb ein Ermessensspielraum 
zustehe, der nur durch unabdingbare rechtstaatliche Prinzipien begrenzt 
sei235‚ Diese Ansicht ist vertretbar, da die ordentlichen Gesetze grundsätz- 
lich gleichrangig sind, führt aber zu dem eigenartigen Ergebnis, daß eine 
im Rahmen des Belagerungszustandes erlassene Exekutivverordnung mit 
"Gesetzeskraft" (III 2.1.) - hier 1860/89 - einem völkerrechtlichen Vertrag 
und dessen ordentlichem Transformationsgesetz gleichgestellt wird, ob— 
wohl nach der hier vertretenen Auslegung die Auslieferung eigener Staats- 
angehöriger einen "öffentlichen Vertrag" voraussetzt. Überzeugender ist 
deshalb die Ansicht, daß die B-VO 1860/89 ohne das völkerrechtlich wirk- 
same Auslieferungsabkommen zwischen den USA und Kolumbien eine 
Auslieferung eigener Staatsangehöriger nicht wirksam anordnen kann235‚ 
Dies übersieht der CSJ, indem er formal auf die Gleichrangigkeit von CP 
und anderen Vorschriften hinweist, ohne - an dieser Stelle - den materiellen 
Regelungsinhalt des Art.l7 CP zu beachten. Schwächt man das materiell— 
rechtliche Erfordernis des Art. 17 CP jedoch im Sinne der CS] ab, wird das 
Instrument der Auslieferung zum politischen Druckmittel, das ohne Rück— 
sicht auf juristische Maßstäbe eingesetzt werden kann. Diese Tendenz wird 
bzw. wurde in Kolumbien zusätzlich durch das«leicht mißbrauchbare ver- 
fassungsrechtliche Notstandsrechts des estado de sitio — jetzt estado de 
conmocion interior - verstärkt (III B2. 1 .). 

Das ausdrückliche Verbot der Auslieferung von Kolumbianem in Art.35 
der neuen Verfassung hat den Art.l7(3) CP faktisch in Verfassungsrang er— 
hoben und obige Auslegung dahingehend erweitert, daß nun nicht einmal 
mehr ein "öffentlicher Vertrag" - geschweige denn eine B-VO - eine gültige 
Ermächtigungsgrundlage darstellen kann. Auch die "Wiener Konvention" 
[III A 1.1.d)] ändert daran nichts, da sie, sofern ins innerstaatliche Recht 
übernommen, nur Gesetzes-, nicht aber Verfassungsrang besitzt (e Art.150 
Nr.16 Verf.). Damit wurde der Rechtsunsicherheit und daraus folgenden 
Politisierung zwar endgültig ein Ende bereitet, die unabdingbare kriminal- 
politische Voraussetzung der Nicht-Auslieferung - effektive Strafverfol— 
gung und -vollstreckung durch die kolumbianischen Behörden - ist jedoch 
nicht erfüllt. Das Verbot ist die Folge der auch von US-Befürwortern er- 
kannten237 mangelnden Popularität der Auslieferung, die darauf zurückzu- 

235 Barco, 1990a, 3.942. Dem entspricht B-VO 1860/89 jedenfalls formal durch Art.?» 
[III 2.4.2. e)], wobei die materielle Durchsetzung dieser Forderungen von den 
kolumbianischen Behörden zu kontrollieren ist. 

236 So im Ergebnis auch Uribe, 1990, S.23ff. (gegen eine Auslieferung ohne 
öffentlichen Vertrag in Auslegung des Art.l7 CP), l39ff. (Völkerrechtswdrigkeit 
der B—VO 1860 wegen Verstoß gegen Auslieferungsvertrag von 1979), 153ff. 
(Verletzung der Art.ll, 121, 61  der alten Verfassung) und l74ff. (Verstoß gegen 
die allgemeinen. Prinzipien des Auslieferungsrechts). 

237 Vgl. etwa die Stellungnahme des US—House of Representatives. Select Committee 
on Narcotics Abuse and Control: Report on the Latinamerica study missions con— 
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führen ist, daß sich die kolumbianische Auslieferungspolitik wegen der 
durch den 'Drogenkrieg' hervorgerufenen Gewalteskalation in eine Sack- 
gasse manövriert hat, die sich plastisch auf die Dichotomie 'Auslieferung = 
Terror' - INicht-Auslieferung = Frieden' reduzieren läßt: 

"If extradition is not permitted, the drug traffickers will never be convicted if 
extradition is permitted Colombian lives will continue to sufi‘er the consequences. 
Colombia does not want to become a safety haven for drug criminals, but at the 
same time it does not wish to endanger the lives of its citizens"238 (Herv.d.Verf.). 

Die bolivianische Rechtslage hat die interessante Frage aufgeworfen, ob 
die Drogenhändler,die sich innerhalb der Frist der "Verordnung der Reue" 
freiwillig gestellt haben, nicht nach Ablauf dieser Frist an die USA ausge- 
liefert werden können. Die Verordnung bestimmt zwar, daß das Außenmi- 
nisterium in solch einem Fall "keinerlei Auslieferungsverfahren einleiten 
wird" (Art.5), doch im Unterschied zu Kolumbien, daß die Auslieferung ei- 
gener Staatsangehöriger nun verfassungsrechtlich verboten hat, gewährt 
Bolivien grundsätzlich die Auslieferung aufgrund des bilateralen Abkom— 
mens mit den USA und der "Wiener Konvention" [vgl. III D 2.3.2.c)]. Die 
Verordnung stellt eine Ausnahme zu diesem Grundsatz insoweit dar, als sie 
den betreffenden (sieben) Drogenhändlern eine innerstaatliche Garantie der 
Nichtauslieferung bietet, sofern sie die Voraussetzung der Verordnung er- 
füllen. Dementsprechend vertritt die bolivianische Regierung die Ansicht, 
daß 

"alle Drogenhändler, die sich der Verordnung der Reue unterworfen haben, unter 
keinem Vorwand an die USA ausgeliefert werden. Nachdem die bolivianische Ju- 
stiz eine Gefängnisstrafe von 10 oder 20 Jahren angeordnet hat, werden die Dro- 
genhändler frei sein, und eine Auslieferung wird nicht möglich sein"”? 

Demgegenüber haben die USA durch ihren Botschafter mehrmals die An- 
sicht vertreten, daß die Verordnung keinen Bolivianer vom Risiko einer 
zukünftigen Auslieferung an die USA befreit240. 

Zur Klärung dieser Frage ist zwischen innerstaatlichem und Völkerrecht 
zu unterscheiden. Innerstaatlich steht es dem ersuchten Staat frei, die Aus- 
lieferung zu suspendieren (Bolivien) oder gar verfassungsrechtlich zu ver- 
bieten (Kolumbien). Stellen die USA in diesem Fall ein Auslieferungsersu- 

cerning international narcotics problems, August 1985, (lit. aus dem Spanischen 
nach Kavass, 1990, S.170f.): "Angesichts der politischen Unpopularität der 
Auslieferung in Kolumbien ist es sehr unwahrscheinlich, daß die Auslieferung zur 
Speerspitze wird, um die Betäubungsmittel zu bekämpfen. Für die kolumbianische 
Regierung ist es klar vorzugswürdig, daß man mit Hilfe der USA ein Programm 
entwickelt, um die Drogenhändler vor kolumbianischen Gerichten zu verurteilen". 
Oder Sherman, 1991, S.l74ff. (177): "... in light of the long tradition of prohibiting 
the extradition of nationals - it is easy to see why Colombians were up in arms re- 
garding extradition" (ähnl. Kaplan, 1990, S.327f). 

238 Kaplan, 1990, 5.328. 
239 Innenminister Saavedra, in: La Razön, La Paz, 25.9.1991; ebenso Panda, 

Interview, La Paz, 6.12.1991. . 
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chen, ist der betreffende Drogenhändler durch die innerstaatliche Rechts— 
lage geschützt, sofern, so die offizielle Position und der Verfassungsrecht- 
ler Miguelz4l, er nach bolivianischem Drogenrecht verurteilt wurde und 
eine Haftstrafe abgebüßt hat bzw. abbüßen wird. Eine nochmalige Verur- 
teilung wegen desselben Delikts in den USA könnte gegen das Verbot der 
Doppelbestrafung (ne bis in idem) verstoßen242‚ Dasselbe Delikt wäre hier 
"Drogenhandel" aufgrund des Gesetzes 1008 und der "Wiener Konven- 
tion"; es wird nicht dadurch zu einem anderen Delikt, daß es an verschie- 
denen Orten (Bolivien bzw. USA) und zu verschiedenen Zeitpunkten be- 
gangen wurde, da der internationale Charakter des Delikts eine grenz— 
überschreitende Begehung und seine mehrstufige Struktur (von Anbau bis 
zum Verkauf an Endkonsumenten) mehrere zusammenhängende Tathand- 
lungen implizieren243_ Es ist allerdings fraglich, ob der Ne-bis-in-idem— 
Grundsatz auf völkerrechtlicher Ebene Geltung beanspruchen kann. Die 
h.M. lehnt dies ab244. Etwas anderes könnte sich nur ergeben, wenn das in- 
nerstaatliche (bolivianische) Recht dem Grundsatz eine erweiterte Bedeu- 
tung zuspricht. Dies ist nicht der Fall. Demnach steht Völkerrecht einer 
Auslieferung an die USA nicht entgegen, und eine Nicht-Auslieferung kann 
allenfalls mit dem Vorrang des innerstaatlichen Rechts begründet werden. 
Im Gegensatz zum kolumbianischen Fall, wo ein eindeutiges verfassungs— 
rechtliches Verbot besteht, das schon aufgrund‚der„ (innerstaatlichen) Nor— 
menhierarchie eventuelle völkerrechtliche Auslieferungsansprüche ver- 
drängt, besteht in Bolivien das Problem, daß das innerstaatliche Verbot sich 
in einer Verordnung erschöpft, die zudem nur befristet gegolten hat. Es ist 
zweifelhaft, ob den USA allein durch eine solch 'schwache' Norm bg; 
gründete völkerrechtliche Auslieferungsansprüche verwehrt werden kön- 
nen, zumal, wenn wie von den USA angekündigt, eventuelle Ausliefe- 
rungsersuchen erst nach Ablauf der Verordnung und eventueller, unbefrie- 
digender Freiheitsstrafen gestellt werden. 

2.4. Strafmmessung und Strafvollzug 

In diesem Abschnitt sollen im Bereich der Strafzumessung Mindest- und 
Höchsstrafen, Strafmilderungen und -schärfungen sowie die Strafenten 

240 Bowers, in: La Razo'n, La Paz, 25.9.1991; ähnlich Callahan, Interview, La Paz, 
6.12.1991. 

241 Miguel, in: La Razän, La Paz, 28.9.1991; Panda, Interview, in: Epoca Nr.3l (La 
Paz) Okt. 1991, 5.51. 

242 Zu diesem Grundsatz, der in erster Linie dem Schutz des Angeklagten dient und 
sich als Verfahrenshindernis auswirkt, schon oben (2.2.1.) und Roxin, 1991, 
S.338f.; Jarass/Pieroth, 1989, Art. 103 RN 25ff. beide m.w.N. 

243 Ähnl. Panda, 1991, S.1 1, der trotz der 34 Artikel des Gesetz 1008 von "einem ein- 
zigen Delikt nachfolgender Begehung, eineitlicher Tat und Handlung" spricht 
(zum internationalen Charakter ebd., S.30). 

244 BVerfGe 75/1ff. m.w.N. Dies wird von Miguel und der offiziellen Ansicht 
übersehen. 
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verglichen und kriminalpolitisch bewertet werden. Im Bereich des Straf- 
vollzugs sind die Begünstigungen vergleichend zu untersuchen, und es ist 
die Frage nach den tatsächlichen Bedingungen zu stellen. 

2.4. 1 . Straüumessung 

Tabelle 10 gibt einen Überblick über Strafmaß bzw. -rahmen und Strafanen 
in den Drogengesetzen der untersuchten Länder. 

Tabelle 10: Strafzumessung 

Kolumbien Perü Bolivien 
(ENE) (C6digo Penal) (Gesetz 1008) 

Strafmaß 
Mindeststrafe (Jahre) 2 (Art.43) 2 (Art.300‚302) 1 (Art.46,47l1) 
Höchststrafe (Jahre) 12 (32f.,37,39,44 _ 15 (296) 25 (481)245 
- geringste 2-5 (43) 2-5 (300.302) l-2 (46,47II) 
- höchste 6—12 (37) 8-15 (296) lO-25 (48I) 
Strafrnilderungen246 
— allgemeine 62,5-75% 87,5-23,3% keine 
- besondere keine keine 33 %(73H) 

Strafschärfungen247 
- allgemeine bis 100% mind. 46,6% 33->100%248 
- besondere keine keine « 25-62% 

Strafarten 
— Freiheitsstrafe prision, privativa de presidio 

arresto (Owi) libertad 

— andere insbesondere Bußgeld249 (weitere unten) 

245 Art.57 i.V.m. 17 Verf. u. 252 Nr.5 CP sieht für Mord mittels "kontrollierter Stoffe" 
30 J. vor, stellt jedoch kein typisches Betäubungsmitteldelikt dar. 

246 All emeine [bz 1. aller Delikte aufgrund geringerer Menge unbeachtlich 
pr05essualer Sonäerregelungen, dazu 2.3.2. b)]: EN_E: von 4-12 J. (Art.32 1,33 I) 
bzw. 3-8 J. (Art.34 I) auf 1—3 J. (Abs.!l v.  An.32-34), prozessual aufgrund Zu- 

sammenarbeit (Art.45); peruanischer CP: v. 8-15 ]. (Art.296) auf 2-8 J. (Art.298 I) 

bzw. 14 J . (Art.298 II); besondere (bzgl. besonderer Delikte): M 0 8 :  nur 

bei Fahrlässigkeit im Falle von Fluchtbegünsti gung auf 2/3 (Art.73 II). 

247 Allgemeine; _EÄE: Verdoppl. der Mindestrafe (Art.38), peruanischgr CP: mind. 

15 J. (Art.297); @ :  um “3 bei Organisation (Art.53) bzw. Amtsträgern 

(Art.65), um '/z bei Waffenbesitz, 213 bei Körperverletzungsfolge u. auf 30 J . ber 

Todesfolge (Art.78); besondere: @ :  von 1—2 auf 2-4 ]. (Art.46), 10-15 J. 

(Art.50) bzw. 8—12]. (Art.51) auf 15-20 ]. bzw. 20—30 J. (Art.52), v. 5-10 J. auf 
10—20 J . (Art.54), v. Bußgeld auf 2-5 J. (Art.62) bzw. 2—4 J . (Art.64), v. 8-12 J. auf 
12-20 ]. (Art.66), v. 4-8 ]. auf 8-12 J. (Art.67). 
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Bei Vergleich des Strafmaßes von Mindest- und " ' ' ' fikant, daß Bolivien die mit Abstand höchste Straff$gillisätfltgrilf2vbslgeillgnpeif nicht die kolumb1anische Sondergesetzgebung aufgrund des Belagerun s— ägftä;i;itä ll)iirtuccl:ksmll_iltigäistüg Dabei handelt es sich in allen drei Ländegm e es " an es "  v 1.2.2.1. . A  ' ' Tatbeständen bestraft das Gesetä 1008 ain sg;2fäiäängigetiglfägglgäihllzmeti 10-15 Jahren (Art.50) gegenüber 4—12 im ENE (37) oder"'anleiten" mitm;- 10 Jahren (Art.54) gegenüber 3-8 im ENE (Art.35: "stimulieren") und 2—5 J. rm CP (302). Bei den Mindeststrafen hingegen handelt es sich um nicht vergle1chbare Tatbestände (vgl. Kapitel III). Es fällt auf daß das Gesetz 1008 die Tathandlungen im Bereich des Kokaanbaus und der ersten Verar— be1tungsstufe um 1-2 J (Art.46, 47 II) nicht nur deutlich milder als die fol— genden Tathandlungen bestraft, sondern auch als die anderen Gesetze Das ENE erfaßt 'Anbauen" — neben "Aufbewahren" und "Finanzieren" - niit 4— 12 J. (Art.32), der neue peruanische CP "Herstellung" — neben "Handel" - mit 8-15 J. (Art.296). Wie schon oben ausgeführt, stellt dies eine völlig unverhältnismäßige und kriminalpolitrsch verfehlte 'Uberkrmunahsierung' 

Kokaanbau bleiben (vgl. II 1.4.2.‚ 2.4.1., 3 4 1 Die dari ' ' Problematrk_ schemt nur vom bolivianischen C‘3esetzgebeil ll)lgägcnliite\zgzliale zu iem},3der ll]'ll diesem Bereich am mildesten bestrt'ift. r en 111 ere1c _ er trafmilderun en und — chärfun en zei ' ' auch von Richtern beklagte "drakonische" und un%bfhäu?i?ääläfle Strafzumessung des Gesetzes 1008251. Eine Strafmilderung wird nur €; dem Sonderfall des Art.73 II gewährt. Die Strafschärfungen betra en z T uber 100% und orientieren sich nicht an einem objektiven Kriteriur%t et . der Drogenmen_ge (wie das ENE und der CP), sondern an dem für ein T‘iilia terstrafrecht typischen Strafschärfungsgrund der Rückfälligkeit (Art 46 59- 62, 64). Damit Wird die inzwischen auch in Lateinamerika völlzogene Hinwendung zum Tatstrafrecht ignoriert. In der Begründung des neue mamschen CP heißt es diesbezüglich: n pe- "Heute erscheint es nicht vertretbar d' ' ' _ _ _ _ , 1ese ungen Formen der B ' ihre Strenge mit der Lebensweise einer Person begründen ('I‘äterstrafräiIll-ta)ltlil%r-dle 

\ 

249 Ein näherer Vergleich erscheint ins ' ' ' _ . _ o_we1t wemg smnvoll, da die Str ' " „Bvulßtgeldläil'n eng an die sozuoökonomrschen Bedingungen, insbesond212'J<IlcleiimCtic‘ell(c)ir-l e , ge upft ist und diese in den drei Ländern große Unterschiede aufweisen. 250 D . . . . ° ' " 82s 2 4 l 2 b), zu den drastrschen Straferhohungen des EDI Veläsquez‚ 1991a‚ 
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halten. Die Refom1kommission hält eine Strafschärfung aufgrund Rückfälligkeit 
oder Gewohnheitsmäßigkeit aus keinem anderen Grund als der Existenz einer oder 
mehrer vorangegangener, schon vollzogener Verurteilungen für unlogisch, inhu— 
man und juristisch sinnlos Eine Person unter Berücksichtigung ihrer vorherigen 
Delikte, deren strafrechtliche Folgen sie schon getragen hat, zu bestrafen, bringt 
eine Verletzung des Ne-bis-in-idem-Grundsatzes... mit sich Die Erfahrung hat 
gezeigt, daß die im Namen der Rückfühgkeit und Gewohnheitsmäßigkeit erlasse- 

. nen drastischen Strafen nicht dazu gedient haben, im Sinne der Generalprävention 
abzuschrecken ..." 

Im Bereich der Strafarten werden als Hauptstrafen - entsprechend den 
nationalen CPs (Art.4lff. kol., 28ff. neuer peruanischer, 26ff. bolivianische 
CP) - Freiheitsstrafen und Bußgelder verhängt. Das kolumbianische ENE 
verhängt bei Ordnungswidrigkeiten (Art.51ff) den einen geringeren 
kriminellen Unwert ausdrückenden Arrest, der nicht in den normalen 
Strafvollzugsanstalten253‚ sondern den sog. comisarias abgebüßt wird 
(Art.45 CP). Die unterschiedlichen Bezeichnungen für die Freiheitsstrafen 
sind auf die Regelungen in den jeweiligen CPs zurückzuführen. Die 
Gesetzgeber Kolumbiens und Perus haben sich der schon erwähnten 
Tendenz einer Hinwendung zum Tatstrafrecht (auch) durch Ver- 
einheitlichung der Strafen angeschlossen. Der kolumbianische CP von 
1980 hat die ursprüngliche Unterscheidung des CP von 1930 zwischen 
presidio für besonders gefährliche Täter und prision für 'normale' Täter 
durch die allgemein geltende prision ersetzt (Art.4l). Der neue 
peruanische CP vom April 1991 hat intemamiento, penitenciaria, re- 
legacion, prisiön des CP von 1924 (Art.10ff.), die ebenfalls auf die 
unterschiedliche Gefährlichkeit verschiedener Tätertypen ‘abstellten, unter 
Berufung auf & 36 des deutschen Altemativentwurfs von 1966254 durch die 
ebenfalls allgemeine privativa de libenad ersetzt255_ Demgegenüber 
unterscheidet der boliviam'sche CP in Art.27 noch immer zwischen 
presidio für schwerwiegendere Delikte und reclusiön für leichtere, so daß 
die Verwendung der strengeren presidio im Gesetz 1008 die aus der Sicht 

251 ParedesMercado, Interview, La Paz 1.11.1990; auch Baptista, 1988, S.27; Mon- 
tafio, 1990, S.22f. 

252 CP (DLeg 635), Exposiciön de Motivos-Antecedentes, in: El Perüano (Diario Ofi- 
cial), April 1991, S.]3ff. (39f.). 

253 Vier Arten von Anstalten werden unterschieden: 7 penitenciarias 
(Freiheitsstrafen), 23 carceles de distrito judicial (in Hauptstädten der 
Departements für vorläufige Festnahme, geringe Freiheitsstrafe); 133 carceles de 
circuito (in Gemeinden für vorl. Festnahme bei 0rtsdelikten), 10 reclurianes de 
mujeres (Frauengefängnisse) sowie eine calonia agricola (bei Raub oder 
Drogentaten für weniger als fünf Jahre) [vgl. Ministerio de Justicia - Direcciön 
General de Prisiones, 1991, 5.37, Annex 4]. Außerdem existieren carceles 
municipales, die allerdings nicht unter Aufsicht des Justizministeriums stehen. 

254 Ebd., 524. 
255 Insbesondere die peruanische Vierfachdifferenzierung war in der Praxis kaum 

durchführbar, vgl. nur die schon positivrechtlich ungenauen Abgrenzungen der 
Art.]0ff. des CP von 1924 (in: CP/CPP/CEP, Lima 1990, S.13f.). 
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des Gesetzgebers besondere Gefährlichkeit des Drogentäters impliziert und 
erneut die besondere Schärfe des Gesetzes 1008 deutlich macht. 

Als Nebenstrafen werden - aufgrund Art.42 kolumbianischer, 30ff. pe- 
ruanischer, 26 bolivianischer CP - Einschränkungen der Berufsausübung 
(z.B. Art.36 II ENE, 296 i.V.m. 36 CP, 59, 62f Ges. 1008), Schließung von 
Einrichtungen (Art.63, 64 Ges. 1008), Rechtsverlust (Art.39 ENE) sowie 
Ausweisung von Ausländern (Art.303 per., 49 III Ges. 1008) angeordnet. 

Im Ergebnis zeigt sich auch hier die insgesamt repressive Tendenz der 
Gesetzgebung und der Mangel an Strafaltemativen, etwa Umwandlung 
(Art.52 peruanischer CP, dazu unten) oder Wiedergutmachung. Daraus 
kann jedoch nicht zwangsläufig auf eine mildere oder schärfere 
Sanktionspraxis in dem einen oder anderen Land geschlossen werden, da 
über die Anwendung des verfügbaren Strafrahmens durch die 
Rechtsprechung kein (vergleichbares) Material vorliegt. Selbst für das 
statistisch besser erfaßte Westeuropa wurde festgestellt: 

"Ein zuverlässiger Vergleich der Strafzumessungspraxis würde voraussetzen, 
daß die Behandlung ähnlicher Fälle festgestellt und miteinander verglichen würde, 
was mit dem vorliegenden statistischen Material nicht zu leisten ist" 6. 

2.4.2. tr all u _ 
4 ( 

a ) Begünstigungen 

Die insbesondere von der kolumbianischen und peruanischen Gesetz- 
gebung in diesem Bereich eingeführten starken Restriktionen bestätigen die 
schon im materiellen und prozessualen Recht festgestellte repressive Ten- 
den2257. 

In beiden Ländern ist vor der Verurteilung die (vorläufige) Freilassung 
oder Aussetzung im Rahmen der U-Haft grundsätzlich ausgeschlossen 
(Art.59ff ED], Ges. 24388), wobei insbesondere Art.59 ED] i.V.m. B-VO 
2047/90 einige Ausnahmen enthält. Die Reform der U-Haft und der 
vorläufigen Freilassung im neuen peruanischen CPP bezieht sich 
ausdrücklich nicht "auf die Fälle, die das Gesetz ausdrücklich verbietet" 
(Art.52). Nach Verurteilung sind grundsätzlich eine Strafaussetzung zur 
Bewährung (Art.60 ED], Ges. 24388) und - nur in Perü - Strafnachlaß, 
kontrollierter Ausgang und bedingte Entlassung ausgeschlossen (Art.44-57 
neuer CEP); die Möglichkeit eines Strafnachlasses wurde jedoch in 
Kolumbien durch B-VO 2047/90 ausdrücklich eröffnet [III B 2.4.2. b)]. 
Fraglich ist, ob die in Perü gemäß Gesetz 24388 verbotene 
"Strafersetzung" durch Art.52 des neuen CP in Form der 
"Strafumwandlung" gewährt wird. Geht man davon aus, daß damit das 
Gleiche gemeint ist, würde die Lex-posten'or-Regel zur Geltung des CP 

256 Meyer, 1987, 3.753. 
257 Im einzelnen, insbesondere zu den Ausnahmen 111 B 2.4.2.c), C 2.3.2.c). 
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führen. Dagegen spricht jedoch dessen zweite Schluß- und 
Ubergangsbestimmung, wonach "die Gesetzesbestimmungen, die die Ver- 
fahrens— und Strafvollzugsbegünstigungen einschränken, weitergelten". 
Demnach bleibt die Strafersetzung in Peni bei Drogendelikten verboten. 

Das bolivianische Gesetz 1008 enthält in diesem Bereich keine Spezial- 
vorschriften, so daß Begünstigungen nach den allgemeinen Vorschriften 
(Art.66ff. CP, 196ff. CPP), die ebenfalls keine Ausnahmen für 

Drogendelikte enthalten, zulässig sind. 

Die genannten restriktiven Tendenzen sind gerade in Lateinamerika er- 
heblichen rechtsstaatlichen Bedenken ausgesetzt—258, da die Zahl der Häft- 
linge ohne rechtskräftige Verurteilung (presos sin condena) enorm hoch ist. 
Nach Untersuchungen von Carranza et al. waren 1989 in Kolumbien 
16.780 von insgesamt 31.077 Häftlingen, also 54%, ohne rechtskräftige 
Verurteilung inhaftiert; in Perü 1986 9.560 von 14.819, also 65%, und in 
Bolivien 1982 653 von 728, also 897%”. Im Jahre 1991 befanden sich 
fast 50% "Gefangene ohne Verurteilung in den kolumbianischen Haftan- 
stalten260 und 73,2% in den gemanischen261; ähnlich dürfte noch immer 
die Situation in Bolivien sein2 2. 

Dies entspricht der Situation im Betäubungsmittelbereich. In den ko- 
lumbianischen Haftanstalten wurden im Jahre 1990 6.801 Betäubungs- 
mitteldelikte und 3.914 Angeklagte registriert263, Im gleichen Jahr saßen 
mindestens 4.377 Häftlinge wegen Betäubungsmitteldelikten in den pe- 
ruanischen Strafvollzugsanstalten, d.h 24,5% der (damals) insgesamt 
17.859 Häftlinge; davon waren 3.198 (73,1%) nicht rechtskräftig verur- 

teilt264. In Bolivien betrug die Zahl der wegen Betäubungsmitteldelikten 

258 Krit. Bustos, 1990, S.127f.; Veläsquez, 19918, 8.7; Avila de Z, 1991, 5.30. 

259 Carranza, 1990, 8.1] (T ab.2); Carranza/Moralliouedßajj'aroni, 1988, S.5 

(Tab.l). 
260 Zum 30.10.1991 waren von insgesamt 27.906 Gefangenen (25.893 Männer, 2013 

Frauen) 13.136 angeklagt und 14.770 verurteilt, davon 4.222 in erster Instanz und 
10.548 in zweiter Instanz (Angaben des Justizministeriums, aufgrund Beltran, In- 
terview, Bogotä, 10.1.1992). 

261 Zum August 1991 waren von insgesamt 14.970 Gefangenen (13.608 Männer, 1362 
Frauen) 10.955 nicht verurteilt, davon 9.987 Männer und 968 Frauen (INPE, 

Poblacion Penal por situacion juridica y sexo, Lima, Loseblatt, November 199 1 ). 

262 Die einzige aktuelle Zahl liefert das Frauengefängnis von La Paz, in dem_ zum Ok— 
tober 1991 von den insgesamt 211 Inhaftierten 17 (8,1%) verurterlt waren 
(Ministerio del Interior, Migracion, Justicia y Defensa Social, La Paz. Loseblatt‚ 
Okt. 1991). 

263 Justizministerium, aufgrund Beltran, Interview, Bogotä, 10.1.1992. 
264 INPE, Poblacion de Internos por trafico ilicito de drogas por direcciones 

regionales, sexo y situaciön juridica correspondiente a 1990, Lima 1991, 
Loseblatt. 1989 von 4.434 wegen Betäubungsmitteldelikten Inhaftierten 3.296 
(74,3%) nicht verurteilt (ebd. für 1989). 
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Inhaftierten in den zwei größten Gefängnissen ca. 20%265. Dieser rechts- 
staatlich unerträglichen Situation sollte durch eine liberalere Anwendung 
der Begünstigungen entgegengewirkt werden. 

b) Prävention 

Außer dem kolumbianischen Projekt zur "integralen Prävention" im 
Strafvollzug (III B 2.2.3) und den unverbindlichen Formulierungen einiger 
Pläne fehlt es an normativen Ansätzen. In Kolumbien wurden als einzigem 
Land aufgrund des genannten Projekts in 40 der 174 Gefängnisse Pro— 
gramme zur primären Prävention (Verhinderung des Konsums), in drei zur 
sekundären Prävention (Behandlung von Konsumenten) begonnen266_ 

In der Praxis267 fehlt es nicht nur an Präventionsprogrammen und be- 
sonderen Behandlungsmöglichkeiten für Konsumenten, sondern es findet 
sogar ein reger Drogenhandel und -konsum‚ im wesentlichen von Kokain- 
paste (basuco, pasta basica, vgl. I 2.2.)‚ in den Gefängnissen statt. Dazu 
existieren zwar keine verläßlichen Statistiken, doch Besuche in den Ge- 
fängnissen und Gespräche mit Gefangenen und Beamten lassen insoweit 
keine Zweifel zu. Nach einer Pilotuntersuchung des kolumbianischen 
Justizrninisteriums (Gefängnisdirektion) in drei Gefängnissen Bogotäs kon— 
sumieren 99% der Insassen Alkohol und 47% illegale Drogen, insbeson- 
dere Marihuana und basuc0268. Nach privaten peruanischen Untersuchun- 
gen sollen beispielsweise im größten Gefängnis des Landes (Lurigancho) 
40% der insgesamt 5.527 Inhaftierten (1989) Drogen konsumieren269_ 
Diese Situation kennzeichnet der Direktor der Rechtsabteilung des pe- 
ruanischen Strafvollzugsinstituts, D. Valenzuela, mit den Worten: 

"Es gibt keine spezielle Behandlung, keine Kontrolle und keine speziellen Trakte; 
es herrscht das 'Gesetz des Dschungels' (ley de la relva), der Konsument wird so 

zum potentiellen Kriminellen ..."27O 

265 San Pedro, La Paz: 246 (18,6%) v. 1.319 Gefangenen; Santa Cruz: 307 (22,8%) v. 
1.346. Dagegen im Frauengefängnis v. Santa Cruz 77 (46%) v. 168 wg. Drogen 
(Ministerio del Interior, Migracion, Justicia y Defensa Social, La Paz, Inseblatt, 
Okt. 1991). 

266 Beitran, Interview, Bogota, 21.9.1991; vgl. auch Ministerio de Justicia - Direcciön 
General de Prisiones, 1991, S. 10, 12. _ 

267 Diese Darstellung basiert auf Besuchen von und Gesprächen in Strafvollzugsan— 
stalten, Herbst 1990 und 1991 (vgl. Annex III); Interviews u.a. mit Garcta, 
Bogeta, 7.9.1990; Beitran u. Jacquin, Bogota, 21.9.1991; Morales, Medelhn, 
15.9.1990; Ruiz, La Paz, 1.11.1990; Valenzuela, Lima, 11.10.1990. Vgl. auch 
Ambos 1991a, 1992c und meinen Artikel in Badische Zeitung, Freiburg. 
22.6.1992; El Espectador (Bogota) v. 22.9.1991; Procuraduria General de la 
Naciön, 1991, S.73f. sowie das (kritische) Interview des neuen Generaldrrektors 
der Gefängnisse Cm. H. Navas R., in: El Espectador, 23.2.1992-7A. 

268 Ministerin de Justicia - Direccio'n General de Prisiones, 1991. S. 17f. 
269 Prada, 1991, 8.10. 
270 Interview, Lima, 1 1.10.1990. 
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Auch im bolivianischen San-Pedro-Gefa‘ngnis ist "drug and alcohol abuse 
common"27l. 
In allen diesen Gefängnissen gelangt die Droge, so übereinstimmend 

Gesprächspartner unterschiedlicher Herkunft, direkt durch die Wärmr oder 
jedenfalls mit deren Duldung in die Anstalten. Die genannte Untersuchung 
des kolumbianischen Iustizministeriums stellt fest: 
' "... man hat beobachtet, daß sich der Konsum von psychoaktiven Stoffen ver- 

mehrt hat. Dies fiihrt seinerseits zu internem Rauschgifthandel, in den das offi- zielle Personal verwickelt ist ..."272 

Hinzu kommt, daß die physischen und ps chischen Bedingungen der mei- 
sten Gefängnisse menschenunwürdig sind 73. Obwohl sich die Situation im 
wirtschaftlich entwickelteren Kolumbien, insbesondere in den Frauenge- 
fängni__ssen, besser als in Perü und Bolivien darstellt, bestimmen hier wie 
dort Uberbelegung274, mangelhafte Ernährung, Hygiene, medizinische 
Versorgung und Rechtsberatung, Mißbräuche des Gefängnispersonals275 
sowie Spannungen der Häftlinge untereinander, die häufig zu gewälttätigen 
Auseinandersetzungen führen, das Bild. 

Die Inhaftierung von bloßen Konsumenten oder kleinen Zwischen- 
händlem ist deshalb kontraproduktiv. Das völlige Fehlen jeglicher Präven- 
tion garantiert nicht nur die Aufrechterhaltung der Abhängigkeit, sondern 
zwingt die Konsumenten dazu, strafbar_e Handlungen zu begehen, um an 
die 'Ware' zu kommen. Der allgemeine Uberlebenskampf ('ley de la selva') 
macht ehemalige - im schlimmsten Fall - kleinkriminelle Zwischenhändler 

271 US Department of State, 1991, 8.517. 
272 Ministerin de Justicia - Direcciön General de Prisiones, 1991, 8.15. 
273 Dazu — neben FN 267 - Carranza, 1990, S.10ff.; US Department of State, 1991, S. 

517 (Bolivien), 742 (Perü: "... prison conditions are appalling, bordering on the 
medieval"); AW/CAJ, 1990, S.43ff. (Perü); Procuradurz'a General de la Naciön. 
1991, S.72ff. (Kolumbien: "...Verletzung der elementarsten Menschenrechte ..."); 
Agudelo, 1990, S.XIII; Ambos, 1989, S.94ff., 113ff. m.w.N.; El Tiempo (Bogotä) 
v. 29.9.1991. Zur europäischen Situation insbesondere Beristain, 1988/89, S.80ff. 

274 Nach Zahlen des Justizministeriums befanden sich in den 175 Gefängnissen Ko- 
lumbiens zum 30.7.1991 29.357 Häftlinge (27.175 Männer, 2.182 Frauen) bei 
einer Kapazität von 28.303. Am größten ist die Uberbelegung in den carceles de 
distrito judicial (14.028 statt 10.694 Häftlinge), während in den penitenciarias 
(4.4003 bei Kapazität von 5.006) und carceles de circuito (9.114 bei 10.160) die 
Kapazität nicht voll ausgenutzt ist (nach El Tiempo, Bogotä, 20.10.1991; zu den 
verschiedenen Anstaltstypen vgl. FN 253). In den 110 Haftanstalten Perus 
befanden sich zum Juni 1991 16.788 Gefangene bei einer Kapazität von 19.541; 
überbelegt sind die großen Stadtgefängnisse Limas, z.B. Lurigancho (4.185 statt 
2.400 Personen), Miguel Castro Castro (1.948 statt 1.200) [INPE, Boletin 
Estadistico Penitenciario, ler semestre 1991, Lima, Oktober 1991, S.4f.]. Dies 
führt im Extremfall dazu, daß 5-6 Häftlinge in Zellen von 2m schlafen (Besuche, 
Annex III; Procuraa'uria General de la Naciön, 1991, 5.74). 

275 Nach der Procuradurt'a General de la Naciän, 1991, 8.73 bezogen sich 80% der 
insgesamt 395 Anzeigen während 1990/91 (bis Mai) auf Mißbräuche der 
Direktoren und des Wachpersonals. 
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oder 'mulas' zu Tätern von schweren Körperverletzungen, Raub, Ver— 
gewaltigung, — wenn nötig - Totschlag und anderen Delikten. Der freizü— 
gige Drogenkonsum und —handel in den Anstalten bringt ursprünglich 
'saubere' Gefangene in Kontakt mit der Droge und macht sie zu Gelegen— 
heits- oder Gewohnheitskonsumenten. 

Im Ergebnis erzeugt der staatliche Strafvollzug auf diese Weise mehr 
Probleme, als er löst. Nach Ende des Vollzugs haben die Inhaftierten grö- 
ßere Probleme mit Drogen als bei ihrer Einweisung. Sie sind überdies we- 
gen der erlebten kriminellen Praktiken fiir schwere Straftaten anfälliger 
geworden”? 

2.5. Exkurs: "Drogenkrieg", Menschenrechte und Aufstandsbe- 
kämpfung 

Die Erklärung des "Drogenkriegs" durch die US—Regierung hat, wie schon 
gezeigt wurde, zu einer Eskalation der Gewalt und Militarisierung der 
Drogenpolitik in den betroffenen Ländern, insbesondere im Haupthan- 
delszentrum Medellin (Kolumbien) und den Anbauregionen Huallaga 
(Perü) und Chapare (Bolivien), geführt [II 1.4.1., 2.4.2. b), 3.4.2. b), III A 
3.2.]. 

Bei den in diesem Rahmen durchgeführten Polizei- oder Militäropera- 
tionen kommt es, so kritisieren zahlreiche Menschenrechtsorganisationen 
und unabhängige Juristen, nicht selten zu rechtsstaatlich bedenklichen Ein— 
griffen in die Grund— und Menschenrechte. Dabei äußern sich diese Ein- 
griffe in Kolumbien anders als in Perü und Bolivien und sollen deshalb 
zunächst getrennt dargestellt und abschließend vergleichend bewertet wer- 
den. 

2.5.] . Kolumbien 

Die offizielle Drogenpolitik, so lautet die Kritik, gebrauche den Rausch- 
gifthandel und —terrorismus als "Sündenbock" (chivo expiaton'o) fiir jegli- 
che Form der Gewalt im Lande, insbesondere die zahlreichen Morde an der 
politischen Linken (II 1.1.): 

“... erwähnt man die sichtbarsten Tatsachen der Gewalt, wie die direkten Angriffe 
gegen das Leben und die persönliche Unversehrtheit, wird der Rauschgifthandel 
zum 'Sündenbock' man weist ihm das Monopol aller Schlechtigketten, die unser 
Volk zur Zeit belästigen, zu: Massaker, Völkermorde, Söldner, gedungene Mörder 
(sicarios), Paramilitärs, Terrorismus, Verschwinden von Menschen etc."277. 

276 Zutreffend Agudelo, 1990, S.XIII: "Unsere Gefängnisse sind Höhlen,in denen die 
Resozialisierung unmöglich ist wir sind bei der Vergeltung als emzrgem Zweck, 
die sie (die Strafe, d. Verf.) tatsächlich erfüllt, stehengeblieben". 

277 Londofia, 1990, 3.35; ebenso Universidad de los Andes, 1990, S.29ff.; AW, 1990, 
5.26, 57; Palacio/Rojas, 1990, S.86, 91. 
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Selbst offizielle Stimmen, wie etwa der ehemalige Bürgermeister Me- 
dellins, ] . Gomez (konservative Partei), kritisieren diese Strategie: 

"Immer wenn irgendetwas passiert, sagt die Regierung, 'das waren die Rauschgift- händler' .. das erscheint mir äußerst schwerwiegend, weil sie damit die Leute dazu anstiften, Straftaten zu begehen, ohne sich dafür verantworten zu müssen da- 2tgig' können sich die Leute verstecken, die die UP, M19 etc. vernichten wollen 

Der Rauschgifthandel hilft so nicht nur, "die wahren Ursachen der Pro— bleme Kolumbiens zu verdecken"279, sondern wird zur staatlichen Legiti— 
mation verstärkter Repression in Form des 'Drogenkrieges'. Davon sind je- 
doch nicht nur die unmittelbar in den Drogenhandel Verwickelten betrof- fen280, sondern, so die Kritiker weiter, die soziale und politische Opposi- 
tion im allgemeinen, für deren Unterdrückung der "Drogenkrieg" einen 
Vorwand liefere: 

"Im Namen dieses sogenannten Drogenkrieges werden neue Gefängnismechanis- 
men entworfen und die (soziale2 Kontrolle verstärkt, um immer mehr Schichten der Bevölkerung zu disziplinieren" 8'. 

In normativer Hinsicht zeigt sich diese Tendenz anhand der genannten 
‘rnittelbaren B-VOen', die als Reaktionen auf Ermordungen hochrangiger 
politischer oder staatlicher Funktionäre erlassen wurden [HI B 2.4.1.2. b)]. 
Sie werden zwar offiziell aufgrund der Gewaltakte "von mit dem Rausch— 
gifthandel zusamrnenhängenden Gruppen" erlassen, kriminalisieren im Be- 
schlußteil jedoch Handlungen vom - nicht definierten - politischen Terro- 
rismus bis zu gewaltlosen Formen des sozialen Protests und haben rechts- 
staatlich bedenkliche Eingriffsgrundlagen, insbesondere für die Streitkräfte, 
geschaffen”? Garcia hat in einer gründlichen Untersuchung diesen Wider— 
spruch heraus gearbeitet und zutreffend darauf hingewiesen, daß das gesell- 

278 Interview, Medellin, 11.9.1990. 
279 A. Caballero, zit. nach Landafio, 1990, 8.36. 
280 Dazu Generalstaatsanwalt. J. Cordoba: "Es gilt als sicher daß sich auch die 

Menschenrechtsverletzungen gegen Rauschgifthändler gesteigert haben man be— 
richtet von schweren Folterungen, Verhaftungen und 'Verschwinden' von 
Familienangehörigen sowie extralegalen Hinrichtungen" (Interview, Bogota, 
16.11.1990). Vgl. auch AW, 1992a, S.75 und die zahlreichen Kommuniqués der 
Extraditables, die Menschenrechtsverletzungen denunzieren. 

281 CAJ—SC, 1990c, S.7; diese Ansicht wird insbesondere von kolumbianischen 
Menschenrechtsorganisationen vertreten, etwa der CAJ-SC, 199031. 8.158, 161, 
1990b, S.101ff., 1990d, 8.17, 1991a, S.48f., 1991c, S.62f.; Londofio, 1990, 3.37; 
Reyes, 1990, 5.122; AW, 1990, S.4, 58; Palacio/Rojar, 1990, S.9l, 97; Pinzon 
(CNPDDH), Interview, Bogota 17.9.1990; Valle, Interview, Medellin, 14.9.1990; 
Londofio, Interview, 11.9.1990; Matyas, Interview, Bogota, 24.9.1990. 

282 Zu nennen ist hier insbesondere das Antiterrorismusstatut B—VO ISO/88 [vgl. 
schon III B 2.4.1.2b); Londofio, 1990, S.37f., Ambos. 1989, S.2lff., 7lff.]; andere 
Beispiele sind die B—VO 182/88 sowie die nach der Ermordung Galans am 
18.8.1989 erlassenen B-V0en 1857, 1858, 1859, 1863, 2013 (vgl. AW, 1990b, 
S.42; CAJ-SC, 1990a, 8.104; CAJ-SC, 1990d, S.8, 18; Uprimny, 1990, 5.60; 
Buster, 1990, S.64ff.). 

;
;

‘
E

‘
 

u 
v 
|. 



338 Vergleichende Analyse 
s.. 

schaftliche Feindbild durch die B-V0en erweitert worden ist283. Jüngstes 
Beispiel einer solchen Gesetzgebung ist das im einzelnen schon kritisierte 
ED], dessen extensive Kompetenzzuweisung an die Rechtsprechung der 
öffentlichen Ordnung Delikte des allgemeinen Strafrechts und somit allge- 
meine Straftäter einem rechtsstaatlich bedenklichen Spezialverfahren unter- 
wirft und im Zuge dieser Kompetenzregelungen materiellrechtliche Straf- 
schärfungen eingeführt hat284. „ 

Diese Rechtslage begünstigt Übergriffe der Sicherheitskräfte gegen un- 
beteiligte Zivilbevölkerung bzw. die politische Opposition. So wurden etwa 
innerhalb von 10 Tagen nach Erlaß der B-V0en des Augustes 1989 (FN 
282) mehr als 11.000 Personen verhaftet, von denen die Mehrzahl schon 
nach kurzer Zeit wieder entlassen werden mußte, da keine Verbindung zum 
Drogenhandel bestand”? Übergriffe gegen die politische Opposition fin— 
den insbesondere in Medellin statt und richten sich in erster Linie gegen die 
Volksbewegung. So wurden etwa im Oktober 1989 vier Mitglieder des 
"Volksinstituts zur Fortbildung" (Instituto Popular de Capacitacio'n) ver— 
haftet, mußten aber auf richterliche Anordnung wieder freigelassen wer- 
den286_ Solche Verhaftungen finden in der Regel im Rahmen von den als, 
raqueteos bezeichneten Razzien ganzer barrios der nordöstlichen und 
nordwestlichen Zone Medellins - meist ohne richterliche Anordnung - statt 
und sind von Verletzun en der körperlichen Integrität und des Eigentums 
der Bewohner begleitet 87. Nach Augenzeugenberichten richtet sich die 
Repression mehr gegen das Volk und die Volksschichten als gegen den 
Rauschgifthandel, und die Sicherheitskräfte mißbrauchen die ihnen im 
Rahmen des Drogenkrieges zugestandenen Rechte288‚ 

Der Generalstaatsanwalt für Menschenrechte und jetzige Defensor del 
Pueblo, J. Cordoba, stellte dazu fest: 

"Die außerordentliche Gesetzgebung hat einige Freiräume für die Streitkräfte und 
die Polizei geschaffen ..., die auf eine Umgehung rechtsstaatlicher Kontrollen, etwa 
durch das Ministerin Publica oder die Generalstaatsanwaltschaft für Menschen— 

283 Garcia, 1991, S.26ff. (30). 
284 Krit. Veldsquez, 1991a, S.4ff.;Aponte, 1990, S.78ff. 
285 CAJ—SC, 1990a, 5.101; AW, 1990, 8.48. In dieser Aktion wurden weiter 467 

Grundstücke durchsucht und besetzt, 1.313 Fahrzeuge, mehr als 1.000 Waffen, 28 
] achten, 346 Flugzeuge und 28.521 Tiere beschlagnahmt. 

286 CAJ-SC, 1990a, 3.110. 
287 Dazu anschaulich, aus militärischer Sicht (Ex-Coronel) Bahamön, 1991, S.29ff., 

nach dessen Ansicht in diesen Fällen "der Zweck die Mittel heiligt" (8.34), d.h. 
konkret die wirksame Bekämpfung des Narcoterrorismus die rechtswidrigen (ohne 
[nachträgliche] richterliche Anordnung) Freiheitseingriffe notwendig mache (zur 
Einstellung gegenüber der Justiz auch V 5.3.). 

288 Gespräche und Interviews bei einem Besuch der betroffenen Zonen (nororiental 
und noroccidental) Medellins, September 1990 (dazu Ambos, 1991a u. 1991d). 
Vgl.auch AW, 1990, S.49ff.: "The elite police corps has committed serious abuses 
in pursuit of drug traffickers" (8.49); A1, 1991, 5.69: "... the Elite Police Corps 
was responsible for a series of multiple killings of youths in poor neighbourhoods 
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rechte, die nicht den Verhören beiwohnen und die notwendigen Informationen er— 
halten können, abzielen... diese Zuständigkeiten aufgrund der B-V0en haben den 
Streitkräften sicherlich erlaubt, Menschenrechte zu verletzen, und zwar in 
folgenden Bereichen: durch Folter, die eine größere Bedeutung erlangt hat und in 
Verhören in Abwesenheit des Verteidigers und Staatsanwaltes praktiziert wird 
mittels sehr subtiler Behandlungen, die normalerweise keine Spuren hinterlassen, 
psychische und manchmal auch physische Gewalt; außerdem gibt es zahlreiche 
Fälle illegaler Festnahmen, d.h. ohne vorherige Anordnung und ohne daß es sich 
um Flagranzdelikte handelt; es werden willkürliche Durchsuchungen bei 
Gewerkschaftem, Studenten, Führem der Linken, m.a.W. bei allen der Opposition 
zugehörigen Personen durchgeführt unter dem Vorwand, Drogen zu suchen... so 
hat man den Kampf gegen den Rauschgifthandel in einen eher politischen Kampf 
umfunktioniert"28 . 

Diese teilweise Verlagerung des "Drogenkrieges" zu einem "schmutzigen 
Krieg" gegen die politische Opposition290 erklärt sich zum einen aus den 
strategischen Prioritäten der Streitkräfte und der US-Außenpolitik, die im 
Bereich der Aufstandsbekämpfung liegen (dazu schon 111 A 3.2.)‚ zum 
anderen aus der ebenfalls schon dargestellten engen Verquickung zwischen 
den kolumbianischen Sicherheitskräften und einigen Organisationen des 
Drogenhandels, die auf gemeinsamen wirtschaftlichen und strategischen 
Interessen beruht [dazu II 1.4.2.b), 1.4.3.c)]. Diese Verquickung wurde 
bislang von offizieller Seite negiert oder ignoriert. Zwar hat sich der 
offizielle Diskurs unter der Gaviria-Regierung gewandelt, und der Schutz 
der Menschenrechte wird nun — im Einklang mit dem geltenden 
Völkerrecht291 - als "Priorität der Regierung" und "zentrale Verpflichtung 

des Staates" betrachtet292, doch noch immer wird im(geltenden) Recht 
statt von paramilitärischen Gruppen von "bewaffneten Gruppen darunter 
Todesschwadronen, Banden gedungener Mörder oder Gruppen zur Selbst— 
verteidigung, fälschlicherweise als Paramilitärs bezeichnet"293 
(Herv.d.Verf.), gesprochen. Diese Terminologie lenkt von der Mitverant- 

of Medellin during the govemment's continued offensive against drug trafficking 
organizations" (auch AW, 1992a, S.75ff.). 

289 Interview, Bogota, 16.11.1990; ebenso Gallen, 1991b, S.87f. 
290 Vgl. zum "schmutzigen Krieg": Mayer 1990, S.208ff.; De Rom:, 198%, 5.72; Bu- 

stas, 1990, 8.67, 118ff. (120), 133; Gallen, 1991b, S.13ff. 
291 Der kolumbianische Staat ist als Völkerrechtssubjekt Adressat völkerrechtlicher 

Verpflichtungen, insbesondere auch aus der AMRK (Minvielle, 1988, S.68f.)‚ und 
muß deshalb durch sein völkerrechtliches Vertretungsorgan (die Exekutive) die 
Einhaltung der Menschenrechte gewährleisten (zutreff. CAJ-SC, 1991a, S.4Sf., 
1991e, 3.64; Gallan, 1991b, S.39ff.). 

292 Presidencia de la Republica, 199121, 5.43 (erstes Zitat); Gaviria, 1991, 52; CA]- 
SC, 1991b, S.7, dies begrüßend. 

293 So die B-V0en 813-815 von 1989, in: Barco, 1990a, S.829ff. In den insgesamt 18 
Artikeln wird die Existenz des Paramilitarismus neunmal mittels der genannten 
Formel verneint. In der von der Comision Especial übernommen Fassung wird im- 
merhin noch dreimal von "fflschlicherweise als Paramilitärs bezeichneten Grup- 
pen" gesprochen (Art.2 VO 2253/91, VO 2254/91 und VO 2269/91, in: Derecha 
Colombiano, Bogotä, Nr.359, November 1991, S.405-409, 436). Bis heute sind die 
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wortung staatlicher Sicherheitsorgane für die politische Gewalt in Kolum— 
bien ab. Im Ergebnis erschwert sie einen wirksamen Schutz der Menschen— 
rechte, da die mita staatlichen Sicherheitsorganen kollaborierenden bzw. 
von diesen gegründeten paramilitärischen Banden den faktischen Schutz 
der Regierung genießen und nicht strafrechtlich verfolgt werden294‚ In der 
Menschenrechtsforschung herrscht jedoch Übereinstimmung darüber, daß 
der Staat sich die von ihm zugelassenen oder geduldeten Menschenrechts- 
verletzungen zurechnen lassen muß, als hätten sie seine eigenen Organe 
begangen95 

2.5.2. Peru’ und Bolivien 

Die Situation in Perü und Bolivien ist partiell vergleichbar und weniger 
komplex als in Kolumbien. Jedoch müssen auch hier zwei Problemebenen 
unterschieden werden. Zum einen geht es, wie in Kolumbien, um Interes— 
sen und Wirkungen des "Drogenkrieges", zum anderen um direkte Men— 
schenrechtsverletzungen gegen die bäuerliche Bevölkerung im Rahmen der 
Kokabekämpfung. 

Zum "Drogenkrieg" kann auf die Darstellung in Kapitel III (A 3. 2.) 
verwiesen werden. Die Kritiker werfen den USA .vor, traditionelle geostra- 
tegische Interessen zu verfolgen. Im Gegensatz zur kolumbianischen Situa- 
tion, wo sich die allgemeinen antidemokratisch-autoritären Tendenzen der 
Drogenpolitik sogar normativ belegen lassen, erscheint die peruanische und 
bolivianische Drogenpolitik über die Repression des Drogenhandels hin- 
ausgehende Ziele jedoch nicht zu verfolgen. Allerdings hat die Regierung 
Fujimori den 'N'arcoterrorismus wiederholt öffentlich auge riffen und ihn 
sogar- rechtshistorisch einmalig- strafrechtlich kodifiziert2 5. Die Verbin- 
dung zwischen "Drogenkrieg" und Aufstandsbekämpfung wird, jedenfalls 
in Per1’1, dadurch sichtbar, daß die bedeutenden bewaffneten Gruppen (SL, 
MRTA) in der Hauptkokaregion (Huallaga) agieren und auf die ein oder 

paramilitärischen Gruppen noch nicht explizit verboten werden [vgl. schon, auch 
zu A11.223 Verf., II 1.4.3.c)]. 

294 Vgl. CAJ-SC 1990a, 3.108, 1990d, S.l3f., 1991a, S.4Sf.; AW, 1990, S.48f.; AW, 
1992a, S. 85ff.; AI, 1988a; Gallon, 1991b, S.40ff. sowie die Antwort der 
kolumbianische Regierung: Presidencia de la Republica, 1988. Die Gaviria- 
Regierung scheint diese Kritik in gewisser Weise anzuerkennen, wenn der 
Präsident selbst zugesteht, daß "die Regierung weder die Schwere der Anklagen 
gegen ihre Amtsträger verleugnen noch ignorieren kann, bis zu welchem Punkt 
impunidad (Straflosigkeit) herrscht" (Gaviria, 1991, 8.3). 

295 Waldmann, 1991, S.35 m.w.N.; im Ergebnis ebenso CAJ-SC, 1991c, 8.64. 
296 So stellte Präs. Fujimori etwa in einem Interview im Juni 1991 fest: "das größte 

Problem Perus ist der narcoterrorismo" (nach NAD 15/Juli 1991/3); ähnlich in sei- 
ner Rede zum US—Abkommen: "Per1'1 ist auf dem Weg sich in ein vollkommen 
narcoterroristisches Land zu verwandeln ..." (El Perüano, Lima, 16.5.1991, 8.4). 
Zur strafrechtlichen Erfassung — im Rahmen der Geldwäsche (D-Leg 736, DL 
25428) - vgl. III C 2.3.1.b). 
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andere Weise mit den Kokabauem und -händlem zusammenarbeiten [II 
2.4.2.b)]. 

Dies darf jedoch nicht den Blick darauf verstehen, daß in der Praxis des 
"Drogenkn'eges" die Menschenrechte der bäuerlichen Bevölkerung zum 
Teil erheblich verletzt werden. 

Im peruanischen Alto Huallaga bestehen die Menschenrechtsverlet- 
zungen im 

"Verschwinden von Personen, Anneebombardierungen und polizeilichen Mißbräu- 
che gegen Zivilisten bei Razzien nach Drogen"297. 

Bäuerliche Organisationen denunzieren' 'eine Reihe von Mißbräuchen" der 
Polizei, u.a. unrechtmäßiges Eintreten 9in Wohnungen, Sachbeschädi- 
gungen, Diebstahl und Körperverletzung298 

Im Norden der bolivianischen Chapare-Region tritt die Praxis der US- 
bolivianischen Drogenkontrolle in Form von Bombeneinschlägen an den 
Wegrändem, zerstörten Häusern, herumliegenden Gebäudeteilen in Er- 
scheinung. Am 20. August 1990 hat die UMOPAR zusammen mit der US- 
DEA beispielsweise die von den Bauern als Verbindung zwischen Isinuta 
und Chimore erstellte Straße bombardiert, weil sie nach ihrer Version als 
"Piste von Drogenhändlern genutzt werden kann“, obwohl die Einheimi- 
schen behaupten, die Pisten lägen versteckt in dichterem Dschungel”? 
Örtliche Menschenrechtsorganisationen haben zahlreiche polizeiliche 
Übergriffe— von direkter Körperverletzung bis zu willkürlichen Verhaftun- 
gen — dokumentiert. Einige Beispiele300 

Am 11.8.1990 verschafften sich um 18 Uhr 4 Mitglieder von UMOPAR gewaltsam 
Zutritt zum Haus von Rufino Revollo und Paulina Enriquez im Dorf Villa Tunari. 
Sie verprügelten und verletzten den Bruder von P. Enriquez, Felix Fernandez, weil 
er sich mit der Freundin eines der UMOPAR-Mitglieder eingelassen habe. Als 
dieses Mitglied (Norasco Vasquez) auf F. Fernandez anlegte, um ihn zu töten, ka- 
men die Nachbarn zur Hilfe. 

297 AW/CAJ, 1990, S.114 (auch 75ff.); vgl. auch Apradeh, 1990b, S.15ff.; GAO, 
19910, S.22ff.; Inca Srltda, 1990, S.4, 22; Walsh, 1991, S.2f. 

298 Federacion de Campesinos del Alto Huallaga (FEDECAH): Comunicado 002, 
Uchiza, 12.10.1990; vgl. auch Garcia—Saya'n: "die Opfer der Repression sind die 
Bauern", Interview in La Republica (Lima) v. 8.10.1990. 

299 Besuch und Gespräche in dieser Region im Okt. 1990 und November 1991 (Annex 
II]; auch Ambos, 199121, S.3lf.). Nach Bauernführer E. Morales bombardierte die 
US DEA auch 1991 die Straßen (La Razön, La Paz, 5.6.1991; Presencia, La Paz, 
25.9.1991). 

300 Dokumentation der Menschenrechtsversammlung von Cochabamba, Einsicht- 
nahme, Kopien und Interview mit deren Vorsitzendem Pater F. Aguilö, Cocha- 
bamba, 29.10.1990 1.1. 26.11.1991. Vgl. auch die Stellungnahme der "Comision 
Interinstitucional de Derechos Humanos", Cochabamba, 3.8.1991, wo von einer 
"Serie von Mißbräuchen der UMOPAR" gesprochen wird. Nach Deutscher 
Bundestag, 1990, S.20 gesteht der ehemalige UMOPAR-Oberbefehlshaber "rüde" 
Einsätze ein. 
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Am 15.8.1990 wurde um 9.30 h der Busfahrer Lucio Lopez Claros von der Dro— 
genpolizei ohne Haftbefehl verhaftet, mehrere Stunden verhört, danach wurde sein 
Haus durchsucht, wobei auch in ihm nicht gehörende Räume eingetreten wurde, 
schließlich wurden Fingerabdrücke genommen und eine schriftliche Erklärung an- 
gefertigt. 
Am 26.7.1990 um 8 Uhr wurde Victor Soria Galvarro von der Drogenpolizei auf 
seinem Heimweg festgenommen, danach wurde eine Hausdurchsuchung durchge— 
führt. Bei der Protokollaufnahme auf der Wache wurde ihm erklärt, daß er für US $ 
5.000, die von seiner Schwester, einer Apothekerin, in ihrer Apotheke übergeben 
werden sollten, freigelassen würde. Falls er dieses "Angebot" anzeige, würde er er- 
neut festgenommen und ins Gefängnis geworfen. Einen Tag später, am 27.7., 
wurde von dem Biochemiker Gerardo Manrique beobachtet, wie Hilda Soda 
Galvarro, die Schwester von Victor, US $ 4.000 einem in Zivil gekleideten Mann 
in ihrer Apotheke übergab. Auf die Frage, ob dies für einen Arzneimitteleinkauf 
gewesen sein, antwortete H. Soria G., das sei für "eine spezielle Angelegenheit", 
die mit ihrem Bruder zu tun habe. 
Am 14.2.1991 wurde Frau Julia Romero in ihrer Wohnung in Cochabamba fest- 
genommen und diese ohne Haft— oder Durchsuchungsbefehl durchsucht. Als ihr 
Ehemann bei der örtlichen Drogenpolizei vorsprach, verlangte der anwesende Te- 
niente Tonico für die Freilassung vom 1 . Romero US$ 1000. Der Ehemann konnte 
nur US$ 300 bezahlen, worauf Romero freigelassen wurde. 

Diese Exzesse haben schließlich im August 1992 zur 1Einsetzung einer 
"interinstitutionellen Untersuchungskonüssion" geführt30 

Die Denunziationen beschränken sich jedoch'nicht nur auf die nationa— 
len Sicherheitsorgane, sondern betreffen auch die US-DEA und haben sich 
soweit verdichtet, daß selbst die bolivianische Regierung und die US-Bot- 
schaft in La Paz die Möglichkeit von Mißbräuchen durch die DEA zugeben 
mußten302 

2.5.3. Vergleichende Bewertung 

Im "Drogenkrieg" geht es nicht nur um die Bekämpfung von Kokaanbau 
und Kokainhandel in der Andenregion, sondern auch um traditionelle He- 
gemonialinteressen der USA, die nach dem Zerfall der sozialistischen 
Staatengemeinschaft eine neue ideologische Legitimation in der Kokainge- 
fahr gefunden haben. Diese Interessen verbinden sich mit den Aufstands- 
bekämpfungsinteressen der betreffenden nationalen Streitkräfte, die sich in 
Kolumbien sogar auf normativer Ebene mit Hilfe der (mittelbaren) Dro- 
gengesetzgebung Geltung verschafft haben. Dort ist demnach die Trennung 
zwischen "Subversion" und Drogenhande1schon formal aufgehoben, der 

301 NAD 29/September 1992/6. 
302 Vgl. die Stellungnahme des Innenministers Saavedra: "... die Spannung könnte ei- 

nige Mißbräuche seitens der DEA verursacht haben" (La Razän, La Paz, 
10.9.1991), die des Bit—Chefs der FELCN, Grl. Gutiérrez bzgl. der Operation 
"refugio seguro" (Presencia, La Paz, 30.10.1991) u. die der Marine (La Razän, 
24.7.1991). Ebenfalls diese Möglichkeit nicht ausschließend Callahan, Interview. 
La Paz, 6.12.1991. Bestätigend Lanza, Interview, La Paz, 25.11.1991; Aguilö, In- 
terview, Cochabamba, 26. 1 1.1991. 
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"(Drogen)krieg" gilt dem narcoterrorismo. Auch in Peru gilt der Kampf 
vorrangig dem narcoterrorismo und eine Vermischung findet faktisch dort 
statt, wo Drogenhandel und Subversion ineinander übergehen 
[narcoguerilla‚ II 2.4.2.b)]. In Bolivien kann man von einer solchen Ver- 
bindung nur sprechen, wenn man den Widerstand gegen die Kokare- 
duktionspolitik, wie es einige offizielle Kreise tun, als "subversiv" be- 
'trachtet [3.4.2.b)]. 

Im Drogenkrieg finden auch zahlreiche Menschenrechtsverletzungen 
statt, der Krieg wird zum "Krieg gegen die lokale Bevölkerung"303. In di- 
rekter Form (d.h. als unmittelbare Folge der Drogenpolitik) gegen die Ko- 
kabauem, insbesondere in Perü und Bolivien, sowie in indirekter Form 
(d.h. als mittelbare Folge der Drogenpolitik) gegen die politische und 
soziale Opposition im allgemeinen, vor allem in Kolumbien. 

3. Zusammenfassung und Teilergebnis II 

Vergleicht man Gesetzgebung und Politik der untersuchten Länder, fällt 
auf, daß der positivrechtliche und drogenpolitische Schwerpunkt eindeutig 
im Bereich 'Kontrolle und Repression' liegt ( ]  .). 

Innerhalb von Kontrolle und Repressign' lassen sich in vier Unterbe- 
reichen besondere Charakteristika, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der 
untersuchten Länder herausarbeiten (2. ). 

Die Kokapflanze wird grundsätzlich krirninalisiert, und ihr Rechtsstatus 
wird nur in Bolivien, wo zwischen traditionellem und neuem Kokaanbau 
zur Kokainverarbeitung unterschieden wird, geregelt. Dies führt - jedenfalls 
in den Hauptkokaanbauländem Pen'1 und Bolivien - zu einer Kriminalisie— 
rung des Großteils der bäuerlichen Bevölkerung, die damit in die Illegalität 
gedrängt wird (2.1.). 

Im materiellen Recht ist entsprechend der Vorgabe der internationalen 
Abkommen (III A 1) eine strafrechtliche Expansion durch eine Vorverlage- 
rung der Strafbarkeit (Ausgestaltung der Tatbestände als abstrakte Gefällt- 
dungsdelikte, selbständige Kriminalisierung von Vorbereitungs- und Teil- 
nahmehandlungen etc.), durch die Verwendung von Tatbeständen aus dem 
allgemeinen Strafrecht (Sonderdelikte etc.) und durch Schaffung neuer De— 
likte (LT. Nachverlagerung der Strafbarkeit bei Folgedelikten, ins- 
besondere "Geldwaschen") festzustellen (2.2.1., 2.2.4.) Als Rechtsgu]; 
wird, ohne die damit verbundenen Widersprüche aufzulösen, auf die 
"öffentliche Gesundheit" zurückgegriffen, obwohl zahlreiche andere 
Interessen geschützt werden (2.2.2). Der Konsum ist nur ausdrücklich 
straffrei in Peru, in Bolivien impliziert die vorgesehene Behandlung (statt 
Strafe) Straffreiheit, in Kolumbien wird er als Ordnungswidrigkeit verfolgt. 

303 Baratta/Christie et  al., 1991, S.2. 



ll, & 
344 Vérgleichende Analyse 345 

‘;‘3 

Aufgrund der praktischen Abgrenzungsprobleme zwischen Besitz zum 
Zwecke des Eigenkonsums und zum Zwecke des Handels und der bei der 
Polizei verbreiteten Ansicht, daß der Drogenbesitzer grundsätzlich ein 
Delinquent sei, findet jedoch eine faktische Kriminalisierung des Konsums, 
jedenfalls auf operativ-polizeilicher Ebene, in allen drei Ländern statt 
(2.2.3.). Strafrechtliche Expansion, Konturenlosigkeit des Rechtsguts, 
faktische Kriminalisierung des Konsums und die damit einhergehende oder 
daraus folgende Tendenz der Kriminalisierung und Verfolgung von 
Konsumenten und Kleindealem lassen das materielle Recht der 
untersuchten Länder dem der westlichen Konsumentenländer sehr ähnlich 
erscheinen304. Als Unterschied bleibt die zusätzliche Kriminalisierung der 
Kokaproduzenten in den Anbauländem. 

Im prozessualen Recht geht es im Kern um die erleichterte polizeiliche 
Verfolgung und gerichtliche Verurteilung der Betäubungsmitteltäter. Im 
Namen der Effektivität (dazu unten) werden — wie im Betäubungsmittel- 
recht der Konsumentenländer — rechtstaatliche Freiheits- und Verfahrensga- 
rantien, insbesondere durch Ausdehnung der Zwangsmaßnahmen (2.3.3.), 
erheblich eingeschränkt (2.3). Besonderheiten bilden - aus europäischer 
Sicht - die Einschränkung des Habeas-Corpus-Rechts [2.3.3.a)] und die 
herausragende Bedeutung der Auslieferung, insbesondere in Kolumbien 
[2.3.3.c)]. . 

Im Bereich Strafzumessung und Strafvol ist zum einen eine Ten- 
denz zu drastischen 1Abschreckungs)strafen festzustellen (2.4.1) Zum an- 
deren führt die restriktive Gewährung von Begünstigungen (in Verbindung 
mit der schon festgestellten Ausdehnung der Zwangsmaßnahmen in Form 
von Freiheitseinschränkungen) zu einem hohen Anteil von wegen Betäu- 
bungsmitteldelikten Inhaftierten. Fehlende Präventionsprograme und 
reger Drogenverkehr in den Haftanstalten werfen wiederum neue 
Konsumprobleme auf (2.4.2). 

Neben der schon genannten besonderen Behandlung der Kokapflanze 
stellt die Frage nach den Hintergründen und Interessen des sogenannten 
"Drogenkriegs" die andere Besonderheit in den Drogenpolitiken der unter- 
suchten Ländern dar (2.5.). Die Existenz bewaffneter Gruppen in Kolum- 
bien und Perü sowie eines gewaltlosen bäuerlich-gewerkschaftlichen Wi- 
derstandes in Bolivien birgt die Gefahr eines Mißbrauchs der im Namen 
des "Drogenkn'egs" erlassenen Ermächtigungsgrundlagen in sich. 

304 Vgl. dazu Albrecht, 1991, S.70ff.; Meyer, 1987, S.740ff.; Albrecht/van Kalmthout, 
1989, S.429ff. alle m.w.N.(i.e. schon oben zitiert). 

V. Wirksamkeit 

In Fortführung der in dieser Arbeit entwickelten Systematik (III B-D, IV) 
soll in diesem Kapitel die Wirksamkeit der Drogenpolitik in den Bereichen 
Prävention, Substitution sowie Kontrolle und Repression untersucht 
werden. ' 

Die Wirksamkeit der Präventionspolitik läßt sich an der Entwicklung 
der Konsumzahlen messen (l.). _ 

Eine erfolgreiche Substitutionspolitik setzt voraus, daß die 
Kokanettoanbauflächen zugunsten alternativer landwirtschaftlicher Pro- 
dukte zurückgegangen sind (2.). _ 

Die Beurteilung der Wirksamkeit der Drogenpolitik im Bereich Kon- 
trolle und Repression, der den Schwerpunkt darstellt (IV 1.2., 3.), ist mit 
größeren Schwierigkeiten verbunden. Das hängt - neben der grundsätzh- 
chen Skepsis hinsichtlich der Effektivität strafrechtlicher Sozralkontrolle 
im Drogenbereich1 - insbesondere damit zusammen, daß die komplexen 

Wirkungszusammenhänge schon die Erstellung theoretisch abge51cherter 
Kausalmodelle erheblich erschweren. Hinzu kommt die Schwierigkeit der 
Beschaffung empirischen Materials (dazu 3.1.). Schließlich werden auch 
von offizieller Seite keine Bewertungskriterien geliefert. Damit wird ver- 
sucht, die offizielle Prohibitionspolitik gleichsam immun gegen jegliche 
externe Effektivitätskontrolle zu machen, da deren negatives Ergebnis der 
offiziellen Politik die Legitimationsgrundlage, insbesondere für die recht- 
staatlichen Beschränkungen (IV 2.), entziehen würde. Gleichwohl können 

diese Schwierigkeiten nicht den Verzicht auf jegliche Bewertung bedeuten. 
Zunächst sollen die polizeilichen Aktivitäten dargestellt (3.1.) und 

sodann deren Einfluß auf Drogenkriminalität und -handel untersucht 
werden (3.2.). Von wirksamer polizeilicher Drogenkontrolle kann nur dann 
gesprochen werden, wenn Drogenkriminalität und -gewalt zummdest_ sta- 
gnieren (3.21), Gerichtsverfahren eröffnet werden und mit Verurteilung 
enden (3.2.2.) sowie die von der Repression Betroffenen w1cht1ge Funktio- 
nen im Drogenhandel einnehmen (3.2.3) 

1 Dazu schon Meyer, 1987, S.736f.; Albrecht, 1991, S.78f.‚ 84 beide m.w.N.; 
Baratta, 1990, 8.12. 
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Die nur geringe Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen ergibt sich schon 
aus der oben dargestellten steigenden Tendenz des Drogen-, insbesondere 
Kokapastenkonsums (II 1.2., 2.2., 3.2.). In allen drei Ländern haben die 
geringen Erfolge zu einer politischen Umorientierung zugunsten eines 
integralen Ansatzes geführt (III B 2.2., C 2.1., D. 2.1.), dessen Erfolg noch 
nicht absehbar ist. 

Für die bis dato verzeichnete geringe Wirksamkeit gibt es einige Erklä- 
rungen. 

Die Prävention spielt im Rahmen der nationalen Drogenpolitiken - so 
auch selbstkritisch Regierungsfunktionäre2 — eine zwar wachsende, aber 
noch immer untergeordnete Rolle. Dies führt in Perti sogar so weit, daß der 
Staat praktisch durch eine private, völlig von den USA finanzierte Ein- 
richtung (CEDRO) ersetzt wird (III C 2.4.2.). In Kolumbien befaßten sich 
zum Dezember 1991 von den insgesamt zwölf unter Aufsicht der DNE 
durchgeführten Projekten nur zwei mit "integraler Prävention", und zwar 
"mittels der Massenmedien"3. 

Die Prävention ist - wie die gesamte Drogenpolitik - mehr (Peru und 
Bolivien) oder weniger (Kolumbien) auf auslägdische Hilfe angewiesen, 
die vorrangig an der Bekämpfung des Drogenhandels mittels repressiver 
Maßnahmen interessiert ist (vgl. nur die "Andean Strategy" III A 3.1. Ta— 
belle 8). Hinzu kommt, daß diese Gelder - meist am Staat vorbei — privaten 
oder halbstaatlichen Organisationen zufließen, die, von westlichen Geber— 
ländem, insbesondere den USA, geschaffen und finanziert, eine an der 
westlichen Konsumproblematik orientierte Präventionspolitik betreiben, 
die häufig nicht der sozioökonomischen Situation in den Produzentenlän— 
dern entspricht. So kritisiert etwa Mario Sanchez, Generaldirektor der boli— 
vianischen Präventionsbehörde CONAPRE, daß die von den USA finan- 
zierten NGOs "andere Schwerpunkte setzen, etwa mit den Massenrriedien 
arbeiten", während die bolivianische Präventionspolitik "strukturelle Ände— 
rungen" anstrebe4. 

Die polizeiliche Praxis differenziert nicht ausreichend zwischen Kon— 
sument, Händler-Konsument und Händler5 (dazu auch 3.2.2.). Es wurde 
schon oben darauf hingewiesen, daß dieses Problem in der kriminalisieren- 
den und undifferenzierten Behandlung des Konsums, jedenfalls im kolum- 
bianischen und bolivianischen Recht, angelegt ist (IV 2.2.3). 

Die Behandlung und Rehabilitation von Abhängigen scheitern trotz ent— 
sprechender gesetzlicher Regelungen in der Praxis meist am Fehlen ent- 

2 Lopez, Interview, Bogota, 18.9.1990; Baixeras, Interview, La Paz, 22.11.1991; 
Sanchez, Interview, La Paz, 22.11.1991; zu den Ergebnissen des kolnmbianischen 
Plans von 1985 Universidad de los Andes, 1990, S.48ff. 

3 DNE: Estado de los proyectos UNDCP, Bogota, Dezember 1991. 
4 Sanchez, Interview, La Paz, 22.11.1991. 
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sprechender Einrichtungen oder an deren mangelhafter technischer und 
personeller Ausstattung. In Bolivien etwa existiert nur ein von CONAPRE 
geleitetes Rehabilitationszentrum mit 12 Betten6. Dies führt — neben der 
schon genannten polizeilichen Konzeption der Konsumenten als Straftäter - 
zur Inhaftierung zahlreicher Konsumenten bzw. Händler-Konsumenten, die 
in den Gefängnissen völlig auf sich allein gestellt sind (IV 2.4.2.) 

2. Substitution und alternative Entwicklung 

Langfristiges Ziel der Substitutionspolitik ist die völlige Ersetzung bzw. 
Zerstörung des zur Kokainherstellung angebauten Kokas. Der Erfolg dieser 
Politik kann dadurch gemessen werden, daß man die ersetzten bzw. zer- 
störten Anbauflächen mit Nettoanbauflächen (Gesamtflächen abzüglich der 
zerstörten Flächen) vergleicht. Solange die Nettoanbauflächen trotz Zerstö- 
rungsmaßnahmen ansteigen, wie das in Kolumbien und Bolivien bis 1989 
und in Perü bis 1990 der Fall war, wird mehr Koka neu angebaut als beste- 
hendes zerstört. Die Entwicklung der Nettoanbauflächen zwischen 1987 
und 1991 läßt sich an folgender Tabelle7 ablesen. 

Tabelle 1 ]: Kokanettoanbaufläche zum 31.12./Zerstörung (in ha) 

Jahre Kolumbien8 Perü Bolivien 

1987 22.500/ 460 108.800] 355 40.360/1.040 
1988 34.000/ 230 ] 10.400/5. 130 48.925/ 1.475 
1989 42.400! 640 120.400/ 1.285 5290012500 
1990 40.100/ 900 121.300/ 0 50.300/8.100 
1991 38.400/2.500 121.300/--- 48.600/7.000 

Die Nettosteigerungen von 8.400 ha (Kolumbien) und 3.975 ha (Bolivien) 
trotz Zerstörung von 640 bzw. 2.500 ha im Laufe des Jahres 1989 sind da- 
mit zu erklären, daß in Kolumbien 9.040 (8.400 + 640) ha und Bolivien fast 
6.500 (3.975 + 2.500) ha (illegal) neu angebaut wurden. Dieses aus Sicht 
der offiziellen Substitutionspolitik negative Verhältnis neues/zerstörtes 
Koka hat sich erst 1990 umgekehrt, als in Kolumbien und Bolivien erst- 
mals mehr Koka zerstört (900 bzw. 8.100 ha) als neu angebaut (minus 

5 Dipp, Interview, La Paz, 25.10.1990. 
6 Sanchez, Interview, La Paz, 22.11.1991. 
7 Im Interesse der Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit wurden nur die Angaben des 

US Department of Stare-BINM, 1991, 3.88, 101, 122 verwendet; die Zahlen von 
1991 sind Schätzungen; zur Zahlenproblematik schon 11 1.3., 2.3.‚ 3.3. 

8 Ohne Berücksichtigung von Marihuana (Cannabis), dessen Anbau "appears to be 
substantially eliminated", da allein 1987-91 fast 14.000 ha zerstört wurden 
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1.400 bzw. plus 5.500 ha9) wurde. In den Jahren 1991 und 1992 gab es je- 
doch wieder 'Rückschläge', da insbesondere die in Bolivien - im Abkom- 
men mit den USA vorgegebene (III D 2.2.4.) - Reduzierung von 7.000 ha 
und 5.400 ha nicht erreicht wurden“). Trotzdem hat Bolivien im Ver- 
gleichszeitraum (1987-1991) am meisten Koka (brutto) reduziert: ca. 
17.000 ha gegenüber ca. 6.700 in Peru und 4.000 in Kolumbien“. In Ko— 
lumbien ist die verglichen mit der Bmttoreduktion relativ hohe Nettore- 
duktion auf die schon oben festgestellte allgemein fallende Tendenz des 
Kokaanbaus zurückzuführen (II 1.3.2). In Peru haben sich die ohnehin - 
mit Ausnahme des Jahres 1988 - spärlichen Reduktionsbemühungen ge— 
genüber der Entwicklung der Nettoanbaufläche bis zur Gegenwart kaum 
bemerkbar gemacht. So gab es etwa 1988/89 eine Nettosteigerung von 
10.000 ha, d.h. es wurden im Laufe des Jahres 1989 11.285 ha (10.000 + 
1.285) Koka neu angebaut, also achtmal mehr als zerstört. Die Zerstörung von 233.240 qm Kokasaat im März 199012 kann nicht darüber hinwegtäu- 
schen, daß, wie Tabelle 11 zeigt, der militärische Ausnahmezustand und 
der Einfluß der Aufständischen (SL und mehr und mehr auch MRTA) in 
der Huallaga—Region eine ernsthafte Reduktionspolitik erschweren, wenn nicht unmöglich machen13‚ Zutreffend wird selbst im Abkommen mit den 
USA vom Mai 1991 festgestellt, daß sich "bis zum letzten Jahr die Ko- kaanbaufläche vergrößert hat"l4. «' _ 

Insgesamt gesehen geben deshalb die verfügbaren Zahlen keinen Anlaß 
zu Optimismus. Selbst offizielle Stellen sind skeptisch und sprechen von 

(Nettoanbaufläche 1990 1.500 ha), vgl. US Department of State-BINM, 1991, S.100f.; auchl] 1.3. 
9 Eigene Berechnung: Differenz zwischen Zerstörung 1990 und Nettoreduktion 1989/90, d.h. im Falle Kolumbiens 900 minus 2.300 und im Falle Boliviens 8.100 minus 2.600 ha. 
10 1991 wurde die Anbaufläche um 4.628 ha, 1992 (bis Oktober) um 4.139 ha ven‘in- gert (MACA—SUBEDESAL, Fax v. 13.11.1992). Vgl. dazu auch Presencia, La Paz, 13.11.1991: "Plazo para erradicaciön de 7.000 ha 'es fatal‘" (boliv. Vizepräs. Ossio); NAD BEI/November 1992/3. 1989 wurde das Ziel (5.000 ha) ebenfalls nicht erreicht, 1990 aber die vom PIDYS vorgegebenen 6.000 ha übertroffen. 
11 Für Bolivien: Subsecretaria de Desarrollo Alternative, Computerauszug, Nov. 1991 (davon ca. 16.000 ha allein in Cochabamba). Für Eerü: Tabelle 11. Für & @ :  DNE. 
12 US Department afState-BINM, 1991, S. 120f. 
13 Anfang 1989 hat die peruanische Regierung die erzwungene Zerstörung suspendiert (Hemdndez, 1991, 8.7). Zwischen Februar 1989 und März 1990 wurden die Reduktionsmaßnahmen aufgrund der zunehmenden Gewalt ausgesetzt, obwohl allein 1989 26.000 ha zerstört werden sollten (kritisch US—House of Representtttives. 1990, S.39f.). Mit der seit Ende 1991 sichtbaren Produktionsverlagerung (H 2.3.) ist sogar die gegenläufige Tendenz einer Ersetzung des Kaffees durch Koka verbunden (NAD 30/Oktober 1992/4f.). Vgl. auch 11 2.4.2 u. meine Artikel in Die Tageszeitung (Berlin) v. 8.1.1992 11. El Espectadar, Bogotä, 1.3.92—2D. 
14 In: CEDRO, 1991, S.3 (Nr.3). 
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einem nur "langsamen Erfolg"15 oder gar, so die peruanische Polizei in ei— 
nem geheimen Dokument, von einem "Scheitern der Substrtutmnspoh- 
tik"15. Schon aus Tabelle 11 ergibt sich, daß der von den USA den Anden- 
ländem nahegelegte Ansatz, das Problem des Kokainkonsu_ms hauptsach- 
lich durch Vernichtung des Kokaanbaus als 'Quelle allen Ubels' losen zu 
können, falsch ist. 

Das Ausmaß der Zerstörungen im Verhältnis zur Gesamtanbaufläche der 
drei Länder ist zu gering. Im Jahre 1990 wurden 9.000 ha von msgesamt 
220.700 ha zerstört, d.h. gerade 4% der Gesamtanbaufläche. Von einer 
wirksamen Zerstörung könnte erst dann die Rede sein, wenn sov1el Koka 
zerstört würde, daß die noch vorhandenen Anbauflächen die zur Kokam- 
herstellung benötigte Kokanachfrage nicht mehr decken könnten,_denn erst 
dann Wäre die Verarbeitung schon an der Quelle 'bloclnert'. Be1 einem Zer- 
störungsanteil von 4% ist mit größter Wahrscheinltchett nicht davon auszu- 
gehen, daß dieser Fall jemals eintritt”. ‘ _ 

Einer erfolgreichen Substitutionspolitik steht nn Wege, daß m den 
Hauptanbauländem Bolivien und Petri — in genngerem Maße 1n|Kolumb1en 
- die Anbauflächen mit Leichtigkeit 'weg von der Repressron in andere, 
unzugänglicher Regionen verlagert werden können. So hat das US Depart- 
ment of State bezüglich Perü feststellen müssen: 

" ' ' ' the er Hualla a Valle (UHV) appears to have 
rZr£ilalilrfetihtfarijrrl€/dgäligtranélfetllrégs adjlfc%lit to the Ugl-[V havä experienced an increase 
in coca planting ..."13. 

Seit Ende 1991 ist in Perü eine Produktionsverlagerurig weg vom Alto 
Huallaga in den unzugänglicheren Norden San Martms (Huallaga Central, 
Hajo Huallaga) sowie die Departements Amazonas und Loretto (Ucayah 
Fluß) festzustellen, so daß sogar von einem "Verschwinden des Alto Hual- 
Inga" gesprochen wird (schon 11 2.3.). In der bohvramschen Chapare- 
Region haben ebenfalls Verlagerungen in den unzuganglrcheren Norden 
Cochabambas (Isibore Secure) und ins Dept. Bern stattgefunden, so daß, 
wie schon erwähnt, nur 1990 ein realer Rückgang der Nettoanbauflache 
eingetreten ist und 1991/92 sich die Bruttoreduktion kaum bemerkbar 
gemacht hat”. Wegen der Möglichkeit, auf andere Gebiete auszuwe10hen, 

15 So Giraldo, Interview, Bogota‚ 17.9.1991, den folgenden Ausführungen im Ergeb- 
nis zustimmend. 

16 PNP—DINTID, 1989, 3.3. 5 V fu b k -t K k d- den welt 

' . 4: "Die o e  e r "  are1 von o a ,  ie - 
„ ältetilgrftfl3(eytlljgirf zlbilc?1% 1clufalizz7iert, ziehtgldie Wirksafnkeit einer Politik der Angebots- 

. kontrolle ernsthaft in Zweifel ...“. 
18 USDepartment ofState—BINM, 1991, S.114. C h b b R 

' ex III ', Alam, Interview, oe a am a; amera, 
19 läuiäf$iiwdfa gaig,l2)g. 103390; US—l-Iouse of Reprerentatives, 1990, S.65f.; ATÖOS‚ 

1991a 3.32; La Razo'n, La Paz, 29.9.1991 ("Aumenta producerön de droga ); La 
Razönl 29.11.1991 (zu Beni); vgl. auch meinen Artikel in El Espectadar, Bogotä‚ 
28.2.1992—15A [vgl. auch H 3.3.]. 
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wird die Zerstörung deshalb niemals bewirken können, daß das zur 
Kokainherstellung notwendige Kokaangebot ernsthaft gefährdet wird. Es 
läßt sich sogar die These vertreten, daß der Drogenhandel diese 
Nettoreduktionen tolerieren kann, da auch die reduzierte Anbaufläche und 
Produktion noch weit über die zur Kokainherstellung notwendige 
Kokamenge hinausgehen. Die militärisch-politische Ausnahmesituation 
und soziökonomische Krise in den Anbaugebieten sowie die in manchen 
Gegenden vollkommen fehlende staatliche Präsenz, insbesondere in der 
Huallaga—Region, auf die schon in Kap. II hingewiesen wurde, begünstigen 
jedenfalls die Einflußnahme und Kontrollmöglichkeiten dieser kriminellen 
Organisationen. 

Schließlich darf nicht übersehen werden, daß die Gesamtreduktion Boli- 
viens seit 1987, wie oben erwähnt, zu einem Gutteil auf Entschädigungs- 
zahlungen in Höhe von US$ 2.000/ha im Rahmen des PIDYS (III D 2.2.2.) 
und (unerfüllte) Versprechungen "alternativer Entwicklung" zurückzufüh— 
ren sind20. Viele der entschädigten Bauern haben jedoch nach Verbrauch 
des Geldes mangels Alternativen an anderen Stellen wieder Koka ange- 
baut“. Weiter beruht der bolivianische ebenso wie der kolumbianische Er- 
folg (Projekt Col/85/426) auf niedrigen Kokapreisen”, die zwar das er— 
klärte Ziel der offiziellen Drogenkontrollpolitik sind und die Substitution 
begünstigen, jedoch langfristig ein Faktor erhöhter Instabilität der Substi- 
tutionsprogramme sind (dazu auch VI 2.1.). Sie sind die Folge der seit Au- 
gust 1989 verstärkten kolumbianischen Repression”, die zu einer Vermin— 

20 7.766 ha der im Jahre 1990 zerstörten 8.100 wurden so bezahlt (US Department of 
State—BINM, 1991, 8.81); zu den Preisen auch US-House afRepresentatives, 1990, 
8.65. 

21 Besuch und Gespräche in allen Anbauzonen (Annex TH); Amber, 1991a, S.3lf.; 
US-Hause afRepresentativer, 1990, S.68; kritisch Quiraga, 1990, S.67ff. 

22 Im Oktober 1991 wurden im Cauca (Gemeinde Argelia, Puerto Rico) für eine ar- 
roba Koka (12 kg) 4.000 pesos (6,5 US $ bei ein US $: 600 pesos) bezahlt, für das 
Hauptsubstitutionsprodukt Kaffee 8.000, für Kakao 5.000, für 1 kg Yuca 22 pesos, 
für 1 gr. basuco 110 pesos (Besuch und Gespräche, 23. bis 25.10.1991). Im 
peruanischen Alto Huallaga wurde zwar nur noch 1 US$/kg gezahlt (für Paste 
240), doch für Kakao nur 0,6/kg. Dort soll der Bauer durchschnittlich US$ 2.000 
jährlich am Kokaanbau verdienen (nach De Rementeria, El Comercia, Lima, 
17.8.1992). In La Convenciön zahlt das staatliche ENACO ca. 12 US$/arroba (12 
kg) Koka, Drogenhändler das Doppelte; für die arroba Kaffee erhält der Bauer 
etwa 10 US$, für Kakao 9, für Achiote 4. Im bolivianischen Chapare schwankte 
der (illegale) Preis 1991 zwischen US$ 12 und 81/50 kg, in den Yungas betrug er 
im November 1991 ca. 70 US$/50 kg; dagegen für das Hauptsubstitutionsprodukt 
Kaffee ca. US$60/50 kg, für Banane 1,5/20 kg. Zu berücksichtigen ist, daß Koka 
viermal jährlich geerntet und verkauft wird (Besuche und Gespräche mit 
Kokabauem und Projektrnitarbeitern in den genannten Zonen, vgl. Annex II u. III 
u. meine Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 8.1.1992 und in El Espectador, 
Bogotä, 26.2.1992-6A, 28.2.1992-15A, 1.3.1992-2D). Zur Preisfluktuation im 
übrigen schon II 2.4.1.b) und H 3.4.1.a) [FN 468]. . 

23 Vgl. US-House of Representativer, 1990, S.62f. (63): "Interdiction efforts in 
Bolivia have had little impact on the declining price being offered for coca leafs in 
that country". 
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derung der Koka- und Pastanachfrage, insbesondere des Medellin-Kartells, 
geführt hat. Dadurch wird die Kokanachfrage zwar kurzfristig verringert, 
langfristig treten jedoch bei gleichbleibender Kokainnachfra e neue Ab- 
nehmer auf, und die Repression kann an Intensität verlieren . Die Flexi- 
bilität und Mobilität des Drogenhandels führen zu erheblichen 
Preisschwankungen (FN 22). Die damit verbundene Möglichkeit eines 
Preisanstiegs der Koka und eines Preisverfalls der legalen Substitute, 
insbesondere Kaffee, stellt eine permanente Bedrohung eines 
Substitutionprojekts dar, da in einem solchen Fall die 'Rückfälligkeit' der 
Bauern zum Kokaanbau nicht ausgeschlossen werden kann (dazu auch V1 
2.1.). Das strukturelle Problem weltwirtschaftlicher Reformen zur 
Erzielung höherer Preise oder zumindest der Konsolidierung von 
Grundpreisen für die legalen Altemativprodukte zu Koka bleibt ungelöst. 

Eine signifikante Kokareduktion setzt jedoch eine echte 
Substitutionspolitik im Sinne einer Ersetzung des Koka durch 
gleichwertige und profitable Produkte voraus: 

"Es besteht die Möglichkeit Koka zu ersetzen unter der Bedingung, daß ein si- 
cherer Markt für die Substitutionsprodukte existiert“25. 

So hat auch eine Delegation des Deutschen Bundestags zutreffend fest- 
gestellt: 

"Jeglicher Alternativanbau müßte von Absatz- und Entwicklungsmaßnahmen be— 
gleitet sein und hätte zur selbstverständlichen Voraussetzung, daß mit den 
Alternativerzeugnissen die gleiche Rendite erzielbar wäre Wie durch den Anbau 
von Kokablättem"26 (Herv.d.Verf.). ‘ 

Die Rentabilität hängt nicht nur von den Preisen ab, sondern von anderen 
strukturellen Vorteilen der Koka-Kokain—Vermarktung. Die Aufkäufer 
kommen regelmäßig zu den Produzenten, zahlen in Bar, übernehmen den 
Transport und bieten häufig eine Finanzierung der Produktion an. Dadurch 
entfallen die für die Vermarktung legaler Produkte typischen Probleme des 
Transports und der Kreditaufnahme (einschließlich des dafür erforderhchen 
bürokratischen Aufwands). Den Kokaproduzenten wird eine permanente 
Litagidität garantiert, die wiederum finanzielle und soziale Sicherheit bie- 
tet . 

Die in der Region operierenden Projekte zu Substitution und alternativer 
Entwicklung verfolgen zur Bewältigung der geschilderten Probleme mehr 
oder weniger die gleiche Strategie: Erzielung altemat1ver Einkommens- 
möglichkeiten für die Kokabauern durch die sog. wirtschafthche Subst1tu— 

24 Kritisch zur Kokapreissenkung auch Minenbaum‚ 1991, S.340. 
25 Econometrica, 1990, 8.331. 
26 Deutscher Bundestag, 1990, S.43. 
27 Vgl. UNFDAC, 1990, 8.22, 25, 36f. Zum Liquiditätsvorteil des Mohnanbaus (H 

1.3.3.) Comisia’n para la Superaciön de La Violencia, 1992, S.99f. Zum Huallaga: 
NAD 28/August 1992/6; NAD 30/Oktober 1992/4f. 
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tion, d.h. Verringerung der Abhängigkeit von der Koka durch Diversifika— 
tion der landwirtschaftlichen Produktion sowie Schaffung alternativer Pro— 
duktion, etwa durch Viehzucht. Eine direkte Substitution der Koka durch 
alternative Produkte ist in der Regel aus technischen (Bodenqualität, An- 
bauart: Koka in Hang1agen) und sozioökonomischen Gründen (der Bauer 
benötigt in der Ubergangsphase eine sichere Einkommensquelle) nicht 
durchführbar (vgl. a. VI 2.1). Vorbehaltlich dieser Einschränkungen haben 
jedoch alle Projekte gewisse Erfolge vorzuweisen: 

‘ Im Cauca Kolumbiens wurde mit Hilfe des UN-Projekts Col/85/426 (III B 2.3.2.) - 
neben der Verbesserung der Infrastruktur und der sozialen Situation der Bevölke- 
rung - eine Produktionssteigerung alternativer Produkte durch verbesserte Anbau- 
technik (z.B. eine vierfache Steigerung der Kaffeeproduktion, dreifache von Boh- 
nen, fünffache von Yuka), eine selbständige Verarbeitung, eine effizientere Ver- 
marktung durch bäuerliche Produktionskooperativen und dadurch eine mehr als 
50%ige Kokasubstitution erreicht (von ursprünglich 5.000 auf 2.422 ha zum 
Dezember 1990). Der integrale Ansatz des Projekts hat die soziale, wirtschaftliche 
und politische Entwicklung einer Zone gefördert, die vor Beginn des Projekts 
aufgrgund ihrer unzugänglichen Lage von jeglicher 'Zivilisation' abgeschnitten 
war . 
Im Alto Huallaga Perus wurden mit Hilfe des UN-Projekts AD/Per/86/4S9 zum 
November 1991 150 Produktionskommittees gegründet, die die Grundlage von 
sechs bäuerlichen Unternehmen/Kooperativen bilden und aus 6.000 Familien zu je 
fünf Personen bestehen. Alternativprodukte sind Kakao, Platano etc. Das Projekt 
erreicht ca. 20% der nationalen Kokaproduktion, einige Kooperativen verbieten ih— 
ren Mitgliedern sogar den Kokaanbau, andere haben öffentlich ihren Wunsch zur 
Substitution geäußert”. 
In La Convenciön und Lares (Cuzco, Perti) gelang es dem UN-Projekt 
AD/Per/88/4S4, ca. 2.500 Bauern der insgesamt 30.000 der Region davon zu über— 
zeugen, neben Koka andere Produkte anzubauen; bis Mitte 1991 wurden 1.000 ha 
Kaffee, 800 ha Kakao, 400 ha Achiote, 100 ha Obst und 800 ha Lebensmittel (Reis, 
Mais, Bohnen, Platanen, Yuka etc.) zur Selbstversorgung angebaut; die Viehzucht, 
etwa von angepaßten Tropenschafen, Fischen und Schweinen, wurde ermöglicht”. 
Im bolivianischen Chapare haben die verschiedenen von UNDCP und US-AID 
finanzierten Projekte (111 D 2.2.5.) zunächst Maßnahmen zur Verbesserung der In- 
frastruktur und sozialen Situation durchgeführt (Straßen— und Brückenbau, Wasser- 
, Energie- und Gesundheitsversorgung; Aus- und Fortbildung) und seit 1991 ver- 
stärkt auch zur Produktion und Vermarktung alternativer Produkte (insbesondere 

28 Besuch (Annex III, mein Artikel in El Espectador, Bogotä, 26.2.1992-6A); 
Mendez, Interview, Popayan, 23.10.1991; vgl. auch Frankfurter Allgemeine v. 
9.10.1990. 

29 In Tocache arbeitet etwa seit Februar 1990 eine Bauemkooperative, die zum Zeit- 
punkt meines Besuches (November 1991) 500 Mitglieder hatte und eine Anbauflä— 
che von 3.500 ha mit Kakao u.a. alternativen Produkten bewirtschaftete. Die 
"Kooperative Alta Huallaga" (Uchiza) hat im Juni 1990 begonnen, Kakao und Pla- 
tano anzupflanzen und mehrmals öffentlich ihren Willen zur Substitution geäußert. 
Die Produktionskommitees von Puerto Inca (Huzinuco) haben ihren Mitgliedern 
verboten, Koka anzupflanzen (vgl. meine Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 
8.1.1992 u. El Espectador, Bogotä, 1.3.1992—2D; El Comercio, Lima, 8.11.1991; 
Hemändez‚ 1991, S.]2f. u. Interview, Lima, 18.11.1991). 

30 Wiese, Interview, Quillabamba, 15.11.1991; Computerauszug: "metas fisicas al 
30.06.1991", erhalten bei Besuch (Annex III); meinen Artikel in Die Tageszeitung. _ 
Berlin, 8.1.1992. 
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agroindustrielle Versuchstationen mit Kaffee, Ananas, Yuka und Milchproduk— 
tion). Nach Ex-UNDCP-Repräsentant Quaglia wurden insgesamt 4.000 Familien 
begünstigt, und ein Großteil der Kokareduktion ist auf die Maßnahmen der Pro- 
jekte zurückzuführen“. 

' In den Yungas (La Paz) wurde vom Projekt Agroyungas - neben der Verbesserung 
der Infrastruktur und sozialen Situation wie im Chapare — eine Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Produktion (Kaffee, Kakao, Achiote, Obst etc.) und Viehzucht 
(Schweine, Fische) eingeleitet, die insgesamt 4.200 Familien und 5.500 Personen 
begünstigt hat. Das Nachfolgeprojekt AD/Boll9ll4l9 arbeitet vor allem an der 
Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung von Altemativprodukten, insbe- 
sondere Kaffee”. 

Diese Erfolge dürfen jedoch nicht über die konkreten politischen und 
sozioökonomischen Probleme hinwegtäuschen, die gerade im pe- 
ruanischen Huallaga und im holivianischen Chapare die Substitution der 
Koka erschweren. 

Neben den schon mehrfach erwähnten Sicherheitsproblemen im Hual- 
laga (II 2.4.2.) existiert das politische Problem, daß in Perü bis zur 
"Fujimori-Doktrin" (III C 2.2.2.) kein Interesse an, geschweige denn eine 
programmatische Position zur Substitution bestanden hat. In einem vom 
ILD für die Regierung im Oktober 1991 entworfenen "Bericht des 
Fortschritts" — in Form eines Briefes an die Kokabauem - wird u.a darauf 
hingewiesen, daß der Appell des Präsidenten Fujimori an die Kokabauem, 
sich als "wertvolle Verhandlungspartner" registrieren zu lassen, um sich an 
der alternativen Entwicklung zu beteiligen, eine "enthusiastische und 
positive Aufnahme" gefunden habe: 182 Produktionskommittees, d.h. 90% 
der nationalen Kokaproduktion, seien dem Aufruf gefolgt, die restlichen 
10% befänden sich gerade im Entscheidungsprozeß”. Miguel Gonzalez del 
Rio, Regierungsberater, belegt den Erfolg mit der Vorlage eines Weiß- 
buchs, das ca. 450 Unterschriften von 52 Produktionskommittees enthalten 
soll“. Besuche in den Kokaanbaugebieten Perus, Gespräche mit den 
betroffenen Bauern und unabhängigen Experten ergeben jedoch ein anderes 
Bild35‚ Nach deren Angaben waren Regierungsvertreter nur in Uchiza, 
einer kleinen Stadt im Süden des Dept. San Martin (Alto Huallaga) 

31 Quaglia, Interview, La Paz, 2.12.1991; Subsecretaria de Desarrolla Alternative. 
"Principales Resultados" (der verschiedenen Projekte), La Paz, 1991; Besuch 
(Annex III, vgl. auch meinen Artikel in El Espectador, Bogotä, 28.2.1992-15A 
und die Tageszeitung, Berlin, 1.4.1992—18). . 

32 Subsecretaria de Desarrollo Alternativo, "Principales Resultados“ (der verschie- 
denen Projekte), La Paz, 1991; Besuch (Annex III, meine Artikel, a.a.0.); 
Gun'errez, Interview, La Asunta, 3.12.1991. 

33 Palacio de Gobierno (proyecto: "Por el dialogo y la paz": agricultores cocaleros), 
Faltblatt an Sr. Agricultor Cocalero Pte., Lima, Okt. 1991. 

34 Interview, Lima, 18.11.1991. 
35 Besuche und Gespräche im Huallaga und La Convencio’n, November 1991 (vgl. 

Annex III); Garcia—Sayän, Interview, Lima. 5.11.1991; Hemändez, Interview, 
Lima, 5.11.1991 11. 18.11.1991; Wiese, Interview, Quillabamba, 15.11.1991; vgl. 
auch NAD 28/August 1992/7f. und meine Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 
8. 1 . 1992 u. El Espectador, Bogotä, 1.3.1992-2D. 
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anwesend, haben sich als Vertreter der UNO ausgegeben und den Bauern finanzielle Entschädigungen versprochen, unter der Bedingung, daß sie sich in die Unterschriftslisten eintragen lassen. Die große Masse der Bauern fühlt sich durch diese Unterschriften ihrer sog. Repräsentanten weder vertreten noch gebunden, es hat sogar öffentliche Widerrufserklärungen von Produktionskommittees gegeben. 
In anderen Städten des Alto Huallaga‚ etwa Tocache, im immer bedeu— tender werdenden Gebiet des zentralen und unteren Huallaga (vgl. [[ 2.3.), dem Dept. Loretto und den ehemals traditionellen Anbaugebieten La Can- vencio'n und Lares (Dept. Cuzco) ist die Regierungsstrategie nicht einmal bekannt. Bleibt bezüglich der offiziellen Vorgehensweise und der Reprä— sentativität der von der Regierung ausgewählten Bauernvertreter vieles un- klar, so steht doch fest, daß das durch die Unterschrif— ten/Produktionskommittees von der Regierung erfaßte Anbaugebiet unmöglich 90% der Gesamtanbaufläche Perus ausmachen kann. Bei den gegenwärtigen Verlagerungsprozessen der Kokaproduktion nach Norden und der Produktionssteigerung in La Convencio'n und Lares umfaßt das nicht einmal von der Regierung vollständig erfaßte Alto Huallaga allenfalls noch 30% (40.000 ha) der nationalen Produktion (vgl. 11 2.3.). Die vom UNDCP Projekt AD/Per/86/4S9 erfassten 142 Produktionskommittees ma- chen gerade 20% der Produktion aus35. Überdies hat seit der Registrierung keine konkrete Aktivität der Regierung stattgefunden, weder wurde der Dialog in den Anbauzonen verstärkt noch konkrete Projekte begonnen. Nach Gonzalez ist dies auf fehlende Mittel zurückzuführen, und ab Fe— bruar/März 1992 sollten die Regionalbüros des IDEA eingerichtet sein, was jedoch nicht geschehen ist. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es angesichts der mangelnden Beliebtheit und Legitimität der Regierung in den Anbauzonen schwer vorstellbar, wie diese Büros das zu einer Zusammenarbeit notwen- dige Vertrauen gewinnen können. Der Rücktritt des 'Vordenkers' dieser Politik, Hemando De Soto (Direktor des ILD), im Januar 1992 erscheint wie eine (nachträgliche) Bestätigung der hier dargelegten Analyse und macä17t die Krise der peruanischen Politik "alternativer Entwicklung" deut- lich . 

Auch die in Bolivien erreichte Reduktion darf nicht darüber hinwegtäu— schen, daß sich die Altemativstrategie "Koka zur Entwicklung" in einer Krise befindet. Das "Bürgerkommittee" desDept. Cochabambas, in dem das Hauptanbaugebiet Chapare liegt, hat im Dezember 1991 entschieden, die Kokareduzierung zu suspendieren, da weder die von der Regierung ver- sprochenen Finanzmittel verfügbar seien noch eine "alternative Entwick- lung" stattgefunden habe. Die Altemativprojekte der Region haben bis zu diesem Zeitpunkt nur 1% der Kokabauem begünstigt, die für die Kokare- duktion zwischen 1987 und 1991 gezahlten Entschädigungen in Höhe von \ 
36 Hemcindez, Interview, Lima, 18.11.1991. 
37 El E.rpectador‚ Bugatti, 2.2.1992; NAD 22/Februar 1992/1; Andean Grup Report, London, 28.1.1993, 5.8. Zu De Sotos Kritik sogleich 
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' t S 33 Mio. (2.000/ha) entsprechen, so die Ant1drogenkommrs— 
;Iilts)äeägrsnsgiafs, gerade 3% des Gesamtwerts der zeäätor_ten "Kiik'atucrilii tät: 
ben zum Verlust von 29.453 Arbeitsplätzen gefuhrt . Ahnlrc Dlsrt haben 
tuation im traditionellen Anbaugebiet der Yungas von La Paz. _ cr>t da das 
die Kokabauem im Jahre 1991 praktisch kern Koka mehr re uz:lei , ativen 
Mammutprojekt Agroyungas keine vermarktbaren Produkt1cgrsd e:n_ US$ 
geschaffen hat und das Nachfolgeprqekt em zu gennges lang]; Jahre) _ 

7°°‘°°° ““““ M°“ateifgigeé‘über ” %Sé’afé’älfiiäli'äfiäié Kokabauem ' ' ' e m orrn von __ . 
lfii'iltllelrlinsiizul'trl'larclelihgg‘aeg'l39. Symptomatisch ist die Außerung von E. Morales, 
Führer einer der Bauemorganisation der Chapare-Regron: . ' 

"Wir haben den politischen Willen zur Kokareduzierung bewresen die Regierung 
' ' ' ' ' len Lösungen angeboten wir sind s edoch keine wrrkhchen und prakt1kab „ " 

liiii £itjeinfach gezwungen, Koka anzupflanzen ..., um zu uberleben . 

Die genannten Probleme der Strategie "altemativer Entwicklung" haben 

‘ " n d e '  . . . . 

Vleäi$ääzioökonomische und geographrsche .?Jltuatroa dran An}b11;zar;zn 
' ' " ' nge orar e tc  - macht, Wie Quaglra treffend bemerkt, eine e _ 'nk ns- 

' ' ' Produktrons- und damit El omme dig", blS man nut der Schaffung von . _ P _ kte 
' ' Kurzbeschreibung der tom alternatrven begmnen kann . Wie die ‘ d h Infrastruk- 

' " hst um die Erschheßung der Region um _ 
tzi‘ihgriaßgriiilirreitsanziriiiic die Verbesserung der Lebenssrtuatron durch soz1ale 
Magigkrlirar.ltiiagnalen Qrgane, die für die Vergabe der kurzfristigen fina(r;z_ielä_n 
Hilfen an die Kokabauem zuständig sind, arberten schwerfalhg un me 1 
zient42 In Kolumbien wird die wesentliche Finanzifeiä1)g vonPdg;eääilliltii- 

" ' ' ' h den , so r - bhk bere1t estellt, die Regierung (durc ) _ _ " 
biriiler‚ habe kegine Beiträge geleistet. In Peru ist es, Wie schon erwahnt 

" ' ’ ' ' dialogo");LaRazön, ' P , 5.12.1991 ( Comlte Civico rompe „ __ 
38 Xgl5;zregeßcla99lla(näf 1% begünfligt); Presencta, 21.11.1991 (nur 3%Ffiäst;flhagißlr 

giing)- WAD21/Januar 1992/2 (Arbeitsplätzeé;éscp}mg Be;uglggääffsgrgaeä miseria 
’ ' ' 99 , . , r. : ‘ _ _ 

Zone (Annäx III?|. Kit/littlti(iiicziiißfh 1%9l}5.403, nach dem sich die alternative 
li.iiiwfclfl°tinä inzwischen auf die bloße Kokareduktion beschrankt. Eure msgesarn 
positive Bewertung gibt Pérez del Castillo, 1991, S.416f. An x In). aueh 

39 Besuch und Gespräche, insbesondere mit Kokabauem (( alias" , 
Presencia 14.10.1991: “Campesino de La Asunta no redr;cenlggi " ‚Wir können 

' b , 29.10.1990; ähnlich_irn Dezem er ._ _ _ 
40 h'1t‘iitvisziiei'liiirhäläiaaiuck der USA zu Augätungskarnpagnen, d1ell(insf.i(euilältir 

I\l/ltcwrteile ebracht haben, nachgeben Sie haben uns die These Ko a läsnecial 
aufgezwufngen" (nach NAD 21/Januarl99ä/äl. Vgll. argcgatgsonkt‘tä'ttogidl [darauf 

. f "  Perü): "Die repressrve _ tion es _ _ ...". 
h222hräärl%t€%villkiirlich zu zerstören ohne realistische Altemauven anzubreten 

‘ Paz, 2.12.1991. ' . „ 
12 {Inglr‘sfliilahL1ll B 2.5., C. 2.4., D 2.4. sowie IV 2.3.1.; zu Bolrvren kritisch Lanza, 

1991‚S.13. 



Spezialorgane begründen ' ' . _ . Jedenfalls die Befü h sch;erfallrgerund meffizienter Bürokratien (schoircl\tlur21.g3. ld;ar EntStehllng hm ggtzdmedriglerer Kokapreise aufgrund der Interdiktion ist es nicht ge- K01ga (‚tedilelisv‘ifi l2?215? (Ä.n'l;) sellilorli1 erwähnten) Rentabilitätsvofleile der er au, 0 e Produktivität ff ' ' Vermarktung durch Direktankauf ’ e mente und Siehere 
_ _ und Barzahlung des D nh Wie nicht zuletzt noch immer höherer P ' r_oge andels so— 

_ _ _ reis al zuglleichen. D1es \{lv1elderum hat interne und extersrielßäilährilzietlvpr0dume) aus- m innerstaat 'c en Bereich scheitert die Dir . 
_ „ ektvenn Altemat1vprodukte haufig daran, daß die nationalen Märkte vätl)iiktlll/Ilbgn033f 

;;zläggdien23ie AG Occesa‚ die zu gleichen Teilen aus zwei Kooperativ- redes) birslfghtusrfäl (1970CLAi/Cäkfé Peni) und einem "broker" (Rafael Pa- _ , 0 am er auf, doch niemand k ' ' lungstatrgkert und faktischen Pro ' ' am die Vermitt- 
. _ vrsronen des "brokers" k tr 11' sache ist daß die Vermarktun ' on 0 leren. Tat— 

_ ‚_ . g - vom Bauern bis zum internation l — lz(3rllächslns Ztg einem Jahr dauern kann und die Bauern beimasgrl\tlftif nicht hl;llr 0% des lokalen Marktpreises (8 US$ pro arroba) oder ar 3 er ten. Werden Sie nach dem internationalen Verkauf ausbezalgilt 

"\ 
4 3 ‘llférEé1lllfällcéiplrl‘ngasglpääai2gel 3vä%tailmzt) 22/5ebruar 1992/1: "... die Feinde alternati- . _ _ . . 1 s e su v ' ' em wrcht1ger Teil von ihnen befir%det sich arg;vg£rägpesgäels(nonnnents Und 44 Lediglich 1990 wurden über e' men Bremer Zwischenhä dl ' ii1gt)effig$urt (513323 nl:gld Gesjpfiche in der Zone [Ann2x ill]1 'ßgghrääm(lgigo , a, . . ' ' , ' ' ’ 

Tageszeitung, Berlin, 8.1.1992. 1991), vgl. auch memen Artikel in Die 
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Auf intematignaler Ebene haben die Industrieländer, so kritisch Lanza, 
"dem Thema nicht genug Bedeutung beimessen"45‚ insbesondere ihre 
Märkte nicht ausreichend für die Altemativprodukte geöffnet. Als Beispiel 
sei nur die Handelspolitik der & gegenüber den Entwicklungsländem ge- 
nannt. Sie ist von einer Hierarchie unterschiedlicher Privilegien geprägt, an 
deren Spitze 69 Staaten Afrikas, der Karibik und Pazifik (sog. AKP-Staa- 
ten) aufgrund der Lomé-Abkommen stehen, gefolgt von den Mittelmeer- 
staaten aufgrund bilateraler und regionaler Abkommen und den Staaten 
Asiens und Lateinamerikas“. Letztere profitieren nicht von den bilateral 
oder regional ausgehandelten Handelspräferenzen, sondern lediglich vom 
"Allgemeinen Präferenzsystem" (APS) der EG, dessen theoretischer Vorteil 
einer Abgaben- oder Zollsenkung für landwirtschaftliche Produkte ange- 
sichts der beschränkten Zulassung dieser Produkte nur geringe Bedeutung 
zukommt47. Die EG hat dem insofern Rechnung getragen, als den Kokaan— 
bauländem Kolumbien, Perü,‘ Bolivien und Ecuador — analog den unterent- 
wickelsten Ländern (LLDCS) - eine Vorzugsbehandlung gewährt wird, die 
zunächst für vier Jahre (bis 1994) die mengenmäßigen Beschränkungen des 
APS4g1ufhebt, um eine Expansion der Kokaaltemativprodukte zu errei- 
chen . 

Die Politik des wichtigsten Geldgebers, der USA, ist widersprüchlich 
und unklug. Der Großteil der US—Entwicklungshilfe, kanalisiert durch US 
Aid, wird nicht etwa in die Kokazone Chapare investiert, sondern in die 
südlich liegenden Valles Altos, wo keinerlei Koka angebaut wird, in 1990 
etwa US $ 128.000 (Chapare) vs. 1,2 Mio. (Valles Altos), in 1991 3,2 vs. 
3,649. In einem vertraulichen US Aid Dokument wird dies damit begründet, 
daß die Bevölkerung der Valles Altos potentielle Arbeitskräfte des Koka- 
Kokainhandels im Chapare darstellen und deshalb deren Migration verhin- 
dert werden müsse50_ Außerdem, so Robert Callahan von der US—Botschaft 
in La Paz“, habe man lange Zeit geglaubt, Entwicklung in den Kokazonen 
begünstige auch den Drogenhandel, wie etwa die Nutzung von vom Projekt 
gebauten Straßen für Drogenflüge, gezeigt habe (weshalb an den Rändern 
dieser Straßen jetzt sog. 'Busstops‘ aufgestellt werden, die das Landen ver— 
hindern). Bolivianische Experten und Ex—UNDCP-Repräsentant Giovanni 

45 Lanza, 1991, 8.13; ebenso Machicaa, 1991, 3.403; kritisch auch Pérez de Castillo, 
1991, 5.415. 

46 Vgl. Viinikka/Yrjö-Koskt'nen, 1991, S.43ff. 
47 Ebd., S.55ff. Grundsätzlich sind alle landwirtschaftlichen Produkte der EG-Mit- 

gliedstaaten im Rahmen der "Gemeinsamen Agrarpolitik" ausgeschlossen sowie 
gewisse tropische Produkte, etwa Rohkaffee, Bohnen, Bananen, die von den AKP 
Staaten geliefert werden (Ebd., S.58f.). 

48 Ebd., S.63f.; INCB, 1992, 8.3; König. Interview, 6.3.1991. Die begünstigten 
Länder haben im Februar 1992 die EG formal ersucht, die Privilegierung bis 1998 
zu verlängern (El Espectador, Bogot5, 13.2.1992). 

49 MACA-SUBDESAL, 1991, S.246ff. (Tabelle 11, 12); PDAR, Inversion Programada 
para la gestion 1991, Cochabamba, November 1991. 

50 US-AID, CORDEP 511/0617, sec. C, work statement, S. 12. 
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Quaglia bezweifeln jedoch die Richtigkeit dieser Argumente und halten das 
Interesse der USA an alternativer Entwicklung für gering. Nach Portanda, 
einem Vertreter der Kokabauem. geht es den USA darum, "den Chapare zu 
entvölkem, um danach die Koka ungestört militärisch zu zerstören". Grego— 
rio Lanza, Vorsitzender der Antidrogenkommission der bolivianischen Ab— 
geordnetenkarnmer, und ungenannte Experten des US—AID-PDAR be- 
fürchten, daß die USA das durch ihre eigene Politik provozierte Scheitern 
des Konzepts "Koka zur Entwicklung" in einigen Jahren zum Anlaß neh- 
menüwerden, die militärische Komponente der Kokareduktion zu verstär- 
ken . 

In den Anbauzonen wurde zu lange mittels polizeilicher Kokazerstörung 
und Verhaftung von Kokabauem symbolische Stärke demonstriert, ohne 
damit den Koka-Kokainverarbeitungsprozeß entscheidend zu unterbrechen 
und wichtige Zwischenhändler zu treffen. Zutreffend stellt das US-Com— 
mittee an Government Operations fest: 

"The inherent problem with this approach is that it primari affects large numbers 
of subsistent coca farmers, while least affecting the less numerous but more power- 
ful and important narcotics traffickers"53. 

Die mangelnde Kooperation mit der betroffenen Bauernschaft und die mit 
der Zerstörung einhergehenden polizeilichen Mißtiräühe erschweren 
zivilen Substitutionsprojekten, wie die Erfahrungen im Süden des Cauca 
gezeigt haben“, den Zugang und führen letztlich, wie etwa General Arol— 
niegas, der ehemalige militärische Oberbefehlshaber des Alto Huallaga, 
öffentlich kritisiert hat”, zu Zweckbündnissen mit der Guerilla (II 1.4.3.; 
2.4.2.) oder zur Formierung neuer Aufstandsbewegungen: 

5 1  Callahan, Interview, La Paz, 6.12.1991. 
52 Quaglia, Interview, La Paz, 2.12.1991; Lanza, Interview, La Paz, 25.11.1991; Ge- 

spräche mit Ingenieuren während des Projektbesuchs im Chapare (Annex III, vgl. 
auch meine Artikel in Die Tageszeitung, Berlin. 1.4.1992-18 und El Espectador, 
Bogotä, 28.2.1992-15A). 

53 US-House of Representatives, 1990, 8.52; ähnl. zu Perü Bricefio/Martinez, 1989, 
5.257; Comision Especial, 1989, 8.269. 

54 Nach Mendez. Interview, Popayan, 23.10.1991 "bedurfte es langer und vieler Ver- 
sammlungen, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen", da sie "die UNO mit 
den USA verwechselte und dachte, wir seien von der Polizei" (vgl. auch meine 
Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, und El Espectador, Bogotä, 26.2.1992-6A). 
Vgl. auch UNFDAC, 1990, 8.10: "Die Intervention von Polizei und Militär half 
nicht, die Situation wieder in Ordnung zu bringen, und führte dazu. daß sich der 
Kokaanabau an (noch) entferntere und unzugänglichere Orte bewegte". 

55 "Unterstützen wir die Kokasubstitution Die Bauern wollen kein gewaltsames 
Ausjäten, sondern fordern eine friedliche Substitution" (Expreso, Lima, 4.12.89; 
auch Expreso, 3.12.89); ähnlich kritisch US Senale - Committee on Governmental 
Affairs, 1989, S.7ff. 
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"... these types of interdiction efforts were hgäping to create some of the conditions 

that could lead to future insurgent actw1t1es . 

' i der der US-Re ierung, deren Politik eine erhebliche Verantwortung 

Ifufitgtiizse kontraprodfktive Repressionspolitik trägt (III A _3.)_, schergzn 

inzwischen erkannt zu haben, daß eine Anderung ihrer Politik in den __ — 

bauzonen notwendig ist. Darauf deuten Jedenfalls die selbstkr1trschen Ap— 

ßerungen Callahans hin, der Fehler eingesteht und von einem change in 

philosophy" spricht: . 

"In the late 80ies we destroyed small labs and antagomzed the coca farmers... now 
' ' ' after 

' that the Coca farmer Will only keep his fam11y alive and we go 

iii; rgggrgaäzaiais do intelligence gathering the lowest level of mterd1ctmn are 

the paste buyers"57. 

' ' ' ' ' den politischen 
bleibt abzuwarten, ob Sich diese Ansicht auch in _ 

ähtscheidungsinstanzen der US-Admim'stratron durchsetzt oder mindestens 

in den drogenpolitischen Programmen ihren Niederschlag findet. 

3. Kontrolle und Repression 

3.1. Polizeiliche Drogenkontrollmaßnahmen 

' ereich ist es nur unter großen Schwierigkeiten möglich, Daten 

1zlili ii?:lifif da die nationalen Polizeien und ihre Drogenabterlungen äovgre 

die zuständigen Ministerien diese Daten grundsatzhch vertraulrcc . e- 

handeln. Selbst wenn sie publiziert werden, etwa in der Revzsta de „ring-. 

nalidad -*der kolumbianischen Polizei (DIJIN) oder durch das peruz;.ri£spi e 

Amt für Statistik (INE), sind sie nicht leicht erhaltltch, da diese Pub ;} a „t;- 

nen nur sehr restriktiv verteilt werden. Im ubr1gen srnd Sie bä]l tierc;; 

fentlichung häufig schon veraltet. Um möglichst aktuelle und a(pj en sgale1 

Zahlen zu erhalten, ist es deshalb notwendig, sich direkt - Ill. esemP 1_ 

über die deutschen Botschaften und die RGVB S - an die zustand‚igendtca1 l- 

zeiorgane zu wenden, d.h. die DIJIN (Kolumbien), DIN IID (Peru)2usn4 aä 

"Staatssekretariat sozialer Verteidigung" (Bohnen) [vgl. III B . . ., 

.4.4. . 
2.4lgietäyzstemaitische Darstellung und sinnvolle Auswertung der besphafä- 

ten Daten macht weitere Probleme. Die Daten weisen landersp;znrsc :; 

Unterschiede in quantitativer und qualitativer Hinstcht auf. Ifrti1 _ 1;:ru X1;- 

Bolivien genügen äußere Form und Inhalt kaum wrssenscha ic en t- 

sprüchen. Dies und der vergleichende Ansatz dieser Arbeit mach;r; ä;pfl 

wendig, sich auf die empirische Darstellung und Analyse der MS n_ tike 

zu beschränken, zu denen in allen drei Bändern vergleichbare tatts_ den 

beschafft werden konnten und die zur Emschatzung der Wirksamkeit er 
/ 
56 Ebd., 852. 
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polizeilichen Drogenkontrolle besonders relevant erscheine 
werden 1m folgenden Festnahmen (3.1.1), Zerstörung von "L2bolzaétlgl'liäl'l 
(3.1.2.) sowre Beschlagnahmen bzw. Sicherstellungen von Kokain und De- 
nvaten (3.1.3.) dargestellt und analysiert. Um besonderen nationalen An- 
strengungen gerecht zu werden, sollen andere Maßnahmen esonder’t ge- 
wurd1gt werden (3.1.4). Betrachtet werden die Jahre 1986-91;8 

3.1 .].F estnahmen 

Die polizeiliche Statistik leidet daran daß viele Fest ' _ _ . _ . ,  genommenen ar m ht 
in. ihr ersche1nen. 5Igorrupte Pohze1beamte haben sie gegen 'sahluftg' 
w1eder fre1gelassen . Dennoch ist man wegen der besseren Vergleichbar— 
km;) auf d1e polizeilichen Zahlen angewiesen. ' 

ie kolumbianischen und peruanischen Zahlen differenzier ' . _ en 2 h 
Geschlecht und Nationalität (dazu FN 60f.), während die bolivianis?lläfr ]? 
digllCh d1e allgememe Anzahl der Festgenommenen angeben. 

Tabelle I2: Festnahmen 

Jahre Kolumbien60 Perü61 Bolivien62 

1986 3.699 2.908 " " 981 
1987 4.732 4.252 1 158 
1988 4.929 2.362 887 
1989 5.217 1.231 906 
1990 6.253 1.511 900 
199163 6.349 1.425 870 

57 Interview, La Paz, 4.12.1991. 
58 Die Aktivitäten der Streitkräfte wurden ni . _ _  cht e s o d r t  " ' ' 

ät;rf1;_nalyurist15ch die Polrze1en zuständig sind (111 Bg2.5.tlil.,ec 2ä$c%lähzlät) 122 
Abkjedoch nicht ubersehen werden, daß sie - aufgrund der genannten bilateralen 
zune(l1nrhläfctjl ahI1113ege 2.3.3., D_ 2.3.3.) und den US—Bemühungen (III A 3 ) - 

' _ uung ew1nnen 11 d h "  1" " " . ' 
Pol1ze1 repressiv tätig werdän (IV 2.3.1?) au lg fruhze1t1ger und schneller als Che 

59 Vela’squez, 1991, S.9. 
60 Aufgespalten in männl./weibl.lausländ. Festgenommene ergibt sich für 128_6: 

2.974/685/40, @: 3.936/757/39, @: 4.083/815/31 1 ' 4 
113990: 4.766/1.468/19, 1_92: 5.117/1.193/39; Quelle: PNZD7%I82IV, 198%?1/9'9016%5133 

IJIN, 1991, 3.413, Tab. 7.40, enthält Angaben für 1974 bis März 1991) und Afa- 
nado_r, tel. Interv1ew, Bogetä 20.1.1992 (Angaben für 1991). Die Angaben des 
fficzna de Estupefaaentes (OE, Justizmin.) weichen davon ab (1287: 5.405 19_8_&' 

.650, 19822 5.156); ebenso die des US Department of State-BINM 1991 ’ S 102 
(1%1: 5.020,1m: 5.565, @: 35743: 4.000). ' ' ' 
Aufgespalten in männl./weibl.!ausl. Fest enommene er ' t ' ' ' 
2.594/295/19, 1281: 3.877/360/15, 1238: 2%064/283/15, 195813: 9581951232“/6, % :  

61 
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Gemessen an der Gesamtzahl der Festgenommenen wurden in Kolumbien 

im Jahre 1989 7,8% (5.217) von insgesamt 66.713 Personen wegen 

Betäubungsmitteldelikten festgenommen, 1990 9,7% (6.253) von insge- 

samt 64.47664; in Peru jeweils 4,8% (1986), 5,8% (1987), 2,9% (1988), 

1,5% (1989) und 3,4% (1990)65‚ Daraus folgt, daß Kolumbien nicht nur 
absolut, sondern auch relativ (prozentual) die höchsten Festnahmezahlen 

aufweist, obwohl die Konsumenten im Sinne des Art.51 ENE nicht erfaßt 

werden, da das Beisichführen der persönlichen Dosis als Ordungswidrig- 

keit behandelt wird und demnach die Verwaltungsbehörden zuständig 

sind“. Kolumbien kann auch als einziges der drei Länder auf eine 

kontinuierliche Steigerung der Festnahmezahlen und damit steigendes 

polizeiliches Engagement verweisen, während die Zahlen in Perü und Bo- 

livien starke Schwankungen aufweisen. Dieses Bild entspricht der Eskala— 

tion des 'Drogenkrieges' in Kolumbien, in dessen Verlauf es häufig zu 

Massenfestnahmen kommt (IV 2.5.1), und dem zeitweisen Stillstand von 

polizeilicher Drogenkontrolle in den Anbaugebieten Alto Huallaga (Peru) 

und Chapare (Bolivien) wegen militärischer Auseinandersetzungen oder 

organisiertem bäuerlichen Widerstand. 
Die Zahlen dürfen allerdings nicht überbewertet werden. Ihre Aussage- 

kraft ist schon aus methodologischen Gründen eingeschränkt (vgl. nur die 

Abweichungen in FN 60-62). Die Polizeien neigen dazu, die Zahlen nach 

oben zu korrigieren, um möglichst effizient zu erscheinen. Viele Festge- 

nommene fehlen, wie schon erwähnt, in der Statistik. Im übrigen läßt sich 

die Wirksamkeit polizeilicher Drogenkontrolle nicht nur "by such artificial 

'body count' type standards"67 messen, sondern es müssen qualitative 

Aspekte berücksichtigt werden. Es ist insbesondere zu fragen, bei wievie— 

len der Festgenommenen zu dem bloßen polizeilichen Verdacht ausrei- 

chende rechtliche und tatsächliche Gründe hinzutreten, die die Durchfüh- 

rung eines Ermittlungs- bzw. Hauptverfahrens und schließlich eine Verur- 

teilung ermöglichen. Dies soll unten als 'Substanz' der polizeilichen Fest- 

der DINTID überstellt werden, vgl. III C 2.4.4); die Angaben des INE, da auch 

von der PT, decken sich damit, außer fiir das Jahr 1990, für das die PN 1.289 

angibt (ohne Dezember!) und das INE 1.511, davon 20 Ausländer (INE, 199121, 

8.48 und 1991b); die des US Department of State-BINM, 1991, 5.122, weichen 

erheblich nach oben ab (1287: 7.212, _1_28_8: 8.000, 1989: 1.275); die Angaben der 

DINT ID selbst varieren, z.B. für 1989: 1.231 (hier verwendet) bzw 1.213. 

62 Quelle: Subsecretaria de Defenra Social, Computerausdrucke, September 1990 

und November 1991; die Angaben des US-Department ofState—BINM, 1991, 8.89, 

weichen davon nach unten ab (1987: 904, 1288: 509, 132: 599, 19%): 775). 

63 Kolumbien: 1991 gesamt; Berti: bis einschl. September; Bolivien: bis 10.11. 

64 PN-DIJIN, 1990, S.l73ff. (Tabelle 33); ders, 1991, S.186ff. (Tab. 34c). 

65 INE, unveröff. Computerausdruck, Oktober 1990. . 

66 Veldsquez, 1991, S.13. Zu berücksichtigen ist aber, daß der Konsument bei Über- 

schreiten der persönlichen Dosis als Händler betrachtet wird (Art.2j ENE, vgl. III 

B. 2.4.1.3. und IV 2.2.3.) 

67 Duncan, 1990, 8.41; ebenso GAO, 19911), 5.26“, Vargas, 1992, S.18f. 
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nahmen untersucht werden (3.2.2). Ebenso ist zu fragen, welche soziale Schicht von den Festnahmen besonders betroffen ist (3.2.3.). 
3,1 .2. Zerstörung von ”L_a_bgrgtgrien " 

Es ist zu beachten, daß es in den Laboratorien in Kolumbien in der Regel die Endverarbeitung zu Kokain HCL stattfindet, während in Peni und Bolivien (dazu sogleich) vorwiegend die Paste hergestellt wird (näher H 1.3., 2.3., 3.3.). 
Tabelle 13: Zerstörung von Laboratorien 

Jahre Kolumbien68 Perüö9 Bolivien70 
1986 572 1 1 19 1987 1.359 15 1.072 1988 655 1 1 1 ‚43 1 1989 389 4 2.520 1990 268 3 1.533 1991“ 235 9 3.369 

Der Rückgang in Kolumbien bei gleichzeitigem Anstieg von zerstörten Laboratorien in Bolivien bestätigt, daß eine Verlagerung der Verarbeitung von Koka zu Paste und - in geringerem Maße - auch Kokain HCL nach Bolivien stattgefunden hat (II 3.3.). Es ist hingegen fraglich, ob die niedri— gen peruanischen Zahlen umgekehrt darauf hindeuten, daß Perü von dieser Produktionsverlagerung verschont geblieben ist. Diese Folgerung setzt ein hohes Maß an polizeilicher Kontrolle im Alto Huallaga voraus. Es wurde jedoch schon mehrmals darauf hingewiesen, daß eine solche Kontrolle nicht existiert, die polizeilichen Kontrollaktivitäten vielmehr aufgrund der militärischen Konfrontation zwischen der Guerilla und Armee zeitweise mehr oder weniger zum Stillstand kommen. Die niedrigen peruanischen \ 

68 Quelle: PN-DIJIN, 1987—1991 (PN-DIJIN, 1991, 8.413, Tab. 7.40, enthält Angaben für 1974 bis März 1991) und Afanador, tel. Interview, Bogotä 20.1.1992 (Angaben für 1991). Die Angaben des OE weichen davon ab (1282: 1.387, 1288: 669, 1282: 367); ebenso die des US—Department of State—BINM, 1991, 3.102 (1987: 1.357, 1988: 833, 1989: 452, @ :  750); weiter wurden Elektrizitätswerke (1985: 25, 1987: 22, 1288: 45, @2: 90, 1990: 46) und Flugpisten (1287: 25, im: 71, 1982: 80, 192g: 80) zerstört (DIJIN, aaO). 69 Quelle: PN-PT—DINTID (Unterscheidung zw. fabricas und laboratorz'os); die Angaben des US-Department of State-BINM, 1991, S.122, weichen ab (128 Z: 24, 1288: 75, 1282: 49). 
70 Quelle: Subsecretaria de Defensa Social, Computerausdrucke September 1990 und November 1991; die Angaben des US Department ofState-BINM. 1991, 8.89, weichen davon nach unten ab (1987: 1.138, 1988: 3.587, &&2: 6.997, L2E: 1.779). 
71 Kglumbjg: 1991 gesamt;£em‘: bis einschl. Sept.; Bgm.: bis 10.11. 
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fii'ä'5'iii‘iifää'äi‘2ä‘äifääflifiiääd%fliä°fll?iisfäfiäirlzicieäfisfiiié 
aucäudllfe1'lüi'igllclssifhltjilglerclrllc 2211153?;22.Berei0h (ebenso lgei 22. 1.23 a3(c)hl‚ 323 

äää‘l'iifäaäääfiffiäéii. Üfä'fii'äi 3i3‚%“hni'äfßndigs der pol.- 
Huang: M“f“°" :°“33:53:23:.:::.5:ffiääää“ä:.°ää inweisen der Organisationen es _r_o ‚_ 

* “ . . . P ° . . . . " k . .  
im Februar 1990 eines der größten kolumb1amschen Kokamlabors u 
das Medellin—Kartell an die Polizei übergeben”. 

3 1.3. Beschlagnahmen bm. Sicherstellungen von Kokain und Qeriyaggn 

Neben Kokain und Derivaten werden noch lz)ahlrgiche a;1d;rgerbäglegslitcältiie 
' ahmt. 1e azu v r und unbeweghche Sachen beschlagn . . . _ der ver- 

' ' ' ' dig und daher mcht m1teman strken Sind Jedoch zum 'I‘e11unvollstan f Kokain und Denvate so- 
' hbar. Daher muß SlCh d1ese Darstellung au __ . 

äféindere wesentliche Beschlagnahmeob1ekte (unter 3.1.4.) beschranken 

72 Nach Garcia 1991, S.23ff. (aufgrund Presidencia) wurden etwa in Kolumbien» . . _ t 
zwischen 1984 und 1989 4.047 Laboratorien von den Streitkräften beschlagnahrn 

. rstön. _ . _ 
bzvi1aze’ 1991 S.121, nach dem dies ein Akt des guten Willens ohnhe (\;g£älgä 

73 I?ah certll’eutung, war; a.A. Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.gg(,) nsac:136f Kritisch 
dir %Vert der Laboratorien auf US$ 20 Mio. behef; Niemet1, 1 , . . 
zu dieser Statistik auch GAO, 199113, S.27. 

“ %  
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Tabelle 14: Beschlagnahme von (Roh)kokain und Derivaten (in kg) 

Jahre Kolumbien74 Peni75 Bolivien76 
(Kokain/Basuco/Base) (Kokain/Pasta Basica) ("Droge") 

1986 3.039! 481/4.070 11.812.028 6.587 
1987 8.326/ 279/6.712 27,3/4.022 14.699 
1988 12.047/ ZOO/2.554 73,3/8.145 20.311 
1989 24.668/ 347/9.601 73/ 2.637 18.626 
1990 16.000/ 459/3.429 492/ 4.738 16.844 
199177 59.347/1.222/8.223 598/ 4.926 6.930 

Da den Sicherheitskräften auf der Suche nach Laboratorien in der Regel 
auch Kokain und Derivate in die Hände fallen, verwundert es nicht, daß 
Tabelle 14 in der Tendenz Tabelle 13 entspricht. Wieder weisen Kolum— 
bien und Bolivien deutliche höhere Zahlen als Perü auf, was aus den ge— 
nannten Gründen auch hier nicht bedeutet, daß die erfaßten Drogen weni— 
ger in Perü verarbeitet werden. Aus den Kokaanbauzahlen - Perü ist der 
größte Kokaproduzent - und den daraus ableitbaren Verarbeitungsmengen 
der Derivate ergibt sich vielmehr, daß Petri - jedenfalls hinsichtlich der Ko- 
kapaste (Pasta Basica) — vor Kolumbien und Bolivien liegt (II 1.3.‚ 2.3., 
3.3.). Die relativ geringen Beschlagnahmezahlen machen _emeut die be- 
schränkte polizeiliche Handlungsfähigkeit im Alto Huallaga deutlich. Nur 
so ist es auch zu erklären, daß in den Departements Huänuco und San Mar- 
tin, die beide in der Hauptkokaregion Huallaga liegen, im Jahre 1989 kei- 
nerlei Sicherstellungen registriert wurden, lediglich 13 "Interventionen" in 

74 Quelle: PN—DIJIN, 1987-1991 (PN-DIJIN, 1991, S.413‚ Tab. 7.40, enthält 
Angaben von 1974 bis März 1991) und Afanador, tel. Interview, Bogotä 20.1.1992 
(Angaben für 1991). Weiter wurden u.a. Kokablätter (1986: 163.000 kg, 1282: 
118.688, 1288: 86.917, 1989: 196.379, 1290: 527.070; 1921: 143.702), Marihuana 
(1286: 846.000kg, 1987: 1.287.271, 1%: 842.994, 1982: 617.925, 1990: 659.047, 
1921: 381.157) sowie Mohnsträucher (1988: 150.000, _1_9_81: —, 1988: 505.000, 
1289: 2.505, 1920: 100; 1921: 8.072.408) sichergestellt. Die Angaben des OE 
weichen davon ab (1987: 10.208/273/6.967, 1988: 37.686/187/3591. 1982: 
25.677/50.086/478.144); ebenso die des US-Department of State-BINM, 1991, 
S.102 (1287: 6 mt [HCL u. Base], _LM: 23, 1982: 37, 1920: 53) 

75 Quelle: PN-PT-DINTID; außerdem wurde Marihuana sichergestellt (1286: 246. 
1282: 139, 1988: 213, 1289: 213, 1229: 290; 1921: 280); die Angaben des INE 
(1991a, S.47 u. 1991b) weichen davon ab (1985: 11,8/2028, 1987: 27,3/4022, 
1%8: 73,3/8145, 1289: 73/2637, 1920: 500/4932); die Angaben des US-De- 
partment of State-BINM, 1991, S.122, ebenfalls (1982: 0,03/5,7 mt [HCL 
u.Base/Basuco], 1988: 0.06/9‚5 @ :  0,3/1,8, 1991): 8,5/—); die des INE stimmen 
überein. 
Quelle: Subsecretaria de Defensa Social, Computerausdrucke, Sept. 1990 u. No- 
vember 1991; unter "Drogen" fallen Paste, Sulfat, HCL und Marihuana (2.8. 1220: 
10.054/6.587/1 86/ 16,8; 1291: 3.232/3.301/313,7/83); die Angaben des US-Depart- 
ment of State-BINM, 1991, 3.89, weichen davon ab (1281: 0,2/4,3 mt [HCL/Paste], 
1288: 0,2/8,2, 1289: 1,0/10,0‚ 1_£0: 0,2/—). 

77 Kg_lmnb_ie_n:_l99l gesamt; Eem': bis 26.10.;B011vien: bis 10.11. 

76 

Kontrolle und Repression 365 

San Martin“. Um so beachtlicher ist, daß seit 1986 die Besc:9hglggpgaänen 

von Kokain HCL deutlich zugenommen£at}n(en, taséaisoßnclzäagnah-men auf 

bien fällt der Anstieg der 0 _am- — e “ , 

insi£s%rid2i2 die über 100%-Steigergr(r)rg)e)n) ilr(1 1?83(24égäekggilggtgecmrilllareä 

' res 
1988 (12.047 kg) sow1e 1991 (fast . g.ir.n zu d 1989 erklärten 

. . .. ge es 
zum einen in den verst kten Anstrengungen __ kr Verarbeitung für 

" ' ", zum anderen aber in einer verstar„ en _ _ 

d2rioegifrii)lgäiisgcehsen Markt (1 2.4.2.) haben. Demgegenuber srnd die anderen 

Zahlen (Basuco/Base), etwa 1987/85h1z‘1‘1 1988,216n3st1e1nlg.g in 1988 eine bisher 

In Bolivien stellt die Beschlagn e von. . _ _ k men 0— 

' ' " dar und laßt die Grenzen wu s p 
mcht mehr erreichte Hochstmenge d' A fs a1mng für 1990/91 

' ' ' delns erkennen. Betrachtet man te n .p ‘ 

1(lläl‘illh7ctil)ei°läi_lltalziuf daß die HCL-Beschlagnahrgten gästiegeiärfcäighvgrréväarsltz 
, . . . .  . . m e  

f t ber efallen Smd. Dies bestat1gt te sc on _ _ _ 

l11>Irlrcidäliiifin2verlaggerung und zunehmende Bedeutung Bohv1ens als Rohko 

' .3. . _ _ _ _ 

kal%expgirtiz\cllriä(iiijng )der Wirksamkeit polizethchen Handelns ist Z\;\ be;tgärh 

t n Ill-aß die Beschlagnahmestatistiken häufig durch uberdurchsc t2i1 ver- 

gcro,ße bzw - weniger - kleine Beschlagn;1hmeranachäenggägéii:lrés Labo- 

. ' ähnten reiwr 1gen er 
fflscht werden. Bet der oben erw _ d beis ie15wei5e mehrere 

' ' bruar 1990 in Kolumbien wur_ en p ‘ „ 

iiiiiidlelrrtn 'I‘di'iiiefif Kokain beschlagnahmt. In Bot1en stamrrge; fire) 13332113 

' 'ner azz1e lm - _ 
1988/89 beschla nahmten Kokams von er _ h _ Hmm—männer kaum m 

' 1989 9. Außerdem treten die Wie tigen . 

‘lg)omnta‚icltmlmit den beschlagnahmten Drogen 3\(1)nd werden deshalb in 

Sicherstellungsoperationen kaum festgenommen . 

3.1.4. Andere Aktivitäzen 

' ' ' Polizeioperationen zur Si-_ 
Aufmerksamkert verd enen d1e _ 

Blfsijsttlgl‘ltrieiig von zur Kokainherstellung notwendrgen Inhaltät0ffertall)tabet 

fmfrden allein im Jahre 1990 folgende Stoffe und Mengen src erges . 

/ d Angaben der Felicia 
‘ terausdruck, Oktober 1990, aufgrun _. . h 

78 [Glilfl‘eiltillvfliii'lffl’glicriiimi'ecnicag kritisch zur getragen Aktmtat im Huallaga auc 

P oda, 1991, S.9. . 

79 Niemetz, 1990, S.136f', US-House of Representatwes, 1990. S.53. 

80 Kritisch auch Lamas, 1989, S.117. 

uh‘ 
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Tabelle 15: Andere polizeiliche Aktivitäten 

Stoffe Kolumbien“ Perü82 Bolivien“ 

Benzin 317.518 Ga]. —— 21.5701 
Diesel -- -—- 27.285 1 
Ather 221.1 121 137,5 kg 20.368 1 
Azeton 273.583 1 83,8 kg 19.183 ] 
Schwefelsäure 55.734 1 15.480 kg 13.566 1 
Salzsäure 10.028 1 2,2 kg 5.222] 
Amoniak 21.146 1 38,6 kg 6.7941 
Natriumkarbonat 19.256 1 11.967 kg 9.613 kg 
Kaliumpermanganat 23.964 1 --- 3.726 kg 
Kalk 21.668 1 -- 47.676 kg 

Weiter werden regelmäßig bei der Kokainherstellung - im weiteren Sinne - 
benutzte Gegenstände sicher estellt, insbesondere Waffen, Sprengstoff, 
Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe 4 sowie Drogengelder85, Die geringe Höhe 
der beschlagnahmten Summen (FN 85) zeigt jedoch, daß es nicht gelungen 
ist, dem Drogenhandel seine wirtschaftliche Grundlage zu entziehen“. 

3.2. Einfluß auf Drogenkriminalität und -handel- 

In diesem Abschnitt sollen die polizeilichen Aktivitäten in qualitativer 
Hinsicht bewertet werden. Dabei kommen verschiedene Maßstäbe in Be- 
tracht. Zunächst kann die Entwicklung der Drogenkn'minalität und Gewalt 
im allgemeinen untersucht werden (3.2.1.). Dann erhebt sich die oben 
schon angesprochene Frage der tatsächlichen und rechtlichen 'Substanz' der 
polizeilichen Festnahmen (3.22). Und schließlich muß gefragt werden, ob 
sich die soziale Zusammensetzung der von der polizeilichen Repression 
Betroffenen erkennen läßt und, wenn dies der Fall ist, welche Funktionen 
diese in der Organisation des Kokainhandels ausüben (3.2.3). 

Die Beschaffung empirischen Materials zu diesen Fragen ist ähnlich 
schwierig wie schon oben geschildert. Die Justizbehörden und die staatli- 

81 PN-DIJIN, 1991, 8.288 (Tabelle 61h) ohne Mengenbezeichnung (außer Benzin), 
aber wohl Liter; Ga]. = Gallonen. 

82 PN-PT-DINTID, Computerausdruck, Dezember 1990. 
83 Subsecretaria de Defene Social, Computerausdruck, November 1991. 
84 In Perl] etwa 1991 (bis Oktober) 17 KFZ. 18 Waffen. 
85 In Perü wurden zwischen 1986-89 US $ 78.939 und 1991 (bis Okt.) ca. US$ 5.000 

sowie zahlreiche andere Währungen sichergestellt (Neben peruanischen 1ntis. 
deren Menge wegen der hohen Inflation in die Millionen geht, u.a. jetzt 
peruanische Soles, ital. Lire, engl. Pfund, brasilianische Cruceiros, bolivianische 
Sucres, was auf die internationale Organisation des Kokainhandels schließen läßt). 
In Bolivien 1990 (bis August) allein US $ 71.192. In Kolumbien taucht Geld 
nicht in den Statistiken auf. 

86 Zutreff. Lamas, 1989, S.125. 
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chen Amter für Statistik sind zwar grundsätzlich mitteilsamer als die Si- 
cherheitskräfte, die technologischen Defizite bilden jedoch oft ein unüber- 
windliches Hindemis zur Beschaffung des Materials, jedenfalls in seiner 
aktualisierten Fassung. . 

3.2.] . Entwicklung der Drogenkriminalität und politg_q' hen Gewalt 

Die polizeilichen Aktivitäten verdienen nur dann ein positives Urteil, wenn 
die Kriminalität stagniert oder abgenommen hat. 

Aus dem bei den beiden Forschungsaufenthalten beschafften Material 
läßt sich nur für Kolumbien eine aussagekräftige Statistik erstellen, die die 
allgemeine Kriminalitätsentwicklung aufgrund der Gesamtzahl der 1986- 
1991 begangenen Straftaten und die Entwicklung im Bereich der 
"öffentlichen Sicherheit" (Delikte gegen die "öffentliche Sicherheit") und 
des Drogenhandels (Betäubungsmitteldelikte) aufzeigt. Dabei werden zum 
Vergleich zwei Quellen verwendet, da sie deutliche Unterschiede auf- 
weisen. 

Tabelle 16872 Delikte gesamt, öffentliche Sicherheit und Betäubungsmittel in Kolum- 
bien aufgrund Policia Nacional (PN) und Departamento Administrativa Nacional de 

Estadisriea (DANE) 

Jahre Delikte gesamt öffentliche Sicherheit Betäubungsmittel 
(PN/DANE) (PN/DANE) (PN/DANE) 

1986 204.678/413.457 9.302/ 6.790 8.340/ 5.446 
1987 215.076/341.538 12221/10297 11.090/ 7.617 
1988 212.144/257.430 11.881/12.753 10.081! 8.327 
1989 208.212/248.164 12057/15682 9552/10029 
1990 206. 192/240.937 1 1.992/16. 128 9.235/10.781 
199188 215.965/ 54.218 13.559/ 3.204 10.701/ 2.183 

Die Unterschiede in den Angaben von PN und DANE sind damit zu er- 
klären, daß die PN das Delikt im Zeitpunkt der Begehung registriert, 
DANE jedoch erst im Zeitpunkt der richterlichen Verfügung zur Eröffnung 
des Ermittlungsverfahrens (auto cabeza del proceso). Zwischen diesen bei— 
den Zeitpunkten liegen, so eine gemeinsame Untersuchung der beiden In- 

87 Quellen: PN-DIJIN, 1987-1991 und Afanador, tel. Interview, Bogotä 20.1.1992 
(Angaben für 1991 gesamt); DANE, Computerausdruck "Etapa de Iniciacion" Tab. 
1 u 11, 1986-1991. An dieser Stelle gebührt Luz Hermina Romero ein besonderer 
Dank für die Hilfe bei der Ermittlung der Zahlen des DANE (insbesondere 
Bogota, 19.9.1991). 

88 DANE-Zahlen nur für erstes Trimester. 
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stitutionen89, durchschnittlich 1,5 Monate, die die DANE-Registrierung 
also 'langsamer' ist. Außerdem gibt es Delikte, von denen eher die PN, und 
andere, von denen eher die Gerichte und damit DANE Kenntnis erlangen. 
Es findet ein sozialer Selektionsprozeß der Kriminalitätsopfer statt, und es 
wird - wenn überhaupt — bei dem Organ angezeigt, zu dem der betroffene 
Bürger mehr Vertrauen hat90_ Der starke Rückgang der Gesamtzahl der 
Delikte ab 1988 nach den DANE—Angaben ist damit zu erklären, daß Mitte 
1987 ein (inzwischen wieder modifizierter) CPP in Kraft trat (V0 50), nach 
dem Ermittlungsverfahren nur bei Existenz von Tatverdächtigen und nicht 
mehr, wie nach dem alten CPP, schon bei Vorliegen einer Tat ohne 
Verdächtige eröffnet werden können. Dadurch gingen die richterlichen 
Verfügungen zur Eröffnung von Ermittlungsverfahren stark zurück und 
damit auch die DANE-Zahlen, jedoch ohne daß dies einen realen Rückgang 
der Kriminalität bedeutet hätte, vielmehr ist die Dunkelziffer zwischen 
begangenen und registrierten Delikten größer geworden“. Dies bestätigen 
auch die Angaben der PN, nach denen die Deliktszahl zwischen 1986 und 
1991 mehr oder weniger konstant geblieben ist. In einer Untersuchung des 
DANE wurde im übrigen festgestellt, daß die Dunkelziffer bei Anzeigen 
80% beträgt92‚ 

In den hier relevanten Deliktsbereichen "öffentliche Sicherheit" und der 
Untergruppe Betäubungsmitteldelikte, die den Großteil der "öffentlichen 
Sicherheit" ausmacht, weichen die Angaben der PN und DANE erheblich 
voneinander ab. Während die PN-Zahlen seit 1987 - bis zu diesem Zeit- 
punkt stiegen sie dramatisch an93 - eine stagnierende bzw. bei den Betäu- 
bungsmitteldelikten (außer 1991) eine rückläufige Tendenz aufweisen, was 
auf polizeiliche Effizienz schließen läßt, verzeichnen die DANE-Zahlen 
seit 1986 in beiden Bereichen einen merklichen Anstieg. Dies könnte dar- 
auf zurückzuführen sein, daß diese Art von Delikten wegen des mangeln- 
den Vertrauens der Bevölkerung in die Polizei in abnehmend Maße bei 
dieser angezeigt wurde, während die Kenntniserlangung der Justiz (DANE) 
entsprechend der Deliktsentwicklung kontinuierlich anstieg. Abgesehen 
davon, daß die polizeiliche Kenntnisnahme jedoch nicht nur über Anzeigen 
erfolgt, spricht gegen diese These, daß die PN bis 1987 im Bereich der 
"öffentlichen Sicherheit" und bis 1988 bei den Betäubungsmitteldelikten 
höhere Zahlen als DANE aufwies. Die DANE-Angaben sind trotz dieser 

89 DANE/PN, 1988, S. 12f. 
90 Bemal I., 1990, 5.40f. 
91 DANE/PN, 1988, S.7. 
92 DANE, 1989, S.5 u. Abb.5; Gründe der Nichtmige sind: Mangel an Beweisen 

(37,5%), Funktionsunfähigkeit der Justiz (23,2%), kompliziertes Verfahren 
(13,3%), keine Kenntnis vom Verfahren (6,3%), Angst vor Repressalien (6,3%), 
fehlende staatliche Präsenz (3,4%), andere Gründe bzw. keine Antwort (7,4%) 
[ebd., Abb. 11]. 

93 1258 wurden nur 110 Betäubungsmitteldelikte registriert, 1%_3 schon 1.310, 1%_8: 
3.574, 1228: 5.283, 1983: 6.555, 1284: 10.292, 1285: 7.917 (PN-DIJIN, 1988, 
S.279ff. [Tabelle 67]; Veläsquez 1991, S.13) 
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Bedenken aus zwei Gründen vorzuziehen. Erstens werden die Polizeianga- 
ben wegen Korruption und des Interesses, effizient zu erscheinen, manipu- 
liert (vgl. 3.1.1.). Zweitens sind die DANE-Zahlen verläßlicher, da sie auf 
gerichtlichen Verfügungen beruhen, also quasi der Überprüfung durch eine 
unabhängige Instanz unterworfen sind. Im übrigen deckt sich die DANE- 
Statistik auch mit der in der Richterschaft verbreiteten Einschätzung, daß 
Sich die Delikte der öffentlichen Ordnung vermehrt haben (so 41% der zu- 
ständigen Richter, dagegen 30%)94 und dem auch von der PN für 1991 
registrierten Deliktsanstieg in beiden Bereichen. 

Demnach haben die Delikte der "öffentlichen Sicherheit" und die 
Betäubungsmitteldelikte kontinuierlich zugenommen. Von einer die Krimi- 
nalität hemmenden Wirksamkeit der polizeilichen Drogenkontrolle in Ko- 
lumbien kann deshalb kaum ernsthaft gesprochen werden. Man kann allen- 
falls die (unbeweisbare) These vertreten, daß die Drogenkrirninalität ohne 
polizeiliche Drogenkontrolle noch stärker angestiegen wäre. 

In Perü sind die von der Polizei registrierten Betäubungsmitteldelikte 
zwischen 1986 und 1990 ebenso zurückgegangen (von 1.922 auf 692)95 
wie der prozentuale Anteil der polizeilichen Anzeigen we en Betäubungs- 
mitteldelikten gemessen an der Gesamtheit der Anzeigen9 . Scheinbar fol— 
gerichtig hat im gleichen Zeitraum auch die Zahl polizeilicher Interventio— 
nen abgenommen (von 2.570 auf 1.472)97. Dies könnte zu der Vermutung 
Anlaß geben, daß die polizeiliche Drogenkontrolle einen wirksamen Bei— 
trag zur Eindämmung oder mindestens Begrenzung der Drogenkriminalität 
leistet. Angesichts der schon an anderer Stelle kritisierten mangelnden 
Verläßlichkeit der peruanischen Polizeistatistiken ist dies jedoch eine kaum 
haltbare These. Es muß vielmehr davon ausgegangen werden, daß die poli- 
zeiliche Registrierung von Betäubungsmitteldelikten sehr selektiv, um 
nicht zu sagen willkürlich stattfindet und deshalb eine hohe Dunkelziffer 
zur Folge hat. Dafür kann man im wesentlichen zwei Gründe anführen. Er— 
stens entziehen sich die Hauptzonen des Drogenhandels (Huallaga—Re ion, 
Loretto, Amazonas, vgl. H 2.3.) weitgehend polizeilicher Kontrolle9 , so 

94 Ministerio de Justicia — 0ficina de Investigacio'nes socia-juridicas y de Prevencion 
del Delito, 1990, S.30. 

95 1286: 1922, 1287: 2237; 1988: 1247,_1282: 605, 1920: 692 (INE, 1991a, 5.47). 
96 Von 2,05% (1986) über 2,4% (1987) und 1,2% (1988) auf 0,8% (1989), damit 

lagen sie 1989 hinter Straftaten gegen das Vermögen (65%), "Leben, Körper und 
Gesundheit" (10,2%), Wirtschaftsdelikten (7,45%) "anderen" Straftaten (6,9%), 
Straftaten gegen die Familie (4,7%), Terrorismus (2,7%), Straftaten gegen die 
"guten Sitten und die sexuelle Ehre" (2,25%) [INE, unveröff. Computerausdruck, 
Oktober 1990, aufgrund Angaben der Policia General und Policia Tecnica]. 

97 im: 2570, 1982: 3339, 1288: 1978, 1989: 1430, 1220: 1472 (INE, 1991b, 
1.1.53). Der Begriff der "Interventionen" wird nicht definiert: er entspricht in einer 
Statistik den registrierten Delikten (INE, 1991b, 1.1.50), in einer anderen, hier 
verwendeten (wohl?) jeglicher Art polizeilicher Maßnahmen zur Drogenkontrolle. 

98 Vgl. nur die schon oben erwähnte geringe Zahl polizeilicher "Interventionen" in 
den Dept. Huänuco und San Martin (Huallaga). wo im Jahre 1989 keinerlei 
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daß nur in größeren Städten, insbesondere Lima, eine mehr oder weniger 
umfassende Registrierung von Betäubungsmitteln stattfinden kann. Zum 
anderen ist ein Großteil der Drogenpolizei, insbesondere in den Haupthau— 
delszonen, selbst in den Drogenhandel verwickelt (H 2.4.2). Eine Abnahme 
der polizeilich registrierten Delikte deutet deshalb eher auf unzureichende 
polizeiliche Drogenkontrolle als eine Verminderung der Drogendelikte 
bzw. —aktivitäten hin. Dies bestätigen auch Umfragen des Ministerio Pu- 
blico, nach denen in Lima (Provinz) die Betäubungsmitteldelikte den 
zweiten Rang unter den Haftgründen einnehmen, dh es werden prozentual 
weit mehr Personen aufgrund von Betäubungsmitteldelikten verhaftet als 
Delikte angezeigt”. Dies kann bedeuten, daß, wie gerade dargelegt, eine 
sehr hohe Dunkelziffer bei den Anzeigen besteht und die Polizei sich 
dessen bewußt ist und deshalb eine offensive Festnahmepolitik zur 
wirksamen Eindämmung der realen Kriminalität verfolgt. Mit Sicherheit 
folgt daraus jedenfalls, daß, wie hier vertreten, die Zahl der registrierten 
Delikte nur sehr ungenau das wahre Ausmaß der Drogenaktivitäten 
widerspiegelt. 

Der kolumbianische Gesetzgeber begründet den Erlaß zahlreicher 
(mittelbarer) B-V0en im Bereich der Drogenkontrolle mit der Gewalt “von 
mit dem Drogenhandel verbundenen Gruppen" (III )3 2.4.1., IV 2.5) und 
der notwendigen "Wiederherstellung der öffentlichen 'Ordnung" zur Ein- 
dämmung dieser Gewalt. Die Entwicklung der politischen Gewalt ist dem— 
nach ein weiteres wichtiges Indiz für die Wirksamkeit der Dro- 
genkontrollpolitik. Sie kann freilich nur annähernngsweisé bestimmt wer- 
den, da zwar die Gesamtzahl der Morde von der PN registriert wird, jedoch 
nur spekuliert werden kann, aus welchen Gründen eine Person ermordet 
wurde. 

Trotz dieser methodologischen Probleme hat die Organisation F edesar- 
rollo aufgrund offizieller (PN, DAS, Verteidigungsministerium) und inoffi- 
zieller Quellen ("Justitia et Pax", Presse) eine Differenzierung in politische, 
gemeinkriminelle und Drogenmorde vorgenommen”? Dabei stellen die 
politischen Morde Mittelwerte aufgrund der genannten Quellen dar und 
umfassen Streitkräfte, Guerilla, Zivilisten, Attentate und 'Verschwundene‘, 
die gemeinkriminellen Morde basieren auf einer Hochrechnung von jähr- 
lich 3% ausgehend von einer Angabe der PN aus dem Jahre 1975 (5.788 

Sicherstellungen registriert wurden, lediglich 13 "Interventionen" in San Martin 
ONE, unveröff. Computerausdruck, Oktober 1990). 

99 Im Jahre % gaben 1.308 (19,1%) der Befragten an, wegen "illegalen 
Drogenhandel" festgenommen worden zu sein, 1987: 2.634 (22,4%), 1988: 2.583 
(17,3%), 1989: 1.927 (9,9%) [Oflcina de Auxiliares del Fiscal-Ministerio Publica: 
Detenidos entrevistados en la provincia de Lima por afio y semestre en que se 
efectuo 1a entrevista. Loseblatt. Lima, Nov. 1990]. Nach Prada, 1991, S.9, wurden 
nach der gleichen Quelle 1985 von 21.277 Personen 578. 1989 von 7.201 727 
wegen Betäubungsmitteldelikten festgenommen (zweifelhaft). 

100 Fedesarrallo, 1990, S.31ff. insbesondere Tab 3 u.4. 
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Morde), und die Dmgenmorde stellen den Rest zur Gesamtzahl dar (d.h. 
Gesamtzahl minus politische und gemeinkriminelle Morde). 

Tabelle 17101: Tote gesamt, aufgrund gemeiner Kriminalität, politischem Motiv oder 
Drogenhandel in Kolumbien 

Jahre gesamt102 gemeine Kriminalität/% politisch/% Drogen/% 

1985 12.899 7.779/60 3297/26 1.823/ 14 
1986 15.672 8.012/51 3.345/21 4.315! 28 
1987 17.419 8252/47 3.473/20 5.694] 33 
1988 21.100 8500/40 3.970/19 8.630/ 41 
1989 23.312 8.755/38 3303/14 11.254/48 
1990 24.257 9.018/37 3.720/ 15 11.519148 
1991 23.807 9.218/39 3.790/ 16 10.799/45 

Daraus ist zu ersehen, daß die mit dem Drogenhandel zusammenhängende 
Gewalt in Form von Morden bis 1990 absolut und bis 1989 relativ (%) 
gestiegen ist und daß sie seit 1988 den wichtigsten Faktor dieser Gewalt 
ausmacht. Auch wenn die Eindeutigkeit dieses Ergebnisses aufgrund der 
genannten methodologischen Probleme und einiger gewagter Hypothesen 
der Studie zweifelhaft ist“”, erscheint doch der darin zum Ausdruck 
kommende Anstieg der Drogengewalt im Sinne eines Trends überzeugend, 
da sich der enorme Anstieg der Morde seit 1985 (bis 1988, danach kon- 
stant) kaum anders als mit den zunehmenden Aktivitäten des Drogenhan- 
dels erklären läßt. Dieser Trend wird im übrigen bestätigt, wenn man die 
Angaben der Datenbank des Centro de Investigaciön y Educaciön Popular 

101 Ebd., 834 (Tab.4) bis 1989; 1990/91 eigene Berechnungen aufgrund PN-DIJIN, 
1991, S.51ff. und Justicia y Pax, Bogotä, Nov.-Dez. 1990, 8.91, 100; Jan. -März 
1991, S.133; April-Juni 1991, 8.115; Juli-Sept. 1991, S.116; Okt.-Dez. 1991, 
S.115. "Politische Morde" umfassen demnach politische u. vermutlich politische 
Morde, "soziale Säubemng", "Veschwindenlassen", Tote in militärischen 
Auseinandersetzungen, nicht aber "obskure Morde", die keinerlei Täterschaft 
indizieren und deshalb eine untaugliche Kategorie darstellen (so Gallen, 
Interview, Bogotä, 6.2.1992). 

102 Es werden hier Totschlag (hamicidia commun) und Mord (ascsinato), nicht jedoch 
Verkehrsunfälle und andere unbeabsichtigte Todesfälle (homicidio preterintencio- 
nal), die ohnehin nur einen kleinen Teil ausmachen, betrachtet (nach PN-DIJIN, 
1991, 552 im Jahre 1990 jeweils 4.208 und 51, die von der Gesamtzahl der 
Todesfälle, 28.516, abgezogen werden; 1991 - nach DIJIN, Afanador, tel. 
Interview, 24.1.1992 - jeweils 3.180 und 74 bei 27.061 gesamt). 

103 Zweifelhaft ist insbesondere die Annahme eines jährlich 3%igen Anstiegs der 
gemeinen Kriminalität seit 1975 und die klare Trennung zwischen gemeiner, 
politischer und Drogengewalt, zumal keine dieser Gewaltforrnen definiert werden 
(kritisch deshalb Gallen, 1991b, 8.79, FN 2 und Uprimny, 1991b, S.158ff.; 
dagegen Lasada, 1991, 3.167); zu den versch. Formen der Drogengewalt schon II 
1.4.1. 



372 Wirksamkeit 
”; 

(CINEP)104 berücksichtigt und die geographischen Verteilung der Morde betrachtet. Fast die Hälfte der im Jahre 1989 registrierten Morde (44%) er- eignete sich - zusammengenommen - in den Departements Antioquia und Valle - den Hauptsitzen der großen Kartelle von Medellin und Cali -, und zwischen 1975 und 1990 stiegen die Morde dort von 31,4 pro 100.000 
Einwohner' auf 205,4, während sie etwa in den Departements Bolivar und Narifio ('nur‘) von 9,3 auf 19,6 pro 100.000 anstiegen105. Diese Entwick- lung legt die Vermutung nahe, daß die Gesetzgebung des Belagerungs— zustandes und die darauf basierenden polizeilichen Aktivitäten kaum Wirk- samkeit entfalten. 

Zwei Beispiele verdeutlichen die staatliche Ohnmacht gegenüber der Gewalt der Drogenkartelle. 
Die Entführungen, eine ursprünglich von der Guerilla benutzte Delikts- 

art, haben erheblich zugenommen, seit diese Deliktsart verstärkt von den paramilitärischen Gruppen des Drogenhandels, insbesondere den Extradi— tables, in ihrem Kampf gegen die Auslieferung benutzt wurde (11 1.4.1.). 
Wurden 1989 noch durchschnittlich 59,1 Personen pro Monat entführt, stieg diese Zahl im Januar 1990 aufgrund der Offensive der Extraditables auf 158 an106. F edesarrollo stellt dazu fest: 

"Das Schlimme ist, daß trotz der Arbeit der Polizei, des DAS und der Armee nicht zu hoffen bleibt, daß das Problem sich wesentlich verringert, da wegen der enormen Profite schon zu viele auf dieses Delikt spezialisierte Banden existie- ren. Andererseits scheint die Arbeit der Sicherheitskräfte mangels spezialisierten Personals und angemessener technischer Ausstattung begrenzt zu sein"“". 
Das zweite Beispiel zeigt, wie wenig wirksam die in Medellin vom 31.8- 13.9.1990 zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung verhängten Ausgangssperre (22.00 - 6.00 Uhr) war108. Bei dieser Maßnahme wurden 18 LT. bewegliche Polizeiposten und insgesamt 4.000 Polizisten einge— 

104 Danach nahm zwar die Zahl der politischen Morde von 6.579 (1988) auf 5.750 (1989) ab, die aufgrund Drogenhandels stieg jedoch absolut und relativ von 110 (1,7%) auf 172 (3%) an, wobei es sich dabei nur um auf Streitigkeiten zwischen Drogenbanden zurückgehende Taten handelt (Cien Dias, Bogotai, Nr.5‚ März 1989; Nr.6, Juni 1989; Nr.7, Sept. 1989; Nr.8, Dez. 1989, jeweils S.14f.). In 1990 fiel die Zahl der politischen Morde auf 3.720, die aufgrund Drogenhandels absolut auf 124, stieg aber relativ (3,3%) an; 1991 betrug das Verhältnis 3.814 zu 61 (1,6%) [ Cien Dias, Nr.l3, Jan.—März 1991, S.18f.; dem, Nr.l7, Jan.-März 1992, S.18f.]. 
105 Losada, 1991, 3.168. Insgesamt stieg der prozentuale Anteil der beiden Depts. an der nationalen Mordrate von 23,1% (1979) auf 47,8% (1990) bei einem Bevölke- rungsanteil von 22,8%. Fedesarrallo, 1990, S.35 gibt an, daß in Antioquia und Valle zwischen 1980 und 1988 ein Anstieg der Morde um das 10fache (1.032%) bzw. l7fache (1.720%) gegenüber 132% auf nationaler Ebene zu verzeichnen war (kritisch Uprimny, 1991b, S.162f.). 
106 PN, 1990, 8.122, 129ff.; Fedesarrallo, 1990, S.36f. 
107 Fedesarrollo, 1990, 8.37. 
108 Dieses Beispiel verdanke ich Gesprächen mit M. Garcia, Medellin‚ 10.—12.9.1990; vgl. auch Garcia, 1990 und 1991, S.32ff. 

* * ä  
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setzt. Diese einzigartige Militarisierung führte zwar zu einer merkhchen 
Abnahme der gemeinen Kriminalität, die Terrorakte des Medellm—Kartells 
setzten sich jedoch - sogar verstärkt - fort. Betrug die Zahl der gewaltsamen 
Morde im Zeitraum davor (16—30.8.90) 128 Personen, steigerte Sie sich 
während der Ausgangssperre auf 173. Die Terroranschläge fanden tagsuber 
statt nachts statt: während der 13 Tage und 14 Nächte Ausgangssperre ex- 
plödierten 40 Bomben, und es wurden 23 behördliche Fahrzeuge in Brand 
gesteckt. Als der damalige Bürgermeister Gomez die Ausgangssperre we— 
gen öffentlicher Proteste aufhob, gab er indirekt ihren nur symbolischen 
Charakter zu: 

" ' ' ßnahme wurde nicht nur ergriffen, um Bomben und terroristrsche Attentate 
zliijl\ieelr\iliileiden, sondern damit sich die gesamte Gememsch_aft darüber klar Wird, daß 
wir uns in einer Ausnahmesituation befinden und alle Teil dieser Situation und ih- 
rer Lösung sind. Es handelt sich um einen Apggll an die Gemeinschaft, damit Sie 
sich an der Suche nach einer Lösung beteiligt“ . 

Im Ergebnis kann man mit dem Justizministerium festellen: 
" ' ntlichen Maßnahmen aufgrund des Art.121 der (alten) Verfas- 
st?riä l?äääh°é€vii der von ihnen verfolgten Ziele nicht erreicht. Erstens, die Wieder- 
herstellung der öffentlichen Ordnung und ihre Bewahrung, und_zwe1tens, d]l(6 lVer- 
ringerung krimineller Verhaltensweisen, die als außerst schädliehlgür das _ 0 um(; 
biansche institutionelle und politische System angesehen werden (gememt sin 
die politischen Gewalttaten, d.Verf.). 

in Peru wird von einer speziellen Senatskomission die_Gewaltentw1cklung 
verfolgt. Die Zahl der jährlich aufgrund politisch motw1erter Gewaltakte_ zu 
Tode Gekommenen und der Anteil von (angeblich). der Guerilla 
angehörenden "Subversiven" und Drogenhändlern ergibt Sich aus Tabelle 
18. Aufgrund der Verbindung zwischen Subverswen und Drogenhandlem 
wurde innerhalb dieser Gruppe erst ab 1989 differenziert. 

109 Zitiert nach Garcia. 1990. S.1 1. . ' . . 
1 10 Ministerin de .Iusticia - Qfic'inzr de Investigaciones .wc10—_;undwasy de Prevenuon 

del Delitr). 1990. 3.47. 
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Tabelle 181 ' ' :  Tote aufgrund politischem Motiv, tote 'Subversive' und Drogenhändler 
in Petri 

Jahre 'Politische' Tote Subversivel% Drogenhändlerl% 

1985 1.359 884/65 ‚0 -------- 
1986 1.268 622/49,1 --———«— 
1987 697 183/26,3 ------ 
1988 1.986 667/33,6 --——---- 
1989 3.198 1 .251/39‚1 149/4,7 
1990 3.452 1.542/44,7 68/2‚0 
1991 3.180 1.522/47‚9 37/1 ‚2 
1992' '2 2.074 729/35,2 10/0,5 

Aus der Sicht der Sicherheitskräfte mag der (relativ) steigende Anteil der 
toten 'Subversiven' zwischen 1987 und 1991 zwar zu begrüßen sein, er ist 
jedoch kein Beweis für eine erhöhte Wirksamkeit der Drogenkontrolle. Im 
Gegenteil: Die Drogenkontrolle obliegt grundsätzlich der Polizei, während 
die Aufstandsbekämpfung originäre Aufgabe der Streitkräfte - auch nach 
deren verstärktem Einsatz in der Drogenbekämpfung (III C 2.3.3.) - bleibt. 
Der sprunghafte Anstieg der politischen Morde, insbesondere 1988/1989, 
und der hohe Anteil von toten 'Subversiven' gegenüber einem 
verschwindend geringen Anteil von Drogenhändlem (1991 gerade 1,2% 
gegenüber fast 48% toter 'Subversiver') machen deutlich, daß sich die rni— 
litärische Repression vorrangig gegen die 'Subversion' richtet. Die mit der 
Aufstandsbekämpfung zusammenhängende bürgerkriegsähnliche Situation 
staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt verhindert bzw. behindert so eine 
wirksame Drogenkontrolle. Die Tatsache, daß die Zahl der toten Drogen- 
händler absolut und relativ abgenommen hat, während die der toten 
'Subversiven' jedenfalls relativ gestiegen ist, gibt sogar zu der Vermutung 
Anlaß, daß die Drogenkontrolle gegenüber der Aufstandsbekämpfung noch 
weiter an Bedeutung verloren hat. 

Bei der Analyse der geographischen Verteilung der Toten fällt auf, daß 
sich 1990 allein 1.023 Morde in den relativ bevölkerungsarmen Depart- 
ments Huänuco und San Martin der Hauptdrogenregion Huallttga ereigne- 
ten, wobei in 625 Fällen die Sicherheitskräfte (Polizei und Militär) als Tä- 
ter und in 287 die "Subversion" (SL, MRTA) verantwortlich gemacht wur— 
den' 13. Dies wiederum weist auf einen bedenklichen Überhang staatlicher 

111 Comision E.vpeciul‚ 1989. S.375 (Tab.32); dies., 1990, S.15; dies., 1991, S.21f. 
(Tab. 7) sowie Computerausdruck November 1991; Peru Paz, vol.l, Nr.2‚ Lima 
(Constiluciön y Sociedad). August 1992. S8. 

112 Bis 31.August. 
1 13 Im einzelnen: SL=246. MRTA=41 (nur San Martin). Polizei=59, Militär=566‚ an- 

dere paramililiirische und terroristische Gruppen:! 11 (eigene Berechnungen 
aufgrund Cumision Especial, 1991. 5.28, Tab. 10 u. S.S9ff.‚ Annexe 1—8). 
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Gewalt hin, der das zu einer effizienten Drogenkontrolle notwendige Ver- 
trauen der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung in die Sicherheitskräfte 
kaum schaffen dürfte. 

3.2.2. Die ’Substanz' der polizeilichen F estnahmen 

Es stellt sich die Frage, ob die Polizei wegen der ihr gewährten großzü— 
gigen Eingriffsgrundlagen nicht dazu verführt wird, zu viele Personen fest— 
zunehmen. Angesichts der schon oben beschriebenen Massenverhaftungen 
in Kolumbien und Petri während des 'Drogenkrieges' (die in der Regel auf— 
grund der 'mittelbaren‘ Drogengesetzgebung zur Wiederherstellung der öf- 
fentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgen, IV 2.5.), könnte man versucht 
sein, diese Frage zu bejahen. Sie läßt sich indessen nur genauer beantwor- 
ten, wenn man den weiteren justitiellen Werdegang der Festgenommenen 
untersucht. 

In Kolumbien verfolgt das DANE die Deliktsentwicklung vom Beginn 
des Ermittlungsverfahrens (etapa de iniciaciön del sumario, schon Tabelle 
16) über die rechtliche Qualifizierung am Ende des Ermittlungsverfahrens 
(calificaciön del sumario) bis zum Urteil (sentencia). Die Entwicklung 
verläuft trichterförmig: 1985 befanden sich 69% aller strafrechtlichen Ver- 
fahren in der Phase der iniciacio’n, 28% in calificacio’n und 3% in sen- 
tencia. Dies hat sich zwar mit der CPP-Reform von 1987, insbesondere 
aufgrund der Schaffung einer Spezialgesetzgebung, gebessert, doch auch 
1989 elangten nur 38% der Verfahren zur califi'caciön und 6% zur senten- 
cinl [ . Nach einer Studie des Justizministeriums über die Verfahren der öf— 
fentlichen Ordnung waren im Februar 1990 6.942 Untersuchungen 
(investigaciön preliminar) und 2.648 Ermittlungsverfahren anhängig, da- 
von 530 in der Urteilsphase (20%)“5. Innerhalb sentencia wiederum be- 
trägt die Verurteilungsquote ca. 77%, wobei nur ein geringer Teil in den 
Bereich Öffentliche Ordnung und Betäubungsmittel fällt, wie sich aus der 

Demgegenüber 1989: insgesamt 759, davon 522 Sicherheitskräfte, 131 
"Subversion", 109 andere (aufgrund Comision Erpecial, 1990, S.45ff.. Annexe 1- 
7). 

114 DANE, 1989. S6 und Grafik 13. Absolut ergibt sich für die einzelnen Phasen 
(iniciaciön/ calificaciön/ sentencia) folgendes: 1286: 403.607! 188.657/ 19.602, 
1981;334.022/186.679/28.357‚ 1988: 251.343/201.105/39.521, 1982: 242.223/243 
.582/37.680, 1990: 235.568/224.393/43.544 (die Annäherung zwischen iniciaciän 
u. calificaciön seit 1988 ist auf die genannte Anderung des CPP zurückzuführen; 
nach DANE. Computerausdruck, Jan. 1992). In Deutschland beträgt das Verhältnis 
Tatverdächtige (Polizeiliche Kn'rninalstatistik) und Verurteilte im 
Betäubungsmittelbereich ca. 3:1. 1988 gab es 2.3. 67.150 Verdächtige und 21.629 
Verurteilte. d.h. 32.2% (BKA, Polizeiliche Kriminalstatistik 1988. Tab.20, Blatt 
20, Schlüsselzahl 7300; Statistisches Bundesamt. Strafverfolgung 1988, 3.33; auch 
Albrecht. 1989, S.188ff.). 

1 15 Ministerio de Justicia - Oficina de Investigaciones socio-juridicas y de Prevencion 
del Delito, 1990, S.61 (Tab.3) u. 63 (Tab.5). 
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geringen Anzahl von Angeklagten/Verurteilten in den zuständigen Gerich- 
ten (iuzgados especializados/de orden publico) ergibt: 

Tabelle 191 l": Angeklagte/Verurteilte gesamt und in der (alten) Spezialgerichtsbarkeit 
( juzgado.r especiales und orden publico) in“ Kolumbien ( 1988 -1990) 

Jahre Gesamt juzgados especiales orden publico 

1988 43.643/33.947(77,8%) 972/817 42/ 12 
1989 43 .725/33.269(76, 1 %) 742/593 505/142 
1990 44.573/34.850(78,2%) 656/553 513/221 

Danach beträgt der Anteil der Angeklagten wegen Delikten der öffentli- 
chen Ordnung (einschließlich Betäubungsmittel) gemessen an der Gesamt- 
zahl der Angeklagten nur zwischen 2,3% (1988) und 2.8% (1989, 
1990: 2,6), der der Verurteilungen 2,2% (1989, 1990) bis 2,4% (1988). 

Es ist fraglich, ob sich die trichterförmige Entwicklung von iniciacion 
nach sentencia bei der Gesamtzahl der Delikte ebenso im Bereich 
"öffentliche Sicherheit" und Betäubungsmittel darstellt. Greift man sich die 
Delikte gegen die öffentliche Sicherheit, die insbesondere in Kolumbien 
wegen der Vermischung von öffentlicher Sicherheit und Drogenkontrolle 
von Bedeutung sind, und die Betäubungsmitteldelikte heraus, kann man 
folgende Tabelle erstellen. 

Tabelle 201 17: Delikte der öffentlichen Sicherheit/Betäubungsnüttel im Verfahrensab— 
lauf in Kolumbien 

Jahre iniciaciön calificaciön sentencia 

1986 6.790/ 5.446 4.692/- —-l— 
1987 10.297] 7.617 6.405/ 164 -—l 93 
1988 12.753/ 8.327 9897/1959 --/685 
1989 15.682/10.029 11.497/ 754 —/293 
1990 16.128/10.781 11.169/ 821 -—/248 

116 DANE, Tabelle etapa de sentencia Nr.4 (Auszug). 
117 DANE, Tabellen zu inicicacion ( l ,  11), calificaciön (4,5,7), sentencia (4, 14), 

Computerausdruck. 1986—91 sowie Computerausdruck 1992; die Zahlen 1986/87 
stellen z.T. eigene Berechnungen aufgrund der DANE Zahlen dar, da mit der CPP 
Reform 1987 die Erhebungsmethoden geändert wurden. Bei calificaciän bezieht 
sich die erste Zahl (öffentliche Sicherheit) auf Angeschuldigte. Bei sentencia 
konnten nur Zahlen zu Betäubungsmitteln erhalten werden. 
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Soweit Zahlen verfügbar sind, ergibt sich demnach eine ähnlich trichter- 
förmige Entwicklung wie bei der Gesamtzahl der Delikte. Errechnet man 
den prozentualen Anteil der hier interessierenden Betäubungsnütteldelikte, 
ausgehend von iniciaciön, ergibt sich folgendes: im Jahre 1287_ 
'gelangten'118 2,2% in die Phase der calificacio’n und 1,2% zur sentencia; 
1988 23,5% zur calificaciön und 8,2% zur sentencia (!); 1_9_82 7,52% und 
2,9%; 1_9_20 7,62% und 2,3%. Damit sind - außer im Jahre 1988 - sogar 
noch weniger Delikte zu sentencia 'gelangt' als bei der Gesamtzahl der De- 
likte (1989: 6%, bei FN 114) und dies, obwohl die Betäubungsmitteldelikte 
1987/88 einer speziellen, angeblich effizienteren Spezialgerichtsbarkeit 
unterworfen wurden“? Für die ‘Substanz' der polizeilichen Festnahmen 
bedeutet dies, daß der die Festnahme begründende Verdacht sich in weit 
weniger als 10% der Fälle als ausreichend erweist, um das Verfahren mit 
einem Urteil (sentencia) abzuschließen. Die Festnahmen verlieren noch 
weiter an 'Substanz', wenn man berücksichtigt, daß innerhalb der sentencia 
nicht alle Verfahren mit einer Verurteilung enden (ca. 77% aufgrund der 
Angabe bei FN 114). 

Im Falle Perus liegen vergleichbare Zahlen nicht vor. Nach einer se- 
lektiven Untersuchung einiger Untersuchungsgerichte Limas durch das 
CIII bewegt sich der Anteil der Betäubungsmittelfälle am Gesamtauflcom- 
men im Jahre 1990 zwischen 2,3% und 3,4% und 1991 (bis 10.9) zwischen 
2,3 und 11,3%120. Demgegenüber wurden zwischen 1986 und 1989 (für 
den gleichen Vergleichszeitraum konnten keine Zahlen beschafft werden) 
durchschnittlich 1,6% Betäubungsmitteldelikte angezeigt und 3,8% Perso- 
nen wegen Betäubungsmitteldelikten festgenommen121. Diese Zahlen las- 
sen jedoch nur die Schlußfolgerung zu, daß es mehr Festnahmen als Anzei— 
gen gibt. Geht man davon aus, daß jedem Verdächtigen (mindestens) eine 
Anzeige zuzurechnen ist, wurden weit mehr (1986-88 über 50%) Personen 
festgenommen als (potentielle) Täter existieren können. Dies bedeutet 
weiter, daß über die Hälfte der Festnahmen nicht aufgrund von Anzeigen 
erfolgt sind oder - im Gegensatz zur Ausgangsthese - aufgrund einer An- 
zeige mehrere Personen festgenommen wurden. Ahnlich überzeugende 

118 Von 'gelangen' zu sprechen ist insoweit nicht ganz exakt, als zeitliche 
Verschiebungen zwischen den einzelnen Phasen bestehen, so daß nur ein geringer 
Teil der Verfahren im gleichen Jahr von iniciaciön zu sentencia 'gelangt' 
(Problematik der Vergleichszeiträume, auch unten 3.3.). 

119 Jueces Especializadas und Jueces de Orden Publica [III B 2.4.2 a)aa)]. Die Schaf- 
fung dieser Spezialgerichtsbarkeit könnte die außergewöhnlich hohen Zahlen zu 
calificaciön und sentencia im Jahre 1988 erklären. Erklärungsbedürftig bleibt dann 
der 'Abfall' in 1989/1990. Zur Effizienz der neuen Spezialgerichtsbarkeit nach 
dem EDI unten 3.3. 

120 Loyaza, Interview, Lima, 6.11.1991. Dabei wurden jedoch nur zwei 
Ermittlungsgerichte Limas (3er und 14er juzgado de instruccio'n) zugrunde gelegt. 

121 Im einzelnen: Anzeigen: 1986=2,05%, 1287=2‚4%, 128_8=1,2%, 1282=0,8%; 
Festnahmen: 1_986=4,8%‚ 1282=5,8%, 19_8_8=2,9%, 19_82=1,5% (INE, unveröff. 
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Folgerungen lassen sich allerdings nicht aus einem Vergleich der An- 
zeige/Festnahmeanteile mit den Anteilen der gerichtlichen Ermittlungsfälle 
ziehen, da es sich um unterschiedliche Vergleichszeiträume handelt, abso- 
lute Zahlen nicht vorliegen und die CH] Angaben auf einer zweifelhaften 
Repräsentativität basieren (vgl. FN 120). 

In Bolivien wurden zwischen 1986 und 1991 von den insgesamt 4.721 
wegen Betäubungsmitteldelikten Festgenommenen nur 1.683 (35,7%) dem 
Ministerio Publica (Staatsanwaltschaft), das eine vorläufige rechtliche Be- 
urteilung abgibt, überstellt122. Überdies wird ein beträchtlicher Teil (1988 
bis 1991 durchschnittlich ca. 29% mit steigender Tendenzlz3) von der 
Polizei selbst wieder freigelassen. Das bedeutet, daß in nur ca. 35% der 
Fälle ein Verfahren eröffnet wird. Dem entspricht, daß auf gerichtlicher 
Ebene 1989 von insgesamt 4.556 Strafverfahren nur 328 den "Gerichten 
kontrollierter Stoffe" zugewiesen wurden124. 

Aus den dargestellten Zahlen ergibt sich insgesamt eine beträchtliche 
Diskrepanz zwischen der Anzahl der Festnahmen und der Strafverfahren 
bzw. Verurteilungen, die zum einen darauf zurückzuführen sein kann, daß 
einem Großteil der polizeilichen Festnahmen die notwendige (rechtliche) 
Substanz fehlt, oder zum anderen darauf, daß die Justiz wegen Arbeits— 
überlastung zahlreiche Verfahren einstellt. Für beide Erklärungen finden 
sich Argumente. Die zu großzügigen polizeilichen Eingriffsgrundlagen im 
Drogenbereich haben zweifellos zu übertriebenen und willkürlichen Fest— 
nahmen Unbeteiligter geführt (IV 2.5.). In Kolumbien halten deshalb 58% 
der Richter die polizeiliche Ermittlungstätigkeit für ineffizient125. Anderer- 
seits ist Ineffizienz und Überlastung der Justiz ein notorisches lateinameri- 
kanisches Problem, wie schon daraus hervorgeht, daß die Mehrzahl der 
Häftlinge auch im Drogenbereich nicht rechtskräftig verurteilt wurde (sog. 
presos sin condena, IV 2.4.2). Gerade letzteres Phänomen läßt es beson- 
ders dringlich erscheinen, den Handlungsspielraum der Polizei bei Fest- 
nahmen normativ einzuengen. 

Computerausdruck, Oktober 1990, aufgrund Angaben der Felicia General und Po— 
licia Tecnica). _ 

122 Im einzelnen: 1986=981 Festgenommene/634 Ministerio Publica (64,6%), 
1287=1.158/473 (40,9%), @=887/275 (31%), @=906I333 (36,8%). 
1990=900/302 (33,6%), 1991 (bis 10.11.)=870/300 (34,5%) [eigene Berechnungen 
aufgrund Subsecretaria de Defensa Social, Computerausdrucke, Oktober 1990 und 
November 1991, zu den Festnahmen schon Tabelle 11]. 

123 1988 wurden etwa 137 Festgenommene (15,4%) freigelassen, 1989 259 (28,6%) 
und zwischen dem 6.8.1989 und 31.10.1991 942 (von 2.150, also 43,8%) [eigene 
Berechnungen aufgrund Subsecretaria de Defensa Social, Computerausdrucke, 
Oktober 1990 und November 1991]. 

124 Revista Judicial 1990/1, La Paz, Jan 1990, S.19ff. 
125 Ministerio de Justicia - Oficina de Investigaciones socio—juridicas y de Prevenciarl 

del Delito, 1990, 3.28. 
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3.2.3. Die Betroünen 

Wichtige Erkenntnisse über die Wirksamkeit der Drogenkontrollpolitik in 
qualitativer Hinsicht kann man mit Hilfe von Daten über die soziale 
Herkunft der Festgenommenen und Inhaftierten erhalten. 

Für Kolumbien läßt sich folgende Tabelle über das Bildungsniveau al- 
ler zwischen 1986 und 1990 Festgenommenen erstellen. 

Tabelle 21126: Bildungsniveau der Festgenommenen in Kolumbien 

Jahre Analphabeten Primaria Sekundaria Superior 

1986 2,2% 54,4% 41 ‚7% 1,7% 
1987 4,2% 54,3% 39,0% 2,6% 
1988 4,8% 59,1% 34,9% 1,2% 
1989 3,8% 60,5% 34,7% 1,0% 
1990 4,7% 58,3% 35,8% 1,2% 

Bei den Angeklagten liegen ebenfalls die Personen mit Primaria— 
Ausbildung (70,6%) vor Secundaria (19,3%), Analphabeten (7,7%)und 
Superior (2,3%)127. Nach einer Untersuchung des Just1znumstenums 
haben 59,6% der Haftbevölkerung die Primaria nicht beendet, und 60,5% 
haben keine Fachausbildung”? 

Ähnliche Zahlenverhältnisse ergeben sich bei Untersuchung der perua- 
nischen Haftbevölkerung im Jahre 1990. Von den insgesamt 16.719 Inhaf- 
tierten haben 870 (5,2%) keinerlei oder eine nicht genannte Ausbildung, 
6.660 (39,8%) besuchten die Primaria, 7.548 (45,1%) die Sekundaria und 
1.641 (9,8%) eine höhere Schule oder Universität (Superior)129. 

Diesem niedrigen Bildungsniveaus des Großteils der Festgenommenen 
und Inhaftierten entspricht die Art der von ihnen ausgeübten Berufe. In 
Kolumbien waren es im Jahre 1990 vorwiegend ungelemte oder hand— 
werkliche Berufe, etwa Landwirte (9,7%), Taxifahrer (9,56%), Arbeiter 
(5,29%), oder es wird keiner legalen Beschäftigung nachgegangen 
(24,14%). Akademische Berufe machen gerade 0,7% aus 30. In l_’eru lie- 
gen ebenfalls ungelemte Berufe wie Straßenhändler (11,1%), Arbeiter 

126 PN—DIJIN, 1987-1991 und Computerausdruck für 1991; primaria entspricht 
Grundschule, secundaria Haupt- oder Realschule, superior Gymnasrum oder 
Hochschule. 

127 DANE, 1989, S.4 u. Grafik 8. 
128 Zit. nach Ministerio de Justicia - Direcciöri General de Prisiones, 1991, 5.17. 3 

' rechnun en auf rund INPE, Oficina de Estadistica, Tabelle Nr. 
129 ?‘llgglralliacilöii penal %acionalgpor nivel de instruccion y Sexo"), Loseblat_t, Luna 

1991. Die dort angegebene Gesamtzahl von 17.859 Gefangenen 151 mcht che 
Summe der angegebenen Einzelzahlen (s. Text). 
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(10,5%) und Landwirte (6,7%) weit vor den akademischen Berufen 
(1,4%)131. 

Fraglich ist, ob auch im Bereich der Betäubungsmitteldelikte eine 
ähnliche Sozialstruktur erkennbar ist. Hierzu existieren keine Statisti— 
ken132, es läßt sich jedoch aufgrund von Gefängnisbesuchen und Gesprä— 
chen mit offiziellen und inoffiziellen Stellen feststellen, daß auch hier der 
Großteil der Inhaftierten aus den Unterschichten kommtl33‚ 

In der Reclusion Nacional de Mujeres im kolumbianischen Medellin 
etwa hat der Verfasser mit zahlreichen Gefangenen Gespräche geführt, dar- 
unter ein längeres Interview mit Martha, Josefina und Luz (Namen geän- 
dert). Diese drei Gefan enen, die nur im Beisein eines Rechtsanwaltes zu 
erzählen bereit waren13 , wurden wegen Handels mit kleinen Mengen Ko- 
kain und bazuco (200-300n) zu 4—8 Jahren Haft verurteilt. Sie stammen 
aus den Armenvierteln der nordöstlichen Zone Medellins (II 1.4.1.) und ar— 
beiteten, wie viele dort, aus sozialer Not im Drogenhandel. Für sie werden 
hier 

"nur die Kleinen bestraft, diejenigen, die der Polizei nicht genug zahlen können, 
damit sie freigelassen werden kein großer Fisch (capo) sitzt hier". 

Martha, Josefina und Luz sprechen stellvertretend für, den, Großteil der 
Gefangenen, die, wie sie, aus den Armenvierteln stammen und als Klein- 
händler gearbeitet haben. Auch die Direktorin des Gefängnisses bestätigt, 
daß es sich "hier in der Mehrzahl um kleine Straßenverkäuferinnen han- 
delt"l35_ Ähnlich ist die Situation im Frauengefängnis Buen Pasteur 
(Bogotä) sowie den Männergefängnissen, in denen Betäubungsrnitteltäter 
inhaftiert sind. 

Im peruanischen Gefängnis San Jorge (Lima), in dem, verglichen mit 
Ludgancho und Canto Grande, nur wenige Betäubungsmitteltäter inhaftiert 
sind, stammen diese auch aus der Unterschicht der Lünenser pueblos jo- 
venes (Armenviertel). Eine dort arbeitende Psychologin spricht von 
"Kleinkrimjnellen" und ty ischen Drogenbeschaffungsdelikten, der Direk- 
tor von "Bagatelldelikten" 36. Selbst nach Angaben der peruanischen Poli- 

130 PN-DIJIN, 1991, Tabelle 37A, S.201ff.; ebenso in 1989, etwa Landwirte (9,45%), 
Taxifahrer (10.08), Arbeiter (4,31), keine legale Beschäftigung (26,52%), 
akademische Berufe (0,8%) [PN-DIJIN, 1990, Tabelle 36, S.I90ff.]. 

131 Eigene Berechnungen aufgrund INPE, Tab. Nr.7 ("Poblaciön penal nacional por 
occupacion fuera del penal"), Loseblatt, Lima 1990/1. 

132 Zum prozentualen Anteil der wegen Betäubungsmitteldelikten Inhaftierten in Peru 
(1989: 25%) vgl. schon IV 2.4.2. 

133 Diese Darstellung beruht auf den im Annex III angegebenen Besuchen von Straf- 
vollzugsanstalten. Vgl. meinen Artikel in Badische Zeitung, Freiburg, 22.6.1992. 

134 An dieser Stelle gilt mein Dank H. Londofio, der mich bei diesem schwierigen Be- 
such begleitet hat. 

135 Morales, Interview, Medellin, 15.9.1990. 
136 Anonyme Psychologin und W. Gonza’lez, Interview, Lima, 19.10.1990. 
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zei waren zwischen 1986 und 1990 6.755 der insgesamt ll.8%festgenom— 
menen "Konsumenten", d.h. mehr als die Hälfte (57,05%) , und dies, 
obwohl der Konsum gemäß Art.299 CP (früher 56 Dbeg 122) straffre1 ist 

(III C 2.3. 1 .). _ 
Auch in Bolivien sind die Mehrzahl der von der Repressmn Betroffenen 

bäuerliche Kokaproduzenten oder Kleinhändler. Montafio stellt fest: 

"... als Richter haben wir sehen können, daß der Großteil der in Delikte des 
Rauschgifthandels Verwickelten gerade diese armen Bauern sind, Analphabe_t_en in 
den meisten Fällen ohne irgendeine Verbindung mit dem illegalen Geschaft zu 
haben ..."l38. 

Im bolivianischen Gefängnis San Pedro (La Paz) trifft man auf kleine 

Händler und Konsumenten. Es "sitzen diejenigen, die nicht zahlen können", 

wie Thomas und Manfred, zwei deutsche Inhaftierte, berichten. Hier "srtzt" 

jedoch auch — Ausnahmen bestätigen die Regel -_ em fuhrender 
Kokainhändler, Roberto Suarez, der (ehemalige) boliviamsche Kokamko- 

nig, allerdings unter anderen Bedingungenl39_ 

Diese Beobachtungen lassen vermuten, daß die strafrechtliche und poli- 
zeiliche Repression im Drogenbereich eine Diskrmumerung der Unter- 

schichten mit sich bringt. Ein Medelliner Strafrechtler knüs1ert in diesem 

Sinne, daß "Armut hier bestraft wir "140. 

Der soziale Status der Betroffenen geht mit ihrer Beschäftigung in der 

@ggigtig___ridtt$l(@@ßb einher. Ein Großteil arbeitet als Klem— 

transporteure, sog. "Esel" (mulas) oder als kleine Straßenhändler. Gemein- 

sam ist diesen Tätigkeiten, daß sie aus dem Heer der Arbeitslosen und Un- 

terbeschäftigten Lateinamerikas beliebig ersetzbar Sind und ihre strafrecht- 

liche Verfolgung die Organisationsstrukturen des Drogenhandels unberuhrt 

läßt. Eine vorwiegend gegen diese Personengruppen genchtete Repress10n, 

wie sie in allen drei Ländern vorherrscht1 1, ist deshalb zur wuksamen 
Bekämpfung des Drogenhandels ungeeignet. 

137 Eigene Berechnungen aufgrund Angaben der PN-PT-DINTID, Loseblatt‚ Okt. 

1990; kritisch auch Prada, 1991, 5.8. ‚d d CS] E Ob- 

1 " , 1990, 5.23. Ähnlich die Stellungnahme des Präs1 enten _es “, . 
138 ig; ci'ir;2h dem die Bauern verfolgt und die "white-collar-Drogenhandler laufen- 

gelassen werden (CEDOIN, R Informe 246, Juli 1992, 3.3). 

139 Ambos, 1991a, S.33f. . G r _ be h) __ ieh der 

1 Londo‘ , Interview, 15.9.1990 (bei c angms suc Ahn 1 . ' ‘ 

40 kolum€iiinische Soziologe Camacho, 1992: "Es scheint, man uberkririnnalmert 

die kleiner Verkäufer und Konsumenten und läßt den großen Fisch l-ae21ad d 1 

. h CAJ-SC, 19903, 8.152, FN 2; Dombois, 1990. S.110; Umvers e os 

141 X5äei?l990‚ S.151f.; Londofio, 1986b, 8.33; Baratra/Chnstre et al., 1991, S.3. 

_
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3.3. Exkurs: Spezialgerichtsbarkeit in Kolumbien und Bolivien 
Die Einführung anonymer Richter und Zeugen sowie des "geheimen B_e_we13es" durch das EDI [vgl. III B 2.4.2. a), b), IV 2.3.2.b)] wird von of- f121eller Seite mit der besonderen Art der Kriminalität, die nur auf diese Weise w1rksam bekämpft werden könne, begründet. Es handle sich, so etwa G. Castro, Direktor der Rechtsprechun der öffentli h ' Cali (Dept. Valle), um g C en 0rdnllng 111 

“eine angemessene Antwort auf eine besondere Form der Kriminalität, die nicht ’ mit der allgemeinen Kriminalität vergleichbar ist und deshalb eine be (1 — handlung und einen besonderen Schutz der Justiz erfordert" '42‚ son ere Be 
Angesichts der rechtsstaatlichen Bedenken gegen diese Maßnahmen [IV 2.3.2.b)] stellt sich die Frage, ob ihr rechtsstaatlicher Preis zum einen durch einen größeren Schutz der Justiz und zum anderen durch eine wirksamere Bekampt'ung der organisierten Kriminalität gerechtfertigt werden kann”? Ange51chts der noch kurzen Laufzeit dieser Rechtsprechung (seit 1.2.1991) kann diese Frage an dieser Stelle zwar nicht vollständig befriedigend beantwortet werden, es sollen jedoch trotzdem einige — wenn auch nur vorläufige — Überlegungen angestellt werden. 

Es ist nicht zu übersehen, daß mit dieser Rechtsprechung eine gewisse Professronalisierung mittels Spezialisierung und ein subjekiv größeres Si- cherhertsgefühl der (anonymen) Richter und Zeugen erreicht wurde144 Nach Angaben von Castro haben seit Bestehen dieser Rechtslage . 
"viele Personen als Zeugen ausgesagt, die nicht aussagen würden, wenn man nicht ihre Anonymität garantieren würde. In Cali sagt niemand gegen einen Drogen- handler oder Terroristen aus, wenn sein Name in den Akten erscheint" 145. 

Es s1nd jedoch Zweifel angebracht, ob die subjektiv vermeintlich höhere Sicherheit der Richter und Zeugen der objektiven Realität entspricht. Zwar erscheinen Verfahrensbeteiligten nicht namentlich in den Akten, so daß nur schwer herauszufinden sein dürfte, welcher Richter mit welchem “Fall be- faßt ist und welcher Zeuge in diesem Fall ausgesagt hat. Es ist jedoch, so geben selbst die befragten (anonymen) Richter und Funktionäre zu, in der entsprechenden Stadt bekannt, wer Richter der Öffentlichen Ordnung ist146‚ 
142 änäergiew, Cali, 7.10.1991; im Sinne einer höheren Effektivität auch Firmen, 1991, 

143 Bejahend Pinzon, 1991, S.2, 8; zweifelnd Abella 1991 S 34' CAJ-SC 1991 S 77“ Aponge, 1990, S.78; Pérez, 1992, S.28f, allerdings zdte mit néue: Rechtslage ’(E1)J)' verm1schend. 
144 Castro, Interview, Cali, 7.10.1991; Richter ano I t ' ' ' Montes, Interview, Bogotä, 21.10.1991. ( nym)’ nemew' cah’ 7'10'1991' 145 Interview Cali 7101991‘ zustimmend Manier Interview B t “  . _ , , . . , , 21.10.1991 die insbesondere auf Verfahren e en Paramil'tä , _0g06.‚ , Interview in El Tiempo, Bogotä, 16.ä.f992-3A). ' rs verwem (vgl' aueh das 146 Dies ist schon deshalb kaum zu verheimlichen, da die Richter der öffentlichen Ordnung spez1ellen Pohze15chutz und gepanzerte Fahrzeuge haben. 
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Weiter - und dies betrifft auch die Sicherheit der Zeugen — ist angesichts der 
Infiltrationsfähigkeit des Drogenhandels gerade in Städten wie Bogota, 
Medellin und Cali niemals auszuschließen, daß ein Beschäftigter in einer 
der fünf Filialen der Rechtsprechung der öffentlichen Ordnung ein 
Informant des Drogenhandels ist. Wer sich innerhalb des Bereiches öffent- 
liche Ordnung in dem entsprechenden Justizgebäude befindet, d.h. jede Se- 
kretärin, Reinemachefrau oder jeder Sicherheitsbeamter, kann ohne wei- 
teres Einsicht in die Verfahrensakten nehmen; lediglich der Zugang zu den 
Computern ist beschränktl47. 

Diese Bedenken haben durch die Ermordung der (anonymen) Richterin 
Vélez P. im September 1992148 und eines anonymen Zeugen im Oktober 
1991149 nachträglich Bestätigung erfahren. Auch wenn zu letzterem Fall 
befragte Richter und Funktionäre darauf verweisen, daß mit der Geltung 
des ED] weitere Sicherheitsmaßnahmen, etwa Exilierung eines Zeugen, er- 
griffen oder jedenfalls in Erwägung gezogen werden, bleiben doch ange- 
sichts der genannten Erfahrungen__Zweifel hinsichtlich der Schutzfähigkeit 
der kolumbianischen Behörden. Uber die Anonymität der Zeugen hinaus 
scheint jedenfalls ein spezielles Zeugenschutzprogramm, das Maßnahmen 
wie die Exilierung einschließt, notwendig zu sein1 0. 

Weiter ist fraglich, ob mit dieser neuen Rechtsprechung schneller und 
wirksamer im quantitativen und qualitativen Sinne ermittelt und verur- 
teilt wird. Nach einer Statistik der "Nationalen Direktion strafrechtlicher 
Ermittlung" ergibt sich für das Jahr 1991 folgendesl$l: . 

147 Besuch der Filiale der öffentlichen Ordnung in Cali, 7.10.1991; Richter (anonym), 
Interview, 7.10.1991. 

148 Rocio Vélez P. emüttelte u.a. gegen Pablo Escobar im Mordfall des Journalisten 
G. Cano (II 1.4.1.) und wurde am 18.9.1992 auf dem Weg zum Gericht von ge- 
dungenen Mördern erschossen. Die Ermordung wird einerseits P. Escobar zuge- 
schrieben, andererseits wird die These vertreten, daß sie von Feinden Escobars an- 
geordnet worden war, um dessen erneute Übergabe zu verhindern (vgl. Semana 
Nr.542, 22.9.1992, S.18ff.; NAD 30/0ktober 1992/8;1A 70/September 1992/3f.). 

149 Die Aussage dieses Zeugen wurde zwar schon im Mai 1990, also vor der Geltung 
des ED], aufgenommen; ihm wurde jedoch von den zuständigen Organen der 
Justiz, wie bei der geltenden Rechtslage, aufgrund der B-VO 1199/87 Anonymität 
zugesichert, und seine persönlichen Daten wurden von der Aussage getrennt (El 
Espectador, Bogotä, v. 8.10.1991). Ein weiterer anonymer Zeuge wurde ein halbe 
Stunde nach seiner Aussage mit dem Tode bedroht; die Aussagen betrafen die 
Verwicklung von Armee— und Pohzeiangehörigen in ein Massaker in der Ortschaft 
Trujillo (Dept. Valle). Zum fehlenden Schutz für den Ex-Guerillero und 
Paramilitar Diego Viäfara vgl. El Espectador, 8.3.1992-8A. 

150 Nach Montes, Interview, Bogetä, 21 . 10.1991, ist die Möglichkeit der 'Versendung' 
eines Zeugen innerhalb Kolumbiens unzureichend, weshalb das US-Zeugenschutz- 
programm nicht als Vorbild dienen kann (dazu F ijnaut, 1990, S.88f.; aus eigener 
Erfahrung Mennelstein, 1991, S.306ff.). 
Tribunal Superior de Orden Publica, Estadisticas Generales—Gestion Realizada, 
Bogotä, 1.2.1991 (Beginn der neuen Gerichtsbarkeit) bis 30.12.1991: auch 
Montés, Interview, El Tiempo, Bogotä, 16.2.1992—3A. 

15 ‚.
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Tabelle 22: Ermittlungs—, Hauptverfahren und Urteile in der Gerichtsbarkeit der öffent- 
lichen Ordnung in Kolumbien 

Filliale Ermittlungs- Hauptverfahren Urteile152 
verfahren verurteilt/freigesprochen 

Medellin 2.563 569 79/35 
Call 1.260 368 75/1 1 
Cucuta 1.108 234 251 7 
Bar-ranquilla 962 179 221 8 
Bogotä 15.231 7.531 91/15 

Total‘53 21.124 8.881 292173 

Die hohe Zahl der Emrittlungsverfahren erklärt sich daraus, daß die neue 
Gerichtsbarkeit ca. 18.000 Fälle von der alten Gerichtsbarkeit der öffentli- 
chen Ordnung in der Ermittlungsphase übernehmen mußte. Die Diskrepanz 
zw1schen Ermittlungs- und Hauptverfahren ist darauf zurückzuführen, daß 
rn der Mehrzahl der Fälle das Hauptverfahren nicht eröffnet wird, bei ei- 
nem Verhältnis von 21.124 zu 8.881 in ca. 42% der Fälle. Die Diskrepanz 
von Ennittlungs—ll-Iauptverfahren verglichen mit den Ufteilen hat als Ursa- 
che, daß das Ermittlungsverfahren durchschnittlich acht Monate und das 
Hauptverfahren 3-8 Monate dauern kann, d.h. Urteile allenfalls von Verfah- 
ren vor1ie£gen können, die schon vor der neuen Gerichtsbarkeit eingeleitet 
wurden15 . 

Aus der Tabelle ergibt sich scheinbar quantitativ ein Effizienzgewinn 
der neuen Gerichtsbarkeit. Die genannte durchschnittliche Verfahrensdauer 
von bis zu 16 Monaten liegt weit unter der der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
(4-5 Jahre)155. Die neuen Spezialgerichte weisen weiter eine höhere @ 
zessuale Aktivität als die ordentliche Gerichtsbarkeit auf. Die 71 speziellen 
Ermittlungsrichter haben im Untersuchungszeitraum in den mehr als 8.000 
Ermrttlungsverfahren 35.690 Verfügungen jeglicher Art (autos de sustan- 

152 Zut)rurteilungen werden gemischte Urteile gerechnet (in Call 10, Cucuta 7, Bo- 
go a . 

153 Davon_sind in der Errnittlungsphase 14.422 Verfahren ohne Häftlinge und 6.702 
nut Haftlrngen, im Hauptverfahren 4.759/4.122‚ für Urteile liegen keine Zahlen 
vor. 

154 Die Zeitangaben stammen von Montes, Interview, Bogotä, 14.1.1992, nachder 
eine 1315 zu achtmonatrge Dauer des Hauptverfahrens in Verfahren mit einem 
Pflichtverteidiger möglich ist. 

155 Nach dem CPP von 1987 darf die Verfahrensdauer im Maximalfalle (mehrere 
noch nrcht festgenommene Verdächtige) 211 Tage nicht überschreiten (Art.354, 
465, 487, 490, 492f., 500 CPP). Nach Visbal, Interview, Bogotä, 17.1.1992 liegt 
älääfi:igch zwischen 2-6 Jahren; nach Montes, Intenn'ew, Bogotä, 14.1.1992 bei 4- 

n. 
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ciaciön, autos interlocutorios, otras providencias) erlassen, d.h. jeder 
Richter durchschnittlich 46 monatlich (11 Monate); die 25 Richter der 
Hauptsache 365 Urteile, d.h. jeder Richter 1,33 monatlich. In der ordentli- 

chen Gerichtsbarkeit erläßt jeder Richter 1,7 Urteile jährlich (!). 
Vergleicht man diese Zahlen jedoch mit verfügbaren Zahlen der ehema— 

ligen Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung, die den eigentlichen Ver- 

gléichsmaßstab zur neuen Gerichtsbarkeit darstellt, erscheint die höhere 
quantitative Effizienz der neuen Gerichtsbarkeit zweifelhaft. In der ehema- 
ligen Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung erließ jeder Richter durch- 
schnittlich 104 Verfügungen aller Art (actuaciönes) monatlich, d.h. mehr 
als das doppelte der neuen Gerichtsbarkeit (46), andererseits aber nur 0,44 
Uneile156, d.h. ca. ein Drittel der neuen Gerichtsbarkeit (1,33). Daraus er- 

gibt sich eine höhere quantitative Effizienz der neuen Gerichtsbarkeit nur 
im Bereich der Urteile, nicht aber im Bereich der gerichtlichen Verfügun- 
gen aller Art. Die höhere Effizienz im Bereich der Urteile ist jedoch nicht 
auf eine höhere Effizienz des jeweiligen Einzelrichters zurückzuführen, 
sondern vielmehr damit zu erklären, daß das ED] - im Gegensatz zur ehe— 
maligen Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung - die Zuständigkeiten zur 
Ermittlung bzw. zum Hauptverfahren/Urteil zwischen den (71) Ermitt- 
lungsrichtem und (25) Richtern des Hauptverfahrens in speziellen Verfah- 
ren aufgeteilt hat, so daß sich der (neue) Richter des Hauptverfahrens des 
EDI ausschließlich auf die Verurteilung konzentrieren kann, während der 
Richter der ehemaligen Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung nicht nur 
verurteilen, sondern auch die zeitaufwendigen Ermittlungen betreiben 
mußte, also - verglichen mit dem Richter des EDI - einer Doppelbelastung 
ausgesetzt war. Dies bedeutet, daß der eigentliche Effizienzgewinn des EDI 
in der genannten Zuständigkeitstrennung liegt157, die aber auch ohne die 
genannten rechtsstaatlichen Einschränkungen [IV 2.3.2.b)] möglich gewe- 

sen wäre und nun schon aus dem mit dem neuen CPP eingeführten Akku- 
sationssystem folgt (III FN 244), da die Ermittlungen damit dem der Fis— 

156 Eigene Berechnungen aufgrund Ministerio de Justicia — 0ficina de Investigacianes 
socio-juridicas y de Prevencion del Delito, 1990, 5.38 u. Tabelle 8. Demnach wur- 
den durchschnittlich 124.427 actuaciänes und 530 Urteile von 71 juzgados in 17 
Monaten erlassen; allerdings haben nur 48 juzgados geantwortet, womit sich - 
ginge man nur von diesen 48 als existent aus — der Durchschnitt auf 152,5 
Verfügungen bzw. 0,64 Urteile erhöhen würde. Unter actuaciönes fallen etwa 
4.473 indagatorias, 32.721 declaraciönes und 2.541 inspecciönesjudiciales. 

157 Dies bestätigt auch die Untersuchung des Verfahrensablaufs. Von den insgesamt 
21.124 Ermittlungsverfahren der neuen Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung 
'gelangen' 42% ins Hauptverfahren und - wegen der Verfahrensdauer aus der Ta- 
belle noch nicht ersichtlich - langfristig all diese zu einem Abschluß mit Urteil, 
während in der ehemaligen Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung (und der or- 
dentlichen Gerichtsbarkeit) , wie schon erwähnt, weit weniger als 10% zur setzten- 

cia ‘gelangen' (vgl. die Angaben oben bei 3.2.2, insbesondere zu 
Betäubungsmitteln aufgrund Tabelle 20). Der Großteil dieser Verfahren blieb 
wegen der erwähnten Doppelbelastung der Richter der ehemaligen Gerichtsbarkeit 
der öffentlichen Ordnung schon in der Ermittlungsphase 'stecken‘. 
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calr’a General unterstehenden Staatsanwalt in Ersetzung des Ermittlungs— 
richters obliegen. 

Hinzu kommen einige qualitative Vorbehalte. Zunächst fällt auf, daß 
die Mehrzahl der Ermittlungsverfahren (ca. 68%, vgl. FN 153) ohne Häft- 
linge stattfindet, ebenso — wenn auch in geringerem Maße - die Mehrzahl 
der Hauptverfahren (ca. 53,6%, FN 153). Geht man davon aus, daß sich die 
Situation bis zum Urteil nicht sehr verändert, bedeutet dies, daß über die 
Hälfte der Verfahren ohne Vollzug der Strafe mangels festgenommenem 
Täter und allenfalls mit einem (aufrechterha1tenen) Haftbefehl enden muß. 
Auch wenn dies nicht auf Ineffizienz der Justiz, sondern der Sicher- 
heitskräfte zurückzuführen ist, offenbart es doch die Wirkungslosigkeit der 
Hälfte der Urteile der öffentlichen Ordnung. 

Weiter ist zu beachten, daß das EDI eine Vielzahl von Delikten der öf- 
fentlichen Ordnung, von denen nur ein kleiner Teil mit der Drogenkontrolle 
in engeren Sinne zu tun hat, erfaßt [III B 2.4.2.b)bb)]. So hatten von den 
insgesamt 25.358 Verfahren im Untersuchungszeitraum (1.2. bis 
30.12.1991) nur 4.633 (ca. 18%) mit Drogendelikten im engeren Sinne158 
zu tun. Dies bedeutet, daß die neue Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ord— 

nung vorrangig die klassischen Delikte der öffentlichen Ordnung ver— folgt159 und weniger der Bekämpfung des Drogenhandels_ dient. 
In Bolivien wird von offizieller Seite ebenfalls in erster Linie auf die 

quantitative Wirksamkeit der "Juzgados de Sustancias Controladas" ver- 
wiesen. So habe der CS] vor dem Gesetz 1008 (zwischen 1964 und 1987) 
750 Drogenverfahren abgeschlossen, mit Geltung des Gesetzes 1008 hin- 
gegen in einem erheblich kürzeren Zeitraum (Juli 1988 bis Juli 1991) 482 
(von insgesamt 601 empfangenen Verfahren)löo. 

Die Aussagekraft dieser Zahlen ist jedoch gering. Die Durchführung und 
der Abschluß einer größeren Zahl von Verfahren nach Inkrafttreten des Ge— 
setzes 1008 durch den CSI kann auch darauf zurückzuführen sein, daß sich 
die Drogenkriminalität Ende der 80er Jahre erhöht hat und deshalb mehr 
Verfahren als vor 1988 eröffnet wurden. Eine sinnvolle Aussage könnte nur 
dann getroffen werden, wenn das Verhältnis von empfangenen und abge- 

158 Darunter werden hier folgende Delikte verstanden: illegale Aneignung von Gütern des Drogenhandels (787 Verfahren), Anbau (625), ungerechtfertigte Bereicherung (363), Förderung des Drogengebrauchs (128), Transport, Verkauf, Verarbeitung 
(2.562), Verwendung von Gütern für letzgenannte Zwecke (168) [Tribunal Superior de Orden Publica, Cantidad de procesos por tipo de delito, Bogotä, 1.2.- 30.12.1991]. 

159 Insbesondere Terrorismus u. verwandte Delikte, aber auch Organisationsdelikte zur Bekämpfung der organisierten Bandenkriminalität (sicarios!) [ebd.]. Vgl. auch Pérez, 1992, 3.29, nach dem sich von insgesamt 618 Festnahmen der öffentlichen Ordnung in der ersten Hälfte des Jahres 1992 584 auf "Kämpfe um Bürgerrechte und militärische Kontrolle der öffentlichen Ordnung" bezogen. 
[60 Panda, 1991, S.2lf., deshalb von "Effizienz im gerichtlichen Kampf gegen den Rauschgifthandel" sprechend. 
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schlossenen Verfahren vor lnkraftreten des Gesetzes 1008 errechnet wer- 
den könnte; in dem zitierten Dokument (FN 160) wird die Anzahl empfan— 
gener Verfahren jedoch nur für den Zeitraum nach Inkrafttreten des Geset— 
zes 1008 mitgeteilt (601). 

Die Qualität der Verurteilten und der Verurteilungen hängt schließlich 
von externen Faktoren ab, d.h. Faktoren, die außerhalb des Emflußbere1- 
ches der Spezialgerichtsbarkeit liegen. _ _ _ 

Die Strafjustiz, ob ordentlicher oder speziah51erter Natur, klagt die von 
den Sicherheitsorganen Festgenommenen unbeachth_ch ihrer Bedeutung rn 
der Organisation des Drogenhandels an. Allein die im pperatrven_Bererch 
tätigen Ermittlungsbehörden, d.h. die Antidrogenpohzeren und - lm Falle 
Kolumbiens - zusätzlich das DAS, können die Qualität der Verurteilten 
beinflussen, indem sie sich auf die Verfolgung und Festnahme w1cht1ger 
Hinterrnänner und schwerer Straftäter beschränken. _ . 

Die Qualität der Verurteilung hängt gerade im Betäubungsmrttelbererch 
häufig von außerrechtlichen Faktoren, insbesondere der Korrump1erbarkert 
oder Bedrohbarkeit der Richter, ab. Ein Spezialrichter, der ausnahmslos mit 
Drogenfa'llen befaßt ist, ist diesen Gefahren permanent ausgesetzt. Zwar 
kann das Bedrohungsgefühl durch besondere Sicherheitsmaßnahmen, Wie 
die kolumbianische Erfahrung zeigt, vermindert, doch memals vollkommen 
beseitigt werden. Noch weniger kontrollierbar ist die Korruption. Ange- 
sichts der bekannten Fälle [vgl. H 1.4.3.e), 2.4.2.3), 3.4.2.a)]_ ware es naiv 
zu glauben, die Schaffung einer Spezialgerichtsbarkert verle1he den R1ch- 
tem eine Art Immunität gegen jegliche finanziellen Angebote. 

3.4. Exkurs: freiwillige Übergabe statt Auslieferung in Kolumbien 
und Bolivien 

Den radikalsten Kurswechsel in den Drogenpolitiken der hier betrachteten 
Länder der Andenregion hat zweifellos die kolumbianische Regierung mit 
ihrer Entscheidung vollzogen, bei freiwilliger Ubergabe und bestimmten 
anderen Voraussetzungen kolumbianische Drogenhändler mcht mehr an die 
USA auszuliefern (III B 2.4.2). Die kriminalpolit1schen Hm'wrgrupäe 
dieser Kursänderung sind schon an anderer Stelle behandelt worden . 
Hier soll die Wirksamkeit dieses neuen drogenpohtrschen Instruments 
verglichen mit der (alten) Auslieferung untersucht werden. Daher soll 
zunächst der Anzahl der US-Auslieferungsersuchen die Anzahl der 
tatsächlich durchgeführten Auslieferungen und der seit September 1990 (B- 
VO 2074/90) stattgefundenen freiwilligen Ubergaben gegenubergestellt 
werden. Der Untersuchungszeitraum beginnt im Falle der Ausheferung 
1983, dem Jahr der ersten US-Gesuche, und endet im Juni 1991, dem end— 
gültigen Ende der Auslieferung durch das Verbot in der neuen kolumbrani- 

161 Vgl. IV 2.3.3.c) und Ambos. 1991b, S.12f. 

lh .„ 

ln 
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schen Verfassung und damit dem Wegfall des Grundes der freiwilligen 
Übergabe. 

Tabelle 23162: Auslieferungen und freiwillige Übergaben in Kolumbien 

Zeitraum Auslieferungs- tatsächliche Auslie- Über- 
ersuchen ferungen/Ersuchen in % gaben 

9/83 - 8/90 93 35/37,6% —- 
9/90 — 6/91 z.T erneuert 3 genehmigt, 3 abge- 24 

lehnt, 1 suspendiert 

Die Auslieferungsrate der Regierungen Betancur und Barco beträgt 37,6%, 
wobei die zwei großen Auslieferungswellen nach den Attentaten gegen 
Justizminister Lara Bonilla (1984) und Präsidentschaftskandidaten Galan 
(August 1989) stattfanden. Nach diesem Attentat wurden auf admi- 
nistrativem Wege (B-VO 1860/89) im Zuge des 'Drogenkrieges' allein 22 
der insgesamt 35 Kolumbianer ausgeliefert, d.h. in etwas mehr als einem 
Jahr (August 1989 - August 1990) fast doppelt so viele wie in den sechs 
Jahren zuvor. Seit der Regierungsübemahme Gavirias fanden keine Auslie- 
ferungen mehr statt. Während des Gesamtzeitraums von sieben Jahren (84 
Monaten) wurden 1,1 Ersuchen pro Monat gestellt und 0,4 Personen 
tatsächlich ausgeliefert. Demgegenüber haben sich in neun Monaten 
(September 1990 - Juni 1991) allein 24 Personen freiwillig gestellt, also 
fast drei (2,7) monatlich, ohne die Massenübergabe der 
"Selbstverteidigungsgruppen des Magdalena Medio" zu berücksichti- 
gen163. Die Übergabe gegen Nicht-Auslieferung ist also jedenfalls quanti— 
tativ effektiver gewesen als die Auslieferung. 

Qualitativ entscheidend ist, ob unersetzliche Fühmngspersönlichkeiten 
des Kokainhandels ausgeliefert wurden und die entsprechenden Organisa- 
tionen dadurch strukturell geschwächt wurden. Betrachtet man die Auslie- 
ferungen zwischen 1983 und 1990 wurden lediglich drei wichtige Personen 
ausgeliefert: C. Lehder R. und J. Matta B. im Februar 1987 und E. Marti- 
nez R. im August 1989 (alle Medellin). Bei anderen wichtigen Persönlich- 
keiten wurde Auslieferungsersuchen nicht entsprochen, weil sie vom Corte 
Suprema abgelehnt wurden (Fall L. Gomez van Grieken v. 27.11.1983) 
oder die Sicherheitsorgane der Auszuliefernden nicht habhaft werden 
konnten (Gebrüder Ochoa, P. Escobar). Die führenden Personen des Cali- 
Kartells wurden aus den genannten Gründen ohnehin verschont (II 1.4.1.). 
Außerdem ist zweifelhaft, ob die Auslieferung jemals die von ihren Befür- 

162 Auslieferung bis Januar 1990 aus Universidad de las Ander, 1990, Annex 111 Tab. 
6-9; Januar 1990Juni 1991 Presseauswertung und NAD; Ubergaben: 
vertrauliches Dokument der "Nationalen strafrechtlichen Ermittlungsbehörde" v. 
9.9.1991 aufgrund Montes, Interview, Bogotä, 21.10.1991. 

163 Dabei haben sich 521 Personen gestellt (Manier, Interview, Bogotä, 14.1.1992). 
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wortem behauptete Abschreckungswirkung hatte. Allenfalls die Ausliefe— 
rungswelle nach der Ermordung Galans verunsicherte das Medellin-Kartell, 
wie sich an der Gründung der Extraditables zeigt, deren Terroranschläge 
jedoch letztendlich die Auslieferung politisch untragbar gemacht haben (IV 
2.3.3). 

Das Angebot der Nicht-Auslieferung hat dagegen dazu geführt, daß sich 
die gesamte Führung des Medellin-Kartells, derer man seit Jahren vergeb- 
lich habhaft zu werden suchte, freiwillig gestellt hatlö4‚ Weiter haben sich 
bekannte, in politische Morde verwickelte sicarios des Kartells gestellt und 
seine militärische Organisation wurde, wenn nicht vollständig aufgelöst, so 
doch geschwächtlö5_ Deutlichster Ausdruck dieser Demilitarisierung ist, 
daß das von der Regierung verfolgte Hauptziel - die Beendigung oder min- 
destens Verringerung des narcoterrorismo [IV 2.3.3.c)] - jedenfalls zeit- 
weise erreicht wurde166. Allerdings hat die Flucht Pablo Escobars und ei— 
niger seiner engsten Gefolgsleute167 die Fragilität dieser Politik deutlich 
gemacht und - so zutreffend die CAJ-SC - "den erheblichen Grad staatli- 
cher Korruption und Ineffizienz" aufgedecktlög_ 

In Bolivien haben sich innerhalb der 120 Tage Frist (26.7-26.11.1991) 
der "Verordnung der Reue" (111 D 2.3.2.) sieben Drogenhändler gestellt und 
ein achter am 3.12.1991169. Nach offizieller Ansicht wurde durch diese 
"friedlich-juristische Lösung" nicht nur eine 'Kolumbianisierung' der boli- 
vianischen Drogenkontrolle vermieden, sondern die wichtigste Handels- 
verbindung bolivianischer Organisationen mit dem Medellin-Kartell unter— 

164 Zunächst die drei Ochoa-Brüder (Dez.90, Jan/Febr. 1991), dann P. Escobar, V. Ta- 
borda — 'Finanzchef des Kartells - und R. Escobar — Bruder von Pablo und 'Nr.2' - 
(Juni 1991) [NAD 7/Nov.199012, NAD 9/Jan.1991/2, NAD 10/Febr. 1991/2, NAD 
lS/Juli 1991/1]. Jesüs Rincön Pérez, der sich schon im Oktober 1990 gestellt hatte, 
wurde im März 1992 - als erster — zu 44 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt (NAD 
24/April 199211). 

165 Süddeutsche Zeitung, München, 5.7.1991. 
166 Besuche und Gespräche während des zweiten Forschungsaufenthaltes, 

insbesondere Medellin und Cali (September/Oktober 1991); auch Camacho, 1991, 
S.72f. 

167 Zur Flucht schon oben 11 1.4.1. m.w.N. Die meisten der mit Pablo Escobar Gefle- 
henen haben sich im September bzw. Oktober 1992 erneut gestellt, u.a. sein 
Bruder Roberto, J. Avendafio, Jairo Veläsquez ("Popeye") und Otoniel Gonzalez 
(“Otto"). Pablo Escobar's erneute Stellung, zunächst erwartet, wird zunehmend 
unwahrscheinlicher, so daß Anfang 1993 schon vom "punto de no retorno" 
gesprochen wurde (vgl. Semana Nr. 545, 13.10.1992. S.34f. und Nr.558. 
12.1.1993, 522; NAD 31/November 1992/2). 

168 CAJ-SC, 1992b, S.2. Spöttisch Angulo, 1992, S.12 von einem "freiwilligen Rück- 
zug" Escobars aus dem Gefängnis sprechend. 

169 In der Reihenfolge ihrer vom Staatssekretär der Justiz Pando angegebenen 
(strittigen) Bedeutung haben sich gestellt: Erwin Guzman, Oscar Roca Vasque_z, 
Hugo Rivera Villavicencio, Jorge Flores Moises, Winston Rodriguez, Antomo 
Naciff, Alcides Guardia. Nach Ablauf der Frist Rafael Rivero Villavicencio 
(Panda, Interview, La Paz, 6.12.1991). Vgl. auch Presencia, La Paz, 26.11.1991. 
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brochen”°. Kritische Stimmen, insbesondere der US-Botschaft, bezweifeln 
Jedoch den von der Regierung beanspruchten Erfolg der Maßnahme. Calla- 
han etwa befürchtet, daß Untergebene die Organisation weiterführen; im" 
übrigen gäbe es eine Vielzahl anderer Organisationenl7l. 

Diese Befürchtungen sind nicht unbegründet. Von offizieller Seite 
wurde selbst zugegeben, daß weitere zahlreiche Organisationen existieren 
und der Handel landesweit angestiegen seil72_ Es liegt insbesondere nahe 
zu vermuten, daß die Aufgabe der mit dem Medellin—Kartell zusammenar— 
beitenden bolivianischen Organisation zu einem Gutteil auf die sich schon 
Ende 1990 abzeichnende Übergabe der führenden Mitglieder Medellins zu- 
rückzuführen war, da damit der wichtigste Handelskontakt weggefallen ist. 
Von offizieller Seite wurde jedoch mehrfach realistisch festgestellt, daß 
"wir nicht behaupten, den Rauschgifthandel durch die Verordnung der 
Reue abzuschaffen" (Saavedra), sondern daß "in Bolivien dieses Delikt 
weiterexistieren wird, solange es internationalen Rauschgifthandel gibt" 
(Pando)l73‚ 

Die Wirksamkeit der "Verordnung der Reue" kann demzufolge auch nur 
relativ, d.h. gemessen an anderen (nationalen) Maßnahmen der Drogen- 
kontrolle, bewertet werden. Eine solche Bewertung führt zu einem ähnlich 
positiven Ergebnis wie im kolumbianischen Fall. Aufgrund der Verord- 
nung, insbesondere des darin enthaltenen Versprechens der Nichtausliefe- 
mng, haben sich bedeutende Drogenhändler gestellt, die jahrelang und mit 
großem militärischen Aufwand erfolglos verfolgt wurden. Be- 
eindruckendstes Beispiel sind die Fälle von Hugo Rivero, Guzmän und 
Roca. Alle drei waren Ziel einer militärischen Großopcration mit über 600 
Sicherheitskräften Ende Juni 1991 in dem Dorf Santa Ana del Yacuma 
(Dept. Beni), die jedoch lediglich in der Festnahme eines (unbedeutenden) 
Drogenhändlers endete und wegen ihrer Brutalität und Ineffizienz heftig 
kritisiert wurdel74. 

Insgesamt sind demnach die neuen Maßnahmen der Regierungen Gavi— 
ria und Paz Zamora nicht nur aus den in Kap.IV angestellten kriminalpoli- 
tischen Erwägungen, sondern auch aus Gründen der Effizienz vorzuziehen, 
allerdings unter zwei Vorbehalten. 

170 Panda, Interview, La Paz, 6.12.1991; Torres, Interview, La Paz, 2.12.1991; Innen- 
rmmster Saavedra, in: La Razo’n, La Paz, 18.9.1991. 

171 Callahan, Interview, La Paz, 6.12.1991. 
172 Der Ex-Kommandant der FELCN Afiez etwa spricht von sechs Handelsnetzen (La 

Razön, La Paz, 20.9.1991). Panda, Interview, La Paz, 6.12.1991, von "einer 
Anzahl von Personen, die die Handelsverbindung mit Kolumbien wiederherstellen 
will". Torrica, StS sozialer Verteidigung, sprach schon im September 1991 von 
einem Produktions- und Handelsanstieg (in: La Razön, 29.9.1991). 

173 Zit. nach La Raza'n, La Paz, 20.9.1991. 
174 Weiter wurden 21 Flugzeuge und 10 Häuser beschlagnahmt sowie ein chemisches 

Labor zerstört (vgl. La Razön, La Paz, 2.7.1991; dies., 16.9.1991). 
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Zum einen hängt ihre Wirksamkeit von der Anwendung im konkreten 
Fall ab. Es stellen sich insbesondere folgende Fragen: 

' Wie wird das Kriterium der Freiwilligkeit ("freiwillige Übergabe") interpretiert 
und verifiziert? 
Wann liegt eine wirksame Zusammenarbeit zur Auflclärung anderer Delikte und 
Anzeige anderer Personen vor? 

. '  Wie kann die Vereitelung der Erfüllung dieser die Nicht-Auslieferung und den 
Strafnachlaß begründenden Vorausetzungen durch korrupte Richter vermieden 
werden? ‚ 

' Wie kann die Fortsetzung der kriminellen Aktivitäten während des Strafvollzugs 
unterbunden werden? 

Historische Erfahrungen und (anonyme) Denunziationen während lau- 
fender Verfahren gegen Drogenhändler, die sich freiwillig gestellt haben, 
belegen die Relevanz dieser Fragen. Die "wirksame Zusammenarbeit" im 
Sinne der kolumbianischen Verordnungen hat sich„nicht selten auf das per- 
sönliche Geständnis des Angeschuldigten und die Übergabe von Gütern be- 
schränkt. In keinem Fall wurde, so Montes, "ein anderer (Drogenhändler) 

angezeigt, außer wenn dieser schon tot war"l75‚ So wird etwa in Kolum- 
bien zur Zeit gegen den Richter A. Betancur Ciuffetelli wegen 
"Rechtsbeugung" (prevaricato) verhandelt. Dieser Richter des Juzgado 
Unico Especializado de Manizales hat im Fall des Drogenhändlers G. 
Mea Sanint einen Strafnachlaß wegen wirksamer Zusammenarbeit zuge- 
standen und diesen nur zu 36 Monaten verurteilt, obwohl Mea nur tote 

oder schon festgenommene (Ledher) Täter denunzierte und nur Güter im 
Gesamtwert von US$ 60.000 und einen PKW Toyota übergab (dies bei ei- 
ner mehr als 15jährigen Handelstätigkeit und des Vertriebs von - nach ei- 
genem Geständnis — mehr als 1.000 kg Kokain). Er hat weiter die vorläufige 
Freilassung angeordnet - gegen den klaren Wortlaut der Art.8f. B-VO 
2047/90 — und die Ermittlungen abgeschlossen ohne die in Art.8 B-VO 
3030/90 vorgesehene Neun—Monatsfrist zur Beweisübermittlung aus dem 
Ausland abzuwarten. 

Die mangelnde Kontrolle im kolumbianischen und bolivianischen S_gfi; 

vgllzug (schon IV 2.4.) und die effiziente Organisation des Drogenhandels 

erschweren die wirksame Unterbindung krimineller Aktivitäten. In Kolum- 

bien wurde im Zuge der Untersuchungen der Flucht Pablo Escobars - neben 

der Verantwortlichkeit von mindestens 100 Amtsträgem — festgestellt, daß 
dieser seine kriminellen Aktivitäten fast ungehindert aus dem Gefänn 
heraus fortfiihren konnte”? Selbst wenn eine Kontrolle innerhalb des 

175 Monres, Interview, Bogotä, 14.1.1992. 
176 Zu den Ergebnissen der Untersuchungen einer Senatskomission und der General- 

staatsanwaltschaft vgl. Semana 547, 27.10.1992, S.30ff.; NAD 321Dezember 
1992/6. Schon vorher wurde dies kritisiert: vgl. etwa die Denunziation Parejos, 
daß Escobar seinen Mordbefehl gegen ihn aus Envigado erneuert habe (El 
Espectador, Bogetä, 15.12.1991) bzw. von Dandenys Mufioz ("La Qu1ca"), 
Sicherheitschef des Medellin-Kartells, besucht worden sei (El Espectador, Bogotä, 
16.1.1992 aufgrund Semana). Oder das Geständnis des sicarios Urrego P., der 
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Strafvollzugs leichter als außerhalb erscheint, scheint doch die sicherste 
Lösung die getrennte Inhaftierung in Hochsicherheitsgefängnissen, wie 
etwa im neuen bolivianischen Gefängnis Chonchocoro, zu sein. 

Zum anderen bieten auch diese Maßnahmen - als nationale Einzelmaß- 
nahmen und ohne Einbindung in eine neue integrale, internationale krimi- 
nalpolitische Strategie -, ebensowenig wie die Auslieferung Hoffnung, die 
sozioökonomische Expansion des Kokainhandels zu bremsen, solange, wie 
auch von der bolivianischen Regierung erkannt, der internationale Rausch- 
gifthandel aufgrund der Nachfrage in den Konsumentenländern existiert. 
So deuten neuere Entwicklungen daraufhin, daß eine Reorganisation des 
internationalen Kokainhandels weg vom Medellin hin zu anderen Kartel- 
len, insbesondere dem Calis, oder eine Produktionsverlagerung in unzu- 
gänglichere Gebiete (in Perü nnd Bolivien) stattgefunden hatl77‚ Dem ent- 
spricht die Tatsache, daß sich der Erfolg der neuen Maßnahmen auf das 
Medellin—Kartell sowie seine Kontakte in Bolivien beschränkt und sich 
keine bedeutenden Mitglieder anderer kolumbianischer Kartelle, insbeson- 
dere Calisl78, oder mit ihnen zusammenarbeitender bolivianischer Organi- 
sationen gestellt haben. Schließlich beweist die Expansion der Mohnpro- 
duktion und die Verarbeitung zu Heroin in Kolumbien (II 1.3.3.) erneut die 
Flexibilität des Drogenhandels, wenn nur eine entsprechende Nachfrage 
existiert. 4 ,_ . 

4. Teilergebnis ]]] 

Der Gesamteinfluß von (polizeilicher) Drogenkontrolle und —repressi0n 
auf den Koka-Kokain-Verarbeitungsprozeß und die Organisation des re- 
gionalen Kokainhandels ist ähnlich gering wie der der Kokazerstörung auf 
die Entwicklung der Gesamtanbauflächen, wobei allerdings dort immerhin 

Escobar zur Entgegenahme von kriminellen Aufträgen besucht haben 5011 (El 
Espectadar, 29.1.1992). Oder Bahamön, 1991, S.l49f.z "... wir wissen alle, daß der 
Rauschgifthandel aus den Gefängnissen fortgeführt wir ". Oder Mermelstein, 
1991, 8284: "Auch im Gefängnis“ blieb ich der Kontakt zwischen den 
Luftoperationen in den USA und den Kolumbianern". 

177 Vgl. zu Kolumbien: 1 2.4.1, II 1.3.2. und eine neuere Umfrage, nach der 88,6% 
der Bevölkerung nicht glauben, daß die Übergabe Escobars das Ende des 
Drogenhandels bedeutet (NAD 27/Juli 1992/4); implizit Camacho, 1991, 3.72, 
nach dem "es klar ist, daß der Rauschgifthandel nicht aufhören wird"; Bahamön, 
1991, 3.122. Zu Per-ü: II 2.3. u. meinen Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 
8.1.1992 u. El Espectador, Bogotä, 1.3.1992-2D. Zu Bolivien: II 3.3: La Razo'n, 
La Paz, 29.11.1991; Afiez: der Drogenhandel "wird nicht aufhören in vielen 
Jahren" (La Razön, 20.9.1991); meine Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 
8.4.1992 und El Espectador, Bogotä, 28.2.1992-15A. 

178 Immerhin wurden jedoch die Verfahren gegen dessen Führer, Rodriguez Orejuela 
und Santacruz Londofio, von der (neuen) Generalstaatsanwaltschaft wieder 
aufgenommen (Castro, Interview, Cali, 7.10.1991; Mamas, Interview, Bogotä, 
21.10.1991;E153pectad0r, Bogotä, 7.1.1993-14A). 
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relative Erfolge zu verzeichnen sind (Z.), weshalb man die Politik im Be- 
reich 'Substitution und alternative Entwicklung' als die erfolgreichste 
und vielversprechendste der drei Bereiche bezeichnen kann. 

Für 'Kontrolle und Repression' stellt Bieseke zutreffend für den (wohl 
schlimmsten) Fall Perti fest: 

"Mangelnde Ausbildung, mangelnde Ausstattung und Frustration bei den Polizei- 
beamten lassen die Effizienz der Rauschgiftbekämpfung auf ein Minimum zusam- 
menschrumpfen" 179. 

Die polizeilichen Festnahmen mögen zwar quantitativ beeindrucken, 
richten sich qualitativ jedoch entweder gegen die politische Opposition, 
die mit dem Drogenhandel nichts zu tun hat (insbesondere in Kolumbien), 
oder gegen die aus der Unterschicht stammenden kleinen Zwischenhändler, 
Transporteure und Konsumenten. Da diese Personen beliebig ersetzbar 
sind, bleiben die Organisations— und Vertriebsstrukturen des Handels voll- 
kommen intakt. Die Verurteilungsrate liegt wegen der erheblichen Diskre- 
panz zwischen Festnahmen und Strafverfahren unter 10%. 

Im Bereich der anderen polizeilichen Aktivitäten gibt es zwar hin und 
wieder ‘Erfolge’; sie beruhen jedoch zum Teil auf Zufällen oder gezielten 
Zugeständnissen der Kartelle. Im übrigen sind selbst diese Erfolge nur 
Pyrrhussiege vor dem Hintergrund eines einerseits gleichbleibenden 
Kokainflusses in die USA und eines andererseits sich auf Europa 
ausdehnenden Handels (I 2.4.1.)180, der auf scheinbar unerschöpfliche 

179 Bieseke, 1991, 5.6. Vgl. auch GAO, 1991c, 8.3: "US counternarcotics programs in 
Perti have not been effective" sowie das Abkommen vom Mai 1991 (Nr.3.): "... die 
bis jetzt entwickelten Aktionen haben nicht die erhofften Ergebnisse gebracht" 
(CEDRO, 1991, 8.3). Noch dramatischer Caballero aus kolumbianischer Sicht: "... 
dieser falsche Krieg brachte überhaupt nichts: die Drogenhändler kommen rei- 
cher und mächtiger aus ihm als je zuvor, und das Drogengeschäft hat sich nicht 
nur nicht verringert, sondern schwindelerregend gesteigert. Tausende von Toten. 
eine eingeschüchterte oder pervertierte Justiz, eine bestochene Armee und Polizei, 
eine korrumpierte politische Klasse eine von oben nach unten verzerrte 
Wirtschaft ..." (in: Semana 534, Bogotä‚ 4.8.1992, S. 13). 

180 Vgl. GAO, 1991a, S.6, 24f. (hier: 24): "The estimated volume of cocaine entering 
the United States did not decrease in 1989 or 1990 ..." (darauf basierend auch New 
York Times, 22.9.1991: "Military is faulted on effort to stem drug traffic"). Auch 
DAS, 1991a, S.3f.‚ wo vor einer Expansion des Drogenhandels in bislang als 
"undurchdringlich" betrachtete Regionen gewarnt wird und DAS, 1991c, 5.2, wo- 
nach der Drogenfluß sich nicht verringert hat. Auch der INCSR 1992: "... cocaine 
continued to reach the US in multi-ton quanitities during the first half of 1992" 
(nach NAD 30/Oktober 1992/2f.). Auch INCB, 1992, wo einerseits von einer Aus- 
dehnung des Kokainhandels (S.3f.) und andererseits von einer Stabilisierung oder 
sogar Abnahme des Kokainkonsums in den USA (3.5) gesprochen wird (auch 
NAD 22/Februar 1992/3). Auch BKA, 1992, 3.59, wonach "die erneute Steigerung 
der Sicherstellungsmenge in Europa den enormen Zufuhrdruck" belegt. Auch 
LKA-Ba-Wü, ohne Datum (1992), 3.59: "... die Nachfrage und das Angebot 
nach/von Kokain auf dem illegalen Drogenmarkt unverändert hoch ...". Nach der 
NDCS 1992 (The White House, 1992, S.lf. aufgrund NIDA Studien) ist der 
Kokainkonsum zwischen 1988 und 1991 zwar um 0,6% gefallen (von 1,5 auf 
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Reserven in den Anbau- und Verarbeitungsländern Südamerikas 
zurückgreifen kann, sowie der gegenwärtig kaum zu prognostizierenden, 
aber jedenfalls beunruhigenden Expansion der Mohn/Heroinproduktion in 
Kolumbien. 

5. Erklärungsansätze 

5.1. Maximalstrafrecht und sozioökonomische Realität 
Der in Kolumbien, Petri und Bolivien verfolgten Strategie einer maximalen 
Repression durch das Strafrecht (IV 2.2.) liegt die Auffassung zugrunde, 
daß maximale Kriminalisierung und drakonische Strafen eine optimale 
Abschreckungswirkung garantieren und nur auf diese Weise die 
Drogenkriminalität unter Kontrolle zu bringen ist. 

Dies ist eine grobe Vereinfachung des Verhältnisses von 
(Drogen)strafrecht und (Drogen)kriminalität in den genannten Ländern, da 
das Strafrecht in einer sozioökonomischen Realität Anwendung findet, die 
statt von sozialer Gerechtigkeit von sozialen Gegensätzen und statt von so— 
zialer Sicherheit vom täglichen Uberlebenskampf eines Großteils der Be- 
völkerung geprägt ist. Schon oben wurde daraufhihgewiesen, daß eine 
bloße Verbotspolitik in einer solchen Situation kaum erfolgreich ist (II 4). 
Zutreffend kritisiert auch die schon erwähnte Studie des Justizministeri- 
ums: 

"Die Anwendung vorwiegend repressiver Maßnahmen verbindet sich mit der ir- 
realen Vision der sozialen Ordnung als eines harmonischen und austarierten Gan- 
zen, Eine soziale Ordnung, die von individuellen und isolierten Verhaltensweisen 
berührt werde, die darauf gerichtet seien, die staatliche Organisation zu destabili- 
sieren, und deren Existenz man einzig und allein mit der Drohung noch drastische— 
rer Strafen oder der Einführung noch strengerer Verfahrensmechanismen verrin- 
gern zu können glaubt" '8' .  

Die sozioökonomische Expansion des Drogenhandels wäre überdies ohne 
die stillschweigende Duldung der herrschenden Oligarchien und die 
gesellschaftliche Akzeptanz durch die Mittel— und Unterschichten, die alle 
mehr (Oligarchie) oder weniger (Mittel— und Unterschichten) an der Ge- 
winnverteilung partizipiert haben, nicht möglich gewesen”? Garcia Mar— 

0,9%), 1990/91 jedoch um 0,1% gestiegen (von 0,8 auf 0,9%); die Tendenz bzgl. 
"chronic, addictive drug use" bleibt "slow and uneven"; der Kokainkonsum unter 
"High School Seniors" ist zwischen 1982 und 1991 von 33% auf 60% gestiegen 
(vgl. auch NAD Ill/Januar 1992/3). Vgl. auch El Pair, Madrid, 26.2.1992 und 
Süddeutsche Zeitung, München, 8/9.8.1992-11 sowie zum europäischen Markt 
schon oben I 2.4.2. 

181 Ministerio de Justicia - O_ficina de Investigacianes socio-jun'dicas y de Prevencion 
del Delita, 1990, S.29. 

[82 Veläsquez, 1991, 3.17. 
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quez beschrieb die kolumbianische Situation schon 1984 mit folgenden 
Worten: 

"Der Drogenhandel ist Teil eines Verteidigungsmechauismus der Kolumbianer 
es handelt sich um eine Situation, in der jeder sich verteidigt wie er kann, in der je- 
der entschlossen ist, nicht zu verhungern. Einige handeln mit Drogen, eini e ma- 
chen Filme, einige sind Präsidenten der Republik , aber niemand verhungert" 83. 

Dieses symbiotische Verhältnis zwischen Drogenhandel und Gesellschaft 
ist - neben der Tradition illegaler Märkte (dazu sogleich) - die 
Hauptursache dafür, daß der Drogenhandel nicht als eines der großen na- 
tionalen Probleme, gegen die verstärkt strafrechtlich und polizeilich vorge- 
gangen werden müsse, angesehen wird. In Kolumbien hielten nach einer 
Umfrage von 1987 nur 8,9% der Bevölkerung den Drogenhandel für ein 
Hauptproblem, hinter "Arbeitslosigkeit" (47,9%), "Gewalt" (20,4%) und 
"Drogengebrauch" (9,7%)184. Trotz des Anstieges der mit dem Drogen- 
handel zusammenhängenden Gewalt betrachteten auch drei Jahre später 
(1990) nur 7,4% der 16—44jährigen den Drogenhandel als das "schwerste 
Problem", hinter "Gewalt" (29%)185. In Perü lag in einer 1989 veröffent- 
lichten Umfrage Drogenhandel mit 4,9% hinter "Wirtschaft" (50,6), 
"Terrorismus" (18,4), "andere Probleme" (14,1) und "Drogen(konsum)" 
(12,1). Innerhalb des Drogenproblems wird auch hier der Konsum von 
44,6% als das größte Problem vor "Produktion" (16,6%) und "Handel" 
(14,2%) betrachtetlgö‚ Angesichts dieser öffentlichen Meinung überrascht 
nicht der Eindruck, daß die Notwendigkeit des 1989 von den USA erklärten 
"Drogenkrieges " für einen Großteil der Bevölkerung unverständlich ist und 
er daher als "guerra no deseada"187, unerwünschter Krieg, abgelehnt wird. 
Die offizielle Politik steht zwar formal hinter der 'Kriegscrklärung‘ der 
USA, ihre Verwirklichung wird jedoch durch die durch Korruption oder 
Drohung erreichten "Abmachungen" (arreglos) zwischen Staat und 
Drogenhandel, die das formale (Straf)Recht außer Kraft setzen, behindert. 
Reyes hat dies auf die kolumbianische Situation bezogen in treffender 
Weise beschrieben: 

"Die Beziehung der Rauschgifthändler zum Staat wird von den formalen Normen 
der legalen Interdiktion beherrscht, und es gibt eine formale Willenserklärung, den 
Handel zu bekämpfen. Die Abmachungen, mit denen Neutralität und Komplizen- 
schaft (des Staates, d.Verf.) durch Geld oder Drohungen gesichert werden, sind je— 
doch wirksam genug, um eine Schattenwirtschaft zu schaffen, die trotz Spannun- 

183 Zit. nach Londofia, 1990, 3.16. 
184 Zit. nach Veläsquez, 1991, S.16. 
185 E1Especz‘ador(ßogota) v. 16.9.1990. 
186 Ferrando, 1989, S.32 (Tabelle 10) und 3.34 (T ab.l3f.). 
187 CAJ-SC‚ 1990a, 8.167; auch Bustos, 1990, S.]36f. 
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gen 1lignßd Konflikte den kontinuierlichen Drogenfluß ins Ausland möglich gemacht hat" . 

Innerhalb dieser "Schattenwirtschaft" wird das Recht als Ordnungsfaktor 
durch Gewalt ersetzt. Da die kriminellen Organisationen sich zur Kon— 
fliktlösung nicht der staatlichen Instanzen bedienen können, sie gleichwohl 
jedoch zur Sicherung der Ordnung und "Spielregeln" des illegalen Marktes 
bestimmter Mechanismen bedürfen, schaffen sie sich ihr eigenes "Gesetz", 
dessen ultima ratio die physische Eliminierung des "Regelverletzers" 
ist189. Es handelt sich um ein "Gesetz", eine ungeschriebene, paralegale 
"Rechts"ordnun , da ihr wirksamstes Sankionsmittel, die Gewalt, in der 
Regel rational1 0 eingesetzt wird. Man kann mit Krauthausen/Sarmiento von einer "Rationalität des Terrors" sprechenl9l, die sich auf zwei Arten 
zeigt. Zum einen dient die Gewalt der Sicherung des wirksamen Funktio— 
nieren des illegalen Marktes, indem "Regelverletzungen" — "Verrat" durch 
Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden, fehlender Ernst beim "Geschäft" und (eventuell daraus folgend) Diebstahl oder (fahrlässiger) 
Verlust von "Ware" - sanktioniert werden, womit eine erhebliche Ab- schreckungswirkung erreicht wird”? Zum anderen wird durch den 
"rationalen" Einsatz von Drohung und Gewalt — neben der Bestechung - die Passivität der Sicherheitskräfte und der Justiz und damit im Ergebnis impu- nidad (Straflosigkeit) erreichtlg3‚ ' " . 

Hinzu kommt, daß strafrechtliche Normen in vielen Fällen gar nicht mit 
dem Ziel effizienter Anwendung oder möglicher Anwendbarkeit erlassen 
werden, sondern eine bloße symbolische Funktion erfüllen. So hat Garcia 
für den Fall der B-V0en Kolumbiens überzeugend nachgewiesen, daß zahl- 
reiche B—V0en 

188 Reyes, 1990, 8.117; Palacio/Rojas, 1990, S.72 sprechen in diesem Zusammenhang von ”parainstitucionalidad". 
. 189 Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.194-198 (insbesondere auf Arlachi verweisend). Zum rationalen Gewalteinsatz auch Camacho, 1992. 
190 Hiermit ist der Einsatz von Gewalt zur Verfolgung und Erreichung der im folgen— den (im Text) genannten Ziele gemeint. 'Irrational' wird die Gewalt demnach eingesetzt, wenn sie die Erreichung dieser 0. anderer Ziele erschwert. So kann man etwa die Morde vom August 1989 (u.a. Galan, vgl. H 1.4.1.) als 'irrational' bezeichnen, da sie zu einer (nicht erwarteten) "Kriegserklärung" der Regierung und verstärkten Strafverfolgung geführt haben. Demgegenüber war der "narcoterrorismo" der Folgezeit — obwohl generalisiert — insofern 'rational', als er den Boden für die Nichtauslieferung bereitet hat [vgl. IV 2.3.3.c)]. Fraglich ist allerdings, was mit seiner Wiederaufnahme zum Jahreswechsel 1992! 1993 erreicht werden soll. 
191 Krauthausen/Sarmiento, 1991, 8.42. 
192 So hat etwa die Ermordung des Ex—Piloten des Medellin-Kmtells und späteren US— Kronzeugen Barry Seal viele in den USA inhaftierte, kolumbianische Drogenhänd- ler davon abgehalten zu kollabon'eren (vgl. Krauthausen/Sannienta, 1991, S.209f.‚ allg. 202, 208). 
193 Zur impunidad allg. Amber, 1991c, S.!Olff.; hier: Krauthausen/Sanniento, 1991, S. 1 19, 226. > 
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"in der Absicht verkündet wurden, die rhetorischen Vorteile ihrer Verkündung zu 
erhalten ohne die juristischen Wirkungen ihrer Anwendung zu bedenken 194. 

Damit wurde der gesellschaftlichen Forderung ‘etwas zu tun' - insbesondere 
nach Anschlägen des Drogenhandcls - in Form eines hektischen Ak- 
tionismus nachgegeben, ohne wirklich an der Schaffung effizienter jur1sti— 
scher Mechanismen zu dessen Bekämpfung interessiert zu sein. In ähnli- 
cher Weise scheinen zahlreiche der zur "Befriedung" erlassenen Verord- 
nungen des peruanischen Präsidenten Fujimori symbolische Effekte zu ver- 
folgen, da ihre Unbestimmtheit und Unverständlichkert auf der Tatbe- 
stands- und Rechtsfolgenseite ihre praktische Anwendbarkert erschwert 
oder gar unmöglich macht195_ 

Wegen der erwähnten Verquickung von Staat und Drogenhandel konnte 
sich ein Unrechtsbewußtsein der im Drogenhandel Tätigen kaum entwrk- 
keln. Außerdem existiert in allen drei Ländern eine Tradition illegaler und 
informeller Parallelmärkte (Schmuggel, insbesondere von Industriepro— 
dukten, in Kolumbien außerdem Samaragd- und Marihuanahandel), die seit 
jeher von den staatlichen Autoritäten toleriert wurden und somit der Ille tä- 
lität eine gewisse Legitimität, jedenfalls Popularität verhehen haben1 . 
Symptomatisch bemerkt 'l'houmi: 

"Man kann möglicherweise die Ansicht vertreten, daß es praktisc|lg_/niemanden in 
Kolumbien gibt, der nicht irgendein Wirtschaftsgesetz verletzt hat . 

Dies wiederum ist Ausdruck einer mangelnden Gesetzestreue, die auf eine 
fehlende staatliche Autorität und Legitimität (dazu 5.2.) zurückzuführen ist 
und sich negativ auf die Gesetzestreue und Ehrlichkeit der Allgemeinheit 
auswirkt: 

"Wenn in der örtlichen Umgebung Unehrlichkeit und Korruption vorherrschen, 
wird es für eine beträchtliche Anzahl von Personen allmählich immer schwrerrger, 
ehrlich zu bleiben, und sie passen sich an ihre Umgebung an,ggbis die sozialen 
Beziehungen ein Gleichgewicht 'hoher Unehrhchken' errerchen . 

So wird auch die Produktion von und der Handel mit Drogen, zumal_der 
kleine Zwischenhandel, nicht als etwas "Unrechtes" oder gar moralrsch 

194 Garcia, 1991, S.30ff. (31). _ . _ 
195 Vgl. insbesondere die im D—Leg 736 vorgenommene Kod1fiz1erung des 

“narcoterrarismo” [III C 2.3.1.b), IV 2.2.4.c)]. _ " 
196 In jeder größeren kolumbianischen Stadt finden sich die sog. “San Andresrtos , 

Schmuggelmärkte mit dem technologisch fortschrrttlichsten Warenangebot. In den 
Straßen Kolumbiens, Perus und Bolivrens blüht der informelle Sektor. nicht selten 
durch den Verkauf gestohlener Waren. Vgl. zu Kolumbien Kraurhan- 
sen/Sarmiento, 1991, S.140ff.; Comiriön para In Superaciön de la Vtolencra. 
1992, 8.91; zu Bolivien: Taranzo, 1991. 

197 Thoumi, zit. nach Krautlmusen/Sarmienro, 1991, S. 141. 990b 
' " ra [a Su eracio’n de la Violencia, 1992. 3.92, auf Thoumi,_l ‘ „. 

198 gg??äuäiiehmendfdcr von einer "Falle von Illegalität und Unehrhchkert 
spricht. 
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Verwerfliches empfundenl99, sondern vielmehr als eine legitime Erwerbs- quelle betrachtet, in vielen Fällen die einzige, mit der der Lebensunterhalt gesrchert werden kann. In der nordöstlichen und -westlichen Zone Medel- |l|1_ns findet ein reger Drogenhandel statt. Wer hier bazuco verkauft hat überhaupt nicht das Gefühl ..., jemandem etwas Schlechtes zu tun"200i Die Begehung von schweren Straftaten wird in Kauf genommen: 
"Was ich mir vor enommen habe, fü ' ' ' ' Dreck daran, ob idi1 nun gegen ein Gelsldlsgrsatäßl; gdäihobljtiiiitieic(liitigclflit ftilsgeeiigii könnte — ich möchte nur, daß bei einer Knallerei nicht auch e' F ' ' daraufgehen. Ich mag nicht grundlos (!) töten"201. me rau oder em Kmd 

Die kriminelle Bereitschaft, insbesondere auch zur Anwendung von Gewalt, wird durch die sozioökonomische und soziokulturelle Misere be— günst1gt. Zutreffend spricht Arlacchi von "einem klaren Vorteil" der ent— wrckelten gegenüber den unterentwickelten Nationen, deren sozrokulturelle Desintegration den illegalen Unternehmem" ein grö- ßeres Angebot "an kriminellen Arbeitskräften" zur Verfügung stelle202. 
In den Kokaanbaugebieten Perus und Boliviens wird die Kriminalisie- rung des Kokaanbaus nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch aus sozrokulturellen Gründen abgelehnt. Für die meist indianische geprägte bauerlrche Bevölkerung hat "das arme (Koka)blatt keine Schuld" (I 2.1.)i Auch in den Kokaanbaugebieten Kolumbiens hat sich die Kriminalisierung des Koka und seine Verarbeitung im Bewußtsein der Bevölkerung kaum niedergeschlagen, obwohl die soziokulturelle Bedeutun d' K k . 

als in Perü und Bolivien ist: g es 0 a geringer 
"Die Produktion von Koka und baruca ist gesellschaftlich vollkommen akzeptiert. Marl Weiß1 daß e s  illegal 151 abe! e s  W i l d  € ' . “ lebt als me abwe () en v e  . l h de rhahefls 

DICS ist zum einen darauf zurückzuführen, daß es den gesetzgeberischen Entscheidungen - nicht nur bezüglich des Rechtsstatus von Koka-Kokain - aufgrund der fehlenden staatlichen Präsenz in den Anbauzonen an Legiti— mrta't und Vermittelbarkeit mangelt. Die Illegalität wird, so zutreffend U_NFDAC, "als Folge von einigen Entscheidun en, die in weit entfernten Z_nkeln getroffen wurden, wahrgenommen" . Zum anderen tun sich die erwähnten Substitutionsprojekte (oben 2.) schwer, einen Bewußt- sernswandel in dieser Richtung herbeizu-führen, da sie sich anfänglich schwerpunktmäßig auf die technisch-wirtschaftliche Seite der Substitution 
199 De Roux. Interview, Bogota‚ 7.9.1990; Land “ I t ' ' ' 'RunderTisch'.Medellin, 14.9.1990. mw' nemew' Medelhn' 11'9'1990' 200 Salazar. 1991, 5.119. 
201 Antonio. nach ebd.. 532. , 
202 Zit. nach Kranthmlsen/Samtienta, 1991, 8.83. 
203 UNFDAC. 1990. 5.9, auch 32ff. 
204 Ebd., 5.39. 
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konzentrieren (müssen)205‚ Sichtbarster Ausdruck dessen ist die Existenz 
von cocinas zur Verarbeitung von Koka zu Kokapaste, die parallel zur Ko— 
kasubstitution , zum Teil von den gleichen Bauern, betrieben werden und 
häufig Bestandteil des Grundbesitzes bilden. Bei einem Besuch eines 
"Laboratoriums" im südliche Cauca, in der Gemeinde Bolivar, nahe dem 
Dorf Crucero Bello, war es erstaunlich festzustellen, mit welcher Gelassen- 
heit, Fragen beantwortet und Fotos zugelassen wurde. Dieser Widerspruch 
- einerseits Kokasubstitution, andererseits Kokaanbau und —verarbeitung - 
kann aus den genannten Gründen nicht mit repressiven Mitteln, sondern 
nur mit geduldiger Aufldärungsarbeit, deren Ziel ein Bewußtseinswandel 
sein muß (vgl. VI 2.1.), aufgelöst werden. 

In den Armenvierteln der Metropolen wie in den unzugänglichen An- 
baugebieten sieht die Bevölkerung den Staat als repressive und autori- 
täre Macht, der seine sozialen Aufgaben vernachlässigt, so daß dem Dro- 
genhandel ein Betätigungsfeld überlassen wird, daß dieser - ebenso rational 
wie (in der Regel) sein Gewaltpotential - dazu nutzt, sich lokale Machtha— 
sen und Legitimität zu verschaffen”? Dies erklärt die weitverbreiteten 
Sympathien für Führungsfiguren wie Pablo Escobar (II 1.4.1.) oder den 
(ehemaligen) bolivianischen "Kokainkönig" Jorge Suarez, die so weit 
gehen können, daß, wie im Falle Escobars gesagt wurde, "... eine Hälfte des 
Landes (ihn) verfolgt, die andere (ihn) beschützt"207‚ 

Dem entspricht ein tiefes Mißtrauen allen (staatlichen) Autoritäten ge— 
genüber. Für einen der berüchtigten Medelliner sicarios stellt sich die Si— 
tuation folgendermaßen dar: 

"In diesem Land probiert jeder, wie er selbst am besten vorwärts kommt. Hier gibt 
es keine anständigen Menschen. Schauen sie die Politiker an. Im Vergleich zu 
denen sind wir ja nur kleine Strauchdiebe. Die stecken mit einer einzigen Unter- 
schrift Millionen ein und verlieren dabei keinen einzigen Schweißtropfen. Dasselbe 
mit der Polizei. Die Bullen sind ja auch nichts anderes als eine Bande. Das sind 
eben Gauner in Uniform Von denen von der Guerilla will ich gar nicht reden 
Deshalb sage ich immer wieder: jeder ist sich selbst der Nächste. Man kann nie— 
mandem glauben, der sagt, er wolle seinem Nächsten helfen. So ein Blödsinn! Je- 
der rettet sich, so gut er kann"203‚ 

Ein solches Denken und Handeln, hervorgerufen durch die Perspektivlo— 
sigkeit des Lebens in den barrios, bleibt auch nicht ohne Folgen für die 
Abschreckungswirkung des Strafrechts. Die fatalistische Todeserwartung 
der sicarios Medellins, ihre Streben nach einem interessanteren und inten- 

205 Ebd., 5.39, 45. ‚ 
206 Hieran zeigt sich beispielhaft, daß das Handeln der Drogenhändler von einer kapi- 

talistischen rationalen Ethik bestimmt ist, die altruistisch-populistische Aktionen 
mit dem Eigeninteresse ausgezeichnet zu verbinden weiß (vgl. Krauthau- 
sen/Sarmiento‚ 1991, S.103ff., den inzwischen toten Gacha zitierend (104): 
"Logisch. Wenn man gesät hat, kann man ernten“). 

207 H. Jesüs Pérez, (inzwischen toter) Chef der Paramilitärs in Magdalena Medio, In- 
terview in Semana (Bogota) v. 15.4.1991. 
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siveren, wenn auch kurzen Leben209 schließt die Angst vor einer Bestra- 
fung aus: 

"... der gedungene Mörder ist ein Jugendlicher, der wegen der Art seiner kriminel- 
len Aktivitäten keine höhere Lebenserwartung als 21 Jahre hat. Wie kann ihn also 
die Drohung mit der Todesstrafe von Tätigkeiten abhalten, die ständig zum Tod 
führen könnten"“°. 

Die Regierung Gaviria hat als erste die Konsequenz aus der nur geringen 
Popularität eines Krieges gegen den Drogenhandel gezogen und ihr 
Hauptaugenmerk auf die Bekämpfung des narcoterrorismo gelegtzu. 
Auch der peruanische Präsident Fujimori hat den narcoterrorismo inzwi- 
schen zum "größten Problems Perus" erklärt“? Diese neuartige Differen- 
zierung zwischen Handel und Terrorismus bedeutet in letzter Konsequenz, 
daß vorrangig die innere Befriedung durch Beseitigung des 
(Drogen)terrorismus angestrebt Wird, ohne notwendigerweise auch den 
Kokainhandel vollständig zu unterbinden. Betrachtet man die jüngere poli- 
tische Entwicklung, insbesondere in Kolumbien, erscheint die These nicht 
abwegig, daß der Staat inzwischen bereit ist, die ohnehin ineffiziente Re- 
pression gegen den Handel in dem Maße zurückzunehmen, wie dafür sei- 
tens der Kartelle auf Gewalt verzichtet wird. Die staatliche Inkaufnahme 
bzw. Duldung des Handels ist umgekehrt proportional zur Gewaltbereit- 
schaft der Kartelle. “ — 

Das Neue daran ist nicht diese Inkaufnahme oder Duidüng - sie ist ein 
bekanntes pattern der Drogenpolitiken der Anbauländer, wie zutreffend 
von Befürwortern einer kompromißloseren Politik kritisiert213 -, sondern 
die. darin liegende offizielle Erkenntnis, daß eine auschließlich repressive 
Politik bei gleichbleibender Konsumnachfrage wirkungslos sein muß. Da- 
bei entspricht dies der öffentlichen Meinung und den nationalen, nicht zu— 
letzt wirtschaftlichen, Interessen der Anbauländer (II 1.4.1., 2.4.1., 3.4.1.)‚ 
dürfte aber kaum mit der Politik der westlichen Konsumentenländer ver- 
einbar sein, deren vorrangiges Ziel die Zerschlagung des internationalen 

208 Zit. nach Salazar, 1991, 3.139. 
209 Vgl. Bahamön, 1991, 8.85: "... sterben nach einem normalen Lebensverlauf hat 

keinerlei Sinn für sie es ist vorzugswürdig kaum einige Jahre, aber intensiv zu 
leben wie der Stierkämpfer: er zieht sich mehrere Male den bestickten 
Toreroanzug an oder die Familienangehörigen nur einmal die Trauerkleidung" (o 
se viste de luces varias veces o viste solo una vez de luto a sus familiares, vgl. II 
1.4.1.). 

210 Ministerio de Justicia - 0ficina de Investigaciones socio-juridicas y de Prevencion 
del Deliro‚ 1990, 3.29. 

211 Begründung der B-VO 2047/90; vgl. III B 2.4.2.6). 
212 Zit. nach NAD 15/Juli 1991/3 (schon IV 2.5.2). 
213 Etwa Castillo, 1991, 5.286 zur Barco Politik: "... gekennzeichnet durch Unverein- 

barkeiten, Ungenauigkeiten, Lügen, effekthascherischen Maßnahmen, und einer 
Riesendosis internationaler Publizität ...“. Oder Bahamén, 1991, 5.13: "... es exi- 
stierte nicht der politische Wille, ihn (den Rauschgifthandel, d.Verf.) zu bekämp— 
fen". Zu Duldung und Akzeptanz schon oben II 1.4., 2.4., 3.4. 
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Kokainhandels darstellt. Hier sind zukünftige Strategiekonflikte 
programmiert. 

5.2. Fehlende staatliche Autorität und außerrechtliche Einflüsse 

Die geringe ‘Substanz' der polizeilichen Festnahmen und die besondere 
Betroffenheit der Unterschichten weist auf den enormen Grad der Korrup- 
tion in den Polizeien hin, der den Hauptgrund polizeilicher Ineffizienz dar- 
stellt (zu technischen Defiziten schon IV 2.3.2.) und somit — neben 
"rationaler" Gewalt - zum zweiten Mittel der Sicherung der Straflosigkeit 
des Drogenhandels wird. Der mittellose Unterschichtstäter hat keine 
Chance, sich der Mechanismen der Korruption zu bedienen, um eine Inhaf- 
tierung zu vermeiden. An ihm wird ein Exempel statuiert, um symbolische 
Stärke zu demonstrieren und die Festnahmestatistiken zu 'schönen'. Im öf- 
fentlichen Bewußtsein wird die Polizei deshalb als Unterdrückungsinstru- 
ment der herrschenden Schichten wahrgenommen, das sich "immer gegen 
die Armen" richtet und deshalb keinerlei Vertrauen verdient: 

"Die Bullen sind ja auch nichts anderes als eine Bande. Das sind eben Gauner in 
Uniform. Die filzen einen, und wenn sie ein Eisen finden, dann halten sie gleich 
die Hand auf. Die fotografieren dich und jedesmal, wenn sie dich irgendwo 
antreffen, mußt du noch einmal blechen. Die verschlingen unglaublich viel. Die 
haben vier Bäuehe wie die Wiederkäuer”“. 

Der Staat beteiligt sich am 'Geschäft' und unterwirft sich den 
'Abmachungen' oder weicht zurück. Das Drogengeschäft ist für viele Poli- 
zisten zur willkommenen Möglichkeit einer Gehaltsaufbesserung gewor- 
den, der auf diese Weise korrumpierte Polizist dient, wie inzwischen auch 
selbstkritisch von Polizeibeamten bemerkt, nicht mehr der Gesellschaft, 
sondern bedient sich ihrer215 . 

Die Operationen der Sicherheitskräfte zur Drogenkontrolle und 
Aufstandsbekämpfung in Armenvierteln und Kokaanbaugebieten enden zu 
oft in Menschenrechtsverletzungen (IV 2.5.), als daß mit dem Vertrauen 
oder gar der Unterstützung der Bevölkerung gerechnet werden kann: 

"Die Lösung wird jeden Tag noch schwieriger weil es hier keine Autorität 
gibt. Die Leute mögen die Polizei nicht, denn die hat auch viel Schaden angerichtet 

Bei uns im Viertel sagen einige, daß sie nicht wissen, wenn sie mehr fürchten 
' sollen: die Banden oder die Uniforrnierten. Letztere haben ihre Stellung schamlos 

ausgenutzt. Und normalerweise greifen sie gerade die anständigen Menschen an,. 
denn mit den Gaunem machen sie ja ihre Geschäfte ..."216. 

214 Salazar, 1991, 3.139; zur Korruption schon II 1.4.3., 2.4.2., 3.4.2. 
215 Vgl. den Appell des Kommandanten Forms, 1991, 8.59: "Wir sind ausgebildet 

worden, der Gesellschaft zu dienen und nicht sich ihrer zu bedienen". 
216 Salaztzr, 1991, S.121f.; vgl. auch Deutscher Bundestag, 1990, 5.42 zu Bolivien: 

"Die Landbevölkerung lehnt die Truppe (UMOPAR, d.Verf.) wegen ihres rüden 
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In den Kokaanbau— und -verarbeitungsgebieten der Region fehlt es z.T 
völlig an staatlicher Kontrolle. Im kolumbianischen Magdalena Media hat 
die strategische Allianz zwischen Drogenhandel und Großgrundbesitzer'n 
mit Unterstützung der Sicherheitskräfte ein paramilitärisches oder para— 
staatliches in Ersetzung des staatlichen Gewaltmonopols errichtet [II 
1.4.3.e)]. In der peruanischen Huallaga-Region schließt die Mischung aus 
Drogenhandel und darin verwickelte bewaffnete Gruppen (Guerilla, Poli- 
zei, Streitkräfte, vgl. II 2.4.2.) eine staatlicher Kontrolle und damit effizi- 
ente Drogenbekämpfung au5217. Im bolivianischen Chapare kontrollieren 
die Drogenhändler die Sicherheitskräfte ausschließlich durch die beschrie- 
bene Korruption (H 3.4.2.). In diesen Gebieten wird das von den Verfas- 
sungsorganen erlassene positive Recht, durch das schon sprichwörtliche ley 
de la selva, das Gesetz des Dschungels, das sich auf Korruption und Dro- 
hung stützt, verdrängt. 

Neben den schon erwähnten geographischen Gegebenheiten sind struk- 
turelle Probleme für diese Situation verantwortlich. 

In Kolumbien wird, um auf das fehlende staatliche Gewaltmonopol hin— 
zuweisen, von einem "prekären" Staat gesprochen, der sich "nur durch ver- 
stärkte Repression bemerkbar" mache “3 Ein solcher Ansatz ver- 
nachlässigt jedoch die aktive Rolle des Staates bei der Entstehung des Pa- 
ramilitarismus [II 1.4.3.c)] und die noch immer stillschweigende Duldung 
dieses Phänomens. Durch die B—V0en 813-815/89 und 1194/89 wurde 
zwar die Existenz von "bewaffneten Gruppen" anerkannt und ihre Unter- 
stützung verboten, jedoch - ebensowenig wie in der neuen Verfassung 
(Art.223) - ihre Auflösung angeordnet noch ihr Fortbestehen verboten. 
Durch die schon genannte Formel der "bewaffneten Gruppen ..., fälschli— 
cherweise als Paramilitärs bezeichnet", wird noch immer allein das 
Medellin-Kartell für die gesamte paramilitärische Gewalt verantwortlich 
gemacht, und die Verfolgung solcher paramilitärischen Gruppen, die 
anderen Kartellen zuzuordnen sind oder - unabhängig vom Drogenhandel — 
die Vernichtung der legalen linken Opposition zum Ziel haben, 
verhindert”? Die daraus folgende Vernachlässigung eines wesentlichen 
Teils der paramilitärischen Gewalt erklärt das Fehlen einer spürbaren 
Verringerung der politischen Gewalt. 

In Perü, ähnlich wie in Bolivien, läßt sich dagegen zutreffender von ei— 
nem "prekären" Staat sprechen. Dort hat der Kreislauf aus Bürgerkrieg, 
Drogenhandel und wirtschaftlicher Rezession zu einer fast vollständigen 

Vorgehens ab. Für die Drogenhändler ist es ein leichtes, die Landbevölkerung 
unter diesen Umständen gegen die Spezialtruppe einzunehmen". 

217 Insbesondere die Kontrolle über die Flughäfen der Region ist mangelhaft (GAO, 
1991c‚ 3.20; meine Artikel in die Tageszeitung, Berlin, 8.1.1992 u. El Espectador, 
Bogotä, 1.3.1992-2D). 

218 Dombois, 1990, 8.114; zur Schwäche des Staates auch Bustos, 1990, S.129ff.; 
Krauthausen/Sanniento, 1991, S. 194f., 207. 

219 AW, 1990, S.48f.; vgl. schon oben II 1.4.3.c), III B 2.4.1.2.b)bb), IV 2.5.1. 

Erklärungsansätze 403 

Lähmung der staatlichen Institutionen und zu einer leichten Korrumpier- 
barkeit der staatlichen Beschäftigten geführt. Die Infiltration des Drogen- 
handels beschleunigt den Zerfallsprozeß der staatlichen Institutionen. Ihre 
"Schwäche und Funktionsunfähigkeit erklären die Straflosi(gkeit, mit der 
Drogensucht und -handel ihr Herrschaftsgebiet ausdehnen"22 . 

In Bolivien hat die partielle Personalunion zwischen Staat und Drogen- 
handel während der Militärdiktaturen die Grundlage dafür geschaffen, daß 
der Drogenhandel noch immer einen erheblichen Einfluß auf die Sicher- 
heitskräfte, insbesondere die Armee, ausübt [11 3.4.2201. 

5.3. Organisatorische und operative Probleme 

Die strukturelle Krise des Staates hat im organisationsintemen Bereich 
defizitäre Organisationsstrukturen‚ mangelnde Kooperation und Konflikte 
zwischen einzelnen Organen hervorgerufen. 

Alle drei Länder haben enorme drogenpolitische Bürokratien geschaf— 
fen, die aus einem 'Überbau' und Organen in den Bereichen Prävention, 
Substitution und Repression bestehen (III B 2.5., C 2.4., D. 2.4.). Die Ent- 
scheidungsprozesse in den politisch verantwortlichen Organen - CNE, 
COMUCOD, CONALID — verlaufen schwerfällig, und die von ihnen 
gefaßten Beschlüsse sind oft nicht umsetzbar. Mangelnde Kooperation zwi- 
schen 'Überbau' und Spezialorganen führt dazu, daß sich letztere mehr 
(Perü, Bolivien) oder weniger (Kolumbien) verselbstständigen und somit 
eine koordinierte Drogenpolitik, die gerade das Ziel der übergeordneten 
Organe ist, nicht erreicht wird. ' 

Hinzu kommen Kompetenzstreitigkeiten innerhalb der einzelnen Poli- 
tikbereiche, insbesondere in 'Kontrolle und Repression'. Die traditionelle 
Rivalität zwischen den Streitkräften und der Polizei ist, durch die ver- 
stärkte Polizeihilfe der westlichen Industrieländer und den Aufbau speziel— 
ler Drogenpolizeien verschärft werden. Sie hat solche Ausmaße angenom- 
men, daß polizeiliche Drogenkontrollmaßnahmen in Peru und Bolivien so— 
gar von der Armee behindert werden sein sollen. Für das US House of 
Representatives stellen diese Spannungen deshalb "a major obstacle to nar- 
cotics interdiction" dar221. 

In Kolumbien existieren drei verschiedene, unabhängige Ermittlungsor— 
gane (PN, DAS, Cuerpo Tecnico de Policia Judicial), die unabhängig von- 
einander, nicht selten in einem Konkurrenzverhältnis ermitteln und so zu 
verschiedenen Ergebnisse kommen. Das EDI hat dieses Problem nicht ge- 
löst, sondern lediglich spezielle, voneinander unabhängige Ermittlungsein- 

220 Podestä, 1989, 8.221. 
221 US-House ofRepresentatives, 1990, S.60f., vgl. auch 35f., 42. Weiter zu Kolum- 

bien: GAO 1991b, S.18, wonach das Verhältnis "untrustworthy" ist. Zu Perü: 
GAO, 1991c, 5.15, 19f. (hier: 20), wonach "coordination and cooperation between 
the rnilitary and police remain a concem". Zu Bolivien: Deutscher Bundestag, 
1990, S.43, wonach "zwischen der Armee und UMOPAR ein gewrsses 
Rivalitätsverhältnis" besteht. Zum Einsatz der Streitkräfte schon IV 2.3.1. 
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heiten der öffentlichen Ordnung eingeführt (III B 2.5.4.)‚ von denen die 
einzige rein zivile Einheit (Cuerpo Tecnico) nicht einmal aus eigener Be- 
fugnis tätig werden kann. Diese Situation führt zu Mängeln im Ermitt- 
lungsbereich, die vom kolumbianischen Justizministerium als das "größte 
Defizit" des Rechtssystems ausgemacht worden sind222_ 

In Pen'1 scheitert eine effiziente Ermittlungstätigkeit an der mangelnden 
Motivation und Ausbildung der Drogenpolizeieinheiten, einer mangelhaf— 
ten Koordination untereinander sowie der personellen Diskontinuität, ins- 
besondere innerhalb der DINTID223. Letzteres erschwert auch die Zusam- 
menarbeit mit anderen (ausländischen) Behörden224. 

In Bolivien haben ähnliche Probleme zu einer Reorganisation der 
FELCN geführt (III D 2.4.4), deren Ergebnis abzuwarten bleibt. 

Ein weiteres Hindernis stellt das konfliktgeladene Verhältnis von Poli- 
zeien und Justiz dar. Die häufig rechtsstaatswidrigen und dilettantischen 
Ermittlungsmethoden der Polizei stoßen bei der Justiz auf Ablehnung (IV 
3.2.2). Aus der Sicht der Sicherheitskräfte, insbesondere der Polizei, ist der 
Justizapparat zu schwerfällig, korrumpiert und steht den polizeilichen Er- 
mittlun en zu kritisch gegenüber, wie die geringe Verurteilungsquote 
zeige22 . Trotz der schon belegten geringen 'Substanz' der polizeilichen 
Festnahmen (2.3.2.) muß auch festgestellt werden, daß die Justizsysteme 
erhebliche Defizite aufweisen”? Die juristische Ausbildung, insbesondere 
in Perü und Bolivien, befindet sich auf einem geringen Niveau, und eine 
spezielle Richterlautbahn ist nicht vorgesehen. In Perü wurde in einer Un- 
tersuchung des kriminologischen Forschungszentrums der Justiz eine Ver— 
besserung der Ausbildung der Richter und Staatsanwälte durch spezielle 
Kurse und Einrichtungen gefordert227. In Kolumbien und Bolivien wurde 
zwar eine spezielle Gerichtsbarkeit eingeführt, die Einsetzung der Richter 

222 Ministeria de Justicia - Oficina de Investigacianes socia-juridicas y de Prevencian 
del Delito, 1990, 8.48; kritischauch US-House of Representatives, 1990, S.87ff.; 
US—AID, 1991a, S.]5, 1991b,5.12f.;8aham6n, 1991, S.47f. 

223 GAO, 19916, S. 17, 20; Bieseke, Interview, Lima, 5.11.1991. 
224 Innerhalb eines Jahres (Mitte 1990 - 1991) wurde der Chef der DINTID viermal 

ausgewechselt (Garcia Nufiez, Gallegos, Gutierrez und Iglesias), ebenso oft wech- 
seln die Verbindungsoffiziere der ausländischen RGVBS (Bieseke, Interview, 
Lima, 5.11.1991). 

225 Symptomatisch (Ex-Coronel) Bahamön, 1991, 8.3s “ man hat Mißtrauen ge- 
genüber der Justiz sie ist schwach, verängstigt und gekauft wenn es zur Über- 
gabe des Deünquenten an die Richter kommt, finden wir eine verschreckte und 
verkaufte Justiz vor So war es notwendig, zahlreiche Hausdurchsuchungen ohne 
richterliche Anordnung durchzuführen, weil kein Richter bereit war, sie auszustel- 
len" (vgl. schon IV 2.4.1.). 

226 Zu Kolumbien US-AID, 1991b, S.10ff. 
227 Corte Suprema, 1990, S.132ff.; ähnl. für Kolumbien US-AID, l991a, S.12f.. 18f 

und 1991b, S.29, 32f. 
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nahm jedoch Jahre in Anspruch, und weder Richter noch Staatsanwälte er— 
hielten eine spezielle Ausbildung”? 

Negativ wirkt sich zudem aus, daß das Risiko von Anschlägen, Entfüh- 
rungen oder anderen Terrorakten gegen die Repräsentanten der Justiz, ins- 
besondere in Kolumbien, nach wie vor sehr hoch ist. Die zur Stärkung der 
Justiz erlassenen Normen haben kaum mehr Sicherheit gebracht, da echte 
Schutzmaßnahmen — beispielsweise Ausstattung mit kugelsicheren Westen 
und gepanzerten Dienstfahrzeugen - von den lateiname1ikanischen Staaten 
selbst nicht geleistet werden können und die USA Z.T. nur unbrauchbares 
Material geliefert haben229. 

Im operativen Bereich liegt der Schwerpunkt auf oft spektakulären re- 
gionalen Militäreinsätzen (Blast F umace, Snowcap) oder nationalen Groß— 
razzien. Damit wird zwar nach außen Aktionismus demonstriert, die Er- 
gebnisse dieser Operationen sind jedoch bescheiden. Weder bei den ko- 
lumbianischen Razzien nach der Ermordung Galans im August 1989 (dazu 
schon IV 2.5.1.) noch bei ähnlichen Aktionen in Perü und Bolivien (IV 
2.5.2.) kam es zu Festnahmen bedeutender Persönlichkeiten. Diejenigen, 
die in diesen Razzien festgenommen werden sollen, erhalten in der Regel 
früh genug durch ihre Informanten in den Sicherheitskräften Kenntnis und 
können so fliehen. Einen exemplarischen Fall stellt die Razzia in dem ost- 
bolivianischen Ort San Ramon vom 8.11.1989 dar, die nach der US-Bot- 
schaft in La Paz "the largest counter narcotics enforcement operation in re- 
cent times" war23o. Die Operation wurde von drei Spezialisten des US- 
Südkommandos geplant, und es beteiligten sich 30 DEA—Agenten und über 
300 UMOPAR Mitglieder daran. Die gesuchten bolivianischen und kolum- 
bianischen Händler hatten den 011 jedoch schon 12 Stunden zuvor verlas- 
sen, und auch anderes ‘Personal' konnte mitsamt allen Kokainvorräten ent- 
kommen, da die Operation früh genug verraten werden war. Ahnlich ineffi- 
zient war die schon geschilderte Operation in Santa Ana del Yacuma (Beni) 
im Juni 1991231. Auch der Erfolg der spektakulären eration "Green Ice" 
wurde von kolumbianischer Seite in Zweifel gezogen2 . 

228 Schon IV 2.3.1. u. Ministerio de Justicia - Oficina de Investigaciones socio-juridi- 
cas y de Prevencian del Delira, 1990, 8.33; kritisch zur Ausbildung auch US-AID, 
1991b, S.1 1. 

229 Z.B. 20 Pfund schwere, nicht kugelsichere Westen aus dem Vietnam-Krieg (vgl. 
US—House ofRepresentatives, 1990, S.82f.). 

230 Nach US-House ofRepresentatives, 1990, S.56f. 
231 Vgl. 3.4. bei FN 174; La Razön, La Paz, 2.7.1991; dies., 16.9.1991; vgl. auch Qui- 

raga, 1991 (Schilderung der ersten und ineffizienten Operation des bolivianischen 
Regiments Manchego). 

232 Zu "Green Ice" schon Kap. 1 FN 134 m.w.N. Die kolumbianische Polizei hat kriti- 
siert, daß kein "großer Fisch" festgenommen und nur wenig Geld beschlagnahmt 
wurde (Andean Group Report, London, 12.11.1992, 8.8; ähnl. kritisch Semana 
544, 6.10.1992, S.24ff.). Ihr Direktor, Gomez Padilla, lobte auf der von der DEA 
veranstalteten Pressenkonferenz in Washington nur sehr zurückhaltend die von 
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Ähnlich aufwendig und ineffizient sind die sog. "search and destroy 
Operations". Polizeihubschrauber fliegen über die Kokaanbaugebiete auf 
der Suche nach Laboratorien, die sich jedoch meist gut versteckt im 
Dschungel befinden und deshalb ohne geheimdienstliche Informationen 
kaum zu lokalisieren sind233, 

Die Ineffizienz dieser Operationen erklärt sich jedoch nicht nur aus den 
schon geschilderten Defiziten im polizeilichen Bereich (Korruption, man- 
gelnde Ausbildung, Ausstattung und Koordination), sondern auch aus der 
Struktur der kriminellen Organisationen und des illegalen Marktes. 
Nach Sarrniento/Krauthausen läßt sich der Markt in einen 
"Wettbewerbssektor" und einen "Sektor der Oligopole" unterteilen234. 
Ersterer besteht aus den beiden Enden des Koka-Kokain Prozesses: 
einerseits den Kokabauem und Pastenkäufem in den Anbauländem, 
andererseits den Kleinhändlem und Straßenverkäufem in den 
Konsumentenländem. Der "Sektor der Oligopole" besteht aus den 
Organisationen des Drogenhandels, die das "Herz des Systems" bilden und 
den "Wettbewerbssektor" versorgen. Aus kriminalpolitischer und 
kriminalistischer Sicht macht es wenig Sinn, gegen den 
"Wettbewerbssektor" vorzugehen, da seine Repräsentanten beliebig er- 
setzbar sind und keinerlei strukturelle Kenntnisse besitzen. Doch im 
"Sektor der Oligopole", dem eigentliche Ziel intelligenter Repression, wur- 
den Schutzmechanismen geschaffen, die strukturelle Erfolge erschwe- 
ren235. Zur Sicherheit der capos werden die Funktionen der Mitglieder die— 
ses Sektors aufs äußerste begrenzt, ihre Herkunft geprüft und ihnen nur das 
Notwendigste zur Durchführung der konkreten Operationen mitgeteilt, um 
ihren 'Informationswert' für die Drogenverfolgungsbehörden zu verringern. 
Der Markt wird in zahlreiche (kleine) Funktionseinheiten aufgeteilt und 
von zahlreichen Verrnittlern beherrscht. Er besteht so aus unzähligen 
klandestinen Netzen, die die verschiedenen Funktionen des oligopolen 
Sektors wahrnehmen (Verarbeitung, Transport, Sicherheit, finanzielle Ab- 
wicklung, insbesondere Geldwaschen)236_ Ihre selektive Zerschlagung be- 
einträchtigt den Gesamthandel nicht wesentlich, da genügend 'Ersatznetze' 
existieren und das Wissen der Mitglieder eines solchen Netzes aus den ge- 
nannten Gründen in der Regel zu gering ist, um ein (eventuell) verwickeltes 
Oligopol zu zerschlagen. 

Kolumbien seit langem verlangte "internationale Kooperation" (Semana, a.a.0., 
S.28; NAD 30/Oktober 1992/2). 

233 US-House afRepresentatives, 1990, 5.55. 
234 Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.30f. 
235 Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.l32ff., 158, 167f., 175, 225. 
236 Nach Angaben der US-DEA war Pablo Escobar 1989 in 619 Untersuchungen ver- 

wickelt, und es waren 175 "assozierte Personen" (direkte Marktkontakte) und 77 
Decknamen Escobars bekannt (nach Krauthausen/Sanniento, 1991, 8.168). Zur 
Marktstruktur auch The White House, 1992, S.12, drei Ebenen unterscheidend: 
"core organizations, secondary organizations, local organizations". 
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Anstelle der öffentlichkeitswirksarnen Großoperationen unter Ägide der 
USA sollten deshalb verstärkt geheimdienstliche Tätigkeiten ausgeführt 
werden. Orozcos Einschätzung, daß der "kolumbianische Staat die Schläue 
von Sherlock Holmes und nicht die Kraft Rambos benötigt"237, kann ohne 
Einschränkungen, auch auf Petri und Bolivien, übertragen werden (näher 
VI 2.3.). 

5.4. Die ambivalente Politik der Konsumentenländer, insbeson- 
dere der USA 

Die Konsumentenländer haben sich inzwischen sowohl auf völkerrecht— 
licher wie auf politischer Ebene eindeutig zur Bekämpfung der 
"Kokainbedrohung" bekannt (III A 1). Dabei wurden auch Maßnahmen ge- 
gen das Geldwaschen, die Lieferung von Chemikalien und anderer im Dro- 
genhandel verwendeter beweglicher Sachen beschlossen. Obwohl bei die- 
sen Maßnahmen zum Teil noch immer zu stark auf finanzwirtschaftliche 
Interessen Rücksicht genommen wird [insbesondere in der Wiener Kon- 
vention und im "Soft Law", III A 1.1. c), d), 1.2.a)], ist anzuerkennen, daß 
auf nationaler und internationaler Ebene vermehrte Anstrengungen unter- 
nommen wurden und werden, diese Beschlüsse in die Tat umzusetzen23s. 

Damit haben die Industrieländer ihre Mitverantwortung zum Ausdruck 
gebracht. Heute ist man wohl - im Norden wie im Süden - der allgemeinen 
Uberzeugung, daß das Kokainproblem nicht gelöst werden kann, wenn 
nicht die enormen Gewinne der organisierten Kriminalität vermindert wer- 
den können. Der Großteil dieser auf die starke Konsumnachfrage in den 
westlichen Industrieländern und die Kriminalisierung (dazu sogleich) zu- 
rückzuführenden Gewinne bleibt, wie der starke Preisanstieg vom Koka- 
blatt zum 'gestreckten' Rohkokain zeigt239, in den Industrieländern, wird 

237 Orozco, 1989, 5.77. 
238 Vgl. insbesondere die Bemühungen zum "Geldwaschen" rnit der Gründung der Fi— 

nancial Action Task Force im Juli 1989 (Campadöm'co, 1990, S.78ff.; US Depart- 
ment of State-BINM, 1991, S.335ff.; Zagaris, 1992), die "Convention on Launde— 
ring, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime" des Council of 
Europe vom 8.11.1990 und nationale Gesetzesvorhaben (in der Bundesrepublik 
Art.l Nr.l9 = € 261 StGB des "Gesetzes zur Bekämpfung des illegalen 
Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der organisierten 
Kriminalität" v. 15.7.1992, BGBl I 1302). Zur Kontrolle des Chemikalienexports 
wurde eine "Chemical Action Task Force" gegründet (INCB, 1992, 8.3). 

239 Nach Angaben der US-DEA beträgt der Preis der zur Herstellung von 1 kg Kokain 
benötigten Menge Kokablätter US$ 65-370. der der Kokapaste US$ 400-470, der 
Kokainbase' US$ 450-900, des 1 kg Kokains im US Großhandel US$ 16-25.000, 
im Straßenverkauf ("gestreckt") US$ 70-300.000‚ d.h. der Preis des Endprodukts 
Kokain gegenüber dem Primärprodukt Koka erhöht sich um das 189 bis 
4.615fache (Division der extremen Primär und Endpreise, aufgrund GAO, 1991a, 
S.26f.). Auch bei den Kokaingroßhandelspreisen (ein kg) besteht eine erhebliche 
Diffen zwischen Anbau- und Konsumentenländem: US$ 1.700-2.400 
(Kolumbien), 4000-5000 (Perü), 1.500-3.000 (Bolivien) gegenüber bis zu 25.000 
(USA), 110.000 (Japan) und 20-94.000 (Europa, z.B. BRD 41-94.000‚ Spanien 27- 
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vom dortigen Finanzkapital 'gewaschen' und in die westlichen Volks- 
schaften investiert240. Solange dieser Verwertungsprozeß nicht unterbun— 
den oder mindestens eingeschränkt werden kann, sind die 'Kontrollspiel- 
räume' für die Anbaustaaten sehr gering24l. 

Strafrechtliche Drogenkontrolle muß deshalb vorrangig in den 
Konsumentenländem ansetzen, und zwar in erster Linie an den finanzwirt- 
schaftlichen Verwertungsmöglichkeiten der organisierten Rauschgiftkri- 
minalität. Die erwähnten Maßnahmen bieten dabei nur kurzfristig Verbes- 
serungen, langfristig muß eine Verringerung des Kokainkonsums und der 
inflationären Preise erreicht werden. Dabei müssen auch gesellschaftlich 
tabuisierte Strategien, insbesondere die (kontrollierte) Legalisierung, vor- 
urteilsfrei und sachorientiert als mögliche Alternativen (dazu VI) diskutiert 
werden. 

Davon ist die gegenwärtige Drogenpolitik der Industrieländer, insbeson- 
dere der USA, allerdings noch weit entfernt. In den Anbauländem werden 
noch immer Maßnahmen an der Quelle - dem Kokaanbau - für nützlich und 
wirksam gehalten, noch immer wird verstärkte Repression gegen die 
schwächsten Glieder der Kette - Kokabauem, mullas, Kleinhändler etc. - 
militärisch forciert, und noch immer werden ebenso spektakuläre wie kost- 
spielige Großoperationen durchgeführt, obwohl all dies den internationalen 
Kokainhandel so gut wie nicht beeinträchtigt. Der von Callahan apostro- 
phierte "change in philosophy" (bei FN 57) hat sich in der Praxis noch 
nicht durchgesetzt. Der Schwerpunkt liegt auf repressiven Maßnahmen in 
Form eines 'Drogenkrieges', was eine Vernachlässigung präventiver Maß- 
nahmen zur Nachfragereduktion in den Konsumentenländem zur Folge 
hat242, Damit wird jedoch gerade die inflationäre Preisentwicklung vom 
Anbauer zum Endverbraucher gefördert, da sich jeder Verkäufer sein Straf- 
verfolgungsrisiko einerseits mittels eines "crime tarifi" (Packer) bezahlen 
läßt: 

"The attack on the drug supply through an agressive program of enforcement at 
each step results in a 'crime tariff'. The crime tariff is what the seller must 
charge the buyer in order to monetize the risk he takes in breaking the law. The 
criminal law thereby maintains hyper-inflated prices for illegal drugs in the black 
market"243‚ 

240 Vgl. z.T. schon H 1.4.2., 2.4.1., 3.4.1. und Londor'io, 1990, S.24ff. m.w.N.; 
Campadönico, 1990, S.78ff.; Del Olmo, 1989, S.30f.; Ziegler, 1990, 
(insbesondere) S.l3ff., 23ff., 54f., 57. 

241 Reyes, 1990,S.139. 
242 Im US-Drogenbudget für 1992 sind US$ 8.116 Bio. für Angebotsreduktion und 

nur 3.539 Bio. für Nachfragereduktion vorgesehen, davon 3.170 Bio. fiir direkte 
Präventionsmaßnahmen (1.515 für primäre, 1.655 für sekundäre Prävention, vgl. 
GAO, 1991a, S.13 aufgrund NDCS 1991). Vgl. zur westlichen Drogenpolitik 
Albrecht/van Kalmrhout (Hrsg.), 1989; Albrecht, 1991, S.70ff. Zur USA kritisch 
Youngers/Call, 1991, 8.33. Zur mangelnden Effizienz der US-Interdiktion, 
insbesondere aus technischen Gründen, GAO, 1991a, S.5ff., 28. 

243 Wisotsky, 1989, 5.413; ähnl. Krauthausen/Sarmiento, 1991, 8.25, 34f., 176.. 
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Andererseits verringern die Rauschgiftsicherstellungen das Angebot und 
erhöhen so - streng nach marktwirtschaftlicher Logik — bei gleichbleibender 
(oder steigender) Konsumachfrage den Preis, womit der illegale Drogen— 
handel gestärkt wird244_ Selbst wenn man berücksichtigt, daß sich ein ille- 
galer Markt nicht immer der marktwirtschaftlichen Theorie gemäß verhält, 
d.h. nicht immer auf relevante Sicherstellungen mit Preiserhöhungen rea- 
giert (da die Kartelle den Preis durch verstärkte Zufuhr oder Zurückhalten 
von "Ware" manipulieren können245)‚ erweist sich die polizeiliche Sicher— 
stellungslogik und —euphorie im ökonomischen Sinne doch als kontrapro— 
duktiv. 

Die Interdiktionspolitik hat demnach einen ambivalenten Effekt auf die 
Preise. Während sie in den Anbauländem, wie schon ausgeführt (V 2), die 
Kokapreise über eine Verminderung der illegalen Kokanachfrage bei 
(grundsätzlich) gleichbleibendem Kokaangebot senkt, erhöht sie die Ko- 
kainpreise in den Konsumentenländem gemäß dem genannten Angebots- 
Nachfrage—Mechanismus. In beiden Fällen sind die schwächsten Glieder 
der Kette betroffen: Kokabauem in den Anbauländem, Konsumenten in 
den Industrieländern. Dem kann zwar entgegengehalten werden, daß die 
Interdiktion die "Operationskosten" der Drogenhändler erhöht, doch diese 
Erhöhung kann auf die Preise umgelegt werden, so daß sich die Gewinn- 
spanne kaum verringert. Selbst wenn sie nicht umgelegt wird, ist der Ver- 
lust wegen der enormen Höhe der Profite zu gering, um wirklich eine Ab— 
schreckungswirkung zu erzielen. Zutreffend stellt das GAO fest: 

"Interdiction may well raise traffickers' operating costs, but it is doubtful whether it 
can raise costs to an extent that would affect trafficking operations. Drug rofits are 
so high that smugglers can afford to absorb sizable losses to interdiction" 45. 

Die herausragende Rolle der USA erweist sich in vielen Fällen als 
weiteres Hindernis effizienter Drogenkontrolle. 

Die Intervention der US-Behörden, insbesondere der DEA, als Geldge- 
ber, Ausbilder und Planer hat bestehende Konflikte zwischen den nationa- 
len Polizeien und Streitkräften sowie der US-DEA und dem State Depart— 
ment verstärkt und neue Konfliktherde - zwischen US-Behörden und natio- 
nalen Behörden - geschaffen. Dem Konflikt zwischen Polizei/US-DEA und 
Streitkräften/State Department liegen neben einem gewissen Neid gegen— 
über der privilegierten Antidrogenpolizeiz47 entgegengesetzte strategische 
Prioritäten zugrunde. Wie schon erwähnt, räumen die Polizeien der Dro- 
genkontrolle, die Streitkräfte aber der Aufstandsbekämpfung den Vorrang 
ein. Entsprechend hat das US State Department, insbesondere die ihm un— 
terstehende CIA, der Bekämpfung der "Subversion" immer Vorrang vor der 
Drogenkontrolle eingeräumt und eine Unterstützung der Streitkräfte bevor- 

244 Kritisch auch Bahamön, 1991, S.1 18f.; Busch, 1992, S.40ff. 
245 Krauthausen/Sarmiento, 1991, 8.51. 
246 GAO, 1991a, 3.26. 
247 Abad, Interview, Lima, 7.11.1991, spricht von einem "Berufsneid". 
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zugt. Diese Politik scheint, wie die schon erwähnte Verteilung der US—Mi- 
litärhilfe belegt (HI A 3), auch nach den "Iran-Contragate"-Enthülluugen 
fortgeführt zu werden, obwohl sie mit der Abwahl der sandinistischen Re- 
gierung und der Auflösung des Warschauer Paktes ihre ideologische 
Grundlage verloren hat248. Die daraus folgenden Spannungen zwischen 
den Drogenkontrollorganen (Polizei/US-DEA) und den Streitkräften haben 
zu sogar physischen Beeinträchtigungen der polizeilichen Drogenkontrolle, 
insbesondere in Peru, geführt249‚ 

Die massive Einflußnahme der USA (III A 3), die nicht selten mit einem 
arroganten und taktlosen Auftreten des US—Personals verbunden ist, führt 
nicht nur zu "politischer Verstimmung wegen zu starker Einmischung", wie 
es der RGVB des BKA in La Paz forrnuliert250, sondern hat bestehende 
Aversionen verstärkt und birgt die latente Gefahr einer Konterkarierung der 
US-Bemühungen durch die nationalen Drogenkontrollorgane in sich. Diese 
drücken ihren Unmut über die US-Bevormundung entweder verbal aus (111 
A 3.2.) oder - wenn sie im operativen Bereich tätig sind - boykottieren 
schlichtweg US-Kontrolhnaßnahmen. So ist etwa die Tatsache, daß Mitte 
1989 "precursor chemicals began to flow into the Chapare 'by the truck— 
load'"2 1, damit zu erklären, daß das US—Personal den entsprechenden 
Kontrollposten verlassen hat und die verbliebenen UMOPAR-Mitglieder 
kein Interesse daran hatten, die illegalen Chemikalienjxansporte zu kontrol- 
lieren. 

Ist der Wille der nationalen Polizeien zur Drogenkontrolle vorhanden, 
fehlt es oft an der Fähigkeit und Ausstattung, selbständig tätig zu werden, 
da alle entscheidenden Operationen von US—Behörden geplant werden und 
eine angemessene militärische Ausstattung der nationalen Einheiten - wenn 
überhaupt - häufig erst kurz vor der Ausführung der Operation zur Verfü- 
gung gestellt wird”? Die mangelhafte militärische Ausstattung ist nach 

248 Vgl. zum Ganzen (Antikommunismus vs. Drogenkrieg) schon III A 3.2. m.w.N. 
(auch zum vermeintlichen Ende der Militärhilfe während der San Antonio Konfe- 
renz, Februar 1992). Bei der Contragate-Affaire hat der CIA Einnahmen aus dem 
Drogenhandel für Waffenkäufe für die antisandinistischen 'Contras‘ unter Umge- 
hung eines Verbots des Kongresses genutzt (vgl. Woodward, 1987, Bag1ey, 1990, 
S.377ff.; Uprimny, 1990, 8.62, Krauthausen/Sarmiento, 1991, S.179ff.). 

249 US-House of Representatives, 1990, S.29f.; Deutscher Bundestag, 1990, S.43. 
Siehe auch die Forderung des bolivianischeuMilitärs nach (Kontrolle der DEA- 
Aktivitäten aufgrund der in Kap. IV (2.5.2.) geschilderten Mißbräuche (La Razön, 
La Paz, 19.7.1991). 

250 Schulzke, 1989, 8.9; auch Lanza, 1991 , 8.12, auf die (taktlose) Übergabe schon be- 
nutzter Uniformen und deren Rückgabe durch das bolivianische Militär bezugneh- 
mend. 

251 Nach US-House ofRepresentatives, 1990, 8.58. 
252 Beispiele bei ebd., S.54f., 59; vgl. auch GAO, 1991b, S.6‚ kritisierend, daß 

militärische und Rechtshilfe des Jahres 1990 bis Anfang 1992 nicht angekommen 
sei. So wurden etwa erst im Dezember 1991 zehn gepanzerte KFZ - bisher die 
einzige Hilfe - fiir die Gerichtsbarkeit der öffentlichen Ordnung übergeben (El 
Espectador, Bogotä, 21.12.1991, Montes, Interview, Bogetä, 14.1.1992). Im 
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Ansicht einer Delegation des Deutschen Bundestags ein wesentlicher 
Gnmd für Motivationsmängel der UMOPAR: 

"Zu naturgegebenen Erfolgshemmnissen kommt die Demotivation der UMO- 
PAR Angehöngen angesichts ihrer unterlegenen Ausstattung gegenüber einem gut 
bestückten Gegner. Die UMOPAR im Raum Cochabamba will nicht mehr weiter- 
kämpfen"253‚ 

Die darin zum Ausdruck kommende Abhängigkeit von den USA und - in 
weit geringerem Maße - anderen westlichen Ländern verdeutlicht die 
widersprüchliche und komplexe Situation der Drogenkontrolle: einerseits 
wirkt der massive US-Einfluß kontraproduktiv und Anbauländer und USA 
verfolgen entgegengesetzte Interessen (III A 3.3.)‚ andererseits ist Drogen- 
kontrolle ohne die USA weder finanziell noch politisch denkbar. Die USA 
bezahlen nicht nur den Großteil der Drogenkontrolle, sondern ihre Dro- 
genbehörden üben auch eine wichtige Kontrolle auf die nationalen 
Sicherheitsorgane aus, um die weitverbreitete Korruption einzudämmen' 
und zu verhindern, daß eindeutig in den Drogenhandel verwickelte Polizei- 
oder Armeeangehörige Schlüsselpositionen in der Drogenkontrolle beset- 
zen254‚ Diese - trotz völkerrechtlicher und politischer Bedenken — notwen- 
dige Einflußnahme verträgt sich allerdings kaum mit Korruptionsvorwürfen 
gegen DEA-Agenten. So sollen nach Augenzeugenberichten im Alto Hual- 
laga etwa DEA—Helikopter Kokainpaste und -base transportieren255‚ Nach 
der Version der US-Botschaft in Lima "wirft die DEA von der peruani- 
schen Polizei eingeladene Drogen heraus", was jedoch wegen der Gefähr- 
lichkeit der Zone nicht immer möglich ist256. Aufgrund ähnlicher An- 
schuldigungen gegen DEA-Agenten in Bolivien hat Bob Martinez, Direktor 
des ONDCP, Mitte 1991 das Land besucht257‚ 

Die Anti-Korruptionsstrategie kollidiert ebenfalls mit dem von den USA 
geforderten Einsatz der Streitkräfte im "Drogenkrieg" (kritisch schon IV 
2.31). Es ist kaum einzusehen, worin der Nutzen des Einsatzes von Streit- 
kräften liegen soll, die, im Falle Penis und Boliviens, korrumpiert und in- 
filtriert sind bzw. in allen drei Ländern ihre vorrangige Aufgabe in der Auf- 
standsbekämpfung sehen258. Auch von offiziellen US-Stellen wird deshalb 
die Ansicht vertreten, daß jedenfalls im Falle Boliviens, 

peruanischen Huallaga scheitert eine effektive Kontrolle an fehlendem Radar und 
nachrichtendienstlicher Technik (NAD 31/November 1992/5). 

253 Deutscher Bundestag, 1990, 5.30. 
254 Zuletzt (März 1991) wurde so die Bemfung des ehemaligen Geheimdienstchefs 

der Regierung Garcia Meza (Bolivien), F. Rico Toro, zum Chef der FELCN 
verhindert (NAD 12/April 1991/2). 

255 Besuch und Gespräche im Huallaga, 10/11.11.1991 (vgl. Annex III). 
256 Bigler, Interview, Lima, 5.11.1991. 
257 Vgl. La Razön, La Paz, 30.4.1991. 
258 Ähnlich kritisch Saber6n, l991b, 5.44; Lanza, 1991, S.7; CA], 1991, S.9 (Nr.16); 

Bahamän, 1991, S.15 (vgl. schon IV.2.3.1). 
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"the US would enjoy more success if the Bolivian military were completely exclu- 
ded from narcotics control operations and activities" 259. 

Daß diese Ansicht nicht — jedenfalls nicht öffentlich — auch für Kolumbien 
und Perü geäußert wird, ist anscheinend darauf zurückzuführen, daß das US 
State Department in Kolumbien und Pcrü in Zusammenarbeit mit den 
nationalen Streitkräften das Interesse verfolgt, Aufstandsbewegungen zu 
bekämpfen (III A 3, IV 25.) Dies wiedemm verursacht die genannten 
Strategiekonflikte zwischen Polizeien und Streitkräften. 

Angesichts dieser Probleme stellt sich die Frage, ob der von den USA 
betriebene "Drogenkrieg", wie von US-Kritikern behauptet, auch in Latein- 
amerika "... not simply has failed to wor ", sondern "has in many 
respects made things worse"260‚ 

Die ambivalente Politik der Industrieländer, insbesondere der USA, hat 
sowohl in der öffentlichen Meinung als auch auf offizieller Ebene in den 
Anbauländem zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit geführt, der in vielen 
Fällen die tieferliegende Ursache der geschilderten Konflikte ist. Nicht 
selten wird der Verdacht geäußert, daß es den Industrieländern nur um die 
Lösung ihrer Konsumprobleme, für die die Anbauländer 
(mit)verantwortlich gemacht werden, nicht aber um die Lösung der mit 
dem Drogenanbau und -handel zusammenhängenden politischen und sozio- 
ökonomischen Probleme der Anbauländer gehe. Dieser Kritik liegt der 
entwicklungspolitische Vorwurf zugrunde, daß auch das Drogenproblem 
Ausdruck des Nord-Süd-Konflikts ist und deshalb zu seiner Lösung struk- 
tureller entwicklungspolitischer Maßnahmen bedürfe, an denen die Indu- 
strieländer jedoch nur wenig Interesse hätten. Nicht zu Unrecht wird von 
den Anbauländem befürchtet, daß die Entwicklungshilfe zur Kokasubstitu- 
tion und die - wenn auch geringen - Zugeständnisse der EG und USA be- 
züglich des Imports landwirtschaftlicher Altemativprodukte zur Koka (V 
2.) nur so lange andauem, wie ein Kokainkonsumproblem in den Indu— 
strieländern besteht. Callahan bestätigt diese Befürchtungen mit erschrek- 
kender Offenheit, wenn er zugibt: 

"Let's talk honestly we know exactly why we are here we had interests in 
Honduras because of the Sandinislas, in El Salvador because of the Guerilla and 
today because of the peace process and here in the region because of Coca for 
other reasons Bolivia has no interest for us at all“261. 

259 US-Representative, nach US-House ofRepresentatives, 1990, 8.61. 
260 Wisotsky, 1990, S.XX. 
261 Callahan, Interview, La Paz, 6.12.1991. 
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VI. Alternativen 

1. Die Notwendigkeit einer neuen Politik und deren Rahmen- 
bedingungen 

Die vorangegangenen Ausführungen, zusammengefaßt in den Teller— 
gebnissen I-III, machen deutlich, daß eine neue Drogenpolitik unerläßlich 
ist. Den durch die gegenwärtige Rechtslage und Politik hervorgerufenen 
rechtsstaatlichen Einschränkungen und dogmatisch—gesetzestechnischen 
Mängeln (Teilergebnis II) stehen keine durchgreifende Erfolge im Kampf 
gegen Drogenkonsum und -handel als Rechtfertigung gegenüber. Im Ge— 
genteil, abgesehen von vereinzelten spektakulären Aktionen gegen das 
Medellin-Kartell und Kokainbeschlagnahmen, ist es ‚nicht nur nicht 
gelungen, den internationalen Kokainhandel ernsthaft zu behindern 
(Teilergebnis III), sondern die mit ihm zusammenhängenden Formen der 
Gewalt und Korruption haben sich verschlimmert und sind Bestandteil der 
untersuchten Gesellschaften geworden (Teilergebnis I). Hinzu kommt, daß 
die Repression enorme Investitionen erfordert (vgl. nur Tabelle 8), die in 
anderen wichtigen Bereichen - auf den Gebieten der Prävention und 
alternativen Entwicklung - fehlen. ' 

Die Neben- oder Sekundäreffekte der Prohibition — Entstehung eines il- 
legalen Marktes mit den bekannten Folgen der Beschaffungskriminalität, 
mächtigen 'Kartellen', exorbitanten Profiten und darauf basierend, insbe- 
sondere in den Produzentenländem‚ Gewalt und Korruption (ll) — überwie- 
gen die Vereinzelten Erfolge' und haben eine größere Bedeutung als die 

1 Vgl. aus der Sicht der Konsumentenländer: Maniji'estn por una nucvn politica so- 
bre la droga, Malaga, 2.I2.1989 (auch in NFP 47/I990/I33ff.) zii. als Munificsto. 
l989; Albrecht, l99 l ,  S.8lf . ;  Albrecht/van Kulmlhoul, l989. S.437ff.; Baruttu. 
l990, S.8ff.; Virgolim', |989, S.724ff.; Nude/mann, l990, S.56ff.; ricrs.. l988, 
S.l l f f .  (insbes. USA); Sc'hmidt—Semisch, |992, S.26l.; Fran/g]iirtcr Allgemeine 
Zeitung, 27.2.I992-l ! .  Aus Sicht der Anbauländer: Universidad de los Andro: 
l990, S.]60f.; CA], 1990, 8.225; Montafio, I990, S.! | ;  Kranlhuusrln/Surmirn/o. 
1991, 5.25; Semana (Bogotzi) v.  28.6. I988, S.22fl'. 
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Primäreffekte2. Dies ist im übrigen ein auch in der Drogenpolitik der Kam- 

sumentenländer bekanntes Phänomen, wenn auch mcht nut den aus Gen 

Produzentenländem bekannten extremen Auswrrkungen hmsrchthch e- 

walt und Kriminalität: f “di g 

‘ ' ' ' termso p r o v r n  
"... 5 stern of rohrbrtron rs causu_1g Side effects and costs m _ - 

opp2rtiinities for? organized crime, in terms of triggering property crime a_rtdlharl 

ming communities. in terms of vast illegal profits and then remvestrnent in _e_ga 

markets, in terms of corruption, costs which are said to outwergh by far posrtrve 

consequences of prohibition"3. 

Angesichts dieser Situation kann man übereinstimmend mit 'I\I_adelmarlm 

feststellen, daß der größte Nutznießer der gegenwartrgen Prob1brtronspo 1- 

tik der organisierte Drogenhandel rst4. 

Neuere Tendenzen in den offiziellen Drogenpolitiken_ der Region (II1_B 

2.6., C 2.5., D 2.5.) deuten darauf hin, daß auch die Regierungen nicht lan- 

ger an die Wirksamkeit einer bloßen Prohibitmnspolrtdc glauben. Die neuen 

'offiziellen Ansätze' stellen eine Annäherung an Posrtronen von 191chtäe}gre— 

rungsorganisationen und anderen unabhängrgen Egperten dar. Sie sm bau- 

fig nur schwierig von den (bekannten) mcht—offizrellen Altematrven a zu- 

grenzen, weshalb sie gesondert dargestellt werden sollen (2. l .). 

' ' lsetzung der vorliegenden Arbeit verlangt ‚aus formalen w1e 

saci?liih%if Gründen eine Beschränkung auf die Entwrcklung rechtlrcher 

und kriminalpolitischer Alternativen. Das Lertmot_rv _dreser Altematfngen 

muß die Forderung nach einer umfassenden Entkrimrnrilßmrung au ber 

Ebene der Produktion, des Konsums und des Handels sem (2.2.).Dang1 er: 

bleibt jedoch eine wirksame Bek"mpfung der orgamsrerte_n K r t  rttlzt1 

notwendig. Dies erfordert — neben der Erhaltung eines 1\_llmrmalstra2 rec (Si 

(2.3.1.) - eine strukturelle Stärkung der Ermrttlungsbehorden (2.3. .) un 

der19ilesnBze(szclärärikung auf rechtliche und kriminalpolrtrsche Aspekte darf 

gleichwohl nicht den Blick auf außerrechthche Gesrchtspunkte. che schon 

an anderer Stelle erläutert wurden (insbes. ll), verstehen. Denn es ist 1nzwr- 

schen auch unter den mit dem Thema betaßten Juristen allgemern alneßr- 

kannt, daß eine andere, bessere Drogenpolrtrk einen mtegralen, ubtär bDo e 

kriminalpolitische Vorschläge hinausgehenden ‚Ansatz erfordert .1' hern 

wird durch den gesonderten Verweis auf solche gesamtgesellschaft rc en 

Aspekte Rechnung getragen (2.4). 

Unter Primäircl'l'ekten versteht man die psychotrophen Wirkungen der Droge 

selbst: vgl. Barnim. 1990. 5.8. 

"% Albrecht/wm Kulmlhunl. 1989. 8.439. 

Nuclclmrmn, 1990. 8.59. _ . . 

5 Bcrqulh'. 1990. 5.240. 2462 Bustos. 1990. 8.138: Londono. 1986b. 8.289. das.. 

199‘o.s.34. 
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Schon an dieser Stelle muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß eine 
solche neue Politik verschiedenen Beschränkungen unterworfen ist. 

Der internationale Charakter des Drogenhandels und die besondere 
Rolle der Industrieländer als Absatzmarkt für Kokain, Finanzdrehscheibe 
der Profite sowie Exporteur von Chemikalien und Waffen erfordert eine 
gemeinsame und international abgestimmte neue Politik. Dabei müssen je- 
doch die nationalen Besonderheiten der Produzentenländer berücksichtigt 
werden: 

"...‘den Drogen' muß, wie jedem anderen sozialen Phänomen, in Übereinstimmung 
mit den konkreten Bedingungen jeder Gesellschaft entgegengetreten werden, mit 
einem mterdrszrplrnären Ansatz, der die mit ihm verbundenen sozialen, wirtschaft- 
lichen. politischen und kulturellen Faktoren einbezieht und natürlich. was das Volk 
selbst denkt"°. 

Es geht also darum, wie Bustos zutreffend formuliert hat, Alternativen aus 
"einer internationalen Perspektive" unter Einbeziehung der nationalen 
Besonderheiten zu entwickeln]. 

Auch eine neue Politik wird jedoch das Drogenproblem nicht im Sinne 
eines völligen Verschwindens von Produktion, Konsum und Handel lösen 
können. Es gilt vielmehr, die Produktion natürlicher 'Drogen‘ und deren 
Konsum - bis zu einen gewissen Grad — als kulturelles Phänomen zu akzep- 
tieren (näher 2.2.1.) sowie sich mit dem Konsum ihrer Verarbeitungspro- 
dukte - ebenfalls bis zu einem gewissen Grad — abzufinden (näher 2.2.2.) 
Forderungen nach einer 'drogenfreien' Gesellschaft sind nicht nur un- 
realistisch, sondern auch unseriös: ' 

"The phenomenon of drug use is extremely complex and surely there will be no 
magic solution which will wipe out drug abuse in our societies. The fact has to be 
accepted that drug use in one or in another form will always be present as it always 
has been present in human history. The general goal, that is a totally drug free 50— 
ciety, therefore is unrealistic"? 

Statt dessen soll mit Hess fiir eine "Politik als rationales Vor chen auf 
dem Weg zum Optimum, nicht zum Maximum" plädiert werden . Daraus 
folgt eine Neudefinition oder Präzisierung des Angriffspunktes der Dro- 
genpolitik. Sie sollte sich nicht in erster Linie gegen Drogen, Primärprodu- 
zenten (Kokabauem), Konsumenten und Kleinhändler, sondern gegen den 
internationalen Handel von illegalen Drogen, Inhaltsstoffen und Waffen 
und die darin verwickelten kriminellen Organisationen richten. Von ihnen 
geht die eigentliche Gefahr für die Rechtsgüter der Gesellschaft und die 

6 Landoiio, 1990, 3.34. 
7 Bustos, 1990, 5.138; zustimmend Veldsquez, (zuletzt) 1991. 8.37, 40; Prada, 

1991, 8.37, anti-nationale internationale Tendenzen zurückweisend. 
_8 Albrecht/van Kalmthout, 1989, 8.438; in diesem Sinne auch Saavedra, 1989, 

S.6lff.; Mirtenbaum‚ 1991, 8.328 (auf Thamm verweisend), Schmidt-Semisch, 
1992, 8.93 und der sog. integrative Ansatz (vgl. Schmidt-Semisch, 1990, S.86ff.). 

9 Hess, 1989, 8.28: "... das Optimum (ist), so schön das Wort klingt, oft nicht gerade 
ein sehr schöner Zustand, aber eben der bestmögliche ...". 
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Existenz des Staates aus (vgl. Kap.ll‚ zur Rechtsgüterproblematik IV 
2.2.2.)‘°. 

2. Elemente einer neuen Politik 

2.1. Offizielle Ansätze, insbesondere alternative Entwicklung 

Die Strategie der Kokasubstitution durch alternative Entwicklung 
wurde zur offiziellen Alternative par excellence, da sre nicht nur von _den 
nationalen Regierungen, sondern auch von den USA - Jedenfalls rhetonsch 
(zur Praxis V 2. 5.4.) - zu einem Schwerpunkt der "Andean Strategy erho- 
ben wurde (III). Die Wirksamkeit dieser Politik ist allerdmgs - gemessen an 
der Kokagesamtproduktion und am Ziel der Unterbrechung des Koka1n- 
handels durch 'Blockierung' des Kokaangebots - genug (V 2.). 

Ein intelligent entworfenes und mit der notwendigen sozialen Sen51b1h- 
tät ausgefiihrtes Substitutionsprojekt kann Jedoch, wre das „Pro_1ekt 
Col/85/426 (Süden des Cauca, Norden Narifios) zeigt (V 2.), das uber die 
bloße Kokareduktion hinausgehende Ziel einer sozmlen, wirtschaftlichen 
und politischen Entwicklung isolierter und verarmter‘ländhcher Zonen er- 
reichen und dadurch das Vertrauen und die Unterstützung der Bevolkerung 
gewinnen. Konkretes Ziel muß die Schaffung altemat1ver „Einkom- 
mensmöglichkeiten und die gleichzeitige Verringerung der Abhangigkeit 
der Bauern von der Koka(wirtschaft) sein“. Dies setzt eine 1ntegralellz-Ent- 
wicklungsstrategie voraus, die aus folgenden Elementen bestehen muß : 

rbesserun der Infrastruktur (Transportwege, Wasserversorgung, Elektn_znat, 
l-liiuser) durcgh finanzielle und technische Unterstützung um dem Ziel der eigen- 
ständigen Vornahme der notwendigen Arbeiten durch die betroffene Bevolkerung, 
Erhöhung und Qualitätsverbesserung der legalen Produktion durch verbesserte 
Technik (etwa parallele statt ungeordnete Anordnung der Produkte) und Vermut- 

ünsti er Kredite; _ . _ 
]V|elrgmgarkturlig der Produktion durch lokale Produzentenkooperanven, die die 
Produkte kaufen (bar bezahlen). lagern, eventuell werterverarbetten und an 

" ' ' ' ‘ ' AJ 1991 10 Ahnhch Veläsquez, 1989c, 8.444, Baratthrzstte et al., 1991, 8.3, C , , 
S.8 (Nr.l4); AmatyLeön, 1991, 5.210; Hernandez, 1991, S.15. [ '  

. t AD/Per/459, 1991, S.18: "... aumento real del_ ingreso..."; Qua_g za, 
11 lin%änliez\liec [ala Paz, 2.12.1991: "progressive Substitution. des lfam1hären 

Warenkorbs, graduelle Reduktion der wirtschafthchen Abhangigkeit von der 
Koka". 

. .. . . . . . hen 12 Grundla e dieser Vorschlage smd die bei den Pr01ektbesuchen und Gespräc _ 
gewonnegnen Erkenntnisse (vgl. Annex III). Längere Gesprache wurden mit 
folgenden Personen geführt (alphabetisch): Burbano, Dano‚_ Garcta, Gut1errez. 
Hemandez, Rodriguez, Mendez, Orsi, Rivera, Wiese (zu Funktion, Ort, Datum vgl. 
Annex II). Vgl. auch UNFDAC, 1990; Proyecto AD/Per/459, 1991, S.18 u. meine 
Artikel in Die Tageszeitung, Berlin, 8.1.1992, 11.4.1992-18 und El Espectador, 
Bogotä, 26.2.1992-6A, 28.2.1992-15A, 1.3.1992-2D. ‚ 
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(nationale) Abnehmer weiterverkaufen; notwendig ist Unterstützung in finanzieller Hinsicht (Kapital für Kooperativen und Transport; Kredite), technischer Hinsicht (agroindustrielle Entwicklung) und soziologischer Hinsicht (Selbstorganisation der Bevölkerung); 
Aufklärung über die Folgen von Koka-Kokain Verarbeitung und Konsum von Kokapaste (basuco) für Gesundheit und Umwelt mit dem Ziel eines Bewußtseins- wandels hin zu einem Unrechtsbewußtsem (zum Problem V 5. 1 .); _ ' Sozialprogramme, insbesondere im Gesundheits- und Erziehungsbereich, Orga- nisation von selbstverwalteten Lebensmittelläden (tiendas communales) zur Siche— rung der Versorgung mit Grundnahrungsmitteln zum Selbstkostenpreis; unbeschränkte Partizipation der betroffenen Bevölkerung in Planung und Um— setzung der genannten Elemente. 

Neben dem schon diskutierten Problem des Bewußtseinswandels (V 5.1.) besteht das Hauptproblem einer solchen Strategie in dem Ausgleich der Vermarktungsvorteile der Koka (vgl. V 2.), insbesondere des durch die Barzahlung der Zwischenhändler garantierten Liquiditätsnivcaus und der daraus folgenden finanziellen und sozialen Sicherheit der Produzenten”. Diese Vorteile können nur durch den unmittelbaren Auflauf und die Barzahlung der legalen Altemativprodukte, etwa durch die genannten Pro— duktionskooperativen, und Vermarktungshilfen (Transport, Lagerung, Kre- dite) ausgeglichen werden. Dies wiederum setzt voraus, daß der Preis der Altemativprodukte mindestens dem der Koka entspricht, d.h die Alterna- tivprodukte müssen gegenüber der Koka wettbewrarbsfähig sein. Mit Her- nändez kann von einem "kompetitiven" im Unterschied zu einem "vertraglichen Ansatz" gesprochen werden”. Daneben muß bei einem An— stieg des (schwankenden) Kokapreises seitens der Industiieländer die Be- reitschaft bestehen, für Altemativprodukte, über die sie eine Preiskontrolle ausüben, insbesondere Kaffee, höhere Preise zu zahlen. Unter Umständen müssen in einem solchen Fall auch nur für den nationalen Konsum be- stimmte Produkte mit westlicher Hilfe subventioniert werden, z.B. Yuka, Platanen, Bohnen, Reis. Gespräche mit Kokabauem, die bereit sind, zu sub- _stituieren bzw. ihr Koka — quasi als Vorleistung - schon reduziert haben, machen deutlich, daß die Höhe der Preisdifferenz zwischen Koka und al- ternativen Produkten — sofern solche überhaupt angebaut und vermarktet werden - das entscheidende Kriterium für oder gegen die Substitution ist. Beim Ausbleiben von Uberlebensaltemativen sieht sich der Bauer häufig gezwungen, zum Kokaanbau zurückzukehren (zur Problematik schon V 2). Die soziopolitischen Vorteile legaler Produktion und erfolgreicher Substi- tution, wie sie im Projekt Col/85/426 erkennbar sind (V 2.), insbesondere höhere persönliche Sicherheit der Produzenten (Verminderung von Dro— gengewalt und Repression), stellen für einen Großteil der betroffenen Bau— 

13 Vgl., UNFDAC, 1990, S.36f. 
14 Der "enfoque competitivo" versucht, in koordinierter Form mittels der genannten Produktionskooperativen die Wettbewerbsfähigkeit der Altemativprodukte zu ver- bessern. Er ist Konsequenz des Scheitems des "enfoque contractualista", der die Kokazerstörung vertraglich gegen Entschädigungszahlen zu erreichen sucht (Hemdndez, 1991, S.16f.; zu Peru: vgl. 111 C 2.2.4., Bolivien: D 2.2.2.) 



418 Alternativen 
. „  

em zwar einen Grund dar, nicht 'rückfällig' zu werden (nach dem immer 
wieder geäußerten Motto "weniger reich, aber ruhig lebend")l5; es ist je- 
doch kaum zu prognostizieren, wieviel ihnen die höhere Sicherheit wert ist, 
d.h. welchen Preisunterschied sie tolerieren (können). 

Ein weiteres Problem stellt die fehlende staatliche Kontrolle in den An- 
bauzonen dar. Ist die Sicherheit nicht garantiert (V 2.)‚ muß die die Kon- 
trolle innehabende Organisation, in der Regel die Guerilla, die Substituti- 
onprogramme mindestens tolerieren. Während die kolumbianische Guerilla 
Substitutionsprojekte, etwa Col/85/426, toleriert oder gar indirekt unter- 
stützt [vgl. II 1.4.3.d)], nimmt SL im Alto Huallaga eine unbeugsamere 
Haltung ein [II 2.4.2.b)]. In einer solchen Situation kann Sicherheit nur mit 
der bäuerlichen Bevölkerung, nicht gegen sie erreicht werden. Das erfor- 
dert eine enge Zusammenarbeit im Sinne der Akzeptanz und - sofern in- 
haltlich gerechtfertigt - Verwirklichung ihrer Vorschläge, nicht aber eine 
verstärkte Militarisierung“. Die Bevölkerung beschützt "alternative Ent- 
wicklung" und deren Protagonisten, wenn konkrete und überzeugende Pro- 
duktionsaltemativen geboten werden. Die relativ erfolgreiche und - bis dato 
- ohne Schaden geleistete Arbeit des UNDCP-Projekts AD/Per/86/459 in 
der gefährlichsten Kokazone der Region (Huallaga) beweist, daß Sicher'- 
heitsprobleme mit Hilfe der Bevölkerung überwunden werden können”. 

Nach einer Studie der CA] setzt die Substitution von 80.000 ha Koka 
der Huallaga—Region innerhalb von fünf Jahren eine landwirtschaftlich- 
technische Entwicklungshilfe voraus, die sich auf insgesamt US$ 
1.361.124.000 beläuft“. Die Strategie geht davon aus, daß die Kokabauem 
bei entsprechenden staatlichen Garantien bereit sind, die Substitutionspro- 
gramme zu unterstützen, und daß die Sicherheitsprobleme der Region mit 
einer echten sozioökonomischen Entwicklung gelöst werden können. Die- 
ser Ansatz, der der Position der vom UNDCP finanzierten Programme ent— 
spricht, findet allerdings noch zu wenig Unterstützung von der US—Regie- 
rung, die de facto noch immer der Repression des Handels Vorrang vor der 
sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der Anbaugebiete einräumt (V 
2, V SA.). Im peruanischen Alto Huallaga etwa kollidieren nach wie vor 
die (US und Polizei)—Interessen an Interdiktion und Aufstandsbekämpfung 

15 UNFDAC, 1990, S.38: "menos ricos pero tranquilos". 
16 Vgl. Prayecta AD/Per/459, 1991, S.18. 
17 Besuch des Huallaga, 10/11.11.1991 (vgl. Annex H] u. meine Artikel in Die 

Tageszeitung, Berlin, 8.1.1992 u. El Especrador, Bogotä, 1.3.1992-2D); 
Herndndez, Interview, Lima, 5.11.1991; Garcia-Sayän, Interview, Lima, 
5.1 1.1991. 

18 Davon müßten US $ 1.054.883.000 in Form von durch den Umsatz der Altemativ- 
produkte (US $ 1.083.639.000) gesicherte Kredite und US$ 306.241.000 in Form 
von Zuschüssen finanziert werden (vgl. De Rementerr'a, 1990, S.2lff., Tabellen 2 
u.3; auch CA], 1990, S.226f.). 
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mit dem (UNDCP und bäuerlichen) Interesse an sozioökonomischer Ent- 
wrcklungl9. 

_ In kriminalpolitischer Hinsicht befindet sich Kolumbien gegenwärtig 
rn einer Ubergangsphase von der Repression zur stärkeren Betonung prä- 
ventrver Aspekte (III B 2.6.). In Perü zeichnet sich eine ähnliche Entwick- 
lung seit 1990 mit der Fujimori-Doktrin (III C 2.2.2.‚ 2.5.) und in Bolivien 
seit 1988 mit dem PIDYS und 1990 der "Strategie alternativer Entwick- 
lung" (III D 2.2.2.‚ 2.2.3., 2.5.) ab. Diese Tendenzen überschreiten jedoch 
nicht den von den USA und den internationalen Konventionen vorgegebe- 
nen Rahmen strafrechtlicher Kriminalisierung von Produktion, Konsum 
und Handel. 

In Kolumbien wird an über die Nicht-Auslieferung hinausgehende 
Zugeständnisse, etwa gesellschaftliche Integration oder Amnestie für Dro- 
genhändler (dazu 2.2.4.), von offizieller Seite nicht gedacht. Ebensowenig 
wird eine umfassende Entkriminalisierung ernsthaft diskutiert, da, so Präsi— 
dent Gaviria, "die Konsumentenländer sie diskutieren sollen"zo, oder für 
“nicht praktikabel" gehalteri”. Letztere Position ist jedoch nicht darauf zu— 
rückzuführen, daß eine Entkriminalisierung inhaltlich abgelehnt würde, 
sondern vielmehr auf die Rücksichtnahme gegenüber den USA. Es wird 
darauf verwiesen, daß schon die 1979 von der Asociaciön Nacional de In- 
stituciones Financieras (ANIF) vorgeschlagene Legalisierung von Mari- 
huana22 am Widerstand der USA gescheitert und zum gegenwärtigen Zeit- 
punkt bezüglich Koka(in) noch weniger durchsetzbar sei. . 

In Perl'l werden die Kokabauem zwar inzwischen als "wertvolle Ge— 
sprächspartner" (interlocutores validos) — statt Kriminelle - offiziell aner- 
kannt (III C 2.2.2. u. 2.2.3.), doch die von der Fujimori-Doktrin und dem 
bilateralen Abkommen mit den USA versprochene alternative Entwicklung 
ist noch nicht in konkrete Projekte umgesetzt worden (V 2.). Eine Legali- 
sierungsdiskussion hat nur bezüglich der Koka stattgefunden mit dem über- 
raschenden und zufälligen Ergebnis der Entkriminalisierung des Anbaus 
(vgl. 111 C 2.3.1.) 

In Bolivien wird zwar nicht an eine über die im Gesetz 1008 hinausge- 
hende Legalisierung der Koka gedacht; eine verstärkte internationale 
Kommerzialisierung der Koka wird jedoch nicht nur befürwortet, sondern 

19 Besuch des Huallaga, 10111.11.1991 (vgl. Annex III); zum Strategiestreit sehon II 
2.4.2.b), 111 A 3.2. und De Rementert'a, Interview in Quehacer (Lima) 
68/Dez. 1990-Jan. 1991, S.50ff. 

20 Nach El Espectador, Bogotä, 26.2.1992-6A; ebenso ablehnend der Pix-Justizmini- 
ster Carillo (NAD 25/Mai 199212. 

21 Pardo, Interview, Bogota, 21.9.1990; Hemändez M., Interview, Bogota, 
23.9.1991; anders aber zB. der neue Generalstaatsanwalt Arrieta: "die zukünftige 
weltweite Strategie gegen die Drogen wird ernsthaft die Alternative der 
Legalisierung betrachten müssen" (El Tiempo, Bogetä, 16.12.1990). 

22 Vgl. Samper P., 1979; sekundär: Saavedra, 1989, S.86ff.; Orozco‚ 1990, S.34f. 
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offensiv vertreten”. Eine umfassende Entkriminalisierung und Legalisie- 
rung des Konsums, insbesondere von basuca und Kokain, wird lediglich 
von einzelnen Abgeordneten der Linken und Intellektuellen diskutiert24. 
Dies sei, so übereinstimend Regierungsfunktionäre, kein vordringliches 
Problem in Bolivien und deshalb Aufgabe der Konsumenten]änder25‚ 

2.2. Entkriminalisierung 

Die Entkriminalisierungsdebatte leidet allzuoft, insbesondere in Latein— 
amerika, an fehlender terminologischer Klarheit und definitorischer Präzi- 
sion. Die Mehrzahl der hier zitierten Autoren benutzen die mit der Entkri- 
minalisierung assozierten Begriffe, ohne sie zu definieren und das Bezugs- 
objekt (Produktion, Konsum oder Handel) ihrer Ausführungen zu bestim- 
men. 

Entkriminalisierung bezeichnet den Vorgang der formalen Ausgliede- 
rung eines ehemals strafbaren Verhaltens aus dem Strafrecht, also dessen 
zukünftige Straflosigkeit. Es werden mehrere Formen der Entkriminalisie- 
rung unterschieden, von denen für die folgende Darstellung drei relevant 
erscheinen26: 

- Die transformierende (oder scheinbare) Enßg'minalisigmng, die die Handlung 
zwar aus dem_ Strafrecht ausscndert, aber die strafrechtliche Kontrolle durch andere 
funktionelle Aquivalente ersetzt (dazu 2.2.3.). 

- Die ersatzlgse (oder wirkliche) Entkriminalisierung, die die Handlung oder Person 
ohne Ersatzsanktionen straflos stellt (dazu 2.2.2). 

— Die Entkriminali ierun im so ' ischen ' e, die die Situation beseitigt, die 
jemanden dazu zwingt, kriminelle Handlungen zu begehen. 

Die letzte Form ist von besonderem Interesse für die hier untersuchten 
Länder, da sie auf die sozioökonomische Situation der Straftäter Bezug 
nimmt und davon ausgeht, daß nur eine Anderung der sozioökonomischen 
Verhältnisse zu einer Verminderung der Drogenkriminalität führen kann 
(dazu 2.2.3., 2.4.). 

> Der Begriff der Legalisierung unterscheidet sich von dem der 
Entkriminalisierung”. Er bedeutet die (kontrollierte) Freigabe der Droge 

23 Panda, Interview, La Paz, 6.12.1991; kamera, Interview, La Paz, 2.12.1991 sowie 
die diplomatische Kokaoffensive des Präsidenten Paz Zamoras, auf die schon in 
Kap 1 (2.1.3.) hingewiesen wurde (NAD 26/Juni 1992/2; NAD 28/August 199213; 
NAD 31/November 1992/3). 

24 Dafür etwa Lanza, Interview, La Paz, 25.11.1991; Freudenthal, in: Presencia (La 
Paz) v. 22.11.1991; Luis Raca, Interview, in: La Razön (La Paz), 14.7.1991; auch 
La Razön v. 9.6. n. 13.8.1991. . 

25 Sanjines, Interview, La Paz, 22.11.1991; Panda, Interview, La Paz, 6.12.1991; Ra— 
mera, Interview, La Paz, 2.12.1991; Torres, Interview, La Paz, 2.12.1991. Zu einer 
alternativen Entwicklung in den Industrieländern (!) im Sinne einer Wertänderung 
Amaty Leön, 1991, S.433ff. 

26 Vgl. Schmidt-Semisch, 1990, S.75ff. m.w.N. 
27 Ebd., S.79ff. 
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und ist damit im Gegensatz zur Entkriminalisierung immer substanzbezo- 
gen (Scheerer), d.h. legalisiert wird die Droge, nicht aber ein Verhalten 
oder eine Person. Die Entkriminalisierung kann die Legalisierung enthal- 
ten; man wird insbesondere die Legalisierung als Pendant der ersatzlosen 
Entkriminalisierung betrachten können (näher 2.2.2). 

Von der Legalisierung zu unterscheiden ist der legale Zugang zu be- 
stimmten Drogen. Darunter versteht man, daß eine bestimmte Gruppe von 
Personen, insbesondere die schon Abhängigen, die Drogen mittels eines 
Lizenz- oder Verschreibungssystems legal erwerben können, im übrigen 
aber die Prohibition aufrechterhalten bleibt (2.2.3.)28. 

Entkriminalisierung wird hier als Oberbegriff für alle diejenigen Maß— 
nahmen und kriminalpolitischen Neuansätze gebraucht, die auf eine Redu— 
zierung der gegenwärtigen Repressionspolitik abzielen. Eine Strategie um- 
fassender Entkriminalisierung geht von der These aus, daß das Strafrecht 
nur als ultima ratio in der Drogenpolitik eingesetzt werden kann, da die 
ausschließliche oder verschärfte strafrechtliche Repression aus den ge- 
nannten Gründen mehr Schaden als Nutzen bringt. Die grundsätzliche 
Skepsis hinsichtlich der Wirksamkeit strafrechtlicher Sozialkontrolle 
(schon V, vor 1.) gilt in verstärktem Maße für den Drogenbereich: 

"Basically, when framing drug policies, it should be acknowledged that criminal 
law may be assigned only marginal effects in coping with any type of social pro- 
blem. At  least in the drug field, this understanding of criminal law is in danger to 
erode and to be forgotten"29. 

Die staatliche Straffunktion muß deshalb zugunsten der anderen drogen- 
politischen Bereiche, insbesondere der Prävention, zurücktreten und deren 
Zielen untergeordnet werden: 

"Entkriminalisierung bedeutet das Eingreifen eines Kontrollsystems mit wenig 
Effizienz und schwerwiegenden Nachteilen zum großen Teil auszuschalten und 
gleichzeitig dem Eingreifen adäquaterer Systeme wie dem der 1pädagogischen 
Aufklärung und dem von Beratung und Hilfe mehr Raum zu geben"— ’. 

Dies kann mit Hilfe folgender Maßnahmen erreicht werden. 

2. 2. ] . Produktion: Förderung der traditionellen Kaka 

Auf der Ebene der Produktion muß eine doppelte Differenzierung vor- 
genommen werden. Einerseits ist zwischen traditioneller-legaler Koka und 
der zur illegalen (Kokain)verarbeitung produzierten Koka zu unterschei— 
den; andererseits zwischen Koka und Kokain (vgl. 1 2. I.). 

28 Ebd., 3.80, 129ff.;Albrecht, 1991, 8.81. 
29 Albrecht/van Kalmtlmut, 1989, 8.441; auch Meyer, 1987, S.736f.; Albrecht, 1991, 

S.78f., 84 m.w.N. 
30 Barana, 1990, S.19; ähnl. Buxlas, 1990, 5.146; Muni/iesta, 1989, S.3. 
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Eine neue Drogenpolitik muß die wissenschaftlich unhaltbare Gleichset- 
zung von Koka und Kokain endgültig überwinden, indem der Schutz des 
traditionellen Kokaanbaus und der kulturellen Riten der Urbevölkerung ge- 
setzlich verankert wird. Die entsprechenden Bestimmungen des boliviani— 
schen Gesetzes 1008 (Art.l-9, vgl. III D 2.2.1.) gehen zwar nicht weit ge- 
nug, können aber als Grundlage dienen. Die Kokatradition der Region und 
die noch immer fundamentale Bedeutung des Koka für die Urbevölkerung 
erfordern eine getrennte gesetzliche Regelung, die die Koka deutlicher von 
den Betäubungsmitteln abhebt und jegliche Kriminalisierungsmöglichkeit, 
etwa durch Verweis auf Straftatbestände, ausschließt“. 

Neben der notwendigen Anerkennung kultureller Menschenrechte hätte 
eine solche Entkriminalisierung auch praktische Vorteile. Die bäuerliche 
Bevölkerung könnte leichter dazu bewegt werden, die staatlichen Substitu- 
tionsprogramme zu unterstützen. Die inzwischen von allen Beteiligten als 
notwendig erkannte bäuerliche Partizipation32 im Prozeß alternativer 
Entwicklung wäre leichter erreichbar. Die durch das Gesetz 1008 geschaf- 
fene Rechtsunsicherheit (IV 2.1.) wäre zumindest reduziert. 

Die so erreichte Entkriminalisierung und Legalisierung der Koka bildet 
den Ausgangspunkt für den nächsten Schritt, der langfristig die 
Schwächung der illegalen Koka zugunsten der legalen, traditionellen Koka 
zum Ziel hat. Dies erfordert eine graduelle Erhöhung des Anteils der tradi- 
tionellen Koka an der Gesamtanbaufläche durch verstärkte staatliche Ver- 
marktung und insbesondere erweiterte Exportmöglichkeiten. Die Produ- 
zentenländer sollten zur stärkeren Interessenvertretung, insbesondere ge- 
genüber den USA, die Gründung einer 'Or anisation kokaexportierender 
Länder', ähnlich der OPEC, ins Auge fassen 3. Die Industrieländer sollten 
ihre Märkte für Kokaprodukte34 öffnen, und eine Änderung ihrer 2.1". noch 
zu restriktiven Betäubungsmittelgesetzgebungen35 einleiten. Es geht - kurz 
gesagt - um die internationale Vermarktung der Koka als eines legalen Pro- 
dukts wie Café, Tee, Kakao etc.36‚ Dies hätte folgende Vorteile: 

31 So auch Lunar. Interview, La Paz, 25.l1.1991; Escolmr. in: Presencia, La Paz, 
21.11.1991. 

32 Vgl. CA], 1990. 226f.; De Rementerr'a, 1990, S.20f.; Lo'pez A., 1991. 
33 So auch Camrtcho, 1991, 3.72. ' 
34 Insbesondere Kokatee, aber auch Kokahonig, —zahnpaste‚ —arzneimittel (etwa 

Cocabetes, ein Antidiabetikum), -kaugummi‚ -wein‚ —sirup, die alle in Bolivien 
hergestellt werden (aufgr. Werbebroschüre von Battistini, lnterview, Quillabamba, 
16.ll. l991). 
Nach dem deutschen BIMG etwa ist die Einfuhr von Kokablättern noch immer 
nach Art.29 ( l )  Nr.1, 3 [ Nr.l i.V.m. l (1) Anlage 11 verboten, da sie als 
Betäubungsmittel betrachtet werden (vgl. Körner. 1990. 5 29 RN 16: auch zu— 
treffende Ansicht Hügel-Junge-Winkler, nach ebd.); zur europäischen 
Gesetzgebung, vgl. Meyer. 1987. 

36 Dafür CA], 1990. 8.225; Gurcfa-Sayrin, 1989. 8.46; Mirlenbamn. 1990; ders.‚ 
1991, 8.348; Mirtenhrumr/Hennum. ohne Datum, S.6ff.; Caceres. Interview in 
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Erhöhung des Anteils der legalen Koka an der Gesamtproduktion und damit 
Reintegration großer Teile der bäuerlichen Bevölkerung in die legale Wirtschaft; 
Stärkung der staatlichen Autorität in den Kokazonen und folglich Schwächung der 
Position des Drogenhandels und der Subversion; 
Stärkung des legalen Teils der betroffenen Volkswirtschaften und geringere 
Abhängigkeit von der illegalen Kokawirtschaft. 

Die Unsicherheit dieser Konzeption besteht darin, daß eine verstärkte 
legale Kokaproduktion sich nicht notwendigerweise zu Lasten der illegalen 
Produktion auswirken muß. Es ist vielmehr denkbar, daß die illegale Pro- 
duktion konstant bleibt und sich die Gesamtproduktion (legaler und illega— 
ler Art) erhöht. Wie schon gezeigt wurde (V 2.), sind der geographischen 
Ausweitung des Kokaanbaus mittels Verlagerung keine Grenzen gesetzt. 
Diese Entwicklung kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden. Sie 
hängt entscheidend von der Kokainnachfrage der Konsumentenländer ab. 

Aus bäuerlicher Sicht ist zu berücksichtigen, daß die gegenwärtige Si— 
tuation eines überwiegend illegalen Marktes höhere Kokapreise garantiert 
(vgl. V 2.) und ein Druckrnittel gegenüber nationalen und internationalen 
Substitutionsbemühungen darstellt. Wird die illegale Koka reduziert oder 
verschwindet sie gar völlig und übernimmt der Staat die verbleibende le- 
gale Vermarktung, verliert, so die Befürchtung der Kokabauern und ihrer 
Organisationen”, der gegenwärtig privatkapitalistisch produzierende Ko- 
kabauer seine Verhandlungsmacht und hängt, wie bei den legalen Produk— 
ten, allein vom (staatlichen) Vermarktungsmonopol ab. Die Erfahrungen 
mit staatlicher Vermarktung in Perü und Bolivien zeigen, daß diese Be- 
fürchtungen nicht ganz von der Hand zu weisen sind: die Staatlichen Preise 
in La Convencion (Cusco, Perü) oder in den Yungas (La Paz, Bolivien).und 
im Chapare (Cochabamba, Bolivien) sind wesentlich niedriger als die des 
Drogenhandels und liegen nur wegen dieser Konkurrenz über den meisten 
legalen Produkten (vgl. V FN 22). 

Jegliche Drogenpolitik, ob prohibitionistisch oder antiprohibitionistisch 
(dazu unten), hat jedoch zum Ziel, die illegale Koka(in)nachfrage zu 
vermindern und führt somit - marktwirtschaftlich logisch - zu einem Rück- 
gang des Kokapreises und somit zu einem Attraktivitätsverlust des Ko- 
kaanbaus gegenüber anderen Produkten. Die Koka(in)nachfrage kann im 
übrigen auch jederzeit durch eine Anderung des Konsumentengeschmacks 
und/oder Ersetzung des Kokains durch synthetische Drogen vermindert 
werden. Dies bedeutet für die Kokabauern, daß sie sich — bei allen denkba- 
ren Szenarien -in keinem Fall auf das Fortbestehen der gegenwärtigen Si- 
tuation eines künstlich (höheren) Kokapreises verlassen können; ihre Poli- 
tik wie die nationaler und internationale Organe muß vielmehr darauf ab- 
zielen, die Abhängigkeit von der Koka zu vermindem, um gegen die er- 

Quehacer 71/Mai—J uni 1991/S.43ff. (44); Consejo Permanente en Defensa de los 
Productores de la Haja de Coca, 1991, 8.2; La Razön (La Paz), 16.6.1991. 

37 Etwa geäußert v. Portanda und Carnargo bei einer Diskussionsrunde in CEDIB, 
Cochabamba, 26.1 1.1991. 
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wähnten Marktänderungen gewappnet zu sein. Die Schaffung einer alter- 
nativen Ökonomie zur Koka in der oben beschriebenen Form (2.1.)‚ auch 
mit dem Konzept Ökonomischer Substitution oder Coca por Desarrollo 
(die im Kern dasselbe beeinhalten) bezeichnet, ist deshalb unentbehrlich. 

Der Zusammenhang zwischen Kokaanbau und (illegaler) Kokainnach— 
frage macht deutlich, daß isolierte Maßnahmen der Produzentenländer 
kaum zu einer Verminderung des Kokainhandels beitragen können. Eine 
umfassende Entkriminalisierungsstrategie erfordert deshalb als weiteren 
Schritt die im folgenden zu behandelnde Entkriminalisierung und/oder Le- 
galisierung des Konsums. 

2.2.2. Besitz, Konsum und Kleinhandel: Entkriminalisierung md Legalisie- 
run 

Die denkbaren Optionen bewegen sich grundsätzlich für Konsumenten wie 
Produzentenländer zwischen einer systemimmanenten Entkriminalisierung 
und vollständiger Legalisierung38: 

' Als systemimrnanent kann man die Möglichkeit des Absehens von Strafe oder 
von Strafverfolgung im Falle des Besitzes geringfügiger Mengen39 sowie “die 
partielle Entkriminalisierung bis zu einer bestimmten Menge“betrachten. 
Weiter geht die vollständige (ersatzlose oder wirkliche) Entkriminalisierung, vor 
allem auch der kon'sumvorbereitenden Handlungen (Erwerb und Besitz), ohne 
Berücksichtigung der Menge und der Schutzwürdigkeit des Konsumenten. 
Der schon erwähnte legale Zugang hingegen beschränkt die Legalisierung auf eine 
bestimmte Personengruppe unter staatlicher Kontrolle und erhält im übrigen die 
Prohibition aufrecht. 
Im Bereich der Legalisierung ist die unbeschränkte, vollständige Freigabe von 
einer kontrollierten oder partiellen Freigabe, die ein staatlich organisiertes Dro- 
genmonopol errichtet sowie bestimmte'Differenzierungskriterien (Gefährlichkeit 
der Droge und Schutzwürdigkeit des Konsumenten, insbesondere Alter) enthält, zu 
unterscheiden. 

Die Auswirkungen der letzten drei Optionen auf die Drogenkonsumraten 
und auf die aus der Prohibition erwachsenden Folge- oder Sekundär— 
probleme (Beschaffungskrinünalität, soziale Verelendung, illegale Ko— 
kainwi1tschaft) sind nur schwer einzuschätzen, da sie noch nicht praktiziert 
worden sind. Gleichwohl sollen im folgenden die Argumente für [a)] bzw. 
gegen [b)] eine grundsätzliche Entkriminalisierung und Legalisierung unter 

38 Vgl. Albrecht, 1991, S.81; Albrecht/van Kalmthout, 1989, S.438f. 
39 Vgl. Art.29 V BtMG ("lediglich zum Eigenverbrauch in geringer Menge") evtl. 

i.V.rn. {& 153 b I StPO (Absehen von der Anklage durch Staatsanwaltschaft) und 9 
153 b H StPO (Einstellung durch Gericht nach Anklageerhebung). Weitergehend 
nun Allmers, 1991, S.4lff. mit der Forderung nach Einführung eines 
Verfahrenshindemisses bei unentgeltlichen Erwerb und Besitz zum 
Eigenverbrauch. 

40 So in Spanien, Italien, Griechenland und De facto Niederlande (vgl. Körner, 1990, 
1529 RN 814; Albrecht, 1991, 8.81; zu den Niederlanden Reeg, 1989, S.33f.). 
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besonderer Berücksichtigung der Situation der Produzentenländer diskutiert werden, um dann das für diese ädaquate Konzept darzulegen [c)]. 

a) Argumente für eine Entkriminalisierung bzw. Legalisierung 

Eine Entkriminalisierung bzw. Legalisierung ist aus rechtsstaatlich—libe— 
raler, knmmalpohtrscher, ökonomischer, sozialer (klientenorientierter) und 
kultureller Sicht wünschenswert. 

Aus liberal-rechtsstaatlicher Sicht bieten die geschützten Rechtsgüter, 
insbesondere die Volksgesundheit, keine ausreichende Legitimation für den 
Eingriff des Staates in die Entscheidungsfreiheit des Drogenkonsumenten. 
Schon oben wurde mit Haffke festgestellt, daß "der Verweis auf ein 
(ideologieanfälliges) Universalrechtsgut wie Volksgesundheit zur Legi- 
timation" der strafrechtlichen Intervention nicht ausreicht41 (näher IV 
2.2.2.). Erkennt man die Straflosigkeit des Konsums aufgrund des Prinzips 
der Straflosigkeit der Selbstschädigung, das letzlich auf dem Verfassungs- 
grundsatz der allgemeinen Handlungsfreiheit beruht, an”, stellt es einen 
eklatanten Wertungswiders ruch dar, den Besitz und Erwerb zum Eigen— 
konsum zu kriminalisieren 3. Unmittelbare Folgen der Selbstschädigung, 
etwa Gefährdung der Familie, Kostenbelastung des Sozialsystems, sind als 
"sozialschädliche Reflexe (eines) an sich erlaubten Tuns" (Hafflre) — der 
Ausübung des Rechts auf Selbstschädigung - hinzunehmen, da die staatli- 
che Anerkennung des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit "den 
Kernbereich existentieller Entscheidungen über Leib und Leben fremder 
Definitionsmacht" entzieht“. Angebliche mittelbare Folgen aufgrund einer 
vermuteten Gefährlichkeit des Konsumenten, insbesondere kriminelle Ak— 
t1vitäten, rechtfertigen die Kriminalisierung der Selbstschädigung noch we- 
niger, da sonst eine auf bloßen Vermutungen beruhende Vorfeldkriminali- 
sierung ohne konkrete Rechts gutbeziehung stattfinden würde. 

Außerdem, so ist aus kriminalpolitischer Sicht anzumerken, zwingt ge— 
rade die Kriminalisierung des Konsums und die damit zusammenhängende 
Preisinflation die Konsumenten zur Begehung krimineller Handlungen zur Finanzierung ihrer Abhängigkeit“. Eine Legalisierung verspricht hingegen 

41 Hafi'ke (2), ohne Jahr, 3.2. 
42 So die h.M.; vgl. — neben den Nachw. unter IV 2.2.2. - Schmidt-Semisch, 1990, 

S.81f. m.w.N.; dem, 1992, S.57;Allmerr‚ 1991, S.41; Hafike (2), ohne Jahr, S.2ff. 
43 Zutreff. Haflke (1), ohne Jahr, S.11. 
44 Hafike (2), ohne Jahr, S.14. 
45 Virgolinz’, 1989, 5.725; Schmidt—Semisch, 1990, 8.84; Nadelmann, 1990, 3.60, 65; 

Hess, 1989, 8.27; Reeg, 1989, 3.30. Dies wird inzwischen auch von der Polizei an— 
erkannt: das BKA (1992, S.l7ff.) etwa unterscheidet zwischen direkter und 
md1rekter Beschaffungs- sowie Folgekriminalität und stellt, sich auf eine Studie 
von Kreuzer bez1ehend,_ fest: "... schätzungsweise fast jeder zweite Diebstahl 
m/an/aus KFZ, Jeder dritte Gebäude bzw. Wohnungseinbruch und jeder fünfte 
Raub (werden) von Drogenabhängigen begangen ..." (ebd.. 8.22). Kritisch 
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das Verschwinden dieses Sekundäreffekts der Kriminalisierung, da die 
Preise sinken oder — je nach der Art der Legalisierung - die Drogen sogar 
umsonst ausgegeben würden. Neben der sogenannten Be- 
schaffungskriminalität hat die Repressionspolitik gerade in den Produzen— 
tenländern der Andenregion besondere Formen der Gewalt erzeugt. Nar- 
coterrorismus des Medellin-Kartells als Antwort auf Auslieferung und 
Drogenkrieg, Krieg um Marktanteile zwischen Medellin und Cali (H 1.4.1.) 
sowie zahlreichen Tote, die dem Drogenhandel zugerechnet werden (vgl. 11 
1.4.1.), sind nur einige Beispiele einer Gewalteskalation, deren ursächliche 
Bedingung die Existenz eines illegalen Marktes ist, der Gewalt als Mittel 
der Konfliktlösung aufgrund fehlender staatlicher Schlichtungsinstanzen 
und erheblicher Profite erst möglich und zum Hauptproblem gemacht 
hat“. Der "Krieg" führt schließlich zu einer - nicht nur finanziellen — Bela— 
stung des Rechtssystems, deren Höhepunkt die physische Eliminierung sei- 
ner Repräsentanten und deren langfristige Konsequenz der Zusammen- 
bruch oder jedenfalls die Lähmung von Rechtssprechung und Strafvollzug 
darstellt“. 

Aus ökonomischer Sicht48 bedeutet die Repressionspolitik zunächst 
eine erhebliche Kostenbelastung der staatlichen Haushalte und damit eine 
Verknappung der finanziellen Mittel im Bereich der Präventions- und" Sub- 
stitutionspolitik. Es existiert, überspitzt formuliert, die absurde Situation, 
daß der Staat Millionen in einen ineffizienten Repressionsapparat steckt 
und damit den illegalen Handel subventioniert, anstatt Millionen durch Be— 
steuerung legalisierter Drogen zu verdienen”. Marktwirtschafc be- 
trachtet führt die Repression, insbesondere die polizeilichen Beschlagnah- 
men, zu einer Verknappung des Angebots bei gleichbleibender Nachfrage, 
also einer Erhöhung der ohnehin wegen des "crime tariff" überhöhten 
Preise und Gewinnspannen (vgl. nur die Preisentwicklung von Koka-Ko- 
kain im Verhältnis zu den legalen Produkten, etwa Kaffee, Tee, Bananen, 
schon V 5.4., FN 239). Die überhöhten Preise zwingen die Konsumenten 
zur Suche nach anderen (kriminellen) Einnahmequellen und -formen 
(Prostitution) und führen langfristig zu ihrer sozialen Verelendung und 
Marginalisierung. Eine (kontrollierte) Legalisierung dagegen führt nicht 

ebenfalls der ehemalige leitende LKA/BKA Mitarbeiter D. Schenk in einem 
"offenen Brief" an BKA Präsident Zachert (Die Tageszeitung, Berlin, 28.3.1992- 
10) und der Dortmunder Polizeipräsident W. Schulz (in: ebd., 11.4.1992—6). 

46 Vgl. Nadelmann, 1990, 3.61; Camacho, 1991, 3.71; Krauthausen/Sanniento, 
1991, S.61, 82ff.; Hincapie Z., 1989, 8.179 (oberflächlich); ähnlich Mirtenbaum, 
1991, S.346f. (auf Friedmann verweisend); Semana (Bogotä) v. 26.6.1988, S.27f., 
31; Rom, Interview, in: La Razön (La Paz), 14.7.1991. 

47 Vgl. zur Eliminierung der Justiz: II 1.4.1., 1.4.3. e) (Massaker im Justizpalast 
1985); zur "Lähmung": II 2.4.2.a), 3.4.2.a), V 5.2.; zum Strafvollzug: IV 2.4.2. 

48 Schmidt-Semisch, 1990, S.83f., 131, 133 m.w.N.; dem, 1992, S.54f.; Virgolini, 
1989, 3.725; Nadelmann, 1990, S.59f., 65; Baratta, 1990, S.l4f.; 
Hart/Pommerehne, Die Zeit, Hamburg, 20.3.1992-27. 

49 Nadelmann, 1990, S.60; ähnl. Hess, 1989, S.27; Quaglia, 1991, S.l74f. (Bolivien). 
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nur zu erheblichen Einsparungen im Repressionsbereich, die im Bereich der Prävention investiert werden können, sondern bietet darüber hinaus die Möglichkeit niedrigerer, den legalen Produkten vergleichbarer Preise. Da- nnt wird dem illegalen Handel die Grundlage entzogen, indem er, wie schon 1984 von Reyes Echandia gefordert, zu "einem schlechten Geschäft (mal negocio) gemacht wir "50. Unter diese Bedingungen haben die Kon— 
‘sumenten die Möglichkeit, ihr Konsumbedürfnis aus eigenen finanziellen Mitteln zu befriedigen, und werden in die legale Wirtschaft zurückgeführt, 
worum ihnen die Möglichkeit der Rehabilitation und gesellschaftlichen 
Remtegration eröffnet wird. Die Infiltrations— und Korruptionsfähigkeit der 
organisierten Drogenkriminalität (II 1.4., 2.4., 3.4.) würde mit ab- 
nehmender ökonomischer Macht jedenfalls vermindert werden. Die daraus 
äolg_ende Destabilisierung gerade der Produzentenländer wäre ebenfalls re- 

u21ert. 
Dieser Ansatz läßt freilich einige Fragen offen“. Die ökonomische 

Macht des internationalen Drogenhandels macht das reibungslose Ver- 
schwinden des konsolidierten illegalen Marktes schwer vorstellbar, da die 
Kartelle jedenfalls kurz- bis mittelfristig durch Dumpingpreise in einen 
Preiswettbewerb mit dem staatlichen Drogenmonopol treten, d.h. zwei 
Märkte entstehen könnten (dazu auch 2.3.). Die vollständige Eliminierung 
der illegalen Nachfrage würde eine vollständige Legalisierung vorausset- 
zen, so daß auch potentielle 'Neueinsteiger' nicht gezwungen wären, ihre 
Nachfrage auf dem illegalen Markt zu befriedigen. Die vollständige Legali- 
51erung stößt jedoch auf gesundheitspolitische Bedenken [dazu b)]. Zur 
Verhinderung der Umleitung der Drogen des legalen Marktes in den ille- 
galen Markt bedürfte es einer strengen staatlichen Kontrolle der legal abge- 
benen Drogen und ihrer Empfänger (dazu 2.2.3.) Aus der Sicht der Produ- 
zentenländer bedeutet die Legalisierung außerdem den faktischen Verlust 
der Investitionen des Drogenhandels in die Produktionsfaktoren Grund und 
Boden, Kapital und Arbeit (II 1.4.2., 2.4.1., 3.4.1.) und damit den Verlust 
zahlreicher Arbeitsplätze. Davon wäre insbesondere Kolumbien negativ 
betroffen, da seine geographische Situation — Meeres- und Marktnähe 
(USA), gebirgige Landschaft — es zum otimalen Verarbeitungs— und Ver- 
triebszentrum in einem illegalen Markt gemacht hat; seine 'Mittlerdienste' 
würde ein legaler Markt jedoch nicht mehr benötigen, da Verarbeitung und 
Vertrieb von Perü und Bolivien direkt übernommen werden könnten-"? 

Aus sozialer (klientenorientierter) Sicht geht es um eine Vem1inde— 
rung der Repression und des Verfolgungsdrucks der Konsumenten, um sie 

50 Reyes-Echandia, 1984, 8.370; zustimmend Veläsquez, 198%, 5.446; Saavedra, 
I1)98)9,184875i'9,91ä01raz‘ta/Christie et al., 1991, S.3; Roca, Interview, in: La Razfin (La 

az , . . . 
51 Krit. auch Albrecht, 1991, S.83f. 
52 Semana (Bogotä) V. 26.6.1988, S.25f. 



428 Alternativen 
'! 

nicht länger als Täter, sondern als Opfer zu behandeln”. Durch verbesserte 
Behandlungsangebote und eine "Perfektiomerung der. theraupeuttschen 
Kontrolle" (Schmidt-Semisch), so der engere "klmntenfix_rerte Ansatz, soll 
die soziale Verelendung verhindert und eine gesellschaftltche Rerntegratron 
der Konsumenten erreicht werden. Durch einen 'legalen Zugang' konnten 
auch die nicht in Behandlung befindlichen Konsumenten erre1cht_werden. 
Eine staatliche Gesundheitskontrolle würde die Qualität und Applikations- 
formen der Drogen überwachen, so daß die Zahl der unmittelbaren 
‘Drogentoten' (Überdosis oder verunreinigte Substanz) und der_nuttelbaren 
(insbesondere AIDS aufgrund Mehrfachverwendung von Spntzen) redu- 
ziert werden könnte54_ 

Eine kulturelle Sichtweise (integrativer Ansatz) geht von der schon er— 
wähnten These aus, daß das Ziel einer drogenfreien Gesellschaft eine Illu- 
sion darstellt und es deshalb darum geht, einen sinnvollen und rationalen 
Umgang mit Drogen anzustreben: al . 

" ' ' lä 'ert fiir eine Inte ation des Umgangs mit illeg en 
D13(<3lgelrli1 tiengldaigväeärlllsszhtäaft. l(-illr vertraut auf die gIf(raft der informellen Selbstregula- 
tions-Mechanismen in der Gesellschaft bzw. in spezrfischen gesellschafthchen 
Gruppen, d.h. auf die Möglichkeit der informellen sozmlen Kontrolle des Umgangs 
mit einer Droge in einem (sub)kulturellen Zusammenhang, der mit der Entwwk- 
lung von Regeln und Ritualen den Konsum in einen weitestgehend unproblemati- 
schen und möglicherweise sinnvollen Kontext zu stellen vermag . 

Diese Entwicklung setzt zwar ebenfalls die Entlaiminalisierung bzw. 
Legalisierung voraus, stellt jedoch keinen unnuttelbaren Ausweg aus der 
gegenwärtigen Krise, sondern ein langfristig anzustrebendes, m1ttelbares 
Ziel dar. 

b) Argumente gegen eine Entkriminalisierung bzw. Legalisierung 

Das zentrale Argument gegen eine Legalisierung ist die gesundheitspo- 
litisch begründete Befürchtung eines Anstiegs der Drogenkonsumraten. So 
gehen etwa Torres/Murelle davon aus, daß im Falle der Legah31erung 

"...wie im Fall der schon legalisierten Drogen Marktkampagnen mit Hilfe der 
Massenmedien beginnen werden, die ohne Zweifel zu einem nicht wunschenswer- 
ten Anstieg ihres Konsums führen würden"56. 

' -Semisch, 1990, S.85ff., 131f. m.w.N; Virgolim’, 1989, 8.727; 
53 Xlglinerfrfhl’gl9ilt, S.4lf.; Baratta, 1990, S.10f.; Hess, 1989, S.27; Reeg, 1989, 5.30; 

auch Gälvez, 1990, 3.34, der die Verfolgung der Konsumenten ohnehin nur darauf 
zurückführt, daß diese zu drop-out.; werden, d.h. aus dem kapitalistischen 
Produktionsprozeß herausfallen. 

54 Dazu insbes. Reeg, 1989, 8.35; zur Qualität der Drogen auch Mirrenbaum, 1991, 
8.349. 

55 Schmidt-Semisch, 1990, S.89, auch S.86ff., 140ff.; dem, 1992, S.6lff. 
56 Torres/Murelle, 1987, 8.201. 

* 
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Diese Ansicht wird von zahlreichen, im Präventionsbereich tätigen Me- dizinem und Psychologen geteilt, wobei immer wieder mit der hohen Kon- sumentenzahl bei den legalen Drogen Alkohol und Nikotin argumentiert wird”. Rebage de Alvarez geht etwa davon aus, daß eine Legalisierung zu einer Erhöhung der Konsumrate auf 3-5% führen könnte”. Diese Position ist jedoch in zweierlei Hinsicht angreifbar. 
Die damit implizierte Gefährlichkeit von Kokain ist zumindest wissen- schaftlich umstritten. Zwar kann der Kokainkonsum zu einer (psychischen) Abhängigkeit und schweren gesundheitlichen Schäden führen, doch ist dies in den meisten Fällen auf besonders schädliche Applikationsformen (Injektion, Kombination mit Heroin, LSD) sowie die mangelhafte Qualität der Droge (insbesondere basuco, crack) zurückzuführen (vgl. I 2.3.). US- Untersuchungen belegen, daß bei der Mehrzahl der Kokainkonsumenten die geschilderte Abhängigkeit und besondere schädliche Wirkungen nicht festzustellen sind”. Man wird weitergehend die These aufstellen können, daß die zur Rechtfertigung der Prohibition immer wieder angeführten zahl— reichen Drogentoten in den Konsumentenländem gerade deren Opfer sind, da sie Kokain in besagten Kombinationen, unrein oder in Überdosis appli- zieren, was wiederum, wie schon erwähnt, eine Folge der Kriminalisierung darstellt. Dem Verfasser ist jedenfalls kein Fall bekannt, in dern der "Drogentod" durch den ausschließlichen Konsum reinen Kokains in einer dem Konsumenten angemessenen Menge verursacht wurde60. Dies wird von Legalisierungsgegnem regelmäßig verschwiegen. Eine legale Kokain- ausgabe hätte gerade das Ziel, die genannten Applikationsformen zu ver— hindern und die Qualität der Droge zu garantieren. 

Eine sichere Prognose, wie sich eine Legalisierung auf das Konsumver- halten auswirkt, ist kaum möglich. Es ist jedenfalls eine unzulässige Ver- einfachung aus den Alkohol— oder Nikotinkonsumraten den möglichen Ko- kainkonsum im Falle der Legalisierung abzuleiten, da der soziokulturelle und historische Kontext des Konsums dieser Substanzen nicht vergleichbar ist. Die bisherigen empirischen Studien und historischen Erfahrungen sind nur bedingt auf Kokain übertragbar. Studien, die das Konsumverhalten bei 

57 Hospital Mental de Antioquia, 1991; Nadelmann, 1990, 3.56, 66; Garcia/Lopez, 1988, S.38f. (auf die öffentliche Meinung verweisend); INCB. 1992, S.3; De Salvador, Interview, Bogotä, 20.9.1990; Montafio, 1990, S.l3f. (undifferenziert); Castillo, 1991, 5284 (ohne Argument). A.A.: Semana (Bogotä) v. 26.6.1988, S.29f. Vgl. auch die Konsumstatistiken in 11 1.2., 2.2., 3.2. 
58 Interview, Medellin, 30.9.1991. 
59 Nadelmann, 1990, 5.67; dem, 1988, S.27. 
60 Vgl. Schmidt-Semisch, 1992, S.65 m.w.N.: "Die Todesfälle, die als Kokaintodesfälle dargestellt würden seien vor allem auf Misch—Intoxikationen zurückzuführen In den allermeisten Fällen seien diese Todesfälle daher nicht der Substanz Kokain an sich geschuldet". Nach BKA, 1992, 3.103 ist von den insgesamt 12 Todesursachen durch Drogen im Jahre 1991 Kokain mit 0,4% und i.V.m. sonstigen Drogen 1,0% vertreten. Das LKA Baden—Württemberg, ohne Datum (19927), 8.84 gibt nur eine "Überdosis Kokain" in drei Fällen innerhalb Baden—Württembergs im Jahre 1991 an. 
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61 Albrecht, 1991,S.82f. m.w.N. . . _ . , 

62 Albrecht 1991, S.83; Albrecht/van Kalmthout, 1989. 3.440, i$9céiönicsitl.5ierrliäiz 

1990 S l35f. (alle m.w.N.); Nadelmann, 1990, 8.69; B'arram, _ d '  l‘lieiierlani 

1989, 5333 davon ausgehend, daß der Korgugngveg/cl'grülägygeggßrfr) en 

' "ck e an en ist (ebenso Hess, 198 , . ; a .e ‘ , . .  “ . 

63 122 zur1u989g 335g; ähnl. Nadelmann, 1990, S.69f., einerseits auf die; Sel;aßtgu3g 

derg'lndiar'ier durch Alkoholkonsum verwersend, anfig{rersm s 

Kontrollmöglichkeiten mittels Konsumsteuern und Werbever . . . 1991 s 2f . 

64 Schmidt«Semisch, 1990, 5.137; Hospital Mental de Antzoqma, , . ., 

dagegen auch Hess, 1989, 5.28, 29. 
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Klein— und Zwischenhandels und führe zur "Ohnmacht"65 , ignoriert die ge- 
ringe Wirksamkeit der Prohibition (V 4.) und zeugt von fehlender Kenntnis 
der Organisation des illegalen Drogenhandels und seines internationalen 
Charakters. Die geringe Wirksamkeit der Interdiktion in den hier un— 
tersuchten Produzentenländem, offenkundiger denn je durch die Mohn- 
und Heroinexpansion in Kolumbien (II 1.3.3), und die steigende Verfüg- 
barkeit von Kokain in Europa (vgl. 1 2.4.) belegen, daß es sich weniger um 
ein polizeiliches Verfolgungs-, sondern vielmehr um ein Nachfrageproblem 
handelt. Die genannte - vereinfachende und konzeptionslose - polizeiliche 
Betrachtungsweise kann man - keine persönlichen Interessen unterstellt - 
damit erklären, daß die permanente und auschließliche polizeiliche Verfol- 
gungstätigkeit eine Mentalität erzeugt, die schon die Reflexion über inte- 
grale, nicht-polizeiliche Alternativen verbietet bzw. verhindert. In diesem 
Sinne hat sich auch der Direktor der kolumbianischen Antidrogenpolizei, 
Coronel José Serrano C., - ehrlich und aus seiner Sicht konsequent - zur 
Legalisierung geäußert: 

"Ich halte nichts von diesem Vorschlag, vielleicht weil wir uns der Verfolgung und 
(Koka)zerstörung widmen Unser Verstand beschränkt sich darauf, Händler zu 
verfolgen, Laboratorien zu zerstören, Opium auszujäten; es handelt sich um eine 
AktiiéiÖtät, die impliziert, den Verstand immer auf diesen Punkt gerichtet zu ha- 
ben" . 

c) Synthese: kontrollierte Legalisierung 

Die zuletzt aufgezeigte Gefahr läßt eine vollständige Freigabe aus 
gesundheitspolitischen Gründen als unverantwortlich erscheinen. Demge- 
genüber erscheinen die gesundheitspolitischen Risiken einer kontrollierten 
Legalisierung, d.h. einer staatliche Organisation und Kontrolle der Freigabe 
mit Werbeverbot und ohne Profitorientierung, absehbar. N immt man eine - 
von den Legalisierungsgegnem regelmäßig unterlassene - Güterabwägung 
zwischen den (möglichen) Vorteilen [a)] und den Risiken [b)] einer solchen 
Legalisierung vor, so ist angesichts der beträchtlichen materiellen und 
immateriellen Kosten der gegenwärtigen Prohibitionspolitik (l.) und den 
erhofften Vorteilen einer kontrollierten Legalisierung [a)] das Risiko eines 
(leichten) Anstiegs der Konsumraten‚ etwa auf 3—5%‚ in Kauf zu nehmen. 

Eine solche kontrollierte Kokainausgabe in den Industrieländern könnte 
über das schon bestehende (ärztliche) Verschreibungssystem in Apotheken 
oder ohne Verschreibung in staatlichen Gesundheitsämtem leicht organi- 
siert werden67‚ In den Produzentenländem, deren Bürokratien schon kaum 

65 So Hafenmaier, Interview, München, 26.2.1991. 
66 Interview, in: El Espectador (Bogotä) v. 12.12.1991. 
67 Vgl. als ersten relativ detaillierten Vorschlag Schmidt-Semischs lebensrnittelrecht- 

liches "Genußmittelrnodell" (Schmidt-Semisch, 1992, S.70ff.). Eine Beschränkung 
auf Verschreibung an Abhängige hält er, die bestehenden Modelle (britisches Sy- 
stem, Amsterdamer Morphium Experiment, S.34ff.) prüfend, fiir unzureichend. 
Zur Abgabe von Heroin an Abhängige in Liverpool vgl. Zeit Magazin Nr.22, 
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die bestehenden organisatorischen Aufgaben bewältigen können, wäre dies 
schwieriger. Eine Legalisierung muß jedoch ohnehin von den Konsumen- 
tenländem eingeleitet werden. Die daraus folgende Schwächung des Dro- 
genhandels wird den Produzentenländem zugute kommen und die zur Zeit 
noch in der Repression der organisierten Kriminalität benötigten Potentiale 
freisetzen. Diese könnten dann die in der Organisation der kontrollierten 
Drogenausgabe anfallenden Aufgaben übernehmen. 

Der strafrechtliche Schutz von in der freien Willensentscheidung be- 
schränkten Personen (Minderjährige und sonstige beschränkt Geschäftsfä- 
hige) sollte beibehalten werden, da beim Drogenkonsum dieser Personen- 
gruppe das Rechtsgut der persönlichen Handlungsfreiheit verletzt werden 
kann (IV 2.2.2)“. Ansonsten sollte sich die Funktion des (Straf)rechts auf 
eine Kontrolle der legalen Drogenausgabe im Sinne eines im wesentlichen 
Ordnungswidrigkeiten enthaltenden Minimalstrafrechts69 beschränken 
(dazu sogleich). Dies bedeutet die grundsätzliche Entkn'minalisierung aller 
mit Konsum und Kleinhandel zusammenhängenden Handlungen. 

2.2.3. ’Minimalstrafrecht’ zur Kontrolle der legalen Dragenausgabe 

Eine kontrollierte Legalisierung in der hier vorgeschlagenen Form im- 
pliziert die Beibehaltung minimaler strafrechtlicheroder administrativer 
Kontrollen im Sinne einer rationalen und verhältnismäßigen Anwendung 
der staatlichen Straffunktion7o. Das Ergebnis einer kontrollierten Legalisie- 
rung darf nicht ein verstärkter profitorientierter Handel durch private Un- 
ternehmen unter staatlichem Schutz sein. Ebensowenig darf die Bekämp— 
fung der - in welcher Form auch immer - fortbestehenden organisierten 
Kriminalität vernachlässigt werden (dazu 2.3.). Es geht vielmehr um die 
ausschließliche Drogenausgabe durch staatliche Organe oder jedenfalls 
vom Staat beaufsichtigte und kontrollierte private Einrichtungen. Die staat- 
liche Tätigkeit im Bereich von Konsum und legalem Handel wird damit zu 

22.5.1992, S.32ff. Ebenfalls für eine generelle Abgabe über Apotheken nun die 
Schweizer Sozialisten (El Pais, Madrid, 27.10.1992). 

68 Vgl. Bustos, 1990, 8.145, FN 108 auf Diez-Ripollés verweisend; Baran‘a, 1990, 
3.19; Veläsquez, 1989c, 8.446. 

69 Das Minimalstrafrecht basiert auf Grundsätzen des liberalen Strafrechts (etwa Ul- 
tima-ratio—Gedanke), den Grundsätzen eines sozialen und demokratischen Rechts- 
staats, den internationalen Menschenrechtsverträgen und der Theorie des Abolitio- 
nismus. Es zielt auf eine Entkriminalisierung der Tathandlungen, die keinen sozia- 
len Schaden anrichten (Problem des geschützten Rechtsgutes, IV 2.2.2), die wirk- 
same Verwirklichung rechtsstaatlicher Garantien sowie die Vermeidung extralega- 
ler Repressions- und Strafrnechanismen. Seine Anwendung im Bereich der 
Drogenkontrolle stellt die Konsequenz aus der schon oben formulierten 
Reorientierung des Angriffspunktes der Drogenpolitik hin zu einer grundlegenden 
Unterscheidung zwischen Besitz/Konsum/Kleinhandel einerseits und organisierter 
Kriminalität andererseits dar. (vgl. insbesondere Pérez P., 1991, S.l38ff.; auch 
Baratta, 1988; Uprimny, 1990, 8.57). 

70 Vgl. Bustos, 1990, S.144f.; Prada, 1991, S.38f.‚ Veläsquez‚ 1991, S.42;' 
Nadelmann, 1990, S.70; Baratta, 1990, 8.19. 
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einer primär administrativen, wie sie zur Kontrolle schon le al - guter üblich und wie sie von der geltenden Drogengesetzgebt?ng°imlcgelfelilälh der Prävention vorgesehen ist: Kontrolle der Qualität der Drogen der Art und Menge der Ausgabe, des Empfängerkreises. , Sanktmnswürdig bleiben demnach grundsätzlich alle Handlungen die darauf abz1elen, die legalisierten Drogen ohne Rücksicht auf gesundheitli- che R131ken zu vermarkten. Sie sollten grundsätzlich als Ordnungswidrig— keiten mit Bußgeld verfolgt werden. Bei besonders schweren Fällen etwa Bere1cherungsabsicht eines Amtsträgers, oder bei Verletzung von Indivi- dualrechtsgütem, insbesondere der persönlichen Handlungsfreiheit bei be- schränkt Geschäftsfälügen, kommen jedoch auch Straftatbestände mit einer möglichen Freiheitsstrafe in Betracht. 
Von besonderer Bedeutung ist das schon erwähnte 'Umleitungsrisiko‘. Um zu verhmdem, daß die abgegebenen Drogen in einen noch bestehenden oder srch erneut formierenden illegalen Markt umgeleitet werden ist die Ausgabe der Drogen einer strengen Kontrolle zu unterwerfen. Die Tat- handlung des "Umleitens" kann als Verletzung des Rechtsguts der Gesund— heit der Drogenkonsumenten betrachtet werden, da diese damit wieder der Gefahr des Konsums unreiner Drogen ausgesetzt werden. Im übrigen steht die Umleitung der mit der kontrollierten Legalisierung einhergehenden w1rtschaftlichen Neuordnung des Drogenmarktes im Wege. Einer verstärkten Drogenprävention kann mit Bußgeldandrohungen wie schon im Präventionsteil der geltenden Gesetze üblich, Nachdruck verlie— hen werden. In _Frage koMt insbesondere ein Werbeverbot; ein Kompro- m1ß wie bei Nikotin und z.T. Alkohol — grundsätzliche Werbeerlaubnis, aber mit Warnung — ist aus gesundheitspolitischcn Gründen nicht zu emp- fehlen. Profitonentierte Vermarktung, deren Hauptinstrument eine mani- pulat1ve Werbung und das Hervorrufen positiver Assoziationen ist (z.B. Rauchen als Symbol für Männlichkeit und Gesundheit), ist, um dies noch- mals klarzustellen, gerade nicht ein Ziel kontrollierter Legalisierung. Statt dessen geht es um einen "Imagewandel"71 durch eine Art Antiwerbung: Rauchen als Symbol von Schwäche und physischem Zerfall. Wer diese Re— str1kt10nen für übertrieben hält, kann die gesundheitspolitischcn Bedenken gegen eine Legalisierung [2.2.2.b)] kaum überzeugend zurückweisen. 

Eine Steuerung des Konsums, insbesondere von 'Neueinsteigem, kann auch durch finanzpolitische Maßnahmen, etwa durch eine Konsumsteuer erre1chtwerden. Deren Erlös sollte jedoch zur Verwendung im Präventij onsberewh bestimmt sein, um wirtschaftliche Interessen anderer staatlicher Institutionen zu verhindern. 

2 .4. Exkurs:A estie er Be nadi n "rDro en ' ler? 

Durch die Politik des Strafnachlasses und der Nicht-Auslieferung der Gavma—Reg1erung, der sich die bolivianische Regierung in modifizierter 
71 Hess, 1989, 8.28. 
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Form angeschlossen hat [III 2.3.2.b)bb); IV 2.4.2.b)], hat die insbesondere 
von Orozco72 initiierte Diskussion über die Möglichkeit einer Amnestie für 
Drogenhändler wieder an Bedeutung gewonnen. Das dabei verwendete 
Konzept der Amnestie und dessen Verhältnis zu den genannten Maßnah- 
men der Regierung bedarf jedoch einer Klärung. _ 

Eine Amnestie (amnistia) ist die gesetzliche Aufhebung rechskräftrg 
verhängter, aber noch nicht vollstreckter Strafen einer unbestimmten Zahl 

von Personen, während die Begnadigung (indulto) einen indiv1duellen 
Straferlaß darstellt”. Die Amnestie setzt demnach eine strafbare Handlung 
voraus und hindert lediglich Strafvollstreckung und Strafvollzug im Sinne 
eines bloßen Bestrafungshindernisses“. Gleichwohl wird der Begriff nn 
weiteren Sinne auch für Gesetze verwendet, die schon die Strafverfolgung 
ausschließen75_ . ‘ 

Diese terminologische Streitigkeit kann auf sich beruhen. Hier mteres- 
siert vor allem die Frage, ob die Rechtsordnungen der untersuchten Länder 
eine Amnestie oder Begnadigung von Drogenhändlern aus formellen oder 
materiellen Gründen ausschließen und ob die entsprechenden Regelungen 
überzeugen [a)]. Danach ist die kriminalpolitische Nützlichkeit einer 
Amnestie oder Begnadigung für Drogenhändler zu erörtem, msbesondere 
im Hinblick auf die schon erlassenen Normen [b)]. 

“ "  ‘ .  

a) Rechtliche Grenzen 

In formeller Hinsicht bedarf die Amnestie eines formellen Gesetzes des 
jeweiligen Parlaments (Art.150 Nr.l7 kolumbianische, 186 Nr.6 pe- 
ruanische, 59 Nr.l9 bolivianische Verfassung). In Bolivien kann Sie 
zusätzlich allein vom Präsidenten gewährt werden (Art. 96 Nr.l3 Verf.). 
Die Begnadigung wird vom Präsidenten (Art.211 Nr.23 peruanische 
Verfassung), von der Regierung aufgrund eines formellen Gesetzes in 
Abstimmung mit der Rechtsprechung (Art.]50 Nr.l7 i.V.m. 201 Nr.2 
kolumbianische Verfassung) oder allein vom Parlament aufgrund emes 
Gutachtens des obersten Gerichtshofes (Art.59 Nr.l9 bolivianische 
Verfassung) gewährt. _ 

In materieller Hinsicht folgt aus dem Wortlaut der zitierten Bestim- 
mungen der kolumbianischen und bolivianischen Verfassungen f bei letzte- 
rer nur bezüglich der Amnestie - die Beschränkung auf “pohhsche De— 

72 Orozco,_l990. ., 
73 Vgl. Creifelds, Rechtswörterbuch, München 1988 (9. Auflage), 8.41, 509. 

74 Marxen, 1984, S.8f. m.w.N. 
75 Ebd., S.8f.; dabei wird übersehen, daß die "Amnestie" im Bereich der Strafverfol— 

gung schon die im richterlichen Urteil zum Ausdruck kommende "rechtlrche Miß- 
billigung" (BVerfG) bestimmter Rechtsgutsverletzungen verhrndert, wahrend sre 
im Bereich Strafvollstreckung und -vollzug die richterlrche Strafbarkertserklarung 
unberührt läßt. Deshalb ist die von Marxen vorgeschlagene terrmnologrsche 
Differenzierung - Abolition bei Strafverfolgung und Amnestie nur bei 
Strafvollstreckung und Strafvollzug - zutreffend (ebd., S.53ff.). 
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likte". Die pen;anische Verfassung enthält diese Einschränkung nicht. Dar- 
aus folgt, daß eine Amnestie und Begnadigung für Drogenhändler in Ko- 
lumbien und eine Amnestie in Bolivien verfassungsrechtlich verboten sind, 
sofern Drogenhandel und verwandte Delikte nicht als "politische Delikte" 
im Sinne dieser Vorschriften betrachtet werden können. 

Das liberal-rechtsstaatliche Strafrecht unterscheidet den politischen vom 
"allgemeinen Täter aufgrund ihrer unterschiedlichen Taunotivation. Wäh- 
rend der politische Täter altruistische Ziele im Rahmen eines politisch-re- 
volutionären Projekts verfolge, habe der gemeine Täter lediglich eigenüt- 
zige Ziele im Sinn“. Folgt man diesem (angreifbaren) Differenzierungs- 
kriterium, bleibt kaum Raum für die Behandlung des Drogenhändlers als 
politischer Uberzeugungstäter. Die Tatmotivation des Drogenhändlers be— 
ruht in erster Linie auf den enormen Gewinnmöglichkeiten seines 
'Geschäfts'. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Einflußnahme des 
Drogenhandels dient ausschließlich der Erhaltung oder Verbesserung der 
Rahmenbedingungen dieses 'Geschäfts', nicht aber dem Bestreben einer 
(revolutionären) Veränderung der Gesellschaft, die die Mindestvorausset— 
zung der Anerkennung als politischer Täter darstellt. Selbst wenn, wie von 
Orozco nachgewiesen 7, anzuerkennen ist, daß sich die Gewaltanwendung 
des Kartells von Medellin (II 1.4.1.) im Laufe der "Kriegsjahre" mehr und 
mehr gegen die Existenz des Staates und die Menschenrechtsverletzungen 
seiner Sicherheitsorgane, insbesondere der Polizei, gerichtet und somit eine 
politische Orientierung genommen hat, verbietet es doch der - vom glei- 
chen u.a. Autoren zugestandene — Charakter der Drogenhändler als 
"aufstrebende Kapitalisten und Bourgeoisie" mit vorrangig profitorientier- 
ten Zielen, sie politischen Tätern gleichzustellen7g‚ Der Versuch, auf die- 
sem vom positiven Verfassungsrecht in Kolumbien und z.T. in Bolivien 
vorgegebenen Weg eine Amnestie oder Begnadigung zu rechtfertigen, ist 
damit erfolglos. „ 

Es stellt sich jedoch in Kolumbien und Bolivien de lege ferenda und in 
Perü de lege lata die grundsätzlichere Frage, ob die Beschränkung der 
Amnestie und der Begnadigung auf politische Delikte gemäß alter Rechts- 
tradition zwingend rechtlich geboten ist. Oder anders gefragt: Gibt es - au- 
ßer den genannten — zwingende rechtliche Gründe, die eine erweiterte An- 
wendung von Amnestie und Begnadigung auch auf gemeine Straftäter aus- 
schließen? 

Ein Blick in die europäische Rechtsgeschichte als Methode historisch- - 
rechtsvergleichender Auslegung zeigt, daß das Mittel der Amnestie zur Er— 
reichung zahlreicher, in einer bestimmten gesellschaftlichen Situation als 

76 Marxen, 1984, 5.48 m.w.N., Orozco, 1990, 5.31. Zum ethisch—politischen An- 
spruch der Guerilla auch Gallen, 1991b, S.68ff. 

77 Orozco, 1990, S.53ff. 
78 Vgl. auch die Stellungnahme des ehemaligen kolumbianischen Justizministers 

Giraldo Angel: "Die Regierung wird die Drogenhändler nicht als politische 
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vernünftig und legitim erachteter Zwecke gebraucht wurde, von denen ‚die 
Begehung politischer Delikte nur einer unter vielen war. Nach Marxen79 
wurden im Hoheitsgebiet des deutschen Reichs und der späteren Bundesre— 
publik etwa Amnestien erlassen, um 

die Ausdehnung des Staatsgebiets abzusichem; 
über Auflagen die Staatsfinanzen' zu vermehren; 

' politische Gesinnungsgenossen vor Strafen zu bewahren; 
' den Strafvollzug zu entlasten; 
' strafrechtliche Reformen zu unterstützen; 

eine abgedriftete Gruppe in die Gesellschafi zurückzuholen; 
nach allgemeinen Notsituationen die Gesellschaft wieder fiir strafrechtliche Gebote 
und Verbote zugänglich zu machen. 

So gab es etwa in der Weimarer Zeit 115 Amnestien, die über 200.000 
Fälle erfaßten, davon der Großteil sogenannte "Notdelikte"80_ Auch andere 
(europäische) Länder erließen Amnestien und sprachen Begnadigungen 
ohne politische Zielsetzung aus, wie folgende Beispiele zeigen 1: ‚ 

In der Schweiz wurde etwa das Delikt der Überschreitung der Höchstpreise fiir 
Schlachtschweine und Heu amnestiert (1955). 
In Osterreich wurde 1985 ein Amnestiegesetz verabschiedet, das sich auf die 
Verfolgung und Vollstreckung von Straftaten bezieht, die vor 1955, 1965 und 1975 
begangen wurden und nicht mit mehr als 10, 5 bzw. drei Jahren Freiheitsstrafe be— 
droht werden. _ 
In Frankreich wurden zahlreiche Amnestien zur Befriedung nach sozialen Unru- 
hen, etwa in der Landwirtschaft, und zur Senkung der Gefangenenzahlen (1988) 
erlassen, wobei jedoch in der Regel gerade Delikte besonderen öffentlichen Inter- 
esses, insbesondere Terrorismus- und Betäubungsmitteldelikte, ausgeschlossen 
wurden. 
In Italien bezogen sich die Amnestien der letzten Jahre ebenfalls weniger auf 
politische Delikte als vielmehr auf die leichte bis mittelschwere Kriminalität. 
Lediglich in Spanien ist eine überwiegende Amnestierung aus politischen Gründen 
zu erkennen, während die kollektiven Gnadenerweise auch gewöhnliche Delikte 
einbeziehen. 
In den USA wurden Deserteure des Vietnam-Krieges von den Regierungen Ford 
und Carter begnadi gt. 
Auch in den (ehemals) sozialistischen Staaten Osteuropas wurden Amnestien 
allgemeiner Art erlassen, die nicht Selten den Charakter von 'Jubelamnestien' (zur 
Feier des Jahrestags der sozialistischen Revolution) hatten; in der Ex-DDR wurde 
die wohl weltweit weitreichendste Amnestie erlassen, wonach alle vor dem 
7.10.1987 Verurteilten unabhängig von Art und Höhe der Strafe amnestiert und vor 
diesem Datum eingeleitete Vefahren bei Aufldärung der Straftat eingestellt wur- 
den; von besonderem Interesse für die hier vorliegende Problematik ist dabei, daß 
noch nicht identifizierte oder festgenommene Straftäter sich den Strafverfolgungs- 
behörden‘stellen und zur Aufldärung der Tat beitragen mußten, um in den Genuß 
der Amnestie zu kommen. 

' In Israel wurden nach Ende des Sechs-Tage-Krieges 1967 alle Verfahren einge- 
stellt und alle Strafen erlassen mit Ausnahme bestimmter schwerer Straftaten. 

Straftäter behandeln, da sie keine Straftatbestände begehen, die darauf gerichtet 
sind, die Regierung zu stürzen" (E1Espectador, Bogotä, 22.9.1990). 

79 Marxen, 1984, S.12f. rn.w.N. 
80 Frammel, 1990, S.59ff. (Tabelle 3). . 
81 Albrecht, 1990, S.77ff. m.w.N. 
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Auch in Kolumbien gab es sogenannte 'Jubelamnestien' und Befrie- 
dungsamnestien allgemeiner Art und erst Anfang der achtziger Jahre — mit 
dem Beginn des Friedensprozesses während der Turbay-Regierung — fand 
eine Beschränkung auf politische Delikte statt82. 

Diese rechtsvergleichende Betrachtung zeigt, daß eine Beschränkung 
der Amnestie und Begnadigung auf politische Delikte eher die Ausnahme 
(Spanien im Falle der Amnestie) als die Regel (übrige Staaten) darstellt. 
Eine solche Beschränkung läßt sich deshalb - jedenfalls aus rechtshisto- 
fisch-rechtsvergleichender (europäischer) Sicht - nicht rechtfertigen. Viel- 
mehr ist mit Marxen zu folgem, daß: 

"Der Verzicht auf Bestrafung im Wege der Amnestie zu einem gezielt einge— 
setzten, zweckgerichteten Instrument strafrechtlicher Gesetzgebungspolitik gewor— 
den (ist)... Die Amnestie ist zu einer zweiten Spur zweckgerichteter strafrechtlicher 
Emwrrkung auf gesellschaftliche Verhältnisse geworden" 3. 

Eine solche erweiterte Anwendung der Amnestie und Begnadigung läßt 
sich im übrigen auch aus dem Gleichheitssatz begründen (Art.l3 kolum- 
bianische, 2 Nr.2 peruanische, 6 bolivianische Verfassung). Der Gleich— 
heitssatz gebietet eine Gleichbehandlung vor dem Gesetz im Sinne einer 
Rechtsanwendungsgleichheit, sofern keine sachlichen Gründe eine Un- 
gleichbehandlung rechtfertigen (Willkürverbot). Eine Beschränkung der 
Amnestie auf politische Delikte bedeutet eine Privilegierung "politischer" 
Täter und eine Schlechterstellung gemeinkrimineller Täter. Sachlicher 
Rechtfertigungsgrund dieser Ungleichbehandlung ist die schon erwähnte 
altruistische Motivation des Überzeugungstäters gegenüber der 
'egoistischen' Motivation des Gemeinkriminellen. Folgt man dieser - einer 
Idealvorstellung entspringenden und deshalb angreifbaren — Differenzie- 
rung, kann, in den Worten Marxens, "einer Amnestie für politische 
Straftaten nicht jegliche Sachgerechtigkeit abgesprochen werden"“. 

Dies bedeutet jedoch nicht, daß der verfassungsrechtliche Ausschluß der 
Amnestie (Kolumbien, Perü) oder der Begnadigung (Kolumbien) für an- 
dere als politische Delikte sachlich gerechtfertigt ist. In diesem Fall handelt 
es sich um eine quasi A-priori-Diskriminierung gemeinkrimineller Täter, 
da dem Gesetzgeber von vorneherein die Straffreistellung dieser 
Tätergruppe verboten wird. Die politische Amnestie aufgrund der 
dargelegten Argumentation soll dem Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnen, 
zugunsten politischer Täter in einem bestimmten Moment aktiv zu werden; 
es soll ihm jedoch nicht von vorneherein zur Passivität bezüglich gemeiner 

82 Nach 0rozco, 1991, S.151ff. gab es seit dem 19. Jahrhundert bis 1982 15 
Amnestien und 52 Begnadigungen; danach folgten die politischen Amnestien der 
Guerilla der 80er Jahre: seit dem Gesetz 37 v. 23.3.1981 bis - zuletzt - der 

. Verordnung 213 vom 22.1.1991 für die EPL (vgl. II I., Texte in: Regimen Penn! 
Colombiano, 1991, @@ 5164ff.). 

83 Marxen, 1984, S.13. 
84 Ebd., 5.48. 
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Straftäter verurteilen, wenn ebenfalls sachliche Gründe, wie die in den 
Beispielen genannten, für deren Amnestierung bestehen. M.a.W.: Es ist 
nicht nur nicht notwendig, sondern vielmehr rechtsstaatlich bedenklich, 
Amnestie und Begnadigung von vorneherein auf bestimmte Tätergruppen 
zu beschränken und damit die Rechte anderer Gruppen zu verkürzen. Dies 
gilt in stärkerem Maße in Ländern wie Kolumbien, Perü und Bolivien, in 
denen sich viele Täter aufgrund ihrer sozioökonomischen Situation 
veranlaßt sehen, kleine bis mittelschwere Verrnögensdelikte zu begehen, 
und das Strafvollzugssystem den einer Resozialisation gegenteiligen Effekt 
hervorruft (IV 2.4.). 

Aus dem Gesagten folgt, daß keine zwingenden rechtlichen Gründen be- 
stehen“, Amnestie oder Begnadigung für nicht—politische Täter von vome- 
herein auszuschließen. Die - historisch und rechtsvergleichend bekannten — 
vielfachen Zwecke dieser Mittel der Straffreistellung gebieten vielmehr 
ihre grundsätzlich rechtlich unbeschränkte, fallbezogene Anwendung - 
auch auf Drogenhändler. Damit entfällt auch die Notwendigkeit einer Be- 
handlung von Drogenhändlem als politische Täter, die im Ergebnis ohne- 
hin wenig überzeugend ist. 

b) Kriminalpolitische Nützlichkeit 

Um eventuelle Altemativvorschläge von der offiziellen Rechtslage ab- 
zugrenzen, erscheint es zunächst sinnvoll, den Rechtscharakter der Maß- 
nahmen der Gaviria-Regierung (B-V0en 2047/90, 2147/90, 2372/90, 
3030/90, 303/91) zu bestimmen. Wie schon an anderer Stelle ausgeführt 
[III B. 2.4.2. b)bb)], kann die Strafe nach diesen Normen bei freiwilliger 
Übergabe und vollständigem Geständnis bis zur Hälfte verringert werden. 
Auf der Tatbestandsseite - Vorraussetzungen der Strafmilderung - ent- 
spricht die Norm einer Amnestie, da sie einen (teilweisen) Strafverzicht für 
'anonyme' strafbare Handlungen enthält und ihre Inanspruchnahme - 
ebenso wie bei den genannten ‘sozialistischen' Amnestien - eine Vorlei- 
stung der Täter (Stellen und Geständnis) verlangt. Der Unterschied zur 
(vollständigen) Amnestie besteht auf der Rechtsfolgenseite, da nicht völlig 
auf die Strafe verzichtet wird. Man kann deshalb von einer Semi-Amnestie 
sprechen. 

Die Gründe für diesen Kompromiß mit dem Drogenhandel - die exi- 
stentielle Bedrohung des kolumbianischen Staates durch den militärischen 
Apparat des Medellin-Kartells - sind schon an anderer Stelle erläutert wor- 
den [IV 2.3.2.b), 2.3.3.c)]. Es handelt sich dabei im Kern um negative 
Gründe, da diese Maßnahmen sich als Folge der mangelnden Durchset- 
zungsfähigkeit des Staates gegenüber dem Drogenhandel erweisen (V 5.2.). 

85 Zu den weiteren rechtlichen Grenzen und Voraussetzungen einer Amnestie 
Vorauswirkungsverbot, keine Individualbezogenheit und Selbstbegünstigung, 
bereinstimmung mit staatlichen Strafpflichten) näher Marxen, 1984, S.25ff. 
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Eine vollständige Amnestie hätte ein weitergehendes, positives Ziel, 
nämlich, mit den Worten Marxens, “eine abgedriftete Gruppe in die Gesell- 
schaft zurückzuholen"“. Es ginge darum, die zahlreichen im Drogenhandel 
Tätigen gesellschaftlich zu reintegrieren. Der entscheidende Unterschied 
zwischen diesem und dem offiziellen Ansatz besteht darin, daß der Norm- 
adressat ein anderer ist. Ging es der Regierung vorrangig um die Festnahme 
“der Führungsfiguren des Medellin-Kartells, um den Narcoterrorismus zu 
beenden, würde eine umfassende Amnestie die Masse der kleinen und 
mittleren Händler — im Rahmen der vorgeschlagenen kontrollierten Le- 
galisierung und Entkriminalisierung - erfassen und somit dem illegalen 
Markt den wichtigsten Produktionsfaktor entziehen. 

Natürlich müßte bei einer solchen vollständigen Amnestie nach Art und 
Schwere der Taten differenziert werden. Verbrechen gegen Leib und Le— 
ben, insbesondere schwere Menschenrechtsverletzungen, sind aufgrund - 
insoweit unverzichtbarer - staatlicher Strafpflichten und völkerrechtlicher 
Verpflichtungen nicht amnestierfähig”. Weiter darf eine solche Amnestie 
nicht die Emsthaftigkeit der (minimal)strafrechtlichen Abschreckungswir- 
kung, insbesondere hinsichtlich der organisierten Kriminalität (dazu 2.3.1), 
in Frage stellen. Ein potentieller Drogenhändler, der in der sicheren Er- 
wartung einer Amnestie lebt, nimmt die strafrechtliche Drohung nicht mehr 
ernst. Seine Opfer werden schutzlos gestellt88_ Schließlich fordert die Be- 
achtung des Gleichheitsgrundsatzes entweder eine Amnestie auch anderer 
Straftäter oder sachliche Gründe für die Privilegierung von Drogenhänd— 
lem. Findet eine solche Amnestie - wie hier vorgeschlagen - im Rahmen 
einer umfassenden Entkriminalisierung statt, bildet sie einen wesentlichen 
Bestandteil einer neuen Drogenpolitik und findet ihre Rechtfertigung in 
dem Versuch, dadurch den illegalen Drogenhandel wirksamer zu 
bekämpfen. 

Angesichts der guten Verrnögenslage vieler Drogenhändler kommt eine 
finanzielle Wiedergutmachung anstelle einer Freiheitsstrafe in Betracht. 
Die auf diese Weise erhaltenen Mittel könnten in den Präventionsbereich 
investiert werden, der sich um die Opfer des Drogenhandels kümmert und 
ohnehin von der offiziellen Politik vernachlässigt wird (IV 1.2.1, V 1). 

86 Marxen, 1984, S.13 (schon oben); vgl. auch Semana (Bogotä) v. 28.6.1988, S.28. 
87 Marxen, 1984, S.50ff.; Kokatt, 1988, S.506ff.; Weber, 1990, S.205ff.; Amber, 

1991b, 5.103. Als völkerrechtliches Instrument ist - neben den bekannten 
Menschenrechtspakten - insbesondere die "Internationale Konvention zur 
Verhütung und Bestrafung des Völkermords" v. 9.12.1948 (BGB! 1954 II, 8.729), 
das "Übereinkommen über die Nichtanwendbarkeit gesetzlicher Ver- 
jährungsfristen auf Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit" 
vom 26.11.1968 und das "Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder emiedrigende Behandlung" vom 10.12.1984 zu beachten (in: 
Simma/Fastenrath, 1992, 5.104, 108.226). 

88 Vgl. allg. im Rahmen des Vorauswirkungsverbots Maßen, 1984, S.25ff. 
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2.3. Bekämpfung der organisierten Kriminalität ('Kartelle') 

Die empfohlene Neuorientierung und Redefinierung des Feindbildes der 
Drogenpolitik - weg vom Primärproduzenten, Konsumenten und Klein- 
händler hin zur organisierten Kriminalität - beschränkt die strafrechtliche 
Intervention irn normativen wie im operativen Sinne auf die Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität. Es wäre naiv zu glauben, daß die bloße Zu- 
rücknahme strafrechtlicher Repression im Zuge einer kontrollierten Legali- 
sierung die Abschaffung der organisierten Kriminalität zur Folge hätte. Wie 
schon oben erwähnt, ist vielmehr zu erwarten, daß sie nicht kampflos das 
Feld räumen, sondern versuchen wird, den illegalen Markt aufrechtzuer- 
halten bzw. den legalen Markt zu infiltrieren: 

"... it would be fooiish to think that abolishment of this legislation would mean 
the end of existing, well established syndicates Not only will these syndicates 
retain their grip on a certain part of the market, but also, and this is more import%rglt 
they will do everything in their power to control new illegal (and legal) markets . 

Auf normativer Ebene verbleibt deshalb ein Minimalstrafrecht (2.3.1). Auf 
operativer Ebene müßten, gerade in den Produzentenländern, die Er- 
mittlungsbehörden (2.3.2.) und die Justiz (2.3.3.) mit dem Ziel einer Effizr- 
enzsteigerung gestärkt werden. . 

.“ 

2.3 . 1 . Minimalstratrecht' 

Die Bekämpfung der organisierten Kriminalität mit den Mitteln des 
Strafrechts kann sich auf einige wenige Spezialtatbestände beschränken, 
die in die allgemeinen Strafgesetze integriert werden können. 

Aus der geltenden Drogengesetzgebung sollten folgende Straftatbe- 
stände bzw. strafprozessuale Zwangsmaßnahmen beibehalten werden: 

Bildung einer kriminellen Vereinigung zum Drogenhandel (vgl.Art.44 ENE, 297 
per. CP, 53 Gesetz 1008), wobei nur deren illegale Handelsaktrvrtäten - unter Ver- 
zicht auf Vorfeldkriminalisierung (Werbung, Unterstützen) — verfolgt werden soll- 
ten; 
illegale Herstellung von Drogen für einen eventuell fortbestehenden illegalen 
Markt (vgl. Art.47 IGesetz 1008); _ " 

' mit dem Drogenhandel zusammenhängende Vermögensdelikte ("Geldwaschen) 
und Beschlagnahme ("Gewinnabschöpfung") zur Verhinderung der Nutzung ille- 
galer lgE(i)nnahmen [vgl. Art.3 I Wiener Konvention, In A 1.1.c) und nun 5 261 
StGB ; 

' Herstfellung oder (illegale) Einfuhr von Chemikalien zur illegalen Drogenverar- 
beitung, insbesondere zur Verhinderung der "Umlertung" legal emgefuhrter Che— 
mikalien [vgl. Art.3 I, 12, 13 Wiener Konvention, III A l.l.c)]. 

89 Fijnaut, 1990, 8.84. 
90 Dazu auch ebd., S.84f., 89; skeptisch Reeg, 1989, S.32; Hess, 1989, 5.27. Zum 

deutschen Entwurf eines "Gewinnaufspürungsgesetzes" Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 18.3.1992—2. 
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Die mit der organisierten Kriminalität zusamenhängende allgemeine 
Kriminalität, insbesondere Gewaltverbrechen, wird von den Tatbeständen 
des allgemeinen Strafrechts, etwa Mord, schwere Körperverletzung, Ent- 
führung, Erpressung etc., erfaßt, bedarf also keiner sondergesetzlichen Re- 
gelung. 

Eine wirksame Bekämpfung scheint schließlich nicht ohne das 
”proaktive", d.h. offensive und agressive, Vorgehen der Ennittlungsbehör— 
den gegen kriminelle Organisationen möglich zu sein“. Dies bedeutet 
zwar die Verwendung rechtsstaatlich bedenklicher, geheimdienstlicher Er— 
mittlungstechniken und -methoden, etwa Tatprovokation, verdeckte Er- 
mittlungen, Einsatz von V-Leuten, ist aber zu rechtfertigen, wenn entspre- 
chende gesetzliche Regelungen ausreichend bestimmt forrnuliert sind und 
eine Erfolgskontrolle des Gesetzgebers oder einer parlamentarischen Ko- 
mission gewährleistet ist. Ziel solchen "proaktiven" Vorgehens sollte aus- 
schließlich die Zerschlagung von Organisationsstrukturen (Händlerringen) 
und die Ergreifung von Hintermännem sein. 

.2. Strukturelle Stärkun erE  ittlun sbeh"rden 

Die Unwirksamkeit der Bekämpfung der organisierten Kriminalität ist - 
neben den schon genannten negativen Folgen der internationalen Prohibiti- 
onspolitik - auf eine mangelhafte Ermittlungsfähigkeit der zuständigen 
staatlichen Organe zurückzuführen”. Die Hauptursachen dafür sind feh- 
lende staatliche Autorität und Legitimität in weiten Teilen der Bevölke- 
rung, mangelhafte Ausbildung, eine weitverbreitete Korruption, insbeson- 
dere in den Polizeien, und Mißbräuche dieser Organe gegen die Zivilbe- 
völkerung (vgl. IV 2.5., V 5.1. u. 5.2.). Es handelt sich also vorrangig um 
strukturelle Probleme. Es geht deshalb zunächst einmal darum, wie auch 
die kolumbianische Regierung zumindest verbal anerkennt, das Vertrauen 
der Bevölkerung in die Sicherheitskräfte herzustellen”. 

Es sind allerdings Zweifel angebracht, ob die offiziellen Vorschläge - in 
Kolumbien Schaffung spezieller Ermittlungseinheiten der öffentlichen 
Ordnung und (in Medellin) einer zivilen Polizei (III B 2.4.5.) sowie in Bo- 
livien organisatorische Loslösung der FELCN von der Nationalpolizei (111 
D 2.4.4.) - weit genug gehen. Sie zielen im wesentlichen auf eine Effizienz- 
steigerung der Repression, ohne die strukturelle Schwächung der organi— 
sierten Kriminalität mittels der kontrollierten Legalisierung in Erwägung zu 
ziehen. Die personelle und technische Aufrüstung der Sicherheitsorgane 
allein verhindert jedoch deren Infiltration und Korruption nicht. Dies kann 
nur mit einer Doppelstrategie erreicht werden: Verminderung der ökono- 
mischen Macht der organisierten Kriminalität durch Anderung der Markt- 
bedingungen mittels kontrollierter Legalisierung und strukturelle Ände- 

9I Albrecht, 1991, S.78f.; Fijnaut, 1990, 5.85. 
92 Ministerio de Justicia, 1990, 8.48 und oben V. insbes. 5.3. 
93 Presidencia de la Republica, 1991b, S.22; Mejia, Interview; Medellin, 4.10.1991. 
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rungen innerhalb der Sicherheitsorgane94‚ Dies bedeutet letztlich eine radi- 
kale 'Säuberung' der (Antidrogen)polizeien Kolumbiens, Penis und Boli- 
viens und deren unmittelbare Kontrolle durch zivile Organe mit entspre- 
chenden Befugnissen der Ver- oder Absetzung korrupter oder willkürlicher 
Beamter. 

In Kolumbien kann diese Funktion zum einen von dem neugeschaffe— 
nen Defensor del Puebla als Teil des Ministeria Publica (Art.28l Verf.) 
und zum anderen von der - im Zuge der Einführung des Akkusationssy— 
stems - neugegründenden "Allgemeinen Staatsanwaltschaft" (Fiscalt’a Ge- 
neral de la Naciön, vgl. Art.249ff. Verfassung) erfüllt werden95. Die in 
diese Richtung zielende verfassungsrechtliche Regelung (Art.250 Nr.3) 
bedarf jedoch der Konkretisierung im Sinne der Verleihung weitgehender 
und bestimmter Kontrollbefugnisse der F iscalia96. Die bis jetzt 
untemommenen Maßnahmen tasten die Autonomie der Polizei und des 
DAS nicht an. So vollzog sich die Reorganisation der Emdtflungseinheiten 
der öffentlichen Ordnung gemäß dem EDI (III B 2.5.4.) in einem 
organisationsintemen Selektionsprozeß, in dem nach polizeilichen 
Angaben zwar sachliche Gesichtspunkte wie Disziplin, Führun und 
Erfahrung, wie von den Justiz gefordert”, den Ausschlag gaben9 . Das 
Auswahlverfahren wurde aber nie von einer unabhängigen zivilen Instanz 
kontrolliert. Noch immer existieren drei voneinander unabhängige 
Ermittlungsorgane (PN, DAS, Cuerpo Tecnico), die z.T die gleichen Er- 
mittlungen durchführen und nicht selten in einem kontraproduktiven 
Konkurrenzverhältnis arbeiten (vgl. V 5.3.). Eine Vereinheitlichung ist bis 
jetzt am Widerstand der PN und des DAS gescheitert”, die allenfalls eine 
unter ihrem Oberbefehl stehende Einheit befürworten würden. Wegen der 
Mißbräuche dieser Organe muß jedoch bezweifelt werden, ob dadurch das 
Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitskräfte hergestellt werden 
kann. Eine Verbesserung der Emittlungsfähi)g)keit setzt jedenfalls eine 
Vereinheitlichung dieser Einheiten vorausl oder - was bei den 
Machtverhältnissen realistischer ist - eine zumindest genauere Aufgaben- 

94 Vgl. Orozco, 1990, 5.53: "... um Pablo Escobar zu fangen, muß man die 
Streitkräfte restrukturieren um Rodriguez Orejuela zu fangen, muß man in der 
gleichen Weise die Polizei restrukturieren". 

95 So auch Mamas, Interview, Bogota, 21.10.1991; US-AID, 1991, S.17, 1991b, 
8.44f. 

96 Vgl. Art.l 18ff. neuer CPP; Art.3 Nr.6 Estatuta Orgcinico der Fiscalt'a (VO 2699 v. 
30.11.1991). _ 

97 Nach Mantes, Interview. Bogota, 21.10.1991, war dies eine der (ungeschriebenen) 
Voraussetzungen des EDI . 

98 Herrera, Interview, Cali, 9.10.1991. 
99 Auch Monres gesteht ein, daß es sich um "eine Machtfrage" handelt (Interview, 

Bogota, 21.10.1991). 
100 Zust. Roma, Interview, Cali, 8.10.1991 für zivile Einheit; Herrero. Interview. Cali, 

9.10.1991, für polizeil. Einheit; ebenso Bahamän, 1991. S.47f.; US-AID‚ 1991, 
3.15. 
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und Befugnisabgrenzung“”. Aus rechtsstaatlicher Sicht ist eine zivile 
Kontrolle durch die erwähnte F iscalia General unerläßlich. 

In Perü sollten ebenfalls spezialisierte Antidrogeneinheiten gegründet 
werden und - dem bolivianischen Beispiel der FELCN folgend (III D 
2.4.4.) - organisatorisch unabhängig von der Nationalpolizei und unter 
strenger Kontrolle des Ministeria Publica operieren“? 

In Bolivien kann der Erfolg der Reorganisation der FELCN noch nicht 
beurteilt werden. Auch hier muß aber jedenfalls im operativen Bereich eine 
strengere Kontrolle durch das Ministerio Publica erfolgen. Eine bessere 
richterliche Verwertbarkeit der Ermittlungsergebnisse setzt eine Speziali- 
sierung und Fortbildung der Polizeibehörden, etwa im Sinne einer 
"Technischen Justizpolizei", voraus103. 

Die zivile Kontrolle könnte durch die Dezentralisierung der Polizeien 
erleichtert werden. In Kolumbien gab es einmal eine lokale Polizei (policia 
munici al), die aber zum Instrument der liberalen oder konservativen Partei 
wurde 04. Diese Erfahrung braucht sich freilich nicht zu wiederholen. Nach 
dem Ende der Zwei-Parteienhegenomie in Kolumbien (II 1.) ist eine Mehr- 
parteienkontrolle auf der Ebene der Departements denkbar oder mindestens 
- angesichts der schon erwähnten Machtverhältnisse — eine Befugnis- und 
Funktionsverlagerung von der nationalen auf die Ebene der Departements. 

Dezentralisierung, zivile Kontrolle, Konzentration der Ermittlungsor- 
gane und 'Säuberung' werden sich allerdings als wenig wirkungsvoll erwei- 
sen, wenn die Korruption der Polizeien nicht eingedämmt werden kann. 
Dies setzt wiederum eine Doppelstrategie voraus: einerseits - zum wieder- 
holten Male - Schwächung der ökonomischen Macht der organisierten 
Kriminalität, die die Grundlage der Korruptionsfähigkeit bildet; anderer— 
seits Professionalisierung und Lohnerhöhung für die Polizeien oder jeden— 
falls für die in der Drogenkontrolle tätigen Einheiten. Hier kann ausländi- 
sche Hilfe sinnvoll ansetzen, sofern Einfluß auf das Selektionsverfahren 
genommen werden kann. 

Zur Durchführung solcher struktureller Reformen sind die zivilen Kräfte 
in Kolumbien, Perü und Bolivien auf ausländische Unterstützung angewie- 
sen. Die bis jetzt insbesondere von den USA geleistete Hilfe stärkt prak- 
tisch nur die bestehenden repressiven Polizei— und Militärstrukturen durch 
eine einseitige militä1isch-technische Aufrüstung der Sicherheitsorgane, 
vernachlässigt hingegen deren soziopsychologische Professionalisierung 

101 Manier, Interview, Bogota, 21.10.1991. 
102 Für eine solche Spezialisierung auch Ugaz, Interview, Lima, 6.11.1991; Porras, 

Interview, Lima, 7.11.1991 (vgl. auch dessen kritischen Artikel: Forms, 1991); 
weitergehend Castro, Interview, Lima, 13.11.1991 (Unabhängigkeit, 
Dezentralisierung, Kontrolle durch Ministeria Publica). 

103 Vgl. Montafio, 1990, 5.28. 
104 I. Mejia, Interview, Medellin, 4.10.1991. 
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oder die Unterstützung ziviler Organe, etwa des kolumbianischen Cuemo 
Técnico de la Policia Judicial. Die vorsichtigen Anti-Korruptionsversuche 
der US—Behörden (vgl. V 5.4.) erscheinen in diesem Zusammenhang als 
das Kurieren von Symptomen eines durch und durch kranken Organismus, 
der einer radikaleren Behandlung bedarf. Zudem sind die US-Behörden 
selbst zu sehr mit den Sicherheitsorganen im Rahmen der Aufstandsbe- 
kämpfung verstrickt (III A 3), als daß sie unabhängig agieren könnten. 
Unter diesen Umständen fragt es sich, ob ausländische Polizeihilfe — vorbei 
an den zivilen Kontrollinstanzen der Empfängerländer — überhaupt noch 
sinnvoll sein kann. Geht man, wie hier, von der Notwendigkeit struktureller 
Reformen der Sicherheitsorgane aus, kann diese Frage nur verneint werden. 
Statt dessen sollte die ausländische Hilfe in Zusammenarbeit mit den natio— 
nalen zivilen und demokratischen Organen im Sinne der genannten Refor— 
men ‘konditioniert' und umgeleitet werden. Es sollte insbesondere: 

Einfluß auf den Selektionsprozeß, zumindest der speziellen Drogenbe- 
kämpfungseinheiten, genommen werden; 
die soziopsychologische Erziehung der Polizeikräfte, insbesondere bezüglich der 
Achtung der Menschenrechte, gefördert werden; 
zivile Kontrollorgane, insbesondere die Fiscalia General, stärker unterstützt 
werden"”. 

Die Bundesrepublik hat, soweit bekannt, keinen Einfluß auf die Polizeien 
im genannten Sinne ausgeübt, obwohl die in Lima und La Paz ansässigen 
Rauschgiftverbindungsbeamten des BKA - wovon ich mich selbst 
überzeugen konnte - gute Kontakte mit den nationalen Polizeien unterhal- 
ten und auch von Korruption und Mißbräuchen Kenntnis haben dürften. 
Einziges Kriterium für die deutsche Polizeihilfe, die Ausbildungs-, Ausrü- 
stungs- und Ausstattungshilfe umfaßt, ist deren Verwendung in der Dro- 
genbekämpfung. Es gibt leider Fälle, insbesondere im Bereich der Ausbil- 
dungshilfe (Fortbildung beim BKA in Wiesbaden), wo die begünstigten 
Personen nach Emgfang der Hilfe nicht mehr in der Drogenbekämpfung 
eingesetzt wurden1 6. 

2.3.3. £trukturelle Stärkung der Justiz 

Das Problem der Justiz liegt nicht nur in der physischen Gefährdung ihrer 
Repräsentanten, sondern mehr noch in mangelnder Anerkennung und 
Legitimität in weiten Teilen der Bevölkerung. Das hängt hauptsächlich mit 
der Korruption und mangelnden Professionalisierung des Justizapparates 
zusammen (V 5.3.). Die offizielle Politik hat dem durch die Schaffung spe— 
zieller Gerichtsbarkeiten der öffentlichen Ordnung (in Kolumbien und B0- 
livien) Abhilfe zu schaffen versucht [III B 2.4.2.a), D 2.3.2.a)]. Damit 
wurde zwar eine gewisse Professionalisierung mittels Spezialisierung und, 
jedenfalls in Kolumbien, ein subjektiv größeres Sicherheitsgefühl der 

105 Montes, Interview, Bogota, 21.10.1991. 
106 Bieseke, Interview, Lima, 5.11.1991; Ringle, Interview, La Paz, 22.11.1991 
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(anonymen) Richter und Zeugen erreicht, ein endgültiges Urteil über die 
(qualitative) Wirksamkeit dieser Rechtssprechung kann aber noch nicht ge- 
fällt werden (vgl. V 3.3.). 

Problematisch ist, daß diese Rechtsprechungsorgane eine verschwin- 
dende Minderheit bilden. Nur ein Bruchteilm7 der Justiz kommt in den 
Genuß der verbesserten Arbeitssituation und des polizeilichen Schutzes, 

‘ und dieser Teil versteht sich deshalb als eine "Eliteeinheit" 108. Der Justiz in 
ihrer Gesamtheit wird durch solche Maßnahmen allein weder Anerkennung 
noch Legitimität verschafft. Ebenso wie im Falle der Polizei muß auch im 
Falle der Justiz erst das Vertrauen und die Anerkennung der Bevölkerung 
erworben werden. Dazu bedarf es weniger der Spezialisierung einer Min- 
derheit von Richtern als vielmehr der moralischen 'Aufrüstung' und juristi— 
schen Fortbildung der Mehrheit. Es geht darum, so die peruanische Anti— 
korruptionsbewegung "Bewegung für die J ustiz", 

"... die Moralisierung und Fortbildung der Justiz auf Grundlage einer tiefgehenden 
und radikalen Transformation des geltenden Systems voranzutreiben, um letztend— 
lich das Justizverfahren zu modemisieren und dem gemeinen Bürger die Garan- 
tie einer objektiven und zugänglichen Justiz zurückzugeben" 109. 

Dies verlangt in erster Linie eine bessere Ausbildung der Justizangehö- 
rigen (V 5.3.). Die Universitäten bilden mit unterschiedlicher Qualität zum 
Beruf des Rechtsanwalts aus, dennoch kann nach Beendigung der univer- 
sitären Ausbildung sofort das Richteramt ausgeübt werden. Hier fehlt es an 
sachlichen Auswahlkriterien, etwa einer speziellen Richterlaufbahn mittels 
einer speziellen 'praktischen Zeit' oder zumindest der Ausübung des An- 
waltsberufs für einen gewissen Zeitraum vor Ausübung des Richteramts. 
Daneben gilt es, schon beim Jurastudenten ein kritisches Bewußtsein ge- 
genüber der herrschenden Justiz und eine ethische Haltung zu erzeugen, die 
ein relative Standhaftigkeit gegenüber Korruptionsangeboten gewährleistet. 

Eine interne Ergebniskontrolle der ordentlichen Gerichtsbarkeit ist un— 
umgänglich. Die lange Verfahrensdauer und -akkumulation ist nicht selten 
auf fehlendes Pflichtbewußtsein einzelner Richter und eine mangelhafte 
Arbeitsorganisation des Justizapparats zurückzuführen. Nach Montes ver— 
wechselt der kolumbianische Richter "die Unabhängigkeit der Justiz mit 
der Freiheit in der Justiz"1 10, d.h. er nimmt sich die Freiheit, zu tun und zu 
lassen, was er will, und eine Kontrolle des Nichtstuns wird als Eingriff in 
die richterliche Unabhängigkeit zurückgewiesen. Dem kann nur durch 
Ergebniskontrollen, wie sich im Bereich der Rechtsprechung der öffentli- 
chen Ordnung Kolumbiens durch nachprüfbare, monatlich erstellte Statisti- 

107 Insgesamt wurden 102 Richterstellen der öffentlichen Ordnung geschaffen (Art.90 
B-VO 2790/90 in der durch Art.76 B-VO 99/91 geändert. Pas. sowie Art.8 B-VO 
1676/91). . 

108 Montes, Interview, Bogota, 21.10.1991. 
109 Movimt'ento pro Justicia, 1991, S.2; so auch Mitbegründer Ugaz, Interview, Lima, 

6.1 1. 1991. 
l 10 Montes, Interview, Bogota, 21.10.1991. 
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ken üblich sind, abgeholfen werden. Die Arbeit der Justiz, ihre Handlungen 
und ihr Unterlassen, kann so transparenter und damit auch für die öffentli— 
che Meinung kontrollierbarer gemacht werden. Diese Kontrolle muß eine 
(selektive) Verfolgung von Verfahren im Sinne einer Prozeßbeobachtung 
beeinhalten und die Möglichkeit entsprechender Sanktionen bei 
Unregelmäßigkeiten (insbesondere Korruption). So kann zumindest eine 
relative Abschreckungswirkung erreicht Werden. 

Schließlich bedarf es einer besseren Ausstattung der Justiz. Notwendig 
sind Besoldungserhöhungen, technologische Hilfe sowie ausreichender 
Schutz gegenüber Repressalien der Angeklagten (zur Einschätzung der 
kolumbianischen 'Geheimjustiz' schon V 3.3.). 

2.3.4. Stärkung der Kogperation 

Die Kooperation muß in zweifacher Hinsicht verbessert werden. 
Zum einen muß die politische Kooperation zwischen den lateinamerika- 

nischen Staaten verstärkt werden, um ihre Interessen, etwa an alternativer 
Entwicklung (2.1.) und der internationalen Vermarktung der Koka (2.2.1.), 
wirksamer gegenüber den Industrieländern, insbesondere den USA, durch- 
setzen zu können. Dem eine militaristische Tendenz verfolgenden Bilatera— 
lismus der USA muß der integrale Multilateralismus Cartagenas, der Grupo 
Andino und der Grupo de Rio entgegengesetzt werden1 “. 

Zum anderen erfordert der transnationale Charakter des Drogenhandels 
eine verstärkte polizeiliche Kooperation zur wirksameren Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität. Dabei muß zwischen der regionalen Koopera- 
tion (zwischen den lateinamerikanischen Polizeien)112 und der internatio- 
nalen Kooperation, insbesondere mit europäischen Polizeivertretern, unter- 
schieden werdenl 13. Die geringe Präsenz europäischer Polizeikräfte114 
führt dazu, daß der westliche Einfluß auf die nationalen Polizeien voll- 
ständig von der US-DEA ausgeübt wird. Die Folge sind nicht nur kon— 
traproduktive Spannungen zwischen US-DEA und den nationalen Sicher- 
heitskräften (III A 3.2., V 5.4.)‚ sondern auch die Dominanz der simplifi- 
zierenden, zu stark repressive Aspekte betonenden US-Polizeidoktrin und — 

111 Vgl. CA], 1991, S.12f. (Nr.24—27); Rubia, 1991, S.4; Montafio, 1990, 8.12. 
112 Vgl. etwa den kolumbianischen Vorschlag im Rahmen der CICAD (DAS), den 

Austausch von Beweisen zu erleichtern (El Tiempo, Bogotä, 31.10.1991) sowie die 
entsprechende Absprache mit den USA (El Erpectador, Bogotä, 14.2.1992-13A). 
Ahnlich DNE, 1991, 3.16. 

113 Vgl. DAS, 1991a, 5.7 mit der Forderung nach "ökonomischer, technischer und 
wissenschaftlicher Kooperation"; DAS, 1991c, 8.10: Schaffung von 
Verbindungspolizisten. 

114 In Kolumbien befinden sich jeweils ein Engländer und Franzose; das BKA 
operiert noch von Quito (Ekuador) aus. In Pen'1 ein Engländer, Franzose und ein 
RGVB des BKA. In Bolivien ein Engländer und ein RGVB des BKA. Alle 
arbeiten ohne Verwaltungsunterbau und hängen deshalb von der Ko- 
operationsbereitschaft der nationalen Behörden ab (Bieseke, Interview, Lima, 
5.11.1991; Ringle, Interview, La Paz, 25.11.1991). 
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praxis. Eine stärkere und auf europäischer Ebene etwa im koordm1erte Präsenz europäischer Polizeikräfte könnte da5ualeliiie?nfiilflligä und psychologisch _wwhtiges Gegengewicht bilden. Die europäischen Poli- ze1vertreter haben in der Regel nicht nur eine differenziertere Auffassun zum _Drogenproblem als die US-DEA, sondern auch eine unbelasteterei Verhaltnis zu ihren late1namerikanischen Kollegen, die deshalb in vertrau- 11chenGesprachen oft den Wunsch nach einer stärkeren europäischen Prä- senz außern. Um so unverständlicher erscheint die Ablehnung dreier Sti- pendien des BMI zur Fortbildu k 1 ' ' . . _ 
durch den Direktor der PN115 “3 ° untlblanlscher P0tsten lm BKA 
2.4. Gesamtgesellschaftliche Ansätze 
Es herrscht weitgehend Einigkeit darüber, daß rechtli ' ' RDIIIISCI'IG Reformen allein das Problem des Drogenhandäli ililinrclierlicrl AT)L1?II: landem nicht zu lösen vermögen. Aus der im Kapitel H dargelegten sozio- okonormsc_h_en Bedeutung des Drogenhandels ergibt sich, daß eine neue Drogenpoht1k mit einem sozioökonomischen Wandel einhergehen muß 13311 änän Großteil der ;jinsbesondere bäuerlichen - Bevölkerung der All-’ er mc t än er ' ' ' ' 
Kokain-Prozeß zu Värdieää: zwmgt, Sich ihren Lebensunterhalt im Koka— 

_ Auf nationaler Ebene setzt dies einen Bewußtsei ' w1_cklung eines Gefühls sozialer Verantwortung de?IiZfriifiiailäfn%lil-Efalrt: cluen voraus, um, so zutreffend Vélasquez, "eine echte allgemeine Polgitik des. soz1alen und wirtschaftlichen Wandels"116 herbeizuführen Für d' Unzversidaa' de los Andes geht es darum: . le ."'" in den Bereich der strukturellen Probleme einzutreten‘ die sozi ' " entnarkotrsmren' und die historische Forschung über iinsere sozialenkKilifitfflikztlel aeder;jfiu_gemnnen. Aus dieser Sicht erklären sich Probleme wie Arbeitslosigkeit, D sun eit, Elend, soz1ale_Margmalisierung, Gewalt nicht durch den verbotenen rogenhandel, im Gegenteil, die Verflechtung dieser Faktoren dient als Erkläru für den Grund des Drogenhandels in Kolumbien" 1 17. ng 
Demnach ist der Drogenhandel das Produkt der es ' Situation und historischen Entwicklung, nicht gab2?tcglfäellljfslaäitgc}dili genannten Probleme. Obwohl diese Analyse der hier und in der überwie- genden Literatur vertretenen Theorie der Sekundäreffekte des illegalen Drogenhandels -_was die Probleme der Gewalt und sozialen Marginalisie- rung angeht - widerspricht (vgl. 1.) und deshalb in dieser zu einseitigen Form mcht geteilt werden kann, ist ihr doch insoweit zu folgen, als sie den Drogenhandel als gesamtgesellschaftliches Problem begreift und - in ver- 
115 . .. . . $?rpgäighes Gesprach mit einem Beamten der deutschen Botschaft, Bogotä, 
116 Veläsquez 1989c S447‘ ähnl Ministerio de J ' ' " _ ‚ . . ‚ . um ‚ , . : ' ' sozralen Wandel" auch Montes, Interview, Bogoté‚ 21?l3.1933° 847 für einen 117 Universidad de los Andes, 1990, 5.166. 
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schlüsselter Form - ebenfalls strukturelle sozioökonomische Änderungen 
fordert. 

Die sozioökonomische Situation der Anbauländer wird jedoch nicht nur 
als nationales Problem betrachtet, sondern es wird gerade im Rahmen dro- 
genpolitischer Diskussionen darauf hingewiesen, daß die ungleichen Aus— 
tauschbedingungen auf dem Weltmarkt besonders die ländliche Bevölke- 
rung gezwungen haben, in der Drogenwirtschaft ihren Lebensunterhalt zu 
verdienen: 

"Die aktuelle Struktur der internationalen Wirtschaft, die in ihren verschiedenen 
Aspekten (Handel, Preise, Finanzen) für die Länder der Dritten Welt ungünstig ist, 
ebenso wie die falsche Wirtschafts- und Sozialpolitik in diesen Ländern ..., insbe- 
sondere die Landwirtschaftspolitik, haben einen Uberschuß an Bevölkerung in ex- 
tremer Armut erzeugt, die ihre dringenden Uber]ebensprobleme durch die Produk- 
tion und Verarbeitung der natürlichen Alkaloide (Koka, Mohn, d.Verf.) hat lösen 
müssen und somit in die Illegalität gedrängt wurde" 1 18. 

Aufgrund dieses eindeutigen Befunds ergibt sich zwangsläufig die For- 
derung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung. 

Dieser Diskussionsüberblick — mehr kann in einer strafrechtlich-krimi— 
nologischen Arbeit nicht vorgetragen werden - macht, wie schon eingangs 
angedeutet (VI l.), deutlich, daß eine Lösung des Djogenproblems in den 
Anbauländem von sozioökonomischen Veränderungen auf nationaler und 
internationaler Ebene begleitet sein muß. Damit kommt den Industrielän— 
dern — neben einer repressiven (V 5.4.) - auch eine wichtige entwicklungs— 
politische Aufgabe zur Lösung des Drogenproblems zu. 

3. Teilergebnis IV 

Aus den Teilergebnissen I-III ergibt sich die Notwendigkeit einer neuen 
Politik, da die Kosten der Prohibition, auch und gerade in den von ver— 
schiedenen Formen der Drogengewalt heirngesuchten Anbauländern, ihren 
Nutzen bei weitem überwiegen (l.). 

Ziel dieser Politik ist - neben der stärkeren Betonung präventiver und 
entwicklungspolitischer Aspekte (2.1.) - die Reorientierung des Angriffs- 
punktes der herrschenden Drogenkontrollkonzeption. Eine rationale Dro- 
genpolitik muß klar zwischen zwei Ebenen des Problems differenzieren. 
Es gilt einerseits Drogenproduktion, -besitz, -konsum und —kleinhandel zu 
entkriminalisieren und (kontrolliert) zu legalisieren (2.2.) und anderer- 
seits die organisierte Kriminalität ('Kartelle') aufgrund einer strukturellen 
Stärkung der Ermittlungsbehörden und Justiz wirksamer zu bekämpfen 
(2.3.). 

118 Arbeitskomission 1 der internationalen Drogenkonferenz der CA], in: CA], 1990, 
8.225. 
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Gesamtergebnis und Schlußfolgerungen 

_ }Aus den Teilergebnissen I-IV lassen sich folgende Schlußfolgerungen zre en: 

I. Das Drogenproblem in Kolumbien, Petri und Bolivien besteht neben 
den typischen Primärproblemen der Drogenproduktion, des —handels und 
-konsums aus bedeutenderen Sekundärproblemen, die man als 
'Dimensionen' des Drogenhandels bezeichnen kann und die sozioökonomi- 
scher und soziopolitischer Natur sind. Diese Sekundärprobleme erschwe— 
ren eine wirksame Drogenkontrolle und erfordern ein über den bloßen Ein— satz des strafrechtlichen Instrumentariums hinausgehendes integrales Konzept sozialer, wirtschaftlicher und politischer Entwicklungsmaßnah- men zur Lösung des Drogenproblems. ' 

II. Der Schwerpunkt des geltenden Drogenrechts und der Drogenpoli- 
tik in Kolumbien, Petri und Bolivien liegt im Bereich 'Kontrolle und 
Repression'. Neue Tendenzen zur stärkeren Berücksichtigung präventiver 
und entwicklungspolitischer Aspekte verschaffen sich zwar auch auf offi- 
zieller Ebene allmählich mehr und mehr Gehör, sehen sich aber einem 
drogenpolitischen Repressionsapparat gegenüber, der, unterstützt und in 
weiten Teilen dominiert von den USA, nicht bereit zu sein scheint, seine 
Vormachtstellung zugunsten einer neuen Politik aufzugeben. Dabei er- 
weist sich das an vielen Stellen gesetzestechnisch defizitäre und rechts- 
staatlich bedenkliche drogenrechtliche Instrumentarium als gefährliche 
Grundlage polizeilicher und nun auch zunehmend militärischer Mißbräu- 
che, und zwar nicht nur gegen Betäubungsmitteltäter. Die Repression 
findet schließlich ihren Abschluß in einem ihren Zweck - Drogenkontrolle 
- konterkarierenden Strafvollzugssystem. 

III. Die Prohibition und aus ihr folgende Repression entfaltet kaum 
Wirksamkeit. Es kann weder von einer Zerschlagung der Strukturen der 
regionalen Drogenhandelsorganisationen noch von einem Rückgang der 
mit dem Drogenhandel zusammenhängenden Gewalt noch von einer signi- 
fikanten Verminderung des Drogenflußes in die Konsumentenländer ge- 
sprochen werden. Relative Erfolge sind nur in Bereichen zu verzeichnen, 
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die Alternativen zur Repression darstellen, etwa in Form von Maßnahmen 
zur sozioökonomischen Entwicklung (Substitution und alternative Ent- 
wicklung') oder von direkt die Repression zurücknehmenden Maßnahmen 
(freiwillige Übergabe gegen Nicht-Auslieferung'). Die mit der Repression 
verbundenen rechtsstaatlichen Einschränkungen können deshalb auch nicht 
mit den bekannten Effizienzargumenten gerechtfertigt werden. Im Gegen- 
teil: die hier vorliegende Untersuchung läßt den Schluß zu, daß auch aus 
Effizienzgründen eine bloße Repressionspolitik abzulehnen ist. 

IV. Die Erkenntnis der beschränkten Wirksamkeit strafrechtlicher 
Kontrollmechanismen zur Lösung eines im Kern sozioökonomischen und 
-politischen (Drogen-)problems verbunden mit den Kosten der Prohibition 
machen die Notwendigkeit einer neuen Politik deutlich. Sie sollte einer- 
seits die Entkriminalisierung und (kontrollierte) Legalisierung von 
Drogenproduktion, -besitz‚ -konsum und -kleinhandel, andererseits aber die 
wirksamere Bekämpfung der organisierten Kriminalität zum Ziel haben. 

\. 
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Annex ]: Aufbau der nationalen Drogengesetze 

A. Kolumbien: Nuevo Estatuto Nacional de Estupefacientes 

(Gesetz 30 v. 31.1.1986) 

Land 
Allgemeine Grundsätze (Art. 1-7) 

[Untertitel: Definitionen; Pflanzenanbau] 

M 
Präventionskampagnen und Erziehungsprogramme (Art.8—l3) 

[Kommunikationsmediem Erziehungsprogramrne; Universitäten; Bürgerkomi- 
tees] 

&p. III 
Präventionskampagnen gegen den Alkohol— und Tabakkonsum (Art. 14-19) 

Kap, IV 
Kontrolle des Imports, der Herstellung und Verteilung von Stolßn-; die 
Abhängigkeit erzeugen (Art.20-3 ]) ' “ 

[Pharmazeutische Einrichtungen; Kontrollbuch.] .-- 

Kap, V 
Über die Straftaten (Art.32—SO) 

[Anbau, Erhaltung oder Finanzierung von Pflanzungen; Handel, Herstellun 
oder Beisichführen von Btm; Zuwerfiigungstellung von bewe lichen un 
unbeweglichen Sachen; Straferschwerung; Besetzung von Hugh" en und Lan- 
de isten; Stoffe zur Verarbeitung von Betäubungsmitteln; Verbrechensverab- 
r ung; Strafminderung für Anzeige; Zuständigkeit; Beschlagnahme, Berichte 
über Beschlagnahme; Bank- und Steuervorbeh te.] 

Kap. 21 
Ordnungswidrigkeiten (51-76) 

[Beisichführen der persönlichen Dosis; Bußgeld für Korrununikationsrnedien, 
Erziehungseinrichtungen, Hersteller von alkohol. Getränken u. pharmazeut. 
Produkten, Apotheken und Drogerien, harmazeut. Einrichtungen; Anstiftung 
zum Drogenkonsum; Herstellung und eschlagnahme von Spatzen; Verabre1- 
chung von Arzneimitteln an Sportler; Flugpisten; Sanktionen; Anzeige an die 
Behörden; Zuständigkeit und Verfahren; Preis ruch u. Verurteilung; Tat- 
2egffhung; Beschlagnahme; Rechtsmittel; Bußgel er; Vorbehalt des Wertes der 

to e.] 

Kap. VII 
Verfahren zur Zerstörung von Pflanzungen und sichergestellten 
Stoffen (Art.77-83) 

M 
Behandlung und Rehabilitation (Art.84—88) 
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Kan.lX 
Consejo Nacional de Esh1pefacientes (An.89-101) 

[Comite Tecnico Asesor, Fondo Rotario, Consejos Seccionales] 

Perü: Ley de Represion del Traficio Ilicito de Dragas 

(DL. 22095 v. 21.2.1978) 

m..1 
Allgemeine Bestimmungen (Art.l-9) 

Knall 
Uber die Fürsorge (Art. 10-16) 

l_$an.fll 
Uber die Erholung des Drogenabhängigen (Art. 17-30) 

l_£an.l! 
Über Produktion, Vermarktung und Kontrolle (Art.3 1—53) 

Kalb-Y 
Über die Straftat des illegalen Drogenhandels und die Strafen (Art.54-65) 

M 
Beschlagnahme und Sicherstellungen (Art.66-70) 

M 
Spezialvorschriften zum Verfahren (Art.7l-74) 

Kap. VIII 
Über die Ordnungswidrigkeiten (Art.751) 

KBLIX 
Verwaltungsorgane (Art.77-85) 

Ergänzungsbestimmungen (Art. 86-88) 

Definitionen der verwendeten Begn'ffe (Art.89) 

Übergangsbestimmungen (9) 

Schlußbestimmung (l) 

Annexe (Listen I-VI) 
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C. Bolivien: Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas 

(Gesetz 1008 v. 19.7.1988) 

IEQL1 
Über den Status von Koka (Art.l-3l) 

[Kap. I: Über die allg. Normen, Art und Definitionen (1-14); . II: Über Pro- 
duktion, Verkehr und Vermarktun der Koka (15-20); Ka . : Uber altema- 
tive Entwicklung und Substitution er Kokapflanzen (21-3 B] 

IlleLll 
Kontrollierte Stoffe (Art.32—45) 

£12;p.11 Über die Terminologie (32f); Kap. II: Über Verbot und Kontrolle (3+ 

EELIJI 
Über Straftaten und Strafen (A11.46—79) 

[itgl IV 
Über Anwendung und Verurteilung (Art.80—92) 

[Kap. I:_ Allgemeine Grundsätze (80-82); Kap. II: Über Rechtsprechung und 
Zuständr keit (83-90); Kap. III: Uber die Staatsanwaltsollaft (Ministerio Pu- 
blica, 91 ] 

itel V 
Über die Untersuchungen der Justizpolizei, Hauptverhandlung und 
Urteil (Art.93—l3 l) 

[Ka . I: Über die Untersuchungen der Justizpolizei (93-100); Ka . 11: Über die 
Erö fnunnes Hau tverfahrens und die Hauptverbandlung (101317); Ka . III: 
Uber das rterl (11 -126); Kap. IV: Uber die Prozeßökonomie (127-131). 

Titel VI  
Über die zuständigen Organe (An.132-135) 

Titel VII 
Behandlung, Rehabilitation und ges. Wiedereingliederung (Art.]36-144) 

Titel Em 
Über die internationale Rechtslage (Art. 145-149) 

Übergangsartikel bezüglich des Titel I (4) 

Übergangsartikel bezüglich des Titel II (3) 

Annexe (Listen I-V) 

483 

Annex Il: Interviews 

Abad M., Ricardo, Kommandant der PT-DINTID, Lima, 7.11.1991. 
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Alem. Julio, Mitglied CIDRE, Cochabamba (Bolivien), 30.10.1990 u. 26.11.1991. 

Aquilar, Anibal, ehem. StS alternativer Entwicklung und Exekutivsekretär von CONA— 
LID, La Paz, 26.10.1990. ‚ 

Aramayo, Antonio, Direktor Qhana (NGO). La Paz, 24.10.1990. 

Argaitos‚ Stella, ASFADES, Cali, 8.10.1991. 

Ascarza V.. Isaias, Präsident des Erziehungskomittees von COCLA 
(Kaffeekooperative), Quillabamba (Perü), 15.1 1. 1991. 

Baixeras, Jose Luis, Mitarbeiter CONAPRE, La Paz, 22.11.1991. 

Balderama, Carlos, Mitglied CIDRE, Cochabaruba (Bolivien), 26.11.1991. 

Battistini. Enrique, Direktor des ENACO Büros in Quillabamba (Petit), Quillabamba, 
16.11.1991. 

Bedregal, Guillermo, ehem. Außenminister der Regierung Paz Estensorro, La Paz, 
26.10.1990. 

Beltran, Ernesto, Jurist der Gefängnisdirektion des Justizministeriums, Bogota, 
23.9.1991,10.1.1992. 

Betancourt Gabriel, Generalsekretär der Bauemgewerkschaft AN UC, Bogota, 3.9.1990. 

Bieseke, Volker, BKA RGVB, Lima, 18.10.1990 u. 5.11.1991. 

Bigler. Gene, Direktor USIS, Lima, 17.10.1990, 5.u. 19.11.1991 (letzteres telefonisch). 

Burbano. Miguel, Agronom Projekt COL/85/426, Bolivar (Cauca), 23.10.1991 (G). 

Caldero’n, F rancisco, (ehem.) Direktor 0FECOD, Lima, 16.10.1990. 

Callahan, Robert, Direktor USIS, La Paz. 6.12.1991. 

Camargo, Gustave, technischer Berater der 5 Bauernfederationen des Chapare, Cocha- 
bamba (Bolivien), 26.11.1991 (a. Diskussionsrunde CEDIB). 

Canizales, Carlos, Chef Analysesabteilung DAS, Bogotä, 4.3.1992 (und Mitarbeiter). 

Carazo, Mary, Beraterin des StS sozialer Verteidigung, La Paz, 21.11.1991. 

Castro. Guillermo, Direktor der Sektion der öffentlichen Ordnung Cali, Cali, 7. und 
9.10.1991 (G). 



484 Annex II: Interviews 

Castro, Julio, Abgeordneter (EU) und Vorsitzender des Untersuchungsauschusses der 
Abgeordnetenkammer des peruanischen Kongresses zur Politik von OFECOD, 
Lima, 13.1 1. 1991 (telefonisch). 

Chavarri, Adolfo, Mitarbeiter der "Comision Especial sobre Violencia" des peruani- 
schen Senats, Lima, 6.11.1991 (G). 

C6rdoba, Jaime. ehem. Generalstaatsanwalt für Menschenrechte, jetzt "Defensor del 
‚ Pueblo", Bogota 16.1 1 . 1990. 

Cortez, Roger, ehem. Abgeordneter der sozialistischen Partei, La Paz, 24.10.1990. 

Cuervo V.. J.F., ehem. Generalsekretär DNE (bis März 1991), Bogota 1.10.1990. 

Danzer, Robert, Funktionär USIS Kolumbien, Bogotä, 24.1.1992 (tel.). 

Dario G., Ruben D., Agronom Projekt COL/85/426, Argelia (Cauca), 24.10.1991 (G). 

De Roux, Vincent, Rechtsanwalt, Bogota, 7.9.1990. 

De Salvador, Gloria, ehem. Direktorin CEDA, Bogotä, 20.9.1990 und 25.9.1991 (G). 

Decker, José, Direktor PDAR, Cochabarnba (Bolivien), 26.11.1991. 

Diaz, Angela M., (ehem) Funktionärin rechtsoziologische Abteilung Justiministerium, 
jetzt DAS, 19.9.1990, 12.10.1991, 17.1.1992 (G) 

Dipp V., Carlos, Direktor CONAPRE, La Paz, 25.10.1990. 

Duarte, Mariane, Funktionärin USIS Kolumbien, Bogotä, 6.2.1992! ‘„ 

Femändez Carasquilla, Juan , Universitätsdozent und Rechtsanwalt, Bogotä, 17.9.1991 
(G). 

Fernandez, Enzo, Koordinator von Direco, Villa Tunari (Chapa.re, Bolivien), 
28.11.1991. 

Gallön, Gustavo, Direktor CAJ-SC, Bogotä, 23.9.1991 und 6.2.1992 (G). 

Gälvez A., Carlos A., Generalstaatsanwalt für Strafverfahren, Bogotä, 18.9.1991. 

Garce's B., Omar Eduardo, Richter und Präsidente Asonal Judicial in Cali, Cali', 
9.10.1991 (G). 

Garcia, Mauricio, Universitätsdozent und Berater der Regierung, Medellin, 11.9.1990 
und 5.10.1991 (G). 

Garcia, Fernando, Agronom Projekt AD/Per/88/4S4, Quillabamba (Petri), 14.11.1991 
). 

Garcia, Humberto, Funktionär Gefängnisdirektion des Justizministeriums, Bogotä, 
7.9.1990 und 23.9.1991 (G). 

Garcia-Sayän, Diego, Direktor der CA] , Lima, 9.10.1990, 5. (G) und 13.11.1991. 

Giraldo, Karolina, Chef des Planungsbüros des DNE, Bogotä, 18.9.1990, 17.9.1991, 
29.1.1992 (G). 

Gomez. Juan, Eat-Bürgermeister von Medellin, jetzt Gouverneur von Antioquia, Medel- 
lin, 11.9.1990. 

Gonzalez del Rio, Miguel, Mitglied ]LD und Berater der Regierung, Lima, 18.11.1991. 

Gonzälez, Waldo, (ehem.) Direktor Gefängnis San Jorge, Lima, 19.10.1990. 
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Gurhofiky, Bernd, Rechtsanwalt, München 17.12.1990. 
Gutiärrle2z, 95aime, Koordinator Yungas Projekt ADIBOL/l99ll4l9, La Asunta, 

. .1 . 
Gutiérrez, Valentin, Generalsekretär der "Federacion Especial de Trabajadores de Car- 

rasco Tropical", Cochabamba (Bolivien), 29.10.1990. 

Hafenmaier, Dieter, Kriminalhauptkomissar bayerisches Landeskriminalamt, München 
26.2.1991. 

Hermiga R.,9Luz, Funktionärin rechtssoziologische Abteilung DANE, Bogotä, 19.7. und 
1 .9. 19 ]. 

Hernändez Maldonado, José Martin, Generalsekretär DNE, Bogotä, 24.9.1991. 

Hemdndez, Tito, Koordinator Huallaga Projekt AD/Per/86/459, Lima, 5.11.1991 u. 
18.11.1991, Bogetä, 28.2.1992. 

Herrero, Carlos E., Coronel der Nationalpolizei und Chef der Spezialermittlungseinheit 
der öffentlichen Ordnung der Stadtpolizei Calis, Cali, 9.10.1991. 

Hoenerbach, Volker, field director UNDCP, Lima (tel.), 7.1.1993 (G). 

Ibamegaray, Roxana, Planungsdirektorin SUBDESAL, La Paz, 22.11.1991. 

Ivan, Kommandant der EPL-Guerillakoordination Simon Bolivar, Medellin, 30.9.1991 

Jacquin, Rosario, Psychologin der Gefängnisdirektion des Justizministerium, Bogotä 
19.9.1990, 23.9.1991 und 10.1.1992. 

Jaramillo, Carlos A., Dozent der Universidad Pontificia Bolivariana de Medellin und 
Rechtsanwalt, Medellin, 1.10.1991. ' 

Kean, Mike, Direktor DEA Perü, Lima, 15.10.1990. 

König, Dieter, "Desk Officer" Perü der Komission der EG, Brüssel—München (tel.), 
6.3.1991. 

Krumrei, Claus, (ehem.) Erster Sekretär der Deutschen Botschaft, Bogotä, 23.8.1990. 

Lamas, Luis, (ehem.) Mitglied OFECOD der Regierung Garcia, Lima, 17.10.1990. 

Lanza. Gregorio, Abgeordneter der IU und Vorsitzender der Drogenkommission des 
Abgeordnetenhauses, La Paz, 25.11.1991. 

Lemer, Robert, Subdirektor CEDRO, Lima, 15.10.1990 u. 7.11.1991. 

Lizärraga, Gualberto, Soziologe PDAR, Villa Tunari (Chapm, Bolivien), 27.11.1991 
(G)- 

Loayza V., Luis, Mitarbeiter des CIIJ, Lima, 6.11.1991. 

Londofia B., Hernando, Dozent der Universität von Medellin und Rechtsanwalt, Me- 
dellin, 11.9.1990 und 1.10.1991 (G). 

Lopez, Jorge, Rechtsberater DNE, Bogotä, 18.9.1990. 

Loyaza, Amanda, Berater des Außenministers. La Paz, 22.11.1991. 

Lücker, Helmut, Deutscher Konsul in Medellin, 10.9.1990. 

Mantilla, Amelia, Richterin Tribunal Cortecional de Cundinamarca, Bogotä, 18.9.1991 
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Mattem, Hans, Zweiter Sekretär der Deutschen Botschaft, Bogotä, 18.9.1991. 

Matyas, Eduardo, ehem. Mitglied CINEP, Bogotä, 24.9.1990. 

Mejia M., Ignacio, ehem. Direktor der Rechtsprechung der öffentlichen Ordnung im 
Dept. Antioquia, Medellin, 4.10.1991 (G). 

Mejia, Emma, Beraterin des Präsidenten fiir Medellin und seine Umgebung, Medellin, 
4.10.1991. 

Méndez, Jesüs Hemän, Koordinator Cauca Projekt COIJ85/426, Popayan, 23.10.1991. 

Mercada, Augusta, Richter "sustancias controladas", La Paz, 1.11.1990. 

Malern, Carlos, Funktionär INPE, Lima 8.11.1991. 

Montar‘ia, Elmer, Rechtsanwalt und Funktionär Asonal Iudicial Cali, Cali, 7.10.1991 
(G) u. 9.10.1991. 

Montafio, Maria Theresa, Rechtsanwältin, La Paz, 8.12.1991 (G). 

Montes, Ana, Subdirektorin (öffentliche Ordnung) der nationalen strafrechtlichen 
Emiittlungsbehörde, Bogotä, 21.10.1991 u. 14.1.1992. 

Morales, Direktorin des Gefängnisses "Buen Pastor", Medellt'n, 15.9.1990. 

Morales, Evo, Generalsekretär der Federacion Especial de Trabajadores Campesinos del 
Tropico Chapare, Cochabamba (Bolivien), 29.10.1990. 

Nanclares A., Andrés, Strafrichter, Medelh'n, 13.9.1990. / “ 
0porto, Henry, Mitglied CIDRE, Cochabamba (Bolivien) 30.10.1990. 

0rsi, Miguel, Agraringenieur Yungas Projekt ADIBOL/l99l/4l9, La Asunta, 3.12.1991 
(G). 

Panda, Roger, StS Justiz, La Paz, 6.12.1991. 
Panic, Rafael, ehem. Präsidentenberater für nationale Sicherheit, jetzt Verteidigungs- 

minister, Bogotä, 21.9.1990. 

Paredes, Nelly, Richterin "Sustancias Controladas", La Paz, 1.11.1990. 

Paz, Ivcin, Präsident der "Menschenrechtsversammlung" Boliviens, La Paz, 7.12.1991 
(G). 

Peldez, Oscar, (ehem.) Direktor DUIN, Bogotä 17.9.1990. 

Pinzön, Hector, Generalsekretär CPDDHH, Bogotä, 17.9.1990. 

Forms. Guillermo, Kommandant der PN, Lima, 7.11.1991 (G). 

Portanda, Gemta’n, Präsident des Koordinationskommittees der 5 Bauemfederationen 
der Tropen Cochabamba (Bolivien)s, Cochabamba (Bolivien), 26.11.1991 
(Diskussionsrunde CEDIB). 

Prada, Victor, Rechtsanwalt und Universitätsdozent, Lima, 13.10.1990 und 7.11.1991. 

Puerto M., Amanda, Direktorin des Centro de Investigaciones Criminologicas der PN- 
DIJIN, Bogotä, 26.9.1991. 

Quaglia, Giovanni, Direktor UNDCP Bolivien, La Paz, 2.12.1991. 

Rebage de Alvarez, Lavive, Chefin der Abteilung Toxikologie des Krankenhauses Vin— 
cente de Paul, Medellin, 30.9.1991. 
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Reina, Ricardo, Direktor DSP-PNUD Büro, Lima, 18.11.1991 (G). 
Richter (mehrere, anonym), Sektion der öffentlichen Ordnung Cali, Cali, 7.10.1991. 
Rivera, Mario, Agraringenieur u. Koordinator des Chapare Projektes AD/BOII88/412. 

Villa Tunan (Chapare, Bolivien), 27.11.1991. 

Rodriguez, Fernando, Agraringenieur PDAR, Cochabarnba (Bolivien), 26.11.1991 11. - Santa Cruz, 28.11.1991. 
Romero, Nancy, Rechtsberaterin SIS alternativer Entwicklung und MACA, La Paz, 26.10.1990 u. 2.12.1991. 
Roma I., Ricarda, Chef der "Technischen Einheit der Justizpolizei" der Sektion öffentli- che Ordnung in Cali, Cali 8.10.1991. 
Ruiz, Direktor Gefängnis "San Pedro", La Paz, 1.11.1990. 
Saavedra, Edgar, Richter am CSI , Bogetä, 19.9.1990. 
San Martin, Cesar, Richter und Universitätsdozent, Lima, 13.10.1990. 
Sdnchez Bustamente, Elvira, Direktorin "Internationale Zusammenarbeit" im "Staatssekretariat sozialer Verteidigung", La Paz, 23.10.1990. 
Sänchez M.. Miguel, ehem. Direktor DNE, Bogotä, 14.11.1990. 
Sänchez, Mario, Generaldirektor bzw. Subdirektor CONAPRE, La Paz, 22.11.1991. 
Sanjines, Julio, Subdirektor CONALID bzw. FONADAL, La Paz, 22.11.1991. 
Saberön, Francisco, Direktor Aprodeh, Lima, 10.10.1990. 
Soberön. Ricarda, Mitglied der CA] , Lima, 4. und 19.11.1991. 
Telleria, Walde, Direktor Yungasprojekt AD/BOL/l99ll4l9, La Paz, 22.11.1991. 
Torres, René, Rechtsberater StS sozialer Verteidigung, La Paz, 2.12.1991. 
Ugaz, José, Rechtsanwalt und Berater der peruanischen Regierung, Lima, 13.10.1990 

und 6.11.1991. 

Uribe, R., Strafrichter, Medelh'n, 13.9.1990. 
Valenzuela, Digno, Direktor Rechtsabteilung INPE, Lima, 11.10.1990 und 6.11.1991. 
Valle, Jesus Maria, Präsident des CPDDHH Antioquia, Medellin, 14.9.1990. 

Veldsquez, Fernando, Dozent der "Universidad Pontificia Bolivariana" de Medellin und 
Rechtsanwalt, Medellin (G), 13.9.1990, 1.10.1991, 5.10.1991. 

Villavicencia, Richter und Universitätsdozent, Lima, 13.10.1990. 
Visbal, Fernando, Funktionär der rechtsoziologischen Abteilung des Justizministeriums 

und Dozent der Universidad del Rosario, Bogotä, 17.1. (G) und 12.2.1992 (tel.). 

Volksmilizen, nordöstliche Zone Medellin, Medellin, 2.10.1991. 
Wiese, Jochen, Koordinator Cuzco Projekt AD/Per/88/4S4, Lima, 5.11.1991, Quilla- 

bamba (Perü), 15.11.1991. 
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l) Kokaanbaugebiete-Substitutionsprojekte 

Chapare, Dept. Cochabamba, Bolivien, 26.11.- 28.11.1991. 

Cauca, Kolumbien, Projekt UNFDAC/OSP Col/85/426, Popayan und Provinzen Patia, - 
Bolivar, Argelia, 23. 10.-25.10. 1991. u 

Huallaga Region, Städte Tarapote, Juanjui, Tocaehe, Uchiza, (Dept. San Martin) Perü, 
Projekt ADIPer/86/459, 10/1 1.1 1.1991. 

la Convenciön und Lares (Quillabamba, Dept. Cuzco), Perü, Projekt AD/Per/88/4S4, 
14.-17.11.1991. 

Yungas, Dept. La Paz, Bolivien, Projekt AD/Bol/9 1/419, Sitz La Asunta, 3/4.12.1991. 

2) Gefängnisse 

Bellavista, Männergefängnis Medelh'n, 1.10.1991 (mit H. Londofio). 

Buen Pastor, Frauengefängnis Medellin, 15.9.1990 (mit H. Londofio). 

El Modelo‚ Männergefängnis Bogotä, 28.12.1991 (Eintritt verwehrt} “ 

Lurigancho, Männergefängnis, Lima, 8.11.1991 (mit C. Molero). 

Miguel Castro Castro, Männergefängnis, Lima, 8.11.1991 (mit C. Molero). 

Pemera, Männergefängnis Canagena, 28.9.1990. 

San Jorge, Männergefängnis Lima, 19.10.1990. 

San Pedro, Männergeflingnis La Paz, 1.11.1990. 

Villahennosa, Männergefängnis Cali, 7.10.1991 (mit E. Montafia). 

3) Armenviertel 

Aguablanca, Cali. 9.10.1991. ' 

Zona Noroccidental, Medellin, 12.9.1990. 

Zona Noron'ental, Medelh'n, 11.9.1990 und 2.10.1991. 

4) Städte (Handelssitze) 

Cali (Valle), 6-9.10.1991 

Cartagena, einschl. Besuch eines Seminars zur Drogenprävention für Personal des Ge- 
fängnisse von Canagena. 27/28.9.1990. 

Medellt’n (Antioquia), 10.9.—15.9.1990 und 29.9. -6.10. 1991 

Santa Cruz (Dept. St. Cruz de la Sierra), Bolivien, 28/29.11.1991. 
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Band 53 
Michael Kaiser.- 
Die Stellung des Verletzten im Strafverfahren. 
Implementation und Evaluation des "Opferschutzgesetzß". 
Freiburg 1992, 401 Seiten. ISBN 3—922498-59—0 _ DM 29,80 

Band 54 
Helmut Kury (Hrsg.) : 
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Das Erste deutsch-deutsche Kriminologische Kolloquium. 
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Christian Schwarzenegger: 
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Otto Lagodny 
DIE RECHTSSTELLUNG DES AUSZULIEFERNDEN 
IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Freiburg 1987, 376 Seiten 
Karl-Friedrich Nagel 
BEWEISAUFNAHME IM AUSLAND 
Rechtsgrundlagen und Praxis der inter- 
nationalen Rechtshilfe für deutsche Strafverfahren 
Freiburg 1988, 341 Seiten 
Albin Eser/Otto Lagodny/Peter Wilkitzkiülrsg.) 
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Rechtsprechungssammlung 1949-1992 
Freiburg 1993, 697 Seiten 
2., fortgeschriebene Auflage 
Albin Eser/Otto Lagodny (Eds.) 
PRINCIPLES AND PROCEDURES FOR 
A NEW TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW 
Documentation of an International Workshop 
in Freiburg, May 1991 
Freiburg 1992, 881 Seiten 
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Band S 31 Axel R. Reeg 
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Freiburg 1992, 185 Seiten DM 24,- 
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Walter Gropp (Hrsg.) 
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